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— — — in Preußen 223. 224. 216. 228.
— — —, Übertragung auf den Menschen 331.
Rotlaufkulturen, Versagung der Genehmigung
zur Führung eines Laboratoriums, in dem mit
solchen gearbeitet wird 21.
Rotz, Übertragung auf den Menschen 331.

Sachsen-Weimar, Neuregelung des Veterinär
referats 408.

Sachverständige, Ablehnung im Zivilprozeß 265.
Sahne siehe Rahm.

Salvarsanlösung, saure, giftige Wirkung bei
Rindern 230.

Sarkomatose 13. 181. 299.

Säugling, Biologie der Verdauung 262.
Säuglingsmilch, künstliche Zusammensetzung 296.
Säuglingssterblichkeit in Deutschland 231.
Säuglingstuberkulose, verursacht durch Tuberkel
bazilien vom Typus bovinus 370.
Schächtfrage 61. 185. 187. 324. 401. 409.
Scharlachverbreitung durch Milch 76.
Schinken, Ursache der Sauerung 369.
Schistosomen bei Tieren 398.
Schlachten, Verordnung über das Schlachten im
Königreich Sachsen 198.
Schlachtereien, Gesetz über die Einrichtung und
den Betrieb in Braunschweig 51.
—, Einrichtung von Privatschlächtereien 373.-, gewerbepolizeiliche‚ genehmigte, Verbot der
ferneren Benutzung 360.
— siehe auch Fleischereien.

Schlachtgcwicht 188. '
Schlachthituscr, Wahrnehmung der gesundherts

polizeilichen Interessen, Dienstanweisung für

die Kreisärzte 58.

Schlachthöfe, Abfallverwertung 232.

—«, Anordnung zur Verhütung der Verschleppung

der Maul- und Klauenseuche 203.

‘I ‘ '
1 'te ‚ Beteili ng an den

—‚ Vorschrift der Erhitzung für die Einfuhr aus 1
schlachth°fbemebs °' r g“

Tagungen der Fleischerei-Berufsgenossen

schaftcn 367.

Seblachthofdirektor, Ehrenrettung 232.

Schlachthofgesetz, preußisches 400.

Schlachthofgesetzgcbung im Königreich Sachsen

192.

Schlachthof in Dresden, Einrichtung 336.
— in Hannover, Errichtung eines Veterinär

polizeibureaus 373.

-—, Konfiskation ungenügend gereinigter Magen

121.

—, Kosten der Konfiskatvcrnichtung 232.

Schlachthoflaboratorien 333.

Schlachthöfe, Loblied auf die deutschen Schlacht

höfe 301.

—‚ Prüfung auf das Vorhandensein einer ge

nügenden Zahl von Tierärzten und ihrer an

gemessenen Besoldung 326.
'
—, Tätigkeit eines Oberticrarztes an einem Groß

stadtschlachthof 162.

Schlachthoftierärzte, Bildung eines Reichsver

bandcs 32:3. 326. 328. 336.

—, Eigenschaft als Beamte bei Ausübung der

Fleischbeschau 89.

—, Einheitlichkeit der Bestrebungen 300. 328

-—‚ gesetzliche Regelung der Anstellung und Be

soldung 326.

—, Pensionsbcrcchnung 360.

——,Prüfung auf das Vorhandensein einer genügen
den Anzahl und ihrer angemessenen Besoldung

326
‘ — und -Leiter, Gehaltsverhttltnisse usw. 129. 202.

232. 328. 333.

—- —
——‚Haftpflicht 61. 88.

—, zur Lage 328.

Schlachthöfe, Verpflichtung der Metzger Zl"

wiederholten Verlegung gereinigter Rinder

mägcn zur Beschau 121.

Schlachtmethoden 60. 198. 293.

—, Beurteilung der verschiedenen Betäubung"

apparate 191.

—-‚ Verbesserungen auf dem Berliner Schlacht

hof 130.
_

Schlachttiere, Tötung, Abänderung einer Begl6

rungspolizeiverordnung 293.

Schlachtung der Rinder, frühzeitige, im Interesse

der Fleischproduktion 331.
Schlachtvieh, überseeisches, Einfuhr nach Belgien

374.
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Schlachtvieh- und Fleisehbsschau, Ermittlung von

Seuchenausbrüchen 331.

Schlachtzwang (ä 2 Abs. 1 Nr. 6 des preußischen

Schlachthausgesetzes) und Notschlachtungen

außerhalb der Grenzen des Gemeindehezirks

264.

Schmutzmilch 399.

Schußapparate, Notwendigkeit d. Einführung 293.

Schußmaske, Unfall beim Gebrauche 269.

Schwefelwasserstofl und Fäulnis 298.

Schwein, Begrifl des reinen Schweiucs und des

Eberkastraten oder Eberborgs (Obergutachten)

45.

Schweinedarm, Beurteilung bei Tuberkulose der

Gekrüselymphknotcn 65.

Schweinefinnen, gesundhcitsschildliche, Häufig-
\

kcit in Rußland 232.- siehe auch Finnen.
Schweineherzschlllge, Anfflllung des Magens mit

Salz bei der Einfuhr 183.

Schweinerotlaufbazillus, Biologie 20. 21.

Schweinerotlauf, Beurteilung des Fleisches und

des Fettes 324.

—-, Übertragung auf den Menschen 331.
— in Preußen 223. 224. 226. 228.

Schweiuepcsthazillen, zur Frage des Vorkommens

in den Dämmen gesunder Schweine 332.

Schweincpest in Preußen 223. 224. 226. 228.

Schweineseuche in Preußen 223. 224. 226. 228.
—- und Schweinepest als Gewährmttngel 364.
-, Verwachaung des Epikards mit dem inneren
Blatte des Perikards bei abgeheilter Schweine

seuche, verschiedene Beurteilung 162.

-‚ zur Ätiologic 312.
Seitig schmeckende Milch 389.

Sepsis beim Kalbe, bedingt durch den Diplo

ccccus (Streptocotecus) lanceolatus 249.

Septikämieerreger, Biologie 20.

Scra, präzipitierende 101. 147. 175. 211.

Serodiagnostik der Trichinosis 321.

Seucheuausbrüche, Ermittlung durch die Schlacht

vieh- und Fleischbeschau 331.

Skorbut des Kindes (Barlowschc Krankheit) 399.

Sputum, Gewinnung bei Rindern 23.

Tacnia coenurus, Maßnahmen der Vereinigten

Staaten von Nordamerika gegen die Ein

schleppung 230.

Tagesgeschichte 28. 59. 97. 130. 166. 202. 231.

268. 299. 333. 371.

Tarasätze bei der Einfuhr von Schmalz in

Fässern 401.

Tierärzte, Anstellung in den deutschen Schutz

gebieten 231. 300.

-—, beamtetc, Ministerialrerfügung, betr. die

Übernahme von Xebeuämtern 219.
—- —-, siehe auch Kreisärztc.
— für das Ausland 268. 300.

—-, Gründung eines Reichsverbandes 326.

328. 336.

Tierärztckammern in Preußen 299.

Tierärzte, kommunale, Gründung eines Reichs

verbandes 325. 326. 323. 336.
— —, Pensiouslwrechnung 360.

Tierärzte, praktisches Jahr 192.
Tierarzt, Ministerialrat 59.

Tierärzte, ‚Mitwirkung bei der außerordcntlichen

Fleischbeschau 295.

—, städtische, (ichaltsverhltltnisse 269.
— —, siehe auch Schlachthoftierärzte.

Tierärztlichc bakteriologische Fortbildungskurse

333.

Tieritrztliche Hochschulen, Abteilung zur Er
forschung schädlicher Futtermittel 269.

. -———-‚ Ehrenpromotionen 166. 231. 376.
-— —-, Fortbildungskurse 372

Ticrärztliche Hochschule in Hannover, Ver

fassung 130. 333.
‘
— -— in Stuttgart, zur Frage des Bestehen

Stitdtischc Tierärzte siehe Tierärzte und Schlacht
‘

hofticrärzte.

Stallprobe, Anweisung zur Vornahme 81. 1.33.

Staphylococcus pyogenes aureus, antibaktcriello

Wirkung bestimmter Milchfermente 231.

Statistische Berichte 127. 194. 221. 329.

Stempel, Bestrafung wegen unbefugter Au

bringung 334.

Stempelung von Exportfleiseh in den Nieder

landen 233.

Sterilisation der Milch 263.

Stillfähigkeit der Frauen 97.
Strcptokokkcn in der Milch 407.

bleibens 98. 130.

Tierärztliche Hochschulen, neue Ordinariate 333.
—- -—, Promotionsordnungen 98. 166.
-- -—, Verleihung des Promotionsrcchtes 28. 59.
130.

Tierärztliche Nahrungsmittclkontrolle s. außer
ordentliche Fleischbcschan.
Tierärztliches Personal, Ministerialverfllgung, hetr.
die Statistik desselben 22.
'1‘ieritrztlichc Untersuchungen an Schlachthöfen,
Kommission zur Aufstellung einer Normal
gebilhr 327.

‘ Ticrärztliehe Untersuchungsstcmpel, Bestrafung

\

wegen unbefugter Anbringung 334.
Tierheilkunde, Errichtung einer außerordentlichen
Professur an der Universität Jena 202.
Tierkadaver, gesetzliche Regelung der Be
seitigung 199. 203. 335.

Tierkörpen‘erwertuugsapparat, neuer 28:1.
Tierkurpfuscherei 253. 300.
Tierseuchen, Übertragung auf den Menschen 831.
Tierzuchtinspektor, Ablegung der Prüfung filr
künftige Kolonialtieriirztc 299.
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Tollwut, Übertragung auf den Menschen 74.
-— —, durch die Milch auf den Menschen 331.
Trematodenzysten bei Fischen 39.
Trichinenfund, erster in Schleswig-Holstein 409

Trichiuenfunde in Magdeburg 406.
— in Metz 334.
m in Österreich 298.
—— in Schweden 406.
— in verschiedenen Trichinenschauproben 298.

Trichinenschau, Ausstellung einer besonderen
Bescheinigung 324.
— in Nürnberg, neue Bestimmungen 27.
M, Kosten 232.
——, obligatorische, mit Trichinoskopen
Schlachthöfen 305. 334.

Trichinenschaustatistik 224. 229. 406.

—-‚ Ministerialverfügung 292.

Trichinenschauverfahren, Vereinfachung durch
Probenentnahme nach Reißmann und
Tfi6hin05k0p 128. 209. 267. 301. 395. 311.

397. 407.

Trichinenschauvorschrift, moderne 301.

Trichinenschau, Muskelanswahl 243.
Trichinosis 334.
—y bei der Katze 171.
—, Serodiagnostik 321.

—, veterinitrpolizeiliche Bekämpfung 10.

Trichinoskop 129. 184. 232. 305. 311. 334. 397. 409.
— Trockenmilch 400.

Tuberkelbazillen, Abtötungstemperatur 296.
—, Beweise für die Arteinheit der beim Menschen
und beim Rinde vorkommenden 352.
—, Beweise für die nahe Verwandtschaft der
beim Menschen und beim Rinde vorkommenden
Tuberkelbazillen und die Möglichkeit einer
Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen
(Typus humauus) in rindervirulente Formen
(Typus bovinus) 219. 268.

—, Abtötung in Trockenmileh 400.
— Inhalations- und Fütterungsversuche 399.

—, Konservierung der Versandmilchproben ohne

Schädigung der Tuberkelbazillen durch

Formalin, Borsäure und Antiformin 322.
—, Nachweis der nach Zieh] nicht darstellbaren
Form 393.

V», Nachweis durch das Antiformin-Ligroiu
verfahren 218.

—, Nachweis im Harn 298.
H, Nachweis im strömenden Blute 298.
—, Nachweis spärlicher Tuberkelbazillen
Gewebsmassen 262.

_—‚ Oberflächeninfektion des Fleisches in den

Sehlachthäusern 230.

»—‚ Resorption aus dem Dame 332.
—- vom Typus bovinus als Ursache der Kinder
tuberkulose 370. 370. 377. 404.

8.11

in

Tuberkelbazillen, Typen beim Menschen und bei
Tieren 219. 268. 352. 370. 377. 404.
—.—,Vorkommen in der Milch 21.
— -— im Blute 332.

—‚ Ursache der Resistenz 333.
-, wie kommen die Tuberkelbazillen
Milch? 21.
Tuberkel, Fettgehalt 268.
Tuberkulin-Augcnprobe 330.
Tuberkulinprobe, Verwendbarkeit der subkutanen
Tuberkulinprobe zur Diagnose der Meer

schweinchentuberkulose 172.

Tuberkulin, spezifische Wirkung vom Daune
aus 20.

Tuberkulose, anatomische Formen beim Rinde
399.

—, „ausgedehnte“ 324.
—- des Larynx und der Traehea 322.
— — Unterkiefers 399.
—-, seltene Fälle 399. 399.

Tuberkulosebeurteilung, Bearbeitung des Materials

im Kaiser]. Gesundheitsamte 327.

Tuberkulose der Fleischlympbdrüsen bei Rindern,

statistische Angaben 215.
——der Gekröslytnphkii0ten,

Darms 65.
— der Luftwege, Gewinnung von Sputum zur

mikroskopischen Diagnostik 23.- der Lungen, Beurteilung des Fleisches (“a-9'
lauer Fleischbeschauafl'äre) 373.
-— ———‚ Untersuchungen über die Lungeutuber
kulose des Rindes und ihre Bedeutung für die

Fleischhygiene 339. 380. _
—- — —‚ Vorkommen von Tuberkelbazillen im

Blute 332.
Tuberkulose der Rinder, amerikanische Von

schläge zur Bekämpfung 268.
-— ——

——‚Bekämpfung, Entsendung ausländischer

Veterinitre 302.
M — — —-, Erfahrungen in Schweden 265.- — —, neues Gesetz zur Bekämpfung in den
Niederlanden 201.

Tuberkulose der Schamdrtlsen beim Schweinen

Beurteilung 162.
— der Schlachttiere in Preußen 223. 224. 226.

226. 228. 228.

‘— des Darmes, direkte Resorption der Tuberkel

bazilleu in das Blut 332.
— ———, Nachweis der Tuberkelbazillen durch

das Antiformin-Ligroinverfahren 218.
— einer Lymphdrüse in einem Hinterviertel, B9

urteilung der Niere und der Fettkapsel 263- .
Tuberkuloseschutzimpfstofl’e und Fleischbeurter

lung 232.

Taberknloseempfttngliehkeit der Rinder 25.

Tuberkulose, experimentelle Übertragung von

Menschen auf das Rind 352.

in die

Beurteilung des
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Tuberkulose, Geflügeltuberkulose und Säugetier

tuberkulosc 20.

g, Gewinnung von Sputum zur mikroskopischen
Diagnostik der Luftwegetuberkulose bei

Rindern 23.

—-, Impfung der Rinder 96.

-—, Infektion des Menschen mit Rindertuber

kulose 370. 370.

Tuberkulose kleiner Kinder, Vorkommen des

Bazillns der Rindertuberkulose 370. 370.

Tuberkulosekommission, englische, Ergebnisse

der Untersuchungen 370. 377.

Tuberkulose mit strahliger Verkäsung 237.

-‚ Neuregelung der Untersuchung der Quarantäne
rinder 270.

—, relative Häufigkeit der Lungentuberkulose

bei der Landbevölkerung im Vergleich zur

Stadtbevölkerung 58.

—‚ Seroseutuberkulose der Eingeweide, Beurtei

lung 162.
'

Tuberkuloseschutzstotl‘e, neue Vorschriften der
sächsischen Regierung über die Behandlung
des Fleisches der damit geimpften Tiere 232.

Tuberkulosestatistik 228. 406.

Tuborkulosetiigungsveri'ahren, Ostertagsehes, Be
richte der Landwirtschaftskammern 183.
Tuberkulose, Untersuchungen zur Frage der
Bongertschen 237.

—‚ Übertragung durch die Kuhmilch auf Menschen
72. 76. 370. 377. 40-1.

-—‚ Beweise für die Arteinheit der beim Menschen
und beim Binde vorkommenden 332.
-—, Beweise für die nahe Verwandtschaft der
beim Menschen und beim Rinde vorkommenden

Tuberkclbaziilen und die Möglichkeit einer

Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen
(Typus humanus) in rindervirulente Formen
(Typus bovinus) 219. 268.
Tuberkulöse „Erweichungsberde“ 238. 340.
——Herde, Fettgehalt 268.
— lnfektion im Kindesalter, Untersuchungen 231.
Typhns ahdominalis, Übertragung durch Milch
auf den Menschen 75.

Typhusbazillen, antibakterielle Wirkung be

stimmter Milchfermente 230.

Typhusverbreitung durch Milch 59. 75. 303. 334.
375. 309. 414.

Untaugliches Fleisch, zweckmäßige Denatu
rierung 295.

Verantwortlichkeit des Arztes bei nicht sorg

samer Auswahl eines Vertreters 400.

Versammlungsberichte 23. 88. 124. 181. 271.

292. 325. 364.

Verstrickung, Entziehung beanstandeten Fleisches

409.

Veterinärabteilung am institut für experimentelle

Therapie in Frankfurt a. M. 299.

Veterinärgesetze, Neubearbeitung in Ungarn 335.

Yeterinärrat, Deutscher 30. 30. 13:2. 166. 185.

187. 203. 234. 270. 328.

Veterinämchule in Brüssel 100.

Veterinärwcsen in Italien, Reform 203.

Viehproduktion in Frankreich 411.- ——Nordamerika 411.
— —- Ungarn 411.

Vichquarsntäneanstalt in Saßnitz 401.

\'iehzithlung in Preußen. vorläufige Ergebnisse

234.

„Weißes“ Fleisch bei Kälbern 97. 259.

Wiegcordnung, einheitliche 188.

Wildbret, Untersuchung in Karlsruhe 30.

Wild, Ministerialveritlgung, betr. Verkehr und

Handel mit Wild 219.

\ Wurmknotcn (Onchocerca Gibsoni) in austra

lischem Rindfleisch 321.

Wursti'abrikation, Ausdehnung der außerordcnb

liehen Fleischbcschau auf Aufbewahrungs- und

Herstellungsriiumc in Fleischereien 337.

—, Nachweis von Picrdeflcisch mittels der hie

logischen Methode 293.

Wursthiillcn, \'erwendung von Picrdediirmen 3
.

-— -— -- ——, biologische Eiweißpriil'ung der

Wurst 7.

\\’urstvergiftungen 26. 29.

Wurstwaren, biologische Untersuchung 291.

—-, gesetzliche Bestimmungen über Einrichtung
und Betrieb von Anlagen, in denen Wurst

waren zum \'erkauf hergestellt werden, sowie
über den Verkehr mit Fleischwaren 51.

Zeitschriften für Fleisch- und Milchhygiene im
Ausland, neue 231.

Ziegcnhöcke, Ursache des Bockgcruchs 207.

Ziegenfleisch, Deklarationszwang 409.

Zungenbeschauer 406.

Zusätze zu Fleisch 361. 374.
-— zu Milch 39. 83. 116. 322.

Zystizerken, Vorkommen auf dem Schlachthol‘c
in Dux 369.

Autorferi-iierglster.
Aurako 52.

Andorrard 331.

Andril. 202.

Antoni 333.
Arbeiter 28

Arima 267.

Arloing 96.
Arning und l.cwan
dowslry 262.

Auerbach 263_. l

Bach 215. , Ballon 399.
Bachrachu.iiccker 298. ‘ Balzer 249.
Baehr 407. Bang 20.
Bahr, Racbiger und i Baum 320. 359.
firosso 261. Bauweisen 230.
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Reck 291.

Beel 202. 233.

Bekker 269.

Berg 332.

Bergmann «11. 243.

Beythien 371.

Böhm 10. 28. 77. 209.
298 301. 311, 407.

Bofinger und Dieterlen

84.

Bongartz 331.

Bordet 161.

Boulet 58.

Brekle 161.

Bremme 33.

152.

Me. Bryde 369.

Bilrki 97. 259.
Bfltzler 186.

Bugge 356.

Burggraf 283.

Busse und Peters 297.
Bußon 333.

68. 110.

Cadt'tac 161.

('anata und Mitra 230.
Chaussee 399.

('iurea 119. 171. 205.
(‘lausen 188.

(Ilevisch 255.

Degen 20.
D'heil 366.

Dieterlen 20. 84.

Doddington 301.

Deenecke 187. 315.

Eber 219. 268. 352.
Eekhardt 293.

Emmet und Grindley
400.

Entreß 322.

Erlandsen und Schwarz
405.

Mac Fadden und I.eiper
321.

Falk 129.
Fettick 280, 389.
Fettile 97.
Fiebiger 398.

F iorentini 21.
Fraenkel 332.

Garth 397.
(leppert und Giöser

298.

Gläser 298.

(ioldstein 88.

Geltz 187. 327.

v. Gonzenbach und

Klinger 267.
Gouin und Andouard

l

331.

, Grindley 400.

“rosso 261.
G1101‘11125.

llafl‘ner 366‚
Hall 218.

Hamburger 262.

Harrison 399.

Harting 189.
Heine 326.

Heusehel 28.

llentschel 325.

Heßler 371.

Heuser 52.

[Ieyroth 267.

Hillcrbrandt 40:».
Hintzen 366.

Hjortlund 180.
Hoffmann 262. 400.

Höyberg 46. 133. 392.

Huber 172.

llungerhiihler 332.

Joest 268.
Junack 65. 312.

Kempa 13.
Kirsten 189. 296.
Klein 401.
Kleinert 291.
Klinger 267.
Kleppund8chrader327.
Koch 191.
Koslow 332.

Kuppelmayr 305. 331. \

Kutschera v. Aich
bergen 165‚

Laahs 84.

i

Lauft 298.
Leiper 321.
Lemoine 230.

Lewandowsky 262.
Liebermeistcr 398.

\ Liebscher 369.

‘

Linossier 230.
v. Linstow 320.
Lüpke und Hunger
bühler 332.

Mai 150. 216. 359.
Mai und Rothenfußer

150. 216.

Maler 253.

Malkmus 130.

Mamlock 97.

Mammen 298.

Marshall 400.

Maske 267.

Matthes 97.

Mazurd 371.

Messner 298.

Methling 262.

Meyer 366. 367.

Meyer-Mülheim 326.

102.

Meyer, Werner 1. 217.
290.

.\leyl'arth 193. 32ä').

Mießner 230.

Milz 193.
.\litra 230.

Mocller 295. 326.
Membert 163.

‘

Montgomery 398.

Mord 289.

Moricineki

Müller, K. 179.
Müller, M. 3. 63. 405.

Müller, Reiner 27.

Müller, W. 161.

Necker 298.
Netter 398.

Netter und

398.

Neumann, G. 161.

Neumann, P. 399.

Nichä 370.

Nieberle 237. 339. 380.

Nottbohm

Ribadeau

01t 273.
Ostertag106. 330. 337.

376.

Peters 297.
Pflugmacher 297.

Pliiekcr 167. 359.
I’ostolka 297.
l’riewe 298.
Prölls 399.

‘ Baebiger 261.

‚ Raymond 298.

/
Berlin, Druck von W. BUX\:11516111.

Regner 265.

Reichert 370.
Reineck 264.
Ribadeau 398.

Rievel 169.
Rolle 366.
Rosenbach 21.

Rothe 370.
Rothenfußer 150. 216.

thhm 14. 47. 78. 151.

ten Sande 23.
Schattenfroh 333.

Schellhase 276.

Scheers 366.

Schenk 202.

Schipp 20.

Schmidt 265.

Schrader 327.

Schroeder 398.

Schüler 322.

Sehnltze, August 76.

Schwarz 405.

Seyferth 193.

Stachouder 332.

Stadtler 403.
v. Starck 399.
Stepp 299.

Stiehler 192.
Stolpp 267.
Strauß 332.

Ströbel 321.

Ströse 267.

Thurmann 293. 295.

Tiede 124. 366.
Tilhnann 84.
Timmersmann 190.

Titze 380. 399.
Trunk 333.

\'allöe und Chaussee

399.

Villmuoes 233. 277.

Vogt 181.
Vosgieu 406.

Vryburg 101. 147. 175.

211.

Weber 399.
Weber und Titze 399.

Wanze] 297.

, Xylander 19.

Zibordi 370.
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Original-Abhandlungen.
(Nachdruck Velb0llll.)

(Aus dem Großh. lmpfinstitut zu Weimar.)

Kuhpocken und Bläschenausschlaq.
Von

Dr. Werner leyer‚
Sehllchthofdltoktot in Weimar.

(Mit zwei Abbildungen.)

Au einer ca. 3jährigen Färse, die

im Großherzoglichen Impfinstitut zu

Weimar zwecks Gewinnung der animalen

Pockenlymphe am 25. Mai d. Js. geimpft
werden sollte, bemerkten die Leiter des

Instituts, Herr Geh. Hof- und Medizinal

rat Dr. Pfeiffer und Herr Dr. med.
Ponndorf, 20 bis 30 linsen- bis erbsen
große, mit einer gelblichen Flüssigkeit
gefüllte Blasen, die ihren Sitz vornehm
lich am jungfräulichen Euter, aber auch

in der Regio hypogastrica (besonders
längs der Linea alba), sowie vereinzelt
auf dem Perineum und an der Vulva
hatten. Der Sitz der Bläschen, das gute
Allgemeinbefinden des Tieres, das Vor

handensein einer nabelförmigen Vertiefung

(Delle) auf einzelnen Bläschen drängten
den genannten Herren die Vermutung

auf, daß es sich um Knhpocken handle.
Zur Sicherung der Diagnose impfte Herr
Dr. Ponndorf die Färse an der von
Pusteln freien Innenfläche des linken

Hinterschenkels mit vorrätiger Kuh
pockenlymphe, ferner drei Kaninchen
mit der gleichen Lymphe und endlich
noch drei Kaninchen mit einer
Anzahl abgekratzter, mit Glyzerin
und Wasser verriebener Pusteln
der Färse nach Analogie der Cal—
metteschen Kaninchenvakzination.
Ich muß hier einschaltend bemerken,

daß man sich im hiesigen Impfinstitut

mit gutem Erfolge sowohl zur Stamm

erhaltung wie auch zur Gewinnung der

Kuhpockenlymphe der zu uns aus Frank

reich heriibergekommenen Methode der

Kaninchenimpfung nach Calmette bedient.

Die Impfung der Kaninchen geschieht in

der Weise, daß zunächst eine gut hand

tellergroße Fläche auf dem Rücken rasiert

wird. Infolge der Zartheit der Kaninchen

haut entstehen meist schon durch das

Rasieren (nötigenfalls aber durch vor

sichtiges Nachreiben mit Sandpapier) auf

ihr viele kleine makroskopisch teils sicht
bare, teils unsichtbare Risse und Schmu

den, welche die Pockenlymphe bei Ver
reibung auf der rasierten Fläche auf

nehmen. Die sonst bei Kälber- oder
Rinderimpfungen üblichen Impfschnitte

(selten Impfstiche) kommen also bei der
Calmetteschen Methode in Fortfall.
Das Aussehen der abnahmereifen Vakziue
von Kalb oder Kuh bzw. Kaninchen ist
demgemäß ein verschiedenes: Die Impf
schnitte wandeln sich zu länglichen,

krustigen, gelblichen bis silbergrauen,

rings von einem schwach roten Hof um—
gebenen Erhebungen um, die eine zellige
Struktur aufweisen. In der Nähe der
Schnitte findet man hier und dort disse

minierte, genabelte, typische Pocken

pusteln. —@ Die Impffläche der Kanin
chen hebt sich als mehr oder weniger

borkiges Ganzes infolge Lymphansamm

lung im Straturn mucosum der Epidermis

über das gewöhnliche Niveau der Haut

hervor. Bei Betastung fühlt sich die
gesamte Impffläche schwach teigig, in

E filtriert an. Auf der Hautoberfläche sind



nur vereinzelte kleine und weniger typische
'

Pockenpusteln wahrnehmbar. — Ein Impf
stich (am besten am Ohr) führt jedoch
auch beim Kaninchen zur typischen
Pockenbilduug; indes sind die Bläschen
weniger zellig als die des Rindes.
Am 29. Mai kehrte ich von einer Urlaubs

reise zurück und wurde — der Schlacht
hofleiter ist nebenamtlich mit der tierärzt
liehen Aufsicht der Impfanstalt betraut ——

von Herrn Dr. P. von dem Vorgefallenen
in Kenntnis gesetzt. Der Diagnose „Kuh
pocken“ stand ich wegen der heutigen
Seltenheit dieserKrankheit etwas skeptisch

gegenüber, mutmaßte vielmehr das Vor

handensein von Bläschenausschlag und
wollte zur Begründung meines Verdachts

die Genitalien untersuchen. Da sich die

Färse aber durch Einkneifen des Schwanzes

und permanentes Hin- und Hertrippeln dem

widersetzte, so wurde sie auf den Impf

tisch gelegt. Mein Verdacht bestätigte

sich: die Scheidenschleimhaut und Innen

fläche der Schamlippen zeigten sich hoch

gradig geschwollen, entzündet und zum

größten Teil vom Epithel entblößt. Die
Klitoris war verschwollen und kaum wahr

nehmbar, das Lumen der Vagina durch

Verschwellung eng. Auf Anfrage wurde
mir bestätigt, daß am 24. und 25. Mai ein

gelblich - rötlicher Scheidenausfluß
bestanden habe, was den Wärter zu
der Annahme veranlaßte, das Tier
habe „weißen Fluß“. Die durch
den Scheidenausfluß hervorgerufenen
Bläschen am Perineum, Euter und
Bauch waren inzwischen zu braunen,
mit den Fingern ohne nennenswerte

Narbenhinterlassung entfernbaren

Schorfen eingetrocknet. Das Vor
handensein von Kuhpocken aber
konnte mit Sicherheit ausge
schlossen werden, da die vor
4 Tagen erfolgten Vakzine
Inokulationen in schönster
Weise„angegangen“ und nahezu
abnahmefähig waren. Die In!
fektion mit Bläschenausschlag dürfte,

wie gewöhnliiih, durch den Begattungsakt

erfolgt sein. Da sie eine Sterilität zur

Folge hatte, so wird sich der ursprüngliche

Besitzer, der leider nicht ermittelt werden

konnte, zum Verkauf des 3 Jahre alten,
gut genährten Tieres (Händlervieh) ent

schlossen haben. Es konnte indes fest
gestellt werden, daß die Färse aus einer

Gegend stammte, in der Bläschenausschlag

herrscht. Übrigens bestätigte der be

amtete Tierarzt die Diagnose.
Darauf wurden die drei vakzinierten

Kaninchen mit den drei mit Bläschenaus
schlag infizierten verglichen. In allen
6 Fällen war eine Infektion erfolgt. Die

Vakzination wies bei den drei Kaninchen

das vorbeschriebene Bild auf. Die Impf
flächen der drei mit Bläschenausschlag
infizierten Kaninchen zeigte nach dem mir

von Herrn Dr. Ponndorf gütigst zur Ver
fügung gestellten Impfbericht schon am
26. Mai, dem Tage nach der Impfung, eine

gleichmäßige entzündlicheReaktion, jedoch

schwächer als die mit Vakzine gleichzeitig

geimpften Kaninchen. Am 29. Mai haben

sich teils zusammenhängende borkige

Flächen, teils einzelne, kaum linsen

große, wenig eitriges Sekret enthaltende

Bläschen ausgebildet. Das Gesamtbild ist

1 dem durch Kaninchenvakzination hervor



3 ...

i.=iln

erzu

Tier

gerufenen nicht unähnlich. M Am 30. Mai
1st der Bläscheninhalt zumeist ein

getrocknet, die Bläschen selbst aber sind

teils noch deutlich erhaben, teils zu wall
fiirrnigen Gebilden mit roten Rändern

zusammen getrocknet. Die beigefügten

Photographien datierten Von diesem Tage.
—— Eine Stich- oder Schnittimpfung oder

weitere Versuche wurden leider nicht vor
genommen. —— Die Kaninchen wurden am

gleichen Tage getötet, die Färse wurde
geschlachtet, da die Desinfektion der An
stalt erfolgen sollte.

Der vorbeschriebene Fall von Bläs
chenausschlag (Exanthema vesiculosum

coitale) lehrt, daß diese Erkrankung des
Rindes, wenn sie sich nicht auf die

Genitalien beschränkt, auch erfahrenen

Impfärzten das Vorhandensein von

Kuhpocken vortäuschen kann. Eine
erfolgreiche Vakzineimpfung führt in
Zweifelsfällen zum Pockenausschluß;

denn die neuzeitlichen zahlreichen Impf
versuche Voigts”) an Affen, Schafen,
Ziegen, Schweinen und Kaninchen be

stätigen den Ausspruch Bollingers, daß
die eigene Art der Pocken einem Tiere
die mehr oder weniger vollständige
Immunität gegen eine zweite Er
krankung an dieser Pockenart
sichern.
Leider kann durch die vorbeschriebene

erfolgreiche Kuhpockenimpfung eines

bläschenausschlagkranken Rindes die An

nahme französischer Autoren (Trasbot,
Peuch u. a.)‚ der Bläschenausschlag des
Rindes sei die übertragene Pferdepocke,
nicht erschüttert werden, da nach V 0igts
Versuchen eine artfremde Pockeniiber

tmgung das Tier nicht gegen Erkrankung
an der ihm eigenen Art schützt. -— Der
hier und da anzutreffenden Anschauung

moderner Ärzte und Tierärzte, der

Bläschenausschlag des Rindes falle unter
den Begriti der „falschen Kuhpocken“

*) \'oigt, L., Tierversuche mit Vacciue, Variola
und Ovine. Zeitschr. für lufcktionskr., pures.
Kraukh. und liyg. d. Haustiere, Bd. IV. S. 101.

der alten Ärzte, kann ich auf Grund des

Studiums des sehr interessanten, von

einer scharfen Beobachtungs- und

Kombinationsgabe zeugenden, aus dem

Jahre 1839 stammenden Werkes
Heringe: „Kuhpocken an Kühen“) nicht
beipfiichten. Professor Hering gibt in
einem Sammelreferat weit über 100 Fälle
von sogenannten falschen Kuhpockeu

wieder, die er klassifiziert und mit
besonderen Namen belegt. In keinem
dieser Fälle wird z. B. das Bestehen
einer Genitalerkrankung erwähnt, die doch

das Primäre des Bläschenausschlags ist.
Diese Erkrankung oder doch ihre Folgen,
die sich in Schwänzeln, häufigem Anstellen

zum Urinieren, Scheidenausfluß u. a.
geltend machen, würden unseren Vorfahren

sicherlich nicht entgangen sein. —

Schließlich ist durch die Pfeiffer
Ponndorfschen Impfversuche erwiesen,
daß das noch unbekannte Kontagium
des Bläschenansschlags vom Rind
aufkauinchen übertragbar und dort
auch nach flächenförmiger Insertion
ein Exanthem mit Bläschenbilduug
hervorzurufen imstande ist.

(Aus dem Institut für Hygiene und Bakteriologio
an der Universität Straßburg. Direktor: Professor

Dr. Forsten)

Über die Verwendung von Pferdedärmen

als Wursthüllen.
Von

Dr. l. Illller.
Die Wursthüllen stammen, soweit sie

tierischer Abkunft sind, meist vom

Binde, Schweine und Schafe. Weniger he
kannt ist die Tatsache, daß auch der Pferde
darm als Wursthülle Verwendung findet.
Dieser bildetinDeutschland eine voanrst
fabrikauten häufig gesuchte und gut be
zahlte Handelsware. Insbesondere findet
der Pferdedarm Verwendung bei der Fa
brikation erstklassiger Dauerwürste

l') E. Hering, Über Kuhpocken an Kühen.
Stuttgart 1839 bei Eimer & Seubert.
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(Mett-‚ Schlack- und Salamiwürste). In
Italien, Ungarn und Welschtirol erfolgt die

Herstellung der Salami- und Mortadella

warst -— die letztere enthält bekanntlich

Maultier- oder Eselfleisch —— gleichfalls

vielfach unter Benützung von Pferde- und

Eseldärmen, weil nur diese Därme

es gestatten, den Würsten die für

eine lange Haltbarkeit nötige Festigkeit

zu geben.

Vom Darmkanale des Pferdes kommt für

die Verwendung als Wursthülle der an

einem langen Gekröse hängende 18—20 m

lange Leerdarm allein in Frage.

Das Dannlurnen besitzt einen Durch

messer von "(—10 cm, und es eignet sich

der Leerdarm daher insbesondere für

die Herstellung mitteldicker Würste.

Neben der Länge, der gleichmäßigen,
poschenlosen Weite und der gering

gradigen Krümmung des Darmes besitzt

der Leerdarm eine starke Muskularis, die

dem Darm bei der Verwendung als

Wursthülle eine ausgezeichnete Festigkeit

verleiht. Die Weite und Stärke des

Darmes gestatten weiterhin eine gründ

liche und leicht zu vollziehende Reinigung

des Darmes. Der handelsfertige ge

trocknete oder gesalzene Pferdedarm hat

eine gleichmäßige pergamentartige Be

schaffenheit, die bei der fertigen frischen

Wurst vorteilhaft dadurch zum Ausdruck

kommt, daß der Wurstinhalt infolge der

gleichmäßig durchscheinenden Beschaffen

heit der Wursthülle deutlich sichtbar wird.
—— Au der geräucherten und getrockneten

Wurst ist die Erkennung des Pferdedarmes

nur vermutungsweise und auf Grund reich

licher Erfahrung möglich. Für den Wurst
konsumenten bieten derartige Würste

nichts Auffallendes in ihrem Aussehen.

Das Anhaften von Submukosaresten —

das Wenzel als charakteristisch für
Pferdedärme angibt — habe ich an den
Pferdedärmen weder in getrocknetem und

gesalzenem Zustande noch an fertigen

Würsten bemerkt. Schlecht geschleimte

Därme vermögen wohl infolge des An

haftens von Sehleimhautresten ein „cha
grinlederartiges“ Aussehen haben; dies
läßt sich aber für die Pferdedärme nicht

verallgemeinern.

Über die Zulässigkeit der Verwendung

der Pferdedärme als Wursthüllen zur Her

stellung von Rind- und Schweinefleisch

würsten bestehen verschiedene Ansichten.

In einer Notiz über „Pferdedärme als
Wursthüllen“ in der Berliner Tierärztl.

Wochenschrift 1908, S. 440 ist der dem

Reichsfleischbeschaugesetz entsprechende

Standpunkt vertreten: „Daß die Ver
wendung von Pferdedärmen zum Einhüllen

von Rind- und Schweinefleischwürsten

nicht als zulässig gelten kann, braucht

nicht noch besonders betont zu werden.“

Da der Verwendung von Pferdedärmen

zu Wursthüllen nicht ohne weiteres die

Berechtigung abgesprochen werden kann,

möge die Frage einmal von gesetzlichen

und hygienischen Gesichtspunkten aus

untersucht werden.

Man ist leicht geneigt, dem Pferde

darm ohne weiteres „minderwertige“

Eigenschaften zuzuschreiben, da das

Pferdefleisch ein im Preise „minder
wertiges“ Nahrungsmittel darstellt, dessen

Genuß die wohlhabende Bevölkerung auf

Grund bestehender Vorurteile verschmäht.

Infolge der vorhandenen Abneigung gegen
jegliches Pferdefleisch wird der größte Teil
der Wurstkonsumenten die Anwendung von

Pferdedärmen zur Herstellung von pferde

fleischfreien Würsten auch kaum erwarten.
Da nun aber der nichtdeklarierte Zusatz

von Pferdefleisch zu Würsten als eine
Verfälschung im Sinne des ä 10 des
Gesetzes betreffend den Verkehr mit

Nahrungsmitteln, Genußmitteln, und Ge

brauchsgegenständen aufgefaßt wird, ent

steht die Frage, ob auch die nichtdeklarierte

Verwendung von Pferdedärmen als
Wursthüllen zu pferdefieischfreien Würsten

in diesem Sinne aufgefaßt werden kann.

Eine gesetzliche Definition des Begriffes

„Verfälschung“ ist im Nahrungmittelgesetz

nicht gegeben. Nach den Erläuterungen
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von Meyer-Finkelnburg*) bleibt daher
die Beantwortung der Frage, was als Ver
fälschung aufzufassen ist, vcn Fall zu Fall
der Bechtsübung und Wissenschaft über»

.
lassen. Die nach ä 10 des Nahrungs

mittelgesetzes sträfliche Verfälschung muß

zum Zwecke der Täuschung erfolgen.
Meyer und Finkelnburg führen an, daß
eine Verfälschung dann unbedenklich an

zunehmen sei, „wenn in der Absicht andere

zu täuschen oder mit dem Bewutltseiu, daß

andere getäuscht werden, einem Nahrungs

mittel durch substanzielle Veränderung

(die an sich keine Verschlechterung zu

sein braucht), der Schein einer besseren

Beschaffenheit beigelegt wird.“ - Ist nun
die Wursthülle bei Dauerwürsten als

„Nahrungsmittel“ anzusehen? Eine genaue
Definition des Begriffes Nahrungsmittel ist
im Gesetze gleichfalls nicht gegeben.

Naturwissenschaftlich kommt dem Nah

rungsmittel als Kriterium die gewohn
heitsmäßige Aufnahme in den mensch

lichen Körper vermittelst der Ver

dauungsorgane zu (Virchow, Über Nah
rungs- und Genußmittel, Berlin 1872): „Ins
besondere sind solche Substanzen Nahrungs

mittel, welche dazu dienen, durch ihre

Zersetzung entweder dem Körper als Er
satz für zerstörte, oder als Zufuhr für

wachsende Organteile zu dienen oder

lebendige Kraft in Form von Wärme oder

Bewegung zu entwickeln.“

Die Wursthülle bei den Dauerwürsten

entspricht all diesen Forderungen nicht;
sie dient vielmehr hier lediglich als „Form
uud Konservierungsmittel“. Auch die Ge

wohnheit, die Wursthiille bei Dauerwürsteu
im Gegensatz zu Brühwürsten vor dem

Genuß der Wurst zu entfernen, läßt der
Wursthülle die Eigenschaft als Nahrungs

mittel nicht; zukommen. Durch die Ver
wendung von Pferdedärmen erleidet

demnach die Dauerwurst selbst bei

sonstiger einwandfreier Beschaffenheit

‘) Fr. Meyer n. C. Finkelnbnrg; Das Gesetz 1

weder eine substanzielle Veränderung

noch wird durch die Verwendung von
Pferdedärmen als Wursthüllen bei der

Wurst der Schein einer besseren Be

schaffenheit erweckt. Der Pferdedarm
braucht daher auch nicht als Nah
rungsmittel im Sinne des Nahrungs
mittelgesetzes anfgefaßt werden.
Nach dem Reichsfleischbeschaugesetz

(ä 4) ist der Pferdedarm allerdings als

„Fleisch“ im Sinne dieses Gesetzes an
zusehen. Der Vertrieb von?ferdefleisch
darf nach ä 18 des gleichen Gesetzes
nur unter einer Bezeichnung erfolgen,

die das Fleisch als Pferdefleisch er
kennbar macht. Fleischhändleru ist der

Vertrieb und die Verwendung von Pferde
fleisch nur mit Genehmigung der Polizei
behörde gestattet. —— Wennschon die

Fassung des 5 18 des Reichsfleischbeschau

gesetzes erkennen läßt, daß das Wort
Fleisch hier im eigentlichen Sinne
des Wortes gemeint ist, so gewährt der
Wortlaut des ä4 doch vorerst die
Möglichkeit, den Handel und die
Verwendung von Pferdedärmen auch
im Inlande völlig auf die Fa
brikation vcn Pferdefleischwürsten
zu beschränken oder bei Verwendung der
Pferdedärme zu pferdefleischfreienWürsten

die Strafbestimmungen des ä 27 Abs. 4

in Wirkung treten zu lassen, falls nicht
den Bestimmungen des g 18 vollauf ent
sprochen wird.
Von hygienischen Gesichtspunkten

aus kann man dem Pferdedarm die Ver
wendbarkeit als Wursthülle nicht ab
sprechen. Infolge seiner Weite und

Posehenlosigkeit bietet er die Möglichkeit
einer leichten und infolge seiner Festig
keit die Möglichkeit einer gründlichen
Reinigung. Auch der Darminhalt selbst

ist infolge der rein vegetabilischen

Nahrung beim Pferde weniger ekel

erregeud als beispielsweise beim Schwein.
—- Da die Bestimmung des Keimgehaltes

bewegend den Verkehr mit Nahrungsmitteln um. j der Därme einen objektiven Maßstab zur
Berlin 1885. l Beurteilung der Reinlichkeit der Därme
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abgibt, habe ich durch einige Bestimmungen

des Bakteriengehaltes der Pferdedärme

geprüft, wie sich die Frage ihrer Verwend

barkeit in dieser Hinsicht gestaltet. Hierbei

ergab der getrocknete Pferdedarm einen

Gehalt von 3—4 Keimen pro qcm Darm

fläche. Die vergleichsweise ausgeführte

Prüfung bei einem getrockneten Rinder

dickdarm (Butte) ergab gleichfalls 4 Keime

pro qcm Fläche, während bei einer ge
trockneten Ochsenblase 22 Keime pro qcm
nachweisbar waren. Der Keimgehalt ge
trockneter Därme kann also nach sorg

faltigerVerarbeitung ein sehr geringer sein.

Auch die vergleichende Beurteilung

der verschiedenen Darmsorten bei der

Beschau lassen den Sachverständigen

nicht darüber im Zweifel, daß die Be

schaffenheit des handelsfertigen Pferde

darms —— getrocknet und gesalzen —

in hygienischer Hinsicht keine Be
denken gegen seine Verwertbarkeit

als Wursthülle aufkommen läßt. Die

Verwendung jeder Art von Därmen
zur Konservierung von Nahrungsmitteln

kann ja in hygienischer Hinsicht ge
wisse Bedenken erregen. Der Wurst

konsument selbst pflegt jedoch diesen

Bedenken keine Bedeutung beizulegen,

weil er von jeher daran gewöhnt ist,

den tierischen Darm als etwas unbe

dingt Nötiges für die Wurstfabrikation

zu betrachten. Die Verwendung hygienisch

einwandfreier Wursthüllen aus Pergament

papier hat bis jetzt beim großen Publikum

weder besonderes Interesse gefunden, noch

haben dieseWursthüllen — wegen ihrer un

zureichenden Elastizität — die Verwendung
des tierischen Darmes nennenswert beein

trächtigen können. Und obschon gerade der

Pferdedarm in hygienischer Hinsicht als

Wursthülle nicht minder geeignet ist als

andere Darmsorten, so wird doch bei

einer großen Zahl von Konsumenten der

bewußte Genuß einer Wurst in einem

Pferdedarm infolge des anerzogenen Wider

willens gegen Pferdefleisch wahrscheinlich

von einem subjektiven Widerwillen

begleitet sein, der bei dem Genuß der

gleichen Wurstmasse in einem Schweine

darme nicht auftreten würde, obgleich
der Schweinedarm im Vergleich zum

Pferdedarm der weniger appetitlichere ist.

Es bestehen daher meiner An
Sicht nach gegen die Verwendung
von Pferdedärmen von hygienischen
Gesichtspunkten aus keine Be
denken, die —— abgesehen von einem
anerzogenen aber unbegründeten Wider

willen zahlreicher Personen gegen jegliches

Pferdefleisch — die Nichtzulässigkeit der

Pferdedärme alsWursthüllen zu begründen
vermöchten.

Die Pferdedärme nehmen bis jetzt auch

hinsichtlich ihrer Importmöglichkeit
aus dem Ausland eine Sonder
stellung gegenüber den übrigen Darm
sorten ein. Nach ä 2 Abs. 2 der Aus

führungsbestimmungen D zum Fleisch

beschaugesetz sind getrocknete und ge

salzene Därme als zubereitetes Fleisch
angesehen. Die Einfuhr zubereiteten
Pferdefleisches ist jedoch nachäöAbs.2
prinzipiell verboten. Als Därme werden
ferner im ä3 Abs. 4 nur genannt, „derDick
und Dünndarm, sowie die Harnblase vom

Rindvieh, Schweine, Schafe und von der

Ziege, der Magen vom Schweine sowie der

Schlund vom Rindvieh.“ Die Auslands

fleischbeschaustellen sind daher gehalten,
Darmsendungen, die den Verdacht
auf Pferdedärme erwecken, und bei
denen der Verdacht durch das biologische

Untersuchungsverfahren bestätigt Wird‚
von der Einfuhr zurückzuweisen.
Es entzieht sich vorerst allgemeiner
Kenntnis, in welchem Maßstabe die Einfuhr

von Pferdedärmen in das Zollinland ver

sucht worden ist und in welchem Maß

stabe derartige Sendungen zurückgewiesen

worden sind. Erkundigungen, die ich bei

bedeutenden Darmhandlungen gelegentlich
der Zurückweisung von Pferdedärmen auf

der hiesigen Auslandsfleischbeschaustelle

eingezogen habe, ergaben, daß die Nach

frage nach getrockneten Pferdedärmen
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wegen der besonderen Vorzüge dieser

Därme seitens großer Wurstfabriken eine
so rege ist, daß der Darmhandel des In
landes diesem Bedürfnis nicht zu ent

sprechen vermag. fl Den mit der Ausübung
der Auslandsfleischbeschan betrauten Sach

verständigen wird es schwer fallen, bei

erfolgenden Zurückweisungen von Pferde

därmen dem Empfangsberechtigten die

gesetzlichenBestimmungen einleuchtend
zu motivieren. Ich maß für meine Person

offen bekennen, daß ich bei einer Menge

V0ll Darmsendungen, die ich bei der

hiesigen Auslandsfleischbeschaustelle zu

begutachten Gelegenheit hatte, selten

Dünne zu Gesicht bekam, die bei der

Beschan einen gleich günstigen Eindruck

machten, wie gerade die getrockneten,

anfgerollten und sauber verpackten Pferde

därme, deren Zurückweisung dennoch den

Bestimmungen des Gesetzes gemäß er

folgen mußte.

Da der Pferdedarm im Vergleich mit

anderen Darmsorten hinsichtlich seiner

Eignung als Wursthüllenmaterial durch

aus nicht als „minderwertig“ angesehen

werden kann und eine offensichtliche Nach

frage nach Pferdedärmen im Darmhandel

besteht, die angeblich durch die Inlands

prodnktion nicht gedeckt wird, so würde,

falls die Angabe aus Häudlerkreisen richtig

ist, in dem Verbot jeglicher Einfuhr von

Pferdedürmen nach den gesetzlichen Be

stimmungen eine gewisse Härte liegen, die

meiner Ansicht nach nicht den Intentionen

des Gesetzgebers entspricht, und die eine

Klärung der vorliegenden Frage von

autorativer Seite als wünschenswert

erscheinen läßt. Die Bedenken, die

gegen die Einfnhrerlaubnis getrockneter
Pferdedärme erhoben werden können, sind

nicht höher zu veranschlagen als bei

trockenen Riudsdärmen, ebenso können

gegen die absolute Sicherheit der Unter

suchung auf eine völlig einwandfreie
Beschali‘enheit der Därme sowohl hier wie

dort gewisse Einwände gemacht werden.
Die Verwendung der Pferdedärme als

l
l

1
l

l
l

l
l

Wursthiillen legt dann weiterhin die
wichtige Frage nahe, wie sich einwand
freie, jedoch unter Verwendung eines
Pferdedarmes hergestellte Würste
hinsichtlich des biologischen Nach
weises von Pferdeeiweiß verhalten.
Bei der Feinheit der biologischen

Reaktion maß mit der Annahme gerechnet

werden, daß eine einwandfreie Wurst in

einem Pferdedarme einen Befund bei der

biologischen Prüfung zu geben vermag,
der den Schluß auf eine Verfälschung

derartig hergestellter Würste mit Pferde

fleisch zu ziehen gestattet.

Zur Prüfung dieser Frage haben wir

uns unter Verwendung getrockneter

Handelspferdedärme zwei Würste mit

pferdefieischfreiem Inhalt herstellen lassen:

l. Eine Dauerwurst nach Art der
Salamiwürste.

2
. Eine Brühwurst nach Art der

Lyoner (Fleisch-)Würste.
Die Salamiwurst wurde in üblicher

Weise vom Metzger geräuchert und zur

Erlangung der nötigen Trockenheit auf

bewahrt. Bei der drei Monate später

erfolgten Prüfung der Wurst war sie

sehr trocken und die Wursthaut teil

weise mit Schimmelrasen bedeckt.

Die Fleischwurst wurde eine Stunde

in Wasser von 80 Grad gebrüht.
Von beiden Würsten wurden, nach

der bezeichneten Art der Herstellung,

verschiedenartige aus der vorstehenden

Tabelle ersichtliche Auszüge hergestellt

und diese unter Verwendung eines hoch

wertigen Antiserums (Titer 1:80 000)
nach dem im hiesigen Institut ausge

‘

arbeiteten und geübten Verfahren“) auf

l"
-) M. Müller, Beitrag zur Anwendbarkeit

der biologischen Eiweißdifierenzierung bei der
Ausübung der Anslandsfleischbeschau. Zeitschrift
für Fleisch- und Milchhygiene 1908, S. 9

.

W. Format und M. Müller, Zur Herstellung
und Verwendung prilzipitierender Sera insbe
sondere für den Nachweis von l’fcrdcflcisrh,
Zeitschrift für biologische Technik und Methodik,
Straßburg 1908, Bd. 1

,

S. 201.
Dieselben, Praktische und theoretische

Präzipitinnntcrsnchnagen, Zeitschrift für H giene
und lufektionskrankhoiten Bd.3ti, 1910, .215.
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Tabelle I.

Prüfung der Salamiwurst auf biologisch nachweisbaren Pferdeeiweiß:
Auszug hergestellt aus: Reaktionsbefund nach Zusatz vonAntipfex-deserum:

Mitte der Wurst keine Reaktion auf Pferdeeiweiß
Randzone der Wurst ohne Haut „ „ „ „
Wurstscheibe mit völlig entfernter Haut „ „ » n

Wurstscheibe mit abgezogener Haut „ „ „ v

Wurstscheibe mit Haut (Pferdedarm) nach 10 Min. bei 37° deutlicher Ring = positiv
Abgezogene Haut (Pferdedarm) nach 5 Min. bei 37 ° deutlicher Ring = positiv

T abelle II.
Prüfung der Brühwurst auf biologisch nachweisbares Pferdeeiwciß:
Auszug hergestellt aus: Reaktionsbefund nach Zusatz von Antipferdeserum:

Mitte der Wurst nach 30 Min. bei 37 ° ganz schwache (zweifelhafte) Reaktion
Randzone der Wurst ohne Haut nach 20 Min. bei 37° schwache (positive) Reaktion (Ring)

Wurstscheibc ohne Haut nach 30 Min. bei 37° schwache (positive) Reaktion (Ring)

Wurstscheibe mit Haut nach 30 Min. bei 37° schwache (positive) Reaktion (Ring)

Abgezogene Haut (Pferdedarm gebrüht) nach 30 Min. bei 37 ° keine Reaktion auf Pferdeeiweiß

das Vorhandensein von Pferdeeiweiß ge- f schlüssen Veranlassung geben könnte.

prüft. Die biologische Reaktion vermag vielmehr

Aus den vorstehenden Versuchen er- hier die Würste sowohl hinsichtlich der

gibt sich, daß die biologische Prüfung Fleischarten des Inhaltes als auch der
pferdefleischfreier Würste,die unter Herkunft der Wursthülle mit Sicherheit
Verwendung von Pferdedärmen als , zu bestimmen.
Wursthüllen hergestellt sind, zu ' Die Befunde der Tabelle II lassen
Fehlschlüssen auf eine Nahrungs- zunächst die Verwendung des Pferde
mittelverfälschung bei diesen Wür- darmes bei Brühwürsten mit Rücksicht
sten führen kann, wenn bei der auf das biologische Prüfungsverfahren für
Herstellung des Wurstauszuges in ‘ bedenklich erscheinen. Hier stoßen wir
unzweckmäßiger Weise verfahren auf den fast paradoxen Befund, daß der
wird. Pferdedarm selbst biologisch nicht mehr

Was zunächst die Befunde in bestimmbar ist, während der pferdefleisch

Tabelle I anbelangt, so ist ohne weiteres freie Wurstinhalt schwache Reaktionen

ersichtlich, daß hier ein Fehlschluß bei auf das Vorhandensein von Pferdeeiweiß

der biologischen Untersuchung vermieden gibt. Dieser Befund erklärt sich in

werden kann, wenn das zur Prüfung be- der Weise, daß beim Brühen eine

stimmte Material der Mitte der Wurst Diffusion von Brühwasser durch die
entnommen wird. Schon die völlige Wursthülle in den Wurstbrei statt
Entfernung der Haut genügt hier zu gefunden hat, wobei aus der Wursthülle

einem negativen Ausfall der biologischen präzipitinogenes Eiweiß ausgewaschen und

Prüfung auf Pferdeeiweiß, während die insbesondere in die Randzone des Wurst

Hülle selbst auch nach mehrmonatlichem inhaltes abgelagert wurde. Der zur Aus

Austrocknen hinsichtlich ihrer Herkunft lösung der Präzipitinreaktion allein be

vom Pferde bestimmbar bleibt. nötigte thermostabile Komponent des Prä
Da der Pferdedarm insbesondere zu zipitinogens verträgt nicht nur ein längeres

dieser Art von Würsten —— Salamiwurst -— Erhitzen auf 80°, sondern bis zu einem
Verwendung findet, so kann dessen Ver- gewissen Grade selbst die Siedehitze.

wendung unbedenklich erfolgen; denn er Die vorstehenden Befunde sind jedoch

beeinflußt den Wurstinhalt nicht so, rücksichtlich der Möglichkeit von Fehl—

daß die biologische Prüfung bei ge— diagnosen bei der Prüfung von derartigen

eigneter Versuchsanordnung zu Fehl- Würsten für die Praxis nur von unter
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geordneter Bedeutung. Zunächst sind die

Reaktionen bei der Brühwurst von

einer solchen Feinheit, daß sie im Ver

gleiche mitReaktionen wirklichverfälschter
Würste nur ganz geringe Mengen von

Pferdeeiweiß indizieren, und selbst der

geübte Sachverständige wird eine gleich
schwache Reaktion bei einer unbekann
ten Wurst stets als eine zweifelhafte

Reaktion ansehen. Der schwache Ab
lauf der Reaktion vermag hier
keinen einwandfreien Beweis auf
eine Nahrungsmittelverfälschung,
sondern höchstens auf Spuren von
Pferdeeiweiß zu erbringen. Der ge
wissermaßen erzwungene Nachweis von

Pferdeeiweißspuren bei dem Versuch in
Tabelle II ist bei der biologischen
Prüfung auf Nahrungsmittelverfzilschungen
nicht erwünscht. Bei Entnahme des
Prüfungsmaterials aus der Wurstmitte,
die bei derartigen Würsten ja nur die
geringsten Pferdeeiweißspuren enthält, und
unter Verwendung eines nicht zu hoch
wertigen Serums gibt auch die biologische
Prüfung bei den in Frage stehenden
Würsten eine negative Reaktion und läßt
den Verdacht auf das Vorliegen einer

Nahrungsmittelverfälschung nicht auf
kommen. Weiterhin pflegen die Pferde
därme zu Brühwürsten von Wurstlern auch
gar nicht verwendet zu werden. Durch
das Brühen nimmt der Pferdedarm eine
wsiligraue undurchsichtige Beschaffenheit
an, wodurch seine Verwendbarkeit zur
Herstellung von Brühwürsten stark be

einträchtigt wird. Für die Herstellung
von Blut- und Leberwürsten werden die

dickwandigen, fettreichen Därme vom
Schwein und der Schlund vom Rind be
vorzugt.

Zusammenfassung.
Der Pferd edarm des Handels eignet

sich in ausgezeichneterWeise als Wurst
hülle für Dauerwürste, insbesondere für
solche nach Art der Salamiwurst. Die
Vorzüge des Pferdedarmes bestehen in
der Festigkeit der Damwand, deren be

sonderer Elastizität und gleichmäßiger
pergamentartiger Beschaffenheit. Vom

hygienischen Standpunkt aus kann der

Pferdedarm nicht als ein „minder
wertiger“ Darm angesehen werden.
Die Möglichkeit leichter gründlicher
Reinigung des Pferdedarmes lüßt
seine Verwendung zu Wursthüllen in
gleicher Weise wie bei den anderen
Darmsortcn für angebracht erscheinen.
Die Verwendung der Pferdedärme als
Wursthüllen könnte m. E. nach dem
Nahrungsmittelgesetz als zulässig er
achtet werden. Die Anwendung der
Definition „Fleisch“ im Sinne des
Fleischbeschaugesetzes auf Pferdedärme
macht indessen die Verwendung der
Pferdedärme als Wursthüllen zu Rind
und Sehweinetieischwürste unstatthaft
nach Q 18 Abs. 4 des Gesetzes. Da
der Pferdedarm jedoch nicht als eine
„minderwertige“ Wursthülle angesehen
werden kann und auch kein eigentliches
Nahrungsmittel bildet, könnte vielleicht
eine Sonderbestimmung über die Ver
wendungsmöglichkeit der Pferdedärme
im Inlande und auch über deren Be
zugsmöglichkeit aus dem Auslands er
wogen werden, falls ein Bedürfnis einer
Verwendung der Pferdedärme in dem
von Darmhündlern behaupteten Maße
wirklich besteht.
Bis jetzt haben die Wurstfabrikauten

die Zulassung der Pferdedärme als
Hüllen für andere als Pferdetleisch
Würste nicht gefordert, und man könnte
daraus schließen, daß das von Händlern
behauptete Bedürfnis nicht besteht. Die
Erfahrung lehrt aber, daß die Wurst
t‘abrikanten in aller Stille, und ohne sich
um die Zulässigkeit zu kümmern, Bräuche
einführen, von denen die Öffentlichkeit
erst etwas erfährt, wenn ein Spezial
fall zur strafrechtlichen Verfolgung
führt. Zweck meiner Ausfiihrungen
ist es, die Aufmerksamkeit auf den

Gegenstand zu lenken und die mit der

Ausübung des biologischen Fleisch
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nachweises betrauten Kollegen auf die

Möglichkeit einer Beeinflussung der

biologischen Eiweißreaktion durch die

Verwendung von Pferdedärmen als

Hüllen für Rind- und Schweinefleisch

wiirste hinzuweisen.

Die veterinärpolizeiliche Bekämpfung der

Trichinose.
Von

Dr. los. Böhm,
Amteiierarzt in Nürnberg.

Der Endzweck der obligatorischen

Trichinenschau ist die Ausrottung aller
Trichinenherde. Dies wird um so schneller

möglich sein, je _weniger geschlachtete

Schweine von der Untersuchung befreit

sind. Solange Trichinenherde innerhalb

größerer Landesgebiete unentdecktbleiben,

können von hier aus immer wieder Neu

einschleppungen in bisher verschonte

Bezirke stattfinden.

Um die Ansteckungsherde ausfindig

zu machen, ergingen im Laufe des Jahres

1906 in verschiedenen Bundesstaaten

Ministerialerlasse, wonach bei allen

Trichinenfunden, wenn irgend möglich,

der Züchter und Mäster des trichinösen

Schweines zu ermitteln ist. Damit man

hierbei nicht auf falsche Fährte gelangt, ist

es notwendig, daß der Tierarzt, der den

Befund der Trichinenschau zu bestätigen

hat, das ungefähre Alter der Trichinen

feststellt für diejenigen Fälle, in denen

das betreffende Schwein den Besitzer

ein oder mehrere Male gewechselt hat.

Das bisherige Ergebnis der Nach—

forschungen hat aufs neue gezeigt, daß

die Trichinen in gewissen Gegenden des

Reiches stationär sind oder plötzlich auf

treten. Letzteres wird nach unserer der

zeitigen Kenntnis hauptsächlich dort vor

kommen, wo Ratten neu eingewandert

sind.

Mit den genannten Feststellungen ist
die Bekämpfung der Trichinose nicht be

endet; es müssen vielmehr auch zweckent

sprechende Maßnahmen getrofi‘en werden,

um eine weitere Verbreitung der

Trichinen unter den fleischverzehrenden

Tieren zu verhindern.

Der Umstand, daß nach meinen Er
fahrungen mitunter in dem einen Fall
den früheren Besitzern der trichinösen

Schweine übermäßig kostspielige und

z. T. überflüssige Auflagen gemacht

werden, in andern Fällen dagegen so gut
wie gar nichts geschieht, oder die Sache

mit großer Gleichgültigkeit betrieben

wird, gibt mir Veranlassung, zu unter

suchen, was zur Erreichung des Zwecks

notwendig ist und überall durchgeführt

werden soll und kann.

Die Behaftung der Schweine mit

Trichinen muß wohl als eine über
tragbare Seuche angesehen werden,
da die Trichinen von den damit infizierten

Schweinen durch Zwischenträger (Ratten,

Mäuse usw.) auf andere Schweine über

tragen werden können. Daß die Über—

tragung der Trichinen nur vom toten Tier
aus erfolgt, ist hierbei ohne entscheidende

Bedeutung. Hierzu ist zu bemerken, daß

die in Preußen erlassene, auf die Be

kämpfung der Trichinen bezügliche

Ministerialverfügung vom 3. Juli 1906
von „durch Trichinen verseuchten
Gebieten“ spricht. Auch eine Reichs
gerichtsentscheidung vom 18. Oktober

1890 hat die Trichinose für eine „all
steckende Krankheit“ im Sinne des
Reichsstrafgesetzbuches erklärt.
Durch das Eindringen der Trichinen

in den Körper des Schweines verliert dieses

ganz oder teilweise seinen Wert und wird

zu dem Zwecke, zu dem es überhaupt

gehalten wird, unbrauchbar; außerdem

erwächst durch trichinöse Schweine die

bekannte Gefahr für den Menschen.
In seinem Kommentar zum alten Tier

seuchengesetz sagt Göhring: „Auch die
Medizinalpolizei wird insoweit durch dieses

Gesetz berührt, als es sich um die Be

seitigung der den Menschen aus der Über

tragung des Kontagiums einzelner Vieh

seuchen drohender Gefahren handelt.“
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In Würdigung dieser Umstände könnte
die Frage erwogen werden, ob die Tri
chiuose der Tiere nicht in das Tierseuch
gesetz einzubeziehen sei, insbesondere ob

nicht die Anzeigepflicht vorzuschreiben

wäre (ä 10 Abs. 2 des Ges.).

Für die Trichinose des Menschen ist
die Anzeigepflicht vielfach bereits vorge

schrieben. So haben z. B. der Stadt
magistrat und das kgl. Bezirksamt Nürn
berg auf Grund der ä

ä 5
,

19 und 44 des

Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900, die
Bekämpfung der gemeingefährlichen Krank
heiten betr.‚ polizeiliche Vorschriften er
lassen, wo es in ä 1 heißt: „Jede Er
krankung an Aussatz, Cholera, . . . . Tri
chinose, sowie jeder Verdacht auf das

Vorhandensein einer dieser Erkrankungen
ist dem Stadtmagistrate (bzw. Bezirksamte)
unverzüglich anzuzeigen.“

Die Anwendung weiterer Bestimmungen
des Viehseuchengesetzes als derjenigen
über die Anzeigepflicht zur Bekämpfung
der Trichinen bei Schweinen richtet sich
z. T. nach dem Endergebnis der Unter
suchungen, oh auch durch den Kot trichi
nöser lebender Tiere fortpflanzungsfzihige
Trichinen übertragen werden können.
Nach den übereinstimmenden Befunden

der Fütterungsversuche von Stäubli,
Ströse und Rißling dürfte diese Frage
m. E. nunmehr schon im negativen Sinne
entschieden sein. Der Absonderung wäre
daher eine dauerhafte Kennzeichnung

(z. B. Ohrmarken) gleich zu erachten.

Von den Bestimmungen des Fleisch

beschaugesetzes zur Bekämpfung der Tri
chinen bei den Haustieren ist streng
zu befolgen ä 45 Ziffer 3

, Schlußsatz,

wonach trichinöses Fleisch stets nur
durch Verbrennen unschädlich zu be

seitigen ist.

Wie bereits erwähnt, gilt die Trichinose
des Menschen als .,gemeingefährliche
Krankheit“ im Sinne des Gesetzes vom
30. Juni 1900. g 15 Ziffer l dieses Ge
setzes besagt:

—1 » < ‘- ——':— «—‚—-———————-—_‚W
„Die Landesbehörden sind befugt, für Ort

schaften und Bezirke, welche von einer gemein

gefährlichen Krankheit befallen oder bedroht

sind, hinsichtlich dergewerbsntilßigen Herstellung,

Behandlung und Aufbewahrung sowie hinsichtlich
des Vertriebes von Gegenständen (Fleisch,

Würsten), welche geeignet sind, die Krankheit zu

verbreiten, eine gesundheitspolizeilicho Über

wachung und die zur Verhütung der Verbreitung
der Krankheit erforderlichen Maßnahmen anzu‚
ordnen.“

5 19 besagt,

„daß für Gegenstände, von denen anzunehmen
ist, daß sie mit dem Ansteckungsstoti' behaftet
sind, die Desinfektion oder wenn dies nicht
ausführbar ist, die Vernichtung angeordnet
werden kann."

Das Kochen des Fleisches nach ä 39, 2

der Ausführungsbestimmungen A zum
Fleischbeschaugesetze würde bei trichi
nösem Fleische als eine Desinfektion be

trachtet werden können.

Nach ä 23 des Gesetzes

„kann die zuständige Landesbehörde die Gemein
den oder die weiteren Kommunalverbände dazu
anhalten, diejenigen Einrichtungen, welche zur
Bekämpfung der gemeingei'ährlichen Krankheiten
notwendig sind, zu treffen.“

Entsprechend der Ziffer6 und Anlage 1 II

Ziffer 10 der Ausführungsbestimmungen
vom 6. Oktober 1900 zu genanntem Gesetz
wären Vorschriften angezeigt hinsichtlich
der Vertilgung und unschädlichen Be
seitigung (Verbrennen) von Ratten und
Mäusen. Nach den bisherigen Erfahrungen
ist mit den entweder bei Versammlungen
oder in der Fach- und Tagespresse

gegebenen Ratschlägen, diese gerade für

die Landwirtschaft und ihre Produkte in

hohem Grade schädlichen Nagetiere zu

vertilgeu, nichts zu erreichen. Die anfangs

bei einzelnen Ökonomen und Gutsver

waltern vielleicht vorhandene Bereitwillig
keit und der Eifer für diese Suche läßt bald
nach und bei der enormen Vermehrungs

fähigkeit (eine einzige Rattenfamilie kann

innerhalb eines Jahres auf über 500 Indi

viduen anwachsen) dieser Tiere stehen,

wie sich vielfach schon zeigt, viele Orte

und Gegenden direkt vor einer Ratten



oder Mäuseplaga. Wie in einer der letzt
erschienenen Nummern dieser Zeitschrift

(Seite 386) mitgeteilt wird, berechnete man

den Schaden, den dieRatten in Deutschland

jährlich anrichten, auf ca. 200 Millionen

Mark. Wenn auch diese Ziffer etwas zu

hoch angenommen scheint, so dürften doch

Summen in Betracht kommen, deren Er
haltung sehrangezeigt ist.*) Welch’ sonder

bare Erledigung eine Jagd auf Ratten ohne
verbindliche Vorschriften finden kann,

zeigt ein Vorkommnis, wobei die 50 zur

Strecke gebrachten Ratten auf einen

Haufen geworfen und tags darauf ober

flächlich vergraben werden. Eine schönere

Gelegenheit zur Weiterverbreitung der

Trichinen kann man, falls die getöteten
Ratten solche enthielten, wohl nicht

schaffen.

In Bayern ist für Anordnungen zur
Bekämpfung der Trichinen bei Haustieren

auch Absatz II des Q 67 des Polizei
strafgesetzbuchs zugrunde zu legen. Der

Abschnitt lautet:

„Der gleichen Strafe (Geld bis zu 90 M oder
Haft bis zu 4 Wochen) unterliegt, wer außer
den Fällen der %5 327 und 328 des Strafgesetz
buches für das Deutsche Reich den von den zu

ständigen Behörden zum Schutze gegen den Ein
tritt oder die Verbreitung einer ansteckenden
oder epidemisch auftretenden Krankheit oder
Viehseuche angeordneten Sicherheitsmaßregeln

zuwiderhandelt.“

Diekgl.Kreisregierungvonltiittel
tranken erläßt auf Grund dieser Be
stimmung, sobald sie Kenntnis von dem

Trichinenfunde bei einem aus dem Kreise

stammenden Schwein erhält, Anordnungen

im Sinne nachfolgender Grundsätze:

1. Die im gleichen Stall oder Gehöft des
Milsters mit dem trichinösen Tier befind
lichen Schweine unterliegen der Sperre in
in der Weise, daß sie nach der Schlach

tung und vor der Freigabe zum mensch
lichen Genusse auf Trichinen zu unter
suchen sind.

. Die Ausfuhr dieser Schweine ist nur mit:
polizeilicher Genehmigung nach einem

*) Vgl. Behr, Nr. 12, S. 389 des XX. Jahrg.
dieser Zeischrift.

Schlachthofe gestattet, an dem obligato

rische Trichinenschau besteht.
.Filr den Transport sind die Schweine
derart zu kennzeichnen, daß eine Ver

wechslung mit anderen Schweinen aus

geschlossen ist.

.Die betreffende Schlachthofdirektion ist
rechtzeitig von dem Eintrefien der trichinen

verdächtigen Schweine zu verständigen.
. Das Ergebnis der Untersuchung ist der
Behörde des Herkunftsortes sofort mit
zuteilen.

. In dem Stall sind Einrichtungen zu treffen,
daß eine Einschleppung oder Verbreitung
der Trichinose durch Ratten nicht mehr
stattfinden kann.

. Nach Möglichkeit sind in dem Gehöft und

Ort Ratten zu fangen und ihr Muskel
fleisch auf Trichinen zu untersuchen.

. Über ein positives Ergebnis solcher Unter

suchungen ist zu berichten.

So wirksam diese nachahmenswerten

Anordnungen im einzelnen sind, so be

dauerlich ist bei dem Mangel einer all

gemeinen Trichinenschau im Lande ihre

Nebenwirkung. Sobald nämlich in einem

Orte diese polizeilichen Auflagen erfolgt

sind und bekannt wurde, daß Ratten die

hauptsächlichsten Zwischenträger sind,

tritt in vielen Fällen bei den übrigen
Schweineziichtern der Gegend das ver
werfliche Bestreben zutage, ihre Schweine

nur nach Orten zu verkaufen, wo keine

Trichinenschau ausgeübt wird, um, da

Trichinose Gewährsfehler ist, nicht

pekuniären Schäden ausgesetzt zu sein.

Ich glaube in Kürze die hauptsächlich
sten Punkte berührt zu haben, die für

Vorschriften zur veterinärpolizeilichen

Bekämpfung der Trichinen bei den Haus

tieren in Betracht kommen dürften. Ein

vollkommener Erfolg würde aber solchen
Vorschriften nur dann beschieden sein,

wenn sie einheitlich für das ganze
Reich erlassen werden. Bei der der

zeitigen Ausarbeitung der neuen Aus

führungsbestimmungen zum Ticrseuchen

gesetz könnten vorstehende Anregungen

vielleicht noch entsprechende Würdigung

finden.
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Vsrschlsdenes aus der Praxis.

(Aus dem Laboratorium des Bochumer

Schlachthoies.)

Ausgebreltete Sarkomstoss der Muskulatur,

der Unterbau! und der Gekr'dsdrlisen bolm Pferd.

Von

Dr. KOMM
siädt. Tierler in Bochum.

Am 15. Februar d
. J. wurde nach dem ‘

Bochumer Schlachthof ein Grubenpferd

belgischer Abstammung(braune Stute, ohne

Abzeichen, ca. 16 Jahr alt) mit nachstehen
dem Befunde gebracht.

Lebendbeschsu. Das Pferd befindet sich in

gutem Nährzustande‚ Auffallend an ihm ist der

nach links heruntcrhängendc Halskamm, dieser

ist sehr stark entwickelt und fühlt sich bretthart

an. Bei näherer Untersuchung lassen sich im

Bereich der Schultern, Seitenbrustwandungen und

Kruppe teils umschriebene, teils mehr diffuse

Anschwellungen feststellen, die von sehnenharter

Konsistenz sind und ihren Sitz im Bereich der

Unterbau! haben. Eine Verwacbsung mit der

Haut läßt sich nicht konstatieren. Das Pferd ist

lieberfrci.

Schlachtbcfund. An Stelle des Fottkamms
findet sich ein derbes, brctthartes Gewebe, das

sich nur sehr schwer und unter knirschendem

Geräusch zerschneiden läßt. Auf dem Durch
schnitt erscheint das Gewebe von weißer Farbe

mit gelben Einsprenkclnngen, die infolge ihres

Hervortretens beim Darübertasten sich wie Körner

anfflhlen. Die Unterhaut ist Sitz teils hiigeliger,

teils flächenartiger Erhabenheiten, die ihre größte

Ausdehnung oberhalb des linken und rechten

obern Schulterrandes haben, sich nach vorn bis

zum Kammansatz, nach hinten bis zum 8
. bis

10. Rückcnwirbel hinziehen, die Geschwulst
masscn sind derb, fest und unbeweglich; ihre

Dicke beträgt 2 bis 6 cm. Auf dem Durchschnitt
erscheinen sie von weißer Farbe, verschiedentlich
von gelben bis gelbweißen, etwas vorspringenden
Herden durchsetzt. Die daruntcrlicgenden Muskel

partien, besonders der Hautmuskel, die mm. rhom

boldsi, trapezii, serrati, longissimi dersi sowie

multifidus stehen in festeerrbindung mit den Neu
bildungen und sind von dem Kraukhcitsprozeß

mitcrgriffen. Teils sind sie vollständig in das

Geschwulstgcwebc umgewandelt, so daß von der

Muskulatur fast gar nichts mehr übrig geblieben
ist, wie z. R. der llautmuskel, teils durchsetzen
die Neubildungen das Muskelgewebe in Form
von derben, strangförmigen, weißgßlbcn lügen
derartig, daß die normale Muskulatur nur noch

in Gestalt schmaler Streifen oder insclförmiger
Reste zu sehen ist. Vereinzelt überwiegt noch

l

das Muskelgewebe, an diesen Stellen liißt sich

‘ der Krankheitsprozeß allerdings bloß in Form

schmaler weißer Streifen nachweisen. In ähn

licher Weise sind auch die Pektoral- und Bauch

muskeln erkrankt. Vom Bauchhautmuskel an

gefangen, der fast vollständig geschwundcn und

ersetzt ist durch teils knotige teils mehr beat

artige Geschwulstmasseu, hat sich der Prozeß

weiter ausgebreitet und sowohl die oberfläch

lichen und tiefen Pektoralmuskeln ergriffen

als auch die als Bauchmuskeln bekannten

Muskelgruppen, wie die mm. recti, transversi

und Obliqui, in Mitleidenschaft gezogen. Wenn

auch an verschiedenen Stellen die Veränderungen

so stark sind, daß das Muskelgcwebc ganz in

den Hintergrund gedrängt wird, so sind sie doch_
nicht derartig ausgeprägt, daß die einzelnen

Muskelgruppen voneinander und von der gelben

Bauchhaut nicht getrennt werden könnten. Meist

durchzieht das kranke Gewebe die Muskulatur

in Form von teilweise kommunizierenden grau

weißen lügen, die eine Breite von 2 bis 10 mm
besitzen und von derber Konsistenz sind. Hier

und da haben sich die Zflge allerdings zu Ge

schwulstmassen von Hühnerei- bis Faustgrüße

zusammengclagert und die Muskulatur vollständig

verdrängt. Bezüglich der Farbe wäre zu be

merken, daß das Fleischrot der Muskulatur ver

schwunden und durch ein Graurot ersetzt ist.

Die Kruppen- und Hinterbackenmuskulatur ist in

ihrer ganzen Ausdehnung von hügeligen Ge

schwulstmassen bedeckt. Deren Dicke schwankt

zwischen 1 und 5 cm; im übrigen besitzen sie

dieselbe Beschafl‘enhcit wie oben bereits be

schrieben. Auch die Kruppen- und llinterbacken

muskclu weisen ganz erhebliche Veränderungen

auf. Sie sind mit den Geschwulstmasseu, die

darüber lagern, verwachsen und werden von
ihnen in Gestalt von '/
‚ bis2cm breiten Streifen
durchzogen, die oft derartig dicht nebeneinander

liegen, daß von dem Muskelgewcbc nur noch

schmale kurze Reste oder inseln von graurotcr

Farbe übrig geblieben sind. Selbst die Zwischen

rippenmuskcln sind von dem Prozeß nicht ver

schont geblieben. Grauweiße lege, die in Rich
tung der Muskelfasern von einer Rippe zur
andern laufen, durchsetzen hier das Muskel

gewebe. Interessant ist, daß nach hinten zu die
Veränderungen der Zwischenrippenmuskeln immer
mehr abnehmen, so daß hinter der 8. Rippe sich
kaum noch Spuren kranken Gewebes vorfinden.
Das Brustfell ist ebenfalls von dem Prozeß
nicht unberührt geblieben. Bei näherer Betrach

tung desselben findet man an den Rippenrändern

teils rundliche, teils längliche weißgelbe, derbe,
festsitzende Erhabenheitcn, die sich nach oben
wie nach unten bis llandbrcite von den Rippen
ansätzcnhinzichcn. Nicht unerwähnt lassen möchte
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ich die mir vom Schlächter gemachte Mitteilung,
nach der sich in der Brustböhle 3—4 Liter einer
bouillonartigen Flüssigkeit befunden haben sollen.
Eine Untersuchung derselben ist leider unter—
blieben, da versäumt wurde, etwas aufzufangen.
Das Bauchgekröse ist an Stelle der Gekrös
drüsen meist von bohnen- bis bühnereigroßen
Geschwülsten durchsetzt Die Durchschnitts
fläche erscheint grauweiß; an vielen Stellen

jedoch ist diese Farbe durch gelbweiße, etwas

hervortretende Punkte oder Streifen unter
brechen. Verschiedene krankhaft veränderte
Gekrösdrüsen zeigen makroskopisch noch in

ihrem Innern Reste unveränderten Drüsem

gewebes, das von dem übrigen Gewebe durch

_ eine schmale, dunkel erscheinende, mit lockerem

Gewebe ausgefüllte deutlich sichtbare Zone ge
trennt ist. Die übrigen Eingeweide- und Körper
lymphdrüsen sind frei von Veränderungen,
ebenso wie Milz, Niere, Leber, Herz, Lunge und
Knochen.

Mikroskopischor Befund.

Von den Geschwulstmassen, den Pleura
knoten, dem veränderten Muskel- und Drüsen

gewebe wurden Paraffinschnitte von 10-15 ,u
.

Dicke angelegt und der Doppelfärbung mit Hä
matoxylin und Eosin unterzogen. Die Geschwulst
massen wie auch die Brustfellknoten setzen

sich zum größten Teil aus langfaserigen, dicht
gelagerten Bindegewebszügen zusammen. Die
selben sind vielfach von zelligen Elementen

durchsetzt. Letztere — es handelt sich meist

um einkernige, rundliche Zellen -— kommen teils

vereinzelt vor, teils sind sie zu rundlichen Haufen

zusammengelagert, in denen sie vom Zentrum

nach der Peripherie an Dichte abnehmen. Hier
und da durchziehen sie auch das Bindegewebe

in Form von langen, verschieden breiten Straßen.

Häufig begegnet man im mikroskopischen Bilde
rundlichen, leeren Hohlräumen, die selten allein,

meist zu großen Gruppenverbänden zusammen

gelagert sind. Sie sind meist durch schmale

Bindegewebsstreifen getrennt, in die sich ab und

zu zellige Elemente. wie sie für den vorliegenden

Fall gerade charakteristisch sind, verirrt haben.
Man sieht auch gelegentlich, daß die trennenden

Bindegewebsstreifen breiter und stärker aus—
gebildet sowie von rundlichen Zellen in größerer
Zahl durchsetzt sind; die Hohlräume selbst da

l
l

gegen weisen äußerst selten zelligen Inhalt auf.

‘

Blutgefäße sind nur vereinzelt vorhanden. Ge
webszerfall konnte ich in einem Präparate, das
von der Bauchgegend herstammte, konstatieren.
Hier zeigten sich im mikroskopischen Bilde nur
noch strukturlose, homogene Massen, die ab und
zu Kernreste erkennen ließen. Querschnitte
durch das erkrankte Muskelgewche zeigen, daß

i
l

l

es teilweise vollständig durch langfaseriges
dichtes Bindegewebe ersetzt ist. Letzteres wird

allerdings oft stark durch herdweise An
sammlungen rundlicher Zellen in den Hintergrund
gedrängt. Ihre Lagerung ist bald zentral, bald
peripher dichter. Auch in Form langer, ver
schieden breiter Straßen durchziehen die Zell
haufen kreuz und quer die Muskelfasern. An

verschiedenen Stellen, besonders da, wo die

Muskelfasern mit den Zeilen in Berührung treten,

siebt man teils körnigen, teils scholligen, mit
Schrumpfung einhergehenden Zerfall der Mus
kulatur. Dort, wo sie nur noch in Form los
gelöster Stücke vorhanden ist, findet sich stets

körniger Zerfall mit zellreichem Gewebe in der
Umgebung vor. Auch das veränderte Muskel
gewebe weist im mikroskopischen Bilde Hohl
räume auf von der Art, wie sie oben bereits be
schrieben sind. Desgleichen zeigen sie sich in

den erkrankten Gekrösdrtlsen. Hier überwiegt bei
weitem das zellreiche Gewebe. Meist handelt

es sich um einkernige Zellen, die bald in dichten

Haufen zusammengelagert sind, bald sich mehr

diffus verteilen. Das langfaserige Bindegewebe,

das sich zwischen den Zellen vorfindet, ist gegen

über dem Zellreichtum stark zurückgetreten und

nur in mäßiger Menge vorhanden.

Diagnose. Es handelt sich um einRund
zellensarkom der Unterhaut, Muskeln
und Gekrösdrüseu, welches durch das teil

weise in großer Menge vorhandene straffe

Bindegewebe einen fibrösen Charakter
angenommen hat.

Beurteilung. Der ganze Tierkörper
wurde mit Rücksicht auf die starken Ver

änderungen der Muskulatur als hochgradig
verdorben bezeichnet und fiir genuß
untauglich erklärt.

Die chemischen und bakteriologischen

Untersuchungsmethoden der Milch.

Zusammengestellt
"OH

G. Rühm,

stiidt. Tierarzt in München.

Auf dem Gebiete der Nahrungsmittelkunde
hat sich die tierärztliche Wissenschaft und
Praxis in früheren Jahren fast ausschließlich
nur mit der Fleischbeschau beschäftigt.
Die große Bedeutung und Wichtigkeit,

welche aber in neuerer Zeit der Milchfrage
allgemein mit Recht beigemessen wird, machen
es notwendig, daß sich der Tierarzt mit der
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Milchkunde ebenso vertraut macht, wie mit der

Fieischbeschau, um so mehr, als gerade der

Tierarzt auch hier zu den Berufenen zählt.
Soll der Tierarzt aber auf dem Gebiete der

Milchygiene praktische Erfolge erzielen, so

maß er sich selbstverständlich die hierauf

bezüglichen Kenntnisse erwerben, sich ins

besondere aber mit den Untersuchungsmethoden

vertraut machen.

Um nun dem in der Praxis vielbeschäftigten ‘

Tierarzt eine schnelle Orientierung auf dem

umfangreichen Spezialgebiete der Milchhygiene

zu ermöglichen, sollen nun in folgendem die

chemischen, mikroskopischen und bak
teriologischen Untersuchungsmethoden
der Milch kurz und übersichtlich aufgeführt

werden:

l. Die physikalischen und chemischen Methoden.

1.Probeeutnahme.
Da beim ruhigen Stehen und beim Trans

port eine Aufrahmung der Milch stattfindet,
die verschiedenen Schichten also eine ver

schiedene Zusammensetzung aufweisen, ist eine
gründliche Durchmischung der Milch vor
der Probeeutnahme von größter Bedeutung.
Die Milch kann gemischt werden:

a
) Durch mehrmaliges Umgießen von einem

Gefäß in ein anderes.

b
) Durch Umrühren mit einem Schöpf

löffel in senkrechter Richtung.

c) Eine Erwärmung der Milch auf
40 Grad Celsius vor der Durchmischung ist
notwendig, wenn die Milch bereits stark auf
gerahmt hat und der Rahm schwer zu ver

teilen ist, weil er zu kalt und zu zäh ist.
Die zur Aufnahme der Proben bestimmten

Gläser müssen gut gereinigt, trocken und

leicht verschließbar sein. (I’atentverschluß.)
Die zur Untersuchung nötige Milchmenge

soll nicht unter ‘/
2 Liter betragen. Die

Flaschen sind ganz zu füllen, um beim Trans
port ein Ausbuttern der Milch zu verhindern.

2
. Konservieren der Milch.

Folgt die Untersuchung der Milch nicht
unmittelbar auf die Probeentnahme, so ist die

Milch zu konservieren, da stark saure resp.
geronnene Milch nur schwer zu untersuchen ist.

Die Milch konserviert man:

a
) Durch Verpacken in Eis.*) Dies

ist notwendig, wenn die Milch eingehend

*) Statt Eikcttcu, welche sich leicht ab
lösen, verwendet man besser sog. Anhitu gadressen.

l
i
l

bakteriologisch untersucht werden soll

(z. B. auf Keimgehalt, Milchfehler, Käserei

tauglichkeit usw.)‚ da durch Chemikalien die

Bakterien getötet würden.

b
) Durch Zusatz einer Lösung von

Kalium bicbromat vom mittleren spezifischen
Gewicht der Milch :: 1,032.
Man löst43g des kristallisierten Salzes in

4 Liter Aqua destillata und gibt auf jo 100 ccm
Milch 15 Tropfen dieser Lösung.

c) Durch Zusatz von 0,1 Proz. For
malin.

d
) Durch Kochen.

NB. Die konservierten Proben sind täglich
zu schütteln, damit das Konservierungsmittel

sich völlig löst und der Rahm wieder verteilt
wird.

3. Sinnenpriifung.

a
) Farbe:

Normal: weiß-gelblich-weiß.
Verändert:
Blaue Milch: In unreinen Betrieben

treten namentlich im feuchten Sommer nach

l—3tägigem Stehen grsublaue sich ver

größernde Flecke auf dem Rahm auf. Ur
sache: Der lebhaft bewegliche, sporenbildende
Baclllus cyanogenes.

(Bac. violaceus, Bac. eyaneus fluorescens,

Beet. cocruleum.) Der Pilz zersetzt das Kasein
und scheidet dabei einen blauen Farbstoff ab.
Die Milch nimmt einen unangenehmen Geruch
und Geschmack an. Beim Buttern solcher Milch
wird die Butter weiß, die Buttermilch aber blau,

beim Käses wird der Käse blau. Da der Pilz
in völlig saurer Milch nicht gedeiht. ist der Zu
satz von Buttermilch aus diesem Grunde ein

gutes Vorbeugungsmittcl.

Beim Verzehren großer Mengen V0ii

Blumenbinseu geht deren blauer Farbstoff in

die Milch über.
Rote Milch: Entweder ist die Milch

diffus rot gefärbt oder es treten nur auf dem
Rahm rote Flecke auf. Ursache: Sarcina

rosea, Saccharomyces roher, Bacillus predi
giosus. In nichtsaurer Milch wächst der Ba
cillus lactis erythrogenes. Da er Lnb bildet,
kommt die Milch zur Gerinnung, wobei der
Rahm gelb, das Serum aber rot gefärbt wird;
der Kaseinniederschlag aber weiß bleibt.

Vorbeugung:

Buttermilch.

Werden mit dem Futter große Mengen
von Rubia tiuctoria aufgenommen, so geht

Beimischung von frischer
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deren roter Farbstoff unverändert in die Milch

über, sie wird schon rot ermolken.

Braune Milch: Der Bazillus der braunen
Milch wurde in der Münchner amtlichen Milch—

nntersuchungsstelle gefunden.

Gelbe Milch: Ursache: Bacillus syn
xanthus. Nach 2tägigem Stehen treten auf

der Milch oberflächlich gelbe Flecke auf.

Bei alkalischer Reaktion wird unter Lösung

des Kaseins die Milch innerhalb 5—6 Tagen

in eine gelbe wäßrige Flüssigkeit verwandelt.

Gelbgrüne Milch: Besonders deutlich
verfärbt ist der Rahm. Die Milch von Kühen,

die an akutem Magendarmkatarrh leiden, zeigen

diese Veränderung. Ursache: Gallenfarbstoffe.

Graugelbe Milch: Eitriges Sekret, Ur
sache: chronische Streptokckkenmastitis (gelber

Galt).
b) Geruch:

Normal: geruchlos.

Verändert: Stallgerueh‚Ket, Desinfektions

mittel, z. B. Kreolin, Karbolsänre, säuerlich,

erstickt, faulig, fischig, käsig, Hundegeruch.

Aromatische Milch. Ursache: Beigabe
von sog. Milchpulvern (Anis, Kümmel, Fenchel)
zum Futter. Bacterium estherificans (obst
artiger Geruch), Pseudomcnas fragrariae (Erd
beergernch), Beet. praepollens zersetzt die

Milch sehr schnell.
Da die warme Milch alle Gerüche der Urn

gehung schnell absorbiert, so ist das Sammel

gefitß außerhalb des Stalles aufzustellen, die

Milch gründlich zu lüften und zu kühlen, sollen

diese Fehler vermieden werden.

c) Geschmack.
Normal :Eigentümlich süßlich (Milchzucker‘).
Verändert:

Sauer: Milchsäure, etwa vom 12. Grade an

feststellbar.

Salzig: Mastitis (Vermehrung V01] ClNa).

Seifig: Bacillus saponacei lactis, aus Heu

und Stroh kommend.

Ölig: Fütterung mit Preßkuchen, schlech
tem Leinmehl. Ein von Storch bestimmtes

Bakterium.

Bitter:
a) Fütterung mit bitterstofi'haltigern Futter,

z. B. Lupinen, Wicken, Erbsen, Hunds

kamille, schlechtem Hafer und Gersten

stroh.

ß) Die Milch altmelkender Kühe.

Bei a und ß kommt die Milch schon

bitter aus dem Euter.

y) Die Milch wird erst beim Stehen bitter

durch saprophytisehe Bakterien. Ur
sache: Alle Bakterien, welche durch

Labausscheidnng die Milch zur Ge

rinnung bringen und hierauf das Kasein

wieder peptonisieren, z. B. Bacillus sub
tilis und mesentericns, Bacillus lactis
amari, Proteus vulgaris. Eine Koliart:
der Bacillus lactis foetidus.

Rübengeschmack: Ursache: Bakterien

der Koligruppen, die sog. Rübenhakterien,

welche nachträglich in die Milch gelangen.

Brenzlicher Geschmack: Bakterien,
Mikrokokken die Ursache.

Der bittere Geschmack sterili
sierter Dauermilch. Ursache: Sporen
bildende Bakterien, welche der Sterilisierung

widerstehen. (Bac. subtilis = Henbaz.‚ Bac.
mesentericus = Kartoffelbaz.)

d) Konsistenz.
Normal: Flüssig, ein Tropfen Milch darf

auf dem Fingernagel nicht zerfließen.

Verändert:

a) wäßri g (bläulich): Fettarme Milch
überhaupt, entrahmte Milch.

ß) zähe, fadenziehend, schleimig:

(Die Milch, welche schlecht anfrahmt,

ist schwer zu buttern.) Ursache: Bak

terien, welche eine schleimige Gärung

des Milchznckers verursachen, z.B. Micro

coccus lactis pituitosi. Bakterien,

welche die Eiweißstofl‘e umbauen und

eine schleimige Verquellung ihrer Kapsel

aufweisen: z. B. Bacillus lactis viscosus.

In saurer Milch der Bacillus lactis

pituitosi (Mikrokokken, Diplokokken).

Schleimiger Rahm: Bac. mesentericus,
Koliarten, Bac. lactis viscosus.

In Holland setzt man der zum Käscn (Edamer
Kits) bestimmten Milch den Streptococcus Hol

landicus absichtlich zu, damit die Milch ver

schleimt.

y) Bodensatzbildnng:
G elb grau: Ursache: Eitrige Mastitis,

auch bei Milchstauung infolge schlechten

Ausmelkens treten Leukozyten und

Kaseingerinnsel in der Milch auf. (Die
Leukozyten resorbieren das gestaute

Sekret.)
B l n t i g: Ursache: Trauma Blntmelken
Hämorrhagische Form der Mastitis,

scharfe Futterstofl‘e, z. B. harzige Stoffe



_17_
(Waldweiden), Hahnent'uß, Exquisetum

(gleichzeitig mit Blutharnen).
Griesig: Nur die ersten Milchstrahlen
enthalten Gerinnsel, infolge Einwirkung

der Bakterienpfröpfe in der Zitzen

münduug.

Sehleimig: Die Milch ist nicht ge
ronnen, schmeckt aber seitig. l'rsache:

Bacillus lactis sapouacei.
Sandig: Die Milch enthält Körnchen
aus phosphorsanrem Kalk, was auf eine

chronische Mastitis zurückzufiihrsn ist

(z. B. Eutertuberkulose).

6) Gärende Milch:
Ursache: Gasbildende Bakterien in

großer Zahl. Bacillus lactis acidi.

E) Käsige Milch;

Ursache: Peptonisierende Bakterien, die

mehr Lab als Trypsin ausscheiden, z. B.

Mikrokokken im Euter. (Kaseinflöckchen
steigen an die Oberfläche.) Die Milch

gerinnt vorzeitig, ohne daß die zur Ge

rinnung nötige Säuerung sich gebildethat.

Q Nicht gerinnende Milch.
Ursache: Alkalibildende Bakterien. Das

gebildete Alkali hindert die Milchsäure

gerinnung, die Entwicklung der Milch

stiurebakterien. Ähnlich wirken die

peptonisierenden Keime.

4. Reaktion gegen Lakmuspapier.
Normal: Amphotcr, blaues Lakmuspapier

wird gerötet, rotes Lakmuspapier wird geblüht.

Ursache: Gehalt an sauren und neutralen

Alkali- und Kalkphosphaten.
Verändert:

a) Alkalische Reaktion allein tritt auf,
rotes Lakmuspapier wird gebläut. Ur

sache: Die Milch stammt von alt

milchenden Tieren oder es wurden ab

sichtlich Alkalien zugesetzt, um das

Sauerwerden zu verhindern. Hier ist

noch zu bemerken, daß Mischmilch

niemals alkalisch reagiert, außer es

werden absichtlich Alkalien zugesetzt.

b) Die Milch reagiert stark sauer

(blaues Lakmus wird gerötet, rotes nicht

mehr geblitut). Ursache: Milchsäure

bildung aus dem Milchzucker durch

Bakterien.

5. Verhalten gegen Phenolphthale'in.
Da normale Milch sich gegen Phenol

phthalei'u sauer verhält, so ist beim Auftreten

einer roten Farbe mit Sicherheit anzunehmen,

datl die Milch mit Alkalien versetzt wurde.

Retfitrbung tritt erst auf, wenn man zu 100cc1n

Milch 18 ccm ‘/,O Normallaugc zusetzt.

6. Prüfung auf beginnende Säuerung
(Alkoholprobe).

10 ccm Milch werden in einem Reagenzglas

mit 10 ccm 68 proz. Alkohol gemischt. — Die

Probe gilt nur für Mischmilch. ——Die Milch

darf dabei nicht gerinnen! Gerinnt die Milch,
so liegt ihr Säuregrad höher als 8. Je stärker
das Gerinnsel sich zusammenballt, umso höher

liegt der Sänregrad. Tritt die Gerinnung
erst nach einigen Minuten ein, so liegt der

Situregrad etwa bei 8‘/,. Frische Einzelmilch

gerinnt bei dieser Probe, wenn sie sehr zellen

haltig ist, d. h. VDI] alt- oder neumelkcn

oder euterkranken Tieren stammt.

7. Prüfung auf fortgeschrittene
Säuerung (Kochprobe).

10 bis 20 ccm Mischmilch werden in einem

Reagenzglas zum Sieden erhitzt. Sie darf

nicht geriunen! Hat die Milch ca. 10 Säure

grade erreicht, so gerinnt sie, wobei be

sonders an der Gefäßwaud deutlich Flocken

und Körnchenbildung zu beobachten ist.

8. Titrierung der Azidität der Milch.
Man benötigt hierzu:

1. '/
,

l\'ormalhatrohlauge,

2. 2 proz. Phenolphthale‘in in

Alkohol,

3. Burette mit Stativ und Trichter,

4. 100 ccm Kölbchen.

Ausführung: Man gibt zu 50 ccm Milch

2 ccm Phenolphthalei'nlösung. (Tritt jetzt schon
eine rote Farbe auf, so ist die Milch mit

Alkalien versetzt). Vsrmittels des Trichters

füllt man die Burette mit Lauge, so daß auch

die Hahnbohrung und das Ausflußröhrchen

vollkommen gefüllt werden. Einstellung in

unterste Grenze des Meniscus auf dem Null

punkt. Man läßt nun die Lauge langsam zur

Milch, welche dabei ständig zu schwenken ist,

tropfen, bis ein Tropfen die Milch dauernd

rötlich fitrbt. An der Meßröhre sind die

Säuregrade abzulesen. Frische Mischmilch

zeigt gewöhnlich 7 oder 7,5 Säuregrade. (Für
50 ccm normale Milch benötigt man etwa

3,5 ccm Lauge.)
Wiederholung der Siiuregradbe

stimmung nach 10 Stunden. Man stellt

die Milch in einem sterilen Glase bei einer

50 proz.
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Temperatur von 20 bis 24“ C zehn Stunden

lang auf und bestimmt dann den Säuregrad.

Die Milch soll innerhalb 15 Stunden nach dem

Melken nicht über 8,5 Säuregrade erreicht

haben, andernfalls war sie nicht frisch oder

unreinlich gemolken. (Großer Keimgehait).

Die Bestimmung des Säuregrades ist für

die Beurteilung der Käsereitauglichkeit der

Milch von Wichtigkeit. Milch mit einem

Säuregrad unter 7 (Milch altmelker oder

mastitiskranker Kühe) oder einem Säuregrad

über 8 (Biestmilch, Milch neumelker Tiere)
ist zu Käsereizwecken unbrauchbar.

Auch die Milch aus einem tuherkulösen

Euter hat niederen Säuregrad.

9. Schmutzprobe.

a) Einfaches Sedimentieren. Die

ganze zur Verfügung stehende Milch wird

durch Umleeren aus einem Gefäß in ein anderes

sorgfältig gemischt. Man gibt nun '/
‚ Liter

dieser gründlich gemischten Milch in einen

hohen, reinen Glaszylinder und läßt ihn eine

Stunde lang ruhig stehen. Nach dieser Zeit

darf sich ein Bodensatz nicht zeigen. Kuhkot

ist an der bräunlichen Farbe und der faserigen

Beschaffenheit zu erkennen.

h
) Gerbersche Milchschmutzprobe.

Ein graduiertes, unten geschlossenes Glas

röhrchen wird mittelst eines Gummischlauches

an den Hals einer bodenloseu Literflasche an

geschlossen und die Flasche umgekehrt in

einem Holzgestell aufgestellt. Hierauf füllt

man die Flasche mit der gründlich gemischten

Milch. Scheiden sich nach längerem Stehen

mehr als 2 Grade Schmutz in dem Röhrchen

aus, so ist die Milch schon als unrein zu be

zeichnen.

Da bei dem unter a
) und b
) aufgeführten

Verfahren fast die Hälfte des Milchschmutzes

sich in der Milch lösen kann, so sind jene

Proben vorzuziehen, bei welchen der Schmutz

auf einen Filter aufgefangen wird.

c) Nachweis des Milchschmutzes

mittelst Filtration. Auf den Seiher,

welcher in dem zur Aufnahme der filtrierten

Milch bestimmten Gefäße oben angebracht

wird, wird weiße, reine Verhandwatte gelegt

und auf diese ein'_zum Einfüllen der zu unter

suchenden_Milch bestimmter Glaszylinder ohne

Boden gestellt. Ganz geringe Beimengung

von Milchschmutz gibt der Watte eine

charakteristische Farbe.

1
l

Besondere Apparate wurden von Beru

stein, Hauptner und Henkel konstruiert.

10. Leukozytenprobe nach Trommsdort'f.

Man füllt mittelst einer Pipette 10 ccm

Milch (Mischmilch aus den 4 Zitzen j
e einer

Kuh) in ein Trommsdorffsches Zentrifugen

gläschen, welches unten in eine geeichte

Kapillare ausgezogen ist, und zentrifugiert

dann mittelst einer gut laufenden Zentrifuge

etwa 55—5 Minuten. Bei den Milchproben von

gesunden Kühen sieht man dann in der

Kapillare eine kleine Spur eines gelblichen

Bodensatzes. Übersteigt die Menge solch

gelben Bodensatzes die untere Marke 1

(1 : 1000
= 1 Vol. 0/00), so liegt Verdacht auf

bestehende chronische Euterentzündung vor.

Wird die Marke 2 (2: 1000 = 2 V01. 0/00)
erreicht oder gar überschritten, so dürfte kein

Zweifel an einer solchen sein. Die Gläschen
sind leicht mit einer kleinen Bürste oder

Feder, das untere Ende mit dem beigegebenen
Stäbchen, zu reinigen. Es ist natürlich
stets darauf zu achten, daß gerade das
unterste Ende des verengten Teiles gut
gereinigt ist. (Die Spitze des Gläschens
schont man zweckmäßig durch Einlegen von

etwas Watte in die Zentrifugenhiilsen; auch

kleine durchbohrte Korkstöpsel geben einen

guten Schutz zur Schonung der Spitzen.)

Da aber unter den verschiedensten Um

ständen Leukozyten in der Milch vorkommen,

ohne daß die Milch aus einem kranken Euter

stammt, ist es zur Sicherung der Diagnose

erforderlich, daß das Sediment bakteriologisch

und das Euter der durch die Trommsdorff
probe als verdächtig ermittelten Kühe klinisch

(Palpation vor und nach dem Melken) unter

sucht wird. Leukozyten treten in der Milch

z. B. in folgenden Fällen auf:

1
. am Anfang und Ende der Laktation

(Kolostrum),
bei der Milchstauung (schlechtes Aus

melken der Tiere, frisch vom Markt ge

kaufte Kiihe, betrügerisches Anschwellen

der Euter),

bei derphysiologischen und pathologischen

Hyperleukozytose des Blutes (z. B. bei

fieberhaften Krankheiten, Septikämim

Pyämie usw.),

4. am Ende der Trächtigkeit.

(Die Leukozyten resorbieren das gestaute
Sekret, indem sie durch das Epithel in die
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nehmen, um es in die Lymphbahnon abzuführen.)

Da die ausgeschiedenen Leukozytenmengen

starken Schwankungen unterliegen —- die von

Trommsdorff angegebenen Werte trotz

heftiger Mastitis oft nicht erreicht werden -—‚

ist eine regelmäßige Wiederholung der Probe

(etwa alle 8 Tage), namentlich in Betrieben,

welche Situglingsmilch produzieren, unerläßlich,

soll ein Übersehen vermieden werden.

Soll Marktmilch mittelst der Leuko

zytenprobe untersucht werden, so ist wohl zu

bedenken, daß sich im Sediment hauptsächlich

Knseingerinnsel finden, da die Marktmilch
sich bereits in den Anfangsstadien der

Säuerung befindet. Doch gibt auch hier die

Probe wertvolle Fingerzeige, ob mastitisches

Sekret beigemischt wurde. Von Vorteil ist

besonders der Umstand, daß sich in der Ka

pillare der Trommsdorffschen Zentrifugen

gläschen kleine Mengen Sediments leicht er

kennen lassen. Hier ist natürlich die bakterie

logische Priit‘ung des Sediments unerläßlich.

11. Die Milcheiterprobe nach Ernst.
Jedes Viertel der zu untersuchenden Kuh

wird in eigenes Sedimenticrröhrchen gemolken.

Die vier Röhrchen werden 6 Stunden lang , bei

an einem kühlen Ort aufgestellt und dann

betrachtet.

l
1

I
I

Jegliches Sediment, das nicht sichtlich ‚

aus Melkschmntz besteht, läßt die Kuh als

der Mastitis verdächtig erscheinen. Belang

los ist die Menge und Farbe des Sediments.

Die Sedimenticrröhrchen sind zylinder

förmige Gläschen, die oben trichterförmig

erweitert sind und ein direktes Einmelken

leicht gestatten. Das untere Ende ist meißel

förmig ausgezogen. Ein Ring unter dem

trichterförmig erweiterten oberen Ende ist zur

Bezeichnung der Kuh und des Euterviertels

angebracht. Die Gläser stehen in einem

Blechgestell, welches die Form der Reagier

glasgestelle hat. Zwischen den zwei Gläser

reihen ist eine nach oben und seitwärts ver

schiebbare schwarze Blendscheibe angebracht,

welche eine Besichtigung in Aufsicht und

Durchsicht ermöglicht.

Der Apparat wird in drei Größen von

der Firma Stiefenhofer-hlünchen herge
stellt. Der kleine Apparat im Preise von ca.

10 M. gestattet z. B. bei täglich 2 bis 3

Prüfungen eine Beendigung der Untersuchung

eines mit 15 Kühen besetzten Stalles in

7 Tagen.

Da bei der Probe nach Ernst dieselbe
Diti‘erenzialdiagnose in Betracht kommt wie

der Trommsdorffprobe, so ist zur
Sicherung der Diagnose die bakteriologische

Untersuchung des Sediments unerläßlich.

(Fortsetzung folgt.)

Referate.
Xylander, Ratin I und II, sowie über
die Stellung des Rutinbuzillus zur

Gärtner- Gruppe.
(Zontrlbl. t. ltskl. usw. r. Abt.‚ Originale, um, Bd. es. um 4.;

Die vom Veri'. vorgenommenen Unter

suchungen der kulturellen Eigenschaften
des Ratinbazillus, des Original-Gärtner
stammes, sowie der Gärtner-ähnlichen
Bakterien ergaben in allen Teilen voll.

i

kommene Übereinstimmung, insbesondere

‘

bezüglich des Wachstums auf Nährböden, t

welche bernsteinsaures Ammoniak ent

halten. Hinsichtlich des
mögens und der Säurebildung auf zucker

haltigen Nährböden ist zwischen dem

Gärungsver- '

Ratinbazillus, dem Original-Gärtner und t

d
e
n Gärtner-ähnlichen Bakterien auch

nicht der geringste Unterschied festzu

stellen, insbesondere vn‘rd Arabinose Voll

allen gleichmäßig vergoren. Durch die

Agglutination mit hochwertigem Anti
serum sind einesteils Ratinbazillus und
Paratyphus B sicher zu trennen, anderer
seits Ratinbazillus vom Original-Gärtner
nicht zu differenzieren. Der Ratinbazillus
bildet, ebenso wie der Gärtner-Bazillus,

hitzebeständige Toxine, Welche bei den

Versuchstieren die gleichen Krankheits

erscheinungen hervorrufen. Die Unter
suchungen des Verf. haben ergeben, dsli
zwischen dem Ratinbazillus und
dem echten Gärtner-Bazillus und
den bei Fleischvergiftungen ge
züchteten Gärtner - ähnlichen Bak
terien in kultureller und morpho
logischer Beziehung, wie auch be



__‚20‚
züglich des biochemischen Verhal- Geflügeltuberkulose gefütterten Tiere

tens die von anderer Seite aufgc- Bazillen zu züchten, die mit Geflügel
stellten Unterschiede nicht be- ‘ tuberkelbazillen vollkommen überein

stehen. Bezüglich des Ratin II, welches i stimmten. Erst viele Versuche mit lange
als eine Bakterienkultur bezeichnet wird, i andauernder Passage durch Kälber werden

die unter den Ratten eine ansteckende über diesen Punkt Klarheit schaffen.
und vernichtende Krankheit hervorrufen Pom
SOH, wurde festgestellt, daß dasselbe Degen, K” Untersuchungen über die
kein Bakterienlll'äpal'at ist‚ sonder“ hämatogene eitrige Nephritis des
Meerzwiebelextrakt enthält. | Schweines.

Dr. Goldslein. (i.m.g4)iu. Gießen 1907.)

Dieterlen, Zur Frage der spezifischen Die bei Sehw'3inen Ziemli‘3h hänfig’

WirkungdesTuberkulinsvomDarm aus. “f dem DreSdener scmacmh°f bel
('l'nb.-Arb. n. d. um. Gesundheitsmnto. um x, s. 23m 0,5 Proz. etwa aller geschlachteten
Bei einer an Meerschweinchen vor- Schweine vorkommenden multiplen, zir

genommenen Nachprüfung konnte die Be- kumskripten Entzündungsherde, die in

hauptung Calmettes, „daß die Ver- der Regel ein helles Zentrum und einen
fütterung von selbst durch Hitze sterili- roten Hof aufweisen, werden hauptsächlich
sierten Produkten für Individuen, die schon durch Kolibakterien und deren Verwandte,

tuberkulös infiziert sind, gefährlich sein, sowie durch den von Grixomi zuerst
aber auch auf gesunde von Einfluß sein erwähnten, vom Verfasser näher be

kann“, und daß demgemäß die Ernährung schriebenenßacillus polymorphus suis,
tuberkulöser Kinder und Erwachsener ein unbewegliches, nach Gram nicht
auch mit sterilisierter Milch von tuber- färbbares‚ aörobes, die Gelatine nicht

kuloseverdächtigen Tieren zu verbieten verflüssigendes Stäbchen hervorgerufen.

sei, nicht bestätigt werden. Studie. Dagegen kommen die eigentlichen Eiter

Bang, 0. Geflügeltuberkulose und erYeger ‚Weniger
i“
Betra_cm' Daher

Säugetiertuberkulose_ zeigen die Herde auch keine ‚Neigung
(Zentralbl. r. mm. I. Abt.. Originale, Bd. w, s. 461, mos» lel‘ AbSZG-ßbildililg‚ vielmehr 81116 11115

Die Übertragung von Säugetier- gesprochene Gutartigkeit und Tendenz

tuberkelbazillen durch intravenöse oder zur Abheilung. Die Eingangspforte der

subkutane Impfung auf Hühner gelang Infektion vermochte Verfasser nicht zu

Verf. mit 67 Prozent der angewandten ermitteln. Die Erkrankung ist somit als

Stämme, die durch Hiihnerpassage die kryptogenetische Infektion anzu

Eigenschaft von Geflügeltuberkelbazillen sehen. (irabcrt.

annahmen (die infizierten Hühner gingen

an akuter, tuberkulöser Septikämie, sog.

Tuberkulose, Y°m _
"Type yersmu’

_zu‘ logisch gleicher Septikiimieerregen
grunde). Hmswhthch der Empfänghch- (Deutsche Tieränd. W'ochenschr. 1910, Nr. 8.)

keit größerer Haustiere fiir die Geflügel- Zwei morphologisch den Rotlauf

tuberkulose konnte er feststellen, daß bazillen gleichende Stäbchen —Bazillus a

ältere Tiere sehr resistent gegen Fütte aus dem Rind, Bazillus ß aus Hühnern
—

rung mit Geflügelbazillen sind, während zeigten bei der biologischen Prüfung

ganz junge Tiere an akuter Tuberkulose (Agglutination, gegenseitige Immuni

eiugingen. Die Frage der Umbildung sierung), daß nur der Bazillus ß mit

von Geflügelbazillen in Rinderbazillen dem Rotlaufbazillus identisch ist. Dieser

läßt B. noch unbeantwortet, obgleich es Bazillus vermochte infolge seiner erhöhten

ihm gelungen ist, aus mehreren der mit Virulenz Hühner tödlich zu infizieren,

SchiPlh Zur Biologie des Schweine
rotlaufbazillus und zweier morpho
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büßte jedoch seine Aggressivität für
Hühner im Laboratorium sehr bald ein,

während er im Vergleich mit anderen
Rotlaufstämmen sich lange eine erhöhte

Virnlenz für Mäuse bewahrte. —- Es ge
lingt. Hühner künstlich mit Schweinerot

laufbazillen zu infizieren. Pappe

Rosenbach, Untersuchungen über die
krankheitserregenden Mikroorganismen
des Schweinerotlaufs, des Erysipeloids

und der Mäusesepsis.
(Sitzung der mediz. Gesellsch. in (iiittlngen um l. Juli 1909.—
Deutth mell.\\'ochrnschr. (Voroinzbsriehtc) i9lü, Nr. 3

,

S. [50.)

Die Tierversuche ergaben anscheinend

völlige Gleichheit dieser 3 Mikroben: alle

3 waren für Mäuse sehr virulent, für
Tauben ebenfalls virulent, für Kaninchen
mittelvirulent, für Meerschweinchen gar
nicht viruleut. Das Antitoxin des

Schweinerotlaufs (Höchster Susserin)
immunisiert auch gegen Erysipeloid und
Mäusesepsis. Kulturell und morphologisch
zeigen die 3 Mikroben wesentliche Unter
schiede (Gelatineknltnrenl). Schweine

rotlauf-Infektionen beim Menschen ver
laufen mit viel intensiveren Erscheinungen
als Erysipeloid-Infektionen. Verf. hält
die 3 Mikroben nicht für identisch, sondern
für 3 verschiedene Rassen einer besonderen

Mikroben-Gruppe. zum.

Fiorentini‚A.,“'ie kommen dieTnberkel
hazillen in die Milch!

f8.-A. aus (Horn. della R. See. ltal. rl‘fglr-ne 11'05.)

Nach Besprechung der für die Be

kämpfung der Rindertuberkulose an

gewandten Methoden, erwähnt Verfasser
die Versuche von verschiedenen Autoren,
die sich für und gegen die Möglichkeit
erklärt haben, daß klinisch gesunde Euter
von auf Tuberkulin reagierenden Kühen,
Tuberkelbazillen auszuscheiden vermögen.

Verfasser ist der Meinung, daß, wenn
auch die gestellte Frage noch nicht
entschieden beantwortet werden kann,
die von mehreren Forschern bestätigten
Versuche von Ostertag als sehr wert
Volle Anhaltspunkte für die Tuberkulose
bekiimpfnng und für die Milchhygiene zu
betrachten sind. Demnach empfiehlt sich

erstens die Sanierung der Viehbestände

nach Ostertag, durch Ausmerzung von
mit klinisch nachweisbarer (offener)
Tuberkulose behafteten Tieren; zweitens
die Anwendung strenger hygienischer

Maßregeln seitens einer beauftragten Be

hörde, sowohl bei der Gewinnung als

auch bei der weiteren Verarbeitung der

Kuhmileh. Grosso.

Rechtsprechung.- Aus dem Oberverwaltungsgericht. Ablehnung

der Genshmlgung zur Führung eines Laboratorlums, in

dem mit Retlsufkulturen gearbeitet wird.
Das Oberverwaltuugsgcricht fällte eine Ent‚

scheidung von außerordentlicher Bedeutung.
Dr. K., welcher viele Jahre Geschäftsführer einer
Viehzüchtorvereinigung war, besitzt ein Laborato
rium, in welchem er besonders mit Rotlaufkul
tnren arbeitet, nachdem er dazu eine polizeiliche

Genehmigung erhalten hatte. Als Dr. K. ein
eigenes institut gründete und die Führung der
Geschäfte einer andern Gesellschaft übernahm,
deren Vorsitzender Graf G. war, wurde ihm im
Hinblick auf die Bundesratsvorschrift über das
Arbeiten mit Kraukheitserregern vom 4. Mai 1904
die Genehmigung zum Arbeiten mit Seuchen
erregern, insbesondere mit Rotlaufbazillen unter
sagt. Dr. K. erhob Beschwerde, wurde indessen
vom Oberpriisidenten abgewiesen, indem betont
wurde, Dr. K. habe früher die nachgesuchte
Genehmigung nicht für seine Person, sondern
für das Laboratorium erhalten. Die nachgcsuchte
Genehmigung für ein eigenes Laboratorium sei

aus zutreffenden Erwägungen versagt werden,
nachdem Zweifel an der Zuverlässigkeit des Dr.
K. hervorgetretcn seien; durch die Versendung
von Rotlaufkulturcn aus dem von ihm geleiteten
Laboratorium an Gutsbesitzer zu Impfzwecken,
sei die Seuche in verschiedenen Ortschaften aus
gebrochen. Die von Dr. K. erhobene Klage
wurde vom Oberverwaltungsgericht abgewiesen
und u. a. ausgeführt, nach den Vorschriften des
Bundesrats über das Arbeiten mit Krankheits
erregern vom 4

. Mai 1904 stehe es der Polizei
behörde frei, nach ihrem pflichtmltßigem Ermessen
die Genehmigung zu Arbeiten mit Seuchenerregern
zu erteilen oder zu versagen; sie dürfe nur
nicht willkürlich handeln. Die l‘olizeibchörde
habe eine eingehende Prüfung vorgenommen und
dann die Genehmigung aus objektiv polizeilichen
Motiven versagt. Die Zweckmäßigkeit des polizei
lichen Vorgehens habe der Verwaltungsrichter
nicht zu prüfen. (Ärztliche Sachverständigen
Zeitung.)



Amtliches.
M Preußen. Allgemeine Verfügung Nr. 34 des

Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

betreffend Statistik des tierärztlichen Personals, vom

28. Juli 1910.
An sämtliche Herren Regierungs-Priisidenten
und den Herrn Polizei-Präsidenten in Berlin.

Es hat. sich das Bedürfnis herausgestellt,
eine fortlaufende amtliche Statistik der in Preußen
approbierten Tierärzte zu führen.
Eure . . . . . . ersuche ich daher ergebeust,

bis zum 15. November d. J. ein Verzeichnis der
im dortigen Bezirk ansässigen Tierärzte nach
dem Stande vom l. Oktober d. J. einzureichen.
Die Nachweisung ist kreiswcise und innerhalb
der Kreise alphabetisch geordnet aufzustellen.

in die Nachweisung sind sämtliche im Bezirk
ansässigen Tierärzte, auch die aktiven Militär
veterinäre, aufzunehmen.

in Spalte 10 sind die Fälle, in denen die

Stellvertretung in der Fleischbeschau auf Grund ‚

des 5 7 der Ausfiihrungs-Bestimmungen, be

treffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,

vom 20. März 1903, ausgeübt wird, besonders
kenntlich zu machen. Am Schluß ist die Nach

weisung in der Weise aufzurechuen, daß ange

geben wird, wieviel heamtete Tierärzte, Militär

vetcrinäre, Sehlachthoftieriirzte und Privattier
i'trzte danach im Bezirk vorhanden sind, wieviel
davon in der Fleischheschau und wieviel in der

Ergiinzungsbeschau oder als Stellvertreter tätig

sind und wieviel von den vorhandenen Tier
ärzten Privatpraxis ausüben.
Um die Widersprüche aufzuklären, die zwi

sehen den Angaben der von privater Seite ge

führten Veterinärkalcnder und den Ergebnissen

der bisherigen amtlichen Ermittlungen über die

\

l

l‚

l

l

l

l

l

l

\

l

Zahl der vorhandenen Tierärzte bestehen, sind
auch diejenigen im Bezirk ansässigen Tierärzte
aufzunehmen, die ihren Beruf nicht mehr aus
üben. in Spalte „Bemerkungen“ ist anzugeben,
bei welchen Tierärzten dies zutrifft.
in den folgenden Jahren ist jedesmal zum

lö. August eine Nachweisung nach dem Stande
vom l. Juli des Jahres nach dem vorbezeich—
neten Formular unter Beachtung vorstehender
Vorschriften einzureichen. Gleichzeitig ist, um
die seit Einreichung der vorjährigen Nach
weisung eingetretenen Veränderungen feststellen
und die hier geführte Hauptliste danach berich

tigen zu können, eine zweite Ausfertigung der

vorjährigen Nachweisung beizufügen, in der

sämtliche seit Aufstellung der Nachweisung ein
getretenen Veränderungen in Spalte „Bemer
kungen“ einzutragen sind. Die Tierärzte, die
ihren Beruf nicht mehr ausüben, sind in die

Nachweisuugen des nächsten und der folgenden

Jahre nicht mehr aufzunehmen.
Die Bearbeitung der Statistik habe ich dem

Landesveterinäramt übertragen. Die Nach

weisungeu sind daher diesem unmittelbar ein

zusenden.

Die Formulare zu den Naehweisungen sind
von der Geheimen Registratur IA lila meines
Ministeriums zu beziehen. Der Bedarf von Unl

schlag- und Einlagebogen ist alsbald dort au

zumelden.

Zusatz für das Landesveteriniiramt.
Abschrift übersende ich dem Königlichen

Landesvetcrinäramt zur Kenntnisnahme und Be

arbeitung der Statistik.
Über die Ergebnisse ist das erste Mal am

l. Januar, in den folgenden Jahren am l. Oktober
jeden Jahres zu berichten.

Im Auftrage: Schroeter.
Anlage.

Nachweisung der im Regierungsbezirk . . . . . . . . . ansässigen Tierärzte.
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-— Preußen, Allgemeine Verfügung Nr. 26 des

Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, l

behetfend Nachwelsungen über die Einfuhr aus

"indischen Fleisches, vom 14. Juni 1910.
An die Herren Regierungs-Priisidontcn in Königs

berg, Gumbinnen, Allenstein, Danzig, Marien

werder, Stettin, Posen, Bromberg, Breslau,

0ppcln, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Schleswig,

Stade, Osnabrück, Aurich, Münster, Minden,

Arnsberg, Wiesbaden, Coblenz, Düsseldorf, Cöln,

Trier und Aachen, sowie den Herrn Polizei

Fräsidcnten hier.

Die Beschaustellen für ausländisches Fleisch

haben fortan vierteljährlich eine Nachweisung
über die zur Untersuchung gestellten Fleisch

mongen nach dem beifolgenden Muster zu fertigen.

l

Die Nachweisungen sind bis zum 15. des l
Beschaustelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regiorungshezirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

auf jedes Kalendervierteljahr folgenden Monats

durch die Hand der Herren Rogierungs-Prii

sidenten (für Berlin: durch die Hand des Herrn

Polizei-Präsidenten) ohne Anschreiben mir cin

zureichon. Die erste Nachweisung ist für die

Monate Juli, August und September d. J. auf
zustellen. Die bisherigen monatlichen Einfuhr

nachweisnngcn der Zollstcllen (vgl. Erlasse vom

l. und 29. April 1903 —- i G a 2692 und 3533 —)
kommen vom 1

. Juli d. J. ab in Wegfall.
Ich ersuche, hiernach das Weitere gefälligst

zu veranlassen.

Der erstmalige Bedarf an Formularen ist

beigefügt. Der fernere Bedarf ist gemäß Erlaß

vom 7
. Mai 1906 — IG e 4207 ——jährlich an

zumelden.

Im Auftrage: Schroetcr.

Anlage.

Nac h w e is n n g
der im ‘i. .ten Kalondervierteijahre 191 . . zur Untersuchung gestellten Mengen ausländischen Fleisches.
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') Die Zahlen sind für die einzelnen Monate getrennt anzugeben.
— Mecklenburg-Strelltz. Bekunntm_achung des

Ministeriums. Abteilung fiir lsdlzlnalnngelegenhelten,
betreffend das Vorkommen von Trichinen bei Schlacht

schwelnen. Vom 10. August 1910. Der Inhalt

stimmt überein mit dem der Ministerialbckannt-

t

machung von Mecklenburg»Schnmrin vom ‘2
.

Juni
1910. (Vgl. diese Zeitschr. XX. Jahrg, S. 407.) l

Versautmlungsberichte.
——A. teu Sande, Vortrag über „die Gewinnung

von Sputum zur mikroskopischen Diagnostik der

Luftwsgotuherkuiose“. Referat von T. A. L. Beel.
Schlachthof-Direktor in Iiocrmond.*)

l

*) im Anschiuß an das Referat auf S. 271 \

des Maihefts dieser Zeitschrift 1910 auf Wunsch ‚

des Herrn Kollegen Dr. A. teu Sande hier ,

mitgeteilt

in der „Tydschrift vom Vocartseny

kunde“*) beantwortet Dr. A. teu Sande die
Kritik des Kollegen A. J. Winkel. Die Aut
wort sei im Anschluß an das erste den Gegen

stand bctrcffende Referat hier wiedergegeben:

„Kollege v. d. W. versteht nicht den Unter

schied zwischen meiner Methode, bevor und

nachdem ich gesehen hatte, wie man am besten

bei einer Kuh Husten auslöst. Dieser Unter

schied besteht einfach darin, daß ich selbst bei

Fixation der Zunge weit bequemer Husten aus

lösen konnto. Anfangs machte ich dies durch

Reibung, nachher durch Kneifen. Zur Ansicht

' v. d
. Ws., daß Kühe mit fixierter Zunge selten

husten, bemerke ich, daß, da es mir in genanntem

Zeitraum 290 Mal gelang, von Seltenheit doch

*) er. Teil, m. s.
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keine Rede sein kann.
— Beschwerlich und er

mildcnd ist es zweifellos nicht
selten, aber mit

Übung und mit Ausdauer gelingt es
bald

immer. — Kollege v. d. W. versteht nicht, daß

ich bei meinen ersten erfolglosen Bemühungen,

den Larynx zu reizen, nicht die Trachea an
die

Reihe kommen ließ. Hier hat v, d. W. un

zweifelhaft fehlgelesen. Ich teilte doch mit, daß

ich von Kollege Lameris gesehen hatte, wie

er den Larynx und oberen Teil der Luft

röhre rieb, und in Befolgung dessen es selbst

auch ausführte.

Da wo v. d. W. fragt, wie es möglich in

allen Fällen sei, wo Spntum in den Luftwegen

anwesend war, auch dies zu sammeln, hat er

vielleicht auch nicht richtig gelesen, da ich mir

vorbehalten habe: „das anwesende Sputum soll

durch Husten in die Maul- oder Rachenhöhle

gebracht werden können“. Ton Sande will

nicht behaupten, daß solches bei einer jeden,

auch noch so lokalisierten Bronchitis der Fall

ist, und bezweifelt sogar, ob dies durch Husten

oder selbst mit; Hilfe der Tracheotornie immer

der Fall ist. Gerade wie v. d. W. hatte t. S.

bloß befriedigende Resultate, 1. wenn genügend

gehustct wurde, 2. wenn mit Husten Schleim

nach oben geführt wurde.

Die Methode Pools und die Methode Neu—
haus hält t. S. zum Schluß für die rationellste;

diese Methoden hätten in der Regel mehr Erfolg,

als die von ihm vorgenommene. Er bleibt aber
dabei, der unblutigen Methode den Vorzug zu

geben bei Tieren, bei denen der Besitzer das

Eigentumsrecht hat. Es handle sich um das

Eigentum eines anderen und die Möglichkeit des

Vorkommens von Schwellungen, Abszessen,

Tracheal-Verengung und auch des Todes im

Anschluß an die Operation.

Zum Schlnß noch eine Ergänzung zu Seite

272 meines ersten Referats. Durch seine Methode

war t. S. in der Lage, im Zeitraume vom Sep

tember 1907 bis Ende 1908 290 Proben von

Sputum zur Untersuchung nach „Ryks-Serum

Insrichting“ zu senden, wovon 85 bei der

mikroskopischen Untersuchung Tuberkelbazillen
ergaben. t. S. fehlte die Zeit, nachzuforschen,

oh in diesen 85 Fällen offene Tuberkulose bei
der Sektion festgestellt wurde. Die Ziffern der
„Ryks-Seruminsrichting“ erlauben aber eine
positive Annahme. Andererseits hat t. S. auch

nicht kontrollieren können, ob in den Fällen, in
denen keine Tuberkelbazillen gefunden wurden,
trotzdem bei der Sektion offene Tuberkulose

nachgewiesen werden ist.

Biichersehau.
Kompendlum der angewandten Bakteriolofle

für

Tierärzte von Professor F. Ginge. 272 Seiten
mit

60 Abbildungen. Berlin 1910. Verlagsbuch

handlung von Richard Schoetz. Preis ge

bunden 7,50 M.

„Das vorliegende Buch sollte in Kilch alles

das enthalten, was den beamteten und praktischen

Tierarzt und den Tierarzt bei der Fleischbeschau

und Nahrungsmittelkontrolle bei Ausübung seines

Berufes hinsichtlich derBakteriologie interessiert.“

Diesem Gedanken, der in der Einleitung als Ziel

des Buches angegeben wird, ist Verfasser ge

recht geworden. Er gibt in gedrängtcr Kürze

eine klare, nach Ansicht des Referenten nur an

einigen Stellen (Herstellung der Nährböden,

Farblösungen) etwas zu kompendiöse Darstellung

der bakteriologischen Untersuchungsmethoden,

woran sich die Besprechung der bakteriologisehcn

Diagnostik der Tierkrankheiten anschließt.

Diesen umfangreichen Stoff hat Verfasser so an

geordnet, daß er zunächst die nach ä 10 des

Reichsviehscuchengesetzes von 1909 anzeige

pfliehtigen Seuchen eingehend bespricht und

dann die anderen durch Mikroorganismen ver

ursachten Krankheiten der einzelnen Haustiere

folgen läßt. Die neuzeitlichen Methoden der

Serediagnostik, besonders des Rotzes (Aggluti

nation, Komplementbindung), die lokalen Re

aktionen bei der Tuberkulose, die jetzige Auf

fassung über Schweinepest sowie die Impfungen

sind eingehend berücksichtigt. Der in dem

folgenden Abschnitt erstmalig gemachte Versuch,

die Anwendung der Bakteriologie auf die Fleisch

beschau im Zusammenhangs zu schildern, muß

als gelungen bezeichnet werden. Die bakterie

logische Fleischbeschau, einschließlich der

Fleischvergiftungen (Paratyphus), der Pferde
fleischnachweis durch die Präzipitationsmethode,

die außerordentliche Fleischbeschau usw. werden

ausführlich besprochen. Als letzter Abschnitt
folgt dann die Anwendung der Bakteriologie auf
die tierärztliche Milchkontrolle.
Die gesamte Darstellung ist als übersichtlich

und auch für den der reinen experimentellen
Bakteriologie Fernerstehenden als leicht ver

ständlich zu bezeichnen. Wünschenswert wäre

für eine zweite Auflage, daß einige Abbildungen
23 (S. 75), 25 (S. 108) und 48 (S. 168) durch in—

struktivere, möglichst farbige Abbildungen ersetzt

werden, deren Vermehrung den Wert des Buches
erhöhen wurde
Dem Wunsche des Verfassers, daß „das

Büchlein den Tierärzten, die nicht als Forscher
Sieh betätige", sondern das Erforschtc sich
Praktisch dienstbar machen müssen, eine kurze

Dar‘ten‘mg der Bakteriologie und besonders die
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einfachen Anweisungen zur Anwendung derselben

übersichtlich darbieten möge", kann sich Referent

nur anschließen. Der Zweck einer „angewandten“

Bakteriologie, zu deren Bearbeitung der Ver
fasser, entsprechend seinem speziellen Arbeits

gebiet, besonders geeignet erschien, wird voll

kommen erreicht. Foppe.

Neue Eingänge:
— Abel, R., Bskteriologisches Taschenbuch, ent

haltend die wichtigsten technischen Vorschriften zur

bakterioioglschen Laboratoriumsarbelt. 14. Auflage.

Würzburg 1910. Verlag von Kurt Kabitzsch

(A. Stubers Verlag).
— tiedlnger, E., über Herzbefunde bei Arrhytrnia

porpetua. S.—A. aus der Frankfurter Zeitschrift

für Pathologie. Wiesbaden 1910. Verlag von

J. F. Bergmann.
— Hoeilli, H., Über schädigende Wirkung der

physiologischen Kochsalziiisung. S.-A. aus der
Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. Wies

baden 1910. Verlag von J. F. Bergmann.
— von Seils, H., Zur Bedeutung der Rippen

gelenke bei Lungenemphyssm und Lungentuberkulose.

S.-A. aus der Frankfurter Zeitschrift für Patho

logie. Wiesbaden 1910. Verlag von J. F. Berg
mann.
— Rost, E.‚ Kommen dem schwefligsauren

Natrium außer Salzwirkungen noch spezifische

Wirkungen auf den Eiweiiiumsatz des Hundes zu?

S.-A. aus „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund

heitsamte“. Bd. 34, Heft 3, 1910. Verlag von

Julius Springer in Berlin.
— Weichei, A., Über die Einwirkung von Koch

salz auf Bakterien aus der Gruppe der Fleisch

vergiftungserreger. S.-A. aus „Arbeiten aus dem

Kaiserlichen Gesundheitsamte“. Bd. 34, Heft 3,

1910. Verlag von Julius Springer in Berlin.
— Bautmann, H.‚ Die Diagnostik der anzeige

piiichtigen Formen der Rindertuberkuiose. Halle a. S.

1910. Verlag der Landwirtschaftskammer für

die Provinz Sachsen.
— Roth, lll. H.. Beitrag zur Kasuistik der

Aneurysmen der Gehirnarterien, Kombination eines

Aneurysma verum mit einem Aneurysma spurium.

I.-D. Basel 1910.
— Biattner, F.‚ Zur Lehre von der ausgedehnten

Thrombose der Aorta. I.-D. Basel 1910.
——von Werdt, F., Über Situs viscerum inversus

partielle. S.-A. aus dem Korrespondenzblatt für

Schweizer Ärzte 1910, Nr. 8.
— Verhandlungen der Deutschen Pathologischen

Gesellschaft, im Auftrage des Vorstandes heraus

gegeben von dem derzeitigen Schriftführer

G. Schmorl in Dresden, 14. Tagung, gehalten

in Erlangen am 4.—6. April 1910. Mit 21 Tafeln
und 40 Figuren im Text. Jena 1910. Verlag
von Gustav Fischer.

— Amrein, 0., Wie verhütet man die Übertragung

der Lungentuberkuloss? Wiesbaden 1910. Verlags
anstalt Emil Abigt.
— Schmsltz, R., Deutscher Veterinär-Kalender

fiir das Jahr l9l0—i9ll, XXII. Jahrgang. Berlin 1910.
Verlag von Richard Schoetz.
— Kiel. Vsrwaitungsbericht des städtischen

öffentlichen Schlachthofes, Viehhoi'es und der See
quarantlneanstait fiir die Zeit vom l. April l909 bis
3i. März i9l0. Erstattct von Direktor Rnser.
— Leipzig. Verwaltungsbericht des Vieh- und

Schlachthofes für das Jahr 1909.
—< Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts

Geselischaft. Band 25, 1910.
— Heilbronn a. N. Bericht über die Tätigkeit des

chemisch-technischen Laboratorium und städtischen

Untersuchungsamtes für 1884 bis 1909 (Jubiläums

bericht) und für das Jahr 1909.
— Müller, 0., Bericht über die Tätigkeit des

Bakteriologischen Instituts der Landwirtschafts
kammer für die Provinz Ostpreußen in der Zeit
vom l. April 1909 bis 31. März 1910.
—- Krautstrunk, Bericht über die Tätigkeit des

Baktorloiogischon Instituts der Landwirtschafts
kammer flir die Rheinprovinz während des Jahres
1909/10.
— Raebiger‚ H., Bericht über die Tätigkeit des

Baktsriologischen instituts der Landwirtschaftskammer
fiir die Provinz Sachsen zu Halle a. S. während des
Jahres 19093'10.
— Nahm, 0., Veterlnlrvesent og Klodkontrollen

l908. Norges offizielle Statistik V, 112. Kristi
anla 1910.
— lreiand, Departements oi’ Agricuiiure and

Technlcal lnstruction. Journal Vol. X, Nr. 4.
July 1910.
— Stiles, Ch. W. and Hassei, A.‚ index-Oatoiogue

oi’ idedical and Veterinary Zoology. Part 28

(Authors: Sirn to von Stcnitzer); Part 29
(Authors: Steuroos to Szymänski). U. S. Bureau
ofanimal Industry. Bulletin Nr.39,Washington 1910.
—- Blanchard, R., Archives de Parasitologie.

Tome XIV, Nr. 1. Paris 1910.
— Rio dsJaneiro-Nangulnhos. Nemorias do instituto

Oswaido Cruz. Tomo II, Faciculo l, Abrii de 1910.

Kleine Mitteilungen.
— Über die Empfänglichkeit der Binder für

Tuberkulose hat M. C. Gu6rin, Institut Pasteur,
Lille, folgende Leitsätze aufgestellt:
l. Die Rindertuberkulose scheint bei den

braunen und hellen Arten gleich intensiv zu

wüten.

2. Unter den heilen Arten sind die, welche

eine ausgesprochene Neigung zum spontanen

Gelbwerden (Albinismus) zeigen oder deren

Färbung ins Rötliche geht -— eine Farbe, die
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man mit derjenigen vergleichen kann, die man

beim Menschen venetianisehes Blond nennt —

prädisponiert zur Tuberku10se.

3. Diese Individuen vererben einen Teil

ihrer Empfänglichkeit auf die durch Kreuzung

erzielten neuen Tiere.

4. Wenn zu diesen Arten, die zur Empfäng

lichkeit veranlagt sind, noch die Vervollkommnung

der Rassen hinzukommt, so scheint die Empfind

lichkeit für die Tuberkulose vermehrt.

5. In diesem Falle wirken die zufälligen Ur

sachen (Veränderung der Lebensweise, Vater

land, Unterhaltung) der tuberkulösen Sterblich

keit kraftvoll entgegen. (Monatsschrift Tuber

culosis 1910, Vol. 9, S. 337.)
— Fleisch-, Fienh- und Wuntver91flungen Im

Königreich Preußen Im Jahre l907.*) Nach dem

„Gesundheitswesen des Preußischen Staates im

Jahre 1907“, im Auftrage Seiner Exzellenz des

Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten bearbeitet von der Me

dizinal-Abteilung des Ministeriums (Berlin 1909,

Verlagsbuchhandlung von Richard Schoren)
kamen im Berichtsjahre 191 Fälle vor, von

denen nach den standesamtlichen Meldungen 21

starben. Aus folgenden Bezirken wurden Fleisch-,
Fisch- oder Wurstvergiftungen gemeldet:

Marienwerder . 5 Fälle
Bromberg . . . . . . 2 „
Hildesheim . . . . . 10 „
Gsnabrück . . . . . . 4 „
Magdeburg . . . 16 „
Merseburg . 14 „
Schleswig . ‚ 96 „
Wiesbaden . . . ‚ . . 1 „
Cöln , . ‚ 43 17

Dazu kommt aber noch eine große Zahl

in den Jahresberichtes erwähnter Fälle aus ver
schiedenen Regierungsbezirken. Aus den Be
richten der Regierungsbezirke geht im einzelnen
noch folgendes hervor:

Im Reg-Bez. Gumbinuen ereignete sich
eine Vergiftung nach dem Genuß einer Mayon
naise aus Büchsenhummer. Im Reg-Bez.
Marienwerder kamen in je einem Orte Er—
krankungen nach Genuß von verdorbenem
Gänse- und Entenfleisch zur Kenntnis. In
Berlin kamen vielfach Erkrankungen nach Genuß
von Gänsefleisch vor; es wird darauf hinge
wiesen, daß häufig aus Rußland gefrorene
Gänse eingeführt werden, die dann als
frische zum Verkauf kommen. Reg-Bez. Frank
furt: Im April erkrankten in einer Ziegelei des
Kreises Lehne innerhalb 10 Tagen 47 galizisehe
Arbeiter mit heftigem Erbrechen, lebhaften Leib
schmerzen, profusen Durchfällen und schnellem
Kräftevcrfall. Alle genasen nach kurzem Kranken

*) Vgl. auch Seite 29 dieses Heftes.

lagen Bei den bakteriologischen Untersuchungen

wurde ein der Proteusgruppe gehöriger
Bazillus gefunden, auf den jedoch das Serum
der Kranken nicht sicher agglutiniercnd wirkte.

Es ist zu vermuten, daß der Krankheitserreger

mit dem letzten Arbeitertransport wahrscheinlich

durch Speck, den die Leute aus der Heimat
mitbraehten, eingeschleppt ist. Ferner kamen

Vergiftungen durch verdorbenen Schinken
und an zwei Orten angeblich durch den Genuß

von Fleisch gelbstlchtiger Kühe (l D. R.) vor. Der

Genuß toter He chte veranlaßte 4 Erkrankungen
in Stargard, Reg-Bez. Stettin. In einem Orte

des Reg-Bez. Köslin ereigneten sich drei Fälle

von charakteristischer Wurstvergiftung (Läh
mungen) mit einem Todesfall nach Genuß

einer auffällig schmeckenden Blutwurst.
13 Personen in Barth, Reg-Bez. Stralsund, die

Hackfleisch aus der gleichen Schlächterci
genossen hatten, erkrankten und waren von

einem bisher unbekannten Bazillus aus
der Gruppe der Fleischvergiftungs
bazillen infiziert. Bei mehreren Leberwurst
vergiftungen im Kreise Grimmen wurde der
Bac. enteritidis Gärtner gefunden. Im Reg.
Bez. Posen erkrankte eine Familie nach dem

Genuß von frischen Heringen, die durch un
zweekmäßigc Aufbewahrung verdorben
waren. Im Reg-Bez. Breslau wurden in einem
Schinken, dessen Genuß eine tödliche Vergif
tung herbeigeführt hatte, Toxine des Bacillus
botulinus festgestellt. Wurstvergiftungen im

Kreise Waldenburg sollen durch Verarbeitung
sauer gewordenen mehlhaltigen Fllllsels zur

Wurst veranlaßt werden sein. Aus dem Reg
Bez. Merseburg wurden mehrere Fälle von Ver

giftungen durch Fleisch, Schinken und

Bücklinge bekannt. Im Reg-Bez. Schleswig
veranlaßte der Genuß des Fleisches eines wegen
Fiebers notgeschlachteten Stieres, von
dem Lunge und Leber bei der Fleischbeschau
durch den Tierarzt verworfen werden waren,
sehr zahlreiche Erkrankungen mit einem Todes
fall. Im Fleisch des Stieres und in der Milz
der verstorbenen Person fand sich der Bac.
enteritidis Gärtner. Von mehreren anderen
Fleischvergiftungen ist eine durch Rindfleisch,
das beim Kochen rot geblieben war, zu
“Wähnell‚ ferner eine Fischvergiftung durch
Schellfisehe. Reg-Bez. Osnabrück: In der

Drtschaft Diesen des Kreises lburg erkrankten
1m Mai 4 Personen an Fleischvergiftung —

_2
Männer und 2 Frauen in 2 Haushtiltungen,
Jedoch in demselben Hanse wohnend —, nach
dem sie gekochtes und dann gebackenes
Kuh cu ter gegessen hatten. Die Erscheinungen
waren: Übelkeit‚ Erbrechen, Mattigkeit, Trocken
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eit im Munde und Ilalse, Appetitlosigkeit, hart

niickige Stuhlverstopfung, Sehstürungen, Mydri

asis‚ Lähmungen von Auge!» und Schlundmuskeln.

Vollständige Genesung erfolgte erst nach sechs

Wochen. Über Vergiftungen durch den
Genuß des übrigen Fleisches der Kuh ist
nichts bekannt geworden. 3 schwere Fälle
von Wurstvergiftung werden aus dem Reg-Bez.
Wiesbaden berichtet. Die gerichtliche Unter

suchung blieb ergebnislos. Reg-Bez. Düsseldorf:
in Essen kam eine Vergiftung durch ver
dorbenen Schwartenmagen vor. Es er
krankten 3 Erwachsene und 2 Kinder mit Er
brechen, Durchfall, Trockenheit im Haine usw.
Nach 8—14tägigcr Behandlung konnten alle ge
heilt entlassen werden. Ferner wird aus dem
Regierungsbezirk neben verschiedenen anderen
Fleisch- und Fischvergiftungen eine 10 Personen
hetrefiende Wurstvergiftung berichtet, bei der
in den Ausleerungen der Erkrankten der Bac.
enteritidis Gärtner gefunden wurde. Reg.
llez. Cöln: Im Juni erkrankten in (Zöln-Ehren
feld 2Personen nach dem Genuß vonS chwarten
magen und 3 Personen nach dem Genuß von
Fleischbrühe, die 24 Stunden lang mit zer
drücktcn Kartoffeln im warmen Zimmer gestanden
hatten. Aus den Resten des Sehwartenmagens
und aus dem im Laden des Fleischers beschlag
nahmten Vorrat wurde Protons gezüchtet.
im August erkrankten in Cöln-Ehrenfeld 4 Er
wachsene und 2 Kinder nach dem Genuß von
l.eberwurst mit grünem und Kartoffelsalat an
akutem Magen-Darmkatarrh. Bakteriologisch
konnte nichts Verdächtiges gefunden werden.
Bei 5 zusammenhängenden Erkrankungsfilllen
bestand endlich der Verdacht einer Fisch
vergiftung.

— Pmtyplrus A In Schleswig-Holstein. Den
ersten Fall in der Provinz von dieser seltenen
Form des Paratyphus konnte Reiner Müller im
Juli 1910 in Burg auf Fehmarn bei einer 35jäh
rigen Frau, die sich während einer Reise infiziert
hatte, feststellen. Von der etwa 1 cm messenden
Blutprobe wurde, wie M. in der Sitzung der
medizinischen Gesellschaft in Kiel am 21. Juli
berichtete, die Hälfte des Blutkuchens nach der
von Müller und Grdf angegebenen Methode
auf Lackmnsmilchzuckeragar verrichen; nach
24 Stunden waren 4 Kolonien gewachsen. Galle
mit der anderen Hälfte des Blutknchens heschickt,

blieb keimfrei. Die gewachsenen Bakterien

werden durch Typhns- und durch Paratyphus
B-Serum nicht, durch Paratyphus A-Serum bis

zum Endtiter agglutiniert und stimmten in den

Kultureigenschaften mit Paratyphus A überein.
Das Blutscrum der Patientin agglutinierß den
aus derselben Blutprobe isolierten Stamm noch

in einer Verdünnung 1:200. Typhus und Para

typhus B-Bakterien wurden allerdings mitagglu

tiniert, aber nur bis 1:100. —- Von der gewöhn

lichen Form des Paratyphus, Paratyphus B, konnte

das Kieler Untersuchungsamt in den letzten Jahren
mehrere hundert Fälle feststellen.
— Zur Ausführung der Trichinenschau in Nürn

berg. VerschiedeneVorkommnisse und Erfahrungen
bei der Durchführung der ortspolizeilichen Vor—

schriften der Stadt Nürnberg, die Trichinenschau
hetr., haben es erforderlich gemacht, einige
Bestimmungen zu ändern bzw. neu einzusetzen.
Die %5 2, 3 und 4 haben nunmehr folgenden

Wortlaut:

5 2. Jedes im Stadtbezirk geschlachtele
Schwein - mit Ausnahme der Ferkel bis zum
Gewichte von 7,5 kg — maß, bevor es
zerlegt und zum Genusse fllr Menschen zu
bereitet oder verkauft wird, auf Trichinen
untersucht werden.

Ebenso sind alle zum Genusse für Menschen
von auswärts eingebrachten, geschlachteten
Schweine und Wildschweine, sowie rohe oder
zubereitete Teile von Schweinen und Wild
schweinen vor dem Feilhalten, dem Verkaufe
oder der gewerbsmäßigen Verwendung, hier
auf Trichinen untersuchen zu lassen und zu
diesem Zweck innerhalb zwei Tagen nach der
Einführung in den städtischen Schlachthof zu
verbringen.

Diese Verpflichtung kommt in Wegfall,
wenn der amtliche Nachweis erbracht wird,
daß die eingebrachten Tiere und Fleischtcilc
bereits innerhalb des Deutschen Reiches amt
lich auf Trichinen untersucht worden sind.
5 3. Von auswärts eingeführte Wurstwaren

und sonstige Nahrungsmittel, die Gebäck von
Schweinen oder Wildschweinen enthalten,
dürfen hier nur dann feilgehalten, verkauft
oder in anderer Weise gewerbsmäßig ver
wendet werden, wenn ein amtlicher Nachweis
darüber erbracht wird, daß die Schweine, aus
denen diese Waren gefertigt sind, innerhalb
des Deutschen Reiches amtlich auf Trichinen
untersucht werden sind.

_S4 (neu) Abs.1. Waren, dicznm [laus
gcbrauch von auswärts eingeführt
werden, unterliegen den Bestimmungen in ä 2
Abs.2 und ä 3, wenn sie fllr den Haushalt
von Metzgern, Lohnschliichtern oder Wirten

oder für den Haushalt von Personen bestimmt

sind, die sich gelegentlich oder regel
mäßig mit dem Verkaufe von Fleisch- oder
Wurstwaren oder mit der Mästung und dem

Handel von Schweinen befassen.

Diese Bestimmung ist in Konsequenz aus

dem 5 2 Abs. 3 des Reichsfleischbeschaugesctzes
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eingefügt werden, der besagt, daß es einen Haus

halt der genannten Gewerbetreibenden im Sinne

einer die allgemeine Untersuchung des Fleisches

regelnden Vorschrift nicht gibt. Erfahrungs
gemäß bekommt der Beamte der Nahrungsmittel

kontrolle, wenn er bei Wirten, Fleischhändlern,

Spezereigesehäften usw. ununtersuchte Fleisch
oder Wurstwaren vorfindet, häufig zur Antwort:

„Das habe ich für meinen eigenen Gebrauch

schicken lassen und ist nur zufällig an den Ver

kaufsplatz gelegt werden.“ Solche Ausreden

sollen nach obiger Fassung künftig ausgeschlossen
werden.

ä 4 Abs. 2. Waren, die nach dem Abs. 1
nicht untersucht oder ohne amtlichen Nachweis

über erfolgte Trichinenschau zum Haus
gebrauche eingeführt wurden, dürfen an
Personen, die nicht zur Familie des
Empfängers gehören, weder entgeltlich
noch unentgeltlich abgegeben werden.

Bei Abfassung dieser Bestimmung wurde

absichtlich das Wort „eigener Haushalt“ ver

mieden, da dieser Begrifl’ nach den Auslegungen

verschiedener Behörden und Gerichte bekanntlich

so ungeheuer dehnbar ist. Es ist unmöglich,
allgemein nicht zu gestatten, daß jemand unter
eigener Verantwortlichkeit für sich und
seine Familienangehörigen von auswärts

ununtersuchte Würste oder Fleischwaren be

kommt, oder z. B. von einer Reise oder einem

Ausflug solche in kleinen Mengen mit nach

Hause nimmt, wohl berechtigt aber ist es, die

entgeltliche oder auch geschenkweise Abgabe

dieser Waren an Dienstboten, Arbeiter, gelegent—

lieh im Haushalt beschäftigte oder andere nicht

verwandte in die häusliche Gemeinschaft aufge

nommene Personen zu verbieten. Schon das

Bürgerliche Gesetzbuch verlangt in ä 618 (Ab

schnitt .‚Dienstvertrag“) einen diesbezüglichen

Schutz, indem es dort heißt: „Ist der Verpflich

tete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen,

so hat der Dienstherechtigte in Ansehung der

Verpflegung diejenigen Einrichtungen und An

ordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf

die Gesundheit des Verpflichteten erforderlich

sind.“ „Erfüllt der Dienstherechtigte die ihm

in Ansehung des Lebens und der Gesundheit

des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen

nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum

Schadenersatz die für unerlaubte Handlungen

geltenden Vorschriften entsprechende An

wendung.“ Dr. J. Böhm (Nürnberg).
-— Permeabllltät der normalen Darmwand filr

kleine Körperehen. W. C. A. Arbeiter (Virchows
Archiv, Bd. 200) konnte durch Einbringung

feinen Kienrußes in den Magen (nach

Laparotomie) Anthrakose der Lungen und anderer

Organe erzeugen, ebenso nach Injektion des

Materials in das subkutane Gewebe oder in

den freien Raum der Bauchhöhle; im letzteren

Falle erfolgte die Aufnahme durch das Peritoneum

diaphragmaticum und andere Teile des Bauch—
fells. Die Gekrösdriisen bilden kein unüberwind
liches Hindernis für den Durchtritt des Rußes.

— Über fortlaufende Untersuchungen der Butter

milchsera zur Ermlttslung des proz. Wasserzusatzß

zur Buttermlleh wird im Tätigkeitsbericht der

Versuchsstation und Lehranstalt für Molkerei
wesen zu Wreschen für 1909/10 berichtet: a)
Durch Bestimmung des spez. Gewichtes. Eine

große Reihe von Versuchen ergab, daß als

Normalwert für das spez. Gewicht des unver
wässerten Buttermilchserums ein Spez.-Gewicht

von 1,027 angesehen werden kann. Selbst ge

ringe Wasserzusätze erniedrigen das spez. Ge

wicht bedeutend, so bei 10 Proz. Wasserzusatz
auf 1,0245, bei 20 Proz. auf 1,0225, bei 30 Proz.
auf 1,0205 usw. Da aber das spez. Gewicht nur

bei frischer Buttermilch mit Sicherheit bei der

Beurteilung zu verwenden ist, so wurden zum

weiteren Nachweise b) durch Bestimmung des

Aschegehaltes im Serum sichere Normen zur

Ableitung von Verfälschungen aufgestellt, da

der Nachweis von Verfälschung auf diese Art

selbst bei recht alter Buttermilch mit Vorteil zu

führen ist. Es ergab sich aus der Versuchs
reihe, daß die Asche von 10 ccm Serum un

verwässerter Buttermilch zwischen 0,0762 bis

0,0830g schwankte. Bei 10 Proz. Wasserzusatz

betrug die Asche im Mittel nur noch 0,0700 g,
bei 20 Proz. 0,065 g, bei 30 Proz. 0,0600 g.

Tagesgcsehichte.
Dr. med. vet. in Preussen. Der lang

erselmle ll’unsch der preußischer: tierärztliehcn

Hochschulen ist erfüllt werden. Das heiße Streben,

das selbständige Promotionsrecht zu erlangen, Im!

nach einem an Hoffnungen und Enttäuschungen

reich gewesenen Kampfe mit einem Siege geendel‚

der den Schlußstein auf den Bau unserer akade

mischen Entwicklung gelegt hat. Durch Allerhöchste

Kabinettsordre Sr. Majestät des Königs ist dm

ticrärxtlichen Hochschulen in Berlin und Hannorrr
das Recht der Promotion zum Doctor medim'naß

reterinartac rerliehen werden. Tiefster Dank ge

bührt der preußischen Veterinärrerrcaltung und

jenen führenden Persönlichkeiten des lierärxtlichefl

Standes, die unentwegt und rastlos an der ET’

reichung dieses Zieles im Interesse der preußische”
Tierärxtc gearbeitet haben! ——

Alle weiteren Bestimmungen au treffen, muß

der nunmehr festxusetxendcn Promotionsordnung

überlassen bleiben. Henschel.
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—- Beichs-Gesundheltsrst. Der Wirkliche Ge
heime Ober-Regierungsrat und Direktor im

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten Schroeter, sowie der Geheime Ober—
Mcdizinalrat, Direktor des Instituts für experi«

mentelle Therapie zu Frankfurt a. l\l.‚ Professor

Dr. Ehrlich und der (Jber-Medizinalrat, medi
zinischer Rat im Ministerium des lnnern zu

Dresden, Dr. Lufft, sind vom Bundesrat als Mit—
glieder des Reichs-Gesundheitsrats gewählt

werden.

— Öffentliche Schlachthöfe. Eröffnet worden

ist der neu erbaute Schlachthof in Einbcck. Der
Bau einen öffentlichen Schlachthofcs ist geplant

in Altona (für den Stadtkrcis), Helmstedt
(Braunschweig; Kostenbetrag 25000 M), Kosten
(Posen) sowie in Rufach (Elsaß; Kostenbetrag
40000 M). Erweiterungsbauten sind geplant in

Riese (Pferdeschlachthof).
—- Die Maul- und Kluuenseuehs ist am 7. Sep

tember auch auf dem städtischen Viehhof in

B e rl i n festgestellt werden, und zwar an einem
Schwein und mehreren Rindern, so daß der Vieh

hof bis zum lt). September gesperrt bleiben

mußte. Die Transporte mit den verseuchten

Tieren stammten aus Stolp in Pommern. Wie
die Ermittelungen ergeben haben, war die Maul

uud Klauenseuche in Rehden, Kreis Grandenz,
auf 5 Gehöften ausgebrochen, aber nicht zur An

zeige gelangt, sondern verheimlicht werden. Aus

diesen Gehöften ist die Seuche auf den Markt

in Tuchel und von dort nach Schlawe, Stolp,
Butow, Czarnikau und Friedberg (Neumsrk)
und von Stolp nach Berlin verschleppt werden.
Die Berliner Viehkommissionäre und die Vieh

hitndler, die nach Berlin Vieh bringen, berechnen
den Schaden, den sie durch die Viehhofsperre
erlitten haben, auf übsr100000 Mark und be

absichtigen, gegen die Besitzer der Gehöfte,

durch deren Verschulden die Seuche weiter ver

breitet wordsn ist, auf Schadenersatz zu klagen.
Dem Vernehmen nach wird auch die Stadt

gemeinde Berlin die Zurückerstattung der durch
die Desinfektion usw. entstandenen Kosten ver

langen. Wie die „Landwirtschaftliche Wochen
schrift für die Provinz Sachsen“ mitteilt, ist die
Maul- und Klauenseuche jetzt auch in den
Kreisen Gardelegen und Wolmirstedt aus
gebrochen. Die Einschleppung geschah durch

Handelsvielr, das am 30. August in Neuhaldens
leben auf dem Markt gestanden hat.- Flelsch- und Wurstverglftungen. Über eine
auffallend große Zahl von Erkrankungen nach
dem Genuß animalischer Nahrungsmittel be
richten in letzter Zeit die Tageshltttter. In den
meisten Fällen ist noch nicht mit Sicherheit

festgestellt werden, ob wirkliche Fleischver

giftung und Botulismus vorliegen, oder ob die

Krankheitserscbeinungeu auf den Genuß un

zweckmäßig aufbewahrten oder in Zersetzung

begriffenen Fleisches zurückzuführen sind. Auch

über die Herkunft des fraglichen Fleisches, be

sonders ob dies einer ordnungsmäßigen Beschau

unterlegen hatte, ist nichts bestimmtes bekannt

geworden. Soweit die Untersuchungen bisher

ergeben haben, ist bei der Massenerkrankung

in Castrop, Börnig-Sodingen und Holt
hausen Paratyphus festgestellt werden. Hier
waren nach Genuß von verdorbenen Hackfleisch

114 Personen erkrankt, die sich wieder auf dem

Wege der Besserung befinden; ein sechsjähriger

Knabe soll jedoch gestorben sein. Bei einem in das

Rudolf Virchow-Krankenhaus in Berlin wegen
Choleraverdachtes eingelieferten Schmied R. soll

die bakteriologischc Untersuchung Wurstvsr

giftung, bei einem Metallarbeiter W. „schwere
Fleischvergiftung" ergeben haben. Bei einer

ebenfalls in das genannte Krankenhaus einge

liefertcn 32jährigen Arbeiterin ist nur „schwere
Verdauungsstörung“ konstatiert werden, während

bei einer anderen Frau, die nach Genuß von

Fleisch in einem Restaurant an Vergiftungser

scheinungen erkrankte und auch in das Virchow

Krankenhaus überführt wurde, nichts bestimmtes
bisher festgestellt werden konnte. Im städtischen
Krankenhausc in Spandau hat die Untersuchung
an den Mitgliedern zweier Familien, Z. und L.,
die wegen Choleraverdachts dorthin gebracht

gebracht werden waren, Brechdurchfall infolge
von Wurstvcrgiftung ergeben. in Wctzlar er—
kranktcnunterschwerenVergit'tungacrschcinungen
die Ehefrau des Kaufmanns K.‚ seine vier Sühne
und das Dienstmädchen; in Wirkringen
(Luxemburg) 6 Personen, von denen ein Kind
gestorben ist. In Langendrecr und Werne,
wo 46 Personen Vergiftungserscheinungen zeigten,

werden die Erkrankungen auf den Gennß von

gehacktem Rindfleisch zurückgeführt. Das Fleisch

soll von zwei Fleischcrn in Werne geliefert

werden sein. die es angeblich von auswärts

bezogen hatten. Nach Genuß von rohem Mack

tleisch sind fcmcr23 Mann des 176. Infanterie
Regiments erkrankt. Der Quartiergcbcr und
seine Familienmitglieder, die ebenfalls von dem
Fleisch gegessen hatten, sind auch erkrankt.
Das Fleisch soll aus Riescnburg stammen;
auch Soldaten, die in R. Fleisch von demselben
Tiere verzehrt haben, sollen dortselbst erkrankt
sein. Eine Massenerkrankung wird auch aus

Österreich gemeldet. Infolge des Genusses
von verdorbenen: Fleisch sind zahlreiche
Soldaten des 35.1nfanterie-Regiments, die sich
anläßlich der Manöver in Lemberg aufhielten
und dortselbst das Mittagsmahl einnahmen, cr
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krankt. Ferner wird noch über eine schwere

Fleisehvergiftung zweier Schutzlente in
Berlin berichtet, von denen einer, der Schutz
mann D, bereits gestorben ist, der andere, Th.,
der Genesung entgegengeht. Ob die beiden

Fälle durch den Genuß von Eisbein verursacht

werden sind, wie zuerst angenommen wurde,

müssen erst nähere Ermittelungen ergeben.

Schließlich wird auch noch mitgeteilt, daß in
Westerland auf Sylt infolge von Hummer
genuß in einem Restaurant etwa 30 Personen
an Vergiftungserscheinungen erkrankten; einige

mußten in das dortige Krankenhaus gebracht

werden. Die erforderlichen Untersuchungen sind

eingeleitet werden.

— Untersuchung des Wildbrets, Geflügels und

der Fische In Karlsruhe (Baden). in Karlsruhe
findet zurzeit eine Untersuchung der Fische nur
auf dem von der Stadt eingerichteten städtischen

Seetisehmarkte statt, auf dem allerdings der

größte Teil der für den Konsum in Karlsruhe
bestimmten Fische zum Verkauf gelangt. Es ist
jedoch beabsichtigt, in nächster Zeit die sog.
außerordentliche Fleischbeschau mittelst orts

polizeilicher Vorschrift auf sämtliches Wildbret,
Geflügel und Fische auszudehnen.

——Deutscher Veterinärrat. Auf Anregung des
Herrn Kollegen Dr. Ellinger in Neustadt(0rla)
wurde an den Herrn Reichskanzler folgende Ein
gabe gerichtet:

Stuttgart/Straßburg, den 6. Juli 1910.
Betreff: Abänderung des Reichs
stempelgesetzes vom 3. Juni 1906.
Die Petitionskommission des Deutschen

Reichstags verhandelte in ihrer Sitzung vom
15. April 1910 über eine Eingabe der Kraft
fahrer—Vereinigung Deutscher Arzte, worin
letztere bittet, das Reichsstempelgesetz vom
3. Juni 1906, Tarifnummer 8, abzuändern wie
folgt:
„Für Kraftfahrzeu e, welche von Ärzten

hauptsächlich in Ausit ung ihres Berufs ver
wendet werden, ist nur die Hälfte der Abgabe
zu entrichten.
Für Arzte, die in Ausübung ihres Berufs

zwei Kraftfahrzeuge verwenden, von denen
zu gleicher Zeit immer nur eins läuft, bleibt
das zweite Kraftfahrzeug von der Abgabe
befreit.“
Entsprechend dem Beschluß der Kommission

wurde Eurer Exzellenz vom Reichstags die
Petition II Nr. 578 der Kraftfahrer-Vereinigung
Deutscher Ärzte um Ermäßigung der‚_ Reichs
Stempelabgabe für Kraftfahrzeuge der Arzte zur
Berücksichtigung überwiesen.

Unter Bezugnahme hierauf erlauben sich die
Unterzeichneten im Namen des Deutschen
Veterinärrates Eurer Exzellenz die ehrerbietigste
Bitte zu unterbreiten, bei etwaiger Abänderung
des erwähnten Gesetzes im Sinne der Wünsche
der Kraftfahrer-Vereinigung Deutscher Arzte die
gedachte Vergünstigung auch hochgeneigtest
auf die kraftfahrendcn Tierärzte ausdehnen zu
wollen.

Ebenso wie der Arzt ist auch der Tierarzt
zur Ausübung seines Berufs auf die Benutzung
der modernsten Beförderungsmittel angewiesen,

so daß auch beim Kraftfahrzeug des Tierarztes
die Voraussetzungen der Rubrizierung als Luxus
fahrzeug fehlen. Das Kraftfahrzeug des Tier
arztes dürfte gleich wie das des Arztes als

„Geschäftswagen zu ewerblichen Zwecken“ an—
zusehen sein. Auch ie übrigen, von der Kraft
fahrer-Vereinigung Deutscher Arzte geltend ge
machten Pnnkte sind bei den Tierärzten ähnlich
gelagert wie bei den Arzten. Durch das infolge
Verwendung des Kraftwagens ermöglichte
schnelle Erscheinen des Tierarztes zur Hilfe.
leistung bei schweren Erkrankungen oder Un
glücksfällen ist schon manches wertvolle Zucht
oder Arbeitstier am Leben und damit im Wert
erhalten werden, wodurch der Besitzer und die
Allgemeinheit vor Vermögenssehädigung bewahrt
werden sind. Ferner kann der Tierarzt, wenn
er rasch zur Stelle ist, selbst bei tödlichen
Krankheiten durch Anraten der sofortigen Ab
schlachtun oft noch erhebliche Fleischwerte
retten. Se ließlich kommt das Auto des Tier
arztes häufig genug auch der Seuchenbekämpfung
und der Verhütung von Übertragungen gewisser
Tierkrankheiten auf den Menschen sehr zu satten.

in größter Ehrerbietung
Oberregierungsrat Landestierarzt

(gez.) Dr. v. Beißwänger, (gez) Zündel,
Präsident I. Schriftführer
des Deutschen Veterinärrats.

—- Deutscher Veterlnlrrut. Unter Bezugnahme
auf die Bekanntmachung vom 9. Juli d. Js., be
ehre ich mich in vorläufiger Weise mitzuteilen,
daß der Ausschuß nunmehr beschlossen hat, die
Xll Plenarversammlung unter der Voraussetzung,
daß der Entwurf von Ausführungsbestimmungen
zum neuen Viehseuehengesetz dem Unterzeich
neten, wie angekündigt, im Laufe des Novembers
zugeht, in der Zeit vom 13. bis 16. Januar 1911
in Hamburg mit folgender Tagesordnung ab

zuhalten:
. Geschäftsbericht des Präsidenten.
. Kassenbericht.
. Privatdozententum und Professorenersatz.
Entwurf einer Bundesrats-Instruktion zum

Viehseuchengcsetz vom 26. Juni 1909.
Revision der Hauptmängelliste.
. Betätigung des Tierarztes auf dem Gebiet
der Tierzucht.
Einfügung der außerordentlichen Fleisch
beschau und der übrigen animalischen Nah
rungsmittelkunde in den Lehrplan der Tier
ärztlicben Hochschulen.

8. Besteht eine Überfüllung des tierärztlichen
Berufs? (Auf Antrag des Vereins Schle
sischer Tierärzte.)

9. Antrag Schmaltz zu der Revision der
Prüfungsordnung für Tierärzte.

10. Antrag der tierärztlichen Gesellschaft von
Berlin, betr. Nachprüfung der Bongert
schon Tuberkulose-Untersuchungen.

11. Mitwirkung der Tierärzte in den Gesund
heitskommissionen.

Stuttgart, den 7. September 1910.
‘

Dr. von Beißwänger.
—— Deutscher Veterinlrrat. Namens des

ständigen Ausschusses gebe ich bekannt, daß
der Bericht über die XI. Plenarversamm
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lung des Deutschen Veterinttrrates
(Stutt art 1909) durch Vermittlung der Ve_r
lagsbuc handlung von Richard Schoetz m
Berlin (S.W.48‚ Wilhelmstr. 10) gegen Erhebung
einer Gebühr von 1 M zu beziehen ist.

Straßburg i. Els.‚ den 28. August 19l0.
Der I. Schriftführer: Zündel.

— Für den V. internationalen Illehwlrtsehsft
Hohen Kongred (vgl. X.\’. Jahrg. dieser Zeitschrift,
Heft 11, S. 387) sind folgende Bestimmungen
festgesetzt werden:

%1. Der V. internationale Kongreß für
Milchwirtschnft wird vom 28. Juni bis 1. Juli 1911
zu Stockholm abgehalten werden.
5 2. Mitglieder des Kongresses sind die

jenigen, welche ihre Teilnahme dem General
sekretär des Vorbereitungs-Ausschusses, Herrn
Chr. Barthel‚ Kg]. Landwirtschaftliche Aka
demie, Stockholm, angemeldet und den Betrag
von zehn Kronen Vorgenanntem eingesandt haben.
.53. Die milch- und landwirtschaftlichen

Vereine, Molkereigenossenschaften, Versuchs
stationen, Molkereischulen usw. können an dem
Kongresse teilnehmen und sich durch Ab
geordnete vertreten lassen. Der obenerwähnte
Beitrag muß von jedem der Abgeordneten be—
zahlt werden.

5 4. Die Mitglieder des Kongresses
empfangen unentgeltlich die Berichte und
sonstige den Kongreß betreffende Veröffent
Hebungen.

g Die Arbeiten des Kongresses werden
vom Vorhersitungs-Ausschusse festgestellt, ge
leitet und veröffentlicht.
5 G. Der Kongreß wird in zwei Sektionen

eingeteilt: 1. Sektion: Produktion der Milch.

älSektion:
Behandlung und Verwendung der

ich.

57. Jede Sektion hat ihren besonderen
Ausschuß.

58. Der Vorbereitungs—Ausschufl hat be
stimmt, dafl die im anliegenden Programm vor
hlndcueu h‘achfragen vom Kongresse zu ver‘
handeln sind.

Die sich auf diese Fachfragen beziehenden
Abhandlungen, wie alle anderen Kongreß
vsröfl'entlichungen werden in schwedischer,
deutscher, französischer und englischer Sprache
herausgegeben werden.
Die Abhandlungen dürfen nicht mehr als

vier Druckseiten in Oktav umfassen und sollen
mit der Schreibmaschine geschrieben sein. Da
diese Abhandlungen hehufs Ermöglichung eines
eingehenden Studiums vor dem l. Mai 1911 den
Kongreßteilnehmern zuzusenden sind, müssen
dieselben bis spätestens Ende 1910 an den
Generalsekretär des Kongresses eingesandt
werden, damit für die notwendige Übersetzung

rechtzeitig gesorgt werden kann. Für die Ver
öffentlichung und Übersetzung der später ein

laufenden Abhandlungen übernimmt der Yor
bereitungs—Ausschuß keine Verantwortung.

59. Der Kongreß wird täglich Sitzungen
abhalten, und zwar in Generalversammlung oder
in Sektionen; Generalversammlungen werden
wenigstens zwei abgehalten, und zwar eine bei
Gelegenheit der Eröfl‘nung und eine_ beim
Schlusse des Kongresses.

510. Die Sitzungen der Fachausschüsse
leitet in jeder einzelnen Sektion der Vorsitzende
dem vom Vorhereitnngs-Aussehuß festgestellten
Programm entsprechend; sowohl der Vorsitzende,
der Fachreferent als auch der‚Berichterstatter
können wann immer zum Gegenstands reden;
die übrigen Redner haben nur zehn Minuten
lang das Wort, und ohne besondere Erlaubnis
des Ausschusses dürfen dieselben höchstens
zweimal in derselben Sitzung zu demselben
Gegenstande reden.

5 11. Die offizielle Sprache des Kongresses
ist die französische. Diejenigen Redner, welche
der französischen Sprache nicht genügend
mächtig sind, übermitteln den Inhalt ihrer Rede
sofort dem Fachreferenten der Sektion, damit er
den Mitgliedern derselben bekanntgegeben
werden kann.
Die sorgfältige Zusammenstellung der Aus

schußberichte bedingt, daß jeder Redner seine
Worte noch vor Schluß des Kongresses dem
Generalsekretär schriftlich zukommen laßt.
Kommen die Redner dieser Bedingung nicht
nach, so werden die Ausschußherichte nach den
Protokollen der Schriftführer zusammengestellt.
5 12. Der Vorbereitungs-Ausschuß bestimmt

die Sektion-Ausschüsse, in welche auch Aus
länder gewählt werden können.
513. Den Kongreßmitgliedern ist erlaubt,

sich während der Sitzung außer der franzö
sischen auch einer der skandinavischen Sprachen,
der deutschen und englischen Sprache zu he
dienen.

514. Die Beschlüsse der Fachausschüsse
werden vom VOtb6fßitungs-Ausschuß der Schluß
sitzung des Kongresses zur Abstimmung vor
gelegt.

515. Über alle in diesen Bestimmungen
nicht vorgesehenen Fälle entscheidet der Vor
bereitungs -Ausschnß.

Im Auftrage des Vorbereitungs-Ausschusses:
Medizinalrat Dr. G. Kjerrnlf, (‘hr. Barthel‚

Vorsitzender. Generalsekretär.

Im Auftrage des permanenten Vorstandes des
Milchwirtschaftlichen Weltverbandes:
Baron Peers, L. Gedoelst,
Vorsitzender. Generalsekretär.



Programm.
Sektion I. Milchproduktion.

l. Einfluß verschiedener Futtermittel auf die

Qualität der Milch und der Molkereh

produkte.

2. Einwirkung verschiedener Düngemittel auf

die Futterpflanzen mit Hinsicht auf die Be‚

schaffenheit der Milch und der Molkerei

produkte.

3. Die Bedeutung der Kontrollvereine für die

Milchproduktion.

4. Wie ist die tierärztliche Kontrolle eines

Viehbestandes mit Hinsicht auf die Milch

produktion am besten zu ordnen und aus

zuiiben'?

5. Wie soll die ärztliche Kontrolle des Per

sonals der Viehställe organisiert und aus

geübt werden?

Sektion II. Behandlung und Verwertung
der Milch.

6. Welchen allgemeinen Anforderungen muß

die zum Verkauf bestimmte frische, konden
sierte und getrocknete Milch entsprechen?

7. Wert und Verwendbarkeit verschiedener

Methoden für die Beurteilung der Milch in
ihrer Anwendung zum direkten Ver
brauch, zur Butteriabrikation, zur Käse
fabrikation usw.

8. Der Wert homogenisierter Milch für Kinder
und Erwachsene.

. Käsekontrolle.

10. Wie soll die Fachausbildung a) der Milch
L9

produzenten, b) des Molkereipersouals

organisiert werden?

Personalien.
Ernennungen: Oberregiernngsrat Dr. L. Vogel

in München zum Honorarprofessor an der Tech

nischen Hochschule dortselbst; der bisherige

Direktor der städtischen Fleischbeschau in

Dresden, Obertierarzt Angerm a n n, zum Direktor

des neuen städtischen Vieh‚ und Schlachthofes

dortselbst unter Übertragung der bezirks

tierärztlichen Funktionen für diesen Bereich

Die Tierärzte Dr. Jakob Trautmann in Saar
brücken zum Schlachthofdirektor in Völklingen
: an der Saar; Oberveterinär a. D. Emil Mertz
zum Schlachthofinspektor in Argcnau (Posen);
Eugen Stemmer in Stuttgart zum Schlachthof.
tierarzt in Pforzheim; Walter Hofstadt in
Stuttgart zum Schlachthoftierarzt in Heldburg

(Thür.); Hans Hofmann in Kiel zum Ersten
Schlachthoftierarzt daselbst; Dr. Harms in

Delmenhorst zum Assistenten am Schlachthof in

Kiel; Dr. Paul Steinke in Millheim (Ruhr) zum
Schlachthoftierarzt in Krefeld; Dr. Sechs in

Heidelberg zum Stadttierarzt in Freudenstadt; Dr

Arnold in Winnweiler zum Sanitätstierarzt in
Haßlocb; Otto Gutknecht zum Assistenten
am Gesundheitsamt der Landwirtschaftskammer

für Pommern; Dr. John in Erfurt zum Assi
stenten an der Veterinärkliuik der Universität
in Leipzig.

Auszeichnung: Dem Professor an der Tierärzt
lichen Hochschule in Berlin,GeheimenRegierungs

rat Dr. Wilhelm Schütz, wurden die Komtur
Insignien lI. Klasse des Herzoglich Anhaltischen
Hausordens Albrecht des Bären, dem Inspizienten
an der Veterinärakademie in Berlin, Korpsstabs
veterinär Dr. Arnold Christiani, der Rote
Adlerorden IV. Klasse verliehen.

Promeviert: Polizeitierarzt Fritz Krautwald
in Hamburg zum Dr. med. vet. in Bern.

Vakanzen.
Schlachthofstellen:

Krefeld: Tierarzt zum l. Oktober. Be
werbungen mit Gehaltsansprilchen an den Ober

bilrgermeister.

Haarburg i. E.: Assistent. Anfangsgehalt
2400 M. Bewerbungen an den Magistrat.

Redaktionelle Nachricht.
Mitte dieses Monats trete ich eine Reise nach Deutsch-Südwest-Afrika an,

die mich mehrere Monate von Berlin fernhalten wird. In dieser Zeit besorgt der

stellvertretende Direktor der städtischen Fleischbeschau zu Berlin, Herr Obertierarzt

Dr. Henschel, die Redaktion der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. Ich

bitte, alle die Zeitschrift betreffenden Zuschriften während meiner Abwe'senheit an

Herrn Dr. Henschel, Charlottenburg, Schlüterstl‘itße 26, richten Zu wollen.

Berlin, den 12. August 1910. Ostertag.

Verantwortlicher Redakteur (exkl. lnserstonlell): Dr. Oslcrlag in Berlin. — Verlag von Richard Schontz in Berlin.
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Fleisch- und Milchhygiene.
November 1910. Heft 2.XXI. Jahrgaug.

Original-Abhandlungen.
(Nachdruck verboten.)

Milchhandel und Sanitätspolizoi.
Von

Dr. mod. VI. Bremme,
Stadtamt in Dresden.

Einleitung.
Die Milch unserer Haustiere, in erster

Linie die der Kuh, neben der die Milch anderer
Tierarten nur eine ganz verschwindende

Bedeutung hat, ist jedenfalls eins der wich

tigsten Nahrungsmittel, die es gibt, wenn

nicht das allerwichtigste. Alle Bevölkerungs
kreise, ob arm, ob reich, sind auf die Milch

angewiesen. Für Gesunde und besonders für
Kranke ist sie unentbehrlich und für viele

Bevölkerungsschichten, namentlich die Kinder
welt, bildet die Milch längere Zeit das aus
schließliche und späterhin das hauptsächlichste

Nahrungsmittel. Biedert rühmt die Milch
als „das bevorzugte Nahrungsgemisch für

delikate Verdauungswerkzeuge: sie enthalte

die Kohlehydrate gelöst zur Resorption fertig,
das Fett in Emulsion, der für seine Aufnahme
förderlichsten Form, und einen Eiwaißkürper,
der konservierendes Erhitzen vertrage ohne
zu gerinuen, und mit dem emulgiertcn Fett
so verbunden sei, daß er bei seiner Ge

rinnung im Magen durch Einschluß der
feinsten Fettropfen eine lockere, für die

Verdauungssttfte vorzugsweise zugängliche

Masse bilde“. Als ausschließliches Nahrungs
mittel für den Erwachsenen eignet sich die

Milch trotzdem nicht, weil für diesen das

Volumen der zur Deckung des täglichen

Nahrungsbedarfes aufzunehmenden 3——4 Liter
Milch zu groß ist. Doch gibt es ganze
Volksstümmc, wie z. B. die Bauern in Schwe

den. die Kurden, die Beduinen Arabiens,

deren Nahrung zum sehr großen Teil die
Milch bildet. Auch bei uns ist auf dem
Lande der Milchverbrauch ein bedeutender,

während er in den Städten leider sehr zurück
tritt. Rnbner berechnet den Verbrauch der
Milch für den Tag und Kopf der Bevölkerung

in München auf 562 g

„ Königsberg „ 383g

in Paris auf 228 g

„ London „ 107g.

Die grüßte Bedeutung der Milch liegt auf

ihrem Gebiete als Kindernahrung. Im Deut—

schen Reiche werden jährlich zwei Millionen

lebende Kinder geboren. Ein Fünftel, also

400 000 sterben innerhalb des ersten chcus‘
jahres wieder, so daß am Schlusse des Jahres

etwa 1 Million 600 000 lebende Kinder übrig

bleiben. Sie alle sind einzig und allein auf

die Milchernithrung angewiesen und dabei

tritt die Tiermilch um so mehr in den Vorder

grund, als sie leider in sehr vielen Fällen

den Ersatz der Muttermiich bilden muß.

In Sachsen werden nach Poetter im Jahre
1904 von den lebend geborenen Kindern

27,4 Proz. überhaupt nicht, 12,6 Proz. nur

kurze Zeit (weniger als sechs Wochen) und

60 Proz. über sechs Wochen an der Mutter

brust ernährt. Von diesen werden zweifel

los viele bald nach Ablauf der sechs Wochen

wieder abgesetzt. Jedenfalls wird man ohne

Übertreibung behaupten dürfen, daß von allen

in Deutschland lebend geborenen Kindern
höchstens die Hälfte und auch diese nicht

länger als ein halbes Jahr mit der Mutter
milch ernährt wird, so daß von unter einem
Jahr alten Kindern die eine Hälfte von vorn
herein, die audere nach wenigen Monaten

auf die Tiermilch als ausschließliche Nahrung

ungewissen ist. Dazu kommen noch die Weit

zahlreicheren jugendlichen Kinder, deren es
im Alter von 2--4 Jahren im Deutschen
Reiche gegen 4""1 Millionen gibt, die gleich

falls die Milch als wesentliches Nahrungs
mittel nicht entbehren können; ferner die

Kranken und Schwachen und besonders auch
die stillenden Frauen, die zu ihrer rationellen
Ernährung und Kritftiguug großer Milch
mengen bedürfen. Wenn es nun auch, was

dringend zu wünschen und Wohl auch zu cr
hotl'en ist, gelingt, der natürlichen Brust
ernährung der Neugeborenen wieder ein

größeres Feld zurück zu erobern, so bleiben
immer noch große Bevölkerungskreise übrig,
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deren Gedeihen von dem Vorhandensein reich
licher und guter Tiermilch abhängt, deren ,
Gedeihen aber auch die Voraussetzung für eine
kräftige und glückliche Zukunft unseres
ganzen Volkes ist.

Es erübrigt noch, in kurzem auf die
volkswirtschaftliche Bedeutung der Milch
einzugehen. Unter dem Einflusse einer un
geahnten industriellen Entwicklung und einer
beispiellosen Ausdehnung des Handels hat
sich das deutsche Volk in den letzten Jahren
in starkem Maße realen Interessen zugewandet
und daran gewöhnt, die Dinge nach ihrem
wirtschaftlichen Werte zu messen. Es ist
deshalb am Platze, daß der Milcherzeugung
auch in dieser Hinsicht eine gebührende
Stelle eingeräumt werde. Sind es doch ganz
gewaltige Zahlen, die sich aus dem Umsatz
im Milchkandel ergeben. Nach dem im
Kaiserlichen Gesundheitsamte bearbeiteten
Milchmerkblatt vom Jahre 1907 beziffert
sich der Wert der alljährlich im Deutschen
Reich erzeugten Kuhmilch auf etwa 2,1 Mil
liarden Mark, kommt also damit dem Werte
unseres gesamten Körnerbaues und dem
unserer so hoch angesehenen chemischen

Industrie gleich.

So wertvoll nun und unentbehrlich die
Milch als Nahrungsmittel ist, so groß sind
aber anderseits die Gefahren, die ihr durch
schädliche Beimengungen und Zersetzungen
drohen. Wenn man bedenkt, daß jährlich
ca. 150 000 Säuglinge infolge verdorbener
Milch sterben, also annähernd eine Dezimierung
des deutschen Nachwuchses infolge unzu
reichenden Standes unserer heutigen Milch
versorgungsverhältnisse stattfindet, so ist es

ganz natürlich, daß in der Gegenwart die
Hygiene, die sich bis in die erste Reihe der
Wissenschaften emporgearbeitet hat, ihre

Segnungen auch diesem wichtigsten aller
Nahrungsmittel zukommen läßt und überall
—— und zwar besonders rücksichtlich der

großen Städte die Forderungen einer

zuverlässigen Kontrolle der Marktmilch auf

stellt. Ist doch die Sanierung der Milch
versorgungsverhältnisse eine der wichtigsten,
wenn nicht die bedeutungsvollste Aufgabe

der modernen Wohlfahrtsbestrebungen. Aller
dings war der Milchhandel schon früher in

den Städten einer gewissen Aufsicht unter

werfen; allein man richtete sein Augenmerk

nur auf die eine Seite der Sache: auf die

Möglichkeit der Verfälschung. Wenn diese

Kontrolle natürlich durchaus nicht ohne

Wichtigkeit ist, aber doch mehr dazu diente,

den Konsumenten vor einem Vermögensnachteil

l zu schützen, so übersah man doch, daß eine
‘
Verringerung des Fettgehaltes oder überhaupt
der Bestandteile der Milch vom hygienischen
Standpunkte aus eine mehr untergeordnete
Bedeutung hat, während die Milch auf andere
Weise in den Besitz schädlicher Eigenschaften
kommen, ja sogar das Verbreitungsmittel bös
artiger Seuchen werden kann. Eine wohl
geordnete Milchkontrolle darf sich deswegen
heute nicht mehr damit begnügen, nur zu
überwachen, daß die feilgehaltene Milch un
verfälscht ist, sondern es muß ihre Haupt
aufgabe sein, zu verhindern, daß Milch, die
von Anfang an schädliche Eigenschaften be
sitzt, in den Handel gebracht wird, und daß
die verkäufliche Milch während ihrer Be
handlung und Aufbewahrung solche Eigen
schaften erwirbt. Die Kontrolle darf sich
nicht auf einfache Beschauung der feilge
haltenen Milch oder auf Entnahme einer
Probe behufs näherer Untersuchung auf
Verfälschungen beschränken, sondern sie maß,
um wirkliche Sicherheit zu gewähren, schon
am Orte der Produktion einsetzen und den

Gesundheits-‚ Fütterungs- und Reinlichkeits
Zustand der liefernden Bestände, die Be
handlung und AufbewahrungsWeise der Milch
und den Gesundheitszustand derjenigen Per
sonen, welche mit ihr in Berührung kommen,
umfassen. Dann wird ihr Nutzen ein un
gleich größerer sein als bisher, und der

Gesundheit, dem höchsten Gute der Menschheit,
zum größten Vorteil gereichen.

M__it
dieser sanitätspolizeilichen Regelung

und Überwachung des Milchhandels soll sich
auch die vorliegende Arbeit beschäftigen.
Als Grundlage für alle Forderungen dient
selbstverständlich das Verhalten der normalen
Milch und ihrer Bestandteile, die im ersten
Kapitel besprochen werden sollen. Dann

folgen die Veränderungen der Milch, die

chemischer und bakterieller Natur sein können.
Allerdings ist diese Trennung nicht völlig

scharf durchzuführen. So ist z. B. die

Wirkung bei der Zersetzung chemischer Natur
aber auf Bakterien zurückzuführen, und

andernfalls kann Fälschung mit Wasser, die
an und für sich chemischer Art ist, dadurch,
daß das Wasser Bakterien enthält, schädliche
bakterielle Wirkungen hervorrufen. Ähnlich
verhält es sich mit den Verunreinigungen der

Milch. Die chemischen Veränderungen können

hervorgebracht werden a) durch Ausschei

dungen fremder Stoffe mit der Milch, b) durch
Zusatz antiseptischer Stoffe, c) durch Ver

fälschung der Milch. Die bakteriellen Ver

änderungen umfassen a) die bakterielle Zer
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setzung der Milch. b
) die Übertragung von

Infektionsstoii'cn vom Rind auf den Menschen

durch die Milch, c) die Beimischung von

Ansteckungsstofl‘en, die fiir den Menschen
spezifisch pathogen sind, d

) die Beimischung

von Schmutz zu der Milch. Es folgen dann
die Abschnitte, die sich mit der sanitltts

polizeilichen a
) Regelung und b
) Überwachung

des Milchhandels beschäftigen und schließlich

eine Reihe von Vorschlägen, ‚wie die sanitäts

polizeiliche Regelung und Überwachung vom

hygienischen Standpunkte aus wüusehcnswert

erscheint.

l. Dle normale Milch und Ihre Bestandteile

Die Milch der verschiedenen Säugetiere

besteht im wesentlichen aus denselben Stoffen,

nämlich aus Wasser, Eiweißstoti‘en, Milch
zucker, Fett, mineralischen Salzen und sehr

geringen Mengen anderer Steife, wie z. B.
Zitronen- und gelöster Kohlensäure, und zeigt
nur in quantitativer Beziehung bei den ein

zelnen Tiergattungeu mehr oder weniger
große Verschiedenheiten.

Als Trockensubstanz bezeichnet man den
nach völligem Verdunsten des Wassers ver

bleibenden Rückstand, welcber alle Bestand
teile der Milch mit Ausnahme des Wassers
enthält. Der mittlere Gehalt der Milch an
Trockensubstanz ist 12,25 Proz. und die
äußersten Grenzzahlen pflegen zwischen

10,5 bis 14,2 Proz. zu liegen. An fettfreier
Trockensubstanz (das ist Trockensubstanz
minus Fett) enthält die Milch durchschnittlich
8,85 Proz., mit Schwankungen von 7,8 Proz.
bis 10,2 Proz. — Milchserum nennt man die
Summe aller Milchbcstandteile mit Ausnahme
des Fettes und des Kaseins.
Die Menge des Wassers betrügt ge

wöhnlich 80—90 Proz. des Gewichtes der
Milch, nur unter gewissen Umständen und
bei einzelnen Tieren weniger (bis 50 Proz.).
Von Eiweißstoti'en finden sich konstant

Kasein, Laktalbnmin und Laktoglobulin, cr
stcres überwiegt bedeutend.
Von Kohlehydraten kommt als konstanter

Bestandteil der Milch der sonst im Organismus
nicht auftretende Milchzucker, die Lak
tose, vor.

Das Fett der Milch besteht aus den
Glyzeriuverbindungen teils flüssiger, teils
fester Fettsäuren. Zu den ersteren gehören
die
Butterr_slture‚ Kapron-, Kapryl, Kaprin

Säure, die Olslture; zu letzteren die Myristin-‚
Palmitin- und Stearin-Säure.
Zu den normalen Bestandteilen der Kuh

milch gehört ferner die Zitronen-Säure, die
sich in Mengen von 0,9-1,1 g pro Liter

vorfindet. Gelöste Kohlensäure findet sich

nach Pfliiger zu 7,5 Proz.
Die Aschenbestaudteile der Milch dienen

den Snugkälbern und im weiteren Sinne über

haupt dem jugendlichen Organismus, welcher

die Milch als Nahrung zu sich nimmt, zum

Aufbau des Knochengerüstes und zur Er
zeugung der mineralischen Bestandteile der

Verdauungssäfte. Es finden sich demgemäß
vorzugsweise unter den Aschebestandteilen

der Milch Alkaliphosphate, Kalksalze und
Alkalichloride. Die Mengen der Asche

bestandteile pflegen innerhalb sehr enger

Grenzen 0,70—0‚75 Proz. zu schwanken.
Endlich enthält die Milch nach Pflüger

0,1 Proz. Sanerstoti‘, 0,75 Proz. Stickstoii‘
und nach neueren Untersuchungen — wenig
stens die Kuhmilch -——konstant ein Ferment,
die sogenannte Galaktasc, das imstande ist,
die Eiweißstoti‘e der Milch ganz langsam
zu peptonisieren.

Der durchschnittliche Prozentgehalt der
einzelnen Bestandteile der Milch ergibt sich
aus folgender Tabelle:
ch, Salze

Wasser Sun," Eiweiß Fett Zuclnr re‘p. Autor
Alrhfl

87,50 —- 4,00 3,00 4,80 0,70 Dietzsch,
87,75 -— 3,60 3,40 4,50 0,75 Herz,
86,93 — 3,73 4,50 4,93 0,61 Faser,
87,40 12,5 3,4l 3,65 4,81 0,70 König.

Die Zusammensetzung der Milch erleidet
Verschiedenheiten mit, Rücksicht auf Gat
tung, Rasse und Alter des Tieres. Weiter
macht die Milch mit den Jahreszeiten gewisse
Veränderungen durch, so ist der Fettgehalt
im Frühling und Sommer am kleinsten. Von
Bedeutung ist weiter die Art des Melkens,
insofern die ersten Portionen, die abgemolken

werden, fettärmer sind, als die letzten. Ferner
haben übereinstimmende Beobachtungen er

gehen, daß tägliche Schwankungen vorkommen,

indem derFettgehalt der Abendmilch bedeutend
größer ist, wie jener der Morgenmilch.
Gegen das Ende der Trächtigkeit tritt in
der Milch das Kasein zurück und das Eiweiß
scheint vermehrt. Zurzeit des Werfens ent
hält die Milch fast kein Kasein, aber viel
Eiweiß. Das Sekret von letzterer Beschaffen
heit, Kolostrum, ist für den Menschen un
genießbar. Erst cinige Wochen nach dem
Kalben wird die Milch wieder gut und von
normaler Beschaffenheit. Bewegung und

Arbeit spielen ebenfalls eine Rolle, ebenso
Krankheit der Tiere und schließlich ist auch
die Art der Fütterung nicht ohne Eiuflnß
auf die Milch. Reichlichcs Futter vermehrt
die Milchproduktion, während durch Fütterung
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mit feuchtem Futter (Rübenschnitzel, Schlempe)

die Milch wässerig wird.

An geformten Elementen enthält die Milch

noch zumeist eine größere Menge von Bak
terien, die —- da sie zugleich mit von außen

stammenden Verunreinigungen gemengt sind
—— je nach der beim Melken und der weiteren

Behandlung der Milch geübten Reinlichkeit

und anderen Umständen in größerer oder

kleinerer Zahl sich vorfinden.

Die Milch stellt
Flüssigkeit dar von weißer bzw. von bläulich

weißer oder gelblich-weißer Farbe. Sie hat
einen eigentümlichen, beim Erwärmen stärker

hervortretenden Geruch, einen angenehmen,
schwachsüßlichen Geschmack und fühlt sich
fettig an. Bei gewöhnlicher Temperatur

(15——200 C) ist sie dünnflüssig, unter 10°C
wird sie schleimig. Ihr Siedepunkt liegt um
einen geringen Bruchteil eines Grades höher
und der Gefrierpunkt etwas niedriger als

derjenige des Wassers. Das spezifische Ge‚
wicht der Marktmilch, die fast durchweg ein
Gemisch der Milch vieler Kühe ist, wodurch
mancherlei individuelle Ungleichheiten der
Zusammensetzung behoben werden, schwankt
bei 15° O zwischen 1,029—1‚034. Die

Schwankungen sind wesentlich bedingt durch
das jeweilige Verhältnis des in der Milch ent
haltenen Fettes zu den fettfreien, organischen
Stoffen. Das spezifische Gewicht des Milch
fettes beträgt nach Fleischmann 0,93,
während das spezifische Gewicht der fettfreien
Trockensubstanz (bei 150 C) zu 1,60 er
mittelt wurde. Aus dieser großen Difi“erenz

der spezifischen Gewichte gebt hervor, daß

eine fettreiche Milch ein niedrigeres, eine

fettarme Milch ein höheres spezifisches Ge

wicht haben maß. Außerdem beeinflussen

verschiedene andere Umstände ebenfalls das

spezifische Gewicht der Milch. So ist es

selbstverständlich, daß mit Abnehmen der

Temperatur das spezifische Gewicht höher,

mit zunehmender geringer wird, und zwar

beträgt dieser Unterschied für je 5° C un

gefähr 0.001. Auch durch den Einfluß der

Milchgase wird das spezifische Gewicht ver

ändert, indem bei Entweichen der Milchgase

durch Aufbewahren der Milch ein Steigen

des spezifischen Gewichtes eintritt. (Reck
nagel.)
Die frisch entleerteMilch reagiert amphoter,

d. h. sie färbt sowohl rotes Curcumapapier

braun als auch blaues Laekmuspapier rot,

da in der Milch sowohl alkalisch reagierendes

(neutrales) als auch saures Kaliumpbosphat

vorhanden ist (Soxleth).

eine undurchsichtige .

Als besondere Eigenschaft der Milch ist
noch hervorzuheben, daß sie eine außerordent
liche Tendenz besitzt, Riechstoffe zu binden.

Nach einigem Stehen überwiegt die saure

Reaktion, weil durch die Tätigkeit von Mikro
organismen, vorzüglich des Bacillus acidi

lactici, sowie unter Umständen auch anderer

Bakterien, der Milchzucker in Gärungs-Milch
säure umgewandelt wird. Schließlich gerinnt
die Milch, d. h. die Säure fällt das Kasein
aus (Sauermilch). Die zwischen dem Gerinnsel
befindlichen Milchbestaudteile nennt man saure
Molke.
Einen höchst merkwürdigen Einfluß übt

ein vom Kälbermagen zu gewinnendes Ferment,
das Lab, aus, indem es ohne Änderung der

Reaktion bei gelindem Erwärmen den Käse
stofi‘ (Parakasein) in dicken Klumpen ausfällt,

vielleicht unter Abspaltung einer albumose

artigen Substanz (Hamarsten). Die dabei
austretende Flüssigkeit bezeichnet man als die

süße Molke. Man kennt noch anderweitige

Gerinnungsvorgänge z. B. jenen, der durch

Zugabe von Salz zur Milch und Erwärmen
hervorgerufen wird.
Von dieser normalen Milch weicht das

Kolostrum, das ist die in den ersten Tagen
nach dem Kalben abgesonderte Milch, bezüg
lich ihrer Eigenschaften in mehrfacher Hin
sicht ab. Das Kolostrum ist gelb, klebrig,
hat ein mittleres spezifisches Gewicht von

1,056, enthält durchschnittlich 20 Proz.

Trockeusubstanz mit sehr hohem Gehalt an

Globuliu und Albumin und geringen Mengen
von Milchzucker (König). Zur ersten Nahrung
junger Kälber ist das Kolostrum sehr gut

geeignet, da es abfiihrend wirkt und somit
bei neugeborenen Kälbern den Abgang des

Darmpechs begünstigt; es soll jedoch
namentlich wegen seines unappetitlichen Ge

ruchs und Geschmacks — zum Vermischen
mit anderer Milch niemals verwendet werden.

Von außerordentlicher Wichtigkeit für die

Verarbeitung der Milch sind die verschiedenen
Verfahren, welche man anwendet, um das Fett

aus der Milch möglichst vollständig abzu

scheiden. Die Trennung des fettreichen

Bahmes oder der Sahne von der fettarmen

Flüssigkeit und die Ansammlung des Rahmes
an der Oberfläche der Milch wird durch die

verschiedenen spezifischen Gewichte Veranlaßt.
Diese Trennung geschieht bei zähflüssiger Be

schaffenheit der Milch schneller. Da nun, wie

oben erwähnt, die Milch bei niedriger Tempe

ratur sehr zähflüssig ist, so war es auf dem

Gebiete des Aufrahmeverfahrens ein gPOßer

Fortschritt, als vor etwa 30 Jahren nach
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dem Swartzschen Verfahren die Milch
während des Aufrahmungsprozesses gekühlt

wurde. Eine noch größere Umwälzung auf
dem Gebiete der Milchwirtschaft brachte die
Verwendung der Zentrifugalkraft zur Sonde
rung des Rahmes von der Magermilch, die
auch heute wohl ausschließlich — wenigstens
in größeren Betrieben ———noch benutzt wird.

Die schnelle Veränderung, welche die

Milch durch die Bakterien erleidet, sowie die
Gefahren, welche mit dem Genuß bereits in
Situerung begritfener und bakterienreicher
Milch namentlich für den Kinderdarm ver
knüpft sein können, hat dahin geführt, einer
seits Mittel auszudenken, welche die Säuerung
hemmen oder ihre Wirkung paralysieren oder
andererseits dieselbe ganz ausschließen. Das
rationellste Mittel, welches zur Verbesserung
der Milch angewendet werden kann, ist die
Beseitigung, d. h. Abtötung aller Bakterien
in der Milch durch die Siedehitze. Aber die
Veränderung des Milchgeschmacks läßt das
Kochen nicht immer als geeignet erscheinen,
weshalb man in vielen Fällen die Milch nur
pasteurisiert, d. h. nur auf ca. 68—69° C
erwärmt und dann schnell und stark ahkiihlt.
Hierbei sinkt der Keimgehalt der Milch von
Hunderttausenden pro 1 cem. auf wenige

Keime. Die Milch wird also nicht steril, aber
ihre Haltbarkeit wird bei 25° auf 10 Stunden,
bei 14—15° auf 60—70 Stunden erhöht. Die
pasteurisierte Milch befriedigt in hygienischer
Beziehung im allgemeinen recht gut; sie eignet
sich auch technisch zu jeder weiteren Ver
wendung, z. B. zur Butterung. Will man die
Milch sehr lange aufbewahren, so schreitet

man zur Sterilisierung. Die letztere gelingt
vollkommen meist nur, wenn man Tempe

raturen von 110-1150 l/
4 Stunde lang ein

wirken läßt (Scherffsche Milch). Die Milch
wird bräunlich und schmeckt etwas verbrannt.
Da bei Verwendung so hoher Temperaturen
eine teilweise Zersetzung des Albumins,

Kaseins und vielleicht auch des Milchzuckers
stattfindet und damit eine Verminderung der
Verdaulichkeit dieser Nährstoffe, auch der
Emulsionszustand der Fettkügelchen durch
Hitze zum Teil aufgehoben wird, wendet man
wohl meist nur Temperaturen von 102-1050
für längere Zeit an. Auch die sogenannte
diskontinuierliche Sterilisierung wird versucht:
dabei erhitzt man die Milch dreimal hinter
einander auf 700 13/4 Stunde, einmal auf 70°

'/
‚ Stunde und dann die gleiche Zeit auf 80 bis

100°. In der Zwischenzeit wird die Milch
auf 400 gehalten (Rubner).
Auch durch die Kälte kann die Milch lauge

Zeit intakt gehalten werden; beim Gefrieren
scheidet sich aus der Milch Flüssigkeit ab,
welche reicher an Eiweiß und Milchzucker ist
als das Milcheis. Das Fett verteilt sich je

nach den Bedingungen, unter welchen die

Milch gefriert, ganz ungleich (Vieht).
Nach einem von Seifert ausgedachten,

interessanten Verfahren gelingt es, Milch
auch durch Bestrahlung mit ultravioletten
Strahlen zu entkeimen, ohne ihre nativen
Eigenschaften zu zerstören.

Was nun die Ausnutzung der Milch au
langt, so ist diese bei dem Erwachsenen und
dem Kinde verschieden. Rubner hat bei
Erwachsenen folgende Resultate erzielt:

Milch aufgenommen
im Tag in g 1025 2050 3035 4100

Verlust in Proz. an

Trockensubstanz 8,6 8,4 10,2 9,4

Eiweiß . . . . . . — 7,0 7,7 12,0

Fett . . . . . . . — 7,1 5,6 4,6

Milchzucker . . — — — ——

Asche . . . . . . — 46,8 48,2 44,5

Der Verlust an Trockensubstanz ist also bei
mittleren Mengen ziemlich bedeutend; er steigt
bei größeren Mengen noch weiter beträchtlich.
Das Kasein und Albumin werden weniger gut
resorbiert, als die Eiweißstotfe des Fleisches,
durchweg gut das Milchfett und vollkommen
der Milchzucker. Bei Kindern haben Ver
suche von Forster und anderen ergeben, daß
diese die Milch besser resorbieren, als die
Erwachsenen, indem sowohl die Gesamtaus

nutzung, als die Ausnutzung der Asche und
organischen Substanz eine erhöhte ist.

Die besonders für den Handel in Betracht
kommenden Sorten der Milch sind Vollmilch,
Halbmilch, Magermilch und Buttermilch.

Vollmilch ist die gewöhnliche Bezeiclmung
der natürlichen Kuhmilch, der man nichts
vom Gehalt an Fett oder anderen Substanzen
entzogen hat. Halb abgerahmte Milch oder
Halbmilch ist Milch, der man einen Teil des
Fettgehaltes genommen hat, während die ab
gerahmte Milch oder Magermilch noch weniger
Fett enthält.
Der Unterschied unter den einzelnen Milch

sorten macht sich also hauptsächlich durch

ihren mehr oder minder großen Gehalt an
Fett bemerkbar, eine Trennung, die sich zur
Kontrolle des Milchhandels nötig macht und
über die später zu sprechen ist.

Das gleiche gilt vom Rahm, der natürlich
besonders fetthaltig sein muß.

Die Buttermilch ist der nach Gewinnung
der Butter verbleibende Milchrückstand. Sie
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enthält von Nährstofl‘en noch Kasein, Milch
zucker und Fett.
Die Milchprodukte, die aus der Milch her

gestellt werden, sind die Butter und der Käse.
Außerdem werden bei manchen nomadischen
Völkerschaften Rußlands und Asiens gegorene
Getränke, Kumys und Kefyr aus der Milch
bereitet.

II
.

Ghemlsehe Veränderungen der Milch.

a
) Ausscheidung fremder Stoffe mit

der Milch.
Fremde Stoffe können durch die Futter

mittel, wenn dieselben giftige Eigenschaften
besitzen, oder durch Arzneien, die den Tieren
aus irgend welchem Grunde gegeben werden,
in die Milch übergehen und ihren Genuß
schädlich machen.

1. Es ist bekannt, daß eine ganze Reihe
von Stoffen, welche von den Tieren mit der

Nahrung aufgenommen werden, in die Milch
iihergehen kann. Die Tiere werden mit
den verschiedensten Futterstotfen ernährt.
Unter diesen sind manche, welche eigentüm
liche, bedenkliche, giftige Steife enthalten,
welche die Tiere wenig oder gar nicht be
einflussen, die aber nachher der Milch giftige
Eigenschaften verleihen können. Die Bedeu
tung dieser aus dem Futter herrührenden
Stoffe in der Milch ist von den verschiedenen

B_eurteilern verschieden hoch eingeschätzt
werden. Von den einen werden sie als ganz
besonders wichtig bezeichnet und als die
hauptsächlichste Ursache der Magendarm
katarrhe und Brechdurchfeille der Kinder, ja

der hohen Säuglingssterblichkeit im Sommer
überhaupt, angesehen, von anderen hingegen
als nahezu bedeutungslos erachtet. Baum
gart in München macht auf die Schädlichkeit
gewisser Futterpflanzen aufmerksam, deren
häufiges Vorkommen in den natürlichen und
künstlichen Futtermitteln an gewisse Boden
verhältnisse geknüpft sei. Als primäre Ursache
der großen Kindersterblichkeit in Bayern,
soweit sie durch tödliche Verdauungsstörungen
bedingt sei, erachtet er die Vergiftung durch
ein bestimmtes Alkaloid, nämlich durch das
aus der Herbstzeitlose, dem Colchicum autum

male, herstammende Colchicin, welches von
den Kühen mit der Milch ausgeschieden wird
und welches ja, wie bekannt ist, schon in
kleinsten Dosen, besonders für Säuglinge,

ein äußerst gefährliches Gift darstellt. Seine

Beobachtungen sind indessen von Hauser
in Karlsruhe für Baden nicht bestätigt werden.

Doch nimmt dieser Autor ebenfalls an, daß

in der Tat die Futter-kräuter wohl einen
Einfluß auf die Beschaffenheit der Milch

haben können, wenngleich die schädliche

Pflanze nicht die Herbstzeitlose sei. Als

Beweis führt er an, daß die Tiere auf der
Weide die giftigen Bestandteile der Herbst
zeitlose, die Blätter und Samenkapseln, nicht
fressen, daß die Hauptzeit, in welcher Kinder
diarrhöen auftreten, zeitlich nicht zusammen
falle mit der Hauptzeit, in welcher Entero
katarrhe unter den Kühen und Kälbern
beobachtet werden und ganz besonders, weil
im Januar bis April, in welcher Zeit das

‘

colchicumhaltige Heu gefüttert wird, Sterbe
fälle der Kinder an Darmkatarrhen im Gegen
teil sehr selten sind. Er hält es aber für
durchaus möglich, daß noch eine Menge
anderer Giftpflanzen im Grünfutter vorhanden
sein könnten, deren Gift die Milch schädlich
zu machen imstande wäre. Untersuchungen
von Weil im Forsterschen Institut in

Straßburg scheinen darauf hinzudeuten, daß
vielleicht durch Füttern verdorbener und an
gegangener Kartoffeln das Solanin in die
Milch gelangen kann, und daß dann diese
Milch bei den Kindern empfindliche Ver
dauungsstörungen hervorrufen könne. Ver
mutlich ist es eine ganze Reihe von
Giftpflanzen, wie Hahnenfuß, Dotterblumen,
Wolfsmilch u. a., die vom Milchvieh unter
schiedslos gefressen werden, ohne diesem
besonders zu schaden und deren Stofl‘e dann
in die Milch übergehen. Es stimmen diese
Angaben mit der Beobachtung überein, daß
unzweckmäßiges und verdorbenes Futter die
Milch nachteilig verändert, sei es, -— wie
schon erwähnt -— daß stark feuchtes Futter
die Milch wäßriger, gehaltärmer, sei es,
daß verdorbenes, gärendes Futter die Tiere
krank, ihre Milch daher weniger bekömmlich
macht; auch plötzliche Übergänge in der
Fiitterungsweise, namentlich von vorwiegender
Trocken- zur Grünfiitterung, bewirken Ver

dauungsstörungen der Kühe und können zur

Milchverschlechterung führen.

2. Gewisse Gifte, wie Quecksilber, Bleh
Arsen, Antimon, Jod, Kupfer, Karbolsäure,
Opium, Morphium, gehen nachweislich in die
Milch über. Obgleich die Quantität, in der
diese Stoffe, die meist als Arzneimittel den
Tieren verabreicht werden, in der Milch
nachgewiesen werden, eine sehr geringe ist‚
so kann doch der Genuß solcher Milch
für Säuglinge und Kinder gefährlich
werden. Im Sommer werden zuweilen, um
Fliegen abzuhalten, die Kühe mit Tabaksbsufl
gewaschen; dadurch kann die Milch nikotin
haltig werden. Es scheint indes die Aus
scheidung fremder Stoffe in die Milch d00h
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nicht in so großem Umfange stattzufinden,
wie man früher annahm, was vom biologischen
Standpunkt aus betrachtet auch das natür
lichste ist, da die Ausscheidung fremder

Stoffe für das junge Tier, das darauf ange
wiesen ist, von der Milch des Muttertieres
zu leben, eine große Gefahr enthalten würde.
Da es sich indes, wie oben gezeigt, doch
um nicht wenige und zum Teil sehr schäd
liche Stoffe, die teilweise durch das Euter
aus dem Organismus entfernt werden, handelt,

so gehört es zu den Aufgaben der Milch
hygiene, die Verwendung der Milch von Kühen,
die mit solchen Stoffen behandelt werden,

zu verhindern.

b) Zusatz antiseptischer Stoffe
(Konservierungsmittel).

Ein Zusatz antiseptischer Stoffe (Kon
servierungsmittel) wird häufig vorgenommen,
um die Haltbarkeit der Milch zu vermehren.
Entweder suchen die Händler durch Zusatz
von Alkalien, namentlich von kohlen

saurem und doppeltkohlensaurem Natron, die
die Säure neutralisieren, vorhandene Ver
änderungen zu verdecken und damit zu ver

bergen, daß die Milch vielleicht schon ver
dorben ist, oder durchZusatz von entwicklungs
hcmmenden Mitteln ein Vorwärtsgehen des

Säuerungsprozesses zu verhindern. Unter
diesen spielen Salizyl- und Borsäure eine
große Rolle, aber auch Beuzoe-Säure, Wasser
stoffsuperoxyd und Fluornatrium kommen zur
Verwendung, in neuerer Zeit auch Formalin.
'
Was den Zusatz der erwähnten Alkalien

zur Milch anlangt, so kommen diesen Mitteln
antiseptische Eigenschaften nicht zu. Ver
suche von Lazarus haben gezeigt, daß die
zwei Substanzen nicht den mindesten Wert
zur Vernichtung sowohl saprophytischer, als
auch noch weit empfindlicherer parasitischer
Bakterien haben. Dabei war bei diesen
Versuchen der Gehalt der verwendeten Milch
an Soda und Bikarbonat meist ein weit
höherer, als er in der Praxis zur Verwendung
kommt. Ja es wird durch eine derartige
Beimengung geradezu eine Erhöhung der
Bakterienflora erreicht. Die Milchsäure
bakterien sind nämlich nur solange imstande,
in der Milch zu vsgetieren und den Milch
zueker in Milchsäure und Kohlensäure zu

zerlegen, bis ein bestimmter Säuregrad in der
Milch vorhanden ist; von nun ab sind ihnen
die Bedingungen zu ihrer weiteren Entwicklung

genommen, sie vermehren sich nicht mehr,
spalten keinen Milchzucker mehr, sondern
sterben durch ihre eigenen Stoffwechsel
produkte ab. Die Wirkung des Zusatzes

von kohlen- und doppeltkohlensaurem Natron
besteht nun darin, daß die genannten Mittel
eben die von den ltlilchsäurebakterieu ge

bildete Milchsäure binden, was unter Kohlen
säureabgabe und Bildung von milchsaurem
Natron vor sich geht. Es werden also die
gebildeten Stoffwechselprodukte durch Neu

tralisieren unschädlich gemacht, so daß den
Bakterien durch Abwesenheit der freien

Säure Gelegenheit gegeben wird, sich unge
stört weiter zu verbreiten. In einer der
artigen Milch ist aber auch einer ganzen
Reihe pathogener Bakterien ausreichende
Gelegenheit geboten,sich so weit zu entwickeln,
daß bei Genuß der Milch eine Infektion zu
stande kommen kann. Neben diesen sind es

dann auch die Fäulnisbakterien, welche eben
falls in solcher alkalischer oder neutraler
Milch vorzüglich gedeihen und aus den Eiweiß
körpern derselben in sehr kurzer Zeit eine
Menge äußerst heftiger Toxine abspalten, die
wieder zu Vergiftungen führen können.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt
sich, daß der Soda- und Bikarbonatzusatz
zur Milch nicht als Konservierungsmittel,
sondern als Fälschung“) anzusehen ist, da
deren einzige Wirkung darin besteht, daß
eine Milch mit solchem Zusatz erst viel
später ein abnormes Aussehen zeigt und
damit die Möglichkeit gegeben ist, Konsu
menten eine schon verdorbene Milch als frisch

*) Das Verfälschcn eines Nahnmgsmittels
setzt eine Manipulation mit der Sache voraus,

welche zwar deren Wesen nicht aufhebt, die

Beschaffenheit selbst aber zu einer schlechteren

macht, als infolge des der Sache gegebenen

Aussehens von den Käufern vorausgesetzt werden

darf. Es bildet dieses Verfälschen den Gegen

satz zu dem Nachmachen, d. h. Herstellung
einer Suche und Bezeichnung derselben mit

dem Namen eines Nahrungsmittels, welches mit

dem Wesen der Sache, wie dieses durch die

Bezeichnung bestimmt wird, nicht übereinstimmt.

Aber die hiernach zur Verfälschung notwendige

Veränderung braucht nicht notwendig die steif

liche Zusammensetzung der Sache zu betreffen.

Die Inkongruenz der wirklichen mit der schein

baren Beschaffenheit kann nicht bloß dadurch,

daß die Beschaffenheit verschlechtert, der Schein

der besseren Beschafienheit aber erhalten bleibt,

sondern auch dadurch hervorgerufen werden,

daß der Schein der Beschaffenheit verbessert

wird, die schlechtere wirkliche Beschaffenheit

aber in ihrem ursprünglichen Zustande bleibt

(RGSt. 5 178, 2. Dezember 1881; RGSt. 7 239,
27 6, 27 73).



zu liefern, und sogar als sehr gefährliche 1 2. Der Zusatz von Wasser zu der Vollmilch
Fälschung, da sich unter dem Aussehen einer beWiiki Vergrößerung des V0iiimeilß und daher
frischen Milch die gefährlichstenV9rändernngen eine Verminderung des Fettgehaltes, der Trocken
verbergen können, substanz und des spezifischen Gewichts der

Die zweite Art, mit der eine Konservierung , Milch sowohl als der Molken. Dazu kommt die
der Milch versucht wird, der Zusatz wirklich Gefahr, daß das Wasser SCiliidiißilß Keime ent

antiseptischer Stoffe, ist zwar imstande, die halten kann, die 5° in die Miidi1 Belangen

Bakterienvegetation mehrere Tage lang zu 3. Abrahmung der Vollmilch im Verein mit
Verhindern, aber da die meisten antiseptischen Wasserzusatz oder Zusatz von abgerahmtcr Milch

Mittel nicht nur auf die niederen Pilze, sowohl als von Wasser sind die häufigsten
sondern auch auf die Zellen der höheren Tiere Fälschungen. Dadurch wird der Fettgehalt er
schädlich wirken und also als Gifte für Tiere heblich vermindert und auch die fettfreie Trocken

und Menschen zu betrachten sind, so ist ein substanz nimmt ab. Dabei ist aber der pro
Zusatz derselben zur Milch durchaus nicht zentische Gehalt der Trockensubstanz an Fett

als gleichgültig anzusehen. vermindert und infolgedessen das spezifische

Es ist daher von hygienischer Seite ein Gewicht der Trockensubstanz gesteigert. Das

Zusatz von Konservierungsmitteln zur Milch spezifische Gewicht der verfälschten Milch kann

als unzweckmäßig zu erachten und deshalb nicht unbeträchtlich schwanken, oft ist es un

zu untersagen, um so mehr, als in der Ver— gefähr normal, häufig ein wenig vermindert.

wendung der Hitze eine Methode zur Ver

fügung steht, mittelst welcher es leicht und
sicher gelingt, die pathogenen Bakterien und
Fäulniserreger. wie auch einen großen Teil der
Saprophyten zu vernichten, ohne daß dadurch
für den Milchverkanf und die Gesundheit

irgend etwas Nachteiliges zu befürchten wäre.

Die Veränderungen, die die Vollmilch durch
die genannten Fälschungen erleidet, beziehen
sich bezüglich des Nährwertes hauptsächlich
auf eine Herabsetzung des Fettgehaltes.
J ensen hat die Verhältnisse bei diesen
Fälschungen in übersichtlicher Weise zu

sammengestellt. (Siehe untenstehende Tabelle.)
C) FäiSChdiigeil der Miliiii- Die Fälschung halbabgerahmter und ab

Fälschungen der Vollmilch bestehen am gerahmter Milch betrifft den Zusatz von

häufigsten in teilweiser Abrahmung‚ Zusatz Wasser. Dadurch wird eine Verminderung

von abgerahmter Milch, Zusatz von Wasser des spezifischen Gewichtes der Milch und der

oder in Kombinationen hiervon. Durch alle ‚ Melken, wie auch eine Verminderung des

diese Manipulationen wird eine Fälschung be- Gehaltes an Trockensubstanz bewirkt.

gangeil‚ indem eine Miliihi die flieht den Der Rahm wird unter verschiedenen Be

Niihrwert‚ den Sie eigemiidh haben ddiitd‚ zeichnungen mit einem zwischen ca. 10—30
besitzt, in betrügerischer Absicht verkauft Prozent schwankenden Fettgehalte in den
Wird, um Sidi1 einen Vermögeiiswi'teii Z“ \ Handel gebracht. Von eigentlichen Fälschungen
versehaddn- sind besonders zu nennen: Zusatz von Stärke

1. Teilweise Abrahmung der Vollmilch oder und Mehl, der unternommen wird, um den

Zusatz von abgerahmter Milch verhalten sich Rahm mehr dickflüssig zu machen und ihm

auf dieselbe Weise. In beiden Fällen wird der hierdurch das Aussehen zu geben, daß er

Fettgehalt vermindert, während der prozentische besser sei, als er wirklich ist. Aber auch
Gehalt an fettfreierTrockensubstanz unbedeutend Fälschungen durch Zusatz anderer fremder

vermehrt wird und das spezifische Gewicht Bestandteile, wie Ton, Gehirnmasse und der

steigt. Eine Fälschung liegt vor, wenn eine gleichen, die zu demselben Zwecke verwendet
solche Milch als Vollmilch verkauft wird. werden, sind beobachtet werden.

M
Spezi—

Fett_ l Fettfreie 'Spez. Gewichti Fettgehalt
Gewicht der l Gewicht der

ehalt Trocken- der Trocken- der Trocken
Milch

i
Melken g

l
substanz substanz substanz

Normale Milch 1029—1034 1029—1031 2,5—3‚750/„ 7,8—10,2°/„i 1‚ao—1‚34 20—300/0
Abrahmung oder höher unverändert geringer ein wenig höher niedriger
Zusatz abgerahmter höher

Milch
Wasserzusatz geringer geringer geringer geringer , unverändert unverändert
Wasserzusatz und fast

\
geringer geringer geringer hoher geringer

Abrahmung unverändert
( l l
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Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
daß auch Verfälschungeu der Milchprodukte,
der Butter und des Käses, mrkonnuen.

(Fortsflzuug folgt.)

Ein Fall von geteilter Niere, ren fissus.
\'on

Professor Arvid l. Beruman,
8cbllchth0fdirektor in Malmö.

Das Vorkommen überzähliger Nieren

ist in der Literatur sehr selten erwähnt.

Bei Haustieren ist diese Anomalie zu

fällig zweimal, und zwar bei Schweinen

beobachtet werden. Die betreffenden

Tiere waren vollkommen gesund. Der

erste Fall ist von dem Franzosen Monle' (l)
angegeben. Er demonstrierte in der
Societe centrule de medecine Veterinaire

am 2T. Oktober 1887 ein Schwein, welches

drei Nieren, zwei rechts und eine links

hatte. Die linke Niere war der Größe

und Form nach normal, lag aber etwas

kaudaler wie gewöhnlich. Ihr Ureter war
Weit und ging mit zwei Zweigen von zwei

getrennten Abteilungen des Niereubeckens

aus. Die eine rechte Niere lag auf normalem

Platz und die andere ungefähr 10 cm

kaudal davon beim Beckeneingang. Die

letztere war die größte, beide aber waren

zusammen kaum so groß wie eine gewöhn

liche Niere. Sie hatten gemeinsames Blut

gefäßsystem und kommunizierten mitein—

ander durch einen weiten 15 cm langen

„Ureter“, welcher ungeteilt von der

kranialen und mit zwei Zweigen von der

kandalen Niere ausging. In den beiden
rechten Nieren war die Rindenschicht im

Verhältnis zur Markschicht stark ent

wickelt. Über die Entstehung der Miß

bilduug äußert sich Moniä nicht.
Der zweite bekannte Fall wurde 1897

von de J on g ( 2) beschrieben. Links fanden
sich zwei und rechts eine Niere. Die

letztere war normal. Die beiden linken
Nieren, welche 4 cm voneinander lagen,

wogen zusammen weniger wie die rechte

Niere. Die kaudale linke Niere war größer
wie die kraniale. Sie hatten einen gemein

samen „Ureter“, welcher mit einem 4,5 cm

langen Zwsige von jeder Niere begann.

De Jong fußt den Fall als eine Ent
wicklungsanomalie auf. Die Nierenau

lege ist in zwei Teile geteilt gewesen,

welche später voneinander getrennt ge

blieben sind.

Später hat Arnoldt (3) eine ähnliche
Anomalie beim Schweine beobachtet. Die

rechte Niere bestand aus zwai Teilen,

welche indessen mittelst eines 4 cm langen,

0,4"» cm dicken Stranges von normalem

Nierengewebe vereint waren.

Das Erscheinen der fraglichen Anomalie

bei Menschen betrefiend, führt de Jong (2)
nach Birch-Hirscbfeld folgendes aus:
„Fälle wirklicher überzähliger Nieren—

bildung sind mitgeteilt von Blasius (zwei
linkssdtige Nieren) und Hyrtl (dritte
Niere vor der Symphys. sacro-iliaca sinistra

neben zwei Nieren an normalen Stellen).
Eine Beobachtung von Palme. bezog sich

auf das scheinbare Vorkommen von vier

Nieren; doch zeigte die genauere Unter

suchung, daß beiderseits Pyramiden der

oberen Nierenkörper durch Fortsätze des

Nierenbeckens der unterenNierenabscbnitte

in das letztere einmündeten. Es handelte

sich demnach nur um beiderseitige Teilung
einfacher Nierenanlagen durch Ein

schnürung mit unvollständiger Verdoppe

lung der Nierenbecken und doppelter

Ureteren.“

Ferner hat Knoepfelmacher (4)
einen Fall bei Menschen demonstriert,
welcher klinisch Schwierigkeiten bereitete.
Die linke Niere war in zwei Hälften ge
teilt. Die obere derselben war teilweise

abszediert. Sie hatte ihr eigenes Becken,
dessen Ureter in der Scheide mündet. Die
untere Hälfte der Niere war gesund. Ihr
Ureter mündete in der Harnblase. Auch
die rechte Niere hatte ein doppeltes Becken

und zwei Ureteren, die einander kreuzend

zur Harnblase gingen.

Auf dem Schlachthause in Malmö hat.
Verfasser Gelegenheit gehabt, einen Fall
dieser Nicrenanomalie zu untersuchen.
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Sie kam bei einem 6 Monate alten Schweine

vor, das übrigens normal entwickelt und

gesund war.

Wie aus nachstehendem Bilde ersicht

lich, hatte das Schwein drei Nieren, eine

rechts und zwei links. Die rechte Niere be-
‘

.fand sich auf der gewöhnlichen Stelle

1
'.

I"ig. I. Schrein mit 3 Nieren.

und hatte normale Form, mit glatter nicht \

gefurchter Oberfläche. Es fanden sich
10 Nierenpapillen vor. Betreffs des Nieren

beckens und Ureters wurde nichts Ab

normes beobachtet. Das Gewicht der Niere

war 125 g. Auf der linken Seite lag
die eine Niere auf dem für dieses Organ

gewöhnlichen Platz. Die Form derselben
wich von der einer normalen linken Niere

dadurch ab, daß sie kaudal zugespitzt war.

DieFläche war glatt. DerHilus machte eine

aus. Die Länge der Niere war 114 mm,

die größte Breite 53 mm und die größte

Dicke 13 mm. Das Gewicht war 110 g.

13 cm hinter dieser Niere lag auf der linken

Seite beim Promontorium noch eine Niere,

welche mehr runde Form hatte. Ihre

l Fläche war glatt und ohne tiefere Furchen.

Im kranialen Rande war eine Quer
grube zu bemerken‚ die den Hilus

ausmachte. (Der auf dem Bilde

sichtbare Einschnitt im kaudalen

Rande ist bei dem Ausschlachten

gemacht. In der kranialeu Niere
ist ebenso ein Einschnitt zu sehen.)
Die Niere hatte einen Durchmesser

von 65 mm und eine Dicke von

15 mm. Das Gewicht war 60 g.

Beide linke Nieren wogen also

zusammen 170 g oder 45 g mehr

als die rechte Niere. Das Gewicht

der drei Nieren zusammen betrug
' 295 g = 1/288 des Körpergewichtes.

Des Vergleiches wegen wurden die

Nieren eines andern Schweines vom

selben Alter, mit demselben Körper

gewicht und ebenso fett wie das

erstere gewogen. Die linke Niere

wog 132 g und die rechte 134 g.

Das Gewicht der beiden Nieren war

also 266 gr = 1/320 des Körperge
wichtes. Die beiden linken Nieren

bei dem ersten Schwein haben also

zusammen mehr, und die rechte

Niere weniger als die entsprechen
den Nieren bei dem letzteren ge
wogen.

Arteria und Vene renalis waren gemein
sam für die beiden linken Nieren und sehr

kräftig entwickelt. Sie gaben starke

Zweige zur Psoasmuskulatur ab. In der
kranial liegenden Niere gingen sie in den

Hilus hinein, in der kaudalen in eine kleine

Grube auf der dorsalen Fläche der Niere.

Von dem Hilus der kaudalen Niere ging_

außerdem eine kleine Vene aus.

Die linken Nieren waren ferner durch

ein dünnwandiges Rohr Von etwas

longitudinale Furche im medialen Rande .wechselndem Durchmesser, höchstens
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12 mm, vereint, was deutlich als zu einem

für beide gemeinsamen Nierenbecken ge

hörend zu betrachten war. Zwischen dem

ersten und zweiten vorderen Dritteile

Idig. 2. Geteilte linke Niere bei
einem Schwein. l'enlmlc Seife
l'nyefähr l/

, natürlicher Grüße.
a. der handele, b

. der Irram'ale

Renlmlus, c. das Nierenbeckcn,

1
1
.

(Inder, c. Ar!eria renalis,

f. kann renalz's, y. eine Vene.

desselben
ging ein ebenfalls für beide

huke Nieren gemeinsamer Ureter Voll

normalem Aussehen aus.
'

Mit Woods-Metal wurden Abgüsse

vomNierenbecken
gemacht. In derkranialen

h’1cre
verlief dieses wie ein gerades Rom

in der Längsrichtung der Niere. Es fanden

sich 6 Calyces. Die am kaudalsten sitzende

ist nicht abgegossen werden, ‘da ihr Ab

laufrohr verengert war. 5 (Jalyces saßen

auf der lateralen Seite des Nierenbeckens,

die sechste in seinem vordersten Ende.

Die letztere war flach und weit und saß

direkt auf dem Becken, da die anderen

tiefer waren und längere Röhi‘enverbindung

mit diesem hatten, je kaudaler sie saßen.

Das Becken in der kaudalen Niere war

verengert im Hilus selbst, erweiterte sich

danach aber zu einer dorso-ventral ver

flachten Ampulle mit vier Calyces, zwei

sehr weiten und flachen, einer dorsalen

und einer ventralen, samt zwei etwas

tieferen kaudalen. Beide linke Nieren

hatten also zusammen 10 Calyces bzw.

10 Nierenpapillen, welche Anzahl gewöhn

licherweise in einer normalen Schweine

uiere vorkommt.

Um obengenannte Abgüsse heraus

nehmen zu können, wurden die Nieren

der Länge nach gespalten. Auf der ent

standenen Schnittfläche wurde die Dicke

der Rinde und des Markes gemessen.
Es

zeigte sich da, dal5 die Rinde zwischen

2 Markpyramiden in der kranialen Niere

17 mm und in der kaudalen 15 mm war,

was normal ist. Mitten vor einer Mark

pyramide war die Dicke der Rinde in

den zwei Nieren 8 mm und 5 mm samt

der Dicke des Markes bis zur Papillen

spitze gerechnet, 7 und (
i mm. In einer

normalen Niere, die auf dieselbe Weise

geteilt wurde, betrug die Dicke
der Rinde

mitten vor einer Markpyramide 13 mm

und die Dicke des Markes 12 mm.
In

den hier in Rede stehenden linken Nieren

waren also an genannter Stelle sowohl

die Rinde als das Mark dünner als normal.

-— In der kaudalen Niere waren die Ge

fäße stark blutgefüllt, was schon makro

skopisch beobachtet werden konnte. Der

histologische Bau beider Nieren war

normal. Sie dürften also auch
normal

funktioniert haben.

Die Erscheinung dieser zwei Nieren

auf derselben Seite ist tatsächlich als
eine



angeborene Anomalie zu betrachten. Da
\
Nieren der verschiedenen Tiere auf ver

dieselben einen und denselben Ureter, ge
meinsame Blutgefäße und zusammen ebenm
‚Fig 3. Abgüsse des Beckens in dem kaudalen (links) um! kram'alen
(rechts) Renkulus der linken Niere. Die dorsale Seite.

Hoher Größe.

soviele Nierenpapillen wie eine normale
Niere haben, so haben sie sich zweifellos
von einer gemeinsamen Anlage entwickelt.

Hierauf deutet auch die Form der kra

nialen Niere.

Betreffs der Entwicklung der bestehen
den Niere bei Säugetieren, erlaube ich

mir, an folgendes zu erinnern: Von dem

kaudalen Teil jedes Urnierenganges bildet
sich eine hohle Knospe, die in dorsaler

Richtung wächst; auf dieser kann man
einen Stiel, den primitiven Ureter und

eine Endblase, das primitive Nierenbecken,

unterscheiden. Das letzere wächst in

ein kernreiches Gewebe, das Nieren

blastem, hinein, und wird von diesem um

geben. Durch das Wachstum des Ureters

wird die Nierenanlage kranialwärts ver

schoben. Das primitive Nierenbecken bildet

später ebenfalls Knospen, Sammelröhren

l. Ordnung, von welchen wieder Sammeh
röhren 2., 3. und 4. Ordnung, samtTerminab

kanälen gebildet werden. Jedes primäre

Sammelrohr macht mit seinen Zweigen
und seinem Blastem ein Ganzes, einen

primären Renkulus aus, welcher in seiner

Ordnung in sekundäre und tertiäre Ren

kuli geteth ist, ganz nach Teilung der

Sammelröhren. Jeder Renkulus ist durch
Mesenchym von den übrigen getrennt.

Auf diesem Stadium der embryonalen Ent
wicklung haben also alle Säugetiere
lobierte Nieren. Darauf beginnt eine Re

duktion der Sammelröhren, welche in den

l

schiedene Weise auftreten und ungleich

weit fortschreiten kann, und dieselbe be

dingt in Verbindung mit

der Verschmelzung Von

Renkulis die Form der

vollentwickelten Niere.

In dem vorliegenden
Falle von geteilter Niere
hat es sich um ein Blei

ben der fötalen Lobie

rung gehandelt. Be

merkenswert ist, daß

solche Fälle nach den

Erfahrungen der Schlachthaustierärzte
äußerst selten vorkommen (allein in Malmö

Ungefähr '/
.‚ natür

Fig. 4. Abgüsse des Beda‘ms in normalen
linken Nieren von 6Monate alten Schweinen.
Die dorsale Seite. Ungefähr ‘/

‚ natür
licher Größe. Das obere von ampullärer,
das untere von ramz'fiu'erlcr Type.

sind seit 1905 160 000 Schweine ge
schlachtet und untersucht), sowie daß sie

bei keinen andern Tieren als Schweinen
beobachtet werden sind. Der letztere

Umstand, sowie der Umstand, daß die

4
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1
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“J
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Nieren in den bekannten Fällen in zwei

Teile geteilt waren, hat mir Anlaß ge

geben, mit Woods-Metal Abgüsse des
Beckens von einer Anzahl normaler

Schweinenieren zu machen, um zu sehen,

ob in denselben Spuren von Zweiteilung

vorkommen.

In nebenstehender Figur sind 3 solche
Abgüsse photographisch wiedergegeben.

Das obere und das untere Bild zeigen

zwei extreme Typen für das Nierenbecken

bei Schweinen. Das letztere ist ein

ramifiziertes Becken mit zwei vonein

ander getrennten Abteilungen, von

welchen die eine 9 und die andere 5

Calyces hat; zu jeder Abteilung gehört

ein langes primäres Sammelrohr, welches

sich in sekundäre und an gewissen Stellen

auch in tertiäre Teile teilt. Das obere

Nierenbecken ist ampullär. Seine sekun

dären und tertiären-Sammelröhren sind

reduziert. Es besteht aus zwei Ab

teilungen, die indessen blasenartig er

weitert sind. Zu der einen gehören 2,
zu der andern 3 Calyces, die sehr groß

und tief sind. Von dem Abguß kann

man ersehen, daß sie durch Zusammen

wachsen mehrerer entstanden sind. Das

in der Mitte abgebildete Becken stellt

eine oft vorkommende Mittelform zwischen

den beiden Haupttypen dar. Auch bei

diesem kann eine Zweiteilung beobachtet

werden (auf dem Bilde, von der 4. Calyx
von links, verborgen). Aus der Form

des Beckens in der normalen Schweine

niere ergibt sich also eine Erklärung,
warum die Schweineniere, wo sie einige

male geteilt vorkommt, eben aus 2 Teilen

besteht. Die zwei primären Renkuli sind

getrennt geblieben. Wenn man das Bild

des ramifizierten Nierenbecken betrachtet,

wird es auch einleuchten, wie die Ano

malie entstanden ist. Die zwei primären
Sammelröhren sind lang geworden und

auseinandergewachsen. Die um ihr

Röhrensystem entwickelten beiden primären

Renkuli sind dadurch so weit voneinander

zu liegen gekommen, daß eine spätere

Verschmelzuug derselben nicht hat vor

sich gehen können. Unter der ferneren

Entwicklung ist der kaudale Renkulus

an dem Platze seiner Entstehung ge

blieben, indem der kraniale durch den

Wuchs des Ureters nach vorwärts, auf

den normalen Platz der Niere ver
schoben ist.

Literatur:
l. Moulä. Pore pr6sentant trois reine. Recueil
de mödecine vätörinaire 1887. S. 431.

De Jong. Ben Geval van ren fissus. Tijd
schrift voor Veeartsenijkunde an Veetoolt

1898. S. 257.

Arnoldt. Eine interessante Nierenanomalie
beim Schwein. Zeitschr. für Fleisch- und

Milchhygiene. X1X.Jahrg. 1908. S. 36.
Knoepfelmacher. Demonstration einer

kongenitalen Nierenanomalie. Wien. Klin.
Wochenschr. 1902. S. 297.

2.

Zum Begriff des sogenannten reinen

Schweines und des Eberkastraten oder

Eberborgs.

Vom HerrnVeterinärrat E. in F. ist dem
Herausgeber dieser Zeitschrift Abschrift
eines Obergutachtens der Königlichen Tier
ärztlichen Hochschule zu Berlin über
sandt werden, da es wegen der Begriffs

bestimmung bestimmterArten von Schlacht

schweinen,der sogenannten reinen Schweine

und der Eberbörge, von allgemeinerem In
teresse ist. Das Obergutachten lautet:
Obergutachten in Sachen des Landmanns
H. in A. wider den Schlächter D. in F.
In vorbezeichneter Streitsache übersandtc

uns das Kgl. Amtsgericht zu F. die erwachsenen
Akten mit dem Ersuchen um Abgabe eines Ober
gutachtens darüber,

1. ob nach dem Befunde des Tierarztes P. in
K. anzunehmen ist, daß das fragliche Schwein
in der frühesten Jugend (in der dritten oder
vierten Woche) kastriert ist, demnach ein

reines Schwein war, oder ob vielmehr nach

dem Gutachten des Kreistierarztes Veterinär

rat E. in F. anzunehmen ist, daß das Schwein
erst später kastriert ist und deshalb ein

sogenannter Eberborg war;
. wann es gebräuchlich ist, solche Schweine,

die von vornherein zum Mästen bestimmt

sind, zu kastrieren.

Diesem Ersuchen entsprechen wir nach
stehend:



Tatbestand.

Kläger verkaufte durch Vermittelung des

Schlächters P. dem Beklagten Mitte September
1906 ein Schwein von 268 Pfund Gewicht zum

Preise von 54 M für den Zentner Lebendgewicht.
Als Kläger das Schwein am 20. September 1906
an den Beklagten liefern wollte, behauptete dieser,
es sei kein reines, d. h. nicht ein in der Jugend
oder vollständig kastriertes Schwein.

Tierarzt C. P. hat nach einem abschriftlich
bei den Akten (Blatt 5) befindlichen Attest das
Schwein am 21. September 1906 untersucht und

hierbei folgenden Befund erhoben:

Stark borstiger Berg (verschnittener Eber)
schwarzbunt mit grauen Flecken, nach Angabe
des Besitzers ca. 9 Monate alt und 134 Kilo
schwer. Der Borg besitzt eine recht stark und

tief entwickelte Vorderpartie, eine ziemlich lang

gestreckte Leibesform mit verhältnismäßig

schwacher Nachhand. Die Haut fühlt sich derb
und fest an und ist stellenweise mit langen Borsten

bedeckt. Die Rute nebst Schlauch ist auffallend
stark entwickelt. Um die Maulspalte liegt fein
blasiger Schaum in geringer Menge. Es wird zur
Schlachtung geschritten. Nach erfolgter Tötung
entfernt der Schlächter auf meinen Wunsch die

Rute nebst Schlauch; darauf Harnblase mit Ruten

endstück. Meine Untersuchung der beiden Samen

leitcrstümpfe ergibt eine schwache Entwickelung
desselben, bedingt durch die in erster Jugend
ausgeführte Kastration. Krankhafte Veränderungen
an den Geschlechtsorganen sonst nicht aufzu
weisen. Sodann wird der Mastdarm losgelöst und
mit sämtlichen Eingeweiden nebst Leber und
Milz aus der Bauchhöhle entfernt und untersucht.
Befund dieser Teile normal. Es wird von mir
nunmehr die Aftergegend untersucht, ob etwa

noch ein Testikel dort vorhanden sein sollte.
Befund jedoch negativ. Weiterhin werden auf
einen aberrierenden Testikel die Leistengegend
sowie die Fettkapsel, welche die Nieren umgibt,
genau untersucht, angeschnitten bis zur Niere
beiderseits und vom Rücken losgelöst; sodann
die ganze Bauchhöhle sowie auch das Zwerch
fell einer genauen Inspektion unterzogen, aber

nirgends ist ein Testikel oder sonst eine
Abnormitiit festzustellen. Hiernach hat der

Sachverständige P. bescheinigt, das Schwein
sei ein normaler Berg gverschnittener Eber)
gewesen.

Veterinärrat E. (Blatt 18—20 der Akten) hat
auf Grund des von C. P. erhobenen Befundes
begutachtet, daß das streitige Schwein nicht inner

halb der ersten drei oder vier Lebenswochen
kastriert, also nicht ein reines Schwein, sondern

später kastriert sein müsse und deshalb ein

sogenannter Eberborg gewesen sei.

Gutachten.

Zu 1. Nach den Angaben des Tieraztes P.

besaß das streitige Schwein eine „recht stark

und tief entwickelte Vorderpartie, eine ziemlich

langgestreckte Leibesform mit verhältnismäßig
schwacher Nachhand“. Ferner fühlte sich die
Haut des Tieres „derb und fest“ an und war
stellenweise mit langen Borsten bedeckt. End

lich zeigte es sich, daß die Rute und der Schlauch

auffallend stark entwickelt waren. Hoden wurden
bei dem streitigen Schwein nicht gefunden.
Nach diesem Befunde müssen wir dem Gut

achten des Veterinärrats E. beitreten, daß das

hier in Rede stehende Schwein nicht in der
frühesten Jugend, d. h. in der dritten oder vierten
Lebenswoche, sondern erst später kastriert werden

ist und mithin ein sogenannter Altschneider, Eber
ksstrat oder-Eberborg war. Ein in frühester
Jugend kastriertes männliches Schwein, ein Früh
kastrat oder Berg schlechtweg, zeigt eine mehr
gleichmäßige Entwickelung der Vorder— und Nach
hand, eine elastische Haut und eine schwach
entwickelte Rute. An der Rute von sogenannten
Altschneidern wurde ein Durchmesser von 1,2 bis
2,2 cm festgestellt, während die Rute von Früh

kastraten bei Messungen einen Durchmesser von

0,8 bis 1 cm aufwies.

Zu 2. Männliche Schweine, die von vorn

herein zum Mä.sten bestimmt sind, pflegt man in

derdritten oder vierten Lebenswoche zu kastrieren,

da sie in dieser Zeit die Operation nach Ansicht
der Landwirte am besten vertragen.
Das erforderte Gutachten geben wir dahin ab:
1. Es ist anzunehmen, daß das streitige
Schwein nicht in der frühesten Jugend,
sondern erst später kastriert werden ist
und somit ein sogenannter Ebcrborg war.

2. Es ist gebräuchlich, Schweine, die von
vornherein zum Mästen bestimmt sind, in

der dritten oder vierten Lebenswoche zu

kastrieren.

Berlin, den 22. März 1907.
Rektor und Professoren-Kollegium
der Königl. Tierlrztl. Hochschule.

Eine Methode zur Färbung
des bei der Gerberschen Azidhutyrometrie

abgeschiedenen Milchfettes.
\'un

H. M. Höyhsrq,
Stadltlersrzt in der Stadt Frederiksherg bei Kopenhagen.

Trotz dem einfachen, schnellen und
zuverlässigen Verfahren der Gerb ersehen
Azidbutyrometrie haftet ihr doch der
Mangel an, daß es dem Anfänger nicht
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sofort leicht ist, den abgeschiedenen klaren,

so gut wie farblosen Fettstotf zu unter

scheiden, und auch der geübte Handhaber

des Butyrometers ist genötigt, es so zu

halten, daß es bei der Ablesung in der

rechten Weise vom Licht getroffen wird.

Um dieser Unannehmlichkeit vorzu

beugen, die ich verschiedene Male bei den

Kursen in der praktischen Milchkontrolle

beobachtet habe, die in meinem Labora
torium stattfinden, habe ich in den letzten
Monaten an der Erfindung einer Methode
zur Färbung des Milchfettes gearbeitet.
Erst vor ganz kurzem ist es mir ge

lungen, eine solche Färbungsmethode zu

finden, die darin besteht, daß der Schwefel

säure oder dem Amylalkohol, der bei
der Gerberschen Azidmethode ver

wendet wird, ein Anilinfarbstoff Sudan III
hinzugetan wird.

Bei Färbung der Schwefelsäure wird
der Fettprozentsatz in sehr genauen

Butyrometern durchgehends um 1/10 höher

erscheinen, als bei Anwendung der ge

wöhnlichen Gerberschen Reagentien.
Das scheint jedoch bei der Färbung

des Amylalkohols nicht der Fall zu sein.
Ich stellte mehrere Versuche an, um aus

findig zu machen, wie viel Sudan hinzu

getan werden sollte, um das beste Resultat
zu erzielen, und fand, daß ein Zusatz einer

zweiprozentigen alkoholischen Lösung von
Sudan III zum Amylalkohol im Verhältnis
von l/10 die schönste und deutlichste

Farbe ergab.
Die ausgeschiedene Fettschicht im

Butyrometer wird dadurch schön orange
farbig und ist sogar in der Entfernung
von ein paar Metern deutlich zu erkennen,

indem sie sich vom violettfarbigen Schwe

felsäure-Amylalkohol im schmalen Teil des

Butyrometers scharf trennt.
Den Kollegen, die die Gerbersche

Azidmethode benutzen, möchte ich emp

fehlen, diese meine Färbungsmethode

anzuwenden, deren Vorteile im buchstäb

licheu Sinne augenfällig sind.

Die chemischen und hakterlologischen

Untersuchungsmethoden der Milch.
Zusammengestellt

von

G. Rühlll,

städt. Tierarzt in München.

(Fortsetzung)

12. Gitrprobe.
Man gibt ca. 20—30 cem Milch in sorg

fältigst gereinigte »— am besten sterilisierte —

mit Watte verschlossene Gläser. Diese

Gläser stellt man 12 Stunden lang in den

Gärapparat (Wasserbad) bei einer Temperatur
von 40° C. Alle 6, 9 und 12 Stunden werden
die Proben untersucht. Die Milch soll
nach 12 Stunden noch nicht geronnen
sein!
Zu beanstanden ist die Milch, nach

Henkel, wenn folgendes festgestellt wird:

a) Geruch: stickig, sauer, hefig usw.

b) Rahmdecke: aufgewölbt, mit Blasen
durchsetzt.

c) Unter der Rahmdecke: (vorsich
tiges Aufheben mit einem Höizchen) eine

kleine Schicht gelbgriiner wäßriger Flüssig

keit oder fadenziehende Milch.

d) Gerinnung: ungleichmäßig, fleckig,
stutzig, das Gerinnsel hängt an der Getäßwand,

Ausscheidung trüber Molke, am Boden

griesiges, körniges Gerinnsel und Schmutz.

(Normal ist eine gleichmäßige porzellan
artige Gerinnung.)

e) Nichtgerinnende Milch: Die Milch
ist nach 18 und 24 Stunden unvollkommen

oder gar nicht geronnen. Ursache: peptoni

sierende Bakterien, faulige Gärung.

Es empfiehlt sich, auch das Wasser, mit

welchem vom Produzenten die Gefäße gereinigt

werden, mit der Gärprobe zu untersuchen. Es
darf keine Gärungserscheinungen und üblen

Geruch zeigen.

13. Labprobe.
50 cem Milch werden mit 1 cem Lablösung

versetzt und durch Schütteln gut gemischt

(reines ev. steriles Gefäß). Die Lab
lösung wird hergestellt, indem man eine

kleine Hansensche Tablette in 1/4 Liter
reinem Wasser von 25—30°C löst.
Gute normale Milch soll nach 10—20

Minuten währendem Aufenthalt im Gärapparat

(Temperatur 35—40" C) vollständig und

gleichmäßig gerouneu sein, wobei das Ge

rinnsel eine porzellanartige Beschaffenheit
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haben und die ausgeschiedene ‘Molke klar

sein soll.

Die Milch ist nach Henkel zu bean
standen, wenn

l. die ausgeschiedene Molke trüb ist,
2. das Käschen gebogen, an einer Stelle

dünner ist,

. die Oberfläche des Käschens uneben

zersetzt und schmierig ist (Griff),
. das Käschen auf dem Durchschnitt ge

spalten oder löcherig ist oder Gasblasen

zeigt.

. wenn die Gerinnung gar nicht oder un

vollständig erfolgte (alkalische Milch).

14. Einfache Probe auf Verdorbensein
nach Smidt-Müller.

Man vermischt in einem reinen (sterilen)
Glas 20 ccm Milch mit 1 ccm folgender Lösung:

5 ccm alkoholisch gesättigte Methylenblau

lösung ad 195 ccm Aq. dest. Schichtet da

rüber etwa 2 cm hoch Paraffin oder Speiseöl

und stellt das verschlossene Gläschen in ein

Wasserbad von 400 C.

Unverdorbene Milch bleibt längere Zeit

blau (Reduktionszeit bis zu 12 Stunden und

länger), während stark verunreinigte Milch

schon nach einer Stunde wieder weiß ge

worden ist. Eine solche Milch ist als Säug

lingsnahrnng zu verwerfen.

NB. Die Methylenblaulösung und das Öl

sind alle paar Tage auszukochen.

Der Gehalt der Milch an Reduktase*)
ist um so bedeutender, je mehr die Milch Bak

terien (Sänrebildner nicht aber Alkalibildner)
enthält.

15. Bestimmung des Gehalts an Katalase
nach Koning.

Man gibt mittelst einer Pipette 10 ccm

Milch und 10 ccm einer Lösung Wasserstofi

superoxyd von 3 Vol.-Proz. oder 1 Gew.-Proz.

in ein Gärungsröhrchen (zu beziehen von

Delins in Amsterdam) und schüttelt gut durch.
Ist die Milch stark keimhaltig, so findet inner
halb weniger Minuten eine heftige Gasent

wickelung statt, da die Katalase“) die Fähigkeit

*) Katalase und Reduktase sind Enzyme,
welche sowohl von der lebenden, tierischen Zelle,

als auch von der Bakterienzelle abgeschieden

werden. Je zellenreicher eine Milch ist (Milch
aus kranken Entern, Stauungsmilch, Milch alt

und nenmelker Tiere) und je mehr Bakterien
sie enthält, desto mehr Enzyme finden sich in ihr.

besitzt, aus H202 Sauerstoff abzuspalten. Die

entwickelte Sauerstofimenge ist an der Grad

einteilung in Kubikzentimeter abzulesen.

16. Bestimmung des Gehalts an
Ammoniak nach Trillert-Sauton.
Frische reine Milch enthält keinen Am

moniak, wohl aber stark verunreinigte —

bakterienhaltige — Milch. Die Bakterien
scheiden nämlich ein proteolytisches Enzym,

die Galaktase, welche Ammoniak bildet, ab.

Ausführung: 10 ccm Milch werden mit
10 ccm Jodtrichloridlösung (10 Proz.) gemischt
und filtriert. Dem Filtrat setzt man allmählich
3 proz. filtriertes Kalkwasser zu, bis alkalische

Reaktion eintritt. Ein schwarzer Niederschlag

(aus Stickstofi‘jodür bestehend) deutet auf

Ammoniak. Im Überschuß von Kalkwasser

löst sich der schwarze Niederschlag.

17. Proben auf Abkochung der Milch.
(Enzymproben.)

Bemerkung: Die Milch enthält oxy
dierende (Oxydasen, Peroxydasen und Kata

lasen) und reduzierende Enzyme (Reduktasen),

welche durch Erhitzen auf 55—1000 C zer

stört werden.

I. Storchsche Probe.
Man benötigt zu dieser Probe eine 3 proz.

Wasserstoffsuperoxydlösung und eine 2proz.

Lösung von Paraphenyldiamin-Chlorhydrat.

Ausführung: Man mischt 20 ccm Milch
mit 10 Tropfen der Wasserstofi‘superoxydlösung

und schichtet dann 1 ccm der Paraphenyldiamin

Chlorhydratlösung darüber.

Ungekochte Milch zeigt an der Grenze

der Schichten alsbald einen blauenRing (Peroxy

dase). Reaktion bleibt bei über 80° erhitzter

Milch-ans.

II. Schardinger Probe.
Reagenz: Löse 5 ccm alkoholische

Methylenblaulösung und 5 ccm Formalin in

190 ccm Wasser.

Ausführung: Mische 20 ccm Milch mit
1 ccm dieses Reagenz und stelle diese Mischung

in ein Wasserbad von 40—500 C.

Ungekochte Milch entflirbt alsbald von
unten nach oben das Methylenblau, indem der

Formaldehyd mit Hilfe von Rednktase dem
Farbstoff Sauerstoff entzieht.

Katalase und Rednktase werden durch

30 Minuten andauernde Erwärmung der Milch
auf 55465 “ C vernichtet. Rednktase findet sich

l nicht in zellenarmer, keimfrei gewonnener Milch.
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aber ohne Formalinzusatz zum Reagenz aus

geführt. Entfarbung würde beweisen, daß die

Milch bakterienreich ist.

Bemerkung:DasdieSchardingerReak
tiou auslösende Formeut ist seinem Wesen nach
nicht erkannt. Die Entfärbung des S c h er d in g e r
Reagenz tritt auch in keimfreier Milch bei der

optimalen Temperatur von 700 C in kurzer
Zeit ein.

III. Die Guajakreaktion (Arnolds),
modifiziert von Stellie.

1 Teil Quajakholz wird mit 10 Teilen
Azeton 5—10 Minuten lang geschüttelt, dann
filtriert man. 10 ccm Milch versetzt man mit
einigen Tropfen einer 0,2 proz. H,O2 Lösung
und 1 ccm dieses Auszuges. Rohe ungekochte

wird in drei Minuten blau gefärbt, falls sie
nicht über 78 " C erhitzt wurde.
(Arnold benutzt einfach die gewöhnliche

(rote Guajaktinktur).

lV. Probe nach Saul.
Rohe Milch färbt sich bei Zusatz von Ortho_

methylamiu ophcolsulfat und Wasserstoffsuper
oxyd rot.

V. Probe nach Beilei.
10 ccm Milch werden versetzt mit drei Tropfen

einer 1,:'>proz. wässrigen Orthollösung und zwei
Tropfen einer 3proz. Wasserstoffsuperoxydlösnng.
ist die Milch nicht über 70° C erhitzt werden,

so nimmt sie in einer halben Minute eine ziegel
rote Farbe an.

VI. Webers Methode.
2ccm Milch mischt man mit 1Tropfen Wasser

stoffsuperoxyd und 5 Tropfen offiz. Kreosot; rohe
nicht über 80° C erhitzte Milch erhält in l——20
Minuten eine bräunliche Farbe.

VII. Brudres Methode.
Tablette i (bestehend aus 0,05 g Guajakol

und0,25Milchzucker) zerreibt man mit 5 cc mWasser
und gibt 10 ccm Milch zu. Dann zorreibt man die
Tablette ll (0,25 g Natriumperborat enthaltend)
und fügt sie hinzu.
ngckochte Milch färbt sich iachsrot.

VIII. Probe nach Wilkesou und Peters. ,
Man gibt zu 10 ccm Milch 2 ccm einer

4 proz. alkoholischen Beuzidiulösung. Darauf
folgt ein Zusatz von 2 bis 3 Tropfen Essig
lä“re (Gerinnung). Fügt man noch 2 ccm
einer 3 proz. Wasserstoffsuperoxydlösung

(Lösung an der Wand des Reagenzglases ab

laufen lassen — nicht mischen —) zu, so
wird die Milch sofort blau, falls sie roh, resp.
nicht über 780 C erhitzt war.

Gekochte Milch, gemischt mit 15 Proz.

roher Milch, gibt noch eine deutliche Reaktion.

Gekochte Milch, gemischt mit 10 Proz. roher

Milch, gibt nur mehr eine schwache Reaktion.

IX. Der mikroskopische Nachweis ge
kochter Milch.

Man schüttelt die Milch und läßt sie
hierauf 10 bis 15 Minuten stehen. Dann
bringt man einen Tropfen von der Ober
fläche auf den Objektträger und setzt Wasser
oder Glyzerin zu. Statt der Fettkugeln sieht
man eckige Körner und in diesen kristall
artige Ablagerungen (Nadelformen).

18. Bestimmung des spezifischen
Gewichts.

Utensilien:
l. Arttometer (Laktodensimeter) von Sox
leth oder Recknagel.

2. Thermometer.

3. Reines, trockenes Gefäß zum wieder

holten Umleeren der Milch behiifs

Mischung.

4. Ariiometerzylinder.

5. Korrektioustabelle.
Ausführung: Kurz vor der Unter

suchung ist die Milch gründlich zu mischen,
wobei Schaumbilduug streng zu vermeiden ist.
Also nicht schütteln! Die so vorbereitete
Milch gibt man in den Artismeterzylinder
und senkt hierauf das Aräometer langsam bis
zum Teilstrich 30 ein, um es dann loszuiasseu.
Schwimmt das Aritometer ruhig, stellt man
das Auge in die Höhe des Milchspiegels und
liest den obern Stand des Meuiscus an der

Arit0meterskala ab. Hierauf bestimmt man
schätzungsweise, um wieviel Bruchteile eines
Grades sich der oberste Rand des Meuiscus

über den Milchspiegel erhebt. Die so er

mittelte Größe (z. B. 1/„, 1/4, ‘/5 usw. Grad)
addiert man zu den abgelesenen Graden.

Die Grade 23—38 des Laktodeusimeters
von Soxleth entsprechen einem spez. Gewicht
von 1,023 bis 1,038. Kurz nach dieser Be
stimmung (oder auch unmittelbar vorher) be
wegt man ein Thermometer solange in der

Milch, bis es seinen Stand nicht mehr verän

dert. Die abgelesenen Grade gelten genau,

wenn die Milch 150 C zeigt. Da kältere
Milch ein höheres und wärmere Milch ein
geringeres spezifisches Gewicht hat, so ist in

der Korrektionstabelle die Berichtigung nach

zusehen. Der Einfachheit halber merke man,
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daß die Differenz für je 50 C ca. 0,001 be
trägt, das spezifische Gewicht der unver
fälschten Marktmilch schwankt zwischen 1,029
bis 1,033. Frisch gemolkene Milch wird beim

Stehen dichter (Nachquellen des Kaseins,

Volumeuveränderung des Fetts, Aufsteigen

von Luftblasen (CO2) werden als Ursache an

genommen.) Deshalb bewahrt man sie 5 bis

6 Stunden lang bei 5 ° C oder nur 3 Stunden

lang bei O” G vor der Untersuchung auf.

Ist das spez. Gewicht niedriger als 1,023,
dann ist die Milch stärker abzukühlen, wo

durch das spez. Gewicht höher würde, was

die Ablesung wieder ermöglicht.

Ist das spez. Gewicht höher als 36, so

ist die Milch, um das spez. Gewicht zu er

niedrigen, zu erwärmen‚ und dann das spez.

Gewicht abzulesen und mit Hilfe der Kor

rektionstabelle, wie im ersten Falle, genau

zu bestimmen. Unmittelbar nach der Unter

suchuug ist das Aräometer zu reinigen und

zu trocknen.

Korrektur des spez. Gewichts bei
Temperaturen über oder unter 150 C. Da

1° Temperaturunterschied 0,2" des Laktodeusi

meters entspricht, so zählt man fiir jeden

Thermometergrad über 150 C 0,2 Laktoden

simetergrade hinzu und zieht für jeden Grad

unter 150 C 0,2 ab. Z. B.:

Abgelesen: 31,0 bei 200 C.

Korrigiert: 20 — 15 = 5; 5 >( 0,2 = 1,0; ‚
31,0 + 1,0 = 32,0; spez. Gewicht 1,032
bei 150 C.

Abgelesen: 31,2 bei 110 C.

Korrigiert: 15 —- 11 = 4; 4 X 0,2 = 0,8;
31,2 + 0,8 = 32,0; spez. Gewicht bei
15° C = 1,032.

19. Bestimmung des spez. Gewichts
des Milchserums

geschieht am besten mit der Westphalschen

Wage.
Vorbereitung:

a) Man läßt die Milch in einer ver

schlossenen Flasche freiwillig gerinnen, schüt
telt gut um und filtriert durch ein Falten

tilter (Trichter mit Glas zudecken).

b) Man versetzt die Milch behufs Gerinnung

mit einigen Tropfen 20proz. Essigsäure und

erwärmt sie auf 400 C —— erkalten lassen

und filtrieren.
Ausführung: Die Westph alsche Wage

stellt einen einarmigen Hebel dar, an dessen

einem Ende die Spindel (Schwimmer), welche
man in das Serum eintaucht, angebracht ist.

(Je niederer das spez. Gewicht des Milchserums,
desto mehr taucht die Spindel ein.) Das

Gleichgewicht zwischen der Auftriebkraft des

Milchserums und des Schwergewichts des

Hebels + Spindel wird hergestellt durch Ein

hängen von heckenftirmigen Gewichten an den

mit Zahlen versehenen Hebelarm. Die Zahlen

zeigen das spez. Gewicht an. Das große Gewicht

wird am Ende des Hebels eingehängt; es ent

spricht einem spez. Gewicht von 1,0, während

das kleine Gewicht 1/100 entspricht.

Normales Serum hat

Gewicht nie unter 1,027!
Beurteilung des ermittelten spez.

Gewichts.

a) Das spez. Gewicht der Milch und
des Serums ist erniedrigt: Es wurde
Wasser zugesetzt. Die Minderung um drei

Einheiten in der III. Dezimale entspricht
einem Wasserzusatz von 10 Proz.

b) spez. Gewicht der Milch erhöht,
des Serums normal: Die Milch wurde ent

rahmt oder mit entrahmter Milch gemischt.

c) spez. Gewicht der Milch event.
normal, des Serums unter 1,0260: Die

Milch wurde entrahmt und mit Wasser versetzt.

20. Bestimmung des Fettgehalts.

a) Mit dem Kremometer: Man läßt die

gründlich gemischte Milch 24 Stunden lang ruhig

in dem graduierten Zylinder stehen und liest an

der Gradeinteilung die Stärke der Rahmschicht ab.

Un genau, weil das Aufrahmen abhängig

ist von der Temperatur, von der Viskosität der

Milch und der Größe der Fettkflgelchen (je

größer, desto leichter steigen sie auf).

b) Mit dem Laktoskop nach Paasch:
Man zentrifugiert die gründlich gemischte Milch

in graduierten Röhrchen (Zentrifugengläschen)

und liest die Rahmschicht ab. (Schnellmethode,
in Gebrauch, wo Milch nach Fettgehalt gekauft

wird, Molkerei.)

c) Mit dem Laktoskop nach Feser:
Man füllt mit einer Pipette 4 ccm der gründlich

gemischten Milch in den Glaszylinder und füllt

unter gutem Umschfltteln solange Wasser nach,

bis die schwarzen Striche des im Zylinder an

gebrachten Milchglaskegels eben sichtbar werden.
An der Skala rechts liest man den Fettgehalt‚
links die zugesetzte Wassermenge ab. (Je größer
der Fettgehalt, desto mehr Wasser muß man

zusetzen, bis die Milch durchsichtig wird.) Diese
Methode ist ungenau, weil die Durchsichtigkeit

ein spez.
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der Milch nicht nur vom Fettgehalt, sondern

auch von dem Gehalt an Kaseinkalkverbindungen,

von der Größe der Fettkilgelchen (je kleiner
desto undurchsichtiger die Milch) abhängt. Auch

die Sehschärfe des Untersuchcrs ist von Eintinß

auf das Resultat.

d)Mit der GerberschenAzid-Butyro
metrie. Prinzip: Alle organischen Stoffe
der Milch, mit Ausnahme des Fettes, werden

durch Schwefelsäure zerstört. Das Fett wird

hierauf in Amylalkohol gelöst und das Volumen

dieser Fettlösung, welches dem Fettgehalt

proportional ist, bei bestimmter Temperatur

gemessen.

Man benötigt:
1. Behälter mit Wasser von 150 C (Ther

mometer).
2. Technisch reine Schwefelsäure von

1,820—1,825 spez. Gew. bei 150 C.*)
3. Reiner Amylalkohol vom spez. Gew.

0,815 bei 150 C (Siedepunkt 128—130).
4. Mehrere Butyrometer. Jeder Teilstrich

der Rohrskala entspricht 1 prom. Fett.

5. 11 ccm Pipette
für die Milch

6. Kugelpipette
für 10 ccm Säure

7. Pipettefiirl ccm
Amylalkohol

für Massenunter

suchungen

Automatenpipetten.

8. Stativ für Butyrometer und Pipetten. t

Die Butyrometer werden so aufgestellt,
daß der Kautschukpfropf nach oben

schaut.

9. Wasserbad mit 60-— 70 °

Butyrometer.

Zentrifuge mit 800— 1000 Umdrehungen

pro Minute.

Ausführung:

a) Erwärme Milch, Schwefelsäure und

Amylalkohol im Wasserbad auf 150 C.

b) Schichte in je 2 Butyrometer nachein
ander vorsichtig 10 ccm Schwefelsäure, 11 ccm

gründlich gemischter Milch und 1 ccm Amyl
alkohol. Dann dreht man den Kautschuk

pfropfen fest ein, dreht den Butyrometer so,

C für die

10.

*) Prüfung der Schwefelsäure: Sie ändert

durch Wasseranziehung ihren Titre. Mische

10 ccm Säure mit 1 ccm Phenolphthale'inlüsung
und titriere mit ‘I
,

Normalnatronlauge. Sie soll

13 ccm ‘/
,

Normallaugc beanspruchen.

daß der Pfropfen nach unten sieht. Dann

umwickelt man den Butyrometer mit einem

Tuche (Wegen der Erhitzung), legt auf den

Pfropfen einen Hänger. Nun schüttelt man

solange tüchtig, bis der dunkelgef'ärbte Inhalt

gleichmäßig verteilt ist. Hierauf bringt man

die Röhrchen auf ca. 10 Minuten in das

Wasserbad von (SO—70° C. Ist der Pfropfen
fest eingedreht, zentrifugiert man die Röhrchen

3 Minuten lang, um die Fettlösung auszu

scheiden. Die Gläschen sind so in die Metall

hülsen einzulegen, daß zwei einander gegen

iiberliegen und die Pfropfen nach innen sehen.

Nach dem Zentrifugieren kommen die Röhrchen

wieder ins Wasserbad von 60—70° C und

zwar auf die Dauer von 5 Minuten.

Zur Ablesung dreht man den Pfropfen
soweit ein, daß die Grenzfläche zwischen

Amylalkoholfettlö'sung und der übrigen Flüssig

keit auf einen Hauptteilstrich der Skala fällt.

Dann zählt man die Teilstriche, welche auf

die Fettlösung bis zum untersten Rand des

oberen Meniscus treffen. Die Ablesung ist zu

wiederholen, nachdem man das Röhrchen in.

zwischen wieder 2 Minuten ins Wasserbad

von 650 C brachte. Die Grade entsprechen
dem Fettgehalt, z. B. 35 Prom. = 3,5 Proz. Fett.

e
) Bestimmung des Fettgehalts mit

Gerbers Sinazidmethode.
Prinzip: Ein Salzgemisch (Weinsäure,

Salz, Kochsalz in alkalischer Lösung) bringt

die sog. Haptogenmembran der Fettkiigelchen

zur Auflösung. Das Milchfett wird in Isobutyl

alkohol-Sinol gelöst. Das Volumen der Sinol

fettlösung, welche dem Fettgehalt der Milch

proportional ist, wird gemessen.
Utensilien.

1
. Behälter mit Wasser von 15 ° C (Zeuuo

meter).
2. Isobutylalkohol-Butyol-Siuol.

3
.

Sinazidlösung.

4
. Eine 11 ccm Pipettefür dieSinazidlösung.

5
.

„ 10 ccm „ für die Milch.

6
. Eine Pipette für 0,6 cc Butyol.

7
.

Butyrometer.

8. Stativ für diese.

9
. Wasserbad von 45° C.

10. Zentrifuge (z. B. Original rapid mit

Riemenantrieb; ihre Tourenzahl läßt sich

während des Ganges vermehren).

(Schluß des ersten Teils folgt.)
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Referate.
Heuser‚ K., Zur Frage nach der Patho
genitiit der beim Menschen, bei Tieren
und in gesund aussehenden Fleisch
waren nachgewiesenen Bakterien der

Enteritisgruppe.
17.0ilschh r. llyg. u. lufeklionskrkh.‚ Bd. es, S. 8—16.)

Durch 'l‘ierpassagen wurde bei Bak

terien der Hogcholeragruppe eine deut

liche Anpassung an weiße Ratten und

Virulenzsteigerung beobachtet. .Umge

kehrt sinken die Tierpathogenität und

Virulenz, wenn die Enteritisbakterien

unter ungünstigen Lebensbedingungen,

z. B. in der künstlichen Kultur, gehalten

werden. Die Pathogenität dieser Bak

teriengruppe ist also etwas Inkonstantes,

und es ist nicht angängig, die einzelnen

Spezies dieser Gruppe auf Grund ihrer

Schädlichkeit oder Unschädlichkeit für

diese oder jene Tierart voneinander zu

trennen.

Weiße Mäuse sind zu Fütterungsver

suchen mit verdächtigem Fleisch un

geeignet, da bei ihnen Enteritisbakterien

spontan vorkommen und unter ungünstigen

Verhältnissen leicht eine Epidemie be

dingen können. (Vgl. Zwick u. Weiche],
Zur Frage des Vorkommens von sog.

F]eischvergiftungserregern in Pökelfleisch

waren, Arb. a. d. Kais. Ges.-Amt, Bd.

XXXIII, 1910.) swdu.

Amako, T., Untersuchungen über das

Conradische Ölbad und den Bakterien

gehalt der Organe gesunder Tiere.
t'l.oitschr. r. Hyg. u. Inf. Bd. es, Haft i, s. 166—176, 1910.)

Bei seinen Untersuchungen über den

Wert des Conradischen Ölbades für die

Praxis, über die latente Infektion normaler

Tiere sowie über die Außeninfektion des

Fleisches gelangte Verfasser zu folgenden

Ergebnissen:
Das Conradische Ölbad eignet sich

gut zur Sterilisierung von Instrumenten;

es genügt zur sicheren Sterilisierung
schon das Einbringen in ein Ölbad von

200°__während einer Minute. Ein Nachteil
des Olbades ist die fettige Beschaffenheit

der auf diese Weise sterilisierten In

strumente. Die Oberfläche von Fleisch

stücken oder Organen dagegen wird durch

ein eine Minute langes Erhitzen im Ölbad

nicht sicher keimfrei gemacht. Da außer

dem auf rein mechanischem Wege durch

Gefäße und Ausführungsgänge Bakterien

unmittelbar in das Innere von Organen

eindringen können, so sind in praxi selbst

bei Anwendung des Ölbades Bakterien

befunde im Innern von Organen und

Muskelfleisch mit äußerster Vorsicht zu

beurteilen.

Zwei Versuchsreihen mit insgesamt

31 gesunden kleinen Tieren (Hund, Ka

ninchen, Meerschweinchen) haben das

Vorkommen einer latenten Infektion der

Organe normaler Tiere nicht erweisen

können. _

Auf Fleisch gelangte Fleischver

giftungserreger vermögen sehr leicht in

das Fleisch einzudringen und sich in ihm

zu vermehren (am raschesten bei Brut

schrank-, weniger rasch bei Zimmer-‚ noch

weniger rasch bei Eisschranktemperatur).

Das so infizierte Fleisch ist makroskopisch

von normalem Fleisch auf keine Weise zu

unterscheiden. Zellen

Zur Ausführung des Fleisch
beschaugesetzes und andere

Tagesfragen.
— Zur Kontrolle des Flelschverkehrs.

Anfrage von H. in B.

In B. (Ort mit königlicher Polizeiverwaltung)

sind von der Stadtgemeinde sogenannte Fleisch

revisoren angestellt, die durch Kontrolle der

öffentlichen Fleischverkaufsstellen namentlich

zur Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen

die auf Grund des Sehlachthausgesetzes gefaßten
Gemeindebeschlüsse, betreffend das eingeführte

frische Fleisch, beitragen, sowie auf sonstige

Hinterziehungen der Fleischbeschau, gefälschte

Stempelabdrücke u. dgl. achten sollen. Da diese
Kontrollbeamten keine polizeilichen Befugnisse
und auch kein Beschlagnahmerecht besitzen,

werden sie von Polizeibeamten begleitet, die
»erforderlichenfalls auf ihre Veranlassung die
Beschlagnahme des qu. Fleisches ausführen.
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Ein Revisor ließ nun zwei in einer Markt

halle feilgebotene Bullenviertel durch den Polizei
beamten beschlagnahmen, weil ihm die auf dem

Fleische vorhandenen Stcmpelabdrücke un

deutlich erschienen und auch nicht mit Sicherheit

erkennen ließen, ob eine amtliche tierärztliche

Untersuchung des Fleisches stattgefunden hatte.

In der städtischen Fleischuntersuchnngsstation,

wohin das Fleisch nunmehr gebracht worden

war, konnte der dort amtierende städtische

Obertierarzt die fraglichen Stcrnpelabdrückc als

tierärztliche Tauglichkeitssternpel (T.A.‚
Name und Wohnsitz des betreffenden Tierarztes)
entziffern. Bei der hiermit verbundenen Be

sichtigung des Fleisches kam er zu der Ansicht,

daß dieses anscheinend von einem notge

schlachteten Tiere herstamme und nicht tauglich
sei; er hielt sich aber zu einer Nachuntersuchung
und Beanstandung nicht für befugt, gab vielmehr

das Fleisch dem Besitzer zur freien Verfügung

zurück, der es wieder nach seinem Verkaufsstand

brachte, ließ jedoch, da der polizeiliche Exekutiv

bcamte nicht mehr zur Stelle war, das zuständige

Polizeirevier von dem Sachverhalt in Kenntnis

setzen. Bei der polizeilichen Revision des

Verkaufsstandes wurde das Fleisch dort nicht

mehr vorgefunden. Es war bereits weiter ver—
kauft und in Verkehr gelangt. Der polizeiliche

Sachverständige (Kreistierarzt) hat sich dahin

geäußert, daß die städtischen Untersuchungs

stationen derartig verdächtiges Fleisch so lange

anhalten müßten, bis es durch den zuständigen

Polizeiticrarzt untersucht werden sei, gibt abcr

ferner zur Nachprüfung anheim, ob nicht die

städtische Untersuchungsstaüon auf Grund
ließ ‚S 5 des Preußischen Ausführungs
gesetzes berechtigt bzw. verpflichtet war,
das Bullenfleisch zu beanstanden.

Meine Ansicht ist folgende: die Bullenviertel
waren — gleichgültig auf wessen Veranlassung
und aus welchem Grunde —- polizeilich be
schlagnahmt, befanden sich mithin auch noch
nach der Unterbringung in der städtischen

Untersuchungsstation in der Gewalt der Polizei.
Der städtische Tierarzt war, nachdem er das
Fleisch als bereits amtlich tieriirztiich unter
suchtes festgestellt und die Stempclabdriicke als
nicht gefälschte angesehen hatte, zu einer Nach

untersuchung und etwaigen Beanstandung
des Fleisches nicht befugt. insofern war die
Ansicht des städtischen Sachverständigen zu

treffend, und die des Kreistierarztcs geht fehl
Denn eine Beanstandung ohne vorherige
Untersuchung ist nicht denkbar, und derartige
Untersuchungen dürfen nach der Auslegung des
55 A. (l. nur im Rahmen der allgemeinen
(polizeilichen) Nahrungsmittelkoutrolle erfolgen.

(Vgl. die Ausführungen Schroeters in dieser
Zeitschr., XVl. Jahrg.‚ S. 211 n. ff.‚ ferner die
Allg. Vfg. d. Min. f. Landw. nsw., Nr. 35.
betrefl‘end die Kontrolle des Fleischverkehrs

vom 17. Aug. 07.) Der städtische Tierarzt hätte

aber das polizeilich beschlagnahmte Fleisch, das

er zudem für nicht tauglich hielt, dem Besitzer

nicht zur freien Verfügung zurückgeben dürfen,

sondern der Polizeibehörde die Aufrechterhaltung
der Beschlagnahme bis zur Entscheidung durch

den zuständigen Sachverständigen anheimgeben
sollen, was durch direkte Mitteilung an den

Polizeibeamten hätte geschehen können, wenn

dieser sich nicht, wie im vorliegenden Falle,

entfernt hätte, ohne den Ausgang der Suche

abzuwarten.

Da aber bei Einlieferung von beschlag
nahmtcm, ungestempelt vorgefundenem oder an—

scheinend der tierärztlichen Untersuchung

entzogenem Fleisch in vielen Fällen noch aus

gedehnte nnd zeitraubende Ermittelnngen (z
. B. in

dem angeblichen Herkunftsort) angestellt werden

müssen, pflegen die Polizeiorgane aus Zweck

mäßigkeitsgründcn in der Regel erst nach
24 Stunden in der Untersuchungsstation über
die erfolgte Erledigungsart behufs eventueller

Einleitung des Strafverfahrens Nachfrage zu
halten. Es ist auch üblich geworden, beschlag
nahmten Fleisch, dessen Nachuntersuchung durch

Gemeindeorgane sich als zulässig erweist und
das nun mit. dem Tanglichkcitssfcmpel der

Untersuchungsstation versehen werden kann,
ohne eigentliche Aufhebung der polizeilichen

Beschlagnahme den Besitzern zur Verfügung zu
stellen. Genau genommen ist eine solche Frei
gabe des Fleisches ohne formelle Aufhebung
der Beschlagnahme seitens der Polizei m. E.
wohl nicht korrekt. Dieses vereinfachte Ver
fahren hat sich jedoch im Interesse der Ge
werbetreibenden bewährt, und Bedenken sind
polizeilicherseits dagegen nicht erhoben werden.
Bei der prinzipiellen Wichtigkeit des vor

liegenden Fallos, der jeden Tag wieder vor
kommen kann, und in Anbetracht der Meinungs
verschiedenheit der Beteiligten frage ich or
gehenst an:

l. Ist meine vorstehend geäußerte Ansicht
zutreffend?

2
. Gibt es gesetzliche Vorschriften und

eventuell welche, die den städtischen Tierarzt
verpflichtet hätten, auf Grund seiner Kenntnis
als Sachverständiger unter allen Umständen das
Inverkehrbringen von solchem Fleisch zu ver—
hindern?

Das Fleischbeschangesetz und Nahrungs
mittelgesetz kommen wohl nicht in Betracht?
3. Dürfte es ratsam erscheinen, den (le



meindetieriirzten in B. in Anbetracht der Dring
lichkeit solcher Fälle und einer wünschenswerten
Vereinfachung der Formalitäten auf Grund des

5 17 A. G. polizeiliche Befugnisse zu übertragen?

Antwort: Zu 1. Ihrer Ansicht ist im all_
gemeinen beizupflichten.

Zu 2. Nach dem angegebenen Sachverhalt

ist eine Beschlagnahme des Fleisches nur erfolgt,

weil Zweifel bestanden, ob das Fleisch tierärztlich
untersucht war. Das Fleisch war also wieder
freizugeben, wenn festgestellt wurde, daß eine

tierärztliche Untersuchung stattgefunden hatte.

Wurden bei Gelegenheit der Feststellung dieser

Tatsachen von dem Tierarzt andere Mängel ge
funden, die eine Beanstandung des Fleisches im

Wege der Nahrungsmittelkontrolle geboten er

scheinen ließen, so war es jedenfalls zweckmäßig,
wenn der Tierarzt von diesem Mangel der Polizei
alsbald vor Rückgabe des Fleisches Mitteilung
machte, damit diese von der Freigabe des

Fleisches Abstand nahm. In dieser Weise hätte
der Tierarzt handeln sollen. Eine gesetzliche
Verpflichtung für den städtischen Tierarzt, auf
Grund seiner Kenntnis das Inverkehrbringen des

Fleisches unter allen Umständen zu verhindern,
besteht u. E. nicht.
Zu 3. Für die Ausstattung der Gemeinde

tieritrzte mit polizeilichen Funktionen dürfte aus
diesem Fall ein besonderes Bedürfnis nicht
herzuleitcn sein, da durch eine Anweisung an
die Tierärzte, in Fällen wie dem geschilderten
die Polizei alsbald in Kenntnis zu setzen, etwaigen
Übelstünden leicht abgeholfen werden kann. Der
517 des preußischen Ausführungsgesetzes zum

Fleischbeschaugesetze scheint auf solche Fälle
auch nicht zuzutreffen, da es sich hier nicht um

Ausübung von Befugnissen auf Grund des Fleisch
besehaugesetzes handelt.

— Beurteilung des Fleisches von mit Fieber

und Entzündungskrsnkheiten behafteten Tieren.

Anfrage von Dr. B. in R.
Der ä35 Nr. 8 B. B. A. hat in Kollegen

kreisen wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten

Veranlassung gegeben. Viele, speziell süd
deutsche Kollegen vertreten die Ansicht, daß
bei Entzündungskrankheiten, bei denen das

Allgemeinbefinden gestört ist, also z. B. Pneu
monie, der Tierkörper ohne weiteres als minder
wertig der Freibank zu überweisen ist. Dieser

Auflassung können wir Norddeutschen uns

nicht bedingungslos anschließen. Der ä 40 B. B.A
kennzeichnet doch genügend die Fälle, auf Grund
deren Fleisch als minderwertig zu erachten ist.

Meiner Meinung nach ist der pathologisch

anatomische Befund, nicht aber etwaiges Fieber
im Lebendzustand ausschlaggebend, da unser

Gesetz das „Fieberfieisch der Franzosen“ nicht.

kennt. Kürzlich hatte ich z. B. die Not

schlachtung eines Jungrindes zur Beurteilung, das
an verminöser Bronchiti und Bronchopneumonie
litt. Da ich am Fleisch und den weiteren
Organen keine pathologischen Veränderungen

fand, gab ich selbstredend das Tier frei. Nach
Meinung der Herren war die Beurteilung un

richtig, weil das Allgemeinbefinden kurz vor der
Schlachtung stark gestört war. Meines Erachtens

konnte von einer Minderwertigkeit gar keine
Rede sein, da das Fleich auch nicht im
geringsten wässerig oder anderweitig verändert

war. Das Tier war auch vollkommen ans—

geblutet, kurz, Beanstandungsgründe nach 5 40

lagen durchaus nicht vor.
Antwort: Wenn Tiere Fiebcrcrscheinungen

zeigen, so ist anzunehmen, daß sie erheblich
krank sind (B. B. C.I Nr. 7). Das Allgemein
befinden solcher Tiere wird daher in der
Regel wesentlich gestört sein. Da das Fieber
aber nur ein Symptom zahlreicher, in sanitüts

polizeilicher Hinsicht verschiedenartig zu be

urteilender Krankheiten ist, ist maßgebend für die
Beurteilung des Fleisches die Krankheit, die das
Fieber bedingt hat. Auch bei notgeschlachteten
Tieren hat die Beurteilung des Fleisches nach
der vorhandenen Krankheit und der Beschaffen
heit des Fleisches zu erfolgen. War, wie in
dem von Ihnen erwähnten Falle, das Allgemein
befinden des Tieres kurz vor der Schlachtung
infolge der Entziindungskrankheit stark gestört,
so durfte das Fleisch für genußtauglich ohne
Einschränkung nicht erklärt werden.

Amtliches.
— Braunschweig. Gesetz, betr. die Einrichtung

und den Betrieb von Schlachterelen und Anlagen, In
denen Fleisch und Wurstwaren zum Verkauf her
gestellt werden, sowie den Verkehr mit Fleischwaren.
Vom 22. Juni 1909.
ä l. Der Fußboden der Arbeits- und Ver

kaufsräume darf nicht tiefer als der sie um
gebende Erdboden liegen.
Die Bestimmung findet auf Salzereien keine

Anwendung.

ä 2. Die Arbeits- und Verkaufsräume müssen
mindestens 3 m hoch und mit Fenstern versehen
sein, welche nach Zahl und Größe genügen, um
für alle Teile der Räume Luft und Licht in aus
reichendem Maße zu gewähren. Die Fenster
müssen unmittelbar ins Freie führen und so einge
richtet sein, daß sie zum Zwecke der Lüftung
ausreichend geöffnet werden können.
Die Vorschrift über die Höhe der Räume

findet auf Salzereien, die tiefer als der sie um
gebende Erdboben liegen, keine Anwendung.
Für diese Salzereien gelten wegen der Höhe
die in der Bauordnung und den zu ihr erlassenen
Statuten getroffenen Bestimmungen. _
5 3. Die Arbeitsräume müssen mit einem

wasserdichten, nicht gedielten Fußboden (ÄG
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ment, Asphalt. Klinker mit Zementverstrich,
Steinplatten usw.) versehen sein, der eine leichte
Reinigung durch Aufwachen mit Wasser ge
stattet und durch natürliches Gefälle die Ab
wässer ableitet.
Die Wände der Arbeitsräume müssen min

destens bis auf 2 m Höhe glatt und abwaschbar
sein und, wenn mit Putz versehen, einen gift
freien, insbesondere nicht bleihaltigen Olfarben
anstrich besitzen. Die Farbe der Wände muß
hell sein. Holz-„oder Tapetenbekleidung ist,
unzulässig. Der 0lfarbenanstrieh ist, sobald er
schadhaft geworden ist, mindestens aber alle
3 Jahre zu erneuern.
Die Decken der Arbeitsräume müssen mit

einer llolzbekleidung oder mit festem, nicht
rauhem Putze versehen sein.
Auf Arbeitsräume, die nur zur Verpackung

von Fleischwaren dienen, finden diese Be
stimmungen keine Anwendung.

ä 4. Die Beschaffung des zum Betriebe zu
benutzenden reinen Wassers von einwandfreier
Beschaffenheit muß sichergestellt sein.

%5. Mangels eines Anschlusses an eine
Entwässerungsanlage muß außerhalb des Schlacht
raumes, jedoch tunlichst in dessen Nähe gelegen,
zur Aufnahme der Abwässer und flüssigen
Schlachtabgänge ein wasserdichter Sammelbe
hällter, der mit dem Fußboden des Schlachtraumes
durch eine offene Rinne oder einen genügend
großen Kanal mit dem erforderlichen natürlichen
Gefälle verbunden ist, vorhanden sein. Dieser
ist nach Bedarf anszulceren und ausreichend zu
desinfizieren.
Der Behälter muB dicht verschließbar und

wenigstens im Innern mit Zement verputzt sein.

5 6. Feste Schlachtabgttnge mit Ausnahme
des Eingeweidcinhalts und verdorbene Fleisch
tcilc und Abfälle, die nicht gleich nach dem
Schlachten vernichtet werden, sind in einer dicht
abgedeckten, wasserdichten Grube aufzubewahren
und bis zur Abfuhr mit Kalkmilch zu übergießen,

ä 7. Die Arbeits-, Aufbewahrungs- und
Verkaufsräume dürfen nicht in unmittelbarer
Verbindung mit den Bedilrfnisanstalten oder
Stallungen stehen. Sie müssen auch so gelegen
sein, daß üble Gerüche aus den Bedürfnisan
stalten und Stallungen nicht in sie hineingelangen
können.
Bei vorzunehmenden Reinigungen von Be

dürfnisanstalten und Stallungen dürfen die
Arbeit», Aul'bcwahrungs- und Verkaufsräume
als Durchgang nicht benutzt werden.
Die Abfall- und Entlüftungsröhren der Aus

Küsse und Klosetts dürfen nicht durch die
Arbeits-, Aufbewahrungs- und Verkaufsräume
geführt werden.

5 8. In jedem Arbeitsraumc maß die Zahl

der darin beschäftigten Personen so bemessen
im“, daß auf jede wenigstens 15 cbm Luftraum
entfallen.

S9. Den Arbeitern muß Gelegenheit ge
geben worden, ihre Kleider sauber zu verwahren
und sich an einem ausreichend erwärmten Orte
zu waschen und umzukleiden.

_510. Vor dem Schlachten und der Ver
arbeitung von Fleisch- und Wurstwaren haben
die dabei beschäftigten Personen Hände und
Arme mit. reinem Wasser gründlich zu reinigen.
Dafür, daß so verfahren wird, haben auch der

Betriebsunternehmer und die zur Aufsicht be
stellten Personen zu sorgen.
Zu diesem Zwecke sind ausreichende Wasch

einrichtungen mit Seife zur Verfügung zu stellen;
für jede Person sind mindestens wöchentlich
zwei reine Handtücher zu liefern.
Soweit nicht Wascheinrichtungen mit flie

ßendem Wasser vorhanden sind, muß für höch
stens je fünf Personen eine Waschgelegenheit
eingerichtet werden. Es ist ferner dafür zu
sorgen, daß bei der Wascheinriehtung stets
reines Wasser in ausreichender Menge vorhanden
ist, und daß das gebrauchte Wasser an Ort und
Stelle oder von einem Nebenraume aus abge
leitet werden kann.

ä 11. Das Sitzen und Liegen auf den zur
Bearbeitung des Fleisches und zur Herstellung
und Lagerung von Fleischwaren bestimmten
Tischen und dergleichen ist untersagt.

ä 12. Das Ausspucken auf den Fußboden
und das Rauchen, Schnupfen und Kauen von
Tabak ist in den Arbeits-, Aufbewahrungs- und
Verkaufsriiumen verboten. Für die Beobachtung
dieses Verbotes haben auch der Betriebsunter
nchmer und die zur Aufsicht bestellten Personen
zu sorgen.
513. Die Arbeits-‚ Aufhewahrungs» und

Verkaufsräume dürfen zu anderen, mit dem
ordnungsmäßigen Betriebe nicht zu vereinbaren
den Zwecken, insbesondere als Wasch-, Schlaf
oder Wohnräume, nicht benutzt werden.
Das Schlachten muß in einem besonderen

geschlossenen Raume stattfinden. Das Schlachten
in Wagenremisen und dergleichen, sowie unter
freiem Himmel ist unzulässig.
Als Wurstkllche muß ein besonderer, von

dem Schlachteraume getrennter Raum vorhanden
sein, der für hllnslicho Zwecke nicht benutzt
werden darf. Im besonderen ist die Benutzung
der Kochkessel zu anderen als Fleischereizwecken
verboten.
5 14. Die Arbeits-, Aufbewahmngs- und

Verkaufsräume sind von Ungeziefer und Spinn
gowebcn frei, sowie dauernd in reinlichcm Zu
stande zu erhalten. Die Arbeitsräume sind täglich
mindestens einmal gründlich zu lüften.
Die Fußböden und Wände des Schlachte

raumes müssen nach jedesmaligem Schlachten,
diejenigen der Verarbeitungsräume täglich ab
gewaschen werden.
Silmtliche im Betriebe verwendeten tlcrlltc

müssen täglich mindestens einmal gereinigt und
leich wie die im Betriebe befindlichen Tische,
Geräte, Maschinen, Gefäße, Tücher und der
leichen in reinlichem Zustande erhalten werden,
dürfen auch nicht zu anderen als zu Betriebs
zwecken benutzt werden.
Die zur Fortschaifung von frischgcschlach

teten Tieren oder von Fleisch oder Fleischwaren
benutzten Wagen müssen im Innern mit einer
glatten, leicht abwaschbaren Brettcrbckleidung
oder mit einem geeigneten Blechboschlag aus'
gcstattet sein.

5 15. Die im Betriebe tätigen Personen
müssen, soweit es die Art der Arbeit zuläßt,
während der Arbeit mit einer sauberen Arbeit»
kleidung bekleidet sein.
5 16. Personen mit ansteckenden oder ekel

erregcnden Krankheiten dürfen in den Arbeits-,
Aufbewahrungs- und Verknufsrliumen nicht be
schllftigt werden. Personen, die von solchen
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Krankheiten befallen werden, haben unter ent
sprechender Benachrichtigung des Betriebsunter
nehmers die Arbeit sofort einzustellen.
Ansteckende Krankheiten im Sinne dieser

Vorschriften sind auch Geschlechtskrankheiten.

5 17. Die Schlafräume der Gehilfen und
Lehrlinge müssen so bemessen sein, daß auf jede
darin untergebrachte Person ein Luftraum von
mindestens 10 cbm entfällt. Jeder Schlafraum
muß mindestens ein Fenster, das geöffnet werden
kann, unmittelbar ins Freie führt und eine aus
reichende Lüftung ermöglicht, besitzen.
Für jede in den Schlafräumen untergebrachte

Person muß ein besonderes Bett vorhanden sein.
Die Bettwäsche muß mindestens alle 4 Wochen
und bei jedem Wechsel der das Bett benutzenden
Person erneuert werden. Für ausreichende Wasch
gelegenheit und saubere Handtücher ist zu sorgen.
Zum Aufbewahren von Vorräten, Waren und
dergleichen dürfen die Schlafräume unter keinen
Umständen, selbst nicht vorübergehend, benutzt
werden.
5 18. In jedem Arbeitsraume, in dem die

Herstellung von Waren erfolgt, ist ein Abdruck
dieses Gesetzes und ein von der Ortspolizei
behörde zur Bestätigung der Richtigkeit seines
Inhalts unterzeichneter Aushang anzubringen,
aus dem ersichtlich ist:
a) die Länge, Breite und Höhe des Raumes,

b) der Inhalt des Luftraumes in Kubikmetern,

c) die Zahl der Personen, die nach 5 8 in
den Arbeitsräumen regelmäßig beschäftigt
werden darf.
Diese Bestimmungen finden auf die Schlafl

räume der Gehilfen und Lehrlinge mit der Maß
gabe Anwendung, daß in dem Ausbau e an

Stelle der unter c vorgeschriebenen Anga e die
Zahl der Personen anzugeben ist. die nach 5 17
in dem Schlafraum untergebracht werden darf.

5 19. Die Herzogliehe Kreisdirektion und
in der Stadt Braunschweig die Herzogliche
Polizeidirektion ist befugt, auf Antrag für be
stehende Anlagen, solango sie nicht eine wesent
liche Erweiterung oder einen Umbau erfahren.
Ausnahmen von 59 l, 2, 3, Abs. 3, 7, 13, Abs. 3
Satz 1 zuzulassen.

5 20. Das Fortschaffen, Austragen und Feil
halten von frischgeschlachteten Tieren und von
Fleisch» und Wurstwaren aller Art darf nicht
durch Personen geschehen, die mit ansteckenden
oder ckelerregeudcn Krankheiten behaftet sind.
Personen, die von solchen Krankheiten befallen
werden, haben unter entsprechender Benach

richtigung des Betriebsunternehmers ihre Tätig
keit sofort einzustellen.
Ansteckende Krankheiten im Sinne dieser

Vorschriften sind auch Geschlechtskrankheiten.
Die Fortschatfung und das Austragen dürfen,

außer in geschlossenen Wagen, nur verhüllt er
folgen. Zur Verhüllung dürfen nur saubere Tücher
von weißer oder vorwiegend weißer Farbe, s0wic
reines weißes Papier verwandt werden. Bei
dem Fortschaffen auf offenen Wagen sind auch
saubere, undurchlässige Plantücher gestattet.
Das Tragen von Fleisehteilen, von Rindervierteln,
Schweinehälften und dergleichen auf dem Rücken
ist nur dann gestattet, wenn eine saubere Kapuze
derart benutzt wird, daß Kopfhaare und Nacken
der Träger nicht in unmittelbare Berührung mit
dem Fleische kommen. Kälber im Felle dürfen
mit anderem Fleisch weder bei der Fortsehaffuug,

noch bei dem Feilhalten in Berührung gebracht
werden. Blut darf nur in verschlossenen, reinen
Gefäßen fortgeschafl't werden. Lunge, Leber
und andere Fleiscbteile dürfen nicht mit un
gereinigten Mägen und Därmen, ebenfalls nicht
mit Häuten und nicht abgebrühten_Füßen zu

sammengebracht werden.

ä 21. Wer sich mit dem Verkaufe oder mit
dem Zerlegen von Fleisch an den Verkaufsstellen
befaßt, muß bei diesen Beschäftigungen eine

saubere Ober- und Unterkörper bedeckende weiße
Schürze über den Kleidern tragen. <

Die Benutzung von bedrucktem. beschrie
benem oder sonst bereits gebrauchtem Papier
zum unmittelbaren Einwicksln von Fleisch und
Fleischwaren aller Art, die für den menschlichen
Genuß bestimmt sind, ist verboten. Papier, das
lediglich auf einer Seite den Firmenaufdruek
oder eine Gesehäftsempfehlung des Betriebs
unternehmers enthält, fällt nicht unter dieses
Verbot.

5 22. Alles unmittelbar zum Verkauf be
stimmte, auf den Verkaufstischen, in Schau
fenstern und sonst ausgestellte Fleisch muß nach
Möglichkeit vor Staub geschütztund vor Insekten
und anderen Tieren bewahrt werden.
Den Käufern ist es verboten, die Fleisch

waren zu botasten oder in anderer ihre Genuß
fähigkeit beeinträchtigenden Weise zu prüfen.
Die den Verkauf der Waren besorgenden Personen
sind für die Beobaehtung dieser Bestimmung,
sowie dafür verantwortlich, daß jedes unnötige
Berühren der Fleischwaren unterbleibt.

% 23. Hunde dürfen in den Aufbewahrungs
und V erkaufsräumcn nicht geduldet werden. Den
Käufern ist das Mitbringen von Hunden in die
Verkaufsräume untersagt.
Das Kehren auf trockenem Wege in den

Arbeits-‚ Aufbewahrungs- und Verkaufs-, sowie
in den mit diesen in offener Verbindung stehen
den Räumen ist verboten. Die Räume sind auf
nassem Wege zu reinigen.

5 24. Ein Abdruck der Bestimmungen in

5ä 12 Satz 1, 22, Abs. 2 und 23, Abs.1 Satz 2
ist unter einem Hinweis auf die Strafbestimmung
in 5 25 an der Verkaufsstelle auszuhängen.

ä 25. Zuwiderhandlungen gegen die Be

stimmun en dieses Gesetzes unterliegen einer
Geldstra e bis zu 150 Mark, im Unvermögensfalle
einer Haftstrafe bis zu 6 Wochen.

5 26. Die ordentlichen Polizeibehördcn und
Gewerbeaufsichtsbeamten, denen die Aufsicht
über die Ausführung der Bestimmungen dieses
Gesetzes obliegt, haben das Recht jederzeitiger
Besichtigun der sämtlichen Räume, welche auf
Grund des Gesetzes in Betracht kommen.

5 27. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1909
in Kraft.
Die Bestimmungen des Gesetzes, das Ver

fahren beim Schlachten betreifend, vom 9. August
1907 Nr. 38 werden durch dieses Gesetz nicht
berührt.

Bücherschau.
Neue Eingänge:

« Lehmsnn, K. B., und Neumenn, P. 0., Atlas
und Grundriß der Bakteriologie und Lehrbuch der
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speziellen bekterloiogischen Diagnostik. 5. umge—

arbeitete und vermehrte Auflage, 2 Bände.

Teil I. Atlas. J. F. Lehmanns Verlag, München
1910. Bd. I. pro Expl. 20 M.

— Zwick und Weichel, Bekterlolcgische Unter

suchungen über die Erreger der Mastitis ucute des

Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Be

teiligung von sogenannten Fielschvergittungserregern

III der Entstehung der Krankheit. Sonderabdruck

aus „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits

mute“, Band 44, Heft 4, 1910.

— Bericht über des Vetsrlnlrweoen im König

reich Sachsen für das Jahr 1909. Herausgegeben

von derKöniglichen Kommission für das Veterinär

wcsen. 54. Jahrgang, Dresden 1910. v. Zahn

und .Iacnsch.

—— Nesfs, M., Viehhsitung. Sonderabdruck

aus dem 16. Jahrgang des Statistischen Jahr
buchs deutscher Städte, Abschnitt XI. Verlag
von Wilhelm Korn, Breslau.
—- Badtke, Vieh- und Schlachthöfe Im ishre

1906. Sonderabdruck aus dem 16. Jahrgang des

Statistischen Jahrbuchs deutscher Städte, Ah
schnitt XII. Verlag von Wilhelm Korn, Breslau.
—-Schmey,l., Das Hamartoma adenomatodes,

eine typische Entwicklungsstörung in den Nieren

erwachsener Pferde. Separatabdrnck aus Vir
chows Archiv für pathologische Anatomie usw.

202. Bd. 1910.

— Soihold. E., Über den Kohngehsit unter assp

tlschen Ksutcien gewonnener Milch und dessen Be

deutung für die Praxis. Sonderabdruck aus dem

Zentrnibiatt für Bakterioiogie usw. 55. Band, 1910.
— Hofherr, 0., Experimentelle Beiträge zur

lilzbrandinfektion des Geflügels durch Fütterung.

I.-D. Gießen 1910.

— Huber, B., Über die Wirkung der haupt
sächlichen im Tuberkuiin und in den zu den lokalen

Tuberkuiinreaktionen verwendeten Tuberkuiiniösungen

enthaltenen nichtspeziflschen Bestandteile auf die
Augem, Soheldenschlelmhaut und äußere Haut des

Rindes. I.-D. Leipzig 1910.
—- Scheitel A., Vsdemscum für die tierlrztliche

Geburtshilfe. Verlag von M. & 11.Schaper, Hannover
1910. Preis geb. 2,25 M.
— Rnudnitz, W., Die Arbeiten auf dem Gebiets

der Hilchwlssenschnft und Molkereipraxls im lehre
I909. II. Semester. Sammelrefcrat, 13. Heft.

Separatabdruck aus der „Monatsschrift ihr Kinder
heilkunde“, Band IX, Heft 2. Franz Deutikc,
Leipzig und Wien 1910. Preis 1M.

h
—
Kremers und Schioilmsnn, Die Milch in Ge

l; und Rechtsprechung. Veröffentlichungen des

beezricrllrismi'iir
Säuglingsflirsorgo im Regierungs

‘ isseidorf. Heft 3. Berlin C l II - ’
\erlag, 1910. Preis 1M.

Y ar Qmanns
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l

- M. Fsdyesn, John und Stockmsnn. Stowsrt,
The Journal cf compnntive Pathology und Thera

peutics. V01. XXIlI. Part 3. September 1910.
W. & A. K. Johnston, Limitcd, Edinburgh anti

London.

——Revista de Medicins Veterlnsris de in Escueia

de Montevideo, Tomo i, Nüm. 1—8, 1910.

-— Grimmer, Chemie und Physiologie der Milch.

Verlag von Paul Parcy, Berlin 1910.

Die bisherigen Werke. die die Milch zum

Gegenstando ihrer Behandlung haben, berück

sichtigen meistens die Milchwirtscbait und das

Molkereiwesen, sowie vor allem die Hygiene der

Milch. Der Gedanke des Verfassers, in einem

kurz gefaßten Lehrbuch die Chemie und Physio

logie der Milch im Zusammenhange zu behandeln,

muß daher als ein glücklicher und Erfolg ver

sprechender bezeichnet werden.

Der gesamte Stoif wird in 15 Kapiteln ge.

schildert. Besondere Erwähnung verdient die

von Zietzschmann-Ziirich bearbeitete Ein

leitung über den Bau und die Funktion der

Milchdriise. Neben den Abschnitten, die der

Besprechung der einzelnen Bestandteile der Milch

(Eiweißkörper, Kobiehydrate, Fett, Salze) ge

widmet sind, müssen die den Biologen in erster

Linie interessierenden Kapitel „Enzyme der
Milch“, l‚Bakterien der Milch“, „Immunkörper,

Laktoserum“ hervorgehoben werden. Ob jedoch

der Abschnitt „Sterilisieren, Pasteurisieren, Vor
zugsmilch“ sowie die Schilderung der pathogenen
Bakterien der Milch unter den Titel „Chemie und
Physiologie der Milch“ fallt, dürfte strittig sein,

wobei jedoch zugegeben werden muß, daß es

schwer halt, in diesem Falle streng zwischen

Physiologie und Hygiene zu scheiden. Auch
das Kapitel „Milchpräparate“, das eingehend und
unter Erschöpfung wohl sämtlicher neuerer
Präparate geschildert wird, sowie das Kapitel
„Untersuchung der Milch“ verdienen volle An
erkennung.

Infolge seiner sachlichen Kürze und klaren
Schreibart erfüllt das besprochene Werk, das
Herrn Geheimcm Rate Prof. Dr. Ellenberger
gewidmet wurde, seinen im Titel ausgesprochenen
Zweck, „ein kurzes Lehrbuch für Human- und
Veterinärmediziner, Chemiker und Milchwirt
schafticr zu sein“, vollkommen. Puppe.
— Msikmus, Grundrili der klinischen Diagnostik

der inneren Krankheiten der Haustiere. Vierte
vormclu'te und verbesserte Auflage. Verlag vori
Dr. Max Jänecke, Hannover. 1910.
geb. 5,00 M.

Das bereits in vierter Auflage — die erste
erschien im Jahre 1898 - vorliegende kleine
Werk soll nicht nur dem Studierenden ein ge

Preis
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eigneter Führer, sondern auch dem Praktiker

ein zuverlässiger Berater sein. Die übersieht
liche Anordnung des Stoffes, klare Diktion und

Objektivität, sowie bei aller Kürze Wiedergabe
der für den Kliniker wichtigen Reaktionen, wobei
auch die neuzeitlichen Tuberkulinimpfungen und

die Serodiagnostik des Rotzes kurz betrachtet

werden sind, bieten die Möglichkeit, sich mit

den Grundzügen der Diagnostik rasch und leicht
vertraut zu machen. Das kleine Werk kann
daher warm empfohlen werden. Foppe.

Kleine Mitteilungen.
Ü
— Tierärztliche Kontrolle des Elerhandels In

Berlin. Die Wissenschaftliche Deputation fllr
das Medizinalwescn hat in einem ausführlichen,
an den Minister der geistlichen, Unterrichts— und

Medizinal-Angelegenheiten erstattetenGutachten*)
die Frage, unter welchen Voraussetzungen
Fleckeier als verdorben, und unter
welchen sie als gesundheitsschädlich
anzusehen sind, sowie oh und unter
welchen Vorsichtsmaßregeln etwa Fleck
eier für Menschen genießbar sein würden,
dahin beantwortet:

1. Fleckeier, d. h. Eier, in welchen sich bei
der Durchleuchtung, dem sogenannten „Klären“,
sichtbare Schimmelpilzwucherungen entwickelt
haben, sind ausnahmslos als verdorben an

zusehen.

2. Beobachtungen über Gesundheitsschädl

gungen durch den Genuß von Fleckeiern liegen
unseres Wissens nicht vor. Es läßt sich aber
nicht ausschließen, daß unter besonderen Um

ständen, namentlich bei bereits bestehenden

krankhaften Veränderungen der Verdauungs
0rgane der Genuß von Fleckeiern, in denen

sich Pilze wie Aspergillus- und Mukorartcn ent
wickelt haben, gesundheitsschädigend wirkt.
3. Die von der Pilzwucherung offensichtlich

durchsetzten Teile sind als genießbar nicht an
zusehen. Die für das bloße Auge unveränderten
oder wenig veränderten Teile sind zwar nicht
als ungenießbar, aber stets als minderwertig an

zusehen und daher vorn freien Verkehr auszu
schließen. Falls ihre Verwendung als Nahrungs
mittel oder zur Herstellung von Nahrungs- und

Genußmitteln zugelassen wird, müssen Vorkeh
rungen dahin getroffen werden, daß der Käufer
über die Beschafienhcit der Eier und der mit

*) Vierteljahrssehrift für gerichtliche Medizin
und öffentliches Sanitätswesen, 3. Folge, 38, 2,
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und

Genußmittel sowie der Gebrauchsgegenstände,

20. Band 1910, Heft 2 und 4.

ihnen hergestellten Waren nicht im Zweifel ge

lassen wird.

Es ist ein unbestreitbares Verdienst Berch
manns, auf die Mißstände im Marktverkehr mit
Eiern und die Notwendigkeit einer amtlichen
Kontrolle im Eierhandel hingewiesen zu haben.
Seine eingehenden Untersuchungen und Fest

stellungen auf diesem Gebiete, sowie seine Vor

schläge zur Handhabung der erforderlichen Kon

trolle (vgl. die Verölfentlichungen Borehmanns
im XVll. Jahrgang dieser Zeitschrift) haben, wie
bereits im Februarheft 1910 S. 182 als in Aus

sicht stehend mitgeteilt wurde, die zuständige
Behörde in Berlin nunmehr veraniaßt, die Polizei
tierltrzte mit der amtlichen Kontrolle des Markt

verkehrs mit Eiern zu betrauen.
— Auszug aus der Dienstanweisung für die

Kreisärzte, betr. Verkehr mit Nahrungsmitteln, Ge

nußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 1.9.1910.

% 79. Verkehr mit Milch. Der Verkehr
mit Milch verlangt namentlich mit Rücksicht
auf seine Bedeutung für die Ernährung der

Kinder eine scharfe sanitätspolizeiliche Beauf

sichtigung, die sich nicht nur auf den Milch

verkauf, sondern auch auf die Milchgewinnung

zu erstrecken und an der sich der Kreisarzt in

Gemeinschaft mit dem beamteten Tierarzt zu

beteiligen hat. Bei dieser Kontrolle ist auch

stets die Möglichkeit der Verschleppung au«

steckender Krankheiten durch den Verkehr mit
Milch, insbesondere durch die Sammelmolkereien,

ins Auge zu fassen. (Vgl. Min. Er]. vom 27.Mai
1899 und vom 29. Mai 1900.)

ä 80. Verkehr mit Fleisch, Schlacht
häuser. (Abs. l.) Die Überwachung des Ver

kehrs mit Fleisch, die Einrichtung und der Be
trieb der Schlachthäuser ist, soweit die technische
Seite in Betracht kommt, in erster Linie Sache
der beamteten Tierärzte; der Kreisarzt hat jedoch
hier ebenfalls die gesundheitspolizeilichen inter—

essen wahrzunehmen, soweit dies erforderlich
erscheint.

— Die relative Häufigkeit der Lungentuhcrkulose
bei der Landhev'dlkerung im Vergleich zur Stadt

bevölkerung führt Bouiet (La tuhereulosc bovine.
Revue intern. de 1a Tuberc.‚ Sept. 1909, Nr. 3)
darauf zurück, daß die Rindertuberkulosc —

namentlich unter der ländlichen Bevölkerung —

eine große Bedeutung für die Verbreitung der
menschlichen Tuberkulose habe. Er geht dabei
von der Voraussetzung aus, daß alle Typen der

Tuberkelbazillen identisch seien, und der eine
Tuberkclbaziilentypus in den anderen nach Ver
suchen verschiedener Autoren überzufilhren sei.
Er hebt speziell die statistisch erwiesene Tat
sache hervor, daß in dem Falle beim Stall
personal der Besitzer tuherkuloseverseuchter
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häufig vorkomme, besonders wenn letztere in

den Ställen schlafen; ferner spricht die Häufigkeit

der Tuberkuloseinfektioncn bei Veterinären, Ab

deckern und illctzgern für die Infektion durch den

bovinchypus,ebensodieEntwicklungeinestuber

kulösen Hautuikns infolge von Umschlägen mit

Rahm, der von einer tuberkulöscn Kuh stammte.

Auch für die Übertragung der menschlichen Tuber

kulose auf Rinder glaubt Verfasser beweisende

Fälle anführen zu können; ebenso filr die In—
fektion anderer Tiere (Schweine, Kälber) und

gesunder Kinder durch tuberkulöso Milch zitiert

er eine Reihe Autoren. Interessant ist auch die

zitierte Statistik, wonach mit Zunehmen der

Tuberkulose in dem Stall eines großen Gutes

unter den Kühen auch die Tuberkulose und zwar

immer die abdom. Form unter den Kindern

der umgebenden Bevölkerung zunimmt und mit

Entfernung der tuberkniosekranken Kuh auch

die Tuberkulosesterblichkeit unter den Kindern

wieder abnimmt. - Boulet geht dann auf die
Bedeutung der Tuberkuiinprobe beim Vieh ein

und hält sie für absolut einwandfrei bei ent

sprechender sorgftiltigcr Beobachtung; für noch

sicherer halt er die Hautreaktion nach Moussu.
Die bisherigen gesetzlichen Maßnahmen in

Frankreich seien absolut unzureichend. Er macht
zum Schluß verschiedene Vorschläge, wie sowohl

die Privatinitiative als auch der Staat Abhilfe

schaffen können, die sich auf Verbesserung der

Stallhygiene, Viehversicherung unter staatlicher

Oberhoheit und obligatorische und kostenlose

Tuberkulinisierung durch staatlich angestellte

Veterinäre beziehen. (Hof. im International.

Zentralblatt f. d. gesamte Tuberkuloseforschung,
lV. Jahrg., Nr. 10, S. 52‘2.)
— Die deutschen Städte auf der internationalen

Hygiene-Ausstellung Dresden i9|i. Das Interesse
der deutschen Städte für die internationale

Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 ist in stetem

Wachsen begriffen. Täglich laufen Neuanmel
dungen ein von Städten, die es fiir ihre Aufgabe
halten, auf der Ausstellung mit ihren spezifisch
hygienischen Einrichtungen hervorzutreten. In
den letzten Tagen haben sich Konstanz, Saar<

brücken und Wernigerode a. H. gemeldet, ebenso
die Reichshauptstadt Berlin, deren Stadtverord

netenversammlung den Betrag von zwanzig
tausend Mark bewilligt hat.

Durch das Sächsische Ministerium des Innern
ist ferner der Leitung der Internationalen Hy
gieneAussteiiung Dresden1911 mitgeteiitworden,
daß die Stadt Straßburg und die Elsaß—Lothriu
gische Landes-Versicherungs-Anstait die Aus
stellung offiziell beschicken werden. Ebenso
werden die Kinderklinik und das pharmazeutische

Institut der Kaiser Wilhelms-Universität auf der

Ausstellung mit einer Sonderausstellung hervor

treten. Der Kaiserliche Statthalter in Eisaß_

Lothringen wird aus dem Landesfonds Mittel

flüssig machen, die einer Anzahl Ärzte als

Reisestipendien fiir den Besuch der Internatio

nalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 dienen

sollen.
—- Typhusverhrsitung durch lilch. In Thom,

Westprenßen, war vor einiger Zeit eine Typhus

seuche ausgebrochen, die noch nicht ganz er

loschen ist. Im ganzen waren über 50 Personen

erkrankt, während einzelne Fälle jetzt noch vor
kommen. In der Stadtverordnetenversammlung
wurden nach den angestellten Untersuchungen
als Ursache der Epidemie Mängel bei der Milch

versorgung angegeben. Bei der Revision der

Milchverhäitnisse Thorus seien fast unglaubliche

Schmutzereien ans Tageslicht gekommen. Eine

der revidierten Molkereicn hatte die Milch mit

Natureis aus dem Mühlenteich gekühlt, einem

Tümpel, in den Abwässer und Fäkalien abliefen.

(Molkerei-Zeitg. Nr. 40. 1910.)

Tagesgeschichte.
H Der könini. Erich, durch den den Tierärzt

iichen Hochschulen das Prometionsrsoht verliehen

werden ist (vgl. vorige Nummer dieser Zeitschrift,

S. 28), ist vom 5. September aus Stolp datiert

und lautet:

Auf den Bericht vom 22. August
d. J. will ich den Ticriirztlichcn Hoch—
schulen in Anerkennung der wissen
schaftlichen Bedeutung, die sie im Laufe
der Jahre, namentlich seit ihrer Um
wandlung aus Tierarzneischulcn in Hoch
schulen, erlangt haben, das Recht ein
räumen, nach Maßgabe der in der
Promotionsordnung festgesetzten Be
dingungen approbiertc Tierärzte sowie
Ausländer, die die tierürztliche Fach
priifung in Deutschland bestanden haben,
aufGrund einchrtifungzum doctormedi
cinae veterinariac (abgckilrzte Schreib
weise: Dr. med. vet.) zu promovieren und
die Würde eines doctor medicinae vetcri
nariae auch ehrenhalber als seltene Aus
zeichnung an Miinner zu verleihen, die
sich um die Förderung der Veterinär
wissenschaft hervorragende Verdienste
erworben haben.

Wilhelm.
von Trott zu Solz.

Freiherr von Schorletner.
— Dr. Vogel — Ministerialrat Der bayerische

Landestierarzt, Oberregierungsrat Dr. B e rn h ar d
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Vogel, ist zum Ministerialrat ernannt werden.
Diese hohe Auszeichnung, die bisher noch keinem

Tierarzt zuteil geworden ist, bedeutet zugleich
eine Anerkennung und Ehrung des gesamten
tierärztlichen Standes.

Dem Herrn Ministerialrat Dr. Vogel bringen
wir unsere herzlichsten Glückwünsche dar.
— Öffentliche Schlachthöfe. Eröffnet werden

sind der neu errichtete Schlachthof in Willen
berg und der Schlacht- und Viehhof in Geeste
münde. Beschlossen werden ist die Erbauung
eines neuen Vieh- und Sehlachthofes in Erfurt
(Kostenbetrag 3312000 M). Der Bau eines
öffentlichen Schlachthefes ist geplant in Lauf
bei Nürnberg und Peiskretscham in Ober
schlesien. Erweiterungsbauten sind beschlossen
in Neustadt in Westpr. (Kühlhalle, Kosten
betrag 38000 M), geplant in Bromberg (Kühl
halle, Kostenbetrag 500000 M).
— Schlachtmethoden auf dem Sehlschtlrofe in

Braunschweig. Wie die Deutsche Schlacht- und
Viehhof-Zeitung (Nr. 42. 1910) meldet, hat der
Magistrat der Stadt Braunschweig im Einver
stttndnisse mit der dortigen Polizeidirektion an
geordnet, daß als Tötungsmittcl zu verwenden
sind: beim Großvich, einschließlich der Pferde,
die Bolzenschußpistole; bei Schweinen der
Schlagbolzen, bei Kälbern und Schafen die Holz
keulc.

Es wäre sehr erwünscht, wenn solche
Schlachtarten, die den Tod der Tiere schnellstens
und mit möglichster Vermeidung jeder unnötigen
Qual herbeiführen, auch anderwürts Anwendung
fänden. Leider werden aber noch in ver
schiedenen Teilen Deutschlands, sogar in zahl
reichen Schlachthäusern, außer den zur rituellen
Schlachtung gelangenden Tieren alle Kälber und
Schafe durch Halsschnitt ohne vorherige Be
täubung getötet, auf dem Berliner Schlachthofe
selbst vollständig ausgewachsene Jungrinder.
Und das nicht immer gerade in der schonendsten
Weise und oft mit durchaus ungeeigneten kleinen
Messern.

Vorn Standpunkte der Humanität aus ist bei
den verschiedenen Schlachtmethoden zu ver
langen, daß bei der Tötung möglichst rasch eine
vollständige Betäubung der Schlachttiere ein
tritt, so daß die im Verblutenlassen bestehende
Schlachtung schmerzlos erfolgt. Voraussetzung
bei der der Blutentziehung vorhergehenden Be
täubung muß daher sein, daß diese so ausgeführt
wird, daß die teils durch Erschütterung des
Gehirns, teils durch Zerstörung und Lähmung
der Zentren des Bewußtseins und der Empfindung
im Großhirn verursachte Bewußt- und Emp
findungslosigkeit des Tieres sofort eintritt. Dies
ist durch gut konstruierte und richtig applizierte

Schußapparate erreichbar, auch durch richtig

ausgeführten Kopfschlag. Wird letzterer durch
Keulen- oder Hammerschlag vorgenommen, so
darf er nur von kräftigen und darin geübten
Personen ausgeführt werden. Daß aber auch
hierbei Fehlschläge oft vorkommen, be

sonders bei Rindern und namentlich, wenn es
sich um schwere Bullen oder Ochsen handelt,
davon kann man sich in den Schlachthäusern

überzeugen. Denn es gehört nicht zu den

Seltenheiten‚ daß geschlagene Rinder erst nach
mehrmaligen Axthieben fallen, mitunter sich

sogar nochmals erheben, in der Schlachtkammer
umherlaufen und erst nach weiteren Kopf
schlitgen bewußtlos niederstürzen. Ohne Zweifel
erleiden solche Tiere hiedurch einen qualvolleren
Tod, als durch einen mit scharfem, geeignetem
Messer schnell und. sicher ausgeführten Hals
schnitt.

* In der Frage über die Zulässlgkelt der Revi
sionen von Flelscherelhetrlehen kritisiert die „Amt
liche Zeitung des Deutschen Fleischer
Verbandes“, die als Beilage der „Allgemeinen
Fleischer-Zeitung“ ausgegeben wird, in ihrer
Nr. 36 vom 10. September d. J. einen Artikel,
den Herr Dr. Jaeger (Frankfurt a. M.) in der
Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene ge

schrieben habe; sie macht ihm hierbei den Vor
wurf des Jonglierens mit Rechtsbegrifien, weil
er in seinem Artikel die Kontrolle der Ver
arbeitungs- und Lagerräume von Fleischereien
durch Tierärzte auf Grund des ä 139b der
Gewerbeordnung für statthaft erklärt habe. -Es
wird dann über Herrn Dr. J aeger, gegen
den bekanntlich die Allg. Fl.-Ztg. wegen seiner
Ansicht über die Verarbeitung von Kalbsgekröscn
in die Leberwurst*) einen förmlichen Feldzug
entriert hat, in der gehässigsten Art und Weise
hergezogen: wenn Herr Dr. Jaeger stellenlos
werden sollte, werde sie, nämlich die Amtl. Ztg.
des D. Fl.-V., ihm ihre Fürsprache bei der
Direktion eines Variet6—Theaters als Jongleur
(sie!) nicht versagen. Zum Schluß erhält dann
noch die Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene
eine versetzt; es wird ihr „dringend empfohlen,
ihren guten Ruf nicht durch fragwürdige Artikel
zu untergraben!“ Es erübrigt sich, auf Inhalt
und Form der rohen Kritik näher einzugehen.
Zur Sache selbst sei jedoch bemerkt, daß Herr
Dr. Jaeger den beregten Artikel über
haupt nicht geschrieben hat, sondern daß
es sich um einen im 12. Heft, S. 408, XX. Jahrg.
dieser Zeitschrift veröffentlichten Vortrag des
Herrn Polizeitierarztcs Dr. Moeller (Düsseldorf)

*) Vgl. auch Heft 11, XX. Jahrg. die er Zeit
schrift S. 360 ff.
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über die gesetzlichen Grundlagen der Geschäfts—,
Wurstküchen-, Speisewirtschafts- und Hotel

küchen-Revisionen handelt. — Die Beurteilung
über den Wert und die Aufnahmefähigkeit von
Artikeln für die Zeitschrift für Fleisch- und
Milchhygiene muß schon der Redaktion derselben

allein überlassen bleiben; von der Meinung der

„Amtlichen Zeitung des Deutschen Fleischer-Ver
bandes“ wird sie sich in dieser Hinsicht am aller
wenigsten beeinflussen lassen. H.
— Über Haftpflicht der Schlschthoftlerärzte

und Schlachthcflelter hielt der städtische Tierarzt
Dr. med. Goldstein am 25. Oktober d. J. einen
interessanten Vortrag im „Verein Städtischer

Tierärzte zu Berlin“. Der Vortrag wird im
Original in einem der nächsten Hefte dieser
Zeitschrift erscheinen.
— Zum Mitglied der Kommission zur Abhsltung

der Prüfung für Krelstlerärzte in Preußen ist für
Fleischbeschau und Beurteilung sonstiger vom

Tiere stammender Nahrungsmittel der Abteilungs
vorsteher am hygienischen Institut der Tierärzll.
Hochschule zu Berlin städtischer Obertierarzt

Bongert ernannt worden.
-— Zur Schächtfrage. Die nachstehenden

Schriftstücke sind der Zeitschrift vom Verein
der Schlachthoftierärzte der Rheinprovinz erst
unter dem 29. September d. J. übersandt und
infolgedessen so spät zugestellt worden, daß die
Veröffentlichung im Oktoberheft nicht mehr
möglich war. D. R.

Betrifft: Die Tierquälerei-Paragraphen
in der Novelle zum Strafgesetzbuch.

An die
hohen gesetzgebenden Körperschaften

des Deutschen Reiches.
Den hohen gesetzgebenden Körperschaften

des Deutschen Reiches unterbreiten die unter
zeichneten tierärztlichen Vereine ehrerbietigst
die dringende Bitte, dem Beschlusse der Justiz
kommission des Reichstages, das rituelle
Schächten der Juden unter reichsgesetzlichen
Schutz zu stellen, ihre Zustimmung versagen zu
wollen.
Die unterzeichneten Vereine setzen sich aus

beamteten, aus praktizierenden Privat- und aus
Schlachthoftierürzten zusammen.
Da ihre Mitglieder fast sämtlich beruflich

gezwungen sind, bzw. zeitweise waren, die
Schlachtvieh- und Fleischbeschau auszuüben und
zahlreichen Schlachtungen beizuwohnen, so ver
fügen dieselben auch über die nötigen praktischen
Erfahrungen im Schlachtwesen, die allein zur
Abgabe sachverständiger Gutachten über die
verschiedenen Schlaehtmethoden befähigen. Bloße
theoretische Kenntnisse oder ganz vereinzelt an
gestellte Beobachtungen genügen nicht, um ein
maßgebendes Urteil fällen zu können.
Etwa 98 Proz. aller Tierärzte halten nun

das rituelle Schächten der Juden für eine den
Forderungen der Humanität nicht entsprechende,
tierquälerischc und darum verwerfliche Schlacht—
methode, angesichts des Umstandes, daß man
heute in der Lage ist, ohne hygienische oder
gewerbliche Nachteile die Schlachttiere auf die

mildeste Art, d. h. ohne Fesselung und Nieder
werfung, blitzschnell und schmerzlos töten zu
können, und zwar durch die Schußbetäubung
vor der Blutentziehung.
Anders beim Schächten. Quälerisch und in

hohem Grade ängstigend für die Tiere sind
schon die unumgänglichen Vorbereitungen, die
sich in der täglichen Praxis erfahrungsgemäß
kaum je „schonend“, wie es allgemein verlangt
wird, ausführen lassen, und quälerisch ist der
Schüchtschnitt selbst, der die Tiere bei vollem
Bewußtsein trifl't, das meist auch nicht, wie in
der Theorie vielfach irrtümlich angenommen
wird, schon nach wenigen Sekunden dauernd
schwindet, sondern erst nach Verlauf von für
die Tiere qualvollen Minuten.
Während sich die Technik der Betäubungs

methoden von Jahr zu Jahr vervollkommnet, ist
dies bei der Schächtmethode nicht der Fall und
auch nicht zu erwarten.
Die unterzeichneten Vereine, die wohl An

spruch auf Sachverständigkeit erheben dürfen,
filhlen nach alledem die dringende Pflicht, davor
zu warnen, daß eine Schlachtmethode gesetzlich
sanktioniert werde, die den von ihr betroffenen
Tieren entsetzliche Qualen bereitet und deshalb
der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
zuwider ist.

Aachen, den 18. September 1910.
An sämtliche ticrärztlichen Vereine

Deutschlands.
Der Verein Rheiupreußischer Tierärzte hat

in seiner am 11. September d. J. in Koblenz ab
gehaltenen Generalversammlung folgende Ein
gabe beschlossen:

„Den hohen gesetzgebenden Körper
schaften des Deutschen Reiches unterbreitet
der Verein Rheinpreußischer Tierärzte die
dringende Bitte, dem Beschlusse der Justiz
kommission, das rituelle Schächten der Juden
unter rcichsgesetzlichen Schutz zu stellen,
nicht beizutreten.
Etwa 98 Prozent aller Tierärzte, die allein

in dieser Frage als Sachverständige zu urteilen
befähigt sind, halten das rituelle Schächten
für eine veraltete und tierquiilerische Schlacht
methode, die auch dem sittlichen Empfinden
der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
zuwider ist.“
Außerdem hat der Verein beschlossen, an

sämtliche tierttrztlichen Vereine Deutschlands
das Ersuchen zu stellen, sich dieser Eingabe
anzuschließen, um so eine überzeugende und
wirksame Kundgebung herbeizuführen.
Es sind für und wider das Schächten seit

zahlreiche Gutachtenzwei Jahrzehnten von
vielen zum Teil in hervorragender Stellung
stehenden medizinischen und veterinärmedi
zinischen Sachverständigen abgegeben worden,
teils herbeigeführt durch Umfragen von Tier
schutzvereinen und zweckverwandten Verbänden,
teils auf Veranlassung des Verbandes der
deutschen Juden.
Eine im Jahre 1905 seitens des Verbandes

der Tierschutzvereine des Deutschen Reiches an
die tierärztlichen Vorstände der Schlachthöfe
Deutschlands und der deutsch-österreichischen
Lande gerichtete Umfrage erbrachte 585 Ant
worten, in welchen sich nur zwei für das
Schächten als beste Schlachtmethode aussprachen,
während etwa 93 Prozent derselben diese Schlacht—
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methode direkt als eine tierquälerische be
zeichneten.
Dem gegenüber stehen die in einer Gut

achtensammlung des Verbandes der deutschen
Juden aus dem Jahre 1908 enthaltenen Ansichten
von 68 deutschen Universitätsprofessoren, sieben
tierärztlichen Professoren und etwa 200 Tier
ärzten der verschiedenen Gruppen, welche dem
Schächten mehr oder weniger wohlwollend
gegenüberstehen. Eine große Anzahl dieser
Gutachter bezieht sich einfach auf ihren bei
einer gleichen Umfrage im Jahre 1903 ein
genommenen Standpunkt.
Das Gesetz betrcfi'end die Schlachtvieh- und

Fleischbeschau hat außer den Schlachthof
tierärzteu auch fast alle Tierärzte der anderen
Gruppen in nähere Berührung mit dem Schlacht
wesen gebracht und ihnen damit Gelegenheit
gegeben, die verschiedenen Schlachtmethoden
kennen zu lernen und sich über die Vorgänge
bei Anwendung derselben, insbesondere über die
Art des Sterbens vermöge ihrer genauen Kennt
nis der anatomischen und physiologischen Ver
hältnisse bei den Tieren ein eigenes und zu
verlässiges Urteil zu bilden.
Kein Tierarzt aber, der aus eigener An

schauung mit dem heutigen Schlachtwesen ver
traut ist, kann das betiiubungslose Schächten,
wenn er es mit der modernen Betäubung ver
gleicht, als eine cm fehlenswcrtc Schlachtart
bezeichnen und seine uwenduug gutheißen oder
gar verteidigen.
Nun ist in der Justizkommission des Reichs

tags bei der Beratung über die Tierquitlerei
Paragraphen im Entwurf der Novelle zum Reichs
strafgesetzbuch in zweiter Lesung ein Antrag
Gröber angenommen werden, dem neuen ä 360, 13
folgenden Satz hinzuzufügen:

„Landesrcchtliche Bestimmungen, welche
in die rituellen Vorschriften einer Religions
gesellschaft über das Schlachten von Tieren
eingreifen, sind un2ulässig.“
Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß diese

Bestimmung, welche das rituelle Schächten
unter reichsgesetzlichen Schutz stellt, auch in
dritter Lesung angenommen und demzufolge in
das Reichsstrafgcsetzbuch aufgenommen werden
wird, wenn nicht die in Schlachtfragen als
Sachverständige allein zuständigen Tierärzte ihre
Stimmen dagegen erheben. Die schächtfreund
liehen Gutachten der medizinischen Universitäts
professoren werden zweifellos eine gewichtige
Rolle bei der Besprechung und bei der Ab
stimmung im Reichstags spielen. Wir Tierärzte
aber dürfen nicht tatenlos beiseite stehen, wenn
Gefahr besteht, daß auf Grund falscher An
schauung eine Tierquälerei gesetzlich sanktioniert
wird und wenn wir noch eine Möglichkeit vor
uns sehen, dies zu verhüten. Durch weiteres
passives Verhalten würden wir uns der Mitschuld
an dem Zustandekommen eines Zustandes an
zuklageu haben, der direkt als kulturrückständi
bezeichnet werden muß. Die Nachwelt mu
wissen, welche Ansichten über das Schächten in
unseren Kreisen zu der kritischen Zeit geherrscht
haben, um ein richtiges Urteil über uns fällen
zu können.
Noch ist es Zeit unser Votum in die Wag

schale zu legen, aber nicht mehr lau e, denn schon
im November d. J. kann die Entsc eidung fallen.
Der Verein Rheinpreußischer Tierärzte

richtet an alle deutschen tierärztlichen Vereine

die dringende Bitte, sich der Eingabe, die in
der in der Anlage enthaltenen Form den gesetz
gebenden Körperschaften des Deutschen Reiches
vorgelegt weiden soll, anzuschließen und bis
spätestens 20. Oktober d. J.*) ihre Zu
stimmungs- bzw. Meinungserklärung dem Unter
zeichneten znzusendeu. Diejenigen Vereins
vorsitzenden, die nicht in der Lage sind, in der
kurzen Zeit eine Vereinsversammlnng zusammen
zuberufen, werden gebeten, wenn möglich,
wenigstens eine Kundgebung des Vorstandes
herbeizuführen, oder aber, wenn auch dies nicht
angängig, ihre persönliche Meinung zum Aus
druck zu bringen.

Im Auftrage des Vereins Rheinpreußischer
Tierärzte.

Für den Vorstand:
Bockelmann, stellvertr. Vorsitzender.

Josef Forster 1-
.

Am 12. Oktober hatte die hygienische Wissen

schaft von neuem den Heimgang eines ihrer

Großen zu beklagen, als Professor Dr. Josef
Forster nach mehrwöchentlieher Krankheit
der Tücke eines karziuomatösen Leidens erlag.
— Forster war einer jener großen Gelehrten,
die, weil sie nur ein alles umfassendes Gebiet
der medizinischen Wissenschaften kannten,

der ganzen wissenschaftlichen Welt gehörten.
Für Forster bestand nur eine rein äußerliche,
aber keine innere Trennung zwischen Human—
und Veterinärmedizin. Sein bahnbrechendes Ar

beiten auf dem Gebiet der Ernährung und

Nahrungsmittel brachte ihn früh in innigen Konnex

mit der Veterinärmcdizin und Forster selbst
pflegte gerne Tierärzten gegenüber zu betonen,

daß aus seinen freundschaftlichen Beziehungen

zur Veterinärmediziu für ihn die Wechselwirkung
des Empfangene und des Gebens entsprungen

sei. —- Forstcr wurde 1844 in Nonncnhorn
geboren, studierte in München nndLeipzig, machte
1870,71 den Feldzug als Bataillonsarzt im 12.

Bayrischen Infanterie-Regiment mit, habilitierte

sich 1874 als Privatdozent für Hygiene an der
Universität München, wurde 1877 Professor für

Physiologie an der Zentral-Tierarzneischule in

München und 1878 Professor und Direktor des

hygienischen Instituts in Amsterdam. Als 1896
mit dem Tode Hoppe-Seylers der Lehrstuhl für
Hygiene in Straßburg, welcher bis dahin mit der

physiologischen Chemie vereint war, in ein selb

ständiges Ordinariat umgewandelt wurde, da

kam als der Berufendste nur Forster in Frage.
Forster brachte das ueugegründete Institut bald
zu hoher Blüte und fügte demselben 1898 eine

Veterinärabteilung an. Ein Reihe von Tierärzten
hat seit dieser Zeit in seinem Institut die freund
lichste und entgegenkommendste Aufnahme ge

funden. Durch die umfassende Tätigkeit des
Instituts auf dem ganzen praktischen und wissen

*) Vigfiierzu Redaktionsuotiz auf S. 61.
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schaftlichcn Gebiet der Hygiene und Bakteriologie
erwies sich das Institut seit einer Reihe von

Jahren den räumlichen Anforderungen nicht mehr
genügend, so daß Forster sich mit dem Ge
danken der Errichtung eines großen Zentral

institutes für die Reichslande trug, dessen Pläne

er bereits ausgearbeitet hatte. Die Verwirk
lichung seiner Pläne sollte dem tatkräftigen
Manne indes nicht mehr beschieden sein.

Als Schüler eines Voit und Pettenkofer
entwickelte Forster in bedeutsamster'Weise
die Lehren seiner hervorragenden Lehrer weiter.

Seine Untersuchungen über die Bedeutung der

Aschebestandteile in der Nahrung verschafften
ihm als jungen Forscher bald einen klangvollen

Namen. Von seinen zahlreichen Arbeiten sei

insbesondere sein klassisches Werk über Er—
nährung und Nahrungsmittel im Handbuch der

Hygiene von Pottenkofer-Ziemsscn hervor
gehoben. Forster zeigte eine besondere Vor
liebe für die wissenschaftlichen Fragen der

Fleiseh- und Milchhygiene, die er in phy—

siologisch-chemischer und baktcriologischer
Richtung bearbeitete. Er war der erste, der
die bakteriologische Untersuchung des Fleisches

methodisch in der Praxis bei zweifelhaften

Beschaubefunden anwendete und angewandt

wissen wollte und der hiermit den Grundstein

zum Aufbau der bakteriologischen Fleisch

besehau legte. Forster war ein Meister der
Methodik, die er großzügig, aber doch exakt

bis ins kleinste bei allen Untersuchungen
zur Anwendung brachte. Forsters Ver
dienste fanden vielfache Anerkennung. Er
war Mitglied einer Reihe gelehrter Körper
schaften des In- und Auslandes; die Universität
Edinburgh ehrte ihn durch die Ernennung zum

Dr. cf Laws. Der Tierärztliehe Verein von

Elsaß-Lothringen ernannte ihn zum Ehrenmit
gliede, eine Ehrung, der er gerne in Gegenwart
von Tierärzten gedachte.

Der vorzeitige Tod Forsters ist aber nicht
allein ein großer Verlust für die Wissenschaft;
denn Forster war nicht nur einer der aller
ersten Gelehrten auf dem Gebiete der Hygiene,
er war auch eine Persönlichkeit, die von einem

ganz besonderen Reiz im Verkehr mit alt und

jung umgeben war. Selbst in der Jugend ein
frischer, flotter Student gewesen, zeigte Forster
— ein Vorbild edelster Pflichterfüllung — stets
auch Verständnis für Lust und Frohsinn.
Forster besaß eine seltene Vornehmheit. des
Charakters, einen Adel der Gesinnung und eine
offene und ehrliche Liebenswürdigkeit; seinen

Mitarbeitern und Schülern war er ein wohl

wollender, stets hilfsbereiter Berater mit einem

überaus gründlichen und reichen Wissensschatze.

— Wer das Glück gehabt hat, in der sonnigen
Nähe dieses edlen, großen und feinen Mannes

weilen zu können, wird den Schmerz der
Trennung lange empfinden.

M. Müller-Straßburg.
— Verein der Gemelndetierärzte Im Königreich

Sachsen.

Herbstversammlung 1910 in Leipzig.
Vorversammluug am Ö. November, abends 8 Uhr,

im Hotel Saehsenhof. Vorberatung des Vor
standes. Mitglieder willkommen. Eingänge.

Eingaben an das Ministerium. Schlachthof

gesetzgebrmg.

Hauptversammlung am 6. November, vormittags
11 Uhr, im Hotel Sachsenhof.

l. Begrüßung. Eingänge. Mitteilungen des
Vorstandes.

„Über Schlachthofgesetzgcbung im König
reich Sachsen.“ Referent: Amtstierarzt

Stieler-Bautzen. Beschlußfassung über
eine diesbezügliche Eingabe an das Kgl.
Ministerium des Innern.

. NegativcrErfolg derEingahe derGemeiude
tierärzto an das Kgl. Ministerium des

Innern. Dringliche erneute Eingabe.

Stellung des Vereins der Gemeindctierärzte

zum Landesverband und den Kreisvereineu.

5. Allgemeines.
Nach Schluß der Beratungen (spätestens

3 Uhr) gemeinsames zwangloses Mittagsmahl.

Zahlreiche Beteiligung sehr nötig!

Mit kollegialem Gruß
Der Vorstand.

Dr. Keil-Leipzig. Dr. Meyfarth-Glauchau.
— Verein der Schlaehthoftlerärzte. Westfalens.

Einladung zu der am 4. Dezember 1910, vor

mittags 11‘/2 Uhr, zu Hagen im Hotel zum Römer,

Bahnhofstraße 46, stattfindenden Versammlung.

2.

4.

Tagesordnung:
l. Geschäftliches.
2. Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Kassenbericht.

4. Über zweckmäßige Denaturierung untaug

lichen Fleisches; Referent: Schlachthof

Direktor Thurmanu-Altena.
5. Antrag auf Abänderung einer Regierungs

Polizeivcrordnung betreffend Tötung der

Schlachttiere.

6. Der Nachweis von Pferdefleisch; Referent

Schlachthoftierarzt Dr. E e k h ard t -Dortmun d
7. Stellungnahme der Landwirtschaftskammer

zu der vorgeschlagenen einheitlichen Wiege

ordnung.

8. Mitteilungen aus der Praxis.

9. Verschiedenes.

10. Beschlußfassung über Ort und Tag der
nächsten Versammlung.
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Nach der Sitzung findet ein gemeinsames
Mittagessen statt.

Gäste sind willkommen.

llaspe, im Oktober 1910.

Der Vorstand
l. A.: Dr. Kirsten, Schriftführer.

— Verein der Schlachthoftlerlrzte der Rhein
provinz. Einladung zu der am Sonntag, den
13. November 1910, vormittags 11 Uhr, im
Kasino des städtischen Schlachthofes zu Köln
stattfindenden 37. Vereinsversammlung.

Tagesordnung:
1. Geschäftliche Angelegenheiten.
. Neuwahl des Vorstandes.
3. Organisation der außerordentlichen Fleisch
beschau. Berichterstatter: Dr. Müller
Düsseldorf.

4. Technik und Methodik des biologischen
Eiweißdifferenzierungsverfahrens (Präzipitin

methode) mit besonderer Berücksichtigung
der forensischen Blut- und Fleischunter
suchung. Der Nachweis von Pferdefleisch
in Würsten wird experimentell vorgeführt.
Berichterstatter: Dr. Tiede-Köln.
. Mitteilungen aus der Praxis der Fleisch
beschau.

Nach der Sitzung, gegen 2 Uhr nachmittags,
findet im Speisesaale des Börsenrestaurants ein

gemeinschaftliches Mittagessen statt. Gedeck

3 Mark. Die Teilnahme am Mittagessen bitte
ich bis zum 10. November mir mitzuteilen.

Der Vorstand.

I. A.: Dr. Bützler, I. Schriftführer.

N)

:_
;s

Personalien.
Ernennungen: Kreistierarzt Dr. P aul 0 e hm k e

in Braunschweig zum Landestierarzt für das

Herzogtum Braunschweig; Tierarzt Dr. Blüm
zum Schlachthofverwalter in Seligenstadt; Bruno
Sticker in Stettin zum Polizeiticrarzt in Ham
burg; Schlachthofdirektor a. D. Beckmann zum
Sanitätstierarzt in Lank am Rhein; Schlachthof

assistent Möhling in Krefeld zum Sanitäts
tierarzt in Fischeln bei Krefeld; Polizeitierarzt
Dr. Felix Grüttner in Hamburg zum Tierarzt
am Auslandstleischbeschauamt und am Schlacht
hofe in Bremen; Schlachthoftierärzte Dr. Rudolf
Schmidt in Halle a. S. zum Polizcitierarzt in
Altona; Paul Piechotta in Zahrze zum Schlacht
hoftierarzt in Gleiwitz; Johann Mrozik zum
Schlachthoftierarzt in Zabrze; Franz Stolln.
in Memel zum Leiter der Fleischbeschau dort
selbst; llansen in Bevorstedt zum Schlachthof—
tierarzt in Osnabrück; Rolf Zimmermann in
Oberwaldenburg zum Assistenten am Schlachthof
in Guben.

Auszeichnungen: Dem Rcctor magnificus der
Tierärztlichen Hochschule in Berlin, Professor
Dr. Richard Eberlein, wurde das Schwarz
burgische Ehrenkreuz III. Klasse, dem Ober
Regierungsrat und technischen Referenten für
das Veterinärwesen im Großherzoglichen Ba
dischen Ministerium des Innern Rainer in Karls
ruhe das Ritterkreuz I. Klasse mit Eichenlaub
des Ordens vom Zähringer Löwen, dem Hot
und Departementstierarzt Vetcrinärrat Deigen
desch in Sigmaringen das Ehrenkreuz III. Klasse
des Hohenzollernschen Hausordens verliehen.

Promoviert: Schlachthoftierarzt Georg Zahn
in Straßburg i. E. zum Dr. med. vet. in Zürich;
Schlachthofdirektor Hans Kuppelmayr in
Metz, Städtische Tierärzte Johannes Schaaf
in Berlin und Johannes Sehneiderheinze
in Dresden zu DDr. med. vet. in Bern.
Gestorben: Polizeitierarzt Heinrich Koch

in Hamburg.

Vakanzen.
Schlachthofstelle: Halberstadt: Assistenz

ticrarzt sofort. Gehalt 2400 M. u. freie Wohnung

(möbl. Zimmer) usw. Meldungen a. d
.

Magistrat.

Stelle für ambulatorlsche Flelschbeschau und

Privatpraxis: Wurzen: Tierarzt. Anfangsgehalt
2400 bis 3400 M. Gesuche bis 20. Oktober er.

an den Stadtrat.

Redaktionelle Nachricht.
Während meines Aufenthaltes in DeutschSüdwest-Afrika besorgt der stell

vertretende Direktor der städtischen Fleischbeschau zu Berlin, Herr Obertierarzt

Dr. Henschel, die Redaktion der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. Ich

bitte, alle die Zeitschrift betreffenden Zuschriften während meiner Abwesenheit an

Herrn Dr. Henschel, Charlottenburg, Schlüterstraße 26, richten zu wollen.

Ostertag.

i...‚_.‚___
Verantwortlicher Redakteur (exkl. Inscratcutell): Dr. Ostertsg in Berlin. -- Verlag von Richard Schoetz in Berlin.
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Untersuchungen an mehreren Tausend(Aus dem Laboratorium des Schlachthofee

zu Cottbus.)

Zur Beurteilung des Schweinedarmes bei

Tuberkulose der Gekröelymphknoten.
Von

Dr. l. lunlck.
Seit dem 1. August 1909 werden am

hiesigen Schlachthofe die Gekröslymph

knoten des Schweines im Zusammenhang

mit den eben erst herausgenommenen

Baucheingeweiden untersucht; bei Ver

käsung oder Verkalkung eines Dünndarm

lymphknotens oder des großen Lymph

knotens am Grunde des Blinddarms werden

das Gekröse und die betreli‘enden Darm

teile mit Stempelfarbe blau gefärbt, damit

der Gewerbetreibende die richtigen be

schlagnahmten Teile abgeben kann; auf

die Untersuchung eines Schweines werden

durchschnittlich vier Minuten verwendet,

die Dünndarmlymphknoten werden alle in

der Längsrichtung angeschnitten; alle

Untersuchungen, auch das Anschneiden

der Unterkieferlymphknoten, führt der

Tierarzt selbst aus.

Es liegt nun das Ergebnis einer

zwölfmonatigen derartigen genauen Unter

suchung vor, und es interessiert vielleicht

das Ergebnis.

Vom l. August 1909 bis zum l. Au
gust 1910 kamen 20042 Schweine zur

Untersuchung, von denen ich persönlich

«twa die Hälfte untersucht habe.

Nach dem sehr genau geführten Tage

buch waren 1139 Schweine : 5,678 Proz.
aller geschlachteteu Schweine tuberkulös;

hierzu kommt noch mindestens 1 Proz.

aller Schweine, bei denen nach meinen

Schweinen nur die Unterkieferlymph

knoten verkäst oder verkalkt waren, so

daß sich der Prozentsatz der tuberkulösen

Schweine am hiesigen Schlachthof in dem

genannten Zeitraum auf etwa 6,5 Proz.

belaufen würde.

Bemerken will ich noch, daß fast alle

hier geschlachteten Schweine aus kleinen

Beständen stammen; Schweine aus stark

tuberkulüs verseuchten größeren Bestän

den kamen nur kurze Zeit zur Schlachtung,

weil diese Bestände bald von den hier be

stehenden Versicherungen ausgeschlossen

wurden.
Von den 1139 Schweinen waren erkrankt in:

696 Fällen : = 61 °‚’0 die Dllnndnrmlymphknoten;

154 Füllen = 13 °‚'„ die Dhnudarm- und Dick
darmlymphknoton ;

9l Fällen 1 8 °‚'0 die Lunge und sämtliche
Baurheingmvcidc:

44 Füllen = 3,8 °‚’„ nurdicLungcnlymphknoten;
42 Fällen _-_- 3,6 °‚’„ die Lungen-, Leben und

INlnndarmlymphknoton;

27 Fällen fl- 2,3 °‚'0 die Lungon- und Leben

Iymphknoten;

21 Fällen = 1,8 °;’„ die Lungen-, Leber- und
Mugenlymphknotcn;

20 Fällen = 1,7 °/„ die Magcn- und Dünndarm
lymphknoten;

18 Fällen —-- 1,5 °/o die Lungcn- und Dünndarm

lymphknoten‚';

15 Fällen 1,3 °,’„ Magen-‚ Dilnndarm- und

Dickdarmlymphknoten:
8 Fällen = 0,7 °‚’„ die Magenlymphknoton;
3 Füllen : 0,2 “/o die Leben, Magen-‚ Dünn.

darm- und Dickdarmlymph
knoten.

In mehreren Fällen waren anscheinend
nur die Dickdarmlymphknoten erkrankt,
es kam dann aber trotzdem der ganze
Darmkanal zur Beanstandung.



66

Bei diesen 1130 Schweinen fand sich

siebenmal Knochentuberkulose, 21 Tiere

mußten wegen Erweichungsherde, Miliar
tuberkulose und multipler Knochenerkran

kling für bedingt tauglich erklärt werden,
ebenso wurden 17 einzelne Fleischviertel
und 151/, Köpfe für bedingt tauglich er
klärt, letztere wegen starker Erkrankung
der Unterkieferlymphknoten.

Bemerkenswert sind die 44 Fälle :
3,8 Proz. primärer Lungentuberkulose und
die 893 Fälle ca. 78 Proz. reiner
Fütterungstuberkulose.

Es interessierte nun die Frage, ob
sich in den zu den erkrankten Lymph
knoten gehörenden Darmteilen wirklich
infektiöse Tuberkelbazillen befinden, da
bisher bekanntlich noch niemand ein
wandfrei eine Tuberkulose des Schweine
darmes selbst hat feststellen können.

Im Jahre 1906 habe ich nach der
Veröffentlichung von Becker*) von 10
Schweinen, deren Gekröslymphknoten
stark tuberkulös erkrankt waren, den
Magen- und Darmkanal genau mikro
skopisch, histologisch und zum Teil auch
durch Verimpfung von Darmteilen an

Meerschweinchen untersucht, aber nie

mals Tuberkelbazillen oder tuberkulöse

Veränderungen in diesen Darmteilen nach
weisen können.
'
Im letzten Jahre habe ich diese Unter

suchungen wieder aufgenommen, mich da

bei aber nur der sichersten Methode, der

Verimpfung der betreffenden Darmteile

an Meerschweinchen bedient.

Bezüglich der Infektiositiit der er

krankten Lymphknoten selbst wurde ein

Vorversuch unternommen; bei einem alten

Schwein fand sich ein ganz vereinzelter

2 mm großer stark verkalkter Herd in

einem Dünndarmlymphknoten; die mit

diesem Herde subkutan geimpften Meer

schweinchen waren zwei Monate nach der

Impfung stark tuberkulös erkrankt.

*) Berliner Tierärztliche Wochenschrift
1906.

Nr. 31.

Untersuchungstechnik. Es kamen
nur Dünndarmteile zur Verimpfung, da

sich die zu dem erkrankten Lymphknoten

gehörenden Dünndarmteile leicht durch

Verfolgung der Lymphbahnen feststellen

lassen.

In den 10 zur Untersuchung gekom
menen Fällen wurden etwa 10 cm des dem
erkrankten Lymphknoten entsprechenden
Dünndarmteils mit der Schere heraus

geschnitten, hierauf wurde das Darmstück
umgedreht und unter der Wasserleitung
abgespült und genau makroskopisch unter

sucht, wobei aber in keinem der 10 Fälle
irgendwelche pathologischen Verände

rungen nachweisbar waren; hierauf wurde
das Darmstück in toto, also Serosa,
Muscularis und die ganz unversehrte
Mukosa, in möglichst kleine Teile zer
schnitten und in ca. 10 ccm steriler phy
siologischer NaCl-Lösung aufgeschwennnt
und so bei 5—100 C etwa 24 Stunden
lang in sterilen Petri-Schalen aufbewahrt.
Nach dieser Zeit wurde diese Auf
schwemmung durch sterile Leinwand
gedrückt und jedes Meerschweinchen
erhielt von dieser ziemlich dickschleimigen,
trüben und viele größere Darmpartikel
enthaltenden Flüssigkeit etwa 2 ccm
intramuskulär in jeden Hinterschenkel.
Ungefähr 2 Monate nach der Impfung

wurden die Meerschweinchen getötet und
genau obduziert, wobei die Impfstellen,

die Kniefalten-‚ Kniekehlen- und Darm
bein-Lymphknoten und die Milz besonders

genau untersucht wurden, gegebenenfalls

wurden auch Ausstriche aus diesen Teilen
nach Ziehl-Neelsen gefärbt und unter
sucht.

Ich lasse nun die einzelnen Fälle

folgen:

Fall 1. In der Mitte des Dünndarmgekröscs
ein ganz vereinzelter erbsengroßer, in toto ver

käster Herd.

2 Meerschweinchen werden am 2. März 1910

mit der entsprechenden Darmaufschwemmung

intramuskulär geimpft.

Die am 9. Mai 1910 getöteten Tiere sind voll

kommen gesund.
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Fall 2. In der Mitte des Dünndarmgekröses

ein vereinzelter, 2 mm großer verkalkter Herd.

2 Meerschweinchen werden am 8. März 1910

mit der entsprechenden Darmaufschwemmung

intramusknlitr geimpft.
Die am 9. Mai 1910 getöteten Tiere sind voll

kommen gesund.

Fall 3. Am Anfang des Dttnndarmgekröses

ein kleinerbsengroßer‚ verkalkter Herd.

Die Darmaufschwcmmung wird aus einem

Darmstflck bereitet, das 3 mm hinter der dem

erkrankten Lymphknoten entsprechenden Stelle

liegt; mit dieser Aufschwemmung werden am

12. März 1910 2 Meerschweinchen intramusknlär

geimpft.

Eins der Tiere stirbt am 15. März 1910 an
einer Gasphlegmone, die von der einen Impf
stelle ausgegangen war.

Das andere Meerschweinchen wurde am
23. Mai 1910 getötet und vollkommen gesund be
funden.

Fall 4. Am Anfang des Dünndarmgekrüses
ein lt) mm großer trocken-kriimliger Herd.
2 Meerschweinchen werden am 16. März 1910

mit der entsprechenden Darmaufschwemmnng
intrnmuskulär geimpft.
Die am 23. Mai 1910 getöteten Tiere sind

vollkommen gesund.

Fall 5. Im hintersten Teil des Dünndarm
gckröses ein 20 mm großer multipel verkäster
Herd; sonstige Darmlymphknoten außer den

Magenlymphknoten sind nicht erkrankt.
2 Meerschweinchen werden am 29. März 1910

mit der betr. Dermaufschwemmung intramuskulär
geimpft.

Die am 11. Juni 1910 getöteten Tiere zeigen
nichts Krankhaftes.

Fall 6. Im vorderen Drittel des Dünndarm
gekrüses etwa ein Dutzend 1—2 mm großer
verkalkter Herde.
2 Meerschweinchen werden am 14. April 1910

mit der entsprechenden Darmaufschwemmmung
intramuskulär geimpft.
Die am 11.Juni 1910 getöteten Tiere zeigen

nichts Krankhaftes.

Fall i. Am Ende des Dünndarmgekröses
ein kleinwalnußgroßcr, strablig verkästcr Herd.
Mit der betr. Damauischwemmung werden

am 28. April 19l0 2 Meerschweinchen intra
muskulär geimpft.

Eins der am 14. Juli 1910 geimpften Tiere
ist vollkommen gesund; bei dem andern Tiere
ist die rechte Impfstelle bei intakter Haut ver
kau, der Ausstrieh aus dieser Impfstelle und aus
den nicht geschwollenen korrespondierenden
Lymphknoten auf Tb. ist negativ.

Fall 8. In der Mitte des Gekrüses im Ab

stande von 5 cm 7—8 linscngroße verkäste Ilerdc.

Mit der betr. Darmaufschwemmung werden

am 7. Mai l910 2 Meerschweinchen intramuskuliir

geimpft.
Der Befund bei den am 14. Juli 1910 ge

impftcn Tieren ist negativ.

Fall 9. In der Mitte des Dünndarmgekröses
ein 7 mm großer kalkig-kiisiger Herd.

Die mit der betr. Darmaufschwemmung am

ll. Mai 1910 intramuskulär geimpften beiden
Meerschweinchen sind bei der Tötung am 14. Juli
1910 vollkommen gesund.

Fall 10. Schwein mit akuter Miliartubcr
kulose in der Lunge, Herde in Leber, Milz,

submaxillaren und suhparotidealen Lymphknoten.
Tierkörper bedingt tauglich. Bis kinderfaust

große verkäste Herde in Dllnndarm- und Blind

darmlymphknoteu; am Ende des Dünndarm

gekrösee ein besonders großer verkäster Herd
in den Lymphknoten.
Von einem 20 cm langen Stück des dem

letzteren Herde entsprechenden Darmabschnittcs
wird eine Aufschwemmung gemacht und am
14. Mai 1910 an zwei Meerschweinchen intra
muskulär verimpft.
Eins der am 14. Juli 1910 getöteten Tiere

ist vollkommen gesund; bei dem anderen Tiere
ist die rechte Darmbeindrilse verkäst, die Milz
geschwollen und in der Lunge befinden sich
zwei miliarc Herde, in der verkiisten Darmbcin
drüse viele Tuberkelbazillen; Implstelle und die
korrespondierenden Lymphknoten der linken
lmpfseite sind vollkommen intakt.

So wurden in zehn Fällen nur einmal
bei einem Tiere mit frischer Blutinfektion
Tuberkelbazillen in dem den erkrankten

Lymphknoten entsprechenden Dammb

schnitt gefunden und zwar noch so

spärlich, dali von vier Impfungen nur

eine virulente Tuberkelbazilleu nach

weisen ließ; bei diesen Tieren enthielt
wahrscheinlich auch das Muskeltleisch

virnlente Tuberkelbazillen, so daß der

positive Darmbefund in diesem Falle für
den Darm selbst nichts beweist.

Es scheint also eine eigentliche Darm
tnberkulose bei Schweinen wirklich nicht
zu geben, die mit der Nahrung auf

genommenen 'I‘uberkelbazilleu gelangen
mit dem Chylus rein mechanisch in die
Gekröslymphknotan und rufen erst dort

typische tuberkulöse Veränderungen her



vor; die Infektion erfolgt wohl haupt
sächlich in den ersten Lebensmonaten, in
denen die Ferkel noch größere Mengen
roher oder nur mäßig erhitzter Mager
milch erhalten, und so findet man bei

den meistens fetten Schhchtschweinen
nur ältere verkalkte Herde in den

Gekröslymphknoten.

Zusammenfassung: Beim Vor
handensein von verkalkten oder nicht

umfangreich erweichten Gekröslymph

knoten, und bei alleiniger Erkrankung
dieser Gekröslymphknoten kann der zu

diesen Lymphknoten gehörende Darmteil

des Schweines freigegeben werden, da er

virulente Tuberkelbazillen nicht enthält.

Nachtrag. In den letzten Monaten
konnte ich feststellen, daß bei einem

großen Prozentsatz der hier gefundenen
rein verkästen Gekröslymphknoten des

Schweines diese Verkäsung tuherkulöser

Natur nicht zu sein scheint; hierüber

wird eine weitere Arbeit folgen.

Milchhandel und Sanitätspolizei.
Von

Dr. med. W. Bremme,
Slldtarzt in Dresden.

(Fortsetzung)

III. Bakterielle Veränderungen der Milch.

A. Die bakterielle Zersetzung der Milch.
1. Milchsäuregärung.

Schon bei Besprechung der normalen

Milch war erwähnt worden, daß sich bei der

Untersuchung der Milch fast immer Bakterien
mengen in mehr oder weniger großer Zahl

vorfinden, die allerdings zum allergrößten
Teile von außen in die Milch gelangt sind.

Die Milch, die in den Driisengängen und

Zisternen des gesunden Euters gefunden wird,
ist dagegen fast immer steril. Aber schon
der Strichkanal und noch mehr die Spitze der

Zitze enthalten Bakterien, und bereits beim
Melken wird die Milch daher mit solchen
infiziert. Dies geschieht in noch weit
höherem Grade durch die Berührung mit den
Händen der Melker, beim Ansgießen der
nicht immer sterilen Sammeleimer und da
durch, daß Schmutzteile und Staub von dem

Euter und der Haut der Kühe aus der Luft
in die Milch fallen. Schon vor Abschluß des

Melkens sind der Milch also eine nicht ge
ringe Anzahl Bakterien verschiedener Art
zugeführt werden, und obschon die Milch eine
Zeitlang baktericide Eigenschaften besitzt,
d. h. die Fähigkeit hat, Bakterien zu töten
oder doch deren Wachstum zu verhindern,
nimmt die Zahl der Bakterien nicht besonders
ab, sondern vergrößert sich im Laufe einiger
Zeit ganz enorm. Clanß fand in der Markt
milch zu Würzburg 222,000 bis 2,334,000
Keime in 1 ccm., Lehmann 1,9 bis 7,2
Millionen und Renk in Halle 6 bis 30,7

Millionen Keime.

Von den bisher bekannten Bakterien wird
nur ein relativ sehr kleiner Teil häufiger in
der Milch beobachtet, obschon fiir sehr viele
derselben Gelegenheit genug vorhanden ist, in
die Milch zu gelangen und 9/w aller Bakterien,
wenn sie unter bestimmten Bedingungen in
die Milch gebracht werden, darin zu vegetieren
vermögen. Die Erklärung dieser Tatsache
ist darin zu suchen, daß es gewisse Bakterien

gibt, welche von Natur aus an die Ver
hältnisse der Milch angepaßt sind und hier

alle Bedingungen zu ihrem Weiterkommen am

vollkommensten vorfinden. Unter diesen

häufigeren Milchbakterien gibt es nun eine

ganze Reihe, welche aus dem Milchzucker
Milchsäure abzuspalten imstande sind. Man

bezeichnet diese Bakterien als Milchsäure
bakterien und das Resultat ihrer Tätigkeit

als Milchsänregärung. Sie finden sich häufig,

ja regelmäßig in saurer Milch, machen, in

Reinkultur auf sterile Milch übertragen, diese

sauer und bringen das Kasein in Form von

Klumpen zur Ausscheidung. (Spezifische

Milchsäurebakterien.) Hierher gehören aber

auch alle die Bakterien, welche für gewöhn
lich nicht in saurer Milch vorkommen, die

aber auf sterile Milch geimpft, diese eben

falls sauer machen und zur Gerinnung bringen.

(Fakultative Milchsäurebakterien.) Hierzu

zählt eine sehr große Anzahl saprophytischer
und parasitischer Bakterien. Das Haupt

produkt dieser Spaltung ist, wie erwähnt, die

Milchsäure, bald d-Milchsäure, bald l-Milch

säure, bald ein Gemisch von beiden: die

i-Milchsäure; doch bilden sich außerdem als

Nebenprodukte noch eine Menge verschiedener

Stoffe in geringem Umfang, wie Alkohol,

Valeriansäure, Essigsäure, Bernsteinsäure,

Kohlensäure usw. Wenn sich eine gewisse
Menge freier Milchsäure gebildet hat, tritt
— bei Zimmertemperatur — Koagulation des
Kaseins ein, das entweder (selten) als kleine
Flöckchen ausgefällt wird oder zu einer festen
Geleemasse erstarrt (Gerinnen der Milch), die



häufig Gasbläschen umschließt. Bei höherer
Temperatur tritt die Koagnlation bei weit
niedereren Säuregraden ein. Hat die Milch
säurebildung einen gewissen Punkt erreicht,
so hört die Tätigkeit der Bakterien auf, da
sie in der stark sauren Flüssigkeit nicht ge
deihen können. Die größere Anzahl der
Bakterien geht sogar ziemlich schnell zu
grunde. Die verschiedenen Bakterien und
Hefepilze, die eine Milchsäuregärung hervor
zurufen vermögen, sind gegen den Säuregrad

nicht in gleichem Maße empfindlich, und unter
der Einwirkung der verschiedenen Formen
wird die Milch deshalb ungleich sauer. Die
einzelnen Formen können sich auch wegen

des Einflusses verschiedener äußerer Um

stünde teils in dieser Beziehung etwas ver
schieden verhalten, teils sich auf kürzere
oder längere Zeit ändern, ja sogar fast gänz
lich das Vermögen verlieren, die Milch zu
säuern. Von Mikroorganismen, die eine Milch
säuregärung erzeugen können, sind zu nennen die
indenMolkereienbeniitztenMilchsäurebakterien,

gewisse Hefepilze (Sacharomyces lactis und Sa
charomyces acidi laetici), der Bacillus coli com
munis, Streptokokken und die pyogenen Staphy

lokokken. Neben solchen lllichsäurebakterien

wird es natürlich anderen Bakterien, die nicht
so an die Verhältnisse der Milch angepaßt
sind, wie die ersteren, nicht leicht, längere

Zeit darin fortzukommen, da sie von den Milch
bakterien bald iiberwuchert werden. Diese
Überwuchcrnng besteht in den meisten Fällen
darin, daß die Stofi‘wechselprodukte der Milch
bakterien direkt entwicklungshemmend und

vernichtend auf die anderen Bakterien wirken.
Nur in gewissen Fällen, wenn die fremden
Bakterien von vornherein in der Mehrzahl
vorhanden sind, kommt es vor, daß die Milch
bakterien nicht gegen sie aufkommen. Dies
ist hauptsächlich leicht möglich, wenn die
Milch gewisse Zusätze erfahren hat, welche
die Stofl‘wechselprodukte der Milchbakterien
unschädlich machen, wie z. B. Soda oder

doppeltkohlensaures Natron.

2. F e rm entge rinnung (Buttersäuregärung).
Wesentlich verschieden von der spontanen

Gerinnung des Kaseins durch Milchsäure, also
bei saurer Reaktion, ist die Gerinnung bei
alkalischer Reaktion unter der Wirkung.r von
Bakterien. Während im ersten Falle die
spezifischen Milchsäurebakterien aus Milch.
zucker Milchsäure abgespalten haben, und
diese die Gerinnung des Kaseins bewirkte,
so muß diese zweite Art der Gerinnung bei
alkalischer oder neutraler Reaktion der
Wirkung eines von den Bakterien sezernierten

labartigen Fermentes zugeschrieben werden.
Man kennt eine große Menge von Bakterien,
welche die Milch auf diese Weise verändern,
so z. B. Formen, die zur Typhns-Coli-Gruppe
gehören, viele Bazillen, die zur großen Gruppe
der sporentragenden Heubazillen gerechnet
werden, darunter die von Duclaux als
Tyrothrix tenuis, scaber, filiformis usw. be
zeichneten Bazillen. Zu der letzten Gruppe
gehörende Bazillen findet man stets in der
Milch, da sie im Erdboden, im Staub und in
den Exkrementen des Rindes ungeheuer häufig

sind, so daß sie beim Melken stets in die Milch
geraten.
Die betreffenden Bakterien zeigen in der
Milch verschiedenes Verhalten. Während einige
sich darauf zu beschränken scheinen, die Milch
zumGerinnen zu bringen, sind andere imstande,

das Kaseingeriunsel mittelst peptonisierenden
Fermentes (Kasease) wieder zu lösen, so daß

die Flüssigkeit an Kaseasen reich wird, während
noch andere nicht nur das Gerinnsel lösen,
sondern auch das Eiweißmolekiil in tief
greifender Weise spalten, so daß in der
Flüssigkeit Spaltungsprodukte, wie Pepton,
Leucin, Tyrosin, Ammoniak, Buttersäure usw.
auftreten. Nach dieser letzteren hat man die

Gruppe der Fermentgärungen häufig auch als

Buttersäuregärung bezeichnet. Zuweilen ist
die Bnttersäureentwicklung so beträchtlich,
daß die Kulturen stark danach riechen (Butter
säuregärung).

3. Milchfehler.

Die Bakterien können aber die Milch noch
in anderen Beziehungen, als den beiden be

schriebenen, verändern. Es können durch
Bakterienwirkung ein abnormer Geruch oder
Geschmack der Milch hervorgerufen werden,
ohne daß deren Aussehen sonst verändert

wird, oder indem zugleich eine der oben ge
nannten Umbildungen stattfindet. So erzeugt

ein Bacillus einen unangenehmen Geruch und
einen entsprechenden, etwas süßlich-bitteren,

widerlichen Geschmack der Milch; dieser
Bacillus und nahestehendc Formen sind wahr
scheinlich die eigentliche Ursache des so

genannten „Riibengeschmacks“ der Milch.
Verschiedene Mikrokokken und Bazillen sind
imstande, ohne sonst die Milch zu verändern,
einen sehr stark bitteren Geschmack zu er

zeugen, der sich mitunter freilich auf Pepton
bildung zurückführen läßt, wahrscheinlich aber
auch von der Bildung anderer Stoffe herrühren
kann (v. Frendenreich).
Auch der sogenannte „Malzgeschmaek“

der Milch und der Butter wird wahrscheinlich
durch Bakterienwirkung hervorgerufen. Wieder



70—

andere Bakterien verleihen der Milch einen
fettig-brenzlichen, einen unangenehm seitigen

oder einen öligen Geschmack. Noch andere

Bakterien erregen einen wenig hervortretenden,
nicht näher zu charakterisierenden „unreinen“
Geschmack und Geruch.

Ferner können die Bakterien eine abnorme

Färbung der Milch hervorbringen. Die wichtig

sten der hierher gehörenden Milchfehler sind;

a) Blaue Milch. Sie wird durch Einwande
rung eines Spaltpilzes, Bacillus cyanogenes, der

zuerst von Hueppe gezüchtet werden ist, her

vorgerufen. Die blaue Milch wird häufig im

östlichen Norddeutschland beobachtet. In der

Milch bewirken die Bazillen keine Gerinnung

und Säuerung, sondern allmählich schwach alka

lische Reaktion; ferner tritt anfänglich in der

Rahmschicht, dann von dieser abwärts steigend,

eine schiefergraue Farbe auf, die durch Säure

intensive Bläue annimmt. Daher wachsen in

saurer (dicker) Milch schöne blaue Flecke,

welche nach und nach miteinander verschmelzen

können Die Milch ist nicht schädlich (C. B.

Lehmann).

b) Rote Milch. Sie ist seltener als die
blaue Milch. Die rote Farbe kann durch ver

schiedene Einflüsse zustande kommen. Es ist

zu unterscheiden zwischen Milch, welche schon

direkt nach dem Melken eine rote Farbe zeigt,

die von Blut bzw. Haemoglobin herrührt und

Milch, welche erst nach einigem Stehen eine

solche annimmt.

Der erstere Fall, sogen. Blutmelken, kann

auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden.

Nicht selten beobachtet man ein gewissermaßen

physiologisches Blutmelken, unmittelbar nach

dem Kalben, welches ca. 14 Tage anhält. In

anderen Fällen ist es auf Mastitis, Verletzung

des Euters, Stöße, rohes Melken und Säugen,

Euterkongestion während des Rinderns, Reizung

durch terpentinhaltige Stoffe, Hämoglobinurie,

schnellen Übergang zu üppiger, intensiver, stick

stoffreicher Nahrung, insbesondere Kleewcide,

zurückzuführen. Die Milch zeigt dann gewöhn

lich rote Streifen und einen roten Bodensatz.

Im zweiten Fall hingegen, wenn die Milch

erst nach einigem Stehen rot wird, sind es

Bakterien, welche diesen Farbstoff aus der

Milch abgespalten haben. Mehrere Farbstoff
bildner kommen in Betracht. Micrococcus pro

digiosus und Sarcina rosea wachsen an der

Oberfläche der Milch mit roter Färbung, teils

als Flecke, teils sich über die ganze Oberfläche

ausbreitend. Das von Grotenfeld in Hueppes
Laboratorium in Wiesbaden isolierte Bacterium

lactis erythrogencs koaguliert die Milch und

löst darauf wieder das Koagulum unter Bildung

einer roten Flüssigkeit.

c) Gelbe Milch, das ist Milch mit gelben
oder orangenfarbigen Flecken an der Oberfläche,
wird durch mehrere verschiedene, hauptsächlich
aus derAlmosphäre stammenden Bakterienformen,

z. B. Bacillus synxanthus, erzeugt.

Schließlich kann durch Bakterieneinwirkung
noch eine schleimige Beschaffenheit der Milch,

besonders des Rahmes, verursacht werden, so

daß dieselbe dickflüssig wird (schleimigelllilch),
ja sich sogar in lange Fäden ausziehen läßt

(fadenziehende Milch). Man suchte früher diese

eigentümliche Beschaffenheit der Milch auf den

Genuß gewisser Futtersorten wie Pingnicula

vulgaris zurückzuführen, ebenso wie Zusatz der

Blätter zur Milch diese Umbildung bewirken

könnte. Auch Kleienfiitterung wurde dafür

verantwortlich gemacht. Es darf aber wohl

als sicher betrachtet werden, daß Fütterung

mit den genannten Stoffen in dieser Beziehung

ohne Bedeutung ist. Vielmehr wird die

schleimige und fadenziehende Substanz von

den Bakterien teils aus dem Milchzucker

abgespalten, teils aus Eiweißkörperngebildet.
Auf erstere Art wirken der Micrococcus lactis
pituitosi (Hueppe, Schmidt-Mühlheim), der

Diplococcus lactis liodermos (Schulz, Ratz)
und der Streptococcus hollandicus (Hucppe);
auf zweite Art der Bacillus lactis pituitosi
(Löffler), der Bacillus lactis viscosi

(Adametz) und dieKartofl"elbazillen(flueppe‚

Löffler). Die Milch mit einer solchen Ver
änderung ist nicht gesundheitsschädlich; im

nördlichen Schweden genießt man sie sogar

wie bei uns die dicke Milch.

B) Übertragung von Infektionsstoffen
vom Rind auf den Menschen durch die

Milch.
Bisher hatte es sich um Zersetzungen der

Milch gehandelt, welche größtenteils durch

Organismen hervorgerufen wurden, die selbst

keine oder nur geringe pathogene Eigen

schaften haben. Wohl beobachtet man bis

weilen nach dem Genuß blauer, roter oder gar

saurer Milch leichte Krankheitserscheinnngen,
die sich speziell in gewissen Dermafl'ektionen
äußern, aber selten kommt es zu ernsteren

Erkrankungen.
Nun gibt es aber eine Reihe spezifischer

Infektionen, die dem Rind und dem Menschen
gemeinschaftlich sind, und derÜbergang solcher
Erreger bestimmter Infektionskrankheiten der

Milchtiere in die Milch und deren eventuelle
Übertragung auf den Menschen beansprucht
eine besondere Bedeutung. Die Frage, ob die
Milch, bevor sie ansgemolken wird, Bakterien
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enthalten kann, die für Menschen pathogen
sind, hat verschiedene Beantwortung gefunden.
Daß dies bei lokalen Euterleiden der Fall
sein kann, ist ganz natürlich. Bei Krank
heiten aber ohne derartige lokale Prozesse
gehen die Ansichten auseinander. Während
einige Forscher behaupten, es finde regelmäßig
eine solche Ausscheidung von Bakterien durch
das Euter statt, heben andere hervor, daß
dies nicht der Fall sei, daß die Ausscheidung
dagegen hauptsächlich auf solche Fälle sich
beschränke, wo während des Verlaufs der
Krankheit lokale Änderungen des Eutergewebes
(Blutungen, kleine Entzündungen) auftreten.

Beim Vorkommen gewisser Leiden der Kühe
kann von einer Beimischung pathogener Mikro
organismen zur Milch während des Melkens
die Rede sein und praktisch betrachtet, ist
dies ja von derselben Bedeutung, wie eine
Ausscheidung durch das Euter. Im folgenden
sollen die Verhältnisse bei denjenigen Krank
heiten des Rindes, welche eine solche direkte
Verunreinigung der Milch mit pathogenen
Mikroben bedingen können, besprochen werden.

1. Maul- und Klauenseuche.
Daß die Maul- und Klauenseuche durch

Milch übertragen werden kann, steht wissen
schaftlich unzweifelhaft fest. Über die näheren
Verhältnisse der Übertragungsfzthigkeit solcher
Milch, vor allem ob die Milch nur in rohem
oder auch in gekochtem Zustande schade, oder

nur dann, wenn gleichzeitig das Euter von
der Krankheit mit ergriffen ist, sind die An
sichten vieltach geteilt. Und doch ist die
Lösung dieser Fragen von größter Wichtig
keit. Denn wenn auch in Deutschland die
Maul- und Klauenseuche während der letzten
Jahre wesentlich abgenommen hat, haben diese
Fragen nicht allein eine große sanitätspolizei
liche, sondern auch eine große nationalöko

nomische Bedeutung. Erschwert wird die Ent
scheidung der einzelnen Fragen durch den
Umstand, daß bis heute der die Seuche er

zeugende Mikroorganismus noch unbekannt ist.
Es fehlt mithin die Möglichkeit, die krank
machende Ursache in der Milch nachzuweisen
und den Beweis zu erbringen, daß der beim
Menschen hervorgerufene Krankheitsprozeß mit
der Maul- und Klauenseuche der Tiere iden
tisch ist.
Die Milch der erkrankten Tiere ist so

wohl in ihrem chemischen, als auch in ihrem
physikalischen Verhalten recht verschieden.
Bei den leichteren Formen der Krankheit
bleibt die Milch unverändert, während sie
dagegen bei heftiger ergriffenen Kühen nicht
nur unbedeutend an Menge abnimmt, sondern

auch zugleich ihr Aussehen und ihre Zu
sammensetzung ändert. Sie wird dünn,

scheidet eine schleimige Rahmschicht von

schmutziger Farbe und ziemlich reichlichem
Bodensatz aus, oder, was seltener vorkommt,

sie wird fetter beim Abnehmen der Menge.
Sie enthält eine größere Menge Albumin und
Globulin als gewöhnlich, der Milchzucker
und das Kasein nehmen an Menge ab —
alles Änderungen, die auf eine Beimischung
von Exsudat hindeuten. Wie oft die Milch
der erkrankten Kühe den Ansteckungsstoff
enthält, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich
ist dies sehr häufig der Fall und gewiß stets,
wenn die Milch die genannte Änderung zeigt.
Der Ansteckungsstofi' kann außerdem beim
Melken in die Milch gelangen, wenn sich an
den Zitzen oder am Euter Blasen finden.
Die Menge der Milch nimmt während der
Krankheit der Tiere sehr beträchtlich ab.

Durch die Milch wird die Krankheit sehr
leicht auf andere Rinder und Schweine und
bekanntlich auch auf Menschen übertragen,
namentlich werden Kinder sehr leicht er
griffen. Jedenfalls steht dies für den Genuß
von ungekochter Milch maul- und klauen
seuchekranker Tiere fest, nach welchem
besonders junge Tiere und vor allem Säug
linge fast immer an heftiger Gastroenteritis
erkranken und sehr oft an derselben zugrunde

gehen. Durch das Kochen büßt solche Milch
in den weitaus meisten Fällen ihre schäd
‘ lichen Eigenschaften ein, so daß mit Sicher

heit angenommen werden kann, daß durch
das Kochen wenigstens das Krankheitsvirus
zerstört wird. Wenn die Milch trotzdem in
vereinzelten Fällen selbst in gekochtem Zu
stande noch geschadet hat, muß dies mit
Wahrscheinlichkeit entweder einem ungenügen
den Kochen oder der bereits zu weit vor
geschrittenen chemischen Veränderung der
Milch zugeschrieben werden.

Um die Übertragung der Maul- und
Klauenseuche auf Menschen zu verhüten,
sind in ä 44 des Reichsgesetzes vom

23. Juni 1880/1. Mai 1894, betreffend die
Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen,
und in ä 61 der Instruktion hierzu vom
27. Juni 1895, sowie in ä 48 des Reichs
viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909,
entsprechende Verordnungen erlassen worden,
wonach bei amtlich festgestellter Maul- und

Klauenseuche das Weggehen roher Milch aus
den Seuchengehöften verboten und deren

vorherige Erhitzung bis zu einem bestimmten
Wärmegrade und für eine bestimmte Zeit
dauer gefordert wird.



2. Tuberkulose.

Die Tuberkulose des Rindes gehört zu

den ältesten bekannten Haustierkrankheiten,

welche wie beim Menschen durch Eindringen
des Tuberkelbazillus in die Gewebe verursacht
wird, teils durch Einatmung, besonders bei
der Stallhaltung der Rinder, teils durch den

Verdauungsapparat, besonders bei Kälbern
durch Verabreichung der Milch tuberkulöser
Kühe, namentlich bei Eutertuberkulose, ferner
noch durch plazentare oder konzeptionelle
Infektion, seltener durch die Haut und Unter
haut. Sie ist die verbreitetste Rinderkrankheit,
welche in allen Weltgegenden vorkommt und

zwar am häufigsten in der Umgebung der
Städte. Der Prozentsatz ist in einzelnen

Gegenden sehr verschieden, in Deutschland
beträgt er zurzeit etwa 25 Proz. Im König
reich Sachsen dagegen fand man 38 Proz.
aller geschlachteten Rinder tuberkulös, und
zwar ist die Tuberkulose bei Kühen noch
erheblich häufiger, sie betrug im Jahre 1907
ca. 43 Proz. der geschlachteten Kühe.

Die Diagnose ist in den ersten Monaten

des Bestehens ganz unsicher und im vorge
rückten Stadium ist sie klinisch nur selten
mit voller Sicherheit zu stellen. Diese Tat
sache ist von großer praktischer Bedeutung,
da eine sichere Feststellung namentlich für
forensische Zwecke nur durch die Schlachtung
möglich ist.
In Verbindung mit der Tuberkulinprobe

sowie mit einer bakteriologischen Unter

suchung und diagnostischen Impfung ist eine
sichere Diagnose in den meisten Fällen von

Euter-‚ Gebärmutter- und Darmtuberkulose
ausführbar und praktisch verwendbar. Es
ist dies jedoch mit einem ziemlichen Zeit
aufwand und erheblichen Kosten verursacht,
so daß von diesen Methoden vielfach nur in
den Milchkuranstalten Gebrauch gemacht wird,
wo die entstehenden Kosten durch höhere

Milchpreise gedeckt werden können.
Die näheren Studien über die Ausscheidung

der Tuberkelbazillen durch die Milch von
tuberkulösen Tieren haben ergeben, daß die
Tuberkelbazillen hauptsächlich von solchen
Kühen ausgeschieden werden, welche an

Eutertuberkulose und an vorgeschrittener
Tuberkulose anderer Organe leiden. Aber
auch gewisse andere Formen, wie Uterus
und Darmtuberkulose, können durch Aus
scheidung großer Mengen Bazillen mit dem
Ausfluß und den Exkrementen, welche ja
stets den Hinterkörper beschmutzen, sehr

leicht indirekt Veranlassung geben, daß die

Milch infiziert wird. In geringerem Maße

gilt dies auch von Tieren mit tuber
kulöser Bronchopneumonie. Dagegen ist die

Ansicht, daß eine Ausscheidung von Tuberkel
bazillen in der Milch bei Kühen, die keine
Anzeigen der Tuberkulose bieten, aber auf

Tuberkulin reagieren, oft stattfindet, als

widerlegt zu betrachten.

Die Frage, ob die Tuberkulose des

Menschen mit der des Rindes identisch ist,
und deren Beantwortung für die Milchkontrolle
von größter Wichtigkeit ist, hat, seit Koch
auf dem Tuberkulosekongreß in London 1901
auf Grund seiner Versuche zu der Ansicht

kam, die Tuberkulose der Menschen sei nicht
auf das Rind übertragbar und umgekehrt
lasse sich die Rindertuberkulose nicht auf den
Menschen übertragen, das lebhafteste Inter
esse erregt. Zahllose Versuche sind ange
stellt worden, und man darf heute wohl an

nehmen, daß die klinischen Erfahrungen für
eine Übertragung der Rindertuberkulose auf
den Menschen sprechen, wenn man auch nicht

so weit wie Behring zu gehen braucht, der
den Tuberkelbazillus in der Milch als die

Hauptursache der menschlichen Tuberkulose
ansieht. Es ist deshalb tuberkelbazillen
haltige Milch als höchst gesundheitsgefährlich
zu betrachten und es muß eine der wichtigsten
Aufgaben der Milchkontrolle sein, zu ver

hindern, daß solche Milch in den Handel
kommt. Die Milch tuberkulöser Tiere kann
je nach dem Grade der Erkrankung des

milchgebenden Tieres und vor allem je nach
dem Umstande, ob das Euter mit erkrankt
ist oder nicht, recht verschieden sein. Ihre

Quantität ist bei den leichteren Fällen und

besonders bei Fällen ohne Eutererkrankung
fast nie verändert; ähnlich verhält es sich
mit der Qualität. Die Milch zeigt, so weit
sich aus den vorliegenden Untersuchungen
schließen läßt, eine normale chemische Zu

sammensetzung. Wird die Erkrankung hoch
gradig, oder gesellt sich Eutertuberkulose
dazu, so wird die Milch dünner und waßriger,
nimmt eine bläuliche Farbe an und ist oft

mit feinen Flocken resp. Gerinnseln ver

mischt; sie zeigt außerdem einen verminderten
Fett- und Eiweißgehalt.

Infolge der großen Verbreitung der Tuber
kulose unter den Rindern und wegen der

Häufigkeit, in welcher speziell die Euter
tuberkulose auftritt, ist zu erwarten, daß
die Marktmilch sehr allgemein Tuberkel
bazillen in nachweisbarer Menge enthält.
Klimmer hat eine Übersicht über die aus
verschiedenen Städten vorliegenden Resultate
betrefl'end die Untersuchung der Marktmilch
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auf Tuberkelbazillen zusammengestellt und

gelangt zu folgenden Resultaten:
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Berlin . . . 40 l 3 1 Obermliiler
desgl. . . 13 I 8 desgl.
desgi. . . 64 1 9 \ Petri
Halle . . . 9 2 Buege
Schwiibisch- i

‘
Gmilnd . 43

‘

5 0tt
desgl. . . 28 i 3 . desgl.
Kopenhagen 28 { 4 St. Friis
desgl. . . 33 0 , desgl.
Milano . . M 4 Fiorentini
St. Peters—

,burg . . 71

, 4 Sach arbekoif
Dorpat . . 40 1 Kudinow
Krakau . . 60 2 Bujwid
Wilna . . . 22 12 i Nonewitsch
Helsingfors 21 8 . v. Hellens
Paris . . 30 6 {Girard
Liverpool 144 3 l Boyce,
desgl. . 24 7

}

Woodhead
desgi. . 55 3 n. a. m.
desgl. . . 125 22 Delepine
desgi. . . 159 12 desgl.
desgi. . . 91 16 Boyce
London . . 100 7 Klein

In Leipzig sind nach den Untersuchungen
van Eber in der Marktmilch in bis zu 27,8
Prozent Fallen Tuberkelbazillen nachgewiesen
werden.

Für Dresden dürfen die Verhältnisse
kaum anders liegen. Die gewöhnliche Markt
miich stammt vom Lande, wo die Kühe, wie
fast allgemein bei uns in der Landwirtschaft,
ständig in mangelhaften Stallungen gehalten
werden, was die Entstehung und Verbreitung
der Tuberkulose ungemein fördert, denn man
findet in unserer Gegend viele Stallungen,
Wo die Tuberkulinprobe 50 und noch mehr
Prozent (bis 98 Proz.) reagierender, also
tuherkuloseverdächtiger Kühe ergab. Die
Landwirtschaft erleidet hierdurch natürlich
große Verluste und man hat daher schon vor
10 Jahren in einigen Staaten Maßnahmen
zur Bekämpfung der Tuberkulose getroffen,
insofern, als man für einzelne Formen der
Tuberkulose die Anzeigepflicht eingeführt hat.
Eine gänzliche Ausrottung der Krankheit

ist bis jetzt nirgends gelungen, da sie auf
ungeahnte Schwierigkeiten stößt. An Ver
suchen hat es nicht gefehlt. In einer solchen
Versuchsanstalt hatte man ca. 200 Tiere
eingestellt, durch die Tuberkulinprobe die
Verdächtigen ermittelt und 77 Kühe beseitigt.
Die lmpfuugen wurden jährlich zweimal (im

Mai und Oktober) vorgenommen und es mußten

von den übrigen 123 Kühen, im ersten Jahre
weitere 11, im zweiten Jahre 3

, im dritten 5
,

im vierten 14, im fünften 8
,

im sechsten 22

und im siebenten 20 Rinder entfernt werden.
Dieser Versuch liefert den Beweis, daß man
die Tuberkulose in einem Stelle zwar zurück
drängen, aber nicht gänzlich tilgen kann.

Außerdem entstehen aber hierdurch kaum
erschwingbare Kosten, so daß die in Amerika
und Belgien seinerzeit eingeführte Tuber
kulosetilgung mit staatlicher Unterstützung
für die zu entfernenden verdächtigen Tiere
bereits nach zwei Jahren wieder aufgehoben
wurde, da die Kosten zu hohe wurden und
ein durchschlagender Erfolg nicht zu erzielen
war.

Man wird sich daher damit begnügen
müssen, die Anzeigepflicht für die leichter
erkennbaren Formen der Tuberkulose ein
zuführen. Dieser Fordernng tragt auch das
neue, zur Zeit noch nicht in Kraft getretene
Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 in 10
Rechnung, in welchem die Anzeigepflicht auf
„äußerlich erkennbare Tuberkulose des Rind
viehs, sofern sie sich in der Lunge in vor
geschritteuem Zustande befindet oder Euter,
Gebärmutter oder Darm ergriffen hat“, aus
gedehnt wird. Um die Übertragung der
Tuberkulose durch Milch nach Möglichkeit zu
verhüten, bestimmt dasselbe Gesetz (ä 61),
daß Milch von Kühen, bei denen das Vor
handensein der Tuberkulose im Sinne des
vorhin genannten ä 10 festgestellt, oder in
hohem Grade wahrscheinlich ist, nicht weg—
gegeben oder verwertet werden darf, bewr
sie bis zu einem bestimmten \\'iirmegrade und
für eine bestimmte Zeitdauer erhitzt worden
ist. Die Milch der mit Eutertnberkulose be
hafteten Kühe darf auch nach dem Erhitzen
Weder als Nahrungsmittel für Menschen Wegs
gegeben, noch zur Herstellung von Molkerei
erzeugnissen verwendet werden.

Zur Vervollständigung sei hinzugefügt,
daß auch Butter und Käse Tuberkelbazillen
enthalten können und an einigen Orten in
einer verhältnismäßig großen Zahl von Proben
nachgewiesen werden konnten.

Die Angaben über die Temperatur, bei
welcher die Tuberkelbazillen getötet werden.
sind sehr verschieden. Nach neueren von
Bang und Striebolt angestellten Unter
suchungen ist es als erwiesen zu betrachten,
daß 5 Minuten dauernde Erwärmung auf 65° C

und momentane Erwärmung auf 700 C die
Bazillen mit Sicherheit tötet. in der Praxis
maß man indes, um sicher zu gehen, mit



einem erheblich höheren Wärmegrad und

längerer Dauer rechnen, und es genügt selbst

ein kurz andauerndes Kochen ohne besondere
Vorsichtsmaßregel nicht immer, um alle Bazillen

zu töten, weil es Teile der Milch gibt, — so
die oben an den Behältern sitzenden Tröpfchen,
der Schaum, das Hüntchen an der Ober
fläche — die nicht hinlänglich erhitzt werden.

3. Milzbrand.
Die Frage, ob die Milch milzbrandkranker

Tiere schädlich wirke, vor allem aber, ob das
Milzbrandvirus in die Milch übergebe, so daß
die letztere, wenn sie genossen wird, ev. wieder
imstande sein könnte, Anthrax zu erzeugen,
konnte erst mit der Entdeckung des Milz
brandbazillus eine sichere Basis erhalten und
einwandfrei entschieden werden. Man war
zwar schon vor der Entdeckung des Anthrax
bazillus der Ansicht, daß eine solche Milch
schädlich wirken muß, und die neueren Ver
suche haben bestätigt, daß die Milzbrand
bazillen beim Menschen durch die Schleim
haut des Verdauungskanals einzudringen ver
mögen. Die Milch von an Milzbrand er
krankten Tieren wird nur in ganz geringen
Mengen abgesondert. Ihre Farbe ist mehr
gelblich, bisweilen etwas blutig gefärbt, sie
ist dünn, die Zucker- und Fettmenge nimmt
ab, die Eiweißstoffe nehmen zu. Nach Perdix
soll eine solche Milch ammoniakhaltig sein.
Milzbranderkrankungen können auch durch
Genuß von milzbrandbazillenhaltigen Milch
produkten — Butter und Käse — hervor
gerufen werden (Heusinger).

4. Rabies.

Wenn auch die Untersuchungen über den
Übergang des bis heute noch unbekannten Er
regers der Tollwut") noch nicht abgeschlossen
sind, so haben doch eine Reihe von Beob
achtungen im Pasteurschen Institut dargetan,
daß der Ansteckungsstofl‘ mit der Milch aus
geschieden werden kann. Die Möglichkeit,
daß eine Infektion durch kleine Verletzungen
des Mundes oder des Schlundes stattfinden

kann, ist stets gegeben. Es maß deshalb die
Möglichkeit einer nachteiligen Wirkung der
Milch wutkranker Tiere zugegeben werden,
und eine solche Milch als für die Gesundheit
höchst gefährlich betrachtet werden.

*) Ob neuere Untersuchungen, die von Negri
im Golgischen Laboratorium angestellt sind,
dazu berufen sind, das Dunkel, welches über

dem Erreger der Tollwut liegt, zu lichten,
erscheint unsicher. Wahrscheinlich stellen die

Negrischen Körperchen spezifische Zelivorände
rungen dar, ähnlich wie Cytoryctes variolae.

5. Lungenseuche.
Auch bei dieser Erkrankung liegen nur

wenigeUntersuchungen vor. Die Milch soll hier

bei nicht unbedeutende Veränderungen erleiden,
indem derFettgehalt geringer wird, das Albumin
aber an Menge zunimmt. Die Milch trennt

sich beim Stehen schnell in eine Rahmschicht
und eine untere, serumähnliche Schicht. Nach
Haukold soll sie einen eigentümlichen Geruch
und Geschmack haben. Wenn nach den wenigen
und dazu nicht einwandfreien Beobachtungen
auch die Übertragungsfähigkeit der Milch

lungenseuchekranker Tiere nicht als erwiesen
erachtet werden kann, so läßt sich doch einer
seits die Möglichkeit einer Übertragung nicht

vollkommen ablengnen, anderseits genügt schon

die veränderte Beschaffenheit der Milch, die

selbe vom Verkauf zum menschlichen Genuß
auszuschließen.

6. Aktinomykose.
Die Aktinomykose gehört nicht zu den

häufigeren Leiden im Euter der Kuh. Unter
suchungen über die Änderungen der Milch
sekretion liegen bei diesem Leiden noch nicht
vor, desgleichen kein Beispiel der Übertragung
durch die Milch auf den Menschen. Da aber
eine solche Möglichkeit nicht ausgeschlossen
ist, sollte Milch von Kühen, die von Euter
aktinomykose ergrifi‘en sind, nicht zur Nahrung
von Menschen benutzt werden.
Außer den genannten kommt bei den

Milchkühen noch eine Reihe anderer Infektions
krankheiten vor, die unter Umständen einen
schädlichen Einfluß auf den Menschen durch
den Genuß von Milch solcher Tiere haben
können. Hierher gehören die durch Strepto
kokken, Staphylokokken oder Bakterien der

Koli-Aörogenesgruppe hervorgerufenen, ver
schiedenen Arten der Euterentzündungen, die
durch Kolibazillen oder Proteusformen er
regten Darmentzündungen, die durch Strepto
kokken, Staphylokokken, Koliformen usw. oder
Fäulnisbakterien hervorgerufene septische

Metritis der Kühe usw. Diese Krankheiten
haben jedoch insofern ein geringeres Interesse,
als einmal die Milchsekretion fieberhaft er
krankter Tiere sofort nachläßt, weiter unan
fechtbar nachgewiesene Übertragungen durch
die Milch kaum vorliegen und endlich die
meist mit Eiter vermischte Milch, mit un
angenehmem Geschmacke, die sehr rasch in

Fäulnis übergeht, zu unappetitlich ist, um
zum Genusse für Menschen gebraucht zu
werden. Ein solche Milch wäre schon

allein wegen ihrer erheblichen Abweichungen
vor normaler Milch vom Verkaufe zum
Genusse für Menschen auszuschließen.
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t‘. Beimischung von Ansteckungs
stoffeu, die für den Menschen spezifisch

pathogen sind.
Abgesehen von einem Gehalt an patho'

geucn Organismen aus dem Kuhkörper, kann
die Milch auch noch zur Trägerin spezifisch
menschenpathogener Keime Werden, die auf
die eine oder andere Art der Milch zugeführt
werden.

Sobald die Milch das Kuheuter verlassen
hat, drohen ihr Verunreinigungen durch
spezifisch menschliche Krankheitserreger, be
sonders Typhus-, Diphtherie, Scharlachkeime,
die durch Vermittlung des Menschen, auch
gelegentlich durch verunreinigtes Wasser,
das z. B. zum Spülen der Gerätschaften ge
dient hat, in die Milch gelangen und hier
einen ausgezeichneten Nährboden finden.
Während des Melkens, bei der Behandlung
der Milch im Gehöfte und später während
ihrer Behandlung und ihres Stehens in den‘

Molkereien oder Verkaufslokalen‚ wird eine
solche Beimischung stattfinden können, teils
dadurch, daß Personen, die an Infektions
krankheiten leiden, direkt mit der Milch in
Berührung kommen, teils auch auf Umwegen.
In der Literatur der letzten Jahre liegen
zahlreiche Mitteilungen über zum Teil sogar
sehr bedeutende Epidemien vor, deren Ent
stehung durch Infektion mittelst der Milch
vermutet wird; namentlich in England sind
solche „Milchepidemien“ häufig beobachtet

werden, was wohl damit in Verbindung ge
bracht werden muß, daß das Kochen der
Milch in England nicht so üblich ist, wie
z. B. in Deutschland. Die meisten Epidemien
beziehen sich auf Typhus, Diphtherie und
Scarlstina, aber auch Cholera und mehrere
andere Krankheiten sollen sich mittelst der
Milch ausbreiten können. Ein Teil dieser
Epidemien ist wohl mit Unrecht auf den
Genuß von Milch zurückgeführt worden, da
ihre Entstehung sich auf andere Weise er
klären läßt; es bleibt aber eine sehr große
Anzahl Fälle übrig, wo die Wirksamkeit der
Milch als Verbreiterin der Ansteckung keinen
Zweifel erleiden kann.

l. Typhus abdotniualis.
In einer großen Zahl von Fällen ist er

wiesen, daß die Erreger des Abdominaltyphus
durch die Milch verbreitet werden können.
Im Jahre 1881 vermochte Hart schon
50 Epidemien mit 3500 Fällen zusammen
zustellen, und namentlich aus den letzten
Jahren liegen zahlreiche Mitteilungen aus
Stadt und Land vor, die eine Verunreinigung

l
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der Milch durch Typhusbazillen und eine
Zerstreuung der letzteren durch die, an die
Verbraucher abgeschickte, Milch behandeln.
Es kann daher wohl heute behauptet werden,
daß die Zerstreuung mittels der Milch in allen
Städten, deren Wasserversorgung und Kanalb
sation auf eine in hygienischer Beziehung ge
sicherte Weise geordnet sind, die am meisten
in Betracht kommende Verschleppungsweise
des Abdominaltyphus ist. Die Infektion der
Milch erfolgt bei diesen Epidemien entweder
durch Personen, welche mit der Pflege von
Typhuskranken und zu gleicher Zeit mit
der Milchgewinnung bzw. mit dem Milch
transporte zu tun haben, oder aber durch
Ausspiilen der Milchgerttte mit Wasser, in
welches Typhusdejckte gelangt sind. Der
Typhusbazillus ist imstande, sich im Laufe
kurzer Zeit in der Milch stark zu vermehren;
er trotzt der beginnenden Säurehildung, wird
aber dann durch stärkere Säueruug zum
Teil gehemmt und getötet. Sicher wird er
jedoch nicht durch eine Siiuerung getötet,
die derjenigen entspricht, welcher die Milch
vor dem Butter-n unterworfen wird. Nicht
nur Milch und Ruhm, sondern auch Butter
milch, frisch bereitete Butter und frischer
Käse können desWegcn Träger virulenter
Typhusbazillen sein.
Durch gewöhnliches Pasteurisieren auf

80U wird der Typhusbazillus mit Sicherheit
abgetötet, da eine wenige Minuten dauernde
Erhitzuug auf 70O bis 75" hierzu genügt.

2. Diphtherie.
Viel weniger häufig als typhoide Fieber,

im ganzen aber doch gar nicht selten, scheint
die Diphtherie sich durch Milch in epidemischer
Weise zu verbreiten. Die Bazillen müssen
direkt oder indirekt aus der Mundhöhle
solcher Menschen stammen, die von Diphtherie
befallen sind, oder die es in nicht gar zu
ferner Zeit waren. Ebenso wie die 'l‘yphus
bazillcn sich in vielen Fällen in den Ans
scheidungen der Rekunvaleszeutcu behaupten.
ist es ebenfalls sehr gewöhnlich, dali
Diphtheriebazillen sich bei Personen, die
von der Krankheit ergriffen gewesen, aber
völlig wieder genesen sind, Monate hindurch
in der Mundhöhle und in der Schleimhaut
der Nase lebend erhalten können. Es wird
hierdurch verständlich, dali es in den wenig
sten Fällen von Diphtherie-Milchepidemieu
möglich war, die ursprüngliche Ansteckungs
quelle nachzuweisen, und es leuchtet ein,
daß es schwierig, um nicht zu sagen un
möglich ist, sich vollständig vor einer Bei
mischung von Diphtheriebazillen zur Milch
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zu schützen; glücklicherweise scheinen die
selben bei weitem nicht immer virulent zu sein.

3. Scarlatina.
Positive Angaben über die Entstehung

von Scharlachepidemien finden sich namentlich
in der englischen Literatur mehrfach. Der
Infektionsstot’f muß dann von Scharlachkranken
herrühren und entweder direkt durch deren
Berührung mit der Milch beim Melken, im
Verkaufslokal usw. oder auch auf Umwegen
in die Milch geraten sein. Da der Infektions
stofi‘ unbekannt ist, kann man sich schwerlich
eine gegründete Meinung über diese Möglich
keiten bilden und noch weniger etwas über
eine mögliche Vermehrung des Anstecknngs
steifes in der Milch erfahren.

4. Cholera asiatica.
Beim Herrschen der Cholera wird ebenso

wie beim Typhus eine Verbreitung der In
fektion durch Milch, welche mit Choleradejekten
in direkter oder indirekter Weise verunreinigt

ist, möglich sein. Beispiele von Übertragung
dieser Krankheit durch die Milch sind aller

dings nicht zahlreich. Die Choleravibrionen
scheinen sich nur mit Schwierigkeit in frischer

Milch vermehren zu können, sie sterben im

Gegenteil wegen der bakteriziden Eigenschaften
der Milch leicht ab. In älterer Milch ver
mehren sie sich dagegen sehr wohl, werden

aber wieder gehemmt und getötet, wenn die

Sänrebildung fortschreitet.

5. Andere Krankheiten.
Über die Tuberkulose ist schon an anderer

Stelle gesprochen werden. Hier sei noch
hinzugefügt, daß natürlich nicht nur aus tuber

kulösen Kühen und infizierten Ställen, sondern

zweifelsohne auch von seiten tuberkulöser

Menschen der Milch eine Beimischung von

Tuberkelbazillen mitgeteilt werden kann.

In englischen Zeitschriften finden sich Mit

teilungen über epidemische Fälle von Hals

entzündungen und von Erysipelas, die von In

fektion durch Milch herrühren sollen; es ist in

diesen Füllen indes zweifelhaft, ob es sich um

eine direkt von kranken Menschen stammende

Beimischung von Infektionsstofl"en handelt, da

die betreffenden Mikroben (Streptokokken) auch

auf andere Weise in die Milch gelangt sein

können.

Eine Übertragung der Masern, Blattern,
der Pest, Dysenterie oder der Cerebro
spinalmeningitis hat man bisher nicht
beobachtet. Die Möglichkeit einer solchen
läßt sich aber kaum bestreiten. Alle die
Erreger der genannten Krankheiten —- soweit

uns dieselben bekannt sind — vermögen sich

.. -<

in der Milch zu vermehren, bei höheren
Temperaturen besonders schnell, deshalb kann
selbst durch das Hineingelangen weniger Keime
bald nach der Gewinnung eine größere Milch
menge durch eine Probe infiziert werden.

(Fortsetzung folgt.)

Über den Begrifl“ „frischmilchend“ in der

forensischen Tierheilkunde.
Von

Dr. August Schnitze,
Tierarzt in Storkow (Mark).

Zu den gewöhnlichsten Zusicherungen
im Handel mit Milchvieh gehört die des

Frischmilchendseins. Die frischmilchen
den Kühe stehen besonders hoch im

Preise, weil bei ihnen die ganze Milch

ausnutzung noch bevorsteht. Der hohe

Preis, den frischmilchende Kühe im Ver

gleich zu anderen bringen, veranlaßt

häufig Händler, Kühen, die sich in einer

vorgerückteren Laktationsperiode be

finden, beim Verkaufe die Eigenschaft
des Frischmilchendseins zuzusichern, oft

noch unter betrügerischen Manipulationen,

die den Käufer irrezuführen geeignet
sind: Anschwellenlassen des Euters durch

Nichtausmelken, Anbinden eines Kalbes

neben der Kuh. .

Der Käufer merkt hier den Schaden

meist an der geringen Milchleistung der

Kuh, und Sache des Tierarztes ist es

dann, den wissenschaftlichen Nachweis

zu bringen, daß die Kuh zur Zeit des

Kaufabschlusses nicht „frischmilchend“
war, eine Aufgabe, die oft recht s«hwie

rig ist.
Nicht selten kommt es jedoch vor,

daß eine Kuh als frischmilchend ver

kauft und bezahlt wird, die vor 3 bis

4 Wochen gekalbt hat, aber nur so viel

Milch gibt, wie eine Kuh, die in der

letzten Melkperiode steht.

Die Ursache für die Erscheinung einer

solchen Agalaktie kann in einer mangel

haften Entwicklung der Euterdrüse oder

auch in einer Atrophie des Euters infolge

alter, abgeheilter Entzündungen liegen.

Es ist selbstverständlich, daß hier alle
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Momente, die geeignet sind, bei Kühen

ein Versiegen der Milch hervorzurufen,
wie akute fieberhafte Krankheiten, plötz

licher Futterwechsel, Diätfehler, schlechte

Stallverhältnisse, rohe Behandlung, unge

schicktes Melken usw. ausgeschaltet sein

müssen.

Wie gestaltet sich nun in diesem
Falle die Rechtslage für den Käufer.
Kann er erfolgreich gegen den Verkäufer
auf dem Klagewege vorgehen?

Sicherlich, wenn er beweisen kann,
daß der Verkäufer von dem Milchmangel
der Kuh gewußt hat, denn dann handelt
es sich um Betrug. Im anderen Falle
ist die Suche schwierig zu entscheiden,
da es hierbei darauf ankommt, wie der

Sachverständige den Begrifi‘ des Frisch
milchendseins pro foro definiert.
Die bekanntesten Lehrbücher der

gerichtlichen Tierheilkunde äußern sich
hierüber wie folgt:

tierisch, „Handbuch der gerichtlichen Tier
heilkunde“, 18721 „Frischmilchcud kann in
iorcnsiscber Beziehung eine Kuh nur dann
genannt werden, wenn das Kalben noch nicht
länger, höchstens vor einigen Wochen, erfolgt
ist, so daß eine erhebliche Milchabnutzung in
der neuen Laktationsperiode noch nicht statt
gefunden hat.“

Dieckerhoft', „Gerichtliche Tierarznei
kunde“, 1899: „Eine Kuh ist ‚frischmilchend‘ in
den ersten vier Wochen nach dem Kalben. Doch
wird im llandelsvcrkchr die Frist nicht arithme
tisch bestimmt; es gilt vielmehr bei der Zusage
als unerheblich, daß vielleicht einige Tage mehr,
als vier Wochen, seit dem Kalben der Kuh ver—
gangen sind.“

l-‘röhner, „Gerichtliche Tierheilkunde“,
19051 „Als frischmilchcnd oder neumelkend

(‚Kälberkuh‘) bezeichnet man im Handelsverkehr
und in der gerichtlichen Tierheilkunde eine Kuh.
welche nicht länger als vor drei bis vier Wochen
gekalht hat.“

Malkmus, „Handbuch der gerichtlichen
Tierheilkunde“, 1906: „Eine Kuh wird man nur
so lange als frischmilchend bezeichnen können,
als sie noch auf der Höhe der Milchleistung
steht, also innerhalb der ersten vier Wochen
nach dem Kalbcn“.

Der Begriff des Frischmilchendseins
ist im Handelsverkehr entstanden und

dies ist wohl zu berücksichtigen. Die

genannten Autoren legen nun in ihrer
Definition des Begriffes den Hauptton auf

die Forderung, daß eine als „frisch
milchend“ verkaufte Kuh unbedingt
höchstens vor 3—4 Wochen gekalbt haben
müsse, schreiben aber an keiner Stelle,

daß zu dem Begriff des Frischmilchend
seins auch unbedingt die Annahme einer

angemessenen Milchergiebigkeit der Kuh

gehöre, wie wohl in den Lehrbüchern
sehr richtig darauf hingewiesen ist, daß
der große Wert der frischmilcheuden
Kühe in dem in dieser Laktationsperiode
vorhandenen Milchreichtum und der
vollen Ausnutzungsmöglichkeit der Milch

leistung liege.

Es besteht also der Mehrwert einer
frischmilchenden Kuh gegenüber anderen
Kühen nicht darin, daß eine solche Kuh
vor kurzer Zeit gekalbt hat, sondern in
der physiologischen Folge dieses Um
standes, der unter normalen Verhältnis.<en
reichlichen Milchleistung und der Mög—
lichkeit für den Besitzer, die Laktation
voll ausnutzen zu können. Daher dürfte
der Begriff des Frischmilchendseins pro
foro etwa folgendermaßen zu definieren
sein:

Als frischmilchend beze1chnet und be
wertet man im Handelsverkehr eine Kuh,
die vor höchstens 3—4 Wochen gekalbt
hat und bei angemessener Fütterung,
Haltung und Pflege die ihrer Rasse.
Konstitution und ihrem Alter in dieser
Laktationsperiode zukommende Milch

menge liefert.

Verschiedenes aus der Praxis.

Postmortale Gelhfärbung der Haut.

Von

Dr. los. Böhl,
Amlstiernrzt in Nürnberg.

Eine intensive Gelbfdrbung der Haut
geschlachteter Schweine findet sich bei

hochgradigem lkterus. Hierlwi besteht die



gleiche abnorme Verfärbung des Fettes
des Unterhautbindegewebes, der serösen

Häute, der Leber usw. Schwach ikterische

oder kurze Zeit vor der Schlachtung

geplagte Schweine können nach 24 Stunden

möglichst kühler Aufbewahrung die gelbe

Farbe vollständig verloren haben, was

bekanntlich seitens der Fleischbeschau

bei der Beurteilung des Tierkörpers zu

berücksichtigen ist.

Weniger bekannt dürfte der um

gekehrte Fall sein, nämlich daß die normale
weiße Haut frisch geschlachteter, voll

ständig gesunder Saugferkel eine inten
sive Gelbfärbung annehmen kann, wenn

'man den vom Brühen noch etwas feuchten

Tierkörper bei klarer kalter Witterung

Wie sie im Herbst und Winter herrscht,

bald nach der Ausschlachtung unbedeckt

im Freien der Luft aussetzt. Als kürzlich
nach Beendigung des Schlachtbetriebes in

der Schweineschlachthalle an der Ostseite

die Fenster geöffnet wurden, trat in

gleicher Weise bei zwei geschlachteten

Saugferkeln, die noch in der Halle hingen.

an der diesem Fenster zugekehrten

rechten Seite rasch eine gelbe Verfärbung

der Haut ein, während die linke Seite

vollkommen normal weiß blieb. An

diesem Tage war klarer Himmel und

starker Ostwind. Der Farbenton war

ein derartiger, daß ein Metzger zu der

Ansicht kam, die Schweinchen seien

boshafterweise auf der rechten Körper

seite mit Galle verunreinigt worden.

Ich teile diese Beobachtungen mit,

damit im Falle etwaiger Beanstandungen

seitens des kaufenden Publikums bei der

Begutachtung entsprechende Vorsicht

beobachtet werden kann. Eine bestimmte

Erklärung für diese postmortale Ver

färbung vermag ich vorerst nicht anzu

geben, jedenfalls spielt hierbei aber der

Blutfarbstofl‘ eine gewisse Rolle.

Die chemischen und bakteriologischen

Untersuchungsmethoden der Milch.
Zusammengestellt

G. Rühm,

stätlt. Tierarzt in München.

(Schluß des ersten Teils.)
Ausführung: Erwärme die Milch, Sinai

und Sinazidlösnng im Wasserbad auf 15° C

und fülle 2 Butyrometer mit je 11 ccm Salz

lösung‘ 10 ccm gemischter Milch und 0,6 ccm

Sinol. Der Pfropf ist in die Butyrometer fest
einzudrehen und diese unter dreimaligem

Stürzen während 2 Minuten kräftig zu schütteln

(Pfropf nach oben), bis der Inhalt gleich ver

teilt ist. Nach jedem Stürzen soll das ganze

Skalenrohr sich füllen. Die Butyrometer stellt

man alsdann 3 Minuten lang ins Wasserbad

von 45° C. Vor dem Zentrifugieren sind die

Röhrchen zu schütteln und dreimal zu stürzen.

Nach dem Zentrifugieren kommen die Röhrchen

auf 2 Minuten ins Wasserbad von 45° C

wieder zurück. Vor dem Ablesen ist der

Gummipfropf soweit einzudrehen, daß die ganze

Fettlösung in die Einteilung fällt. Man liest

hierauf ab, wieviel Teilstriche der Skala die

Fettlösung bis zum unterm Stand des obern

Meniscus einnimmt. Die kurzen Teilstriche

entsprechen dem Fettgehalt nach Prom.

f) Mit der aräometrischen Methode
nach Soxleth.
Prinzip: Bestimmte Mengen Milch, Kali

lauge und Äther werden gemischt. Das Fett

löst sich im Äther. Man bestimmt bei einer

bestimmten Temperatur das spez. Gewicht

dieser Ätherfettlösung. Derdem spez. Gewicht

entsprechende prozentische Fettgehalt ist in

einer Tabelle angegeben. (Je mehr Fett,

desto höher das spez. Gewicht.)

Erfordernisse:
a) Ein großer Behälter mit Wasser von

17,50 0 Temperatur (Thermometer).

b) Schüttelflasche von 300 ccm Inhalt mit

Gummipfropfen.

c) Kalilauge vom spez. Gewicht 1,27. (Löse

400 g festen Ätzkali in 1
/2 Liter Wasser und

fülle nach dem Erkalten auf 1 Liter auf.)

d
) Wasserhaltiger Äther. (Man schüttelt

Äther mit ‘/m bis ’/,0 Volnmteilen Wasser bei

Zimmertemperatur tüchtig und hebt ab.)

e
) 200 ccm Pipette für Milch.

f) 10 ccm Pipette für Kalilauge.
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g) 60 ccm Pipette für den Äther.

h) Apparat von Soxleth, dieser besteht
aus einem verstellbar am Stativ angebrachten

Glaszylinder, welcher das mit einem

Thermometer versehene Arüometer enthält

und zur Aufnahme der Ätherfettlösuug be- ‘

stimmt ist. Dieser Glaszylinder befindet sich

in einem zweiten, weiteren Glasrohr, dem

Kühler; dieses ist bestimmt zur Aufnahme

von Wasser von 11—18“ U Temperatur. Zu

diesem Zwecke ist es mit einem zu- und

einem ableitenden Gummischlauch verbunden.

Das dem Apparat beigegebeue Gnmmigeblüse
'

dient dazu, die Ätherfettlösuug in den Glas

zylinder hinaufzudrücken.

Ausführung. Die Milch und der wasser
haltige Äther werden im Wasserbad auf

17,5“ C gebracht. Dann gibt man mittels

Pipetten 200 ccm der gemischten Milch und
10 ccm Kalilauge und 60 ccm wasserhaltigen

Äther in die Schüttelilasche. Diese wird mit
einem Gummistopfen verschlossen und ’/-

‚

Minute

lang kräftig geschüttelt. Dann kommt die

Flasche auf ‘/
2 Stunde in ein Wasserbad von

17—18“(‘. In der ersten Viertelstunde ist

die Flasche alle 1
/2 Minuten durch 3—-4 maligcs

senkrechtes Heben leicht zu schütteln. In
den letzten Minuten dreht man die Flasche

schwach. Die Ausscheidung der Ätherfett

schiebt kann durch wagerechtes Einlegen der

Flasche beschleunigt werden.

Man taucht den untern (iunnnischlauch

in das Gefäß mit Wasser von l7—18" C
,

saugt am oberen Schlauch, bis der Kühler ge
füllt ist, und vereinigt die beiden Schlauch

enden durch ein (ilasröhrchen. Dann ver

bindet man die Schüttelflasche mit dem t fiebläse
und drückt die Ätherfettlösung durch laug
samen Druck auf den Gnmmiballen in den

inneren Glaszylinder, bis der Aräometer.
schwimmt, und schließt den Schlauch mittels

‘

des Quetschhahns. Nach 1 2 Minuten liest

man ab, wie weit der Aräometer eintaucht.

(Damit dieser schwimmt, ist der ganze Zy
linder durch Drehen leicht zu neigen.) Die

Skala des Arttometers zeigt tiG—43 Grade, i

welche den spez. Gewichten 0,766 bis 0,743
bei 17'/,0 C entsprechen.

Für jeden Grad, den das Thermometer
über 17,5" C zeigt, zählt man zum abgelesenen

Aräometerstand einen Grad hinzu, für jeden
Grad unter 17,50 C einen Grad ab.

i
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Die Tabelle gibt den dem spez. Gewicht

entsprechenden Fettgehalt in Prozenten an.

Reinigung des Apparates. Man läßt

die Ätherfettlösung zurückfließen, gießt das

Thermometerrohr voll Äther, läßt diesen ab

fließen und bläst Luft durch.

G) Bestimmung des Fettgehalts nach
Wollny und Naumann.

Prinzip: Das Milchfett wird nach Zusatz
von Lauge durch Äther ausgezogen und dann

mittels des Refraktometers der Brechungs

index der Ätherfettlösung bestimmt, dessen

Größe je nach dem Fettgehalt verschieden ist.

Erfordernisse:

a
) Wasserbad von 17,5“ C.

b ) Äther, wasserhaltig (viermaliges

Waschen mit jedesmal erneutem destillierten

Wasser).
c) Lauge. Diese wird hergestellt, indem

man 800 g Kalium causticum in Stangen in
wenig Wasser löst; dieser Lösung setzt man
600 g Glyzerin und 200 g Kupferoxydbydrat
zu. Nach vier Tagen ist die Lauge, welche
öfters gründlich geschüttelt werden muß, ge
brauchsfertig. Das Kupfersalz wird zugesetzt,
um im ltefraktometer die Grenze zwischen

dem hellen und dunklen Teile deutlicher be
merkbar zu machen.

d
) Zeißscher Milchfettrefrakto

meter. Dieses besteht aus folgenden Teilen:
Ein auf unendliche Entfernung eingestelltes
Fernrohr, das in der Brennebene seines
Objektivs ein hundertteiliges Okularmikrometer

enthält. In zwei Metallgehäusen, die zur
Aufnahme von Wasser, welches auf l7,5° C

erwärmt wurde, bestimmt sind, befinden sich

zwei Prismen, von denen das untere so
drehbar ist, daß es an das obere fest ange
driickt werden kann. Endlich ist noch ein
Beleuchtungsspiegel und ein Thermometer
angebracht.

e
) Tabelle zur L'uu‘echntmg der lte

fraktometerakala in Fettprozente.

Ausführung: 30 ccm gründlich ge
mischter Milch werden mit 3 ccm Lauge vor.
setzt und tüchtig geschüttelt. Nach kurzem
Einstellen in das Wasserbad von 17,5"C
werden dann 6 ccm des wasserhaitigen Äthers
zugegeben, worauf wieder gründlich geschüttelt

wird. Durch Zentrifugieren wird alsdann die
Abscheidung der Ätherfettschicht schnell be
wirkt. Man bringt nun von der Ätherfett
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lösung etwas zwischen die beiden Prismen
und drückt dieselben fest aneinander. Sieht
man nun durch das Okular, so erscheint das
Gesichtsfeld im Okularmikrometer in einem
Teil hell, im andern dunkel. Die den hellen
von dem dunklen Teile trennende Grenzlinie
liest man von der Skala ab. Der Brechungs
koeffizient wächst mit dem Fettgehalt der

Lösung.

h) Gewichtsanalytische Fettbe
stimmung. Eine bestimmte Gewichtsmenge

Milch wird mit ausgeglühtem Sand in einer

Porzellanschale eingedampft. Dem fein zer

riebenen Rückstand extrahiert man das Fett

im Extraktionsapparat von Soxleth mittelst
Äther. Der Äther wird abdestilliert, der Fett

riicketand getrocknet und gewogen.

21. Bestimmung der Trockensubstanz.

a) Gewichtsanalytisch: Eine abge
wogene Menge Milch wird in einem Porzellan

tiegel im Wasserbade zur Trockene verdampft,

im Trockenschrank bei 100—«110°0 bis zur

Gewichtskonstanz getrocknet und nach er

folgter Abkühlung wieder gewogen. Die Ge

wichtsditferenz entspricht dem Gehalt der

Milch an Trockensubstanz.

b) Durch Berechnung mit der
Formel nach Fleischmann: Voraussetzung
dabei ist, daß man das spez. Gewicht (s) und

den Fettgehalt (f) kennt.

t = 1,2 - f+ 2,665 :—IOOSSWIOO
c) Berechnung nach Ambiihl:

5'f-l—d
Z

(d = Laktodensimetergrade z. B.: 1,032:32).

d) Berechnung nach den Tabellen von
Siats oder mittelst des Rechenautomaten
von Ackermann.

22. Bestimmung der fettfreien Trocken
substanz (r).

Zieht man von der 'I‘rockeusubstanz die
Fettmenge ab, so erhält man die Menge der
fettfreien Trockensubstanz = r.
Berechnung mittelst der Formel nach

Herz:
_ d rr —
4 + 5—+ 0,26 (r = fettfreie Trocken

substanz, d = Laktodensimetergrade z. B -
1,032 = 32, f = Fettgehalt.)

23. Bestimmung der Eiweißstoffe.
a) nach Kjeldahl: Sämtlicher Stickstofi

wird mit Schwefelsäure in Ammonsalzc über—
geführt. Mittelst Alkalilaugen wird das gebildete
Ammoniak in Freiheit gesetzt, dann abdcstilliert
und auf maßanalytischem Wege die gebildete
Menge festgestellt. Durch Multiplikation des

gefundenen Stickstotfs mit dem Faktor 6,37 kann
man die Menge der Eiweißstotfe bestimmen.

b) nach Dogge (nicht genau): Das in

|
dunklen Gläsern aufzubewahrende Reagenz

l wird folgendermaßen hergestellt: Solve 25,0 Phos‘
phorwolframsäure in Aquadestillata 125ccm‚ adde
25 ccm reine Salzsäureund 100 ccmAqua destillata.
' Ausführung: Man verdünnt Kuhmilch mit
i zwanzigfacher Menge Wasser und bringt sie mit

obiger Lösung in das Esbachsehe Albumino
meter. Nach 24 Stunden ist die Menge des ent

standenen Niederschlags abzulesen.

24. Bestimmung des Milchzuckers.

a) mit Fehlingscher Lösung: Nach Eut
fernung des Eiweißes wird das Filtrat mit Feh

lingschcr Lösung titriert. 10 ccm Fehling
entsprechen 0,0676 g Milchzucker.

b) mit Knappseher Lösung: Nach Ent
fernung des Eiweißes wird das Filtrat mit

Knappscher Flüssigkeit (Quecksilbercyanid und

Natronlauge) titriert. 10 ccm entsprechen 0,0310

bis 0,0311 g Milchzucker.

e) durch Polarisation: Das spezifische
Drehungsvermögcn des Milchzuckers bei 20° C

ist 52' 53‘.

d) nach Lohnstein: Die mit Salzsäure
vorbehandclte und Kalilauge neutralisierte Milch
wird im Brutschrank 2—3 Stunden mit Hefe im
Saccharometer vergoreu. Die abgelesenc CO,

Zahl wird mit dem Faktor 4,33 multipliziert.

25. Bestimmung der Milchasche.
Ein gewogenes Quantum Milch wird in einem

Platintiegel von bekanntem Gewicht zur Trockene
verdampft und hierauf verbrannt. Nach dem Ab
kühlen wird der Rückstand, der aus den an
organischen Salzen besteht, durch Wiegen fest
gestellt.

26. Verfälschungen der Milch.
Die Milch wird hauptsächlich verfälscht

durch:

l. Zugabe von Wasser.
2. Zugabe von Magermilch.
3. Durch Entrahmen.
4. Durch gleichzeitige Wässerung und
Entrahmung.

5. Durch Zusatz von Mehl oder Stärke zur
entrahmten Milch.
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Veränderungen in der Zusammen— \

setznng gefälschter Milch nach Gerber.

l

Eutrahmuug 9.1610}:

Wasser- oder Zusatz
zemgehnt

, . rahmung
zusatz von Magcr- und Wasser I

Euch zusatz l

Spez.Gew. vermindert erhöht fast unver- i

der Milch l ändert*) l

Spez.Gew. vermindertfiunvcrändert vermindert ]

d
.

Serums ,

‘

Fettgehalt vermindert vermindert stark ver- ,

l (oft , mindert 1i erheblich)

'l'rocken- vermindert vermindert vermindert

‘

substanz l l
Fettfrcie vermindert wenig vermindert !
Substanz erhöht ‘

Hier soll auch noch erwähnt werden, daß

auch eine Art Fälschung eintreten kann, wenn

die Kühe nicht vollständig ausgemolken werden ,

oder wenn nur die zuerst ermolkene Milch als '

Vollmilch verkauft wird, die zuletzt gemolkene

Milch anderweitig verwendet wird (Henkel).

A. Stallprobe.
Der Grad der Verfälschung läßt sich be

rechnen, wenn man die Zusammensetzung der

unverfälschten Milch vergleicht mit der Zu

sammensetzung der verdächtigen Milch. Zur

Gewinnung einer Durchschnittsprobe der

unverfälschten Milch wird die Stallprobe vor

genommen.

Anweisung zur Vornahme der Stall
probe.

l. Die Stallprobe ist zu der im be

treffenden Stelle üblichen Melkzeit —— wo

möglich zur gleichen Tageszeit, während

u‘elcher die beanstandete Milch gemolken |

wurde -— längstens innerhalb drei Tagen nach

der Beanstandung der Milch vorzunehmen.

2
. Die Stallprobe wird zunächst durch

folgende Erhebungen eingeleitet: . auf 15 bis 18“t‘ einzustellen,

a
) Anzahl der im Stalle vorhandenen Milch-

‘

kiihe;

b
) Anzahl der Kühe, welche von dem Be

sitzer als diejenigen bezeichnet werden,

von denen die beanstandete Milch her

rührt;

C
) Zahl der täglichen Melkzeiten;

") Wird durch Entrahmen höher, durch Wüs scrn

niederer, kann also unter Umständen normal sein. 1

d
) Art der Fütterung unter besonderer

Berücksichtigung eines etwa inzwischen

stattgehabten FutterWechsels;

e
) Rasse, Nähr- und Gesundheitszustand

der aufgestellten Kühe nebst Angabe

der Zeit, welche seit dem letzten Kalben

derselben vertiossen ist;

f) Feststellung, ob die Kühe zur Arbeit

benutzt werden.

3
. Vor dem Melken sind die zur Anf

nahme der Milch bestimmten Gefäße umzu

‘ stürzen, um das etwa in
ihnen enthaltene

Wasser zu entleeren.

4. Jede einzelne Kuh ist zu untersuchen,

ob sie vollständig ausgemolken wurde.

5
. Für die Probeentnahme ist die am

Lieferungstage der beanstandeten Milch ein

gehaltene Sammlungsweise maßgebend; hier

kommt folgendes in Betracht:

a
) Die Milch sämtlicher Kühe wird in einem

Sammelgefdß gründlich gemischt und

gemessen. In diesem Falle ist nur eine

Probe zu entnehmen.

b
) Die Milch wird unmittelbar in die

Transportkanneu gefüllt. Hier ist von

jeder Kanne eine Probe zu entnehmen.

c] Die Milch von mehreren Kühen wird

partienweise gesammelt und gemischt.

Hier ist von jeder Partie eine Probe

zu nehmen.

Bei den Füllen b
) und c) ist darauf zu

achten, daß die Melkuug in der bisher üblichen

Reihenfolge vorgenommen wird.

In der Tabelle ist die Anzahl der Kühe

zu verzeichnen, welche die Sammelmengen für

die einzelnen Milchprohen geliefert haben.

6
. Nach gründlicher Durchmischung der

einzelnen Sammelmengen ist die zur Probe

bestimmte Mi-lchmenge in einer mit der betr.

Probenummer versehenen Flasche in ein Ge

fäß mit frischem Brunnenwasser zum Abkühlen

worauf das

spezifische Gewicht nach wiederholter Mischung

festzustellen ist.

T. Dem Besitzer sind auf Verlangen

Proben von dem gleichen Inhalte wie die zu

Amtshanden gekommen versiegelt zurück

‘

zulassen.

s. Die nötigen Aufzeichnungen sind

während der Stallprobe nach einem vorge

schriebenen Schema zu machen.
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Zugleich beachte man den Grad der

Reinlichkeit, das Verhalten der Kühe beim
Melken, den Gesundheitszustand der Euter,

stand auf dem Seiher.
Man merke sich auch, daß jedes Aufsehen

zu vermeiden ist, damit der Lieferant nicht
unnötig ins Gerede kommt. (Henkel.)
B. Feststellung der Art und des Grades

der Fälschung.
Bei der nachstehenden, zur Berechnung

der Fälschung der Milch aufgestellten Formeln .

kommen folgende Zeichen in Anwendung:l

s : spezifisches Gewicht der Milch bei 15“ t‘.
f : «‘Fettgehalt.
t =Trockensubstanz.

r «—fettfreie Trockensubstanz.

d = Grade der Milchwage = spez. Gewicht =
1,0289 =* d — 28,9.

W = Wässerung, E = Entrahmung.
Die Buchstaben mit dem Index 1 versehen

gelten für die Verdachtsprobe, die Buchstaben

ohne Index für die Stallprobe.

a) Berechnung des

satzes \V.

a) nach der Formel: W =-=100 — 100. ff'j—
oder genauer

d— ‚ 1
ß) nach der Formel: W == (—“d

00

l
oder nach

y) nach der Formel: W=
»(rr—_—r‘—)

Berechnung des Wasserzusatzes Wl
211100 Teilen unverfälschter Milch aus
der Zahl W, welche den Gehalt an zu
gesetztem Wasser in 100 Vol. verdäch
tiger Milch angibt.
M = 100—- w = die in 100 Teilen ge

wässerter Milch enthaltene Menge ursprünglich
ungewässerter Milch.

‚ W. 100

b) Berechnung des Grades der Ent
rahmung=e.

nach der Formel:

=_190'fthf ‚

I"
‚

genauer mit folgender Formel:

6:=100.(1-—_—2
‘

I.r‚

Wasserzu- ‘
' moniak hinzu.

c) Berechnung bei Entrahmung und
Wasserzusatz die Menge des zu 100 ccm

l Milch zugesetzten Wassers wird nach folgender
die Beschaffenheit der Milch der einzelnen ‘

Kühe (ev. Einzelproben nehmen), den Rück- 1

Formel berechnet:

r\\'I=

r >(wlf— wI

Die durch Entrahmung entfernten Fett
prozente werden nach der schon angeführten

Formel berechnet:

f, . r

e = 100 1 — . * 't. rI
oder nach folgender Formel:

100——(.\I.t —
wo.r,)] [f (.\I.r4100.f,)]

v7. _ c- _ _. _ _„_„__Är_,_=f_ zu.

100

d
) Die stattgehabte Wässerung kann man

auch feststellen durch den Nachweis von
Nitraten in der Milch. Der Nachweis von
Nitraten gibt aber keine sichere Gewähr, ob

die Milch gewässert wurde. Es geht dies aus

folgenden Erwägungen hervor:

a
) Die Milch kann mit nitratfreiem Wasser

gefälscht sein.
b
) Die Nitratreaktion kann auch bei starker

Verunreinigung der Milch mit Kuhkot

auftreten.

c) Das Zurückbleiben stark nitrathaltigen

| Spülwassers kann der Milch eine deut

liche Nitratreaktion verleihen.
Ist die Milch auf Nitrate zu untersuchen,

so ist sie sofort zu kochen, da die Milchsäure
bildner eine Abnahme der Salpetersäure be

wirken.

Nachweis von Nitraten in der Milch.

l. Nitrathaltige Milch zeigt beim Über
schichten mit 2 ccm reiner Schwefelsäure,
welche mit einem Tropfen schwacher Forma

‚ linlösung (l Tropfen der 40 proz. Formalin

Ä lösung zu 300 ccm Aq. dest.) versetzt wurde,

I

an der Berührungszone einen violetten Ring.

,‘ 2. Reagentien: a) Löse 2g Naphthion
sänre und 1 g B-Naphthol in 200 ccm Wasser,

I b
) konz. Salzsäure, c) konz. Ammoniak.

Reaktion: Gebe zu 22 ccm Milch 2 ccm

, der Naphthollösung und 5 Tropfen Salzsäure.
Schiittle 2 Minuten lang und füge 2 ccm Am

' Rosa bis ltotfärbung zeigt
Nitratgehalt an (schon ‘/

2 mg Salpetersältl‘e‚ in 100 ccm Milch).

_

3
.

Nilrathaltige Milch zeigt beim Über
schichten mit einer Lösung von Diphenylamin

in

konz. Schwefelsäure (1:10) an der Beruhrungszone einen blauen Ring.
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Der Zusatz von Wasser zur Milch lttßt sich
noch durch folgende Methoden, welche jedoch
für die Praxis ohne Bedeutung sind, nachweisen:

a
) durch die Bestimmung des Oxydations

indcx;

b
) durch die Bestimmung des Brechungs- ,

index des Milchserums (Refraktoskopie);

c) durch Feststellung des Gefrierpunkts
(Kryoskopie);

d
) durch Feststellung der

Leitungsftthigkeit.

Es sei nur erwähnt, daß bei erfolgtem
Wasserzusatz der Oxydationsindex, die elektrische
Leitungsftthigkeit der Milch und der Brechungs
index des Milchscrums sinken, während der Ge
frierpunkt steigt.

l) Der Nachweis von Stärke in der
nun. Stärkehaltige Milch bekommt bei Zu- I
satz von Lugolscher Lösung eine graue oder
blaue Farbe, sonst eine gelbe. Reaktion: 10 ccm
Milch versetzt man mit 10 Tropfen folgender ‘

Lösung: 1 Teil Jod, 2 Teile Jodkalium in
300 Teilen Wasser.

27. Der Nachweis von Konservierungs
mitteln.

Bemerkung: Da alle Konservierungs- ,

mittel gesundheitsschädliche Eigenschaften be
sitzen, so ist ein Zusatz solcher zur Milch‘
verboten.

Da der Nachweis des Zusatzes von

Chemikalien zur Milch hauptsächlich Aufgabe 1

elektrischen

i
l

‘

des Chemikers ist, so werden hier nur einige

Reaktionen angegeben:

a
) Prüfung auf Soda oder Natrium

karbonat. Mischt man 10 ccm Milch mit 10 ccm
96 proz. Alkohol und 10 Tropfen 1 proz.
Rosolsäure und fltrbt sich die feinflockig ge
rinnendc Milch gelblich, so ist sie normal,
während rötliche Verfärbung und Ausbleiben

der Gerinnung den Zusatz von Soda anzeigt.
Beim Kochen wird alkalische Milch kaffeebraun.

b
) Probe auf Formaldehyd nach Ri

nini. 10 ccm Milch mischt man mit 1 ccm einer
Lösung, welche hergestellt wird, indem man

10 g Phenylhydrazinchlorhydrat und 15 g

Xatrinmazetat in 100 g Wasser löst, dann
setzt man dieser Lösung 1 Tropfen einer frisch

bereiteten gesättigten Lösung von Nitroprussid
natrium und 1 ccm Kalilauge vom spez. Ge
wicht 1,27 zu.

Formaldehyd verrät sich durch Blau
fiirbnng, welche rasch einer Braunftirbung
weicht, wenn viel Formalin zugesetzt wurde.

(Im Zweifelsfalle verdünnt man die zu unter
suchende Milch mit normaler Milch.)

c) Vorprobe auf Salizylsäure. Füge
unter Schütteln zu 10 ccm Milch solange tropfen
weise eine 10 proz. Eisenchloridlösung, bis die

Mischung gelblich wird.

Salizylstiure verrät sich durch Auftreten
einer violetten Farbe.

Referate.

Xotthohm, F. E., Stellung des Nahrungs
mitteldromikers zu einer in Aussicht
genommenen Verstaatlichung der Milch
kontrolle und zur sogenannten „außer
ordentlichen Fleischbeschau“.

”Mehr. f. I'ntorsurhung der anll'ullgw und (irnußmittrl.
Band so. um 6, s. uns, um.)

In seinem Vortrag, den er auf der
IX. Hauptversammlung der Freien Ver
einigung Deutscher Nahrungsmittel
chemiker zu Kiel im Juni 1910 gehalten
hat, wendet sich N. vor allem gegen die
Von tierlirztlicher Seite ausgegebene
Parole: „Allgemeine staatliche Milch
kontrolle unter tierärztlicher Führung“.
Er hält eine durchgreifende Änderung der

Milchkontrolle in hygienischer Beziehung
für durchaus wünschenswert und die
Kontrolle an den Produktionsstätten in
erster Linie für Suche des Tierarztes;
die Kontrolle der Marktmilch in ihrem
ganzen Umfange (auch die bakteriologische
Untersuchung!) sei dagegen Sache des
Xahruugsmittelchemikers.

Die Stellung des in der amt
lichen Kontrolle tätigen Xaluungsmittel
chemikers zu der Einführung einer
sogenannten außerordentlichen Fleisch
beschau fußt der lief. in folgende Sätze
zusammen:

1
. Das Bestreben, die jetzt bestehende

Fleischbeschau auf die Untersuchung von



_84_
Wild, Geflügel und Fischen auszudehneny
ist zu unterstützen.

2. Das Nahrungsmittelgesetz sowie das Gesetz

betreffend die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau nebst den dazu erlassenen Aus
führungsbestimmungen bieten Gewähr für
eine hinreichende Beaufsichtigung des

Verkehrs mit Fleisch und Fleischwaren.
Etwaige Lücken lassen sich von Fall zu
Fall durch Bekanntmachungen‚ wie bei
spielsweise die vom 18. Februar 1902 und
vom 4. Juli 1908, ergänzen.

Für die Einführung einer außerordent
lichen Fleischbeschau hinsichtlich des
Verkehrs mit Fleischzubereitungen
liegt nach den Ausführungen des Bei.

irgendein Bedürfnis nicht vor; es genüge
für die Beaufsichtigung dieses Verkehrs

vorläufig das Nahrungsmittelgesetz vom

14. Mai 1879. Zellw

Boflnger und Dieterlen. Beiträge zur

Kenntnis der Fleischvergiftungserreger.
(Deutsche Lied. Wochenschr., Jahrg. 36, Nr. 35,

S. 1602—1605,1910.)

Verfasser haben aus den diarrhöischen

Stuhlgängen von erkrankten Personen

gelegentlich einer Massenvergiftung durch

Nahrungsmittel Bakterien gezüchtet, die

sich weder durch die Kultur noch durch

den Agglutinationsversuch von echten

Gärtner-Bazillen unterscheiden ließen.
Ferner isolierten sie aus einer Blut

wurst, die stark verdächtig war, zu

Massenerkrankungen an Durchfall Ver

anlassung gegeben zu haben, Bakterien,

die sich kulturell von dem Gärtner- bzw.

Paratyphus B-Typus einerseits, von dem

Kolibazillus andererseits sicher unter

scheiden ließen. Die neugezüchteten

Bakterien näherten sich in ihren aggluti

ninbildenden Eigenschaften den Gärtner

bazillen in auffallender Weise, wurden

jedoch von einem echten Gärtnerserum

nicht beeinflußt.

Endlich konnten Verfasser aus dem

Herzblut einer weißen Maus einen Stamm

züchten, der sich weder kulturell noch

bezüglich seiner Agglutinabilität von

einem echten Gärtnerstamm unterschied.
chkr.

Tillmann, Beiträge zur Kenntnis des
Rauschbrandes.
(I.-D. Bern 1909.)

Schlußsätze:
l. Die vielverbreitcte Ansicht, daß der

Rauschbrand bei Rindern unter 3 bzw. 6 Monaten,
sowie bei solchen über 4 Jahren eine Seltenheit
bilde, ist nicht zutreffend.
2. Die pathologische Anatomie des Rausch

brandes hat in den bekanntesten Lehrbüchern

keine völlig richtige Darstellung erfahren bezüglich

a) der Haut, an welcher nekrotische Zu

stände nur ausnahmsweise vorkommen;

b) der Unterhaut, in welcher regelmäßig
nicht gelbsulzige, sondern rotsulzige Infiltrate

angetroffen werden;

c) der Muskulatur, deren Feuchtigkeitsgehalt
in den Partien mit poröser Struktur nicht ein
großer, sondern ein geringer ist, und die in

einzelnen Fällen überhaupt keine Abweichungen
zeigt;

d) der Exsudate in den Körperhöhlen, welche

nicht nur blutig-serös, sondern in einer be
merkenswerten Anzahl von Fällen rotsulzig und
fibrinöser Natur sind;

e) der Lungen, betreth welcher auffällige

pathologische Zustände, als welche die blutig

seröse Durchfeuchtung und die rotsulzige Infil

tration des interlobulären Gewebes anzusehen

sind, nicht erwähnt sind;

f) der Leber, die nicht selten eine eigenartige

Verfärbung und Strukturveränderung erleidet;
'
g) der Milz, die keineswegs stets unverändert,

sondern häufiger geschwollen, erweicht und

gashaltig ist;

h) des Darmes, in dem hämorrhagisehe Zu

stände nur ausnahmsweise sich vorfinden.

3. Es kommen Rauschbrandfälle vor, bei

denen ausschließlich innere Organe verändert

sind.

4. Die Verteilung der Rauschbrandbazilleu
ist, besonders in den Rauscbbrandherden der

Muskulatur, eine ungleichmäßige. Schnitze.

Laube, 0., Beitrag zur Kenntnis des
Rauschbrandes.
(I.-D. Bern 1909.)

Ergebnisse:
l. Es gibt Rausehbrandfiille ohne jegliche

Veränderung in der Körpermuskulatur.
II. Makroskopische und mikroskopische

Untersuchungen allein genügen, besonders in

derartigen Fällen, nicht, um die Diagnose

„Rauschbrand“ sicherzustellen.

III. Hier muß Kultur und Impfung ent
scheiden.

IV. Die Verteilung der Rauschbrandbazillen
im 'l‘ierkörper ist verschieden; auch die Größe
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derselben sowie die Sporenbildung ist nicht
überall gleichmäßig.

i'. Die Sicherung der Diagnose „Rausch
brand“ durch Impfung und Kultur muß aus
anderen 0rgauteilcn, bzw. Körperstellen, nicht .

aus der Muskulatur, erfolgen, sobald letztere
keine Veränderungen aufweist.

VI. In der Milz und Leber finden sich die
Rausehbrandstäbchen meist in reichlicher Anzahl,
last immer mit schöner Sporenbildung.

Schnitze.

Zur Ausführung des Fleisch
bcschaugesetzes und andere

Tagesfragen.
» I. Wenn ein Vertreter in der Fleischheschau

am Orte. mull ich dann, falls ich verhindert hin,
sofort den Vertreter beauftragen, oder nur, falls
ich Innerhalb der gesetzlichen 6 (bei mir 3

) Stun

den nicht beschauen kann? Wie meint es das Ge

reiz?

unverzüglich den ihm zugehenden Antrag an

seinen Stellvertreter weiter zu geben. Da diese

letztere Vorschrift eine Bestimmung in bezug

. auf die Dauer der Behinderung nicht enthält, so

ist anzunehmen, daß sie allgemein Anwendung

finden soll fllr solche Fälle, in denen der Be

‘ Krankheit, notorische Abwesenheit oder andere

Gründe —, die Untersuchungen überhaupt ans

führen zu können.

Sind Sie demnach in der Lago, der an Sie

ergangenen Aufforderung zur Ausübung der Be

schau innerhalb der gegebenen Frist (ä 23 a. a. 0.)
Folge zu leisten, und handelt es sich nicht um
einen Fall, der eine schleunigc \'ornahmc der

Schlachtung oder der Beschau erforderlich macht

tz. B. Milzbrandverdacht oder dergl.), so liegt
eine Verpflichtung für Sie zu unrerzüglichcr

l
l
l

‘l

schauer tatsächlich verhindert ist — z. B. durch

l
l

l
. Weitergabe des Auftrages an Ihren Stellvertreter

l

2
.

Moll ich telephonische Anmeldungen zur ,

Fleischbeschau annehmen?

3
.

Moll ich bei künstlichem Licht (elektrisch)
beschauen. nachdem mir die Erlaubnis von der Po

lizsl erteilt, oder nur. wenn ich es will?

4
.

Wann muß ich Sonntags beschauen?

l

5
.

Ein süddeutscher Gesundheitsbeamter fordert i

von einem hiesigen Schlächter, daß er die nüch
ternen Kälber von ietzt an nicht mehr ohne Knochen,

sondern mit Knochen senden soll. Kann er das

verlangen?

(Es werden die Kälber in 2 Hälften ver
sandt, nach Auslösung der Knochen, zur Er
sparnis der Fracht.)

Anfragen von W. v. P. in O.

Antwort: Ihre Frage zu 1 lttßt sich generell
nicht beantworten, es müssen hierbei auch die
Umstände des Einzelfalles in Betracht gezogen
werden. Der 5 23 A. B.J gibt hinsichtlich der
Pflichten der Beschaner nur die allgemeine
Vorschrift, daß unter tunlichster Berücksich

“Kunz der Wünsche der Antragsteller in bezog
auf Zeit. die Untersuchungen alsbald, und in
der Regel nicht später als 6 Stunden nach der
Anmeldung vorgenommen werden sollen. Hier
aus ist zu entnehmen, daß ausnahmsweise und

in nicht eiligen Fällen die Untersuchungen auch
nach Ablauf dieser Frist ausgeführt werden
könn9‘h im allgemeinen aber diese nicht über
schritten werden soll. ä 25 A. B.J verpflichtet
ilßßßgcn den Beschauer, wenn er verhindert ist,
die Schlachtvioh- und Fleischbeschau auszuüben,

nicht vor. Wo dieser seinen Wohnsitz hat, ist
nicht ausschlaggebend. Grundsätzlich soll die

Erledigung durch den Hauptbeschaucr die Regel
bilden. Im übrigen treffen die in ä 23 A. B. J

enthaltenen Zeitbcstimmungcn auch für den

Stellvertreter zu.

Zu 2: Die nach ä 20 A. B. J zulässige
mündliche Anmeldung ist an eine besondere
Form nicht gebunden. Auch das Viehscuchcn
gesctz schreibt die Anzeigepflicht für Seuchen
vor, ohne die Form der Anzeige zu bestimmen.
Durch Gerichtscntschcidung ist jedoch die
tclcphonisch erstattete Seuchenanzcige für voll.
gültig erklärt werden (Borl. Ticrärztl. Wochen
schrift 1898, S. 502). Selbst die durch Bundes
ratshcschluß vom 8. März 1894 und 16. Juni 18925
preul.i. Min.-Erl. vom 27. März 1894 und
30. Juli 1898) angeordneten Anzeigen der Polizei—
behörden an Gemeinden und Kreistierürzte über
den Ausbruch von Seuchen sollen möglichst
schleunigst und daher tclcgraphiseh oder tele‚
phonisch erstattet werden (Schmaltz, Deut
scher Veteriniirkalender für das Jahr 1910—19H,
Teil l, S. 84,85). Durch _S 147 des Bürgerlichen
Gesetzbuches wird sogar die Annahme einen

\

Antrages mittelst Fernsprechers auf Schließung
eines Vertrages für zulässig und rechtswirksam

i erklärt. Demgemäß dürften Sie nicht berechtigt
sein, die Annahme einer telephrmischcn An
meldung abzulehnen.

Zu 3: In der Regel sollen die l‘ntcr

‚ suchungeu bei Tageslicht ausgeführt werden.
Ist dies ausnahmsweise nicht angüngig und ist

l künstliche Beleuchtung (elektrisches Licht, (las
glühlicht oder Spiritusglühlicht) in ausreichendem

l Maße vorhanden, so ist eine etwaige Weigerung
Ihrerseits,die Beschau auszuüben‚nicht begründet.

‚ (Vgl. g5 23, Abs. 2 A. B.J und 4 B. B. D. a.
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sowie die diesbezüglichen Anmerkungen hierzu
in Sehreeters Fleischbeschaugesetz, II. Aufl.‚
S. 444 und 183.)

Zu 4: Nicht ganz ohne Belang sind für die
Beantwortung dieser Frage auch die Vor
schriften der Reichsgewerbeorduung (G. 0.). Wo
nach den örtlichen Verhältnissen die für die

Beschäftigung im Fleischergewerbe an allen

Sonn- und Festtagen gestattete Arbeitszeit von
3 Stunden nicht ausreicht, können ausnahms

weise noch 2 weitere, vor den Beginn des
Hauptgottesdienstes fallende Stunden freigegeben
werden. (Ausf. Anw., Anhang B, Ziffer 16‘2.)
Auf Grund des Iä105e, Abs.1 G. O. können nun
durch Verfügung der höheren Verwaltungs
behörde Ausnahmen von den im ä 105b ge

troffenen Bestimmungen zugelassen werden

(gänzliches Verbot oder Einschränkung der ge
werbsmäßigen Schlachtungen an Sonn- und Fest
tagen). So ist z. B. durch landespolizeiliche

Anordnung des Polizeipräsidenten von Berlin vom
29. 9. 05

20.’1'2T05

lief an Senn- und Feiertagen, bestimmt werden,

daß — abgesehen von den gemäß ä 105 c,

Ziffer 1 G. O. zulässigen Notschlachtungen —

die „Beschäftigung mitSchlachtarbeiten“ während

der für die Arbeiten im Fleischergewerbe zu

gelassenen Zeit nur an den zweiten Weihnachts-,

Oster- und Pfingstfeiertagen stattfinden darf,

an allen übrigen Sonn- und Festtagen dagegen

nicht. Versteht man unter „Schlachtarbeiten“
und „Arbeiten im Fleischergewerbe“ nicht nur

die gewerbsmäßigen Sehlachtungcn, sondern auch

die mit der Fleischuntersuchung notwendiger

weise zusammenhängenden Arbeiten der Ge

werbetreibenden, wie z. B. Hilfeleistungen bei

der Herausnehme der Fleischlymphdrüsen, Durch—

trennung krankheitverdächtiger Knochen und

Gelenke, Entfernen krankhaft veränderter Teile
aus dem Tierkürper (Abszesse, tuberkulöse seröse
Häute), Ablösung einzelner beschlagnahmter

Fleischviertel u. dgl., also Arbeiten, ohne die

eine ordnungsmäßige Erledigung der Beschau

nicht gut möglich ist, so wäre diese aus Zweck

mäßigkeitsgründen an den Sonntagen am ge

eignetsten zu der von der Polizeibchörde zu

gelassenen Arbeitszeit der Gewerbetreibenden

auszuführen, weil einerseits die Ausführung

solcher Hilfeleistungen in der nicht freigelassenen

Zeit eine nach ä 146a G.O. strafbare Zuwider

handlung darstellen kann und anderseits der Be—

sehauer zur Ablehnung der weiteren Unter

suchung berechtigt ist, wenn die erforderliche

Hilfcleistung nicht gewährt wird (‚S 20, B.B. A).
Unmittelbar werden durch die genannten Vor

schriften der G. O. allerdings nur die Gewerbe—

betr. Sonntagsruhc auf dem Schlacht

_‚ ,.

treibenden getroffen. Allgemeinhin ist eine Be
stimmung im Fleischbeschaugesetz, die die Aus
übung der Beschau nur an Werktagen zuläßt,
nicht vorhanden und ebensowenig eine solche,
die die Untersuchungen für die Sonntags auf
bestimmte Stunden oder Fälle festsetzt. Nach

ä 24 A. B.J kann aber die Beschauzeit von
der Ortspelizeibehörde auf bestimmte Tages»
stunden (also auch an den Sonntagen) beschränkt
werden.

Wenn daher bei Ihnen auf Grund des ä 105 e
,

Abs. 1 G. O. anderweitige Anordnungen nicht
erlassen sind oder die Beschauzeit gemäß 5 24
A. B.J 'nicht näher festgesetzt ist, so müssen
Sie auch an den Sonntagen die Beschau aus
üben, und zwar unter Befolgung der im fi23
A. B. J enthaltenen Vorschriften.
Zu 5: IhrerAnfragc nach scheint es sichumdic

amtliche Nachuntersuchung des in den betr. Ort

eingeführten Fleisches durch den Gesundheits—
beamten zu handeln. Ob dieser daher berechtigt
ist, das Fleisch solcher Tierkörper, aus denen
die Knochen ausgelöst sind, zurilekzuweisen,
richtet sich nach den in Betracht kommenden

behördlichen Vorschriften des Einfuhrortes.
..

Amtliches.
Preußen. Allgemelne Verfügung Nr. 42

für I9IO des Mlnlsterlums für Landwlrtschaft,
Domänen und Forsten, betreffend Maul- und Klauen

seuche, vom 10. Oktober 1910.

An sämtliche Herren Regierungs—Präsidenten
und den Herrn Polizei-Präsidenten in Berlin.
Bei der jetzigen Ausbreitung der Maul- und

Klauenseuche stellt die durch den Erlaß vom
17. Februar 1906 — I G a 1632 — vorgeschriebene
telegraphische Anzeige jedes Ausbruches dieser
Seuche an die Zentralinstanz eine zu weitgehende

Belastung der beteiligten Behörden dar.

Eure . . . . . . . ersuche ich in Abänderung
des genannten Erlasses, die beamteten Tierärzte

anzuweisen, bis auf weiteres nur den ersten
Ausbruch der Maul- und Klauenseuehe in einem

Kreise hierher telegraphisch zu melden. Falls

aus besonderen Gründen, wie z. B. zur Herbei

führeng der Abschlachtung, die sofortige Be

nachrichtigung der Zentralinstanz notwendig er

scheinen sollte, ist jedoch wie bisher zu ver

fahren.

Auch will ich mich im Hinblick auf die in

kurzen Zwischenräumen erfolgende Einsendung

der Übersicht über den Stand der Seuche (vergl.

Erlaß vom 10. Oktober d. J. — IAIIIe 6829)
damit einverstanden erklären, daß von eins-r

schriftlichen Berichterstattung seitens Eurer

. . . . . . . . in jedem Einzelfalls abgesehen
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wird, soweit nicht wichtigere Beobachtungen

gemacht sind oder soweit es sich nicht um

einen erstmaligen Ausbruch in einem Kreise

handelt.

Diese Maßnahmen gelten jedoch nur für den

jetzigen Seuchengang.
in Vertretung: K ü stcr.

— Preußen.

des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten, betreffend Msul- und Klauenseuche, vom

l0. Oktober 1910.

An sämtliche Herren Regierungs-Präsidenten und

den Herrn Polizei—Präsidenten hier.

im Anschluß an den Erlaß vom 10. d. M.
— Allgemeine Verfügung Nr. 42, lA lila 6720 ———
bestimme ich unter Aufhebung der in einigen

Regierungbezirken für die Einreichung von

Nachweisuugen über den Stand der Maul- und

Klauenseucbe schon bestehenden Vorschriften,

daß in Zukunft während des llerrschens dieser

Seuche über ihren Stand am 15. und letzten

jeden Monats eine Nachweisung nach dem unten

stchenden Muster einzureichen ist.

In Vertretung: Küster.
— Preußen. Verfügung des Ministeriums für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Nr. 38

vom l. September 19l0, betreffend Lungenwurm
seuche beim Rehwild.

An die Königlichen Regierungen, mit Aus

nahme derer in der Rheinprovinz und in Münster

und Aurich.

Zur weiteren Erforschung der Lungcnwurm

seuche beim Rehwild, insoudcrbcit zur Einleitung
einer prophylaktischen Seuchehekiimpfung, ist es

erforderlich, die Verbreitung der Seuche inner- ‘

Allgemeine Verfügung Nr. 43 ,

, halb der Preußischen Monarchie und ihr Zu‚

I

sammentreffen mit Lllllg0thlflfl!0ü0il0li bei Haus
tieren kennen zu lernen.

J
Zu dem Zwecke veranlassc ich die Königliche

Regierung, für ihren Verwaltungsbezirk zu

sammenstellen zu lassen, wieviel Stück Behwild

im Bereiche der einzelnen Uberförstereien und,

wo dies festgestellt werden kann, in sonstigen

Revieren an Krankheiten verendet vorgefunden

sind, unter Ausschluß der zweifellos durch äußere

Veranlassungen erfolgten Abgänge.

Die Angaben sind außer für das laufende

Etatsjahr auch tunlichst für die ldtatsjahre bis

1900 zurück zu ermitteln und revierweise so zu

sammenzustellen, daß ersichtlich ist, wieviel Fälle

auf jedes Jahr und wievicl von der Gesamtzahl
der für einen Bevierbereich gemeldeten Fälle

l auf die einzelnen Monate oder Jahreszeiten ent‚

fallen. Bei jeder Angabe ist in Klammern zu

vermerken, wie viele von den eingegangenen

Reben zweifellos oder doch mit hoher Wahr

scheinlichkeit als Opfer der Lungenwurmseuche

anzusehen sind. Auch ist ersichtlich zu machen,

ob die Zahlenangaben der Nachweisung auf

genauer Ermittelung oder Schätzung beruhen.

Wo Lungenwurmseuche, die auch bei Rot-.
Dam- und Schwarzwild und Hasen vorkommt.

an anderem Wild als lichen beobachtet wurde,
ist dies zu erwähnen.

Ferner sind Mitteilungen darüber zu machen,

ob in den Revieren oder deren Nähe, namentlich

dort, wo Lungenwurmscnche festgestellt ist,

l Schafe. Ziegen oder Rinder geweidct oder
durchgetrieben sind bzw. werden, wobei besonders

zu verzeichnen bleibt, falls etwa in den betreffenden

Anlage.

Übersicht über den Stand der Maul- und Klaucnscuche im llcgierungshezirk
. . . . . . . . . . . . ..arn. .tcn..........l9...m " i Ä ' “ ‚— )
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Herden hustende Tiere beobachtet oder Todes
fälle an Lungenwurmseuche festgestellt sind.

Die hiernach zu fertigende Zusammenstellung
ist mir bis zum 15. Mai n. J. vorzulegen.
Außerdem wolle die Königliche Regierung

die ihr unterstellten Forstbeamten anhalten, auch

künftig dieem jagdlich bedeutsamen Gegen
stand ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und

Beobachtungen im Sinne obiger Verfügung als
später verwertbares Material zu sammeln.

Zusatz für die Regierungen in den Provinzen
Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien,

Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover:

Die Anordnungen meiner Verfügung vom

I. März d. J. — 1l12316/1A111e 1138 - werden
hierdurch nicht berührt.

An die Königlichen Regierungen in der

Rheinprovinz.

Abschrift erhält die Königliche Regierung
zur Nachaehtung, soweit den Anordnungen nicht

bereits infolge früherer Verfügung des Herrn

Ober-Präsidenten in Coblenz entsprochen ist.

Freiherr von Schorlemer.
— Bekanntmachung, betreffend die Zulassung

zur kreistierärztllchen Prüfung. Auf Grund des g 4

Ziffer 4 unter a der Prüfungsordnung für Kreis

tierärzte vom 28. Juni 1910 bestimme ich hiermit,
daß die Ableistung der daselbst vorgeschriebenen

Kurse in der pathologischen Anatomie, in der

Hygiene und Bakteriologie sowie in der polizei

lichen Veterinärmedizin auch bei der Abteilung

für Tierhygiene des Kaiser Wilhelm-Instituts für

Landwirtschaft in Bromberg erfolgen kann.

Ferner bestimme ich bis auf weiteres, daß

der Nachweis des Besuchs der vorbezeichneten

fachwissenschaftlicben Kurse als erbracht zu

gelten hat, wenn der Prüfling als Militärveterinär

an einem bei der Militärveterinärakademie in

Berlin abgehaltenen Oberveterinärkursus von

mindestens dreimonatiger Dauer, in dem die er

wähnten Fächer gelehrt werden sind, regelmäßig

teilgenommen hat und darüber eine Bescheinigung

des Direktors der Militärveterinärakademie bei

bringt.

Berlin, den 11. Oktober 1910.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten.

l. A.: Schrocter.

Versammlungsberichte.
— Zur Haftpflicht der Schlachthoftlerärzte und

Schlachthoflelter.*) Von Dr. med. Goldstein,

Stiidtischem Tierarzt in Berlin.

*) Vortrag, gehalten im „Verein Städtischer

Tierärzte zu Berlin“ am 25. Oktober 1910.

Nach dem B. G. B. besteht allgemein die

Haftpflicht für den aus Vorsatz oder Fahrlässig
keit entstandenen Schaden, allerdings mit gewissen
Einschränkungen. Dies gilt auch für den Tier
arzt bei Versehen in Ausübung der Praxis, wenn

infolge eines Verstoßes gegen die Regeln der

Wissenschaft und Kunst ein Schaden entstanden
ist. Ich darf Sie wohl hier erinnern an die Möglich
keit von Kunstfehlern beim Verschreiben, Dosieren
und Verabreichen von Arzneien, ferner an vertret

bare Versehen beim Abwarten der Pferde, beim
Kastrieren, bei der Rotlaufimpfung, an Fahr

lässigkeiten bei Ausstellung von Attesten und
Gutachten usw. Den durch ein Versehen gegen

die Regeln der Wissenschaft und Kunst ent

standenen Schaden hat der Tierarzt auf Verlangen
zu ersetzen. Die Haftpflicht besteht aber nicht
nur für den praktizierenden Tierarzt, sondern

auch für beamtete Tierärzte, d. h. für Kreis,

Polizei- und Schlachthof-Tierärzte. In eine Er

örterung der Schadenersatzpflicht der Kreis- und
Polizei-Tierärzte will ich hier nicht eintreten,
dagegen möchte ich mich mit der Haftpflicht der

Sehlachthoftierärzte im folgenden eingehender

beschäftigen. Dieses Gebiet hat nicht bloß eine

immer noch wachsende praktische Bedeutung,

sondern ist auch in theoretischer Hinsicht recht

interessant.

Verletzt ein Schlachthoftierarzt die ihm ob

liegenden Pflichten, so können fiir ihn rechtliche
Folgen dreifacher Art eintreten, nämlich diszi

plinarische, strafrechtliche und zivilrechtliche.

Die drei Arten von rechtlichen Folgen schließen

sich nicht gegenseitig aus, sondern sie können

gleichzeitig nebeneinander eintreten, falls die

Voraussetzungen dafür in einem pflichtwidrigen

Verhalten des Schlachthoftierarztcs enthalten

sind. Den Gegenstand der folgenden Be
trachtung soll nur die zivilrechtliche
Haftung bilden, die strafrechtliche und diszi

plinarrechtliche Verantwortlichkeit möge hier

ganz unberührt bleiben.

Die Verschiedenartigkcit der Haftung eines

Schlachthoftierarztes für einen Schaden steht im

engen Zusammenhang mit der Art seiner Stellung.

Er ist entweder der Fleischbeschau ausübende
Sachverständige oder verantwortlicher Betriebs

leiter oder er hat, wie an kleinen Schlachthöfen,

beide Funktionen gleichzeitig auszuüben. 111

letzterem Falle ist natürlich seine Haftpflicht

besonders umfangreich, weil er neben seiner

Tätigkeit als Hygieniker auch die Haft- und

Aufsichtspflicht für die Betriebsschäden der

Schlachthofanlage, für die Kasse, für die Verkehrs,
Gewerbe- und Veterinärpolizei übernimmt. Die

Mehrzahl der Tierärzte interessiert \'0Y
allem die Haftpflicht des Schlachthof

„
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tierarztcs in seiner Tätigkeit bei der
Fleischbeschau, und diese Frage hat für
alle die amtliche Fleischbeschau aus
führenden Tierärzte eine große Be
deutung.

in der Rechtsprechung des Reichsgerichts
und des Oberverwaltungsgerichts ist allgemein
und wiederholt anerkannt, daß die Fleisch

beschsuer als öffentliche Beamte im Sinne des

ä 359 des Strafgesetzbuches anzusehen sind.

Das Strafgesetzbuch ist nämlich das einzige Ge

setz, welches es unternommen hat, eine Defi

nition des Beamtenbegriffs zu geben. Der 5359
des St.-G. B. lautet:

„Unter Beamten im Sinne dieses Strafgesetzes
sind zu verstehen alle im Dienste des Reiches

oder in unmittelbarem oder mittelbarem Dienste

eines Bundesstaates auf Lebenszeit, auf Zeit

oder nur vorläufig angestellte Personen, ohne

Unterschied, ob sie einen Diensteid geleistet
haben oder nicht, ingleichen Notare, nicht

aber Advokaten und Anwälte.“

Im Sinne dieses 5 359 des Str. G. B. sind

die Fleisehbeschauer als mittelbare Staatsbeamte

anzusehen. Im mittelbaren Staatsdienst an—

gestellt ist derjenige, welcher seine Tätigkeit
nicht dem Staate selbst, sondern einer diesem
untergeordneten, organisch in seine Verfassung

eingreifenden Gemeinde widmen soll (Delius).
Auf Grund einer Reichsgcrichtsentscheidung ist
es bezüglich der Beamteneigenschaft auch un

erheblich, ob ein Beamter gegen Diäten oder

Gehalt angestellt ist, ob er ständig oder un

ständig, auf Kündigung oder auf Widerruf an

gestellt ist. Die Beamteneigenschaft des Fleisch

bcschauers ist auch seitens eines Kommissars

des Landwirtschaftsministers bei den Kom

missionsberatungen des Abgeordnetenhauses

über das preußische Beamtenhaftpflichtgcsetz

bejaht worden. Wie derselbe erklärte, seien
die Fleischbeschauer ohne Zweifel zur Vornahme

amtlicher Verrichtungen bestellt; das Fleisch

beschaugcsetz spreche mehrfach von dem amt

lichen Charakter ihrer Tätigkeit, auch nach der

Rechtsprechung seien die Fleischbeschauer Be

amte im Sinne des 5 359 des Str. G. B. An der
Beamteneigenschaft des Tierarztes, der zur Aus
übung der amtlichen Beschau bestellt ist, wird

auch dadurch nichts geändert, daß in sehr vielen

Gemeinden der Grundsatz besteht, die Schlacht

hoftierärzte durch privatrechtlichen Dienstvertrag

gemäß 5 611 des B. G. B. anzustellen. Dieser

Dienstvertrag bezieht sich jedoch lediglich auf

das innere Verhältnis zwischen Behörde und An

gestellten, auf die Anstellungsverhältnisse und

ihre finanziellen Folgen, die Frage der Pensions

berechtigung, des Kommunalsteuerpriviiegs usw.

Ob die Anstellung von Schlachthoftieriirzten

durch Privatdienstvertrag — obwohl von ihnen
nach außen hin amtliche Funktionen und polizei
liche Befugnisse (Konfiskation einzelner Teile,

vorläufige Beschlagnahme ganzer Tiere) ausgeübt
werden — in rechtlicher Hinsicht ganz_unbedenk
lieh ist, soll hier nicht erörtert werden. Diese

Frage scheint auch zurzeit noch nicht völlig ge
klärt zu sein. Jedenfalls ist der Schlachthoftierarzt
in seiner Tätigkeit bei Ausübung der Fleischbeschau

Beamter und unterliegt daher bezüglich seiner

Haftpflicht denjenigen Bestimmungen, welche ge
setzlich für die Haftpflicht der Beamten fest

gesetzt slnd. Die Grundlage für die Haft
pflicht der Fielschbeschautierärzte bil
det der ä 276 B. G. B. in Verbindung mit
dem ä 839. Nach 5 276 ist bekanntlich Fahr

lässigkeit, bzw. ein Verstoß gegen die Regeln
der Wissenschaft und Kunst zu vertreten.
Der für uns wichtigste ä 839 hat folgende Be

stimmung:

„Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder

fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber

obliegende Amtsptiicht, so hat er dem Dritten
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Fällt dem Beamten Fahrlässigkeit zur Last,
so kann er nur dann in Anspruch genommen
werden, wenn der Verletzte nicht auf andere

Weise Ersatz zu erlangen vermag usw.“

Verletzungen der Amtspflichten seitens des

Schlachthoftierarztes können bestehen in Ver
gehen gegen die sogenannten Schutzgesetze,
nämlich gegen das Reichsfleischbeschaugesetz mit

den Ausführungsbestimmungen und ergänzenden

llrlinisterialerlassen, das Nahrungsmittelgesetz,
das Reichsviehseuchengesetz (insbesondere die
von der Anzeigepflicht handelnden 55 9 und 10),
das Rinderpestgesetz, das Strafgesetzbuch,

Schlachthausgesetze, Polizeiverordnungen und

gegen besondere Regulative und Dienstvor

schriften. Alle diese gesetzlichen Bestimmungen,
soweit sie ihn berühren, muß der Schlachthof

tierarzt kennen. Er kann sich auf die Unkenntnis
dieser Bestimmungen nie berufen, denn schon

darin, daß er sich diese Kenntnis nicht ver

schaffte, dürfte eine Fahrlässigkeit, unter Um

stünden eine grobe Fahrlässigkeit liegen. Nach

5 839 setzt die Haftpflicht eine vorsätzliche oder

fahrlässige Verletzung der Amtspflicht voraus.
'
Nach Delius versteht man unter Vorsatz das
Handeln mit dem Bewußtsein, daß das, was man

tut oder unterläßt, einem andern Schaden ver

ursacht. Die vorsätzliche Schädigung eines
Dritten durch Amtshandlungen gehört zu den

Seltenheiten. Von erheblicher praktischer Be

deutung ist dagegen die Haftung im Falle der

Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die
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im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht

läßt (g 276 B. G.B.), d. h. nicht die Sorgfalt,
welche ein ideal vollkommener Beamte anwenden

würde, sondern eine Sorgfalt, wie sie der pflicht

getreue Durchschnittsbeamte anzuwenden pflegt

(Delius). Bevor wir uns mit der theoretisch
juristischen Seite unseres Gegenstandes noch

weiter beschäftigen, wollen wir an einigen Bei
spielen aus der Praxis der Fleischbeschau die
verschiedenen Möglichkeiten einer fahrlässigen

Verletzung der Amtspflicht seitens des Beschau

tierarztes beleuchten.

Ein Tierarzt A. in einer kleineren Stadt B.
hatte die Fleischbeschau einer notgeschlachteten

Kuh vorzunehmen, die an schwerer Gebärmutter

entzündung gelitten hatte. Er findet zwar an
der Gebärmutterschleimhaut diphtherische Ver
schorfungen und Geschwüre, aber an den übrigen

Organen keine erheblichen Veränderungen bzw.

keine Anzeichen einer Septikämie und erklärt
daher das Fleisch als minderwertig. Da ihm

nachträglich trotz des negativen Befundes Vcr‘
dacht auf Blutvergiftung aufsteigt, nimmt er nach

einigen Stunden eine Untersuchung auf die

Reaktion des Fleisches vor, deren Ergebnis ver

muten läßt, daß bereits schädliche Stoffe von

der entzündeten Gebärmutter ins Fleisch ge
drungen seien. Darauf lädt er das bereits ver

kaufte Fleisch zurückbringen. Eine Frau hatte
aber bereits die Fleischbrühe genossen. Diese

Frau erkrankte nach etwa 12 Stunden unter Ver

giftuugserscheinungen, welche der behandelnde

Arzt mit dem Genuß der verdächtigen Brühe in

ursächlichen Zusammenhang brachte. Da die
Krankheit wochenlang dauerte, verklagte der

Ehemann der Erkrankten den Tierarzt auf

Schadenersatz. in diesem Falle kam es nicht

zur gerichtlichen Entscheidung. Der Allgemeine

Deutsche Versicherungs-Verein in Stuttgart, dem

ich die Mitteilung dieses Falles und noch weiteren

Materials verdanke, und bei dem der in Frage

kommende Tierarzt gegen Haftpflicht versichert

war, vermittelte nämlich einen außergerichtlichen

Vergleich, demgemäß sich das klägerische Ehe

paar durch die Zahlung einer angemessenen

Summe für abgefunden erklärte. Es ist au

zunehmen, daß das Gericht in diesem Falle den

Tierarzt zum Schadenersatz verurteilt hätte, weil

er die für die Fleischbeschau notgeschlachteter

Tiere erforderliche Sorgfalt, wozu in zweifel

haften Fällen auch die bakteriologische Unter

suchung und Fütterungsversuche an Mäusen ge

hören, außer acht gelassen und seine Amts

pflicht fahrlässig verletzt hat.

Ein städtischer Tierarzt hatte bei einer

vor und nach der Schlachtung untersuchten

Kuh des Schlächters A. das Fleisch mit l

dem vorgeschriebenen Stempel versehen und frei

gegeben, nachdem er die Lungen wegen Tuber

kulose beschlagnahmt hatte. Der Schlächter ver

kaufte das Fleisch zum Preise von 180 M. an
einen Schlächter B. einer benachbarten Stadt.

In dem dortigen Schlachthause fand der Schlacht
hofdirektor auf dem Brustfell der Kuh tuberkulöse
Auflagerungen und Tuberkulose eines Wirbels.
Das Fleisch mußte deshalb als „minderwertig“
auf der Freibank verkauft werden, wobei der
Schlächter B. nur 60 M. erlöste. Für den ihm
entstandenen Schaden von 120 M. machte er den

Tierarzt, der die Kuh zuerst untersucht hatte,
haftbar, mit der Begründung, daß er das Fleisch

dem Schlächter A. niemals abgekauft hätte, wenn
es nicht durch den Tierarzt als vollwertig er
klärt worden wäre. Da der Schlächter A. in
sehr schlechten Verhältnissen lebte und nicht in

der Lage war, dem B. den über den wirklichen

Wert des Fleisches hinausgehenden Betrag von
120 M. zurückzuzahlen, entsehloß sich der Tier

arzt, um einem Prozeß aus dem Wege zu gehen,

dem B. einen Teil seines Verlustes zu ersetzen.

Eine fahrlässige Verletzung der Amtspflicht
läge z. B. auch dann vor, wenn der Schlacht

hoftierarzt sich nicht bewußt ist, daß sein Amt

ihm auch eine gewisse Amtsverschwiegenheit

auferlegt. Wahrt er die Pflicht der Amts
verschwiegenheit nicht und erzählt (z

. B. in einer

kleinen Stadt) öffentlich in seinem Bekannten

kreise von der Beschlagnahme gesundheits—

schädlichen Fleisches unter Namensnennung des
Schlächters, so kann er damit unter Umständen

diesem Schlächter einen erheblichen Schaden

zufügen, für den er haftbar gemacht werden
kann. ——Eine fahrlässige Verletzung der Amts

pflicht könnte z. B. auch darin bestehen, daß der

Schlachthoftierarzt es unterläßt, einen Gehilfen.

dessen er sich zu einer Sektion bedient, auf die

Infektionsgefahr hinzuweisen, falls der Gehilfe

Verletzungen an den Händen hat (Fröhner).
Auch bei unvorsichtiger Üffnungabgekapselter

Abszesse im Fleisch würde der Schlachthoftierarzt
zum Ersatz des durch die Verunreinigung des

Fleisches entstehenden Schadens verpflichtet sein

(Fröhner).
Zu den Amtspflichten des Schlachthoftierarztes

gehört auch die Kennzeichnung des untersuchten

Fleisches durch Stempelnng, bzw. die Über

wachung ihrer richtigen Ausführung. Wenn z. B.

eine nicht mehr im Zusammenhang mit dem

übrigen Tierkörper befindliche Rinderkeule wegen

Fehlens des Stempels an einer im Fleischbeschau

gesetze vorgeschriebenen Körperstelle beschlag

nahmt wird, so wäre für den daraus entstehenden
Schaden zum Teil auch der Beschauer ersatw

pflichtig. In diesem Falle wurde nämlich auch
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ein Verschulden des Besitzers vorliegen, weil
es seine Pflicht ist, sich von dem Vorhandensein
der Stempel zu überzeugen (konkurrierendes Ver
schulden des Beschädigten im Sinne des 5 254
B. G. B.).
Einer fahrlässigen Verletzung der Amts

pflicht könnte sich der Tierarzt auch dadurch

schuldig machen, daß er beim „Heraus
nehmen“ der Fleischlymphdriisen, die zu diesem

Zweck anzulegenden Schnitte in so großem
Umfange ausführt, daß dadurch das Fleisch ent
wertet wird. Der ä 21 der Ausführungsbestim

mungen A des Bundesrats zum Fleischbeschau
gesetz schreibt nämlich ausdrücklich vor, daß
der Beschauer diese Schnitte nicht in größerem

Umfange und größerer Anzahl ausführen soll,
als nötig ist.

Alle im Bereiche der Möglichkeit liegenden
Fälle einer fahrlässigen Verletzung der Amts
pflicht seitens des Schlachthoftierarztes hier an

zufiihren, ist natürlich unmöglich. Für die vor
sätzliche oder fahrlässige Verletzung der Amts
ptlicht haftete der Beamte, also auch der Fleisch
beschauer, bisher dem Beschädigten unmittelbar
auf Grund des ä 839 B. G. B., und zwar hatte
er nach 5 249 B. G. B. ff. den vollen Schaden
zu ersetzen. Eine ganze oder teilweise Be

freiung von dieser Verbindlichkeit konnte nur

eintreten, wenn dem Beschädigten ein eigenes
Verschulden zur Last fiel, oder wenn der Be.
schädigte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen
hatte, den Schaden durch Gebrauch eines Rechts
mittels abzuwenden. (ä 839 Bürger]. Gesetz-Buch,
Absatz 3.)
Das war der bisherige Rechtszustand.

Nunmehr ist durch das preußische Beamten
haftpflichtgesetz vom l. August 1909 die unmittel
bare Haftung des Beamten dem Geschädigten
gegenüber aufgehoben. Dieses Gesetz bestimmt
nämlich in 5 l:

„Verletzt ein unmittelbarer Staats
beamter in Ausübung der ihm anvertrauten
öffentlichen Gewalt vorsätzlich oder fahrlässig
die ihm einem Dritten gegenüber obliegende

Amtspflicht, so trifft die im 5 839 des Bürger
lichen Gesetzbuches bestimmte Verantwortlich

keit an Stelle des Beamten den Staat. Die Ver
antwortlichkeit des Staates ist ausgeschlossen
bei Beamten, die ausschließlich auf den Bezug

von Gebühren angewiesen sind, sowie bei

solchen Amtshandlungen anderer Beamten, für

welche die Beamten eine besondere Vergütung

durch Gebühren von dem Beteiligten zu be

ziehen haben.“

Nach ä 8 dieses Gesetzes kann der Staat

von dem Beamten Ersatz des Schadens ver

langen, den er durch die im (j 1 bestimmte

Verantwortlichkeit erleidet. Von besonderer
Wichtigkeit für die Schlachthoftierärzte
istderä4diesesGesetzes,wonach dieVor
schriften der ää l—-3 Anwendung finden
auf die für den Dienst eines Kommunal
verbandes angestellten Beamten mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Staates
der Kommunalverband tritt. Einem Kom
munalverbande stehen gleich die Gutsbezirke,

die Amtsverbände und die zur Wahrnehmung

einzelner kommunaler Angelegenheiten gebildeten

Zweckverbände.

Wie "erhält es sich nun mit den
Schlachthof- bzw. Fleischbesehau-Tier
ärzten gegenüber dem preußischen Be—
amtcnhaftpflichtgesetz‘? Beiden Beratungen
der Justizkommission des preußischen Abgeord

netenhauses über den Entwurf dieses Gesetzes
rief u. a. auch die Stellung der Fleischbeschauer

vom Gesichtspunkte dieses Gesetzentwurfs eine

längere Erörterung hervor. Es wurde ausgeführt,
daß die Fleischbeschauer unzweifelhaft Ver

richtungen der Staatshoheit ausüben und, da

sie auch nach der Rechtsprechung Beamte seien,

auch als Beamte im Sinne dieses Haft
pflichtgesetzes zu gelten hätten. „Seien
also die Fleischbeschauer Beamte im Sinne der

Vorlage, so werde man auch die Frage bejahen

müssen, ob sie in Ausübung öffentlicher Gewalt

einem Dritten gegenüber handeln können.

Denn sie hätten nicht nur über die Freigabe

des von ihnen amtlich untersuchten Fleisches,

sondern. auch über die vorläufige Beschlagnahme

des vo'n ihnen beanstandeten Fleisches zu ent

scheiden; gegen diese ihre Entscheidungen seien

Rechtsmittel zulüssig. Für wessen Dienst die
Fleischbeschauer angestellt seien, habe man nach

{
.i 14 der preußischen Ausführungsbestimmungen
zum Fleischbeschaugesetz vom 28. Juni 1902 zu
beurteilen. Danach obliege die finanzielle Für
sorge für die Fleischbeschau in Gemeinden mit

Schlachthofzwang diesen Gemeinden, sonst den

Trägern der Kosten der örtlichen Polizeiver
waltung, d. h

. in Städten mit königlicher Polizei
verwaltung, ferner in den Provinzen Posen und

Hannover auch auf dem Lande, dem Staat, im

übrigen materiell den Gemeinden; der Staat

selbst stelle auch das bei der Untersuchung

ausländischen Fleisches tätige Personal an.

Hiernach werde sich die Frage regeln, ob die

Fleisehbeschauer als Staats- oder Gemeinde

beamte zu gelten hätten. Aus den weiteren
Ausführungen des Kommissare des Justiz
ministers geht unzweifelhaft hervor, daß
eine Haftung des Staates, bzw. der Kom
munal-undAmtsverbitnde, fiirdiel‘leisch
beschau-Tierttrzte, prinzipiell dort be
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steht, wo letzter'e ein festes Gehalt, bzw.
eine Pauschalvergütung bekommen. Bei
den aufGebühreu angewiesenen Fleisch
beschauern dagegen ist die Haftung des
Staates, bzw. der Kommunal- und Amts
verbände, ausgeschlossen. Ob die Fleisch
besehauer die Gebühren unmittelbar von den

Schlächtern oder aus einer öffentlichen Kasse

beziehen, ist gleichgültig.

Die Haftung des Staates (z. B. für die bei
derAuslandsfleischbeschau angestellten Tierärzte)
oder der Kommunen für ihre, ein festes Gehalt
beziehenden Sehlachthoftierärzte, tritt auch nur
dann ein, wenn dieselben einem Dritten gegen

über ihre Amtspflicht verletzt haben, wenn also

der Fleischbeschautierarzt auf Grund des 5 839

B. G. B. schadenersatzpflichtig ist.

Durch das neue Gesetz ist einerseits dem

Beschädigten in dem Staat oder in der Kommune

ein zahlungsfühigerer Schuldner geschaffen

werden, andrerseits ist die Haftung des Beamten

dadurch erheblich eingeschränkt, daß der Staat,

bzw. die Kommune nur im Regreßwege von dem

Beamten Schadenersatz verlangen kann. Ein
wertvolles Mittel, pflichtmäßig handelnde Beamte

gegen unbegründete Angrifie zu schützen, ist be
kanntlich in der Einrichtung des sogenannten

Kompetenzkonflikts gegeben. Wenn nämlich

gegen einen Beamten wegen angeblicher Ver

letzung seiner Amtspflicht eine gerichtliche Ver

folgung im Wege des Zivil- oder Strafprozesses

eingeleitet werden ist, so steht der vorgesetzten

Provinzial- oder Zentral-Behörde des Beamten
die Befugnis zu, „den Konflikt zu erheben“.

Letzteres heißt: Eine Vorentscheidung des

preußischen Oberverwaltungsgcrichts zu Berlin

darüber zu verlangen, ob dem Beamten eine

Überschreitung seiner Amtsbefugnisse oder die

Unterlassung einer ihm obliegenden Amtsptiicht

zur Last fällt. Treffen diese Voraussetzungen

nicht zu, so erklärt das Oberverwaltungsgericht

den Rechtsweg, bzw. den zivilrechtlichen An

spruch gegen den Beamten für unzulässig. Die

Einrichtung des Kompetenzkonflikts ist auch in

das preußische Beamtenhaftpflichtgesetz über

nommen werden.

Wird ein für den Dienst einer Kommune

angestellter, ein festes Gehalt beziehender
Schlachthof- bzw. Fleischbeschautierarzt wegen

angeblicher Verletzung seiner Amtspflicht einem

Dritten gegenüber (z. B einem Schlächter) zivil

rechtlich in Anspruch genommen, so wäre der

prozessuale Weg nach der jetzigen Rechtslage

folgender: Die gegen den Schlachthoftierarzt

anzustrengeude Schadenersatzklage würde von

dem zuständigen ordentlichen Gericht abzuweisen

sein, da zunächst die Kommune, in deren Dienst

.__.

der Tierarzt steht, verantwortlich wäre, bzw.

der Staat, falls es sich um einen im Staatsdienst

angestellten Tierarzt (Auslandsfleischbeschau)
handelt. Die vom Kläger in Anspruch ge
nommene Behörde, also in der Regel die

Kommune, würde sodann die vorgesetzte

Proviuzialbehörds des Tierarztes (Regierungs
präsident, Polizeipräsident) veranlassen, zu
gunsten des Tierarztes den Konflikt zu erheben.
Erklärt das Oberverwaltungsgericht den Konflikt
für begründet, verneint es also die Frage, daß

dem Tierarzt eine Überschreitung seiner Amts

befugnisse oder die Unterlassung einer ihm ob.

liegenden Amtshandlung zur Last fällt, so ist
eine gerichtliche Entscheidung nicht mehr

statthaft, d. h. der Ersatzanspruch aus 5 839

B.G. B. kann nicht mehr geltend gemacht werden,
und das gerichtliche Verfahren ist demgemäß
einzustellen.

Andernfalls nimmt der Zivilprozeß gegen die

Kommune vor den ordentlichen Gerichten seinen

Fortgang. Wird die Kommune zum Schaden
ersatz verurteilt, so kann sie ihrerseits von dem

Tierarzt Ersatz des Schadens verlangen, den sie

durch die Verurteilung erleidet. Die Erhebung
des Konflikts ist auch zulässig, wenn der Staat

oder die Kommune nicht haftet, sondern der

Tierarzt direkt in Anspruch genommen wird.

Letzteres würde bei allen denjenig'en Fleisch
bescbautierärzten der Fall sein, die ausschließlich
auf den Bezug von Gebühren angewiesen sind.

Die Zulässigkeit des Konflikts bei Schadenersatz
klagen gegen Schlachthoftierärzte ist übrigens in

einem bestimmten Streitfalle ausdrücklich bejaht
werden. In demselben hatte die Königliche
Regierung zugunsten des Schlachthoftierarztes
den Konflikt erhoben. Der Konflikt wurde für

begründet und zulässig erklärt, worauf das Ver

fahren eingestellt wurde. (Näheres über diesen

Fall ist in der Deutschen Schlacht- und Viehhof

Zeitung, 9. Jahrgang 1909, Nr. 16, Seite 232

angegeben.)

Fröhner vertritt in seinem ausgezeich
neten Lehrbuch der Gerichtlichen Tierheil

kunde bezüglich der Haftpflicht der Schlacht
hoftierärzte einen Stahdpunkt, dem ich auf

Grund meines diesbezüglichen Studiums nicht

beigetreten bin. Fröhner scheint nämlich
die Beamteneigeuschaft der Sehlachthoftierärzts

zu verneinen und läßt darum bezügli6ll

ihrer Haftpflicht den „Beamtenparagraph“ 839

B. G. B. ganz außer Betracht. Seiner Ansicht

nach bildet der ä 823 (in Verbindung mit dem

5 276) die Grundlage für die Haftpflicht der

Schlachthoftierärzte. Der 5 823 lautet: ‚Wer
vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den KÖFP°‘1

die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder
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ein sonstiges Recht eines andern widerrechtlich

verletzt, ist dem andern zum Ersatze des daraus

entstehenden Schadens verpflichtet. Die gleiche

Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen

ein den Schutz eines andern bezweckendes Ge

setz verstößt usw.“

Die Meinungsverschiedenheit, ob 5 839 oder

der 5 823 für die Haftpflicht der Schlachthof

tierz‘irzte in Betracht kommt, ist von nicht an

wesentlicher Bedeutung. Haftet nämlich der

Tierarzt nicht aus 5 839 B. G. B., sondern aus

ä 823, so würde bei Amtspflichtverletzungen
desselben die Verantwortlichkeit nur ihn treffen

und nicht den Staat, bzw. die Kommune. Der

5 823 bezieht sich auf jeden Privatmann. Ver
neint man nun, wie Fröhner, die Haftung aus
ä 839, so haftet der Schlachthoftierarzt, wie jeder

Privatmann, also primär. Bejaht man dagegen,
wie ich, die Haftung aus ä 839, so haftet primär
die Kommune, bzw. der Staat und der Tierarzt

sekundär. Das hat für ihn, je nach Lage des
Falles, Vorteile oder Nachteile. Natürlich kann

eine Haftung des Schlachthoftierarztes, wie jedes

anderen Privatmannes, auch gemäß ä 823 in Frage

kommen, bei fahrlässiger Verletzung des Lebens,

des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit, des

Eigentums und sonstiger Rechte eines anderen.

Eine solche Haftung würde z. B. Platz greifen,
wenn der Tierarzt durch ungeschicktes und un_

vorsichtiges Hantieren mit dem Untersuchungs

messcr einen neben ihm stehenden Schlächter

gesellen oder eine andere Person verletzt. Dann

lüge‘ eine fahrlässige Körperverletzung im Sinne

des 5 823 vor, fiir welche der Schlachthoftierarzt
nicht als Beamter, sondern als Privatperson haft
bar ist, weil in diesem Falle von einer Verletzung
oder Amtspflicht eine Rede sein kann.

Der Unterschied der Haftung aus 5 823 oder
839 ist aber auch in anderer Beziehung wesent
lich. Denn während 5 823 die Verletzung ganz

bestimmter Rechtsgüter (Leben, Körper, Gesund

heit, Freiheit, Eigentum) zur Voraussetzung hat,

ist auf Grund des ä 839 jeder das Vermögen
irgendwie trefi‘ende Schaden zu ersetzen. lu
sofern ist also der ä 839 für den Beamten un

günstiger.

Der für die Beamtenhaftung maßgebende

5 839 betont ausdrücklich die Amtspflicht, die

dem Beamten einem Dritten gegenüber ob
liegt. Welche Personen sind nun als „Dritte“
im Sinne des _8

3

839 anzusehen? „Erster ist der

Beamte, „Zweiter“ ist der Staat, beziehungsweise

die Kommune, „Dritter“ ist der Geschädigte.

Früh ner, welcher den 5 839 auf die Schlacht
hoftierärzte nicht bezieht, ist infolgedessen der

Ansicht, daß dieselben von verschiedenen Seiten
zivilrechtlich belangt werden können: Von den

Schlächtcrn und. andern Gewerbetreibenden,

welche die Sehlachthofanlage benutzen, vom

konsumierenden Publikum, von den Angestellten

des Schlachthofs, von der Schlachthofgemeinde,

bzw. Fleischerinnung, von Versicherungsgesell

schaften, Abdeckereien usw. Ob diese Auf
fassung in rechtlicher Hinsicht zutreffend ist,

erscheint fraglich. Nach einer Erklärung eines

Kommissare des Justizministers, „kommt eine

Haftung der Fleischbeschauer nur zugunsten der

jenigen Personen in Frage, denen gegenüber

ihnen eine Amtspflicht obgelegen habe. Nach

dem Sinne, der die Fleischbeschau einfllhrenden

Gesetzgebung werde man aber nicht annehmen

können, daß jeder Dritte, der infolge einer Fahr

lässigkeit des Beschauers eine Schädigung seiner

Gesundheit erlitten habe, deshalb vom Beschauer

Schadenersatz sollte verlangen können. Das

Bürgerliche Gesetzbuch habe durch das Erforder

nis der Verletzung einer dem Beamten einem
Dritten gegenüber obliegenden Amtspflicht
die Haftung der Beamten unzweifelhaft ein

schränken wollen. Man werde demgemäß eine

Haftung der Beamten nur insoweit anzuerkennen

haben, als die von ihm verletzte Vorschrift dem

Schutze bestimmter Einzelpersonen dienen sollte

oder insoweit, als bestimmten Personen ein

irgendwie geschütztes Recht auf die Amtstätig

keit zustehe.“ Jedenfalls muß es bei Ersatz
ansprüchen eines geschädigten „Dritten“ der

Rechtsprechung überlassen bleiben, zu ent

scheiden, ob objektiv eine Verletzung einer dem

Geschädigten gegenüber obliegenden Amtspflicht

vorliegt. Man wird auch in den oben an
gegebenen Beispielen von Verletzung der Amts

pflicht des Schlachthoftierarztes in jedem Falle
die Frage zu prüfen haben, ob der Geschädigte
zu den Personen gehört, denen gegenüber eine

Amtspflicht des Tierarztes bestand. Ich habe

diese Frage dort offen gelassen, weil es mir nur

auf die Erläuterung des Begrifl‘s „Amtspflicht“
ankam.

Mit den vorstehenden Erörterungen über die

Haftpflicht der Tierärzte in ihrer Tätigkeit bei
der Fleischbeschau will ich mich begnügen.

Im Gegensatz zu den bei der Fleischbeschau

tätigen Schlachthoftierärzten, deren Anstellung

in den meisten Stadtgemeinden durch Privat
dienstvertrag erfolgt, werden die Schlacht
hofleiter als Beamte angestellt und zwar in
einigen Städten als Gemeindebeamte im Sinne

des Kommunalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899,
in der Mehrzahl der Städte jedoch als sogenannte

Betriebsbeamte. Die Schlacht- und Viehhöfe

gelten nämlich als städtische Betriebsver

waltungen. Ob nun der Schlachthofleiter Ge

mcinde- oder ob er Betricbsbeamter ist, — in
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jedem Falle hat er sowohl privatrechtliche, wie
öffentlich-rechtliche, d. h. obrigkcitliche Funk
tionen auszuüben. Zu letzteren gehört z. B. die

Verweisung minderwertigen Fleisches auf die

Freibank. Soweit öffentlich-rechtliche Funktionen
des Schlachthofleiters in Frage kommen, unter

liegt er bezüglich seiner Haftpflicht den für die
Haftpflicht der Beamten festgesetzten, oben aus

führlich erörterten Bestimmungen. Die Tätigkeit
des Schlachthofleiters als solcher, ist jedoch
vorwiegend privatrechtlicher Art.

Wenn der Leiter des Schlachthofes (Vor
steher, Verwalter, Direktor) nicht für die nötige
Betriebs- und Verkehrssicherheit sorgt und da

durch ein Mensch oder ein Tier zu Schaden
kommt oder ein Schaden verursacht wird, so hat
er nicht eine Pflicht verletzt, deren Erfüllung
ihm als öffentlichem Beamten oblag, sondern er
hat gegen eine Pflicht verstoßen, welche auch
ein Leiter eines privaten Betriebes, z. B. einer
großen Fabrik, hat. In diesen Fällen haftet der
Schlachthofleiter, wie jeder dritte Privatmann,
auf Grund des 5 823 B. G. B. Der Geschädigte
kann sich jedoch, auf Grund der besonderen
Bestimmungen der 55 31 und 89 B. G. B. an die
Kommune halten. Voraussetzung hierbei ist, daß
man den Schlachthofleiter für den Schlachthof
betrieb als „verfassungsmäßig berufenen Ver
treter“ der Kommune anzusehen hat. Diese
Frage wird indes unbedenklich zu bejahen sein.
Selbstverständlich ist die Kommune in allen
diesen Fällen berechtigt, auf Grund des Dienst
vertrages ihren Angestellten, den Schlachthof
leiter, zum Schadenersatz heranzuziehen. Von
großer Bedeutung für die Haftpflicht der Schlacht
hofleiter sind z. B. die von den Fleischerei
berufsgenossenschaften erlassenen Unfallver
hütungsvorschriften. Diesen Vorschriften müssen
alle Einrichtungen des Vieh- und Schlachthofes

genau entsprechen. Für Unfälle, die durch
Nichtbefolgung der Vorschriften entstehen, haften

nicht nur die Betriebsunteruehmer, d. h. die

Kommunen, sondern auch die Betriebsleiter, wie

5136 des Unfallversicherungsgcsetzes ausdrück

lich hervorhebt. Die Unfallverhütungsvorschriften

fordern z. B., daß alle Maschinen mit geeigneten

Schutzvorrichtungen ausgestattet sind, daß alle

Arbeitsstätten reichlich beleuchtet sind, Gruben

und Kanäle abzudecken sind, glatte Fußböden

durch Sandstreuen gesichert werden usw. Für

die Durchführung aller dieser Maßregeln ist der

Schlachthofleiter verantwortlich, wie z. B. folgender

Fall zeigt: In der Stadtgemeinde Mannheim blieb

ein Metzgermeister in einem Lochs hängen,
welches sich im Trottoir des Schlachthofes be

fand, und fiel auf den Hinterkopf. Durch den

Sturz erlitt er eine Gehirnerschütterung, die zu

einer dauernden Gesundheitsschädigung führte.

Die haftpflichtig gemachte Stadtgemeinde wurde
verurteilt, dem Verletzten eine jährliche Rente

von 9000 M. zu zahlen. Die hiergegen eingelegte

Revision wurde vom Reichsgericht verworfen.
Der Unfall war dadurch entstanden, daß eine
Gasleitung entfernt werden und das Loch nur

mit Sand ausgefüllt war.

Die Berufsgenossenschaft hat zur Be—

quemlichkeit die Unfallverhütungsvorschriften
auf Blech drucken lassen. Hängen diese Vor

schriften im Betriebe nicht aus, so trifft den

Betriebsleiter die Verantwortung. Seine Haft
pflicht ist aber auf die genannten Fälle nicht
beschränkt; denn der moderne Schlachthofbetrieb
stellt an den Betriebsleiter große und mannig
fache Anforderungen. Sehr viele Schlachthöfe

bestehen nicht mehr, wie früher, fast nur aus
Schlachträumen und Stallungen, sondern es sind
ihnen verschiedene Neueinrichtuugen angegliedert,
Kühlräume, mit dem dazu gehörigen umfang
reichen Maschinenbetrieb, Sterilisier- und Ver
kaufsräume für beanstandetes Fleisch, Räume
und Einrichtungen zurVerwertuugder sogenannten
Schlachtabfälle, Restaurationsräume usw. Die
dadurch vermehrte Aufsichtspflicht, die sich oft
auch noch auf die Kassenführung erstreckt, ge
staltet die Haftpflicht des Leiters eines modernen
Schlachthofes ziemlich umfangreich. Dazu kommt
noch, daß er die Befolgung der zur Aufrecht
erhaltung der Ordnung gegebenen Vorschriften
und Verordnungen zu überwachen hat.
Wir haben bisher die Haftung des Schlacht

hofleiters, bzw. der Kommune lediglich von dem

Gesichtspunkte aus erörtert, daß die zum Schaden
ersatz verpflichtende Handlung eine unerlaubte
im Sinne der 55 823 ff. B. G. B. ist, d. h. eine

solche, die unter allen Umständen jedermann
gegenüber verboten ist.

Daneben kommt noch in Betracht die Haftung
auf Grund von Vertragsverletzungen, gegen
über denjenigen Personen, die aus dem Vertrage

bestimmte Ansprüche auf ein Tun oder Unter
lassen erlangt haben. Der Leiter des Schlacht
hofes schließt nämlich namens der Kommunen

täglich, gewissermaßen stillschweigend, Verträge

mit Dritten ab. Erfüllt der Sehlaehthofleiter die
der Kommune hieraus erwachsenden Pflichten

nicht, so haftet für diese Verschulden des Leiters
die Kommune und nur diese allein, auf
Grund des 5 278 B. G. B.

(„Der Schuldner hat ein Verschulden seines

gesetzlichen Vertreters in gleichem Umfange
zu vertreten, wie eignes Verschulden“)
Das ist z. B. der Fall, wenn ein in einem

Stall des Schlachthofes eingestelltes Tier durch

die Fahrlässigkeit des Schlachthofleiters erkrankt
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oder verendet (z. B. durch versehentliche Unter

bringung in einem Stall, in welchem sich seuche

krankes Vieh befindet). Wenn ein Schlächter

sein Vieh auf dem Schlachthof einstellt, so

kommt nämlich ein Verwahrungsvertrag zustande,

und der Schlächter kann verlangen, daß das Vieh

in gesunden und von jeder Ansteckungsgefahr
freien Räumen untergebracht, gefüttert und be

aufsichtigt wird. Wird eine dieser Verpflichtungen
verletzt und dadurch dem Schlächter ein Schaden

zugefügt, so haftet auf Grund der Bestimmungen
der 276 und 278 die Kommune, weil sie einer

l'ertragspflicht nicht genügt hat. Die Kommune

kann sich ihrerseits natürlich wieder an ihren

Angestellten halten.

Fröhner empfiehlt mit Recht den Schlacht
hoftierärzten an kleinen Schluchthöfen, wo die

selben auch die Verwaltung auszuüben haben,

dringend den Eintritt in eine Haftpflichtver
sicherung. Dies empfiehlt sich übrigens auch

für alle diejenigen Tierärzte, welche die Fleisch—

beschan in Bezirken ausüben, in welchen die

Schlächter nicht durch Schlachtviehversicherungs
anstaltcn gegen die bei der Fleischbeschau

entstandenen Verluste geschützt sind.

Die Frage der Haftpflicht der Schlachthof

tierärzte, ein recht schwieriges Gebiet der

gerichtlichen Veterinärmedizin, ist, soviel ich

weiß, bisher nur von Fröhner und eingehend
überhaupt noch nicht bearbeitet werden. Der

Erörterung dieser Frage begegnen naturgemäß

große Schwierigkeiten. Deshalb und mit

Rücksicht darauf, daß dieses Gebiet auch für

die Juristen noch eine Reihe von umstrittenen

Fragen enthält, können meine Ausführungen
natürlich keinen Anspruch auf apodiktische
Sicherheit in rechtlicher Hinsicht erheben. Meine

Erörterungen haben nur den Zweck, die Auf
merksamkeit der Herren Kollegen auch auf

diesen Gegenstand einmal hinzulcnken. Gleich

zeitig bezwecken sie, darauf hinzuweisen, daß

erst das gründliche Studium der gesamten ein

schlägigen Gesetzeskunde dem Schlachthof

tierarzt die für seinen schwierigen Beruf er

forderliche Sicherheit zu verleihen vermag.
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Bücherschau.
—- Deutscher Veterinär-Kalender für du Jahr

l9l0/IQII. XII. Jahrgang. Herausgegeben in drei
Teilen von Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Schmaltz,
mit Beiträgen von Departementstierarzt Vet.-Rat_
Dr. Arndt, Bezirkstierarzt Dr. Ellinger, Be
zirkstierarzt Hartenstein, Schlachthofdirektor
Koch, Oberstabsveterintir Schade, Professor
Dr. Schlegel, Departementstierarzt Yet-Itat
Dr. Steinbach, Marstall-Oberstabsveteriniir
Professor Dr. Töpper. Verlag von Richard

Schoetz‚ Berlin. Preis M 5
.

Man ist gewöhnt, den Deutschen Veterinär

Kalender in stets verbessertem Gewande seiner

Zeit vorauseilen zu schon. Von Jahr zu Jahr
ist sein Herausgeber eifrigst bemüht, ihn zu

vervollkommnen. Schon durch seinen Druck

sticht der neue Kalender vorteilhaft von seinen

Vorgängern ab. Sein zweiter Teil hat vor
schiedcne beachtenswerte Veränderungen er
fahren. Das neuc preußische Reisekostengesctz,
eine neue I’rllfungsordnung für Kroistieritrzte

in Preußen und die Militär-Veterintirordnung, die
Satzung der BraunschweigischenTieriirztokamrner
haben Aufnahme gefunden. Auch die übrigen

Kapitel sind ergänzt und auf den neuesten Stand

gebracht werden. So tritt denn der Kalender

als wohlausgcrllsteter Reisebegleiter auf den
Plan, ein stets hilfsbereiter und zuverlässiger
Berater. An alten und neuen Freunden wird es
ihm gewiß nicht fehlen. Zwick.
——RIevel, Handbuch der Milchkunde. Zweite,

neubearbcitcte Auflage. Verlag von M. und H.

Schaper, Hannover. Preis 11,50 M, gebunden 13 M.

Schon nach der kurzen Frist von 3 Jahren
ist eine Neuauflage des Rievelschen Handbuchs
der Milchkunde notwendig geworden. Dieb zeigt,
wie sehr rasch es sich in tierärztlichen Kreisen

eingebürgert hat und welch dringendem Bedürfnis

mit dem Erscheinen dieses Buches entsprochen
worden ist. Die Absicht des Verfassers, ein
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Handbuch zu schaden, das den Tierärzten in

allen Fragen der Milchkunde ein treuer und

zuverlässiger Berater sein soll, ist erreicht

werden, und wir zweifeln nicht, daß dieses Buch

zu den „Standard Works“ in der Bibliothek des

Tierarztes gehören wird. In der neuen Auflage

haben die Kapitel über die Enzyme, die Bakterien,

die Versorgung der Städte mit: Milch, den Milch

handel sowie die praktische Milchuntersuchung

unter Verwendung der Enzymmethode eine voll

ständige Umarbeitung erfahren. Die Sammlung

von Polizeivorschriften ist: durch die Aufnahme

von Bestimmungen über Milchuntersuchung in

München und Oberbayern ergänzt werden. Für

die nächste Auflage möchten wir empfehlen, der

Tromsdorffschen Probe eine eingehendere

kritische Würdigung zuzuwenden, die Euter

entzündungen in etwas breiterem Rahmen zu

behandeln und dem Vorkommen pathogener

Keime in der Milch vom Charakter der Fleisch

vergiftungserreger eine erhöhte Berücksichtigung

zuteil werden zu lassen. Zwick.

Neue Eingänge:

— Heiberg, K. A. Ein interessanter Fall zur

Beleuchtung der Pathogenese und der pathologischen

Anatomie des Diabetes mellitus. S.—A. aus Zentral

blatt für die gesamte Physiologie und Pathologie

des Stoffwechsels. Neue Folge 1910, Nr. 16.
— Herzog, H. Über die Natur des Trachom

erregen. S.—A. aus der Deutschen Medizinischen

Woehensehrii't 1910, Nr. 23 und 4‘2.

— Meßnsr, H. Ein Beitrag zur bakteriologischen

Fleischuntersuchung mit besonderer Berücksichtigung

der Verhältnisse in der praktischen Fleischbeschau.

l.-D., Wien. S. -A. aus dem Tierärztlichen
Zeutralblatt. Jahrgang 1910, Nr. 28—31.
— Metzger O. Anleitung zur Durchführung

einer wirksamen Milchkontrolle in Stadt- und Land

gemeinds. Ein Leitfaden für die mit der Durch

führung der Kontrolle sich befassenden Beamten.

Mit 2 Abbildungen im Text. Geh. 2 M. Verlag

von Ferdinand Enke in Stuttgart.

— Ostertag R. Handbuch der Fleischbeschau

für Tierärzte, Ärzte und Blehter. Sechste neu be

arbeitete Auflage. Zwei BÄnde. l. Band. Mit

120 in den Text gedruckten Abbildungen. Geh.

12 M. Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.- Funk S. und Schmitz L. Betriebsverhältnlsse
der deutschen Landwirtschaft. Bearbeitet unter

Leitung der Betriebsabteilung der Deutschen

Landwirtschafts- Gesellschaft. Arbeiten der

Deutschen Landwirtschafts- Gesellschaft. 1910,

Heft 169.
—* Hausen, J. Nährstoff und Eiweißbedarf der

Abmelkkühe. Fütterungsversuche, angestellt im Auf

der Deutschen LandwirtscbatteGesellschaft, 1910,

Heft 171.
— Buttenberg, P. Milehwirtschat‘t. S.-A. aus

dem Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts

Gesellschatt 1910. 2. Lieferung.
— Sehneder, O. Lehrbuch der Triehinen- und

Flnnenschau. Mit 60 Abbildungen. 1910. Verlag

„Erika“-Magdeburg. Preis: broschiert 1,40 M.,

geb. 1,80 M.
— Martlny, B. Milchwlrtschaftliches Taschen

buch für l9ll. Jahrgang. Verlag von M.

Ileinsius Nachf., Leipzig.
— A. Magyar Kira'lyl Ällatorvyosl Fölskola

€vkilnyve. Az |909/19|0. Tanävriil. (Az Intezet
Feunitllzis:inak CXXIII., Mint Föiskolänak XI. Eve.)
A M. Kir. Allatorvyosi Föiskola Kiadvrinyai.
21. Szäm. Budapest 1910.

Kleine Mitteilungen.
——Impfung der Rinder gegen Tuberkulose. Auf

dem „Congres de l’Avencement des Scienccs“

zu Toulouse hat Arloing, der Direktor der
Veterinärschnle von Alfort und Professor der

medizinischen Fakultät von Lyon, eine wichtige

Mitteilung über die antituberkulöse lmpfung mit

besonderen Kulturen von Tuberkelbazillen ge

macht, die durch Hitze abgeschwächt werden sind.

„Ich habe“, so sagte der Gelehrte, „besondere
Bazilienrassen erhalten, die zur Impfung dienen.

In der Veterinärschule zu Lyon sind etwa

100 Rinder mit dieser Methode geimpft werden.

Danach sprizt man den geimpften Rindern sowie

den Kontrolltieren virulente Kulturen von

Tuberkeibazillen ein.
Die Autopsie zeigte dann die Gegenwart

schwerer tuborkulöser Veränderungen bei allen

Kontrolltieren, während die Hälfte der geimpften
Wiederkituer frei von Tuberkulose waren und

ein Viertel nur ganz zirkumskripte Läsionen

aufwies. 25 Proz. Fehlschläge haben wir

registriert.

Es sind dies sehr befriedigende Resultate,

da die Impfung bei 70 Proz. der Fälle wirksam

war, während über 90 Proz. der Kontrolltiere
infiziert worden waren.
Ich bin daher überzeugt, daß das Problem

der Rinderimmunisierung gegen Tuberkulose im

Prinzip gelöst ist und daß man ganze Herden
ohne jede Gefahr impfen kann. Die ab

geschwächten lebenden Bazillen, die man injiziert,
können den Wiederkäuern nicht schaden, sie

können auch die Tierärzte nicht infizieren, selbst
wenn sie sich bei der Impfung verletzen sollten.

Es ist mir gelungen, seit kaum zwei Monaten
trage des Sonderausschusses für Fütterungswesen l 70 Schlachttiere in Puy-deöme, 40 in Saöne
der Deutschen Laudwirtsehafts-Gsellschaft. Arbeiten | et-Loire, und 125 in Alliers zu impfen. Voll
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‚und Fettwaren

eine Herde von 100 Ochsen zu impfen. Die

Impfung besteht darin, daß zwei Injektionen

von abgeschwächten Bazillen in einem Zwischen

raum von 2—3 Monaten ausgeführt werden.

Die Dauer der Immunität, welche die Impfung

hervorruft, beträgt mindestens zwei Jahre. Beim

Jungvieh zeitigt die antituberkulöse Impfung die
besten Resultate. Der Preis des Impfstofl'es

wird sehr niedrig sein und höchstens 20 Centimes

betragen.“ (Revue Pratique des abattoirs et de

l'inspection des viandes et comestibles. 1910,

Nr. 10, Seite 485.)
— lyedysgenese als Ursache des weißen

Fleisches bei Kälbern. Nach Bürki (Virchows
Archiv, Bd. 202, Heft l, Ref in der Deutsch.
med.Wochenschr. 1910, Nr. 46, S. 2162) handelt

es sich bei den Veränderungen in der Muskulatur

der „weißgefleckten“ Kälber um eine Myodys
genese, d. h. um einen Prozeß, der mit dem

physiologischen Degenerationsprozesse der em

bryonalen Muskelfascrn übereinstimmt, demnach

also um eine Sarkolyse, bei der auch Regenera

tionserscheinungen eintreten. (Vgl. auch Oster
tag, Handbuch der Fleischbeschau, V. Aufl.,
S. 32.2.)
——Lysoform im Dienste der hygienischen Milch

produktion. Fettile, Hilfsprofessor an der Tier
ärztlichcu Hochschule zu Budapest, empfiehlt

auf Grund eingehender Versuche das Lysoform

in 2proz. Lösung zum Abwaschen der Euter
und zur Desinfektion der Milchgeräte und
der Kuhställe wegen seiner desinfizierenden
Wirkung, wegen seiner Ungiftigkeit und weil
es frei von Karbolgeruch sei.
-— Gegen den Gelatlnszusatz zu Büchsenfleisch

wendet sich H. Matthes in der „Pharmazeut.
Zentralhalle", da der gedachte Zusatz nur ge

schehe, um minderwertige Ware das Aussehen

vollwertiger zu verleihen. Der Verein zur

Wahrung der gemeinsamen Interessen des

deutschen Handels und der Industrie von Fleisch

hat der von Matthes ver
tretenen Ansicht zugestimmt.
— Magermilch mit 2,7 Prozent Fett. Der

Polizeipräsident in Breslau hat eine neue Ver
ordnung über den Verkehr mit Milch erlassen.

Danach darf in dem Polizeibezirk Breslau ein
geführte und feilgehaltenc Kuhmilch nur als

Vollmilch oder Magermilch bezeichnet werden.
Vollmilch muß mindestens 2,7 Proz. Butterfett
enthalten. Milch, deren Fettgehalt unter dieser

Grenzzahl liegt, darf nur als Magermilch be

zeichnet wcrden. Die neue Verordnung tritt

sofort in Kraft. (Molkerei-Ztg. Nr. 41, 1910.)
— Über die suursmmu der Frauen. Die Ge

sellschaft für Kinderheilkunde in Dresden hat in

die Stüitäblgkeit der Frauen angestellt. Aus

110 eingegangenen Antworten ergab sich

folgendes:

l. Überhaupt nicht gestillt
(absichtlich unterlassen) 7= 6,4 o/0

2. Überhaupt nicht gestillt

(trotz größter Mühe) 19= 17,3 „ 41%
3. Bis zu 2 Monaten gestillt,

meist bei allaitement mixte

(mißgliickter Stillversuch) . 19 = 17,3 „
4. Durch 3—6 Monate gestillt 25:22,7 „
5. Bis zu 6 Monaten und dar- 59 n

/0

über gestillt .40=36,3 „

— Aus einem Erlaß Friedrichs des Großen an

das Ohersanltltskollsqlum.
Daß der Wert gemcinverständlicher Bo

lehrungcn für die Verhütung und Bekämpfung

der ansteckenden Krankheiten schon früher er

kannt ist, zeigt der nachfolgende Erlaß Friedrichs
des Großen an das Obersanitätskollegium, der

in einem soeben von Dr. Mamlock heraus
gegebenen Werke: „Friedrichs des Großen Korre
spondenz mit Ärzten“ (Stuttgart, Verlag von

F. Encke) abgedruckt ist. Es heißt hier:

„Se. König]. Maj. befehlen demnach Dero

Ober-Collegio Medico hierdurch in Gnaden, sofort

und ohne Anstand ganz simpeln und deutlichen

Unterricht zu entwerfen, worinn aber kein

eintziges lateinisches oder Medicinischcs Kunst

wort enthalten seyn muss, dass sich jedermann,
und auch die einfältigsten Leute und Bauern,

darin finden, und solches hinlänglich begreifen

können: Hierin ist klar, deutlich und recht ver

standlich vorzuschreihen, was die Eltern, wenn

ihre Kinder die Pocken kriegen mit selbigen
machen, wie sie solche in Ansehung der Wärme

und des Essens pflegen und abwarten sollen:

Was für Mittel mit Nutzen zu gebrauchen, und

was hingegen als schädlich zu vermeiden: Und

überhaupt was für praecautiones darunter zu

nehmen und beobachten sind.“ (Zeitschrift für

Medizinalbeamte, 20. Jahrg., Nr. 14, S. 501.)

Tagesgeschiehte.
— Auszeichnungen. Dem Direktor des Serum

Laboratoriums an der Tierärztlichen Hochschule

in Kopenhagen, Professor Karl Jensen, wurde
von der medizinischen Fakultät der Universität
Kopenhagen die Würde eines Doktors der
Medizin honoris causa verliehen. — Der
Professor für vergleichende Pathologie an der

Universität Leyden, Dr. A. de Joug, ist, unter
Beibehaltung der Professur in Leyden, zum Pro

fessor für Infektionskrankheiten und parasitäre

Krankheiten an der Staats-Tierarzneischule
in Utrecht ernannt worden.
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— Öffentliche Schlachthöfe. Der Bau eines

öffentlichen Schlachthofcs ist beschlossen in

Polzin, der Neubau eines Kiihlhauses für den
Schlachthof in Belgard (Kostenbetrag 35000 M).
— Zur Frage des Bestehenhleibens der Tier

ärztlichen Hochschule In Stuttgart. Das Königl.
Württembergische Kultusministerium hat, wie

berichtet wird, das Professorenkollegium der

Tierärztlichen Hochschule beauftragt, sich über

die etwaige Verleihung des Promotionsrechtes

an die Hochschule zu äußern. Da dem Ver
nehmen nach dieses Recht der Promotion tat

sächlich bald verliehen werden sol_l, so dürfte

begründete Hofinung für das Fortbestehen der

Hochschule vorhanden sein.

—- Promotionsordnung für die Erteilung der

Würde eines doctor medlcinae veterinsriae durch die

Königliche Tierärztiiche Hochschule zu Berlin.*)
Nachdem durch Allerhöchsten Erlaß vom

ö. September 1910 (Gesetzsamml. S. 292) den

Tierärztlichen Hochschulen das Recht beigelegt

worden ist, die Würde eines doctor medicinae

veterinariae (abgekürzte Schreibweise: Dr. med.

vet.) zu verleihen, wird in Ausführung dieses

Erlasses für die Königliche Tierärztliche Hoch

schule in Berlin nachstehende Promotionsordnung

festgesetzt:

ä l. Die Promotion zum doctor medicinae
veterinariae (Dr. med. vet.) durch die Königliche

Tierärztliche Hochschule zu Berlin ist an folgende

vom Erwerber zu erfüllende Bedingungen

geknüpft:

l. die Beibringung des Reifezeugnisses eines
deutschen Gymnasiums oder Realgymnasiums

oder einer deutschen Oberrealschule.

Die Zulassung auf Grund des Reifezeugnisses

einer ausländischen höheren Lehranstalt bedarf

der Genehmigung des Ministers;

2. den Ausweis über die Erlangung der

Approbation als Tierarzt für das Deutsche Reich

oder bei Ausländern den Ausweis über das

Bestehen der für die Erlangung der Approbation

vorgeschriebenen Fachprüfung an einer deutschen

Tierärztlichen Hochschule oder an einer veterintir

medizinischen Fakultät (Fakultätsabtcilung) einer

deutschen Universität;

3. die Einreichung einer in deutscher

Sprache abgefaßten wissenschaftlichen Abhand

lung (Dissertation), die einem Zweige der tier

Mztlichen Wissenschaft angehört und die Be

fähigung des Bewerbers zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten dartut-;

*) Die zugleich veröffentlichte Promotions

ordnung zu Hannover stimmt mit derjenigen von

Berlin überein, mit Ausnahme der durch das

Direktorat bedingten formellen Abänderungen.

4. die Ablegung einer mündlichen Prüfung;
ö. die Entrichtung einer Prüfungsgebühr von

350 M., bei Ausländern von 500 M.

ä 2. Das Gesuch um Verleihung der Doktor

würde ist schriftlich au den Rektor und das
Professorenkollegium der Tierärztlichen Hoch

schule zu Berlin zu richten. Dem Gesuche sind
beizufügen:

l. ein Abriß des Lebens- und Bildungs
ganges des Bewerbers;

2. die Schriftstücke in der Urschrift, durch

die der Nachweis der Erfüllung der in ä 1 Ziff. 1
und 2 genannten Bedingungen erbracht wird;

3. die Dissertation mit der eigenhändig

geschriebenen und unterschriebenen Erklärung

des Bewerbers, daß er sie, abgesehen von den

von ihm zu bezeichnenden Hilfsmitteln, selbständig

verfaßt habe; ferner mit einer gleichen Erklärung

darüber, ob er die Dissertation in einer wissen

schaftlichen Anstalt und in welcher er sie aus

gearbeitet, sowie ob und wo er sie bereits für

eine Prüfung oder Promotion oder für einen

ähnlichen Zweck zur Beurteilung eingereicht hat;

4. ein amtliches Führungszeugnis.

Gleichzeitig ist die Hälfte der Prüfungs

gebühr an die Kasse der Hochschule zu ent

richten.

ä 3. Der Rektor überweist das Gesuch, falls

sich keine Bedenken ergeben, einem Referenten,

der das Lehrfach vertreten muß, in das der in

der Dissertation behandelte Gegenstand aus

schließlich oder vorzugsweise fallt, zur schrift

lichen Begutchtung.

ä 4. Die Dissertation und das von dem Refe

renten erstattete begründete Gutachten sind bei

sämtlichen Mitgliedern des Professorenkollegiums

in Umlauf zu setzen. Hierauf entscheidet das

Professorcnkollcgium in einer Sitzung über die

Annahme der Dissertation und bestimmt bei

günstigem Ausfalls die Zeit der mündlichen

Prüfung.

Der Restbetrag der Prüfungsgebühr ist vor

der mündlichen Prüfung zu entrichten.

ä 5. Die mündliche Prüfung erstreckt sich

auf drei Prüfungsfächer, die der Bewerber aus

den an der Hochschule durch Professoren im

Hauptamt vertretenen Lehrfächcrn zu wählen hat.

Sie wird unter Vorsitz des Rektors vor

einer Prüfungskommission abgelegt, die aus drei

Mitgliedern des Professorenkollegiums besteht,

und der in der Regel der Referent für die

Dissertation sowie Lehrer der gewählten Prüfungs

fächer angehören sollen.

Zu der mündlichen Prüfung sind die an

der Prüfung nicht beteiligten Mitglieder des

Professorenkollegiums und die sonst mit Ab
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haltung von Vorlesungen an der Hochschule

betrauten Lehrer einzuladen.

Außerdem hat jeder Lehrer einer deutschen

Tierärztlichen Hochschule oder veterinärmedi

zinischeu Fakultät oder Fakultätsabteilung einer

deutschen Universität zu der Prüfung Zutritt.

5 6
. Nach beendeter mündlicher Prüfung

entscheidet die Prüfungskomrnission über deren

Ausfall und unter Berücksichtigung der Be—

urteilung der Dissertation (ä 4
) darüber, ob und

mit welchem der drei Urteile:

„Bestanden“

‚Gut bestanden“

„Mit Auszeichnung bestanden“
die Gesamtpriifnng als bestanden zu erklären ist.

5 'i
. Der Beschluß der Prüfungskommission

wird dem Bewerber durch den Rektor mitgeteilt.
Das Doktordiplom wird ihm jedoch erst aus
gehändigt, nachdem er 200 Abdrucke der als
Dissertation anerkannten Schrift bei dem Rektor
eingereicht hat. \’or der Aushändigung des

Diploms hat. der Bewerber nicht das Recht,
sich Doktor zu nennen.
Die eingereichten Abdrücke müssen ein

besonderes Titelblatt haben, auf dem die Ab
handlung ausdrücklich als von der Ticrärztlichon
Hochschule zu Berlin zur Erlangung der Würde
eines doctor medicinae veterinariae genehmigte
Dissertation bezeichnet und auf dessen Rückseite
der Name des Referenten angegeben ist.
Zu dem Titelblatt hat der Rektor die Druck

genehmigung zu erteilen, auch kann er auf Aue
trag des Referenten verlangen, daß vor der Ver
öffentlichung Änderungen des Textes der Disser
tation vorgenommen werden.

58. ‚Das Doktordiplom wird nach dem in der
Anlage angegebenen Muster vom Rektor und
dem Professorcnkollcgium ausgestellt und vom
Rektor eigenhändig unterzeichnet. Ein Abdruck
des Diploms wird vierzehn Tage lang am
schwarzen Brett der Hochschule ausgehängt.
Die Vor- und Zunamen, der Geburtsort und

der derzeitige Wohnort der neu ernannten Dok
toren werden halbjährlich im Reichsanzeigcr
\'eröfl'entlicht. Eine für denselben Zeitraum auf
Znstellendc Liste ist dem Minister einzureichen.

59. Die Hälfte der Prüfungsgcblihren wird
nach Abzug der erwachsenen sächlichen und Ver-

'

waltungskosten zu einer Kasse für allgemeine
Zwecke der Hochschule vereinnahmt, die andere
Hälfte wird unter die Mitglieder des Professoren
kellegiums verteilt.
Über die für die Verwendung und Verteilung

maßgebenden Grundsätze wird von dem Minister
eine Anweisung erlassen.

5 10. Bedürftigen und besonders würdigen

Bewerbern‚kann die Prüfungsgebtihr ganz oder

teilweise vom Professorenkollegium erlassen

werden.

511. Von der Abweisung eines Bewerbers
oder dem Nichtbestehen der Prüfung ist sämt

lichen deutschen Tieritrztlichen Hochschulen und

veterinärmedizinischcn Fakultäten (Fakultäte—
abteilungen) deutscher Universitäten Mitteilung
zu machen.

Eine abermalige Bewerbung oder Prüfung
ist nur einmal, und zwar bei Nichtannahrnc der
Dissertation nach einem Jahr, bei Nichtbesteheu
der Prüfung nach Ablauf von sechs Monaten,

zulässig. Dies gilt auch, wenn die erste erfolg
lose Bewerbung oder Prüfung an einer anderen
deutschen Tieriirztlichen Hochschule oder
veterinärmedizinischen Fakultät (Fakultfits
abteilung) einer deutschen Universität stattv
gefunden hat.

War die erste Bewerbung an derselben
Hochschule erfolgt und nach Annahme der
Dissertation die mündliche Prüfung nicht be
standen, so ist nur diese Prüfung zu wiederholen
und nur die Hälfte der Prüfungsgebühr nochmals
zu entrichten.

512. In Anerkennung hervorragender Ver
dienstc um die Förderung der \'ctcriniiniissexr
schalt kann auf einstimmigen Beschluß des
Professorenkollegiums unter Benachrichtigung der
übrigen deutschen Tierärztlichen Hochschulen und
vctcrinitrmedizinischen Fakultäten (Fakultäte
abteilungen) deutscher Universitäten die Würde
eines doctor medicinae veterinariae (Dr. med. vet.)
ehrenhalber als seltene Ausnahme verliehen
werden; bei der Verleihung an Ausländer ist die
Genehmigung des Ministers erforderlich.
Berlin, den 29. Oktober 1910.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemc r.

(Anlage 21158 Abs.1.)
Muster für das Doktordlplom.

Die Königliche Ticrärztlichc Hochschule zu
Berlin verleiht unter dem Rektorate des. . ‚ . .

durch diese Urkunde
dem apprubierten Tierarzte*t

Herrn . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . .
aus . . . . . . ‚ . . . . . . . . .

die Würde eines doctor medicinae veterinariae‚
nachdem er im ordnungsrniißigen Promotione
verfahren unter Mitwirkung des Referenten

durch seine Dissertation

„Über . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

*) Bei Ausländern, die nicht als Tierarzt in

Deutschland approbiert sind (vgl. 51 Ziff. 2 der
Promotions0rdnung) entsprechend abzuändern.
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sowie durch die vorgenommene mündlichel’rüfung
seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen und

hierbei das Urteil

„ . . . ‚ . . . . . . . . . . bestanden“

erlangt hat.

Berlin, den . . . . . . . . . . 19 . .

(L. S.)
Rektor und Professorenkollegium

der Königlichen Tierärztlichen Hochschule Berlin.

(Unterschrift)
— Be| der Eröfl'nunq der neuen Vetcrlnirschule

in Brüssel, die in feierlicher Weise erfolgte, fand

die Inauguration im Festsaale unter dem Prä
sidium des Ackerbauministers Hellepute, des
Direktors der Schule und Präsidenten des Fest
komitees Dr. Dupuis, Prof. Dr. Degive, emerit.
Direktors der Schule und des Gouverneurs von

Brabant Beco statt. Der Feier hatten außerdem
beigewohnt: Prof. Chauveau, Generalinspektor
derfranzösischen Veterinärschulen,Dr. A. L y dti n,
Präsident des internationalen Veterinärkongresses,

die Direktoren Geh. Medizinal- und Regierungs—

rat Prof. Dr. Dammann-Hannover, Schimmel
Utrecht, Rektor Hutyra-Budapest, Arloing
Lyon,. G. Barrier-Alfort, Professor Bimes,
Delegierter der Veterinärschnle in Toulouse,
A. Barri er‚ (‘hefveterin'dr I. K1. der französischen
Armee, Delegierter des Kriegsministeriums,

Dr. Fontaine, Chefveterinfir, Delegierter der
Veterinärschule in Saumnr, Lucet, Präsident
der französischen Veterinärgesellschaften, n. a.

Dr. Dupuis sprach über die geschichtliche Ent
Wicklung der belgischen Veterinärschule, wobei

er besonders die Verdienste Degives hervorhob.
Die Feierlichkeit schloß mit einem Festbankett.

Die neue Hochschule ist auf einem Terrain von

ca. 4 ha erbaut und zwar mit einem Kosten

aufwand von 5 Millionen Francs.

Ernennungen: Der außerordentliche Professor

an der vereinigten medizinischen Fakultät der .

Personalien. i

l

Universität Gießen, Dr. Friedrich Gmeiner,
zum ordentlichen Professor daselbst; Schlacht

hofinspektoren Linde in Bielefeld und Metz in
Freiburg i. Br. zu Schlachthoidirektoren; Tierarzt
Dr. Joseph Wiemann, Assistent am Bak
teriologischen Institut der Landwirtschafts
kammer für die Provinz Ostpreußen in Königs
‘
berg (Ostpr.), zum wissenchaftlichen Hilfsarbeiter
im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten; Dr. Karl Harm in Warnemünde

zum Leiter, Schlachthofassistenztierarzt Hugo
Pohl in Marburg a. E. und Dr. Tscherne
in Eisenberg i. Th. zu Assistenten an der Aus
landsfleischbeschaustelle in Warnemünde.

Promovlert: Schlachthoftierarzt Ferdinand
Meyer in Köln a. Rh. zum Dr. med. vet. in
Zürich.

Vakanzen.
Sehlsohthofstsllen:

Cottbus: II. Assistentenstclle zum 1. De

zember er. Bewerb. an den Magistrat.

Ems: Schlachthofdirektor zum 1. April 1911.
Gehalt 2900 M bis 4300 M. Bewerb. alsbald an

den Magistrat.

Halle a. S.: Ticrarztstcllo alsbald. Gehalt
4400 M bis 5500 M. Bewerb. an den Magistrat.

Mühlhauscn i. Thür.: Assistenztierarzt
möglichst sofort Gehalt 2040 M. Bewerb. an

Schlachthofdirektor Fasold.
Ronsdori: Tierarzt für amtl. Schlachtvieh

und Fleischbeschau zum 1. April 1911. Ein

kommen 3000 M bis 3600 M. Bewerb. bis

10. Dezember er. an die Polizeiverwaltung.

R ligenwal d e: Schlachthofinspektor zum

1. Mai 1911. Gehalt 2400 M bis 3600 M neben

freier Wohnung und Feuerung. Bewerb. bis

Ende Dezember d. J. an den Magistrat.
Straßburg i. Els.: Assistenztierarzt zum

1. Februar 1911. Privatpraxis nicht gestattet.
Bewerb. bis 15. Dezember er. an das Bürger

meisteramt.

Redaktionelle Nachricht.
Während meines Aufenthaltes in Deutsch-Südwest-Afrika besorgt der stell

vertretende Direktor der städtischen Fleischbeschau zu Berlin, Herr Obertierarzt

Dr. Henschel, die Redaktion der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. Ich

bitte, alle die Zeitschrift betreffenden Zuschriften während meiner Abwesenheit an

Herrn Dr. Henschel, Charlottenburg, Schliiterstraße 26, richten zu wollen.

Ostertag.

Vernnhvnrllirhnr lledaku»ur icxkl. luscratemeil): Dr. Oslcrllg in Berlin. — Verlag von Richard Schmatz in Berlin
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Fleisch- und. Milchhygiene.

Original-Abhandlungen.

" (Nachdruck verboten.)

Über präzipitierenda Sera.

Von

Dr. B
.

Vryburg in Beetsterzwaag (Holland).

l. Uteraturlibersloht.

Kraus (l) war der erste, der ent
deckte, daß Serum von Tieren, welche

mit Cholera- und Typhushazillen vorbe

handelt waren, in Filtraten von Bouillon

Kulturen dieser Bazillen, einen Nieder

schlag hervorrief. Bordet und Tchisto
witsch (2) stellten ähnliches fest bei Sera

Von Tieren, welche mit Blut vorbehandelt

waren, und nachher sah Bord et ebenso,
daß mit Milch eingespritzte Tiere ein

Serum liefern, das imstande ist, die Ei
weiß-Steife in der Milch zu präzipitieren.
Die Untersuchungen vonW a s s erm an n (3),
Schütze (4), Fisch (ö) u. a. haben die
Spezifität dieser Reaktionen festgestellt.

Uhlenhuth (G) injizierte Kaninchen
mit Eiweiß von Hühnern- und Tauben
eiern und sah daß im Serum der vorbe

handelten Tiere, spezifische Antikörper
sich bildeten, womit er imstande war,

die Eiweißstofl'e verschiedener Vogeleier
zu differenzieren. Für seine Experimente
nahm er Hühnereier-Eiweiß, das mit ste

riler physiologischer Kochsalzlösung ge

mischt, durch Schlagen mit einem sterilen

Glasstabe dünnflüssig gemacht und nach

her intraperitoneal eingespritzt wurde;

jedesmal wurde das Weiße von 2 bis 3

Hühnereiern genommen und die Ein
spritzungen, mit Zwischenpausen von

mehreren Tagen, wiederholt. Das ziem

lich große Quantum, bisweilen 100 ccm,

wurde sehr guter-tragen. NachEinspritzung
von 5 bis 6 Eiern liefern die Probetiere

schon ein Serum, wovon einige Tropfen

genügen, um in einer 5—10prozentigen

Hühnereiweißlösung in physiologischer
NaCI-Lösung einen Niederschlag hervor

zurufen. Die Trübung entsteht am Boden,

weil das schwerere Serum nach unten sinkt,

verbreitet sich allmählich über die ganze

Flüssigkeit. Je mehr Eiereiweiß das Tier
erhalten hat, um so eklatanter ist die

Reaktion. Diese biologische Eiweißreak

tion ist schärfer als die chemische.
Wo die chemische Reaktion in Ver

dünnung über 1 : 1000 keine Trübung mehr

hervorrief, war die biologische noch bei

einer Verdünnung von l : 100 000 positiv.
Normales Kaninchenserum gab keine

Reaktion, auch blieb die Reaktion aus

mit ',Lösungen anderer Eiweißpräparate,

als Nutrose, Somatose, Pepton, Pferdcserum.

Weitere Untersuchungen (7, S) zeigten,

daß nicht nur mit Hühnereiweiß, sondern

auch mit. Taubeneiereiweiß ein Präzipitat
entstand, jedoch bedeutend schwächer.

Ebenso gab Serum von mit Tauben

eiereiweiß vorbehandelten Tieren eine

Trübung in HühnereiereiweiBlüsung. Auch

durch intrastomachale Einverleibung von

Hühnereiweiß konnte Uhlenhuth ein
präzipitierendes Serum bekommen. Seine

späteren Untersuchungen, und auch die ‚
von Wassermann, Schütze, Bordet
und Tschistowitsch haben gezeigt, daß
diese Reaktion für verschiedene Arten

Eiereiweiß nicht spezifisch ist. Das
Serum konnte eine einstündige Erhitzung
auf 60 ° ertragen, ohne seine Reaktions

fähigkeit einzuhüßen. Uhlenhuth sah,
daß Serum von mit Hühnerblut vorbehan
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"7.deltieü'f z-K‘a’riii1cliet'r‘. eine präzipitierende

Wirkung hatte auf Hühnerblutlösungen,

aber nicht auf Pferde-‚ Rinder- und andere

Blutlösungen, und hat darauf seine Methode

der forensischen Blutuntersuchung gebaut.
Mit Zwischenpausen von 6—8 Tagen

spritzte er Kaninchen 10 ccm defibriniertes

Rinderblut intraperitoneal ein. Von ver

schiedenen Blutarten machte er Lösungen,
zirka 1 :100 und fügte 6—8 Tropfen
Immunsernm hinzu; nur in Rinderblut

lösung entstand ziemlich schnell eine deut

liche Trübung; die anderen Lösungen blie

ben klar. BeimitMenschenblutvorbehandel

ten Kaninchen bekam er dasselbe positive

Resultat. So gelang es, Blut, das 4 Wochen

auf einem Brette eingetrocknet war, nach

Lösung in phys. NaCl-Lösung, als

Menschenblut zu diagnostizieren. Da nicht

alle Tiere ein gutes Serum liefern, soll

man, bevor man das Kaninchen für die

Serumgewinnung tötet, das Serum auf

seinen Wert prüfen.

Wassermann und Schütze inji
zierten Menschenblutserum-Solntion bei

Kaninchen, 5—6 mal je 5 ccm mit 2 tägl.

Zwischenpausen. Sechs Tage nach der

letzten Einspritzung wurden die Tiere

entblutet und das Serum gewonnen. Die

Resultate waren dieselben. Das Serum von

Kaninchen mit Menschenblut vorbehandelt

gab auch mit Affenblut ein Niederschlag.

Uhlenhuth hat dasselbe konstatiert

und konnte in vitro verwandtschaftliche Be

ziehungen zwischen Pferd und Esel,

Schwein und Wildschwein, Rind, Schaf

und Ziege feststellen. Mertens (9) und

auch Stern (10) wiesen nach, daß Men

schenblut-Antiserum auch in menschlichem

eiweißhaltigem Urin eine Trübung ent

stehen läßt. Uhlenhuth konstatierte das

selbe für Eiter und Sperma. Leclainche
und Vall€e (11) spritzten eiweißhaltigen

Urin ein; das Serum verursachte einen

sofortigen Niederschlag im Urin.

Diendonnä (12), Stern u. a. haben

auch mit eiweißhaltigem Darm und Pleura

exsudat experimentiert.

Uhlenhuth (13) beschreibt in seiner
Arbeit über die Unterscheidung von

Menschen- und Tierblut mehrere Fälle aus

der forensischen Praxis. Er versuchte, um
größere Quantitäten Serum zu bekommen,
andere Tiere (Lämmer) zur Serumbereitung

zu benützen, leider ohne Erfolg. Nach

Einspritzung von großen Mengen Blut

hatte das Serum noch keine präzipitierenden

Eigenschaften. Große, kräftige Kaninchen

können etwa 50 ccm liefern. Hat das

Serum sich als hochwertig erwiesen, so

wird dem Kaninchen in Chloroformnarkose

der Brustkorb aufgeschnitten, das Herz

geöffnet und mittelst einer sterilen Pipette

das Blut aufgesogen und in weiten
zylindrischen Gläsern zum Erstarren schräg

hingestellt. Das Serum wurde filtriert

und zur Konservierung mit 0,5 proz. Karbol

oder mit ein wenig Chloroform gemischt.

Nicht nur zur Differenzierung von Blut

arten, auch fürFleisch hat Uhlenhuth (14)
die präzipitierenden Sera angewendet.
Jeß (15) hatte schon darauf hinge

wiesen, daß man mit diesen Reaktionen

(er nennt die Stoffe Coaguline), eine aus

gezeichnete Methode zur Erkennuug von

Pferdeblnt und Pferdefleisch hat. Uhlen
huth bereitete Sera für verschiedene
Fleischarten und konnte auch dabei die

Verwandtschaft gewisser Tiere andeuten.

Zur Beurteilung von Hackfleisch, um

zu untersuchen, ob minderwertige Fleisch

sorten (Hunde, Katzen) beigemengt waren,

ist die Methode von großer Wichtig

keit. Die Versuche erstreckten sich auf

Wurst, Schinken,Räucherwaren, nicht aber

auf gekochtes Material, da durch den Koch

Prozeß die Eiweißkörper verändert sind.

Vom betreffenden Fleisch wird eine ge

wisse Menge genommen und mit Leitungs

wasser oder phys. Kochsalzlösung über

gossen und geschüttelt. Ein Teil der

Eiweißstofi'e geht in die Flüssigkeit über

(Schaumbildung); durch Filtration mittelst
eines Berkefeld-Filters oder durch eine
4fache Lage von Fließpapier wird sie

klar gemacht, mit NaCl-Lösuug verdünnt
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und ist dann für die Reaktion geeignet.

Durch Zusatz einiger Tropfen Chloroform

geht das Eiweiß nach Schütteln schneller

in die Flüssigkeit über. Ob vielleicht

durch Einspritzen von Fleischextrakt statt
Blut ein besseres Serum für diesen Zweck

erhalten werden kann, erachtet Uhlen—

huth für möglich. Piorkowski (16) be
nützte Fleischpreßsaft, aber viele Ver

suchstiere starben nach der Injektion. Im

Zentralblatt für Bakteriologie, Parasit.

und Infektions-Krankheiten (Referate),
XXXI. Bd., Nr. 18, gibt PiorkoWski
eine Übersicht über die bis Anfang 1902

erschienenen Arbeiten über die spe

zifischen Sera.

Für die forensische Praxis ist es not

wendig, daß zuerst durch die v. Deen

sehe (Quajak) oder die Teichmannsche
Reaktion festgestellt wird, daß es sich um

Blut handelt, nachher ist zu bestimmen,
ob es Menschen oder Tierblut ist.

Zur Kontrolle will Uhlenhuth (18)
Blut nehmen, das steril entnommen und

in Petrischen Schalen eingetrocknet. ist.
Für die Probe wird es in NaCI-Lösung

gelöst, und so stark verdünnt, daß es

gelblich gefärbt erscheint und beim

Schütteln stark schäumt. Das Serum soll

vorher immer geprüft werden; in einer

Mischung von Serum zu 100 homologer

Blutlösung soll nach wenigen Minuten

eine starke Trübung entstehen. Uhlen
huth warnt vor der Anwendung dick

flüssiger opaleszierender Sera, da diese

auch in heterogenen Blutlösnngen eine

Trübung geben, und sogar in gewöhn

licher physiologischer Kochsalzlüsung

(Kontrolle). Man soll die Tiere vor der '

Entblutung längere Zeit (12-24 Stunden)
hungern lassen, um dies zu beseitigen.

Nutall,auchKister, Wolff, Strube
u. a. sahen, das bei hochwertigem Serum,

in heterogenen Blutlösungen, Trübungen
entstehen. Nutall sagt aber, daß diese
leichten 'I‘rübnngen (Mammalian-Reaktion)
erst nach längerer Zeit auftreten und
nicht mit dem sofort auftretenden, starken

Niederschlag zu verwechseln sind. Wenn

man aber solche Sera in Verdünnung an

wendet, bleibt die Trübung im heterogenen

Blute aus.

Für den Wert der Sera spielt die
Individualität des Kaninchens eine sehr

wichtige Rolle. Uhlenhuth hatte einem
Lamm und einer Ziege während zwei

Monaten 1‘/._,——2 Liter Menschenblnt ein

gespritzt, erhielt aber nur ein schwach

wirksames Serum. Uhlenhuth hat im
Anfang immer intraperitoneal eingespritzt.

Zur Konservierung des Serums benützte

erChloroform, auch Karbolwasser. Formalin

war nicht so gut.

Deutsch (19) injizierte Kaninchen
snbkutan alle 7 Tage 10 ccm ditibriniertes

Menschenblut. Sechs Tage nach der dritten

oder vierten Einspritzung wurde Blut ent

nommen. Das zu untersuchende Blut
wurde aufgelöst in einer Mischung von

2 Kerbel, 9 NaCl und 1000 Wasser. 4 ccm
dieser Flüssigkeit wurden gemischt mit

1 ccm Serum, in ein Kapillärröhrchen

getan, welches an beiden Seiten zu

geschmolzen wurde. Mit zwei Kontroll
röhrchen, wovon das eine nur Blutiösung.

das andere Blntlösnug mit anderem Serum

enthielt, wurde das Röhrchen 24 Stunden

in den Brutschrank gestellt. War Hämo

lyse eingetreten im ersten Röhrchen, und

im andern nicht, so war die Probe positiv

für Menschenblut. Mikroskopisch darf

man keine roten Blutkörperchen mehr

finden. Für altes Blut. das keine normalen
Erythrozyten mehr enthält, ist diese

Methode schwierig. Nötel (20) empfiehlt
als Antigen Fleischextrakt, wovon 10 bis
12 mal 8-10 ccm alle 2—3 Tage ein
gespritzt wird. Das Fleisch wird mit

1 °‚OO-Sodalösung extrahiert. Im Reagenz

glas werden 3 Tropfen filtrierte Flüssig
keit und 3—4 Tropfen Serum gemischt.
Mießner und Herbst (21) beschreiben
ihre Untersuchungen. Sie verlangen:

1
. ein hochwertiges, klares Serum;

2
. eine klare und genügend konzen

trierte Fleischlösung.
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Sie injizierten nach je 4 Tagen 10 ccm

intraperitoneal. Für die Probe wird spezi
fisches Serum und Testflüssigkeit ge

nommen im Verhältnis 1:10.
Resümee: Mit Hilfe spezifischer Sera

ist die Herkunft von frischem Fleisch,

Wurst, Rauch- und Pökelwaren nachzu

weisen, nicht von gekochtem Fleisch.

Rinder- und Schaffleisch sind mit Serum

von Rinderblutkaninchen nicht zu unter

scheiden. Beim Konservieren wurde das

Serum einigermaßen trübe, blieb jedoch

wirksam. Dr. Grönin g (22) erhielt aktives
Serum von Kaninchen, welche alle 8 Tage

subkutan geimpft wurden, siebenmal mit

5 ccm und einmal mit 10 ccm. Fleisch

saft erhielt er, indem er das Fleisch ein

frieren ließ, die äußere Schicht entfernte

und dann schnell auftauen ließ. Der so

entstandene Fleischsaft wurde noch

filtriert.

Nach 8 bis 9 Wochen tötete er das

Kaninchen mittelst Chloroform, er beob

achtete niemals Krankheitserscheinungen.

Das Serum hielt sich am besten im lebenden

Organismus, und blieb aktiv, wenn die

Kaninchen alle 4 Wochen eine subkutane

Injektion erhielten. Schulz (23) und
auch Kister, Wolff und Strube wiesen
darauf hin, daß es notwendig sei, den

Wert des aktiven Serums sowohl homo

logen wie heterologen Blutsorten gegen

über genau zu bestimmen. Kister und
Weichhardt (24) haben festgestellt,
daß man aus einem aktiven Serum die

auf bestimmte heterologe Blutsorten ein

wirkenden Bestandteile entfernen kann,

wenn man es so oft mit diesem Blutsorten

mischt, bis keine Reaktion mehr eintritt.

Es wird also mit Sicherheit spezifisch für

die homologen Blutsorten.

Yanawatsu Okamoto (25) hat sich
mit den Untersuchungen über den forensisch- ,

praktischen Wert der serumdiagnostischen

Methode zurUnterscheidung vonMenschen

und Tierblut beschäftigt. Er kam zu
folgenden Schlüssen: Trübung der Lösung

allein gestattet keinen Schluß auf die Her

kunft des untersuchten Blutes. Das

präzipitierende Serum reagiert nicht

spezifisch, denn es laßt bisweilen auch

in heterologen Blutlösungen Niederschläge
entstehen. Die Reaktion ist meistens

erfolglos, wenn es sich um sehr altes oder

stark verfaultes Blut handelt, vielleicht

ist die Anwesenheit größerer Mengen

Ammoniak daran Schuld. Bei Blutspuren,

welche eine Zeitlang unter freiem Himmel,

jeder Witterung ausgesetzt waren, kann

man noch ein positives Resultat erwarten.

EinstiindigesErhitzen angetrockneterßlut

flecke auf 150° C macht die Probe stets

negativ, während einstündiges Erhitzen

auf 1000 C die Reaktion nicht besonders

stört. Die Färbungsintensität der unter

suchten Blutlösungen und die Menge

der darin entstehenden Niederschläge

halten nicht immer gleichen Schritt.

Die Konservierung von Serum mit Chloro

form ist unzuverlässig, nach 2 bis

3 Monaten ist das Serum unwirksam. Als

Extraktionsmittel fiir den Blutfarbstoif be
währte sich 0,1 proz. Lösung von NA"CO3
am besten, 0,1 proz. Sodalösuug ist dazu

nicht geeignet.
Uhlenhuth und Beumer (26) geben

ihre Methode und ihre Technik an: „Das
Kaninchen eignet sich am besten als Probe

tier, weil es zur Vorbehandlung wenig

Blut bedarf und besseres Serum liefert

als große Versuchstiere. Zum Einspritzen
ist Serum dem defibrinierten Blute vor

zuziehen.“

Technik der Blutentnahme wird be

schrieben bei Mensch und Tier. Als

Modus für die Injektion empfehlen sie für

die intraperitoneale, alle 4—5 Tage 10 bis

20 ccm Serum, für die intravenöse 5 bis

10 ccm.

Die Technik der Injektion wird be

schrieben.
‘
Es ist notwendig, 5 bis 6 Tiere mit

jeder Blutart zu behandeln. In gewissen
Zwischenpausen soll das Blut auf seinen

Präzipitingehalt untersucht werden, 5 bis

6 Tage nach der letzten Einspritzung ist



der Höhepunkt erreicht, nach ca. 4 Wochen

hat die Wirksamkeit aufgehört.

Technik der Blut-Entnahme wird wie

folgt beschrieben: Das Antiserum soll klar
sein, Filtrieren durch Berkefeld-Filter ist

notwendig, weil man dadurch ein klares

und steriles Serum erhält. Konservieren

durch Zusatz von Chloroform oder Karbol
säure (0,5 Proz.). Opaleszierende Sera

dürfen nicht gebraucht werden. Vor der
Entblutung soll man die Tiere mehrere
Stunden (12 bis 24) hungern lassen.

Die dritte Forderung ist die prompte
Wirksamkeit; dazu ist der Titer fest
zustellen. Zu den Verdünnungen von den

betreffenden Blutsorten 1 : 1000, 1 : 10 000

und 1:20000 wird Antiserum zugesetzt,
0,1 ccm auf 2 ccm Blutlösung; in der

ersten Verdünnung soll sofort, in der
zweiten und dritten nach 3 resp. 5 Mi
nuten die beginnende Reaktion bemerk

bar sein. Physiologische NaCl-Lösung ist
das beste Lösungsmittel für Blut, 1 Teil
in ca. 1000 phys. NaCl.

Die Reaktion ist eine positive, wenn:

spätestens innerhalb 1 bis 2 Minuten

eine hauchartige Trübung am Boden des

Röhrchens sichtbar wird, welche sich

innerhalb 5 Minuten in eine dicke, wolkige

verwandelt. Die Reaktion muß bei Zimmer

temperatur stattfinden. Die Kontroll
röhrchen sollen absolut klar bleiben.
Jeß (27) sagt, daß er auf Grund

eigener Arbeiten mit Wassermann und
Schütze der Meinung ist, daß man nicht
mit hochwertigen Sera arbeiten soll. Er
injizierte im ganzen 60 ccm subkutan und

entblutete die Tiere 5 Tage nach der
letzten Injektion. Die Eiweißlösung stellt
er folgender Art her: 2 g Pferdefieisch
werden mit 100 ccm physiologischer Koch

salz-Lösung 12 Stunden in einen Kolben

getan, nachher filtriert und verdünnt mit
physiologischer Kochsalzlösnng, im Ver
hältnis 1 : 50.

Die Proberöhrchen werden gefüllt mit

10 50cm dieser Lösung und resp. 0,1,
0‚01 und 1 ccm Antiserum zugesetzt.

Entsteht nur im dritten Glase eine

Trübung, und in den andern nicht, so

spricht J eß von ‚‚Normal-Präzipitierungs
serum“. Präzipitiernngseinheiten werden

Vor ihrer Anwendung mit normalem

Kaninchenserum verdünnt.

von Dungern (28) war der erste,
welcher die Bildung der Präzipitine nach

einmaliger, intravenöser Injektion von

Tag zu Tag verfolgte. In der Kurve
unterscheidet er:

1. die Latenzperiode (Inkubation),

2. das Ansteigen des Präzipitingehaltes,

3. das Antikörpergleichgewicht, 4. den

Abfall des Präzipitingehaltes.
Die erste Periode tritt ein am 7. bis

9. Tage. Das Quantum des eingespritzten

Antigens beeinflußt die Inkubation nicht.

Die Präzipitine verschwinden wieder;
erscheinen aber in reichlicher Menge und
früher nach einer zweiten Injektion (oft
nach 5 bis 6 Tagen).

Dr. Lazar (29) (Die Serumkrankheit,
Dr. von Pirquet und Dr. Schick) hat
untersucht, ob es möglich wäre, durch

Zählung der Leukozyten zu bestimmen,

zu welcher Zeit die Präzipitine im Blut
erscheinen, und er fand einen starken

Leukozyten-Abfall 1 oder 2 Tage vor dem

Erscheinen der Präzipitiue im Blut.
Diese Tatsache ließ auf einen Zusammen

hang zwischen den beiden Erscheinungen
schließen. Valide und Nicolaus (30) he
haupten, daß die Antisera nur dann in
heterologen Eiweilllösnngen Trübungen
hervorrufen, wenn sie in großer Menge zu

gesetzt werden. Leclainche und Valläe
fanden, daß es möglich ist, durch präzi

pitierende Sera die verschiedenen Albnmine
der Tierart zu differenzieren. Sie experi
mentierten mit_liinderserum und Rinder
fleischextrakt. Picard und de Bruyn (31)
experimentierten mit 2‘/._‚ Jahr alten Käl
bern und Ziegen, um größere Mengen
Antiserum zu gewinnen. Es ist möglich,
aber sehr schwierig, das Blut dieser Tiere
präzipitinlmltend zu machen.

(Fortsetzung folgt.)
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Zur forensischen Begutachtung der

Verfälschung von Milch durch Wasserzusatz.

Von

R. Ostertag.

Den Tierärzten ist, wie in dieser Zeit

schrift schon so oft begründet wurde, durch

ihren Studiengang die Aufgabe zugewiesen,

an_der praktischen Milchkontrolle und an

der forensischen Begutachtung der Milch

mitzuwirken, soweit die Beeinflussung ihrer

Zusammensetzung durch Krankheiten oder

bestimmte physiologische Zustände der

milchliefernden Tiere, ihre Fütterung,

Haltung und Pflege, durch medikamentöse

Behandlung der Tiere und durch die Art
der Gewinnung und Behandlung der Milch

in Frage kommt. Der Arzt hat an der

Überwachung des Milchverkehrs durch

Fernhaltung der Träger von Erregern

menschlicher Infektionskrankheiten und

der Chemiker durch die chemische Analyse

vertälschter oder der Verfälschung ver

dächtiger Milch mitzuwirken. Bei dieser

Abgrenzung der Kompetenz der drei in

Betracht kommenden Sachverständigen

kategorien wird dem Tierarzt, Arzt und
Chemiker sein Recht, und das Zusammen

wirken der Sachverständigen auf dieser

Grundlage weiser Beschränkung auf das

von ihnen voll beherrschte Gebiet gibt die

Gewähr einer richtigen Handhabung der

Vorschriften, die zur Kontrolle des Milch

verkehrs erlassen werden sind.

Daß der früher an manchen Orten

üblich gewesene Brauch, in Fragen der

Milchkontrolle und Milchbegutachtung,

ausschließlich den chemischen Sachver—

ständigen zuzuziehen, bei unserer jetzigen

tieferen Einsicht in das Wesen der Milch,

namentlich der physiologischen Schwan

kungen ihrer Zusammensetzung, nicht

mehr haltbar ist, haben die Gerichte

längst eingesehen. Hiervon zeugt die

Tatsache, daß Tierärzte immer mehr in

strittigen Fragen von Milchfälschung als

Gutachter bestellt werden. Ich ver
öffentliche nachstehendes, von mir auf
richterliches Ersuchen erstattetes Gut

achten, weil der ihm zugrunde liegende
Tatbestand wie ein Schulfall die Not

wendigkeit der tierärztlichen Mitwirkung
bei der Begutachtung bestimmter Fragen
von Verfälschungen der Milch dartut. Der

mit der Milchkontrolle in L. betraute
beamtete Tierarzt hat diese in korrekter

Weise so geordnet, daß er sämtliche bei der

VorprüfungalsverdächtigbefimdeneProben
einem Nahrungsmittelchemiker zur ana

lytischen Prüfung überweist. Das Gut

achten dürfte auch aus dem Grunde größeres

Interesse beanspruchen, weil in ihm die

grundsätzliche Beurteilung abnormer Werte

des spezifischen Gewichts, des Trocken

substanz- und Fettgehalts der Milch ein

zelner Kühe und von Mischmilch, die ver

schiedene Beurteilung der Morgen-, Mittag

und Abendmilch und den Einfluß der Art

der Probenentnahme auf das Ergebnis der

physikalischen und chemischen Milch

prüfung zu erörtern Gelegenheit ge

boten war.

Obergutachten

in der Strafsache wider D. —— D. 103/07.
In vorbenannter Streitsache bin ich

vom Kg]. Amtsgericht B. — Mitte 125 er

sucht werden, gemäß dem Beweisbeschluß

des Kg]. Amtsgerichts L. vom 14. Mai 1907
ein Obergutachten darüber abzugeben,

ob nach dem Befunde (Bl. 2/3 d. A.)
eine Wässerung der Milch mit Sicher

heit festzustellen ist, oder ob dieselbe

durch ungünstige, wasserreiche Nahrung

zu erklären ist.

Tatbestand.

Die Angeklagte ist beschuldigt, im Jahre 1906
und im Januar 1907 der von ihr verkauften
Milch Wasser zugesetzt zu haben. Die Richtig
keit dieser Beschuldigung wird von der An

geklagten mit dem Hinweise bestritten, daß das

„Wässerige der Milch" auf die Fütterung zurück
zuführen sei. Nach einer Mitteilung des Ver
treters der Beklagten (Bl. 41 d. A.) haben die

neun Kühe des Ehemanns der Beklagten täglich

etwa 400 Pfund Runkelrüben und wöchentlich
200 Pfund Kleie und 100 Pfund Baumwollen
saatmehl erhalten. Ferner ist vom ersuchenden
Gericht angegeben worden, daß die zur Unter
suchung entnommene Probemilch nicht von einer
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einzelnen Kuh, sondern mindestens von zwei

Kühen hergerührt habe. Die Angeklagte erklärte

hierzu noch (Blatt 100 d. A.), die Milch, von der

die Probe stammte, sei seinerzeit am Abend

zuvor gemolken und am andern Morgen an die

Zeugin K. geliefert werden. Die Zeugin habe

überhaupt nur Abendmilch von ihr geliefert
erhalten. Es werde im Durchschnitt die Milch
von zwei bis drei Kühen in einen Eimer gemolken.
Von sämtlichen neun Kühen sei die Milch nicht

zusammengemolken werden. Wicviel Milch in
dem Eimer gewesen ist, vermochte die Ange
klagte nicht anzugeben. Die entnommene Probe
habe von zwei bis drei Kühen hergcrührt.

Ans einer Anzeige des Schutzmanns Sch.
vom 25. Juni 1907 (Blatt 100 d

.

A.) ist zu ent
nehmen, daß die Probe Milch, die zur Unter

suchung gedient hat, vormittags entnommen
werden ist. Weiter berichtete Sch. am

1
.

Juni 1907 (Blatt 101 d. A.), die Zeugin K.
habe unter Vorbalt der Angaben der Angeklagten
über die Lieferungszeiten der Milch erklärt, die
Angaben der Angeklagten seien richtig. Sie,
die Zeugin, habe die Milch stets des Morgens
geliefert erhalten, wisse aber nicht, ob es Morgen-,
Mittag- oder Abendmilch oder ein Gemisch von
ihnen war. Nach der Zeugin K. Meinung
war es Abendmilch. Hierauf gab die Angeklagte
an, Morgen-, Mittag- und Abendmilch seien jede
für sich in Kübel gegossen werden. Die Kübel,
aus denen die Milch für die Kunden entnommen
werde, fassen 15, 20 und 25 l. Die Eimer da
gegen, in die die Milch gemolken werde, etwa
10 l. Es sei daher nicht ausgeschlossen, daß
die hier fragliche Probe von mehreren Kühen
hergerührt habe.

Die in der Sache vernommenen Zeugen haben
folgendes bekundet:

l. Zeugin Milchhündlerin K. (Blatt 32 d
.

A.):
„Ich habe von der Angeklagten seit einem
Jahre Milch bezogen. Da die Milch dünn und
blau war, habe ich mich bei der Angeklagten
darüber beschwert. Diese sagte mir, das würde
wieder besser werden, ich sollte die Milch, die
ich von anderen Lieferanten bezöge, mit der
ihrigen vermengen. Mehrere Kunden, die von
mir Milch holten, sind wegen der schlechten
Milch von mir abgegangen, und ich habe dann
später auch keine Milch von der Angeklagten
genommen. Ich kann aber nicht sagen, ob die
Milch in dem Jahre, in weichem ich sie von der

Angeklagten bezogen habe, im Sommer und
Winter stets dünn und blau war.“

2
.

Zeugin Milchhündlcrin W. (Blatt 32 v.

d
.

A.) bezieht seit Oktober 1905 von der

Angeklagten Milch. „Im Winter 1905/06 war
die Milch sehr dünn, im Sommer 1906 verschieden.

Einmal war sie schön, ein anderes Mal schlecht.

Als ich die Angeklagte darauf aufmerksam
machte, antwortete diese mir, da könne sie nicht

helfen. Sie hätte Runkelrüben gekauft zur

Fütterung der Kühe, diese Rüben müsse sie ver

brauchen, und davon wäre die Milch wohl

wässerig. Im letzten Winter war die Milch ganz

gut. Doch als sie eines Tages wieder sehr

dünn war, beschwerte ich mich bei der An

geklagten, worauf diese sagte, ich könne die
Milch ja mal untersuchen lassen.“

3
.

Zeugin Milchhändlerin L. (Blatt 33 d
.

A.)
betreibt seit 14 Jahren ein Milchgeschäft und
hat im Sommer 1906 von der Angeklagten Milch

bezogen. „Da die Milch aber stets dünn und
blau war, habe ich seit August oder Sep—
tember v. J. keine Milch mehr von der An
geklagten genommen.“
4. Zeugin St. (Blatt 33 d

.

A.) trügt als
Dienstmädchen der Zeugin K. die Milch aus.
Sie sah selbst, daß die von der Angeklagten
gelieferte Milch dünn war. Sie war auch zu
gegen, als der Schutzmann die Probe zur Unter
suchung holte, die von der von der Angeklagten
gelieferten Milch entnommen wurde.

ö
.

Zeuge Schutzmann Sch. (Blatt 34 v. d
.

A.)
hat am 30. Januar 1907 bei der Zeugin K. die
für die Untersuchung bestimmte Milchprobc
geholt. Zeugin R. entnahm die Probe aus einem
Fünfliterkesscl. Zeuge war hierbei anwesend
und lieferte die Probe in die Abteilung ll in L. ab.
Der Sachverständige, Kreistierarzt Dr. St.

(Blatt 3 und 33 v. bis 34 d
.

A.), hat eine am
31. Januar 1907 ihm übersandte Probe Milch,
die von der Angeklagten geliefert war, unter
sucht. und festgestellt, daß die Milch das sehr
geringe spezifische Gewicht von 1,0205 bei 15“ C

hatte und nur einen Fettgehalt von 1,5 bzw.
1,6 Proz. aufwies.

Der Sachverständige, Medizinalchemiker Dr.
Ch. (Blatt 2 und 34 d
.

A.) hat eine Probe der Milch,
die ihm durch den Kreistierarzt Dr. St. am
31. Januar 1907 übergeben werden ist, gleich
falls untersucht und ermittelt, daß das spezifische
Gewicht bei 15° C 1,0205, der Fettgehalt 1,6 Proz.
und der Gehalt der Trockcnsuhstanz 7,186 Proz.
betrug.
Beide Sachverständige haben hiernach be

gutachtet, daß die hier in Rede stehende Milch
gewitssert gewesen sei.

Der Sachverständige N. (Blatt 35 d. A.) hat
dagegen ein Gutachten abgegeben, wonach die
von der Angeklagten angegebene Art der
Fütterung der Kühe ein äußerst ungünstiges
Nährstoffvcrhältnis darstelle und eine erhebliche
Minderung des Fettgehaltes der Milch bewirken
könne. Die wüsserige Beschaffenheit der Milch
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sei im vorliegenden Fall auf das ungünstige

Nährstofi‘verhältnis und das sehr wasserhaltige

Futter zurückzuführen.

Gutachten.

Die Milch, die aus dem Euter der

Kühe abgesondert wird, setzt sich aus

Trockensubstanz und Wasser zusammen.

Die Trockensubstanz besteht aus Fett,

Eiweißstofien,Milchzucker und bestimmten

Salzen. Der mittlere Gehalt der Milch

an Trockensubstanz und Fett schwankt
bei den verschiedenen Rinderrassen in

bestimmten Grenzen. Im vorliegenden

Falle kommen nur Tiere der Niederungs

rassen (Holländer, Oldenburger, Ostfriesen

usw.) in Betracht. Der mittlere Gehalt

der Milch an Trockensubstanz beläuft

sich bei Holländer und Oldenburger

Kühen auf 11,96 und bei Ostfriesischen

Kühen auf 12,05 Proz., der mittlere Ge

halt an Fett bei den erstgenannten Kühen

auf 3,25 und bei letztgenannten auf

3,38 Proz.

Innerhalb einer und derselben Rinder

rasse kommen Schwankungen des Gehalts

der Milch an Trockensubstanz und Fett
bei den einzelnen Kühen an sich und

infolge äußerer sowie innerer Ein
wirkungen vor. Erheblichen Schwankungen

ist insbesondere der Fettgehalt der Milch

bei einzelnen Kühen unterworfen. Dieser

ist in der Regel schon verschieden bei

Morgen-, Mittag- und Abendmilch. Bei

dreimaligem Melken besitzt die Morgen

milch einen geringeren Fettgehalt, als die

Mittag- und Abendmilch. Denn der Fett
gehalt der Milch bei einer Kuh ist um

so geringer, je länger die Pause seit dem

letzten Melken war. Diese Pause ist

aber bei dem Morgenmelken stets größer,

als bei Mittag- und Abendmelken. Abnorm

niedrige Fettwerte, 1,5 Proz. Fettgehalt
und darunter, kann die Milch einzelner

Kühe vorübergehend aus äußeren Gründen,

z. B. ungenügender Futteraufnahme,

starker Anstrengung und aus inneren Ur
sachen, z. B. beim sogenannten Rindern,

zeigen. Diese abnorm niedrigen Fettwerte

kommen aber bei Milchuntersuchungen

nur dann zur Feststellung, wenn die

Milch einzelner Kühe auf ihren Fett

gehalt geprüft wird. Bei der Unter

suchung der Milch mehrerer Kühe erhält

man Mittelwerte, auch wenn zufällig die

Milch einer Kuh vorübergehend unge

wöhnlich wenig Fett enthält. Endlich
kann die Milch sämtlicher Kühe eines

Bestandes einen niederen Fettgehalt auf

weisen, wenn die Ernährung der Kühe

eine ungenügende ist.

Im vorliegenden Fall ist durch die
Sachverständigen Dr. Steinbrück und
Dr. Chrometzka ermittelt worden, daß
der Fettgehalt einer von der Angeklagten

Ende Januar d. Js. in den Verkehr ge
brachten Milch nur 1,6 Proz. betrug.

Dieser abnorm niedrige Fettgehalt kann

durch die Art der Milchgewinnung in
dem Kuhbestande der Angeklagten nicht

erklärt werden. Denn nach den eigenen
Angaben der Angeklagten hat es sich

nicht um Morgenmilch gehandelt, die aus

natürlichen Gründen fettärmer sein konnte,

als die Abendmilch. Ferner ist nicht die

Milch einer einzelnen Kuh untersucht

werden, sondern Mischmilch mehrerer

Kühe.

Wie die Angeklagte selbst bekundet

hat, wird die Milch ihrer Kühe in

Eimern von etwa 101 gemolken, und

zwar Morgen-, Mittag- und Abendmilch

getrennt. Nun gibt eine Kuh täglich
durchschnittlich 101 Milch. Bei drei

maligem Melken verteilt sich diese Milch

menge derart, daß morgens mehr, mittags

und abends weniger als ein Drittel der

Tagesmenge ermolken wird. Mithin ver

mag ein Milcheimer von dem angegebenen
r Fassungsvermögen die Abendmilchmenge

von etwa drei Kühen aufzunehmen. Die

Milcheimer sind bei der Angeklagten,
wie diese weiter angeführt hat, in Kübeln
von 15—25 l Fassungsvermögen entleert

werden, und aus diesen erst haben die

Kunden die von ihnen bestellte Milch

erhalten. Mithin stellte die Milch, aus
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der bei der Zeugin Küster eine Probe
ge2ogen wurde, die Mischmilch von
mindestens drei Kühen vor. Was endlich
die Fütterung der Kühe anbelangt, so

haben neun Kühe der Angeklagten nach

der Mitteilung des Vertreters der Ange

klagten täglich etwa 400 Pfd. Runkel
rüben und wöchentlich 200 Pfd. Kleie
eowie 100 Pfd. Baumwollsaatmehl erhalten.

Hiernach entfiel auf das Haupt eine Tages

menge von 44 Pfd. Rüben, 3,17 Pfd.

Kleie und 1,58 Pfd. Baumwollsaatmehl.
Für Kühe der Niederungsrassen mit einem

durchschnittlichen Lebendgewicht von

1000 Pfd. ist eine tägliche Rübenmenge

von 44 Pfd. nicht imstande, die Ab

sonderung einer Milch mit abnormem

Wassergehalt und verringertem Fettgehalt
herbeizuführen. Eine solche Wirkung der

Rübenfütterung wird erst dann beobachtet,
Wenn Kühen von 1000 Pfd. Lebendgewicht
täglich 70—80 Pfd. Rüben als Beifutter
gereicht werden. Die Beigabe von täglich
3,17 Pfd. Kleie und 1,58 Pfd. Baumwoll
sautmehl, die die Eigenschaft von Kraft
futtermitteln besitzen, sind bei einer

täglichen Rübenfütterung von 44 Pfd.
und der üblichen Verabreichung von Heu

durchaus genügend, um den Kühen die

Produktion einer guten, fettreichen Milch
zu ermöglichen. Die entgegengesetzte

Annahme des Sachverständigen N. ist will
kürlicb.

Mithin ist der ungewöhnlich niedrige

Fettgehalt, der in der hier fraglichen

Milchprobe durch die Sachverständigen

Dr. Steinbrück und Dr. Chrometzka
nachgewiesen worden ist, durch die Art. der

Gewinnung der untersuchten Milch, ins
besondere durch die Art der Fütterung
der Kühe der Angeklagten nicht zu

erklären. Nach dem Gesamtergebnis der

sachverständigen Untersuchung der Milch
ist vielmehr mit Sicherheit festzustellen,
daß die untersuchte Milch durch Wasser
zusatz verfälscht worden ist.
Diese Folgerung ergibt sich aus dem

ungewöhnlich niedrigen Fettgehalt im Zu

sammenhang mit dem abnormen spezi

fischen Gewicht und dem unnatürlich
niedrigen Gehalt an Trockensubstanz.

Das spezifische Gewicht der Milch
wird bedingt durch das spezifische Ge
wicht des natürlichen Milchwassers (= l)

,

des Milchfettes (= 0,93) und der fettfreien
Trockenmasse (= 1,6). Diese Milchbe
standteile sind in der unverfälschten Milch
so gemischt, das ihr spezifisches Gewicht
in den äußersten Grenzen 1,027—1,034

mit einem durchschnittlichen Werte von

etwa 1,031 bei 15° C beträgt. Gelegent

lich kann das spezifische Gewicht unver

fälschter Milch einer Kuh unter 1,027
fallen. Ein spezifisches Gewicht von
1,0205 bei Mischmilch mehrerer Kühe

liegt aber tief unter der natürlichen Grenze.
Ein derartig niedriges spezifisches Gewicht
kann nur künstlich herbeigeführt werden,

und zwar dadurch, daß Wasser in erheb

licher Menge der Milch hinzugefügt wird.
Versetzt man z. B. eine unverfälschte
Milch mit dem durchschnittlichen spezifi
schen Gewicht von 1,031 mit 25 Proz.
Wasser, so wird dadurch das spezifische

Gewicht auf 1,0248 vermindert, ein Wert,

der ohne weiteres die Milch als mit Wasser
verdünnt kennzeichnet (vgl. Kirchner,
Handbuch der Milchwirtschaft, 4. Auflage,

S
.

142).

Der Gehalt unverfälschter Milch an

'l‘rockenmasse schwankt zwischen 10 und

17 Proz. Der vom Sachverständigen
Dr. (‘hrometzka gefundene, d. h. durch
die chemische Analyse festgestellte Wert
von 7,86 Proz. 'l‘rockensubstanz in der

Probe der von der Angeklagten gelieferten

Milch liegt somit ebenfalls tief unter der
untersten natürlichen Grenze und wird

wie das ungewöhnlich niedrige spezifische

Gewicht der Milch erfahrungsgemäß nur
dann gefunden, wenn der Milch Wasser
zugesetzt worden ist. Beinerkt sei, daß der

vom Sachverständigen Dr. Chrometzka
durch Analyse gefundene Wert an Trocken
substanz gut übereinstimmt mit dem Wert,
der nach Fleischmann aus dem er
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mittelten spezifischen Gewicht (s) und

dem festgestellten Fettgehalt f nach der

Formel t = 1,2 f + 2,665
(Mm—851.199)

in annähernder Weise zu berechnen ist.

Die Verwertbarkeit der Ergebnisse
einer physikalischen und chemischen Milch

prüfung hängt davon ab, wie die Probe

der Milch, die zur Untersuchung gedient

hat, entnommen worden ist. Das in der

Milch enthaltene Fett hat als spezifisch
leichtester Bestandteil beim Stehen der

Milch in Gefäßen das Bestreben, aufzutreiben

und sich in der oberflächlichen Schicht

anzusammeln. Die Milch entmischt sich

beim Stehen derart, daß die oberflächlichen

Schichten reicher an Fett und Trocken

substanz werden, als die unteren. Um

eine richtige Durchschnittsprobe zu er

halten, ist es daher erforderlich, die

Milch vor der Probeentnahme mit Hilfe

eines Rührstabes oder durch wiederholtes

Umgießen aus einem Gefäß in ein anderes

wieder gleichmäßig zu mischen. Ob eine

Durchmischung der Milch in dem 5Liter

Gefäß, aus dem die Probe entnommen

worden ist, stattgefunden hat, ist aus

den akteumäßigen Feststellungen nicht

zu ersehen. Dies ist indessen für die

Begutachtung der Beweisfrage im vor

liegenden Fall unerheblich, weil selbst in

entmischter Milch so niedrige Werte des

Trockensubstanzgehalts und des spezi

fischen Gewichts wie in der untersuchten

Probe nicht gefunden werden, wenn die

Milch unverfälscht ist, und weil ferner

in entmischter und unverfälschtcr Milch

ein niedriger Fett- und Trockensubstanz

gehalt (in den unteren Schichten) korre

spondiert mit einem verhältnismäßig hohen

spezifischen Gewicht. Die unterste Schicht

einer Milch von 12,34 Proz. Trocken

substanzgehalt und einem spezifischen Ge

wicht von 1,0295, die in einer 25 Liter
haltenden, 45 cm hohen Kanne etwa

2 Stunden gestanden hatte, zeigte z. B.

in der untersten Schicht nur 10,75 Proz.

Trockensubstanz, daher also ein spezi

fisches Gewicht von 1,0355 gegenüber

17,68 Proz. Trockensubstanz und einem

spezifischen Gewicht von 1,0275 in der

obersten Schicht.

Im übrigen ist aus den überein

stimmenden Bekundungen der Zeuginnen
Küster, Willmann, Lindemann und
Stegmann zu schließen, daß die von
der Angeklagten gelieferte Milch nicht

nur an dem Tage, an dem eine Probe

zur Untersuchung entnommen worden ist,
sondern schon früher von abnormer Be

schaifenheit war, denn sämtlichen Zeu

ginnen, von denen die drei ersten Milch

händlerinnen sind und die letztgenannte
Milch austrägt, ist aufgefallen, daß die

Milch von dünner Beschafl'enheit war. Nach

der Bekundung der Zeugin Willmann
war die von der Angeklagten bezogene
Milch imWinter 1905/6 und im Sommer 1906
„verschieden“, „sehr dünn“, nach der Be

kundung der Zeugin Köster seit 1Jahr
„dünn und blau“ und nach der Angabe
der Zeugin Lindemann im Sommer 1906

„stets dünn und blau“.

Das erforderte Gutachten gebe ich

dahin ab:

Nach dem Befunde Bl. 2/3 d. A. ist
eine Wässemng der Milch mit Sicherheit

fcsfzuslellen.
Datum. Unterschrift.

Milchhandel und Sanitätspolizei.
Van

Dr. med. W. Bremme,
Sladturzt in Dresden.

(Fortsetzung)

D. Beimengung von Schmutz.
Eine fast ebenso verhängnisvolle Ver

unreinigung wie durch die Erreger tierischer
und menschlicher Krankheiten, erfährt ‘die

Milch durch Beimischung von Schmutzteilchen
mit den daran haftenden oft massenhaften und

gefährlichen Kleinlebewesen. Bei mangel

hafter Haltung und Pflege der Tiere, bei

unzweckrnäßigen Stallverhältnissen und un

sauberem Melken gelangen Teilchen von Kuh

kot, Kuhhaaren, Heu und Futterstaub in die

Milch. Nach Beendigung des. Melkens wird

die Milch gewöhnlich durch ein Tuch geseiht
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— wenigstens in den meisten kleineren Vieh
haltungen —, welches die Schmutzteilchen
zurückhalten soll; wird das Tuch aber nicht
sehr häufig gereinigt, so werden die Schmutz—
teile sehr schnell in der Milch aufgeweicht,
die Bakterien abgespült und Geruchs- und
Geschmacksstoffe aufgelöst; durch das Seihen

erzielt man dann nur die Entfernung der
gröberen an und für sich ziemlich unschäd
lichen Schmutzteilchen.

Die Bedeutung der Schmutzbeimischung
liegt wesentlich in der damit verbundenen
Zufuhr von Bakterien und in der Auflösung
fäkaler Stoffe. Derfsichtbare Schmutz selbst
hat nur insofern Bedeutung, als er die Milch
nnappetitlich macht. Daß ein größerer oder
geringerer Schmutzgehalt indes großen Einfluß
auf die Haltbarkeit und gute Beschaffenheit
der Milch hat, ergibt sich von selbst.
Es ist das Verdienst von Renk, als erster

auf den Schmutzgehalt der Milch in Zahlen
aufmerksam gemacht zu haben. Er wies in
Berlin durchschnittlich 10,3, in Halle 14,92,
in Leipzig 3,8 und in München 9,0 mg
Schmutzgehalt in der Milch nach. Baron gibt
den Schmutzgehalt der Marktmilch in Dresden
auf 5,44 mg trockenen Schmutzes pro Liter
an. In Würzburg betrug er 3,2 mg, in
Gießen nach Uhl 19,7 mg. Schmeck fand
in Christiania 11,0, v. Hellens (Helsingfors)
nur 1,79 mg. Untersuchungen in Hamburg
ergaben, daß die Schmutzmenge von 0 bis

183,5 mg pro Liter variierte, durchschnitt
lich fanden sich 13,5 mg wasserfreien

Schmutzes.

Bei diesen Zahlen ist aber zu bedenken,
daß durch die übliche Schmutzbestimmung nur
die groben ungelösten Teile festgestellt werden,
während sich die zweifellos viel beträchtlicheren
Mengen der löslichen Stoffe aus Kuhharn und
Kuhkot, sowie massenhaft gelöste und in der
Milch verteilte Bakterien der Schmntzanalyse
entziehen.

Es ist daher im hygienischen Interesse
dringend erforderlich, daß die Milch keinen
Schmutz enthalten darf.

Da die Milch, wie erwähnt, riechende und
schmeckende Stoffe aus ihrer Umgebung be
gierig anzieht und ihr besonders der Stall
geruch fest anhaftet, so ist auf diesen Umstand
Rücksicht zu nehmen, und auch ihre Auf
bewahrung in unreinen, wenig ventilierten
Lokalitäten zu vermeiden.
Durch Auswahl völlig gesunder Milchtiere,

ihre sachgemäße gesundheitliche Überwachung,
Durchführung einer vernünftigen Stallhygiene,
Beobachtung peinlichstiar Sauberkeit, Schutz

der Milch in jedem Stadium vor Berührung
mitKranken oder krankheits- oder ansteckungs
. verdächtigen Menschen, durch diese Mittel ge
lingt es, nicht nur eine von menschlichen und
tierischen Krankheitskeimen freie, sondern
auch völlig saubere Milch zu gewinnen. Sauber
auch im bakteriologischen Sinne, indem der
Gehalt an saprophytischen Keimen, der bei
unsauberer Gebahrung, wie bereits erwähnt,
bis auf‘ Hunderttausende und Millionen im
Kubikzentimeter steigt, bis aufwenige Tausend,
ja unter Hundert herabgesetzt werden kann.
Der Gewinn dieser bakteriologischen Reinheit
liegt in der Erzielung einer längeren Haltbar
keit der Milch und in der Vermeidung der
gesundheitlich und wirtschaftlich bedenklichen
Milchzersetzung auf längere Zeit hinaus.

IV. Dle sanltltepollzelllche Regelung des Milchhandels.

Gesetzliche Verordnungen und Vorschriften,
die sich auf verschiedene Nahrungsmittel be
ziehen, finden sich schon bei den ältesten

Völkern. So waren bereits bei den alten
Ägyptern Vorschriften in Rücksicht auf die
häufiger vorkommenden Viehseuchen erlassen

werden; die mosaische Gesetzgebung suchte

durch gewisse Speisevorschriften damals

weit verbreiteten Krankheiten entgegenzutreten
und das Ädilitium edictum des alten Roms
behandelte Speisen und Getränke, deren
Gebrauch eingeschränkt werden sollte. Den

Grund, gesetzgeberische Maßregeln auch auf

die Milch auszudehnen, haben zweifellos die
seuchenartig auftretenden Tierkrankheiten ge
geben. Eine der ersten derartigen Ver
ordnungen dürfte die in Venedig im Jahre 1599
erlassene sein, die ebenfalls anläßlich einer
unter dem dortigen Milchvieh herrschenden
Seuche erlassen wurde. Ans denselben
Gründen wurde die erste derartige Ver
ordnung in Deutschland 1732 in Braunschweig
erlassen. Später fing man von seiten der

größeren Städte an, dem Milchverkehr mehr
Aufmerksamkeit zu schenken. Hamburg war
die erste Stadt, deren Polizeibehörde 1818
eine eingehende Verordnung erließ, die sich
gegen die im Milchhandel zutage getretenen
Mißstände richtete. Ungefähr‘ 20 Jahre später
erließen dann andere deutsche Städte, wie

Braunschweig, München, Nürnberg und Würz
burg ebenfalls den Milchverkehr betreffende
Verordnungen. Zu einer durchgreifenden

Regelung des Milchverkehrs kam es aber erst
nach Erlaß des Reichsgesetzes, betreffend

den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genuß

mitteln und Gebranchsgegenständen vom

Jahre 1879. Da es nach Ansicht einer 1882

tagenden Kommission nicht ratsam erschien,
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eine einheitliche Regelung des Verkehrs mit
Milch für das gesamte Reichsgebiet herbei
zuführen, so sind in Deutschland bisher reichs

gesetzliche Bestimmungen über den Milch
bandel nicht vorhanden. Es kommen vielmehr,

abgesehen von den landes- und ortspolizei
lichen Vorschriften, die allgemeinen Be

stimmungen über Nahrungsmittel und einzelne

Vorschriften der Vielxseuchengesetze in Be

tracht. Ferner wurden im Reichsgesundheits

amte 1882 von der oben erwähnten Kommission

„technische Materialien zum Entwurfe einer

kaiserlichen Verordnung, betreffend die polizei

liche Kontrolle der Milch“ zusammengestellt

und später den einzelnen Bundesregieruugen

zur Verwertung mitgeteilt. Dieselben um

fassen: a) Behandlung der Milch seitens der

Produzenten und Verkäufer, b) die vorläufige

Kontrolle an der Verkaufsstelle, c) die end

gültige Kontrolle im Laboratorium und d) die

Stallprobe. Eine Folge hiervon war sowohl

der Erlaß von Ministerialverfiigungen, als

auch von Laudespolizeiverordnungen in ver

schiedenen Bundesstaaten. So erschienen für

Preußen Ministerialerlasse 1884, 1899 und

1900, in Bayern 1887, in Württemberg 1886,

in Elsaß-Lothringen 1890, im Königreich

Sachsen 1899, in Sachsen-Weimar 1892.

Abgesehen von diesen Ministärialerlassen,

welche lediglich Grundsätze für etwa zu

erlassende Verordnungen aufstellen, sind in

einigen Bundesstaaten (Bayern, Baden u. a.)

auch für den ganzen Staat gültige Landes

verordnungen erlassen worden.

Auch in anderen europäischen Staaten be

stehen Gesetze über den Verkehr mit Milch.

In Österreich ist der Milchkandel neben

allgemeinen Gesetzen noch nach der alten

Marktordnung von 1770 geregelt.

In Frankreich erging über denselben

Gegenstand 1888 ein Dekret des Präsidenten

der Republik; sonst ist die Angelegenheit

örtlich geregelt.
In Italien wird der Milchhandel durch

ein Reglement vom Jahre 1890 geregelt,
das sehr weitgehende, hygienisch wertvolle

Bestimmungen enthält.

Für Großbritannien ist die 1885 erlassene

Dairies, Cow-sheds and Milk-shops Order

gültig, daneben bestehen allgemeine Bestim
mungen und solche der Infectious Diseases

(Prevention) Act.
In Schweden wurde vom Oberstatthalter

amte 1886 eine Verordnung über den Milch
handel erlassen.

Wie schon oben erwähnt, ist in Deutsch
land auf Grundlage der „Materialien“ bzw.

der Ministerial-Verfiigungen eine große An
zahl von Polizei-Verordnungen betreffend den
Verkehr mit Milch erlassen worden. Dieselben
sollen im folgenden näher besprochen werden.

Als Grundlage dienen die „Materialien“ und
die Polizeivorschriften 81 deutscher Städte,
die von Reinsch anläßlich der allgemeinen
Ausstellung für hygienische Milchversorgung
in Hamburg 1903 zusammengestellt sind.

Aus dieser lesenswerten Schrift stammen auch

zum größten Teil die angegebenen Zahlen.

i. Sanitätspollzeiliche Vorschriften,

die die Anforderungen an die normale Milch, ihre

Behandlung, Aufbewahrung und den Verkauf betretfen.

a) Anforderungen an die Verschiedenen
Milchsorten.

Die in den Handel gebrachte Milch wird

nach ihrer Qualität bezeichnet. An erster

Stelle steht die unveränderte Kuhmilch, in

den Verordnungen als Vollmilch benannt.
In zweiter Linie kommt die abgerahmte
Milch, bei welcher einige Verordnungen
unterscheiden zwischen abgerahmter, d. h.

handentrahmter Milch und Magermilch, d. h.

Zentrifugenmilch. Als ein Mittelding zwischen

Vollmilch und abgerahmter Milch steht die

Halbmilch, d. i. halb entrahmte Milch.
Schließlich kommt der Rahm oder die Sahne,

bei welchem einige Verordnungen wieder

Sahne und Schlagsahne unterscheiden. Die

Materialien unterscheiden zwischen Vollmilch,

Halbmilch und Magermilch, während die

meisten Verordnungen nur zwei Milchsorten

für den Verkehr zulassen: die Vollmilch und

die abgerahmte Milch. 9 von den 81 Ver

ordnungen führen nach Reinsch außer diesen

beiden Milchsortenl noch die Halbmilch,

während dieselbe in 9 anderen Verordnungen

ausdrücklich verboten ist. 5 Verordnungen

unterscheiden zwischen abgerahmter Milch

und Zentrifugenmilch.
Für diese Sorten stellt die Mehrzahl der

Verordnungen bestimmte Anforderungen aufi

die sich auf das spezifische Gewicht der Milch

sowie auf ihren Gehalt an Fett und an Trocken

substanz beziehen, und zwar werden entweder

nur für einen dieser Faktoren, oder auch für

zwei, oder alle drei Grenzwerte aufgestellt.
Von den 81 Verordnungen setzen 62 Höchst

und Mindestzahlen für das spezifische Gewicht,

sowie den Gehalt an Fett und Trockensubstanz
fest, und zwar fordern diese Grenzwerte (nach
Reinsch)
1. Für spezifisches Gewicht,
Fett und Trockensubstanz 17 Verordnungen

2- Für spezifisches Gewicht
undFett.‚.....30 „
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3. Für spezifisches Gewicht
und Trockensubstanz 1 Verordnung

4. Für Fett und Trocken
substanz. . . . . . . 1 „

5. Für spezif. Gewicht allein 1 „

6. Für Fett allein 12 Verordnungen

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, be
ziehen sich die meisten Grenzzahlen auf den
Gehalt an Fett, der von 60 Verordnungen
festgesetzt wird, darunter bei 12 Verordnungen
als alleinige Bestimmung. Das ist erklärlich,
da von den Nährstofi‘en der Milch das Fett
als der wichtigste angesehen wird. Nach der
heute in den wissenschaftlichen, mit der
praktischen Milchkontrolle vertrauten Kreisen
geltenden Ansicht, ist die Festsetzung eines
Grenzwertes —- des Mindestgehaltes — für
Fett durchaus genügend, um einerseits be
stimmte, für die Milchkontrolle zu verwertende
Anhaltspunkte bezüglich der Beurteilung der
Milch zu geben und gleichzeitig ein Mittel
zu schaften, um den Milchvertälschungen leichter
begegnen zu können, als auch anderseits

den Produzenten zu veranlassen, keine minder

wertige, wenn auch unverfälschte Milch zu
liefern, sondern durch entsprechende Wahl
der Rasse, sorgfältige Auswahl des Futters,
sowie sorgsame Pflege des Milchviehes eine
an wertvollen Bestandteilen vorzüglich
Fett — reiche Milch zu erzielen. Mit dem
Festsetzen eines Grenzwertes für Fett ist
demnach eine genügende Anforderung an die

Qualität der Milch geschaffen, weshalb auch
die Anforderungen, die in einzelnen Verord
nungen an den Gehalt der Milch an Trocken
substanz gestellt werden, und der. doch nur
im Laboratorium ermittelt werden kann, über
flüssig erscheinen. Das gleiche gilt vom
Festsetzen von Grenzen für das spezifische
Gewicht. Dieselben sollen einen Anhalt geben
bei der sogenannten „Vorprüfung“ der Milch
mittelst des Milchmessers. Doch haben sich

diese Vorprüfungen als fast wertlos erwiesen,
da ja — wie bei den Fälschungen auseinander
gesetzt worden ist —- bei der häufigsten Ver
fälschung der Milch, dem Wasserzusatz mit
Abrahmung, das spezifische Gewicht fast un
verändert ist.

a) Vollmilch.
Als Vollmilch bezeichnen die Materialien

eine „nach dem Abmelken in keiner Weise
entrahmte oder sonst veränderte Milch, welche
einen Fettgehalt von mindestens 2,7 Proz.
und ein spezifisches Gewicht von mindestens
1028 hat“. In den meisten Verordnungen
wird sie als eine „Milch, welcher nichts
hinzugesetzt und nichts weggenommen ist

und die auch sonst nicht verändert ist“

definiert.*) Unter den erwähnten 62 Ver
ordnungen enthalten 60 eine Minimalgreuze

des Fettgehaltes; 37 derselben bestimmen
als unterste Grenze 2,7 Proz., fünf 2,4 bis
2,5 Proz., sieben 2,8 Proz., neun 3 Proz. und
nur zwei haben einen höheren Minimalgehalt,
nämlich 3,2-—3,3 Proz. In 19 Verordnungen
findet sich der Minimalgehalt an Trocken
substanz zwischen 10,5—12,0 Proz. schwan
kend, festgesetzt; die meisten bestimmen
1 11,0———11,5 Proz. 25 Verordnungen setzen

Grenzen für das spezifische Gewicht der
Vollmich an, hierunter zehn 1028—1034,
acht 1029—1033 uudfüuf 1029-1034,
während eine einzelne 1027——1034 gestattet.

Wie aus diesen Bestimmungen ersichtlich
ist, hat die Vereinbarung über Zahlengrößen‚
die als wirklich recht und billig zu be
trachten sind, ihre Schwierigkeiten. Stellt
man die Forderungen zu hoch, so macht man

es leicht einer Reihe von Beständen un.

möglich, den Städten Vollmilch zu liefern;
stellt man die Forderungen zu niedrig, so
wird das mit den Bestimmungen Bezweckte
nur in geringem Umfang erreicht. Diesem
Zwiespalt suchen die Verordnungen von

Dresden und Leipzig aus dem Wege zu
gehen, indem sie zwei verschiedene Klassen
von Vollmilch unterscheiden. Die Anfor
derungen an den Mindestfettgehait beziehen
sich nur auf die Vollmilch I. Sorte, der in
Dresden auf 2,8 Proz, in Leipzig auf 3 Proz.
festgesetzt ist. Als Vollmilch II. Sorte darf
eine unveränderte Kuhmilch von geringerem
Fettgehalt verkauft werden, in Leipzig jedoch
nur unter Angabe des Fettgehaltes. Mehrere
andere sächsische Städte —— wie Planen i. V.
und Z wick au — haben ähnliche Verordnungen,
indem Milch, die weniger als 2,8 Proz. Fett

*) Es ist bekannt, daß bei jeder Melkzeit
die zuerst ausgemolkcnen Portionen der Milch
anders zusammengesetzt sind, als die zuletzt
ermolkcne. Man kann daher einen b.stimmteu
Begriff mit dem Wonte „Milch“ nur unter der
Voraussetzung verbinden. daß man es mit dem
ganzen Gmue|ke zu tun hat. Jeder Käufer setzt
stillschweigend voraus, daß alle Kunden eines
Händlers Milch von gleicher Bes-hai'fenheit
erhalten. ln Berücksichtigung dieser Tals-acue
und auf’ Vorschlag von Profr8xwl' Weigmann
in Kiel hat die freie Vcn-inigung drutscher
Nahruugsmiltelchemiker folgende Urfinili0n der
Vollmilch angenommen: ‚
Vollmil«h ist die durch regelmäßiges, un

unterbrochenes und vollständiges Ansmelken
erhaltene Milch, welcher nichts hinzugesetzt. und
entzogen werden ist, und welche auch sonst

l nicht verändert ist.
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enthält, unter deutlicher Angabe des ge
ringeren Fettgehalts der Milch als Vollmilch
verkauft werden darf.
Es soll hier nicht unerwähnt bleiben,

daß sich der Wegfall einer Vorschrift
über den Mindestfettgehalt der Vollmilch
II. Sorte in Dresden nicht bewährt, sondern
zu einer dauernden Verschlechterung der
Dresdener Milchverhältnisse geführt hat.
Es gelangen immer größere Mengen einer
überaus minderwertigen Milch mit 2,5 Proz.
und weniger Fett in den Handel und dieser
Zustand muß im Hinblick auf die dadurch
verschlechterte Volksernährung schwere Be
denken hervorrufenÄ Das in dem Dresdener
Urtsgesetz versuchte Hilfsmittel einer Zwei
teilung der Milch in eine I. und II. Sorte
ist durch die Solidarität der Produzenten

vereitelt worden, indem diese nahezu aus
nahmslos ihre Milch, auch die fettreiche, als
II. Sorte bezeichneten. Dies geht schon
daraus hervor, daß 1909 von 4752 im
städtischen chemischen Untersuchungsamt
untersuchten Milchproben nur 439 —— also
noch nicht der zehnte Teil —— als Vollmilch
I. Sorte bezeichnet waren. Von den 439 Proben
entstammten aber noch 110 den größeren
Molkereien, welche grundsätzlich nur Voll
milch I. Sorte in den Verkehr bringen. Dem
Publikum fehlt also jede Möglichkeit der

Auswahl, es ist jeder Übervorteilung wehr

los preisgegeben und immer dringender macht

sich das Bedürfnis nach Wiederherstellung

einer Fettgrenze auch für die Vollmilch

II. Sorte geltend.

ß) Halbmilcb.
Unter Halbmilch verstehen die Materialien

„eine Milch, welche durch Mischen von voller

mit entrahmter Milch oder durch teilweise

bewirktes Entrahmen hergestellt wird“. Die

Anforderungen der Materialien an die Halb

milch bestehen in einem Fettgehalt von

1,5 Proz. und einem spezifischen Gewicht
von mindestens 1030. Sie wird nur von

neun Verordnungen im Verkehr zugelassen.

Unter diesen stellen 7 Verordnungen An- ‘

forderungen an den Fettgehalt und zwar

fordert eine Verordnung 1 Proz., fünf Ver

ordnungen 1,5 Proz. und eine Verordnung

1,8 Proz. Für das spezifische Gewicht setzen
fünf Verordnungen eine untere Grenze von
1030 fest, eine Verordnung bestimmt als
Grenzen 1031—1036. Einen Mindestgehalt
an Trockensubstanz von 9,5 Proz fordert
eine Verordnung.
Man kann nur damit übereinstimmen, daß

die übrigen Verordnungen die Halbmilch vom

Verkehr ausschließen. Abgesehen davon,

daß sich jeder Konsument die Halbmilch
durch Vermischen von Vollmilch mit ent
rahmter Milch leicht selbst herstellen kann,
und zwar billiger, als er sie gewöhnlich im
Handel bezahlen muß, ist die Halbmilch ge
eignet, zahlreichen Verfälschungen Tor und
Tür zu öffnen. Auch die Materialien emp
fehlen die Halbmilch allmählich vom Verkehr
auszuschließen.

y) Abgerahnrte Milch oder Magermilch.
Als dritte Art, in der Kuhmilch in den

Verkehr gelangen darf, kennen die Materialien
eine „durch Abrahmen des durch längeres
Stehen ausgeschiedenen Rahmes oder mittelst

Zentrifugen entrahmte Vollmilch, die einen

Fettgehalt von mindestens 0,15 Proz. und

ein spezifisches Gewicht von mindestens 1032

haben soll“ —- die Magermilch. Einige Ver

ordnungen unterscheiden nun zwischen der

ohneVerwendung künstlicher Mittel entrahmten
Milch (handentrahmte

—— abgerahmte Milch)
und der durch Zentrifugieren entrahmten

Milch (Zentrifugenmilch — Magermilch), neun
zehn Verordnungen fordern einen Mindestfett

gehalt, und zwar eine Verordnung von 0,10

Prozent, fünfzehn Verordnungen von O, 15 Proz.,

eine Verordnung von 0,30 Proz. und zwei

Verordnungen von 1,00 Proz. Von diesen

setzen zwei Verordnungen für die Zentrifugen

milch einen Mindestfettgehalt von 0,15 Proz.,

für die handentrahmte Milch von 0,8 Proz.

bzw. 0,3 Proz. fest.
Häufiger als an den Fettgehalt werden

von den Verordnungen Anforderungen an das

spezifische Gewicht der abgerahmten Milch

gestellt und zwar in 36 Fällen. Davon ver

langen eine Verordnung 1031 (für handent
rahmte Milch), siebzehn Verordnungen 1032,

zwei Verordnungen 1032—1037, zwei Ver

ordnungen 1032—1038, eine Verordnung

1035—1037, zehn Verordnungen 1033, eine

Verordnung 1034, eine Verordnung 1034
bis 1040, eine Verordnung 1035.
Ein Mindestgehalt an Trockensubstanz

wird in Höhe von 8,5 Proz. von vier Ver

ordnungen vorgeschrieben.
Der Umstand, daß nur einundzwanzig von

sechzig Verordnungen, die überhaupt An

forderungen an den Fettgehalt der Milch

stellen, die abgerahmte Milch in dieser Be

ziehung berücksichtigen, läßt darauf schließen,
daß man überwiegend die Forderung eines

Mindestfettgehaltes für abgerahmte Milch als

überflüssig ansieht. Da es sich ja, wie
schon der Name sagt, um eine Milch handelt,
der der Rahm, der fettreichere Teil entzogen
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ist, so weiß doch der Konsument, daß die

Milch, die er kauft, eine fettarme ist. Anderer
seits wird natürlich der Produzent wünschen,

zu seinem eigenen Vorteil die Entrahmung
der Milch soweit als möglich zu treiben, sie

also möglichst fettarm zu machen, so daß

sich im Handel häufig Zentrifugenmilch mit

0,05—0,1 Proz. Fettgehalt findet. Da man
aber nicht annehmen kann, daß eine Milch
mit 0,15 Proz. Fettgehalt so viel wertvoller
ist, als eine solche mit 0,05—0,1 Proz.,
daß man glaubt, letztere vom Verkehr aus
schließen zu müssen, so wird man die Fords
rung eines Mindestfettgehaltes für abgerahmte
Milch ruhig fallen lassen können, da für eine

solche Anforderung weder ein besonderes

Interesse des Konsumenten vorliegt, noch die

selbe aus praktischen Gründen wünschenswert

ist. Sie besitzt zwar der Vollmilch gegen
über einen erheblich geringeren Geldwert, ist

aber, weil sie, abgesehen von dem verminderten

Fettgehalte alle übrigen Milchbestandteile in

nahezu unveränderter prozentischer Menge

enthält, für die menschliche Ernährung noch

sehr bedeutungsvoll. Einmal dient sie der

.llagerkäserei, und zweitens bildet sie ein

vorzügliches Volksnahmngsmittel für ältere
Kinder und für Erwachsene, bei welchen sich

das der Milch entnommene Fett durch billigere
Fettsorten ohne Schaden für die Gesundheit
ersetzen läßt.

d
) Sahne.

Für den Fettgehalt der Sahne ordnen die

Materialien an, daß derselbe den örtlichen

Verhältnissen entsprechen soll, doch soll ein

Mindestfettgehalt von nicht über 10 Proz.
vorgeschrieben werden. Unter den Ver

ordnungen fordern zehn als Mindestfettgehalt

10 Proz., fünf von diesen setzten außerdem

für Schlagsahne einen Mindestfettgehalt von

25 Proz. fest.

Ausgeschlossen vom Verkehr ist sowohl
nach den Materialien als auch nach allen

Verordnungen — mit Ausnahmen von zweien
— die Milch, die wenige Tage vor dem
Abkslbtermin und bis zum sechsten Tage
nach dem Abkalben abgemolkeu ist (Colostrum.
Biestmilch).

b
) Behandlung, Aufbewahrung und

_‚ Verkauf der Milch.
Über die Behandlung der Milch vom

Melken bis zur Abgabe an die Konsumenten
finden sich in den meisten Verordnungen
übereinstimmende Anforderungen, die eine

Beförderung, Aufbewahrung und Verarbeitung
der Milch in einer Weise verlangen, „daß
dadurch deren Genießbarkeit und Haltbarkeit

nicht beeinträchtigt wird“. Überall wird
größte Sauberkeit verlangt. Insbesondere

sind es die Räume, in denen die Milch auf
bewahrt und feilgehalten wird, auf die sich
diese Bestimmungen erstrecken. Nach den

Materialien soll „die für den Verkauf be
stimmte Milch in Räumen aufbewahrt werden,
welche stets sauber und ordentlich, insbe

sondere möglichst staubfrei gehalten, täglich

ohne Ausnahme ausgiebig gelüftet und kühl

gehalten, nicht als Schlaf- oder Kranken
zimmer beuutzt werden, mit solchen auch

nicht in offener Verbindung stehen. Eine
zwischen Verkaufs- und Schlaf- oder Kranken
zimmer vorhandene Tür muß verschlossen
gehalten werden.“

In einigen Verordnungen finden sich Be<
stimmungen, die in den Milchverkaufsrüumeu

das Aufbewahren, Feilhalten oder Verkaufen

gewisser, leicht in Zersetzung übergehender
Gegenstände, oder solcher, durch deren Auf
bewahrung leicht eine Verunreinigung der

Milch hervorgerufen wird, verbieten.

In eingehender Weise beschäftigen sich
die Materialien und die meisten Verordnungen
mit den Milchgerätschaften. So sollen Gefäße

aus Kupfer, Messing, Zink, gebranntem Ton
mit schlechter oder schadhafter Glasur, Eisen

mit bleihaltigem, riesigem oder brüchigem

Email, oder verrostete Gefäße weder als
Transport- noch als Standgefdße für die Milch
dienen, weil die Milch aus solchen Gefäßen

gesundheitsschädliche Stoffe aufnehmen kann.

Die Standgefäße sollen einen Deckel besitzen.
Die Milchgefäße sollen eine so weite Öffnung

haben, daß die Reinigung mit der Hand be

quem ausgeführt werden kann. Die zum

Ausmessen der Milch dienenden Gefäße sollen

ebenfalls aus einwandfreiem Material bestehen

und mit geeigneter Handhabe versehen sein,

damit die Hand des Messenden nicht mit der

Milch in Berührung kommen kann. Lappen,
Papier und dergleichen sind als Verschluß
und Dichtungsmittel bei Milchget‘äßen aus

zuschließen, ebenso ist Stroh für diese Zwecke
zu vermeiden und wo es, wie oft bei hölzernen

Gefäßen nicht zu entbehren ist, nur in reinem

Zustande und nicht öfter als einmal zu ver

wenden. Gummiringe als Dichtungsmaterial

sollen kein Blei enthalten. Sämtliche Milch
gef‘äße sind peinlich sauber zu halten, bei

ihrer Reinigung soll kein kaltes Wasser und
Sodalösung verwendet werden. Die aus Milch
gefäßen und aus geschlossenen MilchWagen
führenden Zapfhähne sollen nur aus einwand
freiem Material bestehen oder gut verzinnt
sein und inwendig stets sauber gehalten
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werden. Die Transport- und Standgefäße für

Milch sollen mit deutlichen und unabnehmbaren

Bezeichnungen, welche dem Inhalt entsprechen,
versehen sein, aufgeklebte und angebundene

Zettel sind nicht zulässig. Dagegen können

Gefäße, in denen Milch auf Bestellung an
Einzelkunden ausgetragen wird, mit abnehm
barer Bezeichnung versehen werden. Die
Standgefäße müssen in den Verkaufsstellen
so aufgestellt sein, daß der Käufer die Be
zeichnung lesen kann. Bei geschlossenen
Milchwagen sollen die Bezeichnungen nebst

Preisangaben auf der Wagenwand unmittelbar
über der betreffenden Auslaßöfl’nung angebracht

sein. Die Verwendung von Milchgefäßen
jeder Art zu anderen Zwecken ist bei Strafe
zu untersagen. Schließlich ist betreffs des
Verkaufs der Milch sowohl in den Materialien,
wie in den meisten Verordnungen, noch da
rauf aufmerksam gemacht, daß die Milch
verkaufsstellen und Milchwirtschaftsbetriebe
der zuständigen Behörde (Polizei) anzumelden
und auch Geschäftsverlegungen usw. an

zuzeigen sind.

2. Sanitätepoilzeliiche Vorschriften, die sich auf die

chemische Verluderung der Milch beziehen.

a) Übergang giftiger Stoffe in die Milch.
Trotz der Tatsache, daß durch die Futter

mittel, wenn dieselben giftige Eigenschaften
besitzen, diese in die Milch übergehen und
deren Genuß schädlich machen können, hat
sich die die Materialien bearbeitende Kom
mission nicht entschließen können, eine Fütte
rungsvorschrift für das Milchvieh zu erlassen,
sondern nur empfohlen, in den Verordnungen
auf die erwiesenen Nachteile einzelner Futter
mittel besonders für die mit solcher Milch
genährten Kinder hinzuweisen. Es würde
auch zu weit gegangen sein, von Reichs wegen
aus eine einheitliche Fiitterungsvorschrift zu
erlassen, die bei der Verschiedenheit der
Futtermittel, die je nach der Gegend ge
füttert werden, auch schwer durchzuführen
wäre. Außerdem würden es die Landleutc
vermutlich als einen Eingriff in ihre persön
lichen Rechte ansehen, wenn sie ihre Kühe
nicht so füttern könnten, wie es ihnen beliebt,

bezüglich wie es die ihnen zu Gebote stehenden
Futtermittel am zweckmäßigsten erscheinen
lassen. Infolgedessen haben auch die Ver
ordnungen davon abgesehen, allgemeine Fütte

rungsvorschriften zu verlangen und sich nur

darauf beschränkt, für die als „Kindermiich“
in den Handel gebrachte Milch, derartige
Vorschriften zu erlassen, und für die Fütterung ‚
der Kindermilchkühe die schon besprochenen
schädlichen Futtermittel zu verbieten. i

Der chemischen Veränderung der Milch
durch Übergang von Arzneistoii‘en tragen

die Materialien Rechnung, indem sie an

ordnen, daß „Milch von Kühen, die mit

giftigen Arzneimitteln, welche in die Milch

übergehen, behandelt werden, vom Verkehr

auszuschließen ist“. Diese Forderung ist
von fast allen Verordnungen übernommen
worden. Eine Gewähr dafür, daß dies nicht
trotzdem geschieht, ist damit natürlich noch
keineswegs gegeben. Wenn Tierärzte bei
Krankheiten der Kühe zugezogen werden,
dann werden diese gewiß dafür sorgen, daß
Milch von Kühen, welche mit diii‘erenten
Arzneistofien behandelt werden, nicht in den
Handel gebracht wird. Im übrigen aber

hängt dies ganz von dem guten Willen und
dem mehr oder weniger weiten Gewissen des
betreffenden Besitzers ab. Wenn es vor
kommt, und wenn in die Milch übergegangene
Arzneistofl‘e eine schädliche Wirkung auf
die Konsumenten äußern sollten, würde wohl
fast nie der Nachweis so geführt werden
können, daß der Schuldige zur Verantwortung
gezogen werden kann.

b) Konservierungsmittel.
Die Materialien verbieten den Verkehr

mit Milch, die irgendwelche chemischen

Konservierungsmittel enthält. Die Verord
nungen haben ebenfalls Milch, „die anders
als durch Abrahmen, Abkochen, Sterilisieren
oder Gefrieren verändert ist“, für unzulässig
erklärt und insbesondere solche Milch, „der
Wasser oder chemische Konservierungsmittei
z. B. doppeltkohlensaures Natron, Salizyl
säure, Borsäure und dergleichen zugesetzt

ist“, vom Verkaufe ausgeschlossen. Diese

Verfügungen sind nach dem früher Gesagten
voll und ganz berechtigt, und es ist hier
nichts weiter hinzuzufügen.

c) Fälschungen.
Die Milchfälschung, über deren einzelne

Arten schon das Nötige gesagt ist, hat heut
zutage große Dimensionen angenommen, da

namentlich in den Städten die Milch fast

ausschließlich durch die Hände von Zwischen
händlern an das konsumierende Publikum

geht. Dieser Umstand, sowie die Schwierig

keit, eine Verfälschung der Milch in jedem
Falle sicher erkennen zu können, ist der

Grund, daß es in großen Städten geradezu
nicht leicht ist, reine Milch zu erhalten.
Man würde sich aber einer Täuschung

aussetzen, wenn man annehmen wollte, daß

sich die Milchfäischung lediglich auf die

großen Städte beschränkt; wie in diesen, so

gehört sie auch in mittleren und kleine“
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Städten, ja selbst auf dem Lande zu den
täglichen Erscheinungen.

In den Verordnungen befinden sich Be
stimmungen, daß Milch, der Wasser zugesetzt
ist, vom Verkaufe ausgeschlossen ist.
Die Fälschungen der Milch können durch

energische Überwachung in engen Grenzen

gehalten werden. Die Maßnahmen dagegen
sollen bei der sanittltspolizeilichen Über
wachung besprochen werden.

3
.

Senititspoiizeiilche Vorschriften, die sich auf die l

bakterielle Veränderung der Milch beziehen.

e
.) Die bakterielle Zersetzung der Milch.

Über den zulässigen Säuregrad der Milch
finden sich in den Materialien —- außer für
Kindermilch (siehe Anhang) -— keine Be

stimmungen. Nur einzelne Verordnungen
nehmen allgemein hierauf Bezug; so bestimmt
die Verordnung für Dresden, daß eine Milch,
die mehr als 19 Säuregrade aufweist, nicht

in den Handel gebracht werden darf.

Dagegen nehmen die Materialien auf die
.\lilchfehler Rücksicht, indem sie Milch, welche
blau, rot oder gelb gefärbt, mit Schimmel

pilzen besetzt, bitter, i'aulig, schleimig oder

sonstwie verdorben ist, Blutrestc oder Blut
gerinnsel enthält, vom Verkehr ausschließt.
Dieselben Forderungen stellen auch die Ver

ordnungen auf. Man kann sich mit diesen

Bestimmungen einverstanden erklären, denn

wenn auch einzelne Milchfehler — wie die
blaue und die schleimige Milch ———nicht
direkt als schädlich zu betrachten sind, so

maß derartige Milch doch als eine durch ihre

Beschaffenheit ekelerregende angesehen Werden

und schon als solche nach dem Wortlaut der
meisten Verordnungen vom Verkehr aus
geschlossen werden.

b
) Übertragung von Infektionskrankheiten von

dem Rind auf den Menschen.
In dieser Beziehung fordern dieMaterialien,

daß einerseits Milch von Kühen, welche an

Milzbrand, Lungenseuche, Rauschbrand, Toll
wut, Pocken, Krankheiten mit Gelbsucht, Ruhr,

Euterentziindungen, Blutvergiftung, namentlich
Pyämie, Septikämie, fauliger Gebärmutter
entzüudung oder anderen fieberhaften Krank
heiten leiden, sowie von Kühen, bei denen
die Nachgeburt nicht abgegangen ist, oder
bei denen krankhafter Ausfluß aus den

Geschlechtsteilen besteht, und andererseits
Milch von Kühen, welche an Eutertuberkulose
oder an mit starker Abmagerung oder Durch
fallen verbundener Tuberkulose leiden, vom
Verkehr auszuschließen ist. Besondere Be
stimmungen finden sich noch bei den An l

fordernngen für Kindermilch. Ähnliche Be
stimmungen, die mehr oder weniger ausführ
lich gehalten sind, finden sich in fast allen
Verordnungen. Die Notwendigkeit solcher
Forderungen ist an anderer Stelle schon be
gründet worden, und es genügt hier, noch
einmal auf die strikte Befolgung dieser Be
stimmungen im allgemeinsten Interesse bili
zuweisen.

c) Beimischung von Ansteckungsstofi'cn, die

für den Menschen spezifisch pathogen sind.
Die notwendigen Maßnahmen, die eine

Beimischung von Ansteckungsstotfen, die für
den Menschen spezifisch pathogen sind, ver

hindern sollen, finden sich in den Materialien
vor allem in der Forderung der größten
Sauberkeit bei Gewinnung, Behandlung, Auf
bewahrung und Verkauf der Milch. Ein Ver
bot, daß kranke Menschen sich mit der Milch

beschäftigen, findet sich in den allgemeinen

Bestimmungen nicht, doch wird darauf hin
gewiesen. „Inwieweit Erkrankungeu, nament
lich an ansteckenden Krankheiten in der

Haushaitung des Milchgewinners oder -Ver
käufers gesundheitspolizeiliche Maßnahmen

erfordern, maß von dem zuständigen beamteten

Arzt im Einzelfalls bestimmt, durch die be
rufenen Aufsichtsbehörden angeordnet und die

Ausführung der Maßregeln überwacht werden.“

Bei den Anforderungen an Kindermilch finden
sich noch die Bestimmungen, daß mit Aus

schlägen behaftete oder an ansteckenden

Krankheiten leidende Personen nicht melken
dürfen.

In den meisten Verordnungen findet sich
die Bestimmung, daß „Personen, welche an

ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten

leiden, oder welche Geschwüre bzw. Aus

schläge an den Händen oder im Gesicht

haben, oder mit deutlich erkrankten dritten

Personen in unmittelbare Berührung kommen,

sich in keiner Weise mit der Behandlung
und dem Vertriebe der Milch beschäftigen

dürfen“. In 18 Verordnungen findet sich die
sehr wichtige Bestimmung, daß Erkrankungen
an Infektionskrankheiten, welche in der
Wohnung oder in den Geschäftsräumen eines
Milchhändlcrs vorkommen, sofort oder längstens
innerhalb 12 Stunden der zuständigen Behörde
anzuzeigen sind. In anderen Verordnungen
wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
Behörde befugt ist, beim Auftreten von In.
fektiouskrankheitcn in Milchwirtschaften den

Betrieb zu untersagen, ebenso den Verkauf
von Milch aus solchen Grundstücken zu ver
bieten, wo Zustände herrschen, die im.
steckende Krankheiten hervorzurufen geeigxwt
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sind. Die angeführten Bestimmungen sind
zwar sehr wertvoll und wichtig, doch bieten
sie noch keine genügenden Garantien, wie
auch die immer wieder auftretenden, durch
die Milch bewirkten Erkrankungen und Epi
demien beweisen.

d) Beimischung von Schmutz.
Hierüber wird von einigen Verordnungen

die allgemein gehaltene Forderung aufgestellt,
daß Milch, welche in mehr oder weniger
starkem Grade durch Milchschmutz ver
unreinigt ist, im Verkehr unzulässig ist,
während andere Verordnungen für den
Schmutzgehalt der Milch nach dem Gewicht
eine Grenze festsetzen, die die Milch nicht
überschreiten darf, wenn sie in den Handel
gebracht wird. Diese Grenze ist in den

einzelnen Verordnungen verschieden und auf
5, 8, 10 oder 15 mg pro 1 Liter festgesetzt.
Andere Verordnungen verlangen wieder, daß
Milch nach längerem, ruhigerem — halb-,
eiu- bzw. zweistündigem ——- Stehen keinen
Bodensatz zeigen darf. In den Materialien
und in 61 Verordnungen ist der Schmutz
gehalt der Milch nicht besonders erwähnt.

Daß der Schmutzgehalt einen wesentlichen
Einfluß auf die Haltbarkeit der Milch und
ihre Bekömmlichkeit hat, ist schon ausein
ander gesetzt, und es ist das Verlangen
nach einer reinlich ermolkenen und von

Schmutzbestandteilen möglichst freien Milch
ein ganz natürliches und vom gesundheitlichen
Standpunkt aus durchaus berechtigtes. Weil
gerade in dieser Beziehung von den Pro
duzenten der Milch viel gesündigt wird, er
scheint es unbedingt erforderlich, Bestimmungen
über den Schmutzgehalt der Milch zu treffen.
Es fragt sich nur, ob es zweckmäßig ist,
eine bestimmte Grenze für den Schmutz

gehalt festzusetzen, denn es heißt doch mit
anderen Worten, daß ein diese Grenze nicht
überschreitender Schmutzgehalt erlaubt ist.
Dabei gehen die Ansichten über die noch

zulässigen Grenzen des Schmutzgehaltes sehr
auseinander, und schwanken in den einzelnen

Verordnungen zwischen 5—15 mg für einen
Liter Milch. Aus diesen Gründen erscheint
es verfehlt, eine bestimmte Grenze für den

Schmutzgehalt der Milch festzusetzen. Das

hygienische Interesse erfordert drin
gend, daß die Milch überhaupt keinen
Schmutz enthalten darf. Für die prak
tische Milchkontrolle genügt die Forderung

von Renk, daß die Kuhmilch in einem
solchen Zustande der Reinheit auf den Markt

gebracht werde, daß bei zweistündigem

Stehen eines Liters Milch in einem Gefäße

mit durchsichtigem Boden, ein Bodensatz
nicht beobachtet werden kann.

Anhang.

Vorschriften, dle Klmlermllch betrefiend.

Sowohl die Materialien als 38 von den
81 Verordnungen haben für die Kindermilch
besondere Forderungen aufgestellt. Bei der
außerordentlichen Wichtigkeit, welche der
Milch als ausschließliches Nahrungsmittel
vieler Kinder im ersten Lebensalter zu
kommt, und bei der großen Empfänglichkeit,
mit welcher der junge menschliche Organismus
auf jede Veränderung dieser Nahrung rea
giert, erscheint es wünschenswert, daß gerade
diejenige Milch, welche ihrer Bezeichnung
nach ausdrücklich für die Ernährung von
Säuglingen bestimmt ist, besonders strengen
Bestimmungen bezüglich ihrer Gewinnung und
ihres Vertriebes unterworfen wird. Die ge
troffenen Bestimmungen erstrecken sich haupt

s_ächlich auf die Stallung, die gesundheitliche
Überwachung und Fütterung der Kühe; es
werden Vorschriften über das Melken ge
geben, über den Vertrieb der Kindermilch.
über die Anzeigepflicht bei Erkrankungen
der Kindermilchkühe und den gesundheitlichen
Zustand aller mit Kindermilch in Berührung
kommenden Personen.
Betrefl"s des Säuregrades der Kindermilch

wird von den Materialien und einigen Ver
ordnungen 2——4° nach Soxleth als äußerste
Grenze angegeben, andere Verordnungen
verlangen das Bestehen der Koch- und
Alkoholprobe.
Einige Verordnungen verlangen auch, daß

die Temperatur der Kindermilch bei Abgabe
an die Konsumenten einen bestimmten Wärme
grad — wie 10° oder 16° —— nicht über
schreite.
Acht Verordnungen stellen an den Fett

gehalt der Kinder-milch höhere Anforderungen
als an den der Vollmilch, von sieben wird
als unterste Grenze 3,0 Proz., von einer
3,2 Proz. festgesetzt.
Man kann sich mit diesen Forderungen

einverstanden erklären, sie beziehen sich auf
das, was man für die als künstliche Säuglings
nahrung dienende Milch unbedingt fordern
maß, nämlich: daß sie von gesunden und
vernünftig ernährten Kühen stammt, keine
schädlichen Keime enthält, daß sie sauber
gewonnen und bis zum Augenblick des Ge
nusses so aufbewahrt und behandelt wird,
daß sie frei bleibt von gesundheitsgefährlichen
Beimengungen und Zersetzungeu.

(Schluß folgt.)

.l

"l
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Die Perlholostomumkrankheit des Karpfens

(Holostomiasis perlata).
Eine bisher unbekannte parasltäre Erkrankung beim

Karpfen.

(Mit 3 Abbildungen auf 1 Tafel)
Von

Jean (Huren,

Stadttierarzt in Piatra Neamtz (Rumänien).

Unter oben angeführtem Namen will
ich eine neue parasitäre Erkrankung des
Karpfens (Cyprinus carpio) beschreiben,
die ich gelegentlich meines Studiums der

Fischparasiten in Rumänien, womit ich
mich seit Frühjahr 1909 befasse, ent
deckt habe.
Herr Professor Hofer in München

hatte die Güte, mir die Neuheit meiner
Beobachtung zu bestätigen, wofür ich ihm
hiermit meinen besten Dank aussprechen
möchte. _

Zum ersten Male habe ich diese

Krankheit im August 1909 bei einem
von den Fischteichen der Donaugegend
in der Nähe von Galatz herrührenden
Karpfen beobachtet.
Bemerken will ich gleich, daß ich

diese Krankheit, trotz genauester Unter
suchung aller Fischarten und insbesondere
der Cypriniden, nur bei den Karpfen
wahrnehmen konnte.

Der damit behaftete Fisch bietet fol
gende Merkmale: Die Haut insbesondere
am Kopf und an den Flossen ist mit über
die Oberfläche sich hervorwölbenden Zysten

besetzt, die hart, kugelförmig, von der

Größe eines Stecknadelkopfes bis zu der
eines Hanfsamenkornes sind und eine

weißlich-graue Farbe zeigen. Die Zyste
ist von einer durchsichtigen Membran

umgeben, die im Zentrum ein kleines, ei

förmiges Körperchen von weißlicher Farbe
erkennen läßt, welches nichts anderes ist‚

als der die Krankheit erregende Parasit.
Was den Sitz der Zysten betrifft, so

finden wir dieselben ausnahmslos nur in
der Haut und im Muskelgewebe unregel
mäßig verteilt. In der Haut sitzen die
Zysten entweder unter der Epiderm1s,

letztere abhehend, oder in der Outis; be

vorzugte Stellen sind solche, die nicht
mit Schuppen bedeckt sind, also Kopf

j und Flossen, und nur bei massenhafter

‘
Invasion sind die Parasitenknötchen auch
‘
am Bauche und auf dem Rücken verteilt.

j Die Zysten verleihen durch ihre Form,

l Farbe und Art ihrer Verteilung auf der
Oberfläche des Körpers dem damit be
hafteten Karpfen das Bild eines mit
Perlen inkrustierten Fisches. Aus diesem
Grunde eben nannte ich diese Krankheit

„Perlholostomumkrankheit“.
Im Muskelgewebe sitzen die Zysten

zumeist in den oberflächlichen Schichten

und sind leicht durch ihre weißliche Fär
bung kenntlich. Das von Zysten inva
dierte Fischfleisch macht den Eindruck des
mit Finnen behafteten Säugetierfleisches
(Abbildung l).
In der Haut und im Muskelgewebe

haften die Zysten so fest, daß man zur
mechanischen Entfernung derselben eine

gewisse Kraft anwenden muß; und in der
Mehrzahl der Fälle gelingt dies über

haupt nur unter Mitentfernung des sie

umgebenden Gewebes. Wenn eine Zyste
auf ihre Konsistenz untersucht wird, be
merkt man, daß dieselbe sehr hart ist,

so daß man durch Fingerdruck die Zyste
weder sprengen noch dem darin hausenden

Parasiten irgendwelchen Schaden zufügen
kann. Schneidet man eine Zyste an, so

sieht man, daß dieselbe von einer binde

gewebigen Membran (der äußeren Kapsel)
umgeben ist, die aus mehreren Schichten

besteht, sehr resistent und durchsichtig

ist und im Innern eine schleimige Substanz
enthält, die den Parasiten mufl’artig um
gibt. Dieser Wurm ist ein Distomum von
der Familie der Holostomiden, von mir

„Holostomum perlatum“ benannt

(Abbildung 2).
Wenn man den Wurm bloßlegt, auf

dem Objektträger mit einem Tropfen ge
wöhnlichen Wassers bedeckt und ihn
mikroskopisch untersucht, so bemerkt

man, daß derselbe in einer durch

sichtigen Kapsel (der inneren Kapsel)
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eingeschlossen liegt, in deren Innern Darm selbst ist einfach und erstreckt
man ihn zumeist mit dem Vorder- sich der Länge nach in der ganzen vor
ende gegen die Bauchseite zu, um die

Hauptachse gedreht, vorfindet. In dieser
Kapsel, die dem Schmarotzer nicht fest

anliegt, kann derselbe Teilbewegungen
bequem ausführen. Seine Lebensfähig
keit wird durch das Absterben des Wirtes

nicht beeinträchtigt, selbst dann nicht,
wenn letzterer bereits in einem vor

geschrittenen Stadium der Fäulnis sich

befindet.

Der Wurm hat eine Länge von un

gefähr 1 mm, besitzt weißliche Färbung und

eine dorso-ventral abgeplattete Form mit

einem eiförmigen Umriß. Sein Körper
wird durch eine Furche in 2 Portionen

geteilt: eine vordere, größere, welche

auf der Bauchseite konkav und mit den

Rändern gegen die Medianachse des

Körpers nach innen derartig umgebogen

ist, daß dadurch ein dreieckiger Raum

abgegrenzt wird, dessen Spitze dem Ende

dieser Hälfte entspricht; hier treffen

die Ränder zusammen und bilden eine

kleine Aushöhlung nach Art eines weit
offenen und vorn abgeschrägten Füllhorns.

Die hintere Portion ist zylinderförmig

und bildet einen sackförmigen Anhang

am Ende der vorhergehenden Portion.

Was die Organe betrifft, so kann man

auf der Bauchseite einen Saugnapf am

Vorderende und einen zweiten etwas

kleineren Bauchsaugnapf ungefähr in der

Mitte des Körpers unterscheiden. Ein

wenig dahinter befindet sich ein Haft

apparat von ovoider Form, der einen

Teil der Kavität des äußersten Endes
der Vorderhälfte einnimmt; durch Ver

schiebung nach vorne bedeckt er bis

weilen den Bauchsaugnapf. Die Mund

öifnung liegt in dem Saugapparat des

Vorderendes, darauf folgt der Schlund,

umgeben von einer bulbösen Anschwellung

in Form einer Kaffeebohne; daran schließt

sich die kurze Speiseröhre an und von

dieser zweigt der gabelförmige Darm ab "

in Form eines Geflügelgabelbeines. Der

J

l

deren Hälfte (Abbildung 3).
Aus der eben geschilderten Lagerung

und dem Bau der Organe schließe ich, daß
wir es mit einer Larvenform (Tetracotyl)
zu tun haben, deren geschlechtlich ent

wickeltes Stadium oder Tier zu unter
suchen noch übrig bleibt.

Diese parasitäre Krankheit habe ich

sowohl in der warmen als auch kalten

Jahreszeit beobachten können. Zur Unter

suchung standen mir Fische zur Ver

fügung, die aus den Teichen der Donau

gegend in der Nähe von Braila und

Galatz herrührten. Oft konstatierte ich

diese Erkrankung auch in der Fischhalle

von Bukarest bei Karpfen, die aus den

Fischteichen von Calarasch stammten.
In Bezug auf die Intensität der Inva

sion kann man zwei Grade unterscheiden.
Den ersten und häufiger vorkommenden,

bei welchem in der Haut 2—3 Zysten
und in dem Muskelgewebe 15—20 sich

vorfinden; den zweiten und sehr selten

vorkommenden Grad, bei welchem in der

Haut zahlreichere Zysten zu finden sind

und in der Muskulatur eine massenhafte
Invasion auftritt. Während die Invasion

ersten Grades dem damit behafteten

Individuum nicht schädlich zu sein >cheint,

verursacht der zweite Grad neben der

Infiltration des Muskelgewebes eine Er

schöpfung des Individuums, die sich durch

eine ausgesprochene Magerkeit kundgibt.

Vom hygienischen Standpunkte aus

halte ich mich nach meinen bisherigen

Beobachtungen noch nicht für berechtigt,

Schlüsse zu ziehen; ich habe jedoch in

letzter Zeit eine Anzahl Experimente an

gefangen, um den Einfluß des Genusses

dieser infizierten Fische auf die ver

schiedenen Tierarten festzusrellen, und

hoffe, bald darüber ebenfalls berichten

zu können.

Zusammenfassung:
1. Die Perlholostomumkrankheit (Holo

stomiasis perlata) des Karpfens (Cyprinus
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carpio) ist eine parasitäre Erkrankung,

veranlaßt durch die Larvenform (Tetra
cotyl) einer Distomumart, die ich „Holo
stomum perlatum“ benannt habe.

2
. Diese Krankheit habe ich nur

beim Karpfen (Cyprinus carpio) beobachten

können.

3
. Der Schmarotzer lokalisiert sich

auf der Oberfläche des Körpers, wo er

solche Stellen bevorzugt, die nicht mit

Schuppen bedeckt sind, also Kopf und

Flossen, und auch im Muskelgewebe.

4
. Die Krankheit bietet nicht nur ein

wissenschaftliches Interesse, sondern

könnte wohl auch in hygienischer Be

ziehung von Bedeutung sein.

Zur Ausführung des Fleisch
bcschaugesetzes und andere

Tagesfragen.
— Kann eine Schlachthof-Verwaltung durch Be

triebsordnung

l. die Metzger zwingen, sämtliche im Schlacht

hofe durch Brühen, Schaben usw. gereinigte

‘

Rindermägen vor Verlassen des Schlachthofes

zur nochmaligen Beschau auf ordentliche

Reinigung vorzulegen, und

2
.

auf Grund des ß 35 Nr. l
9 B. 8. A vom

301ail902 die Kontiskation von ungenügend
gereinigten Mägen androhen und durchführen?

Anfrage der Schlacht- und \'ichhof-Ver

waltung in F.

Antwort: Zu l. Eins derartige Betriebs
ordnung zu erlassen, erscheint nicht angängig,
Weil sie gegen die Vorschriften des ä 5 Abs. 1

A. G. verstoßen würde. (In Betracht käme z. B.

eine Dienstanweisung für die Tierärzte, etwa

dahingehend, solche Kinderwagen, über die sie

bei derUntcrsuchung eine endgültige Entscheidung

noch nicht treffen können, vorläufig zu beschlag

nahmen, den Metzgern zur Reinigung innerhalb

einer angemessenen Frist zu überlassen und als
dann behufs endgültiger Entcheidung nochmals
zu besichtigen.)

Zu 2
.

Nach 5 35 Nr. 19 B. B. A sind Fleisch
teile, die derartig beschmutzt sind, daß eine

gründliche Reinigung derselben nicht ausführbar

ißi‚ als untauglich anzusehen. Untaugliches

Fleisch muß beschlagnahmt und darf nicht in

Verkehr gebracht werden (5 9 R. G.). Die Kon

fiskaiion untauglichen Fleisches braucht daher

nicht erst durch Betriebsordnung angedroht Z“

werden, sondern ist durch die genannten gesetz

lichen Bestimmungen vorgeschrieben.

Rechtsprechung.
— Zur Kontrolle des Fleleohverkehre. Unter

Bezugnahme auf die unter vorstehender Über

schrift im Novemberheft 1910 Seite 52/54 dieser

Zeitschrift enthaltenen Ausführungen hat Herr

Schlachthofdirektor Ruser in Kiel ein am

6
. Juli 1909 crgangenes Erkenntnis des kgl.

Oberverwaltungsgerichts zur Verfügung ge
stellt.

Wenngleich es sich im vorliegenden Falle

um Fleisch handelt, das nicht von einem Tier
arzt, sondern von einem Flcischbeschauer vorher

untersucht worden war, so werden doch in den

Entscheidungsgrilnden die an der oben bezeich

neten Stelle ausgeführten Darlegungen und Rechts

anschauungen im allgemeinen bestätigt. Von er

heblichem Interesse ist ferner die Entscheidung

aus dem Grunde, weil es sich hierbei auch um

die Frage der Haftpflicht für entstandenen Schaden

handelt (vgl. den Artikel des Herrn Kollegen
Dr. med. G 0 l dste i n. „Zur Haftpflicht der Schlacht
hoftierärzte und Schlachthofleiter“, Heft 3

, Seite

88 u. ff
. XXI. Jahrg. dieser Zeitschrift). H.

im Namen des Königs.
In Sachen, betred‘end den in der Zivilprozeß

sache des Schlachtermeisters J. D. in D., Klägers,

‘ wider den Schlachthofdirektor R. in K., Beklagten,

wegen Schadenersatzes, von der Königlichen
Regierung in S. erhobenen Konflikt, hat das

Königlich Preußische Oberverwaltungsgericht,

Erster Senat, in seiner Sitzung am 6
. Juli 1909

für Recht erkannt:

Der Konflikt ist begründet, das ge
richtliche Verfahren wird deshalb end
gültig eingestellt.

Von Rechts wogen.

Aktenz. l. A. 1:36. 08.

Gründe.
Der Schlachtermeistcr D. in D. hatte dasclbst

eine Kuh infolge Gehirncrkrankung notschlachtcn

lassen. Das Fleisch war von dem zuständigen

Laienfleischbcschauer als tauglich abgestempelt

und wurde von dem Käufer, dem Schlachter

meister T. in K., am l5. August 1907 auf den
städtischen Schlachthof in K. gebracht, um es

in der ihm gehörigen Kllhlzclle aufzubewahren.

Der Schlachthoidirektor R., welcher zufällig hier

von erfuhr, schloß bei einer Besichtigung des

Fleisches aus der mangelhaften Ausblutung, daß

es von einem im Verendcn geschlachteten Tiere

herrühre. Er ließ es durch T. in die Kleinvieh
schlachthalle bringen und untersuchte es dort

noch am Nachmittage des 15. August in Gemein.



—-122—

schaft mit einem Tierarzte. Durch die Unter

suchung wurde diese Annahme bestätigt. Der

Beklagte erstattete deshalb der Polizeibehörde

in K. Anzeige hiervon mit der Bitte um Be

stimmung über den weiteren Verbleib des Fleisches
und ließ dieses vorläufigin dem gemeinschaftlichen
Raume des Kühlhauses aufbewahren, um einem

Verderben vorzubeugen. Als kurz darauf T. das
Fleisch zurückverlangte, verwies ihn der Schlacht

hofdirektor an die Polizeibehörde. Diese gab

dem Schlachtermeister D. durch Verfügung vom

19. August 1907 auf, das Fleisch bei Vermeidung
der Vernichtung umgehend aus der Schlacht

hofgemeindc K. wieder auszuführen. D. erschien
darauf am 23. August auf dem Sehlachthofe,

weigerte sich aber, das Fleisch zurückzunehmen,
weil es im Kühlhause angeblich verdorben sei.

Der nunmehr hinzugezogene Kreisticrarzt konnte
dieses bei einer Untersuchung des Fleisches nicht
bestätigen, stellte vielmehr fest, daß das Fleisch
den Anschein erwecke, als ob es von einem im Ver
cnden geschlachteten Tiere stamme. Auf seinen
Rat wurde das Fleisch nunmehr polizeilicherseits
der Abdeckerei zur chichtung übergeben.

1)., welcher angeblich den Verkauf an T.
hat rückgängig machen müssen, macht für den

ihm entstandenen Schaden den Schlachthofdirektor

R. in einem gegen diesen angestrengten bürger

lichen Rechtsstreite verantwortlich. In der Klage
wird dem Beklagten zum Vorwurfe gemacht,
daß er auf Grund seiner Wahrnehmungen das

Fleisch nicht sofort wieder nach D. habe zurück

schaffen lassen, daß er überdies erst am 18. August
sich mit der Polizeibehörde in Verbindung ge

setzt und die Herausgabe des Fleisches ver

weigert habe.

Das gerichtliche Verfahren ist auf einen

noch vor dem ersten Verhandlungstermine von

derKöniglichen Regierung in S. erhobenen Konflikt
bis zur Entscheidung über denselben eingestellt

werden.

Der Konfliktsbeschluß verneint, daß der Be

klagte seine Amtsbefugnisse überschritten oder

eine ihm obliegende Amtshandlung unterlassen

habe, und führt in Begründung dessen aus:

Bei der durch den Beklagten veranlaßten

Untersuchung des Fleisches habe es sich um

eine durch Gemeindebeschluß vorgesehene Nach

untersuchung im Sinne der durch 5 20 Abs. 2

des Reichsgcsetzes, betreffend die Schlachtvieh

und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900 aufrecht
erhaltenen Vorschriften des 5 2 Abs. 2, 3

18. März 1868

"91“ rrsinssi
und des ä 5 Abs. 1 des preußischen Ausfüh

28. Juni 1902
rungsgesetzes vom äi—Se«fi{m gehandelt.

des preußischen Gesetzes vom

Einer solchen Nachuntersuchung sei zwar nicht

dasjenige Fleisch unterworfen, welches nach

seiner Einfuhr in K. nur in dem Kühlhause des

Schlachthofes gelagert werde, um später wieder

aus dem Gemeindebezirk K. ausgeführt zu werden.
Der Beklagte habe aber annehmen dürfen, daß
das von T. eingelagerte Fleisch im Gemeinde
bezirk K. verwertet werden sollte, weil dies in
der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle von

eingeführtem Fleische zutreffe Außerdem habe

er einen stillschweigenden Antrag des T. auf

Nachuntersuchung darin erblicken können, daß T.

auf Veranlassung des Beklagten das Fleisch zur

Vornahme der Untersuchung in die dazu stets

benutzte Kleinviehschlachthalle gebracht habe.

Auf jeden Fall sei übrigens der Beklagte zu
einer solchen Nachuntersuchung schon deshalb

berechtigt und verpflichtet gewesen, weil er

Verdacht gegen die Tauglichkeit des Fleisches
geschöpft hatte und nicht dulden durfte, daß

das bisher nur von einem Laienfleischbeschauer

untersuchte und als tauglich abgestempelte

Fleisch so in den öffentlichen Verkehr komme
Auf die Nachuntersuchung könnten die

lediglich für die allgemeine amtliche Fleisch
beschau geltenden Vorschriften der 55 8—16 des

Reichsgcsetzcs und der ää 17—48 der dazu er

gangenen Ausführungsbestimmungen des Bundes

'rates keine Anwendung finden. Mangels be

sonderer Vorschriften entscheide vielmehr über
das an die Nachuntersuchung anknüpfende Ver

fahren das freie pflichtmäßige Ermessen. Diesem

entspreche aber das von dem Beklagten beobach

tete Verfahren. Insbesondere habe der Beklagte
nicht nötig gehabt, den Besitzer des Fleisches
zu benachrichtigen, und habe auch die übrigens

schon am Nachmittage des 16. August abge
sandte Anzeige bei der Polizeibehörde ohne

schuldhaftes Zögern erstattet in Berücksichti

gung des Umstandes, daß er mit Arbeiten sehr

belastet gewesen sei.

Auf den den Parteien ordnungsmäßig zuge
stellten Konfliktsbeschluß hat der Kläger erklärt:
Die Kuh sei nicht im Verenden geschlachtet
werden. Die Anzeige des Beklagten sei jedenfalls
erst am 17. August bei der Polizei eingegangen
Ihm selbst sei erst am 22. August durch den

zuständigen Amtsvorsteher die polizeiliche Er
laubnis zur Rücknahme des Fleisches eröffnet

werden. Bei seinem Erscheinen am 23. Allgflflt
habe der Beklagte ihm gesagt: „Nehmen Sie

das Fleisch nur mit, es ist gesund und ge
nießbar, Sie können es ruhig verkaufen“,*)

*'
) Diese Angabe des Klägers entspricht nicht

den Tatsachen. Eine solche Äußenrug habe ich
nicht gemacht, wie ich auch schriftlich uud

später mündlich bei der Verhandlung vor dem
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jedoch vom Fleische die Stempel trotz Wider
spruchs entfernt mit der Begründung, daß es

vom Tierarzt Sehr. in P. gestempelt werden
müsse. Sehr. habe sich dessen geweigert, der

Beklagte habe dann am 24. August den Kläger
abgewiesen. Bei der Eilbedürftigkeit der Sache

hätte sie unbedingt binnen 24 Stunden erledigt
werden müssen.

Die Justizbehörden haben sich den Aus
führungen der Konfliktsbehörde angeschlossen.
Aus der Ministerialinstanz sind keine Erklärungen
abgegeben werden. In der mündlichen Ver
handlung ist nur der Beklagte erschienen und

hat sich in seinen Ausführungen gleichfalls auf

den Boden des Konfliktsbeschlusses gestellt.

Über den Konflikt, gegen dessen Zulässig
keit Bedenken nicht obwalten, war, wie ge
schehen, zu entscheiden.

Nach der im Eingang gegebenen Sach

darstellung, namentlich dem Umstande, daß T.
das von ihm erkaufte Fleisch in die von ihm auf
dem Kieler Schlachthofe ermictete Kühlzelle und
nicht in den allgemeinen Kühlraum gebracht hat,
wie auch nach den eigenen Erklärungen des

Klägers muß angenommen werden, daß es nicht
in der Absicht des T. gelegen hat, das fragliche
Fleisch im Bezirk der Stadt K. zu verwerten,
sondern daß dasselbe nur einstweilen auf dem

dortigen Schlachthofe aufbewahrt und sodann,

wie dies in K. häufiger zu geschehen scheint,
zum Verkaufe nach außerhalb wieder ausgeführt

werden sollte. Mit Rücksicht hierauf können im
vorliegenden Falle die besonderen Bestimmungen
des Gemeindebeschlusses vom 10. Dezember 1907

über die Nachuntersuchung von auswärts ge
schlachtetem frischen Fleisch, da dieselben nur

für das in der Stadt selbst feilzuhaltende Fleisch
erlassen sind, nicht in Betracht kommen, womit

sich zugleich die Erörterungen der weiteren, in

dem Konfliktsbeschlusse verneinteu Frage er

übrigt, ob die Vorschriften der 5% 8 bis 16 des

Reichsgesetzes über die Schlachtvieh- und Fleisch

besehen vom 3. Juni 1900 und der 5% 17 bis 48
der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen

Oberverwaltungsgericht zum Ausdruck gebracht
habe. Als seitens des Klägers behauptet wurde,
das Fleisch wäre inzwischen verdorben (in Fäulnis
und Zersetzung übergegangen), habe ich ihm

dies bestritten und gesagt, das Fleisch wäre

nicht verdorben, nicht in Fäulnis und Zersetzung

übergegangen. Vielmehr geht aus meinen wei

teren Maßnahmen — Abschneiden der Stempel
abdrücke, Überweisung an den Tierarzt Sehr.
in P. -— hervor, daß meinerseits das Fleisch für
untauglich zum Genusse für Menschen gehalten
wurde. Ruser.

des Bundesrats auch für derartige Nachunter

suchungen Platz greifen. Die Nichtbeachtung
dieser Vorschriften kann unter den obwaltenden

Umständen jedenfalls dem Beklagten nicht zum

Vorwurf gemacht werden, und es fragt sich
daher, ob etwa in anderer Beziehung sein in

der Angelegenheit beobachtetes Verhalten zu

Bcmängelungen Anlaß gibt. Auch dies war zu

verneinen. Der Beklagte ist Leiter eines öffent
lichen Schlachthauses. Als solcher hat er neben
anderem ganz besonders auch darüber zu wachen,

daß in bezng auf den Verkehr mit Fleisch, so

weit solches in das Schlachthaus hinein- und aus
ihm wieder hinausgeht, die gesetzlichen und

sonstigen, hierauf bezüglichen Bestimmungen

genau innegehalten werden. Es ist dies im Hin
blick auf die in Betracht kommenden gesund
heitspolizeilichen Interessen eine seiner wichtig

sten Funktionen, und es macht bei ihrer Aus

übung keinen Unterschied, ob das Fleisch,

welches von außerhalb hereingebracht wird, in

der Stadt selbst verbleiben oder zum Verkaufe

außerhalb der Stadt aus dem Schlachthaus wieder

ausgeführt werden soll. Vorbehalten bleibt dabei

selbstverständlich, daß im ersteren Falle die für
diesen gegebenen vorher erwähnten besonderen

Vorschriften hinsichtlich der Nachuntersuchung
zu beachten sind, während im zweiten Falle,
soweit eine Wiederausführuug von Fleisch ohne

Nachuntersuchung, wie es in K. der Fall zu
sein scheint, für statthaft erachtet wird, die

Tätigkeit des Schlachthofleiters sich auf eine
allgemeine Kontrolle dahin zu beschränken hat,
daß von ihm wahrgenommene Unregelmäßig

keiten, insbesondere Verletzungen gesetzlicher

oder ihnen gleich zu erachtender anderweitiger
Vorschriften zur Kenntnis der Ortspolizeibehörde

zu bringen sind und der letzteren die Anordnung
der weiter erforderlichen Maßnahmen zu überlassen

ist. Lediglich in Ausübung dieser ihm obliegenden
Verpflichtung ist der Beklagte im vorliegenden
Falle eingeschritten. Nachdem er in bezng auf
die Tauglichkeit des von T. in das Schlacht
haus eingebrachten Fleisches zum mensch
lichen Genusse begründeten Verdacht
geschöpft und zugleich festgestellt hatte, daß
dasselbe nur von einem Laienfleischbeschauer

untersucht worden war, durfte er sich in keinem
Falle bei der Tatsache beruhigen, daß das
Fleisch außerhalb der Stadt zum Verkauf ge
stellt werden sollte, und mit Rücksicht hierauf

von weiteren Schritten Abstand nehmen. Im
Gegenteil würde es ihm als eine schwere
Pflichtverletzung haben angerechnet
werden müssen, wenn er nicht, wie dies
durch dieÜberführungdesFleischesindic
gemeinschaftliche Kühlhalle und seine
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demnächstige tieritrztliche Untersuchung
geschehen ist, sich zur Verhütung der
Öffentlichkeit drohenden Nachteile und
Gefahren nähere Überzeugung davon zu
verschaffenversucht hätte‚inwicweitder
von ihm gehegte Verdacht gerechtfertigt
war oder nicht. Dabei wurde durch die auf Ver
anlassung des Beklagten vorgenommene Unter

suchung seine Annahme durchaus bestätigt.
Auch nach Ansicht des zugezogenen Tierarztes
stammte das fragliche Fleisch von einem Tiere
her, welches im Verendcn begriffen und infolge

dessen notgeschlachtet werden war. Fleisch
von einem solchen Tiere ist aber nach 5 33
Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen des Bundes

rats vom 30. Mai 1902 (Beilage zu Nr. 22 des

Zentralblattes für das Deutsche Reich) zum

Genusse für Menschen als ungeeignet anzusehen,

und ein Laienfleiscbbeschauer ist zu einer Unter

suchung derartigen Fleisches nicht zuständig.

Es war unter diesem Umständen und nach
dem der geäußerte Verdacht nahezu zur Ge

wißheit geworden war, völlig korrekt, wenn
der Beklagte, lohne das Fleisch freizu
geben, der l’olizeibehörde von dem
Vorfall zur weiteren Entschließung
Anzeige erstattete. Zugleich hat er da
durch, dafl er die nötigen Maßregeln traf,

um ein Verderben des Fleisches zu verhindern,

die berechtigten Interessen des T. bzw. des

Klägers in ausreichendem Maße gewahrt, so daß

auch nach dieser Richtung hin der Vorwurf einen

fahrlässigen oder gar pflichtwidrigen Verhaltens
nicht erhoben werden kann. Wenn der Kläger
neuerdings Beweis dafür angetreten hat, daß die

betreffende Kuh nicht im Verendcn getötet
worden sei, so ist das unerheblich. Selbst wenn

die als Zeugen und Sachverständigen benannten

Personen die Behauptung des Klägers bestätigen
sollten, so würde dadurch die Pflichtmäßigkeit
des Vorgehens des Beklagten nicht in Frage

gestellt werden. Denn der Umstand, daß ein

Sachverständiger eine der technischen Begut

achtung unterliegende Frage anders beurteilt als

derjenige, dessen Gutachten angefochten wird,

ist für sich allein nicht geeignet, den Nachweis

zu erbringen, daß das letztere auf pflichtwidrigem

Verhalten des Gutachters beruhe (vgl. Entschei

dung vom ö. November 1907 im Preußischen

Verwaltungsblatt Jahrgang 29 Seite 621). Das

ist hier umsoweniger der Fall, als der Beklagte

die Untersuchung in Gemeinschaft mit einem

anderen Sachverständigen vorgenommen hat‚ und

als deren Ergebnisse spätcrhiu auch der Kreis

tierarzt beigetreten ist.

Auch der weitere Vorwurf der Klage, daß

der Beklagte die Anzeige bei der Polizeibehörde

nicht rechtzeitig genug erstattet habe, trifft nicht

zu. Nach den Angaben des Beklagten ist die

Anzeige am Nachmittage des 16. August ab

geschickt worden, nach den Behauptungen des

Klägers jedenfalls am 17. August bei der Polizei
eingegangen. Das kann aber noch nicht als eine

pflichtwidrige Verzögerung gelten, da die Unter
suchung selbst erst am Nachmittage des 15. August

geschehen, überdies der Beklagte nach den un

widersprochenen Anführungen des Konfliktsbe

schlusses mit Arbeiten sehr belastet war und,

wie bereits hervorgehoben, durch Aufbewahrung
des Fleisches im Kühlraume einem schnellen
Verderben desselben vorgebeugt hatte.

Nach Erstattung der Anzeige ruhte die
weitere Erledigung der Angelegenheit nur noch
in den Händen der Polizeibehörde. Den Beklagten

trifft daher keine Verantwortung für die Art und
Weise, wie in der Sache weiterhin verfahren

worden ist. Soweit aber die Gegenerklärung
des Klägers auf den Konfliktsbeachluß sich gegen
das Verhalten des Beklagten am 23. und 24.August

wendet, ist darauf nicht näher einzugehen, da

diese Angriffe nicht die Grundlage der Schaden
ersatzklage bilden, der Konflikterichter aber nur

zu prüfen hat, ob und inwieweit diejenigen Hand
lungen oder Unterlassungen, wogen deren die ge

richtliche Verfolgung eingeleitet worden ist, eine

Überschreitung derAmtsbefuguisse des inAuspruch

genommenen Beamten oder eine Unterlassung ihm

obliegender Amtshandlungen enthalte.

Bei dieser Sachlage, nach welcher dem Be

klagten weder eine Überschreitung seiner Amts

bcfuguisse, noch die Unterlassung einer Amts

pflicht zur Last fallt, war der erhobene Konflikt
für begründet zu erklären und dem entsprechend
das gerichtliche Verfahren endgültig einzustellen.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen

Oberverwaltungsgerichts und der verordneten

Unterschrift.

(L. S.) I. V‚: Jessc.

Versammlungsberichte.
— Bedeutung und Technik des biologischen Ei

, 13. November 1910 in Köln.

i

welßdifl'erenzierunqsverfahrens (Prüzinltation) mit

i besonderer Berücksichtigung der forensischen Fleisch

f‘

und Blutuntersuchung von Dr. Tiedc, Leiter des
Laboratoriums am Schlachthofc zu Kölu.*)

Die Lehre von der Bildung spezifischer Re
aktionsprodukte im Blutserum eines Tieres nach
Einwirkung spezifischer Eiweißkörper heterologer

*) Autoreferat nach einem Vortrage, gehalten
auf der 37. Versammlung des „Vereins der

Schlachthoftierärzte der Rheinprovinz“ am

Der Bericht über

die Vereinssitzung selbst mußte wegen Raum
mangels zurückgestellt werden. D- R
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Art ist in den letzten Jahren zu einer besonderen
Wissenschaft ausgewachsen. Manche von diesen
wissenschaftlichen Ergebnissen sind für die Praxis
in der vielseitigsten Weise nutzbar gemacht
worden. Für uns Tierärzte wohl die wichtigste
ist die Lehre von der Prüzipitation, jene
Lehre, die ermöglicht, überall, wo es gelingt
Spuren von Eiweiß aus dem zu untersuchenden
Material zu extrahieren, dieses biologisch zu
identifizieren. Bisher standen uns zum Nachweis
von Eiweiß nur chemisch-ph sikalischc Methoden
zur Verfügung, die uns a er nur Eiweiß als
solches nachzuweisen gestatteten; Methoden zur
biologischen Differenzierung des Eiweißes sind
erst durch die Präzipitation entstanden. is—
waltiges hat diese Methode, welche besonders
Uhlenhuth in klassischer Weise ausgebaut hat,
auf wissenschaftlichen und praktischen Gebieten
in kurzer Zeit geleistet. Die Verschiedenheit
tierischen und pflanzlichen Eiweißes konnte er—
wiesen werden. — Nicht nur die Eiweißstofie
der einzelnen Tiere gelang es zu unterscheiden,
sondern auch bestimmte Eiweißsubstrats desselben
Organismus. Beispielsweise ergab sich, daß das
Albumin der Milch und des Blutes teilweise vor
schicdsns Körper sind und daher bei Bildung
der Milch-Eiweißkörper nicht eine einfache Trans
sudation aus dem Blute, sondern eine richtige
Sekretion der Mammazellen vorliegt; ferner lüßt
sich das Kasein biologisch vollständig von den
löslichen Eiweißstoficn abtrennen. —— Am viel
seitigsten und für das vorliegende Thema am
wichtigsten ist die Anwendung der biologischen
Methode bei der Untersuchung animalischer
Nahrungsmittel auf Zusatz eiweißartigcr Bestand
teile von minderem Wert bez. solcher Eiweiß
bestandtoilo, die wir nach Hcrkommen oder De
klaration nicht in dem Nahrungsmittel vermuten.
Ziegen-Weichkäse wird mit billigerer, geronnener
Kuhmilch gemischt; diese Käscverfitlschung kann
nur nachgewiesen werden durch die biologische
Unterscheidung von Kuh- und Ziegenkasein.
Die bei der Säuglingspflege in Handel kommende
Fraueumilch wird mit Kuhmilch verfälscht; wir
können 1 ccm Kuhmilch in 1 Liter Frauenmilch
biologisch nachweisen. Der Nachweis von Vor

fälschun an von Eselinmilch mit Kuhmilch kann
In gleic er Weise erbracht werden; auch die
Bestimmung, von welcher Tierart Knochen und
Fette stammen, gelingt mit der Präzipitation.
Elerciweißprltparate des Handels sind häufig ge
fälscht; ich erinnere an den berühmten Fleisch
saft l’uro, der aus Prcßsaft von frischem Ochsen
flcisch her satellt sein sollte, doch überhaupt
kein löslicher» Rindereiweiß, sondern Hühner
eiwciß enthält, wie nur durch die biologische
Methode ermittelt werden konnte. Vortragender
wird nächstem; über eigene, biologische Versuche
mit ciweitihaltigen Wurstbindernitteln berichten,
um diese in der Nahrungsmittelkontrollc so heiß
umstrittene Frage klären zu helfen.

Nach den am l. April 1908 in Kraft ge
tretenen Ausführungsbestimmungen zum R. F. G.
über vom Ausland eingeführtes frisches oder
zubereitetes Fleisch hat der Tierarzt bei Ver
dacht auf Pferdefleisch in erster Linie die
biologische Methode anzuwenden; das früher
vorgeschriebene chemische Verfahren, Welches i

auf der Bestimmung des Glykogen beruht, ist
als unzuverlässig aufgegeben. Zwar hegen ver
schiedene Angaben über die Methodik der bro

logischen Eiweißdifferenzierung vor, doch muß
bei so verantwortungsvollen Untersuchungen
nach einheitlichen Gesichtspunkten, nach einem
ganz bestimmten Schema gearbeitet werden.
Ich übe seit drei Jahren in dem mir unten
stellten Laboratorium im wesentlichen diejenige
Methodik aus, wie sie von U hl enhuth nach jahre<
langen Erfahrungen in die Praxis übertragen und
für uns Tierärzte amtlich in den oben genannten
Ausführungsbestimmungcn vorgeschrieben ist.
Besonders scharf muß betont werden, daß jedes
Abweichen von dieser Technik Fehlerquellen
erschließt und völlig steriles Arbeiten im rein
bakteriologischen Sinne die. unbedingte Voraus
setzung für eindeutige Reaktionen ist. —- Be
schreibung der vorgeführton Versuche:

l. Herstellung der Eiweißliisuug
aus dem zu untersuchenden Material an

Wurst oder Fleisch.
a) 30 g mageres zerkleinertes Fleisch bzw.

30 g Wurststückchen, die von Gewürz und Fett
möglichst befreit sind, werden im sterilen Kolben
mit 50 ccm 0,85 proz. steriler Kochsalzlösung
angesetzt. Die von verschiedenen Autoren als
nötig vorgeschlagene Extraktion des Fettes mit
Äther bei fettreicher Wurst ist nach meinem Er
achten überflüssig, da bei Auslaugung mit

physiologischer
Kochsalzlösung Fett nicht in

ösnng geht und der Kochsalzauszug immer
genügende Eiweißmengcn enthält.

b) Nach 1—10stündiger Einwirkung wird das
Floisch-Kochsalzgemisch filtriert. Sehr vorteil
haft ist. die Filtration mittelst Kieselguhr im
Büchuorschen Trichter. Selbst bei faulen
Würsten habe ich absolut klare Lösungen er
halten. Von der komplizierten Filtration durch
Berkcfoldtiltor ist abzuraten.
c) Einstellen der absolut klar filtrierten,

neutral gemachten Fleischciweißlösung auf den
Eiweißgehalt 1:300 durch die Salpctcrsäure
kochprobe. Die Eiweißlösung muß deshalb so
hoch konzentriert sein, weil sie z. B. bei einer
verfälschten Wurst keine reine Pfordceiweiß
lösung darstellt, sondern ein Gemisch von ver
schiedenen Eiweißarten. Ich muß für die Praxis
noch 5 Proz. Pferdelleisch nachweisen können.

II. Gewinnung von Antiserum.
a) Art der Vorbehandlung der Kaninchen.
Dieselben werden gespritzt mit Serum oder

Fleischpreßaaft, der durch l’reßmaschine mit
200 Atmosphärendruck hergestellt, völlig zollfrei
ist und einen Eiweißgehalt von 12 Prozent hat.
Die Kaninchen erhalten steigende Dosen —
intravenös l—»3 ccm, intraperitorwal 5—15 ccm _
in Zwischenräumen von 5—6 Tagen. Ungefähr
acht Tage nach der 4. bis 5. lnjektion wird das
Serum des Kaninchen vorgeprüf_t_. Diese Methode
gibt meist gute Resultate. Ahnliche Erfolge
konnte ich auch im Gegensatz zu Uhlonhuth mit
der Foruet-Müllerschen Schnellmethode
erzielen, die ich aber wegen der großen Tier—
verluste in der Weise abiinderte, daß ich ein
Kaninchen 3-—4 mal jeden zweiten Tag mit
steigenden Dosen impfte. Die Kaninchen vor
tragen diesen lmpfurodns viel besser; die Ana
phylaxie ist kaum zu befürchten, da nur geringe
Mengen von Antistoffen in der lmpfporiode ge
bildet sind.
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b) Vorprüfung des Antiserum nach der Blut
entnahme aus der Ohrvene.

Verdünnungen werden hergestellt von
Pf8rdesemmi 1/|eun l/10000‘ t‘/‘moee
Rinderserum: 1/2„„ /„„„.
Schweineserum: l/._„,„, 1/,„,.

Nach meinen Erfahrungen ist es vorteilhaft,
zur eindeutigen Beurteilung des Antiserums fiir
Voruntersuchungen neben der Prüfung mit diesen
Serumverdlinnungen noch anzusetzen durch die
Salpetersäurekochprobe regulierte Verdünnungen
von Wurst-Eiweißlösungen, die mit. bestimmtem
Gehalt an Pferdefleisch hergestellt wurden. Ich
benutze Würste mit 5, 10, 20, 30 Proz. Pferde
fleisch. -— Zu 0,1 cm Antiserum wird vorsichtig
je 1 ccm der genannten Serum- bzw. Wurst
l_ösungen geschichtet. — Diese Technik des
berschichtens des Antiserums mit der
Wurstlösung ziehe ich seit Jahren einer
Untersehichtung derselben mit Anti
serum vor. An mehreren Beispielen wird
das Auftreten der Zonenreaktion —— in Form
des grauen Ringes an der Berührungsfläche
der beiden spezifisch verschieden schweren
Eiweißlösungen — demonstriert. In den stärksten
Serumverdiinnungen ist die Reaktion nach
spätestens 10 Minuten entstanden! In dem
Röhrchen mit der Lösung von öproz. Pferde
wurst tritt die Reaktion später auf als in der
Serumverdünnung 1:1000 und früher als in der
Serumverdiinnung l : 10 000.
cl Definitive Blutentnahme und Serumgewinnung.
Sterile Blutentnahme entweder aus derKarotis

oder nach Eröffnung des Brustkorbes durch
Herzschnitt. Serum nicht auf Blutknehen ab
setzen lassen, weil hierdurch Titer abzunehmen
scheint, sondern besser durch Zentrifugieren ge
winnen. Serum ohne Zusätze in braune Glas
röhren abpipettieren. die nach beiden Seiten
spitz ausgezogen sind. Recht brauchbar ist
ferner das keiml'reie Filtrieren durch den Uhlen
hutheidanz-Apparat; doch wird bei Fil
tration durch die Berkefeldkerze der Titer etwas
abgeschwächt.

III. Hauptversuch. Demonstration.
Röhrchen I: 0,1 ccm Pferde-Antiserum

+ 1 ccm Wurstauszug,
„ II: 0,1 normal. Kaninchenserum
+ 1 ccm Wurstauszug,

„ III: 0,1 ccm Pferde-Antiserum
+ 1 ccm sicher Pferdefleiseh haltige
Wurst, -

0,1 ccm Pferde-Antiserum

+ 1 ccm kein Pferdefleisch ent
haltende Wurst,
0,1 ccm Pferde-Antiserum

+ 1 ccm phys. Kochsalzlösung,
„ VI: 1 ccm Wurstauszug allein.

Röhrchen I und III geben sofort die Zonen
reaktion, mithin enthält die fragliche Wurst

Pferdefleisch.

Von außerordentlicher Bedeutung für die

„ IV:

„ V:

Justiz ist der forensische Nachweis von Blut;
‘

derselbe besteht aus chemisch-physikalischen
Reaktionen auf Blut und Eiweiß (Demonstratidn),

bei deren positivem Ausfall folgt die Bestimmung
der Herkunft des Blutes nach der bei der Wurst
untersuchung beschriebenen Technik.
Über die Bedeutung der Komplement

ablenkung —- welche ebenfalls praktisch
demonstriert wurde — als etwaige Ergänzung
der Präzipitation und die Herstellung von

Immun-Sera mit erhitztcm Eiweiß soll an anderer
Stelle berichtet werden.
Das beschriebene biologische Verfahren

wird im Laboratorium des Kölner Schlachthofes
seit drei Jahren mit. dem Erfolge ausgeführt, daß
pro Jahr in 3 bis 4 Proz. der untersuchten
Polizeiproben mit Pferdefleisch verfälschte
Würste beanstandet werden. Hervorgehoben sei
die Beobachtung, daß die Würste in keinem
Falle bei einem Metzger gefunden wurden,
sondern stets aus kleinen Kolonialwarsnläden
stammten. Bei unserer hohen Fleischteuerung
besteht der dringende Verdacht, daß ein
schwunghafter Handel mit nicht deklarierten
Pferdewürsten in erheblicherem Umfange statt
findet, als wir heute mangels einer systematischen
Durchführung der biologischen Methode über
sehen können. Wünschenswert wäre es daher,
wenn die so sicher arbeitende, auf den ver
schiedensten Gebieten unserer Wissenschaft noch
gewaltig aushanungsfähige Methode bei uns in
ähnlich systematischer Weise auch für frisches
und zubereitetes Fleisch inländischen Ursprungs
durchgeführt würde, wie es die Ministerial
verfügung in Bayern vom November 1909 be
stimmt. Die Anweisung des bayerischen
Ministeriums zeigt weiter einen für die umfan -
reiche und zuverlässige Anwendung der Metho e
wichtigen Weg durch Errichtung besonderer
Zentralstellen für die einzelnen Regierungs
bezirke. Solche Zentralstellen dürften vielleicht
auch für manche Gegenden anderer Bundes
staaten zu empfehlen sein — entweder zur
Anstellung der Reaktion überhaupt oder doch
zur Lieferung eines den Anforderungen sicher
entsprechenden Antiserums.

Der Zweck dieses Vortrages ist erreicht,
wenn die Kollegen die hohe Bedeutsamkeit des
biologischen Eiweißdifierenzierungsverfahrens für

die tierärztliche Nahrungsmittelkontrolle voll
würdigen und daher möglichst viele Tierärzte
diese exakte Methode recht bald und umfang
reich praktisch anwenden.

Im Anschluß an diesen Vortrag wurde
von Vereinsmitgliedern beantragt, daß im
Laboratorium des Kölner Schlachthofes Kurse
abgehalten werden möchten, in denen der
biologische Pferdefleischnachweis, die bak
teriologische Fleischbesehau sowie die Unter
suchungsmethoden für die außerordentliche
Fleischbeschau ausführlich behandelt würden.
Dr. Tiede erklärte sich bereit, die Kurse ab
zuhalten. Dieselben werden 4 Tage dauern;
dabei soll die Zahl der Teilnehmer an jedem
Kursus 6 nicht übersteigen. Die Kosten zur
Bestreitung der experimentellen Arbeiten und
Tierversuche betragen für jeden Teilnehmer

20th
und sind an die Schlachthofkasss zu

za an.
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Statistische Berichte.
— Preußen. Die Ergebnisse der Schlachtvich- und Fleischheschau sowie der Trichinenschau im Viertel]ahre vom l. Juli bis

30.Septemberi9lü.

1.111Qm1in1s€tit&nr€infuiiriFieischißseha? u.
Trighincn— —* — sc au

Zahl der Tiere, an denen die Schlachtvieh- und Fleischbcschau
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Büchersehau.
- Ruutmnnn, Die Diagnostik der anzeigeplllchtlgen

Formen der Rindertubcrkuiose. Arbeiten der Land

wirtschaftskammer für die Provinz Sachsen;
Halle, Verlag der Landwirtschaftskamrncr für
die Provinz Sachsen.

_ Die vorliegende Abhandlung. die sich auf

d
ie Erfahrung einer etwa sechsjährigen Tätigkeit

bot der Durchführung des Ostertagschen Tuber
kulosebekämpfungsverfahrens in der Provinz
Sachsen stützt, gibt in gedrüngter Kürze eine
Beschreibung der klinischen Untersuchungs
mc_tboden, die der Diagnostik der anzeige
pflrchtigen1‘ormcn der Bindertuberkulose dienen

sollen. Im Anhang sind die einschlägigen Be

sitmmungen aus dem neuen Seuchengesetze
wredergegehen. Die kleine Schrift sei aufs
augelcgentlichste empfohlen. Zwick.
— Kremsrs und Schloßmsnn, Die Milch ln_6esetz

und Rechtsprechung. Berlin, Cari Heymanns

Verlag, 1909, Preis 1 M.

i
i

i
i

in dieser kleinen Schrift sind das Reichs- ’

ge_setz vom 14. Mai 1879, betr. den Verkehr
uut Nahrungs- und Genußmitteln, ferner Be
stimmungen anderer Reichsgesetze, die sich auf

‘

den Verkehr mit Nahrungsmitteln beziehen,

endlich das Polizeiverordnuugsrecbt im Verkehr
mit Milch besprochen und mit Kommentaren
versehen, die sich auf gerichtliche Entscheidungen
stützen. Jedem Tierarzt, der auf dem Gebiet
der Milchh giene ein saehversttindigcs Urteil
abzugeben h

a
t,

wird diese Schrift ein sehr will
kommener Ratgeber sein. Zwick.

Neue Eingänge:
N
Lubsrsch‚ 0., und 0stsrtng, R
.

Ergebnisse

i
i

i
l

i
\

der allgemeinen Pathologie und pathologischen Ana—

‘

tomle des Menschen und der Tiere. I4. Jahrgang:
Ergünzungsbnnd. Allgemeine Pathologie und patho
logische Anatomie des Auges. Bericht über die
Jahre 1906—1909. Verlag von J. F. Bergmann,
Wiesbaden 1910.
—- Zwick und Fischer. Untersuchungen über

die Beschllscuchs. 1
. Mitteilung. .‘ilit 1 Tafel.

S.-A. aus „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Ge
sundheitsamte“. 36. Band, Heft l. Verlag von
Julius Springer. Berlin 1910 Preis 6 M.
— Wehrie. Das Veterinlrwesen einschließlich

einiger verwandter Gebiets in Großbritannien und

lrlnnd. Nach Berichten des landwirtschaftlichen
Sachverständigen bei der Kaiserlichen Botschaft
in London, Dr. Skalweit. S.-A. aus: „Arbeiten
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte“. 36. Band,
lle.ft i. Verlag von Julias Springer. Berlin 1910.
Preis 3 M.
— Novermsnn. Veröffentlichungen aus den

lohrss-Veterlnlr-Bcrichtcn der bosntstsn Tierlrzte
Preußens für du Jahr l908. 9

.

Jahrgang. 11_1‘„;|_
Verlag von Paul Parey. Berlin 1910. Preis 5 M.
— Jahresbericht her die Verbreitung von

Tisrseuchsn Ins Deutschen Reichs i909. Bearbeitet
im Kaiserlichen Gesundheiteamtc zu Berlin.
24. Jahrgang. Mit 4 Übersichtskarten. Berlin
1910. Verlag von Julius Springer. Preis
broschiert 12 M.
-— Magistrat zu Berlin. Bericht über den

städtischen Vieh- und Schlachthof, über die
städtische Fleischbcschau owie über die Fleisch
vernichtungsanstalt bei Rüdnitz für das Etats
jahr 1909.
v— Sehnürer, l. Resultate riss diagnostischen

Verfahrens bei Rotz im lt
. 0unrtsi l910. S.-A. aus

Nr.26 des Tieriirztlichcn Zentralblattcs. \\'ien1910.
—fl Derselbe. Zur lilzbrsndimptung. S.-A. aus‘

Nr.2? des '1‘icritrztlichen Zeutralblattes. Wien 1910.
— 0stertsg, R. Leitfaden fiir Fleischbcschnuer.

Eine Anweisung für die Ausbildung als Fleisch
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beschnusr und für die amtlichen Prüfungen. Elfte
neu bearbeitete Auflage. Mit 191 Abbildungen.
Berlin 1910. Verlag von Richard Schoetz. Preis
geb. 6,50 M.
-— Mertiny, B. Geschichte der Rahmgewlnnung.

Zweiter Teil: Die Milchschieuder. Erste und zweite
Lieferung a 280 M. Leipzig 1910. Verlag von
M. Heinsius, Nachfolger.
— Streppel, P. Über Desinfektion bei ver

mindertem Druck mit Wasserdampf und mit Form
aldehydwasserdampf. (Aus dem städtischen hygie
nischen lnstitut der Stadt Frankfurt a. M.
Direktor Prof. Dr. M. Neißer.) I.-D. Bern 1910.
— Schulte im Hofe. A. Die kolonialwlrtschsfl

liebe Ausstellung der deutschen Kolonial-Gesellschaft.
A. aus dem Jahrbuch der Deutschen Land
wirtschafts—Gesellsehaft. 3. Lieferung.
— Albrecht, NL, und Bürshner. H. Tierärztlicher

Taschcnkalender für 1911. XV. Jahrgang, drei
Teile. Verlag von J. Gotteswinter in München.
— Klerrulf, G., und Bingdahl, H. Das zivile Vete

rinärwesen in Schweden. Stockholm 1910.
— Morenu, A. Commlssion pour l’6tude de

l'orgauisatlon gänörale de I'inspection des viandes.
Pr<':santö au nom de la. Sous- (‘ommissinn.
(Fe'dtzration des societes et associations väte
rinaires de Franee) Reims 1910.
— Trensvui, Departement cf ngriculture. Re

port of the Gevernment Veterinsry Becteriologist et
the leer I908 ‚- i909. Pretoria, Government print—
iug Stationery Office 1910 Pries I’‚ s. 6 d.

— Hall, HI. C
.

The Eid Paraslte und Allied
Species et the Cestode Genus Multlceps. I. Histo
rical Review. U. S. Departement of agriculture.
Bureau Of animnl Iu<lustr_v. Bulletin 12T). Part l.

Washington. Government Printiug Office 1910.
— Derselbe. A New Spscles ot' Gestade Para

site (Tunis halanlceps) of the Dog und cf the
Lynx, With A Note an Proteocephalus punlcus. From
the Proceedings cf the United Statcs National
Museum. Nr. 1780. Vol. 39. Washington, Govern
nient Printiug Office 1910.
— Ward, A. B., und Baker, G

.

S. Experiments
with the Intrsdermal Test for Tuberculosis in Csttie.
Presented at the Forty-Seventh Annual Meeting
of the American Veterinary Medicace Association,
San Francisco, September 1910. Bolte & Bra
den Co.
— Boletin de! Ministerin deAgrlculturs. TomoXil.

Buenos Aires. Talisres de Publicaciones de la
Offieina Meteorolögica Argentina, 1910.
— Report of the Government Bureau of Micro

biology for l909. Legislative Assembly. New South
Wales. Sydney. William Applegate Gullick,
Governmcut I’rinter.
——Societe Yeterinalre de I’Auhe. Procr'as-Verbaux

des Söances des II lanvier et l21uillet I906, 1011m
vler et II 1uiliet l907. Mämoires et Documenta.
Bulletin des annäes l906—l907. Troycs 1910.
Gustave Fremont.

Kleine Mitteilungen.
— Zur Vereinfachung des Triehlnenschsu

verfuhrens. Seitens des Preußischen Ministeriums

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

(IAllle 1110 vom 19. Februar 1909) sind die
Magistrate einer größeren Zahl von Städten mit
öffentlichen Schlachthöfen durch die Regierungs

präsidenten aufgefordert, die Schlachthofver

waltungen anzuwcisen, über den Reißmannschen
Vorschlag, betr. Abkürzung des Untersuchungs
verfahrens auf Trichinen, Nachprüfungen an

stellen zu lassen. Dies ist bereits von mehreren

Verwaltungen geschehen und, soweit ich in

formiert bin, bisher nur von Colberg-Magde
burg veröffentlicht. Colberg hatte seine Unter
suchungen bei einem mit trichinösem Fleisch

gefütterten „Versuchsschwein“ angestellt. Ich

bin übrigens seinem Beispiel gefolgt und halte

mir diese hier bei uns jetzt so selten ge
wordenen Parasiten — seit 23/, Jahren, zirka

200 000 Schweine, jetzt wieder der erste Fall —

durch Züchtung weiter, indem ich Ferkel für

die Untersuchungsstation anschaffte und sie

mit frischem trichinösen Fleisch füttern ließ.
Die Zeiten sind vorüber, in denen in Pommern

Trichinenfälle in größerer Zahl vorkamen.
Aus den mir vorliegenden Berichten des

Fleischschauamtes zu Stargard i. Pomm. aus

den 70er Jahren — ich war dort von 1874 bis
1885 tätig — geht hervor, daß damals 0,5 Proz.
trichinöse und 2 Proz. finnige Schweine ge
funden wurden. Die Gelegenheit zur ersten
Nachprüfung der Reißmannschen Vorschläge
war mir am 25. November er. geboten bei einem
Schwein, welches sich bei der Trichinenschau

als trichinös erwies.

Das Resultat habe ich in nachstehenden
Bericht abgegeben:
Am 25. November 1910 wurden bei der

Trichinenschau im Kompressorium Nr. 150

11 Trichinen gefunden. Davon in den Präparaten
vom Zwerchfellpfeiler 4, Zwerchfell 3, Kehlkopf
muskel 2, Zungenmuskel 2
.

Die Nachprüfung, welche auf 12 Kom

pressorien s 24 Präparaten nach Vorschrift aus
geführt wurde, ergab folgendes Resultat:
l

‚ Zwerch-

7

Kehl

ä g fell-
‘“;°;l°h' Z““i“i'

kopf
=4

ä pfeiler

e -' mm} e muskel
n.

| y

l

Nr. 1 2

‘

2 2 2

n 2 1 l 3 2 2

„ 3 4 l 3 s 2

„ 4 12 i 3 0 4

„ 5 9 ‘ 6 ‚ 1 1

„ 6 1 l 2 1 0

„ 7 8 7 5 8

„ 8 2 3 3 8

„ 9 9 0

l

1 2

„ 10 11 1 2 1

„ 11 2 4

l

2 2

„ 12 3 2 2 0

Summa: 64 l 36 f 24 32

vI
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Die nach dem Reißmannschen Vorschlage
auf 12 Kompressorien ausgeführte Untersuchung
——14 Präparate vom Zwerchfellpfeiler -— ergab

folgendes Resultat: Kompressorium Nr.

1314151617181920212223 24
18149 817152481418127

164 Trichinen.

Die Untersuchung von 14 Präparaten wurde

auch auf die übrigen Fleischproben mit je
6Kompressorien ausgedehnt. Das Ergebnis war

folgendes:
Kompr. Zwerch- Kompr. Znngen- Kompr. Kehlkopf
Nr. feil Nr muskel Nr. muekel

25 14 31 8 37 8

26 9 32 9 38 4

27 8 33 8 39 4

28 17 34 16 40 13

29 9 35 5 41 4

30 14 36 16 42 3

Summa 71 62 36

169 Trichinen.

Es sind also gefunden:

a) in 12 Kompressorien a 14 Präp.

nach Reißmann = 164 Trichinen,
b) desgl. nach der bisherigen Vorschrift

a 24 Präp. = 156 Trichinen.
Böchstzahl bei a) 24 Trichinen im Kompr.

b) 11 11 nY, 77

Niedrigste Zahl „ a) 7 „ „ „

‚1 ‚Y ’1 1 H U ‚Y

Aus vorstehendem ergibt sich, daß der
Reißmannsche Vorschlag genügende Sicherheit
für die Untersuchung des Schweinefleisches auf

Trichinen gewährt. Es ließe sich demgemäß
durchführen, daß auf einem Kompressorium die

Präparate von zwei Schweinen untersucht

werden. Eine Verwechslung ist nicht zu be
fürchten, wenn die Kompressorien durch einen

Strich in der Mitte geteilt und die Abteilungen

mit der Bezeichnung Nr. 1 und Nr. 2 versehen

würden. Im übrigen ist die Feststellung auch

durch die Nachprüfungen gesichert. Die Kom

pressorien Nr. 25 bis 42 überzeugen gleichfalls

von der Zweckmäßigkeit der vorgeschlagenen

Methode, die Präparate nur aus einer Probe zu

entnehmen. Im vorliegenden Falle also aus
dem Zwerchfellpfeiler, in dem sich die Trichinen

in bei weitem größter Zahl vorfinden.

Herrn. Falk-Stettin.
— Zulassung des Trlchlnoskepe für dle amtllche

Trlchinenschau In Mittelfranken. In Ergänzung der
Oberpolizeilichen Vorschrift vom 30. Januar 1903
hat die Königl. Regierung von Mittelfranken durch
Beschluß vom 19. November 1910 folgende Be

stimmung getroffen:
Zur Untersuchung des frischen Fleisches im

Inland geschlachteter Schweine auf Trichinen
darf an Stelle des Mikroskopes auch das Trichino

skop, welches jedoch eine mindestens siebzig
fache Vergrößerung ermöglichen muß, Verwendung

finden.

Zur Untersuchung gesalzenen oder geräu
cherten Schweinefleisches auf Trichinen ist jedoch
auch ferner nur die Verwendung des Mikroskopes
statthaft.

— Gehaltserhöhung für den Sehlachthofdirektor
in Lübeck. Bei der Neuregelung der Beamten

gehälter in der Freien und Hansestadt Lübeck

wurde das Gehalt des Sehlachthofdirektors mit

4600-7200 M festgesetzt (5 Zulagen a 400 M

und 2 Zulagen a 300 M). Die Zulagen erfolgen
mit dreijährigen Pausen. Das bisherige Gehalt

betrug 3200-4700 M, steigend alle drei Jahre
um 250 M.

— Margsrlnevergiftungen. In letzter Zeit sind

in Berlin und verschiedenen anderen Städten und

kleinen Ortschaften zahlreiche Erkrankungen vor

gekommen, die auf den Genuß von Margarine

präparaten zurückgeführt werden, die unter der

Bezeichnung Backa-, Frischer Mohr- und Luisa
Margarine von den Altonaer Margarinewerken
Mehr & Co., Ottensen, in den Handel gebracht
worden sind. Die erkrankten Personen, von denen

ein Kind bereits gestorben ist, zeigten ähnliche Er
scheinungen, wie man sie bei Fleiseh— und Wurst
vergiftungen findet. Man vermutete deshalb zuerst,

daß bei der Herstellung der in Frage kommenden

Margarine nicht einwandfreies Material oder Pro
dukte notgeschlachteten Tiere verwendet worden

seien. Sodann wurde ein aus England bezogenes,
bei der Fabrikation angeblich benutztes Öl als

die schuldige Ursache angesehen. Die einge

leiteten amtlichen Untersuchungen erstrecken

sich nunmehr auch auf die Feststellung, ob es

sich vielleicht um Bakterien handelt, die die

eigenartige Vergiftungsepidemie verursacht haben.

Soweit Berlin und seine Vororte in Betracht

kommen, sind in dem Königlichen Institut für

Infektionskrankheiten Fütterungsversuche an

Hunden angestellt worden, die folgendes Resultat

ergaben: Sämtliche mit den genannten beiden

Marken gefütterten Hunde erkrankten ca.‘/‚ Stunde

nach dem Genuß der Proben mit großer Unruhe

und Erbrechen. Letzteres wiederholte sich in

den nächsten Stunden mehrmal bis zu 20 mal.

Nach sechs Stunden lagen die Tiere wie

sterbend auf der Seite, erholten sich zum Teil
aber wieder. Ein mit „Backa“ gefütterter Hund
war 20 Stunden nach der Fütterung tot. Die

Schleimhaut des Magens und obersten Dünndarms

war lebhaft gerötet und geschwollen. Hunde,

die zur Kontrolle mit Proben von reiner und

Kunstbutter gefüttert wurden, blieben dagegen

sämtlich gesund. Aus den Versuchen geht mit

aller Deutlichkeit hervor, daß die beanstandeten
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Marken Steife enthalten, welche heftige Ent
zündungen der Magendarmschleimhaut hervor

rufen und durch Vergiftung tödlich wirken
können, wenn auch über die Natur dieser Stoffe

ein abschließendes Urteil noch nicht abgegeben
werden kann.

Tagesgeschichte.
—— Verleihung des Promotionsrechtes an die

Kgl. Tler5rztllche Hochschule in Stuttgart. Aus
Stuttgart kommt die erfreuliche Nachricht, daß

am 14. Dezember 1910 durch So. Majestät den

König von Württemberg der Tierärztlichen Hoch
schule in Stuttgart das Recht der Promotion
zum doctor medicinae veterinariac (abgekürzte

Schreibweise: Dr. med. vet.) verliehen werden ist.
—- Zur Frage des Bestehenblelhens der Tier

ärztllehen Hochschule In Stuttgart (vgl. Heft 3,
S. 98, XXI. Jahrg. dieser Zeitschrift) hat der
Tierärztliche Landesverein in Württemberg in
seiner 67. ordentlichen Mitgliederversammlung am

3. Dezember 1910 folgende Resolution gefaßt:

Der'l‘ierärztliche Landesverein in Württemberg

erkennt an, daß zwar nach den für die Residenz

stadt Stuttgart vorliegenden Verhältnissen für
den Fortbestand der Tierärztlichen Hoekschule

in Stuttgart überwiegende finanzielle Rück

sichten geltend gemacht werden können.

Andererseits aber erachtet er es für seine Pflicht

in Anbetracht der durch die Einverleibung der
Tierärztlichen Hochschule in den Organismus

der Landesuniversitiit ermöglichten Vertiefung

der tierärztlicben Wissenschaft und der All
gemeinbildung der Tierärzte sowie der daraus

entspringenden Förderung der biologischen

Wissenschaften im allgemeinen sowie der Land
wirtschaft und des ödentlichen Wohls im

speziellen nochmals auf die hohe wissenschaft

liche und praktische Bedeutung der Bildung
einer selbständigen Tierärztlichen Fakultät in

Tübingen hinzuweisen.
——Rektorat für die Tlerärztllche Hochschule In

Hannover. Wie Herr Professor Dr. Malkmus
in der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift

(Nr. 50, 1910) mitteilt, hat Herr Geheimrat Prof.
Dr. Dammann in Übereinstimmung mit dem
Professoren-Kollegium der Hochschule bei dem

Herrn Ressortminister den Antrag gestellt, die
Rektoratsverfassung einführen zu wollen, und

sich selbst in dankenswerter Weise zugleich bereit

erklärt, das Direktorat niederzulegen. Das Pro
fessoren-Kollegium hat Herrn Geheimrat Dam
mnnn einmütig gebeten, im Verbande der Hoch

schule zn verbleiben, die Verfassungsänderung

selbst mitzumachen und der erste Rektor der
Hochschule zu werden. Herr Geheimrat Dam

mann hat die Erfüllung auch dieser Bitte zu
gesagt.

— Öffentliche Schlachthöfe. Der Bau eines
öffentlichen Sehlaehthofes ist beschlossen in

Lauf bei Nürnberg und in Neumarkt, Oberpfalz,
(Kostenanschlag 200 000 M). Erweiterungsbauten
sind beschlossen in Strelno (Kostenanschlag
100000 M) und Berlin (Errichtung eines Pferde
schlachthofes, Kostenanschlag 356 000 M), geplant
in Kon itz (mit Kühlanlage), Haynau in Schlesien
(ltinder— und Schweineschlachthalle) und in

Lud wigsburg (Württemberg).
— Zur Verbesserung der Sehlachtmethoden auf

dem Schlachth0fe ln Berlin ist folgende Polizei

verordnung erlassen werden:

Auf Grund der ä5143, 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom

30. Juli 1883 (G.-S. S. 195), sowie der 55 5, 6
und 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung

vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) wird unter Zu

stimmung des Gemeindevorstandes (Magistrat)

hiermit folgendes verordnet:

5 l. Der 5 12 der Polizeiverordnung, be
treffend die Ordnung auf dem städtischen Schlacht

hofe zu Berlin vom 4. Oktober 1900, Amtsblatt
der Königlichen Regierung zu Potsdam und der
Stadt Berlin für1900 S. 5. 503 E., wird auf

gehoben und durch folgende Vorschriften ersetzt:

Das Töten der Tiere muß in schonender

Weise erfolgen. Alle zum Töten notwendigen
Vorbereitungen müssen unmittelbar vor dem Töten

vorgenommen werden. Sofern nicht die Tötung

durch Schächtschnitt geschieht, wie er bei dem

jüdischrituellen Schlachtverfahren üblich ist,

müssen Rinder, Kleinvieh (Kälber, Schafe, Ziegen)
und Schweine vor dem Schlachten betäubt werden.

Die Betäubung der Rinder hat: durch Stirnschlag

oder Belzenschußapparat, der übrigen Tiere

durch Stirnschlag zu erfolgen. Sie darf bei allen

Tieren nur von Leuten über 18 Jahre vorge
nommen werden, welche die dazu nötige Geschick

lichkeit besitzen.*) Bei den Rindern ist der

Kopf des Tieres vor dem Schlagen dicht am

Fußbodeuringe der Schlachtkammer festzubinden

Kleinvieh darf nur auf dem Schragen befestigt

geschlachtet werden. Das Verschränken der

Hinterbeine ist. verboten.

Die zur Betäubung bestimmten Werkzeuge

sind von den Schlachtenden zu beschafien und

bedürfen vor ihrer Verwendung der Genehmi
gung der Schlachthofverwaltung. Nicht geneh

migte Werkzeuge oder solche, bei denen die

Genehmigung zurückgezogen ist, sind vom

Schlachthofe zu entfernen.

*) Vgl. Heft 2, S. 60. XXI. Jahrg. dieser
Zeitsehr.
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weiteren Verarbeitung der Schlachttiere darf

erst hegennen werden, wenn keine Bewegung

oder Zuckung des getöteten Tieres mehr wahr

zunehmen ist. Alsdann hat die weitere Aus

schlachtung und Berrichtung für die Beschau

ohne Unterhrechung*) und den geltenden Be

stimmungen entsprechend (Regulativ für die

Untersuchung des in die öffentlichen Schlacht

häuser der Stadt Berlin gelangenden Schlacht

viches vom 7
. Dezember 1898) zu erfolgen.

Für das Schlachten mittelst Schächtschnittes

wird bestimmt:

a
) Das Schächten darf nur von solchen

Personen ausgeführt werden, welchen von

der Schlachthofverwaltung eine schrift

liche Genehmigung dazu erteilt wird. Sie

haben die letztere bei sich zu tragen und

auf Verlangen den die Aufsicht führenden

Beamten der Sehlachthofverwaltnng jeder

zeit vorzuzeigen;

b
) das Niederlagen von Großvieh darf nur

durch Winden oder durch von der Schlacht

hofverwaltung genehmigte Vorrichtungen

bewirkt werden und hat mit möglichster

Schnelligkeit zu geschehen. Die Winden

und die dabei gebrauchten Ketten und

Seile sollen haltbar sein, letztere auch

stets geschmeidig gehalten werden.

Während des Niederlegeus ist der Kopf

des Tieres gehörig zu unterstützen und

zu führen, damit er nicht auf den Boden

aufsehlälgt;

C
) das Tier darf erst in Gegenwart des

Schächten niedergelegt werden, der als

bald den Schächtsehnitt auszuführen hat;

d
) nicht nur während des Schächtaktes, son

dern auch für die ganze Dauer der nach

dem Halsschnitt eintretenden Muskel

krämpfe maß der Kopf des Tieres fest

gelegt werden.

ß
) Das Blut der nach jüdischem Ritus ge

töteten Tiere darf weder abgerührt (defi

briniert) noch zur menschlichen Nahrung

verwandt werden.

9 2
-

Diese Verordnung tritt mit dem l. Januar
1911 in Kraft.

Berlin, den 7. Dezember 1910.

Der Polizeipräsident.
v on Jag 0 w.

Tie

*) Diese Vorschrift, wonach die getöteten

über!!!)
sofort angewendet, auch „anfgebrüstet“,

h

'

"‘‚ui’i Ohne Jede Verzögerung beschaufertig

Weigeriehtct
werden müssen, ist von großem

0rt sowohl für die Ausübung der Unter
suchungen als a h fi '

Schlachtbetriebes.uc
“ dm Regelung

H(?es

Mit dem Abbauten, Abbrühen und der
-— Auszeichnung für Prof. E

. Psroselto. Der

Direktor der Tierärztlichen Hochschule und Pro

fessor der Parasitologie an der Universität Turin,

Commendur Dr. Eduard Peroncito, wurde wie

der Rektor der Wiener Ticrärztlichen Hochschule

A. v. Tschermak, im Tierärztlichen Zentralblatt

XXX1H. Jahrg. Nr. 35 mitteilt, von der franzö

sischen Akademie der Wissenschaften durch Zu

erkennung eines Preises von 25 000 Francs aus

gezeichnet. Der hekanute hervorragende Gelehrte,

ein Lieblingsscltiilcr Pasteurs, gilt als erste

tierärztliche Autorität auf dem Gebiete der

Parasitologie und hat sich durch seine

Leistung in der Therapie der llfaul— und Klauen—

seuehe, sowie des Schweinerotlaufes einen be—

deutenden Namen gemacht, sowie erhebliche Ver

dienste um die praktische landwirtschaftliche

Tierhaltung erworben. Gleichzeitig erhielt auch

der Sohn des genannten Professors, Dr. Aldo

Peroncito, Dozent der Histologie an der Uni

versität Pavia, den Titel eines Laureaten des

Institut de France und einen Preis, welcher den

selben im Verein mit dem ihm zuteil gewor

denen italienischen Staatspreise instand setzen

wird, seine Arbeiten im physiologischen lnstitute

von Geheimrat Prof. 'I.untz-Berlin fortzusetzen.

lohne 1
’.

Am 5
. Dezember 1910 starb in Kleinsedlitz

bei Pirna, wenige Tage vor Vollendung seines

71. Lebensjahres, der frühere Professor an der

Königlichen Tierärztlichen Hochschule in Dresden,

Geheimer Medizinalrat Dr. Heinrich Albert

Johne. Als Sohn eines Tierarztes wurde Johns

am 10. Dezember 1839 in Dresden geboren. im

Jahre 18519 approbiert, von 1866 bis 1876 als

Bezirkstierarzt in Rochlitz tätig, widmete Johne

sich nunmehr der akademischen Laufbahn und

gehörte der Dresdener Ticrilrztlichen Hochschule

vom Jahre 1876 bis 1904 als Dozent an, als welcher

er sich namentlich auf dem Gebiete der patho

logischen Anatomie und Bakteriologie besondere

Verdienste erworben hat. Von seinen zahl

reichen Arbeiten und Forschungen scicn, soweit

die wissenschaftliche Fleischuntersuchung in

Betracht kommt, hervorgehoben seine „Ge

schichte der Tuberkulose“ (Leipzig 1883),

ferner die von ihm im Zentralblatt für die

medizinische Wissenschaft in den Jahrgängen

1880bis1883 veröffentlichten Untersuchungen über

Aktinomykosc, sodann seine im 19. Band der

Bolliugerschen Zeitschrift für Tiermedizin er

schienene Arbeit „ZurKenutnis derMorpho

logie der Milzhrandbazillen“. Johns war
es auch, der die von Weigert begründete
Lehre von der Generalisation der Tuberku10se

aus der Bumanmedizin in die Veterinärpathologie

übernommen und weiter ausgebaut, auch die



Begrifie der lokalen und generalisierten Tuber—

kulose so definiert hat, wie sie noch beute

angewendet werden. ——Das Professorenkollegium
der Tierärztlichen Hochschule in Dresden hat
dem Verstorbenen folgenden Nachruf gewidmet:

„Der Verewigte, der über 25 Jahre dem
Professorenkollegium der hiesigen Tierärztlichen
Hochschule angehörte, hat sich auf dem Gebiete

der vergleichenden Medizin und speziell auf dem

der Veteriniirwissenschaft und der tierärztlichen

Kunst in jeder Richtung in hervorragender Weise
betätigt, er hat sich um unsere Hochschule und
den tierärztlichen Stand unsterbliche Verdienste

erworben. Als hervorragender, unermüdlichtätigcr
Forscher, als ausgezeichneter, erfolgreicher Lehrer
und als großer, weltberühmter Gelehrter bildet
der Verstorbene uns allen ein leuchtendes, nach

ahmenswertes Vorbild. Er wird als einer der
hervorragendstenVertreter unseres Faches, dessen

Name mit unvergänglichen Lettern in der Ge
schichte unserer Hochschule und in den Annalen
der Tierheilkunde verzeichnet ist, unvergessen
bleiben. Sein Andenken wird jederzeit in Ehren
gehalten werden.“ H.

— Deutscher Veterinärrat. Da der Entwurf
von Ausführungsbestimmungen zum neuen Vieh
seuchengesetze, der den Hauptberatungsgegen
stand der nächsten Tagung bilden soll, dem

Deutschen Veterinärrat bis jetzt noch nicht zu
gegangen, und da auch noch nicht bekannt ist,

bis wann der Entwurf erwartet werden darf, so
muß die in der Bekanntmachung vom 7. Septem

ber d. J. in vorläufiger Weise für den Monat
Januar angekündigte XII. Plenarversammlung auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.

Stuttgart, den 10. Dezember 1910.

Dr. v. Beißwänger.

Personalien.
Auszeichnungen: Dem Ministerialrat, König].

Bayerischen Landestierarzt in München, Professor

Dr. Vogel, wurde das Offizierkrcuz des Königl.
Sächsischen Albrechts-Ordens, dem Professor
Dr. W. Pfeiffer in Gießen das Ritterkreuz
I. Klasse des Großherzogl. Hessischen Verdienst
ordens Philipps des Großmütigen, dem Schlacht
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hofdirektor a. D. Maximilian Zahn in Saar
brücken der Königl. Preuß. Rote Adler-Orden
IV. Klasse verliehen.
Ernennungen: Obermedizinalrat Professor Dr.

Lorenz in Darmstadt zum Geheimen Ober
medizinalrat; Tierärzte Dr. Theodor Saling in
Völklingen zum Sehlachthoftierarzt in Mühlhausen
(Thüringen); Dr. Karl Täuber in Raschkow
(Posen) zum Schlachthofassistenten in Harburg
a. d. Elbe; Dr. Paul Becker zum Assistenten
am Bakteriologischen Institut der Landwirt
schaftsl-rammer in Bonn; Dr. Julius Lingen
berg, bisher Assistent an der Poliklinik für
große Haustiere, zum Repetith an der ambu‘
latorischen Klinik der Tierärztlichen Hochschule
in Berlin; Schlachthofdirektor Dr. Engelmanu
in Soest zum Schlachthofdirektor in Kreuznach;
Dr. Philipp Blurn aus Gundheim zum Schlacht
hausverwalter in Seligenstadt (Hessen); Dr. Otto
Knabe in Oelsnitz i. V. zum Stadttierarzt in
Adorf i. V.; Schlachthofdirektor Dr. Ernst
Pflugmacher in Schulitz wurde mit den kreis
tierärztlichen Geschäften in Groß-Wartenberg

betraut.

Die kreistierärztlichs Prüfung in Berlln haben

bestanden: R. Peters, Schlachthoftierarzt in
Kassel und Heinrich Ehrbardt, Polizeitierarzt
in Hannover.

Promovlert zum Dr. med. vet. in Berlin:
Tierarzt bei der städtischen Fleischbeschau da
selbst, Oberveterinär a. D. Paul Dudzus.
Todesfall: Geheimer Medizinalrat Professor

Dr. Heinrich Albert Johne in Kleinsedlitz
bei Pima.

Vakanzen.
Schlachth ofstellen:
L eobs eh ütz: Sehlachthausverwalter. Gehalt

3000—4500 M., freie Wohnung usw. Meldungen
bis 20. Januar 1911 an den Magistrat.
Stendal: Assistenztierarzt zum l. Februar

1911. Gehalt 2700 M. Bewerb. umgehend an

die Schlachthofverwaltuug.

Stelle für ambulstorische Fleischbeschau und

Privatpraxis:

Schlawa i. Schl.: Tierarzt. Auskunft erteilt
der Magistrat.

Redaktionelle Nachricht.
Während meines Aufenthaltes in Deutsch-Südwest-Afrika besorgt der_

stell

vertretende Direktor der städtischen Fleischbeschau zu Berlin, Herr 0bertrerarzt
Dr. Henschel, die Redaktion der Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene Ich
bitte, alle die Zeitschrift betreffenden Zuschriften während meiner Abwesenheit an
Herrn Dr. Henschel, Charlottenburg, Schlüterstraße 26, richten zu wollen.

Ostertag.

Verantwortlicher Redakteur (uxkl. Inserateuteil): Dr. Ostertag in Berlin. —- Verlag von Richard Schoetz ln Berlin.
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Zeitschrift

Fleisch- und. Milchhygiene.
Jahrgang. Februar 1911. Heft ö.

Original-Abhandlungen.
(Nachdruck verboten.)

Eine Methode zum Nachweis von Kühen,

deren Milch eine abnorme Menge von Leuko

zyten samt Fibrinfasern und Bakterien

enthält.
Von

H. l. Höyberq,
Stadttierarzt in Frederiksberg bei Kopenhagen

(Mit einer Tafel.)
Von den Methoden, die man bisher

in der praktischen Milchkontrolle benutzt
hat, um beim Milchvieh Eutererkrankungen

festzustellen, ist zuvörderst die Trom ms
dorf fsehe Milchlenkozytenprobe zu nennen,
die bekanntlich durch eine direkte Messung
des Zellengehalts einer bestimmten Quan
tität von Milch entscheidet, ob die Milch
von eutererkrankten Tieren stammt oder
nicht, und sodann die Katalaseprobe.
Diese Methoden erfordern indessen be

sondere Apparate und sind recht. umständ
lich, wie auch die Proben nach ihnen —

wenn sie einigermaßen zuverlässige Re
sultate ergeben sollen h im Laboratorium
ausgeführt werden müssen.
Im Gefth der Mängel und Unannehm

lichkeiten, die den zurzeit gebräuchlichen
Methoden anhaften, arbeite ich nun ein
paar Jahre an der Erfindung einer Methode,
nach der sich Entzündungsstofi'e*) in der
Milch schnell nachweisen ließen, und die
einer solchen Art wäre, daß sie bei der
Stallinspektion zur Anwendung kommen
könnte.

Die von mir ausgearbeitete und im
folgenden beschriebene Methode beruht
auf der Reaktion der Milch, die ja

*) UntKEntztlndungsstofien verstehe ich hier
und im folgenden eine abnorme Menge von Leu
kozyten, sowie Fibrinfaeern und Bakterien.

t normaliter eine amphotere ist, sich aber

€
ändert, wenn das Drüsengewebe des Euters

der Sitz pathologischer und gewisser
physiologischer Zustände ist. Gleichzeitig

mit der Änderung der Reaktion tritt aber
gewöhnlich eine Änderung der Leukozyten

zahl in der Milch ein.
Wie bekannt, enthält sogar Milch von

gesunden Entern so gut wie immer Leu
kozyten, jedoch nicht in recht großer An
zahl; auch kann diese von Tag zu Tag
schwanken. Mitunter kommen nicht ganz
geringe Schwankungen vor. So habe ich
nicht ganz selten 2—3 mal so viele beob
achtet, wie man gewöhnlich vorfindet,
ohne daß sich deshalb die Reaktion der
Milch änderte. Dies stimmt ganz gut über
ein mit den in der Literatur vorliegenden
Untersuchungen, nach denen sich für die
Anzahl der Leukozyten in der Milch keine
bestimmte Norm angeben läßt. Nach den
zahlreichen von mir angestellten Unter
suchungen glaube ich aber behaupten zu
dürfen, daß es, wenn man mittelst einer
l/,2 Immersionslinse in so gut wie jedem
Sehfeld eines mikroskopischen Präparates
der Micht'lüssigkeit selbst viele Leu
kozyten. d. h. ein paar oder mehrere
Leukozyten findet, in überwiegendem Grade
wahrscheinlich ist, daß die Milch aus
einem Euter stammt, das pathologische
Prozesse enthält. In Übereinstimmung
hiermit gibt Bergey an, daß die Milch
Eiter enthält, wenn sich im Zentrifugen
bodensatz bei l[„ Immersionslinse mehr
als 10 Leukozyten im Sehfeld finden.
Von 122 Milchproben normaler Re

aktion enthielten nach meiner Unter



134

suchung 10 in der Milchflüssigkeit
selbst viele Leukozyten, hingegen von
98 alkalischer Reaktion 75 viele Leuko- ,
zyten. Vergleichen wir diese Zahlen, so

aussehendes über. Es ist — nach den
vorliegenden chemischen Analysen der

Milch von entererkrankten Kühen — wahr

scheinlich, daß der Milch bereits in einem
finden wir, daß von den Milchproben, die i frühen Stadium der Krankheit ein ähn

eine normale Reaktion hatten, 8,1 Proz.
viele Leukozyten enthielten, während von

den Milchproben, die eine alkalische

Reaktion hatten, dies bei 76,5 Proz. der

Fall war.
Wie man sieht, findet man also in

der überwiegenden Anzahl von alkalisch

reagierenden Milchproben viele Leuko
zyten, und wenn man auch in einer ver

hältnismäßig geringen Anzahl von normal

reagierenden Milchproben gleichfalls viele
Leukozyten findet, so deutet ersteres
doch darauf hin, daß zwischen der alka

lischen Reaktion der Milch und der Leuko

zytenzahl eine gewisse Verbindung be

stehen muß. Da man nun weiß, daß ge

wöhnlich zwischen Leukozytengehalt der

Milch und pathologischen Zuständen des

Euters eine Verbindung besteht, so dürfte

die Schlußfolgerung sicherlich nicht un

richtig sein, daß die alkalische Reaktion

der Milch besagt, daß das Drüsengewebe

des Euters der Sitz pathologischer Zu

stände ist.

Die in der Literatur vorkommende

Angabe, daß Milch von altmilchenden

Kühen gleichfalls alkalisch reagiere und

besonders leukozytenhaltig sei, hat sich

durch die von mir untersuchten Fälle nicht

bewahrheitet, obgleich die von mir unter

suchten altmilchenden Kühe, in den letzten

3[4—13/4 Jahren nicht gekalbt hatten.

Die Kausalitätsverhältnisse der alka

lischen Reaktion der Milch bei Entzündungs

zuständen im Euter sind noch nicht ganz

aufgeklärt, obgleich kaum zu bezweifeln

ist, daß die Reaktion auf einer Aus.

scheidung des alkalisch reagierenden Blut

serums der Milch beruht. Allerdings ist

das anfänglich bei Entzündungsprozessen

abgesonderte Sekret milchartig, es geht
aber mehr oder minder schnell in ein
seriöses, wässeriges und wie Blutserum l

| liebes seröses Sekret beigemischt ist, wie

dasjenige, das wir zu Ende der Krankheit

antreffen, daß aber die Quantität dieses

Sekretes zunimmt, gleichzeitig damit, daß

die Milchbildung abnimmt. *)

Daß dies sich gewiß so verhält, darauf

deuten mehrere meiner später zu be

sprechenden Untersuchungen hin. So habe

ich in verschiedenen Fällen die alkalische

Reaktion der Milch viel früher nachweisen

können, als die klinische Untersuchung

imstande war, die Eutererkrankuug fest

zustellen, und in der betreffenden Milch

t habe ich sowohl zahlreiche Leukozyten und

Fibrin als auch Bakterien nachgewiesen.
Daß die alkalische Reaktion jedenfalls

nicht auf der vermehrten Leukozytenzahl

der Milch beruht, zeigen folgende von

mir ausgeführte Versuche.

Von der Milch einer Kuh, die vor

ca. 8 Wochen Mastitis gehabt hatte, und

deren Milch ein fast normales Aussehen

hatte, aber stark alkalisch reagierte,
wurden 12 ccm zentrifugiert; es schieden

sich eine ganz enorme Menge Leukozyten

aus, nämlich 3
/4 ccm. Diese Leukozyten

menge wurde mit 20 ccm normal

reagierender Milch gemischt; das Ge
misch wurde in 2 Portionen geteilt, von

denen die eine sogleich, die andere erst

nach zweistündigem Stehen bei gewöhn

licher Stubentemperatur untersucht wurde.

Beide Milchproben ergaben aber normale

Reaktion.

Die vermehrte Leukozytenzahl alkalisch

reagierender Milch ist somit zunächst als

sichtbarer Ausdruck einer Ausscheidung

von Blutserum in der Milch aufzufassen,

da gewöhnlich bei einer Ausscheidung

von Blutserum eine gesteigerte Emigration

*) Storch, Undersögelser over Mazlkens 0m
dannselse ved Yverbetwndelse. 1889.
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von Leukozyten stattfindet. Dali die
alkalische Reaktion der Milch wahr
scheinlich auch nicht durch Bakterien

(jedenfalls nicht durch Streptokokken),

noch durch deren Stofl‘wechselprodukte

verursacht wird, darauf könnte nach

folgendes Beispiel deuten. Eine Kuh,
die vor 3 Tagen gekalbt hatte, ergab

normal aussehende und ausgesprochen .

alkalische Reaktion der Milch der linken
Hinterdrüse, während die drei übrigen'
Drüsen rohmilchartig aussehende und aus

gesprochen sauer reagierende Milch liefer
ten. Andererseits zeigte das Ergebnis
der mikroskopischen Untersuchung, daß

die Milch aller 4 Drüsen enorme Mengen
von Streptokokken enthielt.

Es scheint somit keinem Zweifel zu

unterliegen, daß die alkalische Reaktion

auf eine Ausscheidung von Blutserum

in der Milch zurückgeführt werden kann.

Aber die zur sichtbaren alkalischen Re

aktion der Milch erforderliche Menge
Blutserum maß nach einigen von mir'
mit Kuhblutsernm und Milch angestellten
Versuchen keine ganz geringe sein.

So erhält man, wenn man Kuhblut
serum allein mit den bei meinen Unter
suchungen benutzten Reagentien versetzt,

eine karminrote Reaktion. Mischt

man dagegen normal reagierende Milch
mit Kuhblutserum im Verhältnis von l : l,

so erhält man eine recht kräftige rote

Reaktion, im Verhältnis 1:2 eine rote,
im Verhältnis 1:3 und im Verhältnis
1:4 eine schwache rote Reaktion, während

das Verhältnis 1 : 5 dieselbe Farbe ergibt,
wie normal reagierende Milch.

Wenn es gestattet ist, Vergleiche

anzustellen zwischen diesen Farbenreak—

tionen und denjenigen, die ich unten
bei meinen Untersuchungen über die‘.
Milch kranker Tiere angeführt habe, so
muß also eine recht bedeutende
Menge Blutserum in der Milch aus
geschieden werden, damit diese
eiue sichtbare alkalische Reaktion
ergeben kann. Ist aber eine gewisse

Menge des die alkalische Reaktion verur

sachenden Stoffes —— wahrscheinlich also

Blutserum —- ausgeschieden, so wird man

auch in Milchproben alkalischer Reaktion

stets Entzündungsstoti‘e nachweisen können,

die auf Entzündungsprozesse in den Euter
drilsen deuten, welche Prozesse die kli
nische Untersuchung bei weitem in den

meisten Fällen nicht imstande ist zu

diagnostizieren.

Wenn wir nun eine Methode besäßen,
die uns die alkalische Reaktion der Milch
augenblicklich und ohne besondere Appa

rate zeigen könnte, so würden nicht nur

die praktizierenden Tierärzte, sondern
auch, und zwar namentlich die die Vieh

bestände in milchhygienischer Beziehung

. kontrollierenden Tierärzte ein ausgezeich
netes Mittel haben, Eutziindungsstotl‘e in

der Milch in einem Stadium nachweisen
zu können, wo die klinische Untersuchung
noch nicht dazu imstande ist.

Eine solche Methode werde ich im
folgenden eingehender darstellen. Durch

eine Reihe Voruntersuchungen ergab es

sich, daß eine Mischung von Rosehäure

Alkohol sich am besten dazu eigne, die

alkalische Reaktion der Milch nachzu
weisen. Andere Chemikalien wie Neutral

rot, Alizarin, Methylorange u. a. m. er

gaben schlechte oder gar keine Resultate.

Die Methode besteht darin, daß 5 ccm

Milch von jeder Euterdriise mit
5,5 ccm einer Rosolsäure-Alkohol
Mischung versetzt werden (I‘ll0 alko
holische Rosolsiiureliisung wird mit ‘Jti"

Alkohol gemischt im Verhältnis von

0.45 ccm zu 5 ccm). Bei Benutzung dieser

Mischungsfliissigkeit reagierte Milch \‘0n

gesunden Euterdriisen gelborangefarbig.

Milch von Euterdriisen, in deren Milch

Entziindungsstotl'e vorgefunden wurden,
hatte eine rote Reaktion, zwischen rot,

lachsfarbig und karminrot schwankend.
Milch von Kühen, die im Zeitraum von

1 Tag bis 3 Wochen vor dem Halben
untersucht wurden, ergab eine starke

gelbe (saure) Reaktion. Das Kolostrurn
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ergab gleichfalls eine starke gelbe Re

aktion die ersten 3—5 Tage nach dem

Kalben, wonach die Milch normal rea

gierte. Ausnahmsweise hielt sich die

gelbe Reaktion 9 Tage nach dem Kalben.
‘

Die Milch behielt in dem Falle alle 9 Tage

einen Strich der gelblichen Farbe des

Kolostrums.*)
Bei altmilchenden Kühen, von denen

angegeben wird, daß ihre Milch mitunter

alkalisch reagiert, habe ich, wie oben er

wähnt, wo die Euterdrüsen gesund waren,

keine alkalische (rote) Reaktion beob

achtet. Möglicherweise ist die alkalische j
‘die Milchflüssigkeit selbst, teils derenReaktion bei diesen Kühen gewöhnlich so

*) Mischungsmilch von allen 4 Euterdrllsen

wird nur rot reagieren, entweder wenn eine der

Euterdrtlsen sehr kräftig rot reagiert, oder

wenn zwei oder mehr Enterdrllsen rot reagieren.

wenig ausgesprochen, daß sie sich nicht

durch Resolsäure-Alkohol nachweisen läßt.

Bevor ich die nachfolgenden Unter

suchungen näher bespreche, bemerke ich

noch, daß die Milch auf sterilisierte Gläser

gefüllt und so reinlich behandelt wurde,

wie dies im Kuhstall möglich ist; ferner

ist zu erinnern, daß die Untersuchung der

Kühe entweder vor dem normalen Melken

oder wenigstens ein paar Stunden danach

angestellt werden muß.

Die mikroskopische Untersuchung der

Milch (Färbung mit Karbol-Methylenblau

und Extraktion des Fettes) umfaßt teils

Zentrifugenbodensatz. Betreffs der in den

Parenthesen angeführten Reaktionsfarbeu

angaben wird auf die diesem Aufsatz bei

gegebene Farbentafel verwiesen.

Untersuchungen über die Reaktion der Milch.*)

I;
“h >
\ Datum Reaktion und mikroskopischer Befund
Klinische Bemerkungen

r. ‚ ‚

1 2.10.09

‘

l. V. (rot 3). Milch: viele L + F + Stp 2
.
10. Klinisch gesund. Normal

Bodensatz: viele L +Stp+F aussehende Milch. Wert.)

‘ l. II. (rot 2). Milch: _ viele L+Stp +F _

‘ Bodensatz: viele L+ Stp + F 4
.

10. Vom Reservetrerarzt

, r. V. (rot l). Milch: viele L +Stp + F chlgaard als suspekt be

Bodensatz: viele L + Stp + F zeichnet, aber nur in ge

r. H. (rot l)
. Milch: viele L ringom Grad.

l

Bodensatz: nicht untersucht

2

' 2.10.09 , l. H. (rot 4). Milch: viele L + Stp 2.10. Atrophie beider hinteren

l f

Bodensatz: viele L + F + Stp Euter. Milch von normalem

, r. H. (rot 2). Milch: viele L Aussehen, aber sehr\
dünn.

‘ ‘ Bodensatz: viele L+ F Sonst gesund. (Verb

\

r.V.(nonnal). Milch: wenig L

l l.V.(normal). }Bodensatz: nicht untersucht
7 „

3

‘ 31.8.10 l. V. (rot 4). Milch: viele L 3l. 8. Atrophie der l. Vorder
Bodensatz: Mengen von L + F + Stp und r. Hinterdriisen. Milch

r. H. (rot 4). Milch: viele L von diesen Drüsen reichlich

Bodensatz: viele L + F + Stp undvon normalem Aussehen,

‘

r. V.(normal). Milch: wenig L aber sehr dünn. Sonst ge

\

l.H.(normal). Bodensatz: nicht untersucht , Bund. (Verfi)

‘ 6.9.10 l. V. (rot 3). Milch: viele L+F |

’

Bodensatz: viele L + F + Stp
r. H. (rot 3). Milch: viele L

.

v( l

Bodensatz: viele L+F
r. . norma ). .

l.H.(nonnal). |l

wen'g L

7.9.10 , l. V. (rot 3). Milch: viele L+F‘

r.\%l.
(rot 3). Milch: reichlich L

r. . . . .

l ‘ 1‚H_((llllg::ä‘llz_ }

Milch: wenig L

*) l. V. _= linke VOrderdrilse; l
. H. = linke Hinterdrilse. r. V. '= rechte Vorderdrtlse; r. H. = rechte

Hinterdrüse. Viele Leukozyten in der Milch=ein paar oder mehrere in fast jedem Sehfeld
Viele Leukozyten im Bodensatz ==viele in jedem Sehfeld bei ‘/„ Immersionslinse. L=Leuko—
zyten. Stp = Streptokokken. F=- Fibrinfasern.
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h Datum Reaktion und mikroskopischer Befund Klinische Bemerkungen

4 4.9. l. V. (rot 2). Milch: viele L 4
.

9
. Linke Vorderdrüse hart

Bodensatz: Mengen von L + F + Koli und groß. Milch etwas gelb

l. H. (rot 2). Milch: ein Teil L lich. Sonst gesund. (Verf.)

H I

Bodensatz: viele L +F+Koli
r. .(norma ). . _ .

.

l__v_(nonnal)'
Milch. wenig L

6 9
.

l. V. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: viele L + l“ + Koli

l. H. (rot 3). Milch: viele L

Bodensatz: viele L + F + Koli
r. V. (rot 2) Milch: reichlich L‘

r. H.(normal). Milch: wenig L

5 3. 9
.

r. H. (rot 3). Milch: Mengen von L 3
.

9
. Rechte Hinterdrüse groß

Bodensatz: Mengen von L +1’ + Stp und hart. Milch von nor
r. V. (rot 1).

1

malem Aussehen, möglicher

l. V. (normal). Nicht mikroskopisch untersucht weise ein wenig fleckig.

i LE~ (normal). J (Verf.)

6
.

9
. r. H. (rot 3). Milch: Mengen von L

Bodensatz: Mengen von L+ F + Stp ‘

~ r. V. (rot 1). Milch: viele L ‘

l H ( I

Bodensatz: nicht untersucht i

. . norma). . _ . ‚

l_‘‚_(normal)' }

Milch. wenig L

‘

6 6
.

9
.

r.fl.(normal). Milch: *I L

\

6
.

9
. Altmilchend (13. 4.); die

‘ r. V. (rot 3). Milch: Mengen von L rechte Vorderdrüse enthielt
Bodensatz: Men en von L+F+ ‘

einen Knoten in der Tiefe;
Kok en i die linke Hinterdrüse war

‘ l. H. (rot 2). Milch: viele L , etwas atrophisch. Milch von
Bodensatz: viele L +1’ normalem Aussehen. Sonst

l. \'. (rot 1
). Milch: reichlich L gesund. (Verf.)

“ 13. 9. |.H.(normal). Milch: wenig L

‘ r. V. (rot 2). Milch: viele L ‘

, Bodensatz: viele L + F + Kokken i

i haufenweise '

‘ l. u. (rot 3). Milch: viele L l

‘

Bodensatz: viele L + F + Kokken l

haufenweise

‘

l.V.(normal). Milch: wenig L l

17. 9
.

r.H.(normal). Milch: wenig L i

r. V. (rot 1). Milch: reichlich L l

I l. H. (rot 3). Milch: viele L ‘

‘ Bodensatz: viele L + F + Kokkeu |

“

haufenweise

, l.V.(normal). Milch: wenig L i

7 1 2
.

9
.

l. H. (rot 2). Milch: reichlich L l

2
.

9
. Klinisch gesund. (Verf.)

.

‘ l. V. (rot 3). Milch: Mengen von L

i ,

Bodensatz: Mengen von L + F + Stp ,

, 125633223‘
nicht mikroskopisch untersucht ‘

8 4
.

9
. ' l.H. (rot. 2). Milch: viele L ‘ 4
.

9. Die Kuh hatte vor ca.

l Bodensatz: viele L +F+Stp l 7 Wochen Mastitis gehabt.

i r. H. (rot 2). Milch: viele L Milch von der l. Hinter- und

‘ Bodensatz: viele L + l" + Stp der r. Hinterdrüse von nor

l l. V. (rot 4). Milch: Mengen von L malem Aussehen und reich—

| , Bodensatz: Mengen von L + F -L Stp lich. Milch von der r. Vorder

i

r. V. (rot 2
). Milch: viele L drüse wenig flockig. Milch

. von der l. Vorderdrüse

f j wässerig und (lockig.

9 l 9
.

9 l. V. (normal). Milch: wenig I. i 9.9. Altmilchend(3.4.)Klinisch
l.H. (rot 1). Milch: viele L l gesund. Milch von normalem

i

i Bodensatz: viele L + F + Coli Hi) Aussehen.
r. H. (rot 3). Milch: viele L

- Bodensatz: viele L + F + Coli (?) i

i

‘

r. V. (normal). Milch: wenig L i
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l;
:h Datum Reaktion lind mikroskopischer Befund

‘

Klinische Bemerkungen

13. e
.

l r. n. (rot 3). Milch: viele L ‘ 13, 9
‚ Prof, Sand „klärt,

Bodensatz: viele L + l“ + Coli (?) die Kuh für gesund.

l. H. (rot 2l. Milch: viele L

l

1

Bodensatz: viele L + F+(Yoli (?)
10 19- 9

-

l

r. n. (rot 2). Milch: viele L ‚ 19.9. Altmilchend. Chronische

, Bodensatz: Mengen von L + viele ‘ Entzündung des rechten
‘

l" +einzolne kurze Ketten Hintereuters. Sonst gesund.

l l. ll.(normal). Milch von allen 4 Euterteilen

r.V.(normal).

}

Milch: wenig l. von normalem Aussehen.

, l.V.(normal). (Prof. Sand.)

11 19. 9
. I.V.(normal). Milch: wenig L I9. 9. Altmilchend. R. Hinter

, r.V.(normal). \ Milch‚ .AI
drüse etwas fest; sonst

l I.H.(normal). |
' ' ‘ gesund. Milch von normalem

r. H. (rot 1). Milch: reichlich L Aussehen. (Prof. Sand.)

Bodensatz: viele L +Koli i?)

12 19‚ i l H. (rot 22. Milch: viele L i 19.9. Altmilchend. L. Hinter

, Bodensatz: Mengen von L + viele drüseetwasatropbisch.Mil<:h

l . F+Stp ‚ von normalem Aussehen)

l

‘ l- V- (rot 9)- Milßh= Viele L

’

Sonst gesund. (Prof.Sand.
Bodensatz: Mengen von L + viele

F + viele Stp .

‘ r. H. (rot ‘2). Milch: viele L |

‚

Bodensatz: viele L -+ viele F + Stp
r. V. grot 1). Milch: viele L

‚

i

Bodensatz: viele L + F *
l Stp W

13

|

19. r. V. (rot 2). Milch: viele L 19. 9
. Klinisch gesund. Milch

I

Bodensatz: Mengen von L ‘ einige von normalem Aussehen.

. F + Kokken i (Prof. Sand.)

; r. H. (rot 1
). Milch: reichlich L '.

, Bodensatz: vieleL+einich+l(okk.

l. H. (rot 1). Milch: reichlich L

‘ Bodensatz: vieleL+einigel"i—Kokk.

‘

l

l.V.(normal). Milch: wenig L i? ‚

14 25. r. H. (rot 2). Milch: Mengen von L l 25. 9
. Klinisch gesund, MilCh

Bodensatz: Mengenr.l.il"+viele Stp i von normalem Aussehen»

l r.V.(normal). Milch: wenig L (Assistent der ambula

l

I.V.(normal). Milch:‘ reichlich L . torischen Klinik Petersen)

l.ll.(normal). Milch: reichlich L

Bodensatz: viele L + l" i

26. r. H. (rot 2). Milch: enorm viele L ,

Bodensatz: enorm viele L reinige

F + Stp .

'

r.V.(normal). Milch: wenig L l

i

Bodensatz: wenig L l

l.V.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L

l. H. (rot 1). Milch: viele L

Bodensatz: viele L + l“

27. r.V.(normal). Bodensatz: wenig L

. l.V.(normal‘. Bodensatz: viele L + einzelne Stp l

l

28. r.V.(normal). Bodensatz: viele L I F+einzelno Stp

l

‚ l.V.(normal). Bodensatz: wenig L—;—F f Bakt. l

so. r.V. (normal). Bodensatz: wenig L V
: r ‘ Bakt.

|

‘

rV.(normal). Bodensatz: reichlichL I F+einz.Stp l

15

'

25 l.H.(normal). Milch: wenig L 25. 9
‚ Klinigch gesund, Milch

’

Bodensatz: wenig L I l" I Bakt. ‚ von normalem Aussehen

y r.H.(normal). Milch: reichlich L l (Assistent der ambulatori

’ l-V-(uormal)- Mll°hi “'emg L sehen Klinik Petersen).

{

Bodensatz: wenig L I l“ I Bakt.
r.V.(normall. Milch: reichlich L i

Bodensatz: viele L + wenig l<
‘

i

26. 9
.

l.l:l.(normal). Bodensatz: Mengen von L -l Mengen
von F+ viele Stp

r.li.(normall. Bodensatz: viele L+ F
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Datum Reaktion und mikroskopischer Befund Klinische Bemerkungnn

A l'.

l.\'.(normal). Bodensatz: wenig L 1 l" »

r.V.(normal). Bodensatz:
Mengen

von L i Mengen l

von
‘ ‘

27. 9
.

l.li.(normal). Bodensatz: viele L r Mengen von F i

r.H.änormal).
Bodensatz: viele L + F

‘

l.V. normal). Bodensatz: wenig L 3 F ‘

r.V.{rot l)
. Bodensatz: Mengen von L i-Mcngcn

von l" * Kokkcn
28. 9

.

l.H.(normah. Bodensatz: nicht untersucht l

r.H.(normall. Bodensatz: reichlich L + einzelne F

l.V.(ncnnal). Bodensatz: ganz wenig L’Z F

r.V.(rot l). Bodensatz: viele L 1 l“ einzelne
Kokken i

30. 9
.

I.H.(normah. Bodensatz: mehrere Li einzelne F
I'. Bakt.

r.H.(normal). Bodensatz: viele L w einige F t

Kokken

il I.V.(uormal‘. Bodensatz: wenig L I F 1 Bakt.
r.V.(rot l)

. Bodensatz: viele L + einigeF 2 Bald. l

16 25. 9
.

r.H.lnormal). Bodensatz: reichlich L 1 l" I Bald. ‘31". 9
. K|iflißfh Seßmld‚ 3li|Ch

l.ii.(rot l)
. Bodensatz: viele L l F + Kokken ‚ von normalem Aussehen.

l.V.(rot l). Bodensatz: viele L +F“ Kokken (Assistent der ambulatori
r.V.(rot l). Bodensatz: viele l. +1" t Kokken , sehen Klinik Petermn).

26. 9
.

r.fl.(normnl). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L

l.H.(rot l)
. Milch: reichlich L

Bodensatz: Mengen v. L4 F i Kokken
I.V.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L

l r.V.(rot l). Milch: reichlich L

; Bodensatz: Mengen von L + einige

i

F i Kokken
27. 9

.

r.B.(normal). Bodensatz: wenig L

' F l

I.H.ärot
l). Bodensatz: Mengen v. l.+l-‘ i K0kken

l.V. rot l). Bodensatz: Mengen v.L‘l“ ‘ K0kken
r.V. rot l|. Bodensatz: Mengen \'.LTF l Knicken

28. 9
. r.H. normal). Bodensatz: wenig L
'

l"

l.ll.(normal). Bodensatz: viele L t wenig l“ i

Kokkcn ,

l.V.(rot l). Bodensatz: viele L + F ‘
i einzelne

Kokkcn

, r.V.(rot l). Bodensatz: viele L I F tKokken

l 30. 9
.

r.H.(normal‚t Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L I l" I linkt. \

l.H.(rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L ‘ einige ,

l" i Kokken
I.V.(rot l). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen v. L H“ + Kokkcn
r.V.(rot l). Milch: _ _ viele L

Bodensatz: viele L(Priiparnt schlecht
gefärbt)

17 30. 9
.

l.V.(nonnall. Milch: wenig L 30.9. Klinisch gesund; '/‚.lnhr

, Bodensntz: ganzwenigL 1 F 3 linkt milchend. Wert.)

l r.li.(normaljn Milch: viele L

‚ Bodeusatz: viele L 3 l" ‚ Bakt.
l.H.(normal). Milch: reichlich L

\ Bodensatz: viele L
‘

l" f Bakt.

r.V.(normal). Milch: wenig L

‚_ Bodensatz: wenig l.

‘

l"

‘
linkt.

18 l 30. 9
.

r. V. (rot l). Milch: mehrere L 30.9. Klinisch gesund; '/‚J.th

‚ Bodensatz: viele L ‘ l“ r Diplo- milehend. \\‘eri.l
kokkeu

r. H. (rot l). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L * Mengen
vun i“ t Diplokokken I
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Kuh
i Datum Reaktion und mikroskopischer Befund l Klinische Bemerkungen

Nr.
‘

l l

l
l. n. (rot 1). Milch: reichlich L

Bodensatz: reichlich L+F+Kokken
l l. V. (rot l)

. Bodensatz: reichlich L+F+Kok_keli l 7 7 _7" L
. . r. . rot 1 . Milch: viele L 30.9. Klinisch gesund; l/,Jalii19 30 9

i

H ( )

Bodensatz: viele L+vieleF+Kokken milchend. (Verf.)‘

l. H. (rot l)
. Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L + F + Kokken l

l. V. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: viele L+einige F+vielc l

l

Kokken
r. V. (rot l)

. nicht untersucht _* 7 __ l" 7ä _* _fi__f__ff V_ _
20 30. 9

. l I.V. normal. Milch: weni L 30.9. Klinisch gesund: ‘/‚Jahr( )
Bodensatz: wenig Lä—F“. Bakt. milchend. (Verf.)

, l.H.(nonnal). Milch: wenig L ,

l Bodensatz: wenig L-I F»E Bakt.‘

r.H.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L+ Pi Bakt.
r.V. (normal). Milch: wenig L 7

Bodensatz: mehrere L *I
- F+ einzelne

l Stp ,m_ __ffi_y ff
21 30. 9

.

‚ r. V. l_r0t 2). Milch: reichlich L ‘ 30.9. Klinisch gesund; ‘/‚Jahr‘

Bodensatz: reichlich L +1“ +wenig ‘ milchend. (Verf.)
Kokken

l. V. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: viele L+ F+ viele Kohl-ten
mehrere kurze Ketten

r.H.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L+F L Bakt.
l.H.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: Y9_llig;Lf-ällf Rakt.
22 Eo. o. r.Vunonnal). Milch: wenig L 3032 Klinisch gie‚.afillnd;il!2Jahr

Bodensatz: kein Bodensatz milchend; dreizitzig. (Verf.l
I.V.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L+F I Bakt.
l.H.(nor1nal). Milch: wenig L

,

' 7 7 A Bodensatz: wenig L ijl“ .' Bakt. 7 „
23 30. 9

.

,

l. H. (rot l). Bodensatz: reichlich L rF+mehrere 30.9. Linke Hinterdrüse etwa!
Kokken atrophisch; sonst sßlll.“di

r.\'.(normal). Milch: wenig L l/
g Jahr milchend. Mllch

Bodensatz: nicht untersucht normal. (Verf.)r. ll. (rot l). Bodensatz: viele L+F+ Kokken

l l
. V. lrot l). Milch: reichlich L

Bodensatz: Mengen von L+F
7 _ +Kokken _„ .

24 l. 10. l.\".(normal). Milch: wenig L 1.10. Klinisch gesundi dr°i'
Bodensatz: wenigf l-‘ f Bakt. zitzi ; ‘/
, Jahr milchend.

l.H.(normal). Milch: wenig L (Verä)Bodensatz: wenig L ' F+Bakt.
r.V. (normal). Milch: I— L

7 7 MV__ Bodensatz: wenig L—E l“ ‚ Bakt. n ‚
25 l 1

.

10. r. n. (rot 2). Milch: viele L 1.10. Klinisch gesund; ‘/‚Jah'

l Bodensatz: viele L + l<
‘

-r Koli (?) milchend. (Verf.)l. H. (rot 2). Milch: reichlich L

Bodensatz: viele L+ einigeF +Koli (?)

l l
. V. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L +vieleF

l

‚ + Koli (?)r. V. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L + viele F

+ viel Koli (?)_fä_xr
fl_ _——___/l26 l. 10.

“ r.V.(normal). Milch: wenig L 1.10. Klinisch esund; ‘/sJahr
Bodensatz: wenig L »f— F »J- Bakt. milchend. erf-)‘

r.H.(normal). Mllch: wenig L

Bodensatz: wenig L 3- F +Bakt.

-—
—

_—
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Datum Reaktion und mikroskopischer Befund Klinische Bemerkungen
r. \

' l

I.V.(normal). Milch: wenig L [

Bedensatz: wenig L ' F+Bakt.
l.H.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L--I F f— Bakr.
27 l. 10. r. H. (rot l). Milch: reichlich L 1.10. Klinisch gesund; l/'.‚Jahr

Bodensatz: reichlich L+F+Kokken milchend; dreizitzig. (Verf.)

l. H. (rot 2). Milch: viele L l

Bodensatz: nicht untersucht
l.V.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L—I-F 1 Bakt.

l

28 l. 10. l.li.(normal). Milch: T L ‘ 1.10. Klinisch gesund; I/.,J:xhr
Bodensatz: ganz wenig L—f—F l Bakt. milchend. (Verf.)

r.H.(normal). Milch: wenig L l

Bodensatz: wenig L-I-F I Bakt.
r.\'.(nonnal). Milch: "I L

Bodensatz: ganz wenig L—I—F—kßakt.
l.\'.(normal). Milch: wenig L

Bodeneatz: wenig L 4: F % Bakt. ‚

29 l. 10. r.V.(normah. Milch: +L l 1.10. Klinisch gesund; ‘‚/‚Jahr
Bodensatz: ganz wenig L i l-‘1-Bakt. 1 milchend. (\'erf.)

l.V.(norural). Milch: —.' L

Bodensatz: ganz wenig L+Fi Bakt.
I.H.(normsl). Milch: wenig L

Bodeusatz: wenig L 1 F j Bill“.
r. H. \ror. 2). Milch: viele L i

Bodensatz: Mengenvon L T F

'
Bakt. l

30 l. 10. r.li.(normalj. Milch: viele L i 1.10. Klinisch gesund; ‘/„ Jahr
Bodensatz: viele L + wenig l“ T ein- l milchend. (Verf.)

zelne Kokken

'

r.V.(normal). Milch: —
I

L

Bodensatz: ganz wenigL-I F I Bakt.
I.V. (normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenigL+F 2 Bakt.

I.H.(normal). Milch: + L l

_ Bo<lcnsatzz ganz wenigL I F I Bakt.

31 1. 10. r.V.(normal) Milch: + L l- 10- Klinisch gesund; drei
Bodensatz: ganz wenigL i F . Bakt.

zitzig,

'/
‚ Jahr milchend.

r.H.(normal). Milch: wenig L (Vor .)

Bodensatz: wenigL I- F 1 links.
l.B.(nonnal). Milch: Z

- L

„_‘ A Bodensatz: ganz wenigL+l“—I Bald. l

32

l

2
.

10. r. V. (rot l)
. Milch: reichlich L 2
.

10. Klinisch gesund; drei

' Bodensatz: viele L + F + Kokken ‚

zitzig,

'/
, Jahr milchend‚

r. H. (rot 2). Milch: viele L (Vor .)

Bodensatz: Mengen von L + viele F
’

+ Kokken

l.V.(normal). Milch: wenig L

Bodenseiz: ganz einzelne L + F

*_‚ 1 ‚I Bakt.

33 2
.

10. ‘ r. V. (rot l). Milch: viele L 2.10. Klinisch gesund; ‘/
, Jahr

i Bodensatz: viele L + F + Kokken milchend. (Yerf.)

1

r. H. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: viele L »‘.-„ F + Kokken

I l.V.(normal). Milch: wenig L

‘ Bodensaiz: ganz wenigL

' F+Baki.

‘ l. H. (rot l). Milch: reichlich L

Bodensatz: Mengen von L + viele F

+ viele Kokken

34 2. 10. I r. V. (rot 3). Milch: viele L 2.10. Klinisch gesund; ‘g,Jahr

[ Bodensatz: viele L + viele F + Diplo- milchend. (\'eri.) _

‘ kokken

i r. H. (rot. B). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L + viele F

+ Kokken l
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Datum i Reaktion und mikroskopischer Befund
r. .

j
Klinische Bemerkungen

l 1
. v. (rot 2). Milch: viele L

l Bodensatz: Mengen von L + viele F

+ Diplokokken

l. H. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L + Mengen
von F + Kokken.—‘ ‚ .. „7

35 2
.

10. r.V.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L —'. F

‘

r.ll.(_nermal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L ä F

I.V.(normall. Milch: ganz wenig L

Bedensatz: ganz wenig L ‘1 l“

| l.ll.(normal). Milch: -'.— L

Bodensatz: ganz wenig L—l— F

36 2
.

10. i r.V.(normal). Milch: wenig L

l Bodensatz: wenigL I F

'

r.H.(normel). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L .P F

l.V.(normal). Milch: wenig L
Bodensatz: wenig L vl— F

l.H. (normal). Milch: ganz wenig L

leleneaiz_: genz wenig L 1 F

37 2
.

10. l.H.(normal). Milch: ganz wenig L
Bodensatz: wenig L 1 F »I Bakt.

l.V.(normal . Milch: viele L ‘

Bodensatz: viele L + F (Probe unrein)
38 2

.

10. r.V.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: mehrere L+-F S Bakt.
r.H.(nonnal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L+F-T Bakt.
l.V. (normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L+F 5—Bakt.

‘ l.H.(normal). Milch: »
I L

Bodensatz: einzelne L—I»F+ Bakt. l

39 2
.

10.

1

r. V. (rot 1
). Milch: viele L .

Bodensatz: viele L+F-
‘

I.H.(normal). Milch: wenig L ‘

Bodensatz: wenig L+wenig F l

r.ll.(nermal). Milch: wenig L l

‘ Bodeneatz: reichlich L+F‘

I.V.(normal). Milch: I'L
Bodensatz: -I—L+F

40 19. 9 l.V.(n0rmal). Milch: wenig L

r.V. (normal). Milch: -.
' L

l.H.(normal). Milch: »
I L

r. H. (rot 1). Milch: reichlich L

Bodensatz: viele L +Koli '

41 4
.

10 l.V.(normal). Milch: wenig L

Bedensatz: mehrere L + wenig F +

mehrere Stp
I.H.(normal). Milch: ganz Wenig L

Bodensatz: wenig L + F —1—Bakt.
r.H.(normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenig L 1* F 1 Bakt. |

r. V. (rot 2). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L+vieleF i

‚+‚mehrere Diplgkokken l„

4
7
2

4
.

10.

l r.H.(normal).
Milch: wenig L

‚ Bodensatz: wenig L+ mehrere F‘

r.V. (normal). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L +Mengen <

von F + einzelne Diplo- 5

kokken
'

viele L ‚

. l. V. (rot “2). Milch:

2. Klinisch g5»ifÄ<i; ‘/
, Jahr

milchend. Die Milchprobc
enthielt Staub. (Verf.)

EM Kliniiicli Qernd; v, Jahr
milchend; die Milchprobe
enthielt Staub. (Verf.)

‘

9
. l€linisi:h geeunil; zivei

zitzig; ‘/
‚ Jahr milchend.

(Verf.)

2
.

1
0
.

Klinisch geä'iihd.w(vm.)

2
.

10. "Klinisch?eeund; die

Milchproben unrein. (Verf.)

19. 9
. Altmilchend; feste Ge‘

schwulst in der r. Hinter
driiee; sonst gesund.

(Prof. Sand).

'

4
.

16. Hirn—‚c'hßsinidßhahr
milchend. (Verf.)

4.10. KiiiiJh gesund; l, Jahr
milchend. (V6rL)
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Bodensatz: wenig L -I- F + Bakt.

E
‚u
h

Datum Reaktion und mikroskopischer Befund . Klinische Bemerkungen
. r.

l

'

Bodensntz: Mengen von L+Mengeu |

von F+ Stp I

l l.B.(normal). Milch: wenig L i

f Bodensatz: wenig L ' FG Bakt. '

4e 4
.

10 f r. v. (m 1). Milch: viele L l 4
.

10. Kleine, feste. rundliche
Bodensatz: viele L+einige F 5 Verdickungen im Euter in

+ Kokken l der r. Verder-‚ der r. Hinter
r. H. (rot 2). Milch: viele L i und der Iiuk. Vorderdrlise.

Bodensatz: Mengen von L+Mengen Milch von normalem Aus

‘

von l" +Kokken sehen. (Verf.)

l. V. (rot 2). Milch: viele L '

. Bodensatz: nicht untersucht i

‘

l.ii.(normal). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L+ Mengen

l von F+einzele kürzere‘

Ketten (Kokken)

‘

44 4
.

10. l r.V.(normal). Milch: wenig L

‘

4.10. Klinisch gesund. (Verf.)‘

Bodensatz: wenig L—I— F

‘ r.ll.(normal). Milch: wenig L i

‚ Bodensatz: kein Bodensatz zu unter i

‘

suchen
l.V. (normal). Milch: wenig L

l Bodensatz: wenig L {-F ‘

l I.H.(normal). Milch: viele L

Bodensatz: Mengen von L+Meugen
q _f 7

'
von F

40 4
.

10. l r. v. (rot 1
). Milch: viele L

l

4.10. Klinisch gesund. l/
‚ Jahr

Bodensalz: Mengen von L + Mengen

I

milchcnd. (Verf.)

! 1

F + Kokken l

r. H. (rot 1
). Milch: viele L I

i

Bodensatz: Mengen von L +Mengen

!‘ von F+einzelne kurze

l i Kokkenketten

I l. V. (rot 1). Milch: viele L \

' Bodensatz: Mengen von L+ F I

I l. H. (rot 1). Milch: viele L .'

‘

Bodensatz: Mengen von L + F + ein- l

‚_ ‚ zelne Kokkcn. l_ ___'_
46 4

.

10.

l r.V.(normal). Milch: mehrere L i 4.10; Kliniflcb gesund. ‘/
, Jahr

l

‚ Bodensatz: mehrere L+wenig F +

i

müchcnd, dreizilzig. (Verf.)
Bakt.

,

‘ r.H.(normal).
Milch: viele L 1

Bodensatz: viele L I F+ Bakt.
l.ll.(normal). Milch: viele L

l

‚ ‚ ‚ Budencat1: viele L+F I Bakt. fi_ VW V_
47

‘

4
.

10. r. V. (rot 2). Milch: viele L 4.10. Klinisch gesund. l/ Jahr

|

Bodensatz: Mengen von L +Mengen milchend, dreizitzig. (\’erf.)
von F+Kokken .

| r.li.(normal). Milch: viele L. '

Bodensatz: viele L + F

l.V (normal). Milch: wenig L

Bodensatz: wenigL+ wenig l" f— Bakt.
45 4

.

10. r.\'‚(normal). Milch: wenig L 4
.

10. 1 Jahr milchend. Kli.

‘ Bmlensatz: mehrere L '. l-‘ '‚— Bakt. nisch gesund. (Verf.)

x r.H.(normal). Milch: viele L

. Bodensatz: Mengen von L+einige

F + einzelne Kokken

i l.V.(normal). Milch: mehrere L

’ Bodensatz: viele L+wenig F

‘

l.l-I. (normal). Milch: + n

_A ‚fi_ 5 Bodensatz: ganz wenig L + F.
49 5 10. i-‚V‚(normal). Milch: wenig L 5.10. Kliniech gesund. (Verf.)

Bodensatz: viele L + F + Bald.
r.H.(normal). Milch: wenig L



Kuh

Nr.

l
l
l.\'. (normal‘. Milch:

Datum Reaktion und mikroskopischer Befund Klinische Bemerkungen

wenig L
Bodensatz: wenig L

'
i"{ Bakt.

'
‚ l.li. (normal). Milch:

50
‘
s. 10. I l. v. (rot 1). Milch:

wenig L
| 7 Bodensatz: wenig L IV l“ I Bakt.y

5. 10. Klinisch gesund. '/‚ Jahrviele L

l Bodensatz: viele L+einige l" milchend. (Verf.)
l +Kokken.
< r. V. (rot l): Milch: viele I.

von l“ + einzelne Kokken

‘

Bodensatz: Mengen von L + Mengen

I.ll.(normal). Milch: mehrere L

Bodensntz: mehrere L + F + Kokken

y r. ll. (rot l). Milch: viele L

Bodens:ttzz viele l. + einige l“ +

20.10. Die sich in einem
Handelsstall befindende Kuh
hat vor 3 Tagen gekalbt.
Klinisch gesund. Milch der

i. llinterdrüse von normalem
Aussehen. Milch der übrigen

3 Drüsen rohmilchartig;
Aziditätsgrad der Milch
dieser 3 Drüsen 75 ccm

"w norm. Natr.l

21.10.Vor4Stundengemolkene
Milch aller 4 Drüsen von

7 _7 _ w fi| Kokken. 7 7 _

51')

I

20. 10. l. ll. (rot 1 . Milch: Mengen v. L r Mengen v. Stp. |

| r.Ii.{kräft.gelh). Milch: Mengen v. L. +Mengen v.Stp.

l l l.\’.(kriilt.gelb). Milch: Mengen v.L i:Mengenv.Stp.

i

r.\'.(kriift.gelbl. Milch: Mengen v.L rMengen \'.Stp.

l l

l
l i

l

l ‚
l

l 21. 10. l. II. (rot l). Milch: Mengen von L+ viele Stp.

l

r.ll.(normal). Milch: viele L+ wenig Stp.

l. V. (rot l). Milch: viele L + wenig Stp.
r. V. (rot l). Milch: viele L ’l viele Stp.

normalem Aussehen. Milch
ein wenig fleckig. Aziditäts
grad der Milch der l. Hinten,

l. Vorder- und r. Vorder
drüse 18 ccm ‘/,„ norm. Natr.

22. 10. l l.H.(kräft.gelb). Milch: Mengen v.L+Mengenv.Stp. 22. 10. 10 Uhr \'onu. Nicht
r.ll.(kriift.gelbh Milch: Mengen v.l.+Mengcn \'.St]). l gemelkt die letzten 16 Stun

l. V. (rot l). Milch: Mengenv.L+ Mengen v. Stp. den.

.‘ l. ll. (rot 1. Milch: viele L+viele Stp.

. Milch: viele L +viele Stp.

l. V. (rot l)
. Milch: viele L+viele Stp.

r. V. (rot l). Mtlch: viele L+viele Stp.

r. ll. (rot l

|' l|

r.V.(schwach gelb). Milch: Mengen v.l. ' Meng. v. Stp. - _ Milch gelblich;Azi

Ir
' g;::::jlditätsgrad 80 ccm' '

l ‘/m norm. Natr.
r. Vorder: Milch von ungefähr
normalem Aussehen. Azi

ditätsgrad 48 ccm '/‚0 norm.

i Natr.

l. Vorder: Milch von normalem
Aussehen. Aziditätsgrad
23 ccm '/‚„ norm. Natr.

5 Uhr nachm. Vor 1‘/, Stunden
gemelkt. Milch von gelb
lichem Aussehen. Aziditäts
grad für alle 4Drtlsen 20 ccm

‘ ‘/„, norm. Natr. (Verf.)

"'-‘ 7

'

*) Außer diesen 5l Kühen habe ich noch 25 andere Kühe untersucht. Das Resultat dieser
Untersuchungen war in der Hauptsache__dasselbe wie in den hier besprochenen Fällen.

Die Kausalitätsverhältnisse der abweichenden .

Reaktionen der Kuh Nr. 51 sind ganz sicher in

den abnormen Melkzeiten zu suchen. Die sich
in einem Handelstall befindende Kuh wurde z. B.

16 Stunden lang nicht gemelkt (22. Oktober), um

ein milchreiches Euter präsentieren' zu können.
Dadurch stieg der Aziditätsgrad der Milch ganz
außerordentlich in der linken Hinter- und der

rechten Vorderdrüse (ca. 80 ccm '/‚„ norm. Natr.*),

weniger (ca. 48 ccm ‘/,O norm. Natr.) in der rechten

Vorderdrllse; und da mikroskopisch festgestellt
werden war, daß sämtliche 4 Euterdrtlsen der

Sitz einer Streptokokkenmastitis waren, ist die

*) Berechnet für 100 ccm Milch mit Phenol
phatalcin als Indikator.

-.
-.
__
-—
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Menge des ausgeschiedenen Blutserums wahr

scheinlich nicht hinreichend gewesen, um die

Milch zu neutralisieren, geschweige denn sie zu

alkalisieren. Dies war dagegen der Fall mit der
Milch der linken Vorderdrtlse. Daß die Ursache

dieser abweichenden Reaktionsverhältnisso tat

sächlich in den abnormen Melkzeiten und sodann

wiederum im Aziditätsgrade zu suchen ist, geht
daraus hervor, daß die am 22. Oktober, 5 Uhr

nachm. (die Kuh war 1‘], Stunden vorher geleert

werden) gewonnene und untersuchte Milch aller

4 Euterdrüsen alkalisch reagierte (Aziditätsgrad
20 ccm '/„, norm. Natr.), wie man es nach dem

großen Gehalt der Milch an Entzilndnngsstoffen

erwarten sollte.

Wenn wir aber nun auf Grund des
gesamten Materials das Ergebnis der

Untersuchungen beurteilen, bei denen die

klinische Untersuchung gleichzeitig mit
dem Reaktionsverfahrcn stattfand, so sehen

wir, daß dort, wo wir rote Reaktion
erhielten, Entzündungsstotfe in der Milch
nachgewiesen wurden, die zweifelsohne

von Eutziindungsprozessen in den Euter—

drüsen herrührten. Die Anzahl dieser
Fälle betrug im ganzen 81, und nur in

20 Fällen davon war die klinische Unter

suchung imstande, pathologische Verände

rungen in den Euterdrüsen nachzuweisen.
Von diesen 81Fällen, die also rote (alka

lische) Reaktion ergaben, wurden in 22 Fällen
im Zentrifugenbodensatz Streptokokken nach

gewiesen, in 10 Fällen koliähnliche Bakterien
und in 37 Fällen Kokken und Diplokokken. ins‚
gesamt haben wir also 69 Fälle, wo, abgesehen
von den vielen Leukozyten und k‘ibrin
lasern, solche Bakterienformen nachgewiesen
werden sind, die gewöhnliche Mastitis erzeugen.
in 3 Fällen gelang es bei der mikroskopischen

Untersuchung nicht, Bakterien nachzuweisen,
wohl aber zahlreiche Leukozyten und Fibrinfasern.
In 9 Fällen wurde der Bodensatz wegen

eines Unfalls nicht untersucht; die Milch selbst
enthielt aber viele Leukozyten.

Sehen wir von diesem 9 Fällen ab, wo
der Bodensatz nicht untersucht wurde,
so ergibt sich also, daß die Reaktions

methode in 73 Proz. der obengenannten
81 Fälle Entzündungsstotl‘e in der Milch
nachgewiesen hat, bevor es der klinischen
Untersuchung möglich war, in den be
treffenden Enterdriisen pathologische Ver

änderungen nachzuweisen.

Betrachten wir nun andererseits die

jenigen Euterdrüsen, die eine normale
Reaktion ergaben, so finden wir, daß ein
Teil (l3Proz.) derMilch dieser Euterdriisen

Entzündungsstotfe enthalten mag, die sich

sogar durch die Reaktionsmethode nicht

hinlänglich deutlich nachweisen lassen.

Von einem klinischen Nachweis könnte

hier aber gar nicht die Rede sein.

Obgleich die Milchproben vcn diesen

Euterdrüsen in gegenwärtigem Aufsatz

als normal bezeichnet sind, ergaben doch

die allermeisten von ihnen eine
Reaktionsfarbe, die zwischen der
von mir als normal bezeichneten
und rot 1 liegt. Ans praktischen
Gründen betrachte ich es aber als das

richtigste, daß die Grenze so gezogen

wird, daß rot 1 leicht zu erkennen ist,
auch inKuhställen, deren Lichtverhältnisse
nicht immer die besten sind. Mit anderen
Worten, es muß zuverlässig sein, daß
die Milch bei rotl Entziindungs
stoffe enthält, und da, wie oben er
wähnt, ca. 73 Proz. sämtlicher durch die

Reaktionsmethode nachgewiesenen Fälle
bei der klinischen Untersuchung über

sehen wurden, so darf man die Re
aktionsmethode als ein vorzüg
liches Mittel zum Nachweis von
Kühen betrachten, deren Milch
Entzündungsstoffe enthält, auch

wenn man, und zwar aus praktischen

Gründen, die suspekten Milchproben zu

den normal reagierenden rechnen lnul5.

Die Ursache der schwach aus

gesprochenen Alkaleszenz der oben ge

nannten Milchproben wird. wie erwähnt.
die sein, daß in dem Moment, wo die

Drüse untersucht wurde, keine hinläng

liche Menge Blutserum ausgeschieden

war. In einzelnen Fällen, wo ich Ge
legenheit hatte, solche Euterdriisen länger

zu beobachten, habe ich denn auch im
Laufe einiger Tage die Reaktion rot l

nachweisen können, was allerdings nicht
in allen Fällen gelang. Daß aber Ent
zündung auch bei sozusagen normaler
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Reaktion vorhanden sein kann —— es fehlt

also an hinlänglichem alkalisierenden
Stoff —— davon gibt die linke Hinterdrüse
der Kuh Nr. 16 ein schönes Beispiel. Sie

wies am 25., 26. und 27. September die

Reaktion rot 1 auf, am 28. September
aber ungefähr normal bei demselben
mikroskopischen Bilde wie an den vorher

gehenden Tagen, um am darauffolgenden

Tage (29. September) rot 2 zu ergeben.
Wenn die große Anzahl von Milch

proben, in denen ich mittelst meiner

Methode Entzündungsstofl‘e nachgewiesen

habe, möglicherweise die Besorgnis wach

rufen könnte, ob Eutererkrankungen denn

tatsächlich so ungeheuer allgemein sein

sollten, so maß man bedenken, daß die

allermeisten der von mir untersuchten
Kühe aus Hefeverfütterungs- und Handels

ställen der nächsten Umgebung von Kopen

hagen stammen. Diese Bestände gehören

bekanntlich bei Weitem nicht zu den

besten, wie auch die schlechte Einrichtung

und die mangelhaften Reinlichkeits

verhältnisse der Ställe sicherlich leichter

zu Euterinfektionen führen.

Aber VOI] diesem Verhältnis ganz ab

gesehen, wird die Reaktionsmethode

sicherlich bei milchhygienischen Unter

suchungen, namentlich bei der Stall

inspektion, Bedeutung erhalten, und es

ist nicht ausgeschlossen, daß sie auch in

die Milchregulative ihren Einzug halten

kann.

Denn wenn auch darüber Zweifel

herrscht, ob die. Milch, was viele der

Eutererkrankungen betrifft, für die Ge

sundheit der Erwachsenen schädlich sein

kann, so hat man jedenfalls keine Garantie

dafür, daß die Milchproben, die viele

Leukozyten und viele Fibrine enthalten,

ohne daß es gleichzeitig gelingt, Bak

terien nachzuweisen, nicht von Euter

drüsen herrühren, in denen ein tuherku

loser Prozeß eingetreten ist. Jedenfalls

läßt es sich kaum bezweifeln, daß die

Milchproben, die eine stark vermehrte

Leukozyten- und Fibrinfasernanzahl auf

weisen, von Euterdrüsen herrühren, die

Entzündungszustände enthalten, wenn sich

diese auch der klinischen Untersuchung
nicht offenbaren.

So kann angeführt werden, daß Stadt—

tierarzt Tuff *) in Drontheim (Norwegen)
durch eine Untersuchung von ca. 10000

Milchproben zu dem Resultat gekommen
ist: „wo eine Euterentzündung vorliegt,
werden sich fast immer Fibrinfasern

finden“. In normaler Milch konnte
er nie Fibrin nachweisen. 1r führt

ferner an, daß Doane zu demselben
Resultat gekommen ist und zitiert folgende
Zeilen von ihm: „Das Vorhandensein von

Fibrin in Verbindung mit einer anomalen
Leukozytenzahl, ist der einzige hinläng
liche Beweis einer Euterentzündung“.
Wie dem nun auch sei, so haben wir

nun an der Reaktionsmethode ein aus

gezeichnetes Hilfsmittel zum Nach
weis von Entzündungsstoffen in

der Milch, und die Methode hat noch
den Vorteil vor anderen, daß sie keine

besonderen Apparate erfordert, und,
was am wichtigsten ist, das Resultat
sofort zeigt.

Zusammenfassung:
l. Die Methode besteht darin,

daß zu 5 ccm Milch von jeder Euter
drüse 5,5 ccm Resolsäure-Alkohol
hinzugesetzt werden. (lproz. alko
‘holische Resolsäurelösung wird mit 96

Proz. Alkohol gemischt, im Verhältnis

von 0,45 ccm zu 5 ccm.)
2. Wenn die Milch bei dieser
Mischung rot reagiert (rotlachs
farbig — karminrot), so enthält sie
eine abnorme Menge von Leuko
zyten samt Fibrinfasern und Bak
terien.
Durch die Methode wurde in

73 Proz. der Fälle mit roter Re
aktion eine abnorme Menge von
Leukozyten samt Fibrinfasern und

*) Tuff, Lidt 0m Mualkekontrol 0g Melke
forbruget i Troudhjem. Norsk Veterinzertids
skrift. 1910.



——147-—

Bakterien in der Milch nachge
wiesen, bevor es der klinischen
Untersuchung möglich war, sicht
bare Veränderungen in den be
treffenden Euterdriisen nachzu
weisen.

Schließlich bringe ich den Herren
Prof. G. Sand und Prof. C. Hausen von
der Kopenhagener tierärztlichen Hoch

schule meinen innigsten Dank dar für
die Ratschläge und Unterstützung, die

sie meiner Arbeit haben zuteil werden
lassen.

Über präzipitierende Sera.
Von

Dr. B. Vryburg in Beetsterzwaag (Holland).

(Fortsetzung)

Hausemann (32) behauptete, in alten
Mumien von 3000—5000 Jahren das Prä
zipitin bestimmen zu können. Die Unter
suchungen von Uhlenhuth und Beumer
(33) haben das nicht bes-tätigt. Nuttall
(34) machte interessante Studien über die

Verwandtschaftsreaktionen. Mit 35 ver—
schiedenen spezifischen Sera hat er

16000 Reaktionen ausgeführt. Nuttall
bewies die Blutverwandtscbaft zwischen

Menschen und Affen und zeigte, wie nahe

der Mensch den Alten der alten Welt steht.
Uhl enhu th (35)hat zurUnterscheidung

des Blutes nahe verwandter Tierarten
einem Tier Serum von einem verwandten
Tier eingespritzt. Er erhielt auf diese
Weise ein Antiserum, das ein Präzipitat
mit Serum der betreffenden verwandter:

Tiere ergab, nicht aber mit Serum von

der Tierart, die eingespritzt. werden war.

Zur Diii‘erenzierung verschiedener Ei
weiß-Steht:

Uhleuhu th Untersuchungen gemacht. Er
nahm Eiweiß, Eidotter und auch die Kristall
linse und konnte feststellen, daß man Ei
weiß-Stcti‘e eines und desselben Tieres
biologisch voneinander unterscheiden kann.

Die Untersuchungen mit den Kristall
linsen verschiedenerTiare lehrten ihn weiter,
daß die Linsen der Säugetiere, Vögel und

desselben Individuums hati

Amphibien zum Teil gleichartige Eiweiß
Substanzen enthalten, die sich in ganz

minimalen Spuren auch in denen der Fische
nachweisen lassen.

Brezina (36) publizierte Mitteilungen
über die Spezifität des Kotes und die Unter

scheidung verschiedener Kotarten auf

biologischem Wege. Er bekam positive
Resultate. Frank (37) experimentierte
mit Plazentagewebe und erhielt kein wirk
sames Antiserum, wohl aber, wenn das

Plazentagewebe nicht ganz blutleer war.

von Eisler (38) konservierte Immunserum
auf Naturpapier. Zwei Tropfen (0,1 ccm)
wurden auf Papier bei 36° angetrocknet.
Nach 3 Monaten hatte es noch nichts'von

seiner Wirksamkeit eingebüßt. Otto
lenghi (39) konservierte mit 4proz. Äther.
Auch Eintrocknen an Filtrierpapier wurde
von ihm empfohlen. Holte (40) stellte
Untersuchungen an über Bakterienpräzi

pitation durch normale Sera. Normale

Sera haben präzipitierende Eigenschaften

Bakterienextraten gegenüber. Rinderserum

zeigt die stärkste Wirkung, Pferde-,
Schweine- und Schafserum viel weniger,

Kaninchen- und Meerschweinchenserum

gar keine.

Durch Erwärmen bis zu 50° wird die
Wirkung zum Teil, bis zu 60° ganz auf
gehoben. Lucini (41) injizierte Opium
und erhielt ein Serum, welches Opium in

Lösungen priizipierte. Mirto (Siena) nahm
.\lorphine. Pribram (42) stellte bei'l‘ieren,
welche an verschiedenen Krankheiten ge
litten hatten und bei Pferden, welche gegen

verschiedene Bakterien immunisiert waren,

fest, daß ihr Serum an Präzipitations
fähigkeit nichts verloren hatte.

Schulz (43) beschreibt die quanti
tativen Methoden lel‘ Eiweißbestimmung
mittelst der Präzipitinereaktion. Kraus
und Schiffmann (44) sind der Meinung,
daß Agglutinine und Präzipitine in der
Blutbahn gebildet werden. Nach Injektion
von Präzipitogenen sind Präzipitine
längere Zeit nur in der Blutbahn und in
keinem der Organe nachweisbar.
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Hauser (45) wendete, wenn das zu
untersuchende Material sehr gering war,

Kapillarröhrchen an. Blutlösung und

Serum werden in den Röhrchen eingesogen.
Bei positivem Ausfall der Reaktion ent

steht nach mehreren Sekunden an der

Grenze von Blutlösung und Serum eine

ringförmige, grauweiße Trübung. Neißer
und Sechs (46) haben zuerst die
Komplementbindung von Bordet, welche
von Gengou und Moreschi auch für
Eiweißsubstanzen bewiesen war, in die

Präzipitinmethude eingeführt. Uhlen
huth (47) sagt, daß man bei negativer
Präzipitinereaktion und positiver Hämo

lyse. nicht auf unbedingt positive Reaktion
schließen darf. Bauer (48) hat ver
gleichende Studien gemacht über die zwei

Methoden und zog die Komplementbindung
vor. Auch Rickmann (49) meint, das
hämolytische Verfahren sei viel empfind
licher. Er benützte für seine Proben: 1. ein
hochwertiges Immunserum für das zu

untersuchende Antigen, 2. frisches Meer

schweinchenserum (Komplement), 3. eine

5proz. Lösung roter Blutkörperchen, 4.

eine Lösung des zu untersuchenden Blutes,
5. inaktiviertes Immunserum für Rinder

blut (Ambozeptor), (von Komplement,

Ambozeptor und Immunserum war der

Titer festgestellt), 6. eine Lösung des

Antigene, das man zu finden glaubt.

Carnwath (50) fand keinen Unter
schied zwischen den beiden Methoden.

Auch mit sehr kleinen Quantitäten hatte

er gleich gute Resultate. Wassermann
und Bruck (51) beobachteten, daß

Bakterienextrakte nach einigen Tagen

nicht mehr zu präzipitieren sind, 0b

wohl die Komplementbindung noch gleich

positive Resultate gibt. Verfasser glaubten,

daß die Ambozeptoren und nicht die

Präzipitine die Komplementbindung her

vorriefen. Präzipitine sind löslich in

einem Überfluß von homogenem Serum

(Michaelis). Dehne (52) hat diese
Eigenschaft praktisch angewendet bei

forensischen Untersuchungen. Fiehe (53)

machte zum Nachweis von Pferdefleisch,

in Fleisch- und Wurstwaren ein Antiserum

durch intraperitoneale Einverleibung von

15 ccm Blut alle 5 Tage.

Um das Serum zu prüfen, wurde von

Schweine-, Rinder- und Pferdewurst (ga
rantiert gut) 1 g feingeschnitten und

mit 20 ccm physiologischer NaCl-Lösung
12 Stunden in einem Eisschrank auf

bewahrt (von Zeit zu Zeit schütteln). Es

ist von großer Bedeutung, daß Serum und

Fleischextrakt klar sind. Zuerst wird

das Fleischextrakt, nachher das Serum
in das Reagenzröhrchen getan. Fleisch
mann (54), auch Leonor, Paul und
Michaelis sind nicht mit der von Ham
burger und Arrhenius angegebenen
quantitativen Bestimmung der Präzipitine
einverstanden. Von Weidanz (55) wird
angegeben, daß die Reaktion bei ver

dorbenem und erwärmtem Fleisch später,
bei gekochtem Fleisch gar nicht eintritt.

Wenn man vom letzteren ein wenig aus

der Mitte nimmt, wo die Wärme weniger

eingewirkt hat, kann man oft noch posi
tives Resultat bekommen.

Der Streit, ob die komplementbinden
den Stoffe und die Präzipitine Analoge

seien, ist noch nicht entschieden. Mo

reschi sah, daß im Serum von Vögeln,
die mit Kanincheneiweiß vorbehandelt

waren, wohl präzipitierende, jedoch keine

komplementbindcnde Eigenschaften auf

traten. Friedberger, Wassermann,
Bruck u. a. sahen bei starker Verdünnung
die präzipitierenden Eigenschaften ver

schwinden, indem die Komplementbindung

noch positiv war (56).
Cantacuz€ne (57) studierte die Her

kunft der Präzipitine und fand folgendes:
Im normalen Organismus des Kaninchens

befinden sich kleine Quantitäten präzi
pitierender Antikörper gegen fremdartige

Sera. Um diese Präzipitine frei zu

machen, genügt es, die Organe oder

Zellen zu reizen. Diese Präzipitine sind

nicht spezifisch und treten nach wenigen

Stunden (Milz, Mesenterialdrüsen, Knochen
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merk) auf. Die Zellen, Worin sie ent

stehen, sind nach aller Wahrscheinlichkeit
die mononukleären Leukozyten. Wenn

man bei einem Tier ein Antigen (z. B.

Pferdeserum) einspritzt, bilden sich spezi

fische Präzipitinen, welche zu ihrerBildung
eine längereZeit bedürfen. Die spezifischen

Sera haben denselhen Ursprung wie die

anderen. In den lympb_atischen Organen
erscheinen sie früher als im Blute. Wenn

das Blut präzipitierend wirkt, sind sie in den
lymphatischen Organen nicht mehr nach

weisbar. Der große Gehalt an mono

nukleäreu Leukozyten in präzipiticrenden
Exsudaten,dasVorkommenvonPräzipitinen

in Organen, welche reich sind an Makro

phagen, die starke Überproduktion von

mononukleären Zellen in diesen Organen,
nach der Einspritzung von Blutserum,
sprechen dafür, daß es unter den mono

nukleären Leukozyten welche gibt, die

Präzipitine bilden.

Foruet und Müller (58) gelang es,
durch Injizierung steigender Dosen einer
Eiweißart während drei aufeinander fol

genden Tagen, wirksame Antisera her
zustellen. Sie spritzten resp. 5, 10 und

150cm intraperitoneal ein und ließen die

Tiere am zwölften Tage verbluten.

Für die Diagnose wird die Schicht
probe der Mischprobe vorgezogen, weil

bei der ersteren Erscheinungen beobachtet

werden, welche bei der Mischprobe

weniger gut auftreten. Mittelst der
Schichtprobe kann man für die Eiweiß

ditl‘erenzierungen auch mittelwertige Anti
sera gebrauchen. Mit hochwertigem Sera
ist es möglich, gekochtes Eiweiß selbst
in starker Verdünnung nachzuweisen.

Die Untersuchungen von Gasis (59)
lehrten, daß pflanzliche Eiweißstotl‘e sich

besser differenzieren lassen als die

tierischen. F. Gay (60) beschreibt, wie
er mit Rehantiserum imstande war, zu

entscheiden, ob ein Herz vom Reh oder (
vom Kalbs stammte. Das Extrakt gab'
Präzipitinreaktiou mit Rehantiserum, nicht
mit solchem vom Kalbs oder von der Kuh. l

Hüne (GI) konnte auch im Fettgewebe
mittelst der Präzipitiumethode Eiweiß
nachweisen, nachdem das Fett durch

Lösungsmittel entfernt war. Marchetti

(62) hat Kaninchen mit Schilddrüsen

extrakt vorbehandelt und erhielt ein Serum,

das ein Präzipitat im Serum einiger Schild
drüsenkrauken gab; indessen im Serum

anderer Schilddrüsenkraukerl wieder nicht.

Mit Serum von Individuen mit gesunden
Schilddrüsen entsteht kein Niederschlag.

M. Müller (63) sagt, daß zur Differen
zierung getrockneter Pferde- un‚d Rinder
därme das Präzipitationsverfahren sich

sehr gut eignet. Die Därme werden zuerst

zirka 5 Minuten in Wasser von 40" ge
legt. Man nimmt davon etwa 20 g,
die mit 40 g physiologischer NaCl, wo

bei t 30 Tropfen Chloroform zugesetzt
werden, übergossen werden. Nach 2 bis

3 Stunden können die Auszüge filtriert
und geprüft werden. Das Schichtungs

verfahren hält Müller für besser als das
Mischungsverfahren.

Leers (64) hat die Technik der Serum
gewinnnng, der Wertigkeit, der Art
spezifität, die Konservierung usw. kurz

und prägnant beschrieben. Schüller (65)
nahm zur Gewinnung des Serums nur

große belgische Kaninchen. Die Immuni

sierung von Ziegen war erfolglos. Das

wirksamste Injektionsmaterial zur Ge

winnung eines Fleischantiserums war

frisch hergestellter Fleischextrakt. Ans

frischem Fleisch gewonnene Extrakte
können nach Zusatz von 0,50 bis 0,75

Diaphtherin monatelang keimfrei aufbe

wahrt werden, ohne von ihrer Wirkung
einzubütlen.

Schiiller injizierte subkutau. alle
5—8 Tage, in Dosen von 2, 5, 8 bis 10 ccm.

Nachher zog er aber die intraperitoneale

Einverleibung des Fleischextrakts vor.

Steril gewonnene Antisera lassen sich
in zugeschmolzeuen braunen Glasröhrchen
mehrere Jahre auch ohne Zusatz von
Diaphtheriu in brauchbarem Zustand er
halten.
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Uhlenhuth, Weidanz und Wede
mann (66) prüften die Zuverlässigkeit

des Nachweises von Pferdefleisch in

frischem, gefrorenem, getrocknetem, ge

räuchertem Zustand und in gepökelten

Fleischwaren und Wurstserten. Die Kom

plementbindungsmethode sei nicht einzig

anzuwenden, da viele zur Konservierung

verwendete Stoffe komplementablenkend

wirken. AmSchlusse ihrerArbeit findet man

die experimentellen Grundlagen für die

Fleischschaugesetze-W eidan z (67) äußert

sich dahin, daß auf Grund der Erfahrungen

Uhltmhuths die Antisera ohne Zusatz

von konservierenden Mitteln aufzubewahren

sind. Sie erhalten sich jahrelang gut.

Bisweilen entsteht ein Niederschlag durch

Antipräzipitation, die Tiere sollten des

wegen zur Serumentnahme nicht getötet

werden, solange noch freies Antigen im

Serum nachweisbar ist.

Weidanz und Borchmann (68)

erhielten gute Resultate mit der Kom

plementbindungsmethode bei gekochten

‚Würsten. Welsh und Chapman (69) fan

den, daß das entstandene Präzipitat immer

mehr beträgt, als das präzipitable Eiweiß

des zugefügten Antigens, im Minimum das

Doppelte, im Maximum mehr als das

2öfache. Die Hauptquelle der präzipitablen

Substanzen liegt im Antiserum. Beispiel;

1 m. gr. Hühnereiweiß mit 18 ccm Hühner

antiserum gab 13 m. gr. Präzipitat.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Refraktometrie der Milch.
Von

Dr. O. Mal und Dr. S. Rothsnfusser.

Mitteilung aus der amtlichen Milchuntersuchungs

stelle der Stadt München. (Chemische
Abteilung

als Nebenstelle II der K. Untersuchungsanstalt
für Nahrungs- und Genußmittel.)

In den Nummern l, 2 und 3, Jahrgang XXI

der Zeitschrift für Fleisch— und Milchhygiene
findet

sich eine Veröffentlichung: „Die chemischen

und bakteriologischen Untersuchungs

methoden der Milch“ zusammengestellt von

G. Rühm, städtischem Tierarzt in München.“

In dieser Zusammenstellung ist neben einer

Reihe anderer den Fachmann eigentümlich be

rührender Angaben, auf die aber hier nicht weiter

eingegangen werden soll, auf Seite 83 die mit

der Wirklichkeit in Widerspruch stehende Be

hauptung enthalten, die Bestimmung des

Brechungsindex des Milchserums sei für die

Praxis ohne Bedeutung.
Der mit dieser Untersuchungsmethode ver

traute Sachverständige wird diese Behauptung

zwar ohnehin richtig bewertet haben; allein es

ist doch nicht ausgeschlossen, daß der tierürzt

liche Sachverständige, der dieser Spezialunter

suehung ferner steht, sie für zutreffend halten

könnte, und sie bedeutet daher unter Umständen

eine Gefährdung unserer eigenen auf diesem Ge

biete erzielten Erfolge.

Wir sehen uns deshalb genötigt, auf
das Nachdrilcklichste dagegen Wider
spruch zu erheben.
Die amtliche Milchuntersuchungsstelle der

Stadt München darf das Verdienst für sich in An

spruch nehmen, als erste amtliche Anstalt in

Deutschland das von Ed. Ackermann*) an

gegebene Verfahren zur refraktometrischen Unter

suchung des Chlorcalciumserums der Milch in die

Praxis eingeführt und mit anerkanntem Erfolg

in größerem Umfang verwertet zu haben.

Unsere diesbezüglichen Veröffentlichungen")

haben den Beweis erbracht, daß dieses Verfahren

von ganz hervorragender Bedeutung für den

Nachweis von Wasserzusätzen zur Milch ist.

Anfangs freilich waren die zu überwindenden

Schwierigkeiten nicht gering, weil sich Gutachter

fanden, die vor Gericht auf Grund unzureichender

oder überhaupt fehlender Erfahrung sich ab

fällig über das Verfahren äußerten, und es be

durfte jahrelanger Mühe uud wissenschaftlicher
Arbeit, um sie zum Schweigen zu bringen.

Heute aber können wir mit Genugtuung

feststellen, daß das Verfahren in der Tat keinen

wirklichen Gegner mehr besitzt. Es hat sich

in zahlreichen chemischen Untersuchungsämteru

des In- und Auslandes bewährt und. eingebürgert.

Auch ist es von der „Freien Vereinigung

Deutscher Nahrungsmittelchemiker“ zur Auf

nahme in die bevorstehende Neubearheitung der

„Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung

und Beurteilung von Nahrungsmitteln, Genuß

mitteln sowie der Gebrauchsgegenstände für das

Deutsche Reich“ angenommen***) und von der

internationalen Kommission zur Aufstellung ein

*) Zeitschr. für Untersuch. Nahr. Genußm.

1907, 13, 183.

**) Zeitschr. für Unters. Nahr. Genußm. 1908,

16, 7; 1909, 18, 737; Molkerei-Ztg. Berlin 1909,

19, 37; Milchwirtsch. Zentralbl. 19l0, 6, 145.

***) Zeitschr. für Unters. Nahr. Genußm.190&
16, 19; 1909, 18, 34.
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heitlicher Untersuchungsverfahren für Nahrungs
und Genußmittel in Aussicht genommenworden*).
Neben der praktischen ist auch die theo

retische Seite der Frage in befriedigender Weise
beleuchtet werden, indem von G. Wiegner**)
an dem von uns gelieferten Material auf
mathematischer Grundlage bewiesen wurde, daß
es bei entsprechend sorgfältiger und exakter
Arbeit in der Tat möglich ist, bei der Herstellung
des Chlorcaleiumscrums stets einen konstanten

Anteil der kolloidalen Milchbestandteile aus

zntioclren und aus den physikalischen Eigen
schaften des Chlorcalciumserums einen Schluß

auf die Zusammensetzung der Milch zu ziehen.

Esstchtfest,daßdasLichtbreehungs«
vermögen des Chlorcalciumserums der
jenige Wert ist, der von allen für die
Beurteilung der Milch in Betracht
kommenden Faktoren den geringsten
natürlichen Schwankungen unterliegt.

Der erfahrene Sachverständige ist dadurch
und im Rahmen des übrigen Untersuchungsbildes

an Hand einwandfreier Vergleichsproben in

die Lage versetzt, Wasserzusätze von solch

geringer Höhe zur Milch mit Sicherheit nach

weisen zu können, wie es nach den sonstigen

Verfahren nicht möglich ist. Wir betonen aber

ausdrücklich, das dies nur dem erfahrenen

Sachverständigen gelingt, denn Erfahrung ist

niemals etwa durch sogenannte Grenzzahlen und

dergleichen zu ersetzen, und zwischen Milch

untersuchuug und l\iilchbeurteilung ist bekanntlich

ein gewaltiger Unterschied.

Die Veröfl'entlichung von Rühm ist unter
den „Originalabhandlungen“ und zwar in der

Unterabteilung „Verschiedenes aus der Praxis“

erfolgt, woraus möglicherweise geschlossen

werden könnte, daß sich seine Mitteilungen auf Er

fahrungen in seiner eigenen Praxis sttitzen***).
Wir haben aber trotzdem Grund zu der Annahme,

daß dies — wenigstens was die chemische und

physikalische Milchuntersuchung betriflt —- nicht

der Fall ist. Wir vermuten vielmehr, daß er

*) Vergl. Chr. Barthel, Mitteil. d. inter
nat. Kommission einheitlichen Unters. Meth. der

Nahrungsm. Nr. 4 vom 20. Juni 1910.

**) Zeitschr. für Unters. Nahr. Genußm. 1910,
20, 70.

***) Die Überschrift „Verschiedenes aus der
Praxis“ im Oktoberheft bezieht sich dort (S. 13)
nur auf den Artikel von Kempa, im Dezember
heft (S. 77) nur auf den von Böhm, nicht aber
auf die Rühmsehe Arbeit, deren Veröffentlichung
aus technischen Gründen hinter den genannten
Artikeln erfolgt ist. D. R.

sich die Anschauungen von Rievel*) zu eigen
gemacht. hat, da auch seine sonstigen Mitteilungen
vielfach, teilweise sogar wörtlich, mit dessen
Ausführungen in seinem „Handbuch der Milch
kunde" übereinstimmen.
Wir haben schon früher**) die Ansicht von

Rievel, daß die Refraktometrie für die
praktische Milchuntersuchung ohne Bedeutung
sei, als das bezeichnet, was sie in Wirklichkeit
ist, nämlich eine unbewiesene Behauptung. Auf
fallenderweise ist Rievel die inzwischen ver
öffentlichte, nicht unbetrdchtliche Literatur dieses

Gebietes ganz entgangen, so daß sich die gleiche

unzutreti‘ende Angabe auch in der unlängst cr

schicnenen zweiten Auflage***) seines Hand

buches leider unverändert wieder vorfindet.

Das gleiche gilt, nebenbei bemerkt, übrigens

auch für andere Kapitel, wie z. B. für die Be

deutung des Nitratnachweiscs bei der Milch

beurteilung. Hier wird das alte Märchen von

der Unzuverlässigkeit der Nitratroaktion immer

wieder erzählt, weil sie angeblich auch durch

Kuhkot oder durch das Ausspülcn der Gefäße

mit nitrathaltigem Wasser vorgetäuscht werden

könne, was doch längst hinreichend aufgeklärt ist.

Derartige auf gänzlicher Unkenntnis der Ver
hältnisse beruhende Angaben werden kritiklos
‘ven Lehrbuch zu Lehrbuch verschleppt und ——

wie Figura zeigt —- gelegentlich auch wieder

als „Originalabhandlung“ der Weit vorgesetzt.

Sie machen dann dem auf diesem Gebiets

tätigen Forscher und dem sachverständigen Gut

achter vor Gericht das Leben sauer, indem bei

Verhandlungen wegen Milchfltlschung gelegentlich

der Verteidiger mit Behagen dieses oder jenes

Lehrbuch oder eine Nummer dieser oder jener

Zeitschrift aus der Tasche zieht und dem Gericht

daraus beweist, daß die Literatur nicht mit dem

Gutachten des Sachverständigen übereinstimmt

und dessen Ansicht daher natürlich grundfalsch

sein muß. Der Erfolg ist dann leider manchmal der

Freispruch des dadurch zu neuen Taten ermunterten

Fälschen zum Schaden des betrogenen Konsumen
ten und auf Kosten der Staatskasse.

München, den 9
. Dezember 1910.

Zur Erwiderung auf obigen Artikel.
Es wird jeder Leser in der Ordnung

finden, wenn die Verfasser des Artikels „Zur
Refraktometrie der Milch“ ihre eigenen
Verdienste um die Einführung der Refrakto
metrie der Milch nach Ackermann be.

') H. Rievel, Handbuch der Milchkunde.
Hannover. M. & H. Sebaper, 1907, S. 304.

**) Zeitschr. für Unten. Nahr. Genußm.
1908, 16, 12.

I"""") Hannover 1910. S. 365.
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sonders hervorheben, hatten sie doch mit gegen

teiligen Ansichten anderer Gutachter jahrelang

zu kämpfen. Nun ist es mir aber gar nicht

eingefallen, den wissenschaftlichen Wert
der erwähnten Untersuchungsmethode irgendwie

anzutasten oder den Wert der Methode

für wissenschaftliche Untersuchungs
anstalten zu kritisieren. Wohl aber getraue
ich mich jetzt wieder zu behaupten, daß die
Refraktometrie der Milch für den in der Praxis
vielbeschäftigten Tierarzt — und nur diesem
soll meine Zusammenstellung der Literatur, wie

ich in der Einleitung zu meinen Veröffent
lichungen ausdrücklich hervorhob — dienen,
keinen praktischen Wert besitzt. Die
Verfasser des Artikels sind ja derselben
Meinung, daß die fragliche Methode nur in der

Hand des erfahrenen Chemikers etwas zu leisten

vermag. — Mögen auch meine Veröfl'entlichungen

den kritischen Augen der Wissenschaftler sehr

lückenhaft und fehlerhaft erscheinen, so kamen

sie doch anderen Kreisen nicht unerwünscht,

was mir zugegangene Briefe ausdrücklich be

sagen. Wenn ich hier noch bemerke, daß meine

Veröffentlichungen nichts anderes als eine

kalendarische Zusammenstellung der Literatur
sein sollen —— so fassen sie auch andere Leser

auf, und so besagt es vor allem auch die Über

schrift der Artikel —, so glaube ich, auch auf
die Gefahr hin mißverstanden zu werden, hier

anführen zu dürfen, daß ich mich an den Milch
untersuchungen des hygienischen Instituts der

Universität München auch praktisch beteiligt habe.

Was endlich die Kritik des Rievelschen
Lehrbuches anlangt, das mir selbstverständlich

neben anderen Schriften auch als Grundlage

diente — siehe auch meine Literaturangaben

am zweiten Teil meiner Arbeit —‚ so bin ich
der Überzeugung, daß jedes Lehrbuch, wenn

auch seine einzelnen Abschnitte von hervor

ragenden Spezialisten (dem Physiologen, dem
Anatomen, dem Chemiker, dem Hygieniker) be

arbeitet sein sollten, reichlich Veranlassung zu

mehr oder weniger taktvollen Kritiken geben
kann, da es ein vollendetes Menschenwerk

kaum geben wird.

Ruhm, Stadt. Tierarzt in München.

Milchhandel und Sanitätspolizei.
Von

Dr. med. W. Bremme,
Sildtarzt in Dresden.

(Schluß.)
V. Die ssnltätspollzslllche Überwachung des Milch

handels.

Die sanitätspolizeiliche Überwachung des
)lilchhandels, die Milchkontrolle, hat dafiir

‘
wichtes

zu sorgen, daß die in den verschiedenen Be
stimmungen enthaltenen Vorschriften von den
Produzenten und Händlern befolgt und ein
gehalten werden. Bis heute erstreckt sich die
selbe allerdings erst über eineu Teil der Ge
samtmilchkontrollc, den chemischen, während
eine ausreichende sanitätspolizeiliche Kontrolle,
die sich auf die wichtigen hygienischen Au
forderungen, die an die lllilch gestellt werden

müssen, bezieht, leider noch nicht existiert.
Mit anderen Worten, es überwacht die heutige
Kontrolle zwar den Nährwert der Milch, in
dem sie Herabsetzung desselben durch Ver

fälschungen zu hindern sucht, dehnt sich aber

kaum auf den diätetischen (hygienischen)
Wert der Milch aus, der doch z. B. durch
in der Milch vorhandene Mikroorganismen so

große Veränderungen erleiden kann.
Die praktische Milchkontrolle zer
fällt in 1. die vorläufige Kontrolle an
der Verkaufsstelle und 2. die end
gültige Kontrolle im Laboratorium.
Dazu kommt noch 3) die Stallprobe.

l. Die vorläufige Kontrolle an der
Verkaufsstelle.

Da sich, wie oben gesagt, die heutige
‚ Kontrolle fast darauf beschränkt, Fälschungen
der Milch nachzuweisen, so bestand früher

und besteht zum Teil auch noch jetzt die
Tätigkeit der besonders zu schulenden Polizei—

beamten, Gesundheitsaufseher, oder wie nur

immer ihre Stellung oder Bezeichnung ist,
meist in zwei Methoden, um zu einem vor
läufigen Gutachten über die Beschaffenheit
der Milch zu gelangen, nämlich in Bestimmung
ihres spezifischen Gewichtes und ihres Fett

gehaltes. Daneben findet noch eine Unter

suchung mittelst Gesichtes, Geruches und Ge

schmackes statt. Durch das Auge wird die

blau, rot oder gelb gefärbte, mit Schimmel
pilzen besetzte, die schleimige, fadenziehendc
oder Blutstreifen oder Blutgerinnsel ent

haltende Milch, durch Geruch uud_ Geschmack
die bittere, augesäuerte oder bis zu einem

gewissen Grade irgendwie fremdartige Stoffe
und besonders auch Konservierungsmittel
irgendwelcher Art enthaltende Milch erkannt.
Zur Bestimmung des spezifischen Ge

bedient man sich bekanntlich be

sonderer Aräometer, welche Lactodensimeter
heißen, und zwar wird zur Untersuchung fast

ausnahmslos das Lactodensimeter von Que'
venne benützt. Über das spezifische Ge
wicht der Milch und seine Veränderung bei

Fälschungen ist schon an anderer Stelle ge-'

sprochen werden. Nach dem dort Gesagten ist

es unter gewissen Voraussetzungen möglich,
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durch die Ermittlung des spezifischen Ge
wichtes den Nachweis zu führen, daß eine

Milch entrahmt ev. auch, daß ihr Wasser
zugesetzt werden ist. Dagegen läßt sich
eine Entrahmnng und zugleich vorsichtige

Verwässerung der Milch mit Hilfe des Laste
densimeters ebensowenig, wie bei Anwendung

einer anderen Milchwage nachweisen. Um

in diesen Fällen den Nachweis der Fälschung
liefern zu können, bedarf das Lactodensimeter

de_rUnterstützung solcher Instrumente, welche

den Fettgehalt der Milch anzeigen. Dazu

dient das Laktoskop von Feser, das zwar
nicht geeignet ist, auf Grund seiner Resultate

der Milchpriifuug ein endgültiges Urteil ab
zugeben, das sich aber für die erste Kontrolle
der Milch durch die Polizeiorgane weit besser
als andere Apparate eignet.

Es sei noch hinzugefügt, daß es zur
Vermeidung von Täuschungen nötig ist, die

zu untersuchende Milch vor der Probe
entnahme zur Gewicht- und Fettbestimmung
durch Umrühren im Standgefäße oder durch

Umgießen von Gefäß zu Gefäß sorgfältig zu
mischen, um eine gleichmäßige Verteilung
des Rahmes herbeizuführen.

Wegen der Unzuverlässigkeit dieser
Methoden hat man an vielen Orten ganz

oder teilweise auf diese vorläufige Unter—

suchung verzichtet. So wird z. B. in Dresden
bei der vorläufigen Kontrolle eine Fettbe
stimmung nicht mehr vorgenommen, sondern

nur eine Bestimmung des spezifischen Ge

wichtes. und auch nur der Magermilch —- für
die in Dresden keine untere Fettgrenze fest
gesetzt ist -——, um den Chemikern allzuviele
Proben zu ersparen. Von der Vollmilch
werden von vornherein nur Proben entnommen
und an das Laboratorium zur Untersuchung
abgegeben.

2. Endgültige Kontrolle im
Laboratorium.

Die endgültige Kontrolle im Laboratorium
hat sich nach denMaterialien zu erstrecken auf:

l. die Wiederholung der an der Verkaufs
stelle vorgenommenen Bestimmungen, vor

allem auf die Bestimmung des spezifischen

Gewichtes;

2
. auf die Feststellung der Reaktion der

Milch;

3
.

die Bestimmung des prozentischen Fett

gehaltes;

4
.

die Bestimmung des prozentischen Trocken

substanzgehaltes.

kontrollierten Laktodensimetern bei 15° C oder

mit der Westphalschen Wage ausgeführt.
Die Untersuchung der Reaktion der Milch

geschieht mittelst roten und blauen Lackmus

papieres. Zeigt die Prüfung eine entschieden
alkalische oder saure Reaktion, so ist sie
einer näheren Untersuchung zu unterwerfen.

Die für die Fettbestimmung zur Ver
wendung kommenden Methoden sind haupt

sächlich Soxleths areometrische Fettbe

stimmungsmethode und Gerbers Azid_

Butyrometrie.
Die Trockensubstanz wird auf chemischem

Wege berechnet.

In manchen Städten, die eine Schmutz
bestimmung in ihren Verordnungen enthalten,

werden im Laboratorium noch genaue

Messungen des Schmutzgehaltes der Milch
vorgenommen.

3. Die Stallprobe.
Nach den Materialien tritt die Stallprobe

ein, wenn behauptet wird, daß die bean
standete Milch dieselbe Beschaffenheit habe,
wie sie vom Gewinnungsort entnommen sei.

Die Stallprobe besteht in der Entnahme von
Milch unter amtlicher Kontrolle von dem
selben Tieren oder Beständen, von denen die
beanstandete Milch stammt. Es ist, um zu
einigermaßen sicheren Resultaten gelangen

zu können, bei Ausführung der Stallprobe

nötig, daß die Fütterung und Pflege der
Tiere in keinem Punkte geändert wird, das
Melken muß von dem gewohnlichen Personal,

zu gewöhnlicher Zeit und auf gewöhnliche
Weise ausgeführt werden. Der Entlastungs
beweis der Stallprobe kann als mißlungen

gelten, wenn

l. seit dem Melken der beanstandeten
Probe nachweislich zu einer Fiitterungs
methode übergegangen worden ist, welche

notorisch eine Verschlechterung der Milch

zur Folge hat;
2. zwischen der beanstandeten und der

aus dem Stelle genommenen Probe Differenzen

in der Weise sich ergeben, daß das spe

‚zifische Gewicht der Stallprobe um zwei

Grade von demjenigen der beanstandeten

Probe abweicht, und

3. der Fettgehalt der Stallprobe um mehr
als 0,3 Proz., die Trockensubstanz derselben
um mehr als 1Proz. höher gefunden wird,
als in der beanstandeten Probe.
Da die Änderungen in der Zusammen

setzung der Milch nur vorübergehend sind,
wird eine mehrtägige Kontrollnntersuchung

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts i sicherere Resultate geben, als eine einmalige;
Wird im Laboratorium entweder mit sorgfältig l auch die Materialien erachten in zweifelhaften
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Fällen eine wiederholte Ausführung der Stall

probe für notwendig.
Die Überwachung des Milchhandels nimmt

naturgemäß einen breiten Raum in der
sanitätspolizeilichen Amtstiitigkeit ein. So
wurden im Jahre 1909 in dem Untersuchungs
amte der Stadt Dresden nicht weniger als

4794 Milchproben der endgültigen Kontrolle
im Laboratorium unterzogen, darunter allein
47 52 mal Vollmilch. Daneben wurde die
Marktkontrolle an den Magermilchbeständen
in 260 Fällen ausgeübt.
Durch eine energische Überwachung, wie

sie eben besprochen worden ist, kann die
Zahl der eigentlichen Milchverfälschungen in
engen Grenzen gehalten werden. Aber
damit ist auch eigentlich die Bedeutung der
jetzigen sanitätspolizeiiichen Überwachung
erschöpft, und alle die wichtigen Forderungen,
die an eine hygienisch einwandfreie Milch
zu stellen sind, werden durch die Milch
kontrolle in ihrer heutigen Gestalt mehr
oder weniger gar nicht berührt.

VI. Vorschläge.

Fragen wir uns zunächst, was die sanitäts
polizeiliche Regelung und Überwachung des
Milchhandels, wie wir sie heute auf Grund
zahlreicher Verordnungen, die im Anschluß
an die Materialien entstanden sind, besitzen,
leisten, so ist zu antworten, daß die sanitäts

polizeiliche Regelung des Milchhandels im all

gemeinen die Forderungen erfüllt, die vom
hygienischen Standpunkte aus zu stellen sind,
daß aber die sanitätspolizeiliche Überwachung
des Milchhandels —— wie schon wiederholt er
wähnt —— bisher nur den chemischen Teil der
Milchkontrolle nmfaßt, sich aber auf alle die
früher erörterten, Vom gesundheitlichen Stand

punkt belangreicheren Gesichtspunkte in bezug
auf die Milch bisher noch nicht erstreckt.

Und doch ist eine Überwachung des Milch
handels in letztgenannter Richtung dringend

nötig, denn was nützen die ausführlichsten Be

stimmungen einzelner Verordnungen über den
Milchhandel, wenn dieselben nur auf dem

Papiere stehen, da sie nicht einer ständigen
Aufsicht und Kontrolle unterstellt sind. Eine
Kontrolle, wie sie jetzt besteht, und die sich

nur auf die chemische Untersuchung der
Marktmilch erstreckt, wird aber nicht die An

forderungen, die an sie gestellt werden, zu
erfüllen imstande sein. Dies kann nur eine
Kontrolle, die am Ort der Produktion ein
setzt und die Milch Schritt für Schritt ver
folgt, bis sie in die Hände der Konsumenten

gelangt. Eine Überwachung der gesamten
Produktion und des Verkaufes der Milch ist

3 kommen,

aber zur Zeit fast unmöglich, weil die Pro
duktion in einer außerordentlich großen Zahl
von Kleinbetrieben erfolgt, welche vielfach
direkt an die Konsumenten liefern, ohne ihre
Produkte auf den Markt zu bringen oder in
Verkaufsstellen feil zu halten. Da gerade
in den Kleinbetrieben häufig die nötige Sorgfalt
und Reinlichkeit bei der Gewinnung und Zu
bereitung vermißt wird, und da bei den über
aus häufig noch anzutreffenden mangelhaften
Zuständen auf dem Lande die Gefahr einer
Infizierung der Milch mit menschlichen In
fektionsstofl‘en eine nicht geringe ist, so ist
eine Überwachung sämtlicher Produktions
stellen, welche Milch in den Verkehr bringen,
anzustreben. ZurErreichung dieses Zieles
ist meines Erachtens nach der Erlaß
reichsgesetzlicher Bestimmungen über
die Produktions- und Verkehrsverhält
nisse der Milch und die Zentrali
sation des gesamten Milchverkehrs in
Milchzentralen erforderlich.
Die 1882 tagende Kommission hat sich,

wie schon erwähnt, nicht entschließen können,
auf eine reichsgesetzliche Regelung des Milch

verkehres zukommen zu können, weil die

Milchproduktionsverhältnisse in den verschie
denen Teilen des Reiches zu verschiedenartig
seien. Das stimmt f1ir die Anforderungen an

die chemische Zusammensetzung der Milch,

aber die hygienischen Anforderungen, d. h.

alle diejenigen Forderungen, welche sich auf
die gesundheitliche Überwachung des Milch

viehes, auf die reinliche Aufstellung desselben,
auf die reinliche Durchfiihruug des Melk

geschäftes und auf einen rationellen Trans
port der Milch beziehen, sind —— neben einer

normalen chemischen Zusammensetzung -—

Wohl einer einheitlichen Behandlung für das

ganze Reich zugänglich. Und auf diese
hygienischen Forderungen sollen die reichs
gesetzlichen Bestimmungen Bezug haben. Sie
müßten einmal Bestimmungen rücksichtlich
der Produktion treffen und sich auf die Ge—
sundheit des Bestandes, die Reinlichkeit im

Stelle und beim Melken, den Gesundheits
zustand des Personales, die Wasserversorgung,
die Behandlung der Milch erstrecken, das

andere Mal Bestimmungen rücksichtlich des

Verkaufes der Milch, wobei wieder der Trans
port, die weitere Behandlung der Milch, die

Aufbewahrung im Verkaufslokale und der Zu
stand des dort tätigen Personales in Betracht

enthalten. Einzelbestimmurigen,

namentlich über den Fettgehalt, wären zu

vermeiden und der landes- und ortsgesetz

lichen Regelung zu überlassen. Die Städte
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müssen den Milchverkehr ortsgesetzlich regeln

und dürfen nicht so sehr wie früher ihr
Augenmerk auf den Fettgehalt, das spezifische
Gewicht usw. richten, als vielmehr auf die

Ermittelung der sauberen, unzersetzten und

unschädlichen Beschaffenheit der Milch.
Daß die Forderung eines Reichsgeset2es

auch den Interessen der Milchhttndler ent

spricht, beweist die Tatsache, daß der Ver
band der Milchhändlervereine Deutschlands

schon seit Jahren ein solches fordert. Das
selbe verlangte der 1905 in Paris abgehaltene
Milchwirtschaftstag und schlug den Erlaß
eines dem französischen ähnlichen Milch
gesetzes vor, das namentlich die Tuberkulose

tilgnng, sowie die Überwachung der Milch
gewinnung und des Milchhandels zu regeln hat.
Die andere Einrichtung, in der ich eine

Verbesserung der heutigen Milchverhttltnisse

erblicke, ist, wie schon gesagt, die Ein
richtung von Milchzentralen, denn sie bieten
wohl die besten Garantien für eine Milch,
die, wenn sie in die Hand des Konsumenten
gelangt, von normaler Beschaffenheit sein,
keine konservierenden Zusätze enthalten und
\'Ol' allem frei von gesundheitsschädlichen Bei
mengungen sein soll.
Im folgenden sollen die einzelnen Forde

rungen einer Besprechung unterzogen werden.

1
.

Bestimmungen riicksichtlich der
Produktion der Milch.

a
) Gesundheitszustand des Bestandes.

Die ideale Forderung, daß nur die Milch
völlig gesunder Bestände in den Handel ge
bracht wird, läßt sich nicht durchführen. Man
runß sich deshalb mit der Forderung begnügen,
daß der Gesundheitszustand der Tiere ver
muten laßt, daß die von ihnen gelieferte Milch
nicht im Besitze schädlicher Eigenschaften sei.
Die Maßregeln, durch welche diese Forderung
erfüllt wird, bestehen im Verbote des Ver
kaufes resp. der Verwendung der Milch,
kranker Tiere zum Genuß für Menschen und
einer ausgiebigen Kontrolle der milchgebenden
Tiere. Treten im Bestande ansteckende

Krankheiten auf, die sich mittelst der Milch
auf den Menschen übertragen lassen, so muß
es untersagt sein, derartige Milch in den
Handel zu bringen, so lange eine Ansteckungs

gefahr vorliegt. Besteht eine Erkrankung
nur einzelner Tiere an infektiösen oder solchen
Leiden, die bewirken können, daß die Milch
der betrefl”enden Kuh pathogene oder giftige
Stode enthält, so muß eine Beimischnng dieser

Milch zur übrigen Milch, und überhaupt deren
Anwendung zur Nahrung für Menschen ver
hindert werden. Die Krankheiten der Tiere,

bei welchen diese Maßregeln in Betracht
kommen, sind schon erörtert worden.') Des
gleichen muß die Milch derjenigen Tiere, die
mit nicht indifferenten Arzneien behandelt

werden, vom menschlichen Genuß aus

geschlossen werden.

Eine ganz natürliche Forderung ist ferner,
daß Milch von Kühen, die vor kurzem gekalbt
haben, nicht mit der übrigen Milch zusammen
gemischt wird, da die sog. Biestmilch, die
ihrer ganzen Zusammensetzung nach von
eigentlicher Milch abweicht, schädliche Wir
kungen auf die Konsumenten, besonders auf
kleine Kinder, ausüben kann.
Die wirkliche Befolgung solcher Forde

rungen ist selbstverständlich schwer zu kon
trollieren und man geht Wohl nicht fehl, wenn
man annimmt, daß die strikte Beobachtung
dieser Bestimmungen nur dann zu erwarten
steht, wenn der Bestand der ständigen
Aufsicht von Tierärzten unterworfen
ist. Es ist daher anzustreben, daß die
Melktiere, sowohl beim Ankauf als auch in
bestimmten Zwischenräumen — die nicht zu
klein bemessen sein dürfen — von einem
Tierarzte auf ihren Gesundheitszustand hin
untersucht werden, der dann die Milch jeden
Tieres, das nur irgendwelche verdächtige
Symptome hinsichtlich der Milchsekretion zeigt,
sofort vom Verkaufe auszuschließen hat")
Abgesehen von diesen regelmäßigen Unter

suchungen, sollte die Anmeldepflicht jeder
Erkrankung, unbeschadet der zur Bekämpfung
der Viehsenchen vorgeschriebenen Anzeige,“*)
an den überwachenden Tierarzt, die bisher
in den meisten Verordnungen nur fiir Kinder
milch gefordert wird, auf sämtliche Kühe

*) Aus diesem Grunde verbietet. das Gesetz,
betreffend die Abwehr und Unterdrückung von
Viehseuchen vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 und
die lnstruktion vom 27. Juni 1895 hierzu, den
Verkauf der Milch bei Milzbrand (ä 8 d

. J.), bei
Tollwut (ä21 d. J.) und im rohen Zustande auch bei
Maul- und Klauenseuche (5 61 d

.

J.). ln dem
neuen Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 ist,
wie bereits erwähnt, das Verbot des Milch

verkaufs ohne besondere Vorsichtsmaßregeln
auch auf die Tuberkulose des Rindviehs erstreckt
werden (Q 61 d

.

G.).

**) Es ist namentlieh die Euteruntersuchnng
zu empfehlen.

***) Im neuen Viebseuchengesetz vom 26. Juni
1909 ist unter die anzeigcpflichtigen Krankheiten
mit aufgenommen „äußerlich erkennbare Tuber
kulose des Rindviehs, sofern sie sich in der

Lunge in vorgeschrittenem Zustande befindet

oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat“.
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übertragen werden. Außerdem sollten alle
Milchkühe der Tuberkulinimpfung unterworfen
werden.

b) Die Fütterung des Bestandes.
Bei Besprechung der sanitätspolizeilichen

Regelung des Milchverkehrs ist schon darauf
hingedeutet werden, daß eine reichsgesetz
liebe Fütterungsvorschrift einen wesentlichen
Eingriff in die Rechte der einzelnen Besitzer
bedeuten würde und auch bei der Ver
schiedenheit der Futtermittel in den einzelnen
Teilen Deutschlands schwer durchzuführen

wäre. Immerhin sollte wenigstens verlangt
werden, daß die Anwendung verdorbener,
unnatiirlicher oder giftige Bestandteile ent
haltender Futtermittel verboten werde. Auch
hier müßten die Sonderbestimmungen, die für

Kindermilehkühe bestehen, auf alle Milchkühe

übertragen werden. Die Akten über die

Frage, wieweit einzelne Futtermittel für die

Milch von Bedeutung sind, sind ja noch nicht

geschlossen. Sollte es sich aber durch weitere

Untersuchungen als richtig erweisen, daß

ganz bestimmt durch gewisse Stoffe, welche

mit dem Fntter von den Kühen aufgenommen

werden, giftige Stofl"e häufig in die Milch

hineingelangen, so müssen die Vorschriften

auch in dieser Hinsicht ohne Rücksicht auf

die Besitzer der Bestände strenger durch

geführt werden, da sich die Giftstoffe, wenn

Sie einmal in die Milch gelangt sind, durch

eine Behandlung derselben, wie z. B. durch

Erhitzen, nicht wieder entfernen lassen.

c) Die Reinlichkeit im Stalle und beim
_ Melken.

Um gar zu reichliche Beimengungen von

Schmutz und zugleich mit diesem von Bak

terien beim Melken zu verhüten, sind ein

möglichst durchgeführter Reinlichkeitszustand

der Kühe und der Stallung und ausgedehnte

Vorsicht von seiten des melkenden Personals

zu verlangen. Da schon in den Materialien

und den Verordnungen überall größte Sauber

keit beim Gewinnen und bei der Behandlung

der Milch verlangt wird, genügt es hier, nur

darauf hinzuweisen. Die reichsgesetzlichen

Bestimmungen müßten ausführliche Anforde—

rungen an die Stallhygiene, Pflege der Kühe,

Verhalten des Personales beim Melken, Sauber

keit der Milchgeräte usw. aufstellen. Die

Kontrolle könnte durch Besuche des in

spizierenden Tierarztes, dann und wann, zu

verschiedenen Zeiten, vorgenommen werden.

Als die geeignetste Art der Haltung und
Pflege der Kühe ist wohl ausgedehntester
freier Weidegang zu empfehlen. Wenigstens
haben die besonders in letzter Zeit unter

nommenen Versuche die besten Resultate
geliefert, so daß immer mehrere Besitzer
großer Milchviehbestände diese Art der Vieh
haltung in ihren Betrieben einführen.
Mindestens sollte aber — vor allem bei

der Stallhaltung — gefordert werden, daß das
Melken der Tiere in einem besonderen, nur
diesem Zwecke dienenden Raume vorgenommen
wird. Schon damit allein wird die Beimischnug
von Schmutz zum großen Teil vermieden. Unter
stützend wirken Bestimmungen, die das Be
decken des Tierkörpers während des Melk
geschäfts mit einem Tuch verlangen und dafür
sorgen, daß die Euter der Tiere vor dem
Melken gründlich gereinigt werden.

d) Der Gesundheitszustand des
Personals.

Ein äußerst wichtiger Punkt der Milch
_hygiene ist der Gesundheitszustand unter dem

Stall- und Melkpersonale, überhaupt unter sämt

lichen Personen, die sich im milchproduzieren
den Gehöfte aufhalten. Da es, wie früher aus

führlich besprochen, mehrere ansteckende

Krankheiten gibt, die sich mit Leichtigkeit

mittelst der Milch übertragen lassen, und die

ziemlich oft als ausgesprochene „Milch
epidemien“ erscheinen, sind in dieser Hinsieht

eingehende Verordnungen zu erlassen. So

muß der Verkauf der Milch sofort aufhören,

wenn im Gehöfte Fälle von Typhus, Diphtherie,
Scarlatena und anderen bösartigen anstecken

den Krankheiten eintreten; es ist Sorge zu

tragen, daß die Milch auf keine Weise mit

Personen in Berührung kommt, in deren Haus

stand solche Krankheiten vorkommen, ebenso

wenig mit Personen, die von Tuberkulose er

grifl‘en sind oder die Geschwüre und Ausschläge

an den Händen und im Gesicht haben. Ebenso

muß den lokalen Behörden das Recht zustehen,

den Verkauf der Milch oder ihrer Produkte
zu verbieten, wenn diese nachweislich oder

mit größter Wahrscheinlichkeit die Ursache

einer auftretenden Epidemie sind, selbst wenn

sich im betreii‘enden Gehöfte keineAnsteckungs

quelle direkt nachweisen 1aßt. Die Kontrolle
hierüber würde erleichtert, da die in Frage

kommenden Krankheiten sowieso der Anzeige

pflicht an den Bezirksarzt unterliegen, und

da bei diesen Krankheiten wohl immer ein

Arzt zugezogen wird, zur Kenntnis der Be
hörde gelangen, die dann das weitere anzu

ordnen hat. Da indessen diese Verordnungen
kaum ausreichen werden, die Konsumenten

vor jeder Infektion zu schützen, weil die

Infizierung der Milch meist schon vor der

Zeit, in welcher die Erkrankungen erkannt
und gemeldet werden, erfolgt ist, so ist, un
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beschadet der obigen Bestimmungen, alle Milch
vor der Abgabe an das Publikum einer der
artigen Erwärmung auszusetzen, daß dadurch
die Abtötung der Krankheitserreger gesichert
ist, eine Maßregel, die besonders bei Sammel
molkereien, der vergrößerten Infektionsgefahr
wegen, notwendig ist.

e) Die Wasserversorgung.
Da eine Beimengung von Typhusbakterien

und anderen pathogenen Mikroorganismen von

dem zur Reinigung der Milchbehälter benutzten
Wasser herrühren kann, so ist die Forderung
zu stellen, daß in Gehöften, aus denen Milch
zur Nahrung für Menschen verkauft wird, für
gutes Wasser Sorge zu tragen ist, und daß
das Wasser, das aus Misthaufen, Kirchhöfen,
Gräben usw. Zufluß erhält, durchaus nicht
zur Reinigung der Milchwirtschaftsgeräte oder
der Euter, ebensowenig wie zum Tränken der
Kühe benutzt werden darf.

f) Die Behandlung der Milch.
Betreffs der Behandlung der Milch sind

Verordnungen zu erlassen, daß die Milch un
mittelbar nach dem Melken jeder Kuh durch
Gießen durch ein feinmaschiges, metallenes
Sieb zu reinigen ist. Die Kontrolle wird
durch strenge Forderungen an die Reinheit
der feilgebotenen Milch gewährleistet. Nach
dem Melken ist die Milch in hygienisch ein
wandfreie Räume zu bringen, die zu nichts
anderem gebraucht werden dürfen, und ist
dort möglichst bald durch geeignete Kühl
apparate bis auf 10° O abzukühlen und in
diesem gekühlten Zustande bis zur Versendung
zu belassen. Eine Kontrolle wäre durch öfters
Revision zu erreichen.

Hierbei wären zugleich die besonders in
Deutschland zurReinignng dienenden Durchseih
tiicher zu verbieten und durch Wasserfilter zu
ersetzen, da der wiederholten Benutzung der
vorgenannten Tücher ein großer Teil der
Schuld an dem Schmutzgehalt der Milch zu

zuschieben_ ist.

2. Bestimmungen
rücksichtlich des Verkaufes der Milch.
Ebenso wie Bestimmungen in betrefl‘ der

Bestände, welche die Milch liefern, und in
betrefl' der Behandlung der Milch am Pro
dnktionsorte erforderlich sind, ebenso müssen
auch Regeln und Bestimmungen in bezug auf
die fernere Behandlung der Milch bei den

Händlern und den schließlichen Verkauf der
Milch aufgestellt werden, wofür um so mehr
Grund vorliegt, als die Befolgung solcher
Bestimmungen sich viel leichter überwachen
läßt, als die Beobachtung der für die Pro

l

i

\

l

\

l

duktion gegebenen. Diese Kontrolle wird um
so leichter werden, je mehr sie sich ver
einfacht, d. h. je mehr der Betrieb zusammen
gelegt wird, wie dies in Milchzentralen der
Fall sein würde.
Die Bestimmungen müssen nicht nur den

Transport, die Behandlung der Milch und
den Gesundheitszustand des mit derselben

beschäftigten Personales umfassen, sondern

auch zugleich Vorschriften über die Räume,
in welchen die Milch behandelt und verkauft
wird, geben.
Zugleich sei auf dieser Stelle darauf hin

gewiesen, daß verlangt werden muß, daß die
Milch frisch in den Handel kommt, um den
Verkauf halb- oder ganzzersetzter Milch zu
verhindern. Vorschriften nach dieser Richtung,
die sich auf das Alter der Milch beziehen,
finden sich in keiner der Verordnungen. Trotz
dem ist es eine äußerst wichtige Forderung
in der gesundheitlichen Überwachung des

Milchverkehres. Die Kontrolle allerdings ist
schwer zu handhaben. Bei der Bestimmung
des Keimgehaltes steht das Resultat frühestens
nach 2 Tagen fest. Man kann natürlich die
Milch bis zur Feststellung des Ergebnisses
nicht außer Verkehr setzen. Findet man
aber, wenn auch um 2 Tage verspätet, daß
die aus bestimmten Handlungen stammende

Milch sich stets durch einen sehr hohen Keim
gehalt auszeichnet, so ist man auf Grund
solcher Befunde in der Lage, Nachforschungen
einzuleiten und die in solchen Fällen sicher
vorhandenen Übelstände für die Zukunft ab
zustellen. Es ist deshalb die Kontrolle der
Keimzahl der Milch sehr wichtig und em
pfehlenswert.

a) Der Transport der Milch.
Der Transport der Milch genügt heute

kaum den einfachsten Anforderungen und ist
weit entfernt von den Ansprüchen, die man
an die Beförderung eines so wichtigen
Nahrnngsmittels stellen kann. Nach den

Stationen wird die Milch in Kannen gebracht,
die man, um sie nicht hochheben zu müssen,

in der Regel nicht hoch über die Räder stellt,
sondern zwischen dieselben hängt. Dabei

werden sie mit Schmutz von den Rädern her

beworfen. Die Verladung auf der Bahn er
folgt häufig auf offene Waggons, wo die nicht
immer dichten Milchkannen der prallen Sonne,
dem Staub oder Regen während des oft viel
stiindigen Transportes schutzlos preisgegeben
sind. Während für Bier besondere zweck
mäßige Eisenbahnwagen vorhanden sind, fehlen

diese für die Milch noch vollständig. Es
müßten daher allgemeine Vorschriften für‘ den
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Eisenbahntransport erlassen werden. Die
Beförderung der Milch sollte in besonders
eingerichteten Wagen erfolgen, die mit ge
eigneter Kühlvorrichtung versehen sind, um

während des Transportes eine stärkere und

längere Erwtwmung der Milch zu vermeiden.

Überhaupt wäre dafür Sorge zu tragen, daß

die Eisenbahnverwaltungen ihr Augenmerk

mehr wie bisher auf den lililchtransport

richteten und daß Einrichtungen geschaffen

würden, daß die Milch so schnell als möglich

an ihren Bestimmungsort gelangt.

Aber auch der Transport von Milch, der

von den in der Umgebung größerer Städte

liegenden Gehöften direkt an die Konsumenten

erfolgt, gibt zu gesundheitlichen Bedenken

Anlaß. Vielfach werden diese Milchwagen

dazu benutzt, die Haus- und Küchenabfälle

der städtischen Haushaltungen, für welche

die Milch geliefert wurde, aufzunehmen, um

sie als Schweinefutter der Landwirtschaft

nutzbar zu machen. Dadurch tritt häufig

eine solche Beschmutzung der die Milch trans

portierenden Wagen und der sich gleichfalls

auf ihnen befindlichen Milchgefdße ein, daß

bei dem oftmaligen Mangel des Reinlichkeits

sinnes bei kleinbäuerlichen Betrieben eine

weitere Verunreinigung der Milch zu be

fürchten steht. Diesen unhygienischen Ge

brauch vollkommen zu verbieten, ist

landwirtschaftlichen Interesse allerdings kaum

angängig, da es zweifelhaft erscheint, ob

nicht die’von einem solchen Verbot erhofften

hygienischen Vorteile geringer ins Gewicht

fallen, als die wirtschaftlichen Nachteile, die

dadurch entstehen, wenn die Sammlung und ‚

Erhaltung der städtischen Haus- und Küchen

abfälle für die Zwecke der Landwirtschaft

wegfällt. Mindestens muß dann aber ge

fordert werden, daß diese Abfälle nur in

einem, von den Milchgefäßen getrennten Teile

des Wagens und in einem besonderen, durch

einen Deckel gut verschließbaren Gefäße mit

geführt werden.

b) Behandlung der Milch.
In der völligen Verständnislosigkeit für

die Forderungen, welche hygienischerseits an

den Milchhandel zu stellen sind, findet ein

großer Teil der mangelhaften Zustände seine
Erklärung, die wir heutzutage noch in manchen
städtischen Milchhandlungen antreffen. Wenn

man auch nicht so weit zu gehen braucht,

den Milchzwischenhandel gewissermaßen zu

einem unehrlichen Gewerbe zu stempeln, oder
anzunehmen, daß der Kleinhandel durchweg
in den Händen von Leuten läge, die keine
Bedenken trügen, sich auf betrügerische Weise

im.

1

l

. lang unterwerfen,

zu ernähren, so ist doch sicher, daß ein großer
Teil der Zwischenhändler nicht die Sach
kenntnis besitzt, die ihr verantwortungsvoller
Beruf verlangt. Es erscheint deshalb, wenn
bei irgendeinem Beruf, gerade beim Milch
handel ein Befähigungsnachwfls not
wendig.

Während die kleineren Geschäfte die Milch,
nach dem Empfang vom Produzenten und bis

zum Verkauf, wohl keiner besonderen Behand
verhält es sich anders in

den großen Molkereien, auf die sich die folgen

den Vorschläge beziehen sollen.

Da die Milch in mehr oder weniger warmem

Zustande aus den Gehöften ankommt, so ist

die anlangende Milch sofort einer hinreichen

den Kühlung zu unterwerfen. Darauf hat die

Mischung der Milch stattzufinden, wodurch

eine Gleichartigkeit der Zusammensetzung

erreicht wird. Es folgt nun eine Reinigung,

die entweder durch eine besondere Zentrifuge

oder durch Filtrieren stattfindet, und hierauf

das Pasteurisieren der Milch, die darauf wieder

abgekühlt und auf die einzelnen Behälter, in

denen sie verkauft wird, verteilt wird. Es

kann auch die Milch nach dem Filtrieren in

die wohlgereiuigten Behälter gebracht und

diese darauf in die Pasteurisier- und Sterili

sierapparate gestellt werden.

Für diese verschiedenen Arbeiten, denen

die Milch unterworfen wird, ist zu verlangen,

daß die benutzten Behälter und Apparate voll

kommen rein sind, und daß die Milch über

haupt mit der größten Sauberkeit zu behandeln

ist. Auch über die Milchgefziße sind Be

stimmungen zu erlassen, die sich mit den

bestehenden und schon besprochenen decken.

Für das Pasteurisieren ist festzusetzen, daß

die Milch auf 80——850 erwärmt und unmittel

bar darauf stark abgekühlt wird. Die be

nutzten Pasteurisierapparate sind auf ihre

Zuverlässigkeit polizeilich zu prüfen und durch

öftere Revisionen ist zu kontrollieren, daß die

festgesetzten Temperaturen wirklich mit

Sicherheit erreicht werden.

Ein Zusatz Von Konservierungsmitteln ist

aus schon genannten Gründen auf das strengste

zu untersagen.

c) Die Aufbewahrungs- und Verkaufs
lokale.

Die Räume, in denen die Milch aufbewahrt
oder behandelt wird, müssen hell, luftig und

leicht rein zu halten sein; sie müssen deshalb
mit einem undurchdringlichen Fußboden und

gutem Abfluß versehen sein, wie auch gutes
reines Wasser leicht zu haben sein maß.



Die Lokale, in denen der Verkauf statt
findet, müssen ebenfalls hell, luftig und rein
sein, dürfen zu keinem anderen Zweck benutzt

werden und von den Wohn- und Schlafräumen
gut abgeschlossen sein. Eine Kontrolle findet
durch die Meldepflicht. für den Milchhandel
statt, indem erst nach Besichtigung der zu
benutzenden Räume die Genehmigung erteilt
wird.

d) Der Gesundheitszustand
des Personals.

Dieselben Bestimmungen, die für das
Personal am Prodnktionsorte gelten, müssen
auch für das Personal der Milchgeschäfte
gültig sein.

Was nun die zweite Forderung, die Ein
richtung von Milchzentralen anlangt, so ist
diese Forderung dadurch begründet, daß bei
der großen Anzahl von Knhställeu und Milch
l'äden, wie sie gegenwärtig vorhanden sind,
eine genügend häufig durchgeführte, örtliche
Kontrolle mit Schwierigkeiten verknüpft ist.
Diese Milchhöfe sollen, ähnlich wie bei dem

Fleischverkehr die Zentralschlachthöfe, die

Zentralstelle für den gesamten Milchverkehr
bilden. Hier soll alle für den städtischen
Bedarf bestimmte Milch, ehe sie in den Ver
kehr kommt, zusammentließen, untersucht, ge
reinigt, gekühlt, pasteurisiert, in einwandfreie
'l‘ransportgefdße gefüllt und mittelst ent
sprechend eingerichteter. mit Kühlvorrichtung
versehener Wagen an die Kundschaft oder
in die Verkaufsstellen verteilt werden. Die
Milchzentralen wären ähnlich wie eine Molkerei,
mit allen Hilfsmaschinen und Einrichtungen
herzustellen; sie könnten ebenso wie dies bei
den Schlachthöfen der Fall ist, in städtischer
Verwaltung stehen, oder im Besitze von
Produktions- und Handelsgesellschaften sein,

im letzteren Falle aber unter behördlicher
Aufsicht.
In ihrem eigenen Interesse werden diese

Milchzentralen dafür sorgen, daß gesundes
Personal vorhanden ist, daß ein gutes, vor
jeder Infektion geschütztes Wasser für den
Betrieb zur Verfügung steht. daß die Milch
von gesunden Tieren reinlich gewonnen und
reinlich verarbeitet wird, daß sie von dem
sie enthaltenden Schmutz befreit wird, daß
die, ein leichtes Verderben bewirkenden Sapro

phyten und auch die pathogenen Keime durch
genügendes Erhitzen vernichtet werden, und
daß die Milch nach dem Pasteurisieren gut
abgekühlt wird, damit sie unzersetzt bis zum
Verkaufe konserviert werde. Ein solcher
geschlossener Betrieb ist auch ganz anders
zu überwachen, als die vielen jetzt bestehenden

Kleinbetriebe, und die Kontrolle wird noch da
durch vereinfacht, daß eine Durchschnittsprobe

aus einer solchen Milchzentrale zugleich das
Melkprodukt zahlreicher Produzenten kon
trolliert.
Im vorigen habe ich eine Reihe von

Vorschlägen zusammengestellt. die, wie ich
glaube, einer reichsgesetzlichen Regelung zu
gänglich sind. Alle übrigen Bestimmungen
sind der landes- bzw. ortsgesetzlichen Rege

lung zu überlassen. Die Einrichtung von
Milchzentralen dürfte ebenfalls dazu beitragen,
daß die hygienischen Anforderungen, die man

an die Milch zu stellen berechtigt ist, erfüllt
werden.

Hand in Hand damit muß eine fort

währende Belehrung des Publikums gehen.
Hier kann durch Wandervorträge und prak
tische Demonstrationen von selten der Milch
hygieniker, von Tierärzte und Ärzte viel
genützt werden; die Zahl der Landwirtschafts
schulen sollte vermehrt und alles getan werden,

auch den ärmeren Bauernsöhnen den Eintritt
zu erleichtern. Auch verspricht man sich
viel von der Gründung staatlicher, kommu
naler oder privater und genossenschaftlicher
Musterstallungen als Vorbild für den kleineren
Landwirt. Sehr gut bewährt hat sich die
Belehrung des Publikums durch das vom
Kaiserlichen Gesundheitsamt ausgearbeitete

Milch-Merkblatt, welches die Konsumenten
über die Infektionsgefahr und die schädliche
Zersetzung der Milch im Haushalte aufklärt
und die Abkochung und kühle Aufbewahrung
bis zum Gebrauche empfiehlt.

Ob sich diese theoretischen Vorschläge
allerdings alle leicht in die Praxis umsetzen
lassen, erscheint fraglich, da sie doch immer
hin eine ziemliche Belastung vor allem der
Produzenten bedeuten und schließlich doch
die praktische Milchreform mehr oder weniger
auf eine Geldfrage hinausl'äuft. Doch glaube
ich. daß wenn irgendein Nahrungsmittel.
so die Milch eine geringe Preissteigerung
vertragen kann. Allerdings soll man von
einem Volksnahrungsmittel verlangen, daß
es billig ist, aber nicht auf Kosten einer
eventuellen (iesundheitsmhädigung. In un
serer Zeit, wo das Geld gegen früher ent
wertet ist, und alle übrigen Nahrungsmittel
teurer geworden sind, ist auch nicht einzu
sehen, warum gerade mit der Milch eine
Ausnahme gemacht werden soll. Man muß

da von zwei Übeln das kleinere wählen, und
lieber für einen etwas höheren Preis eine
gute Milch fordern, als für billigen Preis
eine gcs‘llndhcitsst‘liiitlliclle erwerben, denn
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für ein Volksnahrungsmittel ist gerade das
'

Beste gut genug. Die Produzenten würden _

sich auch leichter den neuen Verpflichtungen
'

unterziehen, wenn sie dadurch die Milch l
etwas teurer verkaufen und ihren Aufwand

‘
zum Teil wieder ausgleichen könnten. Auch ,
ist es nur gerecht, daß dann viele, denen

der Vorteil einer einwandfreien Milch zugute_
kommt, auch das Ihrige zu ihrem Teil dazu
beitragen. Ebenso wäre eine ganz wesent

liche Forderung der auf die Verbesserung
der Milch gerichteten Bestrebungen zu er

hoffen, wenn die Staats-, Gemeinde- und

anderen Behörden dazu übergingen, den

Milchbedarf für die ihnen unterstellten An
stalten nicht schlechthin an den Mindest-

‘

fordernden zu vergeben, sondern unter Ge- i
währung eines angemessenen Preises an
vertrauenswerte Personen, die vertraglich die
Beobachtung der für die Milchgewinnuug
einer reinen und gesunden Milch aufgestellten
Grundsätze sichern, zu übertragen. Daneben

1müssen die gemeinnützigen Bestrebungen in

erhöhtem Maße tätig sein, und durch Ge-
‘

meinden, wie durch Vereine Beratungsstellen i
eingerichtet werden, in denen für die unbe
mittelte Bevölkerung einwandfreie Milch —

besonders zur Säuglingsnahrung — zu ge
ringem Preise oder unentgeltlich abgegeben
wird. Durch eine derartige durchgreifende
Reform der Milchproduktion und des Milch
handels wird die Bedeutung der Milch für i
die Volksernährung und Volksgesuudheit von
Jahr zu Jahr steigen mit der zunehmenden |

Erkenntnis ihrer Vorzüge und ihrer Wert
schätzung.
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(Journ de Bruxelles Nr. l; Ref. Deutsch. Med. Wochen

schrift 1910. Nr. 3, S 137.)

Der Erreger läßt sich züchten da

durch, daß man Brusthöhlenexsudat er

krankter Rinder durch Berkefeldfilter

schickt und diese Flüssigkeit in Rinder

serum bringt. Er erscheint dann in Form
kleinster Granula. Auf Blutagar wächst

der Erreger in Form feinster Spirochaeten.
Besser sichtbar ist er nach Züchtung auf

alkalischer Peptonbouillon mit Kaninchen

serum. Zeller.

Cad6ac, Sur l’ötiologie des ent6rites des

nouveau-nies et du veau en particnlier.
(Recueil de M6decinc Vötürlnsire t. 85, N0. 9, S. 320.)

Die Darmentzündungen der Neuge

borenen sind schwere, oft tödlich ver

laufende Infektionskrankheiten. In

ätiologischer Beziehung kommen dieselben

Bakterien in Betracht wie bei den Darm

entzündungen der Erwachsenen; nur durch

das Auftreten der betreffenden Bakterien

in einem meist sehr jugendlichen Orga

nismus erhält die Krankheit einen ganz

typischen Charakter. Bei der Darm

entzündung der Kälber kommen haupt

sächlich Koli-‚ Parakoli- und Pseudokoli

bazillen in Betracht. Die natürliche

Infektion geschieht meist per os, weniger

vomNabel aus. Die intrauterine Ansteckung
ist möglich, jedoch selten. Weichel.

Brekle: Erzielung von Keimfreiheit
bei milzbrandsporenhaltigen Fellen und

Häuten.
(Zentralblstt für Blkterlologie‚ Bd. 60, Heft l.)

Brekle desinfizierte milzbrandsporen
haltige Meerschweinchenhäute dadurch,

daß er sie in Bouillon oder Wasser

48 Stunden lang bei 43 bis 44° C hielt,
die Sporen so zum Auskeimen brachte,

ohne daß sich neue bildeten, und dann

die Milzbrandbazillen mit Kalkmilch ab

tötete. Dabei wurden die Felle in keiner

Weise geschädigt. Vielleicht läßt sich

dieses Verfahren in die Gerbereipraxis

zur Desinfektion milzbrandsporenhaltiger
Rinderhäute übertragen. Thüringer.

Müller, W.‚ Bakterien im Fleisch not
geschlachteter und kranker Tiere.

(Zentralbl. r.mm. usw., 19101.Abt.0n;~, au. es,um. s,‘4‚s.217.)

M. hat das Fleisch von 50 zumeist

wegen Septikämieverdachtes notgeschlach

teten Tieren auf seinen Bakteriengehalt
untersucht. 27 Proben waren keimfrei,
23 erwiesen sich keimhaltig. Die isolierten
Bakterien gehörten in der Mehrzahl der
Fälle der Koligruppe an, seltener fanden
sich anaärobe Arten. Aus einzelnen Fällen

sind der Streptococcus pyogenes, Staphylo

coccus pyogenes albus und Bacillus lactis

aörogenes gezüchtet worden. Paratyphus

oder Gärtnerbazillen wurden in keiner

Probe nachgewiesen. Zelhzr.

Neumann‚ G.‚ Der Nachweis des Beete
rium coli in der Außenwelt, besonders

auf Nahrungsmitteln.
(‘Deutsche Medis. Wach. 1910,Jahrg. Sei,Nr. M, S. 2046.)

Die Resultate der Untersuchungen des

Verfassers gehen dahin, daß überall dort,

wo die menschliche Hand hingelangt, auch

das Bacterium coli zu finden ist. Es

wurde in Butter und Milch, auf Brot,

Semmeln und besonders auf gekauftem

Obst (Äpfel, Birnen, Pflaumen, nicht auf

Weintrauben) nachgewiesen. Obst auf

Bitumen dagegen erwies sich stets kolifrei.

Selbstgepflücktes Obst, so schließt der

Verfasser, kann demnach auch während des

Herrschens von Epidemien ruhig genossen
werden, während andererseits das Obst

des Handels für die Verschleppung von

Krankheitskeimen besonders geeignet ist.
Zeller.

Zur Ausführung des Fleisch
beschaugesetzes und andere

Tagesfragen.
In hiesiger Stadt bestehen zwei Schlachthöfe,

jeder selbständig von je einem Tierarzt geleitet.

Nicht selten kommt es daher vor, daß die Beurteilung

bei der Flelschbeschau auf beiden Schlachthöfen eine
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verschiedene ist und diese Verschiedenheit in der

Beurteilung Anlaß zu Beschwerden seitens der Metz

ger gibt.

i. Tuberkulose der Schsmdriieen heim Schwein.

Auf dem einen Schlachthof werden die Scham
drilsen lediglich als Eingeweidelyniphdrilsen an

gesehen und demgemäß bei Tuberkulose der

Schamdriisen Geschlechtsorgane bzw. Gesänge

nebst korresp. Lymphdrilsen beanstandet 15 35, 4).
Auf dem anderen Schlachthofe dagegen werden
die Schamdriiscn als Fleischlymphdriisen an

gesehen, und daher bei Tuberkulose derselben

die Bauchlappen als bedingt tauglich erklärt

(ä 37, II).
2. Serosentuberkuioee der Eingeweide. Bei

einer geschlachteten Kuh wird Tuberkulose der
Lunge, des Brustfells,«der Gekrösdrilsen, des
Peritoneums und zwar sowohl des Parietal- als

auch des Visceralblattes vorgefunden. Pausen,

Haube, Blättermagen und Leber sind mit Serosen
tuberkulose behaftet. Die Portaldriisen sind

jedoch frei von jeglichen tuberkulösen Ver

änderungen. Die Tuberkulose hat keine so große

Ausdehnung erlangt, daß es zur Beanstandung

des ganzen Tierkörpers nach ‚S 40, 1 kommt,
sondern es erfolgt nur Beanstandung der be

trefi'endcn Organe nach ä 35, 4.

Der Leiter des einen Schlachthofes nun be

anstandet Lunge, Ernstfall, Gekröse, Dilnndärmc,
Peritonenm parietale, Pausen, Haube, Blätter

magen und Leber, während der Leiter des anderen

Schiachthofs Lunge, Brustfell, Gekrösc, Dünn

därme, Peritoneum parietaie et visceraie be

anstandet, d. h. er läßt den tuberkulösen serösen

Überzug der Vormagen und Leber abziehen und

beanstandet ihn, die Organe (Vormagcn und Leber)

selbst aber gibt er frei.

3. Verwechsung des Epiosrde mit dem inneren

Blatt des Perlcarde bei abgeheilter Schweineeeuche.

Auf dem einen Schlachthofe wird Herz mit Herz

beutel beanstandet (5 35, 8 bzw. 12), auf dem

anderen wird die Verwaehsung losgelöst, die

veränderten Teile beanstandet (ä 35,8 bzw. 12),

der Hemmuskel jedoch als unverändert frei ge

geben.

Um nun eine möglichst gleiche Beurteilung

dieser Fälle auf beiden Schlachthöfen anstreben

zu können, bitte ich um Auskunft darüber, welche

von beiden Beurteilungen die richtige ist.

4. Weiches ist die Tätigkeit eines Obertiersrztes

an einem Großstadtschlacht- (nicht Vleh-) bot?

Anfragen des Schlachtlmflcitcrs Dr. H. M.

in G.

Antwort. Zu l: Die Schanulrilsen nehmen
die Lymphgefäße der äußeren (%schlechtsteile,

bei weiblichen Tieren auch des hinters auf,

außerdem aber die olwrflfichlicbcn Lymphgefäße

der unteren Bancbwand und der inneren Fläche

des Oberschenkels. Ostertag (Handbuch der
Fleischbeschau V. Aufl. 560 und Leitfaden

für Fleischbeschaner, X. Aufl. 77) zählt die

Schamdriiseu zu den Fleischlymphdrüsen. Für

die Richtigkeit dieser Ansicht spricht wohl auch
die Einreihung der Schamdrilsen unter den in

5 23 Nr. 12 Satz 2 genannten, in Verdachtsfällen

zu untersuchenden Lymphdrllsen. (Das Euter

und dessen Lymphdrtisen sind unter Nr. 11

a. a. O. aufgeführt.) Demnach ist bei tuberkulös

veränderter Schamdriise das ganze Fleischviertel

gemäß ä 37, II. B. B. A als bedingt tauglich
zu behandeln, und zwar auch bei Schweinen,

denn die letztere Vorschrift gilt für alle Schlacht
tiergattnngen. Die Schamdriisen scheinen jedoch

ähnlich wie die Sternal-, Lenden- und Darmbein

driisen eine Art Doppelrolle zu spielen; sie
können, was besonders bei Schweinen, aber auch

bei Rindern vorkommt, von der Kastrationswunde

aus infiziert werden. Liegt bei Schamdrlisen
tuberkuiose daher eine solche Vermutung vor.

so miißte festgestellt werden, ob in der Kastra

tionsnarbe oder von hier ausgehend in der

Richtung des Samenstranges tuberkulöse Ver

änderungen vorhanden und embolischc Herde

in den durch den großen Blutkreislauf infizier

baren Organen nicht zugegen sind. Nur beim

Fehlen jeglicher Merkmale einer Verbreitung der

Tuberkelbazillen auf dem Wege der Blutbahn

ließe sich eine Beanstandung der veränderten

Teile (Geschlechtsorgane usw.) nach 5 35 Nr. 4

rechtfertigen. Anderenfalls und in allen Zweifels—

fällen ist nach g 37 II zu verfahren.
Zu 2: Eingeweide wie Lunge, Herz, Magen

Därme, Gekröse, Milz, Gebärmutter, deren seröser

Überzug tuberkulöseVeränderungen aufweist, sind

in toto als tuberkulös zu betrachten; dann die

tuberknlöse Erkrankung des serlisen Überzuges

eines Eingeweides führt regelmäßig auch zur

spezifischen Veränderung der zu den Ein

geweiden gehörigen Lymphdrilsen. Nach ä35
Nr. 4 der Ausführungsbestimmungen A ist aber

ein Organ auch dann als tuberkulöe anzusehen,

wenn nur die zugehörigen Lymphdrflsen tuber

kulöse Veränderungen aufweisen.

Eine Ausnahme von dem geschilderten patho

logisch-anatomischen Verhalten macht lediglich

die Leber. Die Lymphe des serösen Überzugs

der Vorderfläche der Leber wird von den hinteren

Mittelfelldriisen aufgenommen. Deshalb könnte

man bei ausschließlicher Erkrankung dieses Teils

der Leberserosa daran denken, eine abweichende

Behandlung eintreten zu lassen. Eine solche

lilßt sich aber nicht rechtfertigen, wenn man

erwägt: 1. daß die Lymphgefäße reichliche

Auastomosen bilden und auf dem Wege der
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letzteren infizierte Lymphe auch nach anderen

Teilen der Leber verschleppt werden kann,
\

und 2. daß die Entfernung des serösen Leber

überzuges nicht mit der gleichen Vollständigkeit

und der gleichen Sicherheit ohne Beschmutzung l

der darunter liegenden Teile erfolgen kann, wie

die Entfernung der in der Fleischbeschau als

besondere Organe behandelten Wandbltttter des

Brust- und Bauchfells.

Zu 3: Die Residuen der Sehweineseuche

sind wie einfache bindcgewebige Verwachsungen
und Abszesse zu behandeln (ä 35 Nr. 8 B. li. A).
ist die Verwachsung nicht auf einen ganz

kleinen Teil beschränkt, so empfiehlt sich eine .

Freigabe des unverändert gebliebenen Teils des
Hersmuskels nicht. Das Objekt ist zu gering

wertig. '

Zu 4: Die Anfrage laßt sich, weil zu
‘

allgemein gehalten, nicht eingehend beant

worten, denn die Tätigkeit der Obertierärzte
in den verschiedenen Großstädten richtet sich

nach der ihnen erteilten Dienstanweisung. In
einigen Städten ist der Obertierarzt Stellvertreter
des Sehlachthofdirektors und vertritt diesen in

allen Behinderungsfällen für den ganzen Umfang
seiner Dienstgeschäfte. In anderen Städten, wo

Schlachthofverwaltung und Fleischbeschau ge
trennt sind, hat der Obertierarzt in der Regel
die Aufsicht über die gesamte Fleischbeschau

(einschließlich Trichinensehau und Freibank), so
wie über das hierbei tätige Personal. Zu seinen

Obliegenheiten gehören auch ferner die Be

arbeitung aller für die Staats- und Gemeinde
behörde erforderlichen statistischen Berichte und

‘

Nachweisungen, Kontrolle der Tagebuchführung,
Anfertigung der Dienstpläne usw. In den meisten

Großstädten ist dem Obertierarzte auch die Aus- i

ilbung der Supermvisionen in den Schlacht
häuscrn schrie die Befugnis zur endgültigen Ent

scheidung bei Beanstandungen und über Be

schwerden bei Beschlagnahmen übertragen.

Kleine Mitteilungen.
— tirmunm suummm in mmmm. Ans

der Zusammenstellung von Dr. Mombert-Frei
burg „Die Gemeindebctriebe in Deutschland‘ ist
zu entnehmen. daß von 2309 Stadtgemeinden
793 oder 84 Proz. einen öffentlichen Seblachthof
besitzen. Die 65 Gemeinden über 50000 Seelen
haben, mit einer Ausnahme, sämtlich einen
Schlachthof. Von 134 Gemeinden zwischen
90000 und 50000 Einwohnern haben 99 einen

Schlachthof; von 1475 Gemeinden zwischen 2000
"Hd 20000 haben 551 einen Schlachthof, während
unter 615 Stadtgemeinden von unter 2000 Ein
wohnern nur 52 einen Schlachthof besitzen.

Lahr man diese kleinsten Städte fort, so

kommen auf 1694 Stadtgemeinden 741 Schlacht

hüfe == 44 Proz.

— Aus dem Jahresbericht l909 über den

stldtlschen Vieh- und Schlachthof und dls städtische

Fleischbecohcu zu Berlin. Der Auftrieb belief
sich auf 250 374 Rinder, 1291223 Schweine,

2l8 754 Kälber und 034 999 Schafe. Der stärkste

Auftrieb war am 19. März 1910 mit 6350 Rindern,

am 20. Mai 1900 mit. 20324 Schweinen, am

23. Mai 1910 mit 6566 Kälbern und am 7. August
1909 mit 18454 Schafen.

Vom Auslande wurden zum Verkauf und zur
t alsbaldigen Abschlachtung hierselbst aus Öster
reich-Ungarn 25 Rinder (Ochsen) und 41 Kälber

eingeführt, gegenüber einer vorjährigen Gesamt
einfuhr von 210 Rindern und 843 Schafen.

An Markt-, Schlacht- und Scham
gebühren werden erhoben für

ein Rind Schwein Fresser
Marktstandgeld*l 125 Pf. 50 Pf. 70 Pf.
Wiegegeld . . . 20 „ 10 „ 20 ‚_

Schlanhtgeld. . . 245 , 130 „ 125 ,
Schaugebühr. . . 951 „ 110 „ 95

ein Kalb Schaf Gans

Marktstandgeld*» . 40 Pf. 10 Pf. 3 Pf.
\‘i'iegegeld . . . 10 „ 2 ,. h „
Schlachtgeld . . . 50 „ 15 „ H „
Schaugebühr . . . 45 . 25 „ „

Nach dem l\farkenverkauf wurden auf den
\'iehwagen der Anstalt gewogen:
66 960 ( 64 955 im Vorjahre) Rinder,
1 316 410 (1325850 . ‚. ) Schweine,
90073 ( 71016 ,. .. ) Kälber,
561243 ( 500 739 „ „ ) Schafe,

im Verhältnis zum Auftrieb: Rinder 26 Proz. wie
im Vorjahre, Schweine über 100 Proz. Doppel
wägungen, Kälber 42 Prul. gegen 36 Proz. im
Vorjahre, Schafe 89 Proz. gegen 861’r0z. im
Vorjahre.
Es wird bemerkt, daß für die auf Anordnung

der Notierungskominission in Gemäißheit des

Gesetzes, betreffend die Preisfeststellung beim
Markthandel mit Schlachtvich vom 8. Februar
1909, erfolgenden Wägungcn Gebühren nicht er
hoben werden.

Das Durchschnittsgewicht der lebenden Tiere
stellte sich nach den Wägungen wie folgt:
für ein Rind auf 582,3 kg (i

. V. 604,5)

,. ,. Schwein. 106,3 ‚ („ „ 103,0)
, . Kalb „ 108,9 „ i. , 114,5)

Schaf ,. 44,5 „ (— n 45,21w n

*> Das Marktstandgeld umfaßt die Entschädi
gung für Benutzung der Ställe mit und ist nur
einmal bis zum Verkauf des Tieres zu zahlen,
gleichviel wie oft dasselbe zu Markt gestellt wird.
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Von den Rindern und Kälbern wurde hauptsäch
lich die bessere Qualität für den Export gewogen.

Die Einnahmen betrugen: Viehmarkt
3431149 M (gegen 3269805 M im Vorjahre), die
Ausgaben: 2734152M(2747314M)3 Schlacht- ,
bei: Einnahmen: 2 271 921 M (2 204 827 M),

Ausgaben: 2235888 M(2178915M);F10ischbe
schau, a)Schlachthof,Einnahmen:1696758M

(1589171 M), Ausgaben: 1688920M (1488313111);

b) Untersuchungsstationen: Einnahmen:

59101 M (60885 M), Ausgaben: 56172 M

(48416 M).

Der Schlachtvieh- und Fleischbeschau
auf dem Schlachthof wurden unterzogen:
74 713 Ochsen, 36 905 Bullen, 10468 Kühe,

34151 Jungrinder, 178 894 Kälber, 1102210

Schweine, 520 385 Schafe und 119 Ziegen. Be

schlagnahmt wurden an ganzen Tieren und für

untauglich erklärt (9% 33 und 34 B. B. A):
91 Ochsen, 33 Bullen, 280 Kühe, 114 Jungrinder,

327 Kälber, 898 Schweine, 108 Schafe und 32iegen;

bedingt tauglich (5 37 B. B. A): 384 Ochsen,

212 Bullen, 380 Kühe, 177 Jungrinder, 101 Kälber,

1716 Schweine und 3 Schafe; minderwertig

(5 40 B. B. A): 909 Ochsen, 388 Bullen, 585 Kühe,

445 Jungrinder, 463 Kälber, 4569 Schweine und

132 Schafe. (Hinsichtlich der in Betracht kommen

denBeanstandungsgründe,sowiederBeanstandung

einzelner Fleischviertel und der Anzahl unschäd

lich beseitigter Teile muß auf den Spezialbericht

verwiesen werden.)

In dem unter Leitung des Obertierarztes

Bongert stehenden bakteriologischen Laborato

rium sind im Berichtsjahre 523 Einzelunter

suchungen von Fleisch und Organteilen aus—

geführt worden:

34 Untersuchungen auf das Vorhandensein

von Milzbrand; ermittelt wurde die Seuche bei

einem auf dem Viehhof verendeten Ochsen, von

dem durch die Veterinärpolizei ein Stück Milz

dem Laboratorium zur Untersuchung überwiesen

werden war.

116 Untersuchungen auf das Vorliegen von

Tuberkuloee. In 58 Fällen wurde der Verdacht

durch den mikroskopischen Nachweis von

Tuberkelbazillen erbracht, in 18 Fällen durch

die Impfung von Meerschweinchen.

23 Untersuchungen wegen Verdachts der

Blutvergiftung (Septikämie und Pyämie). Diese

wurden in vier Fällen durch den kulturellen

Nachweis einer größeren Zahl von Bakterien im

Fleische und in der Milz erbracht.
sich in je einem Falle um eitrige, jauchige
Nierenentziindung‚jauehigeHerzbeutelentzündung,

stinkende eitrige Abszesse in Leber, Milz, Lunge,
und bei einem Kalbs um Nekrose in der Leber

Es handelte r

und eitrige Nierenentziiudung. In 13 Fällen
konnte auf Grund des negativen Ausfalles der
bakteriologischen Untersuchung das Fleisch nach

Beseitigung der kranken Teile dem freien Ver
kehr übergehen werden; in den übrigen sechs

Fällen wurde das Fleisch als minderwertig der
Freibank überwiesen.

224 Untersuchungen des Fleisches von Tieren,

die mit übelriechenden eitrigen Abszessen, Ent

zündungen des Harnapparates, Geschwülsten usw.

behaftet waren.

126 Untersuchungen von Rinderfinnen auf

ihre Entwicklungsfähigkeit.

Es wurden folgende größere wissenschaft

liche Untersuchungen, zum größten Teil als

Promotionsarbeiten für Bern, Gießen, Leipzig
und Zürich, ausgeführt:

1. Über das Vorkommen von Bakterien in

den Echinokokken und Finnen und ihre

Bedeutung für das Absterben dieser Zoo

parasiten.

2. Untersuchungen über die Nierentuberkulose

und ihre Bedeutung als oficne Tuberkulose

form.

3. Ätiologie der Kieferaktinomykose des

Rindes.

4. Untersuchungen über die Tuberkulose des

Hundes.

ö. Versuche der Übertragung der Rinder

tuberkulose auf Geflügel.

. Das Gewicht der als „Fleisch“ verwert

baren Organteile und des Eingeweidefettes

der schlachtbaren Haustiere; ein Beitrag

zur Berechnung des Fleisehkonsums.

. Beitrag zur Wirkung der Formäthrole.

. Über die Beteiligung der verschiedenen

Organe des Tierkörpers an der Generalisa

tion der Tuberkulose beim Rind, Schaf

und Schwein. Zugleich ein Beitrag zur

Technik der Untersuchung geschlachteter
tuberkulöser Tiere.

q

9. Beiträge zur feineren Anatomie der

Phyllirhöe bucephala.
10. Über die postmortale Reaktion des Fleisches

bei den Schlachttieren.

Die Sammlung pathologisch«anatomischer

Präparate ist erheblich vermehrt und ergänzt

werden.

Die größte Tagesschlachtung belief sich bei

, Rindern einschließlich der Jungrinder auf 2162

(am 12. Februar 1910, einem Sonnabend), bei

Kälbern auf 4432 (am 23. März 1910, dem Mitt
woch vor Ostern), bei Schafen auf 4288 (am
19. März 1910, einem Sonnabend) und bei

Schweinen auf 9376 (am 23. März 1910, dem

Mittwoch vor Ostern).
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In den Untersuehungsstationen (für
eingeführtes nachbeschaupfiichtiges Fleisch) sind

untersucht werden: 37513 Rinderviertel, 52 007

Kälber, 5463 Schafe und Ziegen und 40552

Schweine (darunter 2233 Wildschweine).

Von den vorstehend aufgeführten Tieren
bzw. Teilen von Tieren sowie von den als
dazugehörig bezeichneten Eingeweiden sind be

schlagnahmt werden: ‘
wegen eifriger Blutvergiftung: 4 Rinder

viertel, 1 Rinderkopf, 1 Schwein;
wegen Tuberkulose: 66 Rinderviertel,

21 Rinderköpfe, 7 Rinderzungen, 7 Schweine,
16 Schweineköpfe, 41 Köpfe von Wildschweinen;
wegen Aktinomykose: 1 Rinderzunge;
weil mit Blastomykomen behaftet: 2 Binder

viertel;

weil finnig: 25 Rinderviertel, 13 Rinderköpfe,
6 Rinderzungen;

wegen Gelbsucht:
3 Schweine;

wegen Sarkomatose: 2 Rinderviertel;
wegen wässeriger Beschaffenheit: 148 Rinder

viertel, 13 Rinderköpfe, 12 Rinderzungen,
1 Rinderlunge, 1 Rinderleber, 2 Kuheuter,
90 Kälber, 95 Schafe, 2Ziegenlämmer, 52 Schweine,
1 Wildschwein;
weil blutig: 1 Kalb, 5 Schweineschinken,

5 Schweinefüße;

wegen ungenügender Entwicklung („Un—
reife“): 73 Kälber;
Wegen Fäulnis: 17 Rindorviertel, 10 Rinder

köpfe, 5 Rinderzungen, 43 Kälber, 10 Schafe,
4 Ziegenlämmer, 4 Schweine, 44 Wildschweine,
3 Köpfe von Wildschweinen;
wegenunvollkommenerAusblutung:59Rinder

viertel, 10 Rinderköpfe, 10 Rinderzungen,
27 Kälber, 1 Ziegenlamm;
weil mit Abszessen behaftet: 1 Rinderzunge,

2 Schweineköpfe, 8 Köpfe von Wildschweinen;
weil aufgeblasen: 4 Schafe.

Im Ganzen sind beschlagnahmt werden:
323 Rindcrviertel, 245Kälber, IllSchafe, 7Ziegen
lämmer, 67 Schweine, 44 Wildschweine. Davon
sind 32 Rinderviertel und 7 Schweine als be
dingt tauglich, 170 Rinderviertel, 156 Kälber.
41 Schafe und 50 Schweine als minderwertig
verwertet werden; der Rest war genuß
untauglich.
Die städtischen Kontrollbeamten haben bei

den Revisionen der Verkaufsstände und der
Znbereitungsräume' in Gast- und Speisewirt
schaften in 67 Fällen (1909 in 66 Fällen) Fleisch
ermittelt, das mit tierärztiichen Stempeln
nicht versehen war. Sie haben aus diesem
Grunde und mit Hilfe von Polizeibeamten vor
läufig beschlagnahmt und den Untersuchungs«

11 Kälber, 2 Schafe,

stationen zugeführt: 69 Rinderviertel, 5 Binder

rücken, 2 Rinderkeulen, 8 Stücke Rindfleisch,
1 Rinderleber, 4254 Kälber, 15 Kalbskeulen,
2 Kalbsriicken, 3 Schafe, 2 Hammelkeulen, 1 Ziege,
38 Ziegenlämmer, 12 Schweine. 26 Schweine
schinken, 9 Schweinerippenstücke; Gesamt
gewicht: 5638 kg.
Von diesem Fleische sind endgültig be

schlagnahmt worden: 4 Rinderviertel wegen
Tuberkulose und 1 Rinderviertel wegen Wäs
serigkeit als minderwertig; als untauglich
sind beschlagnahmt worden: 1 Rinderleber, weil
mit Echinokokken behaftet, 1 Kalb wegen Fäul
nis, 1 Kalbskeule wegen ungenügender Aus
blutung.
Als nicht mit einem Stempel versehen sind

ermittelt und angehalten worden:
1 Jungrind, 5 Rinderrücken, 3 Kälber, 2 Ham
melkeulen, 27 Ziegenlämmer und 6 Schweine
schinken; Gesamtgewicht 445 kg.

Dieses ungestempelte Fleisch ist der Polizei
behörde zur weiteren Verfügung überlassen
werden.

Von den Kontravenienten waren3SSchiächter,
12 Fleischhändler, 3 Wildhändler, 9 Verkaufs
vermittler und 5 Gastwirte.
— Das Personal der städtischen Flsischheschau

in Berlin hat am Ausgange des Etatsjahres 1909
bestanden aus dem tierärztlichen Direktor, dem
ständigen Stellvertreter desselben (Oberticr
arzt), 8 weiteren Obertierärzten (darunter 1 für
das bakteriologische Laboratorium, 1 für die
Untersuchungsstationen, 1 für das Trichinen
schauamt), 40 Tierärzten (darunter 2 Vor
stehern für die beiden Untersuchungs
stationen), 26 Hilfsticriirzten, 1 Bureauassistenten,
12 Bureaugehilfen, 14 Vorstehern und 25 Vor
steherstellvertretern für die Trichinenschauamts
abteilungen, 135 Trichinenschauern, 140 Tri
chinenschauerinnen, 38 Hilfsbeschauem, 39 Hilfs
bcschauerinnen, 99 Probenentnehmern, 2 Kas
sierern, 3 Kontrolleuren, 38 Stemplern, 60 Hilfs
stemplern, 1 Oberaufseher, 4 Aufsehern,
1 Pförtner, 31 Arbeitern, 13 Arbeiterinnen, zu
sammen 732 Personen, wovon 11 den beiden
Untcrsuchungsstationen angehören.
— Übertragung des Kretinismus vom Menschen

auf Tier. In einem kleinen steirischen Dorfe
hat A. Kutschera v. Aichbergen-Innsbruck
(Wiener klinische Wochenschrift Nr. 45) zwei
charakteristisch kretinische Hunde gefunden,
die von einem Halbkretin bei sich in dem ganz
verwahrlosten Bette gehalten und aufgezogen
wurden. Versuchshalber wurde nun nach Ent
fernung dieser Hunde dem Kretin ein vier
Monate alter, normal entwickelter Hund bei
gegeben. Nach drei Monaten waren schon leichte
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Zeichen des Kretinismus, u. a.

Kropf, bei dem Tiere nachzuweisen. Nach zehn
Monaten war es

kolossalem Kropf und entsprechendem körper
lichen und geistigen Verhalten geworden. Ein
anderer größerer, nicht im Bett zu haltender

Hund war nach mehreren Monaten noch gesund,

worauf der Versuch abgebrochen wurde. (lief.
Münch. Mcd. Wochenschr. Nr. 47, 1910, S. 2489.)

Tagesgeschiehte.
— Deutscher Vstorlnlrrst. Nach einer Mit

teilung des Herrn Staatssekretärs des Innern

wird der Entwurf von Ausführungsvorschriften
zum neuen Viehseuchengesetze dem Deutschen

Veterinärrat voraussichtlich um die Mitte oder

in der zweiten Hälfte des Januar zugeben. ‚Der
Ausschuß hat demgemäß für die Abhaltung der
XII. Plenarvtarsammlung in Hamburg die zweite
Hälfte des Monats März in Aussicht genommen.
Sollte das Reichsamt des Innern einen längeren

Termin gewähren, so wird die Versammlung wo

möglich erst anfangs April oder in der Oster
wochs abgehalten werden.

Der nähere Zeitpunkt sowie die Tages

ordnung werden sofort nach Einlauf des Ent

wurfs bekannt gegeben.

Stuttgart, den 14. Januar 1911.
Dr. v. Beißwänger.

——Ehrenpromotlonen an den Tlsrlrztllchsn Hoch

schulen zu Berlln und Hannover.

Die Würde eines Dr. med. vet. honoris causa

wurde verliehen dem Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten, Freiherrn von Schor
lemer-Lieser, den Staatsministern von Arnim
Criewen und von Hammerstein-Loxten,
ferner dem Oberpräsidenten der Provinz Branden

burg von Conrad, dem Unterstaatssekretär
Küster, dem Ministerialdirektor Schroeter,
dem früheren Professor an der Tieriirztliehen

Hochschule zu Berlin, Geh. Reg-Rat Dr. med.
Hermann Munk und dem Abteilungschef im

Kriegsministerium, Obersten Freiherrn von
K ra n e.
Die Promotionen sind bei den von den Tier

ärztliehen Hochschulen abgehaltenen Feiern des

Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers verkündet

werden.
— Promotionsordnung der Kul. Tierärztllchen

Hochschule in Stuttgart. Vom 14. Dezember 1910.
5 l. Die Würde eines Doktors der Tierheil

kunde — Doctor medicinae veterinariae (ab
gekürzte Schreibweise Dr. med. vet.) — wird
von der 'I‘ierärztlichen Hochschule in Stuttgart
auf Grund einer durch den Druck veröffent
lichten wissenschaftlichen Abhandlung (Disser
tation) aus dem Gebiete der Tierheilkunde und
einer mündlichen Prüfung verliehen.

ein kompletter Kretin mit ,

ein ziemlicher
'

ä Das Gesuch um Verleihung des Doktor
grades ist bei der Direktion der K. Tierärzt
lichen Hochschule einzureichen.

Dem Gesuche sind beizulegen:
1. Das Reifezeugnis eines deutschen Gym

nasiums - oder Realgymnasiums oder einer
deutschen ()berrealschule oder einer durch die
zuständige Zentralbehörde als gleiehstehend an
erkannten höheren Lehranstalt.
Welche sonstigen Reifezeugnisse als gleich

wertig mit den vorbezeichneton anzuerkennen
sind, bleibt der Entschließung des K. Ministeriums
des Kirchen- und Schulwesens vorbehalten.
2. Der Approbationssehein als Tierarzt für

das Deutsche Reich; von Ausländern, die den
deutschen Approbationsschein nicht besitzen,
das Zeugnis über die

Erstehung
der an der
tTierärztlichen Hochschule in uttgart ein

gerichteten Abgangspriifung reichsausländischer
Studierender;
3. eine in deutscher Sprache abgefaßte

wissenschaftliche Abhandlung (Dissertation) aus
dem Gebiete der Tierheilkunde, welche die Be«
fähigung des Bewerbers zum selbständigen
wissenschaftlichen Arbeiten danut; an Stelle
der Dissertation kann auch eine bereits durch
den Druck veröffentlichte wissenschaftliche
Arbeit vorgelegt werden;
4. die an Eidesstatt abzugebende schriftliche

Erklärung, daß der Bewerber die Arbeit selb
ständig verfaßt hat;
5. eine schriftliche Erklärung darüber, ob

die Arbeit schon anderwilrts zum Zwecke der
Promotion eingereicht werden war;
6. ein Abriß des Lebens- und Bildungsganges

_ des Bewerbers;
7. ein amtliches Führungszeugnis;
8. eine schriftliche Erklärung bezüglich der

Nebenfächer, in denen der Bewerber geprüft
werden will (5 5).

'

Betreth der Prüfungsgebühr s. ä 10.

ä 3. Die Direktion überweist, wenn kein
Anstand obwaltet, das Gesuch mit den Beilagen
an den Vertreter des Faches, in dessen Gebiet
die Arbeit fallt, zur Prüfung der Abhandlung und
zum schriftlichen Berichte. Der Berichterstatter
hat die Abhandlung mit seinem Gutachten bei
sämtlichen Mitgliedern des I’rofessorenltollegiums
in Umlauf zu setzen.
5 4. Über die Annahme der Abhandlung

entscheidet das Professorenkollegium in einer
Sitzung mit Stimmenmehrheit, wobei im Falle
der Stimmengleichheit der mitstimmende Bericht:
erstatter den Ausschlag gibt und bestimmt bei
günstigem Ausfalle die Zeit für die mündliche
Prüfung.
5 5. Die mündliche Prüfung, die öffentlich

ist, erstreckt sich über das Fachgebiet, dem die
Abhandlung entnommen ist, und auf zwei von
dem Bewerber aus dem tierärztliehen Gebiete le
wühlende Fächer als Nebenfächer.
Die Prüfung ist mit jedem Bewerber einzeln

vorzunehmen und hat mindestens eine Stunde zu
dauern.
Sie findet unter dem Vorsitze des Direktors,

oder, falls er selbst zu prüfen hat, eines v0n ihn!
zu bestimmenden ordentlichen Professors statt
Sie wird von dem Berichterstatter und den zwei
Vertretern der Nebenfächer vorgenommen. Diese
4 Mitglieder des Professorenkollegiums bilden
die Prüfungskommission.

n
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In besonderen Fällen kann auch ein Dozent,
der dem Professorenkollegium nicht angehört, in
die Kommission berufen werden.
5 6. Unmittelbar nach der Prüfung ent

scheidet das Professorenkollegium auf den Be
richt der Prüfungskommission in einer Sitzung
darüber, ob und mit welcher der 3 Gesamtnoten

„Bestanden“,
„Gut“,
„Sehr ut"

der Bewerber bestanden at.
Die Note „Sehr gut“ darf nur erteilt werden,

wenn die Abhandlung als besonders tüchtige
Leistung anzuerkennen ist.
g7. Das Ergebnis der Prüfung wird dem

Bewerber durch den Direktor mitgeteilt. Das
Doktor-Diplom wird ihmjedoch erst ausgehändigt,
nachdem er 200 Abdrücke der Abhandlung (Disser
tation) bei der Direktion eingereicht hat. Vor
der Aushändigung des Diplomes hat er nicht das
Recht, sich Doktor zu nennen.
Die eingereichten Abdrücke müssen auf dem

Titelblatte den Vermerk „Als Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde von der K. Tier
ärztlicben Hochschule in Stuttgart an enommen“
tragen und auf der Rückseite des itelblattes
den Namen des Berichterstatters angeben.
98. Das Doktor-Diplom ist von der Tier

ärztiichen Hochschule auszustellen und von dem
Direktor eigenhändig zu unterzeichnen sowie mit
dem Siegel der Hochschule zu versehen.
5 9. Ist die eingereichte Abhandlung nicht

angenommen werden (ä 4), so ist eine abermalige
Bewerbung nur einmal und nicht vor Ablauf eines
Jahres zulässig. Dies gilt auch, wenn die erste er
folglose Bewerbung an einer anderen Hochschule
stattgefunden hat (vergl. ä 2 Abs. 2 Ziffer 5).
Tritt der Bewerber nach der Annahme der

Abhandlung von der Prüfung zurück, oder er
scheint er nicht zur mündlichen Prüfung oder ist
diese ungenügend ausgefallen, so kann er sich
nach Ablauf von 3 Monaten zur mündlichen
Prüfung wieder melden.

_ 510. Die Prüfungsgebühren betragen mit
Emschluß der Kosten des Druckes des Diplomes
300.“. Sie sind bei der Einreichung des Ge
suches (ä 2) an das Kassenamt der Tierärztlichen
Hochschule zu bezahlen. Außerdem ist die ge
setzliche Sportel zu entrichten. Ist die Abhand
lung nicht angenommen worden (ä 4 und ä 9
Abs.1). oder der Bewerber aus triftigen Gründen
zu_r mündlichen Prüfling nicht erschienen. so
Wird die Hälfte der Prüfungsgebtlhr mit 150 M.
zurückerstattet.
Im Falle der wiederholten Meldung zur

mündlichen Prüfung (9 9 Abs. 2) ist eine neue
Gebühr von 150 M. zu entrichten, wenn der Be
werber an der mündlichen Prüfung nicht teil
genommen und die halftige Prüfungsgobühr
Zurückerhalten hat, im anderen Fall eine Gebühr
von 50 M.

_ 5 II. In Anerkennung hervorragender Ver
dienste um die Förderung der tierärztlit:hen
Wissenschaft kann durch einstimmigen Beschluß
es Professorenkollegiums die Würde eines
Doktors der Tierheilkunde ehrenhalber — doctor
medicinae veterinariae honoris causa — als seltene
Auszeichnung verliehen werden. '
— önmum Schlachthöfe. Der Bau eines

öffentlichen Schlachthofes ist beschlossen in
Polzin und in Altona, geplant in Wolfcn

büttel (Kostenanschlag 500000 M). Schlachthof
umbau ist beschlossen in Karlsruhe i. Baden
(Kostenanschlag 2449 730 III), geplant in Neu
m arkt (Obcrpf.), Kostenanschlag 200000 M. Er
weiterungsbauten sind beschlossen in Strelno
i. Posen tl(ühlhausanlagen und Schlachthaus,
Kosten ca. 100000 M), geplant in Grimms
i. Sachsen (Neubau eines Kühlraumes und Er
weiterung eines Schiachthauses).

-— Dls Ursache der Margarine-Verglftungsn.
Wie an anderen Orten, waren auch in Solingen
Erkrankungen infolge Genusses der von der
Firma Mehr & Co. gelieferten Margarine ein
getreten. Es handelte sich um die Marke „Luisa“,
die von einem Arbeiter einer Stahlwarenfabrik
direkt bezogen und zum Teil an andere Mit
arbeiter abgegeben werden war. Über die Unter
suchung, die infolgedessen durch das Nabrungtr
mittel-Untersuchungsamt in Solingen angestellt
worden ist, berichtet der Leiter des Amtes
Direktor Dr. Plücker, folgendes: Alkaloide und
metallischeGifte waren nichtnacbzuweisen, ebenso
wenig konnte die Erkrankung auf die verwendeten
Bouquet- und Farbstoffe zurückgeführt werden.
Die giftige Substanz mußte daher entweder in dem
Fett oder den Nichtfettstoffen enthalten sein. Um
hierüber Aufschluß zu erlangen, wurden die
Stoffe getrennt an Hunde verfüttert, die während
des Versuchs unter Aufsicht des Schlachthof
direktors Tierarzt Knüppel blieben. Nur die
mit Fett gefütterten Tiere erkrankten. Die Er
krankung zeigte sich verschieden stark, je nach
der Menge des verfüttertcn Fette. Hieraus ergab
sich, daß lediglich das Fett der Träger des Gifts
ist. Es wurde nun das Fett zerlegt und sowohl
die unverseifbaren Bestandteile. wie auch die
Fettstturen getrennt an Hunde verfüttert. Nur die
'enigen Hunde erkrankten, die h‘ettsduren erhalten
atten. Weitere Trennungen der Säuren bewiesen
alsdann, daß die giftige Substanz eine Fettsäurc
ist, welche in ihrem chemischen und physiolo
gischen Verhalten der giftigen Substanz des
Krotonöls, der Krotonolsäure, analog ist, wie
Versuche mit Krotonül selbst erkennen ließen. Ob
sie mit dieser identisch sind, werden erst weitere
Versuche ergeben. (Molkerei-Zeitung 1911, Nr. 2.)
-- ßnkor f. Am 7. Januar starb in seinem

62. Lebensjahre in Mödling bei Wien der ehe
malige Professor an der Tierärztlichen Hoch
schule und Universität in Wien, Hofrat Dr. med.
Johann (‘zokor. Czokor wurde am 4. April
1849 in Wien geboren. Nach Absolvierung des
Gymnasiums in Karlowitz studierte er zunächst
Medizin in Wien, wo er 1873 promovierte.
Nachdem er sich sodann zwei Jahre dem
Studium der Veterinärmedizin gewidmet hatte,
erlangte er 1875 das Diplom als Tierarzt und
wurde bald darauf am damaligen Militär-Tier
arznei-lnstitut Professor der pathologischen
Anatomie. Im Jahre 1880 wurde (‘zokor zum
außerordentlichen Professor an der Wiener
Universität ernannt, 1901 zum ordentlichen
Professor und Hofrat. Zahlreiche bedeutende
Arbeiten auf dem Gebiete der pathologischen
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Anatomie und Bakteriologie sind von Czokor,
der, wie der Rektor Dr. A. v. Tschermak bei
der Trauerfeier zutreffend sagte. ein genialer

Lehrer, ein tüchtiger Forscher und Beobachter, .

ein trefflicher Kollege und Mensch war, er
schienen, im Jahre 1902 auch sein „Lehrbuch
der Gerichtlichen Tierheilkunde“. Im Jahre 1909
schied Czokor aus dem Dozentenkollegium aus

und trat in den Ruhestand über.

Personalien.
Auszelchnungen: Dem Korpsstabsveterinär

Grammlich im Kriegsministerium wurde das

Ritterkrcuz 1. Klasse des Königl. Sächsischen
Albrechtordens, dem Professor an der Tier
iirztlichen Hochschule in München Dr. Wilhelm
Schlampp der Verdienstorden vom hl. Michael
4. Klasse. dem Geh. Medizinalrat Professor Dr.
Esser in Göttingen wurde der Rote Adlerordcn
III. Klasse mit der Schleife verliehen. Der
Städtische Amtstiersrzt Dr. Hempel in Meißen,
Oberveterinär d. L. I, wurde zum Stabsveterinär
d. L. mit einem Patent vom 1. April d. J.
befördert.

Ernennungen: Der Leiter der Auslandsfleisch
besehaustelle in Straßburg i. E., Kreistierarzt
Dr. Max Müller, zum Städtischen Tierarzt und
Leiter des Schlachthoflaboratoriums in München;

Schlachthofdirektor C. Gerharz in Limburg zum
Sehlaehthofdirektor in Ems; Schlachthofverwalter
Metz in Freiburg zum Schlachthofdirektor da
selbst; Distriktstierarzt Hans Karl in Mießbaeh
(Ob-Bayern) zum Städtischen Amtstierarzt am

Schlacht- und Viehhof in Bamberg; Oberveterinär
a. D. Gust in Neidenburg zum Schlachthof
inspektor in Ragnit (Ostpr.); Schlachthof
verwalter Ortenberger in Seligenstadt zum
Schlachthofdirektor in Ilmenau (Thür.); Max
Kühnert in Dresden zum Städtischen Tierarzt
in Leipzig; Karl Hammer in Lahr zum
Assistenten am Tierhygien. Institut der Uni
versität Freiburg i. Br.; Fritz Roth in Nürn
berg zum Stadttierarzt in Langenberg (Wiirtt.);
K. Breisinger zum wissenschaftl. Hilfsarbeiter
am Hygien. Institut der Tierärztlicben Hoch

schule in Berlin; Ludwig in München zum

‘
Städtischen Amtstierarzt in Augsburg; Kgl.
‘ Zuchtinspektor Christian Eckart In Landau
(Pfalz) zum stellvertr. Sehlachthofdirektor da

selbst; (Kgl. Bezirkstierarzt und Schlachthof
direktor Karl Feil in Landau ist von der Stelle
als Schlachthofdirektor zurückgetreten).

Promoviert: Städt.Tierarzt Jul in s La n ritz e n
in Stettin zum Dr. med. vet. in Zürich.

Vakanzen.
Schlachthofstellen:
Eschwege: Schlachthausvorsteher zum

1. Juli 1911. Gehalt 2700 M bis 3600 M. Mel
dungen bis 20. Februar er. an den Magistrat.
Mühlheim a. Ruhr: Assistenztierarzt

baldigst. Gehalt pro Monat 250 M. Bewerb.
umgehend an den Oberbilrgermeister.
Landau (Pfalz): Schlachthofdirektor. Gehalt

3300 M bis 6000 M. Privatpraxis ausgeschlossen.
Antritt 1. April 1911. Bewerb. bis 10. Februar
an den Stadtmagistrat.
Limburg: Schlachthofdirektor zum 1. April

er. Gehalt 2400 M bis 3600 M. Bewerb. bis
10. Februar er. an den Magistrat.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt bittet um Zu
sendung von seltenen oder für die Fleiscbbeschsu

wichtigen Präparaten nachbezeichneter Art:
l. Tuberkulöse Darmteile, Nieren, Euter,

Gebärmutter, Muskeln, Knochen, Gehirne

von Rindern und Kälbern;
2. tuberkulöse Organe von Schafen, Ziegen,

Pferden und Hunden;
3. Organe mit Nabelentzündnug vom Kalbs.

blutiger Darmentzündung, jauchiger Gebär

mutterentzlindung, bösartiger Euter

entzündung, bösartiger Klauenentzliudung;

4. Euter von Kühen, die wegen akuter

Euterentzllndnng notgeschlachtet wurden.

Besonders erwünscht sind Präparate mit
außergewöhnlichen Veränderungen.
Möglichst baldige Einsendungen sind

erbeten an

das Veterinärlaboratorium des
lichen Gesundheitsamtes

in Groß-Lichterfelde-W-‚
Potsdamer Chaussee 82/84.

Die entstehenden Unkosten werden gern

zurückerstattet werden.

Kaiser

Redaktionelle Nachricht.
Während meiner Abwesenheit von Berlin, die noch bis Mitte Februar dauern

wird, besorgt der stellvertretende Direktor der städtischen Fleischbeschau zu Berlin,
Herr Obertierarzt Dr. Hensßhel, die Redaktion der Zeitschrift für Fleiseh- und
Milchhygiene. Ich bitte, bis dahin alle die Zeitschrift betreffenden Zuschriften an
Herrn Dr. Henschel, Charlottenburg, Schlüterstraße 26, richten zu wollen.

Ostertag.

Verantwortlicher Redakteur (exkl. husratentell): Dr. Oslertll in Berlin. —-Verlag von Richard Schont: in Berlin.
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Original-Abhandlungen.

März 1911. Heft 6.

(Nachdruck verboten.)

Zur Refraktomelrie der Milch.
Von

Prof. Dr. Rlsvol.

Im Februarhefte dieserZeitschrifthaben

Mai und Rothenfusser sich veranlaßt
gesehen, verschiedene in meinem Hand- ‘

buche von mir angeführte Ansichten einer i

eingehenden Kritik zu unterziehen. Wenn
E

es auch meiner Gepflogenheit nicht ent- ,

spricht, zu einer solchen Meinungsäußerung

Stellung zu nehmen —- denn man kann

niemandem seine Ansicht aufzwingen -—.

so darf ich es doch im vorliegenden Falle

nicht unterlassen, weil dabei Unrichtig

keiten untergelaufen sind, die klar gestellt
werden müssen.

\
Zunächst soll ich der Meinung sein, ‘,

daß die Refraktometrie für die praktische
‘

Milchuntersuchnng ohne Bedeutung sei.

Dieses entspricht nicht ganz der Wahr

heit; ich habe nur geäußertz*) „daß aus
der Verminderung des Brechungs
exponenten allein kein Schluß auf
Verwässerunggezogenwerdenkann.“
l)aß diese meine Ansicht eine „un
bewiesene Behauptung“ sei, wie M.
und R. fortlaufend wiederholen, kann ich

ebenfalls als unrichtig widerlegen. In
einem Vortrag am 20. Mai 1908 sagt

Maiz“)
„Ein ähnliches absprechcndes l'rteil füllt

auch nach Rievel, der angibt, daß das Licht

brechungsvermögen normaler Milch in solchen

Grenzen schwankt, daß aus einer Verminderung

allein kein Schluß auf Wässerung gezogen werden

l

l

__
__
-«
/

l
r
l

l
|

*) Rievel, Handbuch der Milchkunde ll.‚ ‘

S
.

363.

‘*) Zeitschr. f. Unters. Nahr.- u. Genuß
mittel 1908. 72.

könne. Da aber weder Barthel noch Rievel

nähere Angaben über die Art ihrer Bestimmung
des Lichtbreehungsvermögons machen und auch

sonst keine Beläge dafür beibringen, so können

ihre Aussagen wohl nur den Wert unkontrollier

barer Behauptungen beanspruchen.“

Wenn Mai die Literatur genügend
berücksichtigt hätte, so hätte er diese

Entgleisung vermeiden können! Es ginge
doch weit über den Rahmen eines Lehr

buches hinaus. wenn derartige Spezial

untersuchungen einigermaßen ausführlich

wiedergegeben werden sollten! Hätte Mai
es der Mühe für wert gehalten, in dem aus

führlichen Literaturverzeichnisse nachzu

schlngen, so hätte er meinen Artikel in
der Deutschen Tierärztlichen Wochen

schrift 1905, b‘. l33 gefunden. Die tier

‚ ärztliche Literatur wird ja so gern un

‚

berücksichtigt gelassen. was sollte da auch

groß zu finden sein! Ich habe durch

meine refraktometrischen Untersuchungen

der Milch gesunder und kranker Tiere

undMenschen gefunden. daßderßrechungs

index unter normalen und pathologischen

Verhältnissen derartigen Schwankungen

unterliegt. daß seine Bestimmung nicht
zur Unterscheidung der Milch gesunder
und kranker Tiere dienen kann, eine Tat
sache, die heute als allgemein gültig an

erkannt wird. Wenn die Werte nach

meinen Untersuchungen zwischen 1,34275

und 1,34575 — also eine Differenz von
0,003 —— und nach Jürgensen zwischen
1,3430—-1,3442 - - also Differenz 0,00l‘2 ——

schwanken, so kann dieser Methode auch
bezüglich der stattgehahten \\'ässerunig der

‘ Milch keine pathognomonische Bedeutung
zugemessen werden, zumal wenn man he
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denkt, daß eine Ditferenz von 0,001 schon

einem Wasserzusatze von 10 Proz. ent

sprechen soll! (Henseval und Mullie.) Ich
halte mich dieserhalb für voll berechtigt,

obige Angabe in meinem Handbuche ge

macht zu haben! Ich will gern zugeben,
daß durch Verbesserung der Methoden

exaktere Resultate gezeitigt wurden,

jedoch fehlten auch hier Widersprüche

nicht. Ich brauche nur an Henkels*)
Resultate von mehr als 2000Untersuchnngen

zu erinnern, die darin gipfelten, „daß das

refraktometrische Verfahren noch nicht

mit Sicherheit die Wässerung nachweisen

lasse“. Die Tatsache gibt doch auch zu

denken, daß in dem so vorzüglichen

Lehrbuche von Sommerfeld**) des refrak

tometrischen Verfahrens bezüglich der

Feststellung derWässernng derMilch über

haupt nicht Erwähnung getan wird. Reiß

und Sommerfeld, die den Abschnitt

über quantitative Analyse bearbeitet haben,

sagen vielmehr: „Aus diesem Grunde ist

die fettfreie Trockensubstanz am meisten

geeignet, bei Erwägungen über Milch

verlälschung zu Rate gezogen zu werden“.

Da demnach in der Zwischenzeit keine

wesentliche Verschiebung des Stand

punktes eingetreten war, habe ich auch

in der II. Auflage meines Buches den

früheren Standpunkt vertreten, ohne daß

mir „auffallenderwdse die Literatur ganz

entgangen ist“, wie M. und R. anzunehmen

belieben. Das beste an der ganzen Sache

ist der Umstand, daß M. und R.***) selbst

zu dem Schlusse kommen, „daß der er

fahrene Sachverständige damit im Zu

sammenhange mit den sonstigen

Untersuchungsmethoden in der Lage

ist, Wässerungen . . . . . . nachzuweisen.

Ferner: „Bei der Beurteilung der
Milch

darf sich der auf der Höhe stehende

Sachverständige heute nicht mehr mit der

Bestimmung des spez. Gewichtes der

Milch, des Fettes und der Trockenmasse

*) Henkel, Berl. Molkerei-Zeit. 1908,
Nr. 52.

**) Sdmmerfeld, Milchkunde
1909, S. 291.

***) Zeitschr. f. Unters. Nahr.- u.
Genußm. 1909,

S. 762 und 763.

allein begnügen; es muß vielmehr noch
ein weiterer bestätigender Werthinzu
treffen, als solcher kann nur die Licht

brechung des Chlorcalciumsernms in Be

tracht kommen.“

Ja, stimmt denn dieses nicht mit der
von mir vertretenen Ansicht überein? Wird

denn nicht jeder Sachverständige meine

Angaben auf Seite 365 unterschreiben, wo

ich sage:

„Die Feststellung der Verwässcrung ist nicht

leicht, auf einseitige Ergebnisse der physikali—

schen und chemischen Untersuchungsmethoden

soll man sein Urteil nicht stützen; erst wenn

übereinstimmende Resultate erzielt werden, kann

man das Urteil fällen.“

Was nun den zweiten Vorwurf anbe

langt, daß ich das alte Märchen von der

Unzuverlässigkeit der Nitratreaktion kri

tiklos von Lehrbuch zu Lehrbuch ver

schleppte, so weise ich auch diesen ganz

entschieden zurück! Die Nitratreaktion ist

sehr zuverlässig und exakt, wie seit langem

bekannt ist, aber bez. ihrer Bewertung bei

Milchwässeruugen sind die Autoren nicht

alle der gleichen Meinung wie M. und R. Ich

habe darüber geschrieben: „Die Anwesen

heit von Nitraten ist noch kein abso

luter Beweis für eine stattgehabte Ver

wässerung.“ Denn wenn einerseits Nitrate

in der Milch vorkommen können nach Ver

abreichung von Salpeter per os an die Kühe

(Mamas und Huyg e
), oder wenn eineVer

unreinigung der Milch mit dem als Dünge

mittel fast in jeder Wirtschaft anzutreffen

den Chilisalpeter oder mit Stallmist statt

gefunden hat und andererseits Wasser Voll

kommen nitratfrei sein kann, wie Reiß

dieses für das Berliner Trinkwasser als

Regel nachgewiesen hat, so wird man mit

Gerber und Wiske*) annehmen müssen,

„daß aus dem alleinigen Nachweis
von

Nitraten — ohne weitere chemische Unter

suchung —— noch keine Verwässerung der

Milch gefolgert werden darf.“ Fleisch

mann“), dessen Autorität auf diesem G8

*) Gerberund Wiske, Molkereiztg_16,
**) Fleischmann, Lehrbuch

der hinlehw1rt

schaft 1908, S. 89.

’4_-A
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biete doch wohl nicht bezweifelt werden

kann, schreibt in der neuesten Auflage

seines Lehrbuchcs der Milchwirtschafh
‚Obgleich die Reaktion nur für Gegenden

.paßt, in denen alles Wasser Nitrate enthält, und

nicht einmal hier zuverlässig ist, weil die Milch

bei der Behandlung im Stelle leicht kleine Mengen
der in Betracht__komrnenden bei der Zersetzung
des Stallmistes entstehenden Verbindungen auf

nehmen ksun . . . . . Die Ansichten über den

praktischen Wert der Nitratrcaktion sind sehr

geteilt.“

Rothenfusser’“) sagt selbst am Ende
seiner Untersuchungen:

‚Was die erste Auffassung (daß der Eintritt
der Nitratreaktion beweisend für vorgenommene
Wässerung sei) anbetrifft, so stehe ich natürlich
auf dem Standpunkte, daß sie in absoluter Fassung
nicht richtig ist, insoweit das gewonnene positive
Ergebnis für sich allein als Beweis für eine
Fälschung benutzt würde, welche vor Gericht
zur Verurteilung eines Angeklagten führen
könnte.“

Dieser Meinung habe ich doch auch
ganz unumwunden Ausdruck gegeben!
Ich begreife, offen gestanden, gar nicht,
wie Mai und Rothenfusser zu ihren An
schuldigungen kommen, da sie doch der
selben Meinung sind!

Was übrigens die eigenartige und
bis jetzt, Gott sei Dank, in wissenschaft
lichen Erörterungen noch ungebräuchliche
Schreibweise von Mai und Rothenfusser
anbetrifft, so verzichte ich darauf, mich
hierüber anszulassen, ich vertraue dem
gesunden Urteil der Leser dieser Zeit
schrift, den rechten Ausdruck hierfür zu

finden. Es genügt mir, dieses Gebahren
hier festzunageln.
Zum Schluß Herrn Kollegen Rühm für

sein Eintreten meinen besten Dank!

Trichlnosis bei der Katze.
\'cn

Jean Clursa, _

Stadttierarzt in Piatra Neamtz (Rumänien).
Unter den parasitären Krankheiten,

die vom hygienischen Standpunkt aus
ein hohes Interesse haben, ist die Trichi

‘) Zentralbl. für Unters. von Nahrungs- und
Genußm. 1909, S. 362.

l

l

l

nosis bei Mensch und Tier am wenigsten

in Rumänien beachtet worden; die Ur

sache hierfür ist darin zu suchen, daß

bei uns bis jetzt die Untersuchung und

Beurteilung trichinöser Schweine noch

nicht gesetzlich geregelt ist.

Der Kollege Pope. D. Paun‚*) der
erst kürzlich im Pathologischen Institut
der Tierärztlichen Hochschule zu Buka
rest über das Auftreten trichinöser Er
krankungen in Rumänien arbeitete, führt

an, daß er von 229 untersuchten Ratten

nur 3 mit Trichinen behaftet fand, und daß
von 1287 Schweinen, die er auf diesen
Schmarotzer untersuchte, nicht eines damit
infiziert war. In der medizinischen Statistik
fand Bann nur 3 Trichincnepidexnien
verzeichnet; sie fallen in die Jahre 1878
bis 1885 und waren durch Verspeisen
rumänischen trichinösen Schweinefleisches
verursacht. In den letzten Jahren kamen
noch 6 Fälle zur Beobachtung, indessen
erst zufällig durch die Leichenschau. Hier
konnte die Infektionsquelle nicht auf
gedeckt werden.

Kurz nach dem Erscheinen jener Arbeit
fand ich gelegentlich parasitologischer
Studien unverhofft einen interessanten
Fall von Trichinosis bei einer Katze.
Im Laufe des Monats August 1910

hatte ich einige Katzen mit Strychnin
vergiftet, um deren Schmarotzer zu unter
suchen. Bei der Sektion eines nach Angabe
des Besitzers 14 Jahre alten Katers sah
ich schon mit bloßem Auge — besonders
deutlich, weil das Tier abgemagert war
— auf der Oberfläche der Muskeln kleine
weiße Flecke. Diese Flecke glichen punkt
förmigen Kalkkrümelchen, die zwischen
den Muskelfasern ruhten, und waren un
gefähr 5 mm voneinander entfernt. Bei
der weiteren Eröffnung des Kadavers fand
ich die gleichen Gebilde auf der Innen
seite der Brust- und Bsuchwandmusku
latur verstreut. In den Zwerchfellpfeilern
sah ich dieselben in größerer Zahl. Auch

r) Popa D. Faun, Contributiuni la Studiu
Trichinelelor si al Trichinosei in Romania 1910.
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in der Tiefe der Muskulatur waren diese

kleinen weißen Stippchen zu beobachten,

nicht aber in den inneren Organen: Herz,

Lunge, Magen‚Milz,Leber, Nieren und Darm,
in welch letzterem ich nur einen Ascaris

mystax var. felis fand. Im ersten Augen
blicke hielt ich die Gebilde für Sarko

sporidien und bereitete sie für die mikro

skopische Untersuchung so vor, daß ich

sie aus der Muskulatur herauspräparierte.
Da die Gebilde sehr innig mit den Muskel
fasern verwachsen waren, gelang ihre

Lösung nur unvollkommen; immer blieben

Teile der umgebenden Fasern an ihnen

haften, obwohl sie infolge ihrer weißen

Farbe und ihrer Größe (1 mm Länge)
sehr gut zu erkennen waren.

Die ausgelösten verkalkten Gebilde

preßte ich zwischen 2 Objektträgern in

Wasser und untersuchte bei schwacher

Vergrößerung. Zu meiner Verwunderung
sah ich nun, daß es sich um eingekapselte
Muskeltrichinen handelte. Bei genauerer

Untersuchung ergab sich, daß einige der

Kapseln Eiform, die größte Zahl aber

runde Gestalt hatten und dabei noch so

durchsichtig waren, daß man im Innern

die eingerollten Trichinen sehen konnte.

Zuweilen bewegten sich die Schmarotzer

etwas, manchmal änderten sie sogar ihre

Lage vollkommen. Alle diese Kapseln

hatten an den Polen große kegelförmige
Haufen von Fettzellen, die Basis des

Kegels war der Zystenwand zugewendet,
dadurch erhielten die Gebilde das einer

Weberspule ähnliche Aussehen, deren

zentrale Höhlung von dem Parasiten aus

gefüllt war. Die Verkalkung der Kapsel

war unvcllständig; nur an denPolen konnte
ich beginnende Verkalkung feststellen.
Durch Druck auf die mehr oder weniger
frei präparierten Trichinenkapseln konnte
ich nach dem Platzen der Kapseln die
Trichinen frei beobachten und nun kon

statieren, daß diese sehr gut ausgebildet

waren, sie führten sehr lebhafte, ver
schiedenartige Bewegungen iin mikro

skopischen Felde aus.
'

Erkundigungen über die Vorgeschichte
des Katers und die Aufnahme der Trichinen

ergaben folgendes: Der Eigentümer des

Tieres teilte mir mit, daß ganz in der

Nähe seines Grundstücks ein Kanal sei.
der sehr viele Ratten beherberge, und

daß der Kater, der in seiner Jugend ein

guter Rattenvertilger war, zahlreiche

Ratten gefressen habe. In den letzten

Jahren sei das Tier infolge seines hohen
Alters und der geringer werdenden Kräfte

wenig auf Rattenfang ausgegangen, son

dern habe nur den Vögeln nachgestellt.
Dies war auch der Grund, der den Be

sitzer zur Tötung der Katze veranlaßte.

Es ist also anzunehmen, daß die Trichi

nosis des Katers auf das Fressen trichi

nöser Ratten zurückzuführen ist.

Im Hygienis'chen Institut der Tier

ärztlichen Hochschule zu Berlin wurde

mein Befund bestätigt. Es wurden von mir

in dem lege artis mit Stücken aus Zwerch

fell und Keule beschickten Kompressorium
14 Trichinen gezählt. Der Kater war

somit als stark trichinös zu bezeichnen.
Im vorliegenden Falle handelte es sich

demnach um eine natürliche Trichinen

infektion bei einer Katze und zwar wahr

scheinlich um eine alte Infektion.
Die von mir gemachte Beobachtung

läßt darauf schließen, daß die Trichinen

bei Ratten und somit auch bei Schweinen
in Rumänien gar nicht selten vorkommen.
Daß bis jetzt nur vereinzelt Fest

stellungen von Trichinosis bei Menschen
in Rumänien vorliegen, ist darauf zurück

zuführen, daß Schweinefleisch allgemein

nur gekocht genossen wird.

(Aus dem Veterinär—Institut der Universität Leipzig

" Direktor: Professor Dr. A. Eber.)
Über die Verwendbarkeit der subkutanen

Tuberkullnprobe zur Diagnose der Meer

schweinchentuberkulose.
Von

. Dr. med. vet. Emll Huber, ehemaligem Assistenten

des Instituts.

Nach Inkrafttreten des neuen Vieh
. seuchengesetzes wird ‚das Meerschwein
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einen als Impftier für tuberkuloseverdäch

tiges Material (Milch, Bronchial- und
Scheidenschleim, Kot) in größerem Maß
stabe als bisher Verwendung finden, und

die Methoden, die eine Diagnose der

Meerschweinchentuberkulose in kürzerer

Zeit als 3— 4 Wochen nach der Infektion
gestatten, erlangen im Dienste der prak

tischen Seuchenbekämpfung erhebliches

Interesse.

An dem großen mit tuberkulösem

Virus künstlich infizierten Meer

schweinchenbestande des Veterinär-In
stituts hatte ich in den Jahren 1909 und
1010 reichlich Gelegenheit, Beobachtungen
über den Wert der Tuberkulinproben bei
Meerschweinchen zu machen. In erster
Linie wurde von mir nachgeprüft, ob die

thermische Reaktion des tuberkulösen
Meerschweinchens nach der Injektion von
Tuberkulin zur Diagnose der Meer

schweinchentuberkulose verwendbar ist.

Grosso*) undRae biger**) berichten über
günstige Resultate, während Röntcr***)
der Fieberreaktion der tuberkulinisierten

Meerschweinchen nur geringe diagnostische '

Bedeutung beimißt, da auch gesunde

Meerschweinchen nach der Injektion von l
Tuberkulin eine Steigerung der Körper-

‘

l

l

l

temperatur erkennen ließen.

Zu den Versuchen wurde das im Vete

rinär-Institut durch Eindampfen aus Kul
turen des Typus humanus hergestellte
Tuberkulin verwendet. Neben gesunden

Meerschweinchen wurden mit tuberkulösem
0rgaumaterial infizierte sowie zahlreiche

‘‚ Gr0sso, Gincomo, Azione della tuber
«oliua Koch sullc cavie inocnlate con latte
eontenente bacilli della tubercolosi. Sonder—

Abdrnck aus „La L‘linica Veterinariu“, 1908.

") Raebigor, ll., Bericht über die Tätig—
keit des Bakteriologischen Instituts der Land

wirtschaftskammer für die Provinz Sachsen zu
Halle a.>‘. während desJabres 1907/08. Halle‚1908.

‘“*) Römer, P. H., Das Tuberkulin in seiner
diagnostischen Anwendung bei Tieren. Kraus

Levaditi, Handbuch der Technik und Methodik i

der lmmunittttsforschnng. l. Band, S. 1063.

|Jena. 1908.

Tiere, die mit Milchzentrifugenschlamm

mit Butter oder Margarine zwecks Fest

stellung von Tuberkelbazillen geimpft

worden waren, mit Tuberkulin geprüft.

Im ganzen wurde die Tuberkulinprobe an

230 Tieren angestellt. Die Messungen

wurden mit Hilfe kleiner, stumpf drei
kantiger, nur 0,5 cm breiter, also recht

dünner Thermometer vorgenommen, deren

Genauigkeit zuvor geprüft werden war,
und die nach Einfettung mit Vaselin stets

gleich weit und ziemlich tief (4 cm) in
den Mastdarm der Meerschweinchen ein
geführt wurden.

Die Rektaltemperatur gesunder Meer
schweinchen schwankt je nach der Größe
der Tiere innerhalb ziemlich weiter Gren
zen. Die bei zahlreichen Meerschweinchen
vor der Einspritzung des Tuberkulins vor
genommenen Messungen haben ergeben,
daß die Temperatur in den meisten Fällen
zwischen 38,0 und 39,0“ C liegt. Doch
werden auch nicht selten höhere, zuweilen
auch niedrigere Temperaturen beobachtet,
so daß man 37,5U L‘ und 39‚5° C als die
Grenzen der Normaltemperatur beim Meer
schweinchen bezeichnen kann.

Der Einfluß des 'I‘uberkulins auf
die Körpertemperatur gesunder Meer
schweinchen wurde auf folgende Weise
studiert. Zehn gesunden Meerschweinchen
wurden 0,05 ccm, 10 weiteren gesunden
Meerschweinchen 0,1 ccm Tuberkulin
snbkutan injiziert; in den folgenden
24 Stunden wurden diese Tiere alle 2
bis 3 Stunden gemessen. Bei mehreren
der mit der größeren Dosis geimpftrm
Meerschweinchen stieg die Körpertempe
ratur nach der Injektion um 0,5—1,2° C,
jedoch bei keinem über 39,5“ (‘. Bei
einem Meerschweinchen. das zu Beginn
des Versuchs eine auffallend niedere
Temperatur (37,3 “ C) aufwies, stellte sich
eine Erhöhung auf 39,3° C ein. Dieses
Versuchstier starb 24 Stunden nach der
Injektion (Lungenhyperämie).

Aus diesen Beobachtungen und

sie wurden durch die in der später mit
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geteilten Tabelle niedergelegten Zahlen

bestätigt und ergänzt — ergibt sich mit

Sicherheit, daß auch bei nicht tuher

kulösen Meerschweinchen die Injektion
von 0,1 ccm Tuberkulin zuweilen eine ‘
gewisse Erhöhung der Körpertemperatur

herbeiführt. Bei einer Normaltemperatur

von 39,50 C wird man damit rechnen

müssen, auch bei gesunden Meer

schweinchen Temperaturaufstiege bis zu

40,0 und 40,5 ° C zu bekommen. Ich habe

deshalb bei den unter Verwendung von

0,1 ccm Tuberkulin ausgeführten Versuchen

als positive Reaktion nur Temperatur
steigerungen über 40,5° C angesehen,
sowie Temperaturen zwischen 40,0 und

40,50 C, wenn die Differenz der Tempe

raturen vor und nach der Tuberkulini

sierung mindestens 2 ° C betrug. Tempe

raturen zwischen 39,5 und 40,0° 0 bei

einer Differenz von mehr als 1 ° C, ferner

zwischen 40,0 und 40,50 C, wenn die

Temperaturdifl‘erenz weniger als 2° C

betrug, wurden als zweifelhafte Re
aktion aufgefaßt.
Bei 89 tuherkulösen oder tuberkulose
verdächtigen Meerschweinchen wurde zu

nächst erprobt, ob es möglich ist, mit

einer geringeren Dosis als 0,1 ccm

Tuberkulin (0,001—0,05 ccm) eine typische

Fieberreaktion beim Vorhandensein von

Tuberkulose auszulösen. Die Messungen

wurden bei diesen Versuchen je nach der

verwendeten Tuberkulindosis 6—10

Stunden nach der Injektion begonnen.

Das Resultat dieser Prüfungen war in

hohem Grade zweifelhaft. Bei mehr als

der Hälfte der tuherkulösen Meer

schweinchen wurde durch die Injektion

so geringer Tuberkulindosen überhaupt
keine Temperaturerhöhung bewirkt, die

als spezifische Reaktion hätte gedeutet
werden können. Andererseits war aller

dings auch nur bei 3,9 Proz. der nicht

tuherkulösen Meerschweinchen ein ver

dächtiges Ansteigen der Temperatur

. festzustellen.

Etwas besser war der Erfolg bei

Verwendung von 0,1 ccm Tuberkulin, mit

welcher Dosis die Mehrzahl der Versuchs

tiere geprüft wurde. Die Injektion des

Tuberkulins geschah in diesen Fällen am

frühen Morgen, die Messungen wurden

am Tage der Injektion alle 2—3 Stunden,

am darauffolgenden Tage morgens und

mittags vorgenommen. Bei reagierenden
Meerschweinchen trat die Temperatur

steigerung fast stets schon 3—6 Stunden

nach der Injektion ein; nach 10—-12

Stunden war die Reaktion häufig schon

abgelaufen. Die Ergebnisse dieser Unter

suchungen sind in untenstehender Tabelle

zusammengestellt.

Die Zahlen dieser Tabelle zeigen, daß

es nur bei wenig mehr als der Hälfte

der tuherkulösen Meerschweinchen möglich

war, durch die Injektion von Tuberkulin

eine typische Fieberreaktion auszulösen.
Die Mehrzahl der Versuchstiere wurde

9—15 Tage nach der Infektion, also zu

einer Zeit geprüft, in welcher sich durch

die klinische Untersuchung Tuberkulose

nicht oder nicht sicher feststellen ließ. In

geringerer Zahl befanden sich aber auch

Versuchstiere _ ‚
positiv

Reaktion
zweifelhaft negativ

Tuberkulös:
Mit0rganmaterial
infiziert ‚ 23 14 = 60,9 °/0
Mit Milch, Butter 34
oder Margarine
infiziert ‚_ 4=36‚4 °/0

Nicht tuherkulöe:
Mit Milch, Butter
oder Margarine
infiziert . 88 7=8%

Ir
e

= 52,9 0/0

{

i

2 = 8,7 o/0

'

2= 5,9 ß/o.

7 = 30,4 °/„
14 = 0

/0

'

l

l
. 28 = 31,8 0
/0

7= 63‚6 "/o

53 = 60,2 o/o
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seit längerer Zeit infizierte, offensichtlich

tuberknlöse Meerschweinchen unter ihnen.

Sämtliche nicht reagierenden tuberknlösen

Meerschweinchen waren erst seit 9—15

Tagen infiziert. Wenn also, den prakti
schen Bedürfnissen entsprechend, nur

solche Tiere, an denen sich klinisch Tuber
kulose noch nicht nachweisen ließ, der T11

berkulinprobe unterworfen werden wären,

so würde sich der Prozentsatz der nicht

reagierenden Tiere zweifellos noch erhöht

haben.

Von 88 nicht tuberknlösen Meer

schweinchen haben 28 = 31,8 Proz. zweifel
haft, 7=8 Proz. positiv reagiert. Die
große Zahl dieser zweifelhaften und

positiven Reaktionen beweist, wie vor

sichtig man Temperatursteigerungen bei

Meerschweinchen nach der Injektion von
0,1 ccm Tuberkulin beurteilen maß. Ich
habe wiederholt beobachten können, daß

Temperaturanstiege gerade bei solchen

Meerschweinchen leicht eintraten, die

irgendwelche Läsion oder Krankheit nicht
tuberknlöser Art (Abszesse an der Impf
stelle, Bißwunden, Pneumonie, Pleuritis)
aufwiesen.

.

Bei 17tuberkulösen, in der Hauptsache

schon längere Zeit infizierten Meerschwein

chen, die in obiger Tabelle nicht angeführt
sind, wurde durch die Injektion von 0,1 ccm
Tuberkulin meist innerhalb 4—24 Stunden
der Tod herbeigeführt. Unter ihnen be
fanden sich 3 schon lange infizierte, schein

bar gesunde Tiere, die bei der Sektion nur

geringgradige tuberknlöse Veränderungen

aufwiesen (Tuberkulose der Kniefalten

lymphknoten, chronische Organtuberku

lose)- Auch 2 nicht tuberknlöse Meer- ‚

schweinchen, die mit chronischer Pneu

monie oder chronischer Peritonitis be
haftet waren, wurden durch Einverleibung
von 0,1 ccm Tuberkulin getötet.
Nach dem Ergebnis meiner Unter

suchungen läßt sich die Tuberkulin
überempfindlichkeit
Meerschwcinchen in Form der
Therme-Reaktion zum Nachweis der

tuberknlöser|

Meerschweinchentuberkulose nur
sehr bedingt verwerten. Insbesondere
gelingt es in zahlreichen Fällen nicht, zu
einer Zeit, in der eine klinische Diagnose
noch nicht möglich ist, mit Hilfe der
Tuberkulinprobe Tuberkulose festzustellen.

Eine gewisse Bedeutung kommt dem
Tuberkulin zu bei der Erkennung der
chronisch verlaufenden, klinisch oft nicht

einwandfrei feststellbaren, geringgradigen

Tuberkulose, wie sie nach der subkutanen

Injektion von Milch, Butter und dergleichen
zuweilen vorkommt. Es gelang mir in
mehreren solchen klinisch nicht erkenn

baren Tnberkulosefällen, mit Hilfe des
Tuberkulins die Diagnose sicher zu stellen.

Die Tiere starben nach Injektion von
‘

0,1 ccm Tuberkulin oder reagierten mit

hohem Fieber und erwiesen sich nach der
Tötung als tuberknlös. Wenn man nicht,

wie es im Veterinär-Institut geschieht,
Vorzieht, alle mit tuberkuloseverdächtigem

Material infizierten Meerschweinchen zu

töten, so empfiehlt es sich, solche Ver
suchstiere vor ihrer Verwendung zu einem
neuen Versuche oder ihrer Zurückver
bringung zu den gesunden Tieren mit

0,1 ccm oder einer größeren Dosis Tuber

kulin zu priifen.*)

Über präzlpitierende Sera.

Dr. B. Vryhurg in B;:llstcrzwnag (Holland).
(Fortsetzung.)**)

Uhlenhuth und Weidanz (70)
schildern die Entwicklung und praktische
Verwendbarkeit der biologischen Eiweiß
ditferenzierungsverfahren und beschreiben

weiter die praktische Anwendung des

biologischen Verfahrens für die forensische

Blnt- und Fleischuntersuchung.
Uhlenhuth,Weidanz und Angeloff

haben auch die biologische Methode für
das Studium epidemiologischer Fragen an
gewandt. Aus Verschiedenen blutsaugen

*) Die Tötung aller mit tuberkulosever
dächtigem Materials infizierten Meerschweinchen
nach angemessener Frist dürfte das einzig zu
lässige \'erfahren sein. D. H.
**) Vgl. S. 101 und 147 des Januar- und

Februarheftes dieser Zeitschrift.
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den Insekten konnten sie die Herkunft

des Blutes nachweisen. (Kapillarmethode.)
Uhlenhuth und Weidanz äußern sich
dahin, daß die Präzipitinmethode in der

forensischen Praxis so leistungsfähig sei.
daß man von ihrem Ausfall Leben und

Tod eines Menschen abhängig machen

könne. Die Immunitätsreaktionen sind

spezifisch,wenn quantitativgearbeitetwird.
Die heterologen Trübungen sind zu ent

fernen durch spezifische. Absättigung.

(Kister und Weichhardt.) Das Eiweiß,
das die heterologe Trübung hervorruft,
wird einige Male zugefügt und durchZentri

fugieren das Präzipitat entfernt. Dieses

wird solange wiederholt, bis kein Nieder

schlag mehr entsteht; dem homologen

Eiweiß gegenüber ist nachher die Lösung

nichtsdestoweniger wirksam. Im Vergleich
mit derKomplementbindungsmethode sagen

die Autoren, daß eine feinere Methode als

die Präzipitinmethode in der forensischen

Praxis nicht nötig sei.

Die Komplementbinduugsmethode ist

oft zu empfindlich, so daß leichte Ver

unreinigungen der zu untersuchenden

Flüssigkeit (z. B. Spuren menschlichen

Schweißes im Blute) Irrtümer veranlassen

können. . Auch können Stoffe vorhanden

sein, die komplementablenkend wirken.

Sie behaupten, daß dieNeißer- Sachssche
Methode besonders infolge der kompli

zierten Technik und ihrer übergroßen

Empfindlichkeit in bezug auf praktische

Brauchbarkeit jedenfalls hinter der U hl en -

huth-Wassermannschen stehe.
In einem Anhang wird etwas über

die Herkunft von Mumienmaterial mit

geteilt, und es werden auch Anaphylaxie

Reaktionen für die biologische Eiweiß

differenzierung in kurzem beschrieben.

Die Technik und Methodik der Serum

gewinnung wird genau beschrieben, und

es kommen zur Sprache:
1. Auswahl der serumliefernden
'

Tiere.
Das Kaninchen kommt ausschließlich

in Betracht. Die gewonnene Serummenge

ist relativ gering, aber man braucht zur

Vorbehandlung nur wenig Serum oder

Blut. Die Versuche mit größeren Tieren

haben kein gutes Resultat ergeben. Die

Individualität spielt eine sehr große Rolle;
darum soll man immer 5—6 Tiere zur

Serumgewinnung zur Verfügung haben.
Ein kräftiges Kaninchen liefert etwa 40
bis 60 ccm Serum. Zwecks Gewinnung
präzipitierender Sera soll man als Regel
artfremdes Eiweiß anwenden, da Eiweiß

von artverwandten Tieren oft keine bin

dende Gegengruppe findet (Taube und

Huhn, Ratte und Maus). Es gibt von

dieser Regel Ausnahmen; es gelang

Uhlenhuth, durch Vorbehandlung von

Kaninchen mit Hasenblut und von Affen

mit Menschenblut präzipitierende Sera

herzustellen.

2. Auswahl des Injekt‘ionsmaterials.
In der Praxis handelt es sich meistens

um den Nachweis von Blut oder Fleisch;

daher soll man als Injektionsmaterial am

besten Blut oder Muskelsaft anwenden.
Serum ist dem defibrinierten Blute vor

zuziehen, die Gewinnung ist einfacher,

die Einspritzung 'weniger gefahrvoll, und

es ist filtrierbar. Auch für den Nachweis
von Eiweiß genügt eine Vorbehandlung

mit Serum.

Gewinnung des Injektions
materials.

Zur Gewinnung von Menschenblut
kommen Blutentnahme bei Geburten oder

mittelst des Heurteloupschen Schröpf
apparates in Betracht. Besser ist ein

Aderlaß, wobei bequem 200 ccm Blut er

halten werden. Hauser empfiehlt Leichen
blut. Bei großen Tieren wird mittelst

eines sterilen Troikarts Blut aus der Vene

jugularis entnommen; auch ist dasselbe

aus dem Schlachthaus erhältlich. Bei

kleinen Tieren entnimmt man das Blut

aus den Ohrvenen, bei Geflügel aus der

Flügelvene. Zur Konservierung wird das

Serum in Reagenzgläser gefüllt, und diese

werden zugeschmolzen. Auch die Eintrock

nungsmethode wird empfohlen (U blen
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t‘hloroform, Diaphtherin usw. zugesetzt.

4
. Art der Einspritzung des

Materials.

huth). ZuFleischextrakt werden Formalin, 1
l

Die intravenöse und intraperitoneale ‘

Methode ist der subkutanen vorzuziehen.

Bei Vorbehandlung mit reinem Serum ist

die intravenöse, bei solcher mit defi
briniertem oder eingetrocknetem Blute
und Fleischsaft die intraperitoneale

Methode anzuwenden. Geringe Dosen ge

nügen zur Erzeugung von Antiseren.

Uhlenhuth erhielt nach dreimaliger In
jektion von je 1 ccm ein hochwertiges

Antiserum. Er hält es für zweckmäßig,
alle 5—6 Tage intravenös l——3 ccm

Serum zu injizieren. Die intravenöse In
jektion ist oft die Ursache schwerer Er
krankungen (Dyspnoe, Lähmung, Durch

falle, unwillkürliche Entleerung von Urin).

5
. Unterbringung und Beobachtung

der Versuchstiere.
Die Versuchstiere müssen genau be

zeichnet werden, man kann den Tieren

Buchstaben auf den Rücken einscheren

(Uhlenhuth), die innere Fläche der
Ohren mit. chinesischer Tusche (Nuttall)
tätowieren oder numerierte Ohrmarken

einsetzen.

Es ist empfehlenswert, die Tiere regel
mäßig zu wiegen. Oft ist eine anhaltende
Abmagerung zu konstatieren, woraus sich

aber keine Schlüsse auf das Verhalten
der Antikörperbildung ziehen lassen.

6
. Probeblutentnahme zwecks

Serumprüfung.

i
i

i
i

i
l
i

\
i

entnehmen. Kister und Wolff benutzten
die an der inneren Seite des Oberschenkels

verlaufende Arterie für die Blutentnahme:

nach Uhlenhuth ist dies viel schwieriger.
Etwa 3 ccm Blut genügen für die Probe.
Um möglichst viel Serum zu erhalten,

werden die Reagenzröhrchen schräg ge

legt, oder es wird das Blut in Patri
schalen aufgefangen. Wenn die Blut

gerinnsel an der Wand haften, müssen

sie mittelst eines ausgeglühten, gut ab

gekühlten Platinspatels gelöst werden.

sonst bekommt man sehr Wenig Serum.

Obwohl ein wenig Hämoglobin die.

Wirksamkeit des Serums nicht beein
trächtigt, ist es doch ratsam, ein mög

lichst farbloses Serum zu gewinnen.

Gibt das Serum in farblosen. homo
logen Eiweißlösungen von 1:1000 eine
Reaktion, die sofort oder nach wenigen

Minuten eintritt, so kann es als praktisch

brauchbar angesehen werden.

7
. Definitive Blutentnahme und

Serumgewinnung.
Verschiedene Verfahren werden emp

fohlen. Uhieuhuth öffnet beim tief chloro
formierten Tiere den Brustkorb, das Herz
wird aufgeschnitten und mit einer sterilen
Pipette wird das Blut aufgesogen und in

einen Blutzylinder übertragen. Ziemke
hat angegeben, eine Halsschlagader frei

zulegen und zu öffnen. Nuttall ötfnet mit
einem Schnitt die großen Halsgeiälie und

fängt das Blut in einer flachen Schule auf.
Sobald das Serum sich als brauchbar

eriviesen hat, sind die Tiere zu entbiuten.
Nach der dritten Injektion soll eine Einige Autoren empfehlen, die Tiere nicht

Probeblutentnahme stattfinden, etwa am zu töten, jedoch für jede Untersuchung
siebenten Tage nach der letzten Ein- \ ein wenig Blut zu entnehmen.
spritzung. ‚

Man mul5, um ein Zurückgehen des
Die Blutentnahme geschieht aus der

l

Serumtiters zu vermeiden, in gewissen

0hrvene, nachdem man durch Bedecken Intervallen wieder einspritzen.
der Ohrwurzel mit einem in heißes Wasser Das Serum wird nach etwa 24 Stunden
getauchten Wattebausch oder durch Be- in sterile Reagenzgläser abpipettimt
tupfen des Ohres mittelst eines mit Xylol ‚ 8. Notwendige Eigenschaften
getränkten Wattebausches eine Hyper- präzipitiereuder Sei's.
ämie erzeugt hat. a
) Es soll absolut klar und steril sein;
Das Blut ist auch einer Ohrarterie zu i es darf nicht opaleszieren,
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b) es soll hochwertig seim

c) es soll artspezifisch sein.

Zur Erreichung absoluter Klarheit und

Sterilität wird Filtration mittels steriler

Berkefeld-Filter empfohlen.
Opaleszierende Sera müssen unbedingt

verworfen werden.

Die Wertigkeit wird durch die Titerbe

stimmung festgestellt (N uttall, Wasser
mann und Schütze, Uhlenhuth und

Beumer). Die Spezifitätsprüfung wird

mit 2 oder 3 heterologen Eiweißlösungen
ausgeführt. Sera, die starke heterologe
Trübungen geben, sind zu verwerfen.

9. Konservierung präzipitierender
Sera.

Viele Methoden werden angegeben.
Die Verfasser resümieren sie wie folgt:

a) Die in flüssigem Zustande, ohne
konservierende Zusätze, steril auf
bewahrten präzipitierenden Sera
sind jahrelang haltbar.

b) Die Tötung der Kaninchen, die ein
hochwertiges Antiserum liefern, ist
zweckmäßigerweise erst dann vor
zunehmen, wenn kein freies Antigen
mehr nachweisbar ist.

c) Nach dem Auftreten von Eiweiß
ausfällungen, die vielleicht auf Anti
präzipation zurückgeführt werden
können, ist eine abermalige Titer
bestimmung vorzunehmen.

Zu erwähnen ist noch die Abhandlung
Dr. Trommsdorffs (71): Über biologische
Eiweißdifl‘erenzierung bei Ratten und

Mäusen. Uhlenhuth undWeidanz hatten
schon festgestellt, daß Ratten und Mäuse
biologisch nicht so nahe verwandt waren.
Trommsdorff hat die Untersuchungen
fortgesetzt und nicht nur die Präzipitations

methode, sondern auch das Überempfind

lichkeitsphänomen herangezogen. Es wurde

mit Antiratten- und Antimänsesera ex

perimentiert; die Differenzierung der beiden
'

Bluteiweißarten war mit Präzipitations

und Komplementbindnngsversuchen leicht

zu machen. Die Überempfindlichkeits

reaktion gab ein überraschendes Resultat,

da die sensibilisierten Tiere sowohl nach

Einspritzung von Ratten- als auch von

Mäuseserum unter dem typischen Bilde

eingingen.

Verfasser zieht folgende Schlüsse:

Die Überempfindlichkeitsreaktion ist

nicht weniger empfindlich, aber wahr

scheinlich zu hochgradig empfindlich.
Im Serum der sensibilisierten Ratten sind

vielleicht anaphylaktisierende Stoffe in

kleinen Mengen vorhanden, die mit

denen des Mäuseserums identisch sind

.11nd umgekehrt, und diese minimalen

Mengen rufen die Reaktion hervor.

Die Versuche sprechen dafür, daß die
die Überempfindlichkeit auslösenden Stoffe
mit denen, welche die Bildung der

komplementbindenden Körper veranlassen,
nicht identisch sind.
' In der Praxis ist die Präzipitations
methode dem Überempfindlichkeitsphäno
men vorzuziehen. Die Untersuchungen
Uhlenhuths zeigten, daß es möglich
ist, bei nahe verwandten Säugern, Mensch
und Affe, Kaninchen und Hase, ein wirk
sames Serum dadurch zu erhalten, daß

man Serum der einen Spezies einem Ver

treter der andern nahe verwandten ein
spritzt. Dies wurde auch bei Ratten und
Mäusen durchgeführt, es gelang aber nicht,

präzipitierendes Antiserum zu gewinnen.
Es gelang auch nicht, durch intravenöse
Vorbehandlung mit Menschenserum, von
Mäusen präzipitierendes Serum zu ge
winnen. Ve1fasser glaubt deswegen, daß

Mäuse zur Erzeugung präzipitierender
Sera überhaupt ungeeignet sind.

Die Arbeit der verschiedenen Autoren

l
über die präzipitierenden Sera‚ ihre

\
Gewinnung und Wirkung resümierend,

können wir das Folgende feststellen:
Für die Bereitung präzipitierender Sera
eignet sich nur das langohrige (belgische)
Kaninchen. Große, kräftige Tiere sind
' für diesen Zweck zu wählen. Serum ist

| das beste Injektionsmaterial, es wird

l intravenös injiziert. Werden die Tiere
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anaphylaktisch, so kann intraperitoneale

Einverleibung den Vorzug verdienen.

Auch für die Fleischreaktiouen ge

nügt eine Vorbehandlung mit Serum. Es

gibt jedoch Untersucher, die in diesem
Falle die Vorbehandlung mit Fleisch
extrakt vorziehen; es wird dann subkutan
oder intraperitoneal injiziert.

Einverleibung größerer Quantitäten
Serums hat sich als unnötig erwiesen.

Intravenös genügen einigeKubikzentimeter

pro dosi, intraperitoneal etwa das Doppelte.

Die Methoden der Einverleibung des
Serums sind verschieden: So wird von
Uhlenhuth angegeben, alle 5—6 Tage

2 oder 3 ccm intravenös zu injizieren.

Leers will jeden dritten Tag etwa

1 ccm auf 1 kg Körpergewicht einspritzen.

Friedemann injiziert einmal und gibt
nach etwa 4 Wochen eine zweite In
jektion von 1——3 ccm. Von Fernet und
Müller wird eine Schnellmethode an

gegeben: am ersten Tag 5
, am zweiten

10, am dritten 15 ccm intraperjtoneal ein

zuspritzen. ' ’

Sechs oder sieben Tage nach der

dritten Injektion findet eine Probeblut

eutnahme statt. Friedemann behauptet,
schon einige Tage nach der zweiten In
jektion ein brauchbares Serum gewonnen

zu haben. Foruet und Müller lassen die
Tiere 12 Tage nach der ersten Injektion

entbluten. Sobald nach der Probe das

Serum sich als hochwertig erwiesen hat,

wird das Tier geschlachtet und das Serum
gewonnen.

Völlige Entblutung geschieht durch

Halsschnitt, das herausströmende Blut
wird in Meßzylindern aufgefangen, oder

man öffnet die Brusthöhle der tief chloro

formierten Tiere, läßt sie durch Herz
schnitt in ihre Brusthöhle entbluten und

pipettiert das Blut in sterile Maßzylinder.
Auch kann man die Karotis freilegen,
ein feines Glasröhrchen hineinsterken und

das herausströmende Blut in sterilem

Gefäß unter Druck auf Thorax und

Abdvmen auffangen, Steril aufgefangen,

kann das Serum ohne Zusatz konser

viereuder Mittel aufbewahrt werden. Das
Serum Soll klar und steril sein, hoch
wirksam und artspezitisch. Es soll nicht

opaleszieren.

Die meisten Autoren ziehen die Prü

zipitationsmethode der Komplementab

lenkungsmethode vor.
(Schluß folgt.)

Verschiedenes aus der Praxis.

Verschwinden des Harn- und Geschlechtsgeruchs nach

mehrtägigem Hängen der Tierkörper.
Von

Dr. Kunibert Müller,

Tierarzt in Buch bei Berlin.

Im XIX. Jahrgang dieser Zeitschrift
wird von verschiedenen Autoren über

Harn- und Geschlechtsgcruch bei aus

geschlachteten Ziegenböcken, Schweinen

und Schneehiihnern berichtet. Nach diesen

Angaben haftet der Geruch bei Schnee

hühnern*) nur der Haut an und ver

schwindet nach Entfernung der Haut. Bei
Kryptorchidenschweinen") schien dieser
Geruch nur aufzutreten bei gleichzeitiger

pathologischer Veränderung des Harn

apparates. Bei Ziegenbiickerx***) soll der
Geruch durch das Fell und die Hände

des Schlächters auf die oberflächlichen
Fleischteile übertragen werden, aber
nach 24 Stunden wieder verschwinden.

Ich selbst machte bei einem Kryptor

chidenschweine folgendeBeobachtung: Bei

Herausnahme der Eingeweide nahm ich

einen so starken Harn- und Geschlechts

geruch wahr, daß ich den 'I‘ierkörper

sogar nach einigen Stunden noch als „un
tauglich“ gekennzeichnet hätte. Nach

24 Stunden fand ich denselben starken

Geruch beim Kochen und Erkalten des

gekochten Fleisches vor. Auf Grund der

gesetzlichen Bestimmungen hätte ich das

Schwein jetzt beanstanden können. Ich
tat dies indessen nicht und machte nach

‘) Böhm, Heft 10, S. 373.
*‘l Roussenu, Rcf. Heft 11. S. 394.
***) Honeker, Heft 7

.

S. 252, und Zaeb‚
Heft 9, S. 30‘.)‚
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48 Stunden noch eine weitere Kochprobe;

diese ließ, obwohl ich sie mehrere Male

wiederholte, keine Spur von dem zuerst

anhaftenden Geruch mehr erkennen. Eine

Bratprobe hatte dasselbe Ergebnis. Auch

die erkalteten Teile zeigten mit der Brühe

keine Merkmale schlechten Geruches. Der

Geschmack war ebenfalls tadellos. Mehrere

Zeugen bestätigten mir vollauf meine Be

funde. Nunmehr kennzeichnete ich das

Tier als „tauglich ohne Einschränkung“.
Einige Tage darauf hatte ich Gelegen-

‘

heit, wiederum 2 Kryptorchiden zu unter—
suchen. Hierbei hatte ich dieselben Er
gebnisse, bei einem Schweine allerdings erst
nach drei Tagen. Als Bedingung für diese
günstigen Erfolge sehe ich das sofortige
Spalten und Aufhängen der Tier
körper in einem luftigen Raum an.
In künftigen Fällen will ich nach

Herausnehme des Harn- und Geschlechts
apparates die weiteren Arbeiten von
einem zweiten Schlächter vornehmen
lassen. Weitere Untersuchungen in dieser
Frage dürften nicht ohne Wert sein.

Hämatom (7) der Harzkammerwand eines Kalhes.
Von

S. H]ortlund in Kopenhagen.

(Mit 3 Abbildungen.)

Bei einem etwa 14 Tage alten, gut
genährten Kalbe, das der hiesigen Kontrolle
zugeführt wurde, zeigte das Herz, wie aus
Figur 1 hervorgeht —— unter sonstigen
normalen Größen- und Formverhältnissen
—- scheinbar eine bedeutende Dilatation
des rechten Atriums.

Ich härtete das Organ in schwacher
Formollösung und unternahm später eine

genauere Untersuchung. In die stark
hervorgewölbte, doch durchaus muskulöse

Seitenwand desAtriums wurde ein Zirkular
schnitt gemacht und das hierdurch los

getrennte Wandstück entfernt. Durch

Ausspülen des Blutgerinnsels des Hohl

raumes hätte ich erwartet, in das

Atrium zu kommen, fand aber eine nach

allen Seiten vollständig abgeschlossene

l

Höhle, die den normalen Raum des Atriums

einnahm. Der Hohlraum hatte ungefähr die

Form und Größe eines Hühnereies, war nach

hinten größer und abgerundeter, nach
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vorn von kleinerem Durchmesser und zu

gespitzter. Lateral und kaudal war die
Wand recht glatt und eben, während der
kraniale Teil derselben zwei muskulöse
Wülste trug, die sich ventral vereinigten
und über dem normalen Situs des Ostium

atrioventriculare verflachten. Zwischen

und zu beiden Seiten dieser Wülste bildete
die Wandmuskulatur unregelmäßig ver

laufende, netzartig verbundene Mm. pec

Fig. 3.

tinati, die doch nicht so stark hervor
traten, wie sonst in der normalen Auricula
(Fig. 2).
Dorsomedial der am meisten hervor

gewölbten Wandpartie fanden sich die

Einmündungsstellen der beiden Vv. cavae.

Bei Sondierung fühlte ich ein spalt
förmiges Atrium dextrum, und um dieses

bloßzulegen, durchtrennte ich die kau

dale Wand des Atriums am Septum
atriorum und Sulcus coronarius entlang,

so daß die ganze Seitenwand mit der eben

besprochenen blutgefiillten Höhle zur Seite

geklappt werden konnte. Fig. 3 zeigt

die umgeklappte Wand und gewährt
einen Einblick in das deformierte

Atrium. Die mediale Wand des ab

geschlossenen Hohlraumes hat sich in die

Kavität des Atriums hineingewölbt. Diese
ist dadurch ganz spaltförmig geworden
und hat besonders in dorsoventraler

Richtung eine viel größere Ausdehnung

angenommen, als es normal ist. Das

Aussehen der Wände des Atriums ist

dadurch ganz umgestaltet worden. Fig. 3

zeigt oben beim Ostium v. cav. cran.

einen Sinus venosus mit Tuberculum

intervenosum. Ventral sieht man unter

einer hervorspringenden, dicken, musku

lösen Wulst die Kavität des Herzohres.

Kaudal liegt das in dorsoventraler

Richtung stark ausgezogene und sehr

vergrößerte Foramen ovale, wodurch ein

Zeigefinger mit Leichtigkeit in das Atrium

sin. hineingeführt werden konnte, und

ventral haben wir endlich das Ostium

atrioventriculare.

Die eben erwähnte Deformität dürfte

wohl ein sehr seltener, noch nicht be

schriebener Fall sein. Durch die Akkom
modationsfähigkeit desl-Ierzens ist sie ohne

nachweisbaren, physiologischen Nachteil

geblieben. Ihr Ursprung ist mir nicht klar.
Von den verschiedenen, hier möglichen An
sichten möchte ich erwähnen, daß es sich

um eine Hämatombildung, sehr starke

Varizenbildung oder eine während des
Fötallebens durch abnorme Scheidewand

bildung eingetretene Abtrennung eines

Teiles der Herzvorkammer handeln könnte.

Ein Fall von generallslerter Sarkomatone beim Pferde.
Von

L. Vogt,
Schlachthofdirektor in Weißenfels a. S.

Im Anschluß an einen Artikel des
Herrn Dr. Kempa im Oktoberheft dieser
Zeitschrift, S. 13, möchte ich es nicht unter—

lassen, einen weiteren derartigen Fall zu
beschreiben, den ich am hiesigen Schlacht

hofe zu beobachten Gelegenheit hatte.

Das betreffende Pferd, Blauschimmel

wallach, etwa 12 Jahre alt, war mittel
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mäßig genährt und atmete etwas an

gestrengt. An der rechten Seite der
Schwanzrübe war eine im Durchmesser
8 cm betragende Geschwulst mit zer
klüfteter Oberfläche zu sehen.

Bei der Untersuchung nach der

Schlachtung zeigte sich zunächst am

linken Lungenfliigel eine Geschwulst von
7 cm Durchmesser, harter Konsistenz, gelb
licher Farbe, jedoch zum Teil von bläulich
schwarzen Streifen durchzogen. Die Ge

schwulst verstopfte mehrere Bronchien, in

denen sich viel schleimig-eitriges Exsudat

befand, auch war im Anschluß daran an

dieser Stelle eine von vielen kleinen,

weißen Herden durchsetzte Hepatisation

entstanden, die sich flächenhaft etwa

30 cm lang und 13 cm breit an der

unteren Fläche dieses Lungenflügels

hinzog. Die vordere Spitze nahmen fast

ganz Geschwulstbildungen von verschie

dener Größe ein, ebenso waren mehrere

kleine Geschwülste über den Lungenfiügel

verteilt. Im rechten Lungenfliigel fanden

sich zwei Geschwülste von 5 cm Durch

messer und zahlreiche kleine von Erbsen—

bis Pflaumengröße. Auch die Lungen

lymphdrüsen waren mit kleinen Geschwulst

knötchen durchsetzt. In den Herzwandungen

befanden sich mehrere haselnuß- bis

walnußgroße Geschwülste von demselben

Aussehen wie oben beschrieben, jedoch

von rein gelblicher Farbe. Die Schleim

haut des Dünndarmes wies zahlreiche,

erbsengroße Neubildungen auf, die an der

Oberfläche eine geschwürige Delle hatten.

In den Nieren, der Milz, der Leber, dem
Netz, in fast sämtlichen Lymphdrüsen

der Organe und des Körpers waren mehr

oder weniger große Geschwülste zugegen.

Die meisten waren hart; geschwüriger

Zerfall war nur bei wenigen zu sehen.

Namentlich bestanden die Nebennieren,

die bedeutend vergrößert waren, nur noch

aus erbsen- bis haselnußgroßen Knötchen.

An den Seiten des Mastdarmes im Bereich
der Beckenhöhle fanden sich mehrere
faustgroße Geschwülste, die schwarz

gefleckt. erschienen. Das wesentliche

aber war, daß sich in der gesamten
Skelettrnuskulatur zahlreiche erbsengroße
Knötchen von gelblicher Farbe vor

fanden, die sich scharf und ohne Ent

zündungserscheinungen gegen die Musku

latur absetzten.

Histologischer Befund. Zwecks genauerer Fest

stellung der Art der Geschwulstbildung wurde eine
von den erbsengroßen Neubildungen in der Mus—

kulatur im Laboratorium histologisch untersucht.
Der Befund war folgender: Bindegewebsztige

durchziehen die Geschwulst, jedoch ist die

Faserbildnng an verschiedenen Stellen keine

deutliche mehr, sondern es ist dort nur noch

homogene Bindegewebsmasse übrig geblieben.

An solchen Stellen sind auch die Bindegewebe
kerne ganz verschwunden, an anderen sind sie,

‚ obgleich noch in großer Zahl vorhanden, zu

sammengeschrumpft oder im Zerfall. In die

Bindegewebsmassen,namentlich in die homogenen

Bindegewebszüge, findet man in großer Zahl

Spindelzellen, die vielfach ein schlauchförmiges

Aussehen haben, eingelagert. DieSpindelzellen be

herbergen in ihrem Innern zahlreiche Körpcrchen.

Neben diesen schlauchförmigon Zellen sieht man

noch Rundzellen, die aber in den meisten Fällen

schon mehr oder weniger ovale Form angenommen

haben und so wohl nur als Vorstufe zu den Spindel

zellen zu betrachten sind. Viele Zellen erscheinen
fast ganz schwarz, und es muß dahin gestellt

bleiben, ob es sich in diesen Fällen um Pig‚

mentierung oder um Niederschläge (das Präparat

ist in Zenkerscher Flüssigkeit, die Sublimat
enthält, fixiert werden) handelt.
In der Randzone sind die Prozesse insofern

eigenartig, als sich nur in einem Teile der Peri

pherie gefäßreiches, zelliges Gewebe (Granula

tionsgewebc) findet. In dem übrigen Teile sieht

man, wie Bindegewebe die Muskelfasern um

sponnen und diese so zum Schwund veranlaßt

hat. Auch in der Randzone bemerkt man Sarkom

zellen. ‘

Es handelte sich also im vorliegenden
Fall um ein Spindelzellensarkom, wobei

in einigen Geschwülsten der Lungen und

im Bereich der Beckenhöhle noch eine Ab

lagerung von Pigment stattgefunden hatte.
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Amtliches.
» Königreich Preußen. Verfügung des Ministe- ‘

riums flir Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

betreffend Einfuhr von Schweineherzschlägen, vom

9
.

Januar i9ii.

‘

An die Herren Regierungs-Priisidcnten in Stettin,

hierscburg, Schleswig, Osnabrück, Aurich, Ams
berg, Wiesbaden und Cöln, sowie den Polizei

präsidenten hier.

Bei einer Anslandsfleischbcschanstelle ist der

Versuch gemacht werden, gepökelte Schweine

herzschliige durch Anfüilung des Magens mit.

grobem Salz auf das für die Einfuhrfähigkeit von

Pökelfleischstiicken vorgeschriebene Mindest

gevricht von 4 kg zu bringen. Die Magen waren

zugcbundcn.

Die Beschaustellen sind auf den Vorfall auf
merksam zu machen und anzuweisen, etwaigen
anderweitcn ähnlichen Versuchen, die auf eine

unzulässige Umgehung des Gesetzes abzielen,

eutgcgenzutreten.

Im Auftrage: Schroeter.

—- Königreich Preußen. Verfügung des Ministe

riums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,
betreffend Rindertuherkuloee, vom 20. Dezember i9i0.

An sämtliche Landwirtschaftskarmnern und

an die Zentralstelle des Vereins für Landwirt—

wirtschaft und Gewerbe in Sigmaringeu.

Nach dem Erlasse vom l. August 1907 —

I Ge 1746;16. August 1907 -— I Ge 174611 sind
die Landwirtschaftskammern verpflichtet, mir
über die etwaige Anwendung des sogenannten

0stertagschenTuberkulosetiigungsveri'ahrens in

dem Kammerbezirk und über das Ergebnis unter

Benutzung des dem Erlasse beigefügten Musters
zu berichten.

Nach den bei der Bearbeitung des bisher
eingereichten Materials gesammelten Erfahrungen
erscheint es zulässig, die Berichterstattung

künftig zu vereinfachen. Die Landwirtschafts
kammer,Zentralsteiie ersuche ich, mir bis auf
weiteres alljährlich zum I. Oktober eine Nach
weisung nach dem anliegenden Muster einzu
reichen, und zwar: das erste Mal zum 1.0k
tober 19H für die Zeit vom I. Juli 1910 bis zum
30. Juni 1911. Ich bemerke dazu, daß in den _
Spalten 2 bis 5 nicht die einzelnen Herden,
sondern nur kreisweise die Zahl der Bestände
und die Gesamtzahl der Tiere einzutragen sind.
Sollte die Nachweisung nach Kreisen, wie z. B.
bei .\Iolkereigenossenschaften usw., schwierig
sein, so kann an ihrer Stelle die Nachweisung
nach Genossenschaften usw. erfolgen. Die mir

vorzulegenden Übersichten sind durch Aufrechnung
abzuschließen.

Schließlich ersuche ich, über bcsondcrs be

merkenswerte Wirkungen und Ergebnisse des
Ostertagschen Verfahrens in einzelnen Herden
bei der Einreichung dieser Verhandlungen näher
zu berichten und dabei namentlich statistische

Angaben über die Beeinflussung der Tuberkulose
funde durch eine längere Zeit fortgesetztos Ver
fahren in solchen Herden zu machen.

Gleichzeitig bestimme ich in Verfolg meines
Erlasscsvom27.Dezemberltititi — I A II e 4229 —‚
daß in der auf Grund dieses Erlasses einzu

reichenden Übersicht über die Tätigkeit usw.
des bakteriologischen Instituts der Landwirt

schaftskamwer/Zentralstelle eine Erörterung der

Bekämpfung der Tuberkulose zu unterbleiben hat.

Im Auftrage: Schroeter.

Anlage.

Übersicht über die in der Provinz . ‚ . . . . . im Jahre 19 . . dem Ostertagschen
Tuberkulose-Tilgungsvcri‘ahrcn unterstellten Bestände.

Das Verfahren wird geleitet von ‚ . . . . . . . . . . . . .

Die bakteriologische Untersuchung wird ausgeführt von . . . . . . . . . . . . . . .

Die klinische Untersuchung wird ausgeführt von . . . . . . . . . . . . . .

Zahl der ‚
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bei den Rindern in Spalte 5*) Zahl**) der Zahl der

Fälle von: auserde_m der Gesamtmilchproben
(Spalte 7 bis 11)‘— ' '
lediglich mit

——'—."'
Gebär-

i D
Tuberkulose Verdacht

m denen
Bemerkungen***)

_
arm- . der Lu„ en_ Tuberkel

mutter i insgesamt g _‚ .i tuberkulose überhaupt i ba21llen_‚*‚. ‚ ._. (Spalte 7 b h ft t l .

bis 10) °R
_a

d
e

°n i erm1ttelt
kulose in er

l

wurden

9
.

| 10.
i

11. 12. 13. } 14. 15.

i

l

i

*) In dieser Abteilung ist in Spalte 7—11 jedes Tier nur einmal aufzuführen, und zwar
unter der Form, die zuerst zur Beanstandung führte.

**) In diese Spalte sind nur Tiere mit Verdacht der Lungentuberkulose aufzunehmen,
weil der Verdacht der Euter-, Gebärmutter usw. Tuberkulose in der Regel nur bis zum Abschlusse
der bakteriologischen Untersuchung besteht.

***) Z
.

B. Zahl der untersuchten Milch-, Scheidenschleim-, Kot- und Sputumproben.

Versammlungsberichte.
P— Der Verein der Schlachthof-Tierärzte der

Rheinprovinz hielt am 13. November 1910 im

Kasino des städtischen Schlacht- und Viehhofes

zu Köln seine 37. Vereinsversammlung ab.

Folgende Mitglieder waren erschienen:

Ackermann-Ohiigs, Ahlert-Stollberg,
Berendes-Rheydt, Dr. Bettendorf-Ürdingen,
Bockelmann-Aachen, Dr. Belle-Düsseldorf,
Brandmann-Benrath, Dr. Buchem-Köln, Dr.
Bützler-Köln, Claüsen-Hagen, Dr. Clevisch
Köln, Dr. D’heil-Neuß, Döpke-Krefeld, Dr.
Eickmann-Aachen, tho Gempt-Diisseldorf,
Dr. (fiesen-Köln, Goslar-Aachen, Haffner
Düren, Grupe-Malmedy, Heckmann-Lank, Dr.
Heine-Duisburg, Heinen-Homberg, Hintzen
Eschweiler, Dr.Hipp-Diisseldorf, Klein-Lennep,
Klotz-Bonn, Knörchen-Werden, Knüppel—
Solingen, Krings-Köln-Kalk, Levy—Brilhl, Dr.
Logemann-Barmen, Veterinärrat Dr. Lothes
Köln, Lübke-Honnef, Lütkefels-Emmerich,

Dr. Meyer-Millheim (Ruhr), Dr. Müller-Düssel

dorf, P lath -Viersen, Prümm - Niedermendig,
Quandt-Rheydt, Rehmet-Köln, Rüdinger
Aachen, Dr. Kusche-Köln, Dr. Sasson-Linz,
Schachc-Altenessen, Dr. Scheers-Trier,
Schrank-Düsseldorf, Dr. Schmitz-Dllsseldorf,

Spangenberg-Remscheid, SprengenKleve,
Stier-Wesei, Dr. Tiede-Köln, Tiemann
Siegen, Ullrich-Mtinster, Dr. Voirin-Elberfeld,
Dr. Wenner-Mülheim (Rhein), Wocken
Andernach; ferner als Gäste: Dr. Bookmann
Mülheim (Ruhr), Kreistierarzt Dr. Francke-Köln,
Polizeitierarzt Dr. Hausmann—Köln, Heemsoth
Bannen, Kenner-Düsseldorf, Klentz-M.«Glad
bach, Dr. May-Krefeld, Müther-I’aderborn,

i Nehrhaupt-Köln, Stadler-Elberfeld, Stein
, hoff-Coblenz und Teachauer-Siegburg.

, I. Infolge Erkrankung des ersten Vor

‘ sitzenden, des Schlachthofdirektors Brebeck

Bonn, eröffnete der zweite Vorsitzende, Schlacht

hofdirektor Bockelmann-Aachen, um 11 Uhr
vormittags die Versammlung und drückte seine

Freude aus über die lebhafte Beteiligung der

Mitglieder und Gäste an der heutigen Sitzung.
Er gab bekannt, daß in Abänderung des

Programms zunächst der Vortrag von Dr. Tiede

„Technik und Methodik des biologischen Eiweiß

dlfferenzlerungeverfahrens mit besonderer Berück—

sichtigung der forensischen Blut- und Fleischunter

suchung“ im Laboratorium des Schlachthofes

stattfinden werde. Der Vortrag wird in dieser

Zeitschrift veröffentlicht.

Nach dem Vortrage im Laboratorium wurden

die weiteren Verhandlungen im Kasino fort

gesetzt, wobei zunächst vom Vorsitzenden eines

im Laufe dieses Sommers verstorbenen Vereins

mitgliedes, des Schlachthofdirektors Zell
Kreuznach, gedacht wurde. Die Versammlung

ehrte das Andenken des Dahingeschiedenen
durch Erheben von den Sitzen. Alsdann wurden

die geschäftlichen Angelegenheiten erledigt.

II. Der Herr Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten hat auf die nach der

Aachener Tagung erfolgte Eingabe des Vereins,

betr. das Trichlnoskop, geantwortet, daß über

die Verwendbarkeit und Zuverlässigkeit des

Trichinoskops noch weitere Versuche in einem
größeren Schlachthofe angestellt werden sollen.

Nach Beendigung dieser Versuche werde über

die Frage der Zulassung des Trichinoskops bei

Ausführung der Trichinenschau Bestimmung ge
troffen werden.



—185—

'-
u
n
=
e
lr
r_
‘"
"

—
..
—
„-
»

<
‚=

III. Der Verein Rheinpreußischer Tierärzte
hat in einem Rundschreiben an den Verein die

Bitte gerichtet, sich der Eingabe an die gesetz

gebenden Körperschaften des Deutschen Reiches

bezüglich Stellungnahme zur Sehlchtfrsge au

znschließen. Der Vorstand unseres Vereins

hatte darauf mit Rücksicht auf die Dringlichkeit
der Suche dieses Rundschreiben mit nach

stehendem Begleitschreiben an die deutschen

Schlachthof-Tierärzte gerichtet:

‚Die Justizkommissiou des Reichstages hat
bei der Beratung des Tierquälereiparagraphen
beschlossen, dem neuen 5 360, 13 folgendes

hinzuzufügen: Landesrechtliche Bestimmungen,
welche In die rituellen Vorschriften einer
Religionsgeselischaft über das Schlachten von
Tieren eingreifen,fsinri unzulässig.“ Damit würde,
wenn dieser Beschluß im Plenum des Reichs
tages durchginge, das Schächten unter be
sonderen gesetzlichen Schutz gestellt sein. Zu
diesem Beschlnß der Justizkommission dürfen
insbesondere wir Schlachthoftierärzte nicht
schweigen. Wir, die wir in unserem Spezial
beruf täglich die Tierqnälerei des Schächtens
ansehen müssen, haben die besondere sittliche
Verpflichtung, den maßgebenden Stellen unsere
Ansicht über das Schächten zu unterbreiten.
Wie die Allgemeinheit unseres Spezialberufes
darüber denkt, beweist eine frühere Gutachten
sammlung, in der von 578 Schlachthofdirektoren
und Schlachthoftierlirzten 574 sich gegen das
Schächten erklären. Diese Meinung heißt es
nun in noch größerer Zahl kuudzutun. Zwar

hat der Verein Rheinpreußischer Tierärzte schon

e_m Rundschreiben an sämtliche deutschen
twrärztlichen Vereine erlassen, in dem er um
Zustimmung zu einer von ihm entworfenen, vor
der Annahme des Beschlusses der Justiz
kommission warnenden Eingabe an die gesetz
gebenden Körperschaften des Deutschen Reiches
lnttet. Der Verein der Schlachthof-Tierärzte
der Rheinprovinz hält es aber für außerordentlich
Wünschenswert, wenn diese Eingabe der tier

ärztlichen Vereine noch besonders unterstützt
Wird durch persönliches und einmütiges Ein
treten der deutschen Schlachthoftieriirzte für sie.
Ohne den anderen Tierärzten, besonders denen,
welche die Fleischbeschau nmbulatorisch aus
üben, nur irgendwie zu nahe treten oder ihnen
{imU_rteil in dieser Frage absprechen zu wollen,
1st die Behau tung doch wohl berechtigt, daß
gerade die Schlachthoftierltrzte durch die in den
Schlachthöfen stattfindenden Massenschitchtungen
besonders in der Lage sind, die praktische

Seite des Schächtens zu begutachten. Diese
Memung bringt für Laien übrigens schon unser

besonderer Fachname „Schlachthofticrilrztc“ mit
sich. Sie ist daher bei dem größten Teil der
Allgemeinheit, sicherlich auch bei den in diesem
Falle maßgebenden Persönlichkeiten, den Reichs
legsabgeordneten, vorherrschend, wodurch

un8ärsr
Ansicht eine Überzeugungskraft verliehen

wrr .

Nachdem der Vorstand unseres Vereins be
reits in diesem Sinne vorgegangen war, wurd°
dieses Vorgehen seitens der Generalversammlnng
ebenfalls gutgeheißen. Die Unterschriften von
500 Kollegen sind bereits eingegangen.

Nach einem Schreiben der Zen tralver
tretung der tierärztlichen Vereine
Preußens, das zur Verlesung kam, ist die
Einführung der T i er.’t rztekam m e rn als ge
sichert anzusehen. Ein zweitcs Schreiben der
Zentralvertretnng wegen Stellungnahme zur Pro

motionsfrage ist inzwischen durch Erlaß der

Promotionsordnung für Tierärzte erledigt.

Der Deutsche Veterinärrat hat geant
wortet, daß die in der letzten Frilhjahrsver

sammlung des Vereins aufgeworfene Frage, betr.

die Beitragszahlung seitens derjenigen Tierärzte,

die mehreren Vereinen angehörten, bei der letzten

Statutenberatung eingehend erörtert werden sei.

Eine andere Regelung der Sache würde sich

nur durch Statutenänderung ermöglichen lassen.
Die Versammlung beschloß daher, einen ent

sprechenden Antrag auf Abänderung des ä 35

der Satzung des Deutschen Veterinärrates zu

stellen. Als Delegierter des Vereins für die
nächste Plenarvcrsammiung, die gegen Mitte

Januar 19l1 in Hamburg abgehalten werden
sollte, wurde der l.Schriftfilhrer gewählt.
In der letzten Frühjahrsversammlung hatte

derVerein beschlossen, aus dem Niederrheinischen
Verein für öfl'entliche Gesundheitspflege wegen
des hohen Beitrages von 50 M. anszutreten. In
der darauf eingelaufeneu Antwort betonte der
Niederrheinische Verein, daß unsere Mitglied
schaft für ihn von besonderem Werte sei und
hat um Mitteilung, ob ihm dieselbe nicht er
halten bleiben könne, wenn eine Ermäßigung
des bisherigen Beitrages vereinbart würde. Es
wurde beschlossen, Mitglied des Niederrheinischen
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu
bleiben und demselben einen Jahresbeitrag von
25 M. zu bewilligen.

Der 1. Schriftführer erwähnte den im Oktober
in Wien abgehaltenen 2
. Internationalen
Kaltckongreß, an dem er teilgenommen hatte,
und empfahl den Schlachthofverwaltungen, dem
Deutschen Kälteverein beizutreten; die Geschäfts
stelle befindet sich in Charlottenburg, Grolman
straße 12.

Die Tuberkulose-Kommission hat durch
den Tod des Kollegen Zell-Kreuznsch ein Mit
glied verloren. Auf den Vorschlag des Vor
sitzenden soll die Kommission anstatt aus 5 Mit
gliedern demnächst aus 6 bestehen. Es wurden
neu hinzugewählt Dr. Belle und Dr. Scheers.
Der Tierärztliche Verein für Posen hat in

seiner letzten Sitzung beschlossen, sich an der
Internationalen Hygiene-Ausstellung in
Dresden 1911 durch Entsendung eines offiziellen
Vertreters zu beteiligen, und unsern Verein
ersucht, einen gleichen Beschluß zu fassen. Da
der Verein prenßischer Schlachthof-Tierärzte in



Dresden seine nächste Generalversammlung ab

halten wird und zahlreiche Mitglieder unseres

Vereins auch demselben angehören und daran

teilnehmen, so wird der Verein der rheinischen

Schlachthof-Tierärzte dort entsprechend ver

treten sein.

Alsdann erfolgte die Aufnahme folgender neuer

Mitglieder: Dr. Kegel und Dr. Schnackers
Düsseldorf, Heemsoth-Barmen, Steiuhoff
Coblenz sowie TeschauenSiegburg.

III. Auf den Vorschlag von Schenck
Düsseldorf ist der Vorstand durch Akklamation
wiedergewählt werden.

IV. Dr. Möller hielt einen sehr interessanten
Vortrag über die Organisation der außerordent

lichen Fleischbeschau. An der Besprechung be

teiligten sich Hintzcn, Beinen, Dr. Francke,
Dr. Bützler, Dr. Heine, Quandt, Rehmet,
Dr. Tiede und Dr. Meyer. Ersterer beantragte,
die äußerst wichtige Frage an eine Kommission

zu verweisen, bestehend aus dem Vorstande

nebst den Mitgliedern Dr. Heine, Dr. Möller,
Dr. Meyer und Dr. Tiede.

Die Kommission hat am 19. November ihre

erste Sitzung abgehalten; über die Arbeit der

selben wirdin der Frühjahrsversammlungberichtet
werden.

V. Die nächste Versammlung soll in Biber

feld-Barmen stattfinden.

Nach der Sitzung wurde im Speisesaale des

Börsenrestaurants ein gemeinschaftliches Mittag

essen eingenommen, das die Teilnehmer noch

lange in gemütlicher Stimmung zusammenhielt.

An den 1. Vorsitzenden Brebeck-Bonn

wurde ein Telegramm gesandt und ihm baldige

Genesung gewünscht.
I. A.

Dr. Bützler, 1. Schriftführer.
— Verein der Schlachthoftierärzte Westfalens.

Bericht über die Versammlung zu Königsborn-Unna

am 29. Mai 1910.

Um 12 Uhr eröffnete, in Behinderung des

ersten Vorsitzenden, der zweite Vorsitzende,

Hausen—Hagen, die Versammlung. Als Ver

treter des Herrn Regierungspräsidenten in Ams

berg war erschienen Herr Departementstierarzt

Veterinärrat Blome-Arnsberg. Von Mitgliedern
waren anwesend: Cla us en-Hagen, Dr. Kir s te n -
Haspe, Thurmann-Altena, Dr. Doenecke
Bochum, Vo ß-Gladbeck, Ve erhoffl Herford,
Albrecht-Minden, Dr. Henze-Linden- Dahi
hausen, Dr. Frickinger-Bochum, Volmer
Hattingen, Dr. B ey e r- Bochum, Dr. J o c h i m
Wanne, Dr. Engelmann-Soest, Dr. Lange
Neheim, Re tz g e n -Hohenlimburg, S eib e rth -

Langendreer, Dr. Klo p p m e y e r-Wattcnschcid;

als Gäste: Dr. Berg-Hagen, Fuhrmanu
Osterfeld, Vetorinärrat Nutt-Brakel, Sindt
Hagen, Dr. Hasenkamp-Münster, Dr. Voll
hage - Mesohede, Schulte - Dortmund und

Osterburg-Lippstadt. In seiner Begrüßungs
ansprache gab der stellvertretende Vorsitzende

zunächst der Hoffnung Ausdruck, daß diejenigen

Mitglieder des Vereins, die verhältnismäßig

selten den Versammlungen beiwohnen und heute

hier erschienen sind, in Zukunft regelmäßiger
sich an den Vereinstagungen beteiligen möchten.

Sodann hieß er das einzige Ehrenmitglied des

Vereins, Herrn Veterinürrat Blome-Arnsberg,
herzlich willkommen. Wenn er auch kein

seltener Gast ist, so etwa führte Kollege

Clausen aus, so freue es uns um so mehr, daß
er uns heute wiederum mit seinem Erscheinen

beehrt habe. Herr Veterinärrat Blome hat stets

reges Interesse für den Verein der Schlachthof
tierärzte Westfalens gezeigt, wofür ihm an dieser

Stelle unser allseitiger Dank gebührt.

Im weiteren Verlauf seiner Rede bewill
kommnete der zweite Vorsitzende alsdann die

zahlreich erschienenen Gäste und Mitglieder,

ihnen allen zurufend, daß sie auf der nächsten

Winterversammlung in der gleichen Stärke er

scheinen möchten wie heute in Königsborn.
Ferner erwähnte er die Verhandlungen mit dem

Provinzialverein, wonach die heutige Zusammen
kunft gemeinschaftlich mit diesem stattfinden

sollte; die Mehrzahl des Vorstandes des Vereins
der Schlachthofticrärzte Westfalens hatte sich

jedoch in einer Vorstandssitzung dagegen aus

gesprochen, da der Provinzialveroin das Ver

langen stellte, von einer wissenschaftlichen

Versammlung Abstand zu nehmen und diesen

Tag nur der Geselligkeit zu widmen. Des

weiteren auf diese Angelegenheit einzugehen,

dürfte sich erübrigen.

Von geschäftlichen Mitteilungen, die der

stellvertretende Vorsitzende bekannt gab, sind

erwähnenswert ein Schreiben der Verlags

buchhandlung von Richard Schoetz, Berlin,
das ein Liederbuch für Tierärzte zur Anschaffung

empfiehlt und die vom Tierärzteverein für

Schleswig-Holstein übermittelten Beschlüsse,

betrefiend Standesangelegenheiten.
Der Antrag des Vorsitzenden, Clausnitzer

Dortmund, der Verein der Schlachthoftierärzte

Westfalens solle seinen Austritt aus dem

Deutschen Veterinärrat anmelden, wird auf Vor

schlag von Clausen-Hagen bis zur Herbst

versammlung zurückgestellt.

Der Wunsch des Vereins preußischer Schlacht

hoftierärzte, sich mehr wie bisher diesem

Spezialverein als Mitglieder anzuschließen, findet

seitens des Vorsitzenden warme Befürwortung.
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Der geschäftliche Teil wurde noch aus
gefüllt mit einer Aussprache über das Schichten,

an der sich beteiligten: Thurmann-Altena,
Dr.Doenecke-Bochum utheterinürratBl 0m e —

Amsberg. Hierbei wurde festgestellt, daß augen

blicklich wenig Aussicht auf eine Änderung

der diesbezüglichen Polizeiverordnung besteht.

Ferner wurde hervorgehoben, daß das Schächten

unter allen Umständen als eine Tierquttlerei an—

zusehen ist, dessen Erschwerung und Beseiti

gung anzustreben ist.

Das nun folgende Referat über die Ver

sammlung des Vereins preußischer Schlachthof

tierürzte hatte an Stelle von (‘lausen-Hagen
Kollege Dr. Doenecke-Bochum übernommen.

Hierzu führte er ungefähr folgendes aus: Die

IX. allgemeine Versammlung des Vereins

preußischer Schlachthoftierärzte fand am 30. April
und I. Mai d. J. in Berlin statt. Eingeleitet
wurde dieselbe durch eine gemeinsame Besichti

gung der Fachausstellung für das gesamte

deutsche Fleischereigewerbe, veranstaltet in den

Ausstellungshallen am Zoologischen Garten in

Charlottenburg. Die Ausstellung bot viel Inter

essantes, aber nichts besonders Neues. All
gemeines Interesse erweckten die von der

Direktion der Fleischbeschau der Stadt
Berlin ausgestellte mustergültige umfangreiche
Sammlung pathMagisch-anatomischer Präparate
unter Erhaltung der natürlichen Farben, die in

liebenswürdiger Weise wiederholt vorgenommene

Demonstration des Eiweiß-Differenzierunge

verfahrens zum Nachweis von Pferdeflcisch
durch Herrn Kreistierarzt Borchmanu und die
Ausstellung eines vollständigen bakteriologischcn

Laboratoriums durch eine bekannte Berliner

Spezialtirma. Gerade diese beiden Sachen bo

trafen ja akute Tagesfragen für uns Sanitäts
tierärzte. Mir persönlich flößten auch die von der

Firma R. Reiche ausgestellten Kadaver

verniehtungsapparate großes Interesse ein. Die
von dem Vertreter der Firma genannten An

schaffungspreise waren nicht übermäßig hoch,
die gewonnenen Produkte sahen tadellos aus,
während die sichere Sterilisation des infektiöscn

Materials durch die auf Veranlassung der Firma
von unparteiischen Instituten ausgeführten Ver

suche einwandfrei bewiesen wurde.
Die auf 6 Uhr im „Heidelberger“ anberaumte

Vorversammlung brachte außer den üblichen
geschäftlichen Verhandlungen die Mitteilung,
daß unsere umfangreiche Eingabe an den Reichs—
tag, in der auch bezüglich Heranziehung und

Bebauung der Schlachthoftieriirzte mit veterinür
polizeilichen Funktionen bei Bekämpfung der

Viehseuchen petitioniert wurde, durch Beschluß—

fassung über dieses Gesetz für erledigt erklärt
und unberücksichtigt geblieben ist.

l
l

l

Aus dem Berichte des Vorsitzenden tioltz
über die Tagung des Deutschen Veterinärrats

in Stuttgart ist zu erwähnen, daß durch die Au

nabme von Schlußanträgen die Schlachthoftier

ärzte nicht genügend zum Wort gekommen sind.

Schon in Breslau hatte der Veterinärrat be—

schlossen, daß für den Stand der Sanitiltstior

äirzte zur Abstellung mancher Beschwerden ein

getreten werden müsse. Diese Beschlüsse sind

aber niemals zur Ausführung gekommen, wie

auf der XI. Plenarversammluug des Deutschen
Veterinärrats in Stuttgart im Jahre 1909 der

Vorsitzende in seinem Geschäftsbericht er

klärt hat.

Auch in Stuttgart ist dann für unseren

Stand nichts geschehen, da auf Antrag die Re

solution (ioltz, weil dieselbe an dem Tage
doch nicht mehr verhandelt werden könnte und

der Deutsche Veterinitrrat ja wohl im nächsten
Jahre schon wieder zusammentreten würde, von

der Tagesordnung abgesetzt Wurde. Allerdings

hat der Veterinärrat nachträglich durch schrift

liche Verhandlungen eine von Goltz ausge
arbeitete Eingabe mit geringen Anderungen

angenommen, wird dieselbe veröffentlichen und

den Schlachthoftierürzten zur Vorlage an die

(lemeindeverwaltungen zur Verfügung stellen
und auf besonderen Wunsch die Versendung
auch direkt geschehen lassen. — Immerhin doch

etwas Entgegenkommen! —

Die von unserem Vorsitzenden (‘lausnitzer
angeschnittene Frage, ob die mehreren Vereinen

angehörigen Kollegen den Veterinilrratsbcitrag

doppelt, ja dreifach und vierfach bezahlen
müssen, wurde dahin beantwortet, daß der

Veterinürrat schon in Stuttgart diese Frage
entschieden und eine Abstellung des Mangels

versagt habe, weil die mehrfach zahlenden Mit—
glieder auch mehrfach im Veterinärrat durch

Delegierte vertreten seien. Von Goltz wurde
dann darauf hingewiesen, daß unter diesen Um
ständen die Spezial« und l’r0vinzialvercine ihr
Verbleiben im Deutschen Veterinttrrat überlegen
und darüber beschließen müßten, zumal der

preußische liauptverein unsere Angelegenheiten

jederzeit nach lllüglichkcit heim Veteriniirrat
vertreten werde.

Ich kann mich dieser Ansicht nur an
schließen und halte eine uachherigc Aussprache
für nützlich und klürend, wenn auch eine end
gültige Stellungnahme zu der ganzcn Frage
noch nicht möglich sein wird.

Sie schon aus diesem naturgemäß nur in
kurzen Umrissen gehaltenen Referate über die
diesjährige Tagung des Vereins preußischer
Schlachthoftierürztc, daß der Verein tätig ist,
ja sogar intensiv an wissenschaftlichen und
sozialen Fragen unseres Standes mitarbeitet und
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nicht etwa in beschaulicher Ruhe auf seinen

Lorbeeren ausruht. Sämtliche Fragen und Re

ferate wurden mit einer erfreulichen und der

Sache dienenden Freimlltigkeit, teils gemischt
mit erfrischendem Humor und gerechtfertigtem

Sarkasmus, erstattet.

Lassen Sie uns hoffen und wünschen, daß

der Verein auf dem eingeschlagenen Wege zur

Förderung unserer Spezialinteressen fortfahren

möge. Lassen Sie uns aber auch Interesse zeigen,

und dem Verein die nötige Unterstützung ge

währen, indem alie, die dem Verein noch nicht

angehören, demselben beitreten. Wie der Vor
sitzende erwähnte, gehören dem Verein bis jetzt
nur 243 Mitglieder an, trotzdem wir etwa 563
Schlachthöfe haben, darunter doch viele, an

denen mehrere Tierärzte angestellt sind. Con

cordia parvae res crescunt, discordia maximae

diiabuntur!

Mit diesem Appell schloß der Vortragende
sein kurzes, aber sehr sachlich und interessant

gehaltenes Referat.

Eine lebhafte Diskussion folgte diesem Be

richt, in deren Verlauf Dr. Doeneeke ausdrück
lich hervorhob, daß es nicht in der Absicht der

Schlachthoftierärzte läge, die Kreistierärzte von

den Schlachthöfen zu verdrängen; wenn aber an

einem Schlachthof ein oder zwei Tierärzte neben

dem Kreistierarzt die Ausübung der Veterinär

polizei besorgten, so würde dieses zu einer

moralischen Stärkung unseres Standes beitragen.

Hieran schloß sich das Referat von Clausen
über die „Aufstellung einer einheitlichen Wiege

ordnung“. Er gab zunächst einen Überblick

über die Veranlassung, die dazu geführt hat,

dieser Sache näher zu treten, und teilte mit, daß

der erweiterte Vorstand die jetzt vorliegende

Wiegeordnung ausgearbeitet und der Dortmunder

Wiegeordnung mit geringfügigen Abänderungen

angelehnt hat. Dies ist deshalb geschehen, weil

Dortmund den größten Schlachthof in Westfalen

besitzt und auch diese Wiegeordnung ungefähr

der von der im Jahre 1897 stattgehabten Ver

sammlung in Berlin empfohlenen Wiegcordnung

entspricht.
Die Wiegeordnung hat folgenden Wortlaut:

Vorschriften,
betrefiend das Ausschlachten und Verwiegen des

nach Schlachtgewicht gekauften Viehes in dem

städtischen Schiachthofe zu . . . . .

(Wiegeordnung.)

Die Sehlachtungen der nach Schlachtgewicht

gekauften Tiere müssen, wie nachstehend an

gegeben, ausgeführt werden:

Es dürfen von den Tieren abgetrennt

werden:

A. Bei Rindern.
l. Die Haut jedoch so, daß Fleisch oder Fett
an ihr nicht verbleibt. Der Schwanz ist

hinter dem zweiten Schwanzwirbel abzu

schneiden; das sogenannte Schwanzfett darf

nicht entfernt werden;
2. Der Kopf im Hinterhauptgelenk senkrecht zur
Wirbelsäule;

3. Die Fuße im ersten (unteren) Gelenke der
Fußwurzei über dem Schienbein. Sehnen

oder sonstige Flechsen sind an den Gelenken
zu belassen;

4. Die Organe der Brust, Baueh- und Becken
_höhie mit den anhaftenden Fettpolstern (Herz
und Mittelfett), jedoch mit Ausnahme der
Fieisch- und Taignieren, des Beekenfettes

(Kacheifett) und des Schlußfettes;
5. Die an der Wirbelsäule und in dem vorderen
Teile der Brusthöhie gelegenen Blutgefäße
mit den anhaftenden losen Bindegewebsteiien,
sowie auch der Luftröhre, des Zwerchfell
pfeiiers (Nierenzapfen) und der sehnigen
Teile des Zwerchfelles;

6. Das Rückenmark;
7. Der Penis (Ziemer) und die Hoden, jedoch
ohne das sogenannte Sackfett, das Euter von

Kühen und über die Hälfte der Zeit trächtigen
Kalben (Färsen), jedoch ohne das Fett vom
Voreuter.

B. Bei Kälbern.
1—5. Wie bei Großvieh;
6. Der Nabel, die Brustdrilse (sogenannte Milch)
und bei männlichen Kälbern die äußeren

Geschlechtsorgane.

C. Bei Schafen.
1-5. Wie bei Großvieh;
6. Bei Widdern und Hammeln die äußeren Ge
schlechtsteile, bei Mutterschafen die Euter.

D. Bei Schweinen.
l. Die Eingeweide der Brust-, Bauch- und

Beckenhöhle nebst Zunge, Luftröhre, Schlund

und Nierenzapfen, jedoch mit Ausnahme der
Nieren und des Schmeers (Flomen, Llose"‚
Lünten);

2. Das Gehirn und Rückenmark, die Augen, der

Grund der inneren Ohrmuschel und die

Klauenschuhe;
3. Der Nabelbeutel mit Umgebung.

Allgemeines.
Die blutigen Teile an Sehnitt- und Stich

steilen dürfen bei allen Schlachttieren entfernt

werden; beim Ausstich der Augen und Ohren,
bei Entfernung der Zitzen, des Afters und der

blutigen Teile der Schnitt- und Stichsteiien
dürfen die benachbarten Teile nicht mit weg
geschnitten werden. Alle beanstandeten Teile
1 sind nach erfolgter Untersuchung vor der
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Wägung zu entfernen und dürfen keinesfalls

mitgewogen werden.

Die Gewichtsermittlung hat bei den Rindern \

in ganzen oder halben Tieren oder in Vierteln,

bei Kälbern und Schafen in ganzen und bei

Schweinen in ganzen oder halben Tieren zu

erfolgen.

Tiere, für welche ein Warmgewicht bean

sprucht wird, müssen bei Großvieh innerhalb

vier Stunden und bei Schweinen, Schafen und

Kälbern innerhalb zwei Stunden nach geschehener

Tötung verwegen sein. Es sind alsdann seitens
des Verkäufers 2 Proz. des Gesamtgewichts zu

vergüten, jedoch soll die Vergütung bei Rind—

vieh 6 kg für jedes Stück nicht überschreiten.

Längstens 24 Stunden nach geschehener

Tötung maß jedes nach Schlachtgewicht ge

kaufte Tier amtlich gewogen sein. Veranlaßt

der Käufer innerhalb dieser Zeit das Wiegen

nicht, so hat der Verkäufer das Recht, dieses

amtlich ohne Beisein des Käufers vornehmen

zu lassen.

Über vier Stück Kleinvieh (Schafe, Kälber,

Schweine) dürfen nicht zugleich gewogen werden.

In der Aussprache schlägt Thurmann
Altona vor, diese Wiegeordnung in Form einer

Polizeiverordnung zu erlassen, da es so crrnög

licht werde, die Metzger bei Entfernung von

Fleischteilen wegen Betruges zu belangen. Am

Schluß der sehr langen Diskussion, die wieder
zugeben zu weit führen würde, gelangte ein

Antrag zur Annahme, wonach sämtlichen Herren

Regierungspräsidenten von Westfalen je ein

Exemplar der \Viegeordnung zugestellt und

deren Einführung empfohlen wird.

Der Vortrag des Unterzeichneten, der den

Rest der Versammlung ausfüllte und sehr umfang
reich war, wird im Auszugs später wiedergegeben

werden. Dr. Kirsten, Schriftführer.
—- Versammlung des Vsrslns der Schlachthof

tlorlrzte der Provinz Hannover am 24. 0ktbr. 1909.

Zu der am 24. Oktbr. v. J. in Hannover
abgehaltenen Jahresversammlung waren folgende

Mitglieder erschienen: Dr. Brandt-Hannover,
Dir. Brinkop-Lüneburg, Dir. Harting-(‘elle,
Dir. Hellmich-Northeim, Dir. Heile-Emden,
Dir. Jacobs-Hildesheim, Dir. Koch-Hannover,
Dir. Nagel- Ostcrode, Dir. Schönknecht
Hameln, Dir. Schöttler-Stade, Dir. Spering
Wilhelmshaven und Dir. Timmersmanm0sna
brück.

V

Der Vorsitzende Dir. Koch begrüßte die
erschienenen Mitglieder und hieß die anwesenden
Gäste willkommen. Nach Erledigung des Ge

schäftsberichtes und Verlesung der eingegangenen
Schriftstücke erstattete der Vorsitzende, in Ab
wesenheit des Kassieren, den Kassenbericht; er

gedachte ferner des verstorbenen Mitgliedes

Dir. Joest-Göttingen in herzlichen Worten,

dessen Andenken die Versammlung durch Er
heben von den Sitzen ehrte.

Die nach den Statuten notwendig gewordene

Neuwahl des Vorstandes ergab folgendes Re

sultat: I. Vorsitzender Dir. Koch-Hannover,

ll. Vorsitzender und Kassierer Dr. Brandt
Hannover, Schriftführer Dir. llarting-Celle; der
bisherige Il. Vorsitzende und Kassierer Dir. Be
kate-Linden hatte schriftlich gebeten, von seiner
Wiederwahl abzusehen. Zur Aufnahme in den

Verein hatten sich gemeldet die Herren Dir.

Kormann-Nienburg, Dr. Kurtzwig-Verden,
Dr. Möllmanndlannover und Dr. Fobbe
Linden; sämtliche Herren, die in der Versamm

lung als Gäste anwesend waren, wurden ohne

Widerspruch aufgenommen.

Dir. Harting-Celle sprach sodann über eine

seines Wissens in der Literatur noch nicht er

wähnte, durch slursfeste Stlhohen hervorgerufene

Erkrankung des Darmes hol Kllhsrn. Die Krankheit

wird seit mehreren Jahren bei ca. 12 Proz.
aller am Schlachthofe zu Celle geschlach
teten Kälber beobachtet. In der größeren
Zahl der Erkrankungen sind die Lymphdriisen
am Ende des liliftdarmes und des Leerdarmes

mehr oder weniger stark vergrößert und saft

reich. In der Drüsensnbstanz finden sich in

geringer oder größerer Menge kleinste, trübe,

bröcklige Einlagerungen oder streitige Ein

sprengnngen, die sich durch ihre hellere Farbe

von dem mehr grauweißen Drüsengewebe ab

heben. Diese Veränderungen sind vielfach nur

in der Rindenschicht, unmittelbar unter der

Oberfläche zu finden. Verkalkungen kommen in

den Drüsen auch vor. Die Darmwand zeigt
entweder keine makroskopisch wahrnehmbaren

Veränderungen oder ist verdickt, manchmal um

das 2—8fachc. Die Erkrankung erstreckt sich

fast ausschließlich auf den Endteil des Leer

darmes und den Hüftdarm, selten nur sind die

vorderen Abschnitte des Dünndarmes in Mit—

leidenschaft gezogen. Die Schleimhaut des er

krankten Darmes ist. glatt oder in unregelmäßig
verlaufende Längs— oder Querfalten gelegt. Die

Oberfläche der Schleimhaut ist meistens glatt
und feucht glänzend, selten zerklüftet. Die
Schleimhaut der Peyerschen Platten ist häufig
in hohe Querfalten gelegt. In der verdickten Darm
wand findet man öfters vereinzeltoderin ungeheurer
Zahl eben sichtbare bis hirsekorngroße.
grauweiße, trübe Herde, die aus einer
kitsigen oder bröckeligen Masse bestehen.
In der mehr oder weniger verdickten Submucosa
des Darms finden sich größere und kleinere
Zellhaufen, die aus epitheloiden und Riesenzellen



bestehen. Das Zentrum der Zellhaufeu stellt

häufig eine feinkörnige, manchmal zerklüftete

oder schollige Masse dar. Bisweilen konnte
auch eine bindegewebige Abgrenzung der Zell

haufen konstatiert werden. Epitheloide und
Riesenzellen konnten in der Mucosa. nur äußerst

selten angetroffen werden. Die korrespon—

dierenden Lymphdrüsen weisen dieselben zelligen

Veränderungen auf. Bemerkenswert ist, daß

Riesenzellen gar nicht selten in großer Zahl
sowohl in der Submucosa als auch in den zu

gehörigen Lymphdrüsen zugegen waren.

In den nach Ziehl-Gabbet gefärbten

Schnitten der Darmwand und der Lymphdrüsen

erkennt man kurze, säurefeste Stäbchen, die
teils vereinzelt, teils zu mehreren zusammen

liegen, die grade oder leicht gebogen sind und

manchmal aus Körnchen zu bestehen scheinen.

Die Stäbchen liegen in den Riesenzellen, in und

zwischen den epitheloiden Zellen und in der

nächsten Umgebung der Zellhaufcn. In der

Mucosa sind sie ganz außerordentlich selten zu

finden. In der Mehrzahl der Erkrankungen sind

die säurefesten Stäbchen in größerer Menge vor

handen und daher leicht aufzufinden. Nur ganz

selten sind dieselben in enormer Zahl zugegen

und stellenweise in Häufchen derart zusammen

gelagert, daß die Stäbchenform nicht sofort zu

erkennen ist. In reichlichen Mengen, aber selten

in Häufchen zusammenliegend, werden die

Stäbchen verhältnismäßig oft in den Herden ge

funden, die aus einer gleichmäßigen, mehr oder

weniger zahlreiche Kerntrümmer enthaltenden

Zerfallsmasse bestehen.

Sänrefeste Stäbchen sind in den erkrankten

Lymphdrüsen immer leicht nachzuweisen, in der

Darmwand hin und wieder erst nach langem

Suchen. Sie unterscheiden sich in vielen Fällen

in nichts von echten Tuberkelbazillen, bisweilen

erscheinen sie etwas kürzer und dicker. Regressive

Veränderungen werden in den Lymphdriisen fast

stets, in der Damwand recht häufig angetroffen.

Zum Vergleiche wurden zahlreiche Schnitte

von den tuberknlös veränderten Drüsen des

Kopfes, der Lunge und anderer Organe ange

fertigt und untersucht. Hierbei stellte sich her

aus, daß diese Lymphdrüsen in der Regel das

selbe Bild zeigen, wie die Erkrankung der

Darmdrflsen. Säurcfeste Stäbchen wurden manch

mal in Weit größerer Menge gefunden als in der

Damwand und in den zugehörigen Lymphdrüsen.

Harting hat die Ansicht, daß bei Tuber
kulose des Rindes die tuberkulösen Herde

meistens bindcgewebig abgegrenzt sind, in bezug

auf die Lymphdrüsen des Kalbes nicht bestätigt

gefunden.
Aus obigen Angaben gebt hervor, daß bei

dieser eigenartigen Erkrankung des Dünndarms
beim Kalbe säurefeste Stäbchen, epitheloidc
Zellen und Riesenzellen, bisweilen auch eine

bindegewebige Abgrenzung der Herde, regressive

Veränderungen und Verkalkungen, demnach Ver

änderungen gefunden werden, wie sie für Tuber

kulose charakteristisch sind. Da Tierimpfungen

nicht ausgeführt werden konnten, mußten diese

Erkrankungen auf Grund des mikroskopischen
Befundes als tuberknlöse angesehen werden.

Der interessante Vortrag fand lebhaften
Beifall in der Versammlung. Der Vorsitzende
dankte dem Referenten. Da das Wort dazu nicht

weiter gewünscht wurde, hielt nunmehr Kollege

Schlachthofdirektor Tim1nersmann-Osnabrück
seinen Vortrag über Bluttrockenanlagen und führte

folgendes aus:

Die auf dem städtischen Schlachthofe zu

Osnabrück aufgestellte Bluttrockenanlage ist von

der Hannoverschen Kraftfutterfabrik in Hannover

geliefert; die Anlage hat einschließlich der er—

forderlichen Maurer- und Tischlerarbeiten rund

4000 M gekostet; ein geeigneter Raum von etwa

40 qm Flächeninhalt stand zur Verfügung. Die

Anlage setzt sich aus folgenden Bestandteilen

zusammen: l. ein Koagulationsgeiäß, 2. ein

Reservoir, 3. eine Blutprcsse, 4. ein Trocken

schrank mit den zugehörigen Trockenhordcu,

Heizbatterie und Dampfzuleitung.

Das Trockenverfahren ist sehr einfach und

kurz folgendes:

In dem mit einer Dampfzuleitung versehenen

Koagulationsgefäß, das zugleich als Sammel

behälter für das aufgefangene Blut dient, wird

das Blut etwa 2 Minuten lang aufgekocht durch

den einer Dampfdüse entströmenden Dampf und

alsdann in die Presse verbracht. Hier wird das

durch die Koagulation von dem Albumin ge

trennte Serum herausgepreßt; ersteres dagegßn

bleibt zusammen mit den physiologischen Bestand

teilen des Blutkuchens als eine braunrote, fest

weiche Masse zurück. Diese wird in das

Reservoir verbracht, mit den Händen zerkleinert

und auf die sogenannten Trockenhorden verteilt,

welch letztere in den Trockenschrank hinein

geschoben werden. Hier verbleibt diese Masse

bei einer ziemlich gleichbleibenden Temperatur

von etwa 80° C ungefähr 10—12 Stunden. Das

nunmehr versandfertige Produkt stellt eine

schwarzbraune, feste, grobkörnige und geruch

losc Masse dar, welche zum Preise von 8M pro

Zentner von der Hannoverschen Kraftfutterfabrik

abgenommen wird.

Die weitere Verarbeitung des so getrockneten
Blutes zu Kraftfutter erfolgt durch Mahlen des

Trockenproduktes und Zusatz von Kleie u. (18‘
durch die genannte Firma.
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Bei der Aufstellung der Rentabilitätsberecl» verlässigkeit der mit dem Betäuben der Schlacht

nung für die hiesige Anlage wurde von der

(Jesamtschlachtung (etwa 950 Pferde, 6100 Rind

vieh, 8100 Kälber und 18000 Schweine) nur das

gewonnene Blut. von 600 Pferde- und 5400 Rinder

schlachtungon für die Berechnung zugrunde ge

legt; diese liefern etwa 2000 Zentner Blut, von

dem, wie die praktischen Erfahrungen gelehrt
haben, etwa 360 Zentner Trockenprodukt ge
wonnen werden. Da die Fabrik 8 M für den
Zentner zahlt, ergeben diese 360 Zentner eine

Bmttoeinnahme von 2880 M.

lliervou sind an Unkosten abzusetzen:

10 Proz. Verzinsung und Amortisation des
Anlagekapitals von 4000 M . 400 lt

l

Dampfverbrauch (amtl. berechnet) 360 „
Lohn für ‘/

‚ Arbeiter . . . . . 7.i0 „
Säcke und sonstige Unkosten ‚ . 180 „

Sa. 1680 M.
Es verbleibt somit ein Reingewinn von

1‘200M; die angesetzten Unkosten sind reichlich
berechnet, auch der bei der Anlage beschäftigte
Arbeiter kann mindestens für einen ‘/

.J Tag zu
anderer Arbeit auf dem Schlachthofe herau

gezogen werden. Da die [lannoversche Kraft
futterfabrik sich verpflichtet, das Trockenprodukt
auf 10 Jahre zu demselben Preise abzunehmen,
ist mit der Aufstellung der Anlage kein Risiko
verbunden, und sie dürfte für größere und
mittlere Schlachthöfe, wo größere Blutmengen
zur Verfügung stehen, zweifellos rentabel sein.

Sodann sprach Direktor Koch-Hannover
noch über das Prelsnetlerunqsverfahren. Redner
erörterte eingehend die Schwierigkeit, die sich
sowohl bei Beratung der gesetzlichen Maßnahmen
als auch bei Durchführung derselben gezeigt
haben.

Zu den letzten Punkten der Tagesordnung,
Mitteilungen aus der Schlachthofpraxis usw.,

wurde von Dir. Nagel-0sterode auf die ver
schiedene Deutung der ftlr die Tuberkulose in
Frage kommenden Bestimmungen des Fleisch

beschaugesetzes hingewiesen und angeregt eine
möglichst gleichmäßige Beurteilung der Tuber
kulose zu erstreben. Die Versammlung beschließt,
diesen Gegenstand zwecks eingehender lär

örterung auf die Tagesordnung der nächsten
Versammlung zu setzen, desgleichen die in
letzter Zeit mehr und mehr in den Vordergrund
der Tagesfragen getretene bakteriologische
Fleischbeschau.

Bei Besprechung der Betitubungsapparatc
für Großvieh wurde von einigen Kollegen die
Behrsche Pistole empfohlen, von anderen dem
älteren Stoffschen Apparate der Vorzug gegeben.
Dir. Heile-Emden hebt hervor, daß das sichere i

Funktionieren der verschiedenen Apparate im
hohen Maße von der Geschicklichkeit und Zu- ‘

tiere beauftragten Personen abhängig sei.

Nachdem noch verschiedene Fälle aus der

Praxis lebhafte Besprechung gefunden hatten,

wurde die Versammlung geschlossen. Mit dem

Vorschlage, die nächste Versammlung im kommen

den llerbste wieder zu Hannover abzuhalten,

waren sämtliche Anwesenden einverstanden.

——Protokoll der Herbstverumnalunq des Vereins

siehslschsr 6emslndetisrlrzte am 5
.

und 6. No

vember 1910 in Leipzig.

Vorversammlung am f)
.

November, abends

8 Uhr, im Sachsenhof. Au derselben nahmen

teil die Herren Dr. l\l cyfarth-tilauchau,Dr. Ke il

Leipzig, Dr. Seyfert-Pirna, Enke-Zittau, Dr.
Schneiderhcinze-Dresden, Dr. Hafenann,
Mertens, l’aulitz, Dr. I’etzschke und Dr.
Semper- Leipzig sowie Dr. Schachtschabel
Chemnitz,ferneralsGastlleerirektortjeldner in
Burg bei Magdeburg als Vertreter des preußischen
Vereins.

Der Vorsitzende. Dr. ltleyfarth-Glauchau
begrüßt die Erschieneuen, gibt verschiedene
Dankschreiben bekannt und die sonst an den
Verein cingelaufcnen Schreiben, so ein Ein
ladungsschreiben des Komitees der nächst
jiihrigen Hygieneausstellung zu Dresden, ein
Schreiben des Vereins rheinpreußischer Tier
ärzte, seine Stellungnahme zum Ticrquälerei
paragraphen betreffend, und seine Eingabe an
die gesetzgebenden Körperschaften, ein Schreiben
des Verbandes deutscher Juden, dieselbe Ange
legenheit betreffend, und ein Schreiben des Herrn
Geheimrats Schmaltz. das praktische Jahr be
treffend. Sämtliche Schreiben werden eingehend
durchgesprochen und dazu Vorschläge für die
morgende Hauptversammlung aufgestellt. Herr
Direktor Goldner spricht im Namen des Vereins
preußischer Schlachthuftierilrzte den Wunsch

'

aus‚ daß zur Hygiene-Ausstellung in Dresden
eine gemeinsame Tagung stattfinden und diese
im neuen Schlachthofe zu Dresden abgehalten
werden möge.
In weiterer Behandlung des Schreibens des

Komitees der Hygieneausstellung findet der Vor
schlag Dr. hleyfarths Zustimmung. daß seitens
der Schlachthoftierilrfle auf dieser Ausstellung
volkstümliche Vorträge aus dem Gebiete der
l‘leisr-lrbeschan mit Demonstrationen von frischen
kranken Organen gehalten werden sollen‚ wenn
sieh die Ausstellungsleitung dieser ldec svm
pathisch gegentlberstellt und dem Verein nicht
allzu hohe Kosten erwachsen.

Weiter werden dann noch die anderen Punkte
der morgigen Tagesordnung durchgesprochen
und dazu Vorschläge gemacht, und die Vor
\‘ersaunnlung “„l:2 Uhr geschlossen,
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Hauptversammlung am 6. November,
vormittags 11 Uhr, im Sachsenhof. Anwesend
waren: Dr. Meyfarth - Glauchau, Vorsitzender,
Dr. Keil-Leipzig, stellvertretender Vorsitzender,
Dr. Seyfert - Pirna, Schriftführer, Arnold
Oschatz, Kassierer, Gän s ehal s - Großenhain,
Geyer-Penig, Dr. Hafemann-Leipzig, Hahn
Reichenbach, Hempel - Meißen, Dr. H onig—
mann-Auerbach, Karnahl-h‘reiberg,Dr.l(linge
Leipzig, Dr. Litty-Leipzig, Märtens-Leipzig,
Meißner-Riesa, Dr. Petzschke-Leipzig, Dr.
Rühmekorf -Leipzig‚ Dr. Schachtschabel
Chemnitz, Dr. Schneiderh einze - Dresden,
Schumann - Leipzig, Dr. Semper - Leipzig,
Stiehler-Bautzen, Voigt-Leipzig und Zinke
Leisnig, und als Gast Herr Direktor G eldner
Burg b. Magdeburg, als Vertreter des Vereins

preußischer Schlachthoftierärzte.

1. Der Vorsitzende, Dr. Meyfarth, er
öffnet die Sitzung mit begrüßenden Worten und

gibt insbesondere der Freude Ausdruck, daß
wiederum der Verein preußischer Schlachthof

tierärzte in Herrn Direktor Geldner-Burg einen
Vertreter entsandt hat. Alsdann werden die in

der Vorversammlung bereits durchgesprochenen

eingelaufenen Schreiben zur Kenntnis der An
wesenden gebracht, verschiedene Dankschreiben

von Professoren usw. verlesen und mehrere Mit

teilungen gemacht. Zur Aufnahme in den Verein

haben sich angemeldet die Herren Direktor
An ge rmann-Dresden und die städtischen Tier

ärzte Kübnert und Schumaun in Leipzig. Es
erfolgt einstimmig ihre Aufnahme.

Ausgetreten aus dem Verein sind Dr.

Eberle-Auerbach‚ Lauritzen-Stettin, Dr.
Käppel-Leipzig und Wenzel—Chemnitz.
Das Schreiben des Herrn Gebeimrats

Sehmaltz betr., schließt sich der Verein dem
Beschluß der Vorversammlnng an, der dahin

geht, daß die Verbringung eines Teiles des

praktischen Jahres auf einem Staatsgute gut
zubeißen, daß aber der andere Teil des praktischen
Jahres an Schlachthöfen und zwar drei Monate an

einem großen und drei Monate an einem kleinen

zu verbringen sind.

Das Schreiben des Vereins rheinpreußischer

Tierärzte, den Tierquälereiparagraphen und das

Schächten und seine Eingabe an die gesetz

gebenden Körperschaften betr., ist in vollem

Umfang zu unterstützen.

Auf das Schreiben des Verbandes deutscher

Juden, dieselbe Angelegenheit betr., soll diesem die
Mitteilung zugehen, daß der Verein der Gemeinde

tierärzte nicht imstande ist, den Antrag des
Verbandes deutscher Juden zu unterstützen.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung übergehend,

erhält Amtstierarzt Stiehler-Bautzcn das Wort
zu dem Vortrag:

1

Über Sehlsehthofgesetzgehung Im Königreleh Sachsen.

Der Vortragende betonte, daß sich seit dem
Jahre 1907 zum dritten Male im sächsischen
Veterinärbericht über das Jahr 1909 die Be
merkung befinde, daß die Zahl der öffentlichen

Schlachthöfe in Sachsen im Berichtsjahre wiederum

nicht zugenommen habe. Während das König

reich Sachsen nach der Volkszählung vom

Jahre 1905 69 Städte mit Einwohnerzahlen von
537000 bis 5000 fallend hat und außerdem

noch 47 Landgemeinden mit Einwohnerzahlen

schwankend zwischen 14 500 und 5000 vor

handen sind, gibt es nur in 35 Orten Schlachthöfe.

Im Gegensatz zu Sachsen muß die kommunale

Initiative zur Errichtung öffentlicher Schlacht
hä‚user in Preußen als bedeutsam bezeichnet

werden. Hier hat vor allem das preußische
Schlachthofgesetz von 1881 anspornend zur Er

richtung öffentlicher Gemeindeschlachthöfe ge

wirkt. Gegenwärtig gibt es in Preußen 507

Schlachthöfe. Besonders bedeutsam für die

Einrichtung derartiger Anlagen ist das Kommunal

abgabcngesetz vom 14. Juli 1893, das in äll
des ersten, von den Gemeindeabgaben handelnden

Teiles Bestimmungen über die erlaubte Ver

zinsung des Anlagekapitals und der etwa ge
zahlten Entsehäidigungssumme enthält. Von den

sächsischen Bestimmungen, die für die Errichtung

usw. der Schlachthöfe maßgebend sind, führt

der Vortragende das Gesetz vom 11. Juli 1876
an. Hierbei wird betont, daß die Errichtung
der Schlachthöfe als Gemeindeanstalten
leider im Gesetze nicht hervorgehoben ist.

Die die Begutachtung der Schlachthöfe durch

die Kg]. Bezirkstierärzte regelnde Verordnung
vom 10. Juli 1891 ist veraltet, außerdem ist sie
zu kurz gefaßt.

Das Gutachten der Kg]. Kommission für das

Veterinärwesen vom 29. April 1893 schildert die

Mängel der Innungsschlachthöfe in so trefilicher

Weise, daß man glauben sollte, nach Abgabe

dieses würde nicht ein Schlachthof mehr als

Innungsschlachthof gebaut. Leider aber wurden
in den Jahren 1894, 1895 und 1900 noch mehrere

Innungsschlachthöfe dem Betriebe übergeben.
Zu der gegenwärtig in geringem Maße vor.

handenen Baulust von Schlachthöfen trägt, wie

der Vortragende weiter ausführt, die außerordent

lich große Verschiedenheit der Erbauungskostefl

von sächsischen Sehlachthöfen bei.

Beispielsweise kostet ein Schlachthof für eine

Stadt mit9307 Einwohnern und 3460 Sehlachtuugsfl
im Jahre 1909 bei der Errichtung 189000 MJ
der Schlachthof einer Stadt mit 11182 Ein
wohnern und 7873 Schlachtungen kostete 03»

345000 M.; der einer Stadt mit 29412 Ein

wohnern und 22 204 Schlachtungen im Jahre 1909

kostete ca. 325000 M.; eine weitere Stadt mit
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24 947 Einwohnern und 15 722 Schlachtungen im

Jahre 1909 besitzt einen Innungsschlachthof, der
ca. 480000 M gekostetlhat.

Der Vortragende empfiehlt, die Bitte dem

Kg]. Ministerium zu unterbreiten, Schritte wegen

Erlasses eines Schlachthofgesetzes erwägen zu

wollen. In diesem Gesetz möchte vor allem die

Bestimmung über die Verzinsung des Anlage

kapitals enthalten sein.

Auf dem Verordnungswege dürften Be

stimmungen über die Ausübung der Fleischbeschau

und über Gebühren für diese zu erlassen sein.

Unbedingt nötig sei ein Hinweis in dieser Ver
ordnung, der eine vollständige Trennung des

Etats der Fleischbeschau von dem des Schlacht

hofes fordert.

Neben dem Schlachthofgesetze wäre der Er
laß einer Bauordnungfür Schlachthöfe ganz kleiner

Städte bis ca. 5000 Einwohner, kleiner Städte bis
ca. 10000 Einwohner, mittlerer Städte mit über

10000 bis 20000 Einwohnern und größere Städte

mit über 20000 Einwohnern dringend erwünscht.

Die künftigen Schlachthofpläne müßten durch

einen an einer Zentralstelle tätigen tierärztlichen

Sachverständigen eingehend geprüft und begut
achtet werden. Dr. Meyfarth macht den Vor
schlag, eine Kommission zu wählen, die eine

Denkschrift über die Schafiung eines Schlacht

hofgesetzes an der Hand der vorhandenen Ver
träge und des gesetzlichen Materials ausarbeiten

soll. Der Vorschlag findet Annahme. Es wird
hierzu eine Kommission s’0n 6Mitgliedern gewählt,
und die ausgearbeitete Denkschrift soll als

Eingabe dem König]. Ministerium des Innern

unterbreitet werden.

3. Die vor 2 Jahren dem Ministerium einge
reichte Eingabe der Gemeindetierärzte betr. be

schließt man, dem Ministerium eine eingehende

Mitteilung über den Erfolg, der durch die Ein
gabe in den Gemeinden erzielt werden ist, zu

gehen zu lassen, dem Ministerium den Dank des

Vereins abzustatten und die Bitte um weitere

Unterstützung auszusprechen. Weiter beschließt
man, dem Ministerium die Bitte zu unterbreiten,

das Königliche Ministerium möge von der Königl.
Kommission für das Veterinärwesen ein Gut

achten einfordern, das die Tätigkeit der Tier
ärzte an Schlachthöfen in eingehender Weise

beleuchtet und die bei den städtischen Behörden
und im Publikum darüber vorhandenen falschen
und oft sehr merkwürdigen Ansichten zerstreuen
soll, und dieses Gutachten an die Ortsbehörden
der Schlachthofgemeinden gelangen lassen.

Endlich beschließt man, an die sächsischen
Städte bzw. Versammlung der Herren Bürger
meister mit einer Eingabe heranzutreten und
ihnen die Anregung zu geben, einen Referenten
stellen zu dürfen, der die sächsischen Schlacht

hofverhältnisse daselbst darlegen soll. Eine

5gliedrige Kommission übernimmt die Bear

beitung dieser Schriftstücke.

4. Nach Abgabe vertraulicher Erklärungen

beschließt der Verein den Beschluß unter Ziffer 6

des Protokolls vom 3. April, den geforderten
Beitritt der städtischen Tierärzte in Leipzig zum
Landesverband betr., aufzuheben.

Der Verein behält seine Stellung als Spezial—

verein und will auch in diesem Sinne weiter
arbeiten, sobald spezielle Angelegenhditen der

Gemeindetierärzte in Frage kommen.

5. Milz-Meerane gibt schriftlich die An
regung, bei der Hochschule um Abhaltung

eines Wledsrholungskursus für Schisohthoftlerärzts

nachzusuchen.

Sobald bei Dr. Meyfarth genügend An
meldungen eingehen, wird dieser in gewünschtem

Sinne vorstellig werden.

6. Das Einladungsschreiben des Komitees

der Hygieneausstellung in Dresden 1911
betr. beschließt man, sich zu beteiligen und

stimmt dem Vorschlage der Vorversammlung zu,

daß von Mitgliedern unseres Vereins volks

tümliche Vorträge aus dem Gebiete der Fleisch

beschau mit Demonstrationen von frischen,

kranken Organen gehalten werden sollen.

Weitere Schritte in dieser Sache werden dem

Vorstande überlassen.

Für Demonstrationsmaterial werden wieder
20 M. bewilligt.

7. Dem Vorschlage des preußischen'_Vereins

folgend, findet nächstes Jahr gelegentlich der

Hygieneausstellung in Dresden eine gemein
same Sitzung des preußischen und sächsischen

Vereins statt und zwar, wenn möglich, im neuen

Dresdner Schlachthof.

8. Gänschals-Großenhain bringt eine An

gelegenheit, die Entwertungen der Versicherungs

quittungen der staatlichen Schlachtviehver

sicherung betr., zur Sprache.

9. Dr. Keil-Leipzig legt zwei vom Kollegen
V o i gt- Leipzig angefertigte Farbenphotographien
kranker Präparate vor.

10.’ Auf die Tagesordnung der nächstjährigen
Herbstversammlung werden die „Außerordent
liche Fleischbeschau“ und Punkt 8 der
heutigen Tagesordnung gesetzt.

11. Der Vertreter des preußischen Vereins,

Direktor Goldner, spricht seinen Dank für die
ihm zuteil gewordene freundliche Aufnahme aus

und verbindet damit die besten Wünsche für den

Verein.

Schluß der Sitzung l/,3 Uhr nachmittags.

Leipzig, den 6. November 1910.
Dr. Meyfarth-Glauchau, Dr. Seyfert-Pirna,
l. Vorsitzender. l. Schriftführer.
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— Königreich Preußen.

1. Oktober bis 31. Dezember 1910.

Statistische Berichte.
Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und F1eischbescheu sowie der Trlehinensehan im Viertellahre vom

I. Allgemeine Schlachtvieh- und rhzleiischlieschau

Zahl der Tiere, an denen die SEhlaehtvieh» und Fleischbeschau
vorgenommen wurde
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Hundertteilen1weniger 6,76 9,95, 17,14 12,221 23,31 20,271 — 14,61‘ 24,44 3,52 — - ‚24,30
— Deutsches Reich. Ergebnisse der Schlacht- 7613 (7323) Schafen, 3242 (3469) Ziegen und

vleh- und Fleischbeschau im Jahre I908. (Nach dem 5793 (5630) Pferden usw. ’
im Kaiserlichen Gesundheitsamt bearbeiteten 1m Reichsdumhschnitt kamen auf je 1000m“
fünften Bericht über die Ergebnisse der Schlacht- wohner Schlachtungen beschallter Ochse“ 928
vieh— und Fleischbeschau im Deutschen Reiche. (1907; 9,28), Bullen 7‚60 (6,5“), Kuba 26‚49 (25,31),
— Verlag von Juliss Springer in Berlin) Jungrinder 16,65 (15,14), Kälber 75,61 (70,51),

1
.

Die Sehlnehtvieh- und Fleischbeschu bei Schweine 262,67 (264,51), Schafe 36,29 (35,26),

Schlachtungen Im 1nlande. Ziegen 7,71 (7,98)‚ Pferde 2,18 (2,29).

1
. Zahl der beschauten Schlachttiere. 2. Beurteilung der beschauten

Beschaut wurden 3 772 501 Rinder aus- Schlachniere‚
schließlich der Kälber (583222 Ochsen, 477 830 Bei der Fleischbeschau erwiesen sich als
Bullen, 1 665 012 Kühe, 1 046 437 Jungrinder über genußtauglich ohne Einschränkung oder mit
drei Monate ali)‚ 4759 337 Kälber bis 3 Monate so geringfügigen Mängeln behaftet, daß nur die
alt, 16 508 483 Schweine, 2280826 Schafe, veränderten Teile (einzelne Eingeweide, Teile
484 753 Ziegen und 137 247 Pferde und andere des Muskelfleisches, der Haut usw.) zu beseitigen
Einhufer. Gegenüber dem Vorjahr (1907) haben waren, ... unter Umrechnung der von tuher
die Schlachtungen zugenommen bei Bullen um kulögen Tieren herrührenden F\eigchviertel in

11,51 Proz., bei Jungrindcrn über 3 Monate alt Tierkörper — 572 859,75 (1907: 56561135)

um 11,48 Proz., bei Kälbern bis 3 Monate alt Ochsen, 471938‚00 (12293630) Bullen, 1558821,25

um 8,7l Proz., Schafen um 4,34 Proz., Kühen (I 500366,50) Kühe, 1 028 828,25 (922 280,25)

um 4,08 Proz.. Ochsen um 1,35 Proz, Pferden Jungrinder, 4717 314,25 (4 335 519,50) Kälben

und anderen Einhufern um 0,71 Proz., Schweinen 16408791,25 (16293069,50) Schweine, 2273277,00

0m 0,67 Proz‚; abgenommen hat nurv die Zahl (2178 258,75) Schafe, 481844,25 (49167725)
der geschlachteten Ziegen, und zwar um 2,05 Proz. Ziegen, 135 665 (134 540) Pferde usw. Für im

Eine Beschau im lebenden Zustand hat nicht Nahrungs- und Genußwert erheblich
stattgefunden wegen Notschlachtung bei 4708

(1907: 3947) Ochsen, 2530 (2248) Bullen, 60 801
13419 (11916)

30468 (30200) Kälbern, 63096 (77452) Schweinen,
(55 353) Kühen, Jungrindem,

Ochsen, 3353,75

h e r a. b g e s e t z t erklärt wurden 6576,50 (6235,25)
(3082,50) Bullen ,

(64 866,50) Kühe, 10 896,25 (9949,25) Jungrindfl‚
21 088,25 (21 494,00) Kälber, 45 901,75 (4.7 093,251

69 469.50
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(1803,25) Ziegen. Bedingt tauglich befunden
wurden 2150,25 (2132,00) Ochsen, 1853,75 (1684,25)

Bullen, 8329.50 (8155,25) Kühe, 2714,50 (2726,00)

Jungrinder, 1350,75 (1146,25) Kälber, 36 815,50

(39 609,25) Schweine, 188,25 (124,25) Schafe,

15,75 (29,25) Ziegen. Untau glich waren 1635,50
(1470,50) Ochsen, 684,50 (791,25) Bullen, 23 391,75

(26 404,75) Kühe, 3998,00 (3745,50) Jungrinder.

12 583,75 (13 219,25) Kälber, 16 884,50 (18162,00)

Schweine, 2366,25 (2348,50) Schafe, 1099,75

(1188,25) Ziegen, 1582 (1733) Pferde usw.

Auf je 1000 beschaute Tiere entfielen: f11r

genußtauglich usw. erklärte Tierkörper von:
Ochsen 982.23 (982,90), Bullen 987,67 (987,03),

Kühen 936,23 (937,84), Jungrindern 983,18 (982,51),

Kälbern 992,63 (991 SO), Schweinen 993,96 (993,60),

Schafen 996,69 (996,49), Ziegen 994,00 (993,89),

Pferden usw. 988,47 (987,28); für im Nahrungs
und Genußwert erheblich herabgesetzt
erklärte Tierkörper von: Ochsen 11,28 (10.84),

Bullen 7,02 (7,19), Kühen 41,72 (40,55), Jung—

rindern 10,41 (10,60), Kälbern 4,44 (4,92),

Schweinen 2,79 (2,87), Schafen 2,19 (2,38), Ziegen

3,70 (3,65); für bedingt tauglich erklärte Tier
körper von: Ochsen 3,69 (3,70), Bullen 3,88 (3,93).

Kühen 5,00 (5,10), Jungrindem 2,59 (2,90), Kälbern

0,28 (0,26), Schweinen 2,23 (2,42), Schafen 0,08

(0,06), Ziegen 0,03 (0,06); für untauglich er
klärte Tierkörper von: Ochsen 2,50 (2,56), Bullen

1,43 (1,85), Kühen 17,05 (16,51), Jungrindern

3,82 (3,99), Kälbern 2,65 (3,02), Schweinen 1,02

(1,11), Schafen 1,04 (1.07), Ziegen 2,27 (2,40)

Pferden usw. 11,53 (12,72).

Von den im übrigen nicht beanstandeten,

ferner von den bedingt tauglichen und den im

Nahrungs- und Genußwert erheblich herab

gesetzten Tierkürpern wurden unschädlich
beseitigt die Köpfe von 9425 Rindern
(0.25 Proz. der beschauten), 448 Kälbern (0,01),
4162 Schweinen (0,03), 1941 Schafen (009),

162 Ziegen (0,03). 369 Pferden usw. (0,27); die

Zungen von 6793 Rindern (0,18), 223 Kälbern
(0,005), 1849 Schweinen (0,01), 62 Schafen (0,003),
46 Ziegen (0,009), 68 Pferden usw. (0,05); die

Lungen von 854 534 Rindern (22,65), 35993
Kälbern (0,76), 1379 594 Schweinen (8,36),

284 243 Schafen (12,46), 6339 Ziegen (1,31),
6495 Pferden usw. (4,73); die Lebern von
257 786 Rindern (6,83), 18 505 Kälbern (0,39),
370 756 Schweinen (2,25), 177 485 Schafen (7,78),
6342 Ziegen (1,31). 3844 Pferden usw. (2,80); die

Därme von 93015 Rindern (2,47), 8719 Kälbern
(0‚18), 148489 Schweinen (0,90), 1298 Schafen
(0.06), 635 Ziegen (0,13), 649 Pferden usw. (0,47),
die sonstigen einzelnen Organe von 154389
Rindern (4,09), 24 687 Kälbern (0,52), 205 827
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Schweine, 4994,50 (5194,50) Schafe, 1793,25

(

Schweinen (1,25), 6077 Schafen (0,27), 1633

Ziegen (0,34), 1824 Pferden usw. (1,33); die

sämtlichen Baucheingeweide von 72756
Rindern (1,93), 6352 Kälbern (0,13), 64 466

Schweinen (0,39), 1551 Schafen (0,07), 394 Ziegen

(0,08), 424 Pferden usw. (0,31 Proz. der beschauten);
Teile des Muskelfleisches usw. von Rindern
489 990 kg (0,05 Proz. des Schlachtgewichts

dieser Tiergattung), von Kälbern 13 367 kg (0,01),

von Schweinen 203334 kg (0,01), von Schafen

4793 kg (0,01), von Ziegen 588 kg (0,01), von

Pferden usw. 48 452 kg (0,15).

3
. Beanstandungsgrllnde.

Die nachstehenden Angaben beziehen sich

aufje1000 beschaute, für den betreffenden
Beanstandungsgruud in Betracht kom
mende Tiere. Es wurden beanstandet wegen
Tuberkulose 45,69 (1907: 44,64) Tiere; hiervon

unterlagen in 4,16 (3,99) Fällen die ganzen Tier

körper oder einzelne Fleischviertel, in 41,53

(40,65) Fällen nur einzelne veränderte Organe

usw. der Beanstandung. Wegen Schweinescuche

wurden beanstandet6,43Tiere,davon in 0,45 Fällen

die Tierkörper, in 5,98 Fällen einzelne Organe

usw.; wegen Schweincpest 0,20 Tiere, davon in

0,12 Fällen die Tierkörper, in 0,08 Fällen einzelne

Organe usw. (1907 wegen Schweineeeucbe und
Sehweinepest 6,17 Tiere). Wegen Rotlaufs der

Schweine wurden 0,64 (1907: 1,02) Tierkörper

beanstandet, wegen gesundheitschl’idlicher Finnen

0,50 (0,49) und wegen Trichinen 0,05 (0,05).

Wegen Lungenwllrrner werden von 13,04 (12,28).

wegen Lebercgel von 9,57 (8,42) Tieren die ver—

änderten Organe unschädlich beseitigt.

11. Flslschbeschsu bei dem In du lolllnlsml sla

geführten Fleischo.

1
. Untersuchungsstellen.

Im Berichtsjahr waren 124 Untersuchungs

stollen in Tätigkeit. Den bedeutendsten Geschäfts

bctricb hatte, wie in den Vorjahren, Hamburg;

darauf folgen Stettin, Altona, Kleve, Bremen

und Köln. Außerdem waren von besonderer

Bedeutung: Dalheim für frisches Schweinefleisch,

Altona für zubereitetee Rindfleisch, Rindertalg
usw. und Margarine, Bodenhach für Schweine
schinken, Breslau für Speck und Tilsit für
sonstiges zubereitetes Fleisch.

2. Einfuhr und Beanstandungen.
Zur Untersuchung gestelltwurden 134 577,20dz

(1907: 135 994,51 dz) frisches Fleisch, 45343,99 dz

(59 938,86 dz) zubereitetes Fleisch ausschließlich
der Därme, 316 622,42 dz (337 026,77 dz) Därme,

1 480 680,01 dz (1 566 317,65 dz) zubereitete Fette;
davon sind vor Beginn der Untersuchung frei
willig zurilekgczogen werden 11,55 d: frisches
Fleisch, 48,75 dz zubereitetes Fleisch ansschliefl



lich der Därme, 232,93 dz Därme, 859,11 dz zu

bereitete Fette. Beanstandet wurden 2847,99 dz

(1907: 2723,70 dz) == 2,12 Proz. (2 Proz.) frisches

Fleisch, 1586,90 dz = 3,50 Proz. zubereitetes
Fleisch ausschließlich der Därme (1907: 8980,78 dz

einschließlich der zum Genuß ungeeigneten Teile

von Schweineherzschlägen; das Gewicht dieser

Teile betrug im Berichtsjahr 8907,31 dz); der

Beanstandung unterlagen ferner 931,37 dz (1907:

1564,29 dz) == 029 Proz. (0,46 Proz.) Därme,

5027,10 dz (4826,43 dz) = 0,34 Proz. (0,3l Proz.)
zubereitete Fette.

Die Herkunftsländer waren bei frischem
Fleische: Österreich-Ungarn mit einer Einfuhr
von 817,86 dz (beanstandet 2,23 dz), Rußland mit

1066,05 dz (5,3l), Frankreich mit 53,22 dz, (0,60),

Niederlande mit 71679,53 dz (855,82), Dänemark

mit 60031,40 dz (1961,39), Großbritannien und

Irland mit 0,39 dz (0,39), übrige europäische

Staaten einschließlich der deutschen Zollaus

schlüsse usw. mit 927,86 dz (22,25), sonstige

Herkunftsländer mit 0,89 dz (—); — bei zu

bereitetem Fleis ehe ausschließlich der Därme:
Österreich-Ungarn mit 3717,58 dz (20,61), Rußland

mit 212,22 dz (0,72), Frankreich mit 9,07 dz (0,25),

Niederlande mit 1205,41 dz (56,92), Dänemark

mit 27 262,00 dz (712,05), Großbritannien und

Irland mit 5062,22 dz (196,92), übrige europäische

Staaten einschließlich der deutschen Zollaus

schlüsse usw. mit 1003,52 dz (73,17), Amerika
mit 6871,33 dz (526,26), Asien, Afrika, Australien
mit 0,64 dz (——); Därme wurden hauptsächlich
eingeführt aus Amerika (133 549,09 dz, beanstandet

463,67 dz), Dänemark (53 888,69 dz, beanstandet

8,95 da) und Großbritannien und Irland(43 899,76 dz,

beanstandet 158,39 dz). — Die Herkunftsländer der

zubereiteten Fette waren: ÖsterreiclrUngarn
mit 23 763,20 dz (beanstandet 18,02 dz), Rußland

mit 0,45 dz (—), Frankreich mit 46 994,36 dz
(148,96), Niederlande mit 9729,42 dz (269,38),
Dänemark mit 25166,44 dz (612,17), Groß
britannien und Irland mit 38 675,49 dz (534,69),
übrige europäische Staaten einschl. der deutschen
Zollausschltise usw. mit 11919,16 dz (30,22),
Amerika mit 1 319 703,11 dz (3405,26), Asien,
Afrika, Australien mit 4728,38 dz (8,40).

W
3. Beanstandungsgründe.
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Grundes wurden 2192,98 dz (0,11 050

Teile von Tierkü er eahlslanqungen veränderter
1548 26 d O

l'P 1
1
' er frischem Fleisch mit,

’ z (0108 o
h die Beanstandung von Fettwegen Verfälschung, Nachahmung und Verderben

scins mit 1369,52 dz (0,07 °/„) und die Bean

standungen wegen Tuberkulose bei frischem

sowie zubereitetem Fleisch und bei Dünnes mit

1199,32 dz (0,06 °/„1.

Hinsichtlich der einzelnen Fleischarten
sind bei frischem I“leische (ganze Tierkörper)
am häufigsten Beanstandungen erfolgt wegen

Tuberkulose (980,48 dz = 0,73 °/
o des unter

suchten frischen Fleisches) und wegen gesundheits

schädlicher Finnen (158,76 dz = 0,12 °/„); außer
dem wurden 1548,26 dz (1,15 0

/0 des unter

suchten frischen Fleisches) veränderte Teile von

Tierkörpern beanstandet. Bei zubereitetem

Fleische ausschl. der Därme ergaben sich am
häufigsten Beanstandungen wegen Behandlung

mit. Borsiinre (567,16 dz = 1,25°/0 des unter
suchten zubereiteten Fleisches), wegen Minder

gewichts, Fehlens oder unzulässiger Anschneidung

von Lymphdrüsen usw. (353,41 dz = 0,78%),
wegen Verdorbcnseins (201,26 dz = 0,44 °/„) und
wegen Tuberkulose (182,29 dz == 0,40 °/„); das

Gewicht der zum Genuß ungeeigneten Teile von

Schweineherzschlägen betrug 19,67 °/
0 des unter

suchten zubereiteten Fleisches. Bei Därmen

erfolgten die meisten Beanstandungen (724,66 dz

= 0,23 °/„ der untersuchten Därme) wegen ver
schiedener krankhafter Veränderungen und ander

weitiger Mängel, die in dem Erhebungsformular
unter der Bezeichnung „Sonstige Gründe“ zu.

sammengefaßt sind; wegen Verdorhenseinswnrdcn

124,13 dz = 0,04 o/0 beanstandet. Bei zu
bereiteten Fetten waren die hauptsächlichsten
Beanstandungsgründe äußere Mängel (2192,98 dz

= 0,15 °/
0 der untersuchten Fette) und Ver

fälschung, Nachmachung und Verdorbensein

(1369,52 dz = 0,09 °/o).
III. Flelschverbrsuch.

In dem fünfjährigen Zeitraum des Bestehens
der Fleischbeschaustatistik betrug die Gesamt
menge des aus den Inlandsschlachtungen (be

sehaupflichtigen und niehtheschaupflichtigen) und
dem Uberschusse der Einfuhr über die Ausfuhr
sich ergebenden Fleisches: 1904 = 3086179650kg,
1905 = 3102787306 kg, 1906 = 3089503561 kg‚
1907 = 3281458120 kg, 1908 = 3348816067 kg.
Die Fleischmengc aus den Inlandsschlachtungen
ist hierbei unter Zugrundelegung der Normal
schlachtgewichte ermittelt worden, ohne Einrech
nung der als Fleisch verwendbaren Eingeweide
und des Eingeweidefetts. Auf den Kopf der Be
völkerung entfielen: 1904 = 52.05 kg Fleisch,
1905 = 51.47 kg, 1906 = so‚si> kg, 1907 =
52,93 kg, 1908 = 53,28 kg.
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‚- Löhnis, F., Handbuch d

e
r isn

lieben Bskterioloqie.
907 S. \erlag

' S\V. Preis 36 M.liorntracger, Herim

Bei einer Durchsicht
des Buches muß man

zu dem Urteil
kommen, daß Verfasser

mit he

wunderungswtirdigem Fleißc in
das Chaos der

Materie “rdnung und Übersichtlichkeit
gebracht

hat. In fünf großen Kapiteln,
deren Inhalt nur

kurz wiedergegeben werden
kann, wird

das
Vor

kommen und die Tiitiiäkeit der
Mikroorganismen

l. in den Futtermitteln, 2
. bei der Flachs- und

iianfröste sowie bei der Tabakfermentation,

3
.

in

der Milch und den Molkereiproduktflb 4
'

im Sm’“'

dünger und 5
.

im Boden geschildert. Das dritte

Kapitel, das für den Milchhygieniker von be—

‚anderem Interesse sein dürfte, bringt eine klare

Schilderung der Mikroflora der Milch, der durch

Mikroorganismen veranlußtun Veränderungen der

Milch und der Beeinflussung des Keim89hiilies

der Milch.

Unwillkürlich kommt man beim Durchblättern

des Buches ——ein Durchlesen war bei dem Um

fange nicht möglich — zu dem Schluß, daß es

dem Verfasser gelungen ist, geradezu ein „Stan

dard-Werk" derlandwirtschaftlichrn Bakteriologie
zu schreiben. Foppe.
— Schrocdor, it.‚ Lehrbuch der Trichinen

i|ld Finneuocbou. Verlag „Erika“, Magdeburg.
O. Weber, Leipzig. Preis broschiert 1,40 M,
gebunden 1,80 M.

Der vom Schlachtlmfdirektor K arl
Schroeder in Salzwedel kürzlich heraus
gegebene Leitfaden für Trichinenschauer ist ein
gutes kleines Werk, das in einfacher knapper
Form alles Wissenswerte behandelt. Von den
bisher erschienenen Büchern gleicher Art hat
dieses Werkchen den Vorzug der Kürze. Nur
die Trichinen und Finncnscbau, soweit sie der
nichttierärztlicbe Beschauer wissen muß, ist

berücksichtigt. Alles übrige Beiwerk, das in

das Gebiet der Fieischbeschau hinüberspielt und
so oft verwirrend und erschwerend auf den sich
heranbildeuden Trichinenschaucr wirkt, ist vor
sichtig vermieden. Mit besonderer Sorgfalt
sind nach einer einleitenden Behandlung „vom
Bau des Schweinekörpers“ die Trichine und die
Finnen sowie „die Ausübung der Trichinen
schau“ bearbeitet. Auch die gesetzlichen Grund
lagen und die hauptsächlichsten Schweine
krankheiten haben in kurzer Fassung ihren
Platz gefunden. In der Abkürzung des Stoffes
wußte der Verfasser das nötige Maß zu halten.
sodaß dieser Leitfaden nicht zu einem zu

knappen Wiederholungsbuch herabsinkt.

Es ist daher ein Leichtes, sich die Kennt

nisse für die Prüfung nach diesem Lehrbuchc

dwirtschsfl
von Gebr.

l
l

%
l

1
i

i
i

i
!

l

anzueiguen und zur Nachprüfung Vergessenes

schnell wieder aufzufrischen. DOCII_IIICIIC
nur

für Lernende ist diese
Neuerschcmung

Icm«

pfehlenswert, sondern auch
den Lehrenden bietet

sie eine angenehme Richtschnur
bei Behandlung

dieses Stoffes. In einem von mir geleiteten
\or

bereitungsunterricht bewährte sich dieses
Buch

bereits sehr gut. Modde in Gießen (Hessen).

Neue Eingänge:

— Augsburg, Bericht über die Verwaltung des

südtiscbso Schlacht und Viehhofes für i909.

— Ayers, S H., und Johnson. W. T.. The

bskterlciogy cf commsrcialiy pasteurized und rsw

msrket milit. U.-S. Departement of Agricuiiuru.

Washington 1910.
——Barsdst, Tuberkulose und Verkehr. S.».\.
— Bshm, Untersuchungen über den Mechanismus

der Hinter- und Vorderertrsmitlt des Rindes in

seiner Verschiedenheit bei Tisflands- und Höhen

schlägen. Mit 4'l‘afeln. Hannover 191]. Verlag

von .\l. u. II. Scbaper. Preis 2,80 .\l.- Eilenhergor, W.‚ Handbuch der vergleichenden
mikroskopischen Anatomie der Haustiere. l]. Band.

Mit 391 Textabbildungen. Berlin, Verlagsbuch
handlung Paul l’arry. 191]. Preis 24 .\I.
— Frankfurt a. H., Verwaitungsbericbt des

Schlacht und Viehhofes fiir die Zeit vom i. April
1909 bis 3l. März i9l0.
——Hall. M. C.. The nid parosite und aliied

species cf thc cestcde genus multiceps. U.-.<.
Departement of Agriculture. Washington 1910.
— Hab, E., Erkrankunßb des Enten. III. Band,

III. Teil des Handbuchs der tierärztlichen (‘hi
rurgie und Geburtshilfe, herausgegeben von Je s.
Bayer und Eng. Fröhner. Wien und Leipzig
1911. Wilhelm Braumlillers Verlag.
-— Herzog, H., Über die Ätioioglo des Trschom.

Mit. 4 Abbildungen. S.-A. aus Bericht über die
3G. Versammlung der (iphthalmoiogischcn Geselb
schaft. Heidelberg 1910. Verlag von J. I“. Herg
mann in Wiesbaden.
w Huber, 1. Oh., Bibliographie der klinischen

Entomologis (Hoxspodon, Ausrlnsn). Heft 2
.

Inhalt:
Demodex, Leptus, Ixodiden, Pediculoides, Teint
nychus, Tyroglyphus und diverse Pseudoparasiten.
Zweite, vermehrte Auflage. Jena 1910. Verlag von
Hermann I’ohlc.
——Hutyro, F.‚ und Merck, 1.. Spezielle Patho

logie und Therapie der Haustiere. Dritte, um
gearbeitete und vermehrte Auflage. Jeua1910.
Verlag von (tustav Fischer. Preis M.

— Ludcwiq. Leitfaden zum militIr-tiorlrztilchsn
Unterricht fiir Untervotorlnlro, sin]lbriq-frslwiiilqs
Tierärzte und Vstsrinbrofflziere des Beurlaubten
standss. Hannover 1911. Verlag von M. und
H. Schapcr. Preis 4,50 M.



— Müller, W., Bakterien Im Fleische not

geschlachteter Tiere. S.-A. aus dem Zentralbl.

f. Bakt. usw., I. Abt., Bd. 56, Heft 3/4. -—

Gustav Fischer, Jena 1910.
— Nübel, H., Das österreichische Lebensmittel

gesetz nebst dem Margarinegesetz und Wein
gesetz sowie allen einschlägigen Gesetzen und

Verordnungen. Verlag von Georg Schöpperl,
Wien. 1910.
— Feige, ß. G., and Frothingham, L., and

Palgs, l. 8., Sporothrix and Epizootic Lymphangitis.
Boston, Massachnsetts.
— Schmey, M., Über Neubiidungsn bei Fischen,

S.-A. aus der Frankfurter Zeitschr. für Pathologie.

6. Band, Heft 2. Verlag von J. l". Bergmann,
Wiesbaden 1911.
-— Stiles, Oh. W.‚ The taxonomic vaiue of the

mikroskopic structure cf the stigmal piates in thc

tlck genus dermacentor. IIygicnic-Laboratory,
Bulletin Nr. 6'2. Washington 1910.
— Tiiimans, 1.

,

und Sutthof, W., Präformlerte

Schwefelsäure in der Milch. S.-A. aus Zeitschr. für

Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel usw.

1910, Bd. 20, Heft 2
. Julius Springer, Berlin.

_ Tilimans 1
.,

Über den Nachweis und die

quantitative Bestimmung von Salpetersäure in der

Milch mit 0iphenylamin-Schwefelsäure. S.-A. aus

Zeitschr. für Nahrungs- und Genußmittel usw.

1910, Bd. 20, Heft 11. Julius Springer, Berlin.
—- Titze, C., und Weichei, A., Beitrag zur Er

forschung der Bradsot der Schafe. S.-A. aus

„Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits

amte“. Bd. XXXVI, Heft 2, 1910. Verlag von

Julius Springer, Berlin.
— Ujheiyi, E„ Bericht über die Tätigkeit des

Magysr6värer Rindviehzucht-Vereins I909/l0.
—— Wehrie, Das Veterinärwesen einschließlich

einiger verwandter Gebiete in Großbritannien und

Irland. S.-A. aus den „Arbeiten aus dem Kaiser—

lichen Gesundheitsamt“, Bd. XXX\'I, H. 1
.

Berlin 1310. Verlag von Julias Springer. Preis 3 M.- Winkel, A. 1
.,

Über die klinische und

bakterioiogische Diagnostik der offenen Lungen

tuberkulose beim Rinde. l.-D. Bern 1910.
» Zwick und Fischer, Untersuchungen über die

Beschälseuche. Mit1 Tafel S.-A. aus den „Arbeiten

aus dem Kaiser]. Gesundheitsamte“, Bd. XXXVI,

H. 1. Berlin 1910. Verlag von Julias Springer.

Preis 6 M.

Kleine Mitteilungen.
- Königreich Sachsen. Verordnung über das

Schlachten vom 20. Dezember i9i0.

Zur Ordnung des Schlachtverfahrens wird

unter Aufhebung der Verordnung, das Betäubeu

der Schlachttiere betr., vom ‘21. März 1892

(G. V. B]. S
.

19), verordnet was folgt:

ä 1
. Unter Schlachtung ist jede Tötung

eines Tieres zu verstehen, bei der eine Blut
entziehung erfolgt.

ä 2. Alle Schlachtungen mit Ausnahme der
nicht aufzuschiebenden Notschlachtungen, die

wegen Unglücksfälle oder plötzlicher schwerer
Erkrankungen bei Tieren erforderlich sind,
dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die

des Schlachtens durchaus kundig sind, oder

müssen wenigstens unter Aufsicht und Mithilfe

solcher erfolgen.

ä 3
. Das Schlachten hat in geschlossenen

Räumen oder doch so stattzufinden, daß sein

Anblick der Öffentlichkeit entzogen ist.

Ausgenommen hiervon sind Notschlachtungen

und Schlachtungen von Kaninchen, Geflügel und

Fischen. Jedoch ist auch bei diesen Schlachtungen
nach Möglichkeit darauf Bedacht zu nehmen,

daß sie von öffentlichen Wegen oder Plätzen

aus nicht zu sehen sind.

Beim gewerbsmäßigen Schlachten ist die

Anwesenheit von Personen unter 16 Jahren, mit

Ausnahme der Fleischer-Lehrlinge und -Gehilfen

verboten.
5 4
. Das Schlachten beginnt bei allen

Tieren mit ihrer Betäubung.
Ausgenommen bleiben Schlachtungen, wobei

der Kopf des zu schlachtenden Tieres vor der

Blutentziehung schnellstens vom Rumpfe getrennt

wird, und Notschlachtungen, wenn sich die

Betäubung nach Lage der Verhältnisse nicht

ausführen läßt

5 5
. Die Betäubung soll in der Regel durch

einen kräftigen Schlag gegen den Schädclteil

des Kopfes der Schlachttiere herbeigeführt

werden.

Beim ausgewachsenen Rind ist die Be

täubung unter Benutzung der Schlachtmaske

auszuführen.

Die Verwendung anderer geeigneter Be

täubungswerkzeuge, wie Schlag- oder Schuli

Bolzenapparate, sowie das Erschießcn der

Schlachttiere durch Kopfschuß ist gestattet.

ä 6
. Auf das Schlachten nach jüdischem

Ritus (Schächten) finden die Vorschriften in den

Q5 4 und 5 keine Anwendung. Hier gelten die

folgenden besonderen Vorschriften:

l. Das Schächten von Rindern, Kälbern und

Schafen darf nur in öffentlichen Schlachthäuscrn

vorgenommen werden. Die Schlachthofs

verwaltungen haben das Schächten durch

geeignete Beamte beaufsichtigen zu lassen, auch

können sie es auf bestimmte Tage und Stunden

beschränken.

2
. Die Rinder sind durch Winden oder

ähnliche Vorrichtungen allmählich und nicht mit

roher Gewalt auf den Fußboden des Schlacht
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raumes niederzulegen. Hierbei soll insbesondere

der Kopf des Rindes gehörig unterstützt und so

geführt werden, daß sein Aufschlagen auf den

Fußboden und ein Bruch der Hörner vermieden

wird.

Die Verwendung von Niederlegeapparatcn

und dergleichen Vorrichtungen, die eigens für

diesen Zweck hergestellt sind, ist gestattet, wenn

sie die Ortspolizeibehörde geprüft und für zweck

mäßig befunden hat. Ortspolizeibehörde im Sinne

dieser Verordnung ist in Städten mit revidierter

Städteordnnng der Stadtrat, in anderen Städten

der Bürgermeister, im übrigen der Gemeinde

vorstand und Gutsvorsteher.

3
. Bei dem Niederlagen der Tiere muß der

Schächter bereits zugegen sein, der unmittelbar

darauf sicher und schnell den Schächtschnitt zu

vollziehen hat.

4
. Zur Beschleunigung des Verblutens ist

darauf zu achten, daß sich die durchschnittenen

großen Blutgefäße nicht zurückziehen und ver

stopfen.

5
. Vom Niederlegen an bis zum Aufhören

der durch die Verblutung eintretenden Muskel

kr2impfe ist der Kopf gehörig festzulegen. Die
Benutzung von Kopfhaltern ist zulässig, wenn

ihre Zweckmäßigkeit ortspolizeilich geprüft und

anerkannt worden ist.

ä 7
. Bevor der Tod eingetreten ist, dürfen

Schlachttiere nicht aufgehängt werden, auch

wenn sie betäubt sind. Ebensowenig ist es zu

lässig, das Schlachten vor Eintritt des Todes
des Tieres fortzusetzen.

ä 8
. Das Blut von Tieren, die durch Hals

schnitt oder Halsstich getötet worden sind, darf

zur menschlichen Nahrung nicht verwendet

werden.

5 9
. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Bestimmungen werden mit Geldstrafe bis zu

150 M oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

% 10. Diese Vcr0rdnung tritt mit. dem

1
.

Januar 1911 in Kraft.

Dresden, den 20. Dezember 1910

Ministerium des Innern.

-- Belelngesstzllehe Regelung der Beselllgung

von Tlsrksdsvsrn.
dem 3

.

November dieses Jahres vorgelegte Ent

wurf eines Gesetzes. betreffend die Beseitigung
von Tierkadavern, ist unverändert in der nach—

stehenden lr‘nssung angenommen werden. Das

Gesetz soll gleichzeitig mit dem neuen Vieh

Der dem Reichstags unter ,
i

scuchengcsctz in Kraft treten, was voraussichtlich

‘

am 1
.

April 1912 geschehen wird.

ä 1
.

Die Kadaver oder Kadavorteile aller

gefallenen oder getöteten Pferde, Esel, Maul

tierc, Maulesel, Tiere des Rindergcschlechts,

Schweine, Schafe und Ziegen sind, soweit nicht

ihre Verwertung zugelassen wird, unschädlich

zu beseitigen.
Inwieweit und in welcher Weise eine Ver

wertung von Kadavern und Kadaverteilen zu

lässig ist, bestimmt der Bundesrat.

5 2
. Die unschädliche Beseitigung hat durch

Vergraben an geeigneten Stellen zu erfolgen,

soweit sie nicht durch hohe flitzcgradc (Kochen

oder Dämpfen bis zum Zerfall der Weichteile,

trockene Destillation, Verbrennen) oder auf

chemischem Wege bis zur Auflösung der Weich

teile geschieht. ln letzteren Fällen können die

gewonnenen Erzeugnisse als Futtermittel für

Tiere, Düngemittel oder in anderer Weise, jedoch

nicht zum Genusse für Menschen, verwendet

werden.

ä 3
. Dem Landesrechte bleibt vorbehalten,

für die unschädliche Beseitigung weitergehende

Vorschriften als im ä 1 Abs. 1 und im 5 2 ent

halten sind, zu erlassen, sowie das Abdeckcrei

wesen einschließlich des Betriebs der Anlagen

zur gewerbsmäßigen Beseitigung oder Ver

arbeitung von Kadavern und tierischen Teilen

in Abweichung von der Gewerbeordnung zu

regeln.

5 4
. Die Landesregierungen sind befugt,

Vorschriften zur Ausführung der 55 1
,

2 zu er

lassen. Dabei können sie bestimmen, daß die

Vorschriften dieses Gesetzes auch auf die

Kadaver totgeborener Tiere und anderer Tier
arten als der im 5 1 genannten Anwendung
finden. .

5 5
. Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz

sowie gegen die auf Grund der 315 l. 3
,
4 dieses

Gesetzes erlassenen Vorschriften werden mit
Geldstrafe bis zu einhundertfllnfzig Mark oder

mit Haft bestraft.

5 6. Die Vorschriften über die Beseitigung
von Ticrkadavern, die in den Reichsgesctzen
über die Bekämpfung der lfindcrpcst und anderer

Vichseuchen sowie über die Schlachtvich- und
l“leischbeschau und in den dazu erlassenen oder

noch zu erlasscnden Ausfllhrungsbestimrnungen

enthalten sind, bleiben unberührt.

5 7
. Dieses Gesetz tritt am . . . . . . . . .

. . . . . . . . in Kraft.

Aus der Begründung, die zunächst einen
historischen Überblick gibt über die Entwicklung
des Abderkcreigewerlws und -betriches, den
Stand derTierkadavcrbescitigung in den einzelnen
Bundesstaaten beschreibt, auch auf die dies
bezüglichen Bcsclxliisst: des Deutschen Land
wirtschaftsratcs näher eingeht, wobei betont
wird, daß das Kaiserliche Gesundheitsamt sich
wiederholt auf den gleichen Standpunkt wie der
Deutsche Landwirtschaftsrut gestellt habe, sei
dann noch folgendes hervorgehoben:

An der unschätdlichen Beseitigung der
Kadaver hat sowohl die Sanitäts- als auch die



Veterinärpolizei ein Interesse; die Unschädlich

machung aller Seuchenkeimc, die in den Tier
kadavern vorhanden sein können, stellt den

Abschluß der für die Bekämpfung der Tierseuchen

getroffenen Maßnahmen dar, wie sie in den

Viehseuchengesetzen und auch in den Be

stimmungen über die Schlachtvieb und Fleisch
beschau enthalten sind. Die beste Regelung
der Angelegenheit, die von einem einzelnen

Bundesstaate getroffen wird, versagt aber, wenn

nicht auch in den Nachbarbundesstaaten das
Notwendige geschieht. Im Interesse aller Bundes
staaten muß deshalb von Reichs wegen der
Grundsatz aufgestellt werden, daß eine unschäd- K
liche Beseitigung der Kadaver zu erfolgen hat,
und ferner muß vorgeschrieben werden, welches

'

die Mindestanforderungen sind, die in dieser
Hinsicht zu stellen sind. Alles übrige kann den
Bundesstaaten überlassen werden, die hierdurch
in die Lage versetzt werden, die Regelung den
örtlichen Bedürfnissen und Verhältnissen an

zupassen und gegebenenfalls etwa. schon er
lassene Vorschriften und getroffene Einrichtungen,
sofern sie jenen Mindestanforderungen genügen
und sich als zweckmäßig erwiesen haben, ohne

weiteres beizubehalten.

Auf die Aufstellung obigen Grundsatzes
allein wird sich das Itcichsgesetz aber nicht
beschränken können. Wie zu ä 3 des Entwurfs
näher darzutun sein wird, ist eine den An
forderungen der neueren Wissenschaft ent

sprechende Regelung nicht allenthalben ver

einbar mit dem in der Gewerbeordnung auch für l
das Abdeckereigewerbe aufgestellten Grundsatz

der Gewerbefreiheit. Letztere hat im Auge das

privatwirtschaftliche Interesse sowohl der Vieh

besitzer wie der Abdeckereigewerbetreibenden,
die bei der Freiheit des Gewerbebetriebs am

leichtesten in der Lage sind, die in den Kadavern

enthaltenen Werte auszunutzen. Diese privat
wirtschaftliche Rücksicht muß aber hinter den
höheren Gesichtspunkt des Schutzes der mensch

lichen und tierischen Gesundheit zurücktreten.

lis soll daher den Einzelstaaten die Möglichkeit
eröffnet werden, das Abdeckereigewerbe in Ab
weichung von der Gewerbeordnung zu regeln,
wenn dies im öfientlichen Interesse geboten
erscheint.

Ob und inwieweit es hierbei notwendig sein
wird, die noch bestehenden Zwangs- und Bann

rcchte zu beseitigen, eventuell in welcher Form

und auf wessen Kosten dies zu geschehen hätte,
wird ebenfalls der Gesetzgebung der beteiligten
Bundesstaaten zu überlassen sein. Eine reichs
gesctzliche Regelung erscheint dafür um so
weniger angezeigt, als solche Abdeckcrei
berechtiguugeu nur noch in wenigen Blindes
staatcn bestehen — in erheblicher Zahl nur noch
in Preußen, hier aber in ganz ungleichmäßiger
Verteilung auf die einzelnen Teile des Staats
gebiets ——und als die tatsächlichen und recht
lichen Verhältnisse dieser privilegierten Ab
deckereien zu verschiedenartig gestaltet sind,
um eine einheitliche Bestimmung über ihre Auf
hebung oder Ablösung durch Reichsgesetz
zuzulassen.
Im einzelnen ist zu bemerken:
Überschrift. Unter „Kadavern“ im Sinne

dieses Gesetzes sind die zum menschlichen
Genusse nicht bestimmten und nicht geeigneten
Leichen totgeborener (s. 5 4), gefallener oder

, das wenigstens

nicht zu Schlachtzwecken getöteter Tiere zu
verstehen. _

5 l. Der hier vorgesehene Beseitigung
zwang soll nur insoweit Platz greifen, als nicht
eine Verwertung der Kadaver usw. zugelassen
werden kann.
Denn es ist auch bei gefallenen Tieren oder

bei solchen, die nicht zum Genusse für Menschen.
sondern aus anderen Gründen getötet werden
sind, eine Verwertung wenigstens einzelner

Teile, so der Haut, der Haare, der Hufe, Klauen,

Hörner usw. in Betracht zu ziehen. Die näheren

durch das gesundheits- und viehseuchenpoli
zeiliche Interesse gebotenen Vorschriften über

Umfang und Bedingungen einer solchen Ver

wertung sollen vom Bundesrat erlassen werden.

Im 5 2 ist die Art der unschädlichen
Beseitigung geregelt. Vorbildlich sind hierbei
die entsprechenden Vorschriften für die Be

handlung von Seuchenkadavern und von be

anstandetcm Fleische gewesen (vergleiche ins

besondere die Bundesratsinstruktion zum Vieh

seuchengesetze vom 27. Juni 1895 — Reichs
Gesetzbl. S. 357 — z. B. ä5 11, 30, 40, ferner

die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats

zum Fleischbeschaugesetze vom 30. Mai 1902 -—

Zentralblatt für das Deutsche Reich, Beilage zu

Nr. 22 Seite 115, z. B. A ä 45, C Anhang Nr.1
und D 9 28). Entsprechend diesen Vorschriften

ist neben dem Vergrabcn an geeigneten Stellen,

in den dünn bevölkerten

Gegenden des platten Landes wohl zunächst die

Regel bilden wird, die Beseitigung durch hohe
Hitzegrade oder auf chemischem Wege unter

Zulassung einer hygienisch und ästhetisch un

bedenklichen Verwendung der dabei gewonnenen
Erzeugnisse vorgesehen. Diese Verwendung der
‘ bei gewissen Formen der Beseitigung gewonnenen
Erzen nisse (Fett, Fleischmehl u. dergl.) ist

begri lich verschieden von der im g 1 behandelten
Verwertung der Kadaver selbst beziehungsweise
einzelner Kadavertcile in ihrer ursprünglichen,
wenn auch durch die etwa angeordnetenVorsichts
maßregeln veränderten Form.

ä 3. In einzelnen Bundesstaaten bestehen
schon landcsrechtliehe Bestimmungen über die

Kadaverbcseitigung, die weitergehende Anfor—

derungen enthalten, als hier in den 55 1 und 2

vorgesehen sind, indem sie die Ablieferung der

Kadaver an eine vorschriftsmäßig eingerichtete
Abdeckerci oder Kadaververwertungsanstalt vor

schreiben (s. v. Baden, Gotha, Bremen). Auch

wo solche Vorschriften noch nicht bestehen, wird
es sich vielfach empfehlen, um eine zweck
‘
entsprechende Regelung der Kadaverbeseitigung
sicherzustellen, letztere nicht den einzelnen Vieh
besitzcrn oder privaten Unternehmungen zu über
lassen, sondern sie bestimmten besonders ge
eigneten Unternehmern, am besten öffentlich
rechtlichen Verbänden (Kommunalverbänden,

Z_weckverbänden) zu übertragen, die in der
Lage

sind. zweckmäßig eingerichtete Vernichtungs
und Verwertungsanstaltcn ohne Rücksicht auf
pekuniäreu Gewinn einzurichten und zu be
treiben. Solchenfalls wird man es als wünschens
wert ansehcn können, den freien Wettbewerb
auszuschließen. Abdeckereibezirke zu bilden, in

denen die Abdeckerei nur von den dazu aus
drücklich bestellten Organen ausgeübt werden
darf, die ausübenden Abdecker im öffentlichen
Interesse vor der Zulassung zum Gewerbebetrieb
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auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen und, um das
Publikum vor Ausbeutung zu schützen, als
Gegengewicht gegen das ihnen eingeräumte
Monopol Taxen vorzuschreiben, endlich Vor
schriften über die Einrichtung und den Betrieb
der Abdeckereicn zu erlassen, die weiter gehen,
als die Bestimmungen im 516 der Gewerbe
ordnung.
Um für eine derartige — schon bestehende

oder noch vorzunehmende -— Regelung einen
zweifelsfreien gesetzlichen Boden zu schaffen,
ist im ‚S 3 dem Landesrechte der Erlaß weiten
gehender Vorschriften über die unschädliche Be
seitigung, als in den 55 1 Abs. l, 2 enthalten
sind, sowie eine Regelung des Abdeckerei- und
Kadaververwertungsbetriebs vorbehalten, die in
den im vorhergehenden Absatz angedeuteten
Richtungen von der Reichsgewerbeordnung ab
weicht. In den Bereich der Vorschriften über
die unschädliche Beseitigung fallt nicht die nach
5 l Abs. 2 vom Bundesrate zu regelnde Zu
lassung zur Verwertung.

15 4 gibt den Landesregierungen die Be
fugnis, zur Ausführung der ä5 1 und 2 Vor
schriften zu erlassen. Darin soll auch eine den
örtlichen Bedürfnissen, z. B. in großen Städten
oder dicbtbevölkerten ludustriebezirken, ent

sprechende Ausdehnung der Vorschriften des
Gesetzes auf Kadaver totgeborener Tiere oder
anderer Tierarten (Hunde, Katzen, Geflügel usw.)
angeordnet werden können.
ln den Ausführungsbestimmungen wird auch

die Anzeigepflicht der Tierbesitzer sowie die
Art der Beseitigung nach 5 2 näher zu regeln sein.
5 5. Die Vorschriften, deren Verletzung

hier unter Strafe gestellt wird, können reichs
rechtlicher und landesrechtlieber Natur sein. Sie
einheitlich unter reichsrechtlichen Strafschutz
zu stellen — nach Analogie etwa des 9 147
Ziffer 4 in Verbindung mit. den _Sä l‘2tlo, 139h
der Reichsgewerbeordnung -—, entspricht den
Wünschen der großen Mehrzahl der Bundes
regierungen und erscheint schon der Gleich
mäßigkeit halber sowie auch aus dem praktischen
Grunde zweckmäßig, daß dann für die landes
reehtlichen Anordnungen nicht immer die Rechts
form des Gesetzes oder der l’olizeiverordnung
notwendig ist.
5 6. Selbstverständlich sollen die weiter

gehenden Vorschriften, die auf Grund des Rinder
pest-‚ des Viehseuchen- und des Schlachtvieh
und Fleischbeschaugesetzes über die Beseitigung
von Seuchenkadavern und von verworfcnem
l‘leische erlassen werden sind oder künftig noch
erlassen werden, durch die Bestimmungen des
vorliegenden Gesetzes, das die für alle Tier—
kadwer geltenden Mindestanforderungen festlegt,
nicht berührt werden. Jenen Spezialbestimmungeu
gegenüber hat dies Gesetz nur eine sekundäre,
ergänzende Bedeutung.
— Ein neues Gesetz zur Beklmnmu der fllndsr

tuhsrkuloss In den Niederlsnden. Durch König
lichen Erlaß vom l. Dezember 1910 sind unter
Aufhebung der Bestimmungen von 1904 folgende
neuen Vorschriften zur Beförderung der Tuber

kulosebekämpfung erlassen worden.
Art. l. a) An Viehzüchter, die Mitglieder

eines Vereins sind. der die Verbesserung des

Viehbestandes bezweckt, wird. sofem die dazu

genehmigte Summe zureichend ist, und unter der

Bedingung, daß ihre Viehstitlle den hygienischen

Anforderungen entsprechen, vom Staat eine
Unterstützung zur Bekämpfung der Rin
dertuberkulose bewilligt;
b) mit Genehmigung des Ministers des Land

haus, der dieses Gesetz auszuführen hat, und

unter Feststellung anderer Vorschriften kann

auch anderen Viehhaltern die Gelegenheit ge‘
boten werden, von diesen neuen Vorschriften

Gebrauch zu machen, sofern sie keine gewerbs

mäßigen Viehhändlcr sind.

Art. 9. Personen, die von dieser (Gelegen
heit Gebrauch machen wollen. müssen einen An

trag richten an den Generaldirektor des Land

haus, auf vorschriftsmäßigen Formularen, die

kostenlos auf jedem Bürgermeisteramt zu er

halten sind.

Art. 3. Wenn der Antrag genehmigt wird.
verpflichten sich die Viebbesitzer schriftlich:

a) Erlaubnis zu geben, daß durch einen im

Art. 4 bezeichneten Tierarzt der ganze Viele

bestand auf klinisch erkennbare Tuberkulose

untersucht wird:

b) bei der Untersuchung behilflich zu sein:

c) klinisch tuberkulöse Rinder zu schlachten

oder dem Staate gegen eine gewisse Entschädi

gung zu übergeben oder die Schlachtung durch

den Staat innerhalb 8 Tagen nach der Unter
suchung und unter Beschau des beamteten Tier
arztes zu veranlassen (Art. 4);

d)
zqu Transpvrt der vom Staat über

nommenen Tiere auf eigene Kosten zum nächsten

Bahnhof, (l’ferdehahn, Trambahn oder Schiffs
station‘, wo das Vieh abgeschlachtet wird. Dies

alles nach Anweisungen des Tierarztes (Art. 4t:

e) zur gründlichen Reinigung und Des

infektion der Standplätze von ltberuumutencu

Rindern auf Anordnung und unter Kontrolle

des Tierarztes (Art. 4,:

f) zur Anwendung der prophylakti
schen Maßregeln, die eine tuberkulose
freie Aufzucht der Kälber ermöglichen:

g
‘, kein Vieh einzukaufen oder dem Bestand

zuzufügen, bevor der beamtete Tierarzt das Tier
untersucht und von Symptomen der Tuberkulose

frei befunden hat:

h
) bei Nichteinhaltung der vom Minister

des Landhaus erlassenen Vorschriften die Eut

schädigung zurückzuzahlen.

Art. 4. Die im Artikel 3 angeführte Unter
suchung wird kostenlos von Tierärzten, die vom
Staat hierzu angestellt sind, ausgeführt. Diese

bekommen festes Gehalt und ltcise- und Aufent—
haltskosten. Sie arbeiten unter Leitung des
llepartemcntstierantes nach einer näher aufzu

stellenden Anweisung.



202

Art. 5. Dem Departementstierarzt (Distrikte
tierarzt) stehen zu den unter 3 und 4 genannten

Arbeiten wenigstens zwei vom Minister zu er

nennende Personen zur Seite, die eine Kom

mission bilden, die nach einer vom Minister
zu erlassenden Anweisung zu arbeiten hat. Die
zwei genannten assistierenden Personen erhalten

vom Staat Vergütung für Reise- und Aufenthalts

kosten.

Art. 6. Die im Art. 4 genannten Tierärzte
berichten über die Untersuchungen an den

Departementstierarzt und den Generaldirektor

des Landhaus. Auf Grund dieser Berichte ent
scheidet der Minister des Landhaus, ob eins
oder mehrere Rinder zur Schlachtung vom Staate
übernommen werden.

Beei-Boermond, Schlachthofdirektor.

Tagesgesehichte.
— Die Errichtung einer außerordentlichen Pro

fessur für Tierheilkunde ist an der Universität
Jena geplant. Bis jetzt besteht daselbst ledig
lich das Amt eines Dozenten für Tierheilkunde,

das zuletzt Medizinalassessor Dr. Klee ver
waltet hat.

— Reichsgesundheltsrat. Von Tierärzten sind

außer den bisherigen Mitgliedern von Beiß
wängcr-Stuttgart, Dammanmflannover. Edel
mann-Dresden, HafnenKarlsrnhe, Lydtin
Baden, Ostertag und Sehütz-Berlin sowie
Vogel-München für die Jahre 1911- 1915 noch

als Mitglieder ernannt werden der Geh. Ober

mcdizinalrat Professor Dr. Lorenz-Darmstadt
und Landestierarzt Zündel-Straßburg i. E.

Unter den 89 Mitgliedern des Reichsgesund

heitsrats gehören 41 dem ärztlichen Stand an

(besonders Hygieniker und höhere Medizinal—

heamte), 10 sind Vertreter der Tierheilkunde,

10 Juristen und Verwaltungsbeamte, 19 sind Apo

theker, Chemiker oder chemischeGroßindustrielle,

3 Vertreter der Landwirtschaft, 2 Vertreter des

Bau- und Ingenieurfaches, 2 Gewerbeaufsichts

beamte, je 1 ist Geologe und Mitglied der See
herufsgenossenschaft.

— 0fl’entllche Schlachthöfe Der Bau öffent

licher Schlachthöfe ist endgültig beschlossen in

Memel, Mohrnngen, Üboriingen und Under
stadt, geplant in Jena. Der Bau neuer öfient
licher Schlachthöfe ist in Wolfs nbtlttel und
S tein an a.0. beschlossen werden. Erweiterungs
bauten sind genehmigt in Magdeburg (Neubau
einer zweiten Schweinesehlachthalle, Kosten

betrag 300 000 M), Münster i. W. (neuer städti
scher Viehhof und Anschlußgeleise für den städti

schen Schlachthof), 0 b e r u d u rf (Kühlanlage,

Kostt'nbetrag 30000 M), Planen i. Voigtl. (Er
weiterung der Rinderschlachthailc, Kostenbetrag

132500 M), geplant in Leipzig (Neubau einer
Großviehmarkthaile, Umbau derViehmarkthallen,

Kostenanschlag 990 000 M).

Neuordnung der Gehsltsverhältnlsss am

Schlacht- und Vlehhofe In Düsseldorf. Gemäß Be

schluß der Stadtverordnetenversammlung vom

13. Dezember 1910 ist das Gehalt der mit Pen

sionsberechtigung angestellten Tierärzte in fol

gender Weise geregelt werden: Obertierarzt

4000—6000 M, Polizeitierarzt 3600—5700 M,

Tierärzte I. Gehaltskiasse: 3500—5600 M, II.Ge—
haltsklasse: 3200—5200 M. Schenk.
— Die Beseltlgung der geheimen Personalakten

für die städtischen Beamten ist in Breslau

angeordnet werden. Nach der „Bresl. Ztg.“

wurde in einer Beamtenversammlung mitgeteilt.
der Oberbürgermeister Dr. Bender habe für
die Breslauer städtischen Beamten die geheimen

Personalakten beseitigt oder doch ihres Charak

ters als Geheimakten entkleidet. Der Ober

bürgermeister habe angeordnet, daß von jedem

ungünstigen Urteil, das von einem Vorgesetzten
über seine untergebenen Beamten zu deren

Personalakten eingebe, diesen in der Hauptsache

Mitteilung zu machen sei, damit sie die Gelegen
heit zur Verteidigung erhalten. Anklagen und

Beschuldigungen von anderer Seite seien dem

betretfenden Beamten urschriitlich zur Äußerung

vorzulegen.
— Zur Flolsohvemrgung Im Deutschen Kelche

nahm die 39. Plenarversammlung des Deutschen

Landwirtschaftsrats auf das Referat des Geheimen

Ökonomierats Andrä eine Resolution an, die
unter Anerkennung der Leistungen der deutschen

Landwirtschaft es als deren Pflicht bezeichnet,
die Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der

Fleischprodnktion mit dem zunehmenden Bedarf
an Fleisch weiter zu steigern. Letzteres er

scheine möglich, wenn die Rentabilität der

Viehzucht und Viehhaltung durch beeinträch

tigende Maßnahmen nicht gefährdet werde, ferner

durch weitere Steigerung der einheimischen

Futtererzeugung und durch Kultivierung der

J Moor- und Heideländereien.

— Vorschriften für die versuchsweise erteilte Er

laubnis der Elnt'uhr gefrorenen überseeischen Fleisches

in die Schweiz. Der schweizerische Bundesrat hat

die Bewilligung der Einfuhr von gefrorenem liber
seeischem Fleisch versuchsweise unter folgenden
Bedingungen erteilt. Die Einfuhr darf nur in

Orte stattfinden, die über die erforderlichen

Gefrier- und Kühleinrichtungen verfügen. Der

Transport muß in zweckmäßig eingerichteten
Kiihlwagen erfolgen. Es darf nur Fleisch von
Rindern und Schafen eingeführt werden. Von
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Yeteriniirpolizeibehörde zu Berlin folgende An

der Beigabe der inneren Organe wird für die

versuchsweise Einfuhr abgesehen. Tiere des

Rindvichgeschlechts werden in Hälften oder in

Vierteln, Schafe in ganzen Körpern zur Einfuhr

zugelassen. An den Verkaufsstellen ist Gefrier—

fieisch durch die zuständigen Aufsichtsorgane

täglich zu kontrollieren. Das Gefrierfleisch muß

in allen Verkaufslokaiitäten nach Art und Her
kunft in einer für das Publikum leicht sichtbaren

Weise deutlich bezeichnet werden. Die Ver
wendung von Gefrierfieisch zur Herstellung von

Wurstwaren ist verboten. Das gefrorene Fleisch

wird als konserviertes zum Zollsatz von 25 Franken

(frisches Fleisch zu 10 Franken) verzollt.

-— Zur Einfuhr französischen Schlachtviehs. Das

Königl. Württembergische Ministerium
des Innern hat die Genehmigung der Einfuhr
französischen Schlachtviehs in den städtischen

Schlachthof zu Stuttgart zurückgenommen,
nachdem dcrAusbrueh derMaul- und Klauenseuche

in Hochsavoyen festgestellt werden ist.
— Zur Verhütung der Verschleppung der Maul

und Klauenasuchs vom Schlachtviehhnf hat die

ordnung getroffen: „Gebrauchte Anbindestricke‚

schmutziges Arbeitszeug, Stiefelwerk, Gerät

schaften und dergl. dürfen vom Vich- und

Schlachthof nicht entfernt werden, bevor deren

Reinigung und Desinfektion stattgefunden hat.“

Die städtische Verwaltung tibernimmt auf Antrag
und für Rechnung der Interessenten die Reinigung
und Desinfektion der genannten Gegenstände.

— Aufruf zur Mitwirkung an der Unterdrückung

der ilaul- und Klausnssuchs. Das Königlich
Württembergischehiinistcriurndeslnnsrn
hat im „Staatsanzeiger“ folgende \'eröfientlichung

erlassen: „Die Weiterschleppungen geschehen
zurzeit fast nur durch den Personenverkehr.
Diesen können die Polizeibehördcn nicht ver

bieten. llier muß die Bevölkerung sich selbst
helfen. Es ist ein Irrtum, zu glauben, mit poli

zeilichen Maßnahmen allein lasse sich die Seuche

unterdrücken. Leider spielen Seuchenverheim- ;

lichungen bei der Weiterverbreitung der Seuche

keine geringe Rolle. Wenn es auch gelingt,

‘

derartigen Verheimlichungen bald auf die Spur
zu kommen, die Täter zur Anzeige zu bringen i

und der verdienten Strafe zuzuführen, so haben

derartige Verheimlichungen doch in der Regel
einen großen Schaden zur Folge. Deshalb kann

die Mahnung zur größten Vorsicht bezüglich des

Personenverkehrs und zur pünktlichen Erfüllung i

der Anzeigepflicht nicht häufig genug wieder
holt werden.“
—- Fleischvergiftung. In Baumgarten bei

Breslau erkrankten vier Kinder einer Arbeiter
familie schwer nach dem Genussc eines Herings,

den sie sich in Abwesenheit ihrer Eltern gekauft

hatten. Eins der Kinder ist bereits gestorben.

—- Das Gesetz, hoh‘sti'snd die Beseitigung von

Tierkadavern ist Deutschen Reichs (vgl. S. 199)
ist. bei der letzten Versammlung des Deut—eben

Landwirtschaftsrats sehr beif:illig aufgenommen

werden. Das Gesetz Sri geeignet, einer alten

Forderung dieser Körperschaft Rechnung zu

tragen, die einheitliche Regelung des Abdeckerei

wesens im Reichs in die Wege zu leiten. Der

Deutsche Landwirtschaftsrat nicht die im Gesetze

vorgesehenen Bestimmungen als unbedingt
nötigeMindestforderungenan und hältesfür
wünschenswert, daß durch Landesgesetze
eine weitergehende Regelung der Frage
der Kadaverbeseitigung, wie das durch
einzelne Bundesstaaten schon geschehen
ist, zur Durchführung gelangt.
- Reform den italienischen Vstsrinlrwsasns.

Nach einer Notiz in der „Österreich. Wochen

schr. f.Tierheilk.“ ist einelteform des italienischen

\‘eterinärwesens geplant, die u.a. in der Los

Iösung vom Ministerium des Innern und in der

Unterstellung unter das Landwirtschafts
ministerium, die sich überall ausgezeichnet
bewährt hat, bestehen soll.

-— Frankreich auf der Drasdsnsr Hygiene

auastsilung. Für die Beteiligung Frankreichs an
der Internationalen Hygiene -Ausstellung in

Dresden hat der Senat, wie aus Paris berichtet

wird, 340000 Francs bewilligt.

——Deutscher Vetcrlulrrat. Nachdem der Ent

wurf von Ausführungsvorschriften zum neuen

Vichseuchengesctz dem Deutschen \'eterinärrat

nunmehr zugegangen ist, wird die XII. Plenar
versammlung in den Tagen vom 5. bis 8. April

d
. J. in Hamburg abgehalten werden.
In die Tagesordnung sind außer den in der

Bekanntmachung vom 7
.

September v. J. mit
geteilten Beratungsgegenstiinden noch folgende
Punkte aufgenommen werden:

12. Führung des in dot- Schweiz erworbenen
Dr. med. vet.

13. Antrag des Vereins der Schlachthof-Tier
ärzte der Rheinprovinz zu 535 der Satzung.

14. Naturforschen‘erstlmmlungeu und Tierheil
kunde.

Das offizielle Programm wird demnächst
veröfientlicht werden.

Stuttgart, den 29. Januar I9Ii.
Dr. von Beißwiinger.

— Die Internationale Hygiene-Ausstattung in

Dresden i9il. Im Mai dieses Jahres wird in
Dresden die Internationale Hygiene-Ausstellung
eröfinet werden, deren Vorführungen der För
derung der Gesundheit des Menschen dienen.
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Fünf große Abteilungen werden das ganze ge
waltige Gebiet der menschlichen Gesundheits

pflege teils in rein wissenschaftlicher Art. für

die Fachleute, teils in gemeinverständlicher

Weise für das allgemeine Publikum zur An

schauung bringen. Es handelt sich um eine
wissenschaftliche, um eine historisch - ethno

graphische, um eine populäre und um eine sport

liche Abteilung, in die sämtlich die hochent

wickelte Industrie eingreift. Eine sehr umfang
reiche Abteilung wird ohne Zweifel die der

Nahrung's-‚ Genußmittel und Getränke.
Die Beziehung der Hygiene zu all den vielen Er

zeugnissen der hierher gehörigen Gewerbezweige

liegt so klar auf der Hand, daß ungefähr alles, was

zur Nahrung und Notdurft der Menschen gehört,

in dieser Gruppe plaziert werden kann.

Die Fläche, von der sich die Ausstellung

erhebt, beträgt über 320000 Quadratmeter. Sie

liegt in der Mitte eines großen Parkes im Zentrum

der Stadt, umgeben von dem berühmten König

lichen Garten, von dem der König von Sachsen

einen großen Teil, besonders die prächtige

Herkules-Allee, zur Verfügung gestellt hat.

Das Deutsche Reich, die Bundesstaaten, die

deutschen Städte, die hygienischen Institute und

Korporationen werden die Ausstellung in um—

fassender Weise beschicken. In hervorragender

Weise aber ist das Ausland vertreten. Beinahe

alle Kulturstaaten‚ Österreich, Ungarn, Frankreich,

Rußland, Amerika, Brasilien, Japan, China, die

Schweiz u. a. haben sich zu einer möglichst

umfangreichen Beteiligung entschlossen und

werden in eigenen Staatspavillons ihre wich

tigsten hygienischen Einrichtungen zur Schau

stellen.

Soweit sich heute übersehen läßt, wird der

Besuch ein ganz enormer werden. Es sind bis

jetzt 250 Kongresse, Generalversammlungen und

Massenbesuche aller Art für den Ausstellungs

sommer nach Dresden angemeldet.

Personalien.
Ernennungen. Tierarzt C. Zander in Waren

i. M. wurde zum Schlachthofdirektor daselbst; Dr.

Wilhelm Matthias in Brandenburg a. H. zum
Schlachthofinspektor in Kletzko (Kr. Gnesen);
Dr. Großnickel in Halle a. S. zum Assistenz
tierarzt am Schlachthof in Stendal; Otto Bessert
in Üblingen zum Schlachthofverwalter in Lörrach

(Baden); Dr. Adam zum bakteriologischen

Assistenten und Wilhelm Erk zum 2. klinischen
Assistenten am Veterinärinstitut der Universität

Leipzig; Böhme in Schneeberg (Sachsen) zum

Schlachthofdirektorgdaselbst; Rü d i ge r in Schulitz
zum Schlachthofdirektor daselbst und Hugo

Berner zum Schlachthofassistenten in Miilheim

a. d. Ruhr ernannt.

Auszeichnungen. Es wurde verliehen dem Kgl.

Landestierarzt Obermedizinalrat Prof. Dr. Edel

m aun in Dresden das Komturkrcuz des k. k. öster

reichischen Franz-Josef0rdens; dem Geh. Ober

medizinalrat Hofveterinitrarzt Prof. Dr. Lorenz

in Darmstadt das Dienstehrenzeiehen für 25 Hof

dienstjabre in Gold; dem Großherzoglichen Landes

tierarzt, Oberregierungsrat Hafner in Karlsruhe
der Dr. med. vet. hon. causa von der vereinigten

medizinischen Fakultät der Universität Gießen.

Promotlonen. Zum Dr. med. vet. Wurde in

Berlin promoviert der Tierarzt bei der städtischen

Fleischbeschau Paul Leue. Tierarzt R. Scheel
in Lübeck hatvom Senat daselbst die Genehmigung

zur Führung des an der Universität Zürich er—

worbenen Titels eines Dr. med. vet. erhalten.

Vakanzeu.
Schlachthofstellen :

Cöthen: Assistenztierarzt.
Bewerbungen an den Magistrat.

Freiberg i. S.: 2. Tierarzt zum l. Mai 1911.
Gehalt 2000 M. Berwerbungen bis 4. März er.

an den Stadtrat.

Koblenz: 2. Hilfstierarzt. Gehalt 2800 M.
Bewerbungen an den Oberbürgermeister.

L an d an (Pfalz): Schlachthofdirektor. Gehalt
3600 M, steigend alle 3 Jahre um 400 M bis 6000 M,

Dienstwohnung. Gesuche an den Bürgermeister.

L i m b u rg (Lahn): Schlachthofdirektor. Gehalt
2400 M, steigend alle 3 Jahre um 200 M bis 3600 M,

freie Wohnung, Licht, Heizung. Bewerbungen
an den Magistrat.

Trier: Tierarzt zum l. April l9ll. Gehalt
2700 M, steigend bis 42 00M. Bewerbungen bis

6. März a. d. Oberbürgermeister.

S t.We n d e l (Rheinpr.)z Schlachthofverwalter,.

2100 M, steigend alle 3 Jahre um 150 M bis

3000 M, freie Wohnung. Gesuche an den Bürger

meister.

Stelle für ambulatorlsehe Fleischbeschau und

Praxls:

Spangenberg bei (‘assel: Tierarzt.
kunft erteilt der Magistrat.

Gehalt 1800 M. _

Aus—

Redaktionelle Nachricht.

Von meiner Reise bin ich zurück

gekehrt und habe die Redaktion der Zeit

schrift für Fleisch- und Milchhygiene
wieder übernommen. Ostertag.

Verantwortlicher Redakteur (exkl. luseratenteil): Dr. Ostßfl-lg in Berlin. — Verlag von Richard Scheel: in Berlin.
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Bothriocephalus-Finnen in Hechten und

Barschen aus den Teichen der Donau

gegend.

(Mit ‘2 Abbildungen»

Vorläufige Mitteilung.
Von

Jean 0luros,

Stadttierarzt in Piatra Neamtz (Rumänien).

Die Fische sind die Zwischenwirte

zahlreicher Parasiten, deren Untersuchung

den Naturforscher stets interessiert. Für
den Hygieniker ist von besonderer Wichtig—
keit das Vorkommen der Larven von Bothrio
cephalus latus in verschiedenen Fischarten,

weil durch den Geuuß derartigen finnen

haltigen Fischfleisches im nicht genügend

durchgekochten oder gebratenen Zustande

der Mensch den nicht bedeutungslosen

Bandwurm, den breiten Grubenkopf,

erwirbt.

Verschiedene Autoren haben sich da

mit beschäftigt, die Fischarten festzu

stellen. die dieser Larve als Zwischenwirt
in den einzelnen Gegenden dienen.

Von den in dieser Richtung erschie

nenen Arbeiten wäre als erste die von

M.Braun(l) anzuführen. Durch eingehende
Studien ermittelte er gelegentlich seiner

Untersuchungen über die Entwickelungs
geschickte des Bothriocephalus latus das

Vorkommen der Larven in den Fischen
der Ostseeprovinzen, und zwar in den

baltischen Provinzen Rußlands (besonders
in den auf dem Fischmarkt zu Dorpat
feilgehaltenen Fischen und denen des

Finnischen Meerbusens) ebenso wie auch

in Ostpreußen (in den beiden Raffen).
Parona (2) stellte das Vorkommen der
Parasiten in den Fischen der Lombardei l

erben Seen fest, Zs0hokke (3) in denen

der Schweiz (besonders in Genf) und

im Rhein (Basel), Lönnberg (4) in Schwe
den und Schröder (5) in den Fischen
des Petersburger Marktes.

V. Babes (6), Professor der medizini
schen Fakultät zu Bukarest, gebührt das

Verdienst, zuerst in Rumänien auf die

Häufigkeit des Bothriocephalus latus heim

Menschen aufmerksam gemacht zu haben.

In einer ausgezeichneten Arbeit, die in
Virchows Archiv erschien, äußert er sich
hierüber, wie folgt:

„Es ist bisher nicht bekannt gewesen, daß
der Bothriocephalns im Südosten Europas, nament
lich auf der Balkanhalbinscl, vorkomme, und ich
war überrascht, in Rumänien vom Vorkommen
desselben zu vernehmen; bis zum vorigen Jahre
aber, wo ich bei Untersuchung einer an chroni
scher Anümie leidenden Frau Bothriocephalcm
eicr in den i“üccs nachweisen konnte, hatte ich
keine Beweise für diese Behauptung in den
“finden. Leider bekam ich von diesem Falle
keine näheren Nachrichten, so daß ich ihn nicht
verwerten konnte. Erst im laufenden Jahre,
nachdem ich unser großes pathologisch-ana
tomisches Material sorgfältig daraufhin unter
suchen konnte, fand ich noch einmal bei
einem an Plcuropncumonie zugrunde gegangenen,
nicht anämischcn Manne einen Bothriocephalus
im oberen Teile des Jejunums und konnte durch
Erkundigungen erfahren, daß dieser Bandwurm
auch in der Morgue nicht selten. besonders bei
vernachlässigten Leuten, Vagabondcn und Geistes
kranken, gefunden werden war. Aber erst bei
der gerichtlichen Sektion einer Frau, welche, an
chronischer Manie erkrankt, in der hiesigen
Irrenanstalt beobachtet wurde, konnte ich mich
von dem Zusammenhangs des Bothrioccphalus
befundes mit tödlicher Anämie überzeugen.“

Bezüglich der Fischparasiten

mäniens schreibt Babes weiter:
Ru
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„Die Barsche und namentlich die Karpfen

arten wimmeln von Parasiten, namentlich letztere

von Ligulaarten, so daß dieselben große Ver

wüstungen unter den Fischen anrichten. In einem
Hechte, unter 15 daraufhin untersuchten, gelang

es mir, selbst größere und kleinere, bis 2 cm

lange, bewegliche Finnen mit deutlichen seitlichen

Spalten und einziehbarem Kopfe, welche mit den

Larven des Bothriocephalus übereinstimmen, frei

in der Leibeshöhle sowie in der Damwand und
in den Muskeln nachzuweisen, so daß es keinem

Zweifel unterliegt, daß durch Fische, welche oft

in ganz oberflächlich gebratenem oder selbst nur

gesalzenem Zustande in den Handel kommen,
eine Infektion zustande kommen kann.“

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen
faßt jener Forscher dahin zusammen:
„Aus dieser Mitteilung erhellt zunächst, daß

der Bothriocephalus latus auch im Gebiete der
unteren Donau und namentlich in Rumänien vor
kommt, hier nicht selten ist und auch zu hoch

gradiger Anämie Anlaß gibt, welche unter der
Form der perniziösen Anämie zum Tode führen
kann.“

Noch eine zweite Arbeit gibt uns
Kenntnis über die Häufigkeit des Bothrio
cephalus latus in Rumänien, und zwar
speziell inNordmoldau; sie stammt von dem
medizinischen Professor an der Universität
zu Jassy, Dr. Leon (7), und erschien in den
Archives de Parasitologie. Er sagt dort:
„Bothriocephalus, Taenia Solium‚ T. Sagt

nata. — La r6partition de ces differentes espöces
ne peut pas (‘tre faite, mäme d’une maniöre ap

proximative, car, la majorite des rapports medi

caux sur les malades de differentes h6pitaux du

pays, ne port quc la mention „Vers intestinaux“

0u bien seulement Tönia, sans indication de l’es

pece. D’aprt‘es les exemplaires que j'ai pu ob
scrver moi möme je pourrais affirmcr que le
Bothrioccphale est assez fräquent. En dehors du
cas observe par le professeur Babes a Bukarest,

nous avons eu l'occasion d’examiner, pendant un

säjour de six aus a Jassy, sept exemplaires de
Bothriocephalus latus, cnvoyäs par differents

medecins de la ville. Cotte annäe j’ai eu l’oc
casion d'examiner encore un Bothriocephale eli

mint': par ma belle-möre et un autre expulse par

le doyen de Ia Facultö de medecine de Jassy, le

Dr. Busen.“

Zu diesen Beobachtungen über das

Vorkommen des Bothriocephalus latus beim

Menschen in Rumänien möchte ich eben

falls einen Beitrag liefern. Im Sommer

1910 gab mir mein Freund,derStadtarztDr.

P. Flor, in Piatra Neamtz das Stück eines
Bandwurmes zur näheren Bestimmung. Es

rührte her von einer jungen Dame, die er

bereits längere Zeit wegen Anämie be

handelt und die nun ohne Benutzung

spezifischer Arzneimittel jenen Teil aus

gestoßen hatte. Die Untersuchung des

Bandwurmteiles ergab, daß es sich um
das Hinterende eines Bothriocephalus latus
handelte. Es war ca. 1

/.
_,

m lang, die

Proglottiden waren reif und der Uterus
angefüllt mit zahlreichen Eiern Von dunkel
brauner Farbe, so daß das Zentrum der
Proglottiden als schwarzbraune Rosette
auffiel. Dieses Bild war auch meinem
Freunde aufgefallen, und er sagte mir, daß
er noch nie während seiner nunmehr 10

jährigen Tätigkeit in Amt und Klinik
Bandwürmer dieses Aussehens gefunden
habe.

Sonstige Beobachtungen über das Vor

kommen des Schmarotzers in Rumänien

beim Menschen habe ich in der Literatur

nicht finden können. Aus dem Voran
geführten läßt sich wohl folgern, daß der
Bothriocephalus in Rumänien kein seltener
Parasit des Menschen ist; er ist in der
Walachei ebenso wie in der Moldau fest
gestellt worden.

Über die Häufigkeit des Auftretens der
Larven dieses Schmarotzers in den Fischen
rumänischer Gewässer fehlt bis jetzt mit

Ausnahme jener vorangeführteu Beob

achtung des Professors Babes, wonach
er bei der Sektion von 15 Rechten einen
mit Bothriocephalen-Finnen behafteten

fand, jede Angabe.

Es war also nötig, in dieser Richtung
genauere Untersuchungen vorzunehmen,

und ich habe aus dem Grunde im Sommer

1909 das Studium der Fischparasiten

Rumäniens aufgenommen.
In meinem Studienplane hatte ich die

Untersuchungen der Fische aus Donau

gewässern wie auch aus verschiedenen

Binnenseen und Teichen des Landes vor

gesehen. Da jedoch der größte Teil der

Fische, die als Nahrungsmittel Verwendung
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finden, der Donau entstammt, habe ich

mit diesen die Untersuchung begonnen

und auch fast ausschließlich durchgeführt.

Fische aus Landseen habe ich nur wenig

bearbeiten können. Meine nachfolgenden

Beobachtungen beziehen sich daher nur

auf Fische aus Teichen der Donaugegend.

Wenn auch dieses Material nicht allzu

reich ist, so ist es doch gut studiert und
soll fernerhin nach Möglichkeit erweitert
werden. Später, wenn ich auch die Fische

aus den Landseen Rumäniens durchforscht

haben werde, will ich auf mein jetziges
Thema zurückkommen.

Erwähnen muß ich noch, daß die

Fische, über deren Bothriocephalen-Finnen

ich hier sprechen will, aus den Teichen
der unteren Donau stammen, die mit

dieser fast durchweg in Verbindung stehen.
Die hier unter staatlicher Kontrolle ge
fangenen Fische werden großenteils nach

den Häfen Galatz und Braila geschafft
und gelangen von dort in alle Teile
Rumäniens. Auch der Fischmarkt zu
Piatra Neamtz, auf dem ich mein Material

erwarb, wird von ihnen versorgt.

Anfangs erstreckten sich meine Unter

suchungen über Bothriocephalen-Finnen

nuraufHechte(Esoxlucius) und Barsche
(Peca fluviatilis), weil von diesen das An
gebot am größten ist und sie am billigsten
sind, also in erster Linie den Menschen
als Nahrungsmittel dienen können, und

weil diese Fische auch mit am häufigsten
den Bothriocephaluslarven als Zwischen

wirte dienen.

Sonstige Fischarten‚ die man in an

deren Staaten als Zwischenwirte gefunden

l- haftet. In 2 von diesen Fällen konntehat und die auch in unseren Gewässern

leben, sind: die Quappe (Lota vulgaris),
ist selten und darum schwer zu beschaffen;

von den Salmoniden: die Forelle (Trotte
fario) und die Äsche (Thymallus vulgaris),
aber auch diese kommen als Nahrungs

mittel für Menschen kaum in Betracht, da

sie zu teuer sind. Die t‘oregoniden end

lich sind in unseren Flüssen und Seen gar

nicht vertreten.

Meine Untersuchungen fallen in die

Zeit vom Mai bis Mitte November. Die
Fische habe ich in totem Zustande
gekauft; denn nur so werden bei uns
nach der Landessitte die Fische auf
dem Markte feilgehalten.
Die Hechte, die ich für meine Zwecke

erwarb. waren durchschnittlich 35«—-40 cm

lang und hatten ein Gewicht von 500 g.

Die Barsche hatte eine Länge von 18

bis 22 cm.

Die Gesamtzahl der von mir unter

suchten Fische beträgt 163, davon ent

fallen auf die Spezies der Hechte 109,

auf die der Barsche 54 Fälle.
Bei der Untersuchung der Fische ver

fuhr ich folgendermaßen: Nach Spaltung

der Bauchwand durch einen Längsschnitt

an der Bauchseite durchsuchte ich zuerst

die Bauchhöhle nach freien Bothrioce

phalen-Finnen, danach Leber, Milz und
Geschlechtsorgane. Den Gastrointestinal

traktus untersuchte ich erst nach Ab

lösung des Mesenteriums und des Fett
gewebes; da es mir nur so möglich war,

die in der Darmwand haftenden Larven

zu entdecken. Nach diesem kontrollierte

ich den Magen- und Barminhalt genau.

Schließlich entfernte ich vorsichtig die

Haut des Tierkürpers und untersuchte

durch schnittweise Zerlegung des Fleisches

auch das Innere der Muskulatur auf

I’lerocercoiden. Die Dauer einer der

artigen Untersuchung eines Fisches betrug
ca. 30 Minuten.

Durch diese systematischen Unter

suchungen fand ich von 109 Hechten

7 mit Bothriocephalus-Finnen be

ich die Larven frei in der Bauchhöhle

entdecken, ömal fand ich sie im Ver
dauungsapparat (3 mal in der Leber,
1mal im Magen und 2 mal im Darm) und

3 mal konnte ich sie im Muskelgewebe

nachweisen. In der Leber waren die
Plerocercoiden in den oberflächlichsten

Schichten des Parenchyms gelagert, im

Magen und Darm fand ich sie in der
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Muskularis. Hier erschien mir als cha

rakteristisch, daß die Larven stets quer
zur Längsachse des Darmes gerichtet

waren, so daß man sie von außen leicht
als weiße, schmale Ringe, welche die

Gastrointestinalwand nur unvollständig

umgürten, erkennen konnte (Abb. l). In
der Körpermuskulatur lagen die Plero

Fiy. 1.

Magen und Darm eines Herakles mit Bolhriocephalus—
Finnen {(1). Natürliche Größe.

cercoiden ziemlich oberflächlich. Ich fand

sie zweimal in den Rückenmuskeln und

einmal in den Muskeln der Bauchwand,

jedoch nie mehr als eine Finne in der

Muskulatur desselben Tieres.

Die Larven fanden sich manchmal nur

in den Organen oder nur frei in der

Bauchhöhle, manchmal aber auch bei

demselben Tiere gleichzeitig in Organen
und Muskeln.

Die Infektion war immer schwach,

nur einmal konnte ich 5 Finnen bei dem
selben Fische feststellen.
Keine der Larven war eingekapselt;

ihre Größe betrug 8*20 mm.
Bei mikroskopischer Untersuchung der

Plerocercoiden in einem Tropfen kalten

Wassers konnte ich kaum Beweglichkeit
konstatieren, ich sah einen Körper von

zylindroider Gestalt mit einem etwas

größeren Vorderende, das den ein

gezogenen Kopf trug. Die Kutikula war

in unregelmäßige Falten gelegt und

Fig. 2.

"‚“.7—’*‘\'\\
Q\s
2

Isolierte Bothrz'ocqahalus - Finne aus
dem Hec/zl, Kopf ausgestülpt. Fünf

fache Vergrößerung.

zeigte die Faltung vor allem, wenn die

Schmarotzer in kontrahiertem Zustande

waren (Abb. 2). Brachte ich die Schmarotzer
in lauwarmes Wasser, so stülpten sie

ihren Kopf unablässig ein und aus, etwa
wie sich ein Stempel in der Pumpe bewegt,

und ich konnte so die Sauggrubeu
erkennen. Merkwürdig ist, daß ich

bei der mikroskopischen Untersuchung

zwischen 2 Objektträgern trotz an

gewandten Druckes nie den Kopf der

Plerocercoiden ausstülpen konnte und so

nur die im Körper vorhandenen Kalk

körperchen sah.
Die Barsche untersuchte ich ebenso

wie die Hechte, fand aber von
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54 Tieren nur eines mit Betrie
cephalus-Finnen infiziert. Es war
dies eine 8 mm lange, frei im Daminhalte
lebende Larve.
Am Schlusse meiner Mitteilungen an

gekommen, kann ich also sagen, daß

Hechte wie auch Barsche aus den Teichen

der unteren Donau mit Bothriocephalus

Finnen behaftet sind, und daß nach

meinen bisherigen Untersuchungen der

Teilsatz der damit infizierten Hechte

7 Proz., der der Barsche 2 Proz. beträgt.
Die Infektion ist immer schwach.

Die Tatsache, daß der Betrie
cephalus latus kein seltener Parasit
der Menschen in Rumänien ist„
glaube ich darauf zurückführen zu
können, daß man den Kaviar der
Hechte, der auch Sitz der Larven
sein kann, in rohem Zustande, nur
mit unschädlichen Zutaten versetzt,
als Salat genießt.
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Zur Vereinfachung der Trichinenschau.
Von

Dr. Iss. Böhll in Nürnberg.

Wohl alle Tierärzte, denen die Leitung
oder Beaufsichtigung der Trichinenschau

an größeren Schlachthöfen oder Schau

ämtern obliegt, hegen den Wunsch nach

einer Vereinfachung der Methode der

Untersuchung auf Trichinen. Die An

regung Reißmanns, nur 14 Präparate
aus dem Zwerchfellfortsatz zu untersuchen,

gab dem Reichsamte des Innern auf Vor
schlag des Kaiserlichen Gesundheitsamts

bekanntlich Veranlassung, in einem Rund

schreiben vom 25. Februar 1909 die Bundes

staaten Preußen, Bayern und Sachsen zu

ersuchen, in bestimmten größeren Schlacht
höfen die Reißmannsche Methode einer

Nachprüfung bei Feststellung von Trichinen

bei Schweinen zu unterwerfen. Von ver

schiedenen Seiten wurden die hierbei

gemachten Erfahrungen in den Fachzeit

schriften veröffentlicht, und, soweit mir

bekannt ist, hat sich in allen diesen Fällen
die Zuverlässigkeit der Methode gezeigt.

Nach den hier gemachten Beobachtungen,

deren Ergebnis anfangs Oktober 19W.) in

einem amtlichen Berichte niedergelegt

wurde, und auch nach späteren Unter

suchungen habe ich die Überzeugung ge

winnen können, daß sich die Trichinen
funde voraussichtlich vermehren
würden, sobald die Zahl der Prä
parate aus dem Zwerchfellfortsatz
erhöht wird. Einen Beweis für die
Richtigkeit dieser Ansicht liefert die Mit

teilung des Kollegen Maske in Königs

berg in Nummer 9 der „Schlaeht- und

Viehhofzeitung“ d. Jgs., wonach unter
einem Transporte Schweine nach Fest

stellung von Trichinen bei fünf vorschrifts

mäßig untersuchten Tieren drei weitere

trichinüse aufgefunden wurden, als 14 Prä

parate nur von den Zwerchfellpteilern

untersucht wurden.

Nachdem nunmehr die Erfahrungen

für einen Zeitraum von fast zwei Jahren
vorliegen, wird die Entscheidung seitens

der zuständigen Stelle jedenfalls nicht

mehr lange ausbleiben und eine Ab

änderung der Ausf.-Best. D Anlage b

gg l, 2, 4, 5, G und 9 (wubei auch gleich
zeitig die Zulassung der Projektione
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beschau ausgesprochen werden müßte) zur

baldigen Folge haben.

In denjenigen Bundesstaaten oder

Regierungsbezirken, in denen den er

lassenen Trichinenschauvorschriften nicht

die obengenannten Bestimmungen zu

grunde gelegt wurden, wie z. B. in

Hessen, Württemberg, den meisten

bayrischen Regierungsbezirken usw.‚
wurde bereits die behördliche
Genehmigung zur Vornahme der
amtlichen Trichinenschau mittelst
Trichinoskops und nach der Reiß
mannschen Methode erteilt. Dies trifft
z. B. auch für Regensburg zu, wo bis heute

bei Untersuchung von 14 Zwerchfellpfeiler

präparaten bereits bei vier Schweinen
Trichinen festgestellt wurden.

Bedauerlich ist es nur, wenn in einzelnen

Orten nicht auch die Untersuchungszeit,

wie sie Reißmann angegebenhat(l2Min.),
eingehalten und die Vereinfachung auf

Kosten der Zuverlässigkeit soweit ge
trieben wird, daß in einer Stunde von

einem Beschauer eine Zahl von Unter

suchungen erledigt wird, die nicht mehr

verantwortetwerden kann.*) Eine derartige

Beschau ist schlechter als gar keine und

darf von dem zuständigen Tierarzte nicht

gestattet werden. Da nachweislich amt

lich auf Trichinen untersuchtes Fleisch

bei Einbringung in einen Ort oder Bezirk

mit obligatorischer Trichinenschau nicht

nochmals dem Beschauzwang unterliegen

soll, haben auch die letzteren Orte und

Bezirke ein großes Interesse daran, daß

die Untersuchungen überall einwandfrei
ausgeführt werden; es könnte sonst ge

schehen, daß die vorgenommene Beschau

als nicht gültig seitens der zuständigen
Behörde angesehen wird. Eine Verein
fachung darf niemals gleichbedeu
tend sein mit Verschlechterung.
In den Heften 5 und 7 des Jahr

gangs XIX dieser Zeitschrift habe ich ein

*) Vgl. Kismann, Mitteilung in Nr. 6 der
„Zeitschrift für Fleischbeschau, Triehinenachau,
Schlacht- und Viebhofwesen“, München, 1911.

verbessertes Trichinenmikroskop
und hierzu geeignete Kompressorien
beschrieben. Nunmehr glaube ich, einfache

Einrichtungen gefunden zu haben, welche

die Beschau weiter erleichtern und ver
bessern. Die Neuerungen habe ich hier

seit längerer Zeit ausprobieren lassen,
wobei sich ihre vollkommene Brauchbarkeit

erwiesen hat. Ein Gesichtsfeld von minde
stens 6 mm Durchmesser bei 40facher

Vergrößerung ermöglicht, wie seinerzeit

angegeben, bei nur zweimaligem Durch

schieben des Präparats in derLängsrichtung
der Muskelfasern eine vollständige Durch

suchung aller Stellen. ’

Auf dieser Grundlage beruht folgende
Einrichtung:

Die in Heft 7 beschriebenen Kompres
sorien erhalten nun nicht mehr 24 Einzel

striche parallel der Breitseite des Glases,

sondern in genau bemessenem (bei jedem
Objektträger gleichen) Abstand von jeder

Längskante des Objektträgers einen

zarten Längsstrich. Die Präparate wer
den nicht mehr stehend nebeneinander,

sondern in einer Reihe liegend hinter

einander auf diesen Teilstrich gelegt. Um

dies leichter tun zu können, legt der

Präparierende den Objektträger nicht mehr

parallel dem ihm zugekehrten Tiscbrand,

sondern senkrecht zu letzterem vor sich

hin. Hierdurch wird er bei dunkler Unter

lage den Auflegestrich besser sehen und

die Präparate schön gleichmäßig hinter

einander auflegen können. Auch durch

diesen „Auflegestrich“ sollen ' die ge

quetschten Präparate in der Mitte geteilt
sein.

Der Objekttisch ist nicht mehr in seiner

ganzen Breite gleich dick, sondern von

dem hintern Rand der Tischöfl’nung gegen
die Säule zu um ca. 2——3 mm stärker, so

daß er also an dieser Stelle abgesetzt ist

und bei schräg gelegtem Mikroskop das

Kompressorium dort mit seiner Längsseite
aufliegt. Durch eine einige Millimeter
breite Metalleiste, die seitwärts mit einer

Schraube befestigt, auf- und abgeklappt
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werden kann, vermag man den hinten l

erhöhten Teil des Tisches gegen die Mitte i

der Tischötfnung hin um ein bestimmtes

'

Maß zu verbreitern. Die Untersuchung

wird in folgender Weise vorgenommen:

Bei herabgedrückter Leiste und An
liegen des Kompressoriums an sie wird das

letztere von rechts nach links, gleichsam

wie an einer Schiene oder einer Schlitten- l

führung laufend, bis ans andere Ende

geschoben. Hierbei gelangen alle Teile
der Präparate, die unterhalb des Auflege

striches sich befinden, ins Gesichtsfeld.

Sodann wird die Leiste zurückgeklappt und

das Kompressorinm in entgegengesetzter

Richtung von links nach rechts geschoben,

sodaß alle Teile der Präparate, die oberhalb
des Striche liegen, ins Gesichtsfeld ge

langen. Da ein gequetschtes, vorschrifts

mäßig großes Präparat eine Breite von
12 mm nicht zu überschreiten braucht,

müssen alle Stellen der Quetschflächen
vor das Auge des Untersuchenden ge

langen. l)arin liegt der Vorteil der Ein
richtung; denn die Aufmerksamkeit des

Beschauers wird nicht mehr in Anspruch
genommen für die bisher streng zu be

achtende Vorsicht, sicher jede einzelne

Stelle des Präparats ins Gesichtsfeld

zu bringen.

Da die Neuerung nicht kompliziert ist,
läßt sie sich auch leicht an jedem großen
Objekttisch anbringen. Bedingung bleibt

selbstverständlich, daß das Gesichtsfeld
des betreffenden Mikroskops mindestens

6 mm Durchmesser besitzt, daß nur die zu

‘

Vorteile nicht besitzen.

gehörigen, passenden Kompressorien be

nutzt werden, und daß die Ausmaße seitens l

der Fabrikation präzis eingehalten werden.

Die Kompressorien mit zwei Längsstrichen,
die wie die Objekttische von der Firma
Wächter in Friedenau geliefert werden,
sind vorteilhaft auch für die Trichinenschau

l

mit Hilfe des Trichinoskops zu verwenden,
da sie die Benutzung der Schrauben für
die Vertikalverschiebung nur mehr am

Schlusse jeder Präparatenreihe nötig

machen.

Bei Abfassung der Untersuchungsvor
schritten möchte künftig darauf Rücksicht

genommen werden, ob unter Verwendung

der neuen Mikroskope mit erweitertem

Gesichtsfeld, der genannten Schlitten

führung am Objekttisch und der Kompres

son'en mit Längsstricheinteilung untersucht

wird, oder ob die Untersuchung noch mit

älteren Instrumenten geschieht, die diese

Der Zeitaufwand

für die eigentliche Untersuchung wäre dem

entsprechend kürzer oder länger zu be

messen.

Uber präzipitierende Sera.

Von

Dr. 8. Vryhurq in licctsterzwnag (Holland).'

|Schluß„*i

II. Elgsne UMQNIIOIIIIIIIM.

Probetiere. Im ganzen wurden

18 Kaninchen für die Proben benützt.

Sie wurden mit numerierten Ohrmarken

versehen und einzeln in Käfigen unter

gebracht. Anfangs wurde das Körper

gewicht festgestellt, und die Tiere wurden

während der Vorbehandlung regelmäßig

gewogen.

Methoden. Der Zweck war, die

verschiedenen Methoden vergleichsweise

zu prüfen, deshalb wurden einige Ka

ninchen nach L'hlenhuth, andere nach
Friedemann, andere nach Leers und
einige nach der Methode, die von Fornet
und Müller angegeben ist, behandelt.
Injektionsmaterial. Als Injektions

material ist immer Serum verwendet

worden.

Beim Pferde, Rinde, Schafe oder bei der

Ziege wurden aus derVenaJugularis mittels
eines Trokarts etwa 40 ccm Blut steril
entnommen, in einem großen Reagenz

röhrchen aufgefangen und das Blut

gerinnsel nach einer Stunde mit Hilfe
eines ausgeglühten, abgekühlten Platin

spatels von der Wand abgelöst.

*) Vgl. S. lt>l‚ 147 und 175 ff
.

des laufenden
Jahrgangs dieser Zeitschrift.
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Am nächsten Tage konnte das klare

Serum in kleine Reageuzröhrchen ab

pipettiert werden.
Will man Serum für mehrere Injek

tionen sammeln, so ist zu empfehlen,
zur Aufbewahrung kleine Röhrchen zu

nehmen, die nach ein- oder zweimaligem

Gebrauch entleert sind.

Das Serum wurde von mir nur bis

zum achten Tage verwendet, dann wurde

neues Blut und Serum gewonnen.
Einverleibung. Mit Hilfe einer

sterilen Spritze fand die Einverleibung
meistens intravenös statt.

Das Kaninchen wird dazu von einem
Gehilfen fixiert, das Ohr nach vorne ge

bogen, an der Stelle der Randvene werden

dieHaare entfernt, und mit einemin Alkohol

oder Xylol getränkten Wattebausch wird
dieHaut desinfiziert und gerieben, damit die

Gefäße anschwellen. Dasselbe ist auch

durch Betupfen mit einem in heißes

Wasser getauchten Wattebausche zu er

reichen. Beim geschwollenen Gefäß ist

die Einspritzung leicht auszuführen. Man

hat darauf zu achten, daß keine Luft mit
injiziert wird. Es ist vorteilhaft, die

Operation nahe der Ohrspitze auszuführen,
weil man dann genügend Platz übrig läßt

für weitere Injektionen, und kleine un

erwartete Bewegungen nicht schaden. Die

kleine Wunde wird nach dem Herausziehen

der Kanüle mit dem Finger komprimiert.

Wenn die Tiere anaphylaktisch sind,

ist eine intraperitoneale Einverleibung

der intravenösen vorzuziehen. Die intra

pen'toneale Einspritzung geschieht, nach

dem an einer kleinen Strecke der Unter

bauchsgegend die Haare entfernt und die

Haut mit ein wenig Alkohol desinfiziert

sind. Das Tier wird vom Gehilfen in
senkrechter Lage, den Kopf nach unten,

gehalten, die Oberhaut mit der Schere

durchgeschnitten, die stumpfe Kanäle der

Spritze durch die Bauchwand gestoßen

und das Serum langsam eingespritzt. Die

kleine Wunde wird mit einer Spur Kol
lodium geschlossen.

Probeblutentnahme. Etwa 12 Tage
nach der ersten Injektion wurde ein wenig
Blut entnommen und auf seinen Präzi

pitingehalt untersucht.

Dazu wird die Randvene des Ohres,
nachdem die Gefäße zur Anschwellung
gebracht sind, unter aseptischen Kau

telen, eingeschnitten und das heraus

fließende Blut aufgefangen. Durch Kom

pression der kleinen Wunde mit dem

Fingernagel wird die Nachblutung zum

Stillstand gebracht. Für eine Probe ge
nügen etwa 3 ccm Blut. Zum Auffangen
des Blutes sind Petrischalen zu

empfehlen, diese werden nachher schräg

gestellt, der mit Blut gefüllte Teil nach

oben; das klare Serum sammelt sich im

unterm Teil und ist leicht abzupipettieren. ‚
Serumprobe. Für die Serumprobe

wurden einige kleine, ganz reine Reagenz
röhrchen gefüllt, das erste mit 1 ccm

Serumlösung 1 : 10, das zweite mit 1 ccm

1 : 100, das dritte mit 1 ccm einer Lösung

1 : 1000 und das vierte mit 1 ccm Lösung

1 :10000. Zur Kontrolle wurde ein

Röhrchen mit 1 ccm physiolog. NaCl

Lösung beigefügt. In jedem Röhrchen
wird 0,1 ccm des Antiserums vorsichtig

zugefügt, damit die Flüssigkeiten nicht

gemischt werden und das schwerere Anti-

serum unten bleibt. Bei positiver Reaktion

entsteht nun der mehr oder weniger deut

liche weiße Ring an der Stelle, wo die

Flüssigkeiten sich berühren. Die Reaktion

wurde kontrolliert eine Minute nach dem

Zusetzen des Antiserums, sodann 20 Mi

nuten und eine Stunde später.

Das Serum wurde als brauchbar an

erkannt, wenn sofort oder nach einer

Minute in der homologen Lösung 1 : 1000

ein deutlicher Ring sich bildete.
Trat diese Reaktion nicht ein, so

wurde eine neue Seruminjektion gemacht

und das Serum 5 oder 6Tage später
wieder geprüft. Bei genügender Wertig

keit wurde zur Entblutung des Kaninchens

übergegangen, nachdem es etwa 24 Stun

den gehungert hatte.
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Definitive Blutentnahme. Die de
finitive Blutentnahme geschah folgender

weise: Das Kaninchen wird in Rücken

lage auf ein Brett gespannt und tief
chloroformiert. In der Kehlgegend werden
die Haare entfernt. Kehle und Brustfläche

mit Alkohol abgewaschen und die Hals

schlagader der einen Seite freigelegt,

isoliert und zentral und peripher ab

geklemmt. Zum Auffangen des Blutes

braucht man eine kleine, zugespitzte Glas
kanüle, die mit einem Kautschukröhrchen

und einer zweiten gebogenen Glaskanüle

verbunden, in einen Glaszylinder führt,
der mit einem Wattebausch abgeschlossen

ist. Alles ist vor der Anwendung steri
lisiert. Die Spitze der Glaskanüle wird
in die Arterie geführt, die Karotis darüber
festgebunden, die Zentralklemme entfernt,
und das Blut fließt nunmehr in den Glas
zylinder. Durch rhythmische Kompressionen
der Brust ist ein vollständiges Ausbluten

möglich. Ist dies erreicht, so wird die
Kauiile aus dem Glaszylinder entfernt,
und das Blut bleibt 24 Stunden stehen,
bis sich das Serum abgetrennt hat; dieses
wird in kleine Reagenzgläser abpipettiert.
Hat man mit sterilem Materials gearbeitet,
so kann das Serum ohne Filtration und
ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
aufbewahrt werden. Ist das Serum nicht
genügend klar, so ist eine sterile Filtration
mittelst Berkefeld-Filter zu empfehlen.

Sohlußfolgorungsn.*)

Obwohl meine Versuche nicht mit einer
großen Zahl Kaninchen vorgenommen
wurden, ist doch daraus zu schließen,
daß es nicht schwer ist, brauchbare prä
Zipitiereude Sera (Titer 1:1000) herzu
stellen; daß aber ein Titer von 1:20 000
und höher, wie es in den Versuchs
protokollen von Uhlenhuth (70) ange
geben wird, nicht so bald erreicht ist.

*) Mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum
mußte hier auf den Abdruck der Protokolle und
Tabellen der Arbeit im Einverständnis mit dem
Herrn Verfasser verzichtet werden. D. B.

Bei meinen Versuchen wurde ein Titer

von 1 : 1000 (Trübung in einer homologen

Serumlösung Von 1 : 1000 sofort oder nach

2 Minuten) als maßgebend für die Wertig
keit angenommen.

Bei der Behandlung der Kaninchen
ist die intravenöse Einverleibung ange
zeigt. Selbst wenn die Tiere über
empfindlich sind. kann diese Behandlung

durchgeführt werden.

Es können dabei ziemlich starke
Krankheitserscheinungen auftreten, die

Tierchen erholen sich aber bald

davon.

Diese Methode ist einfach und bequem

auszuführen, man braucht nicht peinlich
steril zu arbeiten, und die Gefahr der
Luftembolie ist weniger groß als oft an
gegeben wird, auch braucht man nur
kleine Quantitäten Serum.

Nicht alle Methoden der Vorbehandlung
sind gleich gut.

Die Schnellmethode von Format und
Müller kann ich nicht empfehlen. Von
den Kaninchen, die von mir nach dieser
Methode behandelt wurden (Nr. XIII,
XIV, XV und XVI), lieferte keines ein
gutes Serum und brauchten alle eine
weitere Behandlung. Die Vorbehaudlllng
nach Friedemann ist gut, von den drei
Kaninchen (Nr. II, IV und VI) hatten zwei
nach der zweiten Injektion schon ein
genügend wirksames Serum, das dritte
hatte noch eine Injektion nötig. Die
Methoden Uhlenhuth und Leers geben
ebenso gute Resultate; es hängt von der
individuellen Empfindlichkeit ab, wie viele
Male injiziert werden muß.

Die Behandlung wird von den Tieren
gut ertragen, wenn auch nach den ersten
Injektionen eine Gewichtsabnahme zu
beobachten ist. Die Tiere erholen sich aber
bald wieder. (Kaninchen Nr. I machte eine
Ausnahme.) Einige Zeit nach dem Anfange
der Behandlung zeigen die Tiere Krank
heitserscheinungen (Auaphylaxie), die oft
Besorgnis hervorrufen. Ich sah niemals
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Versuchstierchen daran erliegen, obwohl

sie mehrere Male während der Über

empiindlichkeitsphase eingespritzt wurden.

Wärme scheint die Krankheit günstig

zu beeinflussen. Ich sah Kaninchen, die

in die Nähe des Ofens gebracht wurden,

_sich in kürzererZeit erholen, als diejenigen,

die der Kälte ausgesetzt waren. Die Ab
magerung und der Grad der anaphylak
tischen Erscheinungen standen nach meinen
Versuchen in keinem Zusammenhange mit
der Präzipitinbildung.
Für die definitive Blutentnahme ist die

schon genannte Methode zu empfehlen.

Nach einiger Übung ist die Operation
leicht zu machen, das Blut kann, besser

als auf jede andre Weise, steril aufge

gefangen werden, und durch rhythmische

K0mpressionen des Herzens kann bei

vertikaler Lagerung des Tieres voll

ständiges Ausbluten erreicht werden. So

bald das Blut geronnen ist, wird der

Kuchen vorsichtig von der Wand abgelöst,
und es kann 24 oder 48 Stunden später

das Serum abpipettiert werden. Wenn

das'Serum opalesziert, wird zuerst die

Brauchbarkeit geprüft (Kaninchen Nr. XII).
Nach Titer- und Spezifitätsbestimmung

wird dasSerum in kleine, sterile Reagenz

röhrchen abpipettiert; diese sollen mit

einem sterilen Pfropfen verschlossen, zu

'gelackt und in Büchsen im Eisschrank

aufbewahrt werden, ohne Zusatz von

konservierenden Mitteln.

Das hämolytische Verfahren (Komple

mentablenkung) wurde einige Male neben

der Präzipitationsmethode ausgeführt. Es

zeigte sich als viel empfindlicher, ist aber

sehr kompliziert.

In welchem Grade die übergroße Emp

findlichkeit praktisch schadet, habe ich

nicht beurteilen können.
'

Die gewonnenen Antisera‘wurden auf

ihren Wert für die Differenzierung von

Fleischarten geprüft. Mit einem ausge

glühten Messer wurden aus dem Innern

verschiedener Stücke Pferde-, Rind-,

Schaf- und Schweinefleisch je etwa 20 g

abgeschabt und in ausgekochten Kolb

chen mit dem Doppelten einer physio
logischen NaCl-Lösung übergossen. Nach

2 Stunden wurden die Flüssigkeiten, ohne
zu schütteln, abgegossen und filtriert.

Von diesen klaren Stammflüssigkeiten
wurden mit physiologischen NaCl-Lösungen
verschiedene Verdünnungen gemacht und

mit Antiseren gemischt. Schütteln ist zu

vermeiden, weil dadurch die Lösungen
weniger klar werden. Die besten Seren

gaben mit den homologen Fleischextrakten
noch in Verdünnungen 1 :8 sofort eine
deutliche, ringförmige Trübung. Wenn
die Extrakte mit 15 Teilen physiologischer
NaCl-Lösung verdünnt wurden, trat die

Trübung langsam auf (nach 10 bis 15 Mi

nuten). Weniger starkeSeren(Nr. XII z.B.)
gaben sofort eine Trübung mit Fleisch

extraktlösung 1:4, in Lösung 1:8 dagegen
nach etwa 10 Minuten. Da die Fleisch

extrakte oft ein bißchen gelb oder rötlich

gefärbt sind, ist die Trübung in Verdün

nungen (l :2 oder 1 : 4) besser zu beob
achten. Zu 1 ccm Fleischextraktlösung

wurde je 1 ccm Antiserum zugefügt. Ziegen
antiserum präzipitiert in Schaffleischextrakt
und ebenfalls, jedoch weniger deutlich

und langsamer, in Rindfleischextr‘akt.

Rinderantiserum gibt eine schwache Trü

bung in Ziegen- und Schaffleischextrakten.
Die Fleischextrakte waren durch Zusatz

von ein wenig Diaphtherin (0,05 Proz.)
mehrere Tage reinzuhalten.
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Statistische Angaben über Tuberkulose der

Fleischlympbdrüsen bei Rindern.
Von

Dr. V. Bach.

Die folgenden Zahlenangaben beruhen

auf Untersuchungen und Tagebuch

eintragungen, die für die Zwecke dieser

Übersicht mit besonderer Sorgfalt vor

genommen worden sind und Anspruch auf

Zuverlässigkeit haben. Sie beziehen sich

auf 203 Fälle, in denen 305 Rinder-viertel

infolge Tuberkulose einer oder mehrerer

Fleischlymphdrüsen fiir bedingt tauglich
erklärt wurden. Als Fleischlymphdrüsen
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haben dabei gegolten": Achsel-, Bug-',
Kniefalten-, Kniekehl- und Sitzbeindrüsen.

Bei den 203 Rindern, von denen die
Viertel stammten, waren tuberkulös ver
ändert in

106 Fällen: Lunge, sämtliche Bauch

eingeweide, sonstige einzelne

Organe,

23 „ Lunge, sämtliche Bauch

eingeweide,

37 „ Lunge,Leber‚Darm‚ sonstige
einzelne Organe,

26 „ Lunge, Leber, Darm,
3 „ Lunge, Leber, sonstige ein

zelne Organe,

4 „
' Lunge, Leber,

1 „ Lunge, Darm,
3 „ Lunge, Darm, sonstige ein

zelne Organe.

Von den 305 beanstandeten Vierteln

waren linke Vorderviertel 59, rechte 53,

zusammen 112 Vorderviertel; linke Hinter

vierte193,rechte100, zusammen 193Hinter

viertel.

Bei den 203 Rindern waren zu be

anstanden: nur Vorderviertel (eins oder

beide) in 52 Fällen, nur Hinterviertel

(eins oder beide) in 110 Fällen, Vorder

viertel und Hinterviertel zusammen in

41 Fällen.

Es waren tuberkulös verändert in

59 linken Vordervierteln: 15Achseldrüsen,

52 Bugdrüsen, in 53' rechten Vorder

vierteln: 17 Achseldrüsen, 45 Bugdrüsen.

Also in 112 Vordervierteln: 32 Achsel

drüsen, 97-Bugdrüsen.

In 93 linken Hintervierteln: 34 Knie

faltendrüsen, 38 Kniekehldrüsen, 39 Sitz

beindrüsen, in 100 rechten Hintervierteln:

34-Kniefaltendrüsen, 34 Kniekehldrüsen,

47 Sitzbeindriisen. Also in 193 Hinter

vierteln: 68 Kniefaltendrüsen, 72 Knie

kehldrüsen, 86 Sitzbeindriisen.

Tuberkulös verändert waren in 112

Vordervierteln: die Achseldriise allein in

15 Fällen, die Bugdrüse allein in 80 Fällen.

Achsel- und Bugdrüse zusammen
' in

17 Fällen; in 193 Hinterüer‘telr'rd' die

Kniefaltendriise allein in 4
'7
-

Fällan, die

Kniekehldrüsc allein in 56 Fällen, die
Sitzbeindrüse allein in 6

3 Fällen, Knie
falten- und Kniekehldrüse zusammen in

4 Fällen, Kniefalten- und Sit'zbeindrüse

zusammen in 6 Fällen, Kniekehl- und
Sitzbeindrüse zusammen in 1 Fall, Knie

falten-, Kniekehl- und Sitzbeindrüse zu

sammen in 11 Fällen.
'

Aus dieser Zusammenstellung geht

hervor:

- ,1
.

Es werden erheblich mehr Hinter
riertel als Vorderviertel wegen Fleisch

lj/mphdrüscntuberkulose beanstandet.

2. In den Vorderm'erteln spielt hinsicht
lich der der Erkrankung

die Aclweldrüse eine weit weniger

wichtige Rolle als die Bugdrüse.

3. In den Hirztw*vicrteln sind in dieser
chiebzmg die Fleischlymphdrüsen
nahezu gleichartig beteiligt; ein ge

ringes Übergewicht zeigt die Sitxbein

drüse. _

4. Tuberkulose nur einer Fleischly-mph

drüse in einem Viertel ist um ein

vielfaches häufiger als Tuberkulose

xwcieroderdreierFlezkchlymphdrüsen

Erklärung.

' -
Lediglich im Hinblick auf das „Qlli

tacet consentire videtur“ Sehen wir uns

zu der Erklärung veranlaßt, daß wir i
n

den Ausführungen, von Rievel (S. 169

bis 171) nur eine Bestätigung unserer

(S. 150—151) zum Ausdruck gebrachten

Anschauung erblicken. Wir müssen des

halb die in seinem Schlußpassns gebrauchte

Redewendung als unangebracht zurück

weisen.

Wohin sollte es führen, wenn eine sach

lich berechtigte Kritik als „Gebahren“
bezeichnet werden dürfte, das man „fest
nageln“ maß. \

Wer, wie wir, die Wirkung unzu

treffender Bücherangaben in der gericht

lichen Praxis schon am eigenen Leibe
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verspürt hat, der sieht sich leider zu einer der Annahme veranlaßte, man‘ habe es

deutlichen Ausdrucksweise bei der Kritik mit Knochentuberkulose zu tun. Als
gezwungen, und man wird daher in Sach- jedoch bei Berührung der fraglichen Stelle
verständigenkreisen unser „Gebabren“ i mit dem Finger eine geringe Menge
durchaus begreiflich finden. wässeriger Flüssigkeit ablief, mutmaßte
Die Angelegenheit ist damit für uns ich, daß es sich um einen im Wirbel

an dieser Stelle erledigt.

‘

körper eingeschlossen gewesenen Echino
München, 13_ März 1911, kokkus handle. Die nähere Untersuchung

Prof. Dr. C. Mai und Dr. s. Rothenfußer. bestätigte diese Angabe=
__fi Im Körper des ersten Lendenwirbels befand

, sich eine bis 4 cm lange, 1,5 cm hohe und 1,9 cm

Varschiedenes aus der Praxis_ breite ovale Höhle, welche die durch ihre

Echinokokken im Körper des ersten Lendenwirbels Selli6bi““g WP‘""° Membran ein“ Eßhin0
einer Kuh und gleichzeitiges Vorhandensein einer t k0kkuS em&ch|03- Beim Düf0h95igßll de! Tief
üherzlhligen Rippe am rechten (luerfortsaiz diese: körpers war die Blase zerstört Werden und die

Wirbeln. ß Flüssigkeit bis auf den vorerwähnten liest aus
Von ‘ .
. ‚ gelaufen. Die etwa 1 mm starke Membran heßDr' wem" '°yer m welmm'

sich von der knöchernen Unterlage leicht ab
(Mit 2 Photographien};

lebe K0 r hgcn
.

‚h

.

m |.
_

1 n. p an . waren in 1 r mc unerNacb der gewerbsmäßigen Dumh
weisbar. Zwischen der llöhlung im Körper und

_teihmg
der ‘VirbelSäule einer etwa zwmf' i dem Wirbclknnal bestand eine etwa für den

jährigen, auf luesrgem StililütlhiliOffl kiil‘Z- kleinen Finger pussicrlnarc Kommunikation.

th. 1.

" ‚

Beide Hälften des in der Mrdiuncbene geler'llm oralen Imulrmrirlnls. In};

Echinokokkeflmembran wurde, um die Ilöhlung im ii'irbellrürper sichtbar zu
machen, ror der Aufnahme en!fernl.

lich geschlachteten Kuh fand sich im‘ Da das Tier auf einem Transport
Körper des ersten Lendenwirbels

‘

wagen bis vor die Schlachthalle gefahren
Ein mit. einer Gewebsmasse ausgefüllter worden war und bis zum Tütungsplatz

Spongiosadefekt, der, da das Tier mit

‘

nur wenige Schritte zu machen hatte, so

einer frischen Serosentuberkulose behaftet wurde bei der Lebendbeschau nicht fest

War, bei oberflächlicher Betrachtung zu gestellt, ob der Parasit. bei der Kuh
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durch Druck auf die Pars lumbalis heraus: Der rechte Querfortsatz'war von
des Rückenmarks Lähmungserscheinungen

sensibler oder motorischer Natur hervor

gerufen hatte, wie sie Goldmann*) in

etwa doppelter Breite und Dicke des
linken und trug außerdem an dem sonst

freien lateralen Rande eine überzählige,
einem ähnlichen Falle beobachtet hat. Von | etwa 30 cm lange, abwärts sich Ver

Fl'g. 2.

Überzählige Rippe.

dem Besitzer, einem Händler, war in bezug
hierauf nichts in Erfahrung zu bringen.
Wie es beim Vorhandensein von Echino

kokken in Knochen fast stets der Fall
zu sein scheint, waren Lunge und Leber

mit den gleichen Parasiten behaftet. Die

Echinokokkeninvasion in der Leber war

hier so stark, daß das Parenchym bis

auf Reste geschwunden war.

Bei Herausnahme des Wirbels stellten

sich noch einige weitere Anomalien

*) Diese Zeitschrift, XVIII. Jahrgang, S. 35.

jüngende Rippe. Sie hatte eine mittlere
Breite von etwa 2 cm, Höhe von etwa

1 cm, war normal verknöchert‚ gewölbt
und leicht aboral gestellt. Während der

artige überzählige Rippeu meist trei

schwebend („Fleischrippen“) oder nur

durch Knorpel oder ein bandartiges Ge

webe mit dem Querfortsatz des ersten

Lendenwirbels verbunden zu sein pflegen,
war in diesem Falle eine regelrechte
Verknöcherung der Verbindungsstelle ein

getreten.

Referate.
Hall, H.‚ Über den Nachweis der
Tuberkelbazillen durch das Antiformin
Ligroinverfahren unter besonderer Be
rücksichtigung der Darmtuberkulose.

(lang-Dissertation Gießen 1909.)

Verfasser benutzte bei seinen Ver

suchen die von Haserodt empfohlene
Antiformin-Ligroinmethode und ging fol

gendermaßen vor:

Kotprobeu,denen vorher Tuberkelbazillen
in Reinkultur beigemischt worden waren, oder
die von Tieren (Rind, Schaf, Hund) stammten,

denen Tuberkelbazillen in Reinkultur per es ver
abfolgt worden waren,wurden mit gleichen Mengen

‘
keimfreien, destillierten Wassers im Mörser ver

\ rieben, dann mit der 5—bis 6tachen Menge einer
15 prozentigen Antiforminlösung angesetzt und

nach kräftigem Schütteln 24 Stunden stehen ge

lassen. Nach Abschfltten der oberen, klaren

. Schicht Antiformin wurde der Schlamm unter

beständigem Umrühren durch mitteifeine Lein

wand filtriert, zentrifugiert, mit physiologischer
Kochsalzlösung gewaschen und nach abermaligem

Zentrifugieren in destilliertem Wasser auf

genommen. Die Aufschwemmung wurde nun

mit Ligroin versetzt und 5 Minuten lang tüchtig

geschüttelt. Das Ligroin riß dabei alle festen

Bestandteile mit nach oben. Der entstandene

Schaum wurde durch Einstellen des Glases in

ein Wasserbad von 60—65 ° C beseitigt. Hierbei
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fielen die festen Komilchr:n wieder zu Boden.
während die Tuberkelbazillen in der Grenzzone

des Ligroins zurückblieben und von dort mit der

Platinöse auf den Objektträger gebracht werden

konnten. In jedem Präparat waren Tuberkel

bazillen fein verteilt zu finden, von anderen

Bakterien dagegen nichts zu sehen. Parallel

versucbe mit Antiformin und mit Wasser allein

fielen ungünstiger und schlecht aus. In Vor

versuchen konnte Hall feststellen, daß alle im
Kote enthaltenen Bakterien mit alleiniger Aus

nahme der Tuberkelbazillen aufgelöst Werden.

Erwähnt sei noch, daß Tuberkeibaziilen, die

24 Stunden lang der Einwirkung einer 15 pro

zentigen Antiforminlösung ausgesetzt werden
waren, Meerschweinchen nicht mehr tuberkulös

machten. 'I‘hieringer.

Eber, Weitere experimentelle Beweise
für die nahe Verwandtschaft der beim
Menschen und beimRindevorkommenden
Tuberkelbazillen und die Möglichkeit
einer Umwandlung menschlicher Tuber
keibazilien (Typus humanus) in finden
virulente Formen (Typus bovinus).
(Münch. Med. Wochenschr. 1909,Nr. 43, S. 2215.)

Verf. konnte aus künstlich erzeugten

tuherkulösen Bauchfellveränderungen von

Kälbern, die durch intraperitoneale In
jektion der mit Bouillon verriebenen Milz
dreier mit Lungenmaterial von Phthisiker
leichen intraperitoneal infizierter Meer
schweinchen vorbehandelt waren, Tuberkel
bazilien isolieren, die sich im Kultur- und

Infektionsversuch (künstliche Übertragung

auf Rinder) wie Baziiien des Typus
bovinus verhielten.

„Diese Versuche machen es somit in

hohem Grade wahrscheinlich, daß unter

der Einwirkung einer durch das gleich
zeitig mitinjizierte Organmaterial ver

ursachten Bauchteilreizung ein besseres

Haften der Tuberkelbazillen in der Bauch

höhle und eine allmähliche völlige An

passung an den Rinderorgenismus ge

währleistet wird.“ Puppe.

Amtliches.
— Königreich Preußen. Verfügung des Nini

stsrlums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
bstrsifend Verkehr und Handel mit Wild, vom

14. Januar i‘.)ii.

An sämtliche Herren Ober-Präsidenten -—

außer Schleswig.

Eurer Exzellenz teilen wir im Anschluß an

unsern Erlaß vom 28. Oktober v. J. -— 1B Id
2285 M. i. L., Iib 9645 M. f. il. u. G., IVb 5536 M.

d
. I. —— ergebenst mit, daß durch die unterm

24. November v. J. für den Regierungsbezirk
Schleswig erlassene Poiizeiverordnung über den

Verkehr mit Wild der Zettelzwang für Hasen
und Fasanen beseitigt werden ist. Die Polizei

verordnung ist veröffentlicht in Stück 49 -— Jahr.
gang 1910 — des Amtsblatts der Königlichen

Regierung zu Schleswig.
Falls noch weitere l’olizeivcrordnungen,

durch die Ursprungsscheine für Hasen und Fa
sanen vorgeschrieben sind, in dieser Hinsicht

abgeändert werden sollten, werden wir ent

sprechende Mitteilung machen.

Der Ministcr für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage: von Meyeren.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten.

Im Auftrage: Wesener.
Der Minister des Innern.
in Vertretung: lloltz.

— Königreich Preußen. Verfügung des Mini
steriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
wurm die Übernahme von Nebenflmtern, nun
16. Januar 1911.

An sämtliche Herren Regierungs-Präsidenton
und den Herrn Polizei-Präsidenten, hier.

Nach Maßgabe der Allerhöchsten Kabinetts
order vom 13. Juli 1839 (G. S. S. 235) bedürfen
die beamteten Tierärzte im Falle der Übernahme
von Nebenämtern, zu denen insbesondere auch
die Leitung von kommunalen Schlachthöfen zu
rechnen ist, der ausdrücklichen Genehmigung der
Zentralinstsnz Nachdem in Abänderung der vor
bezeichneten Kabinettsorder die Zentralbehö;-den

durch den Allerhiichsten Erlaß vom ‘25. Aug. 1909

(G. S
.

S
.

784) die Ermächtigung erhalten haben,
in geeigneten Fällen die Erteilung und den Wider
ruf der Genehmigung den Polizeihebördon zu
übertragen, ermächtige ich Eure . . . . . . , die.
Übernahme von Nebeniimtern und genehmungs
pflichtigen Nebenbeschäftigungen durch die Ihnen
unterstellten beamteten Tierärzte unter Vorbehalt

des jederzeitigen Widerrufs selbständig zu ge
nehmigen, wenn es sich lediglich um einen Per
sonenweehsel im liauptsmte handelt, ohne daß

die sachlichen Voraussetzungen und Bedingungen,
unter denen die nebensmtliche Tätigkeit bereits

genehmigt war, eine Änderung erfahren.

In allen anderen Fällen ist nach wie vor

meine Genehmigung zur Übernahme von Neben
beschäftigungen gemiß der Kabinettsorder vom

13. Juli 1839 einzuholen.
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Die Tätigkeit eines beamteten Tierarztes

als Fleischbeschauer oder Ergänzungsfieisch

beschauer ist weder als Nebenamt noch als

genehmungspfiichtige Nebenbeschäftigung im

Sinne dieser Kabinettsorder anzusehen.

Im Auftrage: Schroeter.- Königreich Bayern. Entschließung des Kgl.

Staatsministeriums des Innern, Vollzug des Fleisch

beschsugesstzes betr., vom 6. April 1910.
An die Kgl. Regierungen, Kammern des Innern.

Zur weiteren Verfügung wird folgendes er
öffnet:

I.
Bei der nach 56 Abs. 1 Satz 2 der Aus

führungsbestimmungen D zum Fleischbeschau

gesetz oder für die Gebührenerhebung (ä 2 der
Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend

die Gebührenordnung für die Untersuchung des

in das Zollinland eingehenden Fleisches, vom

12. Juli 1902) gelegentlich erforderlichen Fest
setzung des „Fleischgewichts“ der Kälber, sind

die Kälber zum Zwecke der Abgrenzung von
Rindern ohne Kopf, Eingeweide und Fuß
enden zu wiegen.

II.
Es ist zur Kenntnis gelangt, daß von einem

Teile der Fleischbeschaustellen unter Berufung

auf die Bestimmungen im ä 9 der Anlage a der

AusführungsbestimmungenD zum Fleischbeschau

gesetze bei Kälbern die im ä 8 dieser Anlage auf

geführten Fleischlymphdrüsen nicht regelmäßig

untersucht werden. Das Kaiserliche Gesundheits
amt äußert sich hierzu in einem Berichte vom

22. Januar 1909 wie folgt:

„Es kann dahingestellt bleiben, ob der

Wortlaut der Bestimmungen über die Unter

suchung von Kälbern im 59 a. a. O. dahin zwingt,

die im 58 bezeichneten Fleischlymphdrüsen
regelmäßig zu untersuchen. Sachlich ist diese

Untersuchung jedenfalls geboten, denn ohne sie

vermag der Sachverständige nicht zu ent—

scheiden, ob das Fleisch in gesundheitspolizei
licher Hinsicht zu Bedenken Anlaß gibt (vgl.

5 13 Abs. 1 unter d der Ausführungsbestim

mungen D zum Fleischbeschaugesetze). Da die
Kälber zu den Rindern gehören, erscheint es
auch formell richtig, die für die Untersuchung
von Rindern vorgeschriebene Technik auch bei
Kälbern anzuwenden, soweit nicht in dem be

zeichneten ä 9 Ausnahmebestimmungen für
Kälber ausdrücklich getroffen sind. In den
Ausführungsbestimmungen D zum Fleisch
beschaugesetze sind auf Rinder bezügliche
Vorschriften, die auf Kälber keine Anwendung
zu finden brauchen, durch die Bemerkung ge

kennzeichnet „ausgenommen Kälber“ (vgl. ä 6
Abs. 2 und ä 27 unter A 1).“

Die Auslandsfleiscbbeschaustellen sind an

zuweisen, die Fleischlymphdrüsen bei Kälbern

in der gleichen Weise wie bei anderen Rindern
zu untersuchen. Da indes das Aussehen der
Kälber durch das Anschneiden der Fleischlymph
drüsen leicht leidet, wenn dabei nicht mit be
sonderer Sorgfalt verfahren wird, so haben die
Beschautierärzte sorgsam darauf Bedacht zu

nehmen, daß die Schnitte kunstgerecht angelegt
und auf das notwendige Maß beschränkt werden.

III.
Ade Handelskreisen ist Beschwerde darüber

erhoben worden, daß gesalzene Därme, die zu

Musterzwecken in luftdicht verschlossenen Büch
sen eingehen, auf Grund des 5 12 Abs. 1 des

Fleischbeschaugesetzes von der Einfuhr zurück

gewiesen würden. Das Kaiserliche Gesundheits

amt hält die Einfuhr derartiger Sendungen für
zulässig, da durch die Bestimmungen des ä 12

Abs. 1 a. a. O. und des 5 5 Nr. 1 der Ausfüh

rungsbestimmungen D zum Fleischbesehaugesetze
nur Fleisch (wozu auch Därme gehören) von der
Einfuhr ausgeschlossen werden solle, das infolge
der Verpackung in Büchsen durch Luftabschluß

haltbar gemacht werden sei (vgl. 53 Abs. 4
der Ausführungsbestimmungen D zum Fleisch

beschaugesetze). Dieser Gesichtspunkt treffe aber
bei gepökelten Dämon nicht zu, da für ihre
Haltbarkeit der durch die Verpackung in Büchsen
bewirkte Luftabschluß bedeutungslos sei. Auch
für die Ausführung und Zuverlässigkeit der Unter

suchung, zu deren Vornahme die Büchsen selbst

verständlich geöffnet werden müßten, sei es ohne

Belang, ob die Därme in Fässern oder in luft

dicht verschlossenen Büchsen verpackt seien.
Der Auffassung des Gesundheitsamtes wird

beigetreten. Dementsprechend sind die Ans

landsfleischbeschaustellen auf die Zulässigkeit

der Einfuhr solcher Ware hinzuweisen. Die Ein

lassung ist jedoch wegen der Schwierigkeit der

Wiederverpackung der in Büchsen eingeführten
Därme von der Bedingung abhängig zu machen,

daß sich der Verfügungsberechtigte mit der Über

nahme der geöffneten Büchsen nach beendeter

Untersuchung einverstanden erklärt. Ferner ist

die Untersuchung auf jedes Packstück auszu

dehnen, weil die Bestimmung der Ware als Muster
probe die Annahme begründet, daß der Inhalt

der einzelnen Packstücke nicht gleichartig ist.

IV.
Über die Frage, ob das Blut geschächteter

Tiere zum Genosse für Menschen geeignet ist,
hat das Kaiserliche Gesundheitsamt das im Aus
znge beigefügte Gutachten vom 28. Juli 1909
abgegeben.

Im Anschluß an die Darlegungen des Gut
achtens ergeht der“ Auftrag, soweit dies nicht
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schon geschehen ist, die Verwendung des Blutes

durch Halsschnitt getöteter Tiere zum Genusse

für Menschen allgemein zu verbieten.

gez. von Brettreich.

Abschrift
Gemäß 5 22 Abs. 2 der Ausführungsbestim

mungen A zum Fleischbeschaugesetzc hat der

Beschauer das Blut der geschlachteten Tiere

auch auf die Beimengung fremder Bestandteile

zu prüfen. Für diese Untersuchung kommt bei

Großvieh, Kälbern, Schafen und Ziegen im wesent

lichen die Beimengung von Mageuinhalt in Be

tracht. Solche Verunreinigung läßt sich bei der

handwerksmitßigen Schlachtung nicht sicher ver

meiden, sofern die Blutentziehung nicht durch

den Bruststich, sondern durch den Halsschuitt

erfolgt. Letzterer ist für das rituelle Schächten

vorgeschrieben. Er wird jedoch in manchen

Gegenden Deutschlands durchweg auch bei den

nicht nach israelitischem Ritus geschlachteten

Rindern,Schafen und Ziegen angewandt. Schweine

werden dagegen allenthalben durch den Brust—

stich getötet.

Die Stoffe, welche sich dem aus der Schlacht

wunde fließenden Blute heimischen, setzen sich

zum größten Teile am Boden des Gefäßes ab, in

dem das Blut abgefangen ist. Die aus dem

Pausen stammenden flüssigen Teile des sich aus
der Schlundwunde entleercnden Materials lösen

sich dagegen in dem aufgefangenen Blute.

Der Fleischbeschauer ist daher nicht. in der

Lage, die Abwesenheit von Mageninhalt in dem

Blute eines geschlachteten Tieres sicher festzu

stellen. Durch Entnahme einer Probe von dem

Bodensatze des in einer Kanne aufbewahrten

Blutes kann gegebenenfalls nur die Anwesenheit

grober Verunreinigungen (Grünfutter, Heu) fest

gestellt werden. Eine sorgfältige Prüfung des

Blutes eines jeden durch den Balsschnitt ge

töteten Tieres verbietet sich übrigens in größeren

Schlachthäusern häufig wogen ihrer Umständ

lichkeit.

Aus diesen Gründen ist es vom hygienischen

Standpunkte erwünscht, daß das Blut eines jeden

durch den Halsschnitt getöteten Tieres grund

sätzlich vom Konsum für Menschen ausge

schlossen wird.
In einem etwa zu erlassendcn allgemeinen

Verbote würde der Ausdruck „Schächtschuitt“
zu vermeiden sein, weil es sich nicht nur um

das Blut der nach jüdischem Ritus geschächteten
Tiere handelt, sondern um das Blut sämtlicher

Tiere, bei deren Tötung eine Verletzung des

Schlundes erfolgt ist. Das Tötungsverfahren, bei

dem solche Verwundung unvermeidlich ist, wird

als „llalsschnitt“ bezeichnet

Statistische Berichte.- Könlgrsleh Preußen. Die Ergebnisse der
Sehlsohtvleh- und Fleischbeschsu für das Ishr 1909.

(Statistische Korrespondenz.)

Bei weitem an erster Stelle stehen wie

früher die Schweine mit 9320386 Schlach»

tungcn. Im Vorjahre waren es 9883 722, so daß

sich ein Rückgang von 503 336 oder 5,70 Proz.

ergibt. Die Stückzahl des Schweinebestandes

ist. im fast gleichen Zeitraums von 13 422 373

auf 14162367, also um 739 994 oder 5,51 Proz.

gestiegen. Die Abnahme der Schweincschlach

taugen ist also erheblich und entschieden von

Bedeutung für den gegenwärtigen Stand der

Volksernährung.

Ihr steht allerdings eine Zunahme der

Schlachtungen bei allen anderen Viehgattungen

und ihren Unterarten gegenüber.

Am wichtigsten hierfür sind die Ziffern der

Rinder, von denen insgesamt 5062 362 Stück
gegen 4 616 394 im Vorjahre geschlachtet werden.

Die Zunahme beträgt 445 963 oder 9,66 Proz,

Gleichzeitig ist die Stückzahl des Rinder

bestandes von 12 089 072 auf 11763161, also um

325 911 oder 2,70 Proz. zurückgegangen.

Von den Unterarten sind wie in den Vor

jahren am stärksten an dieser Ziffer beteiligt

die bis 3 Monate alten Kälber, die mit 2724234
mehr als die Hälfte aller Rinderschlachtungen

ausmachen und im Berichtsjahre ihr Maximum

seit 1904, dem Jahre der Einführung der vor

liegenden Statistik, erreichen. Die Zunahme

gegeu das Vorjahr ist nicht unbedeutend (234 246

oder 9,4l Proz.) und halt sich bereits seit 1907

(6,14 Proz.; 1908 8,88 Proz.) auf ähnlicher Höhe.

Es folgen die Kühe mit 1089 417 Schlach
tungen, womit das bisherige Maximum von 1905

(1012311), dem eine rückläufige Bewegung in
den Jahren 1906 und 1907, ein geringes Au
steigen (+ 3,67 Proz.) im Jahre 1908 folgte, zum
ersten Male überschritten wird.

Die Zahlen der übrigen Unterabteilungen

stehen weit hinter den angeführten zurück.

Von den Viehgattungen haben ferner noch

Bedeutung die Schafe, die im Berichtsjahre
mit 1658215 Schlachtuugen vertreten sind. Gegen

das Vorjahr bedeutet die Zahl eine Zunahme von

144 821 oder 9,57 Proz. Der Gesamtschafbestand

ging von 1908 (5260938) auf 1909 (4 975 632)
um 284006 oder 5,41 Proz. zurück. Im Jahre

1907 waren die Schlachtungen der Schafe um

5,17 Proz. zurückgegangen, in dem darauf (ob

genden Jahre aber wieder um 2,51 Proz. ge

stiegen. Der Rückgang des Schafhestandes

betrug in den gleichen Jahren 0,48 Proz. (1907)
und 2,75 Proz. (1908). Augenscheinlich wird

die Rückwärtsbewegung des Lebendbestaudes
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l. Zahl der Schlachttlere, an denen die Beschau vorgenommen wurdc.*)4__'——
Pferde

‘
Jun _

Art der Schlachtungen
und „ rind%r Kälber _E

andere v = über
018 0 _g n .‚

bzw. Untersuchungen Ein_ 2 2 g 3 g g
>
„

u

huier
° E a —"W ‚s '5 -9- g

4 ‚ ‚

‘

H
o m M 3 Monate alt i

m ”J N m

1 2 ‚ 3 4 6 l 7 l s 9 10 11

l

'

r

l. Ordnungsmäßige Schlachtungen 99 3
8
5
‘

312 0
5
7
i

339 469!1 057 762 586 737\2
705 267 9 278 314 1 654 0

8
6
'

182 678 1 841

88 672 290 866 806 877 968 638 514 518.9 471
893 9 839 257 I 508 949 171 5011596

2
. Schlachtungen, bei denen eine

l

‚ .

Beschau der Tiere im lebenden 1

1

Zustandenichtstattgefunden hat 3 593 2 534 1

544!
31 655 6 370} 18 967 42 072 4 129 971 —

.r 388 .9 799 1 817 35 332 6 404 18 095 /‚4

4
e
5
l

4 445

'

946i
—

3
. Zusammen. . 102978 314 591 3410131089 417 593 107 2 724

284 ‘ 9320 886 1 058215 183649184!

92 055] 293 065
808 10411 003 970 521 177 2 489

988 lä911113722 1 618 394 1724471591?

1909 gegen das Jahr j mehr 10 923’ 21 526 32 819 85 447 71 930 234 246
-— 144 821 11202 245

1908 l weniger
——— — —- -— — — 563336 _ ... —

oder in Hundert- l mehr 11,87 7,35 10,65 8,51 13,80 9,4l — 9,57 6,5015,35

teilen l weniger
»— —— ‘ —- -— ‘ _ _ 5,70 _ _ _

4
. Zahl der Schlachttiere nach Ab-

T

zug der unter „2. Beanstan

dungen ganzer Ticrkörper,

‘

I. Untauglich“ nachgewiesenen

‚

Tiere . . . . . . 101913 313 596
340 5971075 955 591256 2 715 805 9 311960 1 656 900 1832411830

01 000 202 021 007 780 090 632 019 290€2 401 744

0 878 041 1 511092 172 0501.190

1909 gegen das Jahr

{

mehr 10823 21 575 32817 85 323 71960 234 061 -— 144 908 11191 240

1 t weniger —- —— — — * — 561 884 — — —

oder in Hundert

{

mehr 11,88 7,39 10,66; 8,611 13,86, 9,43 — 9,58 6,5015‚09

teilen weniger —— — -— — l - l — 5,69 — -- —

5
. Von den unter „3. Zusammen“

‘ 4

aufgeführten Schlachttieren

sind untersucht durch

‘

a
) tierilrztliche Beschauer und

;

Beschanämter, an denen

neben Tierärzten auch andere

‘

Personen als Beschauer tätig

‘

1 |

sind . . . . . . 102978 271 489 280
431 787 213 362 030‘2 072 063 6 447 3261 432 922 102189‘1547

92 050 255 501 202 059 728 075 324 002

1 896 804 0 788 258 1 202 751 94 2981 814

b
) nichttierilrztliche Beschauer

— 43 102 60 582 302 204 231 0771 652
171 2 873 060 225 293 81460

294

— 37 504 55 535 275 295 196 R451 594 124

3 095 464 .220 640 78
219 282

6
. Von den

Tuntersuchten ieren .
.

. a
) vor der -— 62 47‘ 774 139 215 615 27 - 3 ’

gägd‘ivg‘iä‘i"; Uäzls‘
Schlachtung -— 87 17 770 111 200 678 y 28 5 —

nichttierärztlichen

‘

Besehauersneben-

i |

geä‘cl'l'lftfgngi‘eär‘:

b nach der — ‘ 1 094», 1 233 22 825 5 410 6 398 25 271 945 223
—

tiärärztl_Beschzäler
Schlachtung —

}

1 514‘ 1 100 21 254 4 684 0 041 23 000 997 226
-

überwiesen.
die aus

gewöhnlichen Ziffern das Jahr 1909,

die lediglich dem Triebineusehauzwunge
unter

*) In den einzelnen
Spalten betreffen die Zahlenreihen aus

bei der Untersuchungkursiven das Jahr 1908.
— I) Einschließlich 1922 (1761)

Schweine,

lagen oder vom Besitzer
freiwillig zur Untersuchung auf Trichinen gestellt werden sind

und

beanstandet wurden.

auf einen dauernd verhältnismäßig guten Ge

sundheitszustand des preußischen Viehes ge

schlossen werden.

Als Anhang ist die Tabelle 5 beigegebem

der Schafe durch Vermehrung der
Schlachtungcn

beschleunigt.

Die Ziffer 4 gibt nochmals die Zahl
der

Schlachtungen, jedoch nach Abzug der als

untauglich verworfenen Tierkürper, so daß hier

aus die tatsächlich in den menschlichen
Konsum

übergegangene Menge erhellt. Wie früher sind

diese Zahlen nur unwesentlich geringer als
die

besprochenen Gesamtzahlen; es kann hieraus

in der die Schlachtungen für die Provinzen und

Regierungsbezirke mitgeteilt sind. Es zeigt. sich

dabei zunächst, daß die besprochenen Be

wegungen derSchlaehtungen in den verschiedenen

Landesteilen mit nur geringon’Ausnahmen fast
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gleichartig verlaufen. Der Rückgang der Schweine

schlachtungen ist allen Provinzen und Regierungs

bezirkcn ohne Ausnahme eigentümlich und wird

somit zu einer allgemeinen, grundsätzlichen Er
scheinnng.

Ferner ergibt sich, daß die volkreichen

Landesteile im allgemeinen mit ihren Schlach

tungsziffern hervortreten. So stehen bei den

Schweinen mit je über 1 Million Schlachtungen
bei weitem voran: die Rheinprovinz, Schlesien

und der Stadtkreis Berlin; auf über 800000

konnte sich noch Brandenburg halten. Be

merkenswert ist, daß die städte und industrie

reichen Bezirke Düsseldorf, Oppeln und Potsdam

innerhalb ihrer Provinzen die erste Stelle ein

nehmen. Ähnlich verhült sich der Regierungs
bezirk Arnsbcrg. Das gleiche tritt bei den übrigen

Viehgattungen in die Erscheinung. Nur der

Bezirk Oppeln geht hier teilweise noch hinter die

Zahlen der Bezirke Breslau und Liegnitz zurück.

Bei den Kälbern stehen ebenfalls die Rhein

provinz und Schlesien weit voran. Mit über

200000 sind noch vertreten Brandenburg. Hessen

Nassau und Westfalen. in allen preußischen
Provinzen haben die Schlachtungen der Kälber

zugenommen. Von den Regierungsbezirken ist

noch Wiesbaden hervorzuheben, der als der ver

kehrsreichere Bezirk Hessen-Nassau hier, wie

in allen Vorjahren, stark überwiegt.
Bei den übrigen Unterabteilungcn der Rinder

nehmen die genannten Landesteile eine ähnlich

bevorzugte Stellung ein. Auffallend ist jedoch
die geringe Zahl der Schlachtungen von Kühen
im Stadtkreise Berlin. Im Jahre 1005 waren es
noch 16 853; seitdem sind sie stetig zurück

gegangen und gegenwärtig auf 9960 angekommen.
Die östlichen Provinzen treten fast überall zurück.
Nur bei den Schlachtungen der Schafe gestaltet
sich die Reihenfolge etwas anders. Hier steht
bei weitem an der Spitze der Stadtkreis Berlin;
dann aber folgt bereits Hannover. Über 100000

Schlachtungen hatten hier ferner noch aufzu

weisen die Rheinprovinz, Brandenburg und die

schafreichen Provinzen Sachsen, Ostpreußen und

Pommern. An der Zunahme dieser Schlachtungen
sind alle Provinzen beteiligt.

Hinsichtlich der Beanstandungen sei be»
sondern auf die Tabelle 6 hingewiesen. in der
die Zahl der Beanstandungsfälle auf Grund der

wichtigsten Krankheiten für die Regierungs
bezirke nachgewiesen ist. Es muß jedoch davor
gewarnt werden, aus der Tabelle etwa auf ein
in gewissen Gegenden besonders häufiges Vor
kommen einzelner Krankheiten zu schließen.
Das ist deshalb nicht möglich, weil das Vieh
zum großen Teile gar nicht dort gestanden hat,
Wo es geschlachtet wird.

Die Schweinescuche wurde danach am

häufigsten im Regierungsbezirke Schleswig fest

gestellt, und zwar in 315 Fällen; 70 Tiere wurden

dabei als untauglich und 245 als bedingt tauglich

erklärt. im Vorjahre waren es 49 und 146 Fülle;
die Zunahme ist also nicht unbeträchtlich. An
zweiter Stelle steht der Bezirk Potsdam mit

71 schweren und 227 leichten Fällen. Dann

folgen Hannover, Düsseldorf, Oppsln und Königs
berg. Ähnlich war die Reihenfolge im Vorjahre;
nur Brombcrg und Breslau, in denen die Zahl

der Fälle zurückging, sind ausgeschieden. Sehr
gering war die Zahl der Beanstandungen in den

Bezirken Erfurt, Aachen, Trier, Münster, Stralsund

und Sigmaringen, die zum Teil auch im Vorjahre
mit geringen Zahlen vertreten waren. Meis‘ens

handelte es sich um leichtere Fülle. Mit Aus

nahme der verschwindenden Ziffern Sigmaringens
treten die als untauglich erklärten Fälle überall
stark zurück.

Die Schweinepcst ist im allgemeinen
gegen das Vorjahr zurückgegangen. Nur der
Bezirk Schleswig weist eine größere Zunahme

auf; es kamen hier 81 schwere und 116 leichte

Fälle vor gegen 2 bzw. 42 im Vorjahre. Mit
ähnlichen Zahlen sind noch vertreten die Be

zirke Potsdam, Königsberg und Oppeln. Gering
ist die Zahl der Fälle in den Bezirken Pommerus
und allgemein in den westlichen Regierungs
bezirken. Gegen das Vorjahr zeigen sich hier
teilweise bedeutende Schwankungen. So wurden

in Gumbinnen im Vorjahre 9 schwere und 152

leichte Fälle, im Berichtsjahre aber nur 1 leichter
Fall festgestellt.
Für den Rotlauf der Schweine entsteht

ein ähnliches Bild wie im Vorjahre. Mit über
2000 Fällen steht bei weitem an der Spitze der

Bezirk Oppeln; es folgt Bromherg, wo im Be

richtsjahre die Zahl der Fülle auf über 1000 stieg.
Es handelte sich hier meistens um minderschwere
Fülle. Für untauglich wurden in Oppeln nur
52 und in Bromberg 64 Tierkürper erklärt. Ver

hältnismiißig hoch sind ferner durchweg die
Zahlen der östlichen Bezirke mit Ausnahme

derjenigen Pommerns und des Stadtkreises Berlin,
während im Westen nur Minden, Arnsberg,
Schleswig, Düsseldorf, Kassel und Hannover mit

je über 100 Füllen vertreten sind.

Mit Tuberkulose sind am meisten die
Kühe und Schweine behaftet. Bemerkenswert
ist, daß hier die schweren Fälle nicht in dem
Maße zurücktreten, wie dies bisher beobachtet
wurde. Bei den wegen Tuberkulose als untauglich
verworfenen Kühen stehen, wie zum Teil im
Vorjahre, mit über 200 Fällen an der Spitze die
Bezirke Schleswig, Potsdam, Liegnitz und Ams
berg. Es folgen Breslau (197), Düsseldorf (189),
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l. Infektlonskrankheiten.

1
.

E1tri_ge 011er jauchige Blutvergiftung (Pyämie,
v

Sept1kämie) . . . . . . . . . . . . . . 359 405 130 5213 441 3433 1197 175 67 —

_ .
205 095 134 5019 441 11211 1122 212 72 —

2
. Milzbrand, Rauschbrand, Bruderseuche . 1 55 36 330 97 10 58 16 1 —

s 40 30 sos 100 s 68 s 2 —

3
. Rotz 10 — — — _ _ _. ._ ._ _

24 — — _ _ — _ _ — —

4
. Sehweineseuche . . . . . . . . . .

——— — — _ _ __ 601 _ __ _
— - — _- _ _ m — — -

5
. SchWeinepest .

— —- — _ _ _ 259 _ _‘_ _
— _- ‚ ‚_ _. _ 252 — 1 — -

6
. Rotlauf der Schweine . . . . . .

— - -— __ _. _ 860 _ 2_ _
— — — — -— — 000 fi ‚ — -—

7
. Tuberkulose . . 41 185 116 4051 632 266‘ 1766 30' 71 —

28 220 99 4108 665 29s 2097 261 es 1

8
. Strahlenpilzkrankheit oder Traubenpilzkrankheit 2 —— 1 6 2 _ 4 _

‚

- .—
4 :1 1 16 s 1 11 — — —

. 9
. Andere Infektionskrankheiten . 20 11 3 124 23 367 48 161 4 ——

19 10 2 130 28 390 37 14 2 —

II
. lnvaalonskrnnkhelten.

10. Trichinen . . . . . . . . — __ „- _ _ __ 347 _ _ 7

._ _ _ _ ._ 429 - — s

11. Gesundheitsschädliche Finnen ((‘ysticercns celiu

losae und Oysticercus inermis). . . . . — 4 14 13 51 10 457 — 1 —

— 19 10 20 46 13 566 1 1 —

12. Miescherscbe Schläuche
— 1 —— 2 ._ _ 103 ... 1 __

1 ._ _ _ ... H 106 5 1 —

13. Andere Invasionskrankheiten 1 3 14 8 15 15 17 — -—

‚ 1 1s 4 2 211 7 2 —

III. Andere Erkrankungen und Mängel.

14. Gelbsucht . . . . . . . . . . . 3 14 5 92 16 651 518 77 16 -

0 12 0 00 13 698 024 01 1
9 -

15. Allgemeine Wassersucht . 116 52 15 782 120 219 188 349 50 2

l

117 42 20 101 114 104 222 ass 61 1

16. Leukämie oder Pseudoleukämre 5 18 7 233 28 49 59 2 — —

s 22 a 2111 15 15 52 7 2 —

17. Urämie 3 6 2 36 6 24 34 31 1 —

2 1a 7 91 s 15 a1 34 1 #

18. Geschwülste . . . . . . 82 8 3 131 2 10 12 4 1 -—

_
70 10 5 138 5 14 10 a. 1 -

19. Wässerigkeit, Durchsetzung mit Blutungen, Kalk
oder Farbstoffablagerungen . . . . . . . . — — — .._ __ __ 1 _ ‚ _— -

20. Unreife oder ungenügende EntwicklungderKälber
— — — __ : —5 ; _ __ __

2I. Im 5 33 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen A8)

_ —_ _ —

genannte Mängel. ‚ . . . . . . . . . . 66 80 25 567 107 1734 800 122 43
——

69 01 211 023 113 1836 195 201 25 -
29. Fäulnis 41 26 10 198 41 110 1141 26 8 1

_
119 u 9 180 40 115‘ 120 45 11 -

23. Geruchs- und Geschmacksabwewhungen des y l

Fleisches. . . . . . . . . . . . . . 5 14 10 140 17 93‘. 240 46 11 -—

. _
41 12 6 122 12 90‘ 1101 80 17 —

24. Vollständige Abmagerung 1nfolge einer vor
stehend nicht genannten Krankheit . . . 95 36 11 797 121 557 275 212 83 -

4 ‚
51 es 5 022 103 382 171 121 an ‚

25. Verschiedene andere Krankheiten und Mängel 215 77 281 733 139 871 470 192 45 1

1521
100 ss 900 105

su
o
, 190 197 38 1

Insgesamt 1065 995 416 13462 1851 84208426131!) 408 1
1

905 1041 414 12 sss 1881 s2u.l 98781 1402 301 6

') In den einzelnen Spalten betreffen die Zlhlenreihen aus großen Ziflern das Jahr 1009, dle aus kleinen das Jahr
1908.'

— Die Viertel sind wegen Wässerlgkeit inloige traumatischer HvrxheuteIentzliudung für minderwertig erklärt werden.
—— ‘) Die

inIolge Knochenbruchs und wegen mäßiger Blutungen fiir minderwertig erklärt werden. — ä
) Die Viertel sind wegen geringgrsdller

worden. — ‘) Die Viertel sind teils wegen Knochenbr‘uehl, teils
nur; demselben Grunde wie zu Anmerkung 5

minderwertig erklärt werden. —- ‘) zum Sehlnchtvieh- und Fleischbeschaugesetze.
für minderweng erklärt
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2a. Sondernachweieung der tuberkulösen Tiere, bei denen sich die Beanstandung — abgesehen von

veränderten Teilen — auf Flelschvlertel beschränkte.
4 :

Jl_mg-[
_ Q

_ _____

_ ä ,= rinder
K%litäer

‘ä ‚g :1
Beurteilung

_ä ‘ ä 2 l“Erv g g;
o = == % o u .5

3

____ _Qf_1y f-Q 7 H_My__13Monaie_al_t w I w s

1 2 1 3 4

‘

5 6 7 1 s ! 9

1 1 1

1
. Untauglich . . . . . . . . . . ._ 481 291 481 85 20 297 2
‘

4

8 55 17 540 7
0 1 1:1 312 s 1 0

Bedingt tauglich. . 1
5 2097 1119 7802 1260‘ 781 13822 2211 2

_ -; 1 755 004 e 879 1 003 728 15ss5 211

1 0

3
. Im Nahrungs- und Genußwert erhebhch .g i l

herabgesetzt . . . . . . . . . . ‚g 1577 724 8111 1101 863 10824 108 —

3 1 24:4‘ 020 0 ss5 903 771 10831, es 10

4
. Tanglich ohne Einschränkung . C-'< 2 5661 1620 8366 1321 584 171691 317 14

11401 1307 7464; 1125‚ 504 17

4
0
2
1

394 15

Zusammen . . . 6288 3492 24 76037721 2248 421121 6481 205452 0

0011
217017 3172

'

2 000 41

e
so
‘

070 40

Mithin von ganzen Tieren . . . 1572 8731 61901 943 562 105281 162 5

1 353 751 1 5 412 1 703 521 10470 159 1 10

3
.

Beanstandungen
7

Vbn den in 11e1-Zuisammenstellim1g 2 in den Spalten—Ü und Ea111geiiihi‘ten

1
. Köpfe von II. Zungen von III. Lun

Beanstandnngs ——‚
|y

__‚
.. n E 5 ‚

'. = 1:1 5 = „.1. 1:1 =1 E 5g"“‘d°
612 255 %'ä% e Eß=%ä‚% e 235 a%= ‘31.2.s .s 21%ä%_2 .2 .2 7

7

Ei j, ifl”’ ”L‘E_ ‘i‚ m‚ E,1"’ 32 “* 1 “‘„Jjfi„

1 3 415 6 7 s 9 10 11 1213 141 15116

f 1 1 1 1 1

1
. Tuberkulose . 3 1220 14 1607 1 4 1 5741 5 440 1 — 143‘497118‘ 7388

2 1570 20 1894 — 5 .‚ 070 20 527 -_ 1
1

145 455040 5441

2
. Schweimseuche. — —

—
‘\ — —- — —— — -— — — —- — —- -

3
. Schweinepest. — -— — —— — ‘— _- — _ _ _ _ _ _. __

4
. RotlaufderSchweine — —- — — — i—- —- — — _ _. _ _ _ ._

5
. Strahlenpilzkrank

heit oder Trauben- .

pilzkrankheit. 82893 56 227 1123 4 2670 30 06 1 14 4 459 2

1 2750 55 155 11 0 5 2355 20 10 2 2 e 454 1

6
. iltilsenwiirmer — — — — — 1— — — _ _. 73 21641 100

- _ _ _ _ 1 ‘ - —- « _. 104 21420 70

7
. Gehirnblasenwürmer * 1 — — 1153‘ 1 — — _ _ _ __ __

—- —- — 1201 2 — - —- —- .__ 4 —-
_
M

8
. Leberegel . — —— — -— — — — — — — — — — 1930 -—

—- - ‚- —y — " — — — _ _ .‚ 2106 n

9
. Lunganürmfl . — — — -— -— -— — -— —— — — —— 1398 337
_ _ _ ._ _ _ _ .. _ _- _ _ _ 1460 211

10. Andere tierische | 1

Schmarotzer . . . 1 294 6 2 7;— — 130 1 496.-— 1 260 966

—
1 235 2 11 s — _ so » 542 1 1 198 700 81

11. Geschwülste . . . 22 110 18 110 5
4

5 2 47 6 19 — — 77 532 81

2
5
1 110 so 143 s 11 5 54 9 10 - 1 so 400 06

12. Entzündungen, cin
schließlich abge
kapselter Eiterherde 109 318 86 614 19 5 21 124 52 66 3 2 2878 1888110890

07 517 107 540 24 4
.

10 m 50 72 2 1 2552 10075 10755

13. Andere Erkran- ‚
kungen und Mängel 741 664 69 217 61 8 22 248 30 500‘20 5 1365 37 581 4109

se- 007 es 254 75 11 10 555 37 150 44 4 1140 70 404 5541

Zusammen 2185500249127” 1257146 50 379312115771251‘22 479058051122901
214‘ 54041 2117 5011 11125159 50 esse 155 1:757. 491 12 4555 555245 21150

*) In dieser Zusammenstellung sindinnerhebliche Teile (weniger als Organhälften uSW_-)
einmal, und zwar bei dem für die Fleischbeschau wichtigsten Mangel, nachgewiesen; ferner betreffen in
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Wiesbaden (184). Mit nur geringen Zahlen (50
und weniger) sind vertreten die Bezirke Gum

binnen‚ Stade, Allenstein, Aurich, Münster und

Sigmaringen, wobei gegenüber dem Vorjahre

größere Verschiebungen kaum eingetreten sind.

Wesentlich geringer sind die schweren Fälle bei

den Schweinen. Hier haben nur Magdeburg
über 200, Schleswig (195) und Potsdam (145) je
über 100 Fälle aufzuweisen. Weniger als 10

2b. Sondernechvvelsung der wegen Elnfinnlgkelt

frelgegeh

Außer den in der Zusammenstellung 2, Zeile

werden wegen Einfinnigkeit

schwere Fälle sind festgestellt in den Bezirken
Aachen, Gumbinnen, Osnabrück, Münster, Allen
stein und Sigmaringen. Im Vorjahre standen

die Bezirke in ähnlicher Reihenfolge.

Dasselbe gilt für die als bedingt tauglich

bezeichneten Schweine. Hier sind die Zahlen
jedoch größer An der Spitze steht wieder der
Stadtkreis Berlin mit 1343 Fällen. Es folgen
mit weitem Abstande Schleswig (443), dann mit

beanstandeten, ]edoch nach 2ltäglger Durehkühlung

enen Rlnder.

11 als beanstandet nachgewiesenen finnigen Tieren

*) 2324”/. (2 093’/n Rinder über 3 Monate alt,
2 (6) Kälber bis 3 Monate alt

beanstandet, jedoch nach 2ltägiger Durchktlhlung dern freien Verkehr übergeben.

*) Von den zugehörigen Vordervierteln sind 2 für bedingt tauglich und 56 00 für minderwertig
erklärt werden; ferner betreffen die Zahlen aus gewöhnlichen Ziffern das Jahr 1909, die aus
kleineren das Jahr 1908.

veränderter Teile *). 117
sowie von den im übrigen nicht beanstandeten Schlachttieren sind unschädlich beseitigt worden: b„__ __ -- _

b‘)G.
gen von 7 IfV._/heb_e_r;n von 7V. Därme von ä ä

r-<

' ‚ 1

l
. 1 552.... :7 1:: g ‚_

1
=
_

.... 1:: =1 5 E ~... c: ‚_=._ „o Q :7 172 62 117 E‘! 9 11> 99 :: 1..<D94-1 Q ‚u Q) d.) 1.1.1 0 ‚c 0 Q u- \ Q <|‚>N Q.

w _‘?_ N 52 _‘=„_„M_‚2‚ J” ‘‚N .==« =_3_12_i_5_377"
17 18 19 20 21 22 23 l 2 l 25 26 27 28 29 30 31

"’

214 253 2 213 920 56 60 805 3 307 121 355 .141‘ 261 11 53 899 936 76 308 117 ‚ 79 1
.

299883 2 202 940 78 57262 9 155 122526 517 204 19 4:1976 1 027 79305 159 9:1
91037 — — l — — — — — — — — 1 H — 2

.

99059 - — — —— — 7 — — — _ -— 7 — —

1 038 — —— -—— — — — — — — — — 644 — — 3
.

1 780 — _ — — - _ _ — — —. — 886 — —

5 - — — — — — - — — — — 4 942 — — 4
.

49 — — - — — 9 — —- — — — 4 441 — —

66 5 — 1 149 3 226 15

2
| 1 21 1
1

19 — — 5
.

62 25l 1 5 162 1 295 20 3 -—

l

7 —‚ l 1 — —

14 911 24
519| 211L

289 16 362 127 86058 8975 267 — — —— — — — 6
.

21 124 21901 219 247 15760 148 98489 9 541 290 »_ — Ä — 2 *
— —— —— — — — — — — —— —— — —— — 7

.

l " 3 l- 1
4

81398 152 1598 81 229 2 654 l l : i : i— s.

-— - \ 1 7 71459 237 1 888 79209 a 000 —- — — — — —

84 889 134 659 1 146 -— -— — — — —- —- — — — —— — 9
.

90567 117545 1 051 _ _ _ __ _ _ _ _ __ H _ _

1 731 2

832.
57 351 480 28 1 839 1 507 51 4 552 5 358 31 — 10.

1 926 2 446 42 209 261 51 2 219 1 906 511 4 604 1 341 47 17
327 121 9 69 813 89 365 120! 21 7 77 15 41 1 1 11.
297 119 7 68 653 110 435 109 7 11 l 166 14 107 — _

109 662 9 246 249 500 13 520 3 386 7 094 1 546l 1
0
2
L

134 2 468 2 324 3 632 75 23 12.
94400 7 576 241 592 12455 9 965 9 236 1 615 121 90 2 792 2 444 9 342 176 19

466 330 8 705 318 1 040 5 448 1 307 3 922 2 192. 84 122 3 097 1 424 2 763 406 70 13.
454846 7 975 292 809 5 971 1 846 5 934 974‘ 111 205 9 214 1 119 2 572 520 70

984 249182 303 2

9
1
0
l 2 320 178 975 8 899'222 457 90125 0

4
4
2
i

279 60 114 4 70587 708. 630 173 zus.
957692 1591a.9‚ 2 729 2 001 109977 s 41111240990‘ 91014 s 214 629 55 699 4 6051 90062, 901 199

unberücksichtigt gelassen. War ein Organ mit verschiedenen Mängeln behaftet, so ist es nur
den einzelnen Spalten die Zahlenreihen aus großen Ziffern das Jahr 1909, die aus kleinen das Jahr 1908.
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Noch: 3. Beanstandungen veränderter Telle.*)4
Von den in der Zusammenstellung 2 in den Spalten II und III anf
geführten sowie von den im übrigen nicht beanstandeten Schlachttieren
fl sind unschädlich beseitigt werden:

Beanstandungs_ VI. Sonstige einzelne Organe VII. Sämtliche Baueheingeweidel
(je eines Tieres) von vongründe ihr—Ä ff?

[

** ‘ . —

=1 x: 5 ..:. 1:1 1: c: 1:1 .:. :=

'ä ä 3 g g “ä ä, “E ä E g g ‘ä ä8 -E “ä = 'S 2 ‚2 5 E ' “5 = fi .2a. n: fl_y=4 im w
»
N m

_
91 M w u: N

1 32 33 i 34 35 i 36 37 38 39 40 41 42 43
1

l. Tuberkulose . . . 1
7
i

55 727} 1 504 52 6271l 116 i 60 7 i 34155 1172 34 392 108 31
29‘ 51018 1 195 59 687 101 61 18 91801 1 091 36050 76 38

2
.

Schweineseuahe. . — 1 — [

’4 747 — — — — —- 10 —— —
ä — , — 10505 * — - — 95 — _

3
.

Schweincpest. . . — — — 370 — — —- — — 635 —- —„ »- —- 440 — — — — — 1 114 — ‚

4
.

RotlaufderSchweine » *
\

— 4397 -— — - — —- 21 —' —_ _ 6055 _ _ - — — 211 — —

5
‚

Strahlenpilzkrank-

\

‘ 1

heit oder Trauben 1 I

pilzkrankbeit. 8 4221 6 1 270 4 2 — 11 1 — 25‘ -— ——

0

410‘

9 1 212 5
‘

1 1 10 ‘ 2 291 — —

6
.

Hülsenwürmer 1 562 4 1 260 149 15 — — — — — -—

1 5411 4 1 119 339 11 fi _ _ _ _ -

7
.

Gehirnblasenwilrmer * 65’ 6 — 412 — —— — — — — —* 041 4 — 396 * _ _ _ _ _ _

8
.

Leberegel . . . . « —— 1 —— — — — —— — — — — -—
. _ H _ __ _ ._ 1 __. _ ... ...

9
.

Lungenwiirmer . . — ‘ 4
1 —

‘

— — — — 3 — — -— »
10. Andere tierische

i

i

Schmarotzer . . . 6 6351 161 1993; 262 118 — ‘ 16 — 79 7 15

1 590 e ‚ 2 209l 901 109
— . 1 1 119 1 2

11. Geschwülste . . . 99 749 640
499‚ 44 13 1 101 2 25 2 -—

109 1421 110 531 60 4 13 121 19 22 6 —
12. Entzündungen ein-

\schließlich abge- ‘ i

‘

kapselter Eiterherde 471 22012 5 690 32 297 552 i 126 75 ‚ 2432 1 764 1 159 122 30
301 20401 4 502 01020 591 110 52 2 608

| 787 1 948 192 91
13. Andere Erkran- 1

l

knngen und Mängel 42l1 12 2951 5 322 18 133 843 181 138 \ 5 072 1 207 2 614 562 49
993\ 11918‘

4 802

\ 10051‘
879 119 194 1 5 050 1 109 s 190 120 51

Zusammen 1023 92 471 131941205932382 515 221 41790 3145 38060 801 125
919 35 144 11234 ‘ 1295451 2 828 481 218 40 198 a 009 43 924 1 001 129

*) Vgl. die obige Anmerkung.

Außerdem: Muskelflelech. Knochen, Fett- und Hauttelle von“)

Rindern, aus- Kälbern .

y

. _Pferden
genommen Kämer bis 3 Monate alt Schwemen

i

Schafen Z1: gen

kg kg kg kg

i kg kg

29 435 301 865 \ 7181

“

141 143

‘

2866

‘

187

90666 250910 \ 05<2 132012 2011 267

4. Nechwelsung der Gesamtzahl der mit Tuberkulose behafteten Tiere.**)
M_ 7

lJun_grinderl Kälber
Pferde Ochsen Bullen Kühe über i bis Schweine Schafe Ziegen

‚ fi_ r 3_1!0_nate ‚177? _ 74

1 ‘ 2 3 i 4 5 l 0 l 1 | 8 y 9 l 10

Stück . . . . i 201

)

85310

1

61909 328989 46 141

1

9035 276 275 2512

‘

1073

[ 239 Ä 80 009 1 50 009 ‚ 908265 39448 9311 298911 25112 i 1032

"*) Die Zahlen aus großen Ziffern betreffen das Jahr 1909, die aus kleinen das Jahr 1908.
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Gegen die Entscheidungen wurde Beschwerde eingelegt in 657 (“ß-1‘ Fällen; hierbei wurde das an

gefochtene Gutachten bestätigt in 537 (W) i“iii

14 (")

über 300 Fällen die Bezirke Potsdam, Mageburg,

Danzig und mit über 200 Fällen Düsseldorf,

Merseburg und Breslau. Unter 10 Fülle hat.

auch in diesem Jahre nur Osnabrück, gar keine
Sigmaringen aufzuweisen. Die Zahlen für die

Kühe sind hier im allgemeinen geringer. Wie

im Vorjahre stehen an der Spitze mit über

300 Fällen Schleswig und der Stadtkreis Berlin.

Über 100 Fälle wurden festgestellt in den

Bezirken Düsseldorf, Potsdam, Amsherg, Danzig
und Merseburg. Mit 10 und weniger Fällen sind

wiederum Osnabrück und Sigmaringen vertreten.

Diejenigen Tuberkuloaefiille, die nur die er

Ien, gemildert in 106 (M) Füllen, verschärft in

Fällen.

l Schweineziiier in allen drei Abteilungen bei

weitem an erster Stelle.

Die Vichkrsnkheiten sind nach den vor

liegenden Ergebnissen sehr ungleich über die

verschiedenen Bezirke verteilt und stehen nicht

immer im Verhältnis zu der Zahl der Schlach

tungen. im Vergleiche mit dem Vorjahre traten
im allgemeinen geringe Verschiebungen in der

Stellung der Landesteile zu einander ein. Es

zeigt sich bei aller Zufälligkeit des Einzelfalles

eine gewisse Beharrlichkeit gewisser Krankheiten

in bestimmten Bezirken, womit jedoch, wie

bereits oben betont wurde, noch keineswegs

hebliche Herabsetzung des Nahrungs- und Genuß

wertes bedingen, scheinen im allgemeinen gleich

mäßiger über dic Landesteile verteilt zu sein.
Bei den Kühen treten wie im Vorjahre besonders
hervor Arnsberg und Düsseldorf mit je über
1000 Fällen. Unter 100 solcher Fälle werden
nur von den Bezirken Osnabrück, Hannover,
Hildesheim und Sigmaringen berichtet. Bei den
Schweinen steht unter dieser Abteilung
wiederum bei weitem voran der Stadtkreis

Berlin mit 3468 Fällen. Mit weitem Abstands

folgen Düsseldorf (568), Magdeburg (524), Arns

berg (458), Breslau (445), Köln (409) und Merse
burg (306).

Die Fälle von Trichinen sind wenig zahl
reich. Über 100 Fälle wurden nur in den Be'
zirken Posen und Oppeln festgestellt, wobei die

schweren Fälle mit Untauglichkeit des Tier
körpers überwiegen. Gegen das Vorjahr bedeuten
die Zahlen für Posen einen Rückgang, für Oppeln

]

eine Zunahme der Fälle. Es folgt erst miti
weitem Abstandc der Stadtkreis Berlin, der in

l
l

diesem Jahre nur 22 schwere und 15 leichte
Fälle gegen 62 bzw. 31 im Vorjahre aufzuweisen
hat. Vereinzelt kamen ferner Trichinen vor in
den Provinzen Hannover und Westfalen mit je

1 leichten und schweren Fall, in der Rhein-

i

provinz ruit 1 leichten und im Bezirke Wies- ;

baden mit. 1 schweren Fall. Keine Beanstandungen
infolge von Trichinen waren notwendig in l

Schleswig-llolstein, den Hohenzollernschcn l

Landen und im Bezirke Stralsund. Ähnlich war 1

das Ergebnis im Vorjahre.
Wegen gesundheitsschädlicher Finnen '

wurden fast. nur Schweine als untauglich vcr- l

werfen. Leichtcre Fälle dieser Art wurden auch \

bei den übrigen Viehgattnngen mit Ausnahme l

der Schafe und Ziegen festgestellt. Wie im |

Vorjahre steht hier der Bezirk Oppein mit seiner l

gesagt ist, daß diese Krankheiten tatsächlich in

den betreffenden Bezirken dauernd vorherrschen.

Bücherschau.
— Bund. Die lilchvor‘sorgunq Freiburg. l. Br.

l.-D. Freiburg i. 11. Achem 1910.
Verfasser schildert auf Grund einer sehr ein.

gehenden Untersuchung die Milchvcrsorgungs
verhältnisse in Freiburg i. Br. und kommt zu
einer warmen Empfehlung der Zentralisierung
des Einkaufs und des Vertriebs der Milch aus

hygienischen Gründen.
-— Ehrhsrdt‚ 1

.,

Die Einfuhr von argentinischen
Schthish und Gefrlcrflcisch. S.-A. aus den
Mitteilungen der Gesellschaft schweizerischer
Landwirte.

Eine sehr lesenswerte Abhandlung über die
zurzeit weite Kreise beschäftigendc Frage der
Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der Einfuhr
argentinischen Schlachtviehs und Gefrierflcischcs,
für die in der Schweiz u. a. mit dem Hinweis

Stimmung gemacht wird, daß, wenn die
Schweiz argentinisches gefrorenes Fleisch cin
lasse, auch Argentinien die Grenzen für
Schweizervieh öffnen werde.

Neue Einflugs:
—- Entreii, Beitrag zur Äüoisgls der Larynx

und Trachestuberkuiose bei den Schiscirttiersn und

ihre Bedeutung für die Fieischbescbau. I.-D.
Bern 1911.
* Fichiqor, 1., Über die Gemsenräude und ihren

Erreger. S.—A. Wien it'll.
— Gensimsyer, H., Über du Vorkommen der

Negrischsn Körperchen in den Speicheidriisen bei

Wut. l.—l). Wien l!il0.
— Hosernsnn, Experimentelle Erzeugung des

Echinokskiun durch iteimnfrofluu. S.-A. aus „Bei
träge zur klinischen Chirurgie“, lid. LXX11., 11. i.

Tübingen 1911.



— loest, E.‚ Untersuchungen über den Fett

gehalt tuberkui'dser Herde. S.-A. aus V imhows
Archiv, 203. Bd., 191].

— Kleinert, A., Ein Beitrag zur biologischen

Untersuchung von Fleisch- und Wurstwaren. I.-D.

Gießen 1910.

— Meßner, H., Ein Beitrag zur bakteriologischen

Fleischuntersuchung mit besonderer Berücksichtigung

der Verhältnisse in der praktischen Fleischbeschau.

S.»A. aus „Tierärztl. Zentralbl.“. Wien 1910.
— Müller, M., Über die Beziehungen der Not

schlachtungen zu den Fleischvergiftungen und das

Wesen des sogenannten septischen Beschaubefundes.

S.-A. aus „Zeitschr. f. Infektionskrankheiten usw.

der Haustiere“, 8. Bd., ll.‚ 1910.

— Peter, 0., Morphologische und experimentelle

Studien über ein neues, bei Rindern in Uruguay

(Süd-Amerika) gefundenes Trypanosoma. l.-D.
Bern 1910.

— Raebiger‚ H., Untersuchungen über die

Trichinenkrankhelt und Versuche zur Bekämpfung

derselben. S.-A. aus „Zeitschr. für Infektions
krankheiten usw. der Haustiere“, 9. Band,

1.4/2. Heft, 1911.

— Stambke, H., Über den Einfluß der Körper

bewegung auf die Verdauung des Schweines. l.-D.
Bern 190‘J.

‘

— De Vries, H. l.
,

Ein Beitrag zur Illustration

des durch die Dasselfliege verursachten Schadens

und die Bekämpfung derselben beim Rindvieh. I.-D.

Bern 1910.

— Luxembourg, Ville, Le service sanitaire ä

I'abattoir pendant l’ann6e l9l0.

Kleine Mitteilungen.
-— Maßnahmen der Vereinigten Staaten von Nord

amerika gegen die Einschleppung der Tsenla Ooenurus.

Durch Verordnung des U. S. Bureau of Animal

Industry vom 25. November 1910 ist bestimmt

werden, daß alle Collie-, Hirten- oder Schäfer

hunde bei der Einfuhr nach den Vereinigten
Staaten bis zu 2 Wochen der Quarantäne zu unter

werfen sind und, falls sie sich mit Taenia Coenurus

behaftet erweisen, tierärztlich behandelt und so

lange in der Quarantäne behalten werden, bis

endgültig festgestellt werden kann, daß sie von

dem Bandwurme befreit sind.

-- Oberflächeninfektlondee FleischesmitTuberkel
bazlllen in den Schlachthiiusern. Li nos si erVichy
und Lemoine-Vabde-Gräce haben in Fleischer
läden in Paris ziemlich häufig Stücke Fleisches

gefunden, die, ohne von tuberknlösen Tieren zu

stammen, oberflächlich mit Tuberkelbazillen be‚

schmutzt waren. Sie verlangen mit Recht, daß

Maßnahmen getroffen werden, die geeignet sind,

diese Sekundiirinfektion beim Schlachten zu ver
bitten.

— Giftige Wirkung saurer Salvarsanlösungen bei

Rindern. Mießncr (Deutsche Mediz. Wochen
schrift 1911, Nr. lt) versuchte intravenöse Ein
spritzungen von Salvarsau in saurer Lösung

(0,007 kg pro kg Körpergewicht) zur Behandlung
der Maul- und Klauenseuche bei 4 an der

Seuche leidenden Rindern. Hiernach starb ein

Rind bereits 10 Stunden nach der Injektion, die

drei übrigen verendeten nach 2 Tagen. Als M.
sodann maul- und klauenseuchekranken und auch

gesunden Rindern eine kleinere Menge Salvarsan

in saurer, außerdem aber in alkalischer Lösung

intravenös einspritzte, traten auch hierauf bei

den mit saurer Salvarsanlösung behandelten

Rindern Erkrankungen und ein Todesfall auf,
während die Tiere, die die gleiche und sogar
eine erhöhte Gabe alkalischer Salvarsanlösung
erhalten hatten, gesund blieben. Die Obduktions

ergebnisse bei den gestorbenen Tieren deuteten

darauf hin, daß die saure Saivarsaniösung eine

Thrombose der Blutgefäße und durch seine

ätzende Wirkung selbst eine Zerstörung der
Gefäßwände herbeigeführt hatte.

— Bedeutung des Kolostrums fiir die Ernährung
des Neugeborenen. Die Beziehungen zwischen
dem Eiweiß der Frauenmilch und dem
Serumeiweiß von Mutter und Kind bespricht
Bauereisen (Deutsche Med. Zeitung aus Archiv
für Gynäk. 90). Das Kolostrum sei durch seinen

hohen Gehalt an Proteinen imstande, die Ge

wichtsabnahme in den ersten Lebenstagen hintan

zuhalten und am Ende der ersten Woche sogar

ein Gewichtspius herbeizuführen. Die objektive

Kontrolle gebe der Serumeiweißgehalt, dessen
Sinken und Steigen genauen Aufsehluß über die

Ernährungsverhältnisse des Neugeborenen, vor

allem in den ersten 10 Lebenstagen, gewähre.
Die Kolostrummilch bilde durch ihre dem Milch

serumeiweiß chemisch und biologisch nahe

stehenden Proteine den Übergang von der Pia

zeutarernährung zur Ernährung mit der späteren

Muttermilch. Die Kolostrumproteine könnten

wegen der besonderen anatomischen Beschaffen:

heit der Schleimhaut des Magens und Darmes

des Neugeborenen unverändert intestinai in den

Körper des Neugeborenen aufgenommen werden.
Das Kolostrum könne durch nichts er
setzt werden.
-— Antibakterielle Wirkung bestimmter Milch

fermente. Nach Cannata und Mitra (Zentraibl.

f. Bakteriol., Orig., 58. Bd., H. 2) besitzen einige

Miichfermente (Bac. bulgarus, Milchsäurebaziilus,

Monococcus, Bac. butyricus, Das. subtilis) eine
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ausgeprägte antibakterielle Wirkung gegen den
Typhusbazillus, den Paratyphus A u. B, den
Dysentcriebazillus, den Staphylococcus pyogenes
anrcus. Dieser antibalrteriellen Wirkung wider
stehen eine Zeitlang das Bact. coli, der Bac.

fluorescens. Es entziehen sich ihr der Protcus

vulgaris, der Prodigiosus und der Pyocyaneus.

— Untersuchungen über tuberkulüse Infektion

im Klndesalter. Von 100 Kindern im 1.—5. Lebens

jahre wurden bei der Sektion die hiesenterial

und Bronchialdrüsen auf Meerschweinchen ver

impft. In 21 Fällen wurden die Meerschweinchen

tuberkulös; in 13 Fällen handelte es sich um

Tuberkulose derMescnterial- und Bronchialdrüsen,

in 3 Fällen lediglich der Mesenterialdrllsen und

in 5 Fällen lediglich der Bronchialdrüsen. In
20 Füllen hatten die aus den Meerschweinchen

gezüchteten Tuberkelbazillen die Merkmale des

Typus humanus, in einem Falle diejenigen des

Typus bovinns.

—— Slugllngseterhlichltelt Im Jahre l909 In

Deutschland. 335436 Kinder im Alter von weniger
als einem Jahre sind 1909 gestorben, 1908 dagegen
359022, im Jahre 1907 351046 und im Jahre 1906
374 636. Es hat also ein Rückgang um 23586
stattgefunden. Unter den Verstorbenen befanden

sich 288 202 (im Jahre 1908 308630) eheliche und
47228 (50342) uneheliche Kinder. Auf 100 Lebend
geborene kamen 1909 17,0 im ersten Lebensjahre

Gestorbene gegen 17,8 im Jahre 1908, 17,0 im
Jahre 1907 und 18,5 im Jahre 1906. Bei den
ehelichen betrug der Anteil 16,0 gegen 16,8,

16,6 und 17,5, bei den unehelichen 26,8 gegen

28,5, 28,0 und 29,4. Es starben auf 100 Geborene
berechnet, von den Knaben 18,4 (im Jahre 1908

19,4), von den Mädchen 15,4 (16,2). Verfolgt man

die Säuglingssterblichkeit durch die einzelnen

Staaten, so steht am ungünstigsten Bayern
mit 21,7 (im Jahre 1908 ebenfalls 21,7) auf
100 Geborene, am günstigsten Lippe mit 10,5
(11,1). In Sachsen betrug die Ziffer 188 (20.1),

in Baden 17,2 (16,8), in Württemberg 17,2 (18,4),
in Preußen nur 16,4 (17,3). Von den preußischen

Provinzen steht am günstigsten da Hessen-Nassau

mit 10,3 (10,8); dann folgen Hannover mit 12,1

(13,1), Westfalen mit 13,0 (14,4) und Schleswig

Holstein mit 13,2 (14,9), während die Ziffer am

ungünstigsten ist in Ostpreußen mit 19,1 (18,1),

Westpreußen mit 20,4 (20,5) und Schlesien mit

21,6 (20,8). Ostpreußen und Schlesien zeigen
also eine wesentliche Zunahme der Säuglings

sterblichlteit. In Berlin betrug sie 15,6 gegen
16,8 im Jahre 1908, 16,3 im Jahre 1907 und 17,7
im Jahre 1906.

’l‘111:0sg0s0hiehte.

- Ehrenpromotion. Prinz Ludwig von Bayern.
der Freund und Förderer der Tierheilkunde, ist von

der Tierärztlichen Hochschule in München zum Dr.

und. vet. honoris causa ernannt werden.

— Kolonialtlerlrzte. Die Zahl der Regierungs—
tierärzte in deutschen Schutzgebieten wird nach

den Beschlüssen des Reichstages zum Etat des

Reichskolonialamts eine erhebliche Vermehrung

erfahren. Fünf neue Regiemngstieritrzte werden

bald nach dem l. April ihre Ausreise nach
Deutsch - Sildwcstafrika, Deutsch -Ostafrika und

Kamerun antreten, nachdem bereits vor einiger
Zeit ein neu in den Etat gestellter Regierungs
tierarzt nach Neu-Guinea und drei zum Ersatz

bestimmte Regierungstierttrztc nach Deutsch

Südwestaf'rilta entsandt werden sind. Da der Etat

der Schutzgebiete für das Jahr 1911 weitere neue
Stellen für Regierungstierärzte vorsieht, ist

tüchtigen, wissenschaftlich und praktisch (auch in

Tierzucht] gut vorbereiteten Herren, die den Beruf

zu der schönen, aber auch anstrengenden und

mit manchen Entsagungen verknüpften Tätigkeit

des Kolonialtierarztes in sich fühlen. Gelegenheit

geboten, bald in die Schutzgebiete zu kommen.

-— Neue Zeitschriften für Fleisch- und Milch

hygiene Im Auslande. Über die Zweckmäßigkeit
einer besonderen Zeitschrift für die Fragen der

l‘lcisch- und Milchhygienc besteht in Deutsch

land seit Jahren kein Zweifel mehr. Erfreulich

ist nun die Feststellung, daß diese Überzeugung
auch im Ausiaude festen Fuß faßt. Nach dem

Vorgange der Zeitschrift für Fleisch. und Milch

hygienc und mit ihrem Titel erscheinen
nunmehr:

L‘hygiüne de la viande et du lait,
herausgegeben von II. illartel in Paris.

The Journal of Meat und Milk
Hygiene. Herausgegeben von John Bale,
Suns u. Danielsson in London.

Skandinavisk \'eterinilr-Tidskrift für
Bakterh>logi‚ l'atologi samt Kütt-och Mjölk
hygien. Herausgegeben von Arvid M. Berg
man,(iust.l(jerrulf,L.Bahr,li.fll.fftiyberg,
Per Tuff und R. llindersson. 1Tpsala und
Stockholm.

Hundertjshrfslsr der Naturforsehenden
Gesellscth zu Görlltl. Die Naturforscheude
Gesellschaft zu (iürlitz, der auch eine Reihe von

Tierärzten angehört, kann auf ein hundertjähriges
Bestehen zurückblicken und veranstaltet aus
Anlaß dieses Ereignisses am 9. und 10. Oktober
eine Feier, an der voraussichtlich zahlreiche
naturwisscnschaftliche Vereine und Vertreter der
Naturwissenschaften teilnehmen werden.
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— Eine Ehrenrettung. Herr

direkter Dr. l.ohbeck in Duisburg-Meiderich,
der auf die Anzeige eines Untergebenen wegen

Vergehens gegen das Fleischbeschaugesetz vom

Schöffengericht zu 200 M Geldstrafe verurteilt

worden war, ist von der dritten Strafkammer

des Landgerichts in Duisburg freigesprochen

werden. Aus dem Berichte über die Gerichts
verhandlung gewinnt man den Eindruck, daß
nicht Herr Schlachthofdirektor Dr. Lohbeck, der
seit seiner schöffengerichtlichen Verurteilung
vom Amte suspendiert war, sondern ein anderer

Mann, der dem Berichte nach in der ganzen

Angelegenheit keine anmutende Rolle gespielt
hat, auf der Anklagebank saß. Herr Dr. Lohbeck
war beschuldigt, in 14 Fällen bedingt taugliches
Fleisch zum Verkaufe zugelassen zu haben, ehe es

zum Genusse für Menschen brauchbar gemacht war.
— Öffentliche Schlachthöfe. Die Errichtung

öffentlicher Schlachthöfe ist geplant in Nakel
(Kostenbetrag etwa 225000 M) und Gollub, be
schlossen in Memel und Oppenau. Endlich in
Angriff genommen werden die Schlachthofbauten
in Karthaus, Wolfenbllttel und Jena. Erwei
terungsbauten sind geplant in Braunschweig
(Viehhofanlage, Kostenbetrag 800000 M), Her
ford (Kühlanlage, Kostenbetrag 63000 M),

Kess] i. Schi. (Kühlanlage, Kostenbetrag etwa
40000 M) und Heilsberg (Erweiterungsbau,
Kostenbetrag 30000 M).
—— Regelung der Gehaltsverhäitnlsse des

Schlachthefdlrektors In Karlsruhe. Das Endgehalt

des Schlachthofdirektors in Karlsruhe ist nun
mehr aui’ 9000 M festgesetzt werden.
——Zu den Kosten der Trichinenschau. In Braun

schweig wurden von 1900—1909 einschließlich
728124 Schweine geschlachtet, von denen drei

als trichinös ermittelt werden. Die Kosten für

die Trichinenschau beliefen sich während der

10jährigen Betriebsperiode auf rund 655300111, so

daß nach der bekannten Rechnung die Ermitte

lung eines trichinösen Schweines auf etwa

218400 M zu stehen kommt, wenn man eine

solche Art der Berechnung überhaupt gelten
lassen will. Diese hohen Ermittlungskosten

haben, so wird aus Braunschweig geschrieben,

die Erwägung nahe gelegt, ob es sich nicht

empfehle, zur Verbilligung der Trichinenschau

das Trichineskop unter gleichzeitiger Verwendung
der von Reißmann vorgeschlagenen Trichinen
schauproben einzuführen.
— Ahfsllverwertunq in den öffentlichen Schlacht

höfen. Der Verein der Großscbliichtermcister auf

dem städtischen Schlachthof zu Berlin, hat,
nachdem er sich durch den vertragsmäßigen, Ver

kauf der Reste der Triehinenschauproben einen

regelmäßigen hohen Jahresertrag (zurzeit über

31 000 M) gesichert hat, nunmehr auch den Ver

Schlachthof- ' kauf der in den Brühbottichen und auf dem Fuß.
boden der Schweineschlachthallen verbleibenden

Schweinehaare in die Hand genommen und er

zielt hierfür auf dem Wege der Verpachtung
eine Jahreseinnahme von 7000 M.
— Über die Konflskstvsrnichtung auf dem

Frankfurter Schlachthofe berichtet Schlachthof

direktor Mori ci nski im „Gesundheitsingenieer“.
Der regelmäßige Anfall der Schlachtabfälle auf
dem Frankfurter Schlachthof beläuft sich auf
jährlich rund 450 000 kg, die in drei Korischen
Öfen glatt vernichtet werden können, während

die Anlage nach Errichtung eines 4. Ofens in
der Lage sein wird, 600000 kg ohne besondere
Schwierigkeiten zu vernichten. Nach Errichtung

des 4. Ofens stellen sich die Kosten für die

Verbrennungsöfen einschließlich der Neben

einrichtung auf 19 250, die baulichen Arbeiten

und inneren Einrichtungen auf 27 750, zu

sammen 47000 M. Die Betriebskosten be

tragen unter Annahme einer jährlichen Leistung

von 500 000 kg a) für Verzinsung (4 Proz.) 1880 M,

b) Tilgung(0fen 5, Baulicbkeiten 2Proz.) 1517,50M;

c) Erneuerungen und Reparaturen (Öfen 2, Bauten

1 Proz.) 662,50 M; d) Lohn für 1 Heizer und
eine Aushilfe 1320 und 660 M, zusammen 1980 M;

e) Kohlenverbrauch (20 Proz. der zu vernichtenden

Konfiskate) 100000 kg (100 kg a 2,20 M) 2200 M;

f) Beleuchtung, Desinfektion, Wasser usw. 760 .
‘l
,

zusammen 9000 M oder auf 100 kg Schlachtabfälie

1,80 M.
—- Fleischverglftung? Unter den Mannschaften

von vier Kompagnien des Infanterie-Regiments
in Freiburg i. B. ist eine Paratyphus-Endemie anf

getreten, die auf den Genuß verdorbener Leber

wurst zurückgeführt wird. Die Untersuchungen

hierüber sind jedoch noch nicht abgeschlossen.
— Häufigkeit der gesundheitsschädlichen

Schweineflnnen in Rußland. Die Erfahrung in den

oberschlesischen Schlachthöfen, in die die Ein—

fuhr russischer Schweine gestattet ist, lehrt, daß

diese Schweine in einem viel höheren Teilsatze

finnig befunden werden, als die heimischen,

trotzdem die Tiere in Sosuowice vor dem Ver

kauf an die deutschen Fleischer gelegt und auf

Finnen untersucht werden. Bei diesem Legen
der Schweine sollen nach einer Nachricht aus

Myslowitz etwa 10 Proz. der auf den Sesnowicer
Markt aufgetriebenen Schweinen als finnig er

mittelt werden!
—— Verheerungen durch Distemum hepsticum.

infolge des nassen Sommers 1910 sind in Frank

reich Massenerkrankungen von Schafen infolge

der Einwanderung von Distomum hepaticum auf

getreten. Im Departement lndre sollen allein
200000 Schafe der Wurminvasion erlegen sein.
— Neue Vorschriften der Königlich Sächsischen

Regierung über die Behandlung des Fleisches von
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Tieren, die mit Tstsrkuloesschutzetotfss geimpft sind.

Das Königlich Sächsische Ministerium des Innern

hat eine neue Verordnung über die Behandlung

des Fleisches von Tieren, die mit Tuberkulose

schutzstott‘en geimpft sind, bei der Schlachtvieh

und t'lcischbescbau erlassen. Danach ist, wenn

ein Tier zur Schlachtung kommt, das innerhalb
der letzten zehn Monate mit Tuberkulose—
schutzstoffen geimpft worden ist, vom
Besitzer ein Tierarzt zur Fleischbcschau
zuzuziehen und diesem anzuzeigen, an welchem
Tage die letzte Impfung stattgefunden hat. Als
untauglich zum (icuusse für Menschen ist der

ganze Tierkiirper anzusehen, wenn infolge der

Impfung Abmagerung oder eine schwere All
gemeinerlrrankung des betreffenden Tieres ein

getreten ist. In allen übrigen Fällen ist der Tier
körper (Muskelfleiqch mit Knochen und Fett) mit

Ausnahme der Eingeweide als bedingt tauglich
anzusehen, wenn die letzte Impfung nicht länger
als vier Monate zurückliegt und nicht wegen
anderer Erkrankungen oder Mänch die 58 33 bis
35 der Ausführungsbestimmungen A des Reichs
gesetzes, betreffend die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau, vom 27. Januar 1903 für die Beurteilung
der Tiere Anwendung zu finden haben. Die Ein
geweide sind mit Ausnahme der Lunge und des
lierzcns für tauglich zu erklären, wenn sie nicht
etwa aus anderen Gründen zu beanstanden sind.

Lunge und Herz der innerhalb der letzten zehn

Monate vor der Schlachtung geimpftcn Tiere sind
nach 9 35 der mehrerwähnten Reichsausfiihrungs

bestimmungen A für untauglich zu erklären. Das
selbe hat bei allen Tieren mit der Impfstelle und
ihrer Umgebung bis einschließlich der zugehörigen

Lymphdrüsen zu geschehen, wenn sich Ver

änderungen an der Impfstelle vorfinden. Die

Behandlung des für bedingt tauglich erklärten

Fleisches behufs Brauchbarmachung zum Genusse
für Menschen hat durch Kochen oder Dämpfen
nach den Vorschriften des 5 39 Nr. 2 und 3 der

Reichsausführungsbestirumungen A zu erfolgen.
Auf Zuwiderhandlungen gegen obige Anordnungen
findet ä 70 der Verordnung vom 27. Januar 1903
Anwendung.

Diese Vorschriften entsprechen den neueren

Feststellungen über die Haltbarkeit menschlicher
zur Imnnisierung benutzter Tuberkelbazillen im

Rinderktirper. Die Vorschriften werden kaum
noch eine erhebliche Bedeutung haben, da die

Verwendung der beiden Impfstoffe zum Schutze

gegen die Rindertuberkulosc, auf die s. Z. so
große Hoffnungen gesetztwurden, der v. B eh ri n g

sche und Sehtitz-Kochsche, anscheinend nicht
mehr zur Verwendung gelangen. Dem Ver
nehmen nach ist das K 0 c h - S c h ti t z sehe
'l‘auruman in den letzten beiden Jahren nicht mehr

zur Prüfung gekommen. Wie es mit dem Umfang

der Anwendung des Klimmerschen Impfstoffen
steht, entzieht sich diesseitigcr Kenntnis.- Ein deutscher „Ausschuli zur Bekämpfung
IIOI‘ Dasselptags“ macht in sehr zweckmäßiger

Weise für die Bekämpfung der Dasselplage durch

Abdasseln Propaganda unter Hinweis auf die in

dieser Zeitschrift veröffentlichten Mitteilungen
von Niels Villemoes über die Erfolge des syste
matischen Abdasselns im Bereiche des Milch—

lieferungsbezirks derSammelmolkerei in Skjaerum
in Dänemark. Der Ausschuß hat seine Geschäfts
stelle in Berlin SW.11, Dessauer Straße 25.
— Neue Vorschriften über die Stempsluug von

Exporttlslsoh In den Niederlanden. Der Minister
des „Landbouw, Nijverhcid en Handel“ in den

Niederlanden hat bestimmt, daß Schweinefleisch,
das mit der Bestimmung, es nach der Konser
vierung auszuführen, zur Beschan gebracht wird,
mit einem dreieckigen Stempel, der die Worte
„cherlaud“, „den Reichslöwen“ und den Aus
fuhrort enthält, gestempelt wird, sofern das
Fleisch für den Export tauglich ist. Der Stempel
wird an jeder Schweinehälfte an 13 Stellen an
gebracht. Beel-ltoermond.
— Steigende Elnfuhr von lolkerslerzeugntmn

in die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die
Vermehrung der Bevölkerung in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika ist so stark, daß der
Fleischexport immer geringer wird, und daß an
Stelle des früheren Exports von Molkereierzeug
nissen bereits ein steigender Import getreten ist.
Die E i n fu b r von Molkcrcierzeugnissen betrug:

1909w M

1910
‚ Menge ert cn o Wort“‘"°

Pfund in Doll. Pfu5d in Dell.
Butter. 14160‘19 295093 1209413 282474
Km „31195006 6398907 41i9456873 15113211;

Gallonen
Rahm . — — 1959052 1495140

Summe 39212139 (1094540

Die Ausfuhr dagegen betrug:

Pfund
W"‘

Pfund “"‘"

9341491?

in Dell. in Dell.
Butter. . 2925730 699460 3104175» 788767
Käse. . . 35012l4 486855 2768681 435629
Milch.kon
densiert — 1012629 12687937 994216

Summe 6420944 2198944 18560793 2218612

-— Vorgehen gegen die nordsnsrikuisohsa
Flelsohpacker. Die Bundesregierung in Washi n g

ton hat gegen die großen Fleischversandtirmen,
die eine Vereinbarung über die Fleischverkaul's

preise getroffen haben, um diese auf bestimmter
Höhe zu halten, auf Grund des Anti-Trust-Ge
setzen die Anklage erhoben. Die Vereinbarungen
der großen Fleischvcrsandfirmen werden mit als

Ursache der erheblichen Steigerung der Fleisch

prcisc in den Vereinigten Staaten angesehen, wo
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früher das Fleisch das billigste aller Nahrungs
mittel war.
— Gegen die Festsetzung den amerikanischen

Fleischtruatea in Australien. Nachdem sich die be

deutendsten nordamerikanischen Fleischversand

firmen mit Erfolg bemüht haben, sich an der

argentinischen Fleischausfuhr mit ihrem Kapitale
zu beteiligen, wird von ihnen nunmehr anscheinend

auch der Versuch gemacht, ihre Unternehmungen

auf ein zweites Land auszudehnen, in dem noch ein

großer Viehiiberfluß herrscht, auf Australien.

Zeitungsnachriehten zufolge ist jedoch die austra

lische Regierung entschlossen, jedem Versuch

einer Fleischtrustbildung, die zu einer Steigerung

der Fleisehpreise führen könnte, mit entschiedenen

Maßnahmen entgegen zu treten.

— Lebensmittaipreiaa in Japan. Aus Japan

wird berichtet, daß sich dort neben anderen

öffentlichen Sorgen eine allgemeine, fortgesetzt

steigende Teuerung geltend mache. Zum Ver

gleiche wird uach dem von dem Professor Wa
seda in Tokio herausgegebenen „Japan Year

Book“ angeführt, daß man für einen Jen in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika 6,66 Pfd.

Rindfleisch oder 20 Pfd. Zucker oder 8,82 Scho

Milch oder 16 Pfd. Mehl, in Japan dagegen nur

2 Pfd. Rindfleisch oder 5 Pfd. Zucker oder 2 Scho

Milch oder 10 Pfd. Mehl erhalte.

— Die XII. Plenarvsrsammiung des Deutschen

Vetorlnlrrates, die in Hamburg vom 5.-8. April d.J.
tagt, behandelt als Hauptgegenstand die A u s

führungsvorsehriften zum neuen Vieh—
seuchengesetz, daneben Gegenstände, die für .
die im Dienste der Fleischbeschau tätigen Tierärzte

von Wichtigkeit sind, nämlich die Einführung ‚
der außerordentlichen Fleischbeschau
und der übrigen animalischen Nahrungs
mittelkunde im Lehrplan der Tierärzt
liehen Hochschulen (Berichterstatter: Ober
tierarzt B o n g e r t - Berlin, Professor G l a g e -

Hamburg, Schlachthofdirektor Dr. Meyer-Mili
heim a. d. Ruhr), ferner Nachprüfung der Bon
gertschen Tuberkulose-Untersuchungen
—- Archiv für Hygiene Bd. 6 — (Berichterstatter:
Obertierarzt B o n g e r t - Berlin und Ohertierarzt
Dr. Nieberle-Hamburg) und Mitwirkung der
Tierärzte in den Gesundheitskommis
sionen (Berichterstatter: Bezirkstierarzt Meier
Konstanz und Kreistierarzt S a h n e r - Hom
burg v. d. H.).

Sofern dieses noch nicht geschehen sein
sollte, wird um umgehende Anmeldung zu dem
am ö. April im Uhlenhorster Fährhause statt
findenden Festmahle bei Staatstierarzt Professor
Dr. Peter in Hamburg gebeten.
— Internationaler Pathologenkongreß zu Turin I9ll.

Die „Societa Italiana di Patoiogia“ veranstaltet

aus Anlaß der italienischen Unabhängigkeitsfeiern
zu Turin in den Tagen vom 2. bis 5. Oktober 1911
einen internationalen Pathologenkongreß.

— Der XVII. Internationale medizinische Kongrsli

wird im Sommer 1913 in London tagen. Das
genaue Datum wird von der Permanenten inter

nationalen Kommission festgestellt werden, die

kommenden 21. und 22. April in London ihre

erste Sitzung unter dem Vorsitz des Herrn Dr.
F. W. Pavy abhalten wird.
— Der Internationale Milchwirtschat'tlichs Kon

Il'0ß In Stockholm wird am 28.Juni 1911 eröffnet
werden. Seine Majestät der König von Schweden

gibt im Anschluß an die Eröffnung den Mit

gliedern des Kongresses ein Gartenfest.

— Die vorläufigen Ergebnisse der außerordent

lichen Viehzählung vom l. Dezember 19l0 für den

preußischen Staat. (Statistisehe Korrespondenz.)

Es waren vorhanden:
im Jahre Pferde Rinder

1873 (10. Jan.) 2 282 435 8 639 514

1883 110. ‚. ) 2 417 367 8 737 641

1892 ( 1. Dez.) 2 653 661 9 871521

1897 ( 1- „ ) 2 808 419 10 552 672

1900 l 1- „ ) 2 923 627 10 876 972

1902 ( 1- „ ) 2 927 484 10405 769

1904 ( 1. „ ) 2964 408 11156133

1906 ( 1- „ ) 3018 443 11646908

1907 ( 2. „ ) 3046 304 12011584

1908 ( 1- „ ) 3062835 12089072

1909 ( 1- „ ) 3077 946 11763161

1910 ( l. „ ) 3127427 11582054

im Jahre Schafe Schweine

1873 (10. Jan.) 19 666 794 4294 926

1883 (10. „ ) 14 752 328 5 819136

1892 ( 1. Dez.) 10109 594 7 725 601

1897 ( 1- „ ) 7859096 9390231

1900 ( l- ‚. > 7 001518 10966 921

1902 ( l- „ ) 5 917 698 12 749 998

1904 ( I- „ ) 5 660 529 12 563899

1906 ( l- „ ) 5 435 053 15 355 959

1907 ( 2. ‚. ) 5 408 867 15 095 854

1908 ( l. „ ) 5260 238 13 422 373

1909 ( 1- „ ) 4975 632 14 162367

)1910 ( 1- „ 4627 517 16461658

Bei den Pferden hat danach das Jahr 1910
eine erneute Vermehrung gebracht. Bei den

Rindern Zeigt die Entwicklung in den einzelnen
Jahren recht beträchtliche Schwankungen. Geht
man nur bis 1906 zurück, seit welcher Zeit jähr
‘
lieh gezählt wurde, so zeigt sich in den ersten

‘
0,65 Proz.

beiden Jahren eine Zunahme, und zwar von 1906
auf 1907 um 3,13 Proz., von 1907 auf 1908 um

Die letzten beiden Jahre weisen da
gegen eine Abnahme des Bestandes auf, und

zwar von 1908 auf 1909 um 2,70 Proz. und 1'011
1909 auf 1910 um 1,54 Proz.

_r
‘
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Es vermehrten (+) oder verminderten (+) sich überhaupt in absoluten bzw. Verhältniszahlen:
die Rinder

um Stück Proz.

die Pferde
um Stück Proz.

1873-1888 +134 932 +5,91 +

die Schafe
um Stück Proz.

die Schweine
um Stück Proz.

98127 + 1,14 —4914466 ——24‚99 +1524210 +35,49
1883-4892 +236294 +9,77 +1133t380 —‘«12,98 —4642734 —3l,47 +1906465 +32,76
1992—1997 +154759 +5,99 + 691151 +
1997—1900 +115209 +4,10 + 924900 +
1900—1902 + 9975 +0,19 — 471209 —
1902—1904 + 96924 +1,26 + 750964 +
1904-1906 + 54095 +1,92 + 490775 +
1906—1907 + 27961 +0,92 + 964676 +
1907-1909 + 16591 +0,54 + 77499 +
1909—1909 + 15111 +0,49 — 925911 —
1909-1910 + 49491 +1,61 — 191107 -—

Diese an sich keineswegs erfreuliche Ent-
'

wicklung der Rindviehhaltung kann im allge
meinen nicht als überraschend bezeichnet werden.

Die Rindflehhaltung ist in erheblichem Maße ab—

hängig von der Rauhfutterernte. Jeder starke
Ausfall an ltauhfutter bedingt eine Verminderung
der Rinderbestände, da es den Viehhaltern an

dem nötigen Winterfuttcr gebricht. Das Jahr 1909
war nun ein außergewöhnlich schlechtes Futter

jahr, dessen Wiesenerträge in Preußen in der

Jahresreihe 1893 bis 1909 erst an 14. Stelle

standen. Im Durchschnitt des Staates waren die

Kleeernte um 28 Proz., die Luzerne- und Wiesen

erträge um je 21 Proz. kleiner als im Jahre 1908,
und die Winterstrohernte war sehr mäßig ge
wesen. Mit Rücksicht hierauf war schon 1909

l
|

1

6,90 -— 2 250 498 ——22,26 +1664 630 + 21,55
9,07 — 957579 —10,91 +1576690 +16,79
4,99 —1099920 —15,49 +1799077 +16,26
7,21 — 257169 — 4,95 - 196099 — 1,46
4,40 — 225476 — 9,99 +2792060 +22‚22
9,19 — 26196 — 0,49 — 260105 -_ 1,69
0,65 — 149629 - 2,75 —1679491 —11,09
2,70 — 294606 — 5,41 + 799994 + 5,51
1,54 —- 949115 _ 7,00 +2299291 +16,24
gerade in den jüngeren Jahrgängen verringerter

Viehhaltung notwendig im Viehbestande herbei

führen mußte, innerhalb von 7 Monaten (Mai bis

November‘w wieder auszufüllen, war daher voraus

zusehen, zumal das erneute starke Auftreten der

Maul- und Klauenscuche. eingeschleppt aus Ruß
'
land im 2. Halbjahr 1910, und ihre rasche Aus

erheblich weniger Jungvieh aufgezogen und‘
manches Stück frühzeitig zur Schlachthauk ge
bracht worden. Es hatten infolgedessen bei

der Viehztthlung am 1. Dezember 1909 die Kälber

unter 3 Monate alt um 6,49 Proz., das Jungvieh
im Alter von über 3 Monate bis noch nicht 1 Jahr ,‘
um 7,92 Proz. und im Alter von l bis noch nicht
‘2 Jahre um 6,88 Proz. abgenommen. Dagegen

war es immerhin erfreulich, daß das 2 Jahre alte

und ältere Rindvieh weiblichen Geschlechts nicht

nur seinen Stand behauptet, sondern noch um

31046 Stück oder um 0,48 Proz. zugenommen
hatte. Die Hanptwirkung der schlechten Futter

i1

ernte in bezug auf eine Verringerung der Rinder-
‘

'
Teil besteht jetzt vielmehr aus gemästetenbestände mußte sich naturgemäß erst in den

eigentlichen Wintermonaten 1909 bis 1910 geltend

machen. Die Beobachtung der Auftriebe zu den

Schlachtviehmärkten und zu den Schlachthäusern

naten Januar bis April 1910 die Auftriebc an

breituug über weite Gebiete Preußens der Ver

mehrung der Viehbestände außerordentlich hinder

lich war. Es kann daher der verhältnismäßig

kleine Rückgang u_m 181 107 Stück oder 1,541’roz.

nicht als bedenklich für die künftige Entwicklung

unserer Rindviehzueht betrachtet werden.

Die Schafe haben in den letzten Jahr
zehnten von Zählperiode zu Zilhlperiode abge

nommen. Während diese Abnahme von 1906

auf 1907 am kleinsten gewesen ist (sie betrug
in diesem Jahre nur 26186 Stück oder

0,48 Proz.), hat sie in den folgenden Jahren

wieder von Jahr zu Jahr sich immer mehr
vergrößert und betrug von 1909 auf 1910

818115 Stück oder 7 Proz. Bei keiner Vieh

gattung läßt aber die Zahlung des Bestandes

an einem Stichtage so geringe Schlüsse auf die

Jahreserzeugnng an Schlachttieren zu wie ge
rade bei den Schafen. Während früher die

Schlachtung zwei- bis dreijähriger Hammel die

Regel war, befinden sich solche älteren Tiere

jetzt nur noch zu einem verhältnismäßig kleinen
Prozentsatz unter den Schlachttieren, ihr größter

Lämmern. Da diese Lämmer aber zumeist im

Januar bis Februar geboren werden und zur
“ Zeit der \'iehzählung am l. Dezember zum

im Marktorte zeigte denn auch, daß in den Mo- ,

Großvieh und die Sehlachtungen um 2,7 und ,
3,8 Proz., die an Kälbern um 5,2 und 5,3 Proz.

gegen das Jahr 1909 stiegen und erst mit Be
ginn der neuen Futterernte gegenüber dem Vor
jahre znriickblieben. Daß es nicht möglich sein ,
würde, derartig große Lücken, wie sie eine so

verstärkte Abschlachtung bei schon im Vorjahre

größten Teil wieder abgesehlachtct sind, so kann

diese Erzeugung von Schlachttieren bei der Vieh

zühlung nicht zum Ausdruck gelangen.
Für die Fleischversorgung haben die größte

und ausschlaggebende Bedeutung aber die

Schweine. Besteht doch von dem gesamten
Fleischverzehr zurzeit bereits etwa 60 Proz.

aus Schweinefleisch. Die Schweinehaltung

unterliegt nun noch erheblich größeren
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Schwankungen als die Rinderhaltung. Sie ist

einmal abhängig von dem Ausfall der Kartoffel
ernte, wobei allerdings die Abhängigkeit im
Osten Preußens erheblich größer ist als in
den westlichen Provinzen, wo die Kartofiel nicht
dieselbe ausschlaggebende Rolle bei der Schweine
mast spielt wie dort, und sie wird zum andern
ganz außerordentlich beeinflußt durch die Kon
junkturen des Marktes für die Schlachtschweine.

Wie ungemein steigerungsfähig die Schweine

haltung bei lohnenden Preisen ist, hat sich zum

erstenmal besonders deutlich in der Zählperiode

1904 bis 1906 gezeigt, wo innerhalb zweier

Jahre sich der Bestand um 22,22 Proz. vermehrte.
Von 1906 auf 1907 sank er dann um 1,691’r0z„

von 1907 auf 1908 um 11,09 Proz., in dem fol

genden Jahr von 1908 auf 1909 weist er jedoch
wiederum eine Zunahme von 5,51 Proz. auf und

am l. Dezember 1910 hat sich der Bestand
gegen das Vorjahr um nicht weniger als

2229 291 Stück oder um 16,24 Proz. vermehrt.

Das ist die bisher größte Vermehrung in

einem Jahr, womit zugleich der bisher höchste

Sclnveinebcstand in Preußen vorn 1.Dez. 1906

um noch 1105099 Stück oder um 7,20 Proz.

überschritten werden ist.

Nach den Feststellungen bei der Schlacht

vieh- und Fleischbeschau im Deutschen Reich

werden von im Verhältnis zu dem bei der Vieh

zählung nachgewiesenen Bestande im Laufe des

folgenden Jahres bei den Schweinen über 100

Proz. geschlachtet, während von dem Bestande

an Rindern nur rund 43 Proz. im nächsten

Jahre geschlachtet werden. Es entsprechen da

nach 100 Schweine des Bestandes bei der Vieh—

zählung auch einer im Laufe des Jahres verfüg
bar werdenden Gesamtfleischmenge von rund

8500 kg Schweinefleisch —- das Schlacbtgewicht
des Schweines nach Berechnungen des Kaiser

lichen Gesundheitsamtes zu durchschnittlich

85 kg angenommen —‚ während von 100 Rindern

des Bestandes nur 43 zur Schlachtung gelangen,

also durchschnittlich nur rund 5 800 kg Rindfleisch

liefern können (Durchschnittsschlachtgewicht

135 kg*). Es ergibt sich hieraus, daß bei der

*) Das Durchschnittsgewicht von 135 kg für
alle Rinder ist unter genauester Berücksichtigung
der Zahl der von jeder Altersklasse (die natürlich
sehr verschiedene Gewichte haben) gesehlaehteten
Tiere im Königl. Landesökonomiekollegium auf
Grund der Materialien des Kaiser]. Gesundheits
amts berechnet werden. Daß diese Berechnung bei
den großen Gewichtsuntersehieden etwas Mißliches
hat, ist nicht zu verkennen, doch mnßte sie ge
wählt werden, weil die vorläufigen Zahlen der
Viehzählung eben noch keine Unterabteilungen
der Rinder bringen können.

Beurteilung der Veränderungen in den Vieh

beständen, wie sie die Viehzählung aufweist, in

bezug auf ihre Einwirkung auf die jährliche
Fleischerzeugung jedes Schwein verhältnismäßig

mehr bedeutet als jedes Stück des Großvieh

bestandcs. Betrachtet man aber unter diesem

Gesichtspunkte das vorläufige Ergebnis der

Viehzählung vom l. Dezember 1910, dann ver
liert die Abnahme des Rinderbestandes (auch
des Schafbestandes) ihre Bedeutung gegenüber

der gewaltigen Vermehrung des Schweine

bestandes.

Noch einmal sei hervorgehoben, daß die mit

geteilte Berechnung, namentlich hinsichtlich der

Binder, auf Genauigkeit keinen Anspruch

machen kann, weil das Moment der Schätzung
nicht auszuschalten ist, sie genügt aber, um in

ganz großen legen ein ungefähres Bild unserer

Fleischversorgung zu liefern; darauf aber kam

es allein an.
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Zur Frage der Bongertschen Tuberkulose- ‘

Untersuchungen.
Von

Dr. Nisherie,
Oberticrarzt in Hamburg.*)

Die Untersuchungen und Resultate

Bongerts sind zweifellos von großer
Bedeutung. Ich habe daher bald nach
dem Erscheinen der Arbeit Bongerts
mit Unterstützung des Herrn Staats
tierarztes Professors Dr. Peter und Ge
nehmigung unserer Polizeibehörde mit dem

Materials des Hamburger Schlachthofes,
das ich zum großen Teile dem Entgegen
kommen des Obertierarztes Dr. Viel
hauer verdanke, ähnliche Untersuchungen
angestellt. Meine Untersuchungen sind

noch nicht vollständig abgeschlosssen,
aber auch in ihrem jetzigen Stadium für

die Klärung der gegenwärtigen Frage
nicht ohne Bedeutung.
Bongert bricht vollständig mit dem
J ohneschen Begriff der Generalisation
und will die Beurteilung tuberkulöser
Schlachttiere lediglich vom anatomischen

Charakter der Tuberkulose abhängig
machen. Das Wesentliche an seinen Re

sultaten ist dabei, daß er den generellen

Kochzwang für diejenigen Viertel, in
denen eine tuberkulös veränderte Lymph
drüse sich findet, aufgehoben wissen will,
daß er die Bedeutung der sogenannten

tuberknlösen Erweichungsherde mit aller
dings verändertem Begriff und anderer
Erklärung der Ursache bestätigt, und
daß er eine weitere besondere Form

") Vortrag, gehalten auf der Xll. Tagung des
Deutschen Veterinärrates in Hamburg.

von Tuberkulose aufstellt, die in den

Ausführungsbestimmungen zum Fleisch
beschaugesetze nicht berücksichtigt ist,

die aber nach seinen Untersuchungen das

Fleisch in jedem Falle zu einemgesundheits
gefährlichen Nahrungsmittel machen soll.

Die Methoden, die Bongert bei seinen
Untersuchungen anwandte, bestanden im

wesentlichen in der einfachen bakterie

logischen Untersuchung der tuberkiilösen
Veränderungen auf ihren Gehalt an

Tuberkelbazillen und in der Verimpfung

von größeren Mengen von Fleisch
saft aus dem inkrirninierten Tierkörper
oder Viertel auf Meerschweinchen und
Kaninchen. Diese Methoden waren mit

mehr oder weniger großen Abänderungen

bei den bisherigen Untersuchungen durch

weg zur Anwendnug gelangt, und die

Lehre von der Gefährlichkeit der tuber

kulösen Erweichungsherde stützt sich in

der Hauptsache lediglich auf den Nach

weis von Tuberkelbaziilen im Fleische

der damit behafteten Tiere. Ob bei

dem Bestreben, aus dem anatomischen

Charakter der tuberkulöscn Veränderung

die Gefährlichkeit derselben für den

Fleischgenuß abzuleiten, diese Methode

aber ausreicht, ist zunächst zu unter

suchen.

Bongert stellt eine besondere Form
von chronischerTuberkulose mit„strahliger

Verkäsung“ auf, die bisher als ungefährlich

galt, und daß es tatsächlich beim Rinde

eine bisher unbeachtete, scharf um

schriebene, bestimmte Form von Lungen
tuberkulose gibt, bei der es vielfach zu

Gefäßeinbrtichen kommt, will ich hier
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vorweg schon bemerken. Wird nun z. B.
das Fleisch eines Viertels mit einer tuber

kulösen Lymphdrüse auf seinen Tuberkel

bazillengehalt geprüft, während gleich

zeitig in der Lunge jene bestimmte Tuber

kuloseform sich vorfindet, und werden die

Versuchstiere nach der Impfung tuber

kulös, so wäre es unrichtig, in der Er
krankung der Fleischlymphdrüse die Ur
sache des Tuberkelbazillengehaltes im

Fleische ohne weiteres anzunehmen;
ebenso unrichtig aber, ohne weiteres den

Lungenbefund für den positiven Impf
ausfall verantwortlich zu machen. Hier
kann einzig und allein die histologische

Untersuchung der tuberkulösen Ver
änderungen entscheiden, und die Ursache

des positiven Impfbefundes ist ohne

weiteres bewiesen, wenn es uns glückt,
im histologischen Präparat einen Gefäß

einbruch in noch funktionsfähige Gefäße

nachzuweisen. Ähnlich liegen die Ver

hältnisse bei der Frage nach der Gefähr

lichkeit der tuberkulösen Erweichungs

herde und der Erklärung ihrer eventuellen

Ursache. Zu der einfachen bakterie

logischen Untersuchung und Impfung muß

also als integrierender Bestandteil noch die

histologische Untersuchung treten.

Will man die fleischbeschautechnische
Beurteilung der Tuberkulose von dem ana

tomischen Charakter der tuberkulösen

Veränderung abhängig machen, so genügt

es nicht, im Fleische überhaupt Tuberkel

bazillen nachgewiesen zu haben, vielmehr

muß unsere Untersuchung auf die Er
mittelung der Herkunft dieser Bazillen

sich richten, und diese Untersuchung ist

derart zu führen, daß die Herkunft der

Bazillen aus den inkriminierten Ver

änderungen mit Bestimmtheit nachge
wiesen wird.

Ist dies in einer größeren Anzahl von
Fällen bei denselben Veränderungen ge

schehen, dann sind wir berechtigt, beim

Vorhandensein der betreffenden tuberku
lösen Veränderungen das Fleisch generell
für den menschlichen Genuß als gefährlich

zu betrachten. Die zweite Voraussetzung
der Tuberkulosebeurteilung nach dem ana

tomischen Charakter der Veränderungen
bildet aber die Möglichkeit einer genauen
Umgrenzung des anatomischen Begriffes,
so daß die betr. Veränderung jederzeit

leicht diagnostiziert werden kann. Daß
unsere gegenwärtige sanitäre Tuberku

losegesetzgebung im allgemeinen eine

klare Begriffsbildung aufweist, ist nicht

zu bestreiten; um so mehr werden wir uns

hüten müssen, an ihrer Stelle neue, unscharf

begrenzte und schwankende Begrifl‘e ein

zuführen.

Dies war der Gedankengang, der mich

bei meinen Untersuchungen leitete, und so

bin ich zunächst an die Untersuchung

der Lungentuberkulose des Rindes ge

gangen, da ja auch hier die beiden Haupt

formen von Tuberkulose, die das Fleisch

der davon befallenen Tiere zu einem für

den Menschen gefährlichen Nahrungs

mittel machen sollen, die tuberkulüsen

Erweichungsherde und die strahlige Ver

käsung, in erster Linie zu erwarten waren.
Unter „Erweichungsherden“ versteht

die gemeinfaßliche Belehrung für Laien

fleischbeschauer offene Kavernen mit: un—

regelmäßigen zerfressenen Rändern und

fehlender Bindegewebskapsel, und in

seinem Handbuch der Fleischbeschau de

finiert Ostertag dieselben näher als
primäre broncho-pneumonische Herde,

die einer Mischinfektion von Tuberkel

bazillen mit Staphylokokken und Eiter

streptokokken ihre Entstehung verdanken.

Mit Hilfe der gewebelösenden Eigen

schaften der Eiterbakterien sollen die

Tuberkelbazillen oder ihre Produkte in

die Blutbahn gelangen. Bongert erklärt
demgegenüber, daß die eitrig-eingeschmol

zenen Herde lediglich einem starken Tu

berkelbazillengehalt ihre Entstehung ver

danken, und daß es zur Bildung von Er
weichungsherden einer Mitwirkung von

Eiterbakterien nicht bedürfe.
Bei dieser Verschiedenheit in der De

finition der Erweichnngsherde war es da
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her zunächst nötig, zu prüfen, ob die

Lungentuberkulöse und speziell die Lun—

genschwindsucht der Rinder eine Misch
infektion sei in gleicher Weise wie beim

Menschen oder nicht. Nach langen Kon

troversen ist bei der Lungenschwindsucht
des Menschen die Frage bekanntlich da
hin entschieden Worden, daß in offenen,
d. h. mit Broncheu und

‘
damit mit der

Außenwelt kommunizierenden Kavernen

frühzeitig sich Eitererreger und. insbe

sondere Staphylokokken undStreptokokken

ansiedeln, daß diese Bakterien in die Wand

der Kaverne eindringen, in ihr eine eitrige
Entzündung unterhalten und auch in der

Umgebung oft auf größere Entfernungen

hin pneumonische Prozesse hervorrufen.

In histologischen Schnitten findet man dann
die Eiterbakterien nicht nur an der Innen

wand der Kavernen in großer Anzahl,

auch in der Wand selbst und besonders

in den pneumonischen Alveolen der Urn

gebung sind sie in großer Zahl nachzu

weisen, und der Alveolarinhalt der ver
änderten Alveolen besteht in der Haupt

sache aus emigrierten und degenerieren

den Leukozyten und Lymphozyten. Von

diesen sekundär infizierten Kavernen aus

entstehen in anderen Teilen der Lungen
Aspirationsherde in lobulärer und lobärer

Ausdehnung. Diese Herde zeigen das Bild
einer verkäseuden, zellig-tibrinösen Pneu

monie, ihre Alveolen enthalten stets viele

Eiterbakterien, weniger Tuberkelbazillen,

und in ihrer Mitte tritit man häufig kleinste,
sehr bakterienreiche Abszesse, die ohne

jede Begrenzung in zackiger Linie direkt
an das pneumonische Gewebe grenzen.

Liegen nun auchbei derLungentuberku

lose desRindes dieVerhältnisse ähnlich oder

ebenso? Hierbei hat man sich zunächst

klar zu sein, mit Hilfe welcher Unter
suchungsmethoden diese Resultate bei der

Lungentuberkulose des Menschen gewon

nen wurden. Bongert hat nur die bak
teriologische Methode angewandt, gibt aber

selbst zu, daß zur Lösung der Frage in
erster Linie die histologische Untersuchung

nötig sei. Für die Lungentuberkulose des
Menschen hat insbesondere S a t a klar

formuliert, daß die sichere Konstatierung

der Mischinfektion nur durch histologische

Untersuchung möglich sei. Der einfache

bakteriologische Nachweis von einigen

Eiterbakterien, insbesondere in offenen

Kavernen, beweist nicht, daß die gefunde

nen Erreger mitbeteiligt waren an der

eitrigen Einschmelzung des Gewebs; ihre

aktive Betätigung ist erst dann erwiesen,
wenn sie im histologischen Schnitt in ent

sprechender Zahl, Verbreitung und Lage

gefunden werden, und wenn die histologi

schen Veränderungen an ihrer Lagerungs

stätte einen eitrigen Charakter zeigen.

Es ist nun schon lange bekannt, daß Eiter

erreger auch in offenen Lungenkaveruen

des Rindes im allgemeinen nur spärlich

vorkommen. Meine Untersuchung erstreckte

sich daher in erster Linie auf eine genaue
histologische Untersuchung der kavernösen

Lungenprozesse des Rindes. Diese Unter

suchungen sind ziemlich zeitraubend und

langwierig; um so wertvoller war mir da

her die Unterstützung durch die Polizei
ärzte Dr. Claußen und Dr. Weber, denen
auch hier zu danken ich nicht unterlassen

will.
Diese umfangreichen histologi

schen Untersuchungen bestätigten
vollauf die Angabe Bongerts, daß
die Lungenschwindsucht des Rindes
und speziell die sog. Erweichungs
herde keine Mischinfektion dar
stellen, sondern lediglich der Wir
kung der 'l‘uberkelbazillen ihre Ent
stehung verdanken. In keinem Falle

‚ bisher konnte ich Bilder beobachten, wie
sie bei der Lungeuschwiudsucht des Men

schen herrschen, insbesondere konnte ich

bisher niemals eine durch Eiterbakterien

bedingte eitrige Entzündung innerhalb

der Kavernenwand oder eine eitrige

Pneumonie in der Umgebung derKavernen

beobachten, die beim Menschen ja den
wesentlichsten Bestandteil der Misch

infektion ausmacht.
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Bei histologischer Untersuchung weisen Schnitte

durch Kavernen im allgemeinen dort, wo der
Inhalt eiterähnlich aussieht, ungeheure
Mengen von Tuberkelbazillen auf; die
Bazillen liegen am dichtesten in dem ne
krotischen Zentrum oder am Übergang
des nckrotischen Zentrums in die käsige
Wandschicht. Diese ist in frisch zerfallenden
Kavernen meist breit, enthält noch viel Tuberkel
bazillen in ihrem schon homogen werdenden

Gewebe und grenzt sich nach außen mittels

einer schmäleren fibrinhaltigen Zone gegen die

periphere Granulationsschicht ab, die in der

Hauptsache aus gut erhaltenen epithelioiden

Zellen besteht. Nach außen kommt jetzt endlich
noch die Reaktionszone, die aus dicht gestellten

Lympho- und Leukozyteu besteht, und sich

allmählich im zellig infiltrierten Septengewebe
des benachbarten Lungengewebes verliert. In
der Granulationsschicht sind die Tuberkelbazillen
stets nur noch spärlich nachzuweisen, und inner

halb und jenseits der Reaktionszone trifft man
sie in der Regel überhaupt nicht mehr an. Aus
nahmsweise nur gelingt es der zelligen Granu

lation, den Reaktionswall zu durchbrechen, und
dann sind in nächster Umgebung der Kavernen

einige Alveolen zellig infiltriert, und zwischen
den Zellen kann man vereinzelte Tuberkelbazillen
nachweisen. Vielfach dagegen und oft auch auf
weitere Strecken ist das umgebende Lungen
gewebe entzündlich ödematös verändert.
In den infiltrierten Alveolen trifit man aber
nie Eiterbakterien an.

Mit dem Älterwerden der Kavernen, die sich
übrigens meist nur durch Konfluenz benachbarter

vergrößern, stößt sich die käsige lnnenzone all

mählich in glatter Linie von der Granulations
schiebt oder der Reaktionszone ab, so daß die

zerfallenen lnhaltsmassen direkt an die Reaktions
zone grenzen, letztere wird breiter, und frühzeitig

treten in ihr Bindegewebsfasem auf, die mit

der weiteren Vergrößerung der Kavernen gleich

falls sich vermehren.

In der breiten verkäsenden lnnenzone
frisch zerfallender Kavernen trifft man nun viel
fach Gefäße an, ebenso wie an der Konfluenz
stelle benachbarter Kavernen. Diese Gefäße,

meist Kapillaren, sind meistens von einem

breiten dichtzelligen Leukozyten-Hofe
umsäumt, zwischen dessen Zellen die
Tuberkelbazillen sich gegen das Gefäß
verdrängen. Die Gefäßwand selbst ist
hyalin degeneriert, und das Gefäßlumen
prall mit schon entarteten roten Blutkörperchen

gefüllt. Zwischen den roten Blutkörpcrchen be

gegnet man öfters Tuberkelbazillen.

Aus diesen Befunden geht zweifellos

hervor, daß die Gefäße auf den Angriff
der Tuberkelbazillen mit einer Leukozyten

emigration reagieren, der Tuberkelbazillus

also allein imstande ist, Eiterungen her

vorzurufen, daß aber die Blutgefäße in

Kavernen frühzeitig der hyalinen De

generation verfallen und es zur Stase in

ihnen kommt. In jedem Falle konnten
nur in solchen bereits funktionsunfähigen
Gefäßen Tuberkelbazillen nachgewiesen

werden, und niemals konnte ich tuber

knlöse Intimaprozesse beobachten, die mit

Sicherheit bewiesen hätten, daß die

Tuberkelbazillen in noch funktionsfähige
Gefäße eindrangen.

Wenn beim Vorhandensein von solch

frisch zerfallenden bazillenreichen Ka

vernen im Fleischsafte dennoch gelegent
lich Tuberkelbazillen nachgewiesen werden,
so können sie meines Erachtens nur von

jenen jenseits des Reaktionswalls be

findlichen Tuberkelbazillen herrühren und

müßten auf dem gewöhnlichen Wege der

Abschwemmung durch die Lymphe in den

Blutstrom gelangt sein. Daß die ka
vernösen Prozesse aber nicht die
große Bedeutung für die Fleisch
beschau haben können, wie vielfach
angenommen wird, geht auch aus
mehreren Impfungen hervor, die
ich mit Fleischsaft von Rindern
anstellte, die mit hochgradiger
kavernöser Peribronchitis behaftet
waren. Die Lungen waren dicht übersät

mit einer Unmenge kleiner frisch zer

fallender Kavernen in Peribronchitischer
Anordnung. Die gelben zentralen Eiter

pfröpfe enthielten geradezu unglaubliche
Mengen von Tuberkelbazillen, und das

Lungengewebe war in großer Ausdehnung

um die Kavernen herum entzündlich

ödematös. Die geimpfteu Meerschweinchen

erwiesen sich nach der Tötung alle als

frei von Tuberkulose.
Wenn Bongert also die Aufmerksam

keit weniger auf die großen, als viel
mehr auf die kleinen, frisch zer
fallenden Kavernen gelenkt haben
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will, so hat er zweifelsohne recht, und

es wäre nur noch zu entscheiden, ob die

kavernösen Prozesse überhaupt eine

größere Bedeutung für die Fleischbeschau

haben. Diese Entscheidung ist nur mög
lich mit Hilfe umfangreicher Impfversuche,
bei deren Anstellung aber in jedem Falle
auch die inkriminierten Kavernen histo

logisch zu untersuchen wären. Der
Prozentsatz der positiven Resultate müßte

dann darüber Aufschluß geben, ob die

Erweichungsherde, deren Definition
als frisch zerfallende Kavernen
zweifelsohne bestimmter wäre, überhaupt

gesetzlich gemaßregelt werden sollen

oder nicht.

Unbedingt nötig ist aber die
gesetzliche Maßregelung einer
anderen Form Von Lungentuber
kulose, die ich bereits oben erwähnte,
mit der Maßgabe, daß das Fleisch der
damit behafteten Tiere nur nach vor
heriger Sterilisation in den Verkehr ge
geben werden darf. Bei meinen syste
matischenUntersuchungen über die Lungen
tnberkulose des Rindes stieß ich frühzeitig
auf eine Form, derenVorkommen beim Rinde

bisher wenig bekannt zu sein scheint, und

die ich nurbeiKitt als charakteristisch
für die Pferdetuberkulose erwähnt
fand. Die Lungen der damit behafteten
Tiere sind mehr oder weniger dicht
übersät mit verschieden großen
derben Knoten, die sich unscharf
gegen das umgebende Lungen
gewebe abgrenzen, auf dem Quer
schnittleichtbeetartighervorragen
und entweder eine gleichmäßig
glatte, feuchtglänzende Schnitt
fläche zeigen, gleich derjenigen der
Sarkome, oder in ihrer Mitte oder
an verschiedenen Stellen bereits
unregelmäßige trübe Flecke auf
weisen. Die Knoten sitzen, wenn‘klein,

intralobulär, nur einen Teil eines Lobulns
einnehmend, ergreifen auch bald den

ganzen Umfang eines Lungenläppchens,

wobei sie ihre Begrenzung im inter

lobulären Bindegewebe finden, oder

sie umfassen auch den Bereich mehrerer

zusammenliegender Lungenläppchen, aber

auch hier noch ihre Entstehung aus lohn

lären Herden dokumentierend. Tuber

kulöse Veränderungen anderer Art sind
dabei in der Regel in der Lunge nicht

anzutreffen. Die bronchialen und medi

astinalen Lymphdrüsen sind meist stark

vergrößert, markig geschwollen und zeigen
entweder überhaupt keine makroskopisch

wahrnehmbaren sonstigen Veränderungen,
oder sie weisen zahlreiche kleinste trübe

unregelmäßige und zackige Flecke auf.
Sowohl in den Lungenknoten, als in Ab

strichen der markig geschwollenen Lymph
drüsen lassen sich regelmäßig ungeheure
Mengen von Tuberkelbazillen nach
weisen.
Die hlstsloglschs Untersuchung dieser Form

von Lungentnberkulose ergibt das Vorliegen einer
Iobulären käu'g-fz'brr'niisrn [fronrho-Pneiuuont'e.
Schnitte durch die Knoten zeigen in der Regel
ein mehr oder weniger großes verkästes
Zentrum, das auch in den Fällen, die makro
skopisch noch keine regressiven Metamorphosen
aufweisen. in geringem Grade schon vorhanden
ist und dann auch eine noch verhältnismäßig
deutliche Alvcolarzeichnung aufweist. Größere
kllsigo Zentren zeigen bei Fibrinfärbung nur
noch ein unregelmäßiges Fibrinnetz. Diese
stark tuberkelbazillenhaltige Zentren —
andere Basillen lassen sich darin nicht nach
weisen — sind Von einem großen pneu—
monischen Hofe umgeben, der sich meist
ohne jeden Reaktionswall direkt an das käsigo
Zentrum anschließt. Die Alveolen des pneu
monischen Hofes sind dicht mit Tuberkel
bazillen und Zellen erfüllt, und der Zellen
inhalt besteht dort, wo die Tuberkelbazillen am
dichtesten lagern, nur aus bereits degeneriercnden

Lymphozyten und Leukozyten, in der Peripherie
des pneumoniachen Hofes dagegen, wo auch das
Vorkommen der'l‘nherkelbazillen ein geringeres ist,
mehr aus Epitheli0n und epithelioiden Zellen.
Die den käsigon Zentren benachbarten Alveolar
bezirke haben auch meist noch ein verschieden
stark entwickeltes Fibrinnetz. Die peripheren
desquamativ-zelligcn Alveolarbezirke gehen all
mählich in das umgebende Lungengewebe direkt

oder mit \'ormittelung einer entzündlichen Ödem
zone über. Bei dichter Lagerung der
lobulären Herde verschmelzen die be_
nachbarten pneumonischen Hilfe, und so
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entstehen dann die g r Ö ß e r e n d e rb 0 n K n 0 l;011. | von der Impfstelle ausgehender genera]i
In den tuberkulösen Prozeß sind auch natürlich
die Branchen der aitizierten Bezirke mit ein
begriffen. Von besonderer Bedeutung ist nun
bei dieser Form von Lungentuberkuloso das

Studium der Blut- und Lymphgefäße. Ver
hältnismäßig leicht und häufig glückt es, nicht
nur in größeren peribronchialen und funktions

fähigen Venen Tuberkelbazillen in Schnitt
präparaten nachzuweisen, auch sekundäre
und primäre tuberkulöse Endangiten
habe ich häufig aufgefunden. In den pneu
monischen Höfen greift von den zellig
infiltrierten und ungeheure Mengen von
'I'uberkelbazillen enthaltenden Alveclen
der tirberkulöse Prozeß direkt auf die
kleinsten und kleinen peribronchialen
Venen über.

Auch hier reagiert das Gefäß auf den

Tuberkelbazillenansturm zunächst mit einer

Leukozyten-Randstellung und Emigration.
Zwischen den Zellen dringen die Tuberkel—

bazillen aber bald vor, durchsetzen die Muskularis

und rufen an der Intima eine lokale Zellwrrcherung

hervor, die frei in das Gefäßlumen hineinragt und

selbst Tuberkelbazillen enthält. Dort wo in
anderen größeren Venen dann die Tuberkelbaziilen
an der Wand haften bleiben, ist zunächst ein

feines Fibrinnetz an der Intima zu kon
statieren, Leukozyten bleiben hier gleichfalls
haften, und bald beginnt auch die lntima selbst

zu wuchern. Sehr frühzeitig, und vor den Venen,
erliegen in der Regel die Lymphgefäße dem

Bazillenansturm, und es ist gar nicht schwer,

selbst größere Lymphgefäße aufzufinden,

deren eine Wand vollständig in eine ge
schwiirige tuberkulöse Granulation um
gewandelt ist.

Gefäße, die gelegentlieh innerhalb des kitsigen

Zentrums der lobulären Herde gefunden werden

zeigen dieselben Erscheinungen der Stase und

Degeneration, wie diejenigen der käsigen Zone

in den Kavernen. Finden sich in ihnen hier
und da Tuberkclbazillen, so waren sie
erst nach erfolgter Gefiißdegeneration
eingedrungen.

DaßImpfversuchemitdemlä‘leisch
saft von Rindern, die mit dieser
Form von Lungentuberkulose be

haftet sind, meist positiv ausfallen
werden, liegt aufder Hand. Ich konnte
in einem Falle —- zurzeit werden ja die

entsprechenden Tierkörper nicht bean
standet — Impfungen anstellen mit dem

Resultate, daß die Meerschweinchen an

sierter Tuberkulose erkrankten.

Das Wesentliche, das diese pneumo
nischen Prozesse von den kavernösen, in

deren nächster Umgebung es ja gelegent
lich gleichfalls zu beschränkter tuberku

löser Pnenmonie kommt, unterscheidet,

scheint mir in der Unabgegrenztheit
der käsigen und pneumonischen
Zonen zu liegen. Waren die Kavernen
in jedem Falle durch eine deutliche
Reaktionszone von ihrer pneumonischen

Umgebung getrennt, so fehlt hier die

Reaktionszone entweder vollständig oder

sie ist nur sehr unvollkommen ausgebildet.
Will man diese Lungentnberkulose-Form
daher noch bestimmter festlegen, so wäre

sie als eine (obuläre mzabgcgrem:fe käsig

fiM'1zii.se Pneumonie zu bezeichnen. Sie ist

übrigens makroskopisch sehr leicht
zu diagnostizieren, und wer sie nur
einmal gesehen hat, wird sie ohne Mühe

jederzeit wieder erkennen. Ob sie iden
tisch istmitderinfiltriertenLungen
tuberkulose mit strahliger Ver
käsung Bongerts, vermag ich, ohne die
Präparate Bongerts gesehen zu haben
und bei dem Mangel einer histologischen
Untersuchung durch Bongert, mit Be
stimmtheit nicht zu entscheiden. Ich halte

dies jedoch für sehr wahrscheinlich.
Andererseits kann ich natürlich auch noch

nicht angeben, ob diese Form mutatis
mutandis auch noch in anderen
Organen vorkommt und ob sie unter
einen allgemeinen Begriff subsumiert

werden kann, so etwa wie Bongert dies
tut. Hierüber müßten erst weitere Unter

suchungen Aufschluß geben, die ich un

gesäumt in Angriff nehmen will. Der

Bongertsche allgemeine Begriff der in-_
filtrierten Tuberkulose mit strahliger Ver

käsnng bedarf auf jeden Fall aber meiner
Ansicht nach noch einer genauen weiteren,

insbesondere auch histologischen Nach

prüfung.

Kurz kann ich mich zum Schluß über

den dritten Punkt der Bongertschen
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Untersuchungen fassen, über die Frage,

ob es nötig sei, Fleisch-Viertel, in
denen sich eine tuberknlöse Lymph
drüse befindet, generell dem Koch
zwang zu unterwerfen. Ich habe auch
hierüber experimentelle Untersuchungen

angestellt und habe in zirka 20 Fällen
mit dem Fleischsaft derartiger Viertel
Meerschweinchen geimpft. Die Lymph

drüsen waren in den verschiedenen

Graden und in verschiedener Art tuber
kulös verändert. Teils fanden sich in
den Drüsen verkalkte Herde, teils trocken

käsige, die immer eine deutliche Ab.

grenzung von ihrer Umgebung aufwiesen.
Auch weich-käsig und eiterähnlich waren
öfters die Veränderungen, enthielten teils

keine, teils nur wenige, öfter auch

mehrere Tuberkelbazillen in jedem Aus

strich. Immer ließ sich aber auch schon

makroskopisch eine gewisse Ab
grenzung der tuberkulösen Ver
änderungen gegen das umgebende
Drüsengewebe feststellen. In kei
nem Falle waren die geimpften Meer
schweinchen nach der Impfung tu
berkulös geworden. Nach Ausweis des
offiziellen Schaubefundes - ‚ ich habe

leider immer nur die veränderten Drüsen

und nicht auch die Organe zu sehen be

kommen - waren die betr. Tiere in
der Regel gleichzeitig an abge
laufener generalisierter Einge
weide-Tuberkulose erkrankt ge
wesen. In zwei anderen Fällen da—
gegen hatte ich einen positiven
Impi‘befund. Auch hierbei hatte ich
nur die betr. Lymphdrüsen zu Gesicht

bekommen, nicht aber auch die zugehöri

gen Organe. _Der eine Fall betraf eine
Sitzbein-‚ der andere eine Bnglymphdriise.
In einem Winkel der Drüse befanden sich
in beiden Fällen auf den Umfang einer
Erbse oder Bohne dicht gestellte
miliare grauweiße Knötchen, die
ohne jede Begrenzung in die Nach
barschaft übergingen. Die Knötchen
zeigten makroskopisch noch keine Ver

käsung oder Verkalkung und enthielten
in Unmengen Tuberkelbazillen.

Warum in diesen Fällen die Impftiere
erkrankten, vermag ich vorerst noch nicht

mit Bestimmtheit zu erklären, ich vermute

nur, daß die lokale Drüsenerkranknng der

Ausdruck einer allgemeinen akuten Miliar
tuberkulose gewesen sein kann, wobei die

Art der Allgemeinerkrankung dem Unter
sucher entgangen war. Ich halte es daher

für dringend nötig, bei weiteren dies

bezüglichen Nachuntersuchungen nicht

allein den Lymphdrüsenbefund, sondern

auch gleichzeitig den genauen Allgemein

befund zu berücksichtigen. Nur so kann
man zu einwandfreien Resultaten gelan

gen, die im Interesse einer rationellen

sanitären Tuberkulose-Gesetzgebung drin

gend nötig sind.

Welchen Muskeln sind Proben für die
Trichinenschau zu entnehmen?

\’on

Professor Arvid II. Bergmun,
Srhlnchtholdirekior in Malmö,

Eine wichtige Voraussetzung für ein
zuverlässiges Ergebnis der praktischen

Trichinenschau ist die zweckmäßige Aus

wahl von Muskeln für Proben, so daß man

in den mikroskopischen Präparaten nur

die Muskelmasse von Teilen hat, welche
die größte Anzahl von Trichinen zu ent
halten pflegen. Noch bevor man die

Prädilektionsstellen der Trichinen in der
Muskulatur kannte, war es Gebrauch,

Von jedem Schweine eine große Anzahl
von Proben zu entnehmen, so z. B. 10

oder noch mehrere. Diese wurden nicht

selten Muskeln entnommen, von denen

man jetzt weiß, daß sie keine geeigneten

Proben abgeben können, wie z. B. der

Herzmuskulatur, in welcher Trichinen fast
niemals vorkommen, oder den Zwischen

rippenmuskeln, die zu sehr von Fett
gewebe durchzogen sind.

Die betreffenden Parasiten treten be
kanntlich nicht gleichmäßig verteilt in
der Körpermuskulatur auf, sondern zahl—
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reicher in bestimmten Muskeln, als in

anderen. Hertwig hat durch syste
matische Untersuchungen hierfür den Be

weis geliefert. Die Resultate, zu denen

er gekommen war, sind später nach

geprüft und etwas modifiziert worden
durch die Arbeiten von Trautwein,
Wittlinger, Goltz, Misselwitz und
anderen.

Da diese Untersuchungen in allen Lehr
büchern der Fleischbeschau erörtert sind,
sehe ich davon ab, sie hier zu besprechen.
Die Ergebnisse faßt J ohne (l) in seinem
Lehrbuche der Trichinenschau in folgende
Worte zusammen: „Am sichersten und

zahlreichsten findet man Trichinen in den

Zwerchfellpfeilern (Nierenzapfen) und im

Rippenteil des Zwerchfelles, demnächst

in den Muskeln der Zunge und des Kehl

kopfes, etwas weniger zahlreich in den

Lendenmuskeln, sowie in den Kau- und

Bauchmuskeln.“ Die Handbücher der

Fleischbeschau von Ostertag (2), Edel
mann (3) und Kjerrulf (4) bezeichnen
ebenfalls die Prädilektionsstellen der

Trichine in genannter Reihenfolge, nach

der Anzahl der Trichinen, die sie zu

enthalten pflegen. Kitt (5) hebt in
seinem Lehrbuche der pathologischen Ana

tomie der Haustiere ebenfalls hervor, daß

man die meisten Trichinen in Präparaten

aus den Zwerchfellpfeilern findet. Es

scheint demnach anerkannt zu sein, daß,

wenn man gleich große Präparate aus

den verschiedenen Teilen eines trichinösen

Schweines untersucht, man die meisten

Trichinen in dem Präparate aus den

Zwerchfellpfeilern und dem Kostalteile des

Zwerchfelles, und zwar etwas mehr in

dem ersteren als in dem letzteren, vor

findet. Unter solchen Verhältnissen könnte

man erwarten, daß vorgeschrieben würde,

Proben für die praktische Trichinenschau

gerade diesen Muskeln zu entnehmen;

aber das ist im allgemeinen nicht der

Fall. In Deutschland entnimmt man von
jedem Schweine vier Proben aus folgenden
Stellen: aus den Zwerchfellpfeilern, dem

Kostalteile des Zwerchfells, den Muskeln
der Zunge und denen des Kehlkopfes,

und von jeder von diesen werden 6 hafer

korngroße Präparate für die mikroskopische

Untersuchung zugeschnitten. Ostertag
führt einen besonderen Grund an, wes
halb sich diese Proben am besten für die

Untersuchung auf Trichinen eignen. Die

Parasiten sollten selbst bei sehr schwacher

Invasion in diesen Muskeln vorkommen.
Als Grund für Entnahme von Proben aus
den Muskeln der Zunge und des Kehl

kopfes sieht man bisweilen anführen, daß

man dadurch Zunge und Herzschlag als

zu einem gewissen trichinösen Tierkörper

gehörig identifizieren kann. Da es aber

zu empfehlen ist, wenn Trichinen in

Proben in einem Schweine bemerkt werden,
der Kontrolle wegen neue Proben zur

Untersuchuug auszuschneiden, und man

dann solche auch der Zunge und dem

Kehlkopfe entnehmen kann, kann ge
nannter Grund, solche stets zu entnehmen,

keine Gültigkeit haben. Im übrigen darf

es bei einer geordneten Fleischbeschau
nicht vorkommen, daß Organe von ver

schiedenen Tieren vertauscht werden, so

daß man nicht weiß, welchem Körper

dieselben angehören. In Schweden, in
dessen meisten Städten eine fakultative

'l‘richinenschau vor mehr als 20 Jahren

eingeführt wurde, und wo nunmehr die

obligatorische Trichinenschau bei allem
zum Verkauf ausgebotenen Schweinefleisch
in sämtlichen Städten eingeführt ist, in

denen der Fleischbeschauzwaug besteht,

pflegt man seit 14 Jahren bei der Ent

nahme von Proben nach den Vorschriften

des Handbuches der Fleischbeschau von

Kjerrulf (4) zu verfahren. Es werden
sechs Proben entnommen, und zwar zwei

aus den Zwerchfellpfeilern und eine aus

jeder der folgenden Stellen: aus dem

Kostalteile des Zwerchfells, den Kehl

kopf-‚ Zungen- und Bauchmuskeln.

Gewisse große Schweineschlächtereien

in denVereinigten Staaten haben Trichinen
schau für Schweinefleisch angeordnet, das
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nach europäischen Ländern exportiert

werden soll. Für diese Untersuchung
werden, wenn nur Schinken und Speck

seiten exportiert werden sollen, 3 Proben

entnommen, und zwar aus den Zwerchfell

pfeilern, den Lendenmuskeln und den

inneren Schultermuskeln; wenn auch die

Zunge ausgeführt werden soll, wird außer
dem ihren Muskeln eine Probe entnommen;

im ganzen werden also 4 Proben unter

sucht (Ostertag [6]).
Es hat indessen nicht an Stimmen

gefehlt, welche für eine weitere Ein

schränkung der Probeanzahl waren.

Billings erklärt es für das sicherste Ver
fahren, ‘24 Präparate ausschließlich aus

den Zwerchfellpfeilern zu untersuchen.

Gegen dieses Prinzip, das in St. Peters
burg praktisch durchgeführt sein soll, hat

Hertwig nichts einzuwenden (Oster
taz [2])
Nur Muskelmasse aus den Zwerchfelh

pfeilern zu entnehmen, hält Kjerrulf [4]
wiederum nicht für ratsam mit Hinsicht
darauf, daß in den Muskeln der Schweine

auch andere Parasiten vorkommen, auf

die bei mikroskopischer Untersuchung

des Schweinefleisches auf 'i‘richinen dieses

gleichzeitig untersucht werden sollte.

Die Parasiten, die in Betracht kommen

können, sind Sarkosporidien und Finnen.
Die ersteren kommen jedoch meiner

eigenen Erfahrung nach zahlreicher in

dem Zwerchfell als in anderen Muskeln,

mit Ausnahme derjenigen der Speiseröhre,

vor, und die Finnen werden am besten
bei der makroskopischen Fleischbeschau

gesucht; ich kann also nicht finden, daß

der Einwand bei der heutigen Einrichtung l

der Fleischbeschau begründet ist. In den

Untersuchungsregeln für dänische Fleisch
beschauer [7] ist vorgeschrieben, daß von
jedem Schweine 4 Proben entnommen

werden sollen, eine aus jedem Zwerchfell

pfeiler und eine aus jeder Seite des

Zwerchfells an ihrer Anheftungsstelle an

den Rippen. Von jeder Probe werden

6 hat‘erkorngroße Stücke, im ganzen also

24 Präparate. untersucht. Weshalb man

2 Proben aus jedem Muskel entnimmt,

anstatt eine zu entnehmen und daraus

12 Präparate anzufertigen, ist schwer zu

verstehen, da die Möglichkeit, 'l‘richinen

zu finden, dadurch ebenso leicht vermindert

als vergrößert werden kann.

Im Oktober 1908 veröffentlichte Reiß
mann [8] Untersuchungen von 22 trichi
nösen Schweinen. Auf Grund der Re
sultate, zu denen er gekommen war,

schlug er vor, für die erste Untersuchung

auf 'l‘richinen nur eine Probe aus den

Zwerchfellpfeilern zu verwenden und aus

dieser nur 14 Präparate anzufertigen.

Wenn in einer solchen Probe Trichinen

angetroffen würden, sollten neue Proben,

diesmal auch aus den Muskeln der Zunge.

entnommen werden, um konstatieren zu

können. welcher Herzschlag dem trichi

nösen Tiere angehöre. Später hat Böhm
nach der Untersuchung von 5 trichinösen

Schweinen vorgeschlagen, eine Probe aus

den Zwerchfellpfeilern und eine solche

aus den Zungenmuskeln auszuschneiden.

Aus den ersteren sollten 12 und aus den

letzteren 6 Präparate angefertigt werden.

Als Grund für die Entnahme von Proben
aus den Zungenmuskeln wird angeführt,

daß man in diesen fast ebensoviele Tri
chinen finden könne, wie in den Zwerch

fellpfeilern, wenn es sich um Schweine

handelt, die eine größere Menge Parasiten

enthalten. Da Böbm vordem konstatierte,
daß die Zwerchfellpf'eiler die Muskeln

sind, in denen Trichinen am zahlreichsten

vorkommen und bei schwach trichiniöseu

Schweinen am leichtesten gefunden werden

können, so scheint mir sein Grund für

die Probe aus den Zungenmuskeln nicht

von Bedeutung zu sein.

Um mir ein eigenes Urteil über die
vorgeschlagenen Vereinfachungen der

Probeentnahme zu bilden, habe ich im

Schlachthof zu Malmö Untersuchungen

von allen trichinösen Schweinen ausführen

lassen, die dort während ungefähr

l'/2 Jahre ermittelt werden sind; es sind
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dies 13 Stück. Die Trichinenschau im

Schlachthof zu Malmö ist bisher wie in

DeutSchland ausgeführt werden. Wir
verwendeten jedoch 4reihige Kompres

sorien mit 24 Feldern, 6 in jeder Reihe.

Wenn Trichinen in einem Schweine ange
troifen worden sind, sind neue Proben

den Zwerchfellpfeilern, dem Kostalteile

des Zwerchfells, den Zungenmuskeln und

den Muskeln des Kehlkopfes entnommen

worden. Von jeder Probe sind zwei

Kompressorien untersucht worden, dem

nach 8 Reihen oder 48 Präparate mit

einer gesamten Quetschungsfläche von

ungefähr 30 qcm und einem Gesamtgewicht

von ungefähr 0,5 Gramm. Von jedem

ganzen Schweine sind also 8 Kompres
sorien untersucht worden. Die Proben
sind in der Nähe der Sehnen oder der

Anheftuugsstellen der Muskeln entnommen

worden. Die Zahl.der Trichinen ist in
jeder Reihe für sich bezeichnet werden,
wie aus untenstehender Tabelle ersicht

lich ist.
Tabelle l.

" "
Schlvei—n Nr. i”

—

Zahl derTrichineu in jederReihe

Reihen (6 Präparaten) von der Probe aus

e , -:
«

22 s

Nummer

5
2 g ä
g

25
N;ä M'° => .5 ‘° EM ä

n. 0 5 ‘“ ""
e= ä= s s ä e s e

'u 8 'u 3 N w E. ‚ w r: .=:

|

1 1 0 1

'

0

2 2 0 0 l 1

3 0 l 0 0

4 1 0 0 3

1 0 3 0 0

2 0 0 2 0

3 0 1 0

i

0

‚ 4 1 1 0 ; 0

Gesamtzahl der
’

,

Trichinen in 2 5 6 3

l

4

Kompressorien f 4 _ 7 7 ‘f :F _ _
Reihen ohne . ! .

Trichinen

4

l

4

l

b

i

b

Was bei der Betrachtung der Tabelle

sofort in die Augen fällt, ist, daß viele

Reihen ohne Trichinen waren und daß es

ein Zufall gewesen sein muß, daß Trichinen

in den Proben bei der gewöhnlichen Unter

suchung bemerkt wurden. Bei dieser wird,
wie gesagt, nur ein Kompressorium mit

einer Reihe von Präparaten aus einem

jeden der genannten Muskeln angefertigt.
Wie aus der Tabelle zu ersehen ist,
hat sich bei der besonderen Untersuchung

herausgestellt, daß in den Proben der

zwei erstgenannten Muskeln die Zahl der

trichinenfreien und der Trichinen enthal

tenden Reihen gleich war; betreffend der

zwei letzten war die Anzahl der Reihen

ohne Trichinen größer als die der Reihen

mit solchen. Die Aussicht, keine
Trichinen in einem Kompressorium mit
24 Präparaten, sechs aus jedem dieser

Muskeln, zu finden, ist somit im Ver
hältnis zur Aussicht, solche zu
finden, etwas größer als 1 zu 1 ge
wesen.

Hätte man bei der gewöhnlichen Unter

suchung nur zwei Reihen von Präparaten

(12 Stück) hergestellt und alle diese aus

den Zwerchfellpfeilern entnommen, so

würden in 6 Fällen von 28 in der zur
Untersuchung präparierten Muskelmasse
Trichinen nicht vorgefunden werden sein.

Reißmann schlägt vor, 14 Präparate
aus den Zwerchfellpfeilern anzufertigen.
Das Resultat wäre, wenn man den Vor

schlag befolgt hätte, voraussichtlich etwas,

wenn auch nicht bedeutend, günstiger
ausgefallen.

Durch die Befolgung des Böhmschen

Vorschlags, zwei Reihen von Präparaten
aus den Zwerchfellpfeilern und eine Reihe

aus den ‚Zungenmuskeln anzufertigen,

würde das Verhältnis auch etwas, 0b

Wohl nicht viel, verbessert werden sein.

Bedeutend besser wird das Resultat,

wenn man den Fall annimmt, daß man die
selbe Anzahl Präparate hergestellt, wie es

jetzt üblich ist, also 24 Stück (vierReihen),
aber alle diese aus den Zwerchfellpfeilern

entnommen hätte. Es wäre dann nur
eine Möglichkeit von 70 vorhanden
gewesen, daß keine Trichinen in
der untersuchten Muskelmasse vor
gefunden worden wären. Zu dem
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Tabelle 2
.

"
H

. . . ‚ (l'on jeder Probe? 8 licihen von Präparaten

--
ä
'

zäh] der Trwhmon m 2 Kompressor!!!“
mit 6 Präparaten in jeder Reihe» Zahl der

E (2 ><24 Präparate") 3"" Reihen ohne Trichinen in der Probe aus
o ‚__‚ ‚

2 den _
dem

_ den 1 den Mns- den

lR
‚

dem! _l
1 den l den Mus—

'g Zwerchfell-
B'mzieenstelle1

Zungcn keln des Zwerchfell» 'ppe‘;
e' 9

Zungon kcln des

;; pfeilern Zwerchfen,l muskeln ;Kehlkopfee pfcilern
‘y‚wercmeus

muskeln
llxehlkopfcs

' ‘ \ i

‘

c

‘

6l 5 6 1 3 4 4 ‚ 4

2 13

‘

8

'

0 ‘ o 1

1

' s e

3 10 1 2 ‘\ 0 l 0 3 b l 8

4 16 8

i

10 9 1 2 o 2

3 27 9 9 ' 0 0 1 1 s

6 1 s l o l 0 7 s e
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s

7 14 14 l 6 . 19 1 2 3
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0

8 11 7 H 4 3 2 4

J

6

9 es 32 19 l 14 1 o 2 , 2

10 13 ‚ 9 > 8 1 e 2 1 3 1 e

Sa. 135 l 105 j 63 es 23 f 27 4e 51

selben Resultate würde man in diesem

Falle auch gekommen sein, wenn man
12 Präparate aus den Zwerchfellpfeilern

und 12 aus dem Rippenteile des Zwerch

fellpfeilers angefertigt hätte. \

Unter der Voraussetzung, daß nur
18 Präparate (dreiReihen) aus den Zwerch
fellpfeilern untersucht werden wären„
hätten sich 4 Möglichkeiten unter 56
oder 1 unter 14 vorgefunden, daß sich
keine Trichinen in den Präparaten be
finden.

Aus dem angeführten Beispiele dürfte

‘

zu entnehmen sein, daß es für die‘
Zuverlässigkeit der Trichinenschau von}
großer Bedeutung ist, vielleicht vou‘
größerer Bedeutung, als mancher sich
gedacht hätte, Proben aus der geeigneten

‘

Stelle zu entnehmen und eine genügende
Anzahl Präparate aus denselben herzu
stellen. Die übrigen Fälle halte ich
nicht für notwendig, eingehend zu be-‘

Tabelle 3
.

1

Zahl der Trichinen in 2 Kompreuorien aus

da“
R. d
u
“:
“

den E
d
e
n

Muskeln
Zwerchfell—

lpp::.e

e

Zungcn- des
P'°""“

,2wmbisii.

N
u
m
m
e
r
d
e
s

S
ch
w
e
in
e
n

11 209

: 157

l

81 l es

1
2 211 170 1 11 77

13 2231

1 1174 \

706 956

Summa 2651 , 1501 l sos ‘; 1101

sprechen. In den vorstehenden zwei
Tabellen wird das Ergebnis der Unter

‚ suchungen veranschaulicht. In derer-steren
wird das Ergebnis der Untersuchung von
10 Schweinen, welche verhältnismäßig
wenig Trichinen enthielten, und in der
letzteren das Ergebnis der Untersuchung
von 3 Schweinen mitgeteilt, die so viele
Trichinen enthielten, daß solche in jeder
untersuchten Reihe von Präparaten vor
gefunden wurden.

Von meinem eigentlichen Gegenstande

abweichend, erlaube'ich mir hier die Auf
merksamkeit auf die außerordentlich große
Anzahl von Trichinen im Schweine Nr. 13
zu lenken. Es enthielt, auf ein Gramm
gerechnet, in den Diaphragmapfeilern
4500, in dem Kostalieile des Diaphragmas
2300, in den Zungenmuskeln 1400 und in

den Muskeln des Kehlkopfes 1900'1‘1'i
chinen. Es lagen oft mehrere, bis zu 7

in einer Kapsel beisammen. Wenn man
berechnet, daß das Schwein per Gramm
durchschnittlich 14‘101) Trichinen enthielt,

‘ was sicher nicht zu hoch gegriffen ist,

Innd daß dessen Muskulatur (Knochen
mu‚mn mmm 1gewicht, Fett- und Sehnengewicht ab

l

l gerechnet vom Schlachtgewicht) ungefähr

l 45 Kilo wiegt, hätte das Schwein demnach
67,5 Millionen Trichinen enthalten.
Die Zittern in der linken Abteilung

\ der Tabelle 2 geben die Zahl der Trichinen



—248—

in 2 Kompressorien, also einer doppelt

so großen Muskelmasse, wie man sie ge

wöhnlich zu untersuchen pflegt, an.

Präparatenreihen aus den Teilen des

Zwerchfelles sind nie ganz trichinenfrei

befunden werden. Dies ist dagegen in

3 Fällen bei den Proben aus den Muskeln

der Zunge und in 4 Fällen bei solchen

aus dem Kehlkopfe der Fall gewesen.
Schon daraus geht deutlich hervor, daß

die Zuverlässigkeit der Trichinenschau in

hohem Grade vermindert werden muß,

wenn in einer gewissen, für die mikro

skopischeUntersuchungbestimmtenMuskel
messe Teile der letztgenannten Muskeln

vorkommen. Hierzu kommt, daß, wenn

diese Teile Trichinen enthielten, die Zahl

derselben in der Regel geringer war, als

die in den Proben aus dem Zwerchfell.

Die Gesamtsummen für die 2 letzten

Kolumnen sind also bedeutend niedriger

geworden, als die Gesamtsummen für die

2 ersten, und keine von den erstgenannten

ist auch nur die Hälfte der Gesamtsumme

in derersten Kolumne, welche die Trichinen

zahl in sämtlichen Proben aus den Zwerch

fellpfeilern angibt. Diese ist auch um

28 °/
o höher als die gesamte Anzahl der

Trichinen aus dem Rippenteile des Zwerch

fells, obgleich in drei einzelnen Fällen

die Trichinen in der letztgenannten

Probe zahlreicher gewesen waren. Selbst

bei den in hohem Grade trichinösen

Schweinen (Tabelle 3
) sind die Zwerch

fellpfeiler diejenigen Stellen gewesen,

wo die Parasiten am zahlreichsten vor

gekommen sind.

In der rechten Abteilung der Tabelle 2

wird angegeben, wieviele von den 8 unter

suchten Präparatenreihen keine Trichinen

enthielten. Es ist eine bedeutend größere

Anzahl solcher Reihen in den Proben aus

den Muskeln der Zunge und des Kehl

kopfes, als in denjenigen aus den Muskeln

des Zwerchfelles gefunden werden, und

in den meisten Fällen, oder wenn man

die Gesamtsummen betrachtet, eine etwas

größere Anzahl in den Proben aus dem

Rippenteile des Zwerchfelles, als in den

jenigen aus dessen Pfeilern.

Nur dreimal ist es vorgekommen, daß

Trichinen in keiner Reihe gefehlt haben.

Hieraus geht deutlich hervor, daß, wenn

man die Trichinenschau auf gewohnte

Weise ausführt, so daß eine Reihe Präpa

rate (6 Stück) aus einer jeden der vier

angeführten Stellen untersucht wird,

die Gefahr nahe liegt, daß schwach

trichinöse Schweine der Entdeckung ent

gehen. Diese Gefahr kann in dem Grade

vermindert werden, daß sie in der Praxis

bedeutungslos wird, wenn man von jedem

Schweine 24 Präparate anfertigt, aber

alle diese den vornehmsten Prädilektions

stellen der Trichine, den Zwerchfell

pfeilern, entnimmt. Dieses bringt auch

den Vorteil mit sich, daß die Arbeit des

Probenehmers erleichtert wird, da er nur

eine Probe anstatt der gebräuchlichen

vier zu entnehmen hat und sich nicht

unausgesetzt bei der Arbeit zu bücken

braucht.

Da man, wie Tabelle 2
, rechte Ah

teilung, zeigt, nicht erwarten kann, bei

schwachtrichinösen Schweinen in jeder

oder in jeder zweiten Präparatenreiha

auch nur aus den Zwerchfellpfeilern die

Parasiten zu finden, wäre es unzureichend,

wie Reißmann verschlägt, nur 14 Präpa

rate anzufertigen. In den meisten Fällen

würde es dagegen genügen, 18 Präparate

(3 Reihen) herzustellen, aber das ist
nicht

immer der Fall. (Siehe Tabelle 2
, Nr.1

u. 6.)

Auf Grund des oben Angeführten bin

ich der Meinung,

daß bei derpraktischenTrichinen
schau Proben nur aus den Zwerch
fellpfeilern entnommen werden

sollten,
daß von jedem Schweine nur eine

Probe aus genannter Stelle zu ent

nehmen ist,

daß man von jeder Probe 24 aus

haferkorngroßen Muskelstücken
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hergestellte Präparate unter
suchen soll.
Die Probe soll immer Sehnengewebe

enthalten. Wenn Trichinen bemerkt

werden, sind von dem betreffenden Schweine

neue Proben zur Kontrolluntersuchung zu
entnehmen.
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Sepsis beim Kalbs, bedingt durch den
Diplokokkus (Streptokokkus) lanceolatus.

Von

Dr. med. vet. Franz Salzen
Stld1hchom Sehlschthofllsrurzt in Rostock.

Kra uts trank veröffentlicht in derZeit
schrift für Infektionskrankheiten, Bd. VII,
einen Beitrag zur Ätiologie des seuchen
haften Kälbersterbens. Er fand in 9 von
73 untersuchten Fällen ausschließlich
einen Diplokokkus, der mit den mensch

lichen Pneumokokken große Ahnlichkeit
haben soll. Bei einem am 3. Januar 1911

notgeschlachteten Kalbe, das bei der

Fleischbeschau das Bild einer Sepsis bot,

gelang es mir, als Erreger der Sepsis

einen Doppelkokkus zu isolieren und als

den Fränkelschen Pneumokokkus zu

identifizieren. Dasselbe war der Fall bei
zwei weiteren Kälbern, die am 16. und

23. Februar d. Js. auf dem Schlachthof
hierselbst zur Untersuchung kamen. Der

pathologisch-anatomische Befund war bei
den drei Kälbern ziemlich überein

stimmend; es sei deshalb nur der beim

ersten Falle erhobene angeführt. Da das
betreffende Tier dem Verenden nahe war,
wurde es gleich nach der Einlieferung in
den Schlachthof abgeschossen.

Psthologlsch-snstonlscher Befund. (_Protokoll.)
Das etwa 10 Tage alte männliche Kalb zeigt

schon nach dem Ablodern Erscheinungen mangel
hafter Ausblutung. Die Bauchdecken sind nicht
verfärbt. In der Bauchhöhle befindet sich etwa

‘/
‚ Liter rötliches, getrübtes Exsudat. Die Darm

serosa ist glatt und glänzend. Das Darmrohr
ist stark aufgetrieben und hat rötlich verfärbten,
dünubreiigen Inhalt. Die Darmschleitnhaut ist
geschwollen und weist ramiforme Bötungen auf.
Die Mescnterialdrllsen sind stark geschwollen,
auf dem Durchschnitte sehr saftreich und grau
rot verfärbt. Die Milz ist ebenfalls stark ge
schwollen; sie ist 30 cm lang, 12 cm breit und

2 cm dick. Unter der Serosa der Kapsel be
finden sich zahlreiche Blutaustritte. Die Ränder
sind rundwulstig; die Pulpa ist weicher als
norma], jedoch nicht zerfließlich und von blau
rotem Aussehen. Die Leber ist stark go
schwollen und sehr bluthaltig, auf dem Durch
schnitte des Gewebes braunrot, glänzend;
Litppchenzeichnung ist nicht erkennbar. Die
Portaldrtlsen sind etwa taubeneigroß, wässerig
und stark mit Blutpunkten durchsetzt. Die
Nieren sind schokoladenbraun; die Kapsel läßt
sich nicht ohne Substanzverlust abziehen. Auf
dem Durchschnitte sind leichte streitige Rötungen
der Rindcnsubstanz zu erkennen. Das Bauchfell
weist diffuse Rotfltrbung auf. In den Pleura
sticken finden sich etwa 2—3 Eßlöfi'el getrübten,
schwach rötlichen Exsudatcs vor, im fierzbeutel
etwa 1 Eßlöfi"el Exsudat derselben Beschaffenheit.
Der Herzmuskel ist schlaff, lehmt'arbig; an den
Klappen und am Endokard befinden sich zahlreiche
punktförmige, s0wie kleine flächenhsfte Blut
flecke. Die Lungen sind lufthsltig, sehr blutreich
und ödematös. Beide Bronchialdrtlsen und die
Mediastinaldrtlsen sind vergrößert, auf dem
Durchschnitte stark saftig und mit kleinen

Petechien durchsetzt. Die intermuskulttren

Lymphdrtlsen sowie Darmbein- und Lendendrtlsen

‚ind vergrößert, auf dem Durchschnitte sehr

‚am-eich‚ braunrot verfärbt, mit Blutanstritten

im Gewebe.
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In Ausstrichen aus der Milz fanden

sich vereinzelte kurze, lanzett

förmige Mikroorganismen mit deut

lichem Hofe (Kapsel?) vor. Stücke

der einzelnen Organe
—— Milz, Leber,

Herz, Nieren und Lymphdrüsen
— wurden

zur Schnittfärbung eingelegt. Die Schnitte

wurden nach der Weigertschen Methode

gefärbt. Es konnten in sämtlichen
Or

ganen, vor allem in den Drüsen
in der

Mehrzahl intrazellulär gelegene Doppel

kokken von Größe und Gestalt
der

Fränkelschen Pneumokokken nachge

wiesen werden. Bei
Anwendung der

van Giesonschen Färbung
fand ich

albuminoide Degeneration
der Zellen vor.

Morphologisches und kulturelles

Verhalten des gefundenen
Diplo

- kokkus

Ausstriche auf Agarplatte
aus sämt

lichen Organen und dem Herzblut
lieferten

nach 24stündiger Bebriitung
bei 37 0 C

Reinkulturen von kurzen
lanzettförmigen

Doppelkokken. Sie waren gram-positiv.

Bei Untersuchung im hängenden
Tropfen

fehlte Eigenbewegung. Bei
Geißelfärbung

konnten Geißeln nicht nachgewiesen
wer

den. In Ausstrichpräparaten
aus dem

Herzblut, den Exsudaten und der Milz von

Vers\uchstieren
zeigte der Diplokokkus

meist lanzettförmige Gestalt
und war mit

einer Kapsel umgeben. Bei
Züchtung auf

künstlichen Nährböden war
die Kapsel

nur zuweilen nachweisbar,
und zwar in

Ausstrichpräparaten aus dem Kondens

wasser von Loeffler—Serum.
Auch kurze

Kettenbildung von 4—6 Gliedern sowie

Einzelkokken kamen vor.

Es war nun naheliegend,
den ge

fundenen Diplokokkus kulturell
und bio

logisch mit dem Pneumokokkus
des

Menschen zu vergleichen.
Aus dem

Sputum eines Pneumonikers
wurde der

Fränkelsche Diplokokkus lanceolatus

isoliert und in Reinkultur gezüchtet.
Die

differentialdiagnostisch in Betracht kom

menden Nährböden gleicher Zusammen

setzung wurden mit beiden
Mikroorganis

men beschickt und unter gleichen Ver

hältnissen bebrütet. Es zeigte sich, daß

kulturell keine Unterschiede zwischen

beiden Stämmen nachweisbar waren.
Ich

lasse das kulturelle Verhalten folgen.

l. Gelatinestich.
Verfiüssigung tritt nicht ein. Längs

des Stichkanals zeigt sich schon nach

48 Stunden bei etwa 20“ C deutliches

Wachstum.

. Glyzerinagar, schräg.

Farblose, mattglänzende, feine, klei

nen Tautröpfchen ähnliche Kolonien.

3. Aszitesagar.

Scharf umrandete, kreisrunde, fein

gekörnte Kolonien. Ziemlich üppiges

Wachstum.

. Glyzerinagar mit Zusatz von Hammel

blutkörperchen (Blutagar).

Reichliches Wachstum mit
voll

ständiger Aufhellung des Nährbodens

im Bereiche der Impfstriche; die
ein

zelnen Kolonien sind kaum zu
unter

scheiden, es findet sich im Aussaat

strich ein ziemlich dicker, glänzend

grauweißer Belag.

. 2proz. Traubenzuckeragar.

Deutliches Wachstum ohne _
Gas

bildung. Längs des Stichkanals
zeigt

sich ein fadenförmiger, weißlich

grauer Streifen.

G. Neutralrotagar nach
Rothberger.

Farbstoff wird nicht verändert.
Fein

ster Schleier um den Einstich.
Mäßi

ges Wachstum längs des
Impfstiches

. Bouillon.

Sehr schwache, gleichmäßige
Trü

bung nach 24 Stunden ohne
Häutcheu

bildung und Bodensatz. Nach48
Stun

den ist die Bouillon wieder
klar, es

findet sich ein
lockerer, nicht zu

sammenhängender Bodensatz
in ge

ringen Mengen vor. Indol
wird

nicht gebildet.

8. Lackmusmolke.

Ganz leicht getrübt, spurweise
ret

violette Färbung.

I\
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. Loeffler-Serum.

Feiner mattglänzender Pilzrasen

aus einzelstehenden, durchsichtigen,

punktf‘örmigen, zuweilen auch ring—
förmigen Kolonien, die an Strepto

kokkeukolonien erinnern. Das Kon

denswasser ist leicht getrübt und
enthält einen weißlichen Bodensatz.

10. Kartoffel.

Unverändert, kein sichtbares Wachs
tum.

11. Lackmusmilchzuckernutroseagar

(nach v. Drigalski und Conradi).
Kaum erkennbares Wachstum.

12. Milch.

Nicht koagnliert, keine Aufhellung,

aber reichliches Wachstum.

Pathogenität.
Infektionsversuche wurden an weißen

Mäusen, Kaninchen und Meerschweinchen

angestellt. Für weiße Mäuse erwies sich
der gefundene Diplokokkenstamm ziemlich

stark virulent. Eine 24stündige bei 37° C

gehalteneLo e f f l er-Serumkultur wurde mit

5 ccm Nährbouillon abgeschwemmt. Hier
von wurden 0,5 ccm intraperitoneal in

jiziert. Die geimpften Tiere gingen in

weniger als 24 Stunden zugrunde. Bei
subkutaner Impfung gleicher Kulturmengen
trat der Exitus ca. 12 Stunden später
ein. Es fand sich in jedem Falle serös
hämorrhagisches Exsudat in Banch- und
Brusthöhle vor. Die Milz war vergrößert
und stark hyperämisch. Sowohl im Herz
blut als auch in der Milz und den
Exsudaten waren reichlich grampositive

Diplokokken mit deutlicher Kapselbildung

nachweisbar.

Einem Meerschweinchen wurden von

derselben Kulturabschwemmung 2 ccm

intraperitoneal injiziert. Das Tier zeigte
Krankheitserscheinungen, ging aber nicht
ein.

Kaninchen wurden subkutan, intraperi

toneal und intravenös geimpft. Die Tiere

l»
i

l

Verhalten gegen agglutiniereudes
Serum.

Das intravenös injizierte Kaninchen

erhielt weitere Injektionen zur Erlangung
eines Agglutinations- bzw. Immunserums.

Das nach 3 Injektionen erzielte Aggluti
nationsserum hatte einen Titer von 1 : 150.
Vergleichende Versuche mit dem Fränkel
scheu Pneumokokkus ergaben das gleiche

Resultat; auch dieser wurde bis zur Titer
grenze 1:150 agglutiniert. Physiologische

Kochsalzlösung sowie normales Kaninchen—

serum riefen keine Agglutination hervor.

Feststellung der Identität mittels
Komplementablenkuug.

Zur Gewinnung eines Antigens wurde
eine virulente Kultur von Loeffler
Serum des gefundenen Diplokokkus mit

5 ccm physiologischer Kochsalzlösung ab

geschwemmt und 6 Tage bei 370 t!

unter wiederholtem Schütteln mazeriert.

Gleiches wurde mit einer Pneumokokken

kultur vorgenommen. Von diesen so er
haltenen Antigenen wurden Verdünnungen

von 1 : 10 mit physiologischer Kochsalz

lösung hergestellt. Als Testserum be

nutzte ich das bereits erwähnte Kaninchen

serum mit dem Agglutinationstiter 1 : 150.

(Kaninchenserum I.) Außerdem wurde
ein zweites antikörperhaltiges Serum in

der Weise gewonnen, daß mehrere Serum

röhrchen von Diplokokkenkultureu mit

5 ccm Nährbouillon abgeschwemmt wurden,

so daß eine dichte Suspension entstand.

Hiervon wurden 2 ccm einem Kaninchen

intravenös injiziert und diesem am dritten
Tage nach der Injektion Blut entnommen.

(Kaninchenserum II.) Beide Sera wurden
bei 56° t‘ inaktiviert. Als Komplement
benutzte ich frisch entnommenes Meer

schweinchenserum in der Verdünnung

1 : 10 mit physiologischer Kochsalzlösung.

Mein Ambozeptor war ein hämolytisches

Kaninchenserum in der Verdünnung 1:500,

Die Untersuchungssera I und II sowie
Kontrollserum von normalen Kaninchen

wurden krank, erholten sich aber im Ver- l wurden in Mengen von 0,2, 0,1 und
laufe weniger Tage wieder vollständig. [0,05 ccm geprüft. Auch wurde ferner
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Versuchsreihe mit An tigen A (gefundener Diplokokkenstamm).
1. Kaninchenserum I.

_ ‚ l' Hauinielbl 1
Ant1geh A Inaktiv. Komplement Ambochtor

l
körperchel:l_ 1

Befund nach

1:10 Im1nuns. 1 1:10 1:500 ‘eufßchwemm‘ms: 2 Std. 37°C

i
5proz. :

‘ I

l ccm 0.2 ccm 1 ccm 1 ccm 1 ccm Kompl. Hemmung
1 ccm 0,1 ccm 1 ccm 1 ccm 1 ccm dgl.
1 ccm 0,05 ccm 1 ccm , 1 ccm 1 ccm l vollst. Lösung

2. Kaninchenserum ll.

. . H l l t
Ant1gen A Inaktiv. Komplement Ambozeptor kä;gg‘‚ifi’„g_ ‘

Befund nach

1:10 Immuns. n 1:10 1:500 aufschwemmuns‘ 2 Std. bei 37°C
1 5proz. i

l l

1 ccm 0,2 ccm l 1 ccm
‘

1 ccm 1 ccm 1 Kompl. Hemmung

1 ccm 0,1 ccm
‘

1 ccm , 1 ccm 1 ccm dgl.

1 ccm 0,05 ccm 1 ccm l 1 ccm 1 ccm vollst. Lösung

3. Normales Kaninchenserum.T
Mrlrnaktiv.

7 H

Hammelblut—
Antigen A norma|es Komplement Ambozeptor körperchen_ Befund nach

1:10 Kaninchen- 1:10 1:500 ßllfsebwemmuns 2 Std. bei 37°C
scrum 5proz.

l
1 ccm 0,2 ccm 1 ccm 1 ccm 1 1 ccm vollst. Lösung

1 ccm 0,1 ccm 1
1 ccm 1 ccm , 1 ccm dgl.

1 ccm 0,05 ccm l 1 ccm 1 ccm 1 ccm I dgl.

zur Kontrolle des Resultates festgestellt, j
daß die Antigene allein ohne spezifische

Sera keine Hemmung hervorriefen, und

daß das hämolytische System zuverlässig

war. Zur bessyeren Übersicht füge ich

das Schema der Versuche bei.

Mit dem Antigen B (Pneumokokken)
wurden gleiche Versuchsreihen aufgestellt.

Die Befunde deckten sich mit den obigen

vollständig.

Wie aus den angeführten Versuchs

ergebnissen ersichtlich ist, zeigt der aus
den Kälbern gezüchtete Diplokokkus
kulturell und serologisch das gleiche
Verhalten wie der aus dem Sputum

eines Pneumonikers gezüchtete
Diplokokkus lanceolatus Fränkel.
Ich halte damit die Identität beider für

erwiesen.

Bei Kalb II und III handelte es sich
offensichtlich um eine Nabelinfektion, da

in diesem beiden Fällen eine Nabelvenen

entzündung vorlag. Ätiologisch konnte

der erste Fall leider nicht geklärt werden,

l

weil versäumt worden ist, den Nabelvenen

stumpf bakteriologisch zu untersuchen.

Da äußere Verletzungen nicht nachweisbar

und die pathologischen Veränderungen im
'

Verdauungstraktus nicht erheblich waren,

halte ich auch hier den Nabel für die

Infektionspforte.

Nach Fertigstellung der Arbeit wurde

am 5. März d. Js. wiederum bei einem
Kalbe Pneumokokkensepsis festgestellt.

Auch in diesem Falle hatte der Lanceolatus
wieder jene besonders schweren septi

kämischen Veränderungen hervorgerufen.

Die Arbeit wurde im Institut für öffent

licheGesundheitspflege‚Abtll‚Erforschung
von 'l‘ierkrankheiten (Rostock), angefertigt.

Herrn Professor Dr. Pfeiffer möchte
‘
ich zum Schlusse für sein meiner Arbeit

entgegengebrachtes Interesse und für die

liebenswürdige Überlassung der Instituts

hilfsmittel meinen herzlichen Dank aus

drücken.
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Das Kurpfuschereigesetz und die Fleisch

und Milchhygiene.
Von

Adolf hier,
Bezirhtlernrxt in Konstanz.

Bereits im Jahre 1892 habe ich in
einer in dieser Zeitschrift erschienenen
Arbeit: „Die hygienische Seite des Kur
pfuschertums“ auf das schädliche Treiben
des letzteren in bezug auf den Fleisch
verkehr hingewiesen. Ich führte damals
aus, daß sich diese gemeiugefährliche
Wirksamkeit auf verschiedene Weise
äußern könne: dadurch, daß erkrankte
Tiere mit Arzneien behandelt werden, die

geeignet sind, dem Fleische eine ver
dorbene Beschaffenheit zu verleihen, ferner
durch Verzögerung oder gar Verspätung
der Notschlachtung erkrankter'l'iere, durch

Fehldiagnosen bei Seuchen und endlich
durch Begünstigung des Schmuggels mit
krankem Schlachtvieh. In einer späteren

Arbeit") habe ich die ungünstige Tätigkeit
des Kurpfuschertums auch auf dem Gebiete
des Milch verkehrs darzulegen versucht.
Zur Beseitigung aller der geschilderten

Mißstäude hatte ich verschiedene Vor
schläge gemacht, in erster Linie die all
gemeine Einführuug der Fleischbeschau,
Aufklärung der Bevölkerung durch Wort
und Schrift, Schad‘ung eines Reichsmilcb
gesetzes nach dem Vorbild des Reichs—
fleischbeschangesetzes, Errichtung von
Viehversicherungen nach dem Vorgange
von Baden und Bayern, die Verpflichtung
der Kurpfuscher zur Führung von Ge
schäftsbüchern, zeitweiliges oderdauerndes
Verbot der Kurpfuscherei bei Tieren be
sonders in Seuchenfällen usw.

Inzwischen ist bekanntlich dem Reichs
tag der Entwurf eines Kurpfuschergesetzes
oder, wie die offizielle Bezeichnung lautet,

derjenige eines Gesetzes gegen Mißstände
im Heilgewerbe zugegangen, und es hat

bereits die erste Lesung im Plenum des

*) Das tierärztliche Kurpfuschertum im Lichte
der Fleisch- und Milchh giene und Vorschläge
zu dessen Bekämpfung. erl. Tierärztl. Wochen
schrift 1905, Nr. 40.

Reichstags stattgefunden. Gegenwärtig

unterliegt der Entwurf der Beratung einer
28gliedrigen Kommission.

Ich setze den Wortlaut des Entwurfs
bei den Lesern als bekannt voraus; es

kann deshalb von seiner Wiedergabe an

dieser Stelle abgesehen werden. Nur soviel
sei des Verständnisses des Nachfolgenden
wegen bemerkt, daß er 20 Paragraphen
umfaßt. Davon beschäftigen sich die ersten
fünf mit dem Kurpfuschertum und die
weiteren mit dem Geheimmittelwesen oder,
besser gesagt, -unwesen. 5 1 schreibt die

Anzeigepflicht vor, ä 2 die Führung von
Geschäftsbüchern, g‘3 enthält das Verbot
der sog. Fernbehandlung, ä 4 dasjenige
der Abgabe von Arzneien für die Kur
pfuscher, ä 5 endlich untersagt die ge
werbsmäßige Ausübung der Heilkunde bei
Menschen und Tieren, wenn gewisse
näher bezeichnete Tatsachen vorliegen.
Bezüglich des Geheimmittelwesens sei

kurz erwähnt, daß ä 6 die Bildung einer dem
Bundesrat beigegebenen Sachverständigen
kommission vorsieht, die aus Vertretern der
Medizin, Tierheilkunde und Pharmazie ent
nommen ist. Die Strafbestimmungen können
an dieser Stelle übergangen werden.

Naturgemäß gibt sich sowohl der
Entwurf als auch die ihm beigefügte
umfangreiche Begründung in der Haupt
sache das auf humanmedizinischen Ge
biete tätige Kurpfuschertum. Bezüglich
der geWerbsmäßigen Tierheiler spricht
sich die Begründung kurz wie folgt aus:

„Die Kurpfuscher beschränken ihren Betrieb
nicht auf die Behandlung von Körpersehitden und
Krankheiten bei den Menschen, sondern ziehen
in umfassender Weise auch die lleilbehandl_ung
von Tieren in den Bereich ihrer Tätigkeit. Dabei
kommen nicht allein private, mehr oder weniger
pekunittre Schädigungen des einzelnen Tier
besitzers in Betracht, für deren Beseitigung ein.
zutreten die Staatsgewalt keinen unmittelbaren
Anlaß hätte. In erheblichem Umfang handelt
es sich dabei auch um Interessen derAllgemeinheit
und des öffentlichen Wohlen, besonders insofern als
die Tätigkeit der Kurpfuscher auch hierbei eine
ordnungemltßigeßekämpfung derTierseuchen nicht
aufkommen läßt und die in öffentlichem Interesse
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erlassenen veterinärpolizeilichen Maßnahmen in

ihrer Wirkung wesentlich beeinträchtigt.“

Wie ersichtlich, sind es also in erster

Linie seuchenpolizeiliche Bedenken, die

gegen das tierärztliche Quacksalbertum ins

Feld geführt werden. Die auf dem Gebiete

der Fleisch- und Milchhygiene liegenden,

die auch das „Interesse der Allgemeinheit

und des öffentlichen Wohles“ berühren,

werden dagegen nicht besonders betont.

Betrachten wir nun den Entwurf dahin,
ob und in welcher Weise er geeignet ist,

das nicht gerade so seltene gemein

geiährliche Treiben des Kurpfuschertums

auf dem Gebiete des Fleisch- und Milch

verkehrs zu verhüten oder mindestens

einzuschränken.

In erster Linie kann da dem g2, der
die Führung von Geschäftsbüchern vor

schreibt, eine gewisse Wirkung nicht

. abgesprochen werden. Diese Bücher

können uns doch wenigstens einen Ein
blick in die Tätigkeit des Pfuschers, seine

Behandlungsart usw. gewähren. Man

denke z. B. an die Fälle von Notschlach—
taugen von Tieren, bei deren Behandlung

Kurpfuscher ihre Hände im Spiele hatten.

Der zur Vornahme der Fleischbeschau

gerufene tierärztliche Sachverständige

steht in solchen Fällen nicht selten vor

einem Rätsel, namentlich wenn die Tier
besitzer aus leicht verständlichen Gründen

nicht über die Art der Behandlung des
notgeschlachteten Tieres durch einen

Kurpfuscher mit der Wahrheit heraus

rücken. In solchen Fällen ist es unter

Umständen von nicht zu unterschätzendem

Werte, wenn der Tierarzt sich durch

Einsichtnahme in das Geschäftsbuch des

Kurpfuschers von der Art der ange

wandten Arzneimittel, der Dauer der Be

handlung usw. Kenntnis verschaffen kann.

Er kann auf diese Weise vielleicht für
seine Entscheidung eine bessere Unter

lage schaffen, als dies ohne jeglichen

Anhalt über die Vorges'chichte des Falles

möglich wäre.

Der Wert einer derartigen Buchführung

muß um so höher angeschlagen werden,

als ihre unrichtige Führung oder die Ver

heimlichung, Vernichtung oder Nicht

vorlage der Bücher nach 5 10 des Ent

wurfs unter Strafe gestellt ist. Dabei

ist allerdings zu bemerken, daß der Ein

blick in die Geschäftsbücher, deren Art

der Führung von dem Bundesrate nach

ä2 bestimmt wird, nur der „zuständigen
Behörde“ eingeräumt ist. Nach _S 16

würde die Zentralbehörde jedes Bundes

staates bekannt zumachen haben,welche Be

hörde darunter zu verstehen ist. Es dürfte

aber meines Erachtens außer Zweifel sein,

daß allen approbierten Medizinalpersonen,

also allen Ärzten und Tierärzten ohne

Unterschied, das Recht der Einsichtnahme

in die Geschäftsbücher der Kurpfuscher

in Zukunft eingeräumt wird, wenn der

chck des ganzen Gesetzes nicht illu
sorisch werden soll. In Baden, wo in

dem Gesetze vom 20. August 1904 bereits

gewisse Maßnahmen gegen das Kur

pfuschertum getroffen sind, gehören zu

den „zuständigen Behörden“ auch die be

amteten Ärzte und Tierärzte.

Nach ä 3 kann durch den Bundesrat

den Pfuschern die Behandlung seuchen

kranker Tiere untersagt werden. Ein

derartiges Verbot ist dringend notwendig,

und es ist deshalb geboten, daß es

ähnlich wie für die gemeingef‘ährlichen
Krankheiten des Menschen in dem

selben ä 3 im voraus gesetzlich fest

gelegt wird. Durch ein solches Verbot

kann der Seuchenverschleppung und

-verheimlichung vorgebeugt und der

Vornahme unzulässiger Schlachtungßß

wie z. B.’ beim Milzbrand usw., mit
ihren bedauerlichen Folgen entgegen

gewirkt werden.

Das im ä 4 ausgesprochene Abgabe
verbot von Arzneien durch die Kurpfuscher
für die von ihnen behandelten Tiere kann

vom hygienischen Standpunkt aus eben

falls als ein gewisser Fortschritt bezeichnet
werden. Es sei in dieser Beziehung nur an
die häufige Verabreichung von stark
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riechenden Stoffen, wie z. B. Petroleum,
'I‘erpentinöl, Kampfer, Asa foetida usw.‚ an
Tiere erinnert, die bei ungünstigem Verlauf
einer Erkrankung geschlachtet werden.
Auch die Untersagung der Fern

behandlung nach ä 3 wie die Ein
schränkung des Geheimmittelverkehrs
nach ä

@ 6—9 können nur mit Freuden
begrüßt werden, wenn auch zugegeben
werden muß, daß beide Auswüchse auf
dem Gebiete der Tierheilkunde noch nicht
den Umfang erreicht haben wie auf dem

jenigen der Menschenheilkunde.

Hiermit wären die wichtigsten gesetz
lichen Bestimmungen des Gesetzentwurfs,
die für die Fleisch— und Milchhygiene in
Betracht kommen, erschöpft. Alles in
allem betrachtet, könnten sie, wenn sie
Gesetz würden, als eine gewisse Gewähr

gegen die gröbsten Mißbräuche des Kur
pfuschereiwescns auf diesen Gebieten des

öffentlichen Gesundheitswesens betrachtet

werden. Es wäre aber verfehlt, ihre
Wirkung überschätzen zu wollen. Dafür

hat der Entwurf nach meinem Erachten
zu wenig bindende Bestimmungen. Außer
dem ist die tatsächliche Gestaltung des

Entwurfs, nach den bisherigen Beschlüssen

der Reichstagskommission vielleicht so
gar die Frage, ob der Entwurf Gesetz
werden wird, noch durchaus unsicher. Wer
die erste Lesung des Entwurfs im Reichs
tage und das, was über die Kommissions

verhandlungen in die Öffentlichkeit ge
drungen ist, verfolgt hat, wird sicherlich
vor allzugroßen Hoffnungen bewahrt sein.

Schließlich sei noch erwähnt, daß
nach der politischen Tagespresse an

eine Durchberatung des Kurpfuscher

gesetzes, auch nur in der Kommission,
nicht zu denken ist. Diese Vorlage findet
sich auch nicht auf der vom Bureau des

Reichstages aufgestellten Liste derjenigen
Gesetzentwürfe, deren Erledigung in der
gegenwärtigen Tagung und eventuell in
der Nachsession als wünschenswert be
zeichnet wird.

Über Pinguineier.
(Mit 3 Abbildungen.)

Von Dr. A. Gleviech,
städtischem Schlachthofticrarzt in (‘üln.

Zu den mannigfachen leckeren Dingen,
die der Winter dem Feinschmecker bringt,
sind als eine für Deutschland besondere
Seltenheit in dieser Saison auch die Pinguin
eier getreten. Da Delikatessenhandlungen

in Hamburg jüngst solche Eier ausgeboten
haben und dem Tierarzte, der in der Nah

rungsmittelkontrolle tätig ist, in dieser oder
jener Form Pinguineier zur Beurteilung
vorgelegt werden könnten, nehme ich
als Ornithoologe*) Veranlassung, nach
stehend darüber zu berichten.

Daß die europäischen Feinschmecker
auf den Gedanken gekommen sind, Pinguin
eier zu verzehren, die nach den An

gaben bekannter Ornithoologen eigenartig
schmecken, ist bezeichnend dafür, was
alles als Delikatesse dienen muß. Neu
ist die Idee allerdings nicht; denn Peter
Kolb, der von 1705 bis 1707 als Astronom
im Kapland lebte, sagt folgendes: **)
‚im Kapland ißt man die Eyer. Es ist

auch dieses gewiß, daß jährlich etliche tausend
dergleichen Eyer von gedachten Orten geholet
und dem Herrn Gouverneur zur Delikatesse über
bracht werden.“

Der Versuch, in neuerer Zeit solche

Eier auch nach Europa zu schicken, wurde
im Frühjahre 1908 unternommen. Es
wurden Pinguineier durch den kap
ländischen Handelskommissar nach London
an das Lancut-Laboratorium gesandt, und
kurze Zeit darauf, um Mitte Juli, tauchten
auch in verschiedenen Delikatessen-Hand

lungen Hamburgs derartige Eier auf.
Der Oologe H. Krohn hatte Gelegenheit,
in Hamburg die ersten drei Eier, die
eingeführt wurden, in einer Delikatessen
handlung zu erwerben. Leider waren
diese Eier völlig unverwendbar als mensch
liches Nahrungs- und Genußmittel. Das
Eiweiß war teils gallertartig verdickt,
teils wässerig; der Dotter fand sich
A

i) DTniäroologie = \'ogeleikunde.
**) Zit. nach Krohn. (l)
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als farbloses Gerinnsel darin umher

schwimmend vor.

Acht Tage später erwarb Krohn
in einer anderen Hamburger Handlung
22 Pinguineier, die sich durch tadellose
Beschafl"enheit auszeichneten. Der Dotter
war bei den letztgenannten Eiern von

mattgelber Farbe.
Interessant ist, daß das Eiweiß auch

nach längerem Kochen durchsichtig bleibt,
ähnlich der bläulichen Farbe des Möwen
eiereiweißes. Wahrscheinlich handelt es
sich um eine Art 'l‘ataeierweiß"), das
vornehmlich in den Eiern der Singvögel
vorkommt und eine vom Hiihnereiereiweiß

Fig. 1.

Radialquerschlifi‘ durch die Eischalc von Sphmiscus

demersus (L), Pinguin.
a = Oberhaut, b = Schwammschz'cht, c _—_Mammillen

schichf. ( Vergrößerung etwa 60 fach.)

abweichende Form durch Erhitzen an
nimmt. Der sonst bei manchen Eiern
von Seevögeln, z. B. Procellaria, vor
kommende Moschußgeruch fehlt. Die fein

körnigen, etwas kreideartig anzufühlenden
Eier sind mäßig dickschalig. Gelegentlich
ist die Oberfläche durch den ungleich
mäßig verteilten Kalküberzug uneben ge
worden. Eine Fleckung, wie Brehm dies
angibt, konnte ich nicht feststellen. In
Form und Größe variieren sie ziemlich
bedeutend, dementsprechend auch im Ge

*) Tataeierwciß, genannt nach dem Namen
eines russischen Kindes Tata, das zuerst bei
Singvogeleiern dieses durchsichtige Eiweiß ent
deckt hat.

wichte. K rohn hat als Durchschnittsmaße
und Durchschnittsgewichte von 50 Pinguin

eiern ermittelt:

Länge 67 mm, Breite 52 mm,
Gewicht des gefüllten Eies 50 g,
Gewicht der leeren Eischale 14 g.
Nach den Mitteilungen aus London beträgt
der Preis pro Dutzend 6 M, ein Betrag,
der von Kennern dieser Delikatesse gern
bezahlt wird. Schreiber dieser Zeilen hat

F/g. 2.

Mammillan

Radialqzwrschlifl' durch die Ein/wie um Anser
domesticus (LJ, Hausgam.

a = Oberhaut, b = Schu‘ammschichl, c .—_Mammillen
schickt, d = Schalenhaut, auch Faserhau! genannh
e = Porenkamzl. (Vergrößerung etwa 75 fach.)

noch seiner Zeit für ein Pinguinei seiner

Sammlung 4 M. bezahlt. Die Schalen sind
rein weiß, gegen das Licht gehalten grün
durchscheinend. Besonders letztere Eigen

tümlichkeit ist wichtig für die Vogeleier,
die herstammen von taucherartigen Vögeln.

Richtet man nämlich das Auge in das
Bohrloch und sonst in das Schaleninnere
eines ausgeblasenen Hühner- oder Gänse

eies, so bieten sich diese als weiß durch

_scheinend dar. Bei den Pinguineiern aber
sieht, wie schon erwähnt, der Farbenton

grün durchscheinend aus. Diese Eigen
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art kann als leichtes ditt'erential diagnosti

sches Mitteldienen, um dem Nicht-Geologen

es zu ermöglichen, Fälschungen mit Gänse

0der anderen Eiern herauszufinden.

Krohn erwähnt, daß die Eier sehr
lange haltbar seien. Dieser Haltbar
keitsznstand beruht nach meiner Ansicht,

die ich auf Grund von Untersuchungen an

Die Porenkanäle nehmen ihren An

| fang zwischen den Lücken der Mammillen,

durchziehen die Schwammschicht und

endigen an der Stelle der Schwamm

ischicht, wo sich die Oberhaut ansetzt.

i Ist also beispielsweise die Oberhaut dick,

t dann werden die Porenkanalmiindungen

,‘gnt verschlossen, ist sie schwach ent

einer sehr großen Anzahl von Eischalen ge_ '
‚ wickelt, dann können reichlich Bakterien in

wounenhabe,aufder stark entwickelten 1

F1'g 3.
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Rade'ulqucrschli/f durch die Eischale ran Sirufhio cnmclus (L),

Afrikaninher Strauß.

das Ei gelangen. Bei den Eiern der Haus
hühner ist die Oberhaut je nach

Rasse und Individuum verschieden

gebaut. Es wäre vielleicht eine
dankbare Aufgabe, Konservie
rungsversuche anzustellen
mit solchen Hühnereiern, die
porös erscheinen, und sol
chen, die mehr glatt aussehen.
Vermutlich werden die glatt aus

sehendenHühnereier, weil die0ber—

haut an diesen stärker ausgebildet

ist,länger haltbar sein als die porös

erscheinenden, bei denen man auch

die Poren wegen schwach gebauter
Oberhaut leichter sehen kann.

Die Unterscheidung zwischen

untergeschobenen Eiern von an
deren Vogeleiern und den echten

I’inguineiern ist für den nicht

oologisch gebildeten Untersucher

schwer. So könnten z. B. Gänse

eier als Falsifikate auf dem Markts
erscheinen. Um solchen Eiern die

a = oa‚;‚„„„ z, = s‚/„‚„„‚mschicm, ‚ = .‘ifonunillenschr'rht, Pinguinälmlichkeit zu verleihen,
d= Mündungen der Purcnkaniilc. e = Porenkanü'le, f = Knopf die sich durch die kreideartige

der Man:m ille.

Oberhaut. Sie schließt die Poren
kanalmiindungen in trockenem Zu
stand luftdicht gegen die Außenwelt

‘

ab und verhindert so möglichst das Ein

dringen von Bakterien in das Ei selbst.
Über den Verlauf derPorenkanäle hatte man

‘

frühereineReihe von falsch enVor stellungen, l

auf deren Besprechung ich nicht weiter ein

gehen kann. lch erwähne nur folgendes, da

dies vielleicht für spätere Versuche ‘

überlionservierung von Hühnereiern
usw. von Bedeutung sein könnte.

Oberfläche der Eioberhaut kenn

zeichnet, könnten solche Falsifikate mit

Kreide eingerieben zum Verkauf aus

geboten werden. Dem Oologen werden

natürlich die Höhenzüge und Vertiefungen

der Schalenobertiäche (sogenanntes Korn
und Poren) sofort für die Differential

diagnose Anhaltspunkte bieten, und er

wird dementsprechend sein Urteil abgeben
können. Der Oologe wird sich aller

dings sagen, daß derjenige, dem es nicht

gelingt, z. B. den Weißen Eiern von

“ Eulen, Gänsen, Hühnern usw. ihre richtige
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Stellung in der Systematik anzuweisen
oder ein Gänseei von demjenigen eines

Pinguins zu unterscheiden, jede weitere

makroskopische Untersuchung von Eiern

aufgeben möge.

Für diese Laien auf dem Gebiete der
Ornithoologie habe ich nun ein mikro
skopisches Merkmal ermittelt, das die
Nichtoologen doch einigermaßen befähigt,

die Diagnose zu stellen.

Ich befasse mich seit Jahren

mit Untersuchungen über die Histologie

der Eischalen und zu diesem Zwecke
habe ich auf dem Wege der Schleif

methode mir eine große Anzahl von Ei
schlitfen hergestellt. Bei dem Studium dieser

Eischlifl'e ist mir aufgefallen, daß bei den
Pinguineiern die Oberhaut ganz ge
waltig entwickelt ist. Die Oberhaut
bildet daher ein wertvolles differential

diagnostisches Hilfsmittel, um solche Eier
unter anderen herauszufinden. Die ein

heimischen Tanchereier, die auch eine

starke Oberhaut besitzen, kommen nicht

in Betracht, weil sie sich durch geringere

Größe auszeichnen. Die Eier des Albatros
und des Pelikans, die gleichfalls über

eine dicke Oberhaut verfügen, scheiden

ebenfalls aus, weil sie größer und ganz

anders geformt sind, als die Pinguineier.

Bevor ich auf die Beschreibung der

dieser Arbeit beigegebenen Abbildungen

eingebe, will ich noch die Technik der
Anfertigung von Querschliffen durch die

Eischale angeben. Ich darf jedoch nicht

unterlassen, zu erwähnen, dass die Tech

nik außerordentlich schwierig ist und

manche Mißerfolge zeitigt.

Der Einfachheit wegen bezeichne ich

die senkrecht durch die Dicke der Ei
schalen gefertigten Schlitfe als Radial

schliii'e.
Technik. In Anbetracht der Härte und Brüchig

keit der Eischalen kann man die Anfertigung
von mikroskopischen Schnitten nicht auf dem

Wege der Mikrotomie, wie dies sonst üblich

ist, vornehmen. Vielmehr maß man, wie man

dies bei Zahn- und Knochenschliffen macht, die

Schleiltechnik anwenden. Aus der Eischale sagte

ich 2 bis 4 mm lange und ebenso breite Stücke

mit der Laubsäge heraus. Bei kleineren Eiern

suchte ich durch vorsichtiges Brechen der Ei
schale mit den Fingern brauchbare Stücke zu

bekommen. Dann klebte ich die einzelnen Stücke

mit Kanadabalsam, der sich in warmem Zustande

flüssig, bei gewöhnlicher Temperatur vollständig

erhärtet zeigen muß, aufeinander, in ähnlicher

Weise, wie man Gegenstände mit Schreinerleim

aufeinanderleimt. Um eine gute Vereinigung der

Stücke zu bewirken, ist es nicht allein zweck

mäßig, den Stücken vorher eine passende und

gleichmäßige Form zu geben , sondern auch
wesentlich, sie so auszuwählen, daß sie eine

gleichxhäßig Wölbung besitzen. Auf ein so be
quemes und rücksichtsloses Operieren, wie es

die zähe Beschaffenheit der Knochensubstanz

z. B. gestattet, ist von vornherein zu verzichten.

Deshalb ist es auch bei den feineren und

schwieriger zu behandelnden Schliffen nicht mög

lich, sie, nachdem beide Flächen geschliffen sind,
von dem Objektträger, auf dem sie mit Kanada

balsam befestigt waren, loszulösen. Nachdem

erst durch Feilen und Schleifen mit geschlämm
tem Schmirgel, was alles wegen des die Zwischen

räume füllenden Kanadabalsams mit Wasser zu

geschehen hat, die eine Schliffläche in befriedi

gender Weise hergestellt ist, wird diese mit etwas

erwärmtem Kanadabalsam, der vorher vollständig

erhärtet war, auf demselben Objektträger be

festigt, der für das fertige Präparat bestimmt
‘
ist. Es wird nun das Stück soweit abgesägt,
daß nur ein Blättchen von 1 bis 2 mm Dicke

bleibt und dieses durch Feilen und Schleifen,

soweit als möglich, verdünnt. Von dem fort—

schreitenden Resultate des Schleifcns muß man

sich durch Betrachtung unter dem Mikroskops

von Zeit zu Zeit überzeugen, und das Schleifen

rechtzeitig unterbrechen, damit der Schliff nicht

plötzlich in Fragmente zerfällt.

Das gereinigte und trockene Präparat wird
mit etwas Terpentinöl befeuchtet, ein Tropfen

dünnflilssigen, nach Umständen vorher erwärmten

Kanadabalsams darauf geimpft und auf diesen

das gewärmte Deckglas gelegt. Dann ist das

Präparat fertig. Da man aus technischen
Gründen nicht mit absolutem Alkohol die Prä

parate gut wasserfrei machen kann, muß man

sie einige Tage liegen lassen, bis sie klar ge

worden und allenfallsige Nachtrübungen des

Kanadabalsams verschwunden sind.

Daß man die Schliffe auf einer guten Glas

platte abschleift, brauche ich wohl nicht le

erwähnen. Zu beachten ist noch, daß der

Schmirgel besonders fein und gut ausgeschlitmmt

ist. Der Kanadabalsam soll in Xylol und nicht
in Chloroform aufgelöst sein. Vor allem muß der
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Kanadabalsam eingedickt sein. Der in Stücken
auf dem Markts erscheinende Kanadahalsam

eignet sich nicht zur Anwendung bei der Schleif

technik.

Die beiden Querschiiife, die in Fig. 1
und Fig. 2 dargestellt sind, sollen nunmehr
beschrieben werden.

Das Ei von Spheniscus demersus (L.)
——Pinguin, Fig. 1 — hat bei Betrachtung
eines radialen Querschiiffes durchsichtige

Mammillen und eine ziemlich gleichmäßig

getrübte Schwammschicht. Die Oberhaut,

die hier besonders stark und charakteri

stisch ist, hat einen Durchmesser von 0,04

bis 0,03 mm. Häufig zeigt die Oberhaut auf

den Schlitfen vertikale Risse. Diese Risse

sind aber Kunstprodukte, die manchmal

beim Schleifen entstehen.

Das Ei von Anser domesticus L. — Haus
gans, Fig.? — weist auf dem radialen Quer
schlifl‘ Durchsichtigkeit der Mammillen und

verhältnismäßige Klarheit der Schwamm

schicht auf. Die Oberhaut ist ganz
schwach entwickelt. Prüft man die Fig. l
genauer, so fällt die starke Oberhant
auf, während in Fig. 2 die Oberhaut nur

in ganz schwacher Entwicklung sich dar
bietet.

Zum besseren Verständnis des Baues

der Eischaie und des Verlaufes der Poren

kanäle füge ich noch ein Mikrophotogramm

eines Radial-Querschlifi‘es in Fig. 3 von
der Straußeischale bei. Ich muß aller- ‚
dings bemerken, daß nur bei den Strauß

eiern die Porenkanäle verzweigt sind; bei

den Vogeleiern der sämtlichen übrigen

Arten sind die Porenkanäle einfach, also

nicht verzweigt.

Von der Abbildung eines Pinguineies

kann ich absehen, da es sich um ein ein

fach gefärbtes weißes Ei handelt. Es
genügt also die in der Arbeit bereits ge

gebene Beschreibung.

Die meisten Pinguineier kommen

von den zahlreichen Inseln östlich und

westlich von Kapstadt her, wo sich die

Pinguine zum Brutgeschäft in zahllosen

Scharen am Strande einfinden, der von der

|

Regierung um hohe Summen an die Unter

nehmer zum Eierlesen verpachtet wird (Z).

Da die Pinguine in jeder Brutperiode

nur 2 oder höchstens 3 Eier legen, ist

l leider zu erwarten, daß die Pinguinen
’
völker an viel befahrenen Küsten schnell
l der Ausrottung entgegen gehen werden,

wogegen sie, da besondere Expeditionen

, sich nicht lohnen, auf den antarktischen
‘ Inseln Wohl noch lange Zeit vun diesem
Schicksal verschont bleiben werden.

In schwierigen Untersuchungsfällen,
die besondere spezialistische ornitho

ologische Kenntnisse voraussetzen, bin

ich gern bereit, Eiermaterial zu bearbeiten,

das mir von Kollegen übersandt werden

sollte.

Literatur.

i l. H. Krohn. Über Pinguineier in der Zeitschrift:
‚Zoologischer Beobachter“, Jahrgang 5,

S. 999—232.

2. Naturalien-Kabinett. Pinguiueier als neueste

Delikatesse. Jahrgang ‘23, S. 3ti.

Referate.

Bürlri, Br., F.‚ (Bern), Über Myodys
genoss,

'
eine Ursache des „weißen
Fleisches" bei Kälbern.
(\'ircbcws Archiv 811.202.)

Hierzu 2 Tafeln.

Die quergestreifte Muskulatur läßt
deutlich zwei verschiedene Faserarten

) Die Erscheinung des weißen Fleisches

l bei Kälbern ist etwas ganz anderes. Sie

I besteht in dem Auftreten zahlreicher

1 weißer Fibrillen, oft in Bändern von 1 nun
i bis 3 cm Breite zwischen den blaßroteu

Faserbündeln. Diese Anomalie kommt

i meist über die gesamte Muskulatur ans

unterscheiden, nämlich sarkoplasmareiche,
‘
gebreitet vor, und man trifft sie bei gut

trübe (dunkle, rote) und sarkopiasmaarme, I gemästeten, ganz gesunden Tieren an.
helle
(weiße) Muskelfasern.

l Das weiße Fleisch der Kälber ist von
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Zschokke, Repiquet, Davids, Stoß,
Hüttn er und Faueon beschrieben worden.
Der Verfasser legt seiner Arbeit die Be

funde von zwei neuen Fällen zugrunde.

Für das Verständnis dieser Verhält
nisse sind die Tatsachen der Histogenese
von Bedeutung. Die quergestreifte Mus
kulatur gehört zu jenen Geweben, bei
welchen Untergang und Neubildung von
Gewebselementen oder ganzen Gewebs

komplexen Hand in Hand gehen. Die
Auflösung ist unter dem Namen Sarko
lyse bekannt.

Der Zerfall der kontraktilen Substanz
wird durch die Bildung von Verdichtungs
knoten an den Fasern eingeleitet, ähnlich
den Ringen, die bei der physiologischen
Kontraktion beobachtet werden. Dann
löst sich die kontraktile Substanz in Bruch
stücken vom axialen kernhaltigen Proto
plasmastrang ab und wird ohne Zutun
von Leukozyten in der Körperflüssigkeit
eingeschmolzen. Die Bruchstücke sind
kernfrei oder kernhaltig und heißen Sar
kolyten. Durch die Sarkolyse kann das
Muskelgewebe ganz aufgelöst werden. Sie

ist von Bedeutung für die Formbildung
des Muskels als Ganzes und seine Be

ziehung zum Skelett. Die Aufnahme

kleinster Muskelbruchstücke in amöboide

Zellen kommt nur ausnahmsweise vor.

Die Neubildung geht von dem frei
gewordenen axialen Protoplasmastrange

oder einzelnen Elementen desselben aus.

Es sind dies die Muskelkörperchen oder

Myoblasten. Im ersteren Falle wird
durch eine Art Knospung von der alten
Faser aus Vermehrung des Protoplasmas,

Spaltung der Kerne, Auseinanderrücken

derselben in der Längsachse und ober

flächliche Differenzierung von Fibrillen
im Zusammenhange mit der alten Faser

ein bedeutendes Längenwachstum dieser

letzteren erreicht.

Wenn jedoch die Kerne des Achsen

stranges, die Myoblasten, aus dem Ver

bande desselben treten, so können sich

neue Fasern bilden, gleichsam als Wieder
holung des ursprünglichen embryonalen
Entwicklungsganges. Diese zunächst ein
zelligen, spindelförmigen Elemente finden
sich als echte Sarkoblasten zwischen

fertigen Fasern vor.

Im weißen Fleische der Kälber kon
statierte der Verfasser nun folgende Zu
stände: Der Längsschnitt (Fig. 2) weist
Faserbündel von 0,18H—0,8 mm Dicke auf.
Aber nur wenig Fasern dieser Bündel
sind normal und auch diese sind nie so
lang wie das Bündel, denn an irgend
einer Stelle sind sie stark verändert.
Die meisten Fasern weisen die Merkmale
des Zerfalles auf (Fig. 4, 5, 6). Es kommen
Verdickungsknoten vor, viel häufiger ist
die Substanz in Schollen zerklüftet, da
neben liegen freie Kerne, feinkörnige
Zerfallsmasse, oft sind die Räume des

Faserperimysiums mit ovalen Kernen ge
füllt. Dieses Perimysium und die Gefäße
sind normal, niemals hypertrophisch.

Auf dem Querschnitt (Fig. 3, 6) sieht
man dementsprechend neben normalen

Fasern stark angenagte Gebilde dieser
Art, dann Perimysiumschläuche, die nur

Schollen oder Kerne oder körnige Zerfalls
masse enthalten. Leukozyten sind sehr

selten und ohne Bedeutung.

Die Schollen und Trümmer stimmen
in jeder Beziehung mit den Sarkolyten
der normalen Histogenese überein, so daß

ihnen ohne Bedenken dieselbe Benennung

beigelegt werden kann.

Sobald die Sarkolyse Fortschritte
macht, gewahrt man in den Präparaten
zahlreiche ovale, seltener runde Kerne,

die auf eine Vermehrung dieser Gebilde

hinweist (Fig. 7). An andern Stellen
tritt bereits die Regeneration auf (Fig.8, 9)

.

Hier bemerkt man rudimentäre Fasern in

Form spindelförmiger Zellen von 30——50 ,u

Länge und 2—6 lu Breite mit elliptischem

Kern. Das Protoplasma ist manchmal

längs, gelegentlich auch schon undeutlich
quergestreift. Die Spindelzellen verbinden
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sich mit den spitzen Enden zu Längs
reihen. Ihr Verhalten entspricht dem
jenigen der Myoblasten. Für zahlreiche
mikroskopische Einzelheiten der ge
schilderten Verhältnisse verweise ich auf

das Original.

Der Verfasser fragt sich, ob der von

ihm geschilderte Zustand die Folgen eines

Traumas sein könnten? Da die gesamte
Muskulatur ergriffen ist, so käme be

sonders eine Kontusion während des Ge

burtsvorganges in Betracht. Das Trauma

müßte in der Tat einige Zeit vor dem
Schlachten stattgefunden haben, da die

Zeichen der Regeneration, die doch erst

nach einiger Zeit sich einzustellen pflegen,
unzweifelhaft vorhanden sind. Gegen das

Trauma spricht aber das Fehlen einer

blutigen oder auch nur serösen Infiltration
und die Abwesenheit von Phagozyten.

Dagegen lassen die geschilderten Ver'
hältnisse unschwer erkennen, daß bei dem

„weißen Fleisch, dem Hühner- oder Fisch
fleisch“ genau dieselben feineren Struktur
verhältnisse vorliegen, wie bei der embryo

nalen Sarkolyse und Myogenese. Ge

wöhnlich ist letztere zur Zeit der Geburt

abgelaufen. In den vom Autor be—
schriebenen Fällen war aber entweder
ein Stillstand, oder eine Ver
zögerung, oder vielleicht eine ver
spätete Wiederholung der embryo
nalen Entwicklung vorhanden und in
dieser zeitlichen Abweichung eines an

und für sich normalen Vorganges liegt
das Wesen des „weißen Fleisches“, gerade
wie die Fleckniere auch eine zeitliche

Abweichung in der Entstehung des Nieren

gewebes aus dem Blastem darstellt. In
diesem Umstande liegt die Berechtigung

des Namens „Myodysgenese“.

Für die Fleischbeschau resultiert aus
der Arbeit, daß das „weiße Fleisch“
beim Kalbs für den menschlichen
Genuß durchaus unschädlich ist.
Aber es muß auf das Prädikat einer gang
ba ’ ' '
ren \I are verzrchten.

Gm.uebmu‚

Bahr, H. Raebiger‚ Grosso. Ratin l
und II, sowie über die Stellung des
Ratinbazillus zur Gärtnergruppe.

('In‘nil‘slbl. f. Bsktcriol., l‘1rasi1w1kundvu. Infektionskrank
hellen 1910,r. Abteil.‚ Hrigiall<-‚ si. so, n.-n s.)

Zur Erwiderung auf den im
Heft 1 des 21. Bandes dieser Zeit
schrift referierten gleichnamigen
Artikel Xylanders weisen die Verfasser
darauf hin, daß sie, auf Grund ihrer

wciteren Untersuchungen an ihren

früheren Behauptungen, betreffend die

Gärtner-Kulturen, festhalten müssen.

Denn es besitzen z. B. der Ratinbazillus,

der Gärtner-Bazillus Kräl und der Gärt
ner-Bazillus Klimmer dieselben Eigen
schaften gegenüber den von Xylander
angeführten Zuckerarten, und es wachsen

alle 3 Kulturen in Cibils-Aschelösung bei
Zusatz von berusteinsaurem Ammoniak;

trotzdem vermag nur der Ratinbazillus

in Cibils-Aschelösung bei Zusatz von

schleimsaurem Ammoniak ausgezeichnet

zu wachsen, jene beiden Gärtner-Stämme

dagegen nicht. Ferner wurde festgestellt,
daß nicht nur der Gärtner-Stamm aus

Halle, sondern auch eine Gärtner-Kultur
aus London und die Haustedt-Kultur

(Hamburg) Arabinose nicht vergärt. Zu

den Agglutinationsversuchen haben die

Verfasser außer dem anfangs nurbenutzteu

Gärtner-Stamm (Halle) noch 10 andere

als „Gärtner-“ bezw. „Originalgärtner“
bezeichnete Kulturen herangezogen. Von

diesen 11 Kulturen wurden nur 6 stark

von Gärtner-Serum, 1 schwach und 4 über

haupt nicht agglutiniert. Unter den

4 letzteren befand sich auch die „Original
Gärtner-Kultur“ des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes in Berlin. Stimmen so nicht
einmal die „Gärtner-“ und „Original
Gärtner-Stämme“ völlig überein, so sei
man gar nicht berechtigt, den Ratin
bazillus mit dem Gärtnerbazillus gänzlich
zu identifizieren. Xylander habe mit
einem anderen Gärtner-Bazillus und einem
anderen Gärtner-Serum gearbeitet als die
Verfasser. Die von letzteren durch jahre
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lange, umfangreiche Versuche festgestellte

Unschädlichkeit der Ratinbazillen
für Haustiere, Milchkälber ausge
nommen, sei auch seitens vieler anderer

Autoren bestätigt worden. Demgegenüber

ist der „Gärtner-Bazillus“ schon sehr oft

als gefährlich für große und kleine Haus

tiere sowie für Menschen beschrieben

werden. Schließlich weisen die Verfasser

noch darauf hin, daß Ratin II zur Zeit, als
Xylander seine Versuche über den Ratin
bazillus veröffentlichte, noch ein Bakterien

präparat darstellte. Das gehe auch daraus

hervor, daß Lebram seine zu den Unter
suchungen mit dem Gärtner-Bazillus be
nutzte Ratinkultur aus einer Original
biichse Ratin II gezüchtet habe.

I)r. Guldslein.

Methling, Zur Kenntnis des forensischen
Blutuachweises auf Grund der Hämo

chromogenkristalle.
(Müncll. .\led. “'orhcnschr., Jahrg. 5T, Nr. 44, 22:45.)

Bei seinen Untersuchungen über die

Kristallisationsfähigkeit des Hämochro

mogens, des farbstofl'haltigen Moleküls des

Hämoglobins„die er mit pulverisiertem
bzw. mit auf Leinwand oder anderen
Stoffen eingetrocknetem Blut aus den
Jahren 1901—1910 anstellte, kam M.
zu dem Ergebnis, daß die Hämochro

mogenkristallbildung keine absolut sichere
ist und daß sie da nicht immer erfolgt,
wo mit Bestimmtheit Blut vorhanden ist.
Die Methode der Darstellung mit Pyridin

und Schwefelammonium bzw. Hydrazin

hydrat scheint vielfach von Zufälligkeiten

abhängig zu sein, die sich nicht übersehen

lassen. In den Fällen, wo sich keine
Kristalle bilden, ist indessen stets das

typische und unverkennbare Hämochro
mogenspektrum vorhanden. Sind die
Lösungen weniger konzentriert und treten

dann im sichtbaren Teile des Spektrums

keine Absorptionsstreifen mehr auf, so

findet sich stets noch im violetten Teile

der typische breite Streifen des Cyan

hämochromogens. Keller.

Hamburger, F., Biologische Unter
suchungen über die Milchverdauung

beim Säugling.
(Jahrbuch f. Kimlerhellk„ cz. nn., n. 4.)

Die Kuhmilcheiweißkörper gehen der

spezifischen Fällbarkeit bei der Magen

verdauung verlustig; denn sie sind in den

Säuglingsfzices auch mit der biologischen

Methode als solche nicht mehr nachweis
bar.

Arning, Ed., und Lewandowsky, T.‚
Über den Nachweis nach Ziehl nicht
fürbbarer Leprabazillen durch Anwen
dung der prolongierteu Gram-Fiirbung

nach Much.
(Deutsche Medizlnllrh0 Wochenschrift, 35. Jubrg., S. 1226.)

Verfasser haben einige Schnittpräpa
rate von Leprafeillen, in denen mittels
Ziehlscher Färbung keine Leprabazillen
nachgewiesen werden konnten, nach der

Muchschen Methode umgefä.rbt und damit
in jedem Falle die Bazillen zur Darstellung

gebracht. Ausführung: Färben der Schnitte
48 Stunden lang bei Zimmertemperatur
in Anilingentianaviolett. Abtrocknen in

Fließpapier (kein Wasserl). Lugolsche
Lösung 10—15 Minuten. Abtrocknen in

Fließpapier (kein Wasserl). Entfalrbeu
in absolutem Alkohol, bis keine Farbstoii
wolken mehr abgehen. Xylol. Canada
balsam . T/u'eringcr.

Hofl’mann, Anwendung des Uhlenhuth
sehen Verfahrens zum Nachweis spär
licher Tuberkelbazillen in Gewebs

slücken.
(Di‘llkßChl' hier]. WOL‘llvnlflxrih 1910,Nr. 2‘.)

Hoff m anu benutzt das Antiformin zur
Erleichterung des Nachweises der Tuberkel

bazillen in Gewebsausstrichen und fertigt

die Präparate folgendermaßen an:

Ein linsen- bis erbsengroßes Stück des
zu untersuchenden Gewebes zerquetscht

er mit einer dicken Pinzette, zerreibt es

auf dem Objektträger und läßt es leicht

antrocknen. Hierauf überschichtet er den

ganzen Objektträger mit einer 15——‘20 proz
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Antiforminlösung und bringt ihn bis zum
nächsten Tage in den Brutschrank bei
37° C. Das Gewebe ist dann aufgelöst,
und die Flüssigkeit unter Bildung von
Kristallen auf dem Objektträger einge
trocknet. Nun fügt er vorsichtig einmal
einige Tropfen Wasser hinzu, in dem sich
das Salz schnell auflöst, und läßt die über
stehende Flüssigkeit ganz langsam vam
Rande ablaufen, um nichts oder möglichst
wenig mit fortzuschwemmeu. Den so vor
behandelten Ausstrich färbt er dann in
der gewöhnlichen Weise.
Dieses Verfahren scheint sehr gut zu

sein; denn während der Verfasser in
Kontrollausstrichen, die er auf gewöhn
liche Weise anfertigte, gar nicht oder nur
nach langem Suchen vereinzelte Tuberkel
bazillen finden konnte, ließen sich in den
mit Antiformin hergestellten Präparaten
fast ohne Ausnahme mühelos ziemlich zahl
reiche Tuberkelbazillen nachweisen.

’l/zierinyer.

Auerhach, N.‚ Über neue Milch
sterilisatoren mit Rückkllhlung.
(Ihuitsclw ‚Helir.. \\'oehvnschr.‚ Jahrg. 88. Nr. tb, B 2102.)
Die Hennebergschen Milchsterili

satoren mit Rückkühlung sind durch ver
schiedene Änderungen in ihrerKonstruktion
wesentlich verbessert werden. Sie sollen
sich in der neuen Form besonders gut zur
Yoghurtbereitung eignen, für die Dr.
W. Henueberg in der Zeitschrift für
Spiritnsindustrie folgende Vorschrift gibt:
l. Die Milch wird auf 85—90° (‘

J er
hitzt oder zum kurzen Aufwallen

(100°) gebracht.

2
. Die Milch wird abgekühlt bis auf

40 —45° C (36° R).

3
.

Bei 45° (Y werden das erste Mal die

Hälfte der Reinzucht zu 1—2 l Milch,
bei den folgenden Bereitungen etwa
1—2 Eßlötfel von der vorhergehenden
Yoghurtmilch unter Umrührung zu
gesetzt. Es würde dies für 1 l Milch
ausreichen. Bei größeren Milch—
mengen vergrößert man entsprechend
die Aussaat.

4
.

Nach der Pilzeinsaat wird die Milch
bei einer Temperatur von 30—40" U

,

auf keinen Fall über 4:3" (‘‚ vier
Stunden gehalten.

ö. Sobald die Milch geronnen ist, wird
sie gekühlt.

6
.

Der Yoghurt ist nur in abgekühltem
Zustande zu genießen.
Yoghurtkulturen sind zum Preise von

1‚50 M und 3 M vom Institut für Gärungs
gewerbe, Berlin N.‚ zu beziehen. 7»!/„-.

Zur Ausführung des Fleisch
beschaugesetzes und andere

'l‘agest'ragen.
— Wie ist die Beurteilung von Niere nebst Fett

kspsel in einem wegen Tuberkulose einer Fleisch
lymphdrüse bedingt tauglichen Hintervlertsl, wenn
Niere und Fett sowie die zugehörigen Lymphdriisen
frei von Tuberkeln sind?
Anfrage des Schlachthoidircktors Th. in A.
im Verein westfälischer Schlachthoftieritrzte

war man verschiedener Ansicht darüber. Eine
Anzahl Kollegen war der Ansicht, die Teile ge
hörten zum Viertel und seien bedingt tauglich.
Andrerseits äußerte man, in Süddeutschland ge
hörten die Nieren nicht zum Schlachtgowicht
und seien im genannten Falle als besonderes
Organ freizngeben, ebenso wie sie auch bei
Tuberkulose für sich beanstandetwerden könnten.
Antwort: Die Anweisungen zur Feststellung

des Schlachtgewichte gehen von anderen Er
wägungen aus, als die Grundsätze für die sauitäts
polizeiliche Beurteilung des Fleisches kranker
Tiere und kommen deshalb für die Beantwortung
der vorliegenden Frage nicht in Betracht.
Die Frage, wie mit der in einem wegen

Fleischlymphdrtlsentuberknlose für bedingt taug
lich erklärten llinterviertel belegenen Niere und
deren Fettkapsel zu verfahren ist, richtet sich
nach dem Verhältnis dieser Teile zu den Wurzel
gebieten der Fleischlymphdrlisen des Viertels.
Die Nieren gehören nicht zum Wurzelgebiete der
Fleischlymphdrtlsen des Hinterviertels, sie haben
ihre eigenen Lymphdrilsen, deren Beschaffenheit
über das Verfahren mit den Nieren in dem in

Frage stehenden Falle entscheidet. Anders ver
hält es sich mit der Nicrcnfettkapsel, die als ein
Teil des retroperitonealen Gewebes zum Wurzeh
gebiete des zugehörigen Hinterriertels gehört.
Nach diesen Gesichtspunkten ist mit Niere

und Nierenfettkapsel eines Hinterviertels zu ver
fahren, das wegen Tuberkulose einerFleischlymph
drllse für bedingt tauglich erklärt werden mußte.
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-— Beurteilung von Dirnen, dle mit denstu

riertem Kochsalz konserviert wurden.

Frage von Stadttierarzt N. in M.

Der hiesigen Untersuchungsstelle wurde eine

Sendung gezalzener Därme zugeführt, die nicht

mit dem gewöhnlichen Kochsalz konserviert
waren, deren Salz vielmehr eine grauschwarzc

Farbe (mit helleren Partien untermischt) aufwies,

welche die Oberfläche der Därme mit einer

schmutzigen Schicht überzog.

Die auf meinen Antrag vorgenommene che
mische Untersuchung ergab, daß es sich um

Kochsalz handelte, das mit Eisenoxyd de
naturiert war. Im übrigen gab die chemische
Untersuchung zu einer Beanstandung keinen Anlaß.
Mit den übrigen hiesigen Kollegen stehe ich

auf dem Standpunkt, daß es nicht angängig
ist, zur Konservierung von Nahrungsmitteln ein

Salz zu verwenden, das durch Eisenoxyd oder
irgendeinen Zusatz zum Genusse für Menschen

untauglich gemacht ist.

Der Vertreter der Darmtirma behauptet

übrigens, in Frankreich würde für Därme nur
dieses denaturierte Salz verwendet, da das reine

Kochsalz dreimal teurer sei, als das denaturierte.

Antwort: Ihrer Ansicht ist beizutreten.
Durch Zusatz von Eisenoxyd denaturiertes Koch
salz ist zum menschlichen Genuß und deshalb

auch zum Konservieren von Fleisch (Därmen)
ungeeignet. Die Verwendung denaturierten Koch
salzes bei Nahrungs- und Genußmitteln ist über

haupt ausgeschlossen.

Rechtsprechung.
— Zu 5 2 Abs.l Nr. 6 des preußischen Schlacht

hausqesetzes.
I

Im September vergangenen Jahres ordnete

ich in dem Dorfe A. die Notschlachtung einer

Kuh an, da sie sich an der linken Kniefalte und

der Innenfläche des linken Binterschenkels eine

liautwunde mit erheblichem Substanzverlust zu

gezogen hatte. Dielleilung erschien daher zweifel

haft, mindestens sehr langwierig. Die Schlachtung

erfolgte in der Scheune des Besitzers durch

den Saarburger Metzger L., der im Auftrag des

Eigentümers handelte. Bei der von mir vor

genommenen Fleischbeschau ergab sich kein

Grund zur Beanstandung, und das Fleisch wurde

„tauglich“ abgestempelt. Da Besitzer das Fleisch

nun ausverkaufen wollte und der Metzger L.,

der in A. eine Filiale betreibt, hierdurch einen

sehr geringen Absatz gehabt hätte, so kaufte

L. die Kuh auf Schlachtgewicht und führte sie

zur Nachuntersuchung in den städtischen Schlacht

hof in Saarburg ein.

5 6 des „Gemeindebeschlusses, betrefiend

den Schlachtzwang und die Untersuchung des

nicht im städtischen Schlachthof ausge

schlachteten frischen Fleisches" vom 3. Fe

bruar 1909, der sich in gleicher oder ähnlicher

Fassung, soweit mir bekannt ist, in jedem

Schlachthofregulativ hiesigen Bezirkes findet.

hat folgenden Wortlaut:
„Diejenigen Personen, welche in dem

(iemeindebezirk der Stadt Saarburg das

Metzgergewerbe oder den Handel mit

frischem Fleische als stehendes Gewerbe

betreiben, dürfen innerhalb des Gemeinde

bezirks das Fleisch von Schlachtvieh,
welches sie nicht im städtischen Schlacht

hofe, sondern in einer andern innerhalb

eines Umkreises von 50 km von der

Grenze des Gemeindebezirks der Stadt

Saarburg belegenen Schlachtstätte ge

schlachtet haben oder haben schlachten

lassen, nicht feilbieten.“

Wegen Übertretung dieser Bestimmung war

gegen L. vor dem Amtsgericht Saarburg ein
Verfahren eingeleitet, das mit Freispruch endete,

und zwar mit folgender Begründung:

„Der Angeklagte ist nun beschuldigt,
dieses vom Eigentümer erworbene Fleisch

in seinem Metzgerladen zu Saarburg vers

kauft zu haben. Die Anklage ist gestützt

auf die Strafbestimmung des Gemeinde

beschlusses für die Stadt Saarburg vom

3. Februar 1909. Nach ä6 dieses Be
schlusses ist den Saarburger Metzgern das

Feilbieten von Schlachtvieh, das nicht
im städtischen Schlachthof, sondern an

einer anderen Schlachtsttttte ge

schlachtet ist, verboten. Im vorliegenden

Falle handelt es sich um eine Not

schlachtung. Das geschlachtete Tier war

kein Schlachtvieh, sondern diente land

wirtschaftlichen Zwecken. Aueh hat die

Schlachtung an keiner Schlachtstätte statt

gefunden. Unter Schlachtstätte ist eine

zanornahme von Schlachtungen bestimmte
und eingerichtete Örtlichkeit zu verstehen.

Eine solche ist jedoch in A. überhaupt

nicht vorhanden.“

Gegen dieses freisprechende Urteil wurde

seitens des Amtsanwaltes Berufung eingelegt,

und es kam die Sache vor dem Landgericht Trier

zur nochmaligen Verhandlung. Auch hier er

folgte auf Antrag des Staatsanwaltes Frei

sprechung.

Rein e ck-Saarburg, Kgl. Kreistierarzt.

II.
Die Stadt Recklinghausen hat in ihrem

Ortsstatut die Bestimmung, daß die Personen.
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die dort das Fleischergewerbe oder den Fleisch
handel als stehendes Gewerbe betreiben, Fleisch
von Vieh, das sie nicht im dortigen öffentlichen

Schlachthause, sondern an einer anderen, inner
halb 50 km belegenen Schlachtstätte geschlachtet
haben, nicht feilbieten dürfen. Dem entgegen
hatte Metzgermeister B. aus Kerne, der in

Recklinghausen eine Geschäftsniederlage
besitzt, in letzterer Fleisch, das er in Pastrop,
innerhalb der Recklinghausenschen 50 Kilometer

zone, ausgeschlachtet hatte, feilgeboten. Schöffen

gericht und Strafkammer verurteilten ihn zu

einer Geldstrafe, und vom Kammergericht ist
die dagegen eingelegte Revision verworfen

worden.

-— Wann können Sachverständige Im Zivilprozell

ab1olohot werden? Hierzu äußert sich in der

‚Deutschen Juristen-Zeitung“ der Gerichtsassesor

Dr. Schmidt-Berlin-Lichtenberg in bemerkens
werter Weise abweichend von der bisher herr

schenden, durch das Reichsgericht vertretenen

Auflassung.
Es handelt sich um die Frage, ob ein Sach—

verständiger im bürgerlichen Rechtsstreit des—

wegen abgelehnt werden kann, weil er in der
selben Sache schon einmal als Sachverständiger

vernommen werden ist. Im allgemeinen wird

das verneint, nach Ansicht Dr. Schmidts maß
es aber bejaht werden, und zwar aus folgenden
Gründen.

Nach 5 406 der Zivilprozeßordnung kann ein

Sachverständiger aus denselben Gründen ab

gelehnt wcrden, wie ein Richter. Die Ablehnung

eines Richters ist nach 5 4i Absatz 5 statthaft

„in Sachen, in denen er schon als Zeuge oder

Sachverständiger vernommen ist“. Demnach

wäre also auch der Sachverständige ablehnbar

in einer Sache, in welcher er schon als Zeuge
oder Sachverständiger vernommen werden ist.

Doch besagt der schon genannte 5 406 in seinem

zweiten Satze: „Ein Ablehnungsgrund kann

nicht daraus entnommen werden, daß der Sach

verständige als Zeuge vernommen worden ist“.

Hierdurch wird aber nach Ansicht Schmidts
die Ablehnung eines Saehverstttndigen, der schon

als Sachverständiger vernommen ist, nicht aus

geschlossen. Eine Ausnahme stellt nur g 412

dar, indem er den Richter berechtigt, einen

Sachverständigen nochmals zu vernehmen, wenn

das erste Gutachten ungenügend war.

Es wird des weiteren ausgeführt, daß es

sich im vorliegenden Falle nicht etwa um einen

Redaktionsfehlcr des Gesetzes, sondern um eine

mit voller Absicht getroffene Bestimmung handle,

und zwar meint der Verfasser, daß das Gesetz

beabsichtigt habe, denselben strengen An

spruch wie. an die Unparteilichkeit des Richters

auch an diejenige des Sachverständigen zu

stellen.

Bilcherschau.
— Lubarsch, 0., und Ostertag, 8., Ergebnisse

der Allgemeinen Pathologie und Pathologischen

Anatomie des Menschen und der Tiere. 14. Jahrg.‚ II.
Abteilung: 1910. Spezielle pathologische Morpho

logie und Physiologie. Wiesbaden l9ii. Ver
lag von J. F. Bergmann.
Der vorliegende Band der Ergebnisse ent

hält l. Bayer, H., Die normale und
pathologische Physiologie des chrom—
affinen Gewebes der Nebennieren.
2. Thorel, l"h., Pathologie der Kreis
lauforgane. 3. Konjetzny, G. E., Patholo
gische Anatomie und Physiologie der
Gallenblasen- und Gallengangscrkrnm
kungen. 4. Löhlein, Pathologische
Anatomie der hämatogenen Nephritis.
— Kolly, Du Zlvlivetnrlnlrwoosn der Schweiz.

St. Gallen 1911. Verlag der Fehrschen Buch

handlung.
Es ist eine sehr merkwürdige Tatsache,

daß wir das Veterinitrwcsen unserer Nach
barstaaten zumeist nur ganz oberflächlich

kennen. Diesem Übelstand helfen die Veröffent—

lichungen wie die vorliegende ab. Verfasser

schildert in seiner verdienstlichen Monographie
die Entwicklung des Veterinärwesens in den ein

zelnen Kantonen und berücksichtigt hierbei außer

dem allgemeinen ticrilrztlichen lnteressengebiet

auch die Spezialgebiete des Viehinspektorats,

des Abdeckereiwcscns, der Hundepolizci, des Ver

sicherungswcsens, des Tierschutzes, der Tier
zucht, der hlilch- und Vichkonttollc.

ä Regn6r,6, Erfahrungen üborßindertuherkuloor
heklmpfung. Stockholm 1911.

Regimentsvetcrinär Gustaf Regn6r ist
Leiter des Kampfes gegen die Rinder
tuberkulnse in Schweden, bekleidet also
eine Stelle, die Bang für Dänemark geschnflen
hat und die in den Niederlanden Pools, in den
russischen Ostseeprovinzen Happich bekleidet.
Regner schildert in seiner, unserem „genialen
Führer im Kampfe gegen die Rindertuberkulose“

Bernhard Bang gewidmeten Monographie
seine in Schweden gemachten Erfahrungen und

faßt das Ergebnis des bis zum Jahre 1909 ge

führten Kampfcs gegen die Rindertuberkulosß

mit Hilfe des Tuberkulins wie folgt zusammen:

Bei der ersten Tuberkulinprobe in l 366 Be
ständen reagierten von 49112 geprüften Tieren

14175 oder 28,9 Proz.; bis zum Jahre 1909

waren in denselben Beständen 57 734 Tiers, \'ull

denen 1761 oder 3,i Proz. reagierten. Das ist
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ein exakter Ausdruck dessen, was gegen die

fragliche Seuche ausgerichtet werden ist. Überdies

aber ist: der Tuberkulosekampf von weitgehender

Bedeutung für die Viehzucht und die Milch

wirtsehaft im allgemeinen des Landes gewesen

und ist es noch weiter, indem er die Ent

stehung von Werten veranlaßt, die zwar nicht

beziffert werden können, aber ganz gewiß so

beträchtlich sind, daß sie die Ausgaben, welche

der Staat und der einzelne Besitzer für die

Betreibung der fraglichen Sache gemacht haben,

hinreichend aufwiegcn. Die Werte Hegen kum

und gut in den großartigen Fortschritten auf dem
Gebiete der Stall- und Mz'lchhggz'ene, welche die

letzten fünfzehn Jahre in unserem Lande auf
zuweisen haben und zu denen der Ii'mupf gegen
die Rz'rzrlertuberisrlose nach der Bangschen Methode

unstreitig der kräftigsle Hebel gewesen ist.

Neue Eingänge:
— Bumann, H., Beitrag zur Behandlung der

Hundeplroplasmose mittelst Trypanblau. S.-A. '

— Dammann und Stedefedcr, Untersuchungen
über Schweinepest. S.-A.
— Deseler, B.‚ Ein Beitrag zur Züchtung von

Piroplasmen in künstlichen Nährböden. S.-A.
— Edelmann, Staatliche Versuche zur Immu

nlsierung der Rinder gegen Tuberkulose. S.-A.* Ezcurra, Exigencias na0lonales. Buenos

Aires 1910.
— Experimentelle und kritische Beiträge zur

Neubearbeitung der Vereinbarungen zur einheitlichen

Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln sowie

Gebrauchsgegenständen für das Deutsche Reich.
Herausgegeben vom Kaiserl. (Sesundheitsamte.

(Sonderabdruck aus „Arbeiten aus dem Kais.

Gesundheitsamte“.) I. Band. Berlin 1911. Ver
lag von Julius Springer. Preis M. 4.—.
R Foth, H., Die Diagnose des Bauschbrandss. II.

S.-A.
— Hall, M. 0., Methods for the Eradlcatlon of

gid. U. S. Bureau oi animal Industry, Circular165.
Washington 1910.
-— Harms, E., Chemotherapsutlschc Versuche

bei der Nagana. I.-D. Gießen 1910.
— Henseval et Convsnt, Contributlon a I‘6iude

de la vaccine expärlmcntalc; l’Injectlon dans le testi
eule. S.-A.
— Dieselben, Lc contröle de l'actlvitö du vaccin

variollque.
H Hofberr, 0., Experimentelle Beiträge zur

Milzbrandinfektlon des Geflügels durch Fütterung.
1.-D. Gießen 1910.
w Iacobsen, A.,

lmelk. S.-A.
— De Jung, D. A., De Tuberkelbacillus.
— Derselbe, Over de oorzaak de Tuberkulose.

S.-A.

0m Katalaseundcrsekelscr

——Derselbe, Rapport entre la tuberculose aviaire

et celle des Mammlfäres. S.-A.
——Knuth, P., Über die Ergebnisse von Behandlungs

versuchen bei experimenteller Trypanosomlasls großer

Tiere. S.-A.
— Komma, F., Über den Nachweis der Para

typhusbakterien in Wurstwaren und seine Verwertbar

keit fiir die Nahrungsmittelkontrolle. >‘.-A.
— Martlny‚ Benno, Geschichte der Rahm

gewinnung. ll. Teil: Die Milchschleuder. 3
.

und

4
.

Lieferung. Leipzig 1911. Verlag von M.
Heisins Nachfolger. Preis der Lieferung 2,80 M.
— Msddelelser fra den Kgl. Veterinär og Land

bohe]skoles Serumlaboratorlum (Kopenhagen), VI
bis XI:
VI. Nyerc Tuberkullnreaktloner (l. i‘hristiansen,

M„ og Stub, C. J., Tuberkulin-O;>hthalmo
reakticnen Vaerdi. 2

.

Christiansen, hl., Den in

trakutane Tuberkuiinreaktion hos Kvaeget).
VII. leasen, O

.

0., Von echten Geschwülstcn bei

Pflanzen.

VIII. Christiansen, M.‚ Forekomsten af Trypa
nosomer i Blodet hos sundt kvaeg.
iX. leasen, O

.

0., Undersegelser vedrorende

Smittsomme Sygdommc hos kalve.

X. Holth, H.‚ Kastningsbacillens Biologi og Im

munitets forholdene ved Sygdommen.
XI. Bahr, L., Einige Gärungsvcrsuche mit Ba

zillen der Ödcmbazillengruppe.
# Peter, 0., Morphologische und experimentelle

Studien über ein neues, bei Rindern in Urugllfly

(Südamerika) gefundenes Trypanosoma. I. - D.

Bern 1910.
——Beinecke, G., Beiträge Zur Kenntnis von

Polyxenus. I.-D. Jena 1910.
—
Schmiedhofl'cr, J.

,

Beiträge zur Pathologie
der Infektlössn Bulblrparalyse (Aujeszkyschen Krank

heit). S.-A.
— Splndler, F., Beiträge zur Kenntnis der Milch

katalase. I.-D. Wien 1910.
— Wolfi’hiigel, K„ Die Flöhe (Siphonaptera) der

Haustiere. S.-A.

c) Jahresberichte und sonstige Berichte.
— Flensburg, X. Verwaltungsbericht des städti

schen Schlachthofs für die Zeit vom I. April l909
bis 3I. März I9IO.
— Frankfurt a. M.‚ Verwaltungsberißht des

Schlacht- und Viehhofes für die Zeit vom I. April 1909
bis 3l. März IQID.* Freiburg i. B.‚ Jahresbericht der städtischen
Schlacht- und Viehhofdirektlon für das Jahr l9l0.
— Funke, P.‚ u. Cie., Milch-‚ Rahm-, Butter

und Käseuntersuchungsapparatg. Iiauptpreisliste
Nr.100. Berlin N. 4. 1910.
— Posen, Stadtberlcht über den Schlacht- und

Viehhof für das Verwaltungsjahr vom I. April l909
bis 3l. März l9l0.
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-_ Trepesnedlzln und Tropenhy9lene auf dem
III. Deutschen Kolonlslkongreli um 6., 7. und

8. Oktober 19l0. S.-A. aus den Verhandlungen
des Deutschen Kolonialkongrcsses1910. Berlin

19l0. Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen).

Kleine Mitteilungen.
— Verwendbarkelt der In Sterlllestcren le

wonnenen Flelschhrühe zur Herstellung von Bakterles

nlhrhöden. Obcrnmtstierarzt Stolpp (Zentralbl.
f. Bakteriol., Orig.‚ I. Abt., 58 Bd.‚ S. 3) empfiehlt
auf Grund eingehender, unter Reinhardt im
Institut für Seuchenlehre der Tierärztlicheu

Hochschule zu Stuttgart ausgeführter Unter

suchungen die in Sterilisatoren gewonnene
Fleischbrühe zur Herstellung der üblichen Nähr

böden, insbesondere für Schlachthoflahora
torien.
— Zur Verwendung rlschender Desinfektions

ulttel heI Fleleehverundwsgen. Nach einer Notiz

in der „Allg. Fleischer-Zeitung“ haben 50 Zentner

Speck, die in einem zuvor mit Karbol des

infizierten Wagen transportiert werden waren.
einen so starken Karbolgeruch angenommen, daß
der Speck als Nahrungsmittel für Menschen

unbrauchbar wurde.

— Ozonenlegen In Kühlrlumen sind nach der

„Amtl. Zeitg. des Deutsch. Fleischer-Verbandes“

eingerichtet in Brandenburg, Düsseldorf,
Freiburg i. Schlcs.‚ Erfurt, Potsdam, im
Privat-Kühlhaus Zentrum, Berlin, Kühl
haus Hamburg der Gesellschaft für Markt
und Kühlhallen usw. Über die Erfahrungen mit
den Anlagen berichtete Direktor Heyroth vom
Kühlhaus Zentrum in Berlin folgendes: „Unsere
beiden i‘leischkühlräume, ca. 1000 qm Grund
fläche, ozonisieren wir täglich mehrere Male, und

es sind hier die Erfolge sehr gute. Sobald die

Ozonluft vermittelst der Luftkanltlc in die Kühl

räume gedrückt und verteilt wird, ist von einem

I‘icischgeruche nichts mehr zu merken. Man hat

nur das Gefühl, daß eine äußerst reine frische
Luft vorhanden ist. Das in gutem Zustand

eingebrachte Fleisch behält längere Zeit seine

naturfrisohe Farbe, wird nicht schmierig, und
wir haben nachteilige Veränderungen nicht wahr

genommen. Auch in den Fisch- und Wildräumen
ist nach dem Ozonisieren eine reine, frische Luft
wahrnehmbar. Im Käseranm‚ wo man natur
gemäß nicht mit den besten Gerüchen rechnet,
ist der Eindruck nach dem Ozoneinlaß ein ganz

überwältigender; auch hier tritt einem nur reine
Ozonluft entgegen.“
— Zur Verbreiten der Demitllege. Um über

die Verbreitung der Dasselfliege im Deutschen

Reiche einen Anhalt zu bekommen, sind in den

Bundesstaaten auf Veranlassung des Reichsamts

des Innern Erhebungen angestellt werden, deren

Ergebnisse von Regierungsrat Dr. Strösc in seiner
in den Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund.

heitsamt erschienenen Abhandlung über die

Dasselplage niedergelegt werden sind. Auf
Grund dieser Angaben hat der Ausschuß zur

Bekämpfung der Dasselfliege II. S. 233 des letzten
Heftes dieser Zeitschrift) eine anschauliche
farbige Karte über die Verbreitung der
Dasselflicgenplage im Deutschen Reiche
herstellen lassen. Durch vier Farben ist die

Stärke der Dasselplagenverbreitung gekenn
zeichnet. Am häufigsten findet sich danach die

Dasselplage in großen Teilen von 0st- und

Westpreußen, Pommern, Schleswig-Holstein, Han
nover, Westfalen und im südlichen Baden; am

schwächsten heimgesucht sind der Süden, König
reich und Provinz Sachsen, große Teile der

Provinzen Brandenburg und Schlesien.- Die von Relßstsnn empfohlene Auswahl der
Trichineneohuupuhen wird von Maske in Könige
berg i. I’r. als sehr zweckmäßig bezeichnet.
Unter 43 Schweinen eines Transports aus dem

Kreise Lyck waren bei Benutzung der zurzeit
vorgeschriebenen Proben 4 Schweine als stark und
1 als schwach trichinüs befunden worden. Bei

nochmaliger Untersuchung der 38 anscheinend
trichinenfrcien Schweine unter Benutzung der
von Reißmann empfohlenen Proben wurden
unter diesen noch 3 schwachtrichinösc
Tiere ermittelt.

Zur Kseulstllt der Fleleohvmlftunnen.
v. Gonzenbach, W., und Klinger, B. (Arch.
f. Hygiene, Bd. 73, H. 34) haben 49 Patienten
beobachtet, von denen 11 nach Genuß von ge
salzenem Schweinefleisch und 38 nach Genuß von
Schwartenmagcn unter dem Bilde der Gastro
enteritis erkrankt sind. Das Rohmaterial, das von
verschiedenen Tieren stammte, rührte angeblich
nicht von kranken Tieren her, sondern ist erst
nachträglich infiziert werden. In den Stühlen
zweier Kranker und in dem verdächtigen

Schwartenmagcn wurde ein Bazillus aus der
Gärtner-Gruppe festgestellt.

— Das Schleksel der In dle Blutbahn eisge
eprttztes Bakterien studierte R. Arima (Al‘0h. f.
Hygiene, Bd. 73, H. 3‚/41. Aus dem Blute ver
schwinden hiernach die Baktericn ziemlich rasch;

sie werden hauptsächlich in der Leber, dom

nächst. in der Milz und im Knochenmark abge
lagert, während die Nieren anfänglich nur wenig
Bakterien aufweisen. Die Brust- und die Bauch
höhle erwies sich immer als keimfrei. In der
Leber findet eine energische Abtötung der
Bakterien statt.
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— Fettgehalt tuberkul'dser Herde. J oest zeigt
in einer schönen, im Virchowschen Archiv

(Band 203, H. 3
1
1

abgedruckten Arbeit, daß junge

Tuberkei fettfrei sind, daß sich dagegen in den

cpithelioideu und Riesenzellen der älteren Tu

berkol Fett als eine dem Zelltod vorausgehende

Erscheinung findet. Die fettige Degeneration

wird durch die Gifte des Tuberkelbazillus hervor

gerufen, die bei geringer Einwirkung Proliferation,

bei stärkerer Fettentartung und bei starker Ne

krose machen.- Zur Frage der Umwandlung von Menschen

stammender Tuberkelbszlllen des Typus humnnus in

solche des Typus bovinus. A. Eber kommt in der

„Mllnch. Med. Wochenschr.“ (1911, S. 879) auf

seine frühere Mitteilung zurück, daß es bei

geeigneter Versuchsanordnung möglich sei, mit

vom Menschen stammendem, Tuberkelbazillen

des Typus humanus enthaltenden tuberkulösen

Materiale durch Übertragung auf Rinder Ver

änderungen hervorzurufen, aus denen Tuberkel

bazillen isoliert werden können, die sich bei

Weiterimpfungen wie Tuberkelbazillen des Typus
bovinus verhalten. Im Anschluß hieran teilt

A. Eber mit, daß er zur weiteren Verfolgung
dieser Frage aus 15 Fällen menschlicher und zwei

zum Vergleich herangezogenen Fällen echter

Rindertuberkulose insgesamt 67 Reinkulturen ge

züchtet und mit 54 Rindern, 236 Kaninchen und

360 Meerschweinchen Übertragungsversuche an

gestellt habe. Die gewonnenen Ergebnisse stellten

eine gewichtige Stütze für die von ihm ver

tretene Auffassung von der Arteinheit der beim

Menschen und beim Rinde vorkommenden

Tuberkelbazillen dar.

— Amerlksnlsche Vorschläge zur Tuberkulose

bekämpfung. Die Tuberkulosekommission der

„American Veteriuary Medical Association“ hat

auf der letzten Versammlung in S. Francisco im

September 1910 vorgeschlagen, klinisch tuber
kulöse Tiere in allen Fällen sofort aus
den Beständen zu beseitigen und Milch
tuberkulöser Tiere nur im pasteurisierten Zustand

zur Verwendung kommen zu lassen. Im übrigen

empfehle es sich, verschieden vorzugehen je nach

der Stärke der Infektion der Herden, und in

dieser Hinsicht drei Gruppen zu unterscheiden:
Gruppe I mit 50 Proz. oder mehr infizierten Tieren,
„ II „ 15 „ „ weniger „ „
III „ 15—50 Proz. „ „
Bei Gruppe I wird die Ausmerzung

aller klinisch tuberkulösen Tiere und
die Schaffung einer neuen Herde mit der
Nachzucht, bei Gruppe II das Bangsche
Verfahren und bei Gruppe III eines der beiden
genannten Verfahren empfohlen.

Tagesgesehiehte.
— Dammann-Feler. Am 22. April haben

Freunde und Schüler des Direktors der Tierärzt

lichen Hochschule zu Hannover, Geh. Regierungs

und Medizinalrats Dr. Dammann, eine Feier aus

Anlaß seines 50jahrigen Jubiläums als Tier

arzt Veranstaltet. Der Unterstaatssekretär im

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten, Küster, überbrachte dem Jubilar die

Glückwünsche des Ministers für Landwirtschaft

und als Allerhöchste Auszeichnung den Roten

Adlerorden zweiter Klasse. Die Schüler und

Freunde Dammanns überreichten eine Dammann

Spende im Betrage von 10000 M.

— Theobsld Smlth aus Boston als Austausch

prefessor. Der den deutschen Tierärzten wohl

hekannte Entdecker der Ätiologie und der Art

der Übertragung des Texasfiebers, Dr. Theobald
Smith, der zuerst das Laboratorium im U. S

.

Bureau of animal Industry zu Washington leitete

und nunmehr die Professur für Bakteriologie

und vergleichende Pathologie an der Harvard

Universität in Boston bekleidet, ist zum Aus

tauschprofetsor für Berlin ausersehcn. Wir

heißen den genialen Forscher, der eine der

bedeutendsten medizinischen Entdeckungen der

letzten zwei Jahrzehnte gemacht hat, in Deutsch

land auf das Herzlichste willkommen.
—- Arlolng 1'

. Der Direktor der Tierärztlichen

Hochschule zu Lyon, Saturnin Arioing, ist am
21. März 1911 im Alter von 65 Jahren gestorben.
Arloing hat eine ungemein vielseitige tierärzt
liche und ärztliche Tätigkeit entfaltet. Von dem

Ansehen, das er in seinem Vaterlande genoß,

zeugt die Tatsache, daß er „(florrespondant de

l‘Institut“ war und die Anwartschaft hatte, die Mit

gliedschaft des Instituts und dadurch die höchste

Ehrung 'zu erlangen, die einem Wissenschaftler
in Frankreich zu teil werden kann. Bekanntlich
gehört zur Zeit nur ein Tierarzt, der greise
Chauveau, zu den „Unsterblichen“ Frankreichs,

wie die Mitglieder des Instituts genannt werden.

Den deutschen Tierärzten ist Arloing bekannt
durch seine umfassenden Tuberkuloseforschungen,

die ihm reichen Stoff zu Vorträgen auf den

internationalen Kongressen der letzten 10 Jahre

boten. S. Arloing war der hartnäckigste
Gegner der Kochschen Lehre von der Dualität

der Tuberkelbazillen des Menschen und der Tiere
die in der starren, von Koch ursprünglich ver
tretenen Auffassung, jetzt der Geschichte angehört.
— Tlsrlrztllchsr Bsktsrlolnqe und Psrasltoloqe

für Britisch-Südafrika. Der Sekretär des Hoch
kommissars des britischen Generalgouverneurs
der südafrikanischen Union teilt, nach der „Revue
generale de med. vet.“, mit, daß der Landwirt

schaftsminister zu Pretoria einen Bskteriologen
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sucht, der als Tierarzt approbiert und ganz be

sonders auch mit der I’arasitologie vertraut ist.

Anfangsgehalt 9000 M, steigend von Jahr zu
Jahr um 600 M bis zum Höchstgehalt von
12000 M.

— Eins Abteilung zur Erforschung schüdlleher
Futtermittel ist im Physiologischen Institute der

Ticrärztlichen Hochschule zu Dresden einge
richtet. ln diesem wurde im Berichtsjabre 1909
eine Anzahl Futtermittel, die im Verdachts
standen, Erkrankungen von Tieren hervorgerufen
zu haben, untersucht. Eine sehr nachahmenswerte

Einrichtung!

——Zur Reform des nkndsmlschen Unterrichts.
Der Heidelberger Rechtslehrcr Bckker hat in
der ‚Deutsch. Juristenztg.“ folgende Thesen zur

Reform des akademischen Rechtsuntcrrichts ver
öffentlicht, die auch für andere Studienzweige
von Interesse sein dürften. Er sagt: l. Rat
schläge, die nur das Ziel, nicht den Weg weisen,
sind von geringem Werte. 8. Jeder höhere
Unterricht soll nicht bloß Brauchbares lehren,

sondern den Schüler selber brauchbar machen.
3. Im akademischen Unterricht steht die An

regung zur eigenen Tätigkeit an erster, die Über
lieferung des durch die Tätigkeit anderer Ge
fundenen an zweiter Stelle. 4. Keine Besserung
unseres Rechtsunterrichts ohne Besserung der

Prüfungen. 5. Den guten Juristen macht die
Denkkraft, nicht das Gedächtnis. 6. Das Belegen
und Bezahlen der Vorträge geschieht im Interesse

der Dozenten. 7. Der Besuch regelt sich nach

der Anziehungskraft des Vortrags und der Angst
des Schülers vor dem Examen; alle anderen

Zwangsmaßregcln wären vom Übel. 8. Zwangs

kollegieu sind nützlich, weil sie den Studenten

verpflichten, zu den Unterhaltungskostcn der

Universitäten beizutragen: zweckmäßig und ohne

Pedanterie geordnet, können sie auch als Leit
faden dienen. 9. Als ordentliche Lehrer dürfen
nur Forscher bestellt werden . . . . 13. Es gibt
viele gute Dozenten und Richter, aber wenige

gute Examinatoren; die meisten fragen nur nach

dem Wissen, nicht nach dem Können. 14. Wüßten

wir bessere llxaminatoren zu finden, so brauchten

wir keine Examenordnungen. 15. Im Examen

dürfen nur die vor den Augen der Prüfenden

gemachten Leistungen Beachtung finden; auch

die Einsicht der während der Studienzeit ange

fertigten schriftlichen Arbeiten und der auf diese

gesetzten Zensuren schadet mehr, als sie nützt.
——Düsseldorfer Kursus In der flüchhygisne. Der

Verein für Säuglingsfürsorgc im Regierungs

bezirke Düsseldorf veranstaltet auch in diesem

Jahre für Tierärzte einen Kursus in der Milch- .
bygienc in seinem Versuchsstall und in den

Leitung von Professor Dr. Schloßman n. Zeit
des Kursus 19.—24. Juni. Die Einschreibegebühr
beträgt 10 M.; im übrigen ist der Kursus un

entgeltlich. Programm und Stundenplan sind von

der Geschäftsstelle des genannten Vereins in

Düsseldorf, Werstenerstr. 1:30, zu beziehen.

—- Öffentliche Schlachthöfe Den Bau öffent

licher Schlachthöfe ist geplant in Haslach und
Putzig, beschlossen in Wronke und Fr. llol
land. Erweiterungsbauten sind geplant in

Grim ma (Vergrößerung der Pferdeschlachthalle),
Hagen i. W. (Umbau und Erweiterung der An
lage, Kostenbetrag 688000 M), Münster i. W.
(Vergrößerung des Kühlhauscs, Kostenbetrag
123000 M), Spandau (Vergrößerung der Kühl
halle und Herstellung einer Eiserzeugungsanlagc,

Kostenbetrag 155000 M), Strelno (Erweiterung
der Schlachthallen und Anbau einer Kühlanlage).
——Erneuter Unfall durch Gebrauch der Schull

nssks heim Töten von Sehtsehtvlsh. Im Schlacht

hof zu Prag drang einem Metzgergeselleu, der

beim Töten eines Rindes mit Hilfe der Schoß

maske behilflich war, die aus dem Apparat ab

gefeuerte Kugel in den Unterleib.
-— Neuregelung der Schiller der stldtlsohes

Tierlrzts In Leipzig. In der Sitzung der Leipziger

Stadtverordnetenversammlung vom 12. April d. J.
wurde über die Neuregelung der Gehälter der
städtischen Tierärzte verhandelt. Hierüber bringt

die Leipziger Abendzeitung folgende Einzelheiten,

die auch über Leipzig hinaus des Interesses nicht

ganz entbehren.

Der Rat hatte dem Kollegium eine Vorlage

unterbreitet, nach der die städtischen Tier
ärzte in ihrem Gehalts wesentlich sufgebesscrt
werden sollten. Die Ausschüsse beantragten,
diese Vorlage abzulehnen und wie folgt zu
beschließen:

Der Rat soll ersucht werden, a1 sämtliche

Tierärzte in Gruppe B (akademische Beamte) als

besondere Abteilung einzureihen, und zwar zwei

Amtstierärzte mit. einem Anfangsgehalte von

4200 M, sechs Stufen mit Alterszulagen von je
300 M, Endgehalt 6000 M, und zwölf Tierürzte

mit. einem Anfangsgehalt von 3000 M, sechs

Stufen mit Alterszulagen von je 300 M, End

i
gehalt 4800 n; m den beiden jüngsten Tier
ärzten, deren Stellen in Zukunft in Wegfall

kommen sollen, ein Diensteiukommen von 3000 M

Anfangsgehalt und sechs Stufen mit Alterszulagen

von je 300 M zu gewähren; c) zwei Tierärzten,
von denen hauptsächlich die bakteriologischen

Untersuchungen vorzunehmen sind, eine Funk

tionszulage von 400 M zu gewähren, die nach

zehnjilhrigem Bezug pcnsionsfähig wird; d) die

Neuregelung am l. Januar 1912 in Kraft treten

Laboratorien der Akademie für Medizin unter i zu lassen.
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Stadtverordneter B. wendete sich gegen die

Ausschußantrllge, die die Tierärzte zu „Halb
akademikern“ stcmpeln würden, und bean
tragte, den Rat zu ersuchen, an die sechs Stufen

der Gehaltszulage eine siebente Stufe von 300 M

anzugliedern. Nach der Ansicht des Stadt

verordneten S. sind in den Ausschußanträgen die

beiden Amtstierärzte nicht genügend berück

sichtigt; er stellte deshalb den Antrag, es bei

diesen Stellen bei der Ratsvorlage t4500 bis

6900 M) zu belassen. Stadtverordnetenvizevor

steher Dr. R. hat, den Antrag des Stadt

verordneten B. abzulehnen, da mit der Be

willigung einer siebenten Gehaltsstufe das ganze

Beamtenbesoldungssystem der Stadt durch

brochen würde. Stadtrat H. bat, hinsichtlich

der Amtstierärzte die Ratsvorlage bestehen zu

lassen. Der Referent Dr. S. beantragte, den

Amtstierärzten ein Anfangsgehalt von 4200 M

mit einer sechsmaligen Gehaltszulage von 350 M

zu gewähren. Bei der Abstimmung wurde die

ganze Batsvorlage, entsprechend dem Willen der
Ausschüsse, abgelehnt. Bei dem Titel „Amts
tierärzte“ wurde der Antrag Str. (identisch mit

der Ratsvorlage 4500 bis 6900 M) Gehalt ab

gelehnt, dagegen wurde der Antrag St. (4200 M

bei 350 M Zulage in sechs Staffeln) angenommen.

Im übrigen wurden die Ausschußanträge an

genommen.

— Über gehäufte Erkrankungen von Menschen
an Aphthenseuche berichtet die Österreichische

Wochenschrift für Tierheilkunde (1911, Nr. 13).

Im Meierhofo Zäkupy in Böhmen ist die Aphthen

seuche von erkrankten Rindern auf das Warte.

personal und dessen Kinder übertragen worden.

Erkrankt sind 4 Männer, 6 Frauen und 10 Kinder.

——Gegen den Mllohschmutz. Das Großherzog

liche Bezirksamt Freiburg i. B. hat am 23. Januar

d. J. folgende Bekanntmachung erlassen: „Die
amtliche Milchkontrolle hat auch in iüngster Zeit

wieder zu zahlreichen Beanstandungen der nach

Freiburg gelieferten Milch wegen hohen Schmutz

gehaltes (Kuhkot, Staub, Kuhhaare und sonstiger

Schmutz) geführt, und es mußten infolgedessen

auch in verschiedenen Fällen empfindliche Strafen

verhängt werden. Die Ursachen der Milchverun

reinigung sind meist in der Unsauberkeit der

Stallungen und dem Mangel an Reinlichkeit beim
Melkgeschät'te, sowie in ungenügendem Seihen

der Milch vor dem Versand zu finden. Wir
machen daher die Milchproduzenten in ihrem

eigenen Interesse darauf aufmerksam, in den

Stallungen und bei der Milchgewinnung auf pein‘
liebste Sauberkeit bedacht zu sein. Da der beim
Melken usw. in die Milch gelangte Schmutz sich
zum großen Teile in der Milch auflöst und durch
gewöhnliche Seiher oder Seihtücher nicht ent

fernt werden kann, so wird von seiten des Unter

suchungsamtes die Verwendung der im Handel

überall zu verhältnismäßig billigen Preisen er

hältlichen Watte-Filtrierapparate, die in ihrer

Watteeinlage beim Seihen den Schmutz zurück

halten, empfohlen.“

— Dle Einfuhr von Milch und Rahm aus Däne

mark ist vom Regierungspräsidenten zu Schles

wig an die Bedingung geknüpft werden, daß sie
auf 85° erhitzt sein muß. Auf Milch und Rahm,

die für die Durchfubr bestimmt sind, findet diese

Bestimmung keine Anwendrmg.

— Neuregelung der Untersuchung der üuarsntlne

rlnder auf Tuberkulose. Der Bundesrat hat be
schlossen, daß mit der Wirkung vom l. Juli d. J.
ab die Tuberkulinprüfungdcs in die Seequarantäne
anstalteu eingeführten Rindviehs durch die kli
nische Untersuchung auf Tuberkulose zu
ersetzen ist.
— Dle XII. Plenarvsrsammlung des Deutschen

Veterlnärrats hat sowohl was die Behandlung der

Tagesordnung als auch die von den Hamburger

Kollegen und Behörden gebotenen gesellschaft

lichen Veranstaltungen anbetrifft, einen glänzen

den Verlauf genommen. Der Hauptgegenstand
der Tagesordnung war die Beratung des Ent
wurfs einer Bundesratsinstruktion zum

Viehseuehengesetzc vom 26. Mai 1909, zu
der nur wenige, in der Hauptsache nicht wesent

liche Abilnderungsvorschläge gemacht wurden.

Die Frage der Überfüllung des tierärzt
lieben Berufs und der Revision der Haupt
mllngelli ste soll auf der nächsten Versammlung
des Deutschen Veterinärrats, die im kommenden

Jahre in Eisenach stattfinden soll, erneut be
raten werden. Zu den hier besonders interessieren

den Gegenständen sind folgende Beschlüsse

gefaßt worden:

Zur Frage der Mitwirkung der Tier
ärzte in den Gesundheitskommissionen:
l)cr Deutsche Veterinärrat beschließt, dm Herrn

h’cichskanzlcr und die Verbündeten Regierungen zu

ersuchen, in bestehenden, bexüglich noch zu er
lassendcn Verordnungen über Gesundheitskorn

missiorzen oder ähnlichen Einrichtungen, in welchen
Fragen der Fkischbeschau, Milchhygiene und

Nairrungsmittelkontrolle verhandelt werden, die Bea

stimmung zu treffen, daß überall ein Tierarzt

mitzuwirken habe.

Zur Frage der außerordentlichen
Fleischbeschau und animalischen Nah
rungsmittelkontrolle:
I. Der Deutsche Veter‘inärrat erklärt es für

notwendig, daß außer der Fleischbeschau auch die

Hygiene und Kontrolle der übrigen tierischen Nah

rungsmittel, einschließlich der sogenannten außer
ordentlichen Fleischbeschau, in erweitertem UNI/71"?

-—
s—
—
__
\‚



Prüfungsfach für‘ Tierärzte aufgenommen wird.

2. Bei der Beratung über die Neuregelung der

Lebensmiltelgesetxgebung ist die Zuziehung ron

Tierärzten notwendig.
3. Die Organisation der Kontrolle der tierischen

Nahrungsmittel erfolgt zweckmäßig durch allmäh

lichen Ausbau der‘ für die Fleischbeschau tor
handenen Organisation.
— Der Verein Schleslscher Tierärzte hielt am

30. April seine Frühjahrsver5amm1ung in Breslau
ab.

des Vorstehers der Ausland-Fleischbeschaustelle
Dr. Hoffmann-Breslau: Über außerordentliche
Fleischbeschau; Diskussion über den Vortrag des

Molkerei-Instruktors Dr. Köhler-Breslau: Der
moderne Molkereibetrieb mit Rücksicht auf die
hygienischen Anforderungen; Bericht über die
12. Plenarversammlung des Deutschen Veterinär

rates, Referent Schlachthof-Tierarzt Dr. Bach
Königshütte.

— Dle diesjährige Naturforscherversammlung

findet in Karlsruhe vom 24.-30. September
statt. Einführende der Abteilung „Tierheilkunde“
sind: Oberregierungsrat Dr. Hafner, Karlsruhe,
Vorholzstr. 22, Regierungsrat F e h s e n m e i er‘,
Karlsruhe, Klauprechtstraße 7, B ay e r s d ü rfe r,

Schlachthofdirektor, Karlsruhe, DurlacherAllee (St).

— Dle Frele Verelnlgung für Mikrohloloqie tagt
vom 8.—10. Mai in Dresden.
——DeutscheTropenmedlzlniecheGesellschaft. Die

diesjährige Tagung der Deutschen Tropen—

medizinischen Gesellschaft findet vom 18. bis
20. September in Dresden statt.
— Der VII. Internationale Tuherkulosekongrell

hält seine heurige Versammlung in Rom in den
Tagen vom 24.-30. September ab. Anmeldungen
sind an das Generalsekretariat in Rom, Via in
Lucina 36, zu richten.
— Verein der Schlachthof-Tierärzte der Rhein

provlnz. Einladung zu der am 20. und
21. Mai 1911 in Barmen und Elberfeld
stattfindenden 38. Vereinsversammlung.

Tagesordnung:
I. Sonnabend, den 20. Mai, 4 Uhr nachmittags
im städtischen Schlachthof zu Barmen.

1. Geschäftliche Angelegenheiten. Bericht

über die Tagung des Deutschen Veterinär

rates.

2. Kassenbericht.

Über intermnskuläre Blutungen beim

Schweine und ihre Bedeutung für die

Fleischbeschau. Berichterstatter: Herr

Dr. S t ad tl e r - l-llberfeld.
4. Besichtigung der Schlacht- und Viehhol
anlagen unter Führung des Herrn Direktors

Schilling-Barmen.

Auf der Tagesordnung standen: Vortrag 1
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an den tz'erä'rztlz‘chen Hochschulen gelehrt und als II. Sonntag, den 21.Mai, vormittags 11 Uhr Haupt
versammlung in der Stadthalle zu Elberfeld.
1. Schächtfrage und Pressekommission. Be

richterstatter: Herr Schlachthofdirektor

Klein-Lennep.
2. Genügt die schlati‘e Hepatisation an

Schweinelungen zur Stellung der Diagnose
Schweineseuche? Berichterstatter: Herr
Dr. Steinrnüller-Elberfeld.

3. Bericht der Kommission für die Regelung
der außerordentlichen Fleischbeschau.

Berichterstatter: Herr Schlachtbofdirektor

Dr. Meyer-Millheim (Ruhr).
4. Verschiedenes.

Nach der Sitzung findet in der Stadthalle zu

Elberfeld ein gemeinschaftliches Mittagsmahl

statt. Gedeck 3 M. Anmeldungen werden bis

zum 18.Mai erbeten.

(‘üln, den 22. April 1911.
Der Vorstand.

I. A.: Dr. Butzler, l. Schriftführer.
— Vereln preußischer Schlachthoftlerärzte.

Einladung zu der am 10. und 11. Juni
1911 in Dresden stattfindenden X. All
gemeinen Versammlung.

Tagesordnung:
A. Sonnabend, den 10. Juni 1911:

1. Vormittags:

Besichtigung der Internationalen Hygiene

Ausstellung. — Da es nicht möglich sein wird,

die umfangreiche Ausstellung an einem Vor
mittage eingehend zu besichtigen, so wird den

Vereinsmitgliedcrn empfohlen, dem Zwecke

noch einen weiteren Tag zu widmen.
2. Nachmittags 4 Uhr:
Besichtigung des neuen städtischen Vieh- und

Schlachthofes.

3. Abends 7 Uhr:
Versammlung in der Gastwirtschaft des städti

Vieh- und Schlachthofes.

a) Geschäftsbericht des Vorstandes.

b) Kassenbericht.

c) Neuwahl des Vorstandes.

d) Anträge der Vereinigung Schlesischer

Schlachthoftierärzte; Referent: H e n s c h e l

Oels.

c) Bericht überdie diesjährigePlenarversnmm

lung des Deutschen Veterinärrates; Refe

rent: Bongert-Berlin.
B. Sonntag, den 11. Juni 1911:

1. Vormittags 10 Uhr:

X. Hauptversammlung im Hotel zu den drei

Raben, Marienstr. 18/20.

a) Außero rdentliche Fleischbeschau ;Referent:

Dr. Müller-Düsseldorf.

b) Milchkontrolle; Referent:

Duisburg.

Dr. Heine
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c) Nahruugsmittelgesetzgebung; Referent: Dr.
Meyer-Mülheim.

d) Weiterbehaudlung der Tuberkulosefrage;
Referent: G ol t z -Berlin.

e» Ozonisierung der Kühlhausluft; Referenten:
K l e p p-Potsdam, S eh r a d e r-Branden
burg a. H.

‘2
.

Nachmittags 3 Uhr:
Gemeinsames Mittagessen im Hotel zu den
drei Raben: Preis des Gedecks 4,50 M.
Anmeldungen zum Essen werden auf bei

liegender Postkarte möglichst bald, spätestens
bis zum 7

. Juni an den Unterzeichneten erbeten.
Die Damen der Vereinsmitglieder werden

höflichst gebeten, recht zahlreich am Essen teil

zunehmen.
Der Vorstand

des Vereins preußischer Schlachthoftierärzte.

l. A.: Goltz,
Verwaltungsdirektor des städtischen Vieh- und

Schlachthofes in Berlin 0.67, 1.Vorsitzender.

Personalien.
Ernennungen: Die Tierärzte Dr. Erich Harms

vom Schlachthof in Kiel zum Assistenten an der

Medizin. Klinik der Tierärztlichen Hochschule

in Hannover; Dr. Rautmann vom Bakterio
logischen Institut der Landwirtschaftskammer

Halle a. S. zum Institutsvorsteher, Schlachthof

tierarzt Dr. ABmann-Kottbus zum 1
. Assistenten

am Bakteriologischen Institut derLandwirtschafts

kammer in Halle a.S.; Dr.Pcter Beyer in Bochum
zum Leiter des Schlachthofs in St. Wende];

Robert Heymann-Prausnitz zum Schlachthof
inspektor in Rügenwaldc; Dr. Paul Leue
zum Schlachthofdirektor in Wittstock a. D.;

Dr. Bourmer in Trier, zum Schlachthofdirektor
in Koblenz; der Assistent am Bakteriologischen

Institut der Landwirtschaftskammer zu Halle a. S.

Dr. Stute zum Sanitätstierarzt der Liebig‘
F]eischextrakt-Gesellschaft in t‘olon am La Plata

(Argentinien); Tierarzt H. Arfmann-Kntlbel,

bisher Volontär am Hygienischen Institute der

Tierärztlichen Hochschule zu Hannover, zum

3
. Assistenten am Bakteriologischen Institute

der Landwirtschaftslrammer zu Halle a. S.

Regierungstierarzt Dr. Mark of t' aus Sofia ist
als freiwilliger wissenschaftlicher Hilfsarbeiter

in das Veterinärlaboratorium des Kaiserlichen

Gesundheitsamts eingetreten.

Der Assistent am Pathologischen Institut

der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden Dr.

Degen und Tierarzt Schiller sind nach
Deutsch-Südwestafrika, Tierarzt Oberleutnant
a. D. Dr. Braun nach Neuguinea, die Tierärzte
Helm und Bauer nach Kamerun, Tierarzt

Münchgesang nach Deutsch-Ostafrika aus
gereist, um als Regierungstieriirzte in den Dienst
der Schutzgebiete zu treten. Regierungstierarzt

Dr. Lux hat seine zweite Dienstperiode in

Deutsch-Südwestafrika angetreten. Der frühere
Regierungstierarzt Dr. S c h eh e n ist nach Deutsch
Siidwcstafrika ausgercist, um hier im Auftrag
eines Wollschafzuchtsyndikats eine Wollschäferei

großen Stils einzurichten.

Der Direktor des Schlachthofes zu Saar

brücken, Stabsveterinär Zah n, ist nach 25jähriger
Dienstzeit in den Ruhestand getreten.
Auszeichnung: Dem Schlachthofdirektor Hill

maun in Beuthen i. Oberschlesien ist der

Kronenorden IV. Klasse verliehen worden.

Vakanzen.
Schlachthofetellen:

Fr e i b u rg (Breisgaui: II. Schlachthaustierarzt,
3200 M, steigend alle 2 Jahre um 250 M, bis

5200 M. Gesuche an die Direktion des Schlacht

und Viehhofes.

K o t t b u s: Schlachthofassisteuztierarzt.

Gesuche mit Gehaltsanspriichen an den Magistrat.

Leipzig: Tierarzt, baldigst. Gehalt 3000 M.
bis 4350 M. Bewerb. an den Rat der Stadt

Leipzig.
Pi rmas c n s: Schlachthofdirektor. Bewerber,

die die amtstieritiztliche Prüfung abgelegt haben

und eine entsprechende Praxis in städtischen

Schlachthofdiensten nachweisen können, wollen

sich beim Oberbilrgermeister umgehend melden.

Stettin: Tierarzt. Gehalt 2900 M. bis

4750 M. Bewerh. alsbald an den Magistrat,

Schlacht- u. Viehhof-Deputation.

Stuttgart: Assistenztierarzt am Schlacht

und Viehhof. Gehalt 2500—3100 )l. Bewerb.

sofort an den Direktor Veterinärrat Kösler.
Weißensee b. Berlin: Vorsteher des Fleisch

beschnuamtes, 5000 M, steigend alle 3 Jahre um

300 M bis 7000 M; 200 M Nebeneinnahme. Ge

suche an den Landrat des Kreises Niederbarnim.

Ambulatorlsche Fleischbesehau und Privatpraxis:

Allenburg (Ostpr.): Tierarzt. Garantiertes
Jahreseinkommen 3000 M. Auskunft erteilt und

Meldungen erbittet der Magistrat.

9

Bltte.

Zum Zwecke histologischer Untersuchungen

würde ich den Herren Kollegen für die gefällige

Übersendung kleiner Stückchen melanotischer
Lebern von Kälbern sehr dankbar sein.
Erwachsende Unkosten vergflte ich gerne.

vlustav Dexler,
Obertierarzt im Veterinäramte der Stadt Wien‚

Wien III., Großmarkthalle.
Verantwortlicher Redakteur (exkl. Inseratemeil): Dr. Ostertsg in Berlin. — Verlag von Richl.rd thoetz in Berlin.
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Querschnitt durch normale Muskulatur.
A. Fruh‘. B. H:sflrpyn'mysium.
ere Fu01'fr0n [Irimysium umgeben.

Q 0m 005

Fiy. 3. Querschnitt bei Sarkalysa.
A. .\'uchnormaleMumm. B. ZerfivllmnlnHuwru. C. Schollen

uml Kerne. I). l‘ilaßrpsrimpium.

Fiy. 6. Qm‘rsclmt'lte durch sarkolyh'scbe Fasern.
Ä- l'h#fqunrarhnillmil ‚pro/ImSalInrmmfull. II. I"unrqmrflrhn_l'llmil unulnmAern um! whnlll'grrI"rlrlrflm_q. l'. l"ue«n,uarsrhmll‚

uurognlnuipiyaSvlelrn um! Kerne.

Zum Referat: Dr. F. Bürki /Bern), Über leodysgewse,
eine Ursache des „weißen Fleisches“ bei Kälbern.

e a

*-
3 o u 0.1 mm.

I“i . 2. Läu ssrlmill bei Sarkohsc.. !l J

A. .\'unnal1purgmlreifln I'hwr.«!liz‘kr. H. Zw1full»ndvHisefu. ('. In SulÄo/ylnl
\er/kxllend*I“|m»ynund Surl.olytmrcihrn. 1’. F" ig* u unlrm' Jlu.wlallernt.

Iw‘y. 4
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Zal'lachrifl für Fleiach- und Jiilchhygiono. Zum Refemy; Dr_ F. Bü,ki {Bern}, Über My„dysye„ese
““"' Jahrgang’ Hart 8'

eine Ursache des „weißen Fleisches“ bei Kälbern.

Fiy. 5.
A. B. U. I‘brlschreilandoSfwlion desFuserur/‘ulI-n. D. Zar/‘all in a) kernhqllige‚

b}kernlose Sarkolylan und c) [nie .lluaAxl/cama.

0‚° am o‚db 0,1mm.|—hl.-—L—L—;L_t_l_l_l
Fig. 7.

A. Kommas!im Verlauf m'nnrsnrkolulisvlmnl"nllrr 1m‘!ly1isrher Quer
slßllungderl\'ßruß‚ B. A.rvlalßlinnm. U. Freie ‚'Iluskolkmuo.I). Zar/'ullemh
Faser. ls'. Sarkolyh'sch xnrfullnmloFnar»r mil Kernnest und an'ukr

Kamm. F. Normale!Fasern.

0-° 0.1 0.2 mm.
| | . L . | 1 |

. .. . . . . . 0,0 0.01 0,05 0.1
Fzg. 8. Langsschmft durch cm m Regeneralwn begr1/fenes L‚ . ‚ . - - ‚ 1

Bündel.
A. Normale Faser. B. I\'ernhallignum] kernloseSarkoh (an. U. Embryonale F19‘ 9' QuPrsdm'” dzu'ch am z" Regeneranon begm„‘enes Bunde!‘

Muakelullen oder Myoblualnn. D. Freie J uekßlkerne‚ A. Myoblasl. A‘ Kernlmlfigorlynblasl. I)’. .\lynblmltonkflrne.Ü. Sarh1)lylißrhoFasern

\'erlugsbuehlmndlum; von Richard Svlmvtz‚ Herlin SW.
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(Nachdruck verboten.)

Histologische Untersuchungen über die l

multiplen Blutungen in den Muskeln des i

Schweines.
Von

Professor Dr. 0lt
Il| Gießen

Bekanntlich kommen in der Skelett

und Zwerchfellmuskulatur des Schweines

häufig multiple Blutungen VOI‘, auf die

zuerst Ostertag die Aufmerksamkeit ge—
lenkt hat, und welche Abweichungen er

auf Grund seiner Untersuchungsergebnisse

mit der Bezeichnung „fibrilläre Muskel

zerreißungen“ belegte. Wohl sehr mit

Recht sieht dieser Autor ein „Symptom

gesohwächter Konstitution“ in fraglichen

Blutungen, die ihren Sitz hauptsächlich

im Zwerchfell, in den Bauch- und Lenden.

muskeln und in gewissen Muskeln der

Extremitäten haben. Jeder in der Fleisch

beschau tätige Tierarzt kennt aus eigener

Anschauung dielinsengroßen, entsprechend

derMuskelfaseranordnung nach zwei Seiten

auslaufenden blutigroten Flecken, die nach

Ostertag bei 8 Proz. aller zur Schlachtung
kommenden Schweine ermittelt werden.

Es erübrigt sich daher eine Schilderung

der Zustände, auch ist den Fachmännern

ja allgemein bekannt, welch verschiedene

Ursachen für das Zustandekommen der

Blutungen bisher beschuldigt. werden sind.

Jüngst hat, Stadtler am Schlachthof

in Elberfeld weitere Erhebungen über das

Auftreten der Muskelblutungen angestellt

und in Gemeinschaft mit mir in dem mir
unterstellten Institute histologische Unter
suchungen vorgenommen, über deren Er
gebnis ich hier kurz berichten will.

Eingehende Mitteilungen bleiben einer be

sonderen Abhandlung Stadtlers vor
behalten.

Ostertag sah bei seinen Studien die
Muskelfasern wie bei schweren Allgemein

erkrankungen mit Fetttrüpfchen beladen.

Diesem Umstand mulite bei der Technik

Rechnung getragen werden. Die Ein

bettung des Materials in Paraffin oder

Zelloidin war daher mit Rücksicht auf

das hierbei in Lösung gehende Fett zu

umgehen, und Gefrierschnitte durften nicht

gewählt werden, weil andererseits die

kontraktile Substanz vor Artefakten mög

lichst geschont werden mußte. Wir
wählten daher für die lebenswarm konser

vierten Muskelteile die Einbettung in

Formolagar, mikrotomierten unter 50 Proz.

Alkohol, aus dem die Schnitte sofort

in wässerige Konservlerungsflü2=sigkeitt%h

kamen, um nach dem Gelatine-Formel

verfahren") aufgeklebt zu werden. Nach

vorausgegangener Kernfärbung und Tink

tion des Fettes mit Sudan sind die Schnitte

in Glyzeringelatine eingebettet und frisch

untersucht werden.

Die auf solche Weise hergestellten

Präparate lieferten überraschend gute

Strukturhilder, wie ich sie sonst an Muskel

fasern nie gesehen habe.

Zunächst konnte festgestellt werden,

daß alle Muskelfasern ihre Form voll

kommen bewahrt hatten. An Zupf
präparaten ist eine solche Feststellung

wegen der vielgestaltigen Artefakte nicht

*‚ Olt, Das Aufkleben mikroskopischer
lSchnittc. Deutsche 'l‘ierärztl. Wochenschrift,
H. Jahrg.‚ Nr. 31.
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möglich, hier jedoch bewies die Beschaffen
heit der Muskelfaserschläuche an Schnitten

aus zahlreichen Herden, daß das Sarkolemm

und die kontraktile Substanz ihre Struktur
bis in alle für das bewaffnete Auge er
kennbaren Feinheiten bewahrt hatte.
Die ausgetretenen roten Blutkörperchen

hatten ausschließlich ihren Sitz im inter

stitiellen Bindegewebe und waren in ihrer

Form stets so erhalten, daß bei all den
zur näheren Prüfung gelangten 20 Fällen
auf eine frische Blutung zu schließen war.

An den mit Sudan behandelten Schnitten

fanden sich außerordentlich feine orange

farbene Tröpfchen innerhalb der kontrak
tilen Substanz in gleichmäßiger Verteilung.
Diese nach ihrem tinktoriellen Verhalten

alsFett anzusprechenden Tröpfchen hatten
sich aber nicht stärker angereichert als

in Muskelfasern anderer gemästeter

Schweine und boten nicht das Bild
fettiger Entartung. Um sie aufzufinden,
mnßte man starke Vergrößerungen heran

ziehen; am schönsten konnten sie mit

Immersionssystemen an den Schnitträndern,

wo das Sarkolemm vun der Klinge tangiert

worden war, zur Anschauung gebracht

werden.

Neben diesem normal-physiologischen

Zustand fiel aber noch eine andere Art
von Tröpfchen auf, die mit Fett degene
rativer Zustände ohne mikrochemische

Prüfung verwechselt werden konnten.

Diese Tröpfchen waren braun bis schwarz,

im Gegensatz zu den Fetteinlagerungen

auf eine gewisse Zahl von Muskelfasern

innerhalb des hämorrhagischen Bezirkes

beschränkt und auch nicht gleichmäßig

verteilt, sondern in perlschnurartiger An
ordnung folgten sie dem Verlaufe der

Fibrillen. Vielfach waren 20 und mehr

Kügelchen genau wie die Glieder der

Streptokokken hintereinander gereiht

(siehe Figur: a rote Blutkörperchen im
Interstitium und teils oben auf dem Sar

kolemm gelegen; b normale Muskelfaser; cc

Muskelfasern mit Pigmenteinlagerungen).

Die mikrochemischen Untersuchungen,

über die Herr Stadtler näher berichten
wird, haben ergeben, daß fragliche Pig
mente eisenfrei sind und sich wie Melanin

verhalten. Daß die Pigmenttröpfchen
nicht auf frühere Ereignisse zu beziehen

sind und mit den frischen Blutungen in

Zusammenhang stehen, unterliegt keinem

Zweifel, da sie in verschiedenen Fällen
bei den frischen Hämorrhagien und nur

in deren Bereich ermittelt wurden. Auch

ist über solche Pigmentierung des Sarko

plasmas nichts bekannt. Es darf auch

auf baldiges Schwinden der Pigmente ge
folgert werden, da die multiplen Hämor

rhagien sicher gelegentlich auch bei

Schweinen vorkommen, die nicht alsbald

nach dem Ereignis der Blutungen ge
schlachtet werden. Lange aufgespeichertes
Pigment miißte dann doch wohl schon

gelegentlich der mikroskopischen Unter

suchungen auf Trichinen aufgefallen sein,

zumal die Trichinenschauproben aus Teilen

entnommen wurden, die für die mul

tiplen Hämorrhagien besonders disponiert

sind.

Nach allen Voraussetzungen stammt

das Pigment vom Blutfarbstotf der aus

getretenen Erythrozyten; es ist als

mofuscin zu deuten, da die blaue Eisen
reaktion auf Zusatz von Ferrocyankalium

Salzsäureeinwirkung nicht eintrat.

Über das Vorkommen dieses Pigmentes

im Plasma glatter Muskelfasern liegen

Beobachtungen aus der Humanmedizin

vor, nicht aber ist das von quergestreifteu

Muskelfasern bekannt. Die Pigmeutie

rungen der Muskelatrophie und der Xan

thosis des Rinderherzens kommen hier

nicht in Frage. Auch die unter der Be

zeichnung Pigmentspeck bekannte Ab

weichung an den Bauchdecken des

Schweinea haben mit fraglicher Pigmen

tierung der Muskeln bei multiplen Hä

morrhagien nichts gemeiu.*)

Wdie Pigmentierungen in den Bauch—
decken des Schweines, die sich nach meinen

Beobachtungen auf das Milchdrüscngewebe be
schränken, werde ich niichstena in dieser Fach
schrift berichten.
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Nach dem Abschluß von Stadtlers
Studien kam mir ein ähnlicher Befund von

Pigmentierung quergestreit'ter Muskulatur

zuGesicht. Das Material stammte von einer

Hündin‚ die inhochträchtigem Zustand nach

einer vaginalen Untersuchungau Septikämie

verendet ist. Die vielen Venen der Vulva
waren thrombotisch, und ein hämor

rbagisches Ödem mit beginnender Gan—

grän war abgelaufen. Die Fasern der

benachbarten Muskulatur waren mit vielen

braunen Körnchen ausgestattet,

deren mikrochemisches Vers

halten mit fraglichem Pigment
der Muskeln des Schweines

übereinstimmte, nur waren

sie durchschnittlich wesentlich

kleiner und nicht perlschnur

artig aneinandergereiht, son

dern gleichmäßig auf die kon

traktile Substanz verteilt.

Diese zweite Beobachtung

bestätigt sonach, daß das Sarko

plasma exsudierte Bestandteile
des Blutes in sich aufzunehmen

vermag. Dali dieses Plasma

eine große Affinität zu vielen
chemischen Körpern hat, ist

bekannt; es sei nur an die Fett
resorption erinnert und die

'

Verhältnissen bei anderen Tierarten nicht

\

gemacht werden und auch vom Menschen

y

nicht bekannt sind.

. Vom Wildschwein wissen wir, daß es

ein außergewöhnliches Bedürfnis für kör

l perliche Bewegung hat und nachts Wege

‘wie keine andere Wildgattung zurück
izulegen pflegt. Ich kenne aus eigener

} Erfahrung einen Fall, in dem eine
bei einer Jagd rege gemachte Rette
i\\’ildscllweine bei hohem Schnee nach

vielen Degenerationsznstände‚ Lüngsschm'll durch .llusknlulur eines mit multiplen Blutungen

die nach Infektions- und In
toxikationskrankheiten so auf-

“Z

fallend in die Erscheinung ‚C
treten.

DiePigmentierungderMuskelfasern sind
als Begleiterscheinung der ursächlich noch
nicht aufgeklärten multiplen Muskelhämor

rhagien anzusehen. Große Wahrschein-

'

lichkeit hat die von Ostertag vertretene
Ansicht für sich, daß die geschwächte?

Konstitution der befallenen Schweine,

die den nicht natürlichen Verhältnissen
der Mästung bei monatelanger mangel
hafter Bewegung ausgesetzt waren, als

ursächlichster Faktor der Muskelhlutungen

in Frage kommt. Es fällt aber auf, daß
gleiche Beobachtungen unter ähnlichen

behafteten Schweines.

rote Illutl.-örperrhen im In!erslilium.

normale Jlus/rrlfaser.

Muskel/1130m mit Piymmlcinlayerungcn.

‘ zwei \\'egesstunden noch „flüchtig“ war.
Eine solche Leistung läl5t sich mit der
Muskeltätigkeit des Hausschweines doch

entfernt nicht vergleichen. Wie sehr die

‘Domestikation gerade das Schwein be
sonders hinsichtlich des Gebrauches der‘

Muskulatur den natürlichen Verhältnissen

entzogen hat, bedarf nicht weiterer Er
‘örterung. Hinzu kommt noch die Tat
sache, daß hauptsächlich Schweine, die

den Strapazen größerer Transporte vor

der Schlachtung unterworfen waren, die

fraglichen Muskelblutungen aufweisen.
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Alle diese Betrachtungen reichen aber

nicht aus, eine befriedigende Erklärung
für das Zustandekommen der Abweichungen
zu geben, da Zusammenhangstrennungen

an Geweben nicht nachzuweisen sind und.

die Kraukheitsprozesse als Diapedesis
blutungen aufzufassen sind. Rhexis
blutungen würden ja auch schon für die
äußerliche Betrachtung ein ganz anderes
Bild liefern als das in den vielen Fällen

allgemein übereinstimmende.

Aus naheliegenden Gründen sind auch
die Blutgefäße und Kapillaren der Mus

kulatur einer eingehenden Untersuchung
unterzogen werden. Bei einem der ersten

Schnitte, die mit Sudan auf Fett gefärbt
werden waren, fand ich eine hochgradige

fettige Entartung der Endothelien eines

kleinen Kapillargeilechtes. Um die Zell

kerne lagen zahlreiche Fetttröpfchen, so
daß der ganze Zellleib orangefarben aus

sah. Aber nur ein ganz engbegrenzter
Bezirk der Kapillaren war in dieser Weise

verändert und blutleer. Leider ist das

Präparat, nachdem es mehrere Herren

besichtigt hatten, vor der beabsichtigten

photographischen Aufnahme verloren ge

gangen. Die Hoffnung auf weitere solche

Befunde hat sich nicht erfüllt, und derart

veränderte Kapillaren sind mir nach der

Durchmusterung zahlreicher Schnitte nicht

wieder zu Gesicht gekommen. Ich bin

daher weit entfernt, diesem einmaligen
Befund innerhalb eines durchbluteten Be

zirkes eine größere Bedeutung beizu

messen; er verdient aber bei weiterer

Forschung über die ursächlich noch nicht

befriedigend aufgeklärten multiplen Hä

morrhagien der Skelett- und Zwerchfell

muskulatur des Schweines Beachtung.

Über das Vorkommen von Hämolymph

drüsen in den Lungen des Zeburindes.
Von

Regierungstierarzt Dr. Sohellhase,

Deutsch-Ostafrika.

In Deutschland ist erst in neuerer Zeit

die Aufmerksamkeit auf die als Hämo

lymphdrüsen bezeichneten Gebilde gelenkt
werden; ihr Befund ist jedoch kein allzu

seltener. Jedem, der nun im tropischen
Afrika Fleischbeschau ausübt, wird auf
fallen, daß der Befund von Hämolymph
drüsen, und zwar in der Regel sehr zahl

reichen, bei Rind, Schaf und Ziege etwas

regelmäßiges, alltägliches ist; vielfach
findet man sie in ganz normale Lymph
drüsen eingelagert. In Südwestafrika ist
von einer Seite der Befund von Hämo

lymphdrüsen als charakteristisch für

Pferdesterbe angesehen worden, einer

Ansicht, der ich nicht beitreten kann,
weil, wie gesagt, diese Drüsen häufig bei

ganz gesunden Tieren angetroffen werden.
Hier möchte ich nun zwei Beobachtungen
über Hämolymphdrüsen mitteilen, die

wegen der Seltsamkeit des Fundortes

interessant sind; es handelt sich um das

Vorkommen dieser Organe im inter

stitiellen Bindegewebe der Lunge.
Fall l. In der Lunge eines ganz ge

sunden Rindes fand ich im interstitiellen

Bindegewebe viele Hunderte kleiner, kuge

liger, zirka stecknadelkopf- bis hirsekorn

großer Bläschen von dunkelroterli‘arbe, die

ich zuerst für parasitäre Gebilde hielt. Diese

Kugeln, die in ganz normales Binde

gewebe eingelagert waren, bestanden aus

einer ziemlich starken Kapsel und einem

rötlichen, dickflüssigen Inhalt. Die mikro

skopische Untersuchung ergab keinen

Anhalt dafür, daß es sich um tierische

Parasiten handelte. Da Schnitte nicht
untersucht werden konnten, wurde die

Diagnose olfengelassen.

Fall 2. Bei einem zweiten Falle, bei dem
im interstitiellen Bindegewebe einer Lunge

Hunderte bis bohnengroßer Gebilde von

ähnlicher Beschaffenheit wie oben ge
funden wurden, war ich keinen Augen
blick im Zweifel, daß es sich um

Hämolymphdrüsen handelte. Auf dem
Durchschnitt zeigten die Gebilde den Bau

genannter Organe; man konnte deutlich

die knapp stecknadelkopfgroßen Follikel,
die in ein mehr oder weniger rotes G8
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wehe eingelagert waren, unterscheiden.

Hämolymphdriisen ähneln auf dem Durch

schnitt am meisten der Milz, nur daß sie
mehr wie letztere hinsichtlich der Farbe

variieren.

Welches ist nun die Bedeutung deri
Hämolymphdrüsen für den Organismus?|
Sind es nur blutbildende Organe, die von |

dem Körper gebildet werden, wenn die}
natürlichen Blutbildner nicht mehr ans

reichen, was bei den häufigen Blutkrank
heiten in den Tropen wohl verständlich

wäre, oder sind es Organe, die wie die

echten Lymphdrüsen zum Schutze des

Körpers gegen pflanzliche oder tierische

Parasiten dienen? Ohne Zweifel sind es

‚

l
l

l

Organe, deren Bedeutung für den Körper,
in den Tropen wenigstens, dafür spricht

ihr häufiges Vorkommen daselbst, nicht

unterschätzt werden darf. Merkwürdig
ist es jedenfalls, daß es in den be

schriebenen Fällen — zweifellos handelt ‚
es sich auch bei Fall 1 um Hämolymph- I
drüsen und zwar um ganz junge — zur

Bildung dieser Organe in den Lungen kam.

Die Bekämpfung der Ochsenbremse

(Dasselfliege) in Dänemark.
"u"

Nlela Vlllemm in Skjaernm -l\iülle.
(DeutscheÜbersetzung von Dr. .\

l
lt l l |' r, Technischem Rat im

KIIIPH. (testndluntsamtc.)

Die Bemühungen zur Vernichtung der

Dasseltliege sind im Skjaerum- Kreise

(im Amte Ringk‘o'bing in Dänemark) mit

seinen sieben Kirchspielen vor ungefähr
zehn Jahren begonnen werden. In
folgendem soll kurz über die Entwicklung
der Angelegenheit, über die Art der Be
kämpfung sowie über die erhaltenen Er
gebnisse berichtet werden:

Im Frühjahr 1900 wurde die Frage
der Bekämpfung derD-asselfliege zum ersten

Male in der Generalversammlung der

‘

Molkereien besprochen, und es wurde

beschlossen, die Bekämpfung zu ver

suchen. Nach vier Jahren berichtete
der Verfasser den Molkereimitgliedern
folgendes: Schon vor ungefähr 20 Jahren

wurde die Bekämpfung der Dasseltliege

auf der Versammlung der Vereinigten

Landwirte Jütlands in Aarhus angeregt,
und es wurden die laudwirtschaftlicheu

Vereine aufgefordert, sich der Sache an

zunehmen. Einzelne Versuche wurden

auch hier und da gemacht, ob Erfolge

erzielt wurden, ist nicht bekannt ge

worden. Wenn Verfasser sich recht er

innert, versandte das Landwirtschafts

ministerium im Frühjahr 1902 ein Rund
schreiben an alle Gemeinderäte des

Landes, worin auf die Bedeutung. die

die Ausrottung der Dasselfliege haben

würde, hingewiesen wurde. Ob dieses

Rundschreiben irgendeine Wirkung ge
habt hat, ist nicht festzustellen; jedoch
erinnert sich Verfasser, damals in einem

Blatte des Bezirkes gelesen zu haben, daß

ein Gemeinderat einige kleine Stahlfeder

ltlemmen (sogenannte „Ausholer“) an

geschafft hatte, die er den Landwirten

des Bezirkes zur Benutzung bei der Be

kämpfung der Ochsenbremse zur Ver—

fügung stellte. Das sollte helfen!
Als die Angelegenheit im Skjaerum

Kreis zur Sprache kam. war man darüber
einig. daß die Bekämpfung am erfolg

reichsten von den Molkereien ausgeübt

werden könnte. Die Erfahrungen der

letzten vier Jahre haben gezeigt, daß
diese Ansicht richtig war. Es wurde bei
der Bekämpfung in folgender Weise vor

gegangen: Das Gebiet der Molkerei he

trägt ungefähr drei Quadratmeileu und

ist in 15 Bezirke mit je 20—350 Vieh

beständen eingeteilt. Zur Entfernung
der Dasselfliegen wurden zehn Leute
angenommen und auf die einzelnen Be

stände verteilt. Jeder Mann erhielt eine
Liste über die Tiere derjenigen Bestände.
die er behandeln sollte. In die. Liste
war die Anzahl der Kühe. des Jung
viehes und der Larven einzutragen, im
letzten Jahre war auch die Anzahl des
fremden zugekanften Yiehes anzugehen.
Die Arbeit bestand darin, daß der

Mann jedes einzelne Stück Vieh unter
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suchte und alle reifen Larven entfernte. ‘

Zum Herausholen der Larven wurdenl
hauptsächlich die oben genannten Feder
klemmen verwendet. Jeder Mann hatte l
die ihm zugeteilten Bestände vier- bis
sechsmal im Laufe des Sommers zu
besichtigen. Die erste Besichtigung er

folgte 14 Tage, bevor das Vieh auf die
Weide kam, die zweite Besichtigung
unmittelbar vor oder nach dem Heraus

bringen auf die Weide, die übrigen

Besichtigungen erfolgten in Zwischen

räumen von zwei bis drei Wochen, so

lange noch Larven aufgefunden wurden.

Die herausgezogenen Larven wurden

vernichtet. Die Arbeit wird für den Tag
bezahlt; die Bezahlung nach Akkord,

etwa für jede gefundene Larve, dürfte

nicht zweckmäßig sein.

Im Jahre 1906 gab das dänische Land
wirtschaftsministerium eine kleine Schrift

von Professor J. E. V. Boas: „Über die
Ochsenbremse und über die Mittel zu ihrer

Bekämpfung“ heraus, eine Schrift, die

zweckmäßige Mitteilungen über die Ent
wicklung und das Leben der Dassel

fliege gibt und deshalb jedem Interessenten

empfohlen werden kann. In der Schrift
wird die vom Verf. im Skjaerumer Kreise

angeregte Arbeit besprochen. Leider

werden aber andere und bessere Ver

fahren, als die bisher im Kreise aus

geübte Methode, nicht angegeben. Die

Schrift wurde in den Schulen des
Landes verteilt, wo sie Wohl in Ver
gessenheit geraten ist: es wäre vorteil
hafter gewesen, sie den Molkereien zu

überweisen.

In den letzten Jahren wurden zur

Vernichtung der Larven nur 5 bis 6
Mann benutzt, obgleich die Viehbestände
annähernd unverändert geblieben sind.

Um gute Ergebnisse zu erhalten, darf

man nur zuverlässige und gewissenhafte
Leute verwenden. So befand sich z. B.
unter den Leuten ein Mann, der, trotz
dem er in den letzten Jahren ein
recht großes Gebiet mit vielen
Tieren zu bearbeiten hatte, den
noch den Bestand fast ganz von
der Dasselfli8ge befreite. Dieser
Mann zieht nicht nur die reifen
Larven aus der Hautheraus, sondern
er durchsticht auch die weniger
entwickelten Beulen. Dadurch werden
die Larven getötet, und der Mann be

hauptet, auf diese Weise durch ein
bis zweimalige Besichtigung der
Tiere dasselbe auszurichten, was
ihm früher durch vier- oder fünf
malige Beschau möglich war.
Das Ergebnis der Arbeit im Kreise

ist aus folgender Zusammenstellung er

sichtlich:

» ‘ vv“
am; isiö?fiebafi 1904f1905 19‘513, 19117\156871909"1910

Anzahl der behandelten Kühe. . . ä ‚g
'»
'

2082 2034 2350 i 2317 i2234 2420 2442 2290 2219

„ des „ Jungviehes : 1721 17115 1930 2016 1808 1829 1820 15851338
Anzahl der Arbeitstage . . . . . . . E1E‚' 96 73 70 58% 48 58 36 37 27

Arbeitslohn in Kronen . . . . . .. 'äääl 288 219 210 176
|144

176 127 130 95_
Anzahl der getöteten Larven . . . ‘5 „'22 394 15 049 11779 10 396 8996 12 955 3581 5042 3875
Unkosten für 1 Stück Vieh in Öre E

; 7,5 5,8 ‘ 4,9 4,0 3,5 4,0 3,0 3,3 2,7

„ „ 1 Larve „ „ a ‘1 1,3 1,4 l 1‚e 1,7 1,7 1,3 3,5 2,6 ‚ 2.4

Wie bereits angeführt, suchte Verf. über die zu besichtigenden Bestände, und

festzustellen, wieviel fremdes. also
zugekauftes Vieh dem Bezirke neu
zugeführt wurde, da es ihm klar war,
daß diese Zufuhr das größte Hindernis

für die völlige Ausrottung der Dasselfliege
war. Vorn Jahre 1906 an erhielt daher

"

jeder Mann, der mit dem Herausholen.
der Larven beschäftigt war, zwei Listen

zwar waren in die eine Liste die festen

Bestände, in die andere Liste die neu

angekauften Viehstapel einzutragen. Da

‘

durch ist eine Gewähr für die richtige

Eintragung gegeben. Die in den letzten

fünf Jahren erhaltenen Zahlen zeigt

nachfolgende Zusammenstellung:
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1906 bereits im Bezirk vorhandenes Vieh 3756 St.‚ es wurden gefunden 4016 Larven = 1,1 auf 1 St. Vieh
neu angekauftes Vieh 286 St.,

1907 bereits im Bezirk vorhandenes Vieh 3810 St.,

neu angekauftes Vieh 439 St.,

1908 bereits im Bezirk vorhandenes Vieh 4076 St.,

neu angekauftes Vieh 186 St.,

1909 bereits im Bezirk vorhandenes Vieh 3614 St„
neu angekauftes Vieh . . 261St.,

1910 bereits im Bezirk vorhandenes Vieh 3348 St.,

neu angekauftes Vieh 2098t.,

Diese Zahlen sprechen eine beredte

Sprache; sie zeigen, daß jetzt bei einem
bereits vorhandenen Viehbestand
erst auf 10 Stück Vieh eine Larve
gefunden wird, während bei dem
zugekauften Vieh 16 Larven auf
einem Stück gefunden wurden. Daß
im Kreise Dasselfliegen überhaupt noch ge

funden werden, ist auf die Zufuhr fremder

Tiere und darauf zurückzuführen, daß die ;

Molkereien der Nachbarkreise noch gar

nichts zur Bekämpfung der Dasselfliegen

tun. Rund um den Bezirk herum werden
Larven ansgebrtitet, die über die Grenze

kommen und die Tiere im Bezirk befallen.
Wäre der Kreis frei von diesen An

steckungsherden, so wären schon vor

3 oder 4 Jahren sämtliche Bremsen ver
nichtet gewesen.

Von den Kennern der Verhältnisse
wird wohl kaum bezweifelt werden, daß .

das für die Vernichtung der Bremsen

ausgegebene Geld sich gut verzinst. Man

sieht jetzt kaum noch im Bezirk eine Kuh
infolge des Angriffes von Bremsen durch

gehen, und deshalb verdient die Sache

Beachtung, obgleich sie im Vergleich zu
den übrigen Aufgaben der Molkereien klein

und unbedeutend erscheint.

In den letzten Jahren sind von ver
schiedenen Instituten, namentlich vom

Ausland, besonders von Deutschland,
wiederholt Anfragen über den Erfolg der

Bekämpfung der Dasselfliegen beim Ver
fasser eingelaufen.

kämpfung wurde dann durch die deutsche
und französische landwirtschaftliche
Presse in diesen Ländern zur Nachahmung
empfohlen. Eine der letzten Anfragen

Die Art der Be-‘

‚. „ „ 4980 „ =:17‚4 „ l „ .,
11 n n 11 = 128 1» l u 1‘
„ „ „ ÖSÖÖ „ ='—‘13,3 „ 1 „ „
„ „ „ 1123 „ ==0,30 „ l „ „
n „ „ 2448 .‚ 13,1 „ 1 „ „

„ „ , 1116 „ =O,3l „ 1 „ „
„ „ „ 3926 „ = 15 „ 1„ ‚.
n n n n n 1 u u

„ „ „ 3506 ==16,0 „ 1 „ „

i kam aus Tunis in Afrika. Man sieht
daraus, daß der Sache ein großes Inter

‚ esse entgegengebracht wird.

Im ersten Jahre (1001) waren die

I
Aufzeichnungen nicht zuverlässig. Seitdem

|

aber hat man großen Wert auf eine ge
naue Statistik gelegt. Aus den Tabellen

i ist ersichtlich, daß in den letzten neun

) Jahren 94067 Larven vernichtet worden
sind, die von 36 190 Stück Vieh stammten.
Die Ausgaben hierfür betrugen insgesamt

1563 Kronen, somit für 1 Stück Vieh
4,3 Öre jährlich oder für 10 Jahre ins
gesamt 43 Öre. Prof. Boas veranschlagt in
der obengenannten Schrift den durch die
Dasselfliege verursachten Schaden
— Durchlöcherung der Haut, Minderung

im lililchertrag, Durchgehen der Tiere
durch die tietreidefeldcr, geringerer Wert
des Fells und des Fleisches nach der
Schlachtung — auf 3 Kronen jährlich

f für 1 Stück Vieh. Nimmt man Däne
marks Bestand an Hornvieh zu 2 Millionen

Stück au, so ergibt sich ein Verlust von

6 Millionen Kronen, der jährlich ver

mieden werden künnte. Es lüge also
ein Grund zum Sparen vor. Aber

es geht auch hier wie anderwärt.<z Man

spart mit dem Pfennig und gibt den

Taler aus.

Die in Skjaerum erzielten Erfolge he
weisen, daß, wenn die Ausrottung
der l)asselfliege planmäßig und
energisch durchgeführt wird, ein
gutes Ergebnis mit Sicherheit zu
, erwarten ist.

l
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(Mitteilung aus dem Milchhygienischen Labora

torium der Königl.Ung. Tierärztiichen Hochschule
zu Budapest.)

Erdbeergeruch erzeugendes Bakterium

(Pseudomonas fragaroidea Huss) als

Ursache eines Milchfehlers.
Von

Dr. Otto Fettick,
Adjunkl und Dozent an der Königl. Ung. 1‘ieriirztiichen Hoch

schule, Leiter des Milchhygienischen Laborutoriums.

Im Monat Januar 1911 wurde aus einer

kleineren Milchwirtschaft in der Umgebung
der Stadt Hajdüszoboszlö (Komitat
Hajdü) eine Milchprobe zum Zwecke der

Untersuchung an das Laboratorium ge

sandt. Die Milch stammte von einer rot

gefleckten Kuh, die vor 8 Monaten ge

kalbt hatte. Laut der Wahrnehmung des

Eigentümers der Milchwirtschaft hatte die

Milch dieser Kuh beiläufig seit einem

Monat einen „starken“, d. h. einen
scharfen, kratzenden Geschmack; bei dem

Aufkochen aber „dampfte sie mit
einem Fäulnisgeruch“. Zur Zeit der
Entnahme der Probe war der ungewöhn

liche Geschmack der Milch schon der

artig aufl'ällig, daß die Milch nicht mehr

genießbar war. Das Futter der Kuh be

stand — wie die eingesandten Futter

proben zeigten —— in Heu, Maisstroh,

Rüben und Maisschrot, alles von guter

Beschaffenheit. Es soll bemerkt werden,

daß seit zwei Wochen auch die Milch

einer zweiten, in demselben Stalle
stehenden und mit dem gleichen
Futter gefütterten Kuh —— wenngleich
in geringerem Maße — einen Fäulnisgeruch

und einen scharfen, kratzenden Geschmack

hatte. Laut dem Berichte des Eigen

tümers fraßen beide Kühe gut, waren

gesund, niemals krank. Der Tierarzt,

dessen Gutachten und Bat wegen Beseiti

gung des Milchfehlers eingeholt wurden,

bestätigte diese Umstände, nachdem er

weder an dem Euter noch auderwärts Krank

heitserscheinungenhattefeststellenkönnen.
Ergebnis der physlkalischsn und chemischen

Prüfung. Die zur Untersuchung eingesandte Milch

hat eine Farbe, die etwas gelblicber ist als ge

wöhnlich, und sondort sich schon nach kurzem

Stehen in zwei Schichten. Die obere, schmälcre

Fettschicht ist grauweiß, die untere, breitere,

molkenartige Schicht ist bläulich und durch

scheinend. Die rohe Milch hat einen ranzigeu
und außerdem einen leicht an Obst er
innernden Geruch. Infolge des Aufkochens
verstärkt sich der rauzige Geruch, zugleich ist
auch ein leichter Fäulnisgeruch zu verspüren.
Die rohe Milch hat: einen salzigen, kratzen
den,bitterlichenundranzigenGcschmack.
Die Milch zeigt eine alkalische Reaktion: zur

Neutralisierung von 100 ccm Milch sind 20 ccm

‘‚
’, normal llCl erforderlich. Das spezifische Go

wicht der Milch ist 1,0298, ihr Fettgehalt 3,9 Proz.
Die Menge der Trockensubstanz 8,29 Proz., das

spezifische Gewicht der Trockensubstanz macht

1,30 aus. Die rohe Milch hat am dritten Tage
nach der Einsendung einen ausgesprochenen

Erdbeergeruch, der in den späteren
Tagen sich abschwächt, um einem an
faulcndes Kraut erinnernden Geruch
Platz zu geben.
Unter dem Mikroskops sind die Milchküch

chen im allgemeinen etwas größer als gewöhn
lich; nicht selten sind solche mit einem Durch

messer von 12 auch von 15 y zu sehen. Ein

zelne haben eine unregelmäßige Form, da und

dort sind auch kleinere Milchkiigeicheu zu

Gruppen geballt zusehen. Die Trommsdorff
sehe Milcheiterprobe fiel negativ aus; in der

Trommsdorffschen Röhre bildete sich ein bis

zu 0,9 Skaleneinteilung reichender Bodensstz, in

welchem unter Mikroskop nur da und dort einige

Leukozyten zu sehen waren. Den größten Teil

des Bodensatzes bilden Pfianzenzellen und Fasern,

ferner Sandkörncheu. In dem aus dem Boden

satze angefertigten gefärbten Präparat sind unter

dem Mikroskope dicke Stäbchen und wenige

Kokkeu zu sehen. Streptokokken und Stapbylo

kokken sind jedoch nicht vorhanden. In einer

Mischung von 15 ccm Milch mit 5 ccm 1proz.

Hydrogensuperoxyd-Lösung, in eine graduierte
Gärröhre gegeben, wurden bei einer Temperatur

von 37° C nach 2 Stunden 30 mm Sauerstoff frei.

Dieses Resultat der Untersuchung

spricht dafür, daß der abnorme Geschmack

der Milch nicht die Folge einer Euter—

entzündung ist, was übrigens auch nach

dem negativen Resultate der klinischen

Untersuchung schon für wahrscheinlich

betrachtet werden konnte. Dieser Umstand

schloß aber die Möglichkeit nicht aus, daß

der wahrgenommene Milchfehler dennoch

durch Bakterien hervorgerufen wurde, in

dem Sinne nämlich, daß nicht etwa Euter
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entzündnng erregende Bakterien, sondern

in der Umgebung des Tieres Vorkommende
Saprophyten, die bei dem Melken oder

während der Behandlung der Milch in
diese gelangt sein konnten, den Milch
fehler verursachten. Der Umstand, daß
die Milch der in demselben Stalle stehen

den anderen Kuh gleichfalls diesen Ge
schmacksfehler annahm, ließ die Wahr
scheinlichkeit zu, daß in diesem Falle
von einem durch Bakterien verursachten
Milchfehler die Rede ist.

MancheFutterstoti‘e(Fischmehl, Fleisch

mehl, Blutmehl, Baumwollensamen- und

Rapskuchen, Rübenabflille usw.) und ver

dorbene Futtermittel können in einem
Viehbestand einen Milchfehler dadurch

verursachen, daß die in dem Futter ent
haltenen und einen abnormen Geschmack

verursachenden Stoffe in die Milch über

gehen. Ein solcher Ursprung des Milch
fehlers konnte aber in diesem Falle aus
geschlossen werden, einerseits deshalb,

weil das Maisstroh, die Rüben und das

Maisschrot erfahrungsgemäß den wahr

genommenen Milchfehler nicht verursachen, ‚

und andererseits deshalb, weil die ein

gesandten Futterproben zeigten, daß das

den Kühen verabreichte Futter von guter
Beschaffenheit und unverdorben war. In
dem Heu waren keine solche Pflanzen zu

finden, die der Milch einen fremden Ge
schmack hätten verleihen können.

Die Ermittlung der eigentlichen Ur
sache des Milchfehlers machte daher die

DurchfiihrungbakteriologischerUnter
suchungen notwendig, deren Ergebnis
in folgendem zusammengefaßt werden

kann:

Ergebnis der bakterlologleohu Untersuchung.
Auf der Oberfläche der Gelatineplatten waren
nach 24 Stunden dicht beieinander nadelstich

große, gelbliche, durchscheinende Kolonien ent

standen, nm die herum in der Gelatine
schon die Spuren der Verfltlssigung zu bo

merken waren. Auffallend war, daß bei dem
Öffnen der l’etrischalen ein ausgesprochener
Erdbeergernch zu verspüren war. Am folgen
den Tage hatten die runden Kolonien samt der

verflüssigten Gelatine schon einen Durchmesser
von beiläufig 2 mm. Die Kolonie selbst saß in
der Mitte der uhrglasförmigen Verfllisaigungs
schale, die von den übrigen Teilen des Nähr

bodens scharf abgegrenzt war. Von der Kolonie
als Mittelpunkt ausgehend, zogen sich dem Boden

folgend zum Runde der verflüssigten Gelatine

feine, grauweiße Strahlen, welche bei den größeren
Kolonien schon mit freiem Auge ganz gut sicht
bar waren und der Kolonie eine eigentümliche.

sternartige Form verliehen. Die Kolonien be

standen aus l‚d—l,9 n langen und etwa 0,5 n
breiten Stäbchen, deren Enden abgerundet waren,
sich lebhaft bewegten und die mit gewöhnlichen
Anilinfarben und nach dem Gramschen F':irba

verfahren sich sehr gut färben ließen. In den
mit der Löffl ersehen Reize gefärbten Präparaten
waren an den Bakterien polar angeordnete
Geißeln zu schon. deren Zahl zwischen l-—4
variierte. Eine Sporenbildung konnte nicht
wahrgenommen werden. Da der Erdbeorgcruch

am intensivsten in der Nähe einzelner größerer
und zusammengcflossener Kolonien sich zeigte,

mnßte angenommen werden, daß das eben be

schriebene Bakterinm den Erdbeergeruch ver

breitet. Diese Annahme erwics sich als richtig,
indem die Reinkultur des Bakteriums schon nach

den ersten 24 Stunden einen sehr starken Erd

beergeruch hatte. Dreitägige, dichtbewachscno

Gelatineplattcn waren vollkommen verflüssigt,
und bei Eröffnung der Schale waren nebst dem

l-lrdbcergerueh auch ein an verschimmeltcn Käse

gemahnender. an den folgenden Tagen auch ein

Ammoniakgcruch zu verspüren

Wurde das Bakterium in sterilisierte Milch
geimpft, so nahm die Milch nach 24 Stunden

einen salzigen, scharfen Geschmack und
einen leichten, kaum merklichcnlärdbccrgcruch
an; im übrigen zeigte sie keine Veränderung.

Nach 48 Stunden nahm die oberste Schicht der

Milch eine gelblichgraue Farbe an und wurde
ein wenig durchscheinend. Der salzigctloschmack

und derErdbccrgcruch dchilchwarenjctzt stärker
geworden. Am vierten Tage konnte eine lab
ähnliche Gerinnung wahrgenommen werden;
im oberen Teile des weichen, gelblichgrauen

Koagulums sammelte sich ein wenig trübe, gelbe

Molkc. Bei Eröffnung des Gefäßes war nebst dem

Erdbeergeruch auch ein leichter Fäulnis
geruch zu verspüren. Die Reaktion der Milch,
die anfänglich ampbotcr war. wurde jetzt
schwach alkalisch, der Geschmack war
‘ bitterlich und so stark salzig, daß ein
kratzendes Gefühl im llalsc entstand. Die
zweiwöchige, geronnene Milch fluoreszicrt
mäßig, an der Oberfläche aber sammelt sich infolge
der allmählichen Lösung des Koagulnms immer
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mehr braungelbe, klare Flüssigkeit. In der drei
wöchigen Milch hat sich das Gerinnsel zum größten

Teile schon gelöst, und nur am Boden des Ge
fäßes war ein wenig zäihes Koagulum zu sehen.

Nebst den Kolonien des den Erdbeergeruch
verbreitenden Bakteriums entwickelten sich auf

den Platten noch zahlreiche Kolonien des
Bacillus fluoresceus liquefaciens, ferner
das Penicillium glaucum. Am schwächsten
waren die Milchsäurcbaktcrien vertreten.

Auf Grund der Veränderungen, die bei
der mit dem den Erdbeergeruch erzeugen

den Bakterium geimpften sterilisierten

Milch beobachtet wurden, konnte täglich

angenommen werden, daß der beobachtete

Milchfehler von dem den Erbeergeruch

erzeugenden Bakterium verursacht wird;

denn mit Ausnahme des ranzigen Ge

schmacks und des ranzigen Geruchs hatte

die geimpfte Milch den nämlichen Ge

schmack und Geruch wie die zur Unter

suchung eingesandte Milch. Weshalb die

Milch einen ranzigen Geruch und Ge

schmack hatte, ist leicht zu begreifen,

wenn wir wissen, daß in der zur Unter

suchung eingesandten Milch nebst dem

den Erdbeergeruch produzierenden Bak

terium auch der Bacillus fluorescens
liquefaciens und das Penicillium
glaucum enthalten war, welche — wie
bekannt eine starke fettspaltende

Wirkung entfalten, wobei freie Fett
säuren entstehen, die einen ranzigen Ge

schmack der Milch verursachen.

Zum Zwecke der Beseitigung des

Milchfehlers und der erfolgreichen Abwehr

galt es zu ermitteln, wie und woher in

dem beobachteten Falle die den Milch

fehler erregenden Keime in die Milch

gelangt waren. Milchfehler verursachende

Keime gelangen in die Milch zumeist mit

Futterpartikelchen, Staub und Schmutz
-— besonders wenn die Fütterung un
mittelbar vor dem Melken erfolgte ——

oder mit dem zur Säuberung der Milch
gefäße und zur Waschung der Euter be
nützten Wasser. Von dieser praktischen
Erfahrung ausgehend, haben wir die in
der betrefl‘enden Milchwirtschaft benützten

Futterstofl‘e, namentlich das Heu, das

Maisstroh, die Rüben und das Schrot,
ferner das Brunnenwasser einer bakterio

logischen Untersuchung unterzogen. Das

Ergebnis war, daß es uns gelang, aus

dem Maisstroh und aus dem Heu das
den Erdbeergeruch produzierende
Bakterium zu züchten, und daß das
BrunnenwasserdenBacillusfluorescens
liquefaciens in großer Menge enthielt.
Damit war bewiesen, daß im vorliegenden
Falle die den Milchfehler verursachenden

Keime teils auf dem Wege des Futters,

vielleicht mit dem Staube oder von der

infizierten Streu usw., teils mit dem zur

Reinigung der Milchgetäße und Milch

wirtschaftsgeräte und zur Waschung der

Euter benützten Brunnenwasser in die

Milch gelangt sind.

Zum Zwecke der Beseitigung des
Milchfehlers empfahlen wir die Be
obachtung größter Reinlichkeit bei
dem Melken und bei der Milch
behandlung, das Waschen der Euter
mit warmem Seifenwasser vor dem Melken,

die Reinigung der Milchgetäße und der

Milchwirtschaftsgeräte mit heißem Laugen

wasser und nachher ihre Spülung mit ge

kochtem Wasser, das Tünchen des Stalles

mit Kalk, die Desinfizierung der Stände

sowie die Fütterung nach dem Melken.

Trotz wiederholter Nachfrage ist es uns

nicht gelungen, zu erfahren, wenn der

Milchfehler nach dem Vollzuge der

empfohlenen Verfügungen aufgehört hat

und ob er überhaupt zu beseitigen war.

DieErdbeergeruch produzierenden Bak

terien sind nicht zahlreich. In der einschlägi

genLiteratursindmeinesWissensimganzen

Aufzeichnungen über vier solche Bakterien.

Ungerechnet jene Bakterien, die in der

Milch nach mehreren Wochen höchstens
ein an den Erdbeergeruch gemahnendes
Aroma produzieren. Es ist für die als „Erd
beerbakterien“ bezeichneten Keime

charakteristisch, daß schon die ganz
jungen Kulturen einen ausgesprochenen
Erdbeergeruch haben. Die Stärke des
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Erdbeergeruches ist bei den einzelnen
Bakterien keine gleiche und scheint in

erster Reihe von der Zusammensetzung

des Nährsubstrates abzuhängen. Wie die
meisten Aroma produzierenden Bakterien

können auch die Erdbeerbakterien diese

Fähigkeit verlieren, wenn wir sie längere
Zeit auf einem künstlichen Nährboden

züchten; dagegen können sie diese Fähig
keit wiedergewinnen, wenn die Züchtung

unter Verhältnissen geschieht, die mehr

den natürlichen Bedingungen entsprechen.

Die vier „Erdbeerbakterien“ sind die
folgenden:

Pseudomonas (Bakterium)
Fragi Eichholz.
Pseudomonas (Bakterium)
Fragariae I. Gruber.
Pseudomonas (Bakterium)
Fragariae II. Gruber.
Pseudomonas (Bakterium)
Fragaroidea Huß.

Alle vier Erdbeerbakterien sind leb

haft sich bewegende, nicht Sporen pro

duzierende, mit polar angeordneten Geißeln

versehene, kurze Bazillen. Wenn sie inMilch
gezüchtet werden, sind in den Kulturen
so wesentliche Verschiedenheiten wahr

zunehmen, daß man sie schon auf Grund

derselben sehr leicht unterscheiden kann.

Das Bakterium Fragi und Fragariael
bringen die Milch nicht zum Gerinnen.
Das erstere alkalisiert die Milch schon
kurz nach der Einimpfung in stark aus
gesprochenem Maße, das letztere erst nach

Wochen, und auch dann nur schwach.

Das Bakterium Fragariae II säuert
die Milch und bringt sie zur Gerinnung.
Das Bakterium Fragaroidea bringt:
bei amphoterer Reaktion die Milch zum
Stocken, und erst später nimmt die Milch
eine alkalische Reaktion an.

Das aus der zur Untersuchung ein
gesandten Milch gezüchtete Erdbeer
bakterium mußte, nach den in der Milch
hervorgerufenen Veränderungen und nach
den morphologischen und kulturellen Eigen
tümlichkeiten als das Bakterium Fra

garoidea Huß bezeichnet werden. Huß,
der dieses Bakterium beschrieben hat,

hält die sternförmigen Tupfkolonien auf

Gelatine, die der mit Radialkanälen ver

sehenen Glocke einer Hydromeduse

ähnelt, für besonders charakteristisch für

das Bakterium Fragaroidea.
Der beschriebene Milchfehler ist des

halb besonders bemerkenswert, weil bisher

nur Huß allein dieses Bakterium in einem

Falle in einer in Norddeutschland er

zeugten sogenannten „bakte rienfreien“
Butyratorbutter gefunden hat. Als Ur
heber eines Milchfehlers war es bisher

unbekannt.

Utmtur.
Eichholz, W., Erdbeerbazillus (Bacterium

Fragi). Zentralblatt f. Bakt. usw. Abt. ll. Bd. IX.
1902. — Gruber, Th., Pseudomona:i Fragariae.
Eine Erdbeergeruch erzeugende Bakterie. Zentral

blatt f. Bakt. usw. Abt. 11. Bd. IX. 1902. —

Gruber, Th., Ein weiterer Beitrag zur Aroma
bildung, speziell zur Bildung des Erdbeergernches
in der Gruppe „ Pseudomonas“. Pseudomonas
Fragariae. 11. Zentralblatt f. Bakt. usw. Abt. Il.
Bd. XIV. 1905. — Huß, H., Beitrag zur Kennt
nis der Erdbeergeruch erzeugenden Bakterien.

(Pseudomonas Fragaroidea nov. spec.) Zentral
blatt f. Bakt. usw. Abt. 11. Bd. X1X. 1907.

‘ Neuer Tierkörperverwertungs—Apparat,

|

„Modell TV“,

System G
.

Hönnicke-Berlin. D
.

R
.

Patent.
\'un

Burggraf,
8chluchlhol'dlrcklor In Guben.

Als notwendiges Erfordernis zurDurch
fiihrung einer wirksamen Fleischbeschau

fordern das Reichsfleischbeschaugesetz

und die zu ihm erlassenen Ausführungs

bestimmungen die unschädliche Beseitigung

des für untauglich zum menschlichen

Nahrungsmittel erklärten Fleisches, um

zu verhüten, daß Fleisch, das für untaug
lich erklärt ist, Von Menschen verzehrt
wird, und daß eine Verstreuung der in

dem für untauglich erklärten Fleische ent

haltenen Krankheitserreger und somit eine

Weiterverbreitung der Krankheit erfolgen
kann. Gleichzeitig werden als erste und
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beste Möglichkeiten zur Erreichung dieser

Zwecke angegeben das Verbrennen, Kochen
bis zum Zerfallen der Weichteile oder die

Behandlung auf chemischem Wege bis zur

Auflösung der Weichteile. Die so ge

wonnenen Erzeugnisse dürfen zu techni

schen Zwecken verwertet werden. Diesen

amtlichen Vorschriften war die Technik

längst vorausgeeilt, indem sie seit einer

Reihe von Jahren eine Kombination beider

Möglichkeiten, des Kochens und der Auf
lösung bis zum Zerfalle der Weichteile,

in den praktischen Gebrauch umgesetzt

hatte, besonders durch das bahnbrechende

Vorgehen der Firmen Podewils und
Hartmann auf diesem Gebiete, in Form
des sogenannten thermo-chemischen Auf
arbeitens der Tierkadaver. Nach diesen

Firmen haben sich auch andere Ingenieure

mit diesem Verfahren beschäftigt. Allen

ist gemeinsam geblieben die direkte und

indirekte Verwendung hochgespannter

Wasserdämpfe von 4 bis 5 Atmosphären

Druck, um das Fett aus dem Fleische

auszuziehen und die nach dem Ausziehen

verbleibenden Rückstände zu Fleischmehl

zu trocknen. Nur die Arbeitsweise mit

den einzelnen Apparatsystemen ist eine

verschiedene, und es haben sich die ein

zelnen Firmen die Eigenheiten ihrer Fa
brikation patentamtlich schützen lassen.

Wie auf allen Gebieten, so ist auch auf

diesem eine immer weiter schreitende Ver

einfachung der Bedienungsweise die Ver

vollkommnung des Verarbeitungsprozesses.

Nach 17jähriger Betriebsdauer war im

hiesigen Schlachthof der zum Dämpfen

des untauglichen Fleisches benutzte, mit

3 Atmosphären Druck arbeitende Ver

nichter unbrauchbar geworden und mußte

ersetzt werden. Er erfüllte seinen Zweck
nur unvollkommen und gab eine geringe

Ausnutzung des eingefüllten Materials in

Form eines auf einer Fleischleimbrühe

schwimmenden Fettes geringer Qualität.
Um ihn zu ersetzen, wurden sämtliche

bekannten Firmen, die solche 'l‘ierkörper

verwertungsapparate fabrizieren, um Aus

fertigung eines Kostenanschlages für einen

neuen, moderneren Apparat ersucht, so Po
dewils, Hartmann‚Heicke, Hönnicke.
Von Aufstellung eines Korischen Ver

brennungsofens wurde von vornherein Ab

stand genommen, weil schon der alte
Vernichter einen Überschuß er
geben hatte, und man von einem voll
kommeneren Apparate einen größeren

Überschuß erwartete.

Von allen Angeboten erschien für die

hiesigen Betriebs- und baulichen Verhält

nisse das Hönnickesche als das annehm
barste, zumal sein Apparat gegen die

Bedienungsweise der übrigen Apparate

wesentliche Vorzüge bot und auch die

Ausprobezeit eine hinreichend lange war,

um ein Urteil über den Wert des Appa

rates zu ermöglichen.

Die Bauart ist folgende:

Das beistehende Bild veranschaulicht die

Apparatanlage. Unter einer Plattform aus Zement

beton steht der Extraktionsapparat, dessen Ein

fullhals‚ in der Zementbetondecke völlig abge
dichtet, durch diese Plattform nach oben ragt

und hier durch einen langen Deckel hermetisch

verschlossen wird. Quer über den Deckel ist

eine H-Schiene gelegt, auf der eine Hebe- und

Fahrvorrichtung läuft, um den Deckel bequem
abheben und beiseite fahren zu können. Durch

die Anwendung dieser Zementbetondecke ge
stattet der Apparat also die Verwertung des

Prinzipes der vollkommenen Trennung in eine reine

Seite (unterhalb) und in eine unreine Seite (ober

halb) in einem Raume. Rechts oben unter der

Decke steht auf Konsolen ein Elektromotor, von

dem der Antriebsriemen zu der unten hinter dem

Extraktionsapparate liegenden Antriebswellefllhrt.

Auf dem Bilde links unter der Plattform steht

der Rezipient zur Aufnahme des Fettes und der

Leimbrlihe. Die nicht sichtbare Verbindungs

leitung führt vom unteren Teile des Extraktors
zum unteren Ende (Boden) des Rezipienten. Im

Vordergrundc rechts ist das Brüdenrohr zum Ab

saugen der bei der Trocknung entstehenden Ab

dämpfe sichtbar, das bei kleinen Anlagen zur

Dampfkesselfeuerung oder zum Fuchs füth
während bei größeren Anlagen die Dämpfe durch

eine Luftpumpe abgesaugt und niedergeschlagen

werden. Der Extraktor selbst besteht aus einem
auf 2 Tragböcken dauernd festllegenden Zylinder,

dessen untere Hälfte doppelwandig ist, d. h.
einen Heizmantel bildet. Der schon erwähnte



‚ 285 ——

__

v
ie
rr
si
zä
‘ä
‘ä
‘ä
‘ä
iä
ra
ä
‘n
‘i
tä
g
'a
w
ä
ä
‘

„‚.‚//" .

/Wl/{mznhrngizlzg

2
:1

//4’;Eillhglgr:oizlßu

1
“

in
I: dip:mc

r“°EM”“ lß‘doßvien

u

ü ”an Hi“ ‘n
:i?rlclhl

l
v

—_—=‘\
=\\=\\e

äruäkä ent:ommen_

\
\>=\\. um e, Be . aßh

‘ \
. de \die elqenartlge u

’ da“ ‘ m \\
_ 0uh - m‘ ‘

[

Stahltmlen auf
dereg.': err;°rlie

‘ente ‘:
\\

' n . 0‘ \0h
den
Enden

nach d

t"llu

0
1 b“!ng heuer,

der hxtraktor im 09
er ' q

eng n
t

von P0dcwils, 4go“"“z im" aß

M

h

Konfiskatc- und Tierkörper— I'Q‘rll'crlungs-Anlage m» G. Hönm'cke‚ Berlin,

mil liegendem Apparal‚ Modell „T. V."

welche die im Innern des Extraktors rotierende

Siebtrommel das Fleischmehl völlig telbfliltlg
ohne jede Mcnechenhili'e bis auf den letzten
Rest auswirft. Die Siebtrommel selbst hat leicht
und schnell zu handhabende Verschlußdeckel,
die für die Besehickung geöffnet werden. Das

aus dem Vernichtungsgut abfließende Fett wird

dem oberen Ende des Rezipienien ohne jede

Klärung in guter Qualität vermittelst Wasser

l
l

unvcrriickbar festliegt, die Siebtrornmel sich
dauernd dreht und die Entleerung des Mehlcs
durch die kleine Mannlochöi'i’nung in der Mitte
am unteren Boden des Extrakten selbsttätig er
folgen kann. Die Bedienung des Apparates ist
hierdurch wesentlich vereinfacht und vervoll
kommnet.

Der Betrieb geschieht wie folgt:
Bei ofl‘enen Siebtrommeldeckeln wirft man
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durch den über die Plattform hervorragenden

Extraktorhals das Rohgut in die Trommel und

schließt nach erfolgter Füllung Trommel und
Extraktor. Es wird dann direkter Kesseldampf
von 4 bis 4'/, Atmosphären in das Apparatinnere
geleitet, der das Vernichtungsgut extrahiert.

Fett und Leimbrllhe fließen ununterbrochen zum
Rezipienten. Etwa alle 3

/, Stunden setzt man

die Siebtrommel in eine einmalige Umdrehung,

um die eingefiillten Massen zu wenden und dem

Dampfe neue Angrifisflächen darzubieten. Nach

beendeter Extraktion wird die direkte Dampf
zufuhr abgesperrt, die Brüdenleitung gcöfl‘net

und Dampf in den Doppelmantel geleitet, die

Siebtrommel nunmehr in dauernde Umdrehung

versetzt und so das Fleischmehl getrocknet. Bei

der hiesigen Anlage wird 5Stunden lang extrahiert
und 4 bis 4‘], Stunden lang getrocknet. Nach Be

endigung des Trocknungsprozesses wird behufs
Entleerung des Mehles die untere Mannloch

öffnung geöffnet, die Sichtrommel läuft weiter

und wirft das Mehl selbsttätig aus. Es ist inter
essant, diesem Auswerfen des Mehlcs zuzu

schauen. Während des Trocknungsprozesscs

wird das Fett dem Rezipienten entnommen und
ohne Klärung in Fässer gefüllt. Das Fleisch
mehl wird nach dem Auswerfen durch ein grob
maschiges Sieb gesiebt und stellt dann ein feines

Pulver dar. Vor dem Einlassen des direkten
Dampfes ist eine gute Entlüftung des Extraktors
erforderlich.

Die wesentlichsten Vorzüge dieses

H ö n n i ck e schen Vernichtungsapparates

sind demnach Wahrung des Prinzipes
der unreinen und reinen Seite in
einem Raume, feststehender Ex
traktor, selbsttätiger Mehlauswurf,
VerwendungnurzweierEisengefäße
und daher geringe Anschaffungs
kosten, bequeme und einfache Be
dienung, geringer Raumbedarf und
demnach kleine Gebäude. Der hiesige
Vernichtungsraum ist nur 4,15 m lang,

4,05 m breit, 4,85 m hoch, da von einem

besonderen Neubau Abstand genommen

wurde.

Als Garantien wurden verlangt: 1
. Ge

ruchfreie Verarbeitung. 2
. Völlige Steri

lisierung. 3
. Fett muß verkaufsfähig sein.

4
. Fleischmehl muß verkaufsfähig und so

weit entfettet sein, daß in 100 g Mehl

höchstens 15g Fett noch enthalten sind.

5
. Betriebskosten dürfen nicht mehr be

tragen als auf 100 kg Rohmaterial 25 kg
Kohle bei siebenfacher Verdampfung.

6
. Betriebszeit einer Arbeitsschicht nicht

länger als bei anderen Systemen.

Geruchfreie Verarbeitung ergab sich

bisher bei allen Arbeitsschichten, obwohl

absichtlich stark inFäulnis übergegangenes
Material verarbeitet wurde. Völlige

Sterilisierung war gegeben durch die

9 stündige Einwirkung hoher Temperaturen
von 145 bis 1500 C und durch Fütterungs

versuche an Schweinen und Geflügel mit

Mehl aus den verschiedensten Ver

arbeitungsschichten.

Bezüglich des Fettes, des wertvollsten
Teiles im Vernichtungsgute, wurden die
Garantien in besterWeise erfüllt. Während
das Fett aus dem alten Apparat in un

genügender Menge ausgezogen wurde und

in geringer Qualität einen Erlös von

52 M pro 100 kg brachte, stieg der Preis
für das in guter Qualität und in reich

licherer Menge extrahierte Fett aus dem

Hönnickeschen Apparat auf 70 M pro
100 kg, also 34 Proz. Wertsteigerung.
Marktkonjunkturen werden naturgemäß
auch hier kleinere Schwankungen ein

treten lassen, immerhin aber kann mit

einem sicheren Mehrerlös von 25 Proz.

des Wertes gerechnet werden, ganz ab

gesehen von der reichlicher anfallenden

Menge infolge des wirksameren Extrak

tionsprozesses. Das Fett ist völlig satz
frei, und es wird keinerlei Abzug den

Abnehmern gewährt. Das Fleischmehl

wurde als neues Marktprodukt am hiesigen

Platze zwecks Einführung zunächst zu

Versuchszwecken kostenlos abgegeben und

es wird jetzt, nachdem diese Versuche

günstig ausgefallen sind, zu 16 M pro

100 kg verkauft, in kleineren Mengen zu

20 Pf. pro Kilogramm. Am besten eignet
es sich zu Mastfutterbeigaben für Schweine
und Geflügel, in kleineren Beigaben für

Geflügel auch gut zur Anregung des Eier

legens. Kontrollschweine, mehrere Monate
mit dem Mehl gemästet, wurden schnell

fett und ließen die nichtgemästeten
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Schweine gleichen Wurfes im Fleisch- ‘Apparat Hartmann noch 23,1 Proz., in

gewicht weit hinter sich. Bei der Fleisch- \ Berlin (ebenda, Seite 509) 17 Proz. Fett

besehen im hiesigen Schlachthofe er- l im Mehl. Absolut fettfrei sind solche

wiesen sich die Schweine als völlig l Fleischmehle nach dem thermo-chemischen

tauglich ohne die geringste Abweichung ‘ Verfahren nicht zu erhalten, jedoch sind

an irgendeinem Organe, und ihr Fleisch ‘ 20 und mehr Prozente an Fett etwas sehr
war von guter Beschaffenheit und vor- 3 reichlich. Die Entfettung, d

.

h
. der Rück

züglichem Geschmack. Zurzeit werden i, stand an Fett im Mehl, gibt ja bekanntlich
auf einem größeren Rittergute Fütterungs- den Ausschlag für den Wert solcher Appa
versuche an sämtlichen Tiergattungen vor- \ rate. Jeder Käufer sollte sich den Ent

genommen. fettungsgrad solcher Apparate garantieren

Behufs Feststellung der Eutfettungs lasse"

möglichkeit des Apparates wurden Proben , Der Aufwand an Kohlenkosten für eine

Mehl der Arbeitsschichten Nr. 5 und 6 ; Arbeitsschicht, d
.

h
.

25 kg Kohle bei
an die Landwirtschaftliche Versuchsstation 7facher Verdampfung auf 100 kg Roh

in Halle a. S
.

eingeschickt, die einen material, wurde durch den hiesigen

Fettgehalt von 11,6 Proz. und 16,5 Proz. ' städtischen Heizungsingenieur geprüft und
im Mehl ermittelte. In Cöln (D.Schl.- u.

[

berechnet, und es wurde dabei gefunden,

V.-Z. 1909, Seite 201) enthielt das Mehl i daß der Dampfverbrauch einschließlich
aus Apparat Podewils noch 26 Proz., aus ‚I elektrischen Stromverbrauches an

Mu:gel_ kg Gesamt Erarbeitete Ausbeute an:

Nr. Datum fleisch Ein- Füllung Fett Mehl Bemerkungen

‚ und geweide
knochen kg kg ‘ 0/o kg 1 0/0

1 29. x. 10 300 354 654 48 7,.1 575 8,7

2 4
. XI. 84 439 523 45 s‚0 63 12./1

3 11. XI. 80 320 400 621 15,5 481 1:,n ’/
,

Schwein

4 21. xr. 72 401 473 13} 11,3 771 m‚.1

5 22. XI. 320 —— 320 25‘ 7,8 56, 1.“,s 11,6 °/„ Fett im Mehl (zwei

i , Rinder)

6 25. XI. 56 344 400 47' 11,7 80 211,0 16,5 °/„ Fett im Mehl

7 7
. XII. 205 —— 205 34 16,6 27: 1.1,s Ein fettes Rind

8 10. XII. 30 590 620 70 11,.r 69 11,2

9 23.XII. 96 579 675 941 l.r,n 75 11,1 Ein Schwein
10 29. XII. 165 -— 165 67 ;n,r‚ 661 ‚511,11 Zwei Schweine
11 6

.

1.11 156 525 681 58, .r,.s 88 12,9 Ein Schwein
12 I3. I 110 475 585 05‘ 111,2 100, 17,1

Ein Schwein
13 18. I 280 145 425 106l 24,9 72I

10,9 Ein fettes Rind
14 25. I 225 450 675 1015 14,9 99 14,7 Ein Schwein, l/

,

Rind
15 l. II. 388 200 588 621 141,5 88' 15,11 1'/, Rinder
16 3

. II. 225 300 585 56, n,n 881 1r.,o
17 8

. II. 30 150 180
561
.11,1 301 11:.7

18 16. 1
1

157 450 607 104, 17,1

9
2
1 1.7,: Ein Schaf, ein Hund

19 23. 1
1

260 360 620 99 16,0 64. 1n,s Ein Rind, ein Kalb
20 11. 111 55 600 655 951 14,5 67 10,2
21 17. III. 367 252 619 72 11,6 1001 16,5 Zwei Rinder, ein Kalb
22 22. III. 389 170 559 117 20,0 115 .w,:; Zwei Rinder, ein Schwein
23 24. III. 195 150 345 71‘ 20,11 59 17,1 Ein Schwein, ein Kalb
24 31. m. 243 300 543 1121 2„„‚- 84 1-=‚4 Ein Schwein
25 5

. IV. 346 166 514 101| 10,0 104 20,2 Ein Rind
26 8

. IV. 409 225 634 941 14,.v 105 111,6 Zwei Rinder
27 15. IV. 144 450 594 93l 15,7 53 11,9 Ein Kalb
28 25. IV. 186 225 411 48 11,7 61 1;,s
20 29. IV. 28 263 291 331 11,:1 201 H,!i
30 5
. V. 282 428 600 18 27,; 50 7,6 Ein Schwein, ”f
,

Schweine,

| ein Kalb

Sa. 15206 22821 15,1 21571 14,2
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bleibt. Die Arbeitsdauer einer Schicht

hält sich innerhalb derselben Betriebs

zeitgrenzen wie bei anderen guten

Systemen. Zu beachten ist, daß wir hier

ohne Luftpumpe mittelst einfachen Schorn

steinabzuges arbeiten. Entfernt man die

Dämpfe durch eine Luftpumpe, so ver

ringert sich die Zeitdauer einer Arbeits

schicht noch, indem die Trockenperiode
eine kürzere wird. Als Gesamtkosten

einer jeden Arbeitsschicht werden hier

0rts gerechnet 10 Proz. Amortisation und

Proz. Verzinsung des Anlagekapitals
für den Apparat, 2 Proz. Amortisation und
3 Proz. Verzinsung des Wertes des Ge

bäuderaumes, in dem der Apparat steht,
6 M Kosten für Kohlen und elektrischen

Strom, 4M Arbeitslohn zur Bedienung.
Bei dieser Rechnung ist nur eine ein

malige Benutzung in der Woche zugrunde

l
1
l

Geldwert innerhalb der Garantien ver- l gelegt, also 52 Arbeitsschichten im Jahre,
deren Zahl jedoch in Wirklichkeit eine
höhere ist. Unter Zugrundelegung dieser
Werte haben sich bisher Zuschüsse zu
einer Arbeitsschicht nicht ergeben, sondern

Werte, die einenNettoerlös bis zu 105,65 M

pro Schicht ergeben, im Mittel 41,10M

pro Schicht.
Nach Beendigung einer Arbeitsschicht,

d. h. nach dem Mehlauswurf, wird das

untere Mannloch wieder verschlossen, und

der Apparat dient dann als Sammel

behälter für die Beanstandungen bis zur

nächsten Vernichtung. Das Fassungs

vermögen der Siebtrommel beträgt 13‘/-;Ztr.

Bisher war der Apparat hierorts 30mal

in Tätigkeit, worüber vorstehende Tabelle

Aufschluß gibt.
Eine Vergleichsübersicht über die ein

zelnen Apparat-Systeme ergibt nach

stehende Tabelle:

Apparatfl
„6.8::th

Erarbeitete Ausbeute an:

St. lt esamta(
System menge Fett Mehl Bemerkungen

kg kg L% kg
1 °/.

Rääääf‘ Hartmannp
1 738 751 110189 6,3 157500 9,0

{?:,?r"l‘ä%‘g
6°/0 Leim

_ ‚ _ 131 144 31,1
München Podewrls 421 365 30 367 1,2

Du
Schl.- u. V.-Z. 1909, S. 128

nger
Hamburg „ 40 657 2 810 6,9 10 920 26,9 Ostertag, Handbuch, V.Aufl., S. 764

Flensburg Hartmannr 85 800 9 489 11,1 10 991 12,1 VIII. Verwaltungsbericht
„ „ 92 300 7 024 7,6 13 916 15,0 IX. ‚.

„ „ 102 700 6 824 6,6 12 570 12,2 X. „
Guben Hönnicke 15 206 2 289 15,1 2157 14,2 vgl. vorige Tabelle

Heicke Keine genauen Angaben zu ermitteln
Kori Billigere Verbrennung, aber ohne jeden Erlös

Nach einem Durchschnitt von 9 Jahren

ergaben die Podewils-Apparate in Ham—
burg eine erarbeitete Fettprozent.menge von

9,8 Proz. des Rohgutes. (Ostertag, diese
Zeitschr., Jahrg. 14, S. 302.) Einen besseren
und richtigeren Maßstab für den Aus

nutzungswert eines nach dem thermo

chemischen Verfahren arbeitenden Vernich

tungsapparates gibt jedoch die Entfettungs

möglichkeit des Mehles, d. h. der noch im

Fleischmehle zurückbleibende Rest an Fett,
und hierüber konnte ich umstehende

Zahlen ermitteln.

l

l

1

1
1

Flensburg berechnet in seinem VIII,
IX. und X. Verwaltungsberichte die Ver
wertung des Rohmateriales in seinem

Hartmannschen Vernichtungsapparate

pro 1 kg zu 6, 5 und 4 Pfennigen,

während sich dieser Wert für Guben

nach den bisher aus Fett und Fleisch

mehl erzielten Einnahmen mit dem

neuen H ö n n i c k e sehen Tierkörper
verwertungsapparate auf 11 Pfennige

stellt, jedenfalls eine Folge der er

giebigeren und ausreichenderen Ent

fettung des Fleischmehles, für welchen
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Wirkungsgrad Flensburger Angaben nicht
vorliegen.

. Apparat- Fett im Mehl
bta'dt

System o:
I0

Essen‘). . . . . Hartmann-Otte 12,3
, ). . . . . „ 23,2

Dresden’) . . . Podewils 15,3

Friedeberg’). . „ 18
Hamburg“) . . . „ 16

„ ‘-'). „ 16,3
, ß). „ 19,7

Berlin”). . . . . llartmann 17

Cöln‘) . . . . . . „ 23

„ ‘) . . . . . . Podewils 26
(iubcn . . . . . llönnicke 11,6

„ . . . . . „ 16,5

Es möge noch erwähnt werden, daß
in einer größeren Stadt, in der bisher ein

Korischer Verbrennungsofen in Benutzung
war, derselbe außer Tätigkeit gesetzt ist
und an seiner Stelle ein „Hönnickescher
Tierkörperverwertungsapparat“ seit zirka
5 Monaten die beanstandeten untauglichen

Tierkörper und Eingeweide zu Fett und
Fleischmehl aufarbeitet.

Nach den hiesigen Betriebsergebnissen
erfüllt der Apparat „Hönnicke“ die von
uns verlangten Zwecke und Garantien,
und seine Bedienung ist eine äußerst
bequeme und einfache. Er steht in seinem
Wirkungsgrade den bisher benutzten

Systemen in keiner Hinsicht nach, sondern
ist ihnen zum mindesten ebenbürtig und

leistungsgleich. Seine Ausführung erfolgt
in allen Größennummern und für die be

engtesten Raumverhältnisse.

Um nun auch Anhaltspunkte über den
‘

Marktwert des gewonnenen Fleisch
mehles zu erhalten, wurden zwei Proben
Mehl an die Agrikultur-chemische Kontroll
station der Landwirtschaftskammer für die

Provinz Sachsen in Halle a. Saale einge
sandt behufs Anfertigung einer Gesamt

analyse. Probe I war ein Mischmehl, wie
es an die Landwirtschaft und Geflügel
ziichter verkauft wird, Probe II war das
Mehl einer einzelnen Arbeitsschicht, und

‘) Diese Zeitschr., Jahrg. 11, S. 76.
') D. Schl.- u. v.-z. 1905, S. 231.

"‘
) D. Schl.- n. V.-Z. 1909, S. 509.

‘) D. Schl.- u. V.-Z. 1900, S. 201.

zwar der bisher fettreichsten Charge

Nr. 30, von der allein 362 Pfd. Fett ver

arbeitet wurden. Nach den Analysen

dieses Institutes enthielten:
Probe I Probe [l

7,40 Proz. Wasser 3,20 Proz.

53,30 „ Protein 59,00 „

16,00 „ Fett 19,40 .
20,60 ‚. Asche 14,80 „

2,70 „ stickstofffreie 3,60 „

lixtraktstofl'e

100,00 Proz. 100,00 Proz.

Auf Grund dieser Analysen ist das
Knochenfieischfuttermehl der ProbeI mit
rund 17 M per 100 kg und das der

Probe II mit 19,75 M per 100 kg zu be
werten.

Als bemerkenswert möge noch ange
führt sein, daß 4‘/-‚ Zentner dieses Knochen

fleischfuttermehles zu Fütterungsversuchen

nach Turin in Italien geschickt wurden.

Modelle des beschriebenen Apparates

und die Produkte aus ihm an Fett und
Knochentleischfuttermehl sind auf der

Hygiene-Ausstellung in Dresden aus

gestellt.

Verschiedenes aus der Praxis.

Umfangreiches Sarkom der Vorkarnmern des Herzens

bel einem Rinde.

\'ou

Tierarzt Mord,
Srhluchlhoflmpcktur in Rutenhurg.

Bei einer hochgradig wäßrigen Kuh

fand ich bei der Fleischbeschau neben

Sarkomen in den Baucheingeweiden eine

größere Anzahl beeren- und traubenartiger,
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sarkomatöser Neubildungen, die von den

Wänden der beiden Herzvorkammern aus

gingen. Das umstehende Bild stellt die
photographische Aufnahme des betreffenden

Herzens mit den aufgeschnittenen Vor
kammern dar.

Über einen Fall von Melanosls diffuse Im Perltoneum

einer Kuh.

Von

Dr. Werner Meyer, Schlachthofdirektor in Weimar.

Die Melancsis, jene abnorme Ein
lagerung von schwarzen, grauschwarzen

oder schwarzbraunen Farbstoffen in die

im übrigen völlig normalen Gewebe, tritt

uns gewöhnlich in Form der M. maculosa

‘ muskuläres

nehmlich die Lunge ist, die von der
Melanosis befallen wird, daß aber weiter

auch Leber, Unterhautbindegewebe, inter

Bindegewebe, Schleimhäute

und die häufigen Hüllen des Gehirns und
Rückenmarks ergriffen sein können. Eine
M. diffusa im Peritoneum eines erwach

senen Rindes dürfte demnach zu den

größten Seltenheiten gehören. Obwohl

schon Gurlt*) von schwarzen, rußigen
Flecken spricht, die u. a. auch auf den

serösen Häuten von Rindern beobachtet

wurden, so finde ich in der Literatur

dennoch keinen einzigen Fall erwähnt.
Ich bin nun in der Lage, eine derartige

Melanosis, die ich auf dem hiesigen

Schlachthof beobachtete, im nachstehenden

beschreiben zu können:
‚-. »‚ ‘.'
7_'‚

'‚
g
‚l '_

. ‘ " "

Melanosz's diffuse im Peritoneum einer Kuh.

entgegen, bei der die Pigmenteinlagerun

gen‘ fleckig und mehr oder weniger scharf

begrenzt sind. Weit weniger wird die

über größere Flächen sich ausbreitende,

nicht scharf umschriebene Pigmentbildung,

M. diffusa, beobachtet. Aus der ein

schlägigen Literatur ist ferner ersichtlich,

daß unsere Autoren die Melanosis für eine

kongenitale Anomalie halten, die mit

zunehmendem Alter verschwinde. End

lich aber ersehen wir aus der Beschrei

bung der einzelnen Fälle, daß es vor

Bei Vornahme der Innenbesichtigung einer

auf hiesigem Schlachtth geschlachteten, etwa

3jährigen Kuh, Simmentaler Kreuzung, be

merkte ich am Peritoneum auf beiden Seiten

wandungen je eine schwarzbraun gefärbte

Fläche, die sich bei oberflächlicher Betrach

tung wie durch Humus beschmutzt ausnahm.

Bei näherem Hinsehen aber ließ sich un

schwer feststellen, daß es sich um eine Farb

stoi’fablagerung handelte, die ihren Sitz im

Peritoneum haben mußte, da sie mit diesem

verschiebbar war. Die Pigmentierung war

schwarzbraun wie chinesische Tusche und

gleichmäßig streifig. Die Art der Streifung

war am besten mit der Jahresringbildnng des

Hartholzes (Buche, Eiche usw.) nach Anlegung
eines Schrägsehnittes vergleichbar. Die pig

mentierte Fläche reichte j edersei ts oral etwa
bis zur Ansatzlinie des muskulösen Teiles des

Zwerchfells, aboral bis zu den Übergangs

stellen der wahren Rippen in die falschen,

war also ca. 50 cm hoch und ca. 15 cm breit.

Zwecks Konservierung und mikro

skopischer Untersuchung löste ich das

pigmentierte Peritoneum heraus, befreite

seine Unterseite durch Abkratzen und

Spülen in heißem Wasser vom Fett und

spannte es zum Trocknen auf ein Brett.

Ein Abfärben konnte ich dabei nicht

beobachten, vielmehr trat die diffuse Me

lanosis deutlicher hervor.
’

*) Lehrbuch der pathologischen

Anatomie der Haussäugetiere. Berlin 1831, Bd- I
,

Seite 26.
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Herr Professor Dr. Zietzschmann in l Außer der vorbeschriebenen Pig

Zürich hatte die Güte, mir einige Ho-
Ä
mentierung am Peritoneum konnte ich nur

rizontal- und Vertikalschnitte anzuferti- noch eine schwärzliche Verfärbung der

gen. Die letzteren zeigten, daß die Pig-
}
Rückenmarkshäute in der Lendengegend

mentierungen nesterweise in der Mem- ’ in einer Länge von etwa 12—15 cm fest

brana subserosa und Membrana propria
‘
stellen; das von den schwärzlichen Häuten

bis dicht unter die Epithelschicht hinauf
‘
umschlossene Rückenmark selbst war in

lagen. Im Horizontalschnitt zeigten sich
‘
des von normaler Farbe. — Weitere

zahlreiche Haufen von braunen, gelb- Pigmentierungen waren weder an den

braunen und rostfarbenen, runden Körn-
‘
Meningen, noch an Lunge oder Leber,

ehen. Die Form der Haufen war ver- noch im Unterhautbindegewebe oder

schiedenartig und sehr unregelmäßig. Ob sonst an einer Prädilektionsstelle fest

irgendwelche Zellen die Träger der stellbar.
Pigmentkörner waren, konnte ich nicht l Die sanitätspolizeiliche Beurteilung des

feststellen, da eine Zellstruktur trotz der 1 vorbeschriebenen Falles ergibt sich wohl

Vorzüglichkeit der Schnitte nicht zu ‘ ohne weiteres: Nach Entfernung der mela
erkennen war. Die gleiche Wahrnehmung ' notischen Teile des Peritoneums und
machte Feuereißen*) an Schnitten, die i Rückenmarks (ä 35, Ziif. 15 B. B. A) war

1

l

er durch pigmenthaltige Rückenmarks-
'
die Kuh als „tauglich“ dem freien Ver

häute führte. ‚ kehre zu übergeben.
—“4
;‘)Vrli‘reirercißen, Beiträge zur Kenntnis

Dle
b‘‚ngegel?ene Ab_blldung Zelgt (_

i‚
le

der pathologischen Pigmentieruugeu in den
1%rt’
der Plgmentlerung m etwa /5 natur'

Organen der Schlachttiere. Berlin 1906, Seite 25. , llchel‘ Größe

Referate.
Beck, E., Über die Ausnutzung des Kleinert, A., Ein Beitrag
Blutes als Nahrungsmittel. ‘ zur biologischen Untersuchung von

(Zeitschr. f. Untersuchung der Nahrungs- n. Genußmittel, l '

_ ’

M 20 Reh ‚I s_ 455" \ Flersch und “ urstwaren.

' '

‘, (l.-D. Gießen 1010.)
B. hat Versuche mit Blut und Blut

wurst am Hunde und einen Versuch mit |

Blutwurst am Menschen angestellt. Auf |

Grund genau ausgeführter Stickstotf-‚ ,

Fett- und Eisenbestimmungen kommt er
zu dem Schluß, daß die Ausnützung des
Blutes und der Blutwurst als eine gute
zu bezeichnen und die letztere als ein .~. ‚ .. ,

wertvolles und zugleich billiges Volks- .

und
Wurstextrakte (Fall.lms'„ Gewurzia‘)

i an sich hemmend auf die Hamolyse ernh 'tt l .
'

r .

n
.a rungSm~

e

anzuqem~3n.Sel’
auf dessen

, w1rken. Verfasser hat nun gefunden, daßernwandfrere und appetrthche Herstellung ‘ . .

d D. l d h H

besonders geachtet werden müsse. —— Für
wlr m er m yse um ausen_

die Ausnützung des Stickstoifs und der \ . . .

Trockensubstanz der Blutwurst seitens l

elnfaches Mlttel haben’ um dle

des Menschen fand er speziell folgende

1 ä?(gzilyselgiägllftneien zustgrt;ii„erntlllls

7Verhältnisse: l . . . .

Aufnahme Ausscheidung

4

so

daß sie praktrsch für die Komplement
Tmckenmbstanz _ _ 201,9 g 4% bmdungsreaktmn brauchbar sind.

Stickstotf. . . . . 17,7 g 1,36%

l

Pappe.

Zellen

Zum Nachweis von Wurstverfäl

schungen, besonders beim Vorliegen von ge
kochter Wurst, ist neben der Präzipitin
reaktion die Komplementbindungs

l m eth 0 d e anzuwenden. Der allgemeinen
Anwendung der Komplementbindung stand
jedoch bisher entgegen, daß manche Fleisch

hlasen oder Pergamentpapier ein‘
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Zur Ausführung des Fleisch
beschaugesetzes und andere

Tagesfragen.
— Wie ist das Fleisch von Schafen zu be

urteilen, deren Fleischlymphknoten mit sog. Pseudo

tuherkulose behaftet sind?

Anfrage von Dr. Schm. in W. i. S.

Antwort: Wie bereits im letzten Jahrgang
dieser Zeitschrift S. 176 ausgeführt wurde, ist der

Erreger der I’seudotuberkulose des Schafes auf

den Menschen nicht übertragbar. Deshalb recht

fertigt es sich nicht, die Pseudotuberkulose etwa

nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen wie
die echte Tuberkulose. Eine solche Art der Be
urteilung findet auch keine Stütze in den

Ausführungsbestimmungen zum Fleischbeschau

gesetze. Bei Pseudotuberkulose ist der ganze

Tierkörper untauglich, wenn sie entweder mit
vollständiger Abmagerung oder mit der Bildung
von Käseherden in der gesamten Muskulatur

einhergeht; in den übrigen Fällen sind nur die
veränderten Teile untauglich, während der Rest
des Tierkörpers tauglich ist.

Amtliches.
— Königreich Preußen. Verfügung des Mlniste

rium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, be
treffend Statistik der Schlachtvieh- und Flelschbeechau,

vom 17. Februar 1911.

In dem Runderlasse vom 20.Juli 1904 —
I. G. a. 54681. Ang. M. f. I../M. 7736 M. d. g. A./l.
11523 F. M./Ila. 6177 M. d. I. e— Abschn. II,
lfd. Nr. 1, ist bestimmt werden, daß auch Fleisch
beschauer, die zugleich Trichinenschauer sind,

über die Trichinenschau (einschließlich der

Finnenschau) die vorgeschriebenen Nachweise,

getrennt von denjenigen für die allgemeine
Fleischbeschau, anzufertigen haben. Ans der

Nachprüfung der dem Königlichen Preußischen
Statistischen Landesamte gemäß Ziffer III und
IV der Anweisung vom 31. Oktober 1908 zu
gehenden Vierteljahrsnachweise hat sich ergeben,

daß verschiedentlich nur die lediglich vom
Trichinenschauzwange betroffenen Schweine in

die Trichinenschaunachweise, die der Fleisch
"
besehen und der Trichinenschau unterworfenen

Schweine dagegen nur in die Nachweise über

die allgemeine Fleischbeschau eingetragen werden

sind. Diese Auffassung der eingangs bezeichneten

Rundverfiigung ist unrichtig. Ich ersuche

Euer . . . . . daher ergebenst‚ die unterstellten

beamtcten Tierärzte und alle Fleischbeschauer,

die zugleich Trichinenschauer sind, unverzüglich

darauf aufmerksam zu machen, daß in die viertel

jährlichen Nachweisungen über die Trichinen

schau alle auf Trichinen (einschl. Finnen) unter

suchten Schweine aufzunehmen sind, also auch

die der Fleischbeschau und der Trichinenschau
unterworfenen Schweine unbeschadet dessen,

daß sie auch in der Jahresstatistik über die

Fleischbeschau nachzuweisen sind. Den Kreis—

(Bezirks-) Tierärzten ist außerdem eine gewissen
hafte Nachprüfung der ihnen zunächst angehenden

Vierteljahrcsnachweise auf die Befolgung dieser
Vorschrift hin vor ihrer Weitergabe zur Pflicht
zu machen. Im Auftrage: Schroeter.

Versammlungsberichte.
——Bericht über die Versammlung des Vereins

der Schlachthoftlerirzte Westfalens am 4. Dezember

1910 in Hagen.

Um 11‘}, Uhr eröffnete der Vorsitzende, Herr
Schlachthofdirektor Clausn itzer-Dortmund, die
zahlreich besuchte Versammlung. Anwesend

waren: Veterinärrat Blome-Arnsberg, Claus
nitzer - Dortmund, Clausen - Hagen, Dr.
Kirsten-Haspe, Thurmann-Altena, Tiemann
Siegen, Dr. Schmidt-Lünen, Dr.Lange-Neheim,
Westhoff - Menden, Dr. Dönecke - Bochum,
Dr. Friekinger-Bochum, Beckhaus-Dorstfeld,
Nieder - Dortmund, Dr. E ckhardt - Dortmund,
Albrecht-Minden,Gladen-Buer,lldeinckmann
Bocholt, Dr. Henze-Linden (Ruhr), Dr. Berg

Hagen (als Gast), Vcerhoff-Herford, Dr.Maaß
Essen, Osterburg-Lippstadt, Damm-Pletten

berg, Büscher-Wanne, Voß-Gladbeck, Ober
sehulte-Liidenscheid, Seiberth - Langendreer,
Eilert - Iserlohn, Dr. Müller - Düsseldorf (als
Gast) und Bullmann-Witten.
Bei Punkt 1 der Tagesordnung: „Geschäft

liches“ gelangt unter anderem ein Schreiben des

tieräirztlichen I’rovinzialvereins für Posen zur

Verlesung, das zu einem regen Besuch der

Internationalen Hygiene - Ausstellung in
Dresden 1911 auffordert und den Wunsch
ausdrückt, daß alle Delegierte sich auf einen

bestimmten Tag, den Eröt'fnungstag, zur Teil

nahme in Dresden einigen möchten. Der Verein

wird wahrscheinlich durch einen Delegierten

vertreten sein.

Sodann nahm die Versammlung Kenntnis von

dem Schreiben des Herrn Geh. Reg-Rats Prof

Dr. Schmaltz, betr. Verbesserung der prak
tischen Ausbildung der Tierärzte.
Ferner beschließt der Verein, einstweilen beim

Deutschen Veterinärrat zu verbleiben und dessen

Beschlüsse abzuwarten.

Zur Aufnahme hatten sich in den Verein

gemeldet und wurden aufgenommen: Schlachthof

direktor Ostcrb urg - Lippstadt, Schlachthof
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tierarzt Nieder- Dortmund und Schlachthof
dirsktor Büschen-Wanne.
Den Kassenbericht erstattete der Kassierer,

Herr Schlachthofdirektor Thurmann-Altena.
Die Kasse wurde geprüft und für richtig be
funden, dem Kassenwart Entlastung erteilt.

Der 7. Punkt der Tagesordnung: „Stellung
nehme derLandwirtschaftskammer zu der
vorgeschlagenen einheitlichen Wiege
ordnung“, wurde vorweggenommen und gelangte
mit geringfügigen Abänderungen in der in voriger

Versammlung gefaßten Form zur Annahme.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: „Abänderung

einer Reg.-Pol.-Vorordnnng, betr. Tötung der Schlacht

tlsro", hatte Schlachthofdirektor Thurmann
Altona das Referat übernommen und empfahl

folgenden Antrag:

„Nach 5 1 Abs. 1 der Amsberger Reg-Pol.
Verordnnng vom 8. V. 00 ist zur Betäubung
von Schlachtvieh nur Kopfschlag zulässig. Der

Verein der Schlachthoftieriirzte Westfalens hält

es in seiner am 4
. XII. 10 getätigten Ver

sammlung für nötig, daß auch andere Be

täubungsartcn. z. B. mit Schußapparaten, an

gewandt oder von Fall zu Fall vorgeschrieben
werden können. Kopfschlag ist bei schweren

Bullen oft unsicher in seiner Wirkung und

führt hier leicht zu Tierquälerei. Der genannte

Verein bittet deshalb die Kgl. Regierung zu
Arnsberg, durch Abänderung genannten Para

graphcns oder entsprechenden Nachtrag die

Möglichkeit einer anderen Betäubung zu

schaffen.“

In der Diskussion führte (Hausen-Hagen aus,
daß seiner Ansicht nach die Eingabe wohl wenig

Erfolg haben wllrde, und es deshalb zweck

mäßiger wilre, abzuwarten, wie sich der Reichs

tag zu der Schächtfrage stellt, und erst dann zu

dieser Materie definitiv Stellung zu nehmen.

Oberschulte- I.üdenschcid dagegen empfiehlt
warm den Antrag Thurmann, der auch schließ

lich angenommen wird.

Es folgt der Vortrag von Schlachthoftierarzt
Dr. Eckhardt-Dortmund „Über m Nachweis m
Pferdsüslsch mittels der hlologlsclren Methode“.

Der sehr sorgfältig ausgearbeitete Vortrag '

fand den allgemeinen Beifall der Versammlung.
Aus ihm sei kurz folgendes erwähnt. Wegen
der großen praktischen Bedeutung, die die Ver

fälschungen durch Pferdefleisch im gewerblichen
Leben haben, ist ihre Erkennung und ihr Nach

weis für uns ein dankbares Gebiet. Der erste,

der ein sicheres Mittel zum Nachweis gewonnen
zu haben glaubte, war Niebel, indem er auf
die im Verhältnis zu anderen Fleischartcn große

Menge Glycogens im Pferdefleisch hinwies. Das

nach ihm benannte Verfahren beruht auf der \

quantitativen Feststellung des Glycogens und

ist nicht einfach. Eine bequemere, qualitative
Methode für das Vorhandensein von Glycogen

gaben Bräutigam und Edelmann an, die
darauf beruht, daß Glycogen mit Jod einen
burgunderroten Ring an der Berührungsstelle
bildet. Zu bedenken ist bei der Glycogen

methode, daß das Fleisch von Föten und

nüchternen Kälbern einen hohen Gehalt von

Glycogen besitzt, ja selbst Rindfleisch davon
unter Umständen nicht frei ist. — Ein zweites

Verfahren beruht auf der Bestimmung des

Brechungsvermögens von Pferdefett. Übersteigt
die. Refraktometerzahl den Wert von 51,5, so
ist auf die Gegenwart von Pferdefleisch zu

schließen. — Einem dritten Verfahren liegt die Be

stimmung der Jodzahl des Pferdefettes zugrunde.
Das Ergebnis wird als positiv angesehen, wenn

die Zahl 70 erreicht oder überstiegen wird.

Verhältnismäßig jung ist die letzte Methode,

die biologische.

Betrachtet man zunächst die gesetzlichen
Vorschriften, die bei der Untersuchung von

Pferdefleisch zurzeit in Betracht kommen, so
findet man in der Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 22. Februar 1908, betr. Änderung

der Ausführnngs-Bestimmungen D, daß bei der

Auslandsbeschau in Verdachtsfällcn in erster

Linie die biologische Methode angewandt werden
soll. Führt diese, heißt es weiter, z. B. bei

ungeeigneter Beschaffenheit des Materials nicht

zu einem entscheidenden Ergebnis, so sind die

unter 2 und 3 vorhin erwähnten Verfahren ein

zuschlagen. Man sieht also, daß der Glycogen
Nachweis als unzuverlässig ausgeschaltet ist.

Eine Ministerial-Vcrfügung vom 13. Oktober 1908

weist darauf hin, daß auch im Inland besonders

bei Wurstvufälschungen das biologische Ver

fahren sich mit Nutzen würde anwenden lassen.

Bezüglich der Technik der biologischen

Untersuchung ist die Darstellung der uns am

meisten interessierenden Untersuchung von mit

Pferdetleisch verfälschten Würsten beachtenswert.

Zudem vollzieht sich das Vorfahren mit Pferde

fleisch in Stücken, Pferdedärmcn usw. ziemlich

analog. Wie schon erwähnt, sieht der Ministerial

erlaß vom 13. Oktober 1908 die biologische

Methode bei Verdachtsfällen vor. Da die Ver

fälschung der Wurst immer nur prozentualiter

erfolgt, so ist die makroskopische Diagnose

ebenso schwer wie unsicher. Der häufig an

gegebene „dunkelbrannroto‘I Farbenton kann

ebenso vom Fleisch alter trockener Kühe und
von Bullen herstammen, der „silßliche“Geschmsck
ebenso seine Herkunft dem Zusatz von Rohr
zucksr verdanken. Wichtiger ist schon. daß das
Aussehen der Schnittfläche bei so verfälschten
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Würsten meist ein stumpferes ist, und daß sich

beim Durchbrechen viele trockene, zähe, lang

ausziehende Fasern zeigen. Auch kann einem
wohl ein auffallend niedriger Preis sowie eine
für die betreffende Sorte auffällig feine Ver
arbeitung des Wurstgutes einigen Anhalt geben.

Was die Untersuchung selbst betrifft, so ist

vorauszuschicken, daß alle Gefäße, die zur Be

nutzung gelangen, peinlich sauber und steril

und alle Flüssigkeiten absolut klar und steril
sein müssen. Außerdem muß der eigentlichen

Untersuchung eine Vorprüfung auf die Brauch
barkeit des Antiserums vorausgehen.

Diese Vorprüfung wird in der Weise vor
genommen, daß man in das I. und II. von drei
Röhrchen je 1 ccm einer Pferdeserumverdiinnung
von 1:1000, in das III. 1 ccm physiologische
Kochsalzlösung tut. Alsdann setzt man zu

Röhrchen I und III 0,1 ccm des zu prüfenden
Antiserums, zu Röhrchen II 0,1 ccm normales
Kaninchenserum. Tritt nun in Röhrchen I
innerhalb fünf Minuten eine Trübung ein, während

die beiden anderen klar bleiben, so ist das
Serum brauchbar.

Da die verfälschten Würste manchmal nur

verhältnismäßig wenig Pferdefleisch enthalten,

so dürfen nicht zu kleine Proben, sondern etwa

50 Gramm zur Verarbeitung gelangen. Das aus

der Mitte der Wurst entnommene Material wird

möglichst von Fett befreit und wenn erforderlich

noch zerkleinert. Die Masse wird alsdann in

ein kleines Kölbchen gebracht und mit einem

Glasstabe gleichmäßig auf dem Boden verteilt

und mit zirka 50 Gramm physiologischer Koch

salzlösung übergossen. Andere Lösungsmittel

sind wegen der Gefahr der Niederschläge zu

vermeiden. Die nun erfolgende Auslaugung der

einzelnen Wurstsorten ist eine ganz verschiedene.

Bei Würsten, die nur schwach geräuchert sind,

ist schon nach 20 Minuten das nötige Eiweiß in

Lösung gegangen, während dies bei stärkerer

Räucherung‚ Pökelung und bei faulendom Fleisch

bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen kann.

Hat eine langandauernde heiße Räuchcrung oder

ein völliges Garkochen stattgefunden, so ist die

biologische Methode ebensowenig anwendbar,

wie bei sterilisierten Würstchen in Büchsen.

DieAuslaugung des Eiweißes durch Schütteln

beschleunigen zu wollen, ist nicht ratsam, weil

hier die Gefahr vorliegt, daß kleine Fetttröpfchen

mitgerissen werden, die eine Trübung der Lösung

verursachen.

Zur Orientierung, ob die Lösung brauchbar
ist, gießt man zirka 2 ccm in ein Reagierglas
und schüttelt stark. Ein längere Zeit stehen
bleibender Schaum ist ein positives Zeichen

hierfür.

Nach diesem Versuche gilt es, ein absolut
klares Filtrat herzustellen. Bei frischen Würsten
gelingt dies in der Regel schon durch gute
gehärtete doppelte Filter (z. B. Schleicher & Schüll
Nr. 575). Bei stark geräucherten und gesalzenen
sowie faulenden Würsten kommt man aber hier

mit nicht zum Ziel. Hier ist die Filtration durch
ausgeglühte Kieselgur sehr am Platze. Aus
gezeichnet eignen sich auch die Berkefeldschen
Kieselgurkerzen.

Ist das Filtrat völlig klar, so muß die er
forderliche Verdünnung hergestellt werden. Zu

diesem Zwecke kocht man zirka 1 ccm des
Filtrates mit einem Tropfen Salpetersäure von
1,153 spez. Gewicht. Tritt wie meistens sofort
ein flockiger Niederschlag auf, so muß das
Filtrat noch so lange mit physiologischer Koch

salzlösung verdünnt werden, bis bei erneuter

Kochprobe eine gleichmäßig opaleszierende

Flüssigkeit erscheint. Dies deutet auf die

ungefähre Erreichung einer Verdünnung von

1:300.
Hierauf ist die Reaktion zu prüfen, die am

besten neutral ist.

Die für unsere Untersuchung in Frage
kommenden Kontrollelösungen von Würsten mit

und ohne Pferdefleisch werden in gleicher Weise

hergestellt.

Zur Reaktion selbst benutzen wir sechs

kleine Reagierglüser. Wir füllen
in Röhrchenl 1 ccm der zu untersuchenden

Wurstlösung,

„ „ II 1 ccm der zu untersuchenden
Wurstlösung,

„ „ III 1 ccm einer sicher Pferdefleisch
enthaltenden Wurstlösung,

„ „ IV 1 ccm einer kein Pferdefleiscb
enthaltenden Wurstlösung,

„ „ V 1 ccm physiologische Kochsalz
lösung,

„ „ VI 1 ccm der zu untersuchenden
Wurstlösung.

Zugesetzt wird zu
Röhrchen I 0,1 ccm Pferde-Antiserum,
„ II 0,1 „ normales Kaninchenserum,

„ 111 0,1 „ Pferde-Antiserum,

„ 1V 0,1 „ „

„ V 0‚1 „ „

„ VI bleibt ohne Zusatz.
Da für die positiven Fälle der Untersuchung

kein Anhalt vorliegt, wieviel Prozent Pferde
fleisch vorhanden ist, so sind Angaben über

Stärke und Dauer der Reaktion nicht zu machen.
Es können z. B. noch nach 10 Minuten spezifische
Trübungen auftreten. Jedenfalls muß beim Vor

liegen von Pferdefleisch in Röhrchen I und III
eine Trübung oder ein Niederschlag sichtbar



—295—

’2
3
-‘
Ä

'3
'=
ä
'

n
?
i.
r

sein, während die übrigen Röhrchen klar bleiben

müssen.

Den nächsten Vortrag: „Über zweckmlßlgs

Dsnsturlsruug untauglichen Flslschss“ hatte Kollege

Thurmann-Altena übernommen und er führte
hierzu folgendes aus:

Die Notwendigkeit, untaugliches Fleisch

durch Behandlung mit Flüssigkeiten oder festen

Stoffen unbrauchbar zum menschlichen Genusse
zu machen, tritt an den Tierarzt vorzugsweise
außerhalb der Schlachthöfe heran. Doch kann

die Donaturierung auch in letzteren erforderlich

sein, wenn es sich darum handelt, Fett zu

technischen Zwecken oder Fleisch als Futter

für Tiere zu verwerten. Es dürften deshalb wohl
einige Anregungen der Nachprüfung wert sein.

Nach 5 39 der preußischen Ausführungs

bestimmungen, betreffend die Schlachtvieh- und

Fleischbeschan, vom 20. März 1903, ist bei

Fleisch, sofern es als Tierfutter verwandt werden

soll, eine Einspritzung auffälliger, von der

Fleischfarbe abweichender Farbstoffe vorgesehen.
Hierbei hat man jedenfalls an die Lakespritze

gedacht, deren Anwendung bei lebenswarmcm
Fleisch wohl leicht möglich ist. Falls das

Fleisch aber kalt oder gar gefroren ist, dürfte
sich nichts mehr einspritzen lassen. In einem
solchen Falle ist es meinem Schlachthofaufseher
widerfahren, daß er bei Anwendung von Gewalt

einen erheblichen Teil der Ladung ins Gesicht
bekam, ohne das Fleisch zu durchtränken; zur

Wiederholung ist ihm die Lust vergangen.
Ein Anlegen von langen, tiefen Schnitten,

tunlichst eng nebeneinander, und Färben der

selben, sowie nicht zu sparsame Anwendung
des dreieckigen Stempels dürfte den Zweck auch

erreichen lassen. Die Lunge lltßt sich, sofern
die Bronchien nicht angeschnitten sind, leicht

denaturi_eren, indem man sie von der hoch

gehohenen Luftröhre aus anfüllt.

Das nach vorstehend genanntem Paragraphen
zur Denaturierung zugelassene Chergießen mit

Steinöl dürfte von zweifelhaftem Wert sein.
Ich habe einmal Lungenstücko in einem Topf
reichlich damit begossen, nach fünf Minuten

langem Stehen einige Male mit Wasser ab

gespült und gekocht. Nach ‘/
‚ stündigem Kochen

war der Geruch nur noch gering und nach einer

weiteren Viertelstunde so schwach, daß ihn die

Hälfte der zugezogenen Personen gar nicht mehr

wahmahm.

Auch Täuschungen sind bei dem farblosen

Steinhl nicht ausgeschlossen. Erzählen doch,
nach Angabe eines mir bekannten Fleisch

beschauers, dessen Metzger, daß sie dem vor

Jahren die Fleischbeschau ausübenden Sach

verständigen eine Flasche mit Wasser zum Be

gießen in die Hand gaben, die von außen mit

Steine] beschmiert war, also danach roch, so daß

er ahnungs- und zwecklos Wasser verwandte!

Zur Donaturierung von Fett dürfte Farbe

nicht immer am Platze sein. Mir ist von Metzger—
gesellen bekannt geworden, daß sie solches Fett

durch die Fleischhackmaschine drehten und dann
als ausschließliche Säuberung Lungen hinterher
mahlten. Auch kann vielleicht solches Fett in

Kesseln ausgelassen werden, die sonst für taug
liche Tierteile benutzt werden.

Bei verdünntem Kreolin oder wasserlöslichem
Saprol dürften die manchen anderen Mitteln an

haftenden Ühelstitnde nicht eintreten.

An der dem Vortrag folgenden Aussprache
beteiligten sich die Kollegen Albrecht-Minden -

und Damm-Plettenberg.
Beim nächsten Punkt der Tagesordnung

stellte Dr. Müller-Düsseldorf folgenden Antrag
zur Diskussion:

„Die Polizeitierärzte Rheinlands und West

falens, denen sich der Verein der Schlachthof

tierärzte der Rheinprovinz und der Verein der

Schlachthoftierärzte Westfalens anschließen,

gestatten sich, dem Herrn Minister für Land

wirtschaft, Domänen und Forsten die Bitte zu

unterbreiten, der polizeilichen Beaufsichtigung
des Fleisch- und Fischverkehrs, der sog.

außerordentlichen Flslschbeschu, die als Er
gänzung der obligatorischen, durch das

Schlachtvieh- und Fleischbeschau—Gesetz vom

3
. Juni 1900 geregelten Fleischbeschau in

sanitärem Interesse unbedingt überall ein

geführt werden sollte, seine Aufmerksamkeit

znzuwenden und die Ministerialverordnung
vom 17.August 1907 dahin zu erweitern, daß

nicht nur die Fleischmärltte und die Fleischer

laden hezw. die sonstigen Räumlichkeiten, in

denen Fleisch feilgehalten wird, sondern

sämtliche Räume, in denen animalische Nah

rungsmittel aufbewahrt, verarbeitet oder ver

kauft werden, einer regelmäßigen polizeilichen

Beaufsichtigung unterworfen werden, daß zu

den Revisionen stets ein Tierarzt zugezogen
wird und diese Revisionen in jedem der an

geführten Räume mindestens alle 8 Monate

einmal oder sogar alle Monate einmal, wie

Württemberg es in 578 seiner Vollzugs
bcstimmungen zum Gesetz, betr. die Schlacht

vieh- und Fleischbeschau, vorschreibt, vor

genommen werden.

Wir bitten, die Polizeibehörden anzuweisen,
die zur Wahrung der Vorschriften des Nah

rungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879 vorge
schriebenenNahrungsmittelproben animalischen

Ursprungs zunächst einer tierärztlichen Unter
suchung unterwerfen zu lassen, sofern nicht
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von vornherein feststeht, daß es sich lediglich
um Feststellung verbotener Zusätze handelt.“

Der Antrag wurde nach langer Debatte an—
genommen. An die Sitzung schloß sich ein
gemeinschaftliches Mittagessen.

Dr. Ki rs t e n, Schriftführer.

Büchersehau.
— Hutyra und Merck, Spezielle Pathologie und

Therapie der Haustiere. Dritte umgearbeitete
und vermehrte Auflage. Zwei Bände. Jena 1910.

Verlag von Gustav Fischer. Preis 50 M.

Das rasche Erscheinen der dritten Auflage

. des Hutyra-Marekschen Werkes, knapp zwei
Jahre nach der Herausgabe der zweiten, ist als

ein Beweis der Wertschätzung anzusehen, deren

es sich bei den Tierärzten deutscher Zunge er

freut. Die Anlage des Buches und die Art der

Darstellung sind an dieser Stelle bereits gewürdigt

werden. Die neue Auflage zeugt davon, mit

welchem Erfolge die Verfasser bemüht waren,

namentlich die neuen Feststellungen auf dem

Gebiete der ansteckenden Krankheiten in voll

kommener Weise in ihrem Buche zu verwerten.

Es scheint, als ob diese sorgsam referiercnde

Art der Behandlung auch der noch nicht völlig

abgeklärten neueren Feststellungen von Vielen,

Praktikern und wissenschaftlichen Arbeitern,

als ein besonderer Vorzug der speziellen

Pathologie und Therapie von Hutyra und

Marek angesehen wird. Von Andern werden

die dem Texte in großer Zahl beigegebenen

Abbildungen (insgesamt 376), die zum Teil

farbig ausgeführt sind, als sehr erwünschte

Beigabe betrachtet. Jedenfalls ist hervor

zuheben, daß die dritte Auflage völlig up to

date gebracht ist und daher gleich ihren Vor

gängerinnen ihrem Besitzer als guter Mentor

für das Gesamtgebiet der Pathologie und

Therapie sich erweisen wirdf Union cf South Afrlcs, Departement of Apri
culture. Report of the Governement Veterlnsry

Bscterlologlst for the leer I909/i0. Pretoria 1911.

Der von A. Theiler herausgegebene Jahres
bericht über die Forschungsarbeit in Onderste

poort enthält Arbeiten von Theiler selbst über
das Ostküstenfieber und über die „Stijf
ziekte des Rindes, von K. F. Meyer (jetzt
in Philadelphia) über die Kochschen Kugeln
beim Ostküstenfieber, über die Chemo
therapie bei der Hundepiroplasmose und
über die Serodiagnostik des Rotzes, ferner
von Richard Gonder (jetzt im Ehrlichschen
Institut in Frankfurt a. M.) über die Entwick
lung des Theileria parva, den Erreger

des Ostküstenfiebers, von J. Burtt-Davy
über Crotolaria burkeana und andere
Legurninosen, von Hans Sieber (jetzt in

Deutsch-Südwestafrika) über An aplasrna mar

ginale (Theiler), von Botelho (jetzt in
Lourenco Marques) über die Behandlung der
Hundepiroplasmose mit Trypanblau, end
lich von G. Lichtenheld (in Daressalaml über
Komplementbindung bei Pferdesterbe
und Ostküstenfieber.
Aus dieser Inhaltsangabe erhellt, daß der

vorliegende Bericht gleich den früheren eine

Fülle bedeutender Arbeiten enthält, die von

Interepsenten im Original gelesen werden

müssen.

— Konlng‚ C. 1., Biologische und biochemische

Studien über Milch. Aus dem Niederländischen

übersetzt von Dr. J. Kaufmann-Bonn. Drittes

(Schluß-) Heft. Verlag von M. Heinsius Nach.

folger. Leipzig 1911. 144 S. Preis M. 3.

Das vorliegende Schlußheft der von Dr.

Kaufmann-Bonn übersetzten Koningschen

Studien über Milch behandelt die Biestperiode

der Tiere und das Pasteurisieren. In dem Ab

schnitt Bicstperiode mit besonderer Berück

sichtigung der Zusammensetzung der Milch

werden eingehende Tabellen über die chemische

Analyse und über die biologischen Eigenschaften

(Peroxydase, Katalase, Diastase, Reduktase,

Leukozytengehalt) des Kolostrums der Kuh, der

Frau, der Ziege, der Eselin, der Stute und der

Hündin mitgeteilt. Auf Grund seiner Analysen

stellt Verfasser 34 einzelne Schlußsätze auf, die

im Original eingesehen werden müssen Als

allgemeiner Schlußsatz wird angegeben, daß 68

nicht möglich ist, eine Säuglingsmilch zusammen

zusetzen, die die chemisch-biologischen Eigen

schaften von Frauenmileh besitzt. Im zweiten

Abschnitt werden die für das Pasteurisieren der

Milch wichtigen cxperimentalen Grundlagen be

sprochen (Erwärmen im allgemeinen, Häutcben

und Schaumbildung, bakteriologische Unter

suchung von roher und sodann erwärmter Milch,

bakteriologische Untersuchung von Milch aus

verschiedenen Schichten u. a.). Hinsichtlich der

Abtötungstemperaturpathogenerlliikroorganismen

folgert Koning, der über diese Frage selbst
ständige Untersuchungen jedoch nicht angestellt

hat, aus den Angaben in der Literatur, daß der

Tuberkelbazillus in Milch seine infizierenden
Eigenschaften für Meerschweine durch 20 Minuten

dauernde Erwärmung der Milch auf 60° C oder
auf 65° C während einer viel kürzeren Zeit

Verliert (Typhus-, Diphtherie-, Cholera— und

Dysenteriebazillen sowie der Mikrokokkus des

Maltafiebers werden bei 60n abgetötet). Auf
Grund zahlreicher Beobachtungen stellt Koning
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in den Molkereien

l. Erwärmen der Milch
Flaschen.

2
.

Einstellen der Flaschen,
unter Wasser sind.

3
.

Eine gleichmäßige Erwärmung des Wassers,
wodurch die Milch auf 70° C gehalten
wird.

"l geschlossenen

so daß sie ganz

Eine Erwärmungsdaner von 43 Minuten.
Eins schleunige Abkühlung der Milch auf
ungefähr 12° C.
Schließlich werden in diesem Abschnitt noch

Untershehungen über den Einfluß des Pasteuri
sierens auf den Enzymgehalt bekanntgegeben.
Verfasser hat hierbei gefunden, daß es Tiere
aus ganz bestimmten Ställen gibt, die eine Milch
mit thermostabiler Rednktase und einer thermo
stabiler Katalase liefern. Man darf daher in
keinem Falle annehmen. daß eine positive
Reduktasenreaktion (Entfärbung der Formalin

methylenblaulösung) und eine positive Katalase
reaktion in Beziehung zu einer unzureichenden

Pasteurisierung stehenv

Das vorliegende Schlußheft. bringt im
einzelnen noch soviel wichtige Ergebnisse, die
im Referat nicht berücksichtigt werden können,
sodaß ein eingehendes Studium dieses wie der

früheren Hefte der Koningschen Studien für
den Milchhygieniker nur dringend empfohlen

werden kann. Poppe

Neue Elnqlnqs.
— Braun, loh., Das Schmarotzertum des

Strongylus psrsdoxus. I.-l)‚ Gießen 1910. Homberg
a. d

.

Ohm 1910.- Lebbin, 6., Allgemeine Nuhrunßsrnlttslkunds.
Ein Hand-, Lehr- und Nachschlagebuch für

Nahrungsmittelgewerbetreibende, t'hemiker, Tier

ärzte, Mediziner, Apotheker, Verwaltungs- und

Justizbeamte. Berlin l9ll. Verlag von Leonhard
Simion Nachf. Preis 12,50 M.
——lelsk‚ Albert, Untersuchungen über fünf lm

Flslsche notgeschlschteter Tiere gefundene Amtli

robler. Berlin 1910.- Lenzen, H., Über die Bedeutung und den
pruktlsehen Wert der gebräuchlichsten

i
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suchungsmetheden der Milch. Arbeiten aus dem ‚‘

bakteriologiscbcn Laboratorium des städtischen

Schlachthofes in Berlin, Heft 3. Leipzig 1911.
Verlag von Otto Nemnich.
—- Freud, Otto, Beltrsg zur pntholoqlschen

Austernle der Geflügeleholera. l.-D. Bern 1909.
Berlin 1910.
-— Bussel, H. L, und Hastlngs, E. 6.,

A 0stechlsm on bovlne Tubereulosls. Agrieulture
Experiment Station of the (Tollcge of Agriculture

—
Schaben, L,

Dermatoestrus oreotra lspec. aus
Deutsch-Südwestnfrlkn sowie Bemefkunngoe\ii

zum
Genus Dermatosstrus Br. S.-A. aus denStt2nngsberichten der Gesellschaft Natur

forsehender Freunde 1910, Nr. 10.

Kleine Mitteilungen.
—— Ist der flerärztllche Sachverständige in der

Llille‚ aus dem luhalt des Magens und des Darmes
der Sehlnehttlsre festzustellen, ob dleselben nüchtern
abgeliefert wurden? Schlachthofdirektor Pflug.
maeher tI.'D. Bern 1910, Hannover 1910i ver‚
meint diese Frage, da es nicht möglich sei, aus
dem lnhalt des Magens einen völlig unanfecht
baren Schluß zu ziehen. wann das letzte Futter
gereicht worden ist. Durch ein übermäßiges
Füttern 8—10 Stunden vor der Schlachtung
könne ebenso ein bedeutendes Mehrgewicht der
Schlachttierc erzielt werden, wie durch eine
Fütterung 3—4 Stunden vor der Schlachtung in
gewohnter Weise.
—- Als Ursache des .‚Bnekgsruchss“ der ZIsgen

blicke bezeichnet Kreisticrarzt Wenzel im
„Ziegenzllchter“ den Urin und er empfiehlt, den
Böcken vor und während der Brunst die Haare am
Bauch, an der Unterbrust und an den Vorderbeinen
abzuschceren, sowie den Bart möglichst kurz zu

halten. da der Bock in der Brunstzcit an diese
Teile den Urin mit Vorliebe abspritze, ferner

die Böcke wöchentlich zweimal mit einem Mittel

zu waschen, das den schönen, geheimnisvollen

Namen „llilehtin“ erhalten hat und aus ätherischen

Ölen sowie aus aromatischen Kohlenwasserstoffen

bestehen soll.
— Fragmentntlo museulorurn. Professor Dr.

A. l’ostolka, stlldt. \'eteriniiramtsinspektor in
Wien, beschreibt (l.—D. Bern 1910) einen Fall
von l-‘ragmcntatio musculorum, der an einem ihm

zurl'ntersuclmug übergebenen Schinkenstllekchen

festgestellt wurde. Er nimmt an, daß es sich
wohl um eine agonale Erscheinung gehandelt
habe, da für den Menschen festgestellt sei, daß

die Fragmentation der Herzuruskulatur durch

eigentümliche Kontraktionen der Fasern des

Myokards in der Agone verursacht werde.
— Über Bankennsurorne um Illndsrhsrzsn.

Franz Peters (l.-D. Gießen 19l0\ hat unter
Busse fiinf sog. ltankenneurome am Herzen des
Rindes histologisch untersucht und festgestellt,

daß es sich um Geschwülste handelt. die vom
Nervengetlecht des Herzens und der großen

Gefäßstämme ausgehen. Die (icschwulstbildung
tritt in einer diffusen Verdickung sämtlicher
Fäden sowie in stärkeren, walzenfürmigeu oder
knotigen Auftrelbungen hervor, die unter Unt

Madison.Circular oflnformation Nr.23. Jan. 1911. 1 ständen bedeutenden Umfang gewinnen. Nach
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dem die Geschwülste aufbauenden Gewebe handelt

es sich um Fibrome, aber um Fibrome eigener

Art, die für das Nervengewebe charakteristisch
sind. Wirkliche Neurome seien bei Tieren sehr

selten. Peters hat in der Literatur nur den
durch Feldhus beschriebenen Fall gefunden, bei
dem es sich nach seiner Ansicht um Neurome

des Sympathikus gehandelt hat.
— Über Schwefelwseeentoifn sehwele In feulenden

tierischen Organen. Karl Gläser stellte in einer
unter Geppert angefertigten Arbeit (I.-D. Gießen

1910) fest, daß sich bei der Fäulnis von Mus

kulatur, Organen und Blut wechselnde Mengen

von H,S bilden, die bei Anwendung von 50 g
bei Fleisch bis zu 7,5 mg, bei Gehirn bis 7 mg,

bei Niere bis zu 6 mg, bei Leber bis zu 4 mg und

bei Blut bis zu 3,4 mg steigen können.

— Zur Frage der Kühlhsueventllstlon. Herrn

Schlachthofdirektor Lauff in Merzig a. d. Saar
ist Gebrauchsmusterschutz auf ein Kühlhausfenster

unter der Bezeichnung „Schlachthofdirektor
Lauffs bewegliches und luftdicht schlie
ßendes Kühlhausfenster“ verliehen worden.
Das zu jeder Zeit zu öfinende Kühlhausfenster

ermöglicht es, während der Außerbetriebsetzung

der Kühlmaschinen der Anlage die Kühlräume

mit frischer Luft zu versehen und dadurch die

Bildung von Schimmelpilzen in den Kühlräumen,

sowie die Entstehung schlechter, dumpfiger

Luft in ihnen zu vermeiden. Das Fenster ist

dadurch gekennzeichnet, daß es um Scharniere

aufklappbar ist und mit Hilfe von Dichtungs

sehrauben und Dichtungsmitteln im geschlossenen

Zustand vollkommen abgedichtet werden kann.

Das Lauffsche Kühlhausfenster hat außer

dem Vorteil einerjederzeit möglichen Ventilation

den Vorzug, daß beim Herabsinken der Außen

temperatur diese dem Kühlhaus in einfacher

Weise und ohne die Masehinenanlage zu Hilfe

nehmen zu müssen, dadurch nutzbar gemacht

werden kann, daß die Fenster nach Belieben

geöffnet werden.

— Finnen- und Trichinenfunde in Österreich.

In Karlsbad i. B. sind nach dem von Metiner
erstatteten Berirht über die Fleischbeschau und

Lebensmittelkontrolle im Jahre 1910 Rinder- :
Tuberkulose, sondern auch bei leichteren Fällen,finnen bei 0,9 Proz. der geschlachteten Rinder

gefunden werden. Wegen Sehweinefinnen
wurden 582 kg von auswärts eingeführtes Fleisch

und wegen Trichinen ein Schwein beanstandet.
Auf den Meßnerschen Bericht sei im übrigen
hier besonders hingewiesen, da M eßner die
gesamte Lebensmittelkontrolle in Karls

bad i. B. übertragen ist.
— Zur Verbreitung der Rinderflnne bei fran- r

zöeisehem Schlachtvieh. Nach einer Mitteilung
in „L’Hygitanegde la Viande et du Lait“ beob

achtete Raymond in den Jahren 1908 und 1909
unter 460 Rindern 16 finnige und unter 90 Kälbern
im Alter von 2—5 Monaten 16 (= 17,77 Prozent!).
— Trichinenfunde In verschiedenen Trichinen

sflrauproben. Bei einem am 28. April d. J. in Nürn
berg geschlachteten Schweine wurden ermittelt in

den Zwerchfellpfeilern 24 Präparate 87 Trichinen,
dem Zwerchfell 24 „ 28 „
der Zunge 24 „ 18 „
dem Kehlkopf 24 „ 7 „

bei einem am 24. Mai geschlachteten Schweine in

den Zwerchfellpfeilern 24 Präparate 13 Trichinen,
1Y! ” 13 7 l

Y! 77 6 fl 3 77
dem Zwerchfell 24 „ 1 „

„ „ 6 „ 0 „

der Zunge 24 „ 2 ‚.

„ „‚ 6 „ 1 „
dem Kehlkopf 24 „ 3 „

77 ’.
‘ 6 7
1 0 71

J. Böhm.
— Zur Schnelldiegnoee des Milzbrendee auch

an feulendem Mater|ale nach Ascolis Methode hat

Ascolis ein handliches Gerätekilstchen kon
struiert, das Milzbrandserum und die erforder

lichen Geräte in Miniaturform enthält. Das

Gerätekästchen ist vom Belfantischen Sere

therapeutischen Institut in Mailand zu beziehen.

— Dle Stellung des Gripssehen Bazillus im

Systeme der Bakterlen behandelt Pricwe in seiner

Inaugural-Dissertation (Zürich 1911). Da das

Antikaninchcnserum des Gripsschen Bazillus den

Pfeifferschen Influenzabazillus agglutiniert, die

beiden Bazillen auch in morphologischer und

biologischer Hinsicht sowie in ihrer krank

machenden Wirkung Übereinstimmungen zeigen,

bezeichnet Priewe den Gripsschen Bazillus als
in die Gruppe der Influenzabazillen gehörig und

als Erreger einer Tierinfluenza, die bis jetzt
beim Rinde, Schweine, Schafe und bei der

Ziege beobachtet, aber als solche nicht erkannt

werden sei.
— Nachweis von Tuberkelbszlllen Im strömen

den Blute. Heinrich Mammon (i.-D. Gießen

1911) hat mit Hilfe der kombinierten Antiformin—

Ligroin-Methode bei 15 tuberkulösen Rindern

l2mal Tuberkelbazillen im Blute nachgewiesen,
und zwar nicht nur bei schwerer, vorgeschrittener

die klinisch kaum erkennbar waren. Mammon

ist daher der Ansicht, der Nachweis von Tuberkel»
bazillen sei von nicht zu unterschätzender dia

guostiseher Bedeutung.
— Versuche zur Vereinfachung des Tuberkel

bezillennaehwelees Im Harn. Auf Grund von 40

untersuchten Fällen kommen Bachrach und
Neck er (Wien. Klin. Wochenschr. 1911, Nr. 12)
zu dem Schlusse, daß das Antiformin-Verfahren

nur bei sehr eiterhaltigen Harnen größere Sicher
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heil als die Färbung nativer, nicht vorbehandclter

Sedimente biete. Am brauchbarstcn erscheine die

Modifikation nach Löffler, demnächst die Kour
bination des Antiformin-Ligroins nach Bern
hardt und Baserodt. Für den Tierversuch

gestatts die Kombination derB l o eh schon lmpfung

mit dem Antiformin-Verfahren eine Vereinfachung

und Abkürzung bei großer Verläßlichkeit. Bei

Kamen, die außer Tuberkelbazillcn virulente

Eitererreger enthalten, dürfte die Vorbehandlung

mit Antiformin das rasche Eingehen der Ver

suchstiere verhüten.
-— Die lebenswichtigen Stoffs in der Milch sind

nach Stopp (28. Deutscher Kongreß f. innere
Medizin 1911, Deutsche Med. Wochenschr. 1911,

S. 861) nicht in dem Milchfctt, sondern in der

Magermilch zu suchen, wie zahlreiche Versuche
an Mäusen zeigten. Lipoidfroi ernährte
Mäuse gehen ausnahmslos zugrunde, und

der Tod wird durch den Mangel gewisser alkohol

ätherlüslichcr Stoffe verursacht, während die Fette

hierbei ohne jede Bedeutung sind.
-— Hohe Illchvsrwsrtung durch Kllbsrrnnst.

Nach dem Aufschwungc, den die Milchwirtschaft

in den 800r Jahren des vorigen Jahrhunderts

durch die Einführung des Zentrifugenbetriebs

in Deutschland genommen hat, wurde die \'cr«

wendung von Vollmilch zum „Austrttnken“ der

Schlachtkälbcr unwirtschaftlich. Die hohen

Fleischpreise haben dieses Verhältnis wieder

geändert. Ein Landwirt aus dem Algfiiu macht
auf diese Tatsache in einer Mitteilung an das

Wochenblatt des Landwirtschaftlichen Vereins

in Bayern aufmerksam, in der er auflihrt, daß

er durch Kälbermast das Liter Milch zu 17 I’f.
verwertet habe.

Tagesgesohichte.
— Öffentliche Ehrung eines Tierarztes. Der

Magistrat zu Lyon gab zu Ehren des verstorbenen

Professors an der Tierärztlichon Hochschule zu

Lyon, Dr. Arloing dem früheren Quai de Vaisc,
der auf die Ticritrztliche Hochschule mündet.
den Namen „Quai Arloing“.
— Deutsche Auszeichnung eines amerikanischen

Gelehrten. Professor Dr. med. Welch an der
Universität zu Baltimore, der bekannte begeisterte
Förderer reger Beziehungen zwischen amerika
nischer und deutscher medizinischer Wissenschaft,
ist dem Vernehmen nach durch Verleihung des

Kronenordens Il.Klassc ausgezeichnet werden.
—- Tisrlrztsksrnmsrn in Preußen. Durch König

liche Verordnung vom 2. April d. J. ist für alle
Provinzen Preußens die Errichtung von Tierärzte
kammcrn und für die ganze Monarchie die Er

richtung eines Tierärztekammerausschusses be
stimmt worden.

——Vstsrlnlrshtsiiung am Kgl. grsullschen lnstltut

für experimentelle Therapie. An dem von Paul
Ehrlich geleiteten Kgl. preußischen lustitut fllr
experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. ist

auf eine schon mehrere Jahre zurückliegende

Anregung bin eine Veterinitrabteilung zur
Prüfung der für Tiere bestimmten Impf
stoffe und zur experimentellen Forschung auf
diesem Gebiet eingerichtet worden.

——Fortfall riss Tsstlsrsns der Vorlesungen an

der Univsrsltlt Bertlm Eine schon lange zwecklos

gewordene Bestimmung soll aus dem akademi

schon Leben verschwinden. Seit Anfang des

Sommersemesters wird in den Belegbtichern der

Studierenden an der Berliner Universität, die die

Vorlesungen der Professoren Erich Schmidt,
Wagner, Wilamowitz-hloellendorff und
anderer belegen, gleich beim Bezahlen der

Honorare an der Universitätskasse in die für die

Unterschrift des Professors bestimmte Rubrik

das Testat gesetzt, indem der Qnttstor den Ver

merk „für den Dozenten“ hinschreibt und seinen

Stempel beifügt. Die Vorschrift des Abtestierens

durch Unterschrift des Professors am Ende des

Semesters ist bereits vor mehreren Semestern

versuchsweise außer Kraft gesetzt wortlos. Der
Testatzwang soll, abgesehen von den Kursen,

deren Erledigung die Vorbedingung für die Zu

lassung zur Prüfung bildet, nach dem Entwurfs

einer neuen Priifungsordnung für Tierärzte in

Zukunft auch für das tierärztliche Studium in

Wegfall kommen, und das mit Recht. Denn der

Besuch der Vorlesungen regelt sich, wie Bckkcr
zutreffend sagt (S. 269 des letzten Heftes dieser

Zeitschrift) nach der Anziehungskraft des Vor

trags und derAngstdos Studenten vor dem Examen.

Alle anderen Zwangsmaßrcgcln sind vom Übel.
——Ablegung des Tierzuchtlnsgoktorsxsnrsns für

künftng Kolonialtierlrzts. Zur Dienstleistung in

den Kolonien liegen dem Vernehmen nach jetzt
— in orireulicbcm Gegensatzo zu früher — zahl

reiche Bewerbungen vor. Von den Bewerbern

sollen diejenigen an erster Stelle berücksichtigt
werden, die —- abgesehen von dem Nachweis der

abgelegten amtstierärztlicben Prüfung und pri
vater sowie amtlicher tieritrztlicher Praxis ials

boamteter Tierarzt oder als Assistent oder Ver
treter einen solchan oder der Tätigkeit an einem

hygienischen oder ähnlichen institute — auch die
Prüfung als Tierzucbtinspektor abgelegt
haben, soweit diese Prüfung nicht wie in Bayern
und Baden, in der amtstieritrztlichcn Prüfung
enthalten ist. Die Betonung der Ablegung dieser
Prüfung entspricht der Bedeutung der Viehzucht in
den Kolonien und der den Koionialticrärzten ob
liegenden Aufgabe, die Grundsätze der Tierzucht
zu verbreiten. Erinnert sei daran, daß die
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Regierungstieritrzte in den deutschen Kolonien

nunmehr im Falle der Bewährung mit dem Beginne
der zweiten Dienstperiode als Beamte angestellt

werden.
— Ausreise eines tierlrztllchen Bekterlologen

nach Deutsch-Südwestsfriks. Der Polizeitierarzt

und Dozent am Institute für Tropenhygiene in

Hamburg, Dr. Sieber, der im vergangenen
Jahre als l. Assistent an dem von Dr. A.Theiler
geleiteten Veterinärbakteriologischen Institute zu

Onderstepoort in Transvaal tätig gewesen ist,

hat am 18. Mai seine Ausreise nach Deutsch-Süd

westafrika angetreten. Er wird dem Vernehmen
nach am Veteriniirbakteriologischen Institute zu

Gammams stationiert werden und dort den

Iiegierungstierarzt Dr. Lux ablösen, der provi
sorisch mit der Wiederaufnahme der Forschungs

arbeiten für das Schutzgebiet betraut werden war.
— AuszelchnungThellers. Dr. ArnoldTheiler,

der den Besuchern der Internationalen Tierärzt

lichen Kongresse wohlbekannte verdienstvolle

Leiter des Veterinärbnkteriologischen Instituts

zu Onderstepoort im Transmal ist nach der Ver

einigung des Kaplands, des Oranjefreistaats, ferner

Transvaals und Natals Zur südafrikanischen Union

unter Belassung in seiner bisherigen Stellung

zum „Director of the Veterinary Research of

the Union of South Africa“ und damit auch zum

Leiter der in der jetzigen Kapprovinz, im ()ranjc

freistaat und in Natal bestehenden tierärztlichen

I“orsclumgsinstitute ernannt werden. Herr

Theiler hat diesen großen Erfolg durch seine
ausgezeichnete Forschertätigkeit wohlverdient.

Dr. 'I‘heilers Arbeiten zur Bekämpfung der

Tierseuchen in Südafrika genießen so allgemeine

Wertschätzung, daß ihm das Parlament der süd

afrikanischen L'uion zu seinen derzeitigen, groß

angelegten Versuchen über das Ostküstenfieber,

das Texasfieber und die Anaplasmosis des Rindes

sowie über die Pferdesterbe jede gewünschte

Summe zur Verfügung gestellt hat.

— Tlerärzte für das Ausland. Außer drei

deutschen Tierärzten, die als Professoren an den

Tierärztlichen Hochschulen zu Montevideo be
stellt werden sollen, einem Bakteriologen für das

Veterinärbakteriologische Institut zu Ondcrste
poort in der südafrikanischen Union (vgl. S. 268
des letzten Heftes dieser Zeitschrift), sollen nach

Mitteilungen in französischen Zeitschriften aus

ländische Tierärzte ferner bestellt werden in

Abessinien, Chile und Brasilien. Brasilien
wünscht nach dem „Rec. de med. vet.“ (1911‚S.325)
die Bewerbung zweier französischer Tierärzte bei

dem ähnlich dem nordamerikanischen „Bureau
nf animal Industry“ eingerichteten Dienste.

— Anerkennung des in der Schweiz erworbenen

veterlnärmedizlnlschen Br.-Titels. Im Königreich

Sachsen ist den Herren, die auf Grund einer
vorgelegten Dissertation in der Schweiz zum

Dr. med. vet. promoviert werden sind, die Führung

des Br.-Titels gestattet werden. Möge diese
Anerkennung des in der Schweiz erworbenen

Br.-Titels auch in den andern Bundesstaaten,
die sich hierüber noch nicht schlüssig gemacht

haben, bald nachfolgen!

—— Aus den Verhandlungen der Reichstags

kommlssion zur Beratung des Kurpfuscherelgesetz

entwurfes wird berichtet, daß die Kommission

entgegen den Anträgen, die Tierkurpfuscherei

aus dem Gesetzentwurfe zu streichen, beschlossen

hat, die Frage, ob die Tiere von der durch das

Gesetz zu treffenden Regelung ausgeschlossen

werden sollen, zu verneinen.
— Dle bevorstehende X. Allgemeine Versamm

lung des Vereins preußlscher Sehtechthoftlerlrzte in

Dresden verspricht durch die große Zahl der vor

aussichtlichen Teilnehmer zu einer imposanten

Kundgebung zu werden. Der Verein der Ge
meindetierärzte im Königreich Sachsen
nimmt geschlossen an der Hauptversammlung

des Vereins preußischer Schlachthoftierärzte

teil und macht, um die Einheit der Be
strebungen aller deutschen Schlachthof
tierärzte zu betonen , die Majoritätsbeschlilsse
der preußischen Hauptversammlung zu seinen

eigenen. Ferner hat der l. Vorsitzende des
Vereins süddeutscher städtischer und
Schlachthoftierärzte die Mitglieder dieses

Vereins aufgefordert, sich an der in Dresden

stattfindenden X. Allgemeinen Versammlung des

Vereins preußischer Schlachthoftierärzte zu be

teiligen. Dresden als Stadt und die Inter
nationale Hygieneausstellung mit ihren

Gruppen „Fleischversorgung“, „Milchver
sorgung“, „Mikrobiologie“ und „Infek
tionskrankheiten“, die sehr viel des Sehens
werten bieten, mögen neben der Versammlung

Anreize bilden, zum 10. und 11. Juni nach dem

Elbflorenz zu kommen.
— Öffentliche Schlachthöfe. Der Bau eines

öffentlichen Schlachthofes wird vorbereitet in

Altona und Hern e. Die Errichtung eines neuen
öffentlichen Schlachthofes ist beschlossen in

Johannisburg und Karthaus in Westpr. Er
weiterungsbauten sind beschlossen in München

(Bau einer neuen Schweinemarkthalle für etwa

15- bis 16000 Schweine), Leipzig (Neubau einer
Großviehmarkthalle, Kostenbetrag 772 060 M)‚

Glauchau (Erneuerung der Kühlanlage und Be
schaffung einer Eismaschine, 41000 M), Glück
stadt (Beschaffung einer Eismaschine), Hagen
in Westf. (Umbau der gesamten Anlage

688000 M), Lübeck (Kühlhaus mit Eisfahrik),
Hildesheim (Rindermarkthalle 100000 M)‚
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Thorn i. Westpr. und Sehwedt a. O. (Er
weiterungsbau, 25100 M).
——Ein Loblied auf die deutschen Schlachthöfe

singt im Maiheft des „Journal of Meat and Milk
Hygiene“ Ingenieur Doddington. Er sagt
u. a.: „Deutschland ist der Pionier auf
dem Gebiete der modernen Schlacht— und
\'iehhofanlagen, und wenn wir diesem Vor
bild folgen, können wir nicht fehlgehen. Jedes
einzelne Land in Europa (ausgenommen das

Vereinigte Königreich) und viele andere Länder

bauen jetzt Schlachthäuser nach deutschem
Muster und sind, was sehr wichtig ist, darauf

bedacht, daß für diese Anlagen, wie in Deutsch

land, ein seinen Aufgaben gewachsenes Per
sonal bestellt wird. Der deutsche Schlacht
hof ist der beste in bezog auf Sauber
keit, Hygiene, Menschlichkeit und
\\'issonschaftlichkeit. Kein Lob kann
zu hoch sein für den Weg, den die
deutschen Männer und Frauen in der
Frage der humanen Schlachtung, der
Fleischbeschau, der Reinlichkeit und
der Einrichtung ihrer schönen Schlacht
und Viehhöfe eingeschlagen haben.“
— Stldtlsche Iilchklichen. ln B re s lau ist eine

zweite städtische Milebkiiche errichtet worden.
— lederne Trichlnenschsuvcrcchrift. Durch

Entschließung der Kgl. Regierung von Mittel
franken vom 10.Mai 1911 wurde ausgesprochen,
daß die Untersuchung von Schweinen auf
Trichinen auch nach dem Reißmannschcn
Verfahren vorgenommen werden darf.
Bei Anwendung dieses Verfahrens ist folgendes
zu beachten:

Bei ganzen Schweinen ist. die Fleischprobe
etwa in der Größe einer Bohne aus dem Zwerch
fellpfciier (Nierenzapfcn) mit einem Teile
der Hauptsehne zu entnehmen.
Bei ganzen Schweinen hat der Beschauer

von der bezeichneten Fleischprobe unmittel
bar an der Sehne 14 haferkorngroßc Stückchen
auszuschneiden. Es ist gestattet, die Präparate
aus den Proben zweier Schweine auf ein Kom
pressorium aufzulegen, wenn durch die An

bringung von Teilstrichen und nicht entfern
baren Nummern an dem Kompressorium eine

Verwechselung der einzelnen Präparate aus
geschlossen werden kann.
\’on einem Trichinenschauer dürfen an einem

Tage höchstens untersucht werden:

l. Wenn die Schlachtung und Untersuchung

in der Behausung der Besitzer erfolgt:

a
) bei Verwendung von Mikroskopen gc<

wöhnlicherKonstruktion178chweine,

b
) bei Verwendung von Mikroskopcn mit
einemGesichtsfelde von mindestens

6 mm Durchmesser und Führungs
linie am Objekttiech und Kompres
sorium 22 Schweine.

II. Wenn die Untersuchung in einem öffent

lichen Schlachthaus, aber ohne Mitwirkung von

verpflichteten Probeentnehmem, erfolgt in den

Fällen von a
) 35 Schweine, b) 46 Schweine.

Ill. Wenn die Untersuchung in einem (ident

lichen Schlachthaus unter Mitwirkung von ver

pflichteten Probeentuchmern vorgenommen wird:

In den Fällen von a
) 44 Schweine, von b
) 58

Schweine, c) bei Verwendung von Trichino
skopen 72 Schweine. An Schlachthöfcn sind
den Beschaucrn während der täglichen Dienst

zeit cntsprcchcnd lange Ruhepausen zu ge
währen.

Auf die Untersuchung eines Schweincs sind
zu verwenden: im Falle a

) 12 Minutcn‚*) im

Falle b
) 8 Minuten, im Falle c) (Trichinoskop,

ausschließlich der Herstellung der Präparate)
3 Minuten. J. Bühm.

— Eine bewegliche Kluge über die Vereins
miidigkeit der nlchttlerlrztlichen Fleischbssehsuer
findet sich in Nr. 10 des laufenden Jahrganges
der „Rundschau auf dem Gebiete der gesamten
Fleisehbcschau und Trichinenschau“. „Die Ver
eine verliercn fort und fort Mitglieder, ihre \'cr
sammlungcn sind. wo sich nicht der bc:untctc
Tierarzt sehr für die Sache interessiert, schwach
besucht, die Beiträge werden schlecht bezahlt",
wird geklagt, und es wird den I“ieischbcschaucrn
ans Herz gelegt, sich reger publizistisch zu be
tätigen und so dem ganzen Volke die Achtung
vor ihrem Wissen und ihren Leistungen beizu
bringen, die unbedingt notwendig sei, wenn sie
ihre soziale Stellung haben Wollten. Die von
der „Rundschau“ beklagte Verciusmiidigkeit der
nichtticrärztlichen l"leischbcschauer war bei der
Art, wie die Gründung der meisten Vereine be
trieben wurde, wohl vorauszusehen. Die Vereine
werden erst dann lebenskrilitig werden, wenn
sie aus örtlichem Bedürfnis entsprungen, den
örtlichen Bedürfnissen entsprechend geleitet
werden. Erst der lebenskräftigc t)rtsvcrein,
dann der deutsche Verband, und nicht umgekehrt,

*) Diese Zeitdauer ist deshalb so hoch be

'

messen, weil die Vorschrift auch für die ambu
lante 'l'richineuschau gültig ist, wobei häufig an
einem Orte nur ein Schwein unter wenig gün

stigen Verhältnissen oder unter Verwendung
einen älteren Mikroskopes mit sehr kleinem tie

sichtsfeld zu untersuchen ist.

An Schiachthüfen wird man im lnteressc

einer raschen Erledigung und möglicher Kosten

ersparung wohl allgemein zur Untersuchung nach

System b
) oder c) übergehen.
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wie dies bei den Gründungen der Fleischbeschauer

vereine geschehen ist. Sehr richtig ist der Hin
weis auf die entscheidende Wichtigkeit des
Interesses der beamteten Tierärzte für die Ent
wicklung der Vereine der nichttierärztlichen
Beschauer. Dieses Interesse, wie das Interesse

der Tierärzte überhaupt, das sich durch Förderung

der Belehrung und Fortbildung der Fleischbe
schauer kundgibt, wird die Fleischbeschauer
weiter bringen, nicht aber eine unfruchtbare

publizistische Tätigkeit. Der in dem Artikel

der „Rundschau auf dem Gebiete der gesamten

Fleischheschau und Trichinenschau“ an die

Fleischbeschauer gerichtete Aufruf zu mehr Mit

arbeit unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer

Demonstration des Wissens der Fleischbeschauer

vor dem ganzen Volke und unter Bezugnahme
auf die durch Leistungen errungene Stellung

der Tierärzte wird wohl auch von der Intelligenz

der Fleischbeschauer die gebührende Würdigung

erfahren.

Rckgang der Ausfuhr amerlkanlschen

Sehwelnetieisehes In den letzten l0 Jahren. In

welchem Maße die Bevölkerungszunahme in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika auf die

Ausfuhr von Fleisch, im besonderen von

Schweinefleisch, wirkt, ergibt sich aus folgenden

Zahlen: Die Jahresausfuhr betrug Millionen Pfund:
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1898,00 782 146 928 694 1623

1901/05 523 142 665 566 1231

1906 555 155 710 742 1452

1907 460 178 638 628 1265

1908 463 171 634 603 1237

1909 457 68 524 529 1053

1910 299 45 344 363 707

Juli/Okt.
1909 ——- — 133 116 249

1910 —- -— 109 118 227

Demgegenüber ist von Interesse, daß der

südamerikanischeFleischexportdauernd
zunimmt, wie aus der steigenden Rentabilität

der argentinischen Fleischgefricranlagcn hervor

geht. Die Anlage „La Blanca“ erzielte im ver

gangenen Jahre eine Bruttorcntabilität von

30 Proz. und verteilte hiervon 10 Proz., der

Gewinn der „River Plate Fresh Meat Co.“ war
so hoch, daß sie 10 Proz. Dividende bei gleich

falls hohen Rücklagen verteilen konnte. Nun

mehr tritt auch Brasilien in die Reihe der
Fleisch exportierenden Länder ein.
— Rückgang der amerikanischen Sehlaehtvieh

und Fleischeusfuhr im letzten Jahre. Die Ausfuhr
von Schlachtvieh und Fleisch aus den Vereinigten ,

Staaten von Nordamerika hat im Jahre 1910

einen starken Rückgang erfahren. Das gilt vor

allem für die Ausfuhr von lebendem Schlacht
vieh. Der Gesamtwert der Ausfuhr an lebenden
Vieh hatte im Jahre 1909 noch 20,8 Millionen
Dollars, im Jahre 1910 aber nur 15,3 Millionen
Dollars betragen. Die Ausfuhr von Rindfleisch
erzeugnissen betrug im Jahre 1909 eine Ge
wichtsmenge von nahezu 370 Millionen Pfund

und einen Wert von 35,4 Millionen Dollars, im

Jahre 1910 aber nur 237,4 Millionen Pfund im

Werte von noch nicht 25 Millionen Dollars.
Noch stärker ist der Rückgang für sonstige
Schlachthauserzeugnisse. Die Gewichts

menge ist in den beiden Jahren von 455 Millionen

auf 300 Millionen, der Werterlös von fast

50 Millionen Dollars auf 40‘/, Millionen Dollars

zurückgegangen.

— Entsendung sus!ändischer Veterinäre zum

Studium der Rludertubarkulosehekämpt'ung In der

Provinz Sachsen. Wie zuletzt der schwedische

Kreisticrarzt Brante aus Lund im Auftrage der
Landwirtschafts-Gesellschaft zu Malmö zum

Studium des Ostertagschen Tuberkulose

bekiimpfungsvcrfahrens im Bakteriologischen

Institute der Landwirtschaftskammer zu Halle a. S
.

einen Informationskursus absolviert hat, so sind

im März d. J. der Landestierarzt Dr. Dalkiewicz
im Auftrage des Landesausschusses des König

reichs Galizien und Lodornerieu und der Be

zirkstierarzt Dr. Zagaj a im Auftrags der
Krakauer Landwirtschafts-Gesellsehaft nach dem

genannten Institute zu einem Informationskursus
über die Tuberkulosebekämpfung entsandt

werden.
— Massenerkrankungen Infolge Fleisehgenussea

Beim III. Bataillon des in Görlitz stehenden
Infanterie-Regiments Nr. 19 sind 105 Mann an

geblich nach Genuß von Fischkonserven erkrankt.

Genauere Feststellungen sind noch nicht be

kannt geworden.

In Erfurt erkrankten nach dem Genusse
von sog. Preßkopf 20 Personen an Brech
durchfall. Das Bakteriologische Institut der

Universität Halle a. S. stellte als Ursache den

Bacillus enteritidis Gärtner fest.
Angeblich an Hackfleischvergiftung

sind erkrankt 38 Personen in Pausa i. Vogtl‚
und 40 Personen in Hildesheim. Weitere Er
mittelungen müsen zeigen, welche Ursachen den

Erkrankungen zugrunde lagen, insbesondere, ob

sie durch die Verwendung des Fleisches kranker

Tiere verschuldet worden sind.

K0flrverglftung. In Kiew erkrankten
50 Kinder, die im dortigen Stadtpark Kefir ge
trunken hatten, unter den Erscheinungen des

Schwindels und starken Erhrechens.
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—- Zur Bekämpfung des Maltaiiebera, das haupt

sächlich durch Ziegenmilch übertragen werden
soll, wird auf der lnsel Malta der Genuß konden

sierter Milch gefördert. Der englischen Garnison

auf Malta ist der Genuß von Ziegenmilch unter

sagt worden. Die Ziege, die auf Malta ähn

lich wie in Süditalien von Haus zu Haus geführt

und vor den Cafös angebunden wird, um vor

den Augen der Milchabnehmer gemolken zu

werden, beginnt infolge dieser Maßnahmen aus

dem Straßenbilde Maltas zu verschwinden. (Um
die wirtschaftliche Schädigung der lnsel Malta,

die durch den Gebrauch des Wortes Maltafiebcr

befürchtet wird, abzuschwächen, hat die franzö

sische Akademie der Medizin beschlossen, die

Krankheit in Zukunft als Melitococcie zu be
zeichnen. Nun kann die Amtshauptmannschaft
Borns auch,die Umtaufung des Namens der
BernaschenPferdekrankheitverlangen.D.fl.)

— Typhuevereehiegpung durch Milch. In
Ayrshire (England) erkrankten nach „The
\‘ctcrinary News“ (1911, 20. Mai) 141 Personen

nach Milchgenuß an Typhus. Zehn der erkrankten
Personen sind gestorben.

—- V
.

Internationaler Illehwlrtechaftllcber Ken
greß In Stockholm. Auf den V. Internationalen
Milchwirtschat'tlichen Kongrcß, der am 28. Juni

in Stockholm eröffnet wird, bis zum 1
. Juli

dauert und den Besuchern die Möglichkeit gibt,
im Anschluß an den Kongreß auf gut vor
bereiteten Exkursionen das schöne nordische
Land kennen zu lernen, sei an dieser Stelle

wiederholt aufmerksam gemacht.
— Preisausschreiben der dänischen Akademie der

Wissenschaften für Untersuchungen über die Darmilcra
des Rlndes. Die dänische Akademie der Wissen

schaften hat einen Preis von 800 Kronen für die

Lösung folgender Frage ausgesetzt:

Studium der Darmilora des normalen Darm

kanals des Rindes, besonders der den ersten

Wochen nach der Geburt eigentümlichen
Bakterienarten, unter genauer Bestimmung ihrer

Morphologie und Biologie, so daß ein Vergleich
mit den verwandten oder bereite bekannten

Bakterien möglich ist.

Die Arbeiten sind bis zum 31. Oktober 1913

'

abzuliefern.

——Preisausschreiben der Italienischen Regierung,
betr. die Prophylaxe des gewerblichen flllzbrandes.
Die italienische Regierung hat einen Preis von

10t00 Lire über die beste Arbeit zur Verhütung
der gewerblichen Milzbrandinfektion ausgesetzt.

Die Arbeiten müssen italienisch oder französisch

geschrieben und spätestens bis zum 30. No- |

vember 1911 dem italienischen Ackerbauministe- i

rium eingereicht sein. l

l

F— Verein der Sehlachthoftlcrirzte Westfalens.

Einladung zu der am Sonntag, dem 2
. Juli

1911,vormittagsll'/,Uhr, zu Unna-Königs
born im Kurgarten stattfindenden Ver
sammlung.

Tagesordnung:

1
. Mitteilungen.

2
. Bericht über die Tagung des Deutschen

Veterinärrats. Berichterstatter: Schlacht

hofdirektor Dr. Doenecke-Bochum.
3. Neues auf dem Gebiete der Milchunter—

suchung. Referent: Schlachthoftierarzt

Dr. Frickinger-Bocbum.

4
. Bericht über die Versammlung des Vereins

preußischer Schlachthofticritrzte in Dres

den. Berichterstatter: Schlachthofdirektor

Clausendiagen.

. Stellungnahme zu dem Beschluß des

Deutschen Veterinärrats auf mehrmalige

Bezahlung des Beitrages für die mehreren

Vereinen angehörigen Tierärzte.

6
.

Aussprache über die Einführung von Tier

ärztckammern.
7
. Verschiedenes.

Nach der Sitzung findet ein gemeinsames

Mittagessen statt; die Beteiligung der Damen

ist erwünscht.

Gäste sind willkommen.

Haspe, im Mai 1911. Dr. Kirsten.
— Verein der Gemeindetlerlrzte In Königreich

Sachsen. Einladung zur Frühjahrsvnr
sammlung in Dresden am 9.. 10. und
II. Juni 1911.

Tagesordnung:
Freitag, den 9. Juni. Besuch der inter

nationalen liygiene-Ausstellung. Abends 7 Uhr:

Gemeinsamer Abendschoppcn in der Ausstellung.

Sonnabend, den 10. Juni.

1
. Vormittag: Besuch der lntomationalcn

Hygiene-Ausstellung.

2
. Nachmittags 4 Uhr: Besuch des neuen

städtischen \'ich- und Schlachthofes.

3
. Abends 7 Uhr: Versammlung im städt.

Vieh— und Schlachthof.

a) Mitteilungen des Vorstandes.

b) Kassenbericht.

c) Stellungnahme zu den Anträgen der

Vereinigung schlesischer Schlacht

hofticriirzte (vergl. D. Schl.- u. V.—

Ztg. d. J.‚ Nr. 12, 8.175). Referent:
Dr. Meyl‘arth.
Bericht über die letzte Plenarver

sammlung des Deutschen Veterinär

rats. Referent: Dr. Keil.

e
) Allgemeines.

Sonntag, den 11. Juni 1911.

l. Früh: Besuch der I. H. A. 10 Uhr vor
mittag: Besuch der Hauptversammlung

G
‘

d
‚
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des Vereins preußischer Schlachthoftier

ärzte, soweit Einladungen ergehen.

Um die Einheit der Bestrebun
gen aller deutschen Schlachthof
tierärzte energisch
wird auf eine Hauptversammlung
mit eigenem Programm verzichtet.
Wir machen die Majoritättsbe
schlüsse dieser preußischen Haupt
versammlung zu unseren eigenen.

2. Nachmittags 3 Uhr: Gemeinsames Mittag—
essen im Hotel „Zu den drei Raben“.

Der Vorstand des Vereins der Gemeindetierärzte

im Königreich Sachsen.
Dr. Keil, Dr. Meyfahrth,
Leipzig. Glauehau.

Personalien.
Ernennungen. Die Tierärzte: J e s s e in

Rummelsburg zum Schlachthofdirektor daselbst;

0bertierarzt Dr. Neubauer in Frankfurt a. M.
zum Schlachthofdirektor in Gelsenkirchen; Dr.

Otto Bessert in Uehlingen zum Schlacht

hofverwa'.ter in Lörrach (Baden); Dr. Wilhelm
Mugler zum Leiter des Fleischschauamtes und
Gemeindetierarzt in Lugau i. Sa.; stiidt. Tierarzt
Alfred A. Horn in Leipzig zum l. Schlacht
hoftierarzt in Halle a. S.; Dr. Paul Sachweh,
bisher in Bergheim (Bez. Cüln)‚ zum Bakteriologen

des Jenner-Pasteur-Instituts in Budapest; Dr.
Job. Zisterer aus Straubing zum Schlachthof
tierarzt in Ludwigshafen a. Rh.; Dr. Zierold,
bisher Assistent an der Tierärztl. Hochschule in

Dresden, zum städt. Tierarzt in Kiel; Stadttierarzt
Fauß in Giengen a. d. Br. zum Oberamtstierarzt
in Baeknang; Polizeitierarzt Dr. Brenner in
Hamburg zum städt. Tierarzt in Freiberg i. S.;
(l. Huser, 3. Sehlachthoftierarzt in Danzig, zum
2. Schlacltthoftierarzt daselbst; Dr. Falken
bach in Weißenturm zum Schlachthofdirektor

in Mayeu; Dr. Hageua in Wiesbaden zum
Schlachthofassistenztierarzt in Duisburg-Meide

rieh; Dr. August Kersten aus Köln zum wies.
Hilfsarbeiter an der Abteilung für Tropenhygiene
des llygienischen Instituts der Ticrärztlichcn

Hochschule zu Berlin; Dr. Schüler in Frank
furt a. 0. zum städt. Tierarzt in Stettin; Dr.

Hollatz in Bischofswerder zum Schlachthof
inspektor daselbst; Dr. Rautmann, bisher
l. Assistent am Bakteriologischen Institut der
Landwirtschaftskammer in Halle a. S.‚ zum stell

vertretenden Institutsvorsteher. Au den Aus<

landsfleischbeschaustelleuwurden ernannt:
Nahrungsmittelchemiker Dr. Kühn in Stettin,
llr. Fischer in Bentheim und Dr. Fritzsche
in Kleve zu etatsmäßigen Vorstehcrn bei den

zu betonen, '

chemischen Untersuchungsämtern der Beschau

stellen für ausländisches Fleisch in Stettin,

Bentheim und Kleve.

Auszeichnungen: Es wurden verliehen dem

Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Karl
Dammann, Direktor der Tierärztliehen Hoch
schule in Hannover, der Rote Adlerorden

II. Klasse mit Eichenlaub; dem Professor Dr.
0. Müller, Vorsteher der Tierklinik an der
Universität Königsberg i. Pr. und Leiter der von
der Landwirtschaftskammer eingerichteten Tuber

kulosctilgung in der Provinz Ostpreußen, das

Ritterkreuz l. Klasse des sächs. Albrechtsordens;
dem Kg]. Landstallmeister Tierarzt Beichold
in Landshut der Verdienstorden vom hl. Michael

IV. Klasse mit der Krone; dem Regierungstierarzt
Heinrich Probst zu Muansa in Deutsch
Ostafrika der preußische Kronenorden IV. Klasse.

Todesfälle: Stadt. Tierarzt Dr. Wilhelm
Felberin Stettin;Schlachthofinspektorßenedikt
Gunkel in Mewe a. Weichsel; Schlachthof
direktor Dr. Stolte in Hürde.

Vakanzen.
Sehlachthofstellen :

Frankfurt a. 0.: Assistent. Anfangsgehalt
24001“. Meldungen an die Schlachthofdirektiou.

Halle a. Tierarzt baldigst. Gehalt
monatlich 250 M abzüglich 25 M für Dienst

wohnung. Bewerb. umgehend a. d. Verwaltung

des Schlacht- u. Viehhofes.

Neustadt i. -O.-Schl.: Direktor. Freie Woh
nung, Heizung, Beleuchtung und 2800 M, steigend

von 3 zu 3 Jahren um je 200M bis 4000 M; ein

l’rubejahr. Meldungen an den Magistrat.

Rostock: Assistent. 3000 M. Privatpraxis
ausgeschlossen. Meldungen bis 10. Juni an die

Deputation zur Verwaltung des städt. Schlacht

hoies.

Stelle für amhulstorieche Flelechbeschau:

Gelsenkirchen: Tierarzt für ambulator.
Fleischbeschau zum 1. Juni er. Gehalt 2700 M.

Privatpraxis nicht gestattet. Bewerb. an den

Oberbürgermeister.

Autferderung.

Bakteriologischoderpathologischanstomisch

geschulte Tierärzte, die Neigung haben, an der

Tierärztliehen Hochschule eines Nachbarlandes

die Stelle eines „Konservators und Assistenten“,

die mit einem Anfangsgehalt von 3300M ver

bunden ist, zu übernehmen, wollen mir ihre

Bewerbungen umgehend übersenden.

Ostertag.

Verantwortlicher Redakteur (exkl. lusoratentoil): Dr. Ostertog in Berlin. —-Verlag von Rlcbard Schoetz in Berlin.
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Die obligatorische Trichinenschau mit

Trichlnoskopen am Schlachthof zu Metz.
Von

Dr. H. Kuppelmayr,
Schluchthold'lrektor in Metz.

Bis zum 31. März vorigen Jahres wurde
in Metz die 'l‘richinenschau nur fakultativ

durchgeführt, d. h. es wurden Trichinen

untersuchungen nur auf Wunsch der Be
sitzer teils innerhalb, teils außerhalb des

Schlachthofes ausgeführt. Obwohl sich

hierbei große Mißstände ergaben und

besonders bei den außerhalb des Schlacht

hofes untersuchten Schweinen jede Zu

verlässigkeit fehlte, da oft schon das

Fleisch vor der Untersuchung verarbeitet

und teilweise gegessen war, und trotz

dem Vorgehen der Garnisonverwaltung,
die den Bezug von Schweinefleischwaren

nur von solchen Metzgeru erlaubte, deren

Schweine der 'l‘richinenschau unterworfen

waren, blieben bis dahin jegliche Ver
suche, die Untersuchung auf Trichinen
obligatorisch zu machen, erfolglos. Selbst

der Umstand, daß innerhalb 3 Jahren
in 4 Fällen Trichinen festgestellt
wurden und in einem Falle nur ein
giitiges Geschick eine Trichinen
epidemie noch im letzten Augen
blick verhinderte -— das trichinös be
fundene Schwein war schon zum Teil
verarbeitet — konnte nicht zur Erreichung
einer obligatorischen Beschau zwingen,
da die Kosten für die Untersuchung
den Metzgern zu hohe waren, und
diese sich der neuen Belastung mit

allen Mitteln widersetzten.
Nur die Möglichkeit, die Gebühren für

die einzelnen Untersuchungen so niedrig

1 zu stellen, daß eine erhebliche Belastung

vermieden wurde, konnte den Widerstand

brechen, und um dies zu erreichen,

konnte lediglich die Ausführung der
Trichinenschau mit Trichinoskopen
in Frage kommen. Die Genehmigung
eines Antrages, die Trichinenschau mit

diesen Apparaten und unter Anwendung

der vereinfachten Probenentnahme nach

Reißmann obligatorisch zu machen und
für eine Untersuchung die Gebühr von

40 Pf. festzusetzen, wobei noch immer ein
Reingewinn von 5 bis 6000 M. berechnet

wurde, blieb denn auch nicht aus, und auch

die Regierung gab einer diesbezüglichen

Eingabe ihre Zustimmung.

Als Apparate wurden zwei Trichino
skope der Firma Leitz-Wetzlar beschafft.
die durch die einfache Anordnung ihrer

Linsen, die leichte Handhabung sowie die

durchaus klaren Bilder fiir diese Zwecke
als die geeignetsten erschienen. Ein
'l‘richinenschauamt wurde bis zur Fertig
stellung der neuen Schweinehalle vor

läufig provisorisch in einem 6,90 m langen
und 4,35 m breiten Zimmer in der Weise

geschaffen, daß der Raum zur Herstellung
der Präparate, in dem zwei Arbeitstische

von je 2,50 m Länge aufgestellt sind,
von dem Untersuchungsraume durch
einen Vorhang abgetrennt und dieser

Baum wieder durch einen Vorhang in
der Längsrichtung in zwei Abteilungen
fiir die beiden Trichinoskope getrennt
wurde. Es muß hier bemerkt werden,
daß bei dem Untersuchungsraume vor
allem für ausreichende Ventilation zu
sorgen ist, die den Abzug der von den
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Widerständen und Bogenlampen erwärmten

und von Verbrennungsgasen der Licht
kohlen erfüllten Luft ermöglicht. Als
Projektionsschirme sind zwei mit feinem

Zeichenpapier bespannte Rahmen (1,50:

1,50) aufgestellt, da sich die Benutzung
der Zimmerwand einiger Unebenheiten

wegen nicht hierzu eignete; aber auch

die so hergestellten Projektionsschirme

werden durch baldiges Verziehen des

Holzrahmens ungeeignet, so daß sie häufig

nachgespannt werden müssen. Ein Schirm
aus Gips oder anderem sich nicht werfen

den Materiale dürfte daher geeigneter

sein, sofern nicht die Zimmerwand selbst

benutzt werden kann.

Die Trichinoskope sind so aufgestellt,

daß die Entfernung der Linse vom Schirme

2,50 m beträgt, die Präparate also in

ca. 70facher Vergrößerung erscheinen.

Die Entfernung vom Auge des am Kreuz

tisch sitzenden Beschauers bis zum Schirme

beträgt 1,15 m. Die elektrische Zuleitung

wurde, da Gleichstrom für die Lampen

erforderlich ist, von der Dynamomaschine

des Schlachthofes ausgeführt; jedoch

mußte, um auch bei Stillstand der Ma

schinenanlage, die über keine Akkumu

latorenbatterie verfügt, arbeiten zu

können, auch ein Anschluß an das Strom

netz (Wechselstrom) des städtischen

Elektrizitätswerkes vorgesehen werden.

Zu diesem Zwecke war die Aufstellung

eines Umformers in Betracht zu ziehen

und Entscheidung darüber zu treffen, ob

einem Wechselstrom - Quecksilberdampf

Gleichrichter oder einem rotierenden Um

former der Vorzug gegeben werden sollte.

Wie bekannt, besitzt der Wechselstrom

Quecksilberdampf-Gleichrichter die Vor

teile, daß er kein Bedienungspersonal

erfordert, nur geringen Raum einnimmt

und fast geräuschlos arbeitet, außerdem

die Ausgaben für Öl und Schmiermaterial,

Kupfer und Kohlenbürsten und allenfalls

auch für Sicherungsstöpsel wegfallen. Da

jedoch diese Apparate noch verhältnis

mäßig wenig erprobt, und außerdem die

erwähnten Ausgaben bei einem Umformer

äußerst gering sind gegenüber der regel
mäßig notwendig werdenden Ausgabe
beim Gleichrichter für den Ersatz des

Gleichrichterkolbens, der bei 8stündiger
täglicher Arbeitszeit ca. alle 4‘/z Monate

erneuert werden muß und jedesmal eine

Ausgabe von ca. 75 M erfordert, wurde

die Aufstellung eines rotierenden Um

formers mit einer Gleichstromleistung

von 110 Volt und 30 Ampere (ausreichend
für 4 Apparate) gewählt. Als einziger

Nachteil des Umformers, der in einem

angrenzenden Raum aufgestellt ist, wird

das surrende Geräusch empfunden; jedoch

dürften sich auch hierfür Dämpfungsmittel

finden lassen, die das unangenehme

Nebengeräusch vermindern können.

Die Kosten für obige erforderlichen

Neuanschaffungen betrugen 2530 M und

ZW&I‘Z

für 2 Trichinoskope 1 116 M

„ 1 Umformer. 942 „

Anschluß an den Umformer

und an die Dynamo

maschine des Schlachthofes 455 „

2 Projektionsschirme . 17 „

2530 M

Hierzu kommen noch fiir die Kosten für

bauliche Ändenmgen und sonstiges In

ventar ca. 670 M.

Am 1. April vorigen Jahres wurde

das Trichinenschauamt dem Betriebe über

geben, und seitdem werden sämtliche

Trichinenuntersuchungen mit dem Trichino

skop vorgenommen. Um einen kurzen

Überblick über die Handhabung des Be

triebes geben und daran die im ersten

Betriebsjahre gemachten Erfahrungen

knüpfen zu können, wird in folgendem

vorerst die für die trichinoskopische Unter

suchung erlassene Dienstvorschrift für

Trichinenschauer wiedergegeben:

a) Anweisung für dle Untersuchung.

ä 1. Die Untersuchung des Fleisches
auf

Trichinen im Trichinenschauamte der Stadt Metz ist

mittels Trichinoskops vorzunehmen, und zwar so,

daß von je drei Trichinenschauern, welche einem
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Trichinoskop zugeteilt sind, einer die Proben
entnimmt, der zweite die Präparate anfertigt und
der dritte dieselben untersucht. Nach je ein
stündiger Arbeitszeit haben die Trichinenschauer
sich gegenseitig abzulösen.

52. Für die Untersuchung der im Schlachthof
gesehlachteteu Schweine auf Trichinen ist eine
Probe aus dem Zwerchfellpfeiler zu benutzen;
diese ist mit einem Teil der Sehne und so spär
lichem Muskelgewebe zu entnehmen, daß nur der
Sehne zunächst gelegenes Muskeltleisch ver
wendet werden kann.

Die Schweine sind der Reihenfolge der

Schlachtungen nach an der inneren Fläche des
Binterschenkels und an der Zunge des zugehörigen
(leschlinges mit Nummern zu versehen, welche
mit dem Namen des Eigentümers von dem je
weiligen Probeentnehmer in das Tagebuch ein

zutragen sind. Die entnommene Zwerchfellprobe
ist sofort in ein Metallkästchen, dessen Nummer
mit der des Schweines übereinstimmt, zu legen
und in das Schanamt zu bringen.

Von einer größeren Anzahl als 12 Schweinen
dlirfen die Fleischproben nicht unmittelbar auf

einanderfolgend entnommen werden.

ä 3
. Im Schanamte sind von dem einen

Trichinenschauer eines Trichinoskops aus einer

Zwerchfellprobe 14 haferkorngroße Präparate an

zufertigen und auf ein Kompressorium die Prä

parate von zwei Schweinen zu verteilen, von

dem anderen Trichinenschauer die hergestellten
Präparate zu untersuchen und die Ergebnisse der

Untersuchung mit der Nummer der Probe ein

zutragen.

Die Präparate sind ganz in der Nähe der

vorhandenen Sehnen auszuschneiden und zwischen
den Gläsern des Kompressoriums so zu quetschen,
daß durch die Präparate gewöhnliche Druck

schrift deutlich gelesen werden kann.

ä4. Für die Herstellung und trichinoskopische
Untersuchung von 28 Präparaten sind mindestens
10 Minuten zu verwenden, so daß in einer Stunde

von einem Trichinenschauer die Proben von

12 Schweinen, von zwei Trichinenschauern, von

welchen der eine die Präparate anfertigt und

der andere untersucht, die Proben von 524Schweinen

untersucht werden können. Die Zahl der von

einem Trichinenschauer an einem Tag unter
suchten Proben soll 84 nicht übersteigen, so daß

bei der Verteilung der Beschau auf 3 Trichinen

schauer (‚
S

l) an einem Trichinoskop nicht mehr
als 56 Proben von einem Trichinenschaner triehino

skopisch untersucht werden.

Von jedem eingeführten, auf Trichinen zu

untersuchenden Fleischstücke sind zwei fettarme

aus der Nähe von Knochen oder Sehnen, zu ent
nehmen und je sieben Präparate anzufertigen.

ä 5
. Die trichinoslropische Untersuchung hat

in der Weise zu erfolgen, daß jedes Präparat
vom Kreuztisch aus scharf auf dem Wandschirm
eingestellt wird und bei 30—40facher Vergröße
rung genau und sorgfältig durchgemustert wird.
Nach Beendigung der Untersuchung ist der probe
entnehmende Trichinenschauer von der Trichinen—
freiheit der Probe zu benachrichtigen; erst nach
dem dieser die untersuchten Schweine mit einem
Kontrollstempel „Trichinenfrei“ versehen hat,

dürfen diese von dem Fleischbeschaner mit dem

Tauglichkeitsstempel abgestempelt werden.

g 6
.

Entdeckt der Trichinenschauer in den
untersuchten Fleischproben Trichinen oder Ge
bilde, deren Natur ihm zweifelhaft oder unbekannt
ist, so hat er sofort dem Schlachthoftierarzt Mel
dung zu machen. Das Blechblichschen, welches die
zu den trichinös befundenen Präparaten gehörige
Fleischprobe enthält, ist von dem betreffenden

Trichinenschaner vorerst zurückzubehalten und
dem Tierarzt persönlich zu übergeben; die in

Frage kommenden Schweine sind sofort zu be»

schlagnahmen.

Den Trichinenschauern ist untersagt, sich
Proben von trichinösem oder finnigem Fleisch

eigenmächtig anzueignen.
Über das Auffinden von Trichinen haben die

Bediensteten des Trichinenschauamtes bis zur

amtlichen Feststellung und Bekanntgabe des

Befundes Stillschweigen zu bewahren.

5 7
. Sofern zur Untersuchung auf Trichinen

Mikroskope in Verwendung kommen, finden die

Vorschriften der Bundesratsbeslimmungen D. b.

vom 30. Mai 1902 Anwendung.

h
) Die Bediensteten des Trichineucetuumtcs.

5 8
. Das Trichinenschauamt besteht bis auf

weiteres aus drei ständigen und drei Hilfs

Trichinenschauem, erforderlichenfalls können

jederzeit Weitem Trichinenschauer eingestellt

werden.

Als Trichinenschauer werden nur Personen
eingestellt, welche die in den „Prüfungs

vorsehriften für Trichinenschauer“ (Bundesrats‚
bestimmungen E. vom 80. Mai 1902) vor

geschriebene Ausbildung genosscn und die

Prüfung bestanden haben.

Jeder im Trichinenschauamte beschäftigte

Trichinenschaucr wird durch den Bürgermeister

auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Dienst

obliegenheiten verpflichtet.

Die Anstellung erfolgt auf Tagelohu, und

zwar wird pro Tag 6 M, p. ‘/
', Tag 3 M vergütet.

Für die Auffindung von Trichinen bei dem
zu untersuchenden Schwein wird eine Prämie

Proben von verschiedenen Stellen, Womöglich von 10 M gewährt.
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e) chnstelntellunq.

g 9. Das Trichinenschauamt ist jeden Tag
mit Ausnahme der Sonn- und gesetzlichen Feier
tage geöffnet.

Die Dienststunden beginnen in der Zeit vom
15. September bis 15. April um 7‘/., Uhr, vom
15. April bis 15. September um 6‘]9 Uhr morgens.
Die Diensteinteilung sowie die Einberufung

der Hilfstrichineuschauer erfolgt durch den
Direktor.
Die tägliche Dienstzeit soll 8 Stunden nicht

übersteigen. Ohne Erlaubnis des Direktors dürfen
die Bediensteten das Trichinenschauamt vor Ab
lauf ihres Dienstes nicht verlassen.

ist ein Bediensteter durch Krankheit oder
aus einem anderen Grunde verhindert, seinen

Dienst anzutreten, so hat er dem Direktor un
verzüglich Anzeige zu erstatten.

Die Trichinenschaucr sind verpflichtet, inner—
halb ihrer Dienststunden auf Anordnung auch

Aushilfe in der Fleischbeschnu zu leisten.

d) Buchführung.

ä 10. Ein Trichinenschauer wird zum Buch
fllhrer ernannt. Er erhält hierfür eine monatliche
Zulage von 10 Mark und hat neben der Trichinen
schau das vorgeschriebene Beschaubuch (Anlage)

gewissenhaft zu führen, sowie die regelmäßige

Verteilung der Trichinenschaner zu besorgen. Er
ist für die Ordnung, Ruhe und Reinlichkeit sowie
für die aufgestellten Apparate und das lnventar

im Trichinenschauamt verantwortlich.

c) Leltunq und Einrichtung — Verwendung der Proben.

5 11. Die Leitung des Trichinenschauamtcs
obliegt dem Direktor des Schlachthofes oder
dessen Stellvertreter. Die Einrichtung und Unter

haltung erfolgt durch die Stadt. Alle für die
Trichinenschau erforderlichen Gebrauchsgegen

stände, mit Ausnahme der zum Präparicrcn not

wendigen Scheren und Pinzetten, werden auf

Kosten der Stadt angeschafft und unterhalten.

_ä
'

12. Die zur Trichinenschau verv'vcudeten

Proben sind in einem bestimmten Gefäß zu

sammeln und werden auf der Freibank verkauft.

Die im ä 1 vorgesehene regelmäßige

Ablösung hat sich nur für die beiden im

Schauamte mit Präparieren und Unter

suchen beschäftigten Trichinenschauer be

währt; den Probeentnehmer stündlich zu

wechseln, ist nicht zweckmäßig, da die

Übersicht bei der Probeentnahme darunter

leidet; es wird deshalb der Probeentnehmer

meist nur halbtageweise abgelöst. Die

Untersuchungen konnten bisher von dem

vorgesehenen Personal spielend bewältigt

i
i

werden. und als besonderer Vorteil wird

die rasche Erledigung der Unter
suchungen empfunden, die ein längeres

Hängenlassen der Schweine in der für die

heutigen Verhältnisse zu kleinen Halle

vermeiden läßt. Die durchschnittlichen

Schlachtzahlen betragen im Metzer

Schlachthof an Nebenschlachttagen 70

bis 100, an Hauptschlaahttagen 250 bis

300 Schweine, so daß also bei einer Be

schäftigung von 3 und 6 Trichinenschauern
im höchsten Falle nur je 50 Schweine,

d
.

s. 25 Kompressorien, trichinoskopisch

untersucht werden müssen. In den ä4 der
Dienstvorschrift ist als höchst zulässige

Untersuchungszahl 84 aufgenommen, das

sind bei 7stündigerArbeitszeit 12Schweine
= 6 Kompressorien a 28 Präparate in der
Stunde, eine Leistung, die wohl bewältigt

werden kann, die sich aber, wenn nur ein

'I‘richinenschauer beschäftigt wird, um

jegliche Übermüdung und oberflächliche

Untersuchung zu vermeiden, nach den bis

herigen Erfahrungen nicht zur Durch

führung empfiehlt. Wenn für einen

Trichinenschauer bei einer Höclrstzahl
von 12 Untersuchungen pro Stunde als

Tagesleistung 60 Schweine = 30 Kom

pressorien c 28 Proben festgesetzt werden,
ist bei 7stündiger Arbeitszeit die Ein

schiebung von einer halbstündigen Pause

nach je einer Stunde Arbeit möglich und

jeder Überanstrengung genügend vorge

beugt. Bei einstündiger Ablösung kann

ein 'l‘richiuenschauer bequem 15 Kom

pressorien (30 Schweine) untersuchen,

ohne daß dabei Aufmerksamkeit oder

Augen ermüden. Wie aus den Dienst

vorschriften hervorgeht, sollen nur

56 Schweine trichinoskopisch von einem

Beschauer pro Tag untersucht werden.

Auch diese Zahl kann ohne Bedenken
auf 60, im Höchstfall auf 70 Schweine

pro Tag erhöht werden. Die Zeitdauer
für Herstellung und Untersuchung der

Präparate ist pro Schwein auf 10 Minuten

festgesetzt werden; es hat sich aber

gezeigt, daß bei genügender Einarbei
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tung nur 6 Minuten gebraucht werden

(3 Minuten zum Präparieren und 3 Minuten

zur Untersuchung), so daß bei Arbeits

teilung der mit dem Präparieren Be

schäftigte mitdem Untersuchenden gleichen

Schritt halten kann; wird noch für

Reinigen der Kompressorien sowie für

Regulieren und Reinigen der Lampe je

eine Minute gerechnet, so ergibt sich

eine Zeit von 8 Minuten für das Präpa

rieren und Untersuchen eines Kompres

soriums.

Auch jetzt, nach einjährigem Betriebe ist

zu beobachten, daß sich die Trichinen
schauer immer wieder mit neuem
Eifer an die Untersuchung machen
und mit stets neuem Interesse die proji

zierten Bilder durchmustern. Gerade

durch den stündlich abwechselnden Dienst

ist die frühere ermüdende Tätigkeit des

Mikroskopierens genommen und eine be

deutend sicherere Gewähr für die Genauig

keit der Untersuchung gegeben. Selbst

Laien sind imstande, wenn ihnen vorher

eine Trichine gezeigt wurde, bei der

Vorführung der Präparate sofort die

Trichinen aufzufinden; ein Übersehen

ist bei dem Trichinoskope selbst für
ein ungeübtes Auge kaum möglich,
während beim Mikroskope selbst derGeübte

je nach dem Präparat anstrengend durch

suchen maß.

Leider gab das erste Betriebsjahr

keine Gelegenheit zu 'l‘richinenfunden, und

es mußte die Auffindung von Trichinen an

älterem Materiale geübt werden, so daß

auch Versuche über die hier eingeführte

Reißmannsche Methode der verein

fachten Probeeutnahme nicht vorgenommen

werden konnten. Die Zuverlässigkeit

dieser Probenentnahme ist aber wohl in

zwischen schon hinreichend bewiesen

werden, so daß Bedenken gegen sie nicht

mehr bestehen dürften; jedenfalls konnte

durch Nachprüfungen, wie sie besonders bei

der Untersuchung von Wildschweinen und

der aus Frankreich eingeführten Schweine
hier häufig vorgenommen wurden, bisher

nicht das Gegenteil bewiesen werden.*)
Zur Herstellung der 28 Präparate werden
die in 24 Felder eingeteilten alten Kom

pressorien in der Weise verwendet, daß

das 1
., 14., 15. und ‘28. Präparat auf

den ersten und letzten Grenzstrich der

Felder gelegt wird. Ein Auflegen auf
die Ecken des Kompressoriums ist nicht

möglich, weil diese durch die Klemmen

des Kompressoriumhalters des Trichino

skops verdeckt werden.

Als besonders vorteilhaft hat sich die

Anordnung, die beiden Trichinoskope neben

einander aufzustellen‚ für die Kontrolle

gezeigt; es ist so dem aufsichtfiihrenden

Tierarzt möglich, beide Bilder zugleich

beobachten zu können. Auch die Proben

entnahme ist nach der Reißmannschen

Methode sehr leicht nachzuprüfen; denn

an den einzelnen Proben kann sofort fest

gestellt werden, ob sie an der richtigen

Stelle entnommen worden sind, da Vor

schrift ist, daß ein Stück von dem

sehnigen Teile des Zwerchfells noch an

der abgeschnittenen Probe zu haften hat.

Es ist somit bei dieser neuen Art der

Untersuchung nach jeder Richtung hin

Sicherheit gewährt, eine Sicherheit, die

sich bei längerem Betriebe nicht ab

schwächt, sondern dank der einfachen

Kontrolle immer gleich erhalten lüßt.

Der Betrieb des Trichinenschau
amtes hat sich während des ersten

Jahres ohne jegliche Störungen ab
gewickelt; die ganzen maschinentecb
nischen Arbeiten, wie Anlassen des Um

formers, Einsetzen der Kohlenstifte, Re

gulieren der Lampen, werden ebenfalls

vom Beschaupersonal ausgeführt, das sich

*) Inzwischen konnte auch am Metzer

Schlachthof gelegentlich der Auffindung eines

schwachtrichinösen Schweines die Zuverlässigkeit

erprobt werden. Während nach der Reiß
mannscheu Methode drei Trichinen festgestellt
wurden, konnten in Prüpuratvn aus Zungen- und
Kehlkopfmuskulatur überhaupt keine Trichinen

gefunden werden; in allen Präparaten, die
hergestellt wurden, zeigten nur solche
aus dem Zwerchfellpfeiler Trichinen.



vorzüglich eingearbeitet hat. Für die
Untersuchung von 80 Schweinen wird ein

PaarKohlenstifte (Brenndauer ca. 2 Stunden
45 Min.) gebraucht, was einer Ausgabe
von 7 Pf. entspricht. Da die Stromver

sorgung der Trichinoskope zum größten
Teil durch die im Schlachthof erzeugte
Elektrizität geschieht, treten in den Aus

gaben füi‘ Stromverbrauch nur die Kosten

für die durch den Umformer dem städti
schen Elektrizitätswerk entnommene Kraft
in Erscheinung, die mit 18 Pf. p. K.-W.
berechnet wird. Müßte der ganze Strom
verbrauch zu diesem Preise bezahlt

werden, so würden sich die Ausgaben bei
einer jährlichen Untersuchung von 37466

Schweinen auf ca. 400 M stellen. Wie
aus der unten aufgestellten Berechnung
ersichtlich ist, entstehen außer diesen

Kosten nur noch ganz geringe sächliche

Ausgaben.

Die persönlichen Ausgaben berechnen

sich so, daß an den beiden Hauptschlacht

tagen in der Woche sechs Trichinen

schauer, an den anderen Tagen drei be

schäftigt sind, bei einem 'l‘agelohn von

6 Mark. Gerade bei der trichinoskopiscben

Beschau dürfte sich eine Bezahlung nach

Stück wegen der Arbeitsteilung schwer

durchführen lassen, so daß im hiesigen

Schlachthofe die schon früher bei der

fakultativen Trichinenschau eingeführte

Vergütung nach Tagelohn beibehalten

wurde. Für die ständigen Trichinen
schauer ist zudem in Aussicht genommen,
sie später gegen Monatslohn fest anzu

stellen; für eine Ruheversorgung ist zwar

auch jetzt schon gesorgt durch die hier

bestehenden Arbeitersatzungen, wonach

nach 10jähriger Dienstzeit 20/„0 des

Normallohnes und nach jedem weiteren

Dienstjahr l/80 mehr bis zum Höchst

betrag von 50/80 gewährt wird.

dürfte schließlich vielleicht von

Interesse sein, die Einnahmen und Aus

gaben des ersten Betriebsjahres hier

bekannt zu geben, da wohl noch nirgends

der Überblick eines ganzen Betriebsjahres

bei trichinoskopischer Beschau gewonnen
werden konnte:

A. Einnahmen.
Untersuchungsgebühren von 37 466 Schweinen

a 40 Pf. . =14 986,40 M.

B. A u s g a b e n.

a
?) Persönliche: Beschaupersonal . . 7671,00 M.

Krankenkasse usw. . 415,80 „

Entschädigung an Nachprüfungs

gebühren . . . . . . 8,00 „

b
) Sächliche: Stromverbrauch . 38,34 ,.

Kohlenstifte (250 Paar) 35,00 „

Tagebuch . . . 10,00 „

Taschentagebücher 33,04 „

Messer . . 4,20 „

Gebührenkarten . 1,50 „

Kompressorien . 23,75 „

Wäschereinigung 138,40 ..

Tilgung und Verzinsung des An
lagekapitals 6°/„. 180,00 „

s. 8559,53 n.

s. A. 14 986,40 M.
s. B. 8559,53 „

6326‚87 M.

demnach noch als Überschuß.

Nach diesem Ergebnis könnte sogar

die Gebühr für das Schwein auf 30 Pf.

herabgesetzt werden, und es würde immer

noch ein Überschuß erzielt werden. Neben

dem Vorteil einer durchaus zuverlässigen

Untersuchung dürfte für die Anwendung

des Trichinoskops und der vereinfachten

Probenentnahme auch dieser Umstand sehr

in die Wagschale fallen, wenn man be

denkt, welch ungeheure Kosten die bisher

angewandte mikroskopische Beschau er

fordert, die in keinem Verhältnis zu dem

überaus seltenenVorkommen von Trichinen

funden stehen. Es wäre daher nur zu
wünschen, daß die trichinoskopische Be

schau bald all gemein Eingang finden würde,

und daß bald alle Zweifel, die vielleicht
bisher noch gegen die vereinfachte
Probenentnahme geltend gemacht werden,

schwinden möchten, um auch für kleine

Beschaubezirke, für die sich die An

schaffung eines Trichinoskops nicht lohnen

würde, eine Verbilligung der Beschau er

zielen zu können.

Durch eine derartige Regelung könnte
wohl mancher Widerstand, der bisher

verbleiben
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noch einer allgemeinen Einführung der | methode nach Reißmann zur Anwendung;
Trichinenschau entgegengebracht wird,
gebrochen und der Weg gegeben
werden, eine allgemeine gleich
mäßige Trichinenschau für das
ganze Reich zur Durchführung zu
bringen.

Hat sich das Trichinoskop bei Massen

betrieb bewährt?
\'on

Dr. 1. Böhm,
Amtutiorurzt in Nürnberg.

Seit Mitte Februar 1911 werden im

Trichinenschauamte Nürnberg die Unter

hierbei beansprucht die eigentliche Be

schau der auf ein Kompressorium mit

Längsstrich aufgelegten 28 Präparate

zweier Schweine einen Zeitaufwand von

6 Minuten.*) Die Trichinoskope wurden

bezogen von Leitz in Wetzlar, jedoch sind
die Lampen durch neue Modelle, die nach

Angabe in der „Nürnberger Bogen
lampenfabrik“ hergestellt wurden, er
setzt. Über Störungen und Lichtschwan

kungen kann nicht mehr geklagt werden,

und da die Lampen hoch gebaut sind, kann

man Kohlenstifte in der Länge von 20 cm

suchungen auf zweierlei Art vorgenommen.
In dem einen der beiden Säle erfolgt die

Beschau mittels 6 Trichinoskope, in dem

andern Seele wie bisher mittels Mikroskope.

Für den Trichinoskopbetrieb sind
nötig im ganzen 14 Mann, wovon zweimal

6 Mann stundenweise abwechselnd unter

suchen oder präparieren, während einMann
zur Kontrolle, zurAusteilung und Einsamm- .
lung der Proben und der belegten Kom
pressorien, ein weite’rerMannzurReinigung
der letzteren verwendet wird. Seit Ende

Mai d. J. kommt die Untersuchungs

verwenden, die hell und ruhig bis zu
8 Stunden ununterbrochen brennen. Eine
Lampe benötigt 10—-12 Ampere. Für je
2 Lampen ist ein Gleichrichter zwischen

geschaltet, da nur Wechselstromzuleitung

vorhanden ist. Die Projektionsschirme

bestehen aus 2 mm starken, 130>< 130 cm

großen, mattweiß gestrichenen Eisen

blechtafeln, die an einer eigenen Eisen

konstruktion eingehängt sind. Der Raum

ist durch schwarzen Anstrich der inneren

Doppelfenster abgedunkelt, durch Öfl‘nen

__‘*)' satt diese Zeitschrift nme‚ 1911, p. 301.
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der letzteren kann er sofort tageshell

gemacht werden.

Mit den 6 Trichinoskopen werden von
12 Beschauern in 1 Stunde 120, in drei

Stunden 312, in 6 Stunden 672 und in

8 Stunden 864 Schweine fertig unter
sucht. Nach 2‘/2 stündigem Arbeiten und
nach der 6. Stunde tritt eine Ruhepause
von je 24 Minuten ein. Nach den bis

herigen Vorschriften (Ausf.-Best. D, An

lage b, @% 2, 4, ö) waren zur Beschau
von 864 Schweinen in 8 Stunden mindestens
36 Mann erforderlich.
Die optischen und mechanischen Teile

der Apparate, die Ferneinstellung sowie
die oben angegebenen Nürnberger Lampen
und die Gleichrichter funktionieren auch
bei Massenbetrieb in jeder Beziehung
ausgezeichnet, und das Personal arbeitet.

leicht und bei Einhaltung obiger Anord

nungen ohne Überanstrengung.

Für die Untersuchung frischen
Fleisches kann somit die Zulassung
des Trichinoskop - Betriebes an

Schlachthöfen bei den zuständigen
Aufsichtsbehörden ohne Bedenken
befürwortet werden.

(Aus dem Laboratorium des Schlachthofes zu

Cottbus. Leiter: Direktor Dohmann.)

Beitrag zur Ätiologie der Schweineseuche.
Von

Dr. M. lunack.

Im Dezemberhefte 1910 dieser Zeit

schrift habe ich in einem Nachtrag zu

meiner Arbeit über die Beurteilung des

Schweinedarmes bei Tuberkulose der

Gekröslymphknoteu ausgeführt, daß in

einem großen Prozentsatze der hier ge

fundenen vcrkästen Gekröslymphknoten

diese Verküsung tuberkulöser Natur nicht

zu sein scheint. Hierauf will ich jetzt

näher eingehen. ‘

Bei der Untersuchung der mesenten'alen

Lymphknoten fiel es mir häufig auf, daß

sich bei denselben Tieren neben Ver
käsnug eines oder mehrerer Gekröslymph
knoten Veränderungen an den Lungen

vorfanden, die der Schweineseuche oder

ihren Residuen zugesprochen werden

mußten; die Bronchialdrüsen waren häufig
geschwollen, zeigten aber niemals re—

gressive Veränderungen irgendwelcher Art.
Ich wandte nun diesem gleichzeitigen

Vorkommen der vorstehend geschilderten

pathologischen Veränderungen ein be

sonderes Interesse zu und konnte nach

9monatiger Beobachtungszeit feststellen,
daß bei etwa 20 000 jährlich geschlachteten
Schweinen etwa 200 derartige Fälle zur

Beobachtung gelangten; wahrscheinlich ist
aber die Zahl der Fälle dieser besonderen

GekrösdrüsenVerkäsung eine noch be
deutend größere, indem sich oft an den

Lungen der betreffenden Tiere Verände

rungen der Schweineseuche oder Residuen

derselben nicht nachweisen lassen; vier

derartige Fälle sind die unten näher be
schriebenen und untersuchten Fälle 4, 12,
14 und 17.

Diese verkästen Gekrösdrüsen zeigten
zum Unterschiede von den tuberkulös ver
änderten Gekrösdrüsen folgende Eigen
schaften:

1. Sie waren niemals verkalkt und
immer mit dem Messer schneidbar, wenn
sie auch manchmal durch Eintrocknung

von ziemlich harter und bröckliger Kon

sistenz waren;
2. die verkästen Herde waren meistens

mindestens erbsengroß und zeigten einen

homogenen Durchschnitt, auf dem
sich niemals miliare Knötchen er
kennen ließen;
3. die konsistenten Herde ließen sich

aus dem benachbarten und glattwandigen

Drüsengewebe leicht in tote herausheben.
In der Literatur hat am eingehendsten
Ostertag in seinem Handbuch der

Fleischbeschau (5. Aufl, S. 610) diese vor
stehend geschilderten Drüsenverkäsungen

beschrieben; den von ihm als grüngelb

geschilderten Käse fand ich jedoch meistens

gelbweiß und manchmal fast reinweiß.

Ostertag beschreibt diese Verkäsungen
der Gekrösdrüsen als der Schweinepest
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zugehörig; es ist der Zweck dieser Arbeit,
auf ihre große Häufigkeit und ihre wahr
scheinliche Ätiologie hinzuweisen.
Ich will hier nicht auf die neuesten

Ansichten über die Beziehungen zwischen

Schweineseuche und Schweinepest ‘ein

gehen; ich will nur erwähnen, daß Frosch
und Broll schreiben: „Auch die ohne
Darmveränderungen verlaufen de chronische

Schweineseuche wird in einem Teil der
Fälle durch das filtrierbare Virus der
Schweinepest hervorgerufen.“ Ich habe
nämlich in keinem der unten näher be

schriebenen Fälle die bisher für typisch
gehaltenen SchWeiuepestveränderungen an

der Darmschleimhaut gefunden, im Falle 12
fand ich lediglich eine strichige Rötung

auf der Blinddarm- und Hüftdarmschleim

haut.

Aus äußeren Gründen konnte ich

eine eingehendere bakteriologische Unter

suchung der fraglichen Käseherde nicht

vcrnehmen; im Falle 17 habe ich eine
Öse des ziemlich weichen Käses zu Agar
platten Verarbeitet, die nach dreitägiger

Bebrütung lediglich vier Kokken—Kolonien
aufwiesen. VieleSuipestif‘erbazillen können

die verkästen Herde in den 17 Fällen
auch nicht enthalten haben; denn die

nach Frosch für den Bazillus snipestifer
sehr empfänglichen Meerschweinchen

blieben bei meinen ‚Untersuchungen bis

zu der meistens nach zwei Monaten

erfolgten Tötung vollkommen gesund,

während sie nach Frosch bei subkutaner
Einverleibung des Bazillus suipestifer
durchschnittlich nach vier Tagen zugrunde
gehen. Nach Uhlenhuth ist. bekanntlich
das Meerschweinchen fiir das filtrierbare
Virus der Schweinepest vollkommen un

empfänglich.

Fiir mich handelte es sich besonders
darum, Gewißheit zu erlangen, ob die

fraglichen Verkäsungen tuberkulöser Natur

sind oder nicht.

Schmitz (J.-D. Bern 1909) fand auch

in total verkalkten tuberkulüsen Herden

des Schweines fast immer virulente

l
l

Tuberkelbazillen, und auch ich konnte in

verkalkten Lymphknoten des Schweines

stets durch die Impfung virulente Tuberkel

bazillen nachweisen; um so leichter müßten

sich nach allgemein pathologischen An

schauungen in verkästen tuberkulösen

Herden durch Impfung der so sehr empfind

lichen Meerschweinchen Tuberkelbazillen

nachweisen lassen. Auch Schmitz ge
langte (l

.

c.) zu dieser Schlußfolgerung.

Zu meiner Untersuchungstechnik will
ich erwähnen, daß von jedem Falle zwei
und einigeltfale auch vierhleerschweinchen

subkutan am Hinterschenkel mit einem

kleinen erbsengroßen Stücke der verkästen

Gekrösdrüse geimpft wurden; die Meer

schweinchen wurden etwa zwei Monate

nach der Impfung getötet und Impfstelle,

Lymphdriisen, Milz, Leber, Lunge genau
makroskopisch und bei vorliegenden Ver
änderungen auch mikroskopisch unter

sucht.

Ich lasse nun die einzelnen Fälle folgen.
Fall l. An den vorderen Lungenabschnitten

fibrinüse l’leuritis, im Fibrinausstrich spärlich
ovoidc Bakterien; in der Mitte des Gekröscs
ein großerbscngroßer trockener käsiger Herd in

den Gekrösdriisen.

Zwei Meerschweinchen wurden am 6
. Juni

1910 subkutan geimpft; die am 8. August X910

getöteten Tiere sind vollkommen gesund.

Fall 2. Chronische Schweinescuche an den
Spitzen beider Herzlappcn der Lunge; in der

Mitte des hiesentcriums zwei längliche doppelt

erbsengroßc rein verkäste Herde in den Lymph
knoten.

Zwei Meerschweinchen wurden am 2. August

19l0 mit. diesen Herden geimpft; ein Tier war

bei der Tötung am 21. September 1910 voll

kommen gesund, das andere Tier zeigte Tuber
kulose der der Impfseite entsprechenden Knie

faltendrdse mit vielen Tuberkclbazillen im Aus

strich.

l“all 3. Chronische Schweineseuchc an den
Spitzen beider Vorder- und Herzlappen der

Lunge; im Dilnndarmgekröso drei erbsengroße
Herde von fester, bröckliger Konsistenz.

Die zwei am 13. August 1910 mit. diesen

Herden geimpften Meerschweinchen zeigen sich

bei der Tötung am 22. Oktober 1910 vollkommen

gesund.
Fall 4 und Fall 5 haben besonderes Interesse,
weil beide Schweine aus einemBestandstammten.
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Fall 4. An der Lunge keine Veränderungen;
im Diinndarmgekröse fünf bis sechs 2 mm große

verkäste Herde.

Die am 31. August 1910 mit diesen Herden

geimpftcn beiden Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 2. November 1910 vollkommen gesund.
Fall 5. An beiden Berzlappen der Lunge ‚

narbige Einziehungen (Residuen der Schweine

seuche); im Diinndarmgekröse einige kleinerbsen

große verkäste Herde.

Die beiden am 31. August 1910 mit diesen
Herden geimpften Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 2. November 1910 vollkommen gesund.
Bei einem dritten aus demselben Bestand

stammenden und an demselben Tage ge

schlachteten Schweine fand sich an den Vorder-,

Mittel- und angrenzenden Teilen der Zwerchfell
lappen typische chronische Schweineseuche; bei

diesen Tieren fanden sich aber in den Gekrös

drüsen keine Verkiisungen.

Fall 6. In der Lunge des Schweines ledig
lich starke Bronchiektasien; in der Mitte des Ge

kröses ein hohnengroßer verkäster Herd.

Von den am 31. August 1910 mit diesem
Herde geimpften beiden Meerschweinchen ist ein

Tier bei der Tötung am 2. November 1910 voll
kommen gesund, das andere Tier war aus dem
Stalle verschwunden (wahrscheinlich durch Katze,

Ratte oder Wiesel geraubt).

F all 7. Chronische Schweineseuchc an beiden
Vorder- und Herzlappen der Lunge, Bronchial
drüsen stark vergrößert, aber ohne Verkäsung

oder Verkalkung; fast alle Gekrösdrüsen, auch
die am Grunde des Blinddarmcs, mit kreidig
käsigen Einlagerungen durchsetzt.

Die beiden am 14. September 1910 mit diesen

Herden geimpften Meerschweinchen zeigen bei

der Tötung am 10. November 1910 Tuberkulose
der regionären Kniefaltendrlise und der Milz.

Fall 8. An beiden Herzlappen der Lunge
narbige Einziehungen; in den Gekrösdrüsen

mehrere übererbsengroße verkäste Herde, der

Käse aus glattwandiger Höhlung leicht heraus
hebbar.

Die beiden am 23. September 1910 mit diesen

Herden geimpften Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 26. November 1910 vollkommen

gesund.

Fall 9. An Vorder-, Herz- und vorderen
Teilen der Zwerchfellappen braunrote schlaffe

Hepatisationen; im Dünndarmgekröse 3 klein

erbsengroße trockene, mörtelige Herde.

Die am 7. Oktober 1910 mit diesen Herden

geimpften Meerschweinchen sind bei der Tötung
am 5. Dezember 1910 vollkommen gesund.

Fall 10. An der rechten Lunge Pleuritis
tibrosa; das Drüsenpaket am Blinddarmgrunde

zeigt in seinem Innern einen dreierbsengroßen

ziemlich festen und trockenen Käseherd.

Die beiden am 13. Oktober 1910 mit diesem
Herde geimpften Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 15. Dezember 1910 vollkommen

gesund.

Fall 11. An der Spitze des rechten Herz
lappens der Lunge eine narbige Einziehung; am

Ende des Dünndarmgekröses dicht beieinander
3 erbsengroßc, trockene, bröeklige, leicht heraus

hebbare Käseherde.

Die am 26. Oktober 1910 mit; diesen Herden

geimpften beiden Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 31. Dezember 1910 vollkommen

gesund.

Fall 12. Lunge ohne Veränderungen, aber
bei einem an demselben Tage geschlachteten

Schweine aus demselben Bestand findet sich

eine tibröse Pleuritis et Pericarditis neben
einzelnen verkästen Gekrösdrüsen; bei dem

Schweine ohne Lungenveränderungen sind fast

alle Dünndarm- und Dickdarmlyrnphdriiscn ver

käst, der Käse ist von weicher Konsistenz und

leicht heraushebbar; auf der Schleimhaut des

Blinddarms und Hüftdarms streifenförmige

Hämorrhagien.

Mit dem Käse aus einem Dickdarmlymph

knoten werden am 9. November 1910 vier Meer

schweinchen geimpft; bei der Tötung am

10. Januar 1911 sind die Tiere vollkommen
gesund.

Fall 13. Die Lunge zeigt serofibrinöse
Pleuritis mit ziemlich vielen ovoiden Bakterien
im Ausstrich; in der Mitte des Gekröses 2 erbsen
große krümlig-käsige Herde.

Die am 20. November 1910 mit diesen Herden

geimpften beiden Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 24. Januar 1911 vollkommen gesund.

Fall 14. Lunge ohne Veränderungen; am
Ende des Dllnndanngekröses 4 erbsengroße,

krümlige, trockene Käseherde.

Die am 25. November 1910 mit diesen

Herden geimpften beiden Meerschweinchen sind

bei der Tötung am 24. Januar 1911 vollkommen
gesund.

Fall 15. An der Lunge fibröse Pleuritis et
Pericarditis, im Dünndarmgekröse 10—12 erbsen
große Käseherde, ebenso Verkäsungen in dem

großen Dickdarmlymphknoten am Blinddarm

grunde, der Käse ist von weicher, homogener

Konsistenz und liegt in glatter Kühlung.
Ans demselben Bestand waren 8 Tage vor

her bei zwei Schweinen ähnliche Verkäsungen

in den Gekrösdrüsen gefunden werden.

Die beiden am 29. November 1910 mit dem
Käse geimpften Meerschweinchen sind bei der

Tötung am 30. Januar 1911 vollkommen gesund.



-——315—

JE

a
;r
v
a
»
rn

9
5

‘.
’.
f‘
.

Ä

Fall 16. Narbige Einziehungen an beiden
Herzlappen der Lunge; im Dünndarmgekr6se 6

bis 8 bohnengroße Herde von fast weicher

Konsistenz.

Die am 21. Dezember 1910 mit den Herden

gelmpften beiden Meerschweinchen sind bei der

Tötung am ‘21. Februar 1911 vollkommen gesund.

Fall 17. An der Lunge keine Verände
rungen; in den Dünndarmdrttsen viele bis hasel

nußgroßc, ziemlich weiche, homogen verkäste

Herde, die sich leicht aus einer Art Kapsel mit
glatten Wänden herausheben lassen.
Die vier mit diesem Käse am 9

. Februar 1911

geimpften Meerschweinchen sind bei der Tötung
am 5

. April 1911 vollkommen gesund.

Von 17 Fällen ließen sich also nur in

2 Fällen Tuberkelbazillen in den Käse
herden nachweisen, wobei der Fall 2 noch
als zweifelhaft zu beurteilen ist, da nur

ein Meerschweinchen erkrankte; der Fall 7

ist dagegen als Tuberkulose oder als

Mischinfektion mit Tuberkulose anzu

sprechen.

Mehrere der vorstehend beschriebenen

Fälle und besonders der Fall 17 bezüg
lich des Befundes an den Därmen sind

mit einem Falle zu vergleichen, den Sch ü tz
schon im Jahre 1886 beschrieben hat;
neben Erscheinungen der Schweineseuche

fanden sich bei fehlenden Darmverände

rungen umfangreiche Verkäsungen in den

Gekrösdrüsen, in denen sich Tuberkel
bazillen nicht nachweisen liessen. Preisz
und Hutyra schließen aus diesem Be
funde, daß, entgegen der allgemeinen An

sicht, die Schweiuepest schon vor dem

Jahre 1887 in Deutschland geherrscht hat.

Zusammenfassung :

l. Bei etwa 1 Prozent aller geschlach
teten Schweine, und zwar ausschließlich

bei schlachtreifen und fetten Tieren, fanden

sich neben den Veränderungen oder den

Residuen der Schweineseuche an der

Lunge in den Gekrösdrüsen Verkäsungen,
die sich meistens schon makroskopisch von

der Tuberkulose unterscheiden ließen:

häufig fanden sich diese Verkäsungen in

den Gekrösdriisen auch unabhängig von

Schweinesenche-Veränderungen an der

Lunge.

l
l
l
5

|
|
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2
. In 15 von 17 durch Meerschweinchen

impfung untersuchten Fällen ließen sich
Tuberkelbazillen in diesen verkästen Ge

krösdrüsen nicht nachweisen.

3. Auf der Darmschleimhaut fanden
sich in keinem der Fälle die bisher für
typisch gehaltenen Schweinepestverände

rungen.

4. Einer eingehenden Forschung muß
es überlassen bleiben, festzustellen, ob

diese so häufigen Verkäsnngen der Ge

krösdrüsen tatsächlich durch das Virus
der Schweinepest erzeugt werden.

5
. Die Fütterungstuberkulose der

Schweinescheinteinegeringerel’erbreitung

zu haben, als bisher allgemein ange
nommen wurde.

Ein Beitrag zur Milchkontrclle.
\'on

Dr. Doenecke,
Sehlnrhtholdirektor in Buchum.

Die Tierärzte erheben, gestützt auf
ihren Studiengang, wie in der Fachpresse
schon so oft in eingehender Weise be
gründet worden ist, mit Recht Anspruch
darauf, an der praktischen Milchkontrolle
und an der forensischen Begutachtung der
Milch insoweit mitzuwirken, als diese die
tierärztliche Zuständigkeit betreffen. So
weit die Beeinflussung der Milch in ihrer

Zusammensetzung durch bestimmte physio

logische oder pathologische Zustände der
lililchtiere, durch medikamentöse Be
handlung, durch Fütterung, Haltung und

Pflege der Tiere, sowie die Art der Ge
winnung und Behandlung der Milch in

Frage kommen, kann die Zuständigkeit des
Tierarztes wohl kaum im Ernste bestritten
werden. Hieran vermögen auch die be

dauerlicherweise von den Nahrungsmittel

chemikern auf ihren Verbandstagen in

letzter Zeit gegen uns Tierärzte gefaßten
wortreichen Resolutionen sachlich nichts
zu ändern. Wir können deshalb getrost
dem unparteiischen Ermessen der Staats

regierung und unseren an maßgebender
Stelle befindlichen Standesvertretern ver
trauen, daß bei einer Regelung der Milch
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kontrolle die Interessen des tierärztlichen

Standes und auch damit der Allgemein

heit gewahrt werden. Denn nur das Zu

sammenwirken der drei in Betracht

kommenden _ Sachverständigenkategorien
— Arzt, Tierarzt und Chemiker —— bietet

die Gewähr für die richtige Handhabung
der zur Kontrolle des Milchverkehrs er

lassenen Vorschriften und bürgt für deren

vollen Erfolg.

Auf eine einheitliche Regelung und
Kontrolle des Milchverkehrs durch Reichs

oder Landesgesetz wird aber in Anbetracht

der Schwierigkeit der Materie und der

äußerst schwer in Einklang zu bringenden
Interessen verschiedener Erwerbsstände

mit denen des Milch konsumierenden

Publikums sobald noch nicht gerechnet

werden können. Infolgedessen scheinen

zahlreiche Städte, vor allem in den

Industriegegenden, da gerade hier die

Frage der Milchversorgung der Städte zu

einer Kalamität zu werden droht, in

letzter Zeit energisch gegen die Mißstände

im Milchhandel vorgehen zu wollen. Es

entspricht dies einem berechtigten Ver

langen, und die Milchverkäufer dürften

keinen Grund zu Klagen irgendwelcher

Art haben, wenn auch im Handelsverkehre
mit Milch durch Verordnungen der Polizei

behörden und Entscheidungen der Ge

richte ordnungsmäßige Zustände geschaffen

werden.

Eine Handhabe und gesetzliche Grund

lage zum Erlaß derartiger Polizeiverord

nuugen ist den Kommunen durch das

Gesetz über die allgemeine Landesver

waltung vom 30. Juli 1883 und das Ge
setz über die Polizeiverwaltung vom

11. März 1850 gegeben.
Auch die Stadtverwaltung zu Bochum

hat auf Grund vorstehend genannter

Gesetze und bewogen durch die schweren

Mißstände, die beim Milchhandel in

hiesiger Stadt immer mehr zutage

traten, Ende des Jahres 1909 eine neue

Polizeiverordnung zur Regelung des Milch
handels erlassen. Von welch einschneiden

der Bedeutung diese für den hiesigen
Milchhandel ist, und welche Wichtigkeit
ihr in den Kreisen der Interessenten bei

gelegt wird, obwohl darin doch nur billige

und auf das Mindestmaß beschränkte Forde

rungen gestellt werden, geht am besten
'
daraus hervor, daß die Verordnung auf den

Versammlungen und in den Kreisen der

Milchproduzenten und M ilchhändler auf das

Heftigste angefeindet, und daß sogar mit

einem Boykott der Stadt durch die Milch

händler gedroht wurde. Die Stadtver

waltung blieb aber fest und ließ sich

durch die angedrohten Gegenmaßnahmen

nicht beirren. Die Verordnung trat am

1. Januar 1910 in Kraft und hat bereits
in den 11/2 Jahren ihrer Gültigkeit schon

so gute Erfolge gezeitigt, daß anzunehmen

ist, daß sie den Milchhandel allmählich

zum Nutzen der reellen Produzenten und

Händler, wie auch des konsumierenden

Publikums in reelle Bahnen lenken wird.

Durchmehrfache Anfragen aus Kollegen

kreisen nach einem Abdruck der hiesigen

Milch-P0]izeiverordnung veranlaßt, lasse

ich sie im Wortlaut folgen:

Pollzel-Verordnung.

Auf Grund des 5 143, 144 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltnng vom 30. Juli
1883 und der ää 5, 6 und 15 des Gesetzes über

die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird

unter Zustimmung des Gemeindevorstandes für

den Stadtbezirk Bochum folgendes verordnet.

5 l. Wer in den Stadtpolizeibezirk Bochum ge
werbsmäßig Milch einführen, dort feilhalten oder

verkaufen, ferner, wer daselbst Milchkühe zum

Zwecke des Erwerbs durch Milchverkauf halten

will, hat dies unter Angabe der regelmäßigen
Bezugsquellen bzw. der Zahl der gehaltenen

Milchkühe der Polizeibehörde innerhalb 8 Tagen

vom Geschäftsbeginn an anzuzeigen. Ebenso

hat er jede örtliche Verlegung des Geschäftes
und die Herstellung trinkfertiger Milch von be

sonderer Zubereitung, z. B. für die Ernährung

von Säuglingen, der zuständigen Behörde au

zuzeigen.

ä 2. Vom Verkehr ausgeschlossen ist jede

Milch, welche gesundheitsschädlich, verdorben

oder verfälscht ist, insbesondere

a) Milch von Tieren, welche von Milzbrand,

Lungenseuche, Rauschbrand, Tollwut, all

gemeiner Tuberkulose (insbesondere, wenn
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sie mit Abmagerung oder Diarrhöen ver

bunden ist), Pocken, Krankheiten mit
Gelbsucht, Blutvergiftung, Gebärmutter

entzündung. Eutererkrankungen, starken

Durchfüllen oder

Erkrankungen befallen sind, bei denen

die Nachgeburt nicht abgegangen ist, bei

denen krankhafter Ausfluß aus den Ge

schlechtsteilen besteht, oder welche infolge

von Krankheit stark abgemagert sind —

sofern nicht die Bestimmungen des Reichs

viehseuchengesetzes oder der hierzu er

lassenen Ausführungsvorschriften etwas

anderes bestimmen;

h) Milch von Tieren, denen Arsen, Queck

silberprtlparate, Brechweinstein, Nießwurz,

Opium,dod, Aloe, Sennesblätter, Rhabarber,

Krotonöl, Bockshorn, Karbol- und Salizyl

säure beigebracht werden sind, drei Tage

lang von der letzten Verabreichung ab;

c) Milch, welche von Tieren kurz vor dem

Gebären und innerhalb einer Woche nach

her genommen wird;

d) Milch, welche auf andere Weise als durch

Abrahmen, Abkochen, Sterilisieren, Pasteu

risieren oder Gefrieren verändert ist, sowie

Milch, welcher fremde Stoffe, insbesondere

Wasser, Eis oder chemische Konser

vierungsmittel zugesetzt sind;

c) Milch, welche bitter, schleimig. übel

riechend, verunreinigt oder außergewöhn

lich gefärbt ist;

f) Milch, welche angesäuert ist, d. h. welche

mehr als 10 Sünregrade (nach Soxleth

Henkel) besitzt oder die Abkochung oder

die Alkoholprohe (Mischung von 70 pro‚

zentigem Alkohol und ebensoviel Milch)
nicht aushält;

g) Gemische verschiedener Sorten, insbe

sondere auch von Vollmilch mit Mager

milch;

h) Rahm (Sahne), Sauermilch (Dickmilch),

Buttermilch und Melken, sofern sie aus

Milch bereitet sind, die nach Ziffer a—e

zu beanstanden ist.

5 3. Milch darf nur als „Vollmilch“, „Mager

milch“ und „entrahmte Milch“ in Verkehr gebracht

werden.

„Vollmilch“ ist das unveränderte Gesamt

gemelke einer oder mehrerer ganz ausgemolkener

Kühe mit mindestens 2,80 Prozent Fett. Werden

mehrere Kühe zur Milchgewinnung benutzt, so

ist deren Milch zu mischen.

„Magermilch“ ist

a) unveränderte Milch, deren Fettgehalt keine
‘

2,80 Prozent beträgt;

b) Milch, der Fett (Rahm) entnommen ist.

anderen fieberhaften ‘

l

l

l

l

l

„Entrahmtc Milch" ist diejenige Milch,

welcher das Fett vollständig entzogen ist.
Der Verkäufer ist für die Beschaffenheit der

von ihm in den Verkehr gebrachten Milch haftbar.

Unter Milch ohne nähere Bezeichnung ist

stets Vollmilch zu verstehen.

9 4. Die Räume, in denen die für den Verkauf

bestimmte Milch aufbewahrt, verarbeitet oder

verkauft wird, sollen trocken. durch Tageslicht

beleuchtet und luftig sein, stets auf das Sorg

fältigste rein, staubfrei und kühl gehalten und

täglich gelüftet werden. Sie dürfen nicht als

Wohu- oder Schlafstätteu oder sonst in einer

Weise benutzt werden, welche auf die Beschaffen

heit der Milch von nachteiligem Eintiuß sein

könnte. Insbesondere dürfen sie nicht zur Auf

bewahrung von Kleidungsstücken oder Futter

vorrätcn verwendet werden. Auch dürfen in

diesen Räumen nicht leicht in Zersetzung über

gehendc oder stark riechende Stoffe, z. B.

Petroleum, Käse, Heringe, Chlorkalk usw., auf

bewahrt, feilgehalten oder verkauft werden.

Entsprechen die Räume den vorstehenden

Anforderungen nicht, so kann ihre Benutzung

untersagt, und dem Inhaber der Milchverlrauf

verboten werden.

5 5. Beim Melken der Tiere ist; die größte

Reinlichkeit zu beobachten. Insbesondere ist vor

dem Melken das Euter dcs Tieres zu reinigen.

Die melkenden Personen haben beim Melken

saubere Schürzen zu tragen und vor dem Beginn

des Melkens Bände und Unterarm mit Seifen—

wasser zu reinigen.

ä 6. Personen, welche an ansteckenden oder

ekelerregenden Krankheiten leiden oder mit Ge

schwüren oderAusschlag an den Bünden, Unterarm

oder im Gesicht behaftet sind, sowie Personen,

welche mit derartig erkrankten Personen in Be

rührung kommen, sind vom Melken, Trans

portieren und überhaupt von jeder Behandlung

der Milch, sowie vom Reinigen der Milchgefäße

und Anfbewahrungsrüume ausgeschlossen und

dürfen mit solchen Verrichtungen nicht beauftragt

werden.

5 7. Erkrankt ein Milchproduzent oder

Händler oder eine Person, die zu dessen Haus

haltung gehört, an einer ansteckenden Krankheit,
“ insbesondere Cholera, Blattern, Typhns, Ruhr,

Diphtherie, Scharlach, so hat der Haushaltungs

verstand oder dessen Vertreter dies der nach

9 1 zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen

‚ und alle Personen, welche mit dem Erkrankten

i
l

in Berühng kommen, aus seinem Laden bzw.
Stalle fernzuhnlten. Im übrigen darf der Handel

mit Milch in solchen Haushaltungen nur dann

fortgesetzt werden, wenn der Anzeige zugleich
eine Bescheinigung des den Kranken behandeln
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den Arztes beigefügt wird, daß aus der Fort
setzung ein öffentlicher Gesundheitsscbaden nicht

zu erwarten ist. Diese Bescheinigung muß durch

den Kreisarzt binnen 8 Tagen bestätigt werden.

Das Einbringen von Milch aus Ortschaften,
in denen eine der in Absatz 1 genannten Krank

heiten epidemisch auftritt, ist so lange verboten,

bis der zuständige Kreisarzt bescheinigt hat,
daß die Epidemie erloschen und die Gefahr der

Weiterverbreitung der Krankheit beseitigt ist.

5 8. Die zur Gewinnung, Aufbewahrung, Be

förderung, zum Verkauf und zum Ausmessen der
Milch bestimmten Gefäße müssen so beschaffen

sein, daß sie weder irgendwelche Bestandteile

an Milch abgeben, noch die Beschaffenheit der

Milch in irgend einer Weise verändern können.

Es sind daher Gefäße aus Kupfer, Messing
oder Zink, sowie Tongefäße mit schlechter oder

schadhafter Glasur und eiserne Gefäße mit blei

haltiger oder rissig oder brüchig gewordener
Emaille als Milchgefäße unzulässig.

5 9. Milchgefüße dürfen zu anderen Zwecken

als zur Gewinnung, Aufbewahrung und zum Ver
trieb von Milch nicht verwendet werden. Sie
sind nur in sorgfältig gereinigtem Zustand in

Gebrauch zu nehmen und auch während der Be

nutzung vor jeder Verunreinigung zu schützen.

5 10. Sämtliche Milchgefäße, mit Ausnahme

der zum Ausmessen dienenden Maßgefäße, müssen

mit gutschließenden Deckeln versehen sein und,

abgesehen vom Ein- und Umfüllen, stets ver
schlossen gehalten werden. Die Verwendung

von Papier, bleibaltigem Gummi, Lappen, Stroh

und dergl. zur Abdichtung der Deckel ist verboten.

5 11. Milchgefäße von 2 Liter und mehr Inhalt
sollen eine so weite Öffnung haben, daß die Hand

eines Erwachsenen zur Reinigung bequem hinein
gelangen kann.

ä 12. Gefäße, in denen Milch von einem
Produzenten an einen Händler oder von einem

Händler an einen anderen Händler befördert wird,
müssen vor dem Absenden mit einem gegen un

befugtes Öffnen sichernden Verschlusse (Plomben,

Siegel oder dergl.) und mit einem Kennzeichen,

aus welchem der Absender ersichtlich ist, ver

sehen sein.

Der Versehluß darf nur im Beisein des

Empfängers oder seines Beauftragten geöffnet

werden.

513. Die zum Ausmessen dienenden Ge
fäße müssen mit einer geeigneten Handhabe ver

sehen sein, damit die Hand beim Schöpfen oder

Einfüllen nicht mit der Milch in Berührung kommt.
‘

ä 14. Die zur Beförderung der Milch dienen- i
den Wagen oder Karren müssen stets in rein
licbem Zustande gehalten werden.

Auf denselben dürfen außer Milch, Molkerei
produkten und Eiern andere Gegenstände, ins
besondereWasser(fiundefuhrwerkeausgenommen,
für welche das Mitführen eines Trinkgefäßes mit

Wasser polizeilich vorgeschrieben ist) nicht init
geftihrt werden.

5 15. Die einzelnen Milchsorten dürfen nur

in Gefäßen aufbewahrt und in den Verkehr

gebracht werden, welche mit der deutlichen,

dauerhaften, nicht abnehmbaren, in die Augen

fallenden Bezeichnung der betr. Milchsorte ver

sehen sind.

Die Magermilch enthaltenden Gefäße müssen

mit einem besonderen farbigen Anstrich (blauer
oder roter Ring um den Hals der Kanne) ver
sehen sein.

In den Verkaufsräumen müssen die Milch
gefäße so aufgestellt sein, daß die Inhaltsbezeich

nungen dem Käufer stets deutlich sichtbar sind.

Bei geschlossenen Milchwagen sind die Be

zeichnungen der Milchsortcn sowohl an den

Milchgefäßen als auf der Wagenwand unmitteb

bar über den betr.Auslaßöffnungen (Abflußhäbneu)
anzubringen.

Beim Vertriebe der Milch in Flaschen muß

die Bezeichnung der Sorte auf diesen ange

bracht sein.

ä 16. Verboten ist das Stehenlassen der

Milchkannen mit oder ohne Milch an den

Straßenecken und an Haustüren. Solche Kannen

können ohne weiteres beschlagnahmt werden.

5 17. Für den Verkehr mit Rahm, Butter
milch, saurer Milch, Melken, sowie mit Milch

anderer Tiere als Kühe finden vorstehende Be

stimmungen dieselbe Anwendung.

5 18. Als „Kur“-, „Kinder“-, „Säuglings“w
„Kontroll“-, „Vorzugs“-, „Gesundheitsmilch“ oder
Milch mit ähnlichem Namen, der den Glauben
erwecken soll oder kann, daß es sich um eine
Milch handle, die in gesundheitlicher Beziehung
der gewöhnlichen Vollmilch vorzuziehen sei, darf
nur eine solche Vollmilch in Verkehr gebracht
werden, die mindestens 3,0 Proz. Fett enthält,

und welche außer den vorstehenden noch folgen

den Bestimmungen entspricht:

a) Die zur Gewinnung solcher Milch be

stimmten Kühe sind in einem besonderem

geräumigen, hellen, leicht zu ltlftenden,

mit festem, undurchlässigen Fußboden.

Wasserspülung und gut. funktionierenden

Abflußvorrichtungen versehenen Stalle auf—

zustellen. Andere als zur Gewinnung von

Vorzugsmilch dienende Kühe dürfen sich

in diesem Stalle nicht befinden; derartige

Stallungen müssen eine deutliche, haltbare

Bezeichnung ihres Zweckes an der Außen

türe tragen; außerdem sind in diesen
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Ställen an leicht sichtbarer Stelle gegen—

wärtige Polizeivorschriften unter geeig
netem(Glas)Verschlnßaufgehängtznhalten.

b1 Die Kühe sind vor der Einstellung durch l

einen städtischen Tierarzt eingehend auf

ihren Gesundheitszustand zu untersuchen

und der Tuberkulinprobe zu unterwerfen.

Sie dürfen erst dann eingestellt werden,

wenn dies durch den betr. Tierarzt für

zulässig erklärt werden ist. Die Tuber-

‘

knlinprobe ist jedes Jahr zu wiederholen.

An Stelle der subkutanen Injektion ist die

Konjunktivalprohe zulässig.

Außerdem sind die Kühe durch die

städtischen Tierärzte dauernd zu über

wachen und mindestens allviertcljährlich

zu untersuchen. Das Ergebnis dieser

Untersuchung ist in ein Revisionsbuch

einzutragen, welches dem Polizei- und

(tesundheitsheamten jederzeit zur Einsicht

vorgelegt werden muß.

Die bei der Revision durch den städti—

schen Tierarzt gesund befundenen Tiere

sind durch Hornbrand zu kennzeichnen.

c) Jede Erkrankung einer Kuh ist unverzüg—

lich dem i. städtischen Tierarzt anzuzeigen.

Die erkrankte Kuh ist sofort getrennt von

den anderen Kühen, wenn möglich in einer

abgesonderten Stallung, aufzustellen. Ihre

Milch darf bis zur tierärztlichen Ent

scheidung als Kur- und Kindermilch nicht

verwendet werden. Der Stand des er

krankten Tieres ist nach dessen Ent

fernung alsbald zu reinigen und zu

desinfizieren.

d
) Kühe, welche hochträchtig sind, müssen

vor dem Kalhen aus dem Stall entfernt

werden und dürfen erst l4'l‘age nach dem

Kalben wieder eingestellt werden.

e
) Die Kühe müssen tadellos rein gehalten,

täglich geputzt und wenn nötig auch ge

waschen werden.

Schimrneligesoder ilbelriechendes Stroh,

sowie gebrauchtes Bettstroh und andere

gebrauchte Abfallstoffe dürfen als Streu-

'

material nicht verwendet werden.

Der Dünger darf erst nach beendetem

‘

Melken aus dem Stalle entfernt werden.

f) Zur Fütterung darf nur gut geerntetes und

gut erhaltenes Futter in sachgemäßer Zu

sammensetzung verwendet werden. Aus

zuschließen sind alle Futtermittel und

Mischungen, die Durchfall oder eine andere

\'erdauungsstönmg bei den Kühen er

zeugen, der Milch einen ungewöhnlichen

‘

Geruch oder Geschmack verleihen oder ‚

sie minderwertig machen, insbesondere

«
./

feuchte Biertreber, feuchte Schlampe,

Schnitzel (ausgenommen getrocknete).

Melasse, Rübenblätter. weiße Rüben, Steck

und Kohlrüben, angesituertes Futter,

Fleisch-‚ Fisch- und Blutmehl. Frisches

Grünfutter und Weidegang auf gut be

standenen Weiden sind zulässig, voraus

gesetzt, daß die Grünfutterung resp. der

Weidegang nicht nur gelegentlich, sondern

regelmäßig für längere Zeit erfolgt. Ferner

darf der Übergang zum Grünfutter und

zum Weidegang nicht plötzlich geschehen,

sondern muß allmählich, etwa im Laufe

von 14 Tagen, erfolgen.

Die Fütterung im Stall darf erst nach

beendetem Melken vorgenommen werden.

g
) Die durch die Mitwirkung und Kontrolle

der städtischen Tierärzte entstehenden

Kosten hat der Unternehmer zu tragen.

h
) Bei dem Melken ist mit peinlichster Rein

lichkeit zu verfahren. Vor dem Melken

ist das Euter, insbesondere die Striche,

erst mit einem trockenen und nachher mit

einem eingefetteten Tuch abzureiben.

Die ersten Ausstriche aus jeder Zitze

sind in ein besonderes Gefüß zu melken

und dürfen keinesfalls der Vorzugsmilch

beigemischt werden.

Die Weiterbehandlung der Milch muß

in Räumen erfolgen, in die andere Milch

nicht gebracht werden darf. Sie muß un

mittelbar nach dem Melken aus dem Stalle

entfernt und von Schmutztcilen durch

Sciher (als welche nur feine, leicht und

sicher zu reinigende Siebe oder jedesmal

zu erneuernde Wattescheiben verwendet

werden dürfen) oder durch Zentrifugen

gereinigt und, falls sie nicht unmittelbar

warm verwendet wird, durch einen Kühl

apparat auf ca. 12—14 Grad Celsius ab

gekühlt werden.

Dic Milch darf nur in durchsichtigen Glas

flaschen, die mit entsprechender Aufschrift

und einem gegen unberechtigtes Öffnen

sichernden Verschlusse versehen sind, in

den Verkehr gebracht werden.

Die Flaschen müssen direkt beim Pro

duzenten gefüllt werden. Eine nachträg

liche Umfüllung ist nicht gestattet.

k) Die Flaschen sind auf das Sorgfältigste

zu reinigen und mit einwandfreiem heißen

Wasser nachzuspülen. Beim Reinigen

dürfen nur Bürsten, die nach jedem G0

brauch gut auszubrühen sind, benutzt

werden.

Nach dem Reinigen ist das Wasser aus

den Flaschen gehörig zu entfernen.
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l) Die Beförderung der Milch hat möglichst
rasch zu erfolgen.

Die am Vormittag gewonnene Milch
muß spätestens im Laufe desselben Tages,
die am Nachmittag gewonnene Milch
spätestens während des nächsten Vor
mittags in die Hände der Käufer gelangen.
Ältere Milch darf nicht als Kindermilch
verkauft werden. Die Temperatur der
Milch darf während der Aufbewahrung und
Beförderung niemals über 15 Grad Celsius

steigen.

5 19. Gefrorene, abgekochte, sterilisierte oder

pasteurisierte Voll-, Mager- oder Kindermilch ist
als solche durch Aufschrift auf den Gefäßen zu
bezeichnen.

5 20. Milchpräparate dürfen nur aus Milch

hergestellt sein, die den Anforderungen dieser

Verordnung entspricht, und dürfen nur unter un-
'

zweideutiger Bezeichnung in Verkehr gebracht
werden.

ä2l. Die Anstalten zur Gewinnung von
Kindermilch (g 18), sterilisierter und pasteuri—

sierter Milch (g 9), von medizinisch-diätetischen

Milchpräparaten (ä 20) unterstehen der fort
dauernden Beaufsichtigung der mit der Über

wachung des Nahrungsmittelgesetzes betrauten

Behörden, welche sich hierbei auch derMitwirkung
ärztlicher Sachverständiger bedienen können.

522. Die mitder polizeilichenBeaufsichtigung
des Verkehrs und der Kontrollieruug des Befolgs
der vorstehenden Bestimmungen beauftragten

Polizeibeamten haben außer der ihnen gemäß ,

ä% 2 und 3 des Reichsgesetzes, betr. den Ver

kehr mit Nahrungsmitteln usw. vom 14. Mai 1879,

zustehenden Befugnis auch das Recht:

a) nach erfolgter Ablieferung der Milch an
den Käufer von den in dessen Besitz be
findlichen Mengen Proben unter Beobach
tung des 5 2, Abs. 2 des genannten Ge
setzes zu erheben;

b) die in 5 3 genannten Gesetzes vorgesehenen

Revisionen der Milchgewinnungs—‚ Auf

bewahrungs- und Verkaufsstellen bei Milch

produzenten und Händlern auch dann

vorzunehmen, wenn die Inhaber nicht den

daselbst aufgeführten Beschränkungen

unterliegen;

c) dem Melkgeschäft beizuwohnen und Stali

oder Übergangsproben zu erheben.

5 23. Zuwiderhandlungen gegen die Be

stimmungen dieser Verordnung werden, falls nach

den Strafgesetzen nicht höhere Strafen Platz
. greifen, mit Geldstrafen bis zu 30 M., an deren

Stelle im Unvermögensfalle eine Haftstrafe bis

zu 3 Tagen tritt, bestraft, auch kann die vor

schriftswidrige Milch eingezogen werden.
g 24. Alle dieser Verordnung entgegen

stehenden früheren Bestimmungen, insbesondere

die Pollzeiverordnung vom 2I. Februar 1893,

werden aufgehoben.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1910
in Kraft.
Bochum, den 3. November 1909.
Die Stadt-Polizeiverwaltung.

Der Oberbiirgermeister Graff.

Referate.
Baum, H., Können Lymphgefäße, ohne

‘

einen Lymphknoten passiert zu haben,
in den Ductus thoracicus einmünden?
(Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten

und Hygiene der llau<tierß. IX. Bd. 1911.)

Die Tatsache, ob Lymphgefäße, ohne

einen Lymphknoten passiert zu haben, in

den Ductus thoracicus einmünden können,

ist für viele praktische Fragen (z
.

B. der

Rorption von Bakterien von frischen

Wunden, von der Brust

höhle, von Gelenkhöhleu aus usw.)‚ sehr

wichtig, bisher aber wenig berücksichtigt

worden. Es sind in der Literatur bisher

nur zwei, höchstens drei Fälle beschrieben
worden. Baum kann auf Grund seiner

Untersuchungen über das Lymphgefäß

system des Rindes vier weitere Fälle
hinzufügen. Er sah nämlich je 1mal ein

und Bauch- ‚

Lymphgetäß vom Herzen und vom Herz

blute des Rindes direkt in den Ductus

thoracicus und 2mal je ein Lymphgeiäß
Von der rechten Nebenniere in die Lenden

zisterne und damit in den Ductus thora

cicus einmünden, ohne daß die Lymph

gefäße einen Lymphknoten passiert haben.
Referat des Autors.

v. Linst0w, Neue Helminthen
aus Deutsch-Südwestafrika.

(Zentrnllwlatt f. Bahn, I. Abt, 50. Bd. Orig., S. 448.)

Verfasser beschreibt Stilesia hepatica

Wolffhügel aus den Gallengängen von
Ovis aries und Oapra hircus nach Präpa

raten, die ihm vom Regierungstierarzt

Dr. Scheben aus Deutsch-Südwestafrika
übersandt werden sind. Wolf fhügel
hatte den Parasiten nach in Deutsch-Ost
afrika gefundenen Exemplaren beschrieben,
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Scheben hat ihn in Deutsch-Südwest
afrika entdeckt.

Mac Fadden‚A.W.J., und Leiper, Rob.T.,
011 a Parasitic Coudition (Onchocerciasis)
met with in Australien Beef.

(Reports to tho Local Govornemcnt Bonrd on l’ublic Henlth
und Medien! Subjccts. New Serie: Nr. 46. London 1911.)

In australischem Fleische, das bekannt
lich in großen Mengen — 60 bis 70000
Viertel monatlich —- nach London ein

geführt wird, finden sich nicht selten ;

Wurmknoten. Ihre Größe schwankt von

Wurmknolen, verursacht durch Onchocerca
gibeom', in australischem Fleische.

der einer Erbse bis zu der einer Walnuß,
ihre Gestalt ist oval, ihre Konsistenz
fest-elastisch, ihre Oberfläche glatt. Sie

liegen in einem bindegewebigen Stroma
im subkutanen und intermusknlären Ge

webe, bei starkem Vorhandensein auch
im Muskelgewebe. Lieblingssitze sind
die Brust und die Flanken. Die Knoten
entstehen durch die Invasion einer etwa

5 cm langen, für den Menschen unschäd
lichen Filarie, der Onchocerca gibscni.

Ströbel, H., Die Serodiagnostik deri
Trichinosis.

(Mitnub. Hell. Wochenschrift, 1.911,Nr. 13, S
.

672.)

Verfasser führte seine Untersuchungen

betr. den Nachweis spezifischer Anti

körper im Serum bei Trichinosis, mit zwei
Seren trichinöser Meerschweinchen, vier ‚

1Seren trichinöser Kaninchen und drei
Seren trichinöser Menschen nebst ent

sprechenden Normalseren aus. Bei einem

, Meerschweinchenserum wandte er die

Sternsche, bei allen anderen Seren die

' gewöhnliche Komplementbindungsmethode
;an. Bei den Menschenseren führte er

i außerdem das Präzipitationsverfahren und

l

bei drei Kaninchenseren die Weichardt

i sehe Epiphaninreaktion aus.

Als Antigen benutzte S. zunächst
einen durch vierstündige Hydrolyse mit

1/10 N.Natronlauge gewonnenen Extrakt
aus Trichinen, die er aus Muskulatur
durch Pepsin-Salzsäureverdaunng der
Muskelfasern isolierte. Da hierbei die
Trichinen nicht vollständig aufgelöst
wurden, stellte er später seine Extrakte
durch 24 stündige Einwirkung einer
stärkeren Lange und Antiformin her.
Schließlich gebrauchte er noch einen
alkoholischen Extrakt. Die wässerigen
Extrakte erwiesen sich als brauchbar, und
zwar waren die mit starker Lauge und
Antiformin hergestellten besser, als der
mit 1/10 N.-Natronlauge zubereitete. Da
gegen versagte der alkoholische Extrakt.
Bei drei Kaninchen- und den Meer

schweinchenseren, die 10 Wochen bis

l/
2 Jahr nach der Infektion entnommen

wurden, waren bei Verwendung frischen

Antigens positiveltesultate zu verzeichnen.
Ein Kaninchenserum, 7 Wochen p

.

i.

entnommen, ergab ein negatives Resultat;
doch ist dies höchshvahrscheinlich auf
eine Mindenvertigkeit des verwendeten

Antigens zurückzuführen, insofern als

dasselbe Antigen auch mit einem anderen

Kaninchenserum, das mit einem frischen

Antigen eine positive Reaktion ergeben

hat, keine Komplementbindung lieferte.

Eines der nach ‘/
, Jahr positiv

i reagierenden Kaninchenseren wurde schon

“ 14 Tage p
. i. untersucht, besaß zu dieser

Zeit aber noch keine nachweisbaren Anti
körper.

Die menschlichen Seren kamen erst

11/2 Jahr, nachdem die betreffenden
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Personen eine Trichineninvasion durch

gemacht hatten, zur Untersuchung. Bei

allen drei Seren trat Komplementbindung

ein, während die Präzipitationsversuche

negativ ausfie16n.

Die Epiphaninreaktion mit drei

Komplementbindung gebenden Kaninchen

seren ausgeführt, bestätigten das Vor

handensein von Antikörpern. Die Kontroll

seren, sowie Echinokokkenextrakte gaben
keine Komplementbindung.

Nach alledem dürfte es wohl möglich

sein, das Komplementbindungsverfahren

für die Feststellung der Trichinose zu
verwenden. Thüringer.

Entreß, Beitrag zur Ätiologie der
Larynx- und Tracheatuberkulose bei

den Schlachttieren und ihre Bedeutung
für die Fleischbeschau.

(Mit 1 Tafel.)
(Dung-Dissertation Bern.)

Dem Verfasser stand für seine Unter

suchungen das reiche Material auf dem

Berliner Schlachthof zur Verfügung.
Selbst bei größter Aufmerksamkeit konnte

er bei Schafen, Kälbern und Schweinen

eine tuberkulöse Erkrankung des Kehl

kopfes und der Luftröhre in keinem Falle

feststellen. Er fand eine solche aus
schließlich bei Rindern, bei denen eben

falls diese Affektion zu den selteneren

Beobachtungen gehört.

Von den bei Rindern im ganzen fest

gestellten 25 Fällen beschreibt Verfasser

die 10 interessantesten nach dem patho

logisch - anatomischen, mikroskopischen

und bakteriologischen Befunde. Eine

primäre Erkrankung des Kehlkopfes und

der Luftröhre hat E. in keinem Falle

gefunden. (Garth erwähnt einen Fall,
wo durch Verschlucken tuberkulösen Aus

wurfs eine primäre Infektion zustande

kam, und auch nach Schmidt können
durch Einatmung tuberkelbazillenhaltiger

Ansatmungsluft anderer Tiere Tuberkel

bazillen in den Kehlkopf und die Luft

röhre gelangen und so zur Infektion

führen.) In allen von E. beobachteten

| Fällen ließen sich in den Lungen tuber

kulöse Erweichungsherde feststellen, so

daß anzunehmen ist, daß in der Mehrzahl

der Fälle die Kehlkopftuberkulose durch

Kontaktinfektion, durch vorüberstreichen

des tuberkelbazillenhaltiges Sputum ent

standen ist. Die Tuberkelbazillen dringen

von der Oberfläche her zwischen die

Epithelzellen ein und durchdringen erst
weiterhin auch die tieferen Schichten.
Meistens waren Kehlkopf und Luftröhre
zusammen erkrankt. In der Art der Er
krankung überwiegen die tuberkulösen

Tumoren, die in Form von runden oder

höckrigen Knoten und nicht selten gleich
zeitig mit Geschwüren auftreten und in

ihrem Äußeren vollständig einem akti

nomykotischen Tumor gleichen. Die ge

schwün'gen Formen zeichnen sich meist

dadurch aus, daß mehrere Geschwüre

gleichzeitig an verschiedenen Stellen vor

handen sind, teils oberflächlich, teils

tiefergreifend, im allgemeinen blaß aus

sehen und meist ohne entzündliche Rötung

ihrer Umgebung.
Für die Fleischbeschau ist nach An

sicht des Verfassers zu fordern, daß die

Kehlköpfe und Luftröhren solcher
Tiere, bei denen eine tuberkulöse
Erkrankung der Lunge mit Erwei
chungsherden gefunden wird, un
schädlich beseitigt werden. Denn ab
gesehen davon, daß Hunde und Katzen,

denen man diese Organe als Futter vorwirft,

sich infizieren können, sei durch den Trans

port und die Aufbewahrung der mit tuber

kulösen Anhängseln versehenen und dem

Konsum übergebenen Zungen eine Be

sudelung der damit in Berührung kommen

den anderen Fleischwaren und Gerät

schaften leicht möglich. Dr. Goldstei'rl.

Schüler, E., Konservierung von
Versand-Milchproben ohne Schädigung

der Tuberkelbazillen durch Formalim

Borsiiure und Antiformiu.
(Inaug.-Diuert. Bern.)

Die Durchführung des Ostertagschen

Tuberkulose-Tilgungsverfahrens erfordert
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bekanntlich u. a. die wiederholte Unter

suchung der Milch der dem Verfahren
unterstellten Rindviehbestände. Hierbei

können sich Schwierigkeiten für die Unter

suchung ergeben, wenn die Milchproben

bei den bakteriologischen Untersuchungs

stellen zersetzt ankommen. Im Bakterie

logischen Institute der Landwirtschafts
kammer der Rheinprovinz gab es infolge

der großen Entfernung der Orte, aus

denen die Milch bezogen werden mußte, |

häufig Milch, die 36 und mehr Stunden

alt war, bis sie zur Verarbeitung gelangeir

konnte. Deshalb müssen die zur Unter
suchung bestimmten Milchproben mit

einem die Tuberkelbazillen nicht schädi
genden Konservierungsmittel versetzt

werden.

Verfasser prüfte die Brauchbarkeit

der zu dem angegebenen Zwecke bereits

im Gebrauche befindlichen Borsäure und

des Formalins, ferner des Antiformins.

Das Ergebnis seiner sorgsamen Unter

suchungen läßt sich dahin zusammen

fassen, daß Antiformin für die
Konservierung von Versandmilch
proben, die zu diagnostischen
Impfungen verwandt werden sollen,
ungeeignet ist. Beim Zusatz von Anti
formin zur Milch im Verhältnis 25 und \
4:100 hallt sich das Kasein sofort zu

sammen, so daß beim Zentrifugieren ein

zur weiteren Untersuchung verwendbarer

Bodensatz sich nicht bildet, und ein Zu

satz von Antiformin 12100 läßt schon ‘

nach 24 Stunden Gerinnung der Milch

zu. Borsäure könnte vielleicht in Ver

dünnungen 1150 bis 1:100 Verwendung

finden. Am geeignetsten aber ist
nach Sek. Formalin in Verdünnungen
1:2000 bis 113000; mit diesen Konzen

trationen läßt sich bei Temperaturen über

20° C eine sichere mehrtägige Haltbarkeit

der Milch erzielen, ohne daß die Fest

stellung des Vorhandenseins von Tuberkel- ,

bazillen beeinträchtigt wird.

I Zur Ausführung des Fleisch
'
beschaugesctzcs und andere

Tagesfrageu.
— Ist eine Kuh von einem Lebendgcwicht von 950

i Pfund, deren Magen und Darm mit Inhalt 200 Pfund

i wog, als „nüchtern“ abgeliefert zu betrachten?

Anfrage des Kreistierarztcs W. in H.

Ein hiesiger Metzger hat eine fette Kuh
geschlachtet, die ein Lebendgcwicht von
'
950 Pfund und ein Schlachtgewicbt von 430 Pfund

hatte. Der Magcn- und Darmkanal mit lnhalt

wog 200 Pfund. Der Metzger hatte die Kuh auf

Lebendgewicht gekauft mit der Bedingung, daß

sie morgens nüchtern gewogen werden sollte. lir

y
behauptet nun, die Kuh sei nicht nüchtern gewesen,

| da das Magendarmgewicht um etwa 100 Pfund

zu hoch sei. Der Verkäufer gibt an, die Kuli

wie gewöhnlich abends abgefüttert zu haben.

Antwort: Nach E. Wolff‘ beträgt bei
nüchternen mittelgemiistclen Ochsen das Gewicht

des Magens und Darms mit lnhalt durchschnitt

lich 24,5 °/„ des Lebendgrwichts, nach Hintzen
schwankt es zwischen 146 und 244 Pfund

(= 15,5—22‚70‚101.
— Auf welche Art werden Röhrehsnkulturen

. längere Zelt für die bektsrlologlsehe Fleischbesohsu
‘
aufbewahrt?

i Anfrage des Tierarztes K. in Fr. in Sa.

‘
Antwort: Stammkulturen von Bakterien,

g die man zu vergleichenden Untersuchungen oder

\
zu Unterrichtszwecken dauernd im Laboratorium

zur Verfügung zu erhalten wünscht, müssen alle

l
4 Wochen umgestochen, d. h. auf neue Nährbüden
'
übertragen werden. Die Kulturen lassen sich

l aber längere Zeit lebensfähig erhalten, wenn sie

in Agar in Form von Stichkulturen angelegt

und nach Abdichtung des Watteverschlusses der

Kulturröhrchen durch Auftrilufeln von Paraffin im

Eisschrank aufbewahrt werden. Im Eisscbrank

werden auch am besten die in Röhrchen abgefüll

i ten Nährbodenvorräte
zum Gebrauch aufbewahrt.

Amtliches.
‚ —g Königreich Preußen. Allgemeine Verfügung

, des Ministeriums fiir Landwirtschaft. Domänen und
’ Fusion, Nr. 32 für 1911,betr. Ausführung des Fleisch

beschaugesetzss (inländische Schlachtungen), um)

17. Mai 1911.

Zur weiteren Ausführung des l‘leischbeschau
‘ guctzes. insbesondere zur Ergänzung der Vor

schriften für die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,
I einschließlich der Trichinenschau, bei Schluch

tungen im Inlande, bestimmen wir hierdurch

, folgendes:
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1. Wenn sämtliche Baucheingeweide
eines Schlacbttieres wegen Tuberkulose
beanstandet werden müssen, so liegt ausgedehnte
Tuberkulose vor. In solchen Füllen ist der
nichttierärztliche Beschauer nach 5 30 Nr. 1f der
Ausführungsbestimmungen A zum Fleischbeschau
gesetze zur selbständigen Beurteilung des

Fleisches nicht zuständig. In den statistischen
Jahreszusammenstellungeu über die Ergebnisse

der Schlachtvieh- und Fleischbeschau Muster B
dürfen daher unter Nr. 3 „Beanstandungen ver

änderter Teile“ bei Tuberkulose in Spalte VII
Eintragungen nicht vorkommen.

2. Rotlauf der Schweine hat
a) wenn eine erheblichere Veränderung des

Muskelfleisches oder des Fettgewebes be

steht, Untauglichkeit des ganzen Tier
körpers (5 33 Abs. 1 Nr. 9 der Ausführungs

bestimmungen A),

b) in anderen Fällen Untauglichkeit der
veränderten Teile und bedingte Tauglich
keit der übrigen Teile (g 35 Nr. 11 und

5 37 III Nr. 2 a. a. O.)
zur Folge. Liegt der Fall zu a nicht vor, ist
also der Tierkörper als bedingt tauglich zu be
urteilen, so sind im allgemeinen Lungen, Leber,

Netz und Gekröse der beanstandeten Tiere nicht

so verändert, daß die unschädliche Beseitigung

dieser Organe vom gesundheitlichen Standpunkt

aus geboten wäre; sie sind daher, falls nicht
Merkmale anderer Krankheiten vorliegen, als be

dingt tauglich zu behandeln. In den statistischen
Jahreszusammenstellungen über die Ergebnisse

der Schlachtvieh- und Fleischbeschau Muster A
und B dürfen unter Nr. 3 „Beanstandungen ver

änderter Teile“ bei Rotlauf der Schweine nicht

Lungen, Lebern und sämtliche Baucheingeweide

als unschädlich beseitigt nachgewiesen werden

(vgl. auch Erlaß des mitunterzeichneten Ministers

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom

25. August 1909 — I A III e 5165 —-).
3. Blut der durch Halsschnitt (Schächt

schnitt) getöteten Tiere ist gemäß 5 35
Nr. 18 der Ausführungsbestimmungen A als genuß
untauglich anzusehen, da es regelmäßig durch

Magcninhalt verunreinigt, jedenfalls eine ein

wandfreie Feststellung nicht möglich ist, daß

eine Verunreinigung nicht stattgefunden hat.

4. Nach Nr.1 des Runderlasses vom 27. De

zember 1906 (I G e 6634 M. f. L.; M 8841 M.d.g.A.)
darf in Kühl- und Gefrierräumen, in denen
auf Grund des 5 39 Nr. 5 der Ausführungs

bestimmungen A die Durcbkühlung von Fleisch
zum Zwecke der Abtötung von Rinderfinnen er

folgen soll, der Feuchtigkeitsgehalt der Luft

höchstens 75 Proz. betragen. Dabei wird voraus

gesetzt, daß die Temperatur in den Räumen

ständig auf + 3 bis 5 Grad gehalten wird. Nach
neueren Beobachtungen erscheinen für den ge
dachten Zweck auch solche Kühl- und Gefrier
räume geeignet, in denen bei einer Temperatur
von + 0 bis 1,5 Grad der Feuchtigkeitsgehalt
der Luft bis zu 85 Proz. beträgt. In Zukunft
sind daher auch solche Räume zur Kühlung des

Fleisches gemäß 5 39 Nr. 5 der Ausführungs

bestimmungen A zuzulassen.
Vorübergehende geringe Überschreitungen

, der vorbezeichnetcn Grenzen sollen keinen An

laß bieten, den Betrieb zu beanstanden, falls sich

das Fleisch in den Räumen bei dreiwöchiger
Aufbewahrung frisch erhält.

Die Sehlachthofverwaltungcn, die über Kühl
häuser verfügen, sind darauf hinzuweisen, daß

die Verluste infolge des Verderbens von Fleisch
während der Kühlzeit durch Einreiben der be
sonders gefährdeten Stellen mit Kochsalz ver

mindert werden können. Die Beachtung dieser

Vorsichtsmaßregel ist deshalb zu empfehlen.
5. Die Ausfilhrungsbestimmungcn, be

treffend die Schlachtvich- und Fleischbeschw,

einschließlich der Trichinenschau, bei Schlach

tungen im Inlande, vom 20. März 1903 werden

wie folgt ergänzt:

a) 51 erhält in Abs.1 folgenden Zusatz:
„Vor der Bildung eines neuen Beschau

bezirks oder der sonstigen Anderung von
Beschaubezirken ist der Kreis— (Bezirks)
Tierarzt zu hören.“

b) ä 3 erhält im Abs. 1 folgenden Zusatz:

„Vor der Bestellung eines Beschaucrs
ist der Kreis- (Bezirks-) Tierarzt zu hören.“
Im ä 57 wird zwischen Abs. 3 und 4 folgen
der neuer Absatz ein efügt:
„Auf Verlangen at der Trichinen

schauer eine besondere Bescheinigung über
die Untersuchung nach dem anliegenden
Muster auszustellen. Im Falle der Be
anstandung (55 54 und 55) liegt die Aus
stellung der Bescheinigung dem zuge

zogenen Tierarzt ob, der dazu das bei der
allgemeinen Sehlachtvieh- und Fleisch
beschau vorgeschriebene Muster (vgl. An
lage 2 zu ä 47 B. B. A) zum Anhalt zu
nehmen hat.“ Das Muster lautet:

Anlage 8.
Bescheinigung.*)

Herr . . . . . . . . . . in . . . . . . . hat
am . . . . . . . 19 . . . . . .Schwein. . —

Zahl)
Wildschwein . . —— Sbhinken —— Speck
seite . .— Stück Pökelfleisch — zur'l‘richinen
und Finnenschau angemeldet. Die heute
vorgenommene Untersuchung ergab, daß daß

Fleisch frei von Trichinen und Finnen war

Nummer des Tagebuches: . . . .
den . . . . . . . 19. .

Trichinenschauer.

*) Nichtzutreffendes ist durchzustreichen.



Wir ersuchen, hiernach das Erforderliche ge
fälligst zu veranlassen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.

v. Schorlemer.
Der Minister des Innern. l. A.: Kirchner.

Versannnlungsberichte.
-— X. Allgemeine Versammlung des Vereins

preußischer Sehlsohthoftlerärzte um l0. u. lt
.

lunl

l9ll in Dresden.

Die Tagung wurde mit. einer Vorstands

sitzung am 9
. Juni abends eingeleitet. Zum

Schlusse nahm daran der Vorstand des Vereins

der Gemeindetieriirzte im Königreich Sachsen,

Herr Dr. Keil-Leipzig und Herr Dr. Mey
farth-Glauchau, teil, da es sich um Stellung
nahme zu den 14 Leitsätzen Meyfarths handelt
zu den Anträgen der Vereinigung schlesischer

Sehlachthoftieritrzte über das Thema: Die wirt

schaftlichen und Standesfragen der Schlachthof

tieriirztc verlangen dringend das erhöhte Inter

esse und die Mitarbeit aller Beteiligten. Die

folgenden Leitsätze l——ö werden angenommen:

1
. Die wirtschaftlichen und Standesfragen

dürfen nie Endziel der Vereinstätigkeit sein,

jedoch in dieser Zeit des allgemeinen kapi

talistischen Aufschwunges ist es praktischer

ldealismus, sie mit aller Energie herzhaft bis

zum gedeihlichen Ende durchzukämpfen.

2
. Der vom Verein bisher verfolgte Weg,

dies Ziel zu erreichen, ist der richtige.

3
. Um die Stoßkraft des Standes zu er

höhen, wird die sofortige Gründung eines Reichs

verbandes der Gemeindetieritrzte (Schlachthof

tieriirzte) vorgeschlagen, Sitz und Vorsitz Berlin.

Der Vorstand bestehe aus je einem Ver
treter und Stellvertreter der drei jetzt bestehen
den Vereine. Er gibt sich die Satzungen selbst.
Die Weiterarbeit der Vereine erfolgt prinzipiell
unter eigenen Satzungen zunächst selbständig

weiter. Getrennt marschieren, vereint schlagen!

4
. Die Gründung eines Wirtschaftsverbandes

erscheint verfrüht, ist jedoch im Auge zu be

halten.

5
. Es ist Ehrensache, daß jeder Gemeinde

tierarzt Mitglied des Reichsverbandes und seines

Vereins sei. Nur Einigkeit macht stark.

Am folgenden Tage fand eine Besichtigung
der Hygiene-Ausstellung statt. Zur Freude der

Sanitätsticrilrztc nimmt dort die Fleisch- und

Milch—Hygiene, Schlachthof-Einrichtung und -Be
trieb, Darstellung der Zoonosen usw. ein breites
Feld ein und tritt überall wlirdevoll in die Er
scheinung.

Am Nachmittag von 4-7 Uhr wurde der mit
einem Aufwand von 16 Millionen M im Getra

gehege erbaute Schlachthof unter Leitung von

Direktor Angermann-Dresden besichtigt.

Bei den um ”(Uhr im Börsensaale des Schlacht

hofes beginnenden Verhandlungen waren 149 Teil
nehmer anwesend, darunter 111 Mitglieder des

preußischen Vereins.

Der Geschäftsbericht des Vorsitzenden be

schäftigte sich mit: Zahlung der Beiträge zum

Veterinitrrat; Beteiligung der Schlachthoftieriirzte
an den Verhandlungen des Veterinärrates in

Hamburg; Nachricht aus dem Reichstagsburcau

über die erfolgte Verteilung unseres Antrages,

betreffend Tierqutilereiparagraphcn in der Novelle

zum Strafgesetzbuch (Eingabe zum gesetzlichen

Schutz des Schätchtens). Der beantragte Fort

bildungskursus in der. Maschincnkunde und

Bakteriologie an der Berliner Hochschule wird

voraussichtlich im Herbst zustande kommen, es

soll zunächst eine Konferenz der beteiligten

Dozenten und des Vorstandes beim Rektor Prof.

Dr. Eberlein stattfinden. Die durch den
Veterinärrat nicht erledigte Neuaufstellung der

Gewährmängclliste soll vom Vorstand weiter

energisch im Auge behalten werden.

Der Kassenabschluß ergibt eine Ein

nahme von . . . . . . . . . . . ‚ . . . 1947,30 M

Der Kassenabschlnß ergibt eine Aus

gabe von . . . . . . . . . . . . . . . . 1125,11 M

Der Kassenabschluß ergibt einen Be

stand von . . . . . . . . . . . . . . . . 822,19 M

Verstorben sind die Kollegen: Stehe-Hürde,
Lehnert-Leobschiitz, Rudloff-Sprottau, Zell
Kreuznach, Kittler-Wittstock; ausgetreten sind:
Friedemann-Ncuwied, Dr. Göhler-Pritzwalk,
Lindncr-Frankenstein,Ltlpke-Honnef,llfeyer
Mörs, Kösler-Stuttgart; neu aufgenommen sind:
Büscher—Wanne, Fasold-Mlihlhausen i. Thür.,
Dr. Haag und Siebel-Bremen, Voigt-Weißon
fels a. S., Dr. D’heil-Neufl, Dr. Rolle
Oberhauscn. Der Verein hat jetzt 249 Mit«
glieder. Mitgliedsein ist Ehrensachejodes
Schlachthofkollegcn.
Der Vorstand, bestehend aus (ioltz—Berlin,

Vorsitzendem, Schrader-Brandcnburg, Schrift
führer, Goldner-Burg. Kassenwart, Riech
Breslau, Gerlach-Liegnitz, Dr. Glamann
Berlin, Brcbock-Bonn, (‘olberg-Magdeburg,

‘ Hentsch'el-Üls, (‘lausnitzer-Dortmund, Dr.

l

Heine-Duisburg, wird nach Debatte durch Zu
ruf wiedergewählt.

Die Autrhe der Vereinigung sehleeiaoher

Schluohiheftlerlrzte vertritt in einem vorzüglichen
Referate Hentschel-(Jcls. Nach längeren De
batten, bei denen besonders Geh. Reg-Rat Di«



—326—
rektor im Beichsgesundheitsamte Prof. Dr. Oster
tag anerkannte, daß gerade bei den Verhand
lungen der preußischen Schlachthoftierärztc im

Laufe der Jahre reichlicher Arbeit manche wert
volle wissenschaftliche Anregung gegeben sei,

beschließt die Versammlung:

I. Der Verein soll in Zukunft bei den Ver
handlungen wirtschaftlichen und Standesfragen

einen größeren Raum als bisher gewähren.

II. Der Verein soll Schritte tun, daß die An

stellung und Besoldung der Schlachthoftierärzte

auf gesetzlichem Wege geregelt wird.

III. Der Vorstand soll darauf hinu'irlmrl,
a) daß möglichst ieder Gemeinde- und Schlacht

hoftierarzt Mitglied des Vereins wird,

b] daß sich in jeder Provinz eine Vereinigung
der Schlachthoftierärzte bildet,

c) daß diese Vereinigungen in geeigneter W'eise
in dem erweiterten Vorstande vertreten sind.

IV. Die heute versammelten Gemeinde- und

Sehtachthofi‘ierärzte beschließen die Gründung eines

Verbandes deutscher Schlachtlmf- und Gemeinde

tierärzte. '

Mit großer Begeisterung singt die Versamm
lung stehend feierlich das Lied: Deutschland,
Deutschland über alles.

Sitzung am 11. Juni, morgens 10 Uhr, im

Hotel .‚Zu den drei Raben“. Der Vorsitzende

Goltz-Berlin begrüßt die Gäste. Anwesend

sind als Ehrenmitglied: Geh. Reg-Rat Prof.
Dr. Ostertag, für den Präsidenten des Reichs
gesundheitsamtes Reg-Rat Dr. med. vet. Titze,
für das Ministerium für Landwirtschaft, Do

mänen und Forsten Regierungs- und Veterinärrat

Nevermaun, für das sächsische Ministerium

Landestierant Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Edel
mann, für die Tierärztliche Hochschule die

Professoren Prof. Dr. Klimmer, Mediz.-Rat
Prof. Dr. Jocst, Landestierzuchtdirektor 0b.

Med.-Rat Prof. Dr. Pusch, für den Rat der
Stadt Dresden Bürgermeister Dr. May, Stadtrat

M illler, Schlachthofdirektor Angcrmann.

Dr. Moeller referiert über: Außerordentllche
Fleischheschau. Der Ausdruck „tierärztliche
Nabrungsmittelkontrolle“ ist für den Begriff

richtiger. Es wird ein Vergleich aufgestellt aus

den Berichten der chemischen Nahrungsmittel

ämter zwischen den Zahlen der Untersuchungen

und Beanstandungen animalischer und anderer

Nahrungsmittel. Wie soll die Kontrolle or

ganisiert werden? Was hat von Vereins wegen
zu geschehen? Ostertag betont, daß das von
Moeller in Düsseldorf eingerichtete muster
hafte Vorgehen wirksamer sei für die Propaganda,

als alle theoretischen Erwägungen. Die Ver
sammlung stimmt folgenden Leitsätzen zu:

I. Die tierärztlichc Nahrungsmittelkontrolle ist

als Ergänzung der durch das Gesetz, betr. die

Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900
geregelten Fleischbeschau möglichst bald überall
einzuführen.
II. In Preußen hat die Polizeibehörde sämt

liche Zubereitungs-, Aufbewahrungs- und Verkaufs
räume für von Tieren stammende Nahrungsmittel,
d. h. sämtliche Metzgereien, Wurst/rächen, Kolonial

und Deliluteßwarengeschäfle‚ Speisewirtschaften

und Hotelhilchen im Interesse der menschlichen Ge

sundheit mindestens alle drei Monate einmal — in

den mittel- und süddeutschen Staaten ist gesetz

lich sogar alle Monate einmal festgesetzt — reri

dieren zu lassen.

III. Für diese Revisionen kommen nur die in
der Nahrungsmittclkunde und -Ii’ontrolle seit jeher

ausgebildeten Tierärzte in Betracht.
I V. Der Verein beschließt, eine motivierte

Eingabe und einen Entwurf einer den gesamten
Nahrungsmittelverlrehr regelnden Polizeiverordnung

allen in Betracht kommende-n preußischen Gemeinde

rcrzraltungcn zugehen zu lassen.

Schlachthufdirektor Dr. Heine-Duisburg be

handelt die Milchkontrclle. Beschlüsse:

I. Die gegenwärtige chemische Milchkantrolle

beschränkt sich allein davauf‚ den Konsumenten

rar wirtschaftlichen Nachteilen zu schützen. Ein

sanitärer Schutz wird nur gewährleistet durch

Kontrolle der Gewinnung und Behandlung der

Milch vom Stall bis zur Abgabe an die Konsu

menten und durch eine biologische Untersuchung.

II. Eine ausgiebige Milchkontrolle ist nur unter
Inanspruchn ahmc der tierärztlichen Such verständigrn
durchführbar.
III. Das Ministerium für Landwirtschaft.

Domänen und Forsten ist um Regelung der Zu

stä»rdigkeitsrerhältnisse der chemischen und tief

ärztlichen Sachverständigen zu ersuchen.

Schlachthofdirektor Dr. Meyer-Millheim be

spricht die Nahmngsmlttelqesetzgebung.
Beschluß:

I. Bei der Regierung soll beantragt werdem

daß zu den Beratungen über die Abänderungen der

den Nahrungsmittelrerkehr berührenden Gesetze,

bei der Aufstellung von Normen für die Zusammen

setzung, Herstellung und Beurteilung tierischer

Nahrungsmittel und zu etwaigen Beratungen übef

die Revision des Schlachthofgeselzes auch einige in

der Praxis der Nahrungsmittel/controllc stehende
Tierärzte hinzugezogen und die Entwürfe auch

unserem Vereine zur gutachtlichen Äußerung ‚zur

Verfügung gestellt werden.

II. Den Herrn Minister für Landwirtschafl
zu bitten, die mit der Revision der Schlachthöfe

beauftragten Tierärzte anweisen zu wollen, bei ihrer

Revision der Schlachthöfe auch zu prüfen, ob die
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Beslimmungerz des ä 5
, Nr. 2 des Schlachthof—

grsclm befolgt werden, ob für die ordnungsmäßt'ge
l)urrhfühnütg einer sorgfältigen Unlerswhmrg auch

an den Hauplsrh/acbllagen genügend Tierärzte nor

harulm sind und ob die Besoldung dieser Tierärzte

eine angemessme ist.

III. Einselmmg einer It’onmn'eslon zur Auf
stellung einer Normalgcbühr für die lt'erärxllz'chm
l'nlersuchungz‘n an den Schlachthö/en unter Fest

setzung des für Nebcnkos‘lm xzdässigen Abzuges

und zur Prüfung der Fraye, welche Maximalxilfenl
r1m Untersuchungen ein Tieraer unter den gün
sli_qslm Verhältnissen ausführen kann.

KleppJ’otsdam und Schrader—Branden

hurg berichten über die Ozonislsrung der Kühlhaus

Iufl. Das Verfahren hat sich besonders bei der

dreiwöchigen Aufbewahrung der Finnen-Rinder,
zur Beseitigung übler Gerüche in Dann

schleimereien, Düngerhäusern usw. bewährt.

Goltz-Berlin trägt über die von Bongert,
Heuschel und Rainer angeregten Fragen auf
dem Gebiete der Tuberkulose-Beurtellunq vor. Die

Angelegenheit wird zur weiteren Bearbeitung
einer Kommission, bestehend aus: Bongert,
Henschel, Hafner, Nieberle, überwiesen.
Reg.diat Dr. Titze äußert sich dazu: Die
Frage kann nicht aus der Praxis allein, sondern
muß durch experimentelle Arbeiten entschieden
werden. An den Schlachthöfen werden diese
Arbeiten zu teuer werden. Im Reichsgesundheits
amt ist dazu eher günstige Gelegenheit. Das

licichsgesundheitsamt maß aber Material haben,
und erwartet entsprechende Unterstützung. Eine

Anweisung zur Auswahl und Übersendung des
Materials soll erfolgen.
Schluß: 3 Uhr nachmittags. An dem fol

genden gemeinsamen Mahle nahmen 60 Personen
Nil. gcz. Schrad er, Brandenburg.
— 38. Generalversammlung des Vereins der

Schlachthof-Tierärzte der Rheinprovluz am 20. und
21. Mai 1911 im Wuppertal.
Nach der Anwesenheitsliste sind folgende

Mitglieder und Gäste erschienen: Brebeck
Bonn, Vorsitzender, Dr. Bützlerlföln, l. Schrift
führer, Schachc-Altenesseu, 2

. Schriftführer,

Hintzen-Eschweiler, Kassierer, Dr. Schwitz
Düsseldorf, Beisitzer, Sch euch - Düsseldorf,
Schilling-Bannen, Dr. Voirin-Elberfeld‚ Dr.
Meyer AMülheim (Ruhr), Kn örch an -Werden,
Dr. Bulle-Oberhausen, Lütkefels-Emmerich,
Dr. Scheren-Trier, tho Gempt-Düsselderf,
Heemsotts-Barmeu, Vortmann-Elberfeld, Dr.
May-Krefeld, Döpke-Krefcld, Dr. Betten
dorf-Ürdingen, Dr. Bourmer-Coblenz, Lübke
Honnef, Dr. Bruns-Gevelsherg, Fischer-Bonn,
Dr. Buchem —Cöln‚ Dr. Tiede - (‘öln, Dr.
Schnecken-Düsseldorf, Dr. Kipp-Düsseldorf,

Davids - Mülheim (Rhein), Goslar - Aachen,
Spangeuberg-Remscheid, Knüppel-Solingen,
Ullrich—Münster, Haffner-Dürcn, Dr.Dheil

l Neuß, Teschauer-Siegburg, Steinboff-Soest,

[

Dr. Heine-Duisburg, Krings-CöIn-Kalk, Dr.

I

Wenner-Mülheimtlihein),i(lein-Lennep,Plath

‘ Viersen, Sprenger-Kleve, Levy-Brühl, Ehr

i hardt-Essen, Dr. Stadtler-Elberlold, Dr.

?

Steinmüllcr-Elberfeld, Dr. Conrad-Barmen,

l

ICIauscn—Hagen,
Ackermann-Obligs, Dr.

Dieffenbach -Remscheid, Kayser - Elberfeld,
Dr. Maaß-Essen, Usterburglippstadt, Dr.

Kirsten-Haspe, Veterinärrat Wessendorf—
Elberfeld und Kreistierarzt Schweitzer-Säge!

(Kr. Bümmling).

I. Das Programm des ersten Versammlungs
tages zu Bannen erfuhr insofern eine Abänderung,
als auf Vorschlag von Direktor Schilling um

4 Uhr nachmittags eine Besichtigung der Barmer
Müllverbrennungsanlage unter Führung des
Ingenieurs Junghanns stattfand. Da ein vor
mehreren Jahren im preußischen Verein ge
haltener Vortrag über die Charlottenburger Müll

verwertung noch im lebhaften Gedächtnis war,
so interessierte das städtische Werk mit seinen
maschinellen Einrichtungen die Kollegen sehr,
zumal da in manchen Städten, die ein derartiges
Projekt zur Ausführung bringen wollen, die
Müllverbrennungsanlage und die Tierkörper
verwertungsanstalt sich wohl in der Weise mit
einander vereinigen ließen, daß die durch die
Verbrennung des Mülls erzielte Wärme zur tech
nischen Ausnutzung der Kadaver und Konfiskate
verwendet wurde. Voraussetzung für eine ratio
nelle Müllverbrennung wäre dabei selbstverständ
lich der Umstand, daß der Müll nicht allzu hohe
Prozentsätze von Braunkohlenbrikettasche, die
im Gegensatz zur Steinkohlenasche tot ist. ent
halten wttrde. in dem Banner Werk dient
die gewonnene Wärme zur Erzeugung von
elektrischer Kraft; der Müll wird dort ohne
jeglichen Zusatz von Brennmaterial verbrannt.
Alsdann ist der städtische Schlacht- und Viehhof
unter Führung des Direktors S chilling eingehend
besichtigt werden, wobei der in allen Teilen
übersichtlich gebauten und sauber gehaltenen
Anlage uneingeschränktes Lob zuteil wurde.
im Anschluß hieran fand im Börsengebitude

des städtischen Schlachthefes unter Leitung des
1.Vorsitzcndeu eine Sitzung statt, in der nach
stehende Punkte zur Erledigung gelangten:

). Die Versammlung nahm Kenntnis von
dem Hinseheiden zweier Mitglieder, die schon
seit Jahren dem Verein augehörten und in dem
selben sich eifrig betätigten; es waren die
Herren Schlachthofdirektor Friedemann-Neu
wied und Schlachthofdirektor Dr.Stelte-Hörde.
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Die Kollegen ehrten das Andenken der Ver—

storbenen durch Erheben von den Sitzen.

Auf die Einladungen zur Frühjahrsversamm
lung gingen Dankschreiben ein von dem Ehren

mitglied des Vereins Geheimen Regierungsrat

Professor Dr. Ostertag-Berlin sowie von Kreis
tierarzt Dr. Prof e- Cöln.
Folgende Herren hatten sich zum Eintritt

in den Verein gemeldet und wurden als Mit
glieder aufgenommen: Dr. May-Krcfeld, Dr.
Stadtler-Elberfeld,Dr.Steinmiiller-Elberfeld,
Dr. Klein -Trier, Dr. Rolle - Oberhausen, Dr.
Falkenbach-Mayen und Dr.Roßkopf-Coblenz.
Es schieden aus die Mitglieder Dr. Tinschert
St. Wendel infolge seiner Ernennung zum Kreis
tierarzt in Adenau, Niens-Oberhausen, der zum
Schlachthofdirektor in Bremerhaven gewählt

werden war, ferner Uthoff- Coblenz und

Wichterich-Mayen wegen erfolgter Pensionie
rung, sowie Heinen-Homberg und Jochim
Wanne wegen Wegzugs. Der Verein zählt

gegenwärtig 107 Mitglieder. Dr. Schmitz hatte
vor einiger Zeit dem Vorstand seine Absicht

geäußert, von seiner Stelle als Beisitzer des

Vorstandes zurückzutreten; wenngleich mehrere

Kollegen, die nicht in leitender Stellung an

Schlachthöfen sich befinden, als Nachfolger aus

der Versammlung heraus in Vorschlag gebracht
worden waren, wurde doch Dr.Schmitz ge
beten, bis auf weiteres als Beisitzer des Vor
standes zu verbleiben. Außer ihm gehört noch

Rehmet-Cöln dem letzteren an.

Der 1.Schriftflihrer besprach das in jüngster
Zeit akut gewordene Thema „Zur Lage der

Schlachthof-Tierärzte“, erwähnte die in den Fach

zeitschriften erschienenen Artikel sowie das

Referat von Dr. Bach—Königshütte „Berufs

uberfiillung“, gehalten bei der Tagung des

Deutschen Veterinärrates in Hamburg, soweit

es sich mit der vorliegenden Frage befaßte. In

seinen Ausführungen hob er die Tatsache her

vor. daß die lebenslängliche Anstellung mancher

städtischen Tierärzte, die sich nicht in leitender

Stellung befinden, trotz aller Eingaben noch

immer auf sich warten ließe, und beleuchtete

die verschiedenartigen Urlaubsverhältnisse,Reise

kosten- und Tagegeldersätze derselben in den

einzelnen Städten. Hintzen wünschte Stellung
nahme des Vereins zur Bildung des Deutschen

Verbandes der Schlachthof-Tierärzte, der ja dem
nächst in Dresden ins Leben gerufen werde;

man solle nicht durch angebliche Gegensätze

in der Ffeischbeschangesetzgebung zwischen

Nord und Sud die Bildung dieses Verbandes

verhindern, da es gelte, durch letzteren die

wirtschaftliche Lage der Schlachthof-Tierärzte

zu heben. Gerade der preußische Verein habe

nicht das erreicht, was viele Schlachthoftierärzte

erhofften. Der 1. Schriftführer empfahl, die
Regelung der Gehaltsverhältnisse (Gleichstellung

mit den Gehältern anderer akademischer Kom

munalbeamten) im Auge zu behalten, zunächst

aber die Gründung eines Verbandes deutscher

Schlachthof- und städtischer Tierärzte auf der

Dresdener Tagung des preußischen Vereins mit
allen Mitteln zu fördern. Die Versammlung
beschloß, in diesem Sinne vorzugehen.

2. In seinem Bericht über die Tagung des
Deutschen Veterinärrates in Hamburg führte der

1. Schriftführer folgendes aus: Der Verein hatte
in seiner Herbstversammlung den Beschluß ge

faßt, beim D. V. die Abänderung des ä 35 der

Satzung zu beantragen, nämlich diesen Para

graphen dahin abzuändern, daß jedes Mitglied

den Jahresbeitrag für den D. V. nur einmal zu

zahlen hat, auch wenn es mehreren Vereinen

angehört. Infolge des seitens des Kassierers
des D. V. erhobenen Widerspruchs gegen diese

Abänderung fand sich für den Antrag keine

Mehrheit im D. V. Obschon im vorigen Jahre

aus der Versammlung heraus der Austritt des

Vereins aus dem D. V. in Erwägung gezogen
werden war, falls der jährliche Beitrag nicht in

diesem Sinne herabgesetzt wurde, ersuchte der

Berichterstatter die Versammlung, von dem ge

dachten Vorhaben abzustchen, weil der D. V.

als amtliche Standesvertretung von fast allen

tierärztliehen Vereinen Deutschlands — 57 Ver

eine waren in Hamburg vertreten — im öffent

lichen Leben ein nicht zu unterschätzender
Faktor sei, der bisher Vorziigliches zur Hebung

unseres Ansehens geleistet habe, was auch bei

der Hamburger Tagung wieder von neuem in

die Erscheinung trat. Es sei daher nicht nur

eine Pflicht für den Verein, im D. V. zu ver

bleiben, sondern es liege auch in seinem eigensten

Interesse, dies zu tun. Die Versammlung stimmte

diesen Ausführungen zu.

Ferner verbreitete sich der Berichterstatter
über sein Korreferat „Vorschläge zur Revision der

Haupfmängelllste“, das in Hamburg leider nicht

zur Verhandlung kam, weil die ganze Materie

nach dem Vortrage des l. Referenten Prof. Dr.
Malkmus-Hannover noch nicht spruchreif er

schien und infolgedessen an eine siebengliederige

Kommission verwiesen wurde, der außer den

beiden genannten Referenten auch der andere

Korreferent Prof. Dr. Schmidt-Dresden MI

gehören soll. Das Ergebnis der Kommissionsbe
ratung wird dem D. V., der voraussichtlich wieder

im Herbst 1912 in Eisenach tagt, unterbreitet

werden. (Schluß folgt.)
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Bücherschau.
77 Jahresbericht über die Verbreltung von Tier

seuchen. Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheits
amte zu Berlin. 24. Jahrg. [das Jahr 1909).
Mit 4 Übersichtskarten. Berlin 1910. Verlag
von Julius Springer. Preis 12 M.
Der 24. Jahresbericht über die Verbreitung

der Tierscuchen im Deutschen Reiche ist nach
den bekannten Grundsätzen aufgestellt; er ist
gleich seinen Vorgängern mit großer Sorgfalt
bearbeitet und enthält gleich diesen eine voll
ständige Darstellung der Verbreitung der Tier
seuchen im Deutschen Reiche und, soweit Au
gaben hierüber vorliegen, auch des Auslandes,
die Entschädigungen für Viehverlustc, die auf

die Veterinärpolizei bezüglichen Gesetze und
Verordnungen im 1n—und Ausland und die Ver
kehrsbesehränkungen hinsichtlich der Einfuhr
von Vieh und tierischen Teilen aus und nach
dem Ausland. Der Inhalt des Jahresberichts
über die Verbreitung von Tierscueheu ist für
die Schlachtholverwaltungen so wichtig; daß
der Bericht in keiner Schlachthutbibliothek
fehlen darf.
——Nevarrnlnn, Veröffentlichungen aus den lehne

veterlnlrberlohten der hemtetee T1erlrzte Preußens
für des llhr 1908. Zweiter Teil. Berlin 1910.
Verlagsbuchhandlung l’aul 1’urey. Preis 5 111.
Der zweite Teil des preußischen Veterinär

heriehts enthält auch im vur1iegenden Bande
sehr wertvolle Beobachtungen der bezuntcten
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Tierärzte über Infektionskrankheiten, die der

Anzeigepflicht nicht unterliegen, über Ver

giftungen, allgemeine Ernährungsstörungeu und

wichtigere sporadische Krankheiten, ferner die

Ergebnisse der preußischen Schlachtvieh- und

Fleischbeschan, die im Berichtsjahr erlassenen
einschlägigen Verordnungen und die Ergebnisse

der Viehzählung. Der Bericht ist, wie schon
früher hervorgehoben wurde, eine Fundgrube
wichtigen kastristischen und statisti
schen Materials. Als besondere Abhandlung
sind dem Berichte beigegeben Abhandlungen

von Foth über den praktischen Wert der
Tuberkulin-Augenprobe bei Rindern*)
sowie von Mießner und Trapp über den
chronischen infektiösen Darmkatarrh
des Rindes.
— Experimentelle und kritische Beiträge zur

Neubearbeitung der Vereinbarungen zur einheitlichen

Untersuchung und Beurteilung von Nahrungs- und

Genußmitteln sowie Gehrauchegegenständen für das
Deutsche Reich. I. Band. Herausgegeben vom
Kaiserlichen (icsundheitsamte. Berlin 1‘911. Ver
lag von Julius Springer. Preis 4 M.

Die „Vereinbarungen zur einheitlichen Unter

suchung und Beurteilung von Nahrungs- und Ge

nußmittcln sowie Gebrauchsgegenständen für das

Deutsche Reich“, die in den Jahren 1894—4902
auf Anregung und unter Mitwirkung des Kais.
Gesundheitsamtes von einer Kommission er

fahrener Vertreter der Nahrungsmittelchcmie aus

gearbeitet wnrden, bedürfen einer Neubearbeitung,

insbesondere, um die nach dem heutigen Stande

der analytischen Wissenschaft nach experimen

tellen Nachprüfungen als die geeignetsten anzu

sehenden Methoden zur Geltung zu bringen. Im

Kais. Gesundheitsamto sind seit Jahren ex

*) Der Wert der Tuberkulin-Augen
probe und auch der Tuberkulin-Hautprobe
scheint mir nach meinen eigenen Fest
stellungen arg überschätzt werden zu
sein, infolge der irrtümlichen, durch die
statistischen Mitteilungen aus den Seequarantäne-

L

anstalten hervorgerufenen Meinung, daß die Vor

impfung mit Tuberkulin die Fähigkeit, auf eine
wiederholte Impfung zu reagieren, fast völlig

austilge. Dies ist, wie exakte Nachprüfungen

ergeben haben, nicht der Fall, und die sub

kutane Anwendung des Tuberkulins gibt nach
meinen Feststellungen in allen Fällen die zu

verlässigsten Resultate, wenn man lediglich die
Feststellungbezweckt, ob ein Tier mitTuberkulose

infiziert ist, und man nicht die praktisch be

deutungsvollere Frage entscheiden will, ob ein

Tier mit erheblicher oder gefährlicher Tuber

kulose behaftet ist. Ostertag.

perimentelle Vorarbeiten für die Neubearbeitnng

der „Vereinbarungen“, deren Beratung im Reichs

Gesundheitsrate bereits begonnen hat, gemacht

worden, und deren Ergebnisse sind im vorliegen

den Bande, dem bald ein zweiter folgen wird,

niedergelegt.

—— Ludewlg. Leitfaden zum militärveterinär

ärztlichen Dienstanterricht für Unterveterinire, ein

]!hrig-frelwlllige Tierärzte und Veterinärefflziers des

Beurlaubtenstsndes. Hannover 1911. Verlag von

M. u. H. Schaper. Preis 4,50 M.
Der Leitfaden filr den militärveterinär

ärztlichen Dienstnnterricht enthält eine voll

ständige Darstellung der Organisation des

Militärveterinärwesens und der für den Militar

Vctcrinär wichtigen Dienstvorschriften und wird

daher dem aktiven Veterinär wie dem Veterinär

des Beurlaubtenstandes nicht unwillkommen sein.
— Ewaid, W.‚ Soziale Medizin. Ein Lehrbuch

für Ärzte, Studierende, Medizinal- und Ver

waltungsbeamte, Sozialpolitiker, Behörden und

Kommunen. 1. Band. Berlin 1911. Verlag von
Julius Springer. Preis 18 M.
Was ist soziale Medizin? Verfasser gibt

darauf die Antwort, daß die soziale Medizin die
Wissenschaft von den gesetzlichen oder gesell—
schaftlichen Maßnahmen in einem Lande sei, die

sich auf die Bevölkerung im ganzen oder auf
bestimmte Bevölkerungsgruppen beziehen und

die Verminderung der Krankheitsursachen oder

einen wirtschaftlichen Ersatz für Gesundheits

schädigungen' und Ausnutzung der verbliebenen

Arbeitsfähigkeit bezwecken. Aus dieserDefinition
ergibt sich der gewaltige Umfang des Arbeits

gebietes der sozialen Medizin und ihre Be

ziehungen zunächst zu allen übertragbaren

Krankheiten, die vom Verfasser im vorliegenden

l. Band seines Werkes in sehr geschickter und

gründlicher Weise in ihren Beziehungen zur

sozialen Medizin behandelt werden sind. Auf

das für jedermann interessante Buch sei hiermit

hingewiesen.

— Lebbin, 6., Allgemeine Nahrungsmittelkunde.
Ein Hand-‚ Lehr- und Nachschlagebuch für

Nahmngsmittelgewerbetreibende, Chemiker, Tier

ärzte, Mediziner, Apotheker, Verwaltungs- lind

Justizbeamte. Mit zahlreichen Abbildungen im

Text und einer Buntdrucktafel. Berlin 1911.

Verlag von Leonhard Simion Nachf. Preis 12,50 M.

Verfasser betont selbst die Schwierigkeit,

die die Bearbeitung eines Buches, wie des vor

liegenden, für einen Bearbeiter hat, da kein
Sachverständiger heutzutage das ganze Gebiet

der Nahrungsmittelkunde zu übersehen vermag.

Er ist daher, wenn er alles allein besorgen
will, auf Anleihen aus der Spezialliteratur
angewiesen. Immerhin maß es aber für den



331

Nabrungsmittelhändler, durch dessen Hand
Nahrungsmittel aller Art gehen und der ftir ihre
unkiagbare Beschaffenheit die strafrechtliche Ver

antwortung trägt, als erwünscht bezeichnet

werden, in einem Buche, wie es der Verfasser

herausgegeben hat, sich Rats erholen zu können.
Das ist auch, wie der Verfasser im Vorwort

hervorhebt, in erster Linie der Zweck des Buches.
— Kmewiez, A., Einführung In die lykoiegie

der Nahrungsmittelgewerbe. Mit 5 Tafeln und

21Textabbildungen. Berlin 1911. Veriagsbuch

handlung Gebrüder Bernträger. Preis 4 M.

Das vorliegende Buch ist aus den Vor
lesungen hervorgegangen, die Verfasser an der

Technischen Hochschule in Wien von 1907—1911

gehalten hat, und behandelt insbesondere auch
die Mykologie des Fleisches, der Milch, der
Butter, der Käsefabrikation und der Tier
futtermittel, weshalb auf die neue Erscheinung
auch an dieser Stelle aufmerksam gemacht
werden soll.

Neue Eingänge:

— Bu]ard, A., und Baier, E., Hilfsbuch für
Nahrungsmitteichemiker zum Gebrauch im Labora

torium fiir die Arbeiten der Nahrungsmitteikontroile,
gerichtlichen Medizin und anderer Zweige der öffent

lichen Chemie. Mit in den Text gedruckten Ab
bildungen. Berlin 1911. Verlag von Julius
Springer. Preis 12 M.
——Ellsnherger, W.‚ Handbuch der vergleichenden

mikroskopischen Anatomie der Haustiere. Bearbeitet
von Baum-Dresden, (lecker-Wien, Dealer
Prag, Ellenberger-Dresden, Günther-Wien,
Illing-Dresden, Lungwitz-Dresden, Martin
Gießen, Moser - München, Pflücke - Dresden,
Bubeli’Bern.Schmaltz-Berlin,Stoß-Miinchen,
von Sußdorf-Stuttgart, von Tellyesniczky
Budapest, Tcre g - Hannover, T rautman n -
Dresden, Zietzschmann-Ziirich. Dritter Band.
(Schluß.) Mit 493 Textabbildungen. Berlin 1911.
Verlag von Paul Parey. Preis 24 M.
— Himmel, Die Milchversorgung des Kurertee

Davos. Mit einem Beitrag des Bezirkstierarztes
A. Gabathuler, Laboratoriumsvorsteher der
Allgemeinen Kontrollemolkerei, über „Die
hygienisch - biologische und chemische
Kontrolle der Milchversorgung in Davos“.
Davos 1911.
— Königsberg i. Pr. Bericht über den Schlacht

und Vishhef fiir l909.

Kleine Mitteilungen.
— Frühzeitige Schlachtung der Rinder im inter

esse der Fielschproduktlen empfehlen Gouiu und
Andouard (Journ. d. l. See. roy. de l‘Est de
Beigique 1911, 15. Mai) auf Grund der bekannten

I

Erfahrung, daß junge Tiere das Futter am
besten verwerten. Ceteris paribus haben

l'-. und A. lediglich bei Berücksichtigung der

männlichen Tiere durchschnittliche tägliche He

wichtszunahmen festgestellt von

687 g bei Tieren im Alter von 5—12 Monaten

n n n n u w r!

753 „ „ „ „ „ „ 18—24 „

w v 91 er n w

Oder anders berechnet, waren erforderlich für

1 kg Lebendgewicht an Heu (in „Heuwerten“)
8,598 kg bei Tieren im Alter von 5—12 Monaten
11,298 „ „ „ „ „ , 12—18 ,
14,676 „ „ „ _ „ „ 1s—24 „

20,328 „ „ „ , „ , 24—30 ,
Nach diesem Alter nehmen die Produktions

ausgaben noch weiter zu, während die Schnellig
keit des Wachstums nach und nach erlischt.
——Ermittlungen von Seuchenauehriiehen durch

die Sehtaehtvieh- und Fleisehhssehau. Nach dem
im Kaiserl. Gesundheitsamte bearbeiteten „Jahres
berichte iiber die Verbreitung von Tierseucben
im Deutschen Reiche“ wurden bei Ausübung der
Schlachtvieh- und Fleischbeschau ermittelt:

154 Fülle von Milzbrand.
6 Rauschbrand,
7 „ Holz,

i Fall von Lungenseuche,
15 Fälle von Räude des Pferdes,

9! N

n

12 „ Bände der Schafe,
2757 „ Rotlauf der Schweine,
4055 „ Hehweineseuche und

Schweinepest.
— Übertragungen von Timeuchen auf den

leneßheu. Nach dem im Kaiseri. Gesundheits
amte bearbeiteten „Jahresbericht über die Ver
breitung,r von 'I'ierseuchcn im Deutschen Reiche“
sind im Jahre 1909 den beamteten Tierärzten
bekannt geworden und von diesen berichtet
werden:

134 Fülle von Übertragung des Milzbrandes,
davon 12 mit tödlichem Ausgangs,

30 Fülle von Übertragung der Tollwut, ein
schließlich der Fällc von Bißverletzung
ohne Erkrankung an Tollwut, davon 7
mit tödlichem Ausgange,

2 Fälle von Übertragung des Rotzes, beide
mit tödlichem Ausgangs,

10 Fälle von Übertragung der Bände des
Pferdes,

3 Fälle von Übertragung des ltotlaufs der
Schweine.

— Kommen normalerweise im Fleische unserer

Sehlaehttlere paratyphuelhnilohe Bakterien vor?
Christian Bongartz (l‚-D‚ Bern 1910) hat im
Einklange mit Zwick, Holth u. a. im normalen
Fleische und im Fleische notgeschlaehteter
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Tierc keine Paratyphus B-Bazillcn ge

funden. Vielleicht erkläre sich dieser Wider
spruch mit den Untersuchungsergebnissen von

Hiibcner‚ Rimpau, Rommeler und Couradi,
wie Trautmann meine, durch das Vorkommen
von „Paratyphus-Wciden“ und „Paratyphus

Ställen“ (nach Art der Milzbrandweiden,\ In 25
von 153 untersuchten Proben normalen Fleisches

ermittelte B. Bakterien vom Enteritis-Typus,
und in allen diesen Fällen ist der Genuß des
Fleisches nicht schädlich gewesen. Bongartz
hält, solange noch keine l‘aratyphuserkrankung

der größeren Schlachttiere erwiesen ist, die
meisten Fleischvergiftungen für die Folgen post
mortaler Fleischinfektionen.

— Über spontanes Vorkommen von Enteritis

Gärtner-Bszlllen bel Mäusen und die Bedeutung

des Flelschfütterungsversuehes an welßen Mäusen.

Gustav Friedrich Berg(I.-D. Gießen 1910) hat
in Bestätigung der Untersuchungen von Zwick
und Weichel gefunden, daß der Mäusefütterungs
versuch zum Nachweis von Fleischvergiftungs
bakterien nicht geeignet ist, da die Mäuse diese

Bakterien beherbergen können, ohne sichtbar

krank zu sein, und die Verfiltterung von

normalem Fleische ebenso wie die Verfütterung

von infiziertem Fleische bei entsprechender

Dauer der Fleischfiitterung den Tod der Tiere

zur Folge hat.
— Beiträge, betreffend die Frage, ob Schwelne

pestbazlllen In den Gedärmen gesunder Schwelne vor

kommen. LouisJustusllenrieus Stachouder
(l.-D. Bern 1910) hat in den normalen Därmen

von 25 in Holland geschlachteten Schweinen

Pestbazillen nicht finden können, und weist in

diesem Zusammenhange darauf hin, daß man

durch die subkutane Verimpfnng von virulenten

Pestbazillen in kleinen Wattebäuschchen hinter

dem Ohre nach der Methode Poels bei Ferkeln
Krankheitsprozesse erzeugen könne, die patho

logisch—anatomisch von der Schweinepest nicht

zu unterscheiden seien.

— Über das Wesen der Muskelknoten des Rlndee

(Blastomykosls Foulerton) hat Matthias Hunger
biihler (I.-D. Gießen 1910) unter Liipke
Untersuchungen angestellt und kommt im Gegen

satze zu Sehwäbel, der die Krankheit gleich
falls unter Lilpke untersucht und für Muskel
tuberkulose erklärt hatte, zu dem Schlusse, daß

die Krankheit „in das Gebiet der Pyobazillos e“
zu verweisen oder als Pseudotuberkulose anzu

sehen sei. H. gibt an, in den Knoten immer im

Ausstrich und im Schnitte —- einmal auch durch

Kultur — ein bestimmtes polymorphes Stäbchen
gefunden zu haben, das nach Form und

farberiuhem sowie biologischem Verhalten mit

dem Bacillus pyogenes identisch oder doch nahe

verwandt sei. Das histologische Strukturbild

ist dadurch charakterisiert, daß sich außen eine
fibrillitre Bindegewebszone, daran anschließend

eine zellreiche l“ibroblastenschicht und in der

Mitte eine nekrotische Masse findet, in die

multiple abszeßartige Rundzellenherde eingelagert

sind. Wie bereits Degive, van Hertsen und
Dürbeck, fand auch Hungerbilhler die
Knoten nicht auf die Muskulatur beschränkt,

sondern auch in der Unterhant, der Nasenhöhle,

der Zunge, im Hoden und dessen Seheidenhäuten,

ferner in der Stirnhöhle und Luftröhre, in der

Lunge und Leber sowie im Euter.
— Zur Ätlologle der Lymphomstosls granu

Iomstoss (Morb. Hodgkin). Fra enkel demonstrierte
in der Biologischen Abteilung des Ärztlichen
Vereins in Hamburg (Mdnch. Med. Wochenschr.

1911, Nr. 23) Mueh - Fraenkelsche anti
forminfeste granulierte Stäbchen aus

einem Falle von Hodgkinscher Krankheit und
teilte mit, daß Much und ihm seit den ihnen

gemachten ersten Mitteilungen der Nachweis in

mehreren weiteren seither untersuchten Fällen

stets gelungen sei, und daß der Berliner Bitma

tologe H. Hirschfeld und L. Fick in Berlin
in je einem Falle die Stäbchen haben nachweisen
können. I)eycke erwähnte im Anschluß an die
Mitteilungen von Fraenkel, daß er in einem
Falle von reiner Pseudoleukämie mit multiplen

Lymphdrilsentumoren und Milzvergrößerung bei

normalem Blutbefund — eine exstirpierte Lymph

drtise zeigte einfache Hyperplasie des lymphati

schon Gewebes ohne Verkäsung und ohne das für

die Hodgkinschc Erkrankung charakteristische
Gewebsbild -—-solide siturefeste Bazillen vom
Typus der Tuberkelbazillen, die aber
weder züchtbar noch auf Meerschwein
chen übertragbar waren, fand.
— Über die Resorptlon der Tuberkelhszlllen aus

dem Darms. Jakob Strauß (I.-D‚ Bern 1910,l
stellte fest, daß bei Verfütternng von Tuberkel

bazillen an Kaninchen, Katzen und Hunde eine

direkte Resorption in das Blut stattfindet; die

Bazillen wurden 6—7 Stunden nach der Ver

filtterung durch den Tierversuch im Pfortader

blute nachgewiesen. Bei menschlichen Leichen
fand Strauß Tuberkelbazillen im Pfortaderblut

fast regelmäßig, wenn Darmtuberkulose vor
lag, und niemals ermittelte er Tuberkelba2illfl

im Pfortaderblut wie im Blute überhaupt, wenn

der Darm nicht tuberkulös erkrankt war

Vielleicht sei hiernach die Darmtuberkulose die

Hauptquelle der Blutinfektion bei der chronischen
Tuberkulose.
— Zum Vorkommen von Tuberkelbszlllen im

Blute. Koslow (Russky Wratsch. 1910, Nr. l9l
fand bei 65 [ungentuberkulösen Menschen
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in allen Stadien des tuberknlösen Lungen
prozesses Tuberkelbazillen im Blute mit
Hilfe des Antifonninverfahrens.
— Die Ursache der Resistenz des Tuberkei

bazillus. Nach Trunk (Wiener Klin. Wochen—
sehr. 1910, 1076) beruht die Säurefestig
keit des Tuberkelbaziilus auf seinem Gehalt an
freien Fettsiiuren ——diese fehlen den Moch
schen (iranula -—‚ die Antiformint'estigkeit
dagegen auf der Anwesenheit von Neutral
fetten. Diese Eigenschaften des Tuberkel

bazillus bedingen dessen Fähigkeit, in abge

kapseiten Herden des Körpers lange den

bakteriziden Kräften des Körpers zu widerstehen.

Zur Lebensdauer der lilzbrandsgorea

Bußon (Zentralbl. f. Bakt., I Abt, Orig.. Bd 58,
Heft 6) fand Milzbrandsporen, die 17 Jahre lang
an Seidenfiiden angetrocknet waren, noch voll

lebenslrräftig und für Mäuse äußerst virulent.
— Zur Desinfektion mllzbrandinflzlerter Häute

empfiehlt Schattenfroh (Wiener Klin. Wachen
schrift 1911, Nr. 21) als zuverlässiges und un

schädliches Verfahren‚ die Häute 6 Stunden bei

40“ C in einer „f’ickelfliissigkeit“, bestehend aus

i proz. Salzsäure und 8 Proz. Kochsalz, oder zwei

Tage bei gewöhnlicher Temperatur i20—2'2“ i'
)

in einer Lösung von 2proz. Salzsäure und 10 Proz.

Kochsalz zu halten.
— Gehen bei der Pasteursehen Hiizbrsndsohutz

impfsng Miizbrandbaziilen in die lileh über? Diese

Frage prüfte Nikiaas Antoni (l-D. Bern) an

2 Rinderu‚ 3 Ziegen und einigen kleineren Ver

suchstieren und konnte hierbei einen Übergangvon

Milzbrandbazillcn in die Milch nicht feststellen.
— „Illehlln“. Unter dem wenig schönen

Namen „Milchlin“ bringt eine Berliner Gesell

schaft eingedickte Magermilch als Trink
milch in Flaschen in den Verkehr. Die Mager

milch wird im Vakuumapparat auf 3
/‚ des ur

sprünglichen Volumens eingeengt. Das liestreben‚

die Verwendung der Magermilch mit ihren wert

vollen Bestandteilen als menschliches Nahrungs

mitth zu heben, verdient alle Beachtung. Es

erscheint aber fraglich. ob es Aussicht auf Erfolg

hat, wenn die cingcdickte Magermilch zum Preise

von i2— 14 Pi. das Liter verkauft wird, wie es

die Absicht der Gesellschaft ist. Der hohe Preis

soll namentlich durch die erheblichen l'nkoslen,

die der Flaschenveririeb und das Ausfahren der

Flaschen verursachen, bedingt sein.

Tagesgeschlehte.
— Verfassung für die Tierlrztllche Hochschule

II
I

Hannover. Der Minister für Landwirtschaft hat
der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover eine
Verfassung verliehen, die dem für die Berliner
Hochschule erlassenen provisorischen Statutc

vom 29. Juni 1887 in allen wesentlichen Punkten
entspricht. Der Titel „Direktor“ für den Hoch
schulleiter ist beibehalten worden.
— Neue Ordinariate an der Tierlrzillehen

Hochschule zu Wien. An der Tierärztliehen Boch

schulc zu Wien wurden je ein Extraordinsriat
für bakteriologische Hygiene und für

B u
j atr i k neu geschaffen und mit den Professoren

Dr. Schniirer und Dr. lieisinger besetzt.
— Zum Prorektor der Tierlrztilehen Hochschule

in Budapest ist für das Studienjahr l9il‚’l2 der
Chirurg Professor Dr. Bein Plösz, zum Schrift
führer des Professorenkolleginms für die gleiche

Dienstperiode der Bakteriologe Professor Dr.

Aladar Aujeszky gewählt werden.
— Tierarzt Dr. Pools, der verdiente Leiter des

Reichseerumlnstltuts in Rotterdan, ist zum außer—

ordentlichen Professor /r'ir anyrrramllc Bakterr'olngr'r

in der mcrh'xl‘rulvr/mn Fakulh'i/ ‚lcr Unirwsilz'il Leidm

ernannt werden.
-— Der Direktor des Instituts flir eXperiaaentelle

Therapie, Geheimer 0bermedizinsirai Ehrlich, ist

zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem
Titel Exzellenz ernannt werden.
— Die Redaktion der Zeitschrift filr Tiermedlzln

ist nach dem Tode Johnes auf Ubermedizinalrat
Professor Dr. O. Räder an der 'I‘ieriirztlichen

Hochschule in Dresden übergegangen.

— ümumm summen. Ein .\'eu- und
Umbau des öffentlichen Vieh- und Schlachthofes

ist beschlossen in Elberfeld (Kostenbctrag
51/, Millionen M)‚ ferner in Ha_vnau (Kostenbctrag

180000 M). Angeregt ist von der Stadt Fürth die

Errichtung eines Zentralschlncht- und \'iehhofcs

für Nürnberg und i-‘ilrth. Erweiternngsbantcn

sind beschlossen in Berlin (Kostt‘nbetrflg
2‘g'JMillionen .\i), Sonneberg i. 'i‘h. (Kilhlanlagel,

Sehwedt a. 0., Eschweiler (Kostenbetrag
42 000 M» und Sch weidu itz (Kostenbeirag rund

225 000 .\l‚\.
— Regelung der6ehaltsverhlitnlsse des Schlacht

hofdlrektors In Ratibsr. Der Schlachthofdirektor in

liatibor ist in die Klasse l, stiidt. ilherbeamte, ver

setzt und sein Gehalt auf 3700 6'th .\
f

mit einer

Wohnungsgeldentschädigung von 800 M fest

gesetzt werden.
— Ein pathologisch-anatomische und bakterie

logisches Laboratorium ist auf dem Schlachthof

in Braunschweig eingerichtet werden. Mit
seiner Leitung wurde der städtische Tierarzt

Dr. Kramer betraut.
—- Bakterleieglsohe Fortbildungskurse flir Tier

ll'lf0 werden seit einiger Zeit von dem Leiter
des hakteriologischen Schiachthoflaboratoriums
in (‘öln‚ Dr. Tierle, abgehalten. Nach einer
Notiz im „(‘ölner Stadtanzeiger“ entsendgt eine
große Zahl von Städten der Rheinprovinz die



—334—
von ihnen angestellten Tierärzte zur Teilnahme
an den Kursen, in denen die Bedürfnisse des
mit der Überwachung des Fleisehverkehrs be

trauten Tierarztes, insbesondere das biologische

Eiweißdifferenzierungsverfahren, in erster Linie
berücksichtigt werden.

— Zur Ausblldung von Sachverständigen für
Blenenkrsnkhelten, die für die bevorstehende ge

setzliche Regelung der Faulbrutbekämpfung be

nötigt werden, hält Regierungsrat Dr. Maaßen
in der Kais. Biologischen Anstalt für Land- und
Forstwirtschaft zweiwöchige gebührenfreie Kurse
ab. Die Teilnehmer des ersten Kursus waren

der Tierarzt Schau, Direktor des Bakterie—
logischen Instituts der Landwirtschaftskammer,

und Tierarzt Dr. Hetzel, Assistent an diesem In
stitute. Der Kg]. Preuß. Minister für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten hat in einem

Erlaß vom 12. Mai d. J. auf diese Kurse mit
dem Hinweise aufmerksam gemacht, daß für die
Teilnahme bei den Landwirtschaftskammern in

erster Linie die Tierärzte der Bakterio
logischen Institute und die wissenschaft
lichen Hilfskräfte der Nahrungsmittelunter
suchungsitmter und der Versuchsstationen in

Frage kommen. — Zweckmäßig wäre auch ein

kompresser Kursus in der Erkennung der Bienen

krankheiten für die beamteten Tierärzte gelegent

lich der in Berlin stattfindenden Fortbildungs
kurse oder aus besonderem Anlaß.
—- Trlehlnoskople am Schlachthof Zu Regene

burg. Am Schlachthof zu Regensburg wird die

Trichinenschau mit Hilfe von vier nach den

Angaben von Dr. Garth hergestellten Trichine
sk0pen ausgeführt.
— Trichinenfunde In Metz. Nach dem vom

Direktor Kuppelmayr erstatteten letzten Ver
waltungsbericht über den stildt. Schlacht— und

Viehhof in Metz sind daselbst bei der fakultativen

Trichinenschau 1906 bei 3 und 1907 bei 1 Schwein

Trichinen ermittelt werden.
—- Bösartige. Auftreten der Maul- und Klauen

seuche. Nach bayerischen Zeitungsmeldungen

sind in Bayern in der Zeit vom 14. bis 27. Mai
90 Stück Großvieh und 66 Kälber an Maul- und

Klauenseuche gefallen.

—- Trichinoels. In Pinne i. Posen ist nach
Zeitnngsmeldungen Trichinosis ausgebrochen,

der bereits zwei Personen, der Schlächter W.‚
bei dem das trichinöse Fleisch gekauft werden

ist, und ein Lehrer erlegen sind. Die Krankheit

ist zuerst nicht erkannt werden. Erst als der

Lehrer, der sich in Pinne Wurst gekauft hatte

und hierauf nach Charlottenburg gereist war, in

letzterer Stadt an Trichinosis gestorben war,

ist die Leiche des Schlächters W. ausgegraben,
und es sind auch in ihr Trichinen nachgewiesen

werden. Im Krankenhause liegen noch zwei
schwer erkrankte Personen fast hoffnungslos
darnieder. Das Fleisch des Schweines soll von
dem Tierarzte F. untersucht und trichinenfrei
befunden werden sein. Die weitere Untersuchung
muß ergeben, wodurch das traurige Vorkommnis

verschuldet werden ist.
— Flelsohvergiftungen. In Hamburg wird

die Erkrankung von 30 Personen auf den Genuß
des Fleisches einer in Segeberg geschlachteten
Kuh zurückgeführt. Eine weitere Massen—
erkrankung, die die Familie und das Personal
eines Schmiedes betraf und auf Fleischgenuß

zurückgeführt wird, wird aus Buchholz in
Westf. gemeldet. Das endgültige Ergebnis der

angestellten Untersuchungen steht noch nicht fest.

— Typhusversehleppung durch Mllch. In

Schneidemlihl sind an die 150 Typhusfälle vor
gekommen, von denen man annimmt, daß sie

durch Milch verschleppt wurden. Es ist deshalb
angeordnet werden, daß Milch und Sahne nur

erhitzt in den Verkehr gebracht werden dürfen,
und daß die Herstellung der Butter nur aus er

hitzter Milch erfolgen darf.
— Wegen unbefugter Anbrlngung eines tier

ärztllchen Untersuchungestempels auf dem Fleische

einer kranken Kuh ist der Viehhändler B. von

der Strafkammer in Duisburg zu zwei Monaten

Gefängnis verurteilt werden. B. gab vor, den

Stempel von einem Tierarzt in K. erhalten zu

haben, der wegen amtlicher Unregelmäßigkeiten

flüchtig geworden sei.

— Das Urteil In dem Margarineprozell Mehr.

In dem Prozeß gegen den Geschäftsführer der

Altonaer Margarinewerke Mehr & Cie. wegen

Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Mar

garine sagte der Vorarbeiter M. aus, die Margarine,

die zu den aufsehenerregenden, durch heftiges

Erbrechen und Durchfall sich äußernden Er

krankungen (insgesamt etwa 900) Ende November

und Anfang Dezember v. J. geführt hat, sei
zusammengesetzt gewesen aus 70 Teilen Car

damomöl, 14 Teilen Butteröl, 10 Teilen Sesamöl
und 6 Teilen Hammeltalg. Die fragliche

Margarine war also fast reines Pflanzenfeß,
und diese gegenüber früher völlig veränderte Art

der Herstellung hat die Fabrik vollzogen, ohne

das Publikum hierüber aufzuklären. Die ver

änderte Herstellungsweise wurde seit etwa zwei

Jahren betrieben. Die Ursache der Vergiftungen
war das Cardamomöl, ein scdrmalzartiges Fett
das die Firma auf Angebot verwandte, 011116

zuvor in einwandfreier Weise seine Unschäd
lichkeit festzustellen. Der Preis der Margarine
betrug 40—60 Pf. für das Pfund, der tägliche
Umsatz etwa 130000 Pfd. Angeblich wurde

das Pfund Cardamomöl zum Preise von 4 Pi.
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für das Pfund eingekauft. Der Proz_eß endigte

mit einer Verurteilung des Angeklagten wegen

fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit

fahrlässiger Nahrungsmittelfätlschung zu 700 M

Geldstrafe oder 70 Tagen Gefängnis.
— Fleischexport aus Madagaskar. In Boans

mary auf Madagaskar ist eine Fleischkonserven

fabrik von der „Compagnie de eonservation et

cong61ation des viandes de Majunga“ gegründet

werden, die auf die tägliche Verarbeitung

von 200—300 Rindern eingerichtet werden

soll. (L‘hygiüne de la Viande et du Lait 1911,
Nr. G.)

— Einfuhr von gefrorenen Fleisch in die Schweiz

Der schweizerische Bundesrat hat beschlossen,

gefrorenes, argentinisches Fleisch zur Einfuhr

ohne die nach den Fleischbeschaubestimrnnngen

notwendige Miteinfuhr bestimmter Eingeweide

zuzulassen. Nach Zeitungsmeldungen wird hier

von eine wesentliche Verbilligung der Fleisch

preisc erwartet. Ob dies zutrifft, ist nach den

Erfahrungen,- die mit dem Verkaufe gefrorenen

Fleisches in Wien gemacht werden sind, recht

zweifelhaft. In Wien hat, Zeitungsnachricbten
zufolge, die Einfuhr gefrorenen argentinischen

Fleisches, auf die so große Hoffnungen gesetzt

worden sind, ein schnelles Ende erreicht, da das

Fleisch dem Geschmacke der Bevölkerung nicht

zusagte, und die letzte Sendung im Gewichte von

80000 kg ist unverkäuflich geblieben. Ebenso

ist s. 'l.. ein Versuch verlaufen, in Hamburg ge

frorenes Fleisch abzusetzen, und das gleiche

Schicksal hatten entsprechende Versuche in Süd

afrika und in Italien. Das gefrorene Fleisch

schmeckt fade, kaut sich wie „leere Fasern“,

wie sich ein erfahrener Engländer ausdriickte,

und entbehrt des anregenden Geschmackes,

Wegen dessen der Fleischlicbhabcr nicht in letzter

Linie Fleisch ißt. Dieser geringe Geschmacks

wert des gefrorenen Fleisches drückt sich auch

in dem niederen Preise aus, den das ge

frorene Fleisch in England, dem ilauptabnehmer

des gefrorenen Fleisches, erzielt. Dabei vermag

sich der Engländer noch am ehesten an das ge

frorene Fleisch zu gewöhnen, weil er bei sämt

lichem Fleisch das Geschmackskorrigcus der

Worcester-Sauce zu verwenden pflegt.

— Zur Einfuhr von gstnrsnsm Fleisch nach

Österreich. Der österreichische Veterinär
beir at hat in der letzten Sitzung seines ständigen
Ausschussesbeschlossen,dasAckerbauministerium
zu ersuchen, dahin zu wirken, daß von einer

weiteren Einfuhr des argentinischen Fleisches ab
gesehen werde. Denn gegen die Einfuhr dieses
Fleisches beständen, ganz abgesehen davon, daß
es dem Geschmacks des Publikums nicht ent
spreche, sanitllre Bedenken.

——Das Gesetz, betreffend die Beseitigung m
Tisrksdsvern, ist vom Reichstag unverändert mit.

dem Zusatz angenommen werden, daß es gleich

zeitig mit dem neuen Viehseuchengcsetz in Kraft

treten soll.

— Neuhesrheitung der ungarischen Veterinär

gssotze. Der Landesverein ungarischer Tierärzte

hat nach der „Österreich. Wochenschr. f. Tier

heilkunde“ den Entwurf eines Gesetzes über das

Veteriniirwesen ausgearbeitet und dem Ackerbau

ministcr Graf Ser6nyi überreicht, der die Be

ratung des Entwurfs im Herbste d. J. zusagte.
-— Die Dresdner Tagung des Vereins preußischer

Schlachthoftlsrlrzts, die am 10. und 11. Juni unter
Teilnahme des Vereins der sächsischen Gemeinde—

tieriirzte und von Vertretern des Vereins der

süddeutschen Schlachthof— und Gemeindetieritrzte

stattfand, hat einen sehr schönen Verlauf ge

nommen. Den Teilnehmern an der Tagung be—

gegnete man vor den Versammlungstagen in

großer Zahl in den verschiedenen Hallen der

Internationalen llygieneausstellung, in denen

insbesondere Beachtung gefunden haben: die

von Ohermedizinalrat Edelmann eingerichtete

Gruppe der Fleischversorgung, die von
Regierungsrat Zwick besorgte Ausstellung
der Gruppe der Milchversorgung, die
von Geheimrat Dammann ins Werk gesetzte

Ausstellung der Gruppe der Zoonosen, ferner

die Gruppen derinfektionskrankheiton und
der Geschichte der Medizin, sowie eine
Reihe von Ausstelluugsgegenstäinden aus anderen

Gruppen, wie die Abwasserbeseitigung und
die Desinfektion von Eisenbahnwagen
in einem großen geschlossenen Desinfektor,

ferner die Ausstellung „Der Mensch“, die in
hervorragend anschaulicher Weise die Hygiene

des Lebens von der Wiege bis zur Bahre vor

fiihrt, und einzelne Gegenstände aus den öster
reichischen, schweizerischen.russischen
und japanischen Pavillons. Von den Aus
stellungsgegenstiindcn des Auslandes verdienen

namentlich hervorgehoben zu werden ausge
zeichnete Nachbildungcn von normalem
lind pathologisch verändertem Fleisehc
in dem russischen Pavillon und eine Sillllllb
lung von Fischen, die die Larven des
Distomum sinense übertragen, in dem
japanischen Pavillon. Die von liußlnnd aus
gestellten Nachbildungen vou Fleisch haben nicht

nur die Farbe, sondern auch die Konsistenz des
natiirlichen Fleisches; die hierzu verwendete
Masse soll aus Agar, Gelatine und Glyzerin be

stehen und nach einem patentierten Verfahren

bereitet werden. Die Fülle der auf der Aus

stellung vorhandenen sehenswerten Gegenstände
ist so groß, daß es sich empfiehlt, sich nicht
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mit einer flüchtigen Besichtigung zu begnügen,

sondern der Ausstellung soviel Zeit zu schenken,

daß man sie in Muße studieren kann.

Die Tagesordnung der Dresdener Ver
sammlung des Vereins preußischer Schlachthof

tierärzte begann mit. einer Besichtigung des

neuen Dresdener Schlacht- und Viehhofes unter

Führung des liebenswürdigen Direktors Anger
mann. Dresden hat alles Recht, auf diese
neueste städtische Anlage stolz zu sein. Ich
habe viele Schlachthöfe im Inland und Ausland
gesehen, noch niemals aber eine vollständigem,

zweckmäßigen und architektonisch freundlichere
Anlage als die neu in Dresden errichtete. Man

kann den Dresdener Schlachthof, der mit einem

Kostenaufwand von 16 Millionen M erbaut werden
ist, ohne Übertreibung als den besten der
Welt bezeichnen. Er ist in seinen Einzelheiten
so fein durchdacht, daß auch der erfahrene
Schlachthoflciter von seinem Besuche viele für
die Erleichterung und Sicherung des Betriebes
wertvolle Anregungen mit sich nehmen wird.
Eine Beschreibung der Anlage wird an dieser
Stelle durch Herrn Angermann erfolgen. Er
wähnen will ich nur von praktischen Einrichtungen
des Dresdener Schlachthofes, die ich noch an
keiner anderen Stelle gesehen habe: eine
Sicherung der Türen zu den Kleinviehbuchten
gegen zufälliges, mit Gefahr verbundenes Aus
hängen, eine Vorrichtung zum bequemen Wenden
des an Haken aufgehängten geschlachteten Klein
viehs, die Entleerung der festen Abgänge des
Schlachthofes in untergeführte Eisenbahnwagen
von einer Stelle aus, die mit dem übrigen
Schlachthofgelände in einer Ebene liegt, und die
Einrichtung zur Entfernung der Sinkstoife des
Schlachthofabwassers durch Seihung auf einer

schrägen Drehscheibe und eine darauf ruhende
Bürste.

Die Vorversammlung brachte unter großer

Begeisterung die Erfüllung eines Wunsches, der
die deutschen Gemeindetierärzte schon seit Jahren
bewegt, die Gründung einer Zentralvertretung
der deutschen Vereine von Schlachthof
und Gemeindetierärzten, die Hauptver
sammlung die programmäßige Erledigung des
wissenschaftlichen Teiles der Tagesordnung. die

zur Annahme wichtiger Beschlüsse führte (vgl.
den Bericht hierüber von Schlachthofdirektor

Schrader, S. 325). Hervorgehoben sei an dieser
Stelle, daß die technischen Mitteilungen der

Schlachthofdirektoren Klepp und Schrader
über die ausgezeichnete desodorisierende und

konservierende Wirkung der OZonisierung
der Kühlhausluft allgemeines Interesse er
regten. In ozonisierter Kühlhauslnft halt sich

Fleisch 5—6 Wochen lang, und Verderben
einzelner Fleischteile, das sonst bei dreiwöchiger
Aufbewahrung finnigen Rindfleisches beobachtet
wurde, tritt nicht mehr auf. Ein ausgezeichneter
nationalökonomischer Vorteil des Ozonisierungs
verfahrens.

Ein festliches Mahl, das der gute alte, aber
jugendfrische Brebeck mit köstlichen Proben
seines rheinischen Humors würzte, bildete den

harmonischen Abschluß der schönen und be

deutungsvollen Dresdener Tagung des Vereins

preußischer Schlachthoftierilrzte. Ostertag.
ä Der zweite Kongreß für Nahrungsmittelwesen

findet in Liege vom 1.—4. Oktober d. J. statt.

Personalien.
Ernennungen: Veterinärrat K o s eh cl zum

außerordentlichen Mitglied des preußischen

Landesveteriniiramts; Dr. O. Bierbaum zum

Leiter der Veterinär-Abteilung beim Institut für
experimentelle Therapie in Frankfurt a. M-;
Tierarzt P. Willmes in Elberl’eld zum Schlacht
hoftierarzt in Düsseldorf; Alfred Hoffmann in
Hannover zum stellvertr. Schlachthofdirektor in

Strehlen i. Schl.; Richard Bergmann zum
Schlachthoftierarzt in Magdeburg; Distrikte
tierarzt Eduard Zimmer in Pirmasens zum
Schlachthofdirektor daselbst; Schlachthofinspek
tor Rüden in Stralsund zum Schlachthofdirektor
daselbst.

Auszeichnungen: Geh. Regierungsrat Professor

Dr. Ostertag wurde von dem Verein der Gc‘
meindetierärzte Sachsens zum Ehrenmitgliedc

ernannt. Schlachthofdirektor Angermann in
Dresden ist durch Verleihung des Ritterkreuzes
l. K1. des Sächsischen Albrechtsordens aus

gezeichnet werden.

Vakanzen.
Schlachthofstellen:

Worms: Direktor zum l. Dezember 1911.
Gehalt nach Vereinbarung bis zum Höchstbetrage

von 5400 M. Bewerb. bis 10. Juli d. J. an die
Großherzog]. Blirgermeisterci Worms.

Viehquarsntänestelle:

Altona-Balrrenfeld: Tierarzt zum 1.Juli
d. J. für die klinische Untersuchung des
Quarantänevichs auf Tuberkulose. Anfangsgehalt

300 M monatlich. Bewerb. an den Regierungs

_ pritsidentcn in Schleswig.

Fleischheschaustelts:

Kusel: Tierarzt sofort. Gehalt jührl. aus
d. Stadtkasse 1200 M. Bewerbungen bis l. Juli

d. J. an das Bürgermeisteramt Kuscl.
Besetzt: Schlachthofstelle in Magdeburg. _

Verantwortlicher Redakteur (exkl. Inseratentell): Dr. Ostertag in Berlin. — Verlag von Richard Schont: in Berlin.
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Fleisch- und Milchhygiene.
XSEI. Jahrgairg. August 1911. Heft 11.

0riginal-Abhandlungen.
(Nachdruck verboten.)

Eine wichtige Entscheidung des preußischen

Kammergerichts zur Frage der Ausdehnung

der außerordentlichen Fleischbeschau auf

Aufbewahrungs- und Herstellungsräume in
Fleischereien.

\'un

R. Ostertag.

Nach ä 2 des Nahrungsmittelgesetzes

vom 14. Mai 1879 sind bekanntlich die
Beamten der Polizei befugt, in die Räum
lichkeiten, in denen Nahrungs- oder Genuß

mittel feilgehalten werden, während
der üblichen Geschäftsstunden oder
während die Räumlichkeiten dem
Verkehre geöffnet sind, einzutreten und
von den hier vorhandenen Nahrungs- oder

Genußmitteln nach ihrer Wahl Proben

gegen Empfangsbescheinignng zu ent

nehmen. Bei Personen, die auf Grund
der 5

% 10, 12, 13 des Nahrungsmittel

gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt

sind, haben dieBeamten derPolizei nach ;‘3
diebezeichneten Befugnisse während der an

gegebenen Zeit auch hinsichtlich derBäum
lichkeiten, die zur Aufbewahrung oder
He rstellnng der zumVerkauf bestimmten
Nahrungs- und Genußmittel dienen.

Unter den Sachverständigen be

steht völlige Übereinstimmung der An
sichten darüber, daß die in den 2

und 3 des Nahrungsmittelgesetzes den

Beamten der Polizei eingeräumten Befug
nisse eine stumpfe Waffe gegen diejenigen

Mißstände auf dem Gebiete des Verkehrs

mit Fleisch bilden, die durch die sog.
außerordentliche Fleischbeschau verhütet

werden sollen. Denn bei der Beschränkung,

die der Revisionsbefngnis der Beamten

l

der Polizei in den Fleischereien in räum

licher und zeitlicher Hinsicht gesetzt ist.
vermag sich der Gewerbetreibende, auch

derjenige, auf den die Voraussetzungen

des g 3 des Nahrungsmittelgesetzes zu

treffen, jederzeit gegen unliebsame Über

raschungen zu schützen. Für Süddeutsch

land, wo die außerordentliche Fleisch
beschau in richtiger Würdigung ihrer

Bedeutung für das allgemeine Wohl schon
in den Fleischbeschauverordnungen, die

bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts und

weiter zuriickreichen, gleichzeitig mit der

ordentlichen Fleischbeschau eingeführt

werden ist, hätte die reichsgesetzliche

Regelung der Angelegenheit, wie sie in den

2 und 3 des Nahrungsmittelgesetzes er

folgt ist, einen gewaltigen Rückschritt be

deutet. Deshalb wurde im ä 4 des ge

nannten Gesetzes bestimmt, daß .,landes
rechtliche Bestimmungen, welche
der Polizei weitergehende Befug
nisse als die in ä
ä 2 und 3 bezeich
neten geben, unberührt bleiben“. Auf
Grund dieser Ermächtigung haben die

süddeutschen Bundesstaaten und Elsali
Lothringen die außerordentliche Fleisch
beschau beim Erlaß der Vollzugsvor
schriften zum Reichsgesetze, betrefl‘end die
Schlachtvieh— und Fleischbeschau vom

3. Juni 1900, in umfassendster Weise ge
regelt. In Württemberg ist z.B. durch

ä 78 der Ministerialverfügung, betreti‘end

den Verkehr mit Schlachtvieh und Fleisch,
vom 1

. Februar 1903 bestimmt, daß
die Schlachträume, sowie die Ver
arbeitungs-, Anfbewahrungs- und
Verkaufsräume für Fleisch- und
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Fleischwaren mindestens einmal
monatlich unvermuteten Visita
tionen durch den ordentlichen Be
schauer unterzogen werden müssen.
Wo ältere Vorschriften über eine in

vollem Umfang wirksame außerordentliche

Fleischbeschau fehlten, ist man nur mit

Zögern daran gegangen, von der Er
mächtigung des ä 4 des Nahrungsmittel

gesetzes Gebrauch zu machen und über
die Vorschriften der %% 2 und 3 dieses

Gesetzes hinausreichende Verordnungen

zurRegelung der außerordentlichen Fleisch
beschau zu erlassen. Anscheinend be

standen Zweifel darüber, ob die Be

stimmung des ‚S 4 des Nahrungsmittel

gesetzes nur die fernere Rechtsgültigkeit
bereits vorhandener, weitergehender,

landesrechtlicher Bestimmungen sichern

oder auch dem künftigen Erlaß derartiger
Bestimmungen Raum gewähren solle. Die

Sachlage hat durch eine soeben ergangene

Entscheidung des Kammergerichts für

Preußen die dringend erwünschte Klärung

erfahren.

Wie die „Allg. Fleischer-Zeitung“ be

richtet, war der Metzgermeister R. zu

Frankfurt a. M. angeklagt, bei einer

Revision seiner Metzgerei die Entnahme

von Proben aus dem Wurstkessel nicht

gestattet und sich mithin gegen die Be

stimmungen der Polizeiverordnung
des Regierungspräsidenten zu Wies
baden vom 3. Januar 1910 über die
Einrichtungen-und den Betrieb der
Fleischereien vergangen zu haben.

Während das Schöffengericht den Meister

R. freisprach, verurteilte ihn die
Strafkammer zu einer Geldstrafe.
Nach g“ 4 des Nabrungsmittelgesetzes

blieben, so führte die Strafkammer aus,

die landesrechtlichen Bestimmungen,

die der Polizei weitergehende Be

fugnisse als die in @ä 2, 3 des Gesetzes

bezeichneten geben, bestehen. Nach 5 3

sei allerdings eine Revision der Geschäfts

räume durch Polizeibeamte nur bei solchen

Personen gestattet, die auf Grund der

ää 10, 12, 13 des Gesetzes zu einer

Freiheitsstrafe verurteilt sind. Da aber

das Gesetz weitergehende, landes
rechtliche Bestimmungen zulasse,
so sei zu untersuchen, ob der Gültig
keit der in Rede stehenden Polizei
verordnung das Landesrecht ent
gegenstehe. Das Gebiet des Polizei
verordnungsrechts regele generell
für ganz Preußen ä 10, II 17 des
Allgemeinen Landrechts und für die
neu erworbenen Provinzen die Ver
ordnung über die Polizeiverwaltung
in den neu erworbenen Landesteilen
vom 20. September 1867. Auf ‚ä 6
dieser Verordnung stütze sich die
Polizeiverordnung,insbesondere der

ä 32, der hier in Betracht komme.
Unter der Sorge für Leben und Gesund
heit sei der Schutz des Publikums, im

vorliegenden Falle der Konsumenten zu

verstehen, in deren gesundheitlichem
Interesse es liegt, daß die Metzgerei
betriebe jederzeit von Beamten geprüft
werden können, auch ohne daß der Ver

dacht einer strafbaren Handlung im

Sinne der Strafprozeßordnung vorzuliegen

brauche, daß ferner derjenige sich strafbar

mache, der die Beamten an der Entnahme

von Proben hindere. Wenn die Ver

fassung das Eindringen in Wohnungen
nur in den gesetzlich bestimmten Fällen

und Formen gestatte, so sei zu beachten,

daß es sich hier nicht um die Wohnung

des Angeklagten, sondern um seine Ge

schäftsräume handele, die nicht unter

Artikel 6 der preußischen Verfassung
fallen. Die Strafvorschrift, gegen die der

Meister eingestandenermaßen verstoßen

habe, sei also als gültig zu erachten.
Diese Entscheidung focht R. durch

Revision beim Kammergericht an,
das die Revision zurückwies. Das
Kammergericht trat den Ausführungen

der Strafkammer bei. Insbesondere führte

es aus, daß sich die Polizeiverordnung

im Rahmen des g10‚ II 17 des All
gemeinen Landrechts halte. Eine polizei
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liche Kontrolle erscheine als erforderlich,

und es sei daher auch das Betreten des

Arbeitsraums statthaft.

Die große Wichtigkeit dieser grund
sätzlichen Entscheidung des preußischen

Kammergerichts liegt auf der Hand. Nun
mehr ist auch in Preußen die Bahn für eine

ordnungsmäßige, den Bedürfnissen ge—

nügende Regelung der außerordentlichen

FleischbesehaunachdemMusterderPolizei

verordnung des Regierungspräsidenten zu

Wiesbaden vom 3. Januar 1910 frei!

Untersuchungen über die Lungentuberkulose

des Rindes und ihre Bedeutung für die
Fleischhygiene.

Von

Dr. Nleberle in Hamburg,
Uherticrlrzt.

Auf der XII. Tagung des Deutschen
Veterinärrates in Hamburg habe ich in
einem Vortrag*) summarisch über Unter
suchungen berichtet, die ich im Anschluß

an die bekannten Veröffentlichungen
Bongerts im Archiv für Hygiene vor
genommen habe; ich lasse nunmehr einen

ausführlichen Bericht hierüber folgen.
Die Resultate, zu denen Bongert in

seiner umfangreichen Abhandlung kommt,

weichen stark ab von den Voraussetzungen
der gegenwärtig geltenden gesetzlichen

Bestimmungen, und dementsprechend
fordert Bongert auch eine Änderung der
letzteren. War bisher bei der Beurteilung
des Fleisches eines tuberkulüsen Schlacht

tieres der von J ohne eingeführte Begriff
der Generalisation der Tuberkulose an

erster Stelle maßgebend gewesen, während
dem anatomischen Charakter der Ver
änderungen nur hinsichtlich der sogen.

„Erweiehungsherde“, und auch hier ledig
lich mitRücksicht auf deren Misehinfektion,
Rechnung getragen wurde, so will B o n gert
den Begriff der Generalisation völlig aus- :

geschaltet wissen und die Beurteilung
tuberkulöser Schlachttiere lediglich von
dem anatomischen Charakter der tuber-

‘

'*
) Diese Zeitschrift 1911, Nr. 8.

kulösen Veränderung abhängig machen.

Aus meinen Untersuchungen geht hervor,

daß für die Beurteilung der Genuß

tauglichkeit des Fleisches tuberkulöser

Schlachttiere entscheidend ist die Fest—

stellung:

„Handelt es sich um aktive, pro

grediente Tuberkulose, oder ist der

tuberkulöse I’rozeß zum Stillstand

gekommen; sind die durch eine sach

gemäße Untersuchung festgestellten

tuberkulösen Organerkrankungen als

abgeheilt zu betrachten? Ob diese

letzteren als lokale Herde aufzufassen

sind oder auf dem Wege der Blut
bahn entstanden sind, ist vollkommen

belanglos.“

Eine progrediente Form der Tuber
kulose erblickt aber Bongert in der

l tuberkulösen Intiltration (strahlige Ver

‘in irgendeiner Fleischlymphdrüse

‚ schädlich

käsung) und zwar speziell der Lunge

und Lymphdriisen und in dem Vorliegen

einer größeren Zahl von „Erweiehungs

herden“. „Es ist daher kein triftiger
Grund vorhanden, abgeheilte generalisierte

Tuberkulose, die zu einer Lokalisation

oder

‘ in einem Knochen geführt hat. strenger
zu beurteilen, wie die chronische gene

ralisierte Tuberkulose, die nur auf die

Eingeweide beschränkt ist.“

Die weitere Forderung Bougerts,
die ganzen Tierkörper als gesundheits

vom Konsum auszuschließen

beim Vorhandensein der akuten Miliar

‘ tuberkulose, auch wenn die Erscheinungen

einer frischen Blutinfektion nur in den

i großen Parenchymen (und nicht im Fleisch)
vorliegen und bei hochgradiger Abmage

rung und substantieller Veränderung des

Fleisches, ist daneben von untergeordneter

Bedeutung.

l Es liegt auf der Hand, daß die Unter

suchungen Bongerts bei ihrer weit
'tragendeu praktischen Bedeutung einer
eingehenden Nachprüfung bedürfen. Die

Hamburger Polizeibehörde stellte mir

l daher auch bei der bereitwilligen Unter
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stützung meines Antrages durch den Herrn

Staatstierarzt Professor Dr. Peter in
dankenswerter Weise alsbald die nötigen
Mittel zur Vornahme der Untersuchungen
zur Verfügung.

Es war mir von vornherein klar, daß

die Beurteilung tuberkulöser Schlachttiere

nach dem anatomischen Charakter der

tuberkulösen Veränderungen unbedingt
zwei Voraussetzungen hat. Einmal muß

wissenschaftlich einwandfrei bewiesen

werden, daß die inkriminierte tuberkulöse

Veränderung tatsächlich schuld ist an dem

Vorhandensein der Tuberkelbazillen im

Fleische, und dann muß die betreffende

Veränderung anatomisch genau bestimmt

sein und daher auch jederzeit diagnosti
ziert werden können, da nur prägnante

Begriffe sich zur gesetzlichen Festlegung

eignen. Erfüllen nun diese Voraus

setzungen die sogenannten tuberkulösen

Erweichungsherde des Fleischbeschan

gesetzes oder Bongerts und die von
Bongert neu aufgestellte Form der

tuberkulösen Infiltration mit strahliger

bzw. trockener Verkäsung? Damit hat

jede Nachprüfung der Bongertschen
Untersuchungen einzusetzen, und so bin

ich zunächst an die Untersuchung der

Lungentuberkulose des Rindes als der

voraussichtlich für die Fleischbeschau

wichtigsten Tuberkuloseform gegangen.

l. Die tuberkulösen „Erwelchungsherde“.

Die Lehre Von dem Wesen und der Be

deutung der tuberkulösen „Erweichungs

herde“ geht bekanntlich auf die mensch

liche Tuberkulose zurück. Steinheil
hatte mit dem „unter streng aseptischen

Kautelen“ gewonnenen Fleischsaft von an

Tuberkulose verstorbenen Menschen Impf

versuche an Meerschweinchen angestellt

und gefunden, „daß bei Phthisikern mit

hochgradiger (kavernöser) Lungentuberku

lose das Muskelfleisch resp. der in dem

selben enthalteneSaft in derRegelinfektiös

ist, daß somit die Möglichkeit nicht aus

geschlossen ist, daß das Fleisch von hoch

gradig perlsüchtigen Tieren Infektions

keime enthält“.

Die Untersuchungen Steinheils ver
anlaßten Kastner, der in einer früheren
Versuchsreihe mit dem Fleischsafte tuber

kulöser Binder nur negative Resultate ge
habt hatte, zu weiteren Nachforschungen.

Kastner suchte Fleisch von perlsüchtigen
Rindern zu erhalten, das mit dem

Fleische von an Phthise verstorbenen

Menschen die meiste Ähnlichkeit hatte.

Er sagt hierüber:
„ist es mir auch nicht gelungen, Fleisch

von einem an Perlsucht gefallenen Tiere — das

dem von Steinheil benutzten Fleische wohl
am nächsten gekommen wäre — zu erhalten, so

wurde ich doch in die Lage versetzt, mit Ans

nahme eines einzigen Falles nur solches Fleisch
zu benutzen, das wegen hochgradiger Perlsucht

fast in allen Organen von der Fleischbeschau

dem menschlichen Genuß vorenthalten und des

halb verscharrt wurde. Mein Augenmerk richtete

sich nun hauptsächlich darauf, eine möglichste

Übereinstimmung der tuberkulösen Veränderungen

zwischen Mensch und Tier zu erhalten, und auch
das gelang, da bei allen Fleischproben die

Tuberkelknoten in den Lungen und den übrigen

Organen in Verkäsnng wie beim Menschen und

nicht in Verkalkung wie beim Rinde üblich

übergegangen waren. So glaubte ich ein Fleisch

erhalten zu haben, das demjenigen eines an

Phthise verstorbenen Menschen wohl am nächsten

käme.“ Und jetzt hatte bekanntlich Kastner
in 6 von 7 Versuchen ein positives Resultat er

halten, und er folgerte nunmehr, daß die Ver

käsung der tuberkulösen Prozesse die Schuld an

den positiven Impfresultaten trage. „Eine Ver

schleppung aus einem verkästen Gewebe in die

Säfternasse mittelst der durch die verkästen

Tuberkel arrodierten Gefäßbahnen dürfte ver

hältnismäßig leichter zustande kommen, als von

einem verkalkten Herde aus, ja, letzteres dürfte

fast zur Unmöglichkeit gehören. Finden sich

dagegen verkäste Massen, wo dem Virus Tür

und Tor geöffnet sind, so ist die Infektionsgel'ahr

anzuerkennen.“

Irgendeine anatomische Beschreibung

über Art und Grad der tuberkulösen Ver
änderungen an den Rindern, mit deren

Fleischsaft Kastn er experimentiert hatte,
fehlt vollständig, auch hat Kastner ins
besondere eine Arrosion an Gefäßen

selbst nicht beobachtet oder beschrieben.
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Dieser Mangel in der Kastnerschen
Arbeit veranlaßten auch Ostertag als
bald zu weiterer Nachfrage bei Bollinge r,

in dessen Institute Kastner seine Ver
suche angestellt hatte. Und Bollinger
erklärte: „Unter Verkalkung verstand
Herr Dr. Kastner die trockene, käsig
kalkige, vielfach mörtelartige Meta

morphose; unter Verkäsung, die das

Fleisch offenbar gefährlich macht, verstand
er die eitrig-käsige Einschmelzung.“

Die eitrige Einschmelzung ist aber
nach Ostertag die Folge einer Misch
infektion von Tuberkelbazillen mit Sta

phylokokken und Eiterstreptokokken, und
mit Hilfe der gewebelösenden Eigenschaft
der Eiterbakterien haben nach Ostertag
die Tuberkelbazillen selbst oder ihre

Stoffwechselprodukte ununterbrochen Ge
legenheit, in die Blutbahn zu gelangen.
Ob und wie dieses Hineingelangen von

Tuberkelbazillen in die Blutbahn vor sich
geht, hat Ostertag indessen nicht be
schrieben. „Eitrige Einschmelzung greift
vorwiegend bei primärer Bronchopneumo
nie der Rinder und zwar der älteren
Kühe und Ochsen Platz, bei welchen sie
unter Umständen erhebliche Ausdehnung
erlangen kann.“ Diese Auffassung von
dem Wesen und der Bedeutung der Er
weichungsherde bedingte im wesentlichen
ihre Maßregelung in den Ausführungs
bestimmungen zum Reichsfleischbeschau
gesetze, und in der gemeinfaßlichen Be

lehrung für Laienfleischbeschauer heißt
es dementsprechend:

„Schleimhauttuberkel neigen nach vollendeter
Verkäsung zum Zerfall, wodurch Geschwüre ent
stehen. Aus letzteren können sich, hauptsächlich

in den Lungen und der Leber, unter Einwirkung

vonEitererregernausgedehnteErweichungs
herde bilden. Diese sind gekennzeichnet durch
eine erhebliche Größe, unebene, zerfressene
Wände, dünn- oder dickflüssigen Inhalt und
durch das Fehlen einer Bindegewebskapsel.“

Bongert bestreitet in seiner Arbeit
die Lehre von der Ätiologie der Er
weichungsherde; nach ihm ist bisher kein
Beweis dafür erbracht, daß den in Er

weichungsherden gelegentlich gefundenen

Eitererregern eine ätiologische Bedeutung

für den Eintritt der Erweichung bei

zumessen sei. „Beim Rinde ist der Zer

fall und die Erweichung des tuberknlösen
Gewebes ohne Mitwirkung anderer Bak
terien die Regel.“ Daß aber den Er
weichungsherden, unter denen „nicht bloß

große umfangreiche Herde und Kavernen
zu verstehen sind, sondern auch viele
kleine erweichte Herde“, eine Bedeutung
fiir die Fleischhygiene zukommt, glaubt
auch Bongert auf Grund seiner experi
mentellen Untersuchungen bewiesen zu

haben, und auch er erklärt sich die
Infektion des Fleisches beim Vorhanden
sein tuberkulöser Erweichungsherde durch
das „Hineinwachsen der Tuberkel in eine
kleine Vene oder in ein Lymphgefäß“.
Selbst beobachtet oder nachgewiesen hat
er jedoch einen solchen Einbruch nicht.
Die Lehre von dem Wesen und der

Bedeutung der tuberknlösen Erweichungs
herde, und zwar speziell in den Lungen,
der Rinder hat also eine gewissermaßen
stillschweigende Voraussetzung. Daß
unter Erweichungsherden nur Ver
änderungen verstanden werden sollen,
bei denen es zur Arrosion von Gefäß
bahnen und Hineingelangen von Tuberkel
bazillen in den Blutstrom kommt, wird
allgemein angenommen; ein Beweis, daß
es in den erweichten Herden tatsächlich
solche Vorkommnisse gibt, ist aber noch
nirgends bislang erbracht. Damit fehlt
aber natürlich die erste Unterlage für
die begriffliche Fixierung vom Wesen
und der Bedeutung der Erweichungs
herde. Nun haben bereits Weigert,
Huguenin u. a. festgestellt, daß es
bei der kavcrnöseu Lungenphthise des
Menschen gelegentlich zur Arrosion von
größeren Venen und damit zur Ent
wicklung einer akuten Miliartuberkulose

“ kommt, und daß der tuberknlöse Prozeß

von verkästen Lymphdrüsen aus ebenso

gelegentlich auf den Du‘ctus theracicus
übergreift; Koch selbst hat auch schon
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in einer verkästen Lymphdriise das

Hineinwuchern von Tuberkelbazillen in

ein kleines Blutgefaß beobachtet, und

tuberkulöse Endangiten wurden von
Benda u. a. schon öfters beschrieben.
Bei der angenommenen Identität der

Menschen- und Tiertuberkulose hatte da

her der Analogieschluß eine gewisse Be

rechtigung, um so mehr, als gerade in

der Mischinfektion der tuberkulösen

Kavernen beim Menschen die Haupt
ursache für den Eintritt der Gefäß
a1rosion gefunden wurde und in den

Kavernen der Rinder oft genug Staphylo
kokken und Streptokokken nachzuweisen
waren. Nur fehlte dabei noch der exakte

Beweis, daß die gefundenen Eitererreger

tatsächlich atiologisch an der Entstehung
der Kavernen beteiligt sind. Bongert
bestreitet die ätiologische Bedeutung der

Mischinfektion für die Lungentuberkulose

des Rindes, ohne allerdings selbst seine

Ansicht exakt beweisen zu können. Unter

Voraussetzung der Richtigkeit seiner An

nahme fehlt aber damit natürlich die

zweite Unterlage für die Definition der

tuberkulösen Erweichungsherde und die

Begründung ihrer angeblichen Bedeutung.

Mithin war gleichzeitig zu prüfen, ob

die Verhältnisse bei der Lungentuber

kulose des Menschen und des Rindes

identisch sind, mit. anderen Worten, ob

die Lungentuberkulose des Rindes in

gleicher Weise wie diejenige des

Menschen eine Mischinfektion darstellt

oder nicht.

Nach Entdeckung des Tuberkelbazillus

hatte Koch selbst die Frage aufgeworfen,
ob die Phthise einen dualistischen Ur
sprung habe, und im Anschluß hieran

hatten sich in der Humanmedizin lebhafte

Kontroversen über die Bedeutung der

Mischinfektion bei der Lungentuberkulose

gebildet. Diese Kontroversen waren in

erster Linie durch die Einseitigkeit der
Methode, mit Hilfe deren die Unter

suchungen vorgenommen wurden, bedingt

gewesen. Die Mehrzahl der Autoren

hatte geglaubt, durch einfache bak

teriologische Untersuchung des Sputums
und der Lungen Klarheit schaffen zu

können. Daß dies jedoch unmöglich sei,
hatte frühzeitig Eppinger klar erkannt:
„Außerdem ist es notwendig, daß die nicht

tuberkulösen Infiltrate, wenn sie als kombinierende

oder mischende Veränderungen anerkannt werden

sollen, nicht bloß auf den Erreger hin, sondern
auch in anatomischer Hinsicht genau untersucht

werden. Diesbezüglich ist aber bis jetzt noch
nicht viel Einwandfreies geschaffen worden, da

man dem bakteriologischen Nachweis gerecht zu

werden getrachtet und die anatomischen Ver

hältnisse wenig oder gar nicht berücksichtigt hat.

Auf letztere kommt es unserer Ansicht nach
mehr an, weil, da es sich meistenteils um Misch
infektion mittelst pyogener Mikroben handelt,

die spezifischen Veränderungen das Beweisende

für die wirkliche Aktion der gedachten Erreger
sind.“

Ebenso sagt Sata in seiner grund
legenden Arbeit über die Bedeutung der

Mischinfektion bei der Lungenschwind
sucht:

„Also nur gründliche histologische Unter
suchung mit Rücksicht auf den Bakterienbefund
kann uns der Beantwortung unserer Frage näher

bringen. Der Bakterienbefund im Gewebe, ja in
den Zellen beweist noch nicht, daß etwelche

klinischen Symptome durch Mischinfektion ent

standen sein müssen, sondern erst die reaktiven

Veränderungen im Gewebe beweisen mit Sicher

heit intravitaie Einwirkung dieser Bakterien,

vorausgesetzt, daß die Art der Reaktion dem

spezifischen Krankheitserreger entspricht, oder

daß nach Lage, Verteilung, Zahl und Konstanz

desselben Befundes bei denselben histologischen

Veränderungen eine andere Annahme aus

geschlossen ist.“

Und mit Hilfe der histologischen Unter

suchungsmethode —— unter gleichzeitiger

bakteriologischer Prüfung natürlich der

hierbei gefundenen Bakterien — hat ins

besondere Sata die Bedeutung der Misch
infektion bei der Lungenschwindsucht des

Menschen festgestellt:
„Die Mischinfektion spielt eine große Rolle

bei den phthisischen Vorgängen, und zwar nicht

nur im klinischen Verlauf, sie beeinflußt viel

mehr auch die pathologischen Veränderungen im

Lungengewebe. Die Mischinfektion kommt meist

erst nach dem Beginn des Zerfalles des rein

tuberkulös affizierten Gewebes zustande und
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kann auch erst nach längerem Bestands des

Zerfalles eintreten. Nur bei geschlossenen

Kavernen bleibt der Kaverneninhalt längere Zeit

frei von fremden Bakterien. Meist wird der

Kavemeninhalt gleich nach der Kommunikation

mit der äußeren Luft von ihnen besiedelt, doch
beginnt damit die Mischinfektion noch nicht,

sondern erst dann, wenn die Bakterien in die

Wand eindringen, Zerfallsprozesse in derselben

herbeiführen und in der Nachbarschaft pneumo

nische Veränderungen verursachen, oder wenn

sie durch Aspiration in entfernt gelegene Partien

verschleppt werden und dort sogenannte „Misch
pneurnonie" erzeugen.“ In der Kavernenwand
finden sich dann aber dichte Zellansammlnngen
aus degenerierten Leukozyten mit sehr vielen

Staphylokokken oder Streptokokken dazwischen,

und in den Alveolen der pneumonischen Partien

lagern die Eitererreger gleichfalls in dichter An

hiiufung. Die Eiterung in der Kavernenwand

verhindert aber natürlich die Abkapselung des

Prozesses oder zerstört die bereits gebildeten

Kapseln. Daß dabei den eingeschlossenen
Tuberkelbazillen leichter Gelegenheit geboten ist,
in Gefäßbabnsn zu kommen, liegt auf der Hand.“

Bongert macht nun darauf auf
merksam, daß in der Veterinärliteratur
bislang nur Oestern sich mit der Frage
über die Bedeutung der Mischinfektion

in den tuberkulösen Erweichungsherden

eingehender befaßt hat, daß aber diese

Arbeit als beweisend nicht angesehen
werden könne. Oestern hat lediglich
bakteriologisch eine Reihe von tuber

kulösen Herden mit weich-käsigem oder

käsig-eitrigem Inhalt untersucht und darin
neben Tuberkelbazillen regelmäßig wenige

Staphylokokken gefunden. Er erklärt die
gefundenen Staphylokokken für identisch
mit den menschlichen und folgert daraus,

daß deshalb Tierkörper, die erweichte
tuberkulöse Herde enthalten, mit Recht

gemaßregelt würden und daß die ein

schlägigen Bestimmungen des Fleisch
beschaugesetzes gerechtfertigt wären.

Über die Frage, ob die Staphylokokken

sich an der Erweichung der tuberkulösen

Prozesse aktiv beteiligen, diese Herde

also ätiologisch eine Mischinfektion dar

stellen, hat Oestern sich nicht geäußert.
Mit Rücksicht auf seine lediglich

bakteriologische Untersuchungsmethode

läßt sich aus seinen Untersuchungs

resultaten ein solcher Schluß auch gar

nicht ziehen.

Die erweichten Herde, die Gestern

untersuchte, waren nach seinen eigenen

Angaben meist deutlich abgekapselt, die

gefundenen Staphylokokken also wie in

einem abgekapselten Abszeß ein

geschlossen. Wenn nun Oestern in ihrer
bloßen Anwesenheit einen berechtigten

Grund erblickt für die Maßregelung des

zugehörigen Fleisches, so müßte man

konsequenterweise überhaupt das Fleisch
aller Tiere, die irgendwo mit den mensch
lichen Staphylokokken identische Eiter
erreger aufweisen, maßregeln. Daß dies

aber unmöglich und die Oesternschen
Schlußfolgerungen zu weitgehend sind,

liegt auf der Hand.

Das Wesen und die Bedeutung der

tuberkulösen „Erweichungsherde“ ist also

zwäfelsohne einwandfrei nicht fest

gestellt. Um hierüber Klarheit zn schaffen,
müssen alle-jene tuberkulösen Prozesse

in der Lunge, die überhaupt unter

den Begriff des Erweichungsherdes fallen
können, einer näheren, histologischen

Untersuchung, unter Berücksichtigung

natürlich des Bakterienbefundes, unter

worfen werden. In erster Linie sind
dabei, da die Ausführungsbestimmungen

zum Fleischbeschaugesetze von „umfang

reichen“ Herden reden, die größeren

Kavernen und tuberkulösen Käseherde

zu berücksichtigen.

Die bei der Lungentuberkulose auf

tretenden Höhlen oder Kavernen haben

bekanntlich eine doppelte Genese. Sie

entstehen entweder aus tuberkulösen

Bronchien dadurch, daß die erkrankte

Bronchialwand dem Luftdruck nachgibt
und das Broncbiallumen zylindrisch oder

ungleichmäßig sackförmig erweitert wird.

Wir sprechen dann von einer bron
chektatischen Kavsrne. Kavernen im
engeren Sinne dagegen nennen wir
Höhlen, die im Lungengewebe selbst

ihren Sitz haben und durch Nekrose und
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Zerfall des tuberkulös erkrankten Ge
webes entstanden sind. Sind diese Höhlen
in einen Bronchus durchgebrochen, so ist

die Kaverne offen, im anderen Falle

geschlossen.

a) Die bronchektatischeri Kavernen.
Bronchektatische Kavernen und Bron

chektasien kommen bei der Lungentuber
kulose des Rindes sehr häufig vor, und

zwar mit Vorliebe in den hinteren Partien

der Hauptlappen. Sie charakterisieren

sich als bronchitische Prozesse schon

makroskopisch in der Regel durch ihren

grünlichen, schleimigen, fadenziehenden

Inhalt, der} das Lumen ganz oder teil

weise ausfüllt. Die Höhlenwand ist dabei

entweder grau-weiß und glatt oder nur

mit einer schmalen käsigen Schicht be

deckt. In anderen Fällen oder an anderen
Stellen dagegen wird die Innenwand der

Höhle von einer ziemlich dicken, roten,

samtartigen Schicht gebildet, die sich

gegen die äußere BindegeWebshülle scharf

absetzt und innen in der Regel noch mit

einem feinen käsigen Belege bedeckt ist.

Bei dichter Lagerung konfluieren diese

Bronchektasien öfters und bilden dann

größere buchtige Divertikel. Das um

gebende Lungengewebe wird dabei

komprimiert und verschwindet schließlich

ganz, so daß die betreffenden Lungen

partien nur noch aus verdickten und ver

änderten Bronchialwänden bestehen.

. Bei der bakteriologischen Unter

suchung lassen sich in der Regel Tuberkel

bazillen, oft in großen Mengen, in Aus

strichen nachweisen, dagegen begegnet

man Bakterien anderer Art selten. Schon
dieser Befund und die regelmäßig vor

handene deutliche bindegewebige Ab

kapselung lassen keinen Zweifel darüber

aufkommen, daß bronchektatische Kavernen

nicht als„Erweichungsherde“im Sinne des
Fleischbeschaugesetzes aufzufassen sind.

Damit stimmt auch die histologische
Untersuchung überein.
Fall I. Die Lungen enthalten mehrere bis

faustgroße Käseherde mit gelb-grünem, weich

käsigen Inhalt und buchtiger und nischiger
Wand. Die Wand selbst ist innen glatt, graut
weiß und derb. An der Basis der beiden Haupt
lappen sind die Bronchien alle stark und unregel

mäßig, divertikelartig erweitert, ihr Lumen ist
prall mit einer grünlichen, fl‘tdenziehenden, eiter
ähnlichen Inhaltsmasse erfüllt und ihre verdickte‘

derbe Wand ist innen teils grau-weiß und glatt,
teils rot und samtartig. In Ausstrichen findet
man in Haufen gelagerte Tuberkelbazillen, andere

Bakterien aber nicht.

Bei der histologischen Untersuchung

charakterisieren sich die Kavernen als bronchek

tatische noch an vielen Stellen durch das in

Resten erhaltene zylindrische Bronchialepithel,

das etwas aufgelockert und mit Rundzellen

durchsetzt ist. Von ihm führen deutliche Über

gänge zu dem an anderen Stellen das Lumen

abschließenden kubischen oderPlattenepithel. Die

Bronchialschleimhant selbst ist darunter entweder

nur kleinzellig infiltriert oder weist kleine, aus

epithelioiden und Rundzellen bestehende, zur

Verkäsung neigende und durch einen starken
Rundzellenwall abgeschlossene Tuberkel auf.

Dort dagegen, wo das Epithel ganz verschwunden
ist, ist sie in eine breite Granulationsmasse um

gewandelt, die in unregelmäßiger Linie das

Lumen begrenzt und noch teilweise mit der

verkästen Inhaltsrnasse zusammenhängt. Dabei

bestehen die innersten Schichten dieser Granu

lationsmasse in der Hauptsache aus polymorphen

bläschenförmigen Kernen mit Rundzellen da

zwischen und schon deutlichen Bindegewebe

fasern, die bei van Giesonfärbung sich als

rote Fibrillen deutlich abheben, während nach

außen in breiter Ausdehnung ein dichtes lymph0

zytäres Infiltrationsgebiet auftritt, das in den

Fällen der samtartigen Beschaffenheit der

Kaverneninnenzone mit vielen geschlängelten

und erweiterten, prall mit roten Blutkörperchm

gefüllten Kapillaren durchsetzt ist. Gegen daß

umgebende Lungengewebe grenzt schließlich

eine breite fibrilläre Bindegewebszone die Kavernß

ab. Die bindegewebige Wucherung strahlt von

hier aus noch in das Septengewebe aus, ver

breitert es gleichfalls und komprimiert dadurch

die Lungenalveolen, die in der Regel nur wenige

Zellen und keine Bakterien enthalten. Der

Kaverneninhalt selbst besteht teils aus einer

dicht gelagerten und bei Karbol-Fuchsin-Methylen
blau-Färbung blau gefärbten undifferenzierbaren
Kerntrümmermasse, teils aus verwaschen rosa

gefärbten und nur noch wenige Zelltrllmmer auf

weisenden Käsemasse. Tuberkelbazillen finden

sich darin, und zwar in Haufen gelagerl‚ in

großer Anzahl, in geringer dagegen nur in den
mit der Wand noch in Verbindung stehenden
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käsigen Partien, während sie in der Granulations

schiebt selbst und insbesondere in dem breiten

lymphozytären Reaktionswall überhaupt nicht

mehr auftreten.

Fall II. Lungen mit zahlreichen bis hühner
eigroßen geschlossenen Käseherden mit weich

kasigem Inhalt durchsetzt. An der Basis der

Hauptlappen sind die Bronchien unregelmäßig

zylindrisch und sackartig erweitert, ihr Lumen

ist erfüllt mit einem grünlich-eitrigen Schleim.
ihre derbe, verdickte Wand auf der Innenflttche

teils grauweiß und glatt, teils rot, rauh und

samtartig. Das zwischen den erweiterten

Bronchien liegende Lungengewebe ist kompri

miert, und die benachbarten Bronchien selbst

sind an verschiedenen Stellen zu größeren
Höhlen mit buchtiger Wand zusammengeflosscn.

Auch hier lädt sich bei der histologi
schen Untersuchung der Ursprung der Kavernen
noch an dem in Resten erhaltenen geschichteten

Zylinderepithel erkennen, das an vielen Stellen

bereits einen Rückschlag erlitten hat und zu

kubischen oder Plattenepithel geworden ist.

Der Bronchialinhalt ist ähnlich wie im vorigen

Falle, nur treten die Tuberkelbazillen an Zahl

bedeutend zurück, andere Bakterien finden sich

auch hier nicht. Die Bronchialwand selbst be

steht an den epithelentblößten Stellen gleich
falls aus einer breiten, deutliche Bindegewebe
fasern enthaltenden Granulationsschicht, die
zentral weniger, peripher dagegen stark lympho
zytitr infiltriert ist und in den Partien der

makroskopisch roten lunenzone vielfach ge
schlängelte und erweiterte Kapillaren aufweist.

Tuberkelbazillen oder andere Bakterien lassen
sich hier nirgends nachweisen. Nach außen

kommt auch hier eine starke fibrillttre Binde

gewebsschicht, die in die verbreiterten Alveolar

scpten übergeht und die Alveolen vollständig
zum Schwundc bringt.

An der Bildung bronchektatischer
Kavernen sind also Eitererreger aktiv
nicht beteiligt, da derartige Bakterien

weder in entsprechender Zahl oder Lage

rung zu finden sind, noch auch in der

Wand selbst die anatomischen Kriterien
einer Eiterung vorliegen. In den bronchek- .
tatischen Kavernen kommt es des weiteren

aber auch nicht zur Arrosion von offenen

Blutbahnen, da die Tuberkelbazillen des

Kaverneninhalts durch ein mehr oder

weniger breites Granulationsgewebe, das

nur noch selten vereinzelte Tuberkel

bazillen enthält und besonders durch

l einen starken lymphozytären Reaktions

i weil, der ganz bakterienfrei ist. von dem
‘
ev. in der Wand enthaltenen funktions

fähigen Blutgefüßnetz getrennt sind.
' Gegen das umgebende Lungengewebe

hin aber und seine offenen Blut- und

Lymphbahnen wird die Kavernenwand

‚ noch bindegewebig-fibrillär. Die bron

:
chektatischen Kavernen können
l mithin als „Erweichungsherde“ im
iSinne des Fleischbeschangesetzes
nicht aufgefaßt werden.

b) Die größeren Käseherde
Kavernen im engeren Sinne.
Beide Prozesse kommen in den Lungen

des Rindes sehr häufig vor. Die isolierten

oder konglomerierten Käseherde sind

durchweg von einer schmalen, aber deut

lichen, grauweißen Kapsel, die außen

häufig noch lebhaft injiziert ist, um
schlossen und enthalten einen den Innen

raum vollständig erfüllenden gelblichen

bis gelbgrünen, teils mehr trockenen,

teils weichkäsigen bis käsigeitrigen In
halt. Die größeren Herde dokumentieren

ihre Entstehung aus der Konfluenz

kleinerer durch die Buchten und Nischen,

die in ihrer Wand vielfach auftreten.

Durchbrüche dieser Käseherde in be

nachbarte Bronchien sind oft zu kon

statieren. Die Durchbruehs-Ötfnung ist

dabei in der Regel rund und hat voll

kommen glatte Ränder. Der käsige In
halt der Herde läßt sich leicht entfernen,

und dann erweist sich die Höhleninnen

wand entweder glatt und grauweiß oder

sie ist noch mit einer feinen, fest an

haftenden trüben, gelblichen Schicht über

zogen. Bei den Kavernen füllt der ver
schiedenartige, oft große Sequester ein

schließende Inhalt die Höhle nur noch

zum Teil an, die Kavernenwand ist in
der Regel gleichfalls stark buchtig und

nischig, auch durchziehen öfters unregel

mäßige „Balken“, die Reste stehen ge

bliebener größerer Gefäße, die Höhle.

'Durchweg weisen aber auch sie eine

i verschieden breite, deutliche, grauweiße

und
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derbe Kapsel auf, die innen glatt oder

noch mit einer feinen trüben Schicht

überzogen ist. In der Kapselwand selbst
trifft man häufig wieder kleinere verkäste

oder verkalkte Tuberkel an. In das um—
gebende lufthaltige Lungengewebe strahlt

die Kapsel in der Regel noch mit feineren

oder gröberen Ausläufern aus, so daß sie

mit ihm fest verbunden erscheint.

Ausstriche aus den Käseherden und

Kavernen zeigen in der Regel Tuberkel

bazillen, die besonders dort, wo der

Inhalt ein eiterähnliches Aussehen ge

winnt, oft in großen Mengen vorkommen.

Andere Bakterien dagegen trifft man nur

selten an.

Die histologisch eUntersuchung zeigt
im wesentlichen dieselben Bilder, wie bei

den bronchektatischen Kavernen. Auf der
Innenseite der Kapsel lagert in den Fällen

des trüben Wandbelages eine homogene,

nur noch Spuren von Zellkernen und mehr

oder weniger zahlreiche Tuberkelbazillen,

aber keine anderen Bakterien aufweisende

Käseschicht oder ein meist ungemein

tuberkelbazillenreiches Kerntrümmerge

webe, die in zackiger Linie von der
Wand sich losgelöst haben oder noch

gelegentlich mit ihr zusammenhängen.
Die Wand selbst besteht aus einem breiten,
stark lymphozytär infiltrierten Granu

lationsgewebe, das zentral noch gelegent

lich Epithelioidzellnester mit wenigen

Tuberkelbazillen dazwischen aufweist. In
dem Granulationsgewebe selbst finden

sich, auch in den Fällen des größten

Tuberkelbazillenreichtums des Kavernen

inhaltes, immernur sehrspärliche Tuberkel

bazillen, und zwar nur in den innersten,
zentralen Zellreihen, in der Peripherie

dagegen überhaupt keine. Dort geht die

zellige Granulation in ein meist breites

fibrilläres Bindegewebe über, das in die

verbreiterten Septen des Lungengewebes

ausstrahlt. Die Lungenalveolen werden

dadurch komprimiert und in nächster Um‚

gebung der Kapsel oft ganz verschlossen,

weiter peripher enthalten sie gelegentlich

noch desquamierte Alveolarepithelien und

Rundzellen in geringer Menge; Tuberkel

bazillen oder andere Bakterien, ins

besondere Eitererreger, sind darin nicht

nachzuweisen, ebenso begegnet man auch

nirgends in der Kapselwand selbst Eiter

erregern. Die die Käseherde und Kavernen

gelegentlich durchziehenden Balken be

stehen aus Blutgefäßen mit meist un

gemein stark verbreiterter Muskularis.
Das Gefäßlumen ist fast ganz verschwunden,
so daß die Innenwände sich gegenseitig
berühren, und das bindegewebige Grund

gewebe, in dem die Gefäße lagern, ist in

breite, hyaline, sich mit Eosin lebhaft rot

färbende, homogene Schollen verwandelt.

Tuberkelbazillen oder andere Bakterien

finden sich darin nicht.

Also auch hier beteiligen sich die ev.

im käsigen und nekrotischen Höhleninhalt

gefundenen Eitererreger aktiv an der

„Einschmelzung“ der Wand nicht. Die

Vergrößerung der Höhlen erfolgt stets

dadurch, daß das zentrale tuberknlöse

Granulationsgewebe der Verkäsung an

heimfällt, während peripher sich immer

wieder neues „reines“ Granulationsgewebe
bildet. Eitererreger in der Kapselwand

selbst, in degenerierenden Leukozyten

herden eingeschlossen, also Abszesse,

lassen sich nirgends nachweisen, und

ebensowenig begegnet man im umgeben

den Lungengewebe eitrigen Pneumonien.
Das die größeren peribronchialen Gefäße

umgebende Bindegewebe verfällt bei dem

Vorrücken des tuberknlösen Prozesses der

hyalinen Degeneration, und die Gefäße

selbst, zunächst hypertrophisch geworden,
veröden bald vollständig. Die den „Er
weichungsherden“ des Fleischbeschau

gesetzes zugrunde liegenden Kriterien
der Mischinfektion und ev. Arrosion von

Blutgefäßen fehlen also bei den „aus
gedehnten“ Käseherden und Kavernen.

Daher können auch diese Prozesse allein

unmöglich von Bedeutung für die Fleisch

beschau sein. Und dem entsprechen
auch die Resultate, die ich mit dem



Fleischsaft von mit, solchen Käse- ) eitrigen Inhalt und buchtiger Wand, die in der
herden und Kavernen behafteten
Rindern anstellen konnte. In keinem
Falle wurden die geimpften Meer
schweinchen nach der Impfung
tuberkulös.

c) Die frische disseminierte Peri
bronchitis caseosa et cavernosa.

Sind somit die bronchektatischen Ka
vernen und umfangreichen Käseherde und

Kavernen im engeren Sinne von ihrer

Umgebung ständig durch eine den Tuberkel

bezillen unüberwindliche Reaktionszone,

die sogar bindegewebig wird, getrennt,

so war nunmehr noch zu prüfen, ob

ähnliche Verhältnisse auch bei den kleinen,

frisch zerfallenden Käseherden und Ka
vernen vorliegen. Insbesondere ist hier
von Bedeutung die disseminierte tuber

kulöse Peribronchitis, deren Knötchcn

meist ein ungemein tuberkelbazillenreiches,

eitrig eingeschmolzenes Zentrum und eine
in unregelmäßiger, fetziger Linie dieses
Zentrum umgebende käsige Wandzone

zeigen. Gleichzeitig müßte es sich bei
der Untersuchung dieser kleinen, frisch

zerfallenden Kavernen in erster Linie
entscheiden, ob Eitererreger an der Ein
schmelzung beteiligt sind oder nicht.

Auf die kleinen „Erweichungsherde“,

und zwar wenn sie in großer Anzahl

vorhanden sind, macht auch Bongert
ganz besonders aufmerksam. Er hat
allerdings keine nähere Beschreibung

seiner kleinen „Erweichungsherde“ ge'

geben, doch dürfte er meines Erachtens

zweifelsohne darunter gleichfalls die

disseminierte Peribronchitis caseosa et
cavernosa verstanden haben.

Fall lll. Lungen voluminös, Pleura pul
menalis besonders rechts in der Gegend des

Mittellappens mit mehrere Zentimeter dickem,

tuberkulösen Granulationsgewebe in Form meist

verkalkter Perlen bedeckt. Pleura im übrigen
fleckweise mit bindegewebig-fäidigen Anhängseln
versehen.

Unter dem starken pleuritischen Belag in

den Lungen mehrere bis hilhnereigroße Käse

herde und Kavernen mit grünlich fadenziehendem‚

[ Regel glatt und grau-weiß ist, an anderen Stellen

aber auch einen gelb-trüben Innenbelag aufweist.

Die Kavernen sind meistens mit einer glatten
Öffnung in Bronchien durchgebrochen, und der

Bronchus enthält dann denselben grünlich

schleimigen Inhalt. Seine Schleimhant zeigt
keine besonderen Veränderungen.

im übrigen sind die Lungen dicht durch
setzt mit miliarcn bis lineengroßßn Knütchen
und Knötchengruppen, und zwar am stärksten
an der Basis und am gewölbten Rande der

beiden Hauptluppen, während die übrigen

Lungenteile weniger ergriffen sind. Die Knüt

eben sitzen intralobulhr, oft in deutlich maul

beerartiger Anordnung um einen scheinbar ver

dickten Bronchiolns gelagert, oft auch ohne

eine solche Beziehung unregelmäßig im Lobulns

zerstreut. Sie ragen im allgemeinen halbkugelig
über die Schnittfläche hervor, grenzen sich

scharf gegen das umgebende Lungengewebe ab,

sind grau-weiß, derb und weisen besonders bei

den größeren in der Regel ein trocken-kitsiges

gelbes Zentrum auf, das bald bröckelig und eitrig
wird und sich in unregelmäßiger Zickzacklinie

von der käsigen Wand abhebt. Um die Knot

chen und Knötchengruppen herum ist das um

gebende Lungengewebe auf kleinere oder größere
Strecken blaurot, kompakt und von feuchter

glatter Schnittfläche. Bei dichter Lagerung der

Knötchen ist meistens der ganze Lobulns der

artig verändert.

In Auestrichen aus den käsig-eitrigen Knöt

chen ungeheure Mengen von Tuberkcl
bazillen, vielfach deutlich körnig zerfallen,
andere Bakterien sind aber nicht nachzuweisen.

Ähnlich ist:
Fall lV. Lungen groß, Pleura pulmonalis

fleckweise mit Perlen und Perlengruppen besetzt.

Die Lungen in wechselnder Weise mit im all

gemeinen stecknadelkopfgroßen und im Lobulns

selbst sitzenden Knötchen und Knötchengruppen
durchsetzt. Die Knötchen stehen um dichtesten

am gewölbten Rande der beiden Hauptleppen,
sind zahlreich an der Basis dieser Lappen, da

gegen nur noch vereinzelt in den Vorder- und

Mittellappen. Sie zeigen zum größten Teile eine

deutlich manlbeerförmige Anordnung um Bron
chiolen, und auf verschiedenen Sehnlttflltchen

begegnet man dementsprechend Längsschnitten

um Bronchien mit abgehenden Bronchiolen und
‚ jeweils am Ende dieser Bronchiolcn sitzenden
l maulbeerförmigen Knötchengruppen. Die Knül
chen sind im allgemeinen grauweiß, scharf be
grenzt und weisen ein trübes Zentrum auf, das
besonders in der Gegend der dichten Lagerung
i der Knötchen gelb-eitrig ist und auch kleine
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unvollkommen gefüllte Höhlen bildet, die von der
mehr oder weniger breiten käeigen Wand um

grenzt werden.

Durch Konfluenz mehrerer solcher Knötchen

entstehen linsengroße Kavernen mit käsiger Wand.

Um die Knötchen herum ist das Lungengewebe
selbst entweder rosarot und knisternd oder auf

kleineren und größeren Strecken blaurot, kompakt
und von glatter, feuchter Schnittfläche.

In Ausstrichen aus den Knötchen, be

sonders aus denjenigen mit Kavernenbildung,

ungeheure Mengen von Tuberkelbazillen,
andere Bakterien sind nicht nachzuweisen.
, Die histologische Untersuchung beider
Fälle ergibt im wesentlichen übereinstimmende
Bilder.

Die peribronchitischen Knötchen stellen in

ihren Anfängen rundliche Herde dar vom Um

fang mehrerer Alveolen und einer Zusammen
setzung aus zwei deutlich getrennten Schichten.

Ein in der Hauptsache nur aus großen, proto
plasmareichen Zellen mit großen bläschenförmigen

Kernen und vereinzelten Rundzellen bestehendes

zentrales Gewebe und peripher begrenzt von einem

schmalen Hofe, der aus dicht gedrängten vor.

schieden gestalteten Lymphozyten besteht. In

den äußersten Schichten dieses Hofes macht sich

vielfach schon eine besonders bei van Gieson
Färbung deutliche Bindegewebsbildung in Form

feiner roter Fasern, die in die benachbarten

Septen ausstrahlen, bemerkbar.

Zwischen den zentralen — „epithelioiden“ —

Zellen finden sich Tuberkelbazillen, andere Bak

terien aber nicht. In den größeren Herden wird

mit der Vermehrung der Tuberkelbazillen das

Zentrum in eine gleichmäßig Maß-rötlich ge

ttrbtc, homogene Käsemasse verwandelt, in der

nur noch vereinzelte Kerntrtlmmer zu erkennen

sind. Dieses verkäste Zentrum grenzt in un

regelmäßiger Linie nach außen an die schmale,
in der Hauptsache aus Epithelioidzellen be

stehende Granulationsschicht, die ihrerseits wieder

Ausläufer in die abschließende lymphozytäre

Reaktionsschicht sendet. In letzterer trifft man

in der Regel keine Tuberkelbazillen mehr an.

Gelegentlich nur kann man beobachten, wie die

granulöse Schicht die Rundzellenwand durch

wuchert und die nächsten Alveolen mit ergreift,

sie erfüllend mit einer tuberkelbazillenhaltigen,

aus Alveolarepithelien und Lymphozyten bo

stehenden Masse. Bei ihrem Wachstum dringen

die peribronchitischen Herde häufig in den

Bronchus selbst vor, ersetzen die Bronchialwand

auf kleinere oder größere Strecken durch käsigcs

Granulationsgewebe und erfüllen das Bronchial

lumen mit einer zerrissenen dichten Kerntriimmer

messe, die meistens geradezu unglaubliche

Mengen von Tuberkelbazillen, aber keine
anderen Bakterien enthält. Ähnliche Mengen
von Tuberkelbazillen, wie in diesen offenen
Kavernen, trifft man öfters auch in noch scheinbar
geschlossenen Kavernen und zwar in den zen

tralen, zerrissenen, dichten Kerntrttmmermassen,
die peripher von einer tuberkelbazillenärmeren

käsigen Schicht umgeben sind und nach außen

gleichfalls mittels einer lymphozytären Reaktions

zone sich abgrenzen. Die käsigen und die

nekrotischen Herde erreichen im allgemeinen
nur eine beschränkte Größe, und die Entstehung
der größeren, makroskopischen Herde erfolgt

stets durch Verschmelzung mehrerer benachbarter

kleinerer Knötchen. Der kleinere oder größere,

die Knötchen umgebende Hof von makroskopisch
blau-roter Farbe und kompakter Beschaffen

heit zeigt im histologischen Bild deutlich alveo
lären Bau. Seine Alveolen sind erfüllt mit einer
geronnenen homogenen Masse, die nur wenig

abgestoßene Alveolarepithelien und Rundzellen,
aber keinerlei Bakterien enthält. Neben den

Käseherden und Kavernen finden sich im Lungen

gewebe noch gelegentlich kleinere Zellherde

von noch deutlich alveolärem Bau. Die Alveolen

sind mit derselben nekrotischen Zelltriimmer

masse, die auch in den Bronchien lagert, dicht

erfüllt, ihre Septen sind trübe und kaum verändert.

Um die Herde herum lagert ein Hof stark fibrin

haltiger Alveolen, der nur noch wenig Tuberkel

bazillen enthält. Andere Bakterien sind weder

in den zentralen nekrotischen, noch den peripheren

fibrinreicheu Alveolen nachzuweisen.

In der käsigen Wandschicht, besonders der

durch Konfluenz entstandenen größeren Kavernen,

trifft man oft erweiterte und geschlängelte
Kapillaren, die prall mit verwaschen gefärbten
roten Blutkörperchen erfüllt sind. Sie sind ums

geben von einer dichten, undifferenzierbaren

Kerntrümmermasse, die zahlreich Tuberkelbazillen

enthält. Die Tuberkelbazillen umgeben die Ge

fäße oft kranzförmig und finden sich auch dann

gelegentlich zwischen den roten Blutkörperchen

im Gefäßlumen selbst. Regelmäßig sind aber

dabei die Gefäßendothelien überhaupt nicht mehr

oder nur ganz verwaschen zu erkennen. In den

größeren, offenen, peribronchialen Venen lassen

sich nirgends Tuberkelbazillen nachweisen.

In beiden Fällen wurden mit je
10 ccm aus der Hinterschenkel
muskulatur der betreffenden Rinder
hergestelltem Fleischsaft mehrere
Meerschweinchen subkutan geimpft.
In keinem Falle erkrankten die ge
impften Tiere an Tuberkulose.
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Die beiden Fälle stellen also eine;
disseminierte Peribronchitis caseosa mit

ausgedehnter Bildung frisch zerfallender \

Kavernen und konsekutiver herdi‘örmiger f

Aspirationspneumonie dar. Die Prozesse

werden lediglich durch Tuberkelbazillen
hervorgerufen, und andere Bakterien, ins

besondere Eitererreger, beteiligen sich
auch an der Einschmelzung der Kavernen

nicht.

an der Bildung des serös-pneumonischen
Hofes, der sich in der Umgebung der

peribronchitischen Herde häufig bildet,

beteiligt. Die Herde sind regelmäßig

deutlich gegen ihre Umgebung abgegrenzt,

und die Gefäße in den käsigen Wand
partien sind gleichfalls der käsigen

Degeneration verfallen.
Fall V. Die Lungen besonders im Haupt

lappen, und zwar an der Basis und den Rändern,
mit dichtetehcnden, vielfach maulbcerförmige
Haufen bildenden Knötchen von im allgemeinen
nur Stecknadelknopfl bis Erbsengrößc durch
setzt. Die Kuötchen zeigen häufig zu Bronchien
deutliche Beziehung derart, daß sie um das
Ende eines Bronchiolns herum gelagert sind.
Sie sind grau-weiß, rundlich, weisen meist ein
gelbes, käsig-eitriges, trübes Zentrum auf, das
bei den größeren dellenartig eingesunken ist.
Gegen das umgebende Lungengewebe setzen

sich die Knötchen deutlich ab, und das Lungen
gewebe selbst ist entweder rosarot und luft
haltig oder in Form einen schmäleren oder
breiteren Hofes um die Knötchen herum blau
rot, kompakt und von glatter, feuchter Schnitt
fläche. Bei dichter Lagerung der Knötchen im
Lobulus ist öfters auch das ganze Läppchen
blaurot und kompakt.
In Ausstrichen aus den eitrigen Zentren der

Knötchen viel Tuberkelbazillen und keine
anderen Bakterien.
Im histologischen Schnitte zeigen alle

Knötchen zwei deutlich getrennte Schichten, und
zwar derart, daß ein verkästes Zentrum, das
meist stark tuberkelbazillenhaltig ist, umgeben
wird von einem teils stärkeren, teils schwächeren,
aber immer deutlich entwickelten peripheren
liefe dichtgestellter Zellen von im allgemeinen

Ebensowenig sind Eitererregerl

r
l

i
i

i
|

l
l

lymphozytärem Charakter, der keine Tuberkel

bazillen enthält. Zwischen beiden Schichten

Ifindet sich außerdem fast durchweg noch eine |

schmale Granulationsschicht mit vorwiegend l

epithelioiden Zellen und wenig Tuberkelbazillen.
Die (lranulationsschicht schickt in den lympho

zytären Beaktionswall unregelmäßige Fortsätze

vor und durchbricht ihn auch gelegentlich auf

kleinere Strecken. wobei dann die benachbarten

Alveolen mit einem sehr fibrinreichen und zellen

armen, keine oder nur wenig Tuberkelbazillen

enthaltenden Exsudat erfüllt werden. In nächster

Umgebung von Bronchien sind die Kilseherde

öfters in sie durchgebrocheu. Das Bronchial

epithel ist dann auf kleinere oder größere

Strecken verschwunden und die Bronchial

schleimhaut hier in mehr oder weniger schon

verkästes Granulationsgewebe umgewandelt. In

den größeren Herden ist das verkäste Zentrum

bereits in unregelmäßige Fetzen und Schollen

zerfallen und teilweise auch schon ganz ent
fernt, so daß die Granulationsschicht in ziemlich

glatter Linie das Kavernenlumen begrenzt.
Andere Bakterien, als Tuberkelbazillen,
lassen sich weder in den Käseherden
noch in den offenen Kavernen oder dem
Bronchialinhalt nachweisen.
Neben den Klischerdcn und Kavernen trifft

man noch öfters in den l.ungenläppchen Herde.
die aus dichten Kerntrtlmmermasscn bestehen
und noch einen alveolären Bau erkennen lassen.

Die Kerntrllmmermsssen gleichen vollständig
denen des Bronchiellumeninhalts, enthalten viel
Tuberkelbazillen, aber keine anderen Bakterien.

Die Alveolarsepten sind kaum verändert, dagegen

'

die die Herde umgebenden Alveolen regelmäßig
mit einem dichten P‘ibrinnetz, wenig Zellen und
keinen oder nur vereinzelten Tuberkelbazillen

erfüllt.

In den größeren Lymphgofiißen begegnet
man vereinzelt kleinen, der unveränderten Wand

aufliegenden Lymphozytenhaufen, die gelegent
lich wenige Tuberkelbazillen enthalten. Primäre

Endolymphangiten waren nicht nachzuweisen.

In dem kilsigen Gewebe der Knötchen und
der kiisigen Wandzone der Kavernen trifft man

öfters kleinste Gefäße, deren Lumen prall mit

kaum noch differenzierbaren, verwaschenen roten

Blutkürperchen erfüllt und deren nächste Um

gebung dicht zellig infiltriert ist. Die Tuberkel

bazillen dringen zwischen den zerfallenden

Zellen dieses Hofes vor bis dicht an die kaum
noch erkennbare Gefäßwand heran und können
auch einige Male im Gefäßlumen selbst nach

'

gewiesen werden. Die Gefäßendothelien sind
aber regelmäßig vollständig verwaschen, und
nirgends lassen sich Wucherungen derselben
nachweisen.

Wie im vorigen Falle haben wir also
hier eine disseminierte Peribronchitis
caseosa et cavernosa, die nur durch
Tuberkelbazillen hervorgerufen wurde.
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Andere Bakterien, insbesondere Eiter
erreger, sind weder in den Kä.seherden
noch den offenen Kavernen nachzuweisen.
Auch die von den Kavernen aus ent
standenen pneumonischen Aspirationsherde
stellen keine Mischinfektion dar. Die

Käseherde und Kavernen sind regelmäßig

gegen ihre Nachbarschaft deutlich ab

gegrenzt, und die in den käsigen Partien

derselben etwa noch vorhandenen Blut

gefäße sind gleichfalls der käsigen De

generation verfallen. Die Tuberkel

bazillen, die gelegentlich in diesen Ge

fäßen nachzuweisen sind, sind zweifels

ohne erst nachträglich hineingewandert.

Auch die mit Bildung sehr reichlicher,

frisch zerfallenderKavernen einhergehende

tuberkulöse Peribronchitis stellt weder

eine Mischinfektion der, noch lassen sich

bei ihr Gefäßarrosionen durch tuber

kulöses Gewebe nachweisen.

Fall VI. Die Lungen am gewölbten Rande
und der Basis des Hauptlappens dicht durchsetzt

mit. anscheinend zu Bronchien besondereBeziehung

habenden, verschiedenen großen und verschieden

artigen Knötchen. Sie sind meist konglomeriert‚

manlbeerförmig, von grauweißer Farbe und

grenzen sich gegen das umgebende Lungen

gewebe scharf und unvermittelt ab, oder es

schiebt sich zwischen sie und das lufthaltige,

rosarote Lungcngewebe noch ein blauroter Hof

von kompakter Beschaffenheit und glatter, feuchter

Schnittfläche ein. Teils scheinen die Knötchen

noch in tote solide zu sein, zeigen aber auch

bald in ihrer Mitte eine deutliche Delle mit

gelb-eitrigem Inhalt und kitsiger Wand, und in

den größeren Komplexen finden sich bis erbsen

große Höhlen, deren Hohlraum meist nur noch ‚

zum Teil erfüllt ist mit einer gelblich-eiterähnlichen
Masse, teils auch ganz leer erscheint. und deren

Wand unregelmäßig buchtig und von käsiger

Beschaffenheit ist. Im übrigen finden sich in

den Lungen noch unregelmäßig zerstreut zahl—

reiche isolierte und konglomerierte miliare bis

linsengroße Tuberkel mit und ohne zentrale

Trübung.

In Ausstrichen aus den Kavernen un
geheure Mengen von Tuberkelbazillen,
sonst aber keine anderen Bakterien.
Im histologischen Schnitte zeigen die

Kavernen. die schon vielfach in Bronchien durch

gebroehen sind und dann noch stellenweise von
der mehr oder weniger gut erhaltenen Bronehiai—

schleimhaut begrenzt werden, ein im wesentlichen

übereinstimmendes Bild. Das Zentrum bildet
ein meist wild zerrissenes, undifferenzierbares
Kerntriimmcrfeld, in dem in der Regel große
Mengen von Tuberkelbazillen und keine anderen

Bakterien lagern. In unregelmäßiger Zickzack
linie hat sich dieses nekrotische Zentrum los
gelöst von einer schmäleren oder breiteren, mehr

homogenen und nur wenige Kerntrürnmer zei—

genden Zone, die in der Regel weniger Tuberkel

bazillen enthält. In dieser käsigen Wandschicht
finden sich vielfach erweiterte und geschlitngelte,

prall mit roten Blutkörperchen erfüllte Kapillaren

und kleinste Gefäße, die regelmäßig von einem

dichteren Zellhof mit schon verwaschen sich

färbenden Zellkernen umgeben sind. In diesen

Hof dringen von der Peripherie her Tuberkel

bazillen vor, durchsetzen ihn, lagern sich meist

dicht um das Gefäß herum, und an manchen

Stellen findet man auch gleichzeitig im Lumen

einen oder mehrere 'l‘uberkelbazillen. Die Gefäß

wand selbst und die Gefäßendothelien sind ver

waschen und kaum mehr zu erkennen.

Weiter peripher schließt sich an die käsige

Schicht meist eine schmale, noch Tuberkeb

bazillen führende fibrinöse und dann eine deut

liche tuberkulöse Granulationsschicht an, in der

nur noch wenig Tuberkelbazilleu vorkommen.

Dann erst kommt der lymphozytärc Reaktions«

wall, der in der Regel überhaupt keine Bakterien

mehr enthält und dessen periphere Lagen oft

schon deutliche Faserbildung aufweisen. Die

Alveolen des event. vorhandenen pneumonischen

Hofes sind in der gewöhnlichen Weise mit wenig

abgestoßenen Alveolarepithelien und Rundzellen

und geronnener seröser Flüssigkeit erfüllt. Bak—

terien finden sich darin nicht.

Nirgends lassen sich in den

kleinen und größeren Lymphge'
fäßen Tuberkelbazillen nachweisen,
und die offenen Blutgefäße ent

haltengleichfallsnirgendsTuberkel
bazillen.
Die disseminierte käsige und
mit reichlicher Bildung von frisch
zerfallenden Kavernen einher

gehende tuberkulöse Peribronchitis
stellt also keine Mischinfektion
da'r. Vielmehr werden auch der „eitrige“
Zerfall der Kavernen ebenso wie die

durch Aspiration nekrotischen Bronchial
inhaltes entstandenen pneumonischen
Herde lediglich durch die Tuberkel
bazillen hervorgerufen, und an der
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Entstehung der sekundären, serösen

Pneumonie in der Umgebung der Herde
sind Eitererreger gleichfalls nicht beteiligt.
Die pneumonischen Höfe verdanken

ihre Entstehung wahrscheinlich den aus

den Käseherden und Kavernen durch

die Reaktionszone ditfundierenden Stoff

wechsels- und Zerfallsprodukten. Der
auch um die kleinsten Herde sich regel

mäßig bildende lymphozytäre Reaktionshof

stellt den vordringenden Tuberkelbazillen

einen in der Regel unüberwindbaren Wall

entgegen, so daß sie in das umgebende
Lungengewebe nicht oder nur sehr spär

lich vordringen können. Die in der
käsigen Wand.<chicht der frisch
zerfallenden Kavernen vorhandenen
Gefäße, meist Kapillaren, reagieren
auf den 'l‘uberkelbazillenansturm
regelmäßig mit einer starken Leu
kozytenemigration, so daß die
'l‘uberkelbazillen zunächst nicht an
das Gefäß herankommen können.
Der perivaskuläre Reaktionshof zerfällt ;

aber unter der Einwirkung der zwischen
seinen Zellen vordringenden Tuberkel
bazillen gleichfalls bald der käsigen

Degeneration, und mit ihm degenerieren
auch die Gefäße selbst, in denen es
nunmehr zur Stase gekommen ist.
Jetzt erst gelingt es den Tuberkel
bazillen, die Gefäßwand zu durch
wachsen und in das Gefäßlumen
selbst einzudringen. Da die Gefäße
nunmehr aber funktionsunfähig ge
worden sind, sind die Tuberkel
bazillen darin „ungefährlich“!
Niemals konnten dementsprechend in

den größeren peribronchialen Venen

Tuberkelbazillen aufgefunden werden, und

im Fleischsaft der Fälle III und IV ließen ‘

sie sich auch durch Meerschweinchen

Impfung nicht nachweisen.

Die Aufstellung der Lehre von der
Gefährlichkeit der tuberknlösen „Er
weichungsherde“, besonders in den Lungen
der Rinder, ging von der Annahme aus,

daß dieselben beim Rinde in gleicher

Weise wie beim Menschen einer Misch

infektion ihre Entstehung verdanken.

Die Eitererreger sollten besonders in den

offenen Kavernen sich ansiedeln, die

Wand der Kavernen eitrig einschmelzeu
und in der Umgebung der Kavernen

eventuell eitrig-pneumonische Prozesse

verursachen. Diese vorbereitende Tätig
keit der Eiterbakterien sollte den Tuberkel

bazillen ihren Eintritt in Lymph- und

Blutgefäße erleichtern und ermöglichen.

Aus meinen Untersuchungen geht hervor,

daß die kavernösen, tuberknlösen
Prozesse in den Lungen der Rinder
einheitlicher Genese sind, daß nur
Tuberkelbazillen insbesondere auch
die „eitrige“ Einschmelzung ver
ursachen, und daß Eitererreger
nirgends aktiv dabei beteiligt sind.
Damit fehlt dem Begriff der „Erweichungs
herde“ des Fleischbeschaugesetzes die

erste Voraussetzung. Fehlt ihm auch noch

I

die zweite und kommt es bei den kaver

nösen Prozessen nicht zur Arrosion von

l offenen Lymph- und insbesondere Blut
bahnen, so haben die „Erweichungsherde“

für die Fleischbeschau keine oder nur

\

noch untergeordnete Bedeutung.

l
l

Die bronchektatischen Kavernen, die

größeren Käseherde und Kavernen im

engeren Sinne sind ebenso wie die kleinen

Herde bei der disseminierten Peribronchitis

caseosa et cavernosa stets durch einen

deutlichen Reaktionswall von ihrer

‘

funktionsfähigen Umgebung getrennt.

; Dieser Reaktionswall verhindert den Aus

i tritt der Tuberkelbazillen Vollständig oder
läßt doch nur ausnahmsweise wenige

Tuberkelbazillen durchtreten, die den

offenen Lymph- und besonders Blutbahnen

ungefährlich sind. In der käsigen inneren
Wandschicht aber der frisch zerfallenden

Kavernen verhindert zunächst die starke

regelmäßige Leukozytenemigration den

Tuberkelbazillen den Eintritt in die Ge

l fäße, und mit dem Vordringen der Tuberkel

bazillen gegen diesen Leukozytenwall ver

, fallen mit dem Wall auch die Blutgefäße



selbst der käsigen Degeneration, so daß

auch eventuell in den Gefäßen nach

zuweiseude Tuberkelbazillen als „un
gefährlich“ für das Fleisch betrachtet

werden müssen.

Auf Grund meiner Untersuchungen
kann ich daher den sogenannten
„Erweichungsherden“ in den Lungen
der Rinder eine besondere Bedeutung
für die Fleischbeschau nicht zu
schreiben.
Nun hat allerdings Bongert in einigen

Fällen seiner Versuche positive Resultate

mit dem Fleisehsaft von Rindern, die

erweichte Herde in den Lungen hatten,

zu verzeichnen. B ongert hat indessen die
Art dieser„Erweichungsherde“ nicht näher
und insbesondere nicht histologisch be

schrieben. Der bloße Nachweis von

Tuberkelbazillen im Fleischsaft durch

Impfung läßt aber ohne weiteres keinen

Schluß zu auf den eventuellen Ursprung

dieser Bazillen. Will man die fleisch
beschautechnische Beurteilung einer tuber

kulösen Veränderung von ihrem anatomi

schen Charakter abhängig machen, so

maß m. E. der Nachweis des Ursprungs

der gefundenen Tuberkelbazillen aus den

inkriminierten tuberkulösenVeränderungen

in einer größeren Anzahl von Fällen strikte

gefordert werden. So lange dies nicht

geschehen ist, und ein Tierkörper ins

besondere noch andere tuberkulöse Ver

änderungen aufweist, aus denen die

Tuberkelbazillen herkommen können, kann

die inkriminierte Veränderung auch nicht

einwandfrei als Ursprungsort der Tuberkel

bazillen betrachtet werden.

Die Zahl meiner Impfversuche, ins-,
besondere mit dem Fleischsaft von mit

disseminierter kavernöser Peribronchitis

behafteten Rinder, ist bislang nur gering.

Bevor eine definitive Streichung der

„Erweichungsherde“ aus der Zahl der

für das Fleisch gefährlichen Tuberkulose

formen vorgenommen wird, halte ich es

mit Rücksicht auf die Bongertschen

positiven Impfresultate immerhin für nötig,

noch weitere, zahlreiche Impfversuche an

zustellen. Diese Impfversuche müssen

aber m. E. notwendig mit einer gleich
zeitigen histologischen Untersuchung der

eventuellen„Erweichungsherde“verbunden

sein.
(Schluß folgt.l

Experimentelle Übertragung der Tuber

kulose vom Menschen auf das Rind.
Weitere Beweise für die Arteinhelt der heim

Menschen und heim Rinde vorkommenden Tuberkel

bszlllen.
Von

Prof. Dr. A. Eber in Leipzig.*)

Zur Klarstellung der Beziehungen zwischen

Menschen- und Rindertuberkulose sind im

Veterinärinstitute der Universität Leipzig seit

einer Reihe von Jahren Übertragungsversuche

mit vom Menschen stammendem tuberkulösen

Materiale bzw. dessen Reinkulturen, ins

besondere bei Rindern, zur Durchführung ge

langt. Die ersten zwei Versuchsreihen
(insgesamt acht Fälle menschlicher Tuber

kulose) wurden ausschließlich mit von

Kindern stammendem tuberkulösen Materials
ausgeführt und bestätigten die namentlich

auch durch die umfassenden Untersuchungen

des Kaiserlichen Gesundheitsamtes festgestellte

Tatsache, daß man beim Rinde nicht selten

tuberkulöse Veränderungen, besonders im Ver

dauungskauale, antrifl"t, die sich im hohen

Maße als für Rinder virulent erweisen. Die
besonders lehrreichen Fälle I, V, VII, über

die ich in den Beiträgen zur Klinik der

Tuberkulose (Bd. III, H. 4, und Bd. V, H. 3)
ausführlich Bericht erstattet habe, sind zum

Vergleiche noch einmal aufgestellt (folgt

Demonstration).
Wenn nun auch mit dieser inzwischen

durch die Untersuchungen zahlreicher Forscher

fast aller Nationen bestätigten Tatsache die

von Robert Koch auf dem denkwürdigen
Tuberkulosekongreß in London 1901 auf

gestellte Behauptung, „daß die menschliche

Tuberkulose von der Rindertuberkulose ver

schieden sei und auf das Rind nicht über

tragen werden könne“, eine bemerkenswerte

Einschränkung erfuhr, so blieb doch ein

wesentlicher Teil der Kochschen Behauptuflg‚

*) Vortrag, gehalten am 13. Juni 1911 in

der Medizinischen Gesellschaft zu Leipzig.
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nämlich die Verneinung jeglichen Zusammen-

'

hanges der Rindertuberkulose mit der wich

tigsten Form der menschlichen Tuberkulose,

der Lungenschwindsucht, durch obige Fest

stellungen unberührt. Bekanntlich hat

Robert Koch diesen Teil seiner Behauptung
auf dem Tuberkulosekongreß in Washington
1908 mit besonderem Nachdruck, doch nicht

ohne gewichtigen Widerspruch, wiederholt.

Es ist daher eine der wichtigsten Aufgaben
der neueren Tuberkulosefmschung, das Ver
häitnis der Rindertuberkulose zur Tuberkulose
des erwachsenen Menschen, insbesondere zur

Bereits im Frühjahr 19U7 wurde im Veterinär
institut zurLösuug dieser Streitfrage eine dritte
Versuch sreih e (umfassend wiederum ach t

l
\

(iranulationen entstanden, die sich bei
subkutaner Weiterimpfung auf ein
neues Rind für dieses als hochgradig
virulent erwiesen.
Auch bei der dritten Versuchsreihe, deren

Ergebnisse in der Zeitschrift für Infektions
krankheiten der Haustiere (Hd. IV, Heft 5,'6l
veröffentlicht sind. gelang esuus mit Hilfe
dieser Methode zwei Falle (Fall XI und XVI)
zu ermitteln, in denen sich das verwendete

Material (Kawrneninhalt eines an Lungen
phthise gestorbenen 17jiihrigen Mannes und

. Hirnhaut eines an Miliartuberkulose gestorbenen
Lungenechwindsucht, endgültig klar zu stellen.

Fälle menschlicher Tuberkulose) begonnen,

‘
unter denen sich 5 Fälle von Tuberkulose er—
wachsener Personen im Alter von 17—50 Jahreu
befanden. Während wir uns bei Untersuchung
der ersten 8 Fälle menschlicher Tuberkulose
auf die subkutane oder gleichzeitige subkutane
und intraperitoueale Übertragung tuber
kultisenMaterialsvonMeerschweinchen,
die mit dem vom Menschen stammenden tuber
kulösen Materials subkutan infiziert waren,
uf Rinder beschränkten, haben wir bei der.
dritten Versuchsreihe außer tuberkulösem
Materials von Meerschweinchen auch Rein
kulturen zu den Übertragungsversuchen be

nutzt. Leider erlitt eine Anzahl Reinkulturen
infolge eines Brutschraukdefektes eine längere
Erhitznng auf 45—500 C

,

so daß nur ein Teil
der gezüchteten Reinkulturen im Rinderversuche
geprüft werden konnte. Daß wir auch bei
dieser Versuchsreihe die kombinierte sub
kutane und intraperitoneale Übertra
gung tuberkulüseu Meerschweinchen
materiais auf Rinder trotz der Mängel,
die dieser Methode zweifellos anhat‘ten, bei
behalten haben, hat seinen Grund darin, daß
wir in einem konkreten Falle der zweiten
Versuchsreihe (Fall VI) die überraschende
Beobachtung machten, daß bei gleich
zeitiger subkutaner und intraperi
tonealer Verimpfung tuberkulöseu
Materials von einem mit dem vom

Menschen stammenden tuberkulösen
Materiale subkutan infizierten Meer

Kindes) bei der erstmaligen Übertragung auf
Rinder nur als mittelgradig virulent und erst bei
Weiterimpfung auf neue Versuchsrinder als

hochgradig virulent erwies. Da auch die

bakteriologische Nachprüfung dieser beiden
Fälle ergab, daß der erhöhten Rindervirulenz
der durch die intraperitoncale Einimpfung des
tuberkulösen Meerschwünchenmaterials in der

Bauchhöhle der Versuchsrinder erzeugten
tuberkulösen Granulationen eine erhöhte

Rindervirulenz der aus diesen gezüchteten
Reinkulturen entsprach, so war durch diese
Versuche die Möglichkeit des allmählichen
Übergangs der ursprünglich vom Menschen
stammenden Tuberkelbazillen (Typus humanes)
in eine rindervirulente Modifikation (Typus
bovinus) dargetan und der Weg, auf dem diese
Umwandlung am bequemsten zu erreichen ist,
nämlich die intraperitoneale Eiuimpfung tuber
kulösen Meerschweinchenmaterials, gewiesen.
Wir begannen daher bereits im Dezember

1907 eine vierte Versuchsreihe, um diese
durch die bisherigen Versuche mit Hilfe der
von uns gewählten Versuchsanordnung ge

wonnenen Anschauungen über die nahe Ver
wandtschaft der beim Menschen und beim
Rinde vorkommenden Tuberkelbazillen an einem
möglichst großen Materials nachzupriifen und

‘ weiter auszubauen. Über das Ergebnis dieser

schweinehen auf ein Rind am Bauch-'
fell des Versuchsrindes tuberknlöse

Versuche, welche insgesamt 15 neue Fälle
menschlicher Tuberkulose betreffen, habe ich
erstmalig im September 1909 auf dem IX.
internationalen Tierärztlichen Kongreß und
weiterhin in einer gemeinsamen Sitzung der
Medizinischen und der Biologischen Gesell
schaft in Leipzig im Dezember 1909 einen
kurzen Bericht‘) erstattet, der als wichtigsten

*l Münchener Medizinische Wochenschrift
1910, Nr. a.
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Ergebnis die Tatsache verzeichnet, daß es

bei geeigneter Versuchsanordnung
möglich ist, mit vom Menschen
stammenden tuberkulösen Materiale,
aus welchem Tuberkelbazillen mit den
Eigenschaften des Typus humanus zu ,

züchten sind, durch Übertragung auf
Rinder Veränderungen hervorzurufen, ‘

aus denen Tuberkelbazillen isoliert
werden können, die sich bei Weiter—
impfung auf Rinder für diese als hoch
gradig virulent erweisen und auch im
Kultur- und Kaninchenversuche wie
Bazillen des Typus bovinus verhalten.
Selbstverständlich konnte ich in diesem

kurzen Berichte, der vor allem die Möglich
keit einer Typenumwandlung dartun und für

die Nachprüfung dieser wichtigen Tatsache

den geeigneten Weg weisen sollte, nur einen

kleinen Teil der angestellten Versuche be

rücksichtigen und behielt mir vor, in einer

späteren, alle Versuchsprotokolle umfassenden

Veröfl‘entlichung weiteres Beweismaterial bei

zubringen. Durch Krankheit war ich leider

genötigt, den Termin für diese umfassende

Veröffentlichung länger als ein Jahr hinaus- 1
zuschieben. Ich habe die Verzögerung, welche

der Abschluß meiner Untersuchungen erfuhr,

nach Möglichkeit benutzt, um noch eine Reihe

weiterer Rinderversuche auszuführen, zum Teil
mit neuen, aus den noch lebenden Kontroll

tieren gezüchteten Kulturen, zum Teil unter
Verwendung kleinerer Dosen der inzwischen

weitergeziichteten alten Kulturen, so daß das

jetzt abgeschlossen vorliegende, im Zentral

blatt für Bakteriologie, I. Abt. Originale, Bd. 59,

H. 3 in extenso veröffentlichte Material eine

gewichtige Stütze für die von uns vertretene

Auffassung der Arteinheit der beim
Menschen und beim Rinde vorkommen

den Tuberkelbazillen darstellt.

Für diese vierte im Dezember 1907 be

gonnene, nunmehr abgeschlossen vorliegende

Versuchsreihe, über deren Ergebnisse ich

hier kurz Bericht erstatten will, standen

15 Fälle menschlicher Tuberkulose zur
Verfügung, und zwar 8 Fälle von chirurgischer

Tuberkulose (Material durch Operation ge

wonnen) und 7 Fälle von Lungentuberkulose

(Material durch Sektion gewonnen). Die einzelnen

Fälle wurden wahllos in der Reihenfolge, wie

Institute darboten, verwendet und fortlaufend

(anschließend an Fall XVI der dritten Mit
teilung) numeriert. Die Fälle XVII bis XXlV
sind Fälle von chirurgischer Tuberku
lose, die Fälle von XXV bis XXXI solche
von Lungentuberkulose, bzw. Lungen
phthise.

Als Ausgangsmaterial dienten im

Fall X V ll ‘.TuberkulöseKnochengranulationen
von einem 3jährigen Kinde;
Fall XVIII: Tuberkulöse Fußgelenksgranu

lationen von einem 5P,’jährigen Kinde;

\ Fall XIX: Tuberkulöse Kniegelenksgranu
lationen von einem 9jährigen Kinde;
Fall XX: Tuberkulöse Halslymphdrüsen von

einem 3hjährigen Kinde;
Fall XXI: Tuberkulöse Halslymphdriisen von

einem 3jährigen Kinde;
Fall XXII: Tuberkulöse Halslymphdriiscn

von einem l7jahrigen Manne;
Fall XXIII: Tuberkulöse Fußgelenksgranu

lationen von einem 32jithrigen Manne;

Fall XXIV: Tuberkulöse Halslymphdrüsen
von einem 20jährigen Manne;

Fall XXV: Ein Stück Lunge eines an sub—
akuter Miliartuberknlose gestorbenen 2öjabrigen
Mannes;

Fall XX\-'I: Ein Stück Lunge einer an

Lungenphthise gestorbenen 37jährigen Frau;

Fall XXVII: Ein Stück Lunge einer an
Lungenphthise gestorbenen 32jährigen Frau;

Fall XXVIII: Ein Stück Lunge einer an
Lungenphthise gestorbenen 28jährigen Frau;

l
Fall XX1X: Ein Stück Lunge eines an

l

l

l

|‚ Lungenphthise gestorbenen 23jährigen Mannes;

Fall XXX: Ein Stück Lunge eines an
Lungenphthise gestorbenen 53jährigen Mannes;

Fall XXXI: Ein Stück Lunge eines an
Lungenphthise gestorbenen 20jährigen Mannes.

Endlich wurden‚ um einen Vergleich mit

echter Rindertuberkulose zu ermöglichen,

noch zwei Fälle von Rindertuberknlose
mit herangezogen, von denen der eine mehrere

Monate vor Beginn der neuen Versuchsreihe

und der andere nach Abschluß der laufenden

Versuche im Veterinärinstitut untersucht

wurde.

Als Ausgangsmaterial diente im

Fall A: Ein Stück Lunge von einer acht

jährigen Kuh mit tuberkulösen Erweicbungs«

hcrden, geschlachtet auf dem städtischen

Schlachthof,

Fall B: Ein Stück Brustfell von einem auf

dem städtischen Schlachthof geschlachtetßn

sie sich in den Kliniken oder im pathologischen jungen Ochsen.
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Bezüglich der nun folgenden Be

sprechung der Versuchsanordnung sei auf
die in Nr. 3 der „Münchener Medizinischen
Wochenschrift“ 1910 mitgeteilten Einzel
heiten, sowie auf die ausführliche Veröffent

lichung im „Zentralblatt für Bakteriologie“,
Bd. 59, Heft 3 verwiesen. Insgesamt wurden
bei der Untersuchung der erwähnten 15 Fälle

menschlicher Tuberkulose und der ‘2 Fälle
zum Vergleich herangezogener Rindertuber

kulose 67 Reinkulturen gezüchtet und

Übertragungsversuche mit 54 Rindern,
236 Kaninchen und 360 Meerschwein
chen angestellt.
Für die Durchführung der einzelnen Ver

suche waren nachfolgende Gesichtspunkte
maßgebend:

Erstens war es uns darum zu tun, aus

dem vom Menschen stammenden Aus

gangsmateriale die Reinkulturen zu

züchten und in ihrem biologischen Verhalten

sowohl auf künstlichen Nährböden als auchim

Tierversuche (Kaninchen- und Rinderversuch)
auf ihre Zugehörigkeit zu einem der beiden

von Kessel, Weber und Heuß auf

gestellten Tuberkelbazillentypen eingehend zu

prüfen.

Zweitens kam es uns darauf an, festzu

stellen, wie oft mit Hilfe der kombinierten
subkutanen und intraperitonealen In
fektion mit tuberkulösem Material
solcher Meerschweinchen, die direkt
mit dem Ausgangsmaterial infiziert
waren, ein Haften der vom Menschen
stammenden, ursprünglich nicht rinder

virulenten Tuberkelbazillen im Rinder
körper erzwungen werden konnte.
Drittens beabsichtigten wir, aus den

beim Rinde mit Hilfe der Einspritzung

‘

Von Meerschweinchenmaterial künst
lich erzeugten tuberkulösen Ver
änderungen wiederum die Reinkulturen
zu züchten und in ihrem biologischen Ver
halten, insbesondere auch durch neue Tier
versuche (Kaninchen- und Rinderversuche),
mit den aus dem Ausgangsmateriale gewonnenen

Reinkulturen zu vergleichen.

Viertens bzw. fiinftens wollten wir er
mitteln, ob wir zu dem gleichen Ergebnis ge
langten, wenn wir an Stelle des tuberkulösen

Meerschweincheumaterials die aus dem Aus
gangsmateriale gezüchteten Rein-.

kulturen zur subkutanen und intra
peritonealen Infektion von Rindern be

i nutzten, und aus den auf diese Weise eventuell

‘

erzeugten tuberkulösen Veränderungen die

‘

Reinkultureu isolieren und in ihrem bio
logischen Verhalten auf künstlichen Nähr

böden und im Tierversuche (Kaninchen- und

Rinderversuche) weiter prüfen.

i
i

Sechstens endlich lag es uns daran, fest

zustellen, wie das Ergebnis sich gestaltete,

. wenn wir an Stelle des tuberkulösen Materials

i von Meerschweinchen, die mit dem vom

‘

Menschen stammenden Ausgangsmateriale ge

i

impft waren, tuberkulöses Material von
solchen Meerschweinchen verwendeten,
die mit derlängere Zeit fortgezüchteten
Reinkultur des vom Menschen stam
menden Ausgangsmaterials infiziert
wurden.

Es würde zu Weit führen, wenn ich alle

Versuche im einzelnen hier besprechen wollte.

Ich beschränke mich vielmehr darauf, zwei

besonders ergiebige und lehrreiche Fälle

(XXV und XX\'I) an der Hand der hier
aufgestellten Präparate etwas ausführlicher

zu erläutern und im Anschluß daran eine

zusammenfassende Übersicht der Resultate zu

geben. Bezüglich der nun folgenden Demon

stration der Fälle XXV und XXVI sei auf

{

die ausführliche Abhandlung im Zentralblstt

für Bakteriologie, Bd. 59, H. 3, verwiesen.

i

Die Ergebnisse der nunmehr abge

‚ schlossen vorliegenden vierten Versuchsreihe,

|

der die zwei demonstrierten Einzelfälle an

gehören, möchte ich wie folgt zusammenfassen:

In drei von sieben Fällen von Lungen
tuberkulose erwachsener Menschen (in

‘ den Fällen XXV, XXVI, XX\'II) ist es ge
lungen‚durch gleichzeitige subkutane und
intraperitoneale Übertragung tuber
kulösen Materials von Meerschwein
chen, die mit dem Ausgangsmateriale (tuber
kulöse Menschenlunge) subkutan infiziert wurden,

bei den Versuchsrinderu tuberkulöse Bauch
fellveränderungen zu erzeugen, aus denen
Tuberkelbazillen gezüchtet wurden, die

nach abermaliger subkutaner und intra
peritonealer Verimpfung auf Rinder
sich sowohl auf künstlichen Nährböden als

auch im Kaninchen- und Rinderversuche wie

Tuberkelbazillen des Typus bovinus ver
hielten, obwohl aus dcm vom Menschen
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stammenden Ausgangsmaterial in jedem l

Falle Tuberkelbazillen isoliert wurden, die }
alle Eigenschaften des

zeigten.

Der Versuch, dieselbe Wirkung durch
gleichzeitige subkutane und intra
peritoneale Übertragung der aus dem
Ausgangsmateriale gezüchteten Re i nkulturen
auf Rinder zu erzielen, ist im ganzen nur
einmal (im Falle XIX) geglückt, und zwar
mit einer aus den Kniegelenksgranulationen

eines 9jäbrigen Kindes

kultur, die ebenfalls alle Eigenschaften des

Typhus humanus zeigte.

Dagegen gelang in einem anderen
Falle (XXV), in dem die subkutane und
intraperitoneale Übertragung der aus
dem Ausgangsmateriale gezüchteten Rein
kultur keine Änderung des Bazillen
typus zu bewirken vermochte, die Umwandlung
nachträglich, sobald an Stelle der Rein
kultur (die in diesem Falle 11 Monate lang
außerhalb des Tierkörpers fortgezücbtet war)
tuberknlöses Material von einem mit

dieser Kultur subkutan geimpften Meer
schweinchen benutzt wurde.
Es scheint hiernach die Verwendung
tuberknlösen Meerschweinchenmate
rials das Haften der vom Menschen stammen
den Tuberkelbazillen in der Bauchhöhle
und ihre allmähliche Anpassung an den
Rinderkörper wesentlich zu erleichtern.

Typus humanus

Diese Versuchsergcbnisse sind eine

weitere Stütze für die von uns ver
tretene Auffassung der Arteinheit der
beim Menschen und beim Rinde vor

kommenden Tuberkelbazillen.
Wenn aber die beim Menschen und beim

Rinde vorkommenden Tuberkelbazillen nur als

Varietäten ein und derselben Bazillen
art aufzufassen sind, die, wie die eben mit

geteilten Versuche gezeigt haben, verhältnis

mäßig leicht ineinander übergeführt werden

können, so sind wir berechtigt, anzunehmen,

daß auch die ursprünglich vom Rinde stammen

den Tuberkelbazillen, wenn sie gelegentlich

einmal in den menschlichen Körper (ins
besondere in die Lunge) eindringen, dort mit

der Zeit ebenfalls eine Umwandlung erfahren,

die eine Unterscheidung von den echten

Menschentuberkelbazillen mit Hilfe der jetzt

gezüchteten Rein-
‘

macht. Wir können daher den zurzeit im
Gange befindlichen, z. T. bereits veröffent
lichten Untersuchungen von menschlichem

Phthisikersputum zur Entscheidung der Frage,

ob sich der betreffende Mensch ursprünglich

mit Rinder- oder mit Menschentuberkelbazillen

infiziert hat, eine zwingende Beweiskraft nicht

zuerkannen, da bei diesen Untersuchungen

die Tuberkelbazillen zu einer Zeit und in

einer Form auf Rindervirulenz geprüft werden,

in der sie wegen des langen Verweilens im

Menschenkörper, insbesondere in der Lunge,

die charakteristischen Merkmale ihrer Herkunft

unter Umständen längst eingebüßt haben.

Es scheint uns daher ausqesr‘hlosscn, (In/i
aus den Ergebnissen derartiger ®utumunter

suchungen ein sicheres Urteil über den Zu

samnmthang der Rindertuberkulose mit der

wichtigsten Form der menschlichen Tuber

kulose, der Lungensehwindszwhf, gewonnen

werden kann.

Verschiedenes aus der Praxis.

Küchenmesser mit Metallgrltf für bakterloloqlsche

Untersuchungen.
Von

Dr.‘ Bugge in Kiel,
Vorsteher des Tierleucheninstituts.

Um gesunde oder pathologisch veränderte

Organe auf Keimgehalt oder Krankheitserreger
zu prüfen, sind die an der Oberfläche haftenden

oder in die oberen Schichten eingedrungenen

Spaltpilze abzutöten. Dies kann auf mannig

fache Weise geschehen. Es seien einige

Methoden kurz angeführt.

Durch Abspülen oder längeres Ein
legen in starke Desinfektionsmittel
(1proz. Sublimatlösung, 5proz. Phenol-Kreml

lösung usw.) können an der Oberfläche von

Organen vorhandene Mikroorganismen ver

nichtet werden. Die Organe oder die Teile

derselben sind vor der weiteren Verarbeitung

in sterilisiertem Wasser gründlich von dem

Desinfektionsmittel zu befreien, damit nicht

bei der Spaltung der Stücke Spuren der Des

infektionsmittel in die Tiefe gerissen werden

und dadurch das Wachstum der Keime auf

den Nährböden gestört wird. Auch durch

Einlegen der Untersuchungsmaterialien auf

24 Stunden in Alkohol, der später von den
Stücken abgebrannt wird, läßt sich das gleiche

Ziel erreichen. Am schnellsten und sichersten

üblichen Untersuchungsmethoden unmöglich \ wird indessen eine sterile Oberfläche erhalten,
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wenn das ganze Organ über einer starken

Bunsenflamme erhitzt wird, bis es von
einer schwarzbraunen, teilweise augekohlten

Kruste umgeben ist. Dann sind die ober

flächlichen Gewebsschichten sehr stark erhitzt

und die tieferen bis auf 5W6 mm mindestens
der Temperatur der Eiweißgeriunung aus

gesetzt worden. Für viele Untersuchungen

wird die Sterilisierung einer beschränkten

Stelle des Organes genügen. Dies läßt sich

durch sämtliche genannten Methoden, in sehr

einfacher Weise über der Flamme eines

Bunsenbrenners oder schließlich durch Ab

saugen mit glühenden Messern erreichen.

Bei der bakteriologischen Untersuchung

des Fleisches und auch bei vielen anderen

ähnlichen Untersuchungen wird meist die Ober
fläche vollständig oder teilweise durch die

beiden letzten Methoden sterilisiert. Darauf
wird mit einem ausgeglühten sterilen Messer
ein Längsschnitt angelegt oder durch einen

kräftigen Riß oder Bruch das Gewebe in der
Tiefe freigelegt. Vom Grunde des Schnittes

oder Bisses wird Material zur bakteriologischen
Untersuchung abgeschabt. Am Grunde des

ersten vertikalen Schnittes kann weiter ein

horizontaler mit frisch ausgegiühtem Messer
angelegt werden und aus der Tiefe dieses
Schnittes Material für die Verarbeitung auf

Nährböden und für Tierversuche gewmnen
werden (Forster).
Zu dem Absengeu der Oberfläche der

Organe und zum Anlegen der Schnitte werden

in der Regel Küchenmesser benutzt, die zum

Preise von 0,15—0,25 M im Handel zu haben
sind. Die Messer setzen sich aus einer Stahl

klinge und einem Griff aus weicherem oder
hinterem Holze zusammen. Die öftereErhitzung
der Messer bis zur Rotgiut macht sie bald
weich und erzeugt auf der Oberfläche der

Klinge nach mehrmaliger Benutzung eine dicke
Schicht von Hammerschlag. Hierdurch leidet
die Schneide und das Aussehen des Messers.

Auch brennen bei der öfteren Erhitzuug der

l

l

l

Messer über der Bunsenflamme die vorderen
‘

Teile der Holzgriii‘e teils durch die Flammen,
teils durch die glühenden Messer an. Wenn

ersteres vermieden wird, trocknet bei dem

öfterem Erhitzen der Messer das Holz der
Griffe derartig aus, und es kohlt der Spalt

des Griffes an, daß er klafft, und die

Klinge sich lose in dem Grifl‘e befindet. Solche ,

stumpfen und defekten Instrumente erschweren

das Arbeiten wesentlich. Sie müssen anderer

seits aber bis zur Unverweudbarkeit auf

gebraucht werden, was unter Umsttlnden recht

schwer zu entscheiden ist. Wenn die Klinge

allein durch Hitze sterilisiert wird, befinden

sich auf dem Griffe bei der gewöhnlichen Auf

bewahrung der Messer Staub und damit zahl

reiche Spaltpilze, die beim Arbeiten auf die

frisch angelegten Schnittflächen fallen und das

Untersuchungsbild trüben können.

In der Anweisung für die tierärztliche
Untersuchung des in das Zollinland eingeführten

Fleisches (Anm. zu ä 16 B. B. D a) ist das

Verfahren in der geschilderten Weise vor

geschrieben. Im Begiuu unserer bakterie

logischen Fleischuntersuchuugen (1906) ist in

gleicher Weise vorgegangen werden. Wenn

solche Untersuchungen vereinzelt stattfinden,

ist die angegebene Methode zweifellos die

einfachste; kommen sie indessen häufiger,

täglich vielleicht mehrfach vor, so ist der

Material- und Zeitverbrauch auf das mindeste
zu beschränken. Das Erhitzen der Messer
über dem Bunsenbrenner bis zur Rotglut
erfordert immerhin einige Zeit. Der Unter
sucher muß nicht nur auf die Erhitzuug,
sondern, wenn er die Schnitte machen will,
auch auf eine gewisse Abkühlung der Messer

warten, weil das Gewebe der Schnittflächen

durch die glühenden Messer hoch erhitzt und

sterilisiert wird, dieses dann für die Unter
suchung unbrauchbar ist und schließlich an

den glühenden Messern Organteile leicht fest

breunen. Bis zur Glut erhitzte Messer kom
plizieren die Arbeit, und es geht Zeit verloren.

Daneben leiden die Messer und ihre Grifl'e

durch das öfters Glühen.

Deshalb benutzen wir im Heißluftschrank
sterilisierte, abgekühlte und in sterilen Metall

gefäßen aufbewahrte Messer. Wir legen das
Fleischstiick auf einen Dreifuß, der mit einigen

Drähten umspannt ist und erhitzen es mit

einer großen Bunsenflamme, bis die Oberfläche

eine schwarzbraune Kruste bildet. Muskel

stiicke, bei denen die Starre noch nicht ein

getreten ist und die daher dehnbar und schlaff

sind, werden durch die Erhitzuug der ganzen
Oberfläche fester und lassen sich leichter ver

arbeiten. Auch ziehen sich flache Muskel

stiicke, die sich wenig zur Verarbeitung eignen,
durch die Erhitzuug der Oberfläche stark zu.
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sammen, sie werden dicker und fester und für

die Untersuchung brauchbarer.

zur Verkohlung abgebrannt und der Schnitt

mit den vorrätig gehaltenen sterilen kalten

Messern ausgeführt und bis zum Rande des

Muskelstiickes verlängert. Bei dickeren Muskel

parlien ist ein Vertikalschnitt mehr zu emp
fehlen als ein Riß. Bei kleineren Muskel

stiicken, bei Milz-, Nieren-, Leber- und Lungen

untersuchungen, ist ein einfacher Bruch oder

Riß der gut sterilisierten Stelle einfacher.

Wenn die Oberfläche ausreichend sterilisiert

war und auch beim Durchziehen des Messers

bis zum Rande des Muskelstiickes keine Ver

unreinigung stattgefunden hat, kann mit diesem

Messer für den Schnitt auch das Material aus

der Tiefe herausgeschabt werden. Hegt der

Untersucher jedoch irgendwelche Bedenken,

so kann die Klinge über der Flamme leicht l

erhitzt werden, — natürlich nicht bis zur

Rotglut, denn auch schon vorher wird die

Klinge absolut steril. Nach jedesmaligem Ge

brauch werden die Messer gereinigt, auf

einem Schmirgelstein leicht abgezogen, in

Papier gewickelt, im Heißluftschrank bei

170°C sterilisiert und in dichtschließende
sterile Metallkästen verpakt und aufbewahrt. l

Diese Arbeit ist sehr einfach und es braucht
‘

deshalb mit der Verwendung eines Messers

nicht gerechnet zu werden.

Dieses Verfahren entsprach anfangs den

Anforderungen. Nach 4—8maliger Sterilisierung

der Küchenmesser

170"C während einer Stunde wurde je nach

der Härte und Güte der Grifi"e das Holz der
selben bald so mürbe und morsch, daß es sich

wie trockenfaul zwischen den Fingerbeeren

zerreiben ließ. Bei einem kräftigen Stich in

das Muskelstück und nachfolgendem Längs

schnitt brachen die Griffe der öfter sterilisierten

Messer an den Nietstellen. Ich ließ deshalb

zunächst einen Drahtring an der Einsatzstelle

des Messers in den Griff um das obere Ende

des Heftes legen.

brauchsfähigkeit der Messer um ein bis zwei

Sterilisierungen verlängert. Dennoch können

unter Umständen, wenn zufällig ausschließlich

öfter gebrauchte Messer in der Vorratsbiichse

vorhanden waren, mehrere kurz hintereinander

zerbrechen, so daß der Messervorrat keinen

An der Stelle, }
wo der Vertikalschnitt oder der Riß angelegt ‘

werden soll, wird die Oberfläche nochmals bis t

im Heißluftschranke bei
‘

Dadurch wurde die Ge- .

Anhalt für die Zahl der mit ihm möglichen

Untersuchungen zuließ. Das war ein erheb

licher Mangel.

Bei der Verarbeitung von mehr als 700

Proben im Laufe der Jahre hatten sich bis

vor 1‘/2 Jahren etwa 100 derartiger gut

erhaltener Klingen angesammelt. Dieselben

, hatten durch die Sterilisierung im Brutschrank

nicht gelitten und waren noch gut verwendbar.

Es mußte ein Ausweg geschaffen werden, zu

mal meine Bemühungen bei größeren Messer

fabriken, solche Instrumente aus einem Stück

zu erhalten, abgesehen von den für diese

Zwecke recht teuren Skalpellen, erfolglos

,_

Kiir/zcnmcsser für bakteriologische Untersuchungen.

Fig. 3 Küchenmesser mit .lIetallgri/i'.

waren. Zunächst ließ ich deshalb einige der

gut erhaltenen Klingen mit einem Metallgriii‘

versehen. Hierzu wurde ein 20 cm langes,

15 mm breites und 2 mm dickes Stück Band

eisen in der Mitte geknickt, zusammengetrieben
und zwischen die offenen Schenkelenden die

Klinge eingenietet. (Fig. 2.)
Seit 1‘/‚ Jahren sind solche Messer bei

diesen und anderen Untersuchungen im Ge

brauch. Sie weisen nach 10—‘20 maligen

Sterilisierungen im Heißluftschrank keine

Veränderungen auf und halten aller Wahr

, scheinlichkeit nach mindestens 5H6 mal, viel
l leicht noch öfter, dieselben Sterilisierungen aus.
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Nach diesen recht günstigen Erfahrungen

ließ ich Messer mit Metallgriti‘ aus einem

Stück Stahl (Fig. 3) anfertigen. Sie gleichen
den Küchenmessern, sind ca. 18 cm lang; der

Griff ist 9,5 cm lang, 13,5 mm breit, 4,7 mm

dick; die Klinge ist 8,5 cm lang, 1,85 cm

breit und der Rücken 1,25 mm dick. Die

Schneide ist gerade, der Griff leicht rauh,

damit er beim Schneiden nicht entgleitet.

Die Messer haben sich natürlich in

gleicher Weise, wie die etwas primitiven

selbst angefertigten, bewährt. Es muß als
ihr Vorzug bezeichnet werden, daß man jeder
zeit eine größere Zahl steriler Messer vor

rätig halten und sich auf ihre Haltbarkeit und

Sterilität verlassen kann. Sie sind wegen des

Fehlens jeder Fugen leicht zu reinigen.

Außerdem werden diese Messer in Eisen

warengeschäften nicht geführt und deshalb

aus den Instituten in die Haushaltungen des

Personals nicht leicht gelangen.

Da es für manche Untersuchungen noch

zweckmäßiger ist, Messer mit geballter

‘

doppelter Schneide an der Spitze zu besitzen.

sind auch diese angefertigt worden. Mit ihnen

ist es sehr einfach, aus der Tiefe eines engen

Schnittes Material herauszuschaben, und man

erhält das Material dann an beiden Schneiden

der Spitze gleichzeitig.

Wie hervorgehoben werden soll, eignen
sich diese Messer aus einem Stück nicht ftir

die Erhitzung über der Flamme, weil dann
nicht nur die Messer, sondern auch die Griti‘e

sehr bald heiß werden, und sie nur unter

Vorsichtsmaßregeln in die Hand genommen

werden können. Hierfür sind die Messer
nicht konstruiert worden.

Die Messer mit gerader Klinge werden
zunächst von Herrn l.angfeldt in Kiel,

Kronshagenerweg 7* ‘.t
,

zum Preise von 6 M.

pro Dutzend, später diese wie auch die

Messer mit doppelter Schneide an der Spitze

von der Firma Hauptner, Berlin, Luiseu
straße 53, abgegeben werden. Für die letz
teren beträgt der Preis pro Dutzend zirka
7,20 M.

Referate.
Baum, Übertreten von Lyrnphgeiiißen
über die Medianebene nach der anderen

Seite.
(Ucutwho Tierärztllche Worttenschriit, lilll. Nr. 25. 8. 388.)

Baum bespricht das Übertreten von

Lymphgefäßen über die Medianebene nach

der anderen Seite. Trotz der großen
praktischen Bedeutung, die dieser Frage

zukommt, ist sie bis jetzt bei den Tieren
so gut wie gar nicht studiert oder durch

den Nachweis solcher Lymphgefäße klar

gelegt worden. Baum kommt auf Grund

ausgedehnter Lymphgefäßinjektionen zu

folgendem Ergebnis:
Beim Rinde kommen Lymphgefäße

vor, welche die Medianebene überschreiten

und in Lymphknoten der anderen Körper—

hälfte einmünden; besonders gilt dies für

Lymphgefäße der median gelegenen Par
tien der äußeren Haut, der Zungenspitze,

des harten Gaumens und des Zahnfleisches,

der Unterlippe, der Schilddrüse, der Luft
und Speiseröhre, der Lungen, der 'l‘hymus,

der Nieren, des M. longus colli und für
Vasa eiferentie. des Euterlymphknotens.

\
t
l

Mai, (3., Ist die Forderung eines Mindest
fettgehaltes der Marktmilch berechtigt!
(Zeitwhr. i. l'ntern. der Nahrungs- u. (jenntimillul.

Hd. 19. Heft l.)

Verfasser kommt auf Grund seiner

Ausführungen zur Verneinung der anf
geworfenen Frage. Er hält die Forderung
eines Mindestfettgehaltes der Marktmilch

für unbegründet und zwecklos. Die Vor
schrift, eine einen willkürlich festgesetzten
Fettgehalt nicht besitzcnde Vollmilch als

Magermilch zu verkaufen, ist nach seiner

Ansicht unhaltbar und daher rechts

nngültig. Die Überwachung des Milch

verkehrs müsse dagegen wesentlich ver

schärft und vertieft werden.
Zel/rr.

Plücker, W.‚ Die Ursache der Giftigkeit
der Mohrschen Margarine „Backe“,

„Lnise“ und „Frischer Mohr“.
17.1-itsvhr.f. l'nh-rn‚ |lvr Nahrung» und (icnntimitivl,

im. !i, Holt .'|.l

Ebenso wie in anderen Orten kamen

auch in Solingen Erkrankungen infolge
Genusses der vcn der Firma Mehr & Co.
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in Altona stammenden Margarinemarken
„Backe“, „Luise“ und „Frischer Mohr“
vor. Aus den an Hunden angestellten
Untersuchungen ergab sich, daß in der
Fettsubstanz ein giftiger Körper vorhanden

war, und zwar handelte es sich um eine
nichtflüchtige Fettsäure. Die letztere
stimmte in physiologischer Beziehung mit
der Crotonöl- und Curcassäure überein,

chemisch war dies für Orotonöl, nur teil

weise dagegen für Curcasöl der Fall. —

Nachdem man im Hygienischen In
stitut in Hamburg aus Hydrocarpus
Samen, aus denen das Cardamon- oder

Marottj‘fett als Bestandteil der Margarine

stammt, ein Fett mit ebenso giftigen

Eigenschaften, wie sie. das Cureasöl be

sitzt, gewonnen hat, dürfte letzteres Fett

nicht mehr in Frage kommen. Es ist
anzunehmen, daß die giftige Wirkung
auf die nichtflüchtige Säure des
(‘ardamon- oderMarottyfettes zurück
zuführen ist. lV-i'nkler.

Rechtsprechung.
— Zur Penelonsherechtigung der Kommunal

hesmten.

Entscheidung des Reichsgerichts.

Das Reichsgericht entschied, daß, da eine

grundsätzliche Gleichstellung der Kommunal

beamten mit den Staatsbeamten bestehe, den

pensionsberechtigten Kommunalbeamten ebenso

wie den Staatsbeamten nach den geltenden Be

stimmungen für die ersten zehn Dienstjahre 20/60
des pensionsfähigen Dienstgehalts — und nicht

15/6„, wie das Kommunalbeamtengesetz von 1889

versah — als Pension anzurechnen seien.

-— Verbot der ferneren Benutzung einer gewerbs

poiizeliich genehmigten Schlächterei.

Entscheidung
des preuß. Oborverwaltungsgerichts

(III. S‚) vom 21. April 1910.*)
Ist eine Schlächterei auf Grund des ä 16

R. G. O. gewerbepolizeilich genehmigt, so kann

ihre fernere Benutzung nach ä 51 der R. G. O.

nur wegen überwiegender Nachteile und Gefahren

für das Allgemeinwohl durch die höhere Ver
waltungsbehörde gegen Entschädigung untersagt

werden.

*) Beilage zur Zeitschr. f. Medizinalbeamte.

— Zur polizeilichen Festsetzung einen Mindeeti'ett
gehaite für Vollmilch.

Entscheidung des Oberlandesgerichts zu
D ar m s t a d t.

In einer Milchpolizeiverordnung ist bestimmt,
daß Milch nur als „Vollmilch“ oder als

„Magermilch“ in den Verkehr gebracht werden
darf, daß ferner unter „Vollmilch“ das unver

änderte Gesamtgemelkc einer oder mehrerer ganz

ausgemolkener Kühe mit mindestens 3 Proz. Fett

gehalt zu verstehen ist, und daß als „Mager
milch“ zu bezeichnen ist: l. Milch, der Fett ent
nommen ist, 2. unveränderte Milch, deren Fett

gehalt weniger als 3 Proz. beträgt, endlich, daß

unter Milch ohne nähere Bezeichnung
stets Vollmilch zu verstehen ist.
Ein Milchhändler wurde bestraft, weil er

aus seiner Milchwirtschaft stammende, weder

abgerahmte noch irgendwie veränderte oder ver

fälschte Milch, die aber nur einen natürlichen

Fettgehalt von 2,6 Proz. hatte, in Flaschen in
Verkehr gebracht hat, die die Aufschrift „natur
reine Kuhmilch“ trugen. Der Verurteilte
legte Revision ein, in der er Ungültigkeit der

Milchverkaufsordnung rügte, soweit sie anordne,

daß nur zwei Sorten Milch, Vollmilch und Mager
milch, verkauft werden dürften, was mit dem

Nahrungsmittelgesetze vom 15. Mai 1879 in

Widerspruch stehe. Der Verkauf reiner, unver

fälschter Milch unter der Bezeichnung Milch oder

naturreine Kuhmilch könne nicht verboten werden.
Das Oberlandesgericht Darmstadt hat
die Verurteilung aufrecht erhalten. Die
in Betracht kommende Milchverkaufsordnung sei

durchaus rechtsgültig und stelle sich dar als

eine Ausführungsvorschrift zum Nahrungsmittel

gesetze. Es lasse sich auch nichts dagegen ein
wenden, daß in der Milchverkaufsordnung
festgelegt sei, was unter „Vollmilch“
verkauft und geliefert werden dürfe,
weil es geboten sei, den Begriff von
Vollmilch nach den Erfahrungen des
Lebens nach objektiv erkennbaren Vor
aussetzungen und Merkmalen zu be
stimmen, die auch eine polizeiliche
Kontrolle ermöglichen. Der Angeklagte
habe zur Unterstützung seiner Behauptung auf

eine Kammergerichtsentscheidung Bezug

genommen; jenes Erkenntnis betreffe aber einen

ganz anderen Fall. Dort hatte nämlich das Ge
richt eine Milchverkaufsordnung deshalb für

rechtsungültig erklärt, weil sie den Verkauf
einer unverfälschten Milch, die weniger als

3 Proz. Fettgehalt habe, verbot, auch wenn
sie nicht unter dem Namen „Vollmilch“ ver
kauft würde. Im vorliegenden Falle werde
etwas derartiges dem Angeklagten durch die
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Milchverkaufsordnung nicht verboten; er sei

nicht gehindert, reine, unverfälschte Milch unter
3 Proz. Fettgehalt zu verkaufen, nur müsse er sie

als „Magermilch“ bezeichnen, welcher Begriff
nicht allein die entrahmte Milch, sondern auch
reine unverfälschte Milch unter 3 Proz. Fett
gehalt umfasse.

Amtliches.
V Gutachten der Kgl. Wissenschaftlichen Denu

tation für das Medizinalwesen vom 8. Februar l9ll,

betreffend die Verwendung von Benzoesäure und

ihren Salzen zur Konservierung von Nahrungsmitteln.
Referenten: Geh. Med.-ltat Prof. Dr. Heffter und
Geh. Oher-Med.-Bat Dr. Abel.
An den Herrn Minister der geistlichen. Unterrichts

und Medizinalangelegenheiten‚ hier.
Euere Exzellenz haben die Wissenschaftliche

Deputation für das Medizinalwesen zu einer
gutachtliehen Äußerung über die Zulässigkeit
der Verwendung von Benzocsäure und ihren
Salzen zur Konservierung von Nahrungsmitteln
aufgefordert Dieser Aufforderung kommen wir
im folgenden nach.
Die Benzoesäure und ihre Salze besitzen eine

entwicklungshemmende Wirkung auf Bakterien
und Schimmelpilze. Bei der freien Säure be
ginnt die konservierende Wirkung in Flüssig
keiten etwa bei der Konzentration 0,5:1000 und
ist besonders stark bei saurer Reaktion der
betreffenden Flüssigkeit. Durch Anwesenheit
größerer Mengen Eiweiß oder bei neutraler oder
schwach alkalischer Reaktion ist die Wirkung
wesentlich schwächer und kürzer. Natrium
benzoat wirkt in stark sauren Flüssigkeiten

(Fruchtsäften) in Konzentrationen von 1:1000
an. Dagegen ist in schwach sauren. neutralen
oder alkalisch reagierenden Flüssigkeiten die

konservierende Wirkung des Natriumsalzes ent
sprechend schwächer, etwa der Hälfte bis zu
einem Zehntel der Wirkung der freien Säure
entsprechend. Neuerdings wird Benzoesäurt‘. und
ihr Natriumsalz vielfach zur Konservierung
Nahrungs- und Genußmitteln zugesetzt. In

Verteilung der schwer löslichen Benzoesäure in

Betracht kommt. Natriumbenzoat wirkt in

Mengen von 0,25—0,5 auf 100 deutlich konser

vierend, aber mehr auf die tieferen Schichten

als auf die Oberfläche.

Wesentlich besser als Fleisch scheinen

tierische und pflanzliche Fette durch diese Mittel
sich konservieren zu lassen. Schon Zusätze
von 0,1 Proz. Benzocsäure verhindem das Wachs
tum von Schimmelpilzen auf Fetten. Demzufolge
werden in den letzten Jahren Benzoestlure und

'

ihre Salze zur Haltbarmachnng von Margarine

Fruchtsäften, Marmeladen, Gelees. in Tomaten-

‘

pures ist Benzoesäure nicht selten aufgefunden
werden. Auch der Milch ist sie zugesetzt

werden. Zur Konservierung von Hackfleisch

scheint nach den Mitteilungen des Kaiserlichen

Gesundheitsamtes Benzocsiture und Natrium—

benzoat in größerem Umfange gegenwärtig nicht

mehr verwendet zu werden. Sie sind dazu auch

nicht sehr geeignet, weil größere Mengen (von
0,2 Proz. an) Benzoesäure eine aufiallende Ver

färbung des Fleisches bewirken und bei kleineren

Mengen die Schwierigkeit der gleichmäßigen

vielfach verwendet, wie aus den Angaben der
Nahrungsmittelchemiker hervorgeht. in den
großen Altonaer Margarinewerken Mehr & L'o.‚
die täglich 60000 kg Margarine herstellen, wird
regelmäßig, wie aus einem Bericht des ltegieruags
präsidenten zu Schleswig vom 14. November 1910

(Abschrift zu Nr. 84.30) herv0rgeht, U‚i Proz.
Natriumbenzoat zugesetzt. Auch hat. sich die

Vereinigung deutscher Margarinefabrikanten die
hygienische Zulässigkeit der Benzocsiiure und
des Natriumsalzes von einem Dr. V. Gerlach
bestätigen lassen, dessen umfangreiches Gut
achten (Physiologische Wirkungen der Benzoe
säure und des benzoesauren Natrons, Wiesbaden

1309) im Druck erschienen ist.

Manche der im Handel feilgebotenen Kon
servensalze, t‘arvin, Bacidol oder Bacidolin u. a...
die als Zusatz zu menschlichen Nahrungsmitteln
empfohlen werden. enthalten Benzocsiture oder
Natriumbenzoat oder beide Substanzen.

Bei der Beurteilung der Wirkung der Benzoe
säure und ihrer Salze ist zunächst ihr Verhalten
im Organismus in Erwägung zu ziehen. Ein
gcfilhrtc Benzoesiture wird im menschlichen und
tierischen Organismus mit tilykokoll gepaart
und als llippnrsilure im Harn ausgeschieden.

Diese Synthese. in der man wahrscheinlich einen
Entgiftungsprozcß erblicken darf, findet in
ziemlich großem Umfange statt, so daß ein

gesunder Mensch 12—15 g glatt in llippursilure
umwandeln kann. ja. bei Verabreichung einer

sehr eiweiß- und leimreichen Kost. also ge
steigerter Möglichkeit der Glykokollhildung.
sogar von 40g als Natriumsalz eingeführter
Benzoesiture 90 Proz. =-=36 g Benzoesiiure als
Hippursiiure ausschcidet rhewinski‚ Arch. f.

exper. Path., 58. S. 397). Versagt bei gewissen
Dosen das Hippursäurebildungsvermögen des

Organismus, so wird ein Teil der Benzoeslture
an Glukuronsiiure gebunden, der Rest der Beuzos
säure unverändert ausgeschieden.

Das normale Vorkommen von Hippursäure
im menschlichen Harn ist bekannt. Je nach
der Ernährung werden pro Tag etwa 0,1—2.0 g,
Hippurslture, entsprechend 0,069—1,172 g Beame
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säure, ausgeschieden. Die Quelle dieser Hippur
säure sind teils als solche mit der Nahrung

eingeführte Benzoesäure, teils Benzolderivate,

die im Organismus zu Benzoesäure oxydiert

wurden. Präformierte Benzoesäure soll in ver

schiedenen Beerenfrlichten enthalten sein, sicher

nachgewiesen ist ihr Vorkommen in den Preißel

beeren, den Moos und Kranbeeren, die 21 bis

224 mg in 100g davon enthalten (Griebel,
Zeitschr. für Unters. d. Nahrungs- u. Genußm.‚

Bd. 19, S. 241). Als Benzoesäure liefernder Be

standteil unserer Nahrung kommt, soweit bisher

bekannt, die in verschiedenen Pflanzen ver

breitete Ohinasäure besonders in Betracht. Ein

Teil der Benzoesäure entsteht schließlich aus

zur Benzolreihe gehörigen Produkten der Eiweiß

l’äulnis im Darm.

Über die pharmakologischen Wirkungen der

Benzoesäure und des Natriumbenzoats ist bisher

folgendes bekannt. Von Tieren (Kaninchen und

Hunden) werden kleine Mengen (Dezigramme bis

einige Gramme pro Tag) auch bei länger fort

gesetzter Verabreichung anscheinend symptomlos

vertragen. Bei höheren Gaben (l g pro Kilo

gramm und mehr) treten bei Hunden, wie

M e i ßner und Shepard 1866 zuerst beobachteten
und wie neuere Untersuchungen, z. B. die des

Kaiserlichen Gesundheitsamtes bestätigen, eigen

artige Krampfanfälle auf, von epileptiformem

(‘harakter. Bei weiterer Verabreichung von

großen Dosen erfolgt unter den Erscheinungen

zentraler Lähmung der Tod. Die Tatsache, daß

durch Zufuhr von Glykokoll die Vergütungs

crscheinungen beseitigt werden, macht die An

nahme wahrscheinlich, daß jene Wirkungen der

lienzoesäure auf das Zentralnervensystem nur

dann sich einstellen, wenn der Körper an

Glykokoll verarmt ist und benzoesaures Salz

im Blute in größerer Menge kreist. Diese Auf

fassung der Giftwirkung wird durch Beobach

tungen Magnus-Levys (Biochem. Zeitschr.

Bd. VI, S. 510) am Hammel und Lewinskis am
Menschen bestätigt.

Menschen ertragen, wie wir von der früher

häufigen therapeutischen Verwendung der Benzoe

säure und ihrer Salze wissen, anscheinend

symptomlos 15 und mehr Gramm am Tage.

Lewinski gab in seinen Versuchen sogar
20 und 25 g tagsüber, ohne daß üble Wirkungen

auftraten. Bei einer Dosis von 40 g, in kleinen

Gaben gereicht, traten Übelkeit und Kopf

schmerzen auf, aber die gleiche Menge und

sogar 50g wurden gut vertragen, wenn man

gleichzeitig in reichlicher Menge Glykokoll
liefernde Nahrung (Eiweiß, Leim) zufiihrte.
Es ergibt sich aus allen diesen Beobach

tungen, daß die Benzoesiiure ihre Giftwirkungen

auf das Zentralnervensystem erst dann ausübt,

wenn der Körper nicht imstande ist, sie durch
die Umwandlung in Hippursiture zu entgiften.

Auch eine Wirkung auf den Stoffwechsel
üben große Gaben von Benzoesäure aus. Es ist

sowohl für Menschen als Tiere festgestellt, daß
die Stickstoffausscheidung hierdurch eine Steige

rung erfährt.

Für die Beurteilung der Verwendbarkeit der

Benzoesäure und ihrer Salze als Konservierungs

mittel kommen fernerjene Wirkungen in Betracht,

die sich bei länger dauernder Verabreichung

kleiner Dosen zeigen. Derartige Versuche sind

vom chemischen Laboratorium des Ackerbau

departements in Washington unter Leitung von

Wile_v an 12 jungen Männern angestellt werden.

Den Versuchspersonen wurde in 4 ver

schiedenen Perioden von je 5 Tagen Benzoe

säure als solche oder als Natriumbenzoat in bei

jeder Periode um 0,5 g steigenden Mengen von

l-2,5 g in Oblaten verabreicht.
Die bei der Mehrzahl der Versuchspersonen

aufgetreteneu Verdauungs- und Stoffwechsel

störungen (Magenbeschwerden, Brechreiz, Ver

minderung des Körpergewichts) veranlaßten

Wiley, die Verwendung von Benzoesäure und

benzoesauren Salzen zur Konservierung von

Nahrungsmitteln als unzulässig zu erklären. Da

indessen gegen die Methodik dieser Versuche

i sich Einwände erheben lassen und die dabei

beobachteten Gesundheitsschädigungen nicht mit

Sicherheit auf die verabreichte Benzoesänre zu—

rückgeführt werden dürfen, so sind Wileys

Ergebnisse durch eine vom Präsidenten der

Vereinigten Staaten von Nordamerika Roosevelt

ernannte Kommission nachgepriift worden. Es

wurden drei selbständige Untersuchungsreihen,

die sich über 4 Monate erstreckten, durchgeführt:

von R. H. Chittenden an der Sheffield Seientiiic
Scheel der Yale-Universitä.t bei 6 jungen Männern

von J. H. Long an der Medical Scheel der
Northwestern Universität in Chicago an 6 Per

sonen und von Christian A. Herter in seinem
‘
Privatlaboratorium an der Columbia-Universität

an 4 Personen. Diese Versuche wurden in der

Weise angestellt, daß nach einer Beobachtunge

vorperiode während etwa 2 Monaten 0,3 Natrium

benzoat täglich in drei Einzeldosen den Speisen

oder Getränken zugesetzt wurden. Während

eines weiteren Monats wurde die eingeführte

Menge allmählich gesteigert, zunächst auf

0,6 und 1,0, in einigen Versuchsreihen auch bis

4 und 6 g Natriumbenzoat pro Tag. Diese

Perioden, in denen höhere Dosen des benzoe

sauren Natriums verabfolgt wurden. dauerten bei

0,68 und l‚0g 8—14 Tage, bei den höheren
Mengen je 53—8 Tage. Die eingeführte Nahrung
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und die Ausscheidungen wurden analysiert und

die Versuchspersonen orgfältig beobachtet. Das

Ergebnis dieser Versuche faßt die Kommission

dahin zusammen:
l. Natriumbenzoat in kleinen Dosen (unter

0,5 g
) der Nahrung zugefügt, ist. ohne schädliche

oder giftige Wirkung und schädigt die Gesund

heit nicht.

2
. Große Dosen Natriumbenzoat (bis 4 g

täglich) der Nahrung zugefügt, üben keinen

schädlichen Einfluß auf die Gesundheit aus,

noch wirken sie in der allgemeinen Bedeutung
des Wortes als Gift. In einigen Beziehungen
bewirken sie geringe Änderungen gewisser phy

siologischer Vorgänge, deren genaue Deutung
noch nicht gelungen ist.

3. Der Zusatz von kleinen oder großen
Dosen Natriumbenzoat hat keinen ungünstigen
Einfluß auf die Beschaffenheit und den Nährwert
der Nahrungsmittel.

Die unter 2. erwähnten Anderungen gewisser

physiologischer Vorgänge beziehen sich auf

Beobachtungen Herters. Bei seinen Versuchs
personen zeigte sich bei den großen Dosen

Natriumhenzoat eine geringe Zunahme der indigo
bildenden Substanz im Harn, eine Veränderung
der Bakterienflora der l“äzes und eine deutliche

Vermehrung der Salzsitureproduktion im Magen.

Zusammenfassend darf man wohl sagen. daß
die Benzoesäure und das benzoesauro Natrium
erst in verhältnismäßig hohen Gaben eine Gift

wirkung auf den Organismus entfalten. Aus
dem regelmäßigen Vorkommen der Hippnrsäure,
des Paarungsproduktcs der Bensoesäure, im

menschlichen Harn ist zu schließen, daß kleine

Mengen benzoesaurer Salze, die aus der pflanz
lichen Nahrung stammen oder aus Bestandteilen
dieser Nahrung durch Oxydation entstehen, im

Blute kreisen. Man darf hieraus sowie aus den

Versuchen der amerikanischen Kommission wohl
den Schluß ziehen, daß Mengen bis zu etwa
0,5g Benzoeeäure in kleinen Mengen tagsüber
genossen, für den menschlichen Körper als
harmlos zu bezeichnen sind. Ob größere Gaben

(Mengen von mehreren Grammen) auf die
Dauer von allen Menschen ebenso folgenlos
ertragen werden, ist mit Sicherheit vorläufig
nicht zu beantworten. Die in dieser Beziehung

vorliegenden Versuchsreihen der amerikanischen
Gelehrten sind von zu kurzer Ausdehnung und

die Ergebnisse mit gewissen Einschränkungen

versehen, so daß sie als beweisend für die

unbedingte Unschädlichkeit nicht angesehen
werden können.

Die Wirkungslosigkeit kleiner Dosen Benzoe

säure beruht offenbar darauf, daß sie durch die

Verwandlung in Hippursäurc entgiftet wird.

Das Entgiftungsvermögen des menschlichen

Organismus beruht auf seinem (ilykokollvorrat.
und er ist anscheinend imstande, wie aus den

angefllhrten Beobachtungen hervorgeht, ziemlich

erhebliche einmalig gereichte Benzoesäuremengeu

zu entgiften, d
.

h
.

zu paaren. Ob dieses Schutz—

vermögen auch bei der beständigen Zufuhr

größerer Benzoesäuremengen sich ausreichend

erweisen würde und ob vor allen Dingen auch

Personen mit geschwächten: Körper oder bei

geringer Eiweißzufuhr dazu imstande wären, ist

nicht erwiesen.

In bezng auf die Zulässigkeit der Verwendung
der Benzoesäure und ihrer Salze zur Konservie—

rung von Nahrungsmitteln sei zunächst erwähnt,
daß in Frankreich auf Grund eines Beschlusses
des (‘omitö consultatif d‘hygitme publique vom

l. Oktober 1888 der Justizminister durch ein
Rundschreiben vom 16.0ktober 1888 die Ver

wendung von Benzoesäure zu Getränken und

Nahrungsmitteln untersagt hat (Veröffentl. d
.

Kaiserl. Ges.-Amtes 1889, S. 351 tmd 709,1.

In Österreich hat sich der Oberste Sani»
tätsrat in einem Gutachten vom 16. Dezember 1899
für ein Verbot von Konservierungsmitteln, die
llenzoesäure oder deren Salze enthalten, aus
gesprochen <\Ver. d. Kaiserl. Gras-Amtes 1905,
S. 615) und hat diesen Standpunkt in einem
neuerlichen Gutachten (Das österr. Sanitäts
wesen 1910, Nr. 13—143) festgehalten und aus
führlich begründet. Im gleichen Sinne äußerte
sich auch das sächsische Landes-Medizinal
kollegium (vgl. Jahresbericht über das Medizinal
wesen im Königreich Sachsen für 1905, S. 193).

Die Wissenschaftliche Deputation für das
Medizinalwesen ist ebenfalls der Ansicht, daß

die Verwendung von Beuzoesäurc und benzoe
sauren Salzen zur Konservierung von Nahrungs
mitteln nicht zu gestatten sei. Wenn auch
kleine Mengen davon als harmlos filr den
menschlichen Organismus zu erachten sind, so
ist doch die Gefahr vorhanden, daß bei Zusatz
dieser Substanzen zu den verschiedenen Nah
rungsmitteln und Getränken im ganzen täglich
solche Mengen eingeführt werden, daß sie den

Organismus zu schädigen vermögen. Diese lie
fürchtung besteht besonders bei Kindern, Greisen
und schwächlichen oder kränklichen Personen,

wobei zu beachten ist, daß schon mit der
normalen, nicht mit Benzoesäure konservierten

Nahrung solche oder Stoffe eingeführt werden,
aus denen Benzoeslure im Körper entsteht.

Ein weiteres Bedenken, das sich gegen die
Verwendung chemischer Konservierungsmittel
überhaupt richtet, besteht darin, daß bei ihrer
Verwendung die für den Verkehr mit leicht

in Zersetzung, Fäulnis oder Schimmelbildung
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übergehenden Nahrungsmitteln erforderliche Sorge

falt und Reinlichkeit von den Herstellern und
Verkäufern außer acht gelassen wird, ja

.

daß

unter Umständen sogar die Qualität der Waren

eine geringere wird. Das scheint nach ver

schiedenen Mitteilungen besonders bei der

Margarine der Fall zu sein, zu deren Haltbar

machung, wie erwähnt, gegenwärtig Benzoe

säure in großem Umfange verbraucht wird. Die

Margarine wird gegenwärtig in wasserhaltigerem

Zustand in den Handel gebracht, wodurch sie

an Haltbarkeit einblißt. Während gute Margarine

nach der Mitteilung des Kaiserlichen Gesundheits

amtes ohne Konservierungsmittel bei geeigneter

Aufbewahrung monatelang haltbar ist, bietet

schlecht hergestellte und stark wasserhaltige '

Margarine einen besseren Nährboden für

Schimmelpilze und Bakterien, so daß aus diesem

Grunde die Verwendung eines Konservierungs

mittels erforderlich geworden ist.

Ähnliche Bedenken bestehen auch hinsichtlich
eiweißhaltiger, leicht zersetzlicherNahrungsrnittel.

Die Versuche des Kaiserlichen Gesundheitsamtes

haben unter anderem gezeigt, daß ein leichter

Fäulnisgeruch des Ilackfleisches, der durch bloßes

„Umhäufeln“ abgeschwächt, aber nicht beseitigt

werden kann, durch Beimischung von 0,25 Proz.
Benzoesäure oder N_atriumbenzoat auf einige Zeit

verschwindet. Es kann also durch dieses Ver
fahren einem bereits in Zersetzung überge

gangenen Nahrungsmittel der Anschein der

frischen Beschaffenheit gegeben und der Käufer
über die Qualität getäuscht werden.

Königliche Wissenschaftliche Deputation
für das Medizinalwesen.

(Unterschriften).

Versammlungsberichte.
38. Generalversammlung des Vereins der

Schlachthof-Tierärzte der Rheinprovinz am 20. und

21.Mai 1911 im Wuppertal.*)

Die Revision der Hauptmängelliste.
Wiederholt sind Eingaben gemacht werden, um

eine Revision der Hauptmängelliste herbeizu

führen, unter diesen eine vom Verein der preußi
schen Schlachthoftierärzte im Jahre 1905. Wie
aus der beiliegenden Eingabe hervorgeht, hat der

Verein die Ausdehnung der Kaiserlichen Ver
ordnung bei Schlachttieren auf die Binderfinne,

die Lungenseuche, den Rotlauf, die Schweine—
seuchc, Geruchs- und Geschmacksabweichungen

sowie Kalkkonkremente beantragt.

Sollte es nicht möglich sein, die Aufnahme
aller dieser Mängel unter die Gewährsfehler zu
bewirken, so ist es unbedingt erforderlich, daß
die Kaiserliche Verordnung bei Schlachttieren

*) Vgl. S. 327 des Heftes 10 dies. Zeitschrift.

l

auf die Rinderfinne, die Schweineseucbe und die

Geruchsabweichungen bei Binnenebern ausge

dehnt wird. Da der Korrefereut, Professor Dr.

Schmidt-Dresden, die Notwendigkeit der Auf
nahmeer die Schweineseuche und die Geruchsab
weichungen bei Binnenebern begründet hat, so will

ich diese Frage hinsichtlich der Rinderfinne,welcbe

die genannten Mängel bei Schlachttieren an

Wichtigkeit bei weitem übertrifft, näher erläutern.
Nach der Kaiserlichen Verordnung gilt bei

Schweinen die Finne als Hauptmangel, dagegen
bei Rindern nicht, obwohl der in Frage stehende

Parasit, die Rinderfinne, viel häufiger ist als die

Schweinefinne. Es mag hier nur hervorgehoben
werden, daß nach der Übersicht über den Be

trieb der öffentlichen Schlachrhäuser in Preußen

für das Jahr 1900 in 398 Schlachthäusern

1 169 582 Rinder geschlachtet wurden, von denen

7414 Stück = 0,633 Proz. mit Finnen behaftet

waren. Die Schweineschlachtungen betrugen im

Jahre 1900 3950 569, wovon mit Finnen be
haftet waren 2642 = 0,06 Proz. Aus den Be

triebsresultaten der preußischen Schlachthöfe

ergibt sich, daß sich die Zahl der Rindertinnen

seit dem Bestehen des pr. Ministerialerlasses von

1897, betreffend das gesundheitliche Verfahren

bei finnigen Rindern und Kälbern, verdoppelt
hat, nämlich 1897 = 0,317 Proz. gegen 1900 =

0,633 Proz., während die Schweinefinne im Vor

kommen abnahm, 1897 ==0,103 Proz. gegen 1900

= 0,06 Proz. Der Prozentsatz der finnigen Binder

hat sich noch beträchtlich vermehrt, seitdem die

Untersuchung auf Finnen einheitlich im Deutschen
Reiche nach den Grundsätzen für die Beurteilung

der Genußtauglichkeit des Fleisches gemäß

den Bundesratsbestimmungen 1903 durchgeführt

werden ist. Nach Meyer-Konstanz:

Rindcrfinne
Reichs- Höchstes

Jahr
Durchschnitt Vorkommen

1904 . . . . . . . 1,42 Proz. 4,87 Proz.

1905 . . . . . . . 1,60 „ 6,37 „

1906 . . . . . . . 1,67 ,. 6,79 ‚.

1907 . . . . . . ‚ 1,62 „ 5,93 „

Schweineiinne
1904 . . . . . . . 0,26 Proz. 1,39 Proz.

1905 . . . . . . . 0,26 „ 1,43 „

1906 . . . . . . . 0,25 „ 1,73 „

1907 . . . . ‚ . . 0,17 0,95 „71

Aus diesen Zahlen geht ohne weiteres her
vor, daß die Forderung eines Hauptmangels für

die Rinderfinne viel mehr zutrifft als für die

Schweinefinne.

Auch in den Bundesratsbestimmungen ist

zwischen der Rinderfinne und Schweinefinne in

der Beurteilung des Fleisches kein Unterschied

gemacht. und ist es deshalb nicht ersichtlich,
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warum ein mit gesundheitsschädlichen Finnen

behat‘tetes Tier unter die Währschaftsmängel

aufgenommen werden soll, das andere dagegen

nicht. Hinzu kommt noch, daß das Rind ein

viel wertvolleres Schlachtobjekt ist als das

Schwein, und daß hier wieder junge Rinder und

gut gemästete junge Ochsen in erster Linie mit

Finnen behaftet sind.

Der Gesamtverlnst infolge dieses Mangels

betrug nach den im Kaiserlichen Gesundheits

amte bearbeiteten Ergebnissen, 5
. Jahrgang:

bei 1904 1905 1906

Großvieh 1 627 520 1 940 840 1 804 360 M.

Kälbern 3 475 5 550 4 960 „

Schweinen 268 140 340 640 219 720 „

Schafen 60 375 205 „

1 899 195 2 287 405 2 099 405 M.

bei 1907 1908

(1roßvieh 1604 780 1660180 M.

Kälbern 4 145 5 325 „

Schweinen 182 200 204 380 „

Schafen 65 225 „

1791190 1 870110 M.

hiervon durch 1904 1905 1906

Vernichtung 148 230 141 270 109 750 M.

hiervon durch 1907 1908

Vernichtung 107100 117 530 M.

Verwertung 1904 1905 1906

als bdt. tauglich 950 410 1 202 900 1060 980 M.

Verwertung 1907 1908

als bdt. tauglich 963 340 993040 M.

1904 1905 1906

800 555 943 235 858 515 M.

1907 1908

minderwertig 720 750 759 540 M.

Nun kann man folgendes entgegnen: Durch

die Abänderung der B. B. A. die einfinnigen
Rinder nach 21 tägiger Kühlung freizugeben,

entsteht doch kein Schaden, weil alsdann die

Tiere tauglich abgestempelt werden. Tauglicb

ohne Einschränkung ist solches Fleisch wohl,

keineswegs aber vollwertig in dem Sinne, daß

es in dieser Zeit keine Wertverminderung erlitten

habe. Diese Wertverminderung kann durch

folgende Zahlen nachgewiesen werden:

Rieck-Breslau stellte bei 172 Tieren die
Gewichtsverluste fest. Darnach verloren durch

schnittlich Ochsen 6,85, Bullen 7,55, Kalbinnen

7,71, Kühe 8,80 “In, also durchschnittlich Rinder

7,49%.
Dr. Meyer-Köln führt für Köln, Breslau und

Berlin folgende Resultate für Verluste durch

Verdunstung und Untauglichkeit an:

Köln Breslau Berlin

8,67 10,62 13,77 °/o.

Mit diesen Verlusten ist es jedoch nicht

allein getan, denn es treten für den Besitzer

minderwertig

noch folgende Einbußen ein: 1
.

Qualitätsver

minderung, 2
. die geringere Haltbarkeit des ge

kühlten, altgewordenen Fleisches, 3
. Zinsverluste

und 4. die Kühlgebtlhren.

Die Schlachtvielwersieherungen können

solches Fleisch nach drei Wochen nur unter

großen Verlusten verkaufen, da sie wenig Käufer

dafür finden und nur schlechte Preise erhalten;

nach meinen Erfahrungen 1—1,10 M. pro Kilo

gramm in Trier, wo viele einfinnige Tiere ge

kühlt werden.

Die Gesamtverluste beim 21 tilgigen Kühlen

und bei einer Kuhlgebtlh von 20 M. belaufen
sich auf 21,7 bis 27,9 ","„, während die Verluste

beim Freibankverkauf 18,6—31,9"/0 betragen.

Bei dem mehrfinnigen Rindfleisch dagegen,

das nach der Bundesratsbestimmung nur bedingt

tauglich verkauft werden darf. ist die Gesamt

einbuße eine wesentlich größere als bei dem

einfinnigeu Fleisch. Die Gesamtverluste schwanken

zwischen 36,4—40.5 0/0 und setzen sich zusammen

aus 6—-9 °/„ Verdunstungs- und Untauglichkeits

gewicht, 6,5“,1 an Ausbauen. Einwiegen und

Freibank-Benutzungsgehiihren, 20—24 "'0 Minder

wert durch den billigeren Verkauf, sowie 3—6“'„
Kühlgebühren, berechnet nach dem Satz von

20 M. pro Stück und Kühlung.

Bezüglich des Kochens, Dämpfens oder

Pökelns des mehrtinnigen Fleisches stehen natür

lich die Verluste keineswegs hinter denjenigen

beim Kühlen zurück. Zudem ist die dreiwöchige

Kühlung der ganzen Rinder nur dort möglich,

wo geeignete. Kilhlhiiuser vorhanden sind, also

überhaupt nicht auf dem Lande, und auch in

den Städten nur zeitweilig, weil die Kiihlhätuser

während der Wintermonate meist einige Zeit

außer Betrieb gesetzt werden.

Dem Vorschlage der beiden Korreferenten

Prof. Dr. Malkmus und Schmidt dagegen, die
Rinderfinne nur dann als llanptmangel an

zuerkennen, wenn, wie bei Tuberkulose infolge

dieser Erkrankung, mehr als die Hälfte des

Schlachtgewichts untauglich, bedingt tauglich

oder im Nahrungs- und Genußwert erheblich

herabgesetzt ist, kann ich aus folgenden Gründen

nicht beistimmcn:

l. die Rinderfinne wird in der gleichen
Weise wie die Sehweinefinne beurteilt:

daher muß für sie auch dieselbe Gewähr

leistung gefordert werden;

2
. die einfinnigen Rinder, die nach 21h'1giger

Kühlung freigegeben werden, verursachen

dem Käufer einen Schaden von ca. 25
Proz., der ihn dann in allen Fällen trefien

würde, und das gerade bei den besten

Schlachttieren.
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Es ist durchaus unverständlich, warum der
Käufer eines Tieres irgendeinen durch die

Rindcrfinnc verursachten Schaden tragen soll,

da er sich beim Kaufe in keiner Weise dagegen

schützen kann, sondern das Kaufobjekt zum
höchsten Werte bezahlt hat.

Ich stelle daher den Antrag, die Kaiserliche
Verordnung in folgender Weise abzuändern:

zu II Nr. 2:
Rinderfinne ist Gewährsmangel mit

einer Frist von 14 Tagen, vorausgesetzt,
daß bei der Fleischbeschau die Be

schlagnahme in irgendeiner Form ein

tritt:
zu III Nr. 2:
Schweineseuche und ebenso Schweine

pest unter der in Nr. II, 1 bezeichneten
Voraussetzung, mit einer Gewährsfrist

von 8 Tagen;

zu III Nr. 5:
Geschlechtsgeruch des Fleisches bei

Binnenebern, mit einer Gewährsfrist

von 5 Tagen.

Da es für den Berichterstatter in seiner Eigen
schaft als Mitglied der Revisiouskommission wert

voll erschien, die Stimmung des Vereins flber die
Abänderung der Hauptmängelliste, insoweit die

Mängel bei Schlachttieren in Betracht kommen,

kennen zu lernen, so stellte er das Referat zur

Diskussion.

Dr. Meyer-Mülheim (Ruhr), der als 2. Ver
treter des Vereins in Hamburg mit anwesend

war, machte den Vorschlag, die Rinderfinne nur

dann als Hauptmangel anzuerkennen, wenn, wie

bei Tuberkulose, „infolge dieser Erkrankung mehr
als die Hälfte des Schlachtgewichts untauglich,

bedingt tauglich oder im Nahrungs- und Genuß

wert erheblich herabgesetzt ist“, und schloß sich

in diesem Punkte der Ansicht von Professor
Dr. Malkmus an. Zudem wünschte er, man
möchte die Schweineseuchc als Gewährsfehler

bei Schlachttieren fallen lassen, jedoch zugleich
mit der Geruchsabweichung bei Binnenebern

ebenfalls die Wässerigkeit des Fleisches, die bei

den Schweineschlachtungen im rheinisch-west

fälischen Industriegebiet gegenwärtig eine große

Rolle spiele, in die Hauptmängelliste mit hinein

bringen.

Hintzen hob hervor, daß auch dem Um
stand Bechnung getragen werden müßte, daß

nach Feststellung der sog. Einfinnigkeit man

sich nicht darauf beschränken dürfe, von weiterer

Untersuchung abzusehen, weil in manchen Fällen

bei Zerlegung der einfinnigen Tiere noch weitere

lebende Finnen in der Muskulatur gefunden

würden. Mit anderen Worten: der Untersuchungs

zwang _müßte Lerweitert werden. Im übrigen

sprach er sich gegen die Ansicht von Dr. Meyer
aus und empfahl die Fassung der Anträge, wie

sie das Korreferat aufstellt; Geruchsabweichung
des Fleisches bei Binnenebern gehöre notwendig

unter die Hauptmiingel, zumal es auch die alte

Forderung des deutschen Fleischer-Verbandes

sei, die als gerecht bezeichnet werden müsse.

Dr. Meyer ist deshalb gegen die Aufnahme
der Rinderfinne in der Fassung des Referates,

weil in außerpreußischen Staaten bei Einfinnig
heit nur Kopf, Zunge und Herz beanstandet
" werden; wenn für diesen Fall, was seines Er
achtens nach nicht ausgeschlossen2sei, auch in

Preußen eine derartige mildere Beurteilung zu

erwarten sei, dann passe die von Prof. Dr.

Malkmus vorgeschlagene Fassung besser als
die des Berichterstatters. Letzterer hält jedoch
eine weitere Milderung bei der Beurteilung und

Behandlung des Fleisches einfinniger Rinder,

als sie seinerzeit durch die Bestimmung der

Freigabe nach 21tägiger Durchkühlung erfolgt
ist, für ausgeschlossen, eine solche Forderung

aber auch für unberechtigt aus denselben Gründen,

die bereits Hintzen angegeben hat.
Diese Auffassung wird von Dr. Tiede ge

teilt, der kurz erläutert, warum das Ministerium
für Kultus- und Medizinalangelegenheiten da

gegen sein werde, daß noch eine weitere Milde

rung in der sanitätspolizcilichen Behandlung der

Rinderfinne sintrete. Bezüglich der Diagnose

der Schweineseuehe müßte es nicht heißen, man

erkennt dieselbe an den Erscheinungen der

Septikämie, sondern der Nachweis sei durch die

Bakterien der Schweineseuche zu erbringen.

Dr. Rolle weist ebenfalls auf die Beurteilung
der einfinnigen Tiere in den süddeutschen Staaten
hin, während nach den Ausführungen von Haif
ner in dem Zusatz zu dem Abänderungsantrag
nicht von einer Beschlagnahme die Rede sein

darf. Dr. Scheers hält die Beanstandung und
dreiwöchigegetrennteAufbewahrungdesFleisches

einfinniger Rinder sehr wohl für eine Beschlag
nahme. Dr. Dheil schlägt folgende Fassung
vor: „Rinderfinne ist Gewährsmangel mit einer

Frist von 14 Tagen, vorausgesetzt, daß das Tier

in irgendeiner Form, wenngleich nur zum Zwecke

der Durchkühlung, beschlagnahmt werden ist.“

Nachdem der Vorsitzende den Antrag in der

im Referat ausgedrückten Form empfohlen und

der Berichterstatter erklärt hatte, daß auch der

Verein rheinpreußischer Tierärzte in seiner

General-Versammlung am 6. Mai d. J. zu Köln
die Abänderungsvorschläge, wie sie im ur—

sprünglichen Wortlaut vorliegen, gutgeheißen
habe, wurden die Anträge des Berichterstatters

zur Abänderung der Hauptmltngelliste von der

Versammlung angenommen.
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Dr. Meyer referierte außerdem noch über
die Frage der ulsrordsstllchsu Fleischbeschau,

deren prinzipielle Regelung bei dieser Tagung
des D. V. als notwendig bezeichnet werden sei.

Ferner beklagte er mit Recht, daß seitens der

Schlachthofbetriebsleiter so wenig Gebrauch ge

macht werden sei von der Schrift des D. V. ‚Zur
Lage der Schlachthof-Tierärzte“. Bisjetztseien nur

73 Exemplare vom Schriftführer des D.V.‚ Landes

tierarzt Zündel-Straßburg, erbeten worden.

Der Vorsitzende betonte, daß der Entwurf
zum R. V. G. vorher dem Verein preußischer

Schlachthoftierärzte hätte zugeschickt werden

müssen; jedenfalls sei es notwendig, daß unseren

Spezialvereinen der Entwurf zum neuen Schlacht
hofgesetz beizeiten zugestellt werde, damit wir
unsere Ansicht darüber abgeben könnten. Sowohl

Dr. Meyer als auch der 1. Schriftführer äußerten
sich im gleichen Sinne; sogar dem D. V. sei

der Entwurf zum R. V. G. zu spät zugegangen.

Jedenfalls hätte der Gesetzentwurf nicht nach,

sondern vor der Durchberatung im Bundesrate

vom D. V. begutachtet werden müssen.

3
. Der Kassierer Hintzen erstattete alsdann

folgenden Kassenbericht: Bei der letzten Revision

am 11. Juni 1910 in Aachen ergab sich ein Be
stand der Vereinskasse von . 470,94 M.

Seit diesem Tage sind eingegangen an

Beiträgen und Eintrittsgeld fürlQlO/ll 533,05 M,
so daß heute eine Gesamteinnahme,

einschließlich . . 4,83 M

Zinsen der Bestände, von . 1008,82 M

zu verzeichnen ist.

An Ausgaben wurden gezahlt:

1
.

Am 11. 6. 1910 an Heyne-Posen
für den Deutschen Veterinttrrat 200,00 M.

2
. An Dr. Bützler-Köln und Dr.

M e y e r -Mülheim (Ruhr) Reisekosten

und Tagegelder gelegentlich der

Teilnahme an der Veterinärrats

tagung in Hamburg . 207,80 M.

3
.

Kleinere Ausgaben fürDrucksachen,

Porto usw. laut Kassenbelege . 213.85 M,

so daß sich eineGesamtausgabe von 621,65 M

ergibt.
Nach Abzug dieser von der Haupt
einnahme betrügt der Barbestand der
Kasse am heutigen Tage . 387,17 M.

Zu Kassenprüfern sind Lütkefels und
Dr. Seheers aus der Versammlung heraus

bestimmt werden. Nach der von ihnen vor
genommenen Revision des Barbestaudes, des
Sparbuches, der Quittungsbelege und der Kassen
bücher wurde dem Kassierer des Vereins unter dem
Dank für seine Mühewaltung Entlastung erteilt.
Darauf wurde mit allgemeiner Zustimmung

der Versammlung der Vortrag von Dr. Stadtler

für den anderen Tag angesetzt und die Sitzung

geschlossen.
II. Die Verhandlungen der Hauptversammlung

fanden am 21. Mai, vormittags 11 Uhr, in der

Stadtballe zu Elberfeld statt und wurden gleich

falls vom l. Vorsitzenden geleitet, der ins
besondere bei Beginn der Sitzung den als Ver

treter der städtischen Verwaltung erschienenen

Beigeordneten Holz begrüßte. Letzterer hieß
namens des Oberbürgermeisters der Stadt Elber

feld den Verein hier im Wuppertal herzlich will

kommen und betonte dabei, daß er sich dieses

Auftrages um so lieber entledige, als er schon

seit langen Jahren Dezernent des hiesigen
Schlachthofwesens sei und auch in seinem

früheren Wirkungskreise gewesen sei. Er hofie
bestimmt, daß bei einer wieder in Elberfeld

tagenden Versammlung des Vereins rheinischer

Schlachthoftierärzte den Mitgliedern eine allen

modernen Anforderungen entsprechende Schlacht

und Viehhofanlage gezeigt werden könne, weil

nunmehr die Frage der Neuordnung des

Schlacht- und Viehhofes der Stadt Elberfeld als

gelöst zu betrachten sei.
1
. In die Verhandlungen eintretend, gab der

1
. Schriftführer zunächst die Anregung, es

möchten in Zukunft mehr als bisher die Schlacht
bofsbetriebsleiter, besonders der Großstädte, zu

den Genossenschaftstagungen der Fleischerei»

Berufsgenossenschaft erscheinen. Diese Städte

seien sehr wohl in der Lage, einen Vertreter zu

entsenden, und damit dies geschehe, müsse seitens
des Schlachthofdirektors bei der Stadtverwaltung
das lntcresse für die vielseitigen Aufgaben der
Berufsgenossenschaft geweckt werden. Ferner

wurden von ihm Zweck und Ziel des deutschen
Kälte-Vereins, der Vom 15. bis 17.Juni er. in
Dresden seine Generalversammlung abhielt, be

handelt und die Wichtigkeit der Kälteindustrie—

kongresse für die Schlachthofgemeinden he

sprochen, sowie über die im Laboratorium des
Schlachthofes in ('öln abgehaltenen Kurse über
die Technik und Methodik des biologischen
Eiweißditferenzierungsverfhhrens (Pferdefleisch
nachweim berichtet. Unter Leitung des Schlacht
hoftierarztes Dr. Tiede fanden bisher 3 Kurse
mit insgesamt 17 Teilnehmern statt, dazu ist
noch ein weiterer Kursus für diesen Sommer
vorgesehen. Im Namen der Teilnehmer sprach
Klein der Direktion des Schlacht und Vieh
hofes sowohl als auch dem Oberbürgermeister
zu t'öln für die Veranstaltung dieser Kurse den
Dank aus und ersuchte den l. Schriftführer, der
Stadtverwaltung den Dank schriftlich zum Aus
druck zu bringen.

(Schluß folgt.)
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Biichcrschau.
— Elisnberger, W., Handbuch der vergleichender:

mikroskopischen Anatomie der Haustiere. Bearbeitet
von Baum-Dresden, Csokor-Wien, Dexler
Prag, Ellenberger-Dresdeu, Günther-Wien,
Il_hng-Dresden, Lungwitz-Dresden, Martin
G1eßen,_ Moser - München, Pflücke - Dresden,
Rubelr-Bern,8chmaltz-Berlin,Stoß-Miinchen,
von Sußdorf-Stuttgart, von Tellyesuiczky
Budapest, T e r e g - Hannover, '1‘rautmann
Dresden, Zietschruann-Zürich. Dritter Band.
(Schluß.) Mit 493 Textabbildungen. Berlin 1911.
Verlag von Paul Parcy. Preis 24 M.
Der Schlußband des Handbuchs der ver

gleichenden mikroskopischen Anatomie enthält
den Verdauungsapparat (S. l/4l5), bearbeitet
von Ellenbergcr unter Mitwirkung von Illing
(Zähne und Zahnfleisch,Rachenhöhle,Hörtrompete
und Luftsack des Pferdes) sowie von O.Zietzsch ‚
maun (Verdauungsapparat der Vögel), ferner den
Respirationsap arat, bearbeitet von M. von
Sußdorf, endlic das Zwerchfell und die
serösen Häute, bearbeitet von Trautmann.
So liegt das stolze Werk, an dem die besten

Vertreter der Veterinäranatomie mitgewirkt haben,
vollendet vor und bildet eine wirkliche Zierde
der tierärztlichen Literatur. Das ganze Werk
umfaßt drei Bände mit zusammen 116 Druck
bogen. Programmäßig haben sich die Bearbeiter

der verschiedenen Abschnitte bei ihren Schilde

rungen, insoweit es sich um den Bau der Organe
handelt, ganz wesentlich auf eigene Unter
suchungen und Beobachtungen gestützt. Es
mußte also vor der schriftlichen eine große
Summe von Laboratoriumsarbeit durch die

Autoren geleistet werden. Von besonderem
Werte für ein Handbuch der Histologie sind
gute, die tatsächlichen Verhältnisse richtig und
anschaulich wiedergebende Abbildungen. In
früheren Büchern schleppten sich alte, der

Histologie deshieusehen entnommene Abbildungen

wie ein ewiges Übel fort. In dem vorliegenden
Handbuche sind 1321 Abbildungen enthalten,

von denen mehr als 1000 Originale und zwar,

wie ein Blick in den Schlußband des Werkes
lehrt, ganz ausgezeichnet entworfene und wieder

gegebene Originale vorstellen. Es ist eine
Freude, die schönen (fast plastischen) Drüsen

durchschuitte in dem großartigen Beitrag Ellen
bergers zum vorliegenden Schlußbaude des
Werkes anzusehen. Solche Bilder erleichtern
den Unterricht und haften im Gedächtnis der

zu Unterrichtenden.

Daß der Text der von Spezialisten be

arbeiteten einzelnen Abschnitte des Werkes auf

voller Höhe steht, ist selbstverständlich. Es
handelt sich um ein Staudard-Work, das zeigt,

wie das neue System der hoehschulmäßigen

Spezialisierung aller Lehrzweige an den tier

ärztlichen Bildungsanstalten gegenüber dem

früheren Mädchen für Alles-System endlich die
Möglichkeit gibt. alte Schulden nachzuholen und

unsere Wissenschaft selbständig zu fundieren.

— Bu]srd, A., und Buler, E., Hilfshuch für
Nahrungsmittelchemlker zum Gebrauch im Labo
ratoriqu für die Arbeiten der Nahrungsmittel
kontrolie, gerichtlichen Chemie und anderen
Zweige der öfientlichen Chemie. Mit in den
Text gedruckten Abbildungen. Dritte, um

gea_rbeitete Auflage. Berlin 1911. Verlag von
Julrus Springer. Preis 12 M.
Das Bujard-Baicrsche Hilfsbuch für

Nahrungsmrttelehemiker wurde bereits bei seinem
früheren Erscheinen in dieser Zeitschrift ein
gehend besprochen, und es ist hierbei auf seinen
Hauptvorzug. die klare und knappe Darstellung
des _R1esengebietes, die das Buch für den
Praktrker besonders geeignet macht, hingewiesen
worden. Als Kapitel, die auch den Tierarzt
interessieren, seien aus dem Buche hervorgehoben
die Kapitel über Probenentnahme (Stallprobe
bei Milch), über Milch und Milcherzeugnisse,
Fleisch, Wurstwaren und Fleisch
konscrven. Neu auf euommen sind in die
vorliegende Auflage as biologische Unter
suchungsverfahren zur Unterscheidung des

Fleisches verschiedener Herkunft, dessen Aus
führung in den Ausfiihrungsbestimmungen zum

Fleischbeschaugesetze dem Tierarzte vorbehalten
ist, und das in das Gebiet der Nahrungs
iuittelchemie auch schon deshalb nicht paßt,
weil es unter Umständen durch das Komplement—
bindungsverfahren und die Anaphylaxic-Reakiiou
zu ergänzen ist. Verfasser heben selbst
hervor, daß der Tierversuch, der bei den

beiden zuletzt genannten Untersuchungsmethodeu
in Frage kommt, eine „dem Nahrungsmittel
chcmiker im allgemeinen nicht zukommende
Arbeit“ vorstellt. Deshalb ist auch der bakterie
logische Teil des Buches ein Torso, was dem
Buche keinesfalls zum Nachteil gereicht. Weniger
in diesem Abschnitt wäre sogar Mehr gewesen
(vgl. z. B. die Ausführungen über den Nachweis

von Tuberkelbazillen in der Milch, deren Be
folgung zu schweren diagnostischen lrrtlimer_‘n
führen kann, und die Ausführungen über die

Identifizierung der Bakterien). Der buch

händlerische Erfolg des Buches zeigt daß es
in seinem wesentlichen Inhalt dem Zwecke, den

die Verfasser mit seiner Herausgabe verfolgten,

ausgezeichnet entspricht.
— Teichert, K., Dle Analyse der Milch un_d

Mllcherzeugnlsss. Ein Leitfaden für die Praxis
des Apothekers und Chemikers. Zweite, stark
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 19 Text
figuren. Berlin 1911. Verlag von Julias Springer.
Preis 2,40 M.
Verfasser, der als Direktor der Württeru

bergischen Käserei-Versucbs- und Lehranstalt zu

Wangen im Allgäu versteht, hat in dem vor
liegenden kleinen Büchlein, das in erster Linie

für Apotheker mit nahruugsmittelcbemischer
Nebenbeschäftigung bestimmt sein soll, die

jenigen Methoden der Milcbaualyse behandelt
die mit möglichst einfachen Hilfsmitteln zum

erwünschten Ziele führen. Von diesem Gesichts

punkt aus dürfte sich die kleine Anleitung auch zur
Orientierung für den auf dem Gebiete der Nah

rungsmittelkontrolle tätigen Tierarzt empfehlen.
— Himmel, Die Milchversorgmg des Kurortes

Davos. Mit einem Beitrag des Bezirkstierarztes
A. Gabathuler, Laboratoriumsvorsteher der
Allgemeinen Kontrollemolkerei, über „Die
hygienisch-biologische und chemische
Kontrolle der Milchversorgunginstos“.
Davos 1911.
Der Verfasser der vorliegenden, sehr in

teressanten und mit guten Abbildungen aus
gestatteten Broschüre l‘aßt den Leser den mit
der Stallinspektion beauftragten Tier
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ath auf einer Inspektionsreise begleiten und
sagt von diesem, daß „seine Mission im
Molkereibetrieb eine der notwendigsten,
nützlichsten und wichtigsten ist“, wenn
dem Betriebe die hygienische Milchversorgung
eines Kurortes übertragen ist. Diese Auffassung
ist im übrigen in der Schweiz auch hinsichtlich
der Gewinnung von Milch für Käsereizwecke bei
den Milchwirten gang und gäbe. Bezirkstierarzt
Gabathuler schildert nun in einem besonderen
Abschnitt die Art der Milchkontrolle, die im
Stalle mit der regelmäßigen klinischen
Untersuchung der Milchkühe beginnt und
im Laboratorium durch die Bestimmung des
Fettgehaltes, der Schmutzbeimengung,
des Säuregrades sowie durch die Ausführung
derTrommsdorffschenlllilcheiterprobe und
der Katalaseprobe fortgesetzt wird. Kollege
Gabathuler hat die Beobachtung gemacht,
daß die biologischen Untersuchungsmethoden in

manchen Fällen genauer arbeiten als die
klinische Untersuchung des Euters und die
Geschmacksprobe der Milch. Uabathuler
schließt seine lesenswerte Abhandlung, aus der
man den bestimmten Eindruck erhält, daß die
Milchkontrolle der Davoser Kontrollemolkcrei
sehr gut organisiert ist, mit den Worten:
„Ein Institut, das die hygienische Seite der

Milchversorgung ernst nimmt, wird in allererster
Linie auf die tierärztliehe Tätigkeit angewiesen
sein“.
-— Behm, H., Untersuchungen über den

Mechanismus der Hinter- und Vorderextrsmität des
Rindes In seiner Verschiedenheit bei Tieflands- und
Hühsnschllgsn. Mit 4 Tafeln. Hannover 1911.
Verlag von M. u. ll. Schaper. Preis 2,80 M.
Verfasser hat an etwa 600 Rindern der

llöhen- und Nicdcrungsrasscn und an den ver
schiedensten Schlägen Messungen der Lage und
Richtung des Beckens und Kreuzes ausgeführt
und kommt zu dem Schlusse, daß der bekannte
Unterschied zwischen Gebirgs- und Niederungs
rindern durch den Einfluß des Weidegangs auf
den ebenen Niederungs- und den steilen Gebirgs
weiden bedingt werde.
— Burgsrnelster, Wie macht man sein Testament

kostenlos selbst? Unter besonderer Berück
sichtigung des gegenseitigen Testaments unter
Eheleuten gemeinvcrstiindlich dargestellt, er
läutert und mit Musterbeispielcu versehen.
Berlin 1911. Gesetzvcrlag L. Schwarz & Comp.,
Dresdener Straße 80. Preis Mk. 1.10.
Das Gesetz hat die Errichtung von

Testamenten ohne Mitwirkung von Notar und
Gericht ermöglicht, es sind aber ganz bestimmte
Regeln und Vorschriften zu beobachten, wenn
das Testament gültig sein soll. Das vorliegende
Büchlein will hierüber die erforderlichen Auf
klärungen geben.

Neue Eingänge:

— De Bllsck, L., Longziskts (Plsuropneunronis
contsqioss bowm) op Java. Batavia 1911.h De Blieck, L. an Smit, H. 1

.,

Vordere
onderzoekingen omtrent tuhsrcuiose en tubercuiinatle

In Nederlsndsch-Indiä. Batavia 1911.
——Grimmer und Rsudnitz‚ Die Arbeiten aus dem

Gebiets der Milchwlrtschaft und Molkereiprsxis III
Jahre I9IO, l. und II. Semester. 14. Heft. Sammel
referat. Leipzig und Wien 1911. Verlag von
Franz Deuticko. Preis 1,50 M.

— iseger, A., Die Mclsnose der Kliber, Ein
Beitrag zum Krebsproblem. S.-A. aus \'ircirows
Archiv, 204. Bd., l91|.
— Krautstrunk, Bericht über die Tätigkeit des

Bakterlologischen Instituts der Landwirtschaftskammer

für die Rheinprovinz während des Jahres I9IO/Ii.
——Poels, 1

.. Verslsg van de Werkzssmheden der

Ri]ksserumlnrlehtinq I908, I909 en I9IO. Retter»

dam 1911.
——Thum, H., Studie über den Stübchenrotisuf der

Schweine (Rhuslopsthis suum). Eine Monographie
auf Grund praktischer Erfahrung. Straubing.
— Thum, H., Schwelneepizootien (Sehwsheseuche

und Schweinepcst) In meinem Wirkungskrelos und

Vorschllgezurßeklmpfung derselben. Straubing 1911.
— Karlsruhe. Verwaltungsbcricht

über den Schlaclrt- und Viehhof filr das
Jahr 1910. Karlsruhe 19l1.

Kleine Mitteilungen.
— Aus dem Jahresbericht über die Schlachthof

und Lebensmittelkontrolle in Dux. Der städtische

Tierarzt Dr. Liebscher macht in seinen Berichten
als Schlachthofverwalter und Vorstand des städti

schen Marktamtes eingehende Mitteilungen über

die Fleischbeschau auf dem öffentlichen Schlacht

hof sowie über die tieriirztliche Lebensmittel

kontrolle in den Geschäften und auf den Mitrkten

und anliißlich von Zusendungcn beanstandeter

Lebensmittel durch das Publikum. Hervorzuheben

ist die häufige Inanspruchnahme des Bakterie
logischen Laboratoriums des Schlacht
hofcs zur Entscheidung von Fleischbeschaufüllen,
in denen der makroskopische Befund zur Ent

scheidung nicht ausreicbto, und daß dem Bericht

erstatter die gesamte Milclrkontrolle übertragen
ist. Zur Belehrung schickt Dr. Liebsclrcr den
Besitzern cuterkranker Kühe .\likrophotogramme

von Ausstrichen der nach Trommsdorff ge
wonnenen Schleuderproben, und diese Bilder
sollen die gleiche erzieherische Wirkung
ausüben wie die schon früher eingeführte
Zusendung von Milchschmutzprubcn. In

Dllx ist der (Jysticcrcus cellulosae beim
Schweine noch ziemlich häufig; er fand
sich 1909 bei 2 Proz., 1910 bei l Proz. der
geschlachtcien Schweine. Der Cysticercus
inermis ist in den beiden Bericlrtsjahren bei je

0,6 Proz. der geschlachtcten Rinder ermittelt

werden.

— Als Ursache der Slucrun9 der Schinken, die
in den großen Fleisclrpackereicn der Vereinigten
Staaten öfters beobachtet wird, fand Mc Bryde
(A bacteriological Study of 1iam Souring, U. S.
Bureau of animal industry, Bull. 132) den B.
putrefac iens, einen sporcnbildenden anaeroben
Bazillus, der auf den gewöhnlichen Nührböden,
besonders gut aber auf dem von Rettger zur
Züchtung von Fäulniskeimen empfohlenen Eier
eiweiß-Schweineileischwasscragar mit 1proz.
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'l‘raubenzuckerzusatz wächst. Die Infektion der
Schinken erfolgt durch die bei der Zubereitung

Verwendung findenden Lakespritzen,Fleisch
stecher und Thermometer. Mild gesalzene
Schinken zeigen häufiger den Fehler der
Säuerung, als ordnungsmäßig gesalzene. Die

Vorbeuge besteht in sauberer Arbeit und sorg
fältiger Durchtränkung der Schinken mit

Pökellake. Foppe.
— Neuer Heuchschlrm heim Mikroskopleren.

Zum Schutze gegen die nachteiligen Einflüsse
des Anhauchens der Metallteile des Mikroskops
durch den. Mikroskopierenden empfehlen die
Optischen Werke C. Reichert in Wien einen
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Hauchschirm, wie er in obenstehenden Figuren

abgebildet ist. Er stört den Beobachter beim

Mikroskopieren durchaus nicht und kann an

dem Mikroskoptubus ohne weiteres durch eine

Klemme befestigt werden. Preis des Hauch
schirms (D. R. G. M. Nr. 417139) beträgt 2 M.

——Zur Ausführung der Ascellschen Präzlpitln

reaktlon an konserviertem Milzhrandmeterlai.

D. Zihordi (Tierärztl. Zentralbl. 1911, S. 290)
stellte fest, daß die Diagnose des Milzbrandes

mit Hilfe der Präzipitinrcaktion auch dann
möglich ist, wenn das zu prüfende Material in

Alkohol‚Glyzeriu oderFormalin konserviert

werden ist. Zur künstlichen Aufbewahrung von

Milzbrandmaterial zwecks späterer Anstellung
der Präzipitinreaktiou empfiehlt sich am meisten
Alkohol.
— Ergebnisse der Untersuchungen der englischen

Tuberkulosekommission. Die englische Tuber

kulosekommission, die im Jahre 1901 zur Nach
prüfung der Kochschen Angaben über die Be
ziehungen der Tier- zur Menschentuberkulose
eingesetzt wurde, hat nunmehr ihre Arbeiten ab

geschlossen. Auf das Gesamtergebnis und die
Folgerungen, die die englische Kommission aus

ihren Untersuchungen zieht, wird beim Vorliegen
des gedruckten Berichts näher eingegangen
werden. Heute soll nur nach den Zeitungs
meldungen über die Ergebnisse der englischen
Kommission berichtet werden, daß diese in

Übereinstimmung mit der deutschen, im Kais.

Gesundheitsamt eingesetzten Tuberkulosekom
mission drei Typen unterscheidet, den Typus
humanus, T. b0vinus und T. gallinaceus, und
gleichfalls zu dem Schlusse kommt, daß sich
beim Menschen nicht lediglich der Typus hu
uranus findet. In Fällen von Phthise beim er
wachsenen Menschen konnte mit wenigen Aus

nahmen der Typus humanus ermittelt werden;
anders dagegen verhielt es sich mit den Fällen
von Darmtuberkulose bei kleinen Kindern.

„Bei kleinen Kindern, die an Darm.
tuberkulose starben, konnte in beinahe
der Hälfte aller Fälle der Bazillus der
Rindertuberkulose als Ursache der

Krankheit festgestellt werden, und zwar
nur dieser Bazillentypus. Ebenso mußte ein sehr
großerTeil von Halsdrilsentuberkulose bei Kindern
und auch bei Erwachsenen auf die Bazillen der

Rindertuberkulose zurückgeführt werden.“ Auf

Grund dieser Feststellungen verlangt die eng
lische Kommission eine Verschärfung der staat
lichen Milchkontrolle. Bekanntlich hat auch die
deutsche Tuberkulosekommission aus dem Er«

gebnis ihrer Untersuchungen die Nutzanweuduug

gezogen, daß mit Rücksicht auf die bestehende
Möglichkeit der Tuberkuloseilbertragung vom

Tier auf den Menschen der Verkehr mit Milch
und Fleisch einer strengen Kontrolle zu unter
werfen sei.

—— Infektion des Kindes durch Tuberkelhszlllen
vom Typus hevlnus. Nach Rotbe (H. 2 der Veröff.
der Robert-Koch-Stiftung zur Bekämpfung der
Tuberkulose) waren unter 76 Fällen von Kinder

tuberkulose einmal in den Bronchial- und Messn

terialdrüsen eines einjährigen Kindes bovine Tib

berkelbazillen bestimmt nachzuweisen, sonst aber

bis auf weitere zweiF‘älle bestimmt auszuschließen.

— Über einen Fall von Infektion des Menschen

mit Rindertuberkulose berichtet Nicht: in Breslau
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(Monatsschr. f. Unfallheilk. 1910, Nr. 'i). Bei

einem Stallschweizer ist aus einem nach

einer Schnittwunde an der Hand sich bildenden

Abszeß der Achselhöhle Eiter entleert werden,

in dem Tuberkelbazillen des Typus hovinus
festgestellt wurden.
— Zur Frage der lnfektlosltlt der Milch ledig

lich resgierender Tiere lieferte Georg Heßler

(l‚-D. Bern) einen interessanten Beitrag. Die
Milch von 61 Kühen dreier Güter, die auf
Tuberkulin reagierten, aber keine klinisch er

keuubaren Merkmale der Tuberkulose zeigten.

wurde an 122 Meerschweinchen verimpft, ohne
daß bei einem der Tiere Impftuberkuloee
auftrat. Auch Mischmilch von je 10 Stück der in
Frage stehenden Kühe ist ohne Erfolg auf Meer
schweinchen verimpft werden.

— Hemegenisierter Rahm mit unzureichendem

Fettgehalt. Professor Dr. Beythien weist im
Jahresberichte des chemischen Untersuchungs

amts der Stadt Dresden darauf hin, daß von

auswärtigen Molkereien in verlöteten Blech—

büchsen homogenisiertc Sahne mit einem Fett

gehalt in den Verkehr gebracht werde, der

erheblich unter dem polizeilich geforderten

(10 Proz.) liege. Gegenüber dem Vorbringen

der Hersteller der minderwertigen Sahne, daß

sie homogenisiert sei und dieselbe Färbekraft

besitze wie 10 proz. nicht homogenisierte, be

merkt Beythien mit Recht, die Sahne sei
keine Farbe, sondern ein Nahrungsmittel.
— Über des Auftreten des Meltstlebers in der

Plesrdie berichtet Mazurt (Bull. et M6m. de
la See. med. des höp. de Paris 1910, Nr. 20).
Die ersten Fälle von Maitafiebcr wurden 1909

in Paris beobachtet, und es konnte die
Einführung kranker Ziegen aus Klein
asien und Spanien als Ursache nachgewiesen
werden. Weitere Fälle sind namentlich im süd

lichen Frankreich beschrieben werden.
Aus der Mitteilung Mazurös geht hervor, daß
auch im Norden Frankreichs Erkrankungen
an Maltafieber vorkommen. Das Blut eines

Patienten gab positive Serumreaktion mit
dem Micrococcus melitansis; drei weitere
Fälle waren wegen des gleichen klinischen Ver

haltens als Maltafieber zu diagnostizieren. Be
merkenswert war das Auftreten von drei Er
krankungen innerhalb einer Familie; eine Über

tragung der Infektion durch Milch oder Käse
von kranken Ziegen konnte ausgeschlossen
werden, doch war eine Epizootie unter den
Schafen als vorhergehendes Ereignis nach
weisbar. Die Fälle zeigten gutartigen Verlauf
mit Neigung des Fiebers zu wiederholten Rezi
diven; starke Schweiße waren eine regelmäßige
Begleiterscheinung, bei zwei Fällen bestand,

Ncuralgie in der Supraorbitalgegend und in der

Wade, von wo die Schmerzen gegen die Achilles

sehnc ausstrahlt6n. Bei den weiblichen Patienten

wurde während des Fiebers Amenorrhöe, in zwei

Fällen nahezu vollständiger Haarausfall, in einem

Fall Ödem des Gesichts beobachtet. Die Be_
handlung bestand in Bettruhe, flüssiger Kost und

in zeitweiliger Verabreichung kleiner Dosen von

Chinin und Kalomel.

Tagesgeschichte.- Auszeichnung. Dem Direktor des Gesund
heitsamts der Landwirtschaftskammer für die

Provinz Pommern, Tierarzt Dr. H. Schmitt, ist
der Titel „Professor“ verliehen worden. Pro
fessor Dr. Schmitt war nach seiner Approbation
als Tierarzt mehrere Jahre Assistent am Zoo‚

logischen Institut der Universität Würzburg, trat

hierauf in das Hygienische Institut der Tierarzt.

lichen Hochschule zu Berlin als Hilfsarbeiter ein

und wurde von hier aus als Nachfolger Jocsts
zum Leiter des Bakteriologischen Laboratoriums

der Landwirtschaftskammer für die Provinz

Pommern ernannt, um die Bekämpfung der

Rindertuberkulose in der Provinz zu leiten.

Nachdem Schmitt jahrelang in einem überaus
bescheidenen, auf dem Schlachthof zu Stettin

ermieteten Laboratorium gearbeitet hatte, baute

ihm die Landwirtschaftskammcr für die Provinz

Pommern in Anerkennung seiner ersprießlichen

Tätigkeit mit namhaften Kosten in Züllchow bei

Stettin ein großes veterinärbakteriologisches

Institut, das heutige „Gesundheitsamt“ der

Kammer; ein Umstand, der Schmitt seinerzeit
veranlaßte, eine ihm angebotene Professur an

der Tierärztiichon Hochschule zu München aus

zuschlagen. Die wissenschaftlichen Arbeiten

S ch mitts zeichnen sich durch Klarheit,
Gründlichkeit und kritisches Urteil aus. Schmitt
hat sich den neuen Titel durch seine wissenschafb

liche und praktische Arbeit auf dem Gebiete der

Tierscuchenbekämpfung wohl verdient.
— Ehrung des Professors Poels. Wie die

„Tijdschrift v. Veeartsenijk.“ mitteilt, haben die

niederländischen Tierärzte ihrem ausgezeichneten

Kollegen Poels anläßlich seiner Ernennung zum
Professor an der Reichsuuiversität zu Leiden im

Hotel Wittebrug im Haag ein Festmahl ver
anstaltet und seinen Verdienstcn die neidlosc
Huldigung dargebracht, die der unermüdliche,

wackere Kämpe auf dem Gebiete der T ierseuchcn
wohl verdient hat.
——Ehrung des Geh. Reglernngsrsts Professors

Dr. König. Geh. Regierungsrat Prof. Dr. König
ist von der Leitung der Agrikulturchemischen
Versuchsanstalt zu Münster l. Westf.‚ die er
durch seine wissenschaftliche Tätigkeit zu einer
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weit über die Grenzen Deutschlands hinaus hoch

angesehenen Forschungsstätte gemacht hat, Zil

rllckgetreten. Aus Anlaß des Rücktritts von

seinem Amte versammelte sich eine große Anzahl

früherer und jetziger Mitarbeiter und Schüler

Königs in seinem bisherigen Arbeitszimmer zur

Enthüllung einer Büste des Gefeierten, wobei

Professor Dr. Weigmann in Kiel die Verdienste
Königs in einer Ansprache feierte. König
war nicht nur bahnbrechender Agrikulturchemiker,

sondern auch ein führender Nahrungsmittel

chemiker und ein Rufer im Streite der möglichst

weiten Bemessung der Zuständigkeit der letzteren.

König war aber, was sich seine Epigonen ge
sagt sein lassen mögen, gegen jede Verschärfung

des Konflikts mit den tierärztlichen Sachver

ständigen und für den Ausgleich durch private

Verständigung. Möge der verdiente Gelehrte

noch recht lange procul negotiis der von ihm

selbst begehrten Muße genießen!

— Arloing-Denkmal. Ein Komitee, dem der

französische Landwirtschaftsminister, der fran

zösische Unterrichtsminister, der frühere Minister

präsident Leon Burgeois und Geheimrat

Lydtin, letzterer in seiner Eigenschaft als
Präsident der permanenten Kommission der

internationalen tierärztlichen Kongresse, als

Ehrenpräsidenten angehören, fordert zu Bei

trägen zwecks Errichtung eines Denkmals für

S. Arloing auf. Wer mindestens 25 Franken
beiträgt, erhält eine Bronze-Plakette mit dem

Bildnis Arloings. Beiträge sind u. a. zu senden
an Herrn Maignon, Arbeitschef an der Tier
iirztlichen Hochschule zu Lyon.

— Fortblldunqskursus in der Milchhyglene an

der Tierärztlichen Hochschule zu Berlln. Auf viel

fachen Wunsch findet vom 7. bis 12. August d. J.
erfreulicherweise an der Tierärztlichen Hoch—

schule zu Berlin ein Fortbildungskursus in

der Milchhygiene für Tierärzte statt. Die
Teilnehmergebühr beträgt 20 M. Meldungen sind

an das Rektorat zu richten, von dem auch der

Übersichtsplan der Vorlesungen zu beziehen ist.

Es werden folgende Vorlesungen stattfinden:

1. Rektor Prof. Dr. Eberlein: Ein
führender Vortrag. . .

2. Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Schmaltz:
Anatomie und Entwicklung der

Milchdrilse . . . . . . . . . 1 Stunde.

3. Prof. Dr. Abderhalden: Physio
logie der Milch (Kolostrum)

4. Derselbe: Physiologische Chemie

der Milch (allgemeine Eigen

schaften,Eiweißstotfe, Zucker, Fett,

verschiedene Milcharten) . . .

5. Derselbe: Fermente in der Milch

und deren Nachweis .

1 Stunde.

Stunden.

6. Derselbe: Über an von Arznei

mitteln in die Etui . . . . .i4smnden
7. Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Schlitz:
Tuberkulose und Tuberkulin . . 2Stunden.

8. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Frosch:
Milchhygiene. — Bakterien und

Sehutzstoffe, Übertragung von

Krankheiten durch die Milch . . 38tunden.

9. Derselbe: Biologische Unterschei

dungsmethoden der Milcharten . 1 Stunde.

10. Geh. Reg-Rat Prof. Eggeling:
Milchtiere . . . . 1 Stunde.

11. Derselbe: Stallhygiene . 1 Stunde.

12. Derselbe: Krankheiten des Euters 2Stunden.

13. Prof. Dr. Kärnbach: Fütterung
der Milchtiere. . 2 Stunden.

14. Abteilungsvorsteher Bongert:
Milchgewinnung, Transport, Ver
kauf, Behandlung derselben im

llause . . . . . .28tunden.

10. Derselbe: Milchgesetzgebung und

polizeiliche Milchuntersuchungs

methoden . . 52Stunden.

16. Derselbe: Milchversorgung der

Städte. ——Kindermilch . ‚ 1 Stimde.

17. Derselbe: Produkte der Milch

(Butter, Käse, konservierte Milch

usw.). . . . . . . 1 Stunde.

18. Derselbe: Besichtigung von Molkereien,

Milchkuranstalten und ähnlichen Anlagen

(an drei Tagen nachmittags).

— Besuch der lnternatlonalen Hygiene-Aus

stellung zu Dresden durch Studierende der Tierärzt

Iichen Hochschulen. Die Studierenden der Tier

ärztlichen Hochschule und der Militiirveterinitr

akademie zu Berlin besuchten unter Führung

der Geheimräte Schütz und Frosch, des Pro
fessors Abderhalden und der Abteilungsvor
steher Dr. Knuth und Bongert vom 13. bis
1:3. Juli die Internationale Hygiene-Anstellung
in Dresden. Kurze Zeit zuvor hatten Studierende
der Tierärztlichen Hochschule zu Dorpat der

Dresdener Ausstellung unter Führung des Pro

fessors Bappich einen Besuch abgestattet.
Diese Beispiele verdienen allgemeine Nach

ahmung, da den Studierenden kaum bei einer

anderen Gelegenheit soviel ungemein lehrreiches

Anschauungsmaterial auf dem Gebiete der

Hygiene dargeboten werden dürfte, wie auf der

Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden.

— Öffentliche Schlachthöfe. Der Bau öfient

licher Schlachthöfe ist beschlossen in Gollllb
in Westpreußen und Altona. Ein Neubau oder

durchgreifender Umbau des öffentlichen Schlacht

hofes ist geplant in Leobschiitz.
Die Eröffnung des neuerbauten öffentlichen

Schlachthofes steht bevor in Lublinitz (l
. Sep'



tember); die Baukosten haben 135000 M be

tragen.

Erweiterungsbauten sind beschlossen in

Ortelsburg in Ostpreußen (Neubau einer Kühl
anlage und Umbau der Schlachthallen), Sohn eide
mühl (Erweiterung der Vorhalle, des Kühl
und Pökelraumes sowie der Darmwäscherei),
Preußisch-Holland, Angermünde (Kosten
betrag 25000 M) und Aue (Kostenbetrag
81400 M).
—- Privatschllchtereien, deren Errichtung nach

der Gewerbeordnung einer besonderen Ge

nehmigung bedürfen, sind in Preußen im Jahre

1910 insgesamt 1450 eingerichtet werden.

—» Die Errichtung eines Vstarislrpellzslhureaus

auf dem stldtischen Schlachtvlehhof In Hannover,

das die Anfragen über Zufuhr von Sperrvieh

beantworten und die Anmeldungen solcheu\'iehes

entgegennehmen soll, ist vom Minister für Land

wirtschaft, Domänen und Forsten durch Erlaß

vom 17. Mai d. J. auf Antrag des Regierungs
präsidenten in Hannover genehmigt werden.

-— Zur Einrichtung von Ozonlslerungsanlsgen

in den Kühlhäusern der städtischen Schlachthöfe.
Die Stadtverordnetenversammlung zu Aachen
beschloß auf den Antrag der beiden dortigen

Fleischerinnungen die Einrichtung einer Omni—

sierungsanlage im Kühlhaus des öffentlichen

Schlachthofes.
—— Dle „Hasiauer Fleischbaschauatflre“. Vor

einiger Zeit machte eine Notiz unter obigem
Stichworte die Runde durch die Blätter Deutsch

Böhmens. Der Distriktsarzt Dr. Kr. in Haslau

hatte das Fleisch einer Kuh nach Untersuchung
der Lunge und Feststellung tuberlrulöser Ver

änderungen in ihr zur Kochung bestimmt. Die

Stadtticrärzte H. und B. sowie der Bezirks

tierarzt H. widersprachen diesem Gutachten, da
es sich um lokale Lungentuberkulose bei einem

gut genährten Tiere handelte. Laut amtlichem

Bescheide der Statthalterei Prag an die deutsche
Sektion der Landesgruppe Böhmen des Vereins
der Tierärzte Österreichs wurden nach dem

übereinstimmenden Befunde der drei genannten
Tierärzte im unteren Teile des linken Lungen

tlügels der Kuh mehrere bis walnußgroße, im

rechten Lungenfltigel ein haselnußgroßer, ver_

käster tuberkulöser Herd vorgefunden. Diese

Herde waren von der Umgebung genau ab

gegrenzt, die Bronchial- und Mittelfelldrüsen

waren nur ganz wenig vergrößert und mit linsen

großen verk3sten, teilweise bereits verkalkten

Tuberkelkuötchen durchsetzt. Erweichungsherde

fehlten, ebenso Erscheinungen einer frischen

Blutinfektion. Alle übrigen Eingeweide und
Organe sowie die Fleischlymphdrüsen erwiesen

sich bei der Untersuchung als frei von Tuber

kulose. Somit konnte das Fleisch der Kuh nach

Entfernung der veränderten Teile für genuß

tauglich ohne Einschränkung erklärt werden.

„Ausdrücklich“, sagt der Bescheid der Prager

Statthalterei‚ „maß bemerkt werden, daß die

Untersuchung der Lunge und der dazu gehörigen

Lymphdrüsen allein für eine einwandfreie, dem

heutigen Stande der Wissenschaft entsprechende

sanitätspolizeiliche Beurteilung des Fleisches des

fraglichen Schlachttiercs nicht ausreichend ist.“

Der Fall würde des allgemeinen lnteresses

entbehren, wenn sich nicht der Leiter des Hygieni
sehen Instituts der deutschen Universität in

Prag, dem Dr. Kr. die Lunge des streitigen
Tieres übersandt hat — auch lediglich auf Grund

der Untersuchung der Lunge - den: Gutachten
des Dr. Kr. angeschlossen und hierbei in wenig
freundlicher Weise über die tierärztliche Begut

achtung geäußert hätte. Aus diesem Grunde

war die amtliche Klarstellung des Falles und

seiner Beurteilung erwünscht.

-— Zur Durchführung der neuen Vorschriften

über die Untersuchung der In die deutschen See

quarantlneanstalten zur Einfuhr gelangenden Rinder.

Professor Dr.Bang in Kopenhagen hat. in seiner
Eigenschaft als Veterinärphysikus von Däne

mark im letzten Heft der „Maanedsskrift for

Dyrlaegcr“ den dänischen Kollegen die Vor

schriften mitgeteilt, die am 1. Juli d. J. über
die Untersuchung der in die deutschen See

quarantäneanstalten eingehenden Rinder auf

Tuberkulose in Kraft getreten sind, und dabei
auch auf das Verfahren mit denjenigen Quarantäne
rindern hingewiesen, die nach der Schlachtung
als bedingt tauglich oder minderwertig befunden

werden und deren Gesamtzahl nach den bi

herigen Ermittlungen nur etwa 0,43 Proz. be

trägt. Schweden hat den künftigen Leiter

der Ausfuhrqnarantüneanstalt zu Malmö, Lehns

veterinä.r Dr. Brante, nach Deutschland ent<
sandt, um hier die Methodik der klinischen

und bakteriologischen Untersuchung der Rinder

auf Tuberkulose, wie sie bei einer Reihe von

Landwirtschaftskammern durch besondere Tier
ärzte geübt wird, kennen zu lernen. Die Aus

fuhrländer haben es nunmehr in der Hand, durch

sorgsame Voruntersuchung der für die deutschen

Seequarantäneanstalten bestimmten Rinder eine

glatte Erledigung der Einfuhr herbeizuführen

und den Prozentsatz derjenigen Rinder, die nach

der Schlachtung für bedingt tauglich oder minder

wertig erklärt werden müssen, auf ein Minimum

herabzudrücken.
— Einfuhr von Rindern aus Seequsrutlne

anstalten nach Württemberg. Die Einfuhr von

Rindern, die aus Dänemark, Schweden und Nor

wegen über die an der Seegrenzc bestehenden
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Quarantäneanstalteu eingebracht werden, ist

nunmehr auch in die öfientlichen Schlachthiiuser

zu Stuttgart, Eßlingen‚ Heilbronn und
Ulm zugelassen.
— Versuch der Einfuhr von Pferdedärmen.

Durch das Auslandsfleischbeschauamt zu Stettin
sind im vergangenen Jahre 18 Fässer gesalzener
sowie 7 Kisten und 6 Ballen trockener, als
Rinderdärrne deklarierter Pferdedänne russischer

Herkunft beschlagnahmt werden. Das hierauf

gegen die Einfiihrer eingeleitete Strafverfahren
endigte mit Freisprechung, da die Angeklagten

glaubhaft angaben, die Sendung sei für das Aus«

land bestimmt gewesen und nur versehentlich

der Beschaustelle in Stettin vorgelegt werden.

— Wegen Inverkehrbringens gesundheitsschäd

lichen Fleisches ist vom Landgerichte Straubing
die Miillersfrau M. zu vier Tagen Gefängnis ver

urteilt werden. Frau M. hat eine in ihrem

Stalle verendete Kalbin nachträglich abstechen,
ausschlachten und das Fleisch einsalzen lassen.
Vier Personen, die von dem Fleische
genossen haben, sind erkrankt. Die von
der Angeklagten eingelegte Revision, die sich

auf ihre Unkenntnis der Gesundheitsschädlichkeit

des Fleisches stützte, wurde vom Reichs
gericht verworfen.- Fleischvergiftungsn. Nach dem Genuß von
Fischsiilze ist der „Allg. Fleiseh.-Ztg.“ zufolge
ein Postbote in Leipzig schwer erkrankt.
In Bernburg haben sich nach Genuß von

Hackfleisch Erkrankungen eingestellt. Das

gehackte Fleisch stammte von einem Schweine,
das der amtlichen Schlachtvieh- und Fleisch
bcschau unterlegen und weder vor noch nach

der Schlachtung Krankheitserscheinungen ge

zeigt hatte.

In Reichenbach i. V. sind Erkrankungen
nach Genuß von leicht geräucherter Bratwurst
aufgetreten, die einen leichten Verlauf nahmen.
In der verdächtigen Wurst sollen durch die
Königliche Zentralstelle für öffentliche Gesund
heitspflege in Dresden Paratyphus-Bazillen
festgestellt werden sein.
— Wegen Verwendung eines Natriumhenzoat

enthaltenden Konservierungsmittels zu Hackfleisch

und gleichzeitigen Zusatzes von Wasser zu dem

Fleische wurde der Metzgermeister V. in Düssel

dorf zu 70 M Geldstrafe verurteilt. Der Stadt
chemiker Dr. Loock führte als Sachverständiger
aus, das zu dem Fleische zugesetzte Konser

vierungsmittel habe aus benzoesaurem,
phosphorsaurem und essigsaurem Natrium
bestanden und besitze die Eigenschaft, dem

Fleische ein besseres Aussehen zu verleihen.

——Zulässigkeit der Benzoesäure als Zusatz zu

Margarine? Von Behre ist darauf hingewiesen

werden, daß die Margarinefabrikation neuerdings

in großem Umfang Benzoesäure als Zusatz zu

ihrem Fabrikate verwende, um es mit einem

höheren Wassergehalt in den Verkehr bringen

zu können. Ohne diesen Zusatz würde die

wasserreiche Margarine rascher Verderbnis an

heimfallen. Wie die „Molkerei-Zeitung Berlin“
(1911, Nr. 27) hervorhebt, bezeichnet die Inter

essenvertretung der Margarine- Industrie die

Benzoesiiure als regelrechten Bestandteil der

Margarine. Die Wohlfahrtspolizei ist dagegen

anderer Ansicht, und mehrere Staatsanwälte

haben die. öffentliche Anklage wegen Zusatzes

von Benzocsäure zu Margarine mit der Be

griindung erhoben, daß der Zusatz eine mangel

hafte Bescbaffenheit der Margarine zu ver

decken geeignet sei. Das Oberlandesgericht
Dresden hat nun in der Sache folgende Ent
scheidung gefällt, die nicht verfehlen wird,

Aufsehen zu erregen: Bei der Margarine
fabrikation handle es sich um einKunstprodukt,
nicht um ein Naturprodukt, wie Butter, Milch usw.

Dann finde durch den Zusatz von Benzoesäure

keine Vortfluschung einer besseren Ware beim

konsumierenden Publikum statt, und ferner werde

die Benzoesäure nicht zur Verdeckung etwaiger

Mängel der Margarine verwendet. Das Oberlandes

gericht steht sonach auf dem Standpunkt daß die

Benzoesäure als Konservierungsmittel bei der

Margarinefabrikation verwendet werden dürfe. -
Mit dieser Entscheidung diirfte das letzte Wort
in der Angelegenheit nicht gesprochen sein.

— Maul- und Klauenseuche in Dänemark und

England. In Lykkby auf Laugeland ist

Zeitungsnachrichten zufolge anfangs Juli d. Js.
ein Fall von Maul- und Klauenseuche festgestellt
werden, weswegen die Ausfuhr von lebendem

Vieh aus Langeland verboten wurde.
Nach einer Mitteilung vom 5. Juli d. Js. ist

in Ilounslow in der Grafschaft Middlesex
die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen.
— Einfuhr überseeischen Schlachtviehs nach

Belgien. Die belgische Regierung hat nach der

„Allg. Fleischer—Zeitung“ die Einfuhr über

seeischer Schlachtriuder über Antwerpen nach
Brüssel und Cureghem gestattet. Bisher

mußte überseeisches Rindvieh im Schlachthaus
zu Antwerpen binnen 3 Tagen geschlachtet
werden.
— Verbot der Einfuhr argentinischen Fleisches

nach Österreich. Das Österreichische Ackerbau—

ministerium hat die Einfuhr gefrorenen argenti
nischen Fleisches nach Österreich verboten.

— Kommunale Milchvlehhaitung. Die Sindt

Dortmund hat zur Versorgung ihrer Kranken
anstalten mit Milch in einer benachbarten
Gemeinde eine Gntswirtschaft erworben und
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zur Errichtung eines lllnsterstalles für 60 Kühe

daselbst den Betrag von 66500 M ausgeworfen.
—- Auch eine „Sanitätemllch“. Der frühere

Leiter der „Sanitätsmolkerei“ Mistclgau H.
wurde zu 50 M Geldstrafe verurteilt, weil er der

Milch im Sommer Natriumbikarhonat zusctzte,

um sie „haltbarer“ zu machen
— Typhusverschleppusg durch Mllch. Zu der

im letzten Hefte dieser Zeitschrift (S. 334) ge

meldeten Typhusepidemie in Schneidemllhl :
ist noch nachzutragen, daß die weiteren Fest

stellungen zweifelsfrei ergeben haben, daß die

Verschleppung der Seuche durch Milch, und

zwar durch Milch aus der dortigen Zentral

molkerei, stattgefunden hat. Nachdem die

)lolkerei geschlossen und das Inverkehrbringen

gekochter Milch angeordnet werden war, ist

die Epidemie erloschen. Insgesamt sind

250 Personen erkrankt.
— Der Internationale Tuberkulosekongreß, der

Ende September d. J. in Rom stattfinden sollte,
ist auf April 1912 verschoben werden.
—- Der slohste lutsrnstlensle Tierlrztllche

Kongreß, der, wie bekannt, in London stattfindet,
wird wahrscheinlich Ende Juli oder Anfang
August 1914 tagen.
— Der V. Internationale Kongrel für Milchwlrt

schaft. Der V. Internationale Kongreß für Milch
wirtschaft, der in den Tagen vom 28. Juni bis
1.Juli in S te ckholm abgehalten werden ist, hatte
eine ungewöhnlich starke Beteiligung aus aller
Herren Ländern zu verzeichnen. Die meisten
Teilnehmer, deren Gesamtzahl an die 900 betrug,
waren Deutsche, darunter außer dem Bericht
erstatter Geheimrat Kellner, die Professoren
Henne Martiny, Vietb, Weigmann, Ab
teilungsvorsteher Obertierarzt Bongert, Physi
kus Sieveking. Von anderen Staaten war
Frankreich durch den früheren Landwirtschafts
minister Viger und den Professor an der Lyoner
Tierärztlichen Hochschule Porcher, Österreich
durch den Ministerialdirektor Ertl, Sektionsrat
von Kripp und den Meiereikonsulenten
Charousek, Ungarn durch Graf Pallt‘fy,
Ministerialrat Serben und Ministerialsckretär
Dr. Körfer, Rußland durch Exzellenz Nagors ky,
den Chef des Veterinürwesens, Holland durch
das Senatsmitglied von Kessenich, Dänemark
durch die Professoren Böggild und Orla
.lensen vertreten. Selbst Japan hatte Vertreter
entsandt in der Person des Direktors der Tokioer

'I'ierärztlichen Hochschule Katsushima‚ eines
Schülers der Tierilrztlichen Hochschule zu Berlin,
und des Sachverständigen im Landwirtschafts

ministerium Sato. Die feierliche Eröffnung des
Kongresses fand am 28. Juni in der Musik
akademie unter dem Ehrenvorsitz des Prinzen

Karl von Schweden statt, der sich hierbei Vor.
treter fremder Staaten vorstellen ließ. In der Er

fonungssitzung hielt?rofessor0rlaJensen einen
fesselnden Vortrag über die Kilsereifung. Am

Nachmittage folgte ein (iartenfest im Königlichen

Schlosse, bei dem die fremden Vertreter und

sonstige Teilnehmer von S. M. dem König von

Schweden in leutseligster Weise ins Gespräch

gezogen wurden. Vom 29. Juni bis 1. Juli
dauerten die Sektionssitzungen mit der be

kannten Tagesordnung. Sektion l: Futtermittel
und Qualität der Milch, Einfluß der Düngemittel
auf die Beschaffenheit der Milch, Bedeutung der

Kontrollvcreine für die Milchproduktion, Tier

tlrztliche Kontrolle der Milchvichbesttlnde, Ärzt
liche Kontrolle des Stallpersonals; Sektion ll:
Anforderungen an die zum Verbrauchs bestimmte
Milch, Wert der verschiedenen Untersuchungs
methoden für die Beurteilung der Milch, Be

wertung der homogcnisierten Milch, Kiisekontrolle
und Fachausbildung der Milchproduzenten und
des Molkereipersonals. Die zu den verschiedenen
Gegenständen gefaßten Beschlüsse sollen später
im Wortlaut mitgeteilt werden. Rllhmend er
wähnt sei nur, daß der Kongreß in ganz aus
gezeichneter Weise vorbereitet und organisiert
war, und daß hierfür dem Präsidenten des
Kongresses, Landestierarzt Medizinalrat G u st av
Kjerrulf, sowie seinem getreuen, umsichtigen
und tatkräftigen Helfer, dem Dozenten an der
landwirtschaftlichen Versuchsstation Dr. Uhr.
Barthel, uneingeschränktes Lob zu zollen ist.
Auch der nimmermilden, stets liebenswürdigen,
alle Sprachen beherrschenden Frau Dagmar
Waldner werden die Kongreßteilnehmer ein
dankbares Andenken bewahren. Die Zeit, die
die Sektionssitzungen übrig ließen, war Be
sichtigungen sehenswerter Einrichtungen,darunter

der neuen Tierärztliehen Hochschule, des neuen,
mit einem Kostenaufwand von ‘2'/, Millionen er
bauten stiidtischen Schlachtvichhofcs, der Land

wirtschaftlichen \'ersuchsstation, des Muster

gutes Hamra der Aktiengesellschaft „Separater“
mit lauter tuberkuloscfrcien Ayrshire-Ktlhsn,

gewidmet, die Abende festlichen Veranstaltungen,
bei denen die nordische Gastlichkcit das Ausland

bezauberte. Diese beispiellose (iastlit:hkeit er

fuhren auch die Teilnehmer der Exkursionen, die
nach Beendigung des Kongresses stattfanden,

jedenfalls die Teilnehmer an der Fahrt nach
Gothenburg‚ der ich mich angeschlossen habe.
Einzelne Landwirte, wie die Herren O. Ekman,
Baron Th. Adelsviird, A. G. Hunström, Graf
Gilbert Hamlltou, landwirtschaftliche Körper
schaften, wie der Molkereiverband von Eskils
tunu, die Hilllekis-Gescllschait zu Kinnekulle
und der (iartenverein zu (iothenburg, wett
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eiferten, den Exkursionsteilnehmern während der

schönen, landwirtschaftlich und landschaftlich

interessanten Fahrt größte Gastfreundschaft zu

erweisen. Ich selbst habe den Kollegen von

Stockholm für den fröhlichen Abend auf Vaxholm
zu danken, der mich mit vielen alten Bekannten

zusammenbrachte, und bei dem ich auch die

beiden Männer kennen lernte, die die Tuber

kulosebekämpfung in Schweden mit so großem

Geschick leiten, Regner und. Stenström.
Dieser Auftakt zu dem hohen Liede der alt
germanischen Gastfreundschaft, die ich in

Schweden genoß, wird zu meinen schönsten Er.

innerungen gehören.

Bei den Teilnehmern des V. Internationalen

Kongresses für Milchwirtschaft herrschte nur eine
Stimme darüber, daß der Kongreß sehr gut ge
lungen war, und daß es dem Lande, das den

nächsten Internationalen Kongreß für Milchwirt
schaft zu sich einlädt, schwer werden dürfte,

Veranstaltungen zu trefi'en, wie sie den Teil
nehmern des Kongresses in Schweden in so

reichem Maße und in so vorzüglicher Vorbereitung

geboten worden sind. Ostertag.

Personalien.
Ernennungen. Landestierarzt Zündel zu

Straßburg i. Eis. zum Kais. Regierungsrat; die

Tierärzte Dr. Burow in Dresden zum Privat
dozent für Tierseuehen und Impftherapie an der
Tierärztlichen Hochschule daselbst; Dr. G0 ttlieb
Sauter zum Assistenten am Tierhygienischen

Institut in Freiburg i. B.; Bezirkstierarzt Dr. Karl
Gasteiger in Deggendorf zum Sachverständigen
derKgl.Versicherungskammer in München; G e 0 r g

Wendt zum Vertrauenstierarzt für Tuberkulose
tilgung und Hygiene in der Allgemeinen Königs

berger Molkereigenossensehaft (vorm. Holsteiner

Molkerei); Schlachthofdirektor M e nz el in Königs
hütte zum komm. Kreistierarzt in Tuchel; Dr.
L. Lii t hzum Schlachthofdirektor in Neuwied a. Rh.:
Distriktstierarzt Z i mm e r zum Schlachthofdirektor
in Pirmasens; A. J. Hoffmann in Strehlen zum
stellv. Schlachthofdirektor in Tarnowitz; Jung
claus in Hamburg zum Polizeiticrarzt daselbst;
O. Meyer, bisher Assistent an der Tierärzt
lichen Hochschule in München, zum Schlachthof

tierarzt in Mannheim; Dr. Urban in (‘öthen zum
Schlachthoftierarzt in Halle a. S.; Karl Trothc
aus Halle a. S. zum Stadttierarzt in Weilheim

a. Teek; Otto Buhl in Rottweil zum Stadttier
arzt in Groß-Sachsenheim; Richard Bergmann
zum Schlachthoftierarzt in Magdeburg; Polizei
tierarzt Dr. Schmutzer in Waldheim i. Sa. zum
bayerischen Grenztierarzt im Hauptamt in Kuf

. erden 4. Klasse.

stein; Karl Gab erd au, städt. Tierarzt in Kuss],
zum Distriktstierarzt in Pirmasens; Dr. Hagena

in Duisburg-Meiderich zum Polizeitierarzt in

Hamburg; Stadttierarzt Franz Spang in Mück
milhl zum Stadttierarzt in Schussenried.

Auszelchnungen. Es wurde verliehen dem

Professor Regenbogen in Berlin das Fürstlich
Waldeckische Verdienstkreuz 3. Klasge; den

Schlachthofdirektoren H. Sickcr in Neustadt
(0.-Schl.) und Wichterich zu Polch der Kronen

Geheimer Regierungsrat Pro

fessor Dr. Ostertag ist von der Vereinigten
Medizinischen Fakultät der Universität Gießen

sowie von der K. und K. Tierärztlichen Hoch

schule zu Wien zum Dr. um]. vet. bom>ris musa

promoviert werden.
'

Vakanzen.
C ö th e n: Schlachthofassistenztierarzt, 2000 M

Gehalt. 150 M \‘l’ohnungsgeldzuschuß. Meldungen

an den Magistrat.

Frankfurt a. M.: Tierarzt-Stellvertreter zum
l.0ktober. Gehalt monatlich 250 M. Bewerbungen
bis 15. August er. an die Direktion des städtischen
Schlacht- und Viehhofes.

Hörde: Schlachthofinspektor, 3600 M Gehalt,
steigend nach fünf, drei und fünf Jahren um je

600 M, nebst 600 M Wohnungsgeldzuschuß. Be

werbungen an den Magistrat.

Kusel: Tierarzt für die Fleischbeschau,
1200 M Fixum. Meldungen beim Bürgermeisteramt.

Neustadt, O»Sehl.z Schlachthofdirektor,
2800 M Gehalt, steigend alle drei Jahre um

200 M bis zum Höchstbetrago von 4000 M, nebst

freier Wohnung, Licht und Brand. Meldungen
an den Magistrat.

Rostock: Schlachthoftierarzt, 3000 M Ge

halt. Meldungen an die Deputation zur Ver

waltung des Schlachthofes.

Stargard i. Pomm.: Assistenztierarzt zum
20. August. Gehalt jährlich 1800 M nebst freier

Wohnung usw. Bewerb. baldigst an Schlacht

hofdirektor Ziihl.
Waldheim i. Sa.: Schlachthofdirektor und

Polizeitierarzt, Gehalt 3600—4200 M und 350 M

Wohnungsgeldzuschuß für Verheiratete, 175 M

für Unverheiratete. Privatpraxis innerhalb der
Stadt gestattet. Meldungen sofort an den Stadt

rat. Tierärzte, die bereits an Schlachthöfen tätig

gewesen sind, erhalten den Vorzug.

Znin (Posen): Schlachthoftierarzt zum

1. Oktober d. Js.‚ Gehalt 2400 M nebst freier

Wohnung und Feuerung. Anstellung nach sechs

monatiger Probedienstzeit ohne Pensionsberech

tigung. Meldungen an den Magistrat.

Verantwortlicher Redakteur (cakl. lnseralcnteil): Dr. Osiertag lu Berlin. —- Verlag von Richard Schoetz in Berlin.
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Schlußbericht der englischen „Royal

Commission on Tuberculosis“ über die

Beziehungen zwischen Menschen- und

Tiertuberkulose.

Im letzten Hefte dieser Zeitschrift ist
bereits auf das Erscheinen des Schluß

berichts der im August 1901 eingesetzten

englischen Tuberkulosekommission hin

gewiesen worden. Nachstehend sollen

die Folgerungen wiedergegeben werden,

die die englische Kommission aus ihren

zahlreichen Versuchen zieht.

Bei Rindern findet sich in Fällen
von natürlicher Tuberkulose immer
ein und derselbe 'l‘nberkelbazillen
typus, der Typus bovinus. Er ist
hochgradig virulent für Rinder, Kaninchen,

Schimpansen und andere Affen, Meer

schweinchen, Ziegen,Schweine und Katzen.

Hunde sind sehr widerstandsfähig, ebenso

Ratten und Mäuse. Spritzt man Ratten
und Mäusen Rinderluberkelbazillen intra
peritoneal ein, so können sich diese stark

vermehren, sowohl in den Organen wie

auch im Blute; es kommt aber nicht zur

Bildung von Tuberkeln. Beim Geflügel

bewirkt der Rindertnberkelbazillns, wenn

er intravenös eingespritzt wird, in etwa

50 Proz. den Tod; es kann zur Ans

bildung von Tuberkeln in der Lunge und

von nekrotischen Herden in der Leber
kommen. Bei Pferden erzeugt der Rinder
tuberkelbazillus in mäßigen Dosen weder

subkutan noch durch Verfiitterung fort

schreitende Tuberkulose; 10 mg in

travenös eingespritzt, töten das Tier in
20 Tagen durch akute Tuberkulose.

Durch fortgesetzte Weiterzüchtnng wurde

l
l

‘eine Verminderung der Virulenz nicht
beobachtet, in einem Falle nicht einmal
nach vier Jahren.
Beim Menschen finden sich
drei Gruppen von Tuberkelbazillen.
Gruppe I stimmt vollkommen überein mit
dem Rindertnberkelbazillus; Gruppe II
findet sich in der Mehrzahl der Fälle
und ist der eigentliche Typus humanus;
Gruppe III zeigt einige Abweichungen
gegenüber den beiden andern. Der Typus

humanus (Gruppe II) zeigt nur geringe
Virulenz für Rinder, Kaninchen, Ziegen,

Schweine, Katzen und Hunde. Er ist
virnlent für Menschen, Schimpansen, an

dere Affen und Meerschweinchen. Geflügel

verhält sich ihm gegenüber genau so wie

gegenüber dem Typus bovinus. In einem
Falle erhielt ein Pferd 50 mg subkutan,
es zeigte nur lokale Veränderungen.

Durch fortgesetzte Kultivierung ver—

änderte sich der Typus humanns nicht.

Der Vogeltuberkelbazillns ist virulent

für Geflügel und von den Säugetieren

nur für Kaninchen und Mäuse.

Insgesamt wurden untersucht 30 Fälle
von Rindertuberkulose: es fand sich stets

der Typus bovinus.

Beim Menschen fand man in 14 Fällen
Von primärer Lungentuberkulose
stets den Typus humanus. Unter
28Fällen von Sputnmuntersuchungen
fand sich 20mal der Typus humanus
und 2 mal der Typus bovinus.
In den je 3 Fällen von allgemeiner

Tuberkulose und tuberkulöser Meningitis

wurde nur der Typus humanns gefunden.

Unter den 5 Fällen von Bronchial



drüsentuberkulose zeigte sich 3mal
der Typus humanus, 2mal sowohl
der T. humanus wie der bovinus. In
den 9 Fällen von Halsdrüsentuber
kulose fanden sich 6mal mensch
liche, 3mal bovine Tuberkel
bazillen. Unter 29 Fällen von pri
märer Abdominaltuberkulose fanden
sich 14ma1 bovine, l3mal mensch
liche Tuberkelbazillen und 2mal
eine Mischung von beiden. In
14 Fällen von Gelenk- und Knochen
tuberkulose war 13mal der Typus
humanus der Erreger; in einem Falle
konnte die Untersuchung nicht zu Ende

geführt werden. Die 3 Einzelfälle von

Hoden-‚ Nieren-‚ Nebennierentuberkulose

zeigten nur menschliche Tuberkelbazillen.
Von Lupus wurden 20 Fälle unter

sucht. Die Kultur aus einem derFälle
war ein ausgesprochener Typus
bovinus, 6 stimmten in den Kultur
merkmalen mit denen des Typus
bovinus überein. Diese 6 Stämme waren
aber weniger virulent für das Kalb
und das Kaninchen; bei Meerschweinchen
und Affen war die Krankheit weniger
schwer als die, die durch eine gleiche

Dosis von Rinder- oder Menschentuberkel

bazillen erzeugt wurde. In einem Falle
wuchs der Lupusbazillus wie eine
bovine Kultur, seine Virulenz für
das Kalb war aber nicht größer als
die des humanen Tuberkelbazillus;
intravenös wurde bei Kaninchen tödliche,
subkutan chronische Tuberkulose hervor

gerufen, und die Virulenz für Affen und

Meerschweinchen war geringer als die

der bovinen oder humanen Bazillen. In

einem andern Falle waren die Kultur

merkmale bovin, aber die Kolonien auf

Serum waren leicht pigmentiert. Das

Virus hatte geringere Virulenz für das

Kalb als der humane Bazillus, und für das

Kaninchen war sie sogar noch geringer;
sie war geringer fiir das Meerschweinchen

und viel geringer für den Affen als die des
humanen oder bovinen Typus. In 2 Fällen

wurden menschliche Tuberkelbazillen

isoliert (Gruppe II). In 5 Fällen fanden
sich in bezug auf Wachstum und Virulenz

für Kalb und Kaninchen dem Typus
humanus gleichende Bazillen, aber diese
waren weniger virulent für den Affen

und das Meersclnveinchen. Die letzten
4 Fälle zeigten Bazillen mit den Kultur

merkmalen des Typus humanus; die

Bazillen hatten aber eine außerordentlich

geringe Virulenz für Kalb und Kaninchen
und eine verminderte Virulenz für Affen

und Meerschweinchen. Die aus diesem ver

schiedenen Lupusfällen isolierten Bazillen

behielten ihre Eigenschaften sowohl nach

der Weiterkultivierung als nach dem

Aufenthalt im Tierkörper
Schweinetuberkulose. Unter 59
Fällen fand sich 50mal der Rinder
tuberkelbazillus (18mal bei lokaler, 32mal
bei allgemeiner Tuberkulose); 3mal

der menschliche Bazillus bei lokaler
Tuberkulose; 5mal der Vogel
tuberkelbazillus bei lokaler Tuber
kulose; 1 mal Vogel- und Rinder
tuberkelbazillen, und zwar in einem
Fall von generalisierter Tuber
kulose.
Pferdetuberkulose. Es wurden

5 Fälle untersucht. Bei dem ersten
Tiere war Tuberkulose der Mesenterial

drüsen und der Milz vorhanden; bei dem

zweiten nur Tuberkulose der Mesenterial

drüsen; bei dem dritten nur Milztuber

kulose; bei den letzten beiden Tieren

Tuberkulose der Mesenterialdrüsen, der

Milz und der Lungen. In allen Fällen
wuchsen die Bazillen wie Rinder
bazillen. In Fall l, 3 und 5 stimmten
sie auch in der Virulenz mit diesen über

ein. Der Stamm von Fall 2 war für
Kälber, subkutau eingespritzt, nicht viru
lenter als der menschliche Bazillus; für

Kaninchen war er mäßig virulent. Eine

ähnliche geringe Virulenz wie der Stamm
2 zeigte der Stamm 4.

Tuberkulose bei andern Säuge
tieren. Aus einem Gnu aus den:
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Zoologischen Garten, das an allge

meiner Tuberkulose gestorben war, wurden

nur menschliche Tuberkelbazillen
isoliert. Auch eine Antilope, ebenfalls
aus dem Zoologischen Garten, mit ausge

dehnter Lungentuberkulose, enthielt nur

Bazillen des Typus humanus. Außen
dem fand sich bei einem Rhesus-Affen
und einem Schimpansen der Typus
humanus, bei einer Katze in den Mesen
terialdrüsen der Typus bovinus.
Zum Schlusse werden die 3 nachstehen—

den Hauptfragen ausführlich beantwortet:

I. Sind fierisclzo um] mensrhlw/ze

’I'nl12/‘lmlose illMi/isrhf’

Der Menschentuberkelbazillus und der
Rindertuberkelbazillus sind morphologisch

nicht zu unterscheiden, aber ausgesprochen

verschieden in bezug auf ihre Kulturen
und ihre Fähigkeit, Krankheit bei den
einzelnen Tieren hervorzurufen. Der

Typus humanus wächst schneller auf allen

Nährbüden. Einige geringe Ungleich
mäßigkeiten in bezug auf sein Wachstum

kommen vor, aber diese sind nicht so

groß, daß der Typus humanus vom Typus

bovinus nicht zu unterscheiden wäre. Der
Rindertypus wächst verschieden schnell;

die am schnellsten wachsenden Bazillen

nähern sich dann der Art des Wachstums
der Menschentuberkelbazillen. Versuche

am Menschen können nicht gemacht

werden, aber man hat Tuberkulose ge

funden, die klinisch wie pathologisch

anatomisch genau verlief wie die vom

Menschenbazillus erregte und sicher

durch Rindertuberkelbazillen hervorge

rufen worden war.

Ist der Typus humanus ein Typus
bovinus, der durch irgendwelche Ursachen

verändert werden ist, und wenn dies der

Fall, ist seine Abweichung in diesem Sinne
beständig? Die Kommission betrachtet

Rinderhazillusundllienschenbazillus
als Variationen einer und derselben
Art. Lupns- und Pferdebazillus sollen
Abarten von einem von beiden sein: von

welchem, ist nicht zu beweisen. Wie ver

i

hält sich nun der Vogelbazillus dazu?

Die Kommission hat noch nicht genügend

Unterlagen, diese Frage zu beantworten.

3. Kann 'I'u/nu'kulow mm Tiere (HIT/r",

rluf den J[rusrhcn l'ilmrlrugru uvv‘rlm um]
umyc/ir’hrl ?

Einige Fälle sind bekannt geworden,
in denen der Verdacht besteht, daß

Menschen durch die Berührung mit tuber

knlösen Rindern infiziert Wurden sind,

aber diese Beobachtungen sind nicht un

zweideutig schlüssig.

Durch subkutane Impfung kann der

Typus humanus in einem bestimmten
Grade auf viele Tierarten übertragen

werden, aber meistens nur durch große

Dosen, und dabei sind die erzeugten Ver

änderungen entweder nur örtlich oder

spärlich ausgedehnt und nicht fort

schreitend. Refraktür gegenüber dem

Typus humanus bei subkutaner Impfung

sind Rinder, Schweine und Geflügel; diese

Tiere sind ebenso unempiänglich gegen eine
Fütterungsinfektion. Kaninchen sind nicht

so widerstandsfdhig gegenüber mensch

lichen 'l‘uherkelbazillen, die bei ihnen eine

fortschreitende tödliche Tuberkulose er

zeugen können.

liegen den Rindertuberkelbazillus
hat die Kommission von Tieren nur das

Huhn, die Ratte und in geringerem Maße

den Hund widerstandsfähig gefunden.

Bei Rindern fand sich nur der Rinder
tuberkelbazillus, der auch bei der fort

schreitenden Tuberkulose des Schweines

gefunden wird, obwohl dieses Tier auch
den humanen und den Vogeltuberkelbazillus

beherbergen kann. Schimpansen, den

Menschen verwandte Tiere, sind in gleicher

Weise empfänglich für den Typus humanus

und bovinus.

Obwohl Hühner und andere Vögel sehr

empfänglich für den Vogeltypus sind, er

scheinen Säingetiere im allgemeinen völlig
widerstandsfähig, mit Ausnahme von dem

Kaninchen und der Maus und vielleicht

auch bis zu einem geringen Grade Vom

Schweine und der Ziege.
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Zieht man alle Tatsachen in Erwägung,

so muß man schließen, daß sich Säuge
tiere und Menschen gegenseitig an
stecken können. Rinder sind nicht
völlig immun gegen den humanen
'l‘uberkelbazillus, und auch er

wachsene Menschen können mit dem
bovinen Typus infiziert werden, der
zuweilen sogar Lungentuberkulose
beim Menschen erzeugen kann.
3. Unler ll'(f/I']It’ll Bedingungen findet

_r;w_q1'lmm'nfalls rlir- Ü/mr/rugung der 'I'ulwr

[HI/Im!) run Tiwrm (III/M1'IISCIICI'I slull, um]

H'1']lfllö Ums/finde

l////(l1'/'Il diese Ü I1/‘l‘l/Yl_1/IIM_I/f’
Der unmodifizierte Vogeltuberkel
bazillus kommt für die menschliche
Tuberkulose nicht in Betracht.

Für die Vermehrung des mensch
lichen Tuberkelbazillus (Typus hu
manus, Gruppe II) sind Rinder und
Milchkühe nur von geringer Bedeutung. In

die Milch geht der Bazillus erst dann über,

wenn den Milchtieren sehr große Dosen

einverleibt werden. Trotzdem bilden

Kuh, Ziege und Schwein eine An

steckuugsgefahr mit Menschentuberkel

bazillen. Rindertuberkelbazillen sind an

steckend für Menschen und werden dies

nicht weniger, wenn sie sich in Schweinen

aufhalten. Lungentuberkulose beim Men

schen wird nur äußerst selten durch

Rimlertuberkelbazillen verursacht. Da

gegen finden sich in fast 50 Proz.

von primärer, zum Tode führender

Abdominaltnberkulose bei Kindern
Rindertuberkelbazillen, und zwar
lediglich diese. Bei Halsdrüsen
tuberkulose im Kindes- und Jüng
lingsalter fand sich in einem großen
Teilsatze der Fälle der Typus bo
vinns. Ebenso ist auf_ die große

Bedeutung dieses Typus für die

Entstehung von Lupus bereits hin

zuweisen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen,

daß die bovinen Fälle von primärer

Abdominal- und Halsdrüsentuberkulose

lmgiinstiycn mlrr br

auf einer Deglutitionsinfektion durch

tuberkelbazillenhaltiges Material beruhen.

Im wesentlichen müssen diese In
fektionen auf den Genuß tuberkel
bazillenhaltiger Kuhmilch zurück
geführt werden. Maßnahmen, die eine
Aufnahme von lebenden Tuberkelbazillen

mit der Milch verhindern, werden nach

der Überzeugung der Kommission die Zahl
‘ der Fälle von Abdominal- und Halsdrüsen

tuberknlose bei Kindern wesentlich herab

setzen. Die bestehenden Kontrollen
der Milch, des Fleisches und der
Erzeugnisse aus Fleisch dürfen
nicht gemildert werden. Im Gegen
teil müssen die Regierungen ver
anlaßt werden, die Nahrungsmittel
kontrolle zu verschärfen, um einen
besseren Schutz gegen die Infek
tion der Menschen durch Nahrungs
mittel, die von tuberkulösen Tieren
stammen, zu schaffen. Tim.

Untersuchungen über die Lungentuberkulose

des Rindes und ihre Bedeutung für die

Fleischhygiene.
Von

Dr. Nieberle.
Ober-Meraer in Hamburg.

(Fortsetzung.) *)

II
.

Die tuberkulösen hronchopncumoniechen Prozesse.

In den Lungen der Rinder erzeugt

der 'l‘uberkelbazillus bekanntlich neben

den knötchenbildenden auch entzündliche

Prozesse. Diese pneumonischen Vor
gänge sind bisher von der Fleisch

beschau wenig beachtet worden, obwohl,
schon theoretisch betrachtet, pneumo_msche

Veränderungen mehr zum Fortlmechen
und weniger zur Abgrenzung neigen a

ls

knötchenbildende, in deren Charakter!

sierung als Knötchen ja schon

6
1
1
1
5
6

gewisse Abgrenzung enthalten

S

waren daher diese tuberkulos-Pfl?w

monischen Vorgänge in gleicher “reise

wie die knötchenbildenden
zu pwfell‚

und insbesondere galt
es festzustellefl‚

Vf;) Vgl. Heft 11 dies. Zeitschr., S
. 339 ff
.
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ob sie einer Mischinfektion, wie in der

Regel beim Menschen, ihre Entstehung

verdanken, und ob es bei ihnen eventuell

zur Arrosion von Lymph- und Blutbahnen
kommt, sie also für die Fleischbeschau

Von Bedeutung sind oder nicht.

Fall VII. Lungen schlecht retrahiert. Pleura

i
l

puimonalis trübe und in flächenförmiger Aus-

'

dehnung mit feinen netzigfadenfürmigen An

hängseln versehen. Durch die Pleura schimmern

'

besonders im hinteren Teile der Hauptlappen

und der Mitteilappen eine Unmenge Knoten
und Knötehen durch, in regelioser Anordnung
und wechselnder Größe. Auf dem Querschnitt
ragen diese Herde leicht beetartig über die
rosarote, knisternde Schnittfläche des Lungen

gewebes hervor und zeigen selbst eine glatte,
gleichmäßig spcckig glänzende Schnitt
fläche vom Aussehen der Sarkome. Sie
sitzen alle intraiobulär, sind unregelmäßig
gestaltet, oft kaum stecknadelkopfgroß
und dann mehr rundlich, oft erbsengroß und
darüber, mit unregelmäßigen Ausläufern ver
sehen und nehmen an anderen Stellen
den ganzen Lobuius ein, ihn in eine
derbe, gleichmäßig speckig-giänzende
Geschwulstmasse verwandeind. Gegen das
lufthaltigc Lungengewebe grenzen sie sich

unscharf ab und lassen sich aus ihm auch nicht

herausschälen. Am dichtesten sind sie. in den

hinteren Partien der Hauptlappen gelagert, wo

sie nur noch Spuren rosaroten, knisternden

Lungengewebes zwischen sich frei lassen; nach

vorne nehmen sie allmählich an Größe und

Zahl ab und treten in den Yorderlappen nur

noch vereinzelt auf. In Ausstrichen aus
den geschwuistartigen Herden finden
sich ungemein zahlreich gut. erhaltene
Tuberkelbazillen und keine anderen
Bakterien. Die bronchialen und mediasti
nalen Lymphdrtlsen sind vergrößert und
markig geschwollen, zeigen aber sonst keine
makroskopisch sichtbaren Veränderungen.

Bei histologischer Untersuchung er
weisen sich die speckigen Herde als mehr
oder weniger dichte Zellbaufen mit deut
licher alveolärcr Anordnung. In der

Regel wird ein dicht zelligcs Zentrum umgeben

von einem geringen infiltrierten liefe, der sich

allmählich in das iufthaltige Lungengewebe

'

verliert. In den dichten Partien sind die Alveolen

'

prall erfüllt mit einer meist nicht mehr differenzier

baren, nur noch vereinzelt kleine Rundzellen

deutlich erkennen lassendcu Kemtrnmmcrmaue,

die oft geradezu unglaubliche Mengen
von Tuberkelbazillen enthält, so daß diese

Alveolarbezirke schon bei schwacher Vergröße

rung eine rote Färbung aufweisen. Andere

Bakterien lassen sich hierin auch bei Gram

fz'irbung nicht nachweisen. Die Alveolarsepten
sind geringgradig verbreitert und zellig in

filtriert; sie enthalten meist nur wenige Tuberkel

bazillen.

Andere Alveolcn der Umgebung zeigen ein

dichtes l"ibrinnetz, das bei Weigertfärbung
sehr deutlich sich abhebt. in dem Netze lagern

weniger oder mehr Zellen vom Charakter der

Lymphozyten und gleichfalls meist große
Mengen von Tuberkelbazillen, andere
Bakterien fehlen auch hier. Weiter
periphernimmtdannder Zell-undgleicb
zeitig auch der Tuberkelbaziiinngchalt
der Aiveolen ab, die Zellen selbst, zentral
meist schon verwaschen und nekrotisch. sind

hier noch besser erhalten und bestehen aus

Lympho- und l.cukoz_vtcn mit Alveolarepitholien

dazwischen. Dann füllen letztere fast allein
und nur noch unvollständig den Alvcolarranm

aus; 'l‘uberkclbazillen oder andere Bakterien sind

nicht mehr vorhanden und schließlich gt‘hrn

auch diese Partien allmählich und ohne Grenze

in das unveränderte l.ungengewebe über. Nur

gelegentlich bemerkt man dazwischen noch einen

schmälercn oder breiteren lief rnit serüscr
Aiveoiarfillluug, in der wonigc Rundzellcn und

nirgends Bakterien auftreten. inmitten der

desquamativzciligen Partien lagern aber immer

wieder Aireolcn mit starkem Zelitrllmmer und
Tuberkelbazillcngchult.

In den pneumonischen Bezirken sind auch

regelmäßig die Broncbcn verändert. Das

Brouchialiuuwn ist mehr oder Weniger erfüllt

mit einer dichten, undiffcrenzierbawn Kern

trtlmmcrmusse, die regelmäßig große Mengen

von 'i‘uborkclimziiien. aber keine andern Bakterien
anfwcist, Das Bronchi:iiepithci kann dabei als

geschlossener Ring noch vollständig erhalten

sein oder ist auch ganz oder teilweise abgestoßen

und haftet nur noch in einzelnen Fetzen an der

Bronchialn'and. Dort, wo der tuberknlöse

Prozeß von den pneumonischen Aiveolcn gegen

das Bronchiuilumcn vordringt, wuchert das

tuberkeibazillcnhaltige Zrligcwebe durch die

Bronchialwand hindurch und verdrängt das

Bronchiaiepithci, so daß das Lumen an dieser

Steile in unregelmäßiger Zickzackiinie von einem

zelligen Gewebe begrenzt wird, das zwischen

und in den Zeilen und besonders auch an der

Oberfläche zairirvivhe freie Tuberkelbazillen

enthält.
\'on besonderer Bedeutung ist nun das Ver

halten der i._vmph- und Blutgefäße in den
pneumonischen Bezirken.



Die großen interlobnlären Lymph
gefäße, sowie die kleineren intralobulären
sind vielfach ganz oder teilweise mit einem

feinen Fibrinnetz erfüllt, in dessen Maschen
und an dessen Peripherie sich zahlreiche
Lymphozyten und fast regelmäßig
Tuberkelbazillen finden. Die Lymph
gefäßwand und besonders die Intima
kann dabei vollständig unverändert sein,
oder sie ist auf kleinere oder größere Strecken

ranh und ragt in Form eines zelligen, tuberkel

bazillenhaltigen Bäckers ins Gefäßlumen vor.

Daneben finden sich in jedem Präparate Lymph
gefäße, in welche das tuberkelbazillen
haltige Zellgewebe der Umgebung ohne
jede Grenze übergeht. Dabei bemerkt man,
wie die sonst zellarme Lymphgefäßwand beim

Herannahen des tuberkulöscn Prozesses zunächst

zellig infiltriert wird und zwar vielfach derart,
daß dicht an der Gefäßwand palisadenartig

große Rundzellen sich aufpflanzen. Zwischen sie

dringt das tuberkulösc Zellgewcbe mit den

Tuberkelbazillen vor und ersetzt schließlich auf

kleinere oder größere Strecken die Gefäßwand,

so daß hier eine fetzige Oberfläche entsteht, mit

freiliegenden Tuberkelbazillen.

In den peribronchialen Venen gelingt
es in der Regel, Tuberkelbazillen nach
zuweisen. Dann ist entweder eine größere

Vene von einem leichten Fibrinnetz durchzogen,
in dessen Maschen wenige weiße und rote Blut
körperchen lagern, und zwischen denselben

finden sich ein oder mehrere deutliche Tuberkel

bazillen. Die Gefäßintima selbst ist dabei noch

vollständig unverändert oder nur mit einem

Lenkozytenbelag bedeckt. In anderen Gefäßen
dagegen zeigt die Intima fleckwcise Zell
wucherungen mit Tuberkelbazillen darin und in

den Bezirken des starken Tuberkelbazillengehaltes

der Alveolcn geht das tuberkulöse Zellgowebe
ohne Grenze über in die stark zellig infiltrierte
Adventitia der Gefäße, durchsetzt die Muskularis
und ersetzt auch die Intima. Die Tuberkel—
bazillen lassen sich dabei auch im
offenen Gefäßlnmen selbst nachweisen.

Die histologische Untersuchung
ergibt also das Bild einer multiplen,
herdförmigen, rein tuberkulösen,
zellig-fibrinösen Broncho-Pneumo
nie mit beginnender zentraler Ver
käsung. In den unverkästen pneumo
nischen Höfen greift der tuberkulöse

Prozeß direkt über auf die Lymph- und

Blutgefäße, eine umschriebene Endo
lymphangitis und Entlangitis tubercnlosa

erzeugend. Von letzteren Herden aus

entstehen wieder sekundäre Intimaprozesse

in Lymph- und Blutgefäßen, und von

den tuberkelbazillenhaltigenEndan
giten aus werden fortwährend Tu
berkelbazillen dem Blutstrom bei
gemischt, so daß sie im offenen Lumen
großer Venen nachzuweisen sind.

Fall VIII. Lungen voluminös und überall
in verschiedener Weise sich knotig anfiihlend.
Die Knoten sind derb und ragen auf dem
Querschnitt leicht tafelartig über die rote
knisternde Schnittfläche des Lungengewebes

hervor. Sie haben ihren Sitz im Lungen
lobnlusgewebe selbst, sind teils kaum steck
nadelkopfgroß und von rundlicher Gestalt,
teils haselnußgroß und strahlen mit
polypenartigen Fortsätzen in das um
gebende Lnngengcwebe aus, teils nehmen
sie auch den ganzen Umfang eines L0
bnlus ein und finden dann im intcrlobn
lären Bindegewebe ihre Begrenzung.
Ihre Begrenzung gegen das lufthaltige Gewebe

der Lungenläppchen selbst ist nirgends scharf,

die Knoten lassen sich daher aus dem Lungen
gewobc auch nicht heransschiilen. Die klein
sten Knoten zeigen noch eine gleichmäßige,
glatte, graue, speckig-glänzcnde Schnitt
fläche,während in den größeren bald unrech
mäßige trübe, gelblich-graue Herde von
mehr mörtelartiger Konsistenz so zahlreich
auftreten, daß das graue speckige Grundgewcbe

des Knotens nur noch in kleinen Inseln in der

Mitte oder in Form eines schmalen Saumes am

Bande der Knoten sichtbar ist. Über den

ganzen Hauptlappcn und die Mittellappen sind

diese Knoten in wechselnder Größe so zahlreich
zerstreut, daß kaum noch eine Spur roten, luft

haltigen Gewebes zwischen ihnen übrig bleibt?
nur in den Vordcrlappen nehmen sie an Zahl

allmählich ab, um gegen die Spitze derselben

nur noch vereinzelt aufzutreten. Dort, aber

auch gelegentlich in anderen Lungenteilen, be

gegnet man noch einzelnen Lungenlttppchen von

blau-roter Farbe, kompakter Konsistenz und

glatter feuchter Schnittfläche, worin sich ein oder

mehrere grau-weißeKnötchenkonglomerate mit oft

deutlicher zentraler Trübung befinden. Die bron -

chialen und mediastinalen Lymphdriisen
markig geschwollen, ohne sonstige makro
skopisch sichtbare Veränderungen.

In Ausstrichen aus den Lungenknoten und

Lymphdrüsen ungemein zahlreiche Tuber
kelbazillen, dagegen keine anderen Bak
terien.
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Die histologische Untersuchung er)
gibt, daß die kleinen und größeren lobulltren

Knoten zusammengesetzt sind aus mehreren

dichten Zellhaufen mit zentral meist nur noch
bei den kleinsten, jedoch peripher überall
deutlich nachweisbarer Alveolarzeich
nung. Die zentralen Partien dieser Zellhaufen
sind verwaschen gefärbt und lassen nur noch

undeutliche Kerntriimmermassen und gelegentlich

noch alveolär angeordnete Fibrinnester erkennen,

zwischen welchen aber überall ungemein viele

Tuberkelbazillen lagern. Diese käsig-uekrotischen

Partien, die in den kleinsten Herden nur in ge

ringer Ausdehnung auftreten, werden durchweg
von einem breiten alveolären Hof umgeben, der

in unregelmäßiger Zickzacklinie und ohne jede

sonstige Begrenzung an das käsige Zentrum sich

anschließt. In diesem Hofe sind die Alveolen
dicht erfüllt mit Kerntrümmern und teils auch

noch deutlich differenzierbaren Lympho— und

Leukozyten, während die Septen selbst mäßig

verbreitert und kleinzellig infiltriert sind. In

den Alveolen und zwischen ihrem Kerntrümmer

und Zellinhalt liegen überall ungeheure
Mengen von Tuberkelbazillen, ja gelegent
lich sind einzelne Alveolen und Gruppen geradezu

vollständig damit ausgest0pft, so daß sie schon

bei schwacher Vergrößerung als rote Herde sicht

bar werden. Auch in den Septen finden sich
Tuberkelbazillen, nur nicht so zahlreich wie in

den Alveolen, andere Bakterien dagegen nirgends.

Weiter peripher läßt in der Regel der Zelt und
Tuberkelbazillengehalt der Alveolen allmählich

nach, und es erscheinen dann die unveränderten

Lungeupartien. Au anderen Stellen schiebt sich

zwischen die tuberknliis-pneumonischen und luft

haltigcn Teile noch eine schmälern oder breitere

Zone ein mit starker scröser Alveolenfiillung und

kleinzelligcr lntiltration der wenig verbreiterten

Septen. Tuberkelbazillen oder andere Bakterien

finden sich hier jedoch nicht. im Bereiche

der kitsigen und pneumonischen Partien liegende

Bronchien sind in der Regel gleichfalls verändert.

Ihr Lumen ist meist erfüllt von einer tuberkel

bazillcnreichen Kerntrümmcrmasse, ihre Epithcl
decke abgestoßen und ihre Wand selbst in

Tuberkelbazillen führendes Granulationsgewche ‚
umgewandelt.
Die in den kompakten blau-roten Lungen—

läppchen gelegentlich auftretenden Komplexe
miliarer Knütchcu stellen typische Tuberkel
dar mit zentralen Epithclioidzellen und pcripherem

Lymphozytenhof. Die zentralen, meist nur spär
liche Tuberkelbazillen beherbergendcn Teile

zeigen bei den größeren Knötcheu deutliche
Verkltsnug, und jenseits des tubcrkelbazilleu
freien Reaktionshofes ist das Lungengewebe
serös-pneumonisch, aber bakterienfrei.

in den großen Lymphgefäßen finden
sich fast überall reichlich Tuberkel
bazillen, meist in einem feinen, Lymphozyten
führenden Fibrinuetz eingeschlossen. Die Gefäß

intima kann dabei selbst noch unverändert sein

oder zeigt auch bereits zellige, Tuberkelbazillen

führende lutimawucherungeu. in Lymphgefäße,
die im Bereiche der tuberkelbazillenreicheu

alveolären Höfe liegen, geht an vielen Stellen

das tuberkulöse Zellgcwebe ohne Grenze direkt
‘
über, so daß die Endothelschicht fehlt und die

Gefäßwand dortselbst von einem dichten, freie

Tuberkelbazillen in großer Zahl führenden Zell

gewebe gebildet wird.

In jedem Präparate lassen sich des
weiteren die Tuberkelbazillen in den
großen und kleinen peribronchialen
Venen nachweisen. Sie sind oft zu zehn
und noch mehr in einem der Wand aufliegenden

Leukozyten eingeschlossen oder liegen mitten

in einem kleinen Haufen roter Blutkörpercheu.
In einem Präparat ist eine große peribronchiale

Vene dicht von einem ungemein tuberkelbazillen

reichen käsig-pneurnonischen Herd umschlossen,

und von ihm aus dringt ein viele Tuberkelbazillen
führendes, aus Lymphozyten und Zellen mit

großen blitschenförmigen Kernen bestehendes

(iranulationsgewcbe gegen das Gefäß vor, durch

setzt au einer ziemlich breiten Stelle die klein

zcllig infiltrierte Adventitia, lagert sich zwischen

die langgestrcckten Muskelzellcn der Muskularis

und ragt in Form eines flachen Hügels in das

Gefüßlumen selbst hinein. Das Ge ilßendothel

ist an dieser Stelle verschwunden und das tuber—

kulöse Granulationsgcwebc begrenzt in z:tckigcr‚

zerrissrner Linie das kamen. Die Vene selbst

ist im übrigen leer und enthält nur in einem

Winkel einige rote lllutkörperchcuhaufen. An

anderer Stelle ist eine große |u‘ribronchiale Vene

gleichfalls von einem stark Tuberkelbazillen

führenden kitsig-pneumonischeu Herde umgeben,

der in einem Winkel des Gefäßes in die Adventitia

vordringt, die Muskularis durchsetzt und in Form

eines flachen, viele Tuberkelbazillen enthaltenden

Zellhügels ins (lcfiißlumcn vorragt. Das Gefäß

ist im übrigen leer und enthält nur gegenüber
dem in zerrissener Linie das Lumen begrenzenden

tuberknlösen (iranulationsgewche einen aus roten

und wenigen weißen Blutkörperehen bestehenden
‘
Zellhaufen.

innerhalb der klisigen Partien finden sieh

noch häufigtiefüße und zwar besonders Kapillaren.
Sie sind in der Regel stark vrweitcrt und mit
roten Blutkörperchen gefüllt, ihre Umgebung
bildet ein dichter, schon verwaschener Kern
trümmerhof, der viel Tuberkelbazillen enthält.
Die Tuberkelbazillen lagern oft dicht an der
Gefäßwand selbst und sind auch gelegentlich in
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dem Gefäß selbst zwischen den roten Blut

körperchen nachzuweisen. Immer ist aber dabei

die Gefäßwand bzw. das Gefäßendothel nicht

mehr zu erkennen, die roten Blutkörperchen

sind verwaschen, und um das Gefäß herum

lagern viele Tuberkelbazillen.

Wir haben also auch hier eine herd- “

förmige, zellig-fibrinöse und nur
durch Tuberkelbazillen bedingte
Bronchopneumonie mit schon weiter
vorgeschrittener zentraler Ver
käsung. In den noch unverkästen
pneumonischen Höfen greift auch
hier der tuberkulöse Prozeß direkt
über in erster Linie auf noch offene
Lymphgefäße, aber auch auf die
Blutgefäße,eine primäre tuberkulöse
Endolymphangitis und Endangitis
erzeugend. Von hier aus werden
die Tuberkelbazillen abgeschwemmt
und rufen an anderen Stellen se
kundäre tuberkulöse Intimaprozesse
hervor.
Fall IX. Lungen voluminös, Pleura pul

monalis fleekweise trübe, verdickt und mit
zottigen Anhängseln versehen. Durch die Plenra

der beiden Hauptlappen schimmern zahlreiche

miliare bis haselnußgroße Knoten durch,
und auf dem Querschnitt erweisen sich die

Lungen in verschiedener Weise mit verschieden

großen und gestalteten Herden durchsetzt. Am

dichtesten lagern die Herde in der Mitte der

beiden Hauptlappen, nur noch wenig lufthaltiges

Gewebe übrig lassend, sind dort auch am größten

und nehmen nach vorn und hinten an Zahl und

Umfang ab. Sie ragen auf dem Querschnitt alle

leicht beetartig hervor, sind fest und kompakt,
von grau-weißer Farbe und gleichmäßig
speckig-glünzender Schnittfläche. Nur
die größeren weisen zentral vielfach un‚
regelmäßige, trübe gelbliche Herde auf.
Die kleineren Herde sitzen intralobulär,
haben meist einen unregelmäßig gelappten Bau

und gehen allmählich und ohne scharfe Grenze

in das umgebende hellrote und knisternde Lungen

gewebe über. Die größeren nehmen den
ganzen Umfang einen Lobulus ein und
grenzen sich mit dem interlobulären Bindegewebe

ab, und die größten, mehrere zusammenliegende
kompakte Lobuli umfassend, erreichen den Um

fang einer Kinderfaust Daneben in den vorderen

und hinteren Partich der Hauptlappen, sowie
in den übrigen Lappen rundliche, miliare bis

linsengroße Knötchen, halbkugelig über die

Schnittfläche hervorragend, sich deutlich von

der Nachbarschaft abhebend, von grau durch

scbirnmerndem Aussehen und meist zentraler,

trüber Besehafienheit.

In dem linken Hauptlappen nahe der Lungen
wurzel in einer mittelgroßen Vene eine ca.
taubeneigroßc, sackartige Erweiterung,
die nach oben und unten sich deutlich abgrenzt.

In der Wand dieses Varix ein gelber, auf dem

Querschnitt ca. 3 mm breiter, käsig-kalkiger
Herd, der bis dicht an die lntima vordringt.
Letztere im ganzen Bereiche der Erweiterung an

scheinend etwas trübe, läßt zahlreiche unregel

mäßige trübe, gelbe Herde durchschimmern.

Die bronchialen und mediastinalen
Lymphdrüsen sämtlich bedeutend ver
größert, auf dem Querschnitt sehr saftreich
und mit zahlreichen verkästen und ver
kalkten bis erbsengroßen Tuberkcln
durchsetzt. In Ausstrichen aus den

speckigen Lungenknoten sehr viele
Tuberkelbazillen und keine anderen
Bakterien.
Bei der histologischen Untersuchung

erweisen sich auch hier die, speckigen Knötchen

und Herde zusammengesetzt aus kleineren Zelle
haufen mit meist noch deutlicher Alveo
larzeichnung, die nur bei den größeren
zentral undeutlicher wird. Dort wird dann ein
zentrales ungemein tuberkelbazillenreiches, un

deutliches Kerntrümmerfeld von verwaschencm

roten Farbenton direkt und ohne trennende
Zwischenschicht umgeben von einem breiten Hofe

mit deutlicher Alveolenzeichnung. Die Alveolen

dieses Hofes enthalten im nächsten Bereiche der

käsigen Partien dicht gelagerte und meist schon
zerfallende Lympho- und Leukozyten, dazwischen

auch viel feines, netziges Fibrin und überall
große Mengen von Tuberkelbazillen, aber
keine anderen Bakterien. Peripher nimmt
Zell-, Fibrin- und Tuberkelbazillengebalt all

mählich ab, doch lagern überall mitten dazwischen

wieder Alveolen mit starkem Tuberkelbazillen
'
und Kerntrümmergehalt.

Gelegentlich tritt zwischen den käsigen
und pneumonischen Teilen ein lymphozytärer
Trennungswall auf. Die kleineren Herde weisen

zentral noch keine Verkäsung auf, ihre Alveolen

zeigen in den zentralen Teilen den stärksten
Zell- und Tuberkelbazillengehalt, der peripher

auch hier immer mehr nachläßt, so daß die pneu

monischen Partien ganz allmählich in unregel

mäßiger Zickzacklinie in das lufthaltige Gewebe

übergehen. Auch hier sind im Bereiche der pneu

monischen Teile liegende Bronchen mit ver

ändert; ihr Lumen ist meist dicht mit stark

tuberkelbazillenhaltigen undifferenzierbaren Kern
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trümmerfcldmasscn erfüllt. und ihre Wand teil

weise in offenes tuberkulösen Granulntions

gowebe verwandelt.

In den Lymphgefäßen lassen sich

überall Tuberkelbazillcn nur-bereisen,

frei im Lumen liegend, in Fibringerinnsel cin

geschlossen und zwischen Lymphozytenhaufen

lagernd. Die Intime ist auch hier entweder

unverändert oder weist herdweisc tuberkelbazillen

haltigc zellige Wucherungen auf, und in den

tuberkelbazillenreichen alveolären Particcn geht

das tuberkulös-zellige Gewebe häufig ohne jede

Grenze auf die Gefäßwand selbst über, sie cr

setzend durch ein in zackiger Linie das Lumen

begrenzendes, meist viele Tuberkclbazillcn ent

haltendes Zellgewebe.

In den peribronchialcn Venen lassen

sich gleichfalls in jedem Präparate die

Tuberkclbazillcn nachweisen. auch hier frei

im Lumen liegend, in feinem Fibringvrinnsel oder

in Leukozyten eingeschlossen. Die Gefäßwand

selbst ist meist unverändert oder weist nur

Leukozytenrandstellung auf mit oft gleichzeitig

auftretender starker zelliger Infiltration der Atl

vcntitia, besonders beim Herannahen derTubcrkcl

bazillen von den pneumonischen Teilen aus. in

kleinen am Rande der unabgcgrenzten, stark

tuhcrkelbazillenhaltigen alvcolären Herde liegen

l
l

den Venen kann man vereinzelt feststellen, wie

‘

das die benachbarten Alveolen erfüllende und

die Gefäßadventitia durchbrechende tuberkulösc

Zellgewebe auch zwischen den Muskelzellcn der

Muskularis sich befindet und in Form eines

flachen Hügels in das Gefäßlumcn selbst vorragt.

in und zwischen den Zellen dieses Hügels finden

sich Tuberkelbazillen.

In der Adventitia und zwischen den Lagern

der Muskularis der sackförmig erweiterten Vene

mehrere Tuberkcl mit zerfetztcm kalkigon

Zentrum und deutlichem zelligen Reaktionshofc, in

dem auch einige Riesenzellen zu finden sind. An

Stelle der Intima begrenzt ein mehrschichtigcs

zelligcs Gewebe, das bei van Gieson-Färhung

sich in Gestalt schön rot abhobendcr Binde

gewebsfasern eingelagert zeigt, in unregelmäßiger

Linie das Lumen. Tuberkclbazillcn lassen sich

darin nirgends nachweisen.

Der vorliegende Fall stellt wiederum

eine herdförmig auftretende, rein

tuberkulöse,exsudativ-zelligeBron
chopneumonie dar mit zentraler Ver

käsung der pneumonischen Herde.

Die verkästeu Zentren beginnen sich be

reits partiell gegen den umgebenden un

verkästen pneumonischen Hof durch eine

Reaktionszone abzugrenzen. In diesen

pneumonischen Höfen greift auch
hier die tuberkulöse Veränderung

direkt über auf offene Lymph- und

Blutgefäße und führt dadurch zu pri

märer tuberkulöser Endolymphangitis und

Endaugitis und im weiteren Verlauf auch

zu sekundären tuberkulösen Prozessen in

Lymph- und Blutgefäßen.

Fall X. Lungen schlecht retrahicrt, l’lcura

pulmonalis fleckwcise mit fitdigcn, rötlichen An‚

hängseln \'(‘rßchßlt und mehr oder weniger trübe.

Die Lungen fühlcn sich feinkörnig an, und durch

die l’leura schimmern zahlreiche unregelmäßige,

miliare bis hasclnußgroße Knoten und

Herde durch, die auch die ganze Lunge durch

setzen derart, daß die beiden Ilauptlnppcn und

besonders ihre dem l\littollrlppcn gcgcni'rbcr»

liegenden unteren und vorderen 'l'cilc. sowie

der gewölbte obere Rand am stärksten befallen,

während die Vordcrlnppcn nur wenig ergriffen

sind. Die Herde ragen auf dem Querschnitt

leicht bcctartig hervor, sind von wechselnder

Größe. bald nur stecknadelkoptgroß, bald hascl

nußgroß und nehmen auch gelegentlich den I'm

fang eines ganzen Lungenlobulus ein. Dabei

Zeigen sie einen unregelmäßig fein- und

groblappigen Bau und gehen unscharf in das

rote und knisternde l.ungcngcwcbe über. Nur

gelegentlich werden die Herde in Form eines

‘ schmalen Hofes von blau-rotem, kompakten

Lungcngewebe mit glatter und feuchter Schnitt

fläche umgeben. Die Knoten sind alle derb und

zeigen im allgemeinen eine grau-weiße,

streckiggliinzcndc. gleichrnäßigcSchnitb
iliichc, in der nur bei den größeren un

regelmäßige gelblich-trübe llcrdo von
mörtelurtigcr Konsistenz auftreten. Sie

sitzen im l.obulusgcwcbo sclhst, oft mit. Vor

liebe die l’criphcric der l.ilppchcu ergreifend,

und lassen bei dichter Lagerung kaum noch cinu

Spur lufthultigcn l.uugcngcwcbcs Z\\‘tst'lll‘ti sich

übrig.

Die bronchinlon und mediastiunlcn

‘ I‚_vmphtlrilst‘n stark vergrößert und markig

1
l

geschwollen. ohne makroskopisch sicht.

bare Veränderungen, nur in der hinteren

incdi:tstinalcn Drüse finden sich einige arm-k.

nadclkopfgroßc. grau-trübe llcnlc mit crwcichtu„

Zentrum. In Ausstrichcn aus den Lungen

knotcn und Lymphdriiscn großc Mengen von

Tuberkclbazillen und keine anderen Bak
terien.

Schnitte durch die kleinen, miliu.ren Herde

, ergeben noch eine deutliche Alveolnrzeichnung.
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Die Alveolcn enthalten in einer oft sehr fetzigen
Kerntrümmcrmasse ungeheure Mengen von
Tuberkelbazillen, jedoch keine anderen
Bakterien. Die Alveolarsepten sind meist deut—
lich verbreitert und kleinzellig infiltriert, aber nur
noch verwaschen gefärbt. Die schon bei
schwacher Vergrößerung als rote Flecke sich
abhebenden Alveolargruppen gehen ohne jede
besondere Begrenzung direkt über in einen
schmälcren oder breiteren alveolär gebauten
Hof, dessen Alveolen wenige, noch gut gefärbte
Zellen, gelegentlich auch Fibrin und wenig oder
keine Tuberkelbazillen mehr enthalten. Die

Septen dieses Alveolarhofes sind fast überall

stark verbreitert. kleinzellig infiltriert und ent
halten vielc, polymorphe, bläschenförmige Kerne

mit oft deutlichen Mitosen. Ganz vereinzelt trifft

man dazwischen noch Tuberkelbazillen. In den
größeren, durch Konfluenz entstandenen Knoten

ist die zentrale Alveolarzeichnung verwischt und

hat einem wenig Fibrin enthaltenden, bereits
homogen werdenden Kerntrümmerfeld mit meist

ungeheuren Mengen von Tuberkelbazillen Platz

gemacht. Um dieses Verküsungsgebiet herum

macht sich eine starke zellige Verbreiterung der

Alveolarscpten bemerkbar, auch die ent

sprechenden Alveolcn selbst sind stark zellig
infiltriert, so daß besondersin den vorgeschrittenen

Fällen ein mehr oder weniger breiter, gleich

mäßiger Zellhof den Herd nach außen abschließt.

Jenseits dieses Reaktionshofes zeigt das Lungen

gewebc die Zeichen der einfachen Desquamativ

und interstitiellen Pneumonie, wie bei den un

abgegrenzten Herden, wobei aber in diesen

Partieen sehr häufig wieder Alveolen und

Alveolengruppen mit starkem Tuberkelbazillen

gehalt unregelmäßig verteilt liegen, ohne irgend

eine Abgrenzung gegen ihre Umgebung. Im

übrigen ist auch bei den größeren Knoten die

Abgrenzung nicht immer vollständig; immer

wieder trifft man Stellen, an denen die kitsigcn

Partien ohne Grenze in ihre Umgebung übergehen.

Die Bronchen im Bereiche der pneumonischen
Herde sind mit einer stark tuberkelbazillcn
haltigen Kerntrümmermasse erfüllt, und
ihre Wand ist in verschiedener Weise in
tuberknlöscs Zellgewebe verwandelt. Un
regelmäßig im Lungengewebe zerstreut finden

sich daneben n0ch typische Tuberkel mit und

ohne zentrale Verkäsung und mit stets deutlichem

Reaktionshofe.

In den kleineren und größeren Lymph
gefäßen sind in feinen netzigen Massen
oder in Lymphozytenhanfen einge—

schlossen häufig Tuberkelbazillen, auch
in größeren Mengen, nachzuweisen. Die Gefäß—

wand ist dabei entweder unverändert oder fleck

i

l

l

weise durch in zerrissener Linie das Lumen be
grenzendes tuberknlöses Granulationsgewebe er
setzt. Ebenso gelingt es fast in jedem Prä
parat, in größeren peribronchialen Venen
und auch in Arterien Tuberkelbazillen
nachzuweisen. Dabei ist das Gefäß entweder
teilweise mit roten Blutkörperchen gefüllt, und
mitten dazwischen liegt ein Tuberkelbazillus,
oder die Tuberkelbazillen lagern in einem das
Lumen nicht erfüllenden feinen Fibrinnctze. An

anderen Stellen sind sie oft in größerer Anzahl

in der Wand aufliegenden Leukozyteu einge

schlossen. und die gegenüberliegende Intima

zeigt deutliche Zellwucherung. Nur einige Male

finden sich kleinere Venen mit tuberknlöser

Granulation im adventitiellen Gewebe und

direktem Übergang dieser Granulation in einen

ein oder mehrere Tuberkelbazillen enthaltenden
und ins Gefiißlumen hügelig vorspringenden

Zellhaufen.

Im vorliegenden Falle haben wir es

demnach wiederum mit einer herd

förmig auftretenden, nur durch
Tuberkelbazillen bedingten und

zur Verkäsung neigenden Broncho
pneumonie zu tun. Die verkästen
Zentren grenzen sich schon frühzeitig,

aber unvollkommen, gegen die unverkästen

pneumonischen Höfe ab, und auch hier

kommt es zu primären und sekundären
tuberknlösen Intimaprozessen in

den Lymph- und Blutbahnen.
Fall XI. Die im allgemeinen rosaroten und

beim Durchschneiden knisternden voluminösen

Lungen sind mit einer Menge kleinster
Knütchen und unregelmäßigen, mit Fort
sätzen und AusläufernversehenenI-Ierdcn
durchsetzt. Die Größe der Knötchen und Herde

schwankt zwischen der eines Hirsekorns und
der einer Linse, einzelne sind auch noch etwas
größer und machen einen deutlich konglo
merierten Eindruck. Die Herde sind grau-weiß,
liegen im Lobulusgewebe unregelmäßig zer
streut, zeigen eine gleichmäßig glänzende,
glatte Schnittfläche, die noch nirgends
Trübungen aufweist, und gehen mit ihren

faden- und blattförmigen Fortsätzen all
mählich ohne deutliche Grenze in das
umgebende Lungengewebc über. Auch
die kleinen, miliaren, rundlichen Knötchen

grenzen sich unscharf gegen das umgebende

Lungengewebc ab und lassen sich nicht heraus

schälen.

Die bronchialen und Inediastinaleu
Lymphdrtlsen sind in große, derbe Pakete
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mit schwicliger, breiter Kapsel ver
wandelt und zeigen eine gleichmäßig
trockene, gelb-kälsige Schnittfläche. in
Ausstricben aus den Lungenknötchen überall

ungeheure Mengen von Tuberkelbazillen
und keine anderen Bakterien, in denen
der Lymphdrttsen vereinzelte Tuberkelbazillcn.

Bei der histologischen Untersuchung
erweisen sich die Knötcben und Herde als dichte

Zellhaufen mit teils mehr, teils weniger,
aber überall noch nachweisbarer Alveolar
zeichnung. Die Knütchen umfassen oft nur
den Umfang von 2—3 Alveolen, während die

größeren, makroskopisch schon sichtbaren Herde

einen größeren Komplex von Alveolen um

greifen. Die Almolen sind durchweg prall
mit Zellen und Zelltrllmmern erfüllt, während
ihre Septen mehr oder weniger verbreitert und

zellig infiltriert sind. Dabei besteht in den
zentralen, sich dunkel abhebenden Partien der
Alveolarinhalt in der Regel nur noch aus dicht

gelagerten, meist satt gefärbten, aber nu
differenzierbaren Kerntrilmmern, während die
umgebenden Alveolcn dicht mit Lympho- und

Leukozyten erfüllt sind. Gelegentlich enthalten
einige Alveolen auch Fibrin. Weiter nach außen ,
kommt meist ein schmaler Hof, dessen Zell
inhalt geringer ist und mehr aus abgestoßenen
Alveolarepithelieu und kleineren ltundzcll0n
dazwischen besteht. l-Jr geht allmählich in das

unveränderte umgebende Lungengewebe über.

Die nekrotischen, zentralen Ab eolarinhaltsmassen
enthalten durchweg ungeheure Mengen von
Tuberkelbazillen, andere Bakterien da
gegen nicht, nach außen nimmt der Tuberkel
bazillcngehalt etwas ab, und in den mehr

desquamativ-zvlligen Partien sind die Tuberkel

bazillen nur noch spitrlirh vertreten. Andere

Bakterien finden sich aber auch hier nicht.

Bronchen, die im Bereiche der pneu
monischen Partien lagern, sind in der Regel
mit einer große Mengen von Tuberkel-'
bazillen enthaltenden Kerntrilmmermasse
erfüllt, während die Schleimhaut selbst in
kleinerer oder größerer Ausdehnung von Epithel

entblößt und in ein tuberkulüses Uranulations

gewebe umgewandelt ist. Andere, im unver

änderten Lungengeumhe liegende Bronchen sind

öfters gleichfalls mit einer 'I‘ubcrkelhazillen

führenden Kerntriimmermasse erfüllt, auch ist

ihr perihronchiales Bindegewdm häufig klein

zellig infiltriert.

In den intcrstitiellcn Lymphgefäßen
finden sich an vielen Stellen Lymphozyten
Ansammlungen, die Tuberkelbazillen
enthalten; auch sind einzelne Gefäße voll
ständig mit typischen Tuberkeln erfüllt.

In den perivaskuliiren Lymphräiumen der
pneumonischen Partien finden sich
gleichfalls oft Tuberkelbazillen; auch

begegnet man an verschiedenen Stellen Bildern,

wo die feine Endothcllage fehlt lind cr<
setzt ist durch ein zelliges, große
Mengen von Tuberkelbazillen führendes
Gewebe, das ohne jede Abgrenzung in die be
nachbarten. tuberkulös infiltrierten Alveolen führt.

in den großen perihronehialcn Venen
lassen sich fast in jedem Präparate
Tuberkelbazillen nachweisen. Die B:v

zillen sind in der Regel zu mehreren, oft 10 bis

12 in einem an der Wand haftenden oder in
einem {einen Gerinnsel eingeschlossenen Lenke

zyten gelagert, liegen gelegentlich auch frei im
Lumen. Die (iefiißwand selbst ist unver
ändert. Kleinere, im Bereiche der tuberkulös
pneumonischeu Herde liegende Venen zeigen eine
deutliche Leukozyten -Randstelluug und peri
vaskulltre zellige Intiltration, gegen die sich von
den umgehenden Alveolen aus die Tuberkel
bazillen vorschieben. Ein direktes llineingelangen
der Tuberkelbazillen in Blutgefäße konnte ich

jedoch nicht konstatieren, doch fanden sich be

sonders an einer Stelle im Lumen des Lenku
zyten-ltandstellung zeigenden Gefäßes gleich
zeitig mehrere Tuberkelbazflleu.

Die histologische Untersuchung dieses

makroskopisch das Bild einer chroni
schen oder subakuteu Miliartuber
kulose zeigenden Falles ergibt also
das Vorliegen einer disseminierteu.
miliaren, tuberkulüseu Brennho
Pneuumuie mit primärer und sekun
därer tuberkulöser Endolymphan
gitis. Die 'l‘uberkelbazilleu ließen
sich auch leicht in den veuöseu
Gefällen nachweisen, eine primäre
tuberkulöse Endaugitis war jedoch
nicht aufzufinden.
Von der gewühnlirhen, chroni

schen, mit typischer Tuberkel
bildung einhergehenden )liliar
tuberkulose lädt sich diese miliare
Pncumonie leicht durch das nu
gleiclnniillig herdt'iirmige, polypen
artige Fortsätze zflgeude Bild mit.
dem allmählichen Übergeben der
Herde in das umgebende Lungen
gewehe unterscheiden.
Fall XII. Die Lungen fühlen sich hückerig

an und zeigen, in das rosarote und knisternde
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Lungengewebe eingelagert, eine große Anzahl
verschieden großer, derber Knoten, die
beetartig über die Schnittfläche hervorragen.
Sie sind teils nur linsen- oder erbsengroß, von

gleichmäßigspeckiggrau-weißerSchnitt
fläche und unregelmäßiger Gestalt, ohne
scharfe Begrenzung in das umgebende
Lungengewebe übergehend, teils dagegen
umfassen sie den größten Teil eines Läppchens
oder einen ganzen Lobulus und verwandeln
ihn in einen derben Knoten, dessen grau
weiße Schnittfläche bereits viele unregel
mäßige, gelblich—trübe Herde von mörte.
liger Konsistenz aufweist. Zwischen diesen
Herden und an der Peripherie bleibt das grau

weiße, feste und derbe Grundgewebe des Knotens

dann noch in Form einer schmalen Trennungs

linie oder eines schmalen Saumes bestehen.

Noch größere Knoten umfassen den Umfang

mehrerer Lobuli und zeigen in diesem Falle stets

eine deutliche Verbreiterung des interstitiellen

Bindegewebes, das in Form eines helleren, grau

Weiß0n, schwieligen Streifens die einzelnen Lo

buli trennt.

Die Lungenlymphdrlisen bilden große,
derbe Pakete mit breiter, schwieliger
Kapsel und gelblicher, trockener, kalkig
klisiger Schnittfläche. In Ausstrichen aus
den Lungenknoten ungemein viel Tuberkel
bazillen, dagegen andere Bakterien nicht.
Die histologische Untersuchung ergibt,

daß die kleinen Knoten noch eine deut
liche Alveolarzeichnung haben; die Alveolen
sind meist prall erfüllt mit einer dicht gelagerten
Zelltrtlmmermasse, die ungemein viel Tu
berkelbazillen enthält, andere Bakterien aber

nicht. Andere Alveolen dagegen enthalten viel
Fibrin und wenige Zellen, die Septen sind
überall kleinzellig infiltriert und beherbergen

auch gelegentlich Tuberkelbazillen.

In der Umgebung von Bronchen geht
die tuberkulöse Alveolar-Inhaltsmasse
ohne Grenze direkt auf den Bronchus
selbst über und ersetzt an kleinerer oder
größerer Stelle die Bronchialwand durch ein

zelliges, meist ungemein viel Tuberkelbazillen

enthaltendes Gewebe, das offen gegen das anen
abschließt. Letzteres selbst ist erfüllt mit einer

viele Tuberkelbazillen enthaltenden Zelltrlimmer

masse. Auch hierin finden sich keine anderen

Bakterien.

In das umgebende Lungengewebe gehen die

kleinen pneumonischen Herde in der Regel all

mählich und ohne jeden Reaktionswall über,
derart, daß der Zell- und Tuberkelbazillengehalt

der peripheren Alveolen geringer wird und der

Alveoleninhalt schließlich nur noch aus wenig

Epithelien und Rundzellen, ohne Bakterien da
zwischen, besteht. Die größeren Herde dagegen
grenzen meist mit einem mehr oder weniger gut

ausgeprägten Reaktionshof aus stark lymphozytär
infiltriertem Granulationsgewebe gegen das um

gebende Lungengewebe ab, jenseits dessen aber

häufig genug noch stark tuberkelbezillenhaltige,

infiltrierte Alveolen anzutrefien sind.

Schon bei den kleineren pneumonischen

Herden trifft man besonders zentral öfters ver

waschen rote Alveolargruppen mit nur noch

spärlichen Kerntrtlmmerresten; bei den größeren

dagegen, die durch Konfluenz der kleineren ent

standen sind, besteht in der Regel der ganze

Inhalt nur noch aus einer meist ungemein zahl

reicheTuberkelbazillen enthaltenden nekrotischen

Zellmasse, die teils noch in deutlicher alveolärer

Anordnung, teils auch in ganz unregelmäßiger

Weise Fibrin aufweist. Ihre Entstehung aus
Konfluenz kleinerer Herde dokumentieren die

großen stets durch die noch in Resten stehen

gebliebenen Reaktionswälle, die als tief blau

gefärbte, Tuberkelbazillen enthaltende und aus

Kerntriimmern bestehende Ringe oder Streifen

übrig bleiben.

Die kleinen und großen Lymphgefäße
sind nicht nur im Bereich der pneumo
nischen Herde, sondern auch im peri
bronchialen und interlobulären Binde
gewebe fast durchweg mit tuberkel
bazillenhaltigen Lymphozytenmassen er
f illlt. Die Gefäßwände selbst und besonders
das Endothel sind dabei noch intakt erhalten,

letzteres fehlt aber auch bereits an vielen Stellen,

so daß die tuberkulösen Inhaltsmassen ohne

Grenze direkt in die Wand übergehen. Im B9

reiche der pneumonischen Herde lassen sich in

jedem Präparate zahlreiche Lymphgefäße auf

finden, in die von einer oder mehreren Stellen

aus das umgebende tuberkulöse Zellgewebe vor

dringt und die Gefäßwand dort durch ein an

seiner Oberfläche zerkliiftetes und meist stark

tuberkelbazillenhaltiges Granulationsgewebe er

setzt. Auch in den großen peribronchialen
Venen glückt es in jedem Präparate, in
kleinen Gerinnseln oder zwischen der
Wand anliegenden Häufchen von roten
Blutkörperchen Tuberkelbazillen anf

zufinden. Ebenso begegnet man in den er
weiterten und prall mit roten Blutkörperchen
angefüllten Kapillaren des interlobulären und

peribronchialen Bindegewebes öfters Tuberkel

bazillen, und in einem Präparate findet sich im

peribronchialen Bindegewebe eine mittlere Vene

die beinahe ringsum von bazillenhaltigem tuber

kulösen Granulationsgewebe umgeben ist. An

einer Seite hat die tuberkulöse Wucherung die
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Muskularis durchbrochen und ragt als flacher,
vom Endothel entblößter Hügel in das Lumen
des Gefäßes hinein.

Innerhalb der käsigen und nekro
fischen Zentren der größeren Knoten
sind in der Regel noch überall erweiterte
und prall mit roten Blutkürperchen ge
füllte Kapillaren zu sehen, die von einem
nicht mehr differenzierbaren Kerntrümmerwall

umgeben sind. Von der Umgebung aus
dringen zahlreiche Tuberkelbazillen
gegen das Gefäß vor, und auch im Innern
der Kapiilaren trifft man an diesen
Stellen öfters Tuberkelbazillen. Die

Kapillarendothclien selbst sind aber meist (iber

haupt nicht mehr zu erkennen und die roten

Blutkörperchen vollständig verwaschen. Eine

gleichzeitige Wucherung der Endothelien war

nirgends zu sehen.

Fall XII ist also ebenfalls eine herd
förmige, zellig-f‘ibrinöse, rein tuber
kulöse Bronchopneumonie mit Weit
vorgeschrittener Verkäsung, be
sonders in den größeren Knoten.
Dort ist gleichzeitig auch die Abgrenzung
der zentralen verkästen Massen gegenüber

den verhältnismäßig schwachen und un

verkästen pneumonischen Höfen gut, aber

immer noch unvollkommen entwickelt, und

in den pneumonischeu Höfen entstehen

multilokuläre primäre tuberkulöse Endo
lymphangiten, gelegentlich auch noch
primäre tuberkulöse Eudangiten.
In beiden Fällen schließen sich so

dann sekundäre Prozesse in Lymph— und

Blutbahnen an. (Schluß folgt.)

(Mitteilung aus dem Milchhygienischen Labora

torium der Königl. Ung. Tierärztlichen Hochschule

zu Budapest.)

Milch mit Seifengeschmack.
Von

Dr. Otto Fetticlr,
Adjuukt und Dozent an der Königl. Ung. Tierlrzllu‘hen “0ch- .

schule, Leiter des Milchhygißniscllcll lmbornmriums.

Im Monat Februar 1910 wurden aus

einer kleinen Landwirtschaft im N6graider
Komitate Milch- und Rahmprobeu an das

Laboratorium zur Untersuchung ein

gesandt. Die Milch und der Rahm
stammten von drei Kühen her, wovon

zwei seit sechs Monaten trächtig waren,

l

1

i

i

während die dritte, nachdem bei der letzten

Kalbung (in den ersten Tagen des Juni
1909) ein Kreuzwirbelbruch und ein Darum

riß erfolgt waren, nicht belegt war. Laut
Wahrnehmung des Eigentümers konnte

aus der Milch dieser Kühe oder aus dem
mittelst Abrahmungsmaschine gewmnenen

Rahm keine Butter bereitet werden,
„weil bei dem Buttern sich nur
Schaum bildete und die Butter nicht
fest werden wollte“.
Das Futter der Kühe bestand seit Mitte

November 1909 aus gesäuerten Rüben

schnittcn, Wicke, Gerstenstroh, mit Spreu
gemengter Hirse und Haferwicke. Als der
Milchfehler sich zeigte, wurde der ganze

Stall gereinigt und desinfiziert und die

Menge der verabreichten Rübenschnitten

vermindert. Da diese Anordnungen erfolg

los blieben, wurde die Rübenfi'rtterung

ganz eingestellt, und es wurde zum Rauh

futter und Spreugemenge noch Schrot

hinzugefügt; doch der Milchiehler wurde
dadurch auch nicht beseitigt. Nun wurde

aus Kümmelsamen, Aniskörnern und

Wacholderbeeren, ferner aus schwarzem

Antimon und Kochsalz eine Mischung he

reitet und davon jeder Kuh täglich ein

Eßlöii‘el voll eingegeben. Doch auch das

führte nicht zum Ziel.

Befund bei der Untersuchung.

Physikalische und chemische Prüfling Die

Milch ist etwas dichter als gewöhnlich und von

gelblichgrauer Farbe. Wird die Flasche ge
schüttelt, so bildet sich aus der Milch sogleich

ein dichter Schaum, der nur langsam verschwindet.

Die Milch hat einen sauren, gärenden Ge
ruch und einen scharfen, laugigen Seifen
geschmack. Spezifisches Gewicht 1,034. Die
chemische Reaktion ist stark sauer. (Säuregrad:

15,2.) Nachdem die Milch in einen Thermostaten

bei 37° C gebracht worden, war sie nach vier

Tagen noch nicht geronnen, es hatte sich bloß
ein weicher, schleimiger Bodensatz am Gnrnde

des Gefäßes gebildet; der obere Teil der Milch
aber war durchscheinend, molkenartig geworden.

Damals war der saure Geruch der Milch schon

ein stark ausgesprochener, besonders wenn sie

erwärmt wurde, und auch der Seifengeschmack

war stärker zu verspüren. Wurden 16 ccm der

i Milch mit 5 ccm lproz. B,O,-L6sung gemengt, so
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wurde im Lobeckschen Katalasemesser 44 mm
Sauerstoff frei. (Katalangehalt=44.) Wurden

10 ccm der Milch mit 1 ccm Schardingerscber
Methylenblaulösung gemengt, so trat die Ent

falrbung oder die Reduktion binnen zwei

Minuten ein. 10 ccm dieser Milch lösten 0,022 g

Stärkemehl.

Unter dem Mikroskope zeigen nur sehr wenige

der Milchkttgelchen die normale, regelmäßig
runde Form; die meisten Milchkiigelchen haben

eine unebene Oberfläche mit Einsenkungen und

Erhöhungen. Die Milchkiigelcheu sind etwas

größer als gewöhnlich. Milchkügolchen von

18—21 y sind nicht selten; man sieht auch viele

zusammengeklebte. Die Trommsdorffsche
Milcheiterprobe hat ein negatives Resultat
ergeben. In dem im 'l'rommsdorffschcn
Röhrchen entstandenen, bis zum 0,7. Grade

reichenden weißlichen Bodensatzc waren unter

dem Mikroskops nur wenige Leukozyten zu er

kennen. ]n dem aus drin Bodensatze hergestellten

gefärbten Präparate waren keine Streptokokkcn

zu finden. Die 'l‘rockcnsubstanz der Milch war

14,77%, der Fettgehalt 5,0"/„, die Quantität der

fettfreien Trockenmassc 9,77";'„‚ das spezifische

Gewicht der Trockensubstanz 1,5287.

Butterlelogtsehe Prüfung. Es wurden sowohl

von der Milch als auch von dem Rahme noch vor

den chemischen und biologischen Untersuchungen

Gelatine- und Agarplatten gegossen. Auf der

Oberfläche der Gelatine entwickelten sich am

zweiten Tage zahlreiche kleine, nadelstichgroßc,

weiße, nach der Oberfläche zu halbkugelförmig

sich erhebende, rundgeriinderto Kolonien, die.

unter dem Mikroskop einen etwas dunkleren,

gelblichen Mittelpunkt zeigten. Am dritten Tage

war der Durchmesser der Kolonien beiläufig 2 nun;

in der Mitte war auch mit freiem Auge ein gelber

Punkt zu schon. An den folgenden Tagen nahmen

die Kolonien eine gelblichbraune Farbe an, und

rings um sie herum zeigte die Gelatine Spuren

der Verfliissigung. Außer diesem Kolonien ent
wickelten sich noch einige Kolonien von
Schimmelpilzen und einige große, grauweiße,

unregelmäßig geformte Kolonien, um welche

herum die Gelatine sich rasch verflüssigte.

Die in überwiegender Anzahl entwickelten
gelblichbraunen, runden Kolonien bestanden aus
0,8—1,5 ;r langen und 0,3—0,5 ‚u breiten, ab

gerundete Enden zeigenden stäbchenl'örmigen

Bakterien, die sich im hängenden Tropfen lang

sam, wälzend bewegten. Die die Gelatine rasch

zur Verflüssigung bringenden großen, grauweißen
Kolonien bestanden aus dicken, sporenbildenden
Stäbchen. Beide Bakterien wurden gesondert
gezüchtet und in sterilisierte Milch sowie in
pasteurisiertcn Rahm verimpft.

Die mit den in den gelblichbrauncn Kolonien

sich entwickelnden stäbchenförmigen Bakterien

geimpfte und auf einer Temperatur von 37° C

gehaltene sterilisierte Milch wurde am dritten
Tage dichter und ein wenig zäh. Bei dem

Aussehütten aus der Eprouvette fielen die letzten

Tropfen in langen, zähen Fäden nieder; der Ge
schmack der Milch war scharf, kratzend,
laugig, an Seite erinnernd. Der Katalase
gehalt der Milch, die eine starke saure Reaktion

zeigte, entsprach 7 mm. Der R ahm hatte
schon am folgenden Tage einen säuer
lichen, etwas laugigen Geschmack und
schäumte beim Buttern stark.

Die sehr langsam sich bildende Butter war
salbenartig, graugelb und hatte einen langigen

Talggeschmaek. Unter dem Mikroskope hatten

die einzelnen Butterkiigelchen eine verschwom

mene Grenze, und es waren auch sehr viele

zusammengeklebte Butterkiigelchen zu sehen.

Stellenweise war eine infolge Zusammenfließens

der Butterkiigelchcn entstandene gleichartige

l’cttmasse zu sehen. Als wir Gelatine-Stich
kulturen machten, entwickelten sich längs der

Stichlinie kleine gelbe, kugelförmige Kolonien.

Am dritten Tage entstand eine von oben nach

unten sich verbreitende, trichterförmige Ver

flilssigung. In Fleischbrühe geimpft, verursachte

das Bakteriqu schon nach 24 Stunden eine

Trübung, dann entstand am Boden der Eprou

vette ein stark flockiger Niederschlag. An Kar

toffeln war am vierten Tage ein hellgelber, zäher

Belag entstanden.

Das die Gelatine rasch verflttssigende, sporen

bildende Bakterium brachte die Milch schon am

folgenden Tage zum Gerinnen. Über dem

lockeren, weichen Gerinnsel sammelte sich

eine melkenartige, durchscheinende, dünnflüssige

Flüssigkeitsschicht. Der Katalasegchalt der Milch,

die eine alkalische Reaktion zeigte und einen

bitterlichen Geschmack hatte, war ein sehr haben

(in dem Lobeckschen Katalasemesser wurden

41 mm Sauerstoff frei.)

Auf Grund dieses Resultates der
bakteriologischen Untersuchung konnte

festgestellt werden, daß der kratzende,

laugige, an Seite erinnernde Geschmack

der eingesandten Milch und des Rahmes
durch die in großer Anzahl vorhande
nen stäbchenförmigen, in gelblich
braunenKolonieuwachsendenBakte
rien verursacht wurde.

Milch mit Seifengeschmack wurde zu
erst (1892) und in mehreren Fällen von
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Fr. J. Herz”) beobachtet und beschrieben,
ohne daß es ihm gelungen wäre, die

eigentliche Ursache des Milchfehlers fest

zustellen. Zwei Jahre später tauchte

dieser Milchfehler in der Lehrmeierei der

Versuchsstation für lllolkereiwesen in Kiel
auf, und bei dieser Gelegenheit wurde

von H. Weigmann und G. Zirn**) auf
Grund bakteriologischer Untersuchungen

nachgewiesen, daß derMilchfehler durch ein

stäbchenförmiges Bakterium, den Ba c i llu s
lactis saponacei, verursacht wurde.
Die Bakterie der seifigen Milch ist nach
der Beschreibung von Weigmann ein
0,9—1,6 ‚u langes und 0‚4—0,5 ‚u breites

Stäbchen, das auf 1*‘leischwasserpepton

gelatine 2—3 mm große, fast kreisrunde,

ganzrandige, kugelige Auflagerungen von

schleimiger Beschaffenheit bildet. Die

selben sind anfangs nur in der Mitte

gelblich gefärbt, erhalten aber allmählich

einen rostgelben Überzug fast über die

ganze Kolonie. In Milch geimpft, macht
es diese in einigen Tagen schleimig und

gibt ihr einen scharfen, beißenden,

laugigen Seifengeschmack.

Die äußere Veranlassung des Milch
fehlers war im Falle von Weiglnann
und Zirn auf die nicht ganz einwandfreie
Streu zurückgeführt worden. Das in der
Meierei als Streu benutzte Stroh war

schon alt, zeigte stellenweise hellere

Flecke und enthielt in großer Menge
das den Seifengeschmack verur
sachende Bakterium, das offenbar
während des Melkaktes von dem Euter
oder mit Streu- und Futterpartikelrihen

in die Milch gelangt ist. In einem anderen
von den gleichen Autoren beobachteten

Falle war das von einer Weide gewonnene
Heu und, wie im folgenden Jahr sich er
gab, auch das Gras Ursache des gleichen
Milchfehlers.

*) Herz, Mittcil. des milchwirt. Vereins im
Allgäu, 1892, Bd.3.

"‘*) Weigmann und Zirn, Milchzeitung,
1893, Bd. 22.

In einem Falle hat auch W. Bull
mann*) in einer kleinen Milchwirtschaft
in der Nähe Münchens seifige Milch be

obachtet. Der Milchfehler stand in diesem

Falle mit der Fütterung von Leinsamen

mehl in Zusammenhang. Dieses enthielt

in großer Menge eine Bakterie, die in

Milch einen widerlich talgig-sauren Geruch

und Geschmack erzeugte und mit dem

Bacillus lactis saponacei ziemlich
identisch war.

Ein weiteres Bakterium der seitigen

Milch hat auch W. Eich holz“) unter dem
Namen Bacterium sapolacticum be

schrieben, das auf Gelatine und Agar

Fluoreszenz verursacht, die Gelatine

aber nicht verflüssigt. In Milch bewirkt

es auch noch bei recht niedriger Temperatur
einen Seifengeschmack.

Wie aus dem Gesagten ersichtlich ist,

sind die bisher beschriebenen und einen

Sei fengeschmack verursachenden Bakterien

von zweierlei Art und können schon auf
Grund ihrer biologischen Eigenschaften
unterschieden werden. Das von Weig
mann und Zirn und das von Rullmann
beschriebene Bakterium säuert die Milch

und verflüssigt die Gelatine. Das von

Eichholz gezüchtete Bakterium ver

flüssigt die Gelatine nicht, macht die

Milch alkalisch und verursachtFluoreszenz.

Das aus der zur Untersuchung ein

gesandten Milch gezüchtete und einen

Seifengeschmack verursachende Bakterium

mußte auf Grund der durch es in der Milch

herbeigeführten Veränderungen sowie

seiner morphologischen und kulturellen

Eigenschaften als identisch mit dem
Bacillus lactis saponacei bezeichnet
werden
Zum Zweck der Beseitigung des Milch

fehlers und zur erfolgreichen Abwehr wäre

es notwendig gewesen, zu erfahren, wie

und durch welche Vermittlung in der be

*) Rullmann, Zentralblatt f. Bakteriologie,
ll. Abt, 1902, Bd. 9.
**) Eichholz, Zentralblatt f. Bakteriologie,

II. Abt.‚ 1902, Bd. 9.
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treffenden Milehwirtschaft der Bacillus
lactis saponacei in die Milch gelangt
war. Wahrscheinlich hat auch hier die Streu

oder das Futter als Infektionsvermittler
eine Rolle gespielt, weshalb wir die Beob

achtung der strengsten Reinlichkeit bei

dem Melken und bei der Milchbehandlung,

das Abwaschen der Euter mit warmem

Seifenwasser und 2proz. Lysoformlösung,
die Reinigung der Milchgefä.ße und der

Milchwirtschaftsgeräte mit heißem Laugen
wasser und nachher ihre Spülung mit auf

gekochtem Wasser, das Tünchen des Stalles
mit Kalk, die Desinfizierung der Stände
mit 4p1‘02. Lysoformlösung und das Füttern
nach dem Melken empfahlen. Leider haben

wir die Streu und die einzelnen Futter

stoffe einer bakteriologischen Untersuchung

nicht unterziehen können, weil wir trotz
wiederholten Betreibens keine Proben von

der Streu und von den Futterstotfen er

halten konnten.

Der Milchfehler hörte nach
wiederholter Reinigung und Des
infizierung des Ställes gänzlich auf.

Mitteilungen

aus der praktischen Milchkontrolle.
Von

H. M. Hüyherg,
Sindtliernrzt in Frederiksberg bei Kopenhagen.

I.
Die Alkoholprobe.

Von sämtlichen Methoden zur Unter

suchung der Reaktion der Milch ist die

Alkoholprobe wohl nicht nur die älteste,

sondern wegen der Leichtigkeit, womit

sie sich ausführen laßt, und der Schnellig

keit, womit sie ein Resultat ergibt, wohl

zugleich die gebräuchlichste.

Diese ausgedehnte Anwendung der

Alkoholprobe beruht bekanntlich darauf,

daß man mittels dieser Methode schnell

imstande ist, zu entscheiden, ob die

Milch sauer ist oder nicht; die Unter

suchungen der letzten Jahre scheinen

aber jetzt der Alkoholprobe eine Be

deutung zu geben, die jenseits ihrer ur

sprünglichen Anwendung liegt, indem man

wahrgenommen hat, daß eine positive
Alkoholprobe nicht immer bedeutet,
daß die betreffende Milchprobe
sauer ist.
Dies Verhältnis macht sich jedoch

nach meinen Erfahrungen nur geltend
bei der Untersuchung von Mischmilch
von wenig Kühen, nicht aber bei der
stark gemischten Handelsmilch. So habe

ich bei Untersuchungen von stark ge

mischter Milch in meinem Laboratorium
nie eine positive Alkoholprobe gesehen,
ohne daß die Milch gleichzeitig sauer

war, während Milchproben aus den Trans—

porteimern der Lieferanten (die durch

gehende 50-100 Pfund enthalten) nicht
selten eine positive Alkoholprobe ergaben,
ohne daß man gleichzeitig imstande war,

festzustellen, daß die Milch sauer war.
Wie man sieht, kann man also nicht

ohne weiteres aus einer positiven Alkohol

probe schließen, daß die Reaktion auf

einer Azidität der Milch beruht, wenn man

mit schwach gemischter Milch zu tun hat.

Ohne Zweifel spielen hier ganz andere,

noch nicht mit hinlänglicher Sicherheit

bekannte Momente eine Rolle. Jedoch

hat Auzinger*) durch Untersuchungen
von Milch von Einzelkühen dargetan,
daß z. B. die Kolostrummilch ge

wöhnlich eine positive Alkoholprobe
ergibt; ja, er hat bisweilen bis 43 Tage
nach dem Kalben eine positive Alkohol
probe erhalten; ferner hat er festgestellt,

daß Milch von altmilchenden Kühen und

Milch von Kühen, die an Mastitis
litten oder eine Entzündung im Euter

gehabt hatten, oft eine positive Alkohol

probe ergab, wie er auch stets bei

Fütterung mit phosphorsauren Kalk
salzen positive Alkoholprobe der frisch
ermolkenen Milch erhielt.

*) Auzinger, Studien über die Alkohol
probe der Milch, ihre Verwendbarkeit zum Nach

weis abnormer Milch und ihre Beziehungen zu

anderen Prüfungsmethoden pathologischer Milch.

(Milchw. Zentralbl. V.‚ 293. 1909.)

’_——4
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Wenn ich, wie erwähnt, recht oft an
Milch aus den Transporteimern der Liefe
ranten eine positive Alkoholprobe erhalten

habe, ohne daß die Milch gleichzeitig
sauer war, so war das Mischungsverhältnis
dabei möglicherweise ein solches, daß

die abnorme Milch oder Milch von kranken
Kühen hier in einer solchen Menge vor- l
handen war, daß die Mischung eine posi

tive Alkoholprobe ergeben mußte.

In Verbindung hiermit ist auch zu
beachten, daß der größte Teil der Liefe

rantenmilch, die in meinem Laboratorium
eine positive Alkoholprobe ergab, ohne

daß die Milch gleichzeitig sauer war, in

Eimern eingesandt wird, die nur bis

50 Pfund enthalten, also wahrscheinlich

eine von nur 3-—4 oder möglicherweise

von noch weniger Kühen herrührende

Milch ist.
'

Im folgenden werde ich die Aziditäts

und Alkoholprobeunttnsuchungen kurz

klarlegen, die den Erfahrungen zugrunde

liegen, die ich betreffs der Bedeutung

der Alkoholprobe ausgesprochen habe.

So habe ich vom l. April 1909 bis
12. Januar 1911 im ganzen 1930 Aziditäts

untersuchnngen angestellt, von denen die

unten angeführte Tabelle I nur die Milch
proben umfaßt, die eine negative
Alkoholprobe mit 68 Proz. Alkohol er
gaben. Als pasteurisierte Milch verkaufte

Milch ist in der Tabelle unberücksichtigt

geblieben. Die Azidität wurde aus einer

Milchmenge von 100 ccm mit 1/m normal

Natron und Phenolphthalein als Indikator ‘

bestimmt.

Tabelle I.
18l1 Proben, ccm '/10 normal Natron.

15—16
‘
16-17 [ 17—1s 18—19 19—20

5') 43 217 616 405

20—21 21—22 ‘22—23 23-24 24—25

9 1298 110 47
Ä

*) fit.- diesen am Milchproben wurde weder ‚

kunde angeführt wird, daß in den Milch‘

Da nun in den Handbüchern der Milch

I
l

l
proben, die zu einer Neutralisation mehr

als 18—19ccm ‘/,0 normal Natron er
| fordern, eine Milchsäurebildung begonnen

!
hat, kann man aus den Ziffern von Ta
l bellel berechnen, daß zur Neutralisation
14 "/o der Milchproben 15 -18 ccm ‘/‚0 norm. Natr.
34,0u/0 n n ’19 n n n u

\

o,0 n n n ‚v n v.

erforderten.

Von sämtlichen Milchproben erforderten

88,1 Proz. zur Neutralisation 17—‘21 ccm

',’,„ normal Natron.

Tab. II enthält Aufschlüsse über den
Aziditätsgrad der Milchproben, die da

gegen mit 68 Proz. Alkohol positive
Alkoholprobe ergaben.

Tabelle II.
119 Proben, ccm " normal Natron.IIO

17—1e '1s—1a‘19-20‘20—21 '21—22 22—23

33311\, 18}20‘20r |Y l

23—24 24—25 25—2629—30 30—3l234—35:
46

147i11'12|31
Aus diesen Zittern ersieht man erstens,

daß nicht weniger als 11 oder 9,2 Proz.
der Milchproben eine positive
Alkoholprobe ergaben, obschon der
Verbrauch von Natron die be

| treffenden Milchproben, was die
E Azidität betrifft, als normal kenn
} zeichnet, und ferner, daß nur 90 Milch
proben mit einem Aziditätsgrad von

19—25 ccm ‘/,o normal Natron positive

Alkoholproben ergaben, währeud930 Milch

proben in Tab. I desselben Aziditäts
grades negative Alkoholprobe ergaben.
Diese Untersuchungen zeigen also,

daß die Alkoholprobe kein Kriterium
davon zu sein braucht, daß die Milch

‚ aber möglicherweise beruht der geringe Verbrauch
’
von Natron auf dem Umstand, daß ca nicht so
1

i

Alkali noch Zusatz von Wasser nachgewiesen, ,

gar selten ist, daß Vollmilch in gekochtem Zu

stand verkauft wird, ohne daß dies beim Verkauf

angegeben wird.



sauer ist, daß sie aber mitunter -— wo
|

die untersuchten Milchproben von einer l

Mischmilch von wenig Kühen, z. B. aus

den Transporteimern der Lieferanten
stammt — andeuten kann, daß die be- i
treffende Milchprobe Milch von kranken

Kühen, Kolostrummilch oder sonstige
abnorme Milch enthält.

II. l

Die Bedeutung abnormer Milch bei der Beurteilung

von Nilchvcrfälschungen.

Von allen Milchuntersuchungen bietet

die Feststellung von Verfälschungen die
‘

größten Schwierigkeiten dar, und zwar

wegen der großen Verschiedenheiten der

Zusammensetzung der Kuhmilch. Denn

die Untersuchungen der Kulnnilch zeigen

ja nicht nur, daß die lililchmenge von Tag

zu 'l‘ag schwankt, sondern auch, daß die

chemische Zusammensetzung der Milch

täglichen Schwankungen unterliegt.
'

Es ist also eine genaue Kenntnis

dieser Schwankungen erforderlich, um einen

vorliegenden Fall zutreffend beurteilen

zu können. Möglicherweise könnte es

deshalb von Interesse für die Kollegen

sein, die auf dem Gebiete der Milch

kontrolle noch nicht die hinlängliche Er

fahrung haben, mit einigen der Ab

weichungen von dem, was man gewöhnlich

als normale Milch betrachtet, Bekannt

schaft zu machen.

Was die Schwankungen des Fett
gehalts der Milch betrifft, so kommt es

vor, daß diese bei derselben Kuh über

100 Proz. betragen kann. Aber auch in

Mischmilch von mehreren Kühen

kann der Fettgehalt recht bedeutend

schwanken. So wird in einer englischen

Zeitschrift“) angeführt, daß der Fettgehalt

einer Mischmilch von 25 gut milchenden

Kühen im Laufe von 5 Tagen, was die

Morgenmilch betrifft, von 3,76 Proz. auf

2,90 Proz. sank.

Daß der Fettgehalt einer Mischmilch

von mehreren Kühen sogar bedeutend unte r

=
€
)

55.1.„ Bibbys Bock 55 Milk. 1909.

dem gewöhnlich von den Milchver
ordnungen aufgestellten Minimal

'

fettprozentsatz stehen kann, ohne daß
eine Verfälschung vorzuliegen braucht,

ist bekannt. Als Beispiel führe ich an,
daß ich nach der Untersuchung einer

nur 2,4 Proz. Fett enthaltenden Probe

einer Handelsmilch aus dem betreffenden,
aus 0 Kühen bestehenden Bestande Stall

proben entnehmen ließ; das Ergebnis

' war:
Kuli Nr. 1 hatte 2,90 Proz. Fett
.. „ 2 „ 2,20 „ „

'

.. „ 3 „ 2,70 ., „

„ „ 4 „ 3,30 „ „

„ „ 5 „ 1,15 „ „

6 2,40 „u w 7‘ P

Dies ergab für alle sechs Kühe durch

schnittlich nur 2,50 Proz. Fett; es war

einer jener sehr schlechten Bestände, von

|

denen es sicherlich in den Umgegenden
der Städte viele gibt, woran man sich zu

erinnern hat, wenn wegen eines niedrigen

Fettprozentsatzes Verfälschungsverdacht

vorzuliegen scheint. Hierher gehört eine

Reihe von 22 verschiedene Unter

suchungen umfassenden Fällen, die

H e u s er anfiihrt.*)
Mischungs- Verdächtige _ _

Nr. milch von Handels- “‘°‘:fäi‘ Aäägg
Kühen milch

m'

1 6 2,3 2,45 —

2 2 2,4 2,45 —

3 2 2,55 2,50 —

4 8 2,20 2,50 H

5 5 2,35 2,45 -

6 4 2,5 2,5 —

7 3 2,1 2,25 3,2

e 4 2,6 2,6 3,5

9 6 2,4 2,45
-

10 6 2,4 2,5 3,9?
11 2 2,6 2,6 3,50

12 3 2,1 2,15 3,15

13 3 2,5 2,6 3,45

14 3 2,3 2,3 3,1

15 3 2,6 2,6 4,0

16 a 2,45 2,45 3,4

17 16 2,3 2,4
—

18 15 2,35 2,5
-

19 5 2,5 2,6 32
20 5 2,4 2,6 3,6

21 4 2,1 2,35 3.1

4 2,3 2,45 8,122

*; ll c u s er, Anormale Stallmilcbproben

Zeitschr. f. Unters. d
. Nahrungs- und Genußmrttcl.

19. Bd. S. 438. 1910.
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Wie man sieht, steht der Fettprozent
satz in sämtlichen Fällen weit unter dem

normaliter für Morgenmilch geltenden,
während er bei der Abendmilch vollständig

normal ist. Daß die Abendmilch oft etwas

fettbaltiger ist als die Morgenmilch (ge

wöhnlich ca. '/
.„ Proz.), ist eine alte Tat

sache; aber Heusers Zahlen zeigen,
daß der Unterschied sogar in Mischmilch

von mehreren Kühen 2,40 Proz. betragen

kann, ein Verhältnis, das gleichfalls in

Betracht zu ziehen ist, wo von Ver

fälschungen die Rede ist.

Aus den angeführten Beispielen ist

ersichtlich, wie vorsichtig man bei der

Folgerung einer Verfälschung aus einem

zu niedrigen Fettprozentsatz sein maß.

Eine Verfälschung läßt sich dagegen
besser feststellen durch eine Bestimmung

der fettfreien Trockensubstanz der
Milch, die gewöhnlich viel geringeren

Schwankungen unterliegt. als der Fett

gehalt.

Es wird allgemein angenommen, daß
normale Milch 7,8*10,2 Proz. fettfreie
Trockensubstanz enthält; tatsächlich kann

man aber noch niedrigere Zahlen antreffen.

So notiert Fleischmann für einzelne
Kühe fettfreie 'l‘rockensubstanz:

Kuh Nr.1 7,63 Proz. bei 2.541’roz. l’ettstoi'f
„ „ 2 7,29 2,16

„ .. 3 7,70 , 2,16 „ „

Wird nun die Milch dieser Kühe zu
sammengemischt zum Verkauf gebracht,
so wird der durchschnittliche Prozentsatz
der fettfreien Trockensubstanz nur 7,54
und der des Fettes 2,28 betragen, ohne

daß Verfälschung vorliegt. Bei Misch
milch habe ich einen 'I‘rockensubstanz
gehalt von nur 7,34, 7,63 und 7,67 notiert,
ohne daß sich durch Entnahme von Stall
proben Verfälschung feststellen ließ. Also

auch was die Trockensubstanz betrifft,
soll man bei der Folgerung von Ver
fälschungen vorsichtig sein.

Das dritte Moment, das bei der Be

urteilung von Verfälschungeu eine sehr

r n n w

n

l

wesentliche Rolle spielt, ist das spezi
fische Gewieht der Milch, das bekannt
lich bei derselben Kuh ganz bedeutend

schwanken kann, in cxtremis von 1,01254

bis 1,040, während die Mischmilch nur

viel geringere Schwankungen aufweist.

So ergaben 1000 von mir angestellte

Untersuchungendesspezifis0henGewichts‚*)

daß die Grenzen bei gemischter
Vollmilch zwischen 1,0200 und 1,0340
liegen, während 9#.4 Proz. sämtlicher

Milchproben nur ein zwischen 1,0310

und 1,0340 schwankendes spezifisches

Gewicht hatten.

Nur 2 oder 0,2 Proz. der Milchproben
hatten ein spezifisches Gewicht von 1,0290

bis 1,0295. Dagegen hatte keine der

1000 Milchproben ein spezifisches Gewicht

unter 1,0290. Heuser bespricht aber in

seinem obenerwäihnten Aufsatz einen Fall,

wo das spezifische Gewicht einer Handels
milcb bei einem Fettgehalt von 2 Proz.

nur 1,0270 war, und da er mit Recht

annahm, daß die Milch mit Wasser ver

fälscht sei, entnahm er dem betreffenden

aus vier Kühen bestehenden Bestande

Stallprubmn. und es ergab sich nun tiir

die Mischmilch dieser Kühe ein spezi

fisches Gewicht von 1,0272 bei einem

durchschnittlichen Fettgebaltprozentsatz

von 2,90. Ferner notiert er einige
Fälle von ungemein niedrigem spezi

fischen Gewicht der Milch einzelner

Kühe:

Kuh Nr. 1 1,02714 bei einem Fettgehalt von 3,1.'i°‘u
. . 21,0204 _ - . . 3‚oo°y„
„ _ 31.0201 _ . „ . 3,00°„

\\’ie aus obigem hervurgeht, kann die
Entscheidung, ob Milch verfälscht oder
nicht verfälscht ist, recht große
Scinvierigkeiteh darbieten, wenn man _
was man in Gerichtsfiillen nicht unter
lassen darf — auch berücksichtigen soll,

*) Höyberg, Underaügelecr ovcr Maelkens
Vaegti'ylde i Danmark og Forelag til indi'örelsc
01 Standard-Flydevaegt. Maanodaskr. 1'

.

Dyrl.
Bd.21, S. 400.
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daß abnorme Milch ebensogut wie nor- ‘ folgenden Tage am Bahnhof selbst aus

male in den Handel gebracht werden
kann. Davon legen die von Heuser
angeführten Beispiele ein beredtes Zeug
nis ab.

Allerdings kann man in zweifelhaften
Fällen Stallproben entnehmen lassen;

wenn diese aber irgendwelche Bedeutung

haben sollen, so müssen sie wegen der

schwankenden Zusammensetzung derMilch

spätestens am nächsten Tage und, wo

möglich, unter den nämlichen Verhältnissen

entnommen werden, wie die entsprechende
Milchprobe. Aber bei der Milchkontrolle

im großen Städten ist es oft recht schwer,
diese Bedingungen zu erfüllen. Und auch

auf eine Stallprobe darf man nicht

sicher bauen, es sei denn, daß der

Unterschied zwischen den Proben ein

bedeutender*) ist.

Beispielsweise führe ich eine Milch

afläre an, die ich zur Behandlung gehabt

habe, und die veranschaulicht, wie vor

sichtig man bei der Entscheidung, ob

Milch verfälscht oder nicht ver
fälscht ist, sein soll, auch wenn man
Gelegenheit hatte, Stallproben zu ent

nehmen. Bei einem Milchhändler wurde

am 28. April 1910 eine Milchprobe ge

kauft, die von der Inspektion einem

Transporteimer entnommen wurde, den

der Empfänger soeben vom Bahnhof ab

geholt hatte. Die Milchprobe ergab sich

durch die Untersuchung als in hohem

Grade verdächtig, wie aus untenstehender

Analyse erhellen wird. Darauf kaufte ich

an den zwei folgenden Tagen zwei andere

Milchproben, die gleichfalls Transport

eimern entnommen wurden, die der

betreffende Händler kurz zuvor vom Bahn

hof abgeholt hatte. Da die Analysen

dem plombierten Transporteimer des
Lieferanten eine Milchprobe entnommen.
Die Analyse dieser vier Milchproben

besagte:

‘s’äää
c>‘E o'E e>E ‘äi'i
-D -‘=I- =
sä” €ä ‘52
2 . Q ‚ Q- . 0:515
2a ägi 253 €ä:gg
E
ä 251

2 ä €€ ä
"'

n

rasä

Spezif. Gewicht
bei 15° . . . 1,0287 1,0292 1,0297 1,0292
Fettgehalt . . . 2,38% 2,15°/0 2,43"/0 2,16%
Trockensubstanz 9,72"/0 9,82"/„10,22"/O 9,79%

Fettfgeie
Trocken

su stanz . . . 7,34°/ 7,67°/ 7,'_Z9°/ 763°/
Spezif. Gewicht d.

° ° °‘ ' °

Trockensubstanz 1,402 1,380 1,341 1,350
Fettproz. der
Trockensubstanz 24,48 21,89 27,783 22,06Nitrate....++ +l+
Da die Verhältnisse es gestatteten,

daß am zweiten Tage nach der letzt

erwähnten Milchprobe Stallproben ent

nommen wurden, geschah dies. Leider

sind die Analysen der Stallproben abhanden

gekommen, aber der Unterschied zwischen

ihnen und den vier oben angeführten

Analysen war nicht so groß, daß ich zu

behaupten wagte, daß eine Ver

fälschung vorliege.

Diese Beispiele tun zur Genüge dar,

wie vorsichtig man bei der Entscheidung,

ob Milch verfälscht oder nicht Ver

fälscht ist, zu sein hat.

In der Tat muß man zugeben, daß die

verschiedenen Untersuchungen, wenigstens

wenn man nicht spätestens am folgenden

Tage und unter gleichen Umständen Stall

proben entnehmen kann, nur
imstande

sind, einen Verdacht zu erwecken
oder

einen vorliegenden Verdacht
zu unter

derselben (siehe gleichfalls unten) ungefähr

l

Stützen. Es ist in solchen
Fällell

dasselbe Resultat ergaben, wurde am

*) Auch ein nachweisbarer Nitratgehalt
ist

\

nicht entscheidend, da Nitrate von Spülwasser,

.

das in den Milcheimern zurückgeblieben ist, her-

\rühren können.

Sache des Richters, durch
Verhör

fu
n
td

Zeugenvernehmung die
Verfälschung ES

zustellen.
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Verschiedenes aus der Praxis.

Anwendung des Trichinoskops bei der Trichinenschau

unter gleichzeitiger Anwendung der vereinfachten

Probenentnahme nach Relßmann.*)

\'un

Veterinitrrat Dr. Sarth in Darmstadt.

Mit dem aufrichtigsten Danke an die

Behörden, die mir die Veröffentlichung
des nachstehenden Gutachtens gestatten,

verbinde ich den herzlichsten Dank an

die Sachverständigen, welche die Prüfung
und Begutachtung des Verfahrens aus

geführt heben. Das Gutachten spricht

sich klar und günstig aus und stellt fest,
was ich vorausgesagt habe, daß das Tri
chinoskop berufen ist, einen Wendepunkt

in der praktischen Trichinenschau herbei

zuführen. Es wird bestätigt, daß die

Trichinenschau durch das Trichinoskop
vereinfacht und verbilligt wird, daß die

Untersuchung selbst leicht kontrolliert
werden kann und in ihren Resultaten

zuverlässig ist. Mit Befriedigung darf
konstatiert werden, daß sich auch die

Berufsfreudigkeit des Personals erhöht

hat, was wohl in erster Linie auf den
steten Wechsel in der Tätigkeit des
Personals zurückzuführen ist. Eine Bitte
kann ich nicht oft genug und nicht dringend

genug wiederholen, die ist: Die sorg
fältigste Auswahl der Beschauer, ihre

volle Ausnutzung in vernünftiger Weise

und nicht zuletzt die Sicherung ihrer

Existenz, welch letztere sich gerade durch

die Verwendung des Trichinoskops leicht

ermöglichen läßt.

Die Anwendung des Trichinoskops in

Verbindung mit dem Reißmannschen
Verfahren der Probenentnahme bedeutet

einen wesentlichen Fortschritt auf dem
Gebiete der mikroskopischen Fleisch
beschau. Das Gutachten bedarf weiterer

Erläuterung nicht; es bedeutet einen vollen
Erfolg für Herrn Kollegen Reißmann
und auch für mich.

") Vergl. auch in Heft 10 dieses Jahrgangs
der Zeitschrift die Abhandlungen von Kuppel
mayr und Böhm.

l

Zu Nr. St. M. 2083 v. Q
.

1911.

Abschrift III B. 1339.
Kaiserlicher Bezirksprüsident

von Lothringen.

Metz, den 8. Februar 1911.
Die obligatorische Trichinenschau mit Tri

chinoskopen und gleichzeitiger Anwendung der
vereinfachten Probeentnahme nach Reißmann
ist am hiesigen Schlachthofe seit 1. April 1910
eingeführt und es wurden bis zum 31. Dezember
v. J. 27606 Schweine, außerdem die eingeführten
Wildschweine und das Schweinefleisch, welches
aus Gegenden ohne Trichinenschau zur Einfuhr
gelangte, untersucht. Das Verfahren hat sich in

jeder Beziehung bewährt und alle vorausgesetzten
Erwartungen erfüllt. Bei dem Beschaupersonnl
kann seit Einführung des neuen Betriebs eine
viel größere Ilerui'sfreudigkeit festgestellt werden,
die projizierten Bilder werden immer wieder

mit neuem Interesse durchgemustert. Gerade
durch den stündlich abwechselnden Dienst, der

den Trichinenschauer eine Stunde als Probe

nehmer, dann beim Präparieren und schließlich

am Projektionsnpparat beschäftigt, ist die frühere

ermüdende Eintönigkeit genommen und eine be

deutend sicherere Gewähr für die sichere Unter

suchung gegeben.

An zahlreichen Untersuchungen trichinen

haitigen Fleisches konnte bewiesen werden, daß

das Übersehen von Trichinen bei dem Trichino

skop als ausgeschlossen betrachtet werden kann,

selbst Laien, welche noch nie Trichinen zu Ge

sicht bekamen, wurden bei Vorführung der Bilder

sofort auf die in den Präparaten gezeigten Tri
chinen aufmerksam. Auch die Handhabung, Be

dienung und Instandhaltung der l.eitzschen Tri
chinoskopc hat dem Beschaupersonal keinerlei

Schwierigkeiten gemacht, und es hat sich in
ganz kurzer Zeit eingearbeitet.

Im hiesigen Trichinenschauamte sind zwei

Apparate aufgestellt, welche an Hauptschlacht

tagen zeitweise beide im Betrieb sind; an Neben

schlachttagen genügt ein Apparat. Die Unter
suchungen und Probeentnainnen werden an Haupt
schlachttagon, an welchen bis zu 250 Schweine
zur Untersuchung kommen, von 6

,

an Neben
schlachttagen von 3 Trichinenschauern aus

geführt. .\‘ach diesseitigen Erfahrungen können

bei Anwendung der vereinfachten Probeentnahme,
die hier eingeführt ist und welche die Unter
suchung von zwei Schweinen auf einem Kom
pressorium gestattet, von 6 Trichinenschauern
bequem 324 Schweine an einem Tage untersucht
werden, so daß der derzeitige Dienst ohne jeg
liche Überanstrengung ausgeführt werden kann.
Über die Zuverlässigkeit der Reiß

mannsehen vereinfachten Probeentnahme sind
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seit deren Einführung vielfach Versuche angestellt l notwendig ist. Außer diesen Kosten kommen
werden, die ihre Zuverlässigkeit bestätigen, so

daß gegen Beibehaltung dieser Methode keine

Bedenken bestehen dürften.

Sehr vorteilhaft hat sich die Möglichkeit der
ständigen Kontrolle erwiesen, die bei den an der
Wand erscheinenden Bildern jederzeit von den {
Tierärzten ausgeübt werden kann; es ist sogar

möglich, beide Apparate zugleich zu kontrollieren.

Die von den Tierärzten während der Pausen im

Schlacht- und Fleischbescbaubetrieb ausgeführten

Revisionen haben sich bisher als genügend cr

wiesen. Die Kosten der Untersuchung sind be

deutend geringer als bei Verwendung von Mikro

skopen, du nur die Hälfte des Beschaupersonals .

nur noch die Ausgaben für elektrischen Strom,
der beim hiesigen Betriebe zum größten Teil

von der im Schlachthofe betriebenen Dynamo—

maschino geliefert und nur in Ausnahmefällen

und während des Stillstandcs des Kühlhaus

betriebes im Winter von dem städtischen Elek
trizitätswerk bezogen wird, und solche für den
Verbrauch an Bogenlampenkohlen in Betracht,

die sich aber auch äußerst niedrig stellen, da

nach hiesiger Berechnung ein Paar Kohlenstil'te

:'
\

7 Pf. für die Untersuchung von 80 Schweinen
ausreichen. gez. Graf Zeppelin.
An das Kaiserliche Ministerium für Elsaß-Loth
ringen, Abteilung des Innern, zu Straßburg.

Referate.

Montgomer, Observations de bilhar
ziose sur los animaux de l’Inde.

l'l‘bn Journal of tropical veterinary Science, rol. I
, Nr 2.) l

M. fand die auch beim Menschen fest- ,

gestellten Schistosomen in Indien bei

Pferd, Esel, Rind und Schaf und beob

achtete dort von den zehn bekannten

Arten fünf. Schistosoma japonicum ist

nur in Japan, Manila und Malacca heimisch.

Die Eier der Parasiten entdeckte M. in

geringen hämorrhagischen Erosionen der
I)armscldeimhaut; die Schistosomen selbst

sitzen in den .\lesenterialgefzißen.
[losem

Fiebiger, Über durch Trennatoden ver

ursachte Hautwucherungen bei Zeus

faber und das subkutane Vorkommen

von Tre1nat0denzysten.
(Zcmrnlbl. f. Bnkt. I. Abteilung, Orlglnalv, Bd. 47. S. G2.)

Als Ursache von warzigen Haut

wucherungen oberhalb und unterhalb der

Seitenlinie bei Zeus faber (Sennenfisch,

Familie der Makrelen) fand Verfasser

eine Trematodeularvenform (genus disto

midae, subgenus echinostomum), die

wahrscheinlich vom Darme aus auf dem

Wege der Blutbahn oder aktiv in die

Peripherie eingewandert sind. Auch bei

anderen Fischen konnte F. ober- oder
unterhalb der Lederhaut Zysten nach

weisen, die ebenfalls durch Trematoden

larven vom genus distomum hervor

gerufen waren. Pappe.

Netter, L , et Ribadeau, L.‚ Epidemie
alimentaire due a des bacilles du type

paratyphique B. Pr6cocit6 des accident-s.
(Compt. rend. de la See. de Blol., 'r. mm, s. 575.)

10—-24 Stunden nach dem Genuß

einer von demselben Metzger bezogenen

Fleischgallert.e erkrankten die Mit
glieder von zwei Familien unter fieber

haften, choleraähnlichen Magendarm

symptomen. Aus Urin und Fäzes isolierten

die Verfasser einen zur Gruppe des Para

typhus B gehörigen, durch das Serum
der Erkrankten agglutinablen Bazillus.

der für Kaninchen, Meerschweinchen

und Mäuse pathogen war. lfcsorr.

Schroeder, G.‚ Milz als Schutzorgan

gegen tuberkulöse Infektion.
(Behr. z. Klinik d. Tuberk., Bd. XII. H. 3.)

Milzbrei gegen menschliche Tuber

kulose vakzinierter Kaninchen und Kälber

äußerte, subkutan injiziert, einen deut

lichen günstigen Einfluß auf den Verlauf

der Impftnberkulose bei Meerschweinchen.
Studie.

Liebermeister, G., Über die nach Zieh]
nicht darstellbare Form des Tuberkel

bazillns.
(Deutsche medizinische \\'ocheuschrift, 36. Jahrg., S. 12H.)

L. kann auf Grund vieler Unter
suchungen die Angaben Muchs, daß
Tuberkelbazillen und deren Granula, auch

wenn sie ihre Färbbarkeit nach Ziehl ver
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loren haben, mit einer verlängerten Gram

tärbung nachzuweisen sind, bestätigen.

In Fällen, in denen eine Verwechslung

mit anderen gramfesten Bakterien und

Bakteriengranula ausgeschlossen ist, wie

z. B. bei Tumor albus und bei käsig

kalkigen Lymphdrüsen, ist mit Vorteil
von diesem Verfahren Gebrauch zu

machen. Sobald aber die Anwesenheit

anderer Bakterien als Tuberkelbazillen

nicht von der Hand zu weisen ist, ist die

G ra m färbung nicht entscheidend.
T/ll'1’rl'llgt r.

Weber, A., und Titze, (‘., Inhalations
und Fütterungsversuche mit Perlsueht
bazillen an Rindern. Bestimmung der
geringsten zur Infektion notwendigen

Bazillenmenge.
('l‘ub.-Arb. a. d. Kais. Gesundl.eitnamte Heft X. S. Nil—156.;

Gleichwie es bei kleinen Versuchs

tieren schon mehrfach festgestellt ist,

gelingt nach den vorstehenden Versuchen

auch beim Rinde eine Infektion durch
Inhalation noch mit der tausendfach ge

ringeren Menge als bei der Fütterung.
Nur/(r.

Ballon, Tuberculose du maxillaire

inf6rieur.
(Revue ('n‘-n.de Blöd. Bd. X. S. 58.)

Ballon beschreibt bei einem wegen
generalisierter Tuberkulose beanstandeten

Ochsen zwei an den l'nterkiet'erästeu

sitzende faustgrolie, aktinomycesühnllebe

Geschwülste, die aber, wie. die mikro

skopische Untersuchung ergab, tuber

kulöser Natur waren. 1.'‚.-„u-.

Harrison, Seltene tuberkulöse Verände

rungen, gefunden in amerikanischen

Schlachthöfen.
(Rt‘4‘ellll dn M(-d‚ \'\"\. lbl. 3‘1,S. 255.)

Außer Fällen von Kliocllslltlll)erklllose
sah Verfasser bei Schweinen Erkrankungen

der Haut und der Schenkelmuskeln, ferner

bei Rindern und Schweinen Tuberkulose

der Plazenta. des Pankreas, der Nieren

kapsel, der Harnblase. der l'ia mater.
des Endokards, der Herzklappen und der

(‘hordae tendineae. Auffällig war der

Stillstand der tuberkulösen Pro
zesse bei solchen Rindern, die aus
den Ställen auf die Prärie gebracht
wo r d e n waren. Hrsmr.

Vallee et Chaussee, Les formes anatomo
pathologiques de In tuberculose bovine.

l.\nnal. de MM. r\“t. iid‚ 55, Nr. 7.)

Verfl'. nahmen in ungefähr 700 Fällen

von Rindertuberkulose genaue patho

logisch-anatomische Befunde auf. Sie

weisen darauf hin, daß die Organver

änderungen besonders an den Lymph
drüsen immer bestimmter Art, aber oft
so verschieden sind, daß man an der

Natur derselben, ob Tuberkulose oder

nicht, zweifeln könnte. Sie teilen die

gefundenen Veränderungen in 2 Haupt

gruppen mit 5 und 7 I'ntergruppen ein.

'
U'r fl‘ltf'l.

Prölls, l“.‚ Verstößt die Abgabe von
Schmutzmilch an eine Molkerei gegen

das Nahrungsmittelgesetz!
(Älzll. Sm‘ln'ersl.imligen-chlIlng lbl ll, Nr. 6. ‘3. I25.)
Ein Lieferant hatte mehrfach Milch

in starkverschnmtztem Zustand an die

Molkerei abgeliefert. Mit der Begründung.
daß durch den (iennli einer derartigen

Milch die menschliche Gesundheit ge
fährdet werden könne, wurde der

Lieferant vom St-liütieiigerirht zu einer
Geldstrafe von 30 M. verurteilt. Hin-m.

v. Starck, W.‚ Zur Diagnose der Barlow
schen Krankheit (des kindlichen

Skorbuts).
_\lnnvh. .\l:-d. \\‘orbcmchr|fl Bd. 5‘. .\'r‚ 10, .\‘. 4|9 452)

Verfassr*r berichtet über sechs Fülle,

die beweisen. daß die Barlowsrhe
Krankheit in Kiel und Umgebung
noch ziemlich häufig ist, und daß
die Erniihrungstherapie (rohe Milch und

Fruchtsaft) ohne Zutun eines Medikaments

ausgezeichnete Erfolge aufzuweisen hat.
deir.

Neumann, P.‚ Milchwirtschaft und
Typhllsiiifektioli.
\Klln. Jahrh. lhl. '.'l‚ Heft 2.)

im Laufe einer kleinen 'l‘_\'phusepidemie

im Hunsrück wurden durch die angeord
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milch der Sammelmolkerei einmal Typhus-
,

bazillen in dieser nachgewiesen. Die

Infektion der Milch war auf eine leicht

erkrankte, anfänglich ärztlich nicht be

handelte Person zurückzuführen, die Milch

in die Molkerei geliefert hatte. Studie.

Marshall, Diphtheriebazillen in Milch.
(Tim Journal cf Hygiene V01. 7, S. 8:.)

Häufig ist zwar die Milch beschuldigt

worden, Träger der Diphtheriebazillen zu

sein, selten indessen nur wurde der exakte

Beweis geliefert. Verfasser vermochte
durch Meerschweinchenimpfung und Kultur

Diphtheriebazillen in Milch festzustellen,
fand aber bei der Untersuchung der

Melker und der Kühe des betreffenden
Stalles nichts Verdächtiges. Ifesozr.

Hoffmann, W.‚ Werden bei der Her
stellung der Trockenmilch nach dem
Just-Hatmakerschen Verfahren Rinder
tuberkelbazillen abgetötet?
(Archiv 1

’.

Hygiene Bd. 59, Heft 8
,

S. 216'223.)

Die Frage wird bejaht. Prüfung durch

Meerschweincheuversuche.
E. Jacobsthal.

Emmet und Grindley, Über das Vor
kommen v0n Baumwollsamenöl im

Schmalze von Schweinen, die mit Baum
wollsamenmehl gefüttert sind.

(Journ. o! the Amer. Cilk‘m. See. V01. XXVII, S. 263.)

Die nach den verschiedensten che

mischen Methoden ausgeführte Unter

suchung des Unterhautfettgewebes von

vier Schweinen, die intensiv mit Baumwoll

samenmehl gefüttert werden waren, er

gab, daß derartiges Fett den Eindruck
eines mit 5—16 Proz. Baumwollsamenöl

verfälschten Schweinefettes machen kann.
Studie.

Rechtsprechung.
-— Verantwortlichkeit des Arztes bei nicht sorg

fältiger Auswahl eines Vertreters.

Urteil des Reichsgerichts (l
.

Str.-S.) vom
22. Mai 1911.*)

*) Deilage zur „Zeitschr. f. Medizinalbeamte“
1911, Nr. 13.

l

Der praktische Arzt Dr. Bl. in Bayern hatte
entgegen den hier geltenden Vorschriften, die

die Vertretung durch einen approbierten Arzt

\ zur Pflicht machen, den Arztkandidaten lt. mit
seiner Vertretung betraut und auch geduldet,

daß sich dieser zu Unrecht den Dr.-Titel beilegte.
R. hat durch unsachgemäße Behandlung den
Tod eines Kindes durch Verblutnng verschuldet.

‘

Dr. Bl. wurde infolgedessen wegen fahrlässiger
Tötung zu einer Woche Gefängnis verurteilt.
— Zur Ausführung de preußischen Schlachthaus

gesetztes.
— I. Die Im preußischen Schlachthofgssotz zu

gelassenen Anordnungen dürfen nur durch Gemeinde

beschluß erlassen werden; Pollzelverordnungen sind

unwirksam. Die Gemeinde Kamen i. Westf. hatte
durch Polizeiverordnung vorgeschrieben, daß die
jenigen Personen, die in Kamen das Schlächter
gewerbe oder den Handel mit frischem Fleische

als stehendes Gewerbe betreiben, Fleisch von

Schlachtvieh, das sie nicht im öffentlichen

Schlachthof dasclbst, sondern in einer anderen

innerhalb eines Umkreises von 30 km gelegenen

Schlachtstätte geschlachtet haben oder haben

schlachten lassen, nicht feilbieten dürfen. Der

Schlächter J.‚ der hiergegen verstoßen hatte,
wurde freigesprochen, da wohl eine Polizei

verordnung, dagegen kein gtiltigerficmeinde
beschluß der Gemeinde Kamen vorlag.
2. Dle Worte „haben schlachten lassen“ können

nicht durch die Worte „geschlachtet werden Ist“

ersetzt werden. Wenn eine Gemeinde den unter

1
. erwähnten Gemeindebeschluß faßt, muß sie

sich selbstverständlich an den Wortlaut des Ge
setzes halten und darf hierbei ebensowenig wie

bei späteren Strafanträgen davon ausgehen, daß

auch das Feilhaltcn von Fleisch, das innerhalb
der festgesetzten Zone ——von anderen — ge

schlachtet worden ist, von den Personen nicht

feilgehalten werden dürfe, die in der Gemeinde das

Schlächtcrgewerbe oder den Handel mit frischem

Fleisch als stehendes Gewerbe betreiben. Die
Motive zur Novelle zum preußischen Schlachthof

gesetze vom 18. März 1881 besagen ausdrück

lich, daß nicht beabsichtigt werde, den ein
heimischen Scblz'ichtern und Fleischhändlern den

Ankauf auswärtigen Fleisches zu verwehren, daß
sie vielmehr nur genötigt werden sollten, sobald

sie selbst schlachten oder schlachten lassen,

hierzu das städtische Schlachthaus zu benutzen.

Amtliches.
— Allgemeine Verfügung Nr. 50 für 1911 des

hilnlsterlumsfilr Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

betr. die Ausführung des Fleischbeschangesetze:
vom 27. Juli 1911.
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Zur weiteren Ausführung des Fleischbeschau

gesetzes, insbesondere zur Beseitigung von

Zweifeln und Verschiedenheiten bei der Hand
habung der Vorschriften für die Einfuhr und
Untersuchung ausländischen Fleisches ordnen
wir folgendes an:

1. Die Einfuhr von Därmen erfolgt vielfach in
‘

ungeschleimtem Zustande. Dies ist als
zulässig anzusehen, da ungeschleimte Därme
an sich nicht als verunreinigt gelten können.

Eine Beanstandung hat jedoch gemäß 5 19

derAusflihrungsbestimmungen D zum Fleisch

beschaugesetz einzutreten, wenn die den

Därmen anhaftende Schleimhaut zersetzt ist.
Da Därme in ungeschleimtem Zu—

stande leicht verderben, ist die Unter
suchung auf Fäulnis und andere Zer

setzungsvorgängebeiungeschleimtenDärmen,
namentlich bei nngeschleimten Rinder- und

Schafdärmen. mit besonderer Sorgfalt aus
zuführen.

2. Nach 5 7 der Fleichbeschauzollordnung sind
die Zollstcllen befugt, Fleisch, das be
stimmungsmäßig nicht eingeführt werden
darf, selbständig ohne Vermittlung der Be
schaustellen von der Einfuhr zurückzu
weisen, wenn die verbotswidrige Einfuhr
vor der Untersuchung des Fleisches durch
die Beschaustelle bei der Zollstelle er
mittelt wird.

Nach ‚8,518 und 19 der Ausführungs
bestimmungen D zum Fleischbeschaugesetze
haben sich die Beanstandungen nicht immer

lediglich auf diejenigen Tierkörper und
Fleischstücke zu beschränken, die krank
hafte Veränderungen oder Mängel auf
weisen, sondern sie sind unter Umständen
auf ganze Sendungen zu erstrecken, selbst
wenn die Mängel nur an einem Teile der
Sendungen festgestellt werden. Es muß
daher in allen Fällen geprüft werden, ob
Teile einer Sendung solche Mängel anf
weisen, die eine Beanstandung weiterer
Teile oder der Gesamtsendung bedingen.
Um den Bcschaustellen diese Prüfung zu
ermöglichen, dürfen die Zollstellen von der

Befugnis zur selbständigen Zurückweisung
verbotswidrig eingeführten Fleisches im all—
gemeinen nur bei Beanstandung ganzer
Sendungen Gebrauch machen. Teilbean
standungen dürfen durch die Zollstellen nur
in solchen Fällen ausgesprochen werden, in
denen die Wiederausfuhr der verbotswidrig
eingeführten Teile für die beschauamtliche
Beurteilung des Restes der Sendung unter
allen Umständen bedeutungslos ist. Dies
wird beispielsweise angenommen werden

können, wenn es sich um die Zurück

weisung von Büchsenfleisch oder Würsten
handelt, die zusammen mit sonstigem Fleisch

eingeführt werden, oder wenn nichteinfuhr

fähige Teile von Fleisch (Stücke frischen
Fleisches usw.) zusammen mit anderem
Fleisch vorgeführt werden, mit dem sie in
keinerlei Berührung gekommen, namentlich
nicht zusammen verpackt sind. In allen
anderen Fällen dürfen Teilbeanstandungen
nur durch die Beschaustellcn ausgesprochen
werden.

3. Nach der Bekanntmachung des Herrn

Reichskanzlers vom 26. Oktober 1910 (Zentn
Bl. f. d. D. R. 8.547) ist in den Tarasätzen,
die gemäß 5 7 der Gebührenordnung vom

12. Juli 1902 bei Berechnung der Gebühren
für die Untersuchung ausländischen Fleisches
in Betracht kommen, vom l. Dezember 1910
ab folgende Ergänzung eingetreten:

Schmalz von Schweinen (Nr. 126 des

Zolltarifs) in Fässern aus nicht verzierter

Glanzpappc (sog. Hermytfässer) 8“ 0 Tara.

Die durch Erlaß vom 12. April 1906

(l Ge 3271, II. Aug. M. f. L., Ill 5362 F. M.)
mitgeteilte Zusammenstellung ist hiernach

zu vervollständigen.

4. AlleallgemeinenAnordnungenzurAus
führung des Fleischbeschaugesetzes, die sich

auf die Untersuchung des ausländischen

Fleisches beziehen, sind regelmäßig auch den

chemischenUntersuchungsstellenmit
zuteilen. Anweisungen an die Beschau

stellen ohne nähere Bezeichnung des be

sonderen Dienstzweiges gelten, soweit die

chemischen Untersuchungen in Frage

kommen, auch für die. chemischen Unter

suchungsstellen.

Die Beschanstellen sind mit der erforder

lichen Weisung zu versehen, zu welchem Zwecke

die nötige Anzahl von Abdrucken dieses Er
lasses beigefügt ist.

Don Oberzolldirektioncn geht der Erlaß von
hier aus zu.

Versammlungsberichtc.
— 38. Generalversammlunq des Vereins der

Schlachthof-Tierärzte der Rheinprovinz am 20. und

22. Mai 1911 im Wuppertal.

(Schluß.*)

2. Klcin-Lcnnep hielt alsdann einen Vortrag
über das aktuelle Thema: Schächtfrage und Presse

kommlssion, wobei er folgendes ausfiihrte:

*) Vgl. S. 327 und 364 der Hefte 10 und 11
dieser Zeitschrift.
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Der Verein steht nach wie vor auf dem

Standpunkt, den er vor Jahren in Coblenz ein
genommen und durch nachstehende Resolution
zum Ausdruck gebracht hat: Er hält es für
wünschenswert, daß in allen deutschen Bundes

staaten der Betäubungszwang für alle Schlacht

tiere, einschließlich der den Schächtschnitt er

haltenden, baldmöglichst gesetzlich eingeführt

werde. Alle deutschen Tierärzte halten heute
das Schächten für tierquälerisch, zunächst das

Niederlegen der Tiere vor dem Schächtakt, dann

den 75 cm langen Schtichtschnitt und damit den

ganzen Schächtakt, der verrohend wirkt und dem
Volksempfinden zuwider ist. Die Regierung

scheint eingesehen zu haben, daß die Darstellung,

die in der Schächtdebatte des Reichstages ge

geben wurde, lückenhaft ist. Daher hat der

Verein bekanntlich an die hohen gesetzgebenden

Körperschaften eine Eingabe gerichtet, worin
dargetan wird, daß, wenn genügend Zeit den

tierärztlichen Vereinen gelassen wird, um ihre

Ansicht zum Ausdruck zu bringen, es sich deut
lich zeigen wird, daß sich alle gegen das

Schächten aussprechen werden. Auf Antrag
unseres Vorsitzenden in der Vorstandssitzung

des Vereins preußischer Schlachthof-Tierärzte
hat sich auch der letztere Verein gegen das

Schächten ausgesprochen, wenngleich nicht ge

rade so scharf wie der Verein rheinpreußischer

Tierärzte. Bedauerlicher Weise haben mehrere

tierärztliche Vereine zu der Schächtfrage keine

Stellung genommen, und es erhebt sich daher die

Frage:Warum tun dies die betreffenden Vereine
nicht? Wenn auch Koryphäen der Wissenschaft

sich für das Schächten ausgesprochen haben, so

können wir uns mit demselben Rechte dagegen

aussprechen, weil wir in der Lage sind, tag

täglich zu beweisen, daß das Schächten eine

Ticrquälerei ist.

Auf Zweck und Bedeutung der Presse

kommission eingehend, variierte der Bericht
erstatter den bekannten Satz: „Gib mir die

Jugend und ich beherrsche das Jahrhundert“ in

„Gib mir die Presse und ich beherrsche die

Gegenwart“ und empfahl mit Rücksicht darauf,

daß gerade bei Behandlung der Schächtfrage im

Reichstag vielfach irrige Ansichten über die

Stellung der Schlachthof-Tierärzte zu dieser

Frage in die Tagespresse gekommen seien, eine

Pressekommission zu wählen, die alle in Zukunft

in die Tageszeitungen gelangenden Notizen und

Berichte, die den tierärztlichen Stand betreffende

Ungenauigkeiten enthalten, richtigstellen soll.

Jeder, der solche nicht zutrefl'enden Berichte in
der Tagespresse oder in den Fachzeitschriften

liest, soll für entsprechende umgehende Berich

tigung durch die Pressekommission sorgen. Man

. hält.

könnte sagen, die Aufklärung der Presse ist
Sache der großen Verbände; demgegenüber maß

man betonen, daß eine Beteiligung der Provinzial
vereine unbedingt erforderlich ist, weil die An
gelegenheit für uns zu dringend und zu vielseitig

ist, als daß ein großer Verband dies alles allein

machen könnte. Besonders die führenden Pro

vinzblätter müssen orientiert werden, damit unser
im Stillen blühender Beruf auch endlich an die
Sonne kommt. Die Pressekornmission wurde

darauf gewählt; sie besteht aus dem Vorstande
sowie den Mitgliedern Klein, Dr. Meyer,
Dr. Müller und Dr. Tiede.

Dr. Meyer behandelte darauf die Regelung
der außerordentllchen Fleischbeschau, richtiger

tierärztllohe Nahrungsmlttelkontrolls genannt, in

eingehender Weise. Er hielt es für notwendig,
durch Erlaß von Polizeiverordnungen den Ver

kehr mit Nahrungs- und Genußmitteln zu regeln,

und zwar sollen die Stadtverwaltungen und

Landratsämter um Erlaß dieser Verordnungen
gebeten werden. Die Regelung durch die Re

gierungen für einen ganzen Bezirk oder für eine
Provinz wurde bei der Verschicdenartigkeit der

Verhältnisse in den einzelnen Gegenden für

nicht praktisch erachtet. Als Richtschnur wurde
eine für die Stadt Essen am 3. Oktober 1910
erlassene Polizeiverordnung empfohlen.
In der Diskussion gab Beigeordneter Holz

seiner Ansicht Ausdruck, daß die Nahrungs
mittelchcmiker in den letzten Jahren zu stürmisch

vorgegangen seien und daß aus diesem Grunde

schon die Bestrebungen der städtischen Tier

ärzte bei den Polizeiverwaltungen ein geneigtes

Ohr finden würden. Auch Elberfeld besitze seit

dem Jahre 1902 bereits eine solche Polizei

verordnung, wenngleich sie auch nicht so weit

gehend sei wie die Essener Verordnung. Er

vertrete den Standpunkt, daß die tierärztliche

Nahrungsmittelkontrolle auf dem Wege der

Selbstverwaltung zu regeln sei.

Nach den Ausführungen von Dr. Heine
sind die gesetzlichen Grundlagen durch das

Polizeiverwaltungsgesetz gegeben. Schenk

empfahl, für die Städte ein allgemeines
Nahrungsmitteluntersuchungsamt einzurichten und

dasselbe wie in Düsseldorf mit einem städtischen

Arzt, Tierarzt und Chemiker zu besetzen.
Dr. Tiede bedauerte, daß der Eriaß des Herrn
Ministers des Innern vom Januar 1910 nur Be

stimmungen über die Entnahme von Nahrungs:

mittelproben zur chemischen Untersuchung ent

Während noch vor atht Jahren König
die Tierärzte als kompetent für die anima
lische Kontrolle der Nahrungsmittel erklärt
hat, weht heute unter den Nahrungsmittel

chcmikern kein so sanfter Wind mehr. Einer
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von ihnen hat sich sogar kürzlich geäußert, die

Untersuchung der animalischen Nahrungsmittel

sei ausschließlich Sache der Chemiker, weil die

Untersuchung des Tierarztes ungenau sei. Da

gegen müsse, wie Dr. Tiede mit Recht hervor
hob, ganz entschieden Front gemacht werden,
zumal da doch gerade die städtischen Tierärzte

durch ihre Tätigkeit in der Fleischbeschau viel
mehr als die Chemiker Gelegenheit hätten, den

ganzen Fleischmarkt zu übersehen. Im Gegen

satz zu Dr. Scheers‚ der die Regelung der
Angelegenheit durch die Regierungspräsidenten

wünscht, fürchtet Haffner, daß dann die be
amteten Tierärzte die Untersuchung allein be

kommen könnten. Dr. Voirin will den Haupt
wert nicht auf die ambulante, sondern auf die

wissenschaftliche Kontrolle gelegt wissen. Die
Kompetenzen habe Glage genau festgelegt,
auch seien sie im Nahrungsmittelgesetz an

gegeben. Nachdem noch Dr. Müller, Klein
und Liitkefcls zu diesem Punkte gesprochen
hatten, bezeichnete der Referent in seinem

Schlußwort die Sache als dringlich, besonders

für die Industriebezirke; er empfahl den Städten,

diese Kontrolle bald einzuführen und dies
nicht den Regierungen zu überlassen.

Die im vorigen Jahre gewählte Kommission
soll die Frage nochmals durchberaten und darüber
in der Herbstversammlung berichten. Sie hatte

im letzten Halbjahr drei Sitzungen abgehalten
und bewirkt, daß die Regelung der außerordent

lichen Fleischbeschau auf die Tagesordnung des
D. V.-R. sowie der diesjährigen Generalversamm
lung des Vereins preußischer Schl.—T. gesetzt
wurde. Das Ergebnis der Kommissionsberatungen
ist in dem Referate, welches Dr. Meyer für
beide Tagungen übernommen hatte, enthalten.

Dieses Referat ist inzwischen in verschiedenen

Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

4. Dr. Stadtlcr sprach über Intsrmuskuläre
Blutungen beim Schweine, die meistens beim

Schlachten, beim Fesseln des Beines durch Zer
reißen der Muskelfasern entstehen. Weil sich
die Ausführungen in allen Einzelheiten in einem
kurzen Exzept nicht bringen lassen, wird der

Vortrag in dieser Zeitschrift zum Abdruck ge
langen.

5. Der Vortrag von Dr. Steinmüller über
Schweineseuche mußte wegen der vorgerückten
Zeit von der Tagesordnung abgesetzt und bis
zur Herbstversammlung verschoben werden.
6. Unter „Verschiedenes“ bezeichnete

Hintzen die Wahl von Vertretern zu den Tler
ürztekammern als akut, desgleichen verlangten
Levy und Dr. Scheers‚ daß der Verein bald
dazu Stellung nehmen sollte. Dr. Meyer be
tonte, daß die Wahl der Vertreter in den ein

zelnen Regierungsbezirkcn stattfinde und die

Angelegenheit somit Bezirkssaehe wäre; deshalb

müßten die städtischen Tierärzte in den einzelnen

Regierungsbezirken eine Versammlung abhalten
und ihre Kandidaten vorschlagen. Der Vorstand,

dem zu diesem Zweck noch die Kollegen Dr.

Heine und Dr. Meyer beigegeben wurden, soll
die nötigen Schritte tun.

Dr. Heine brachte einen Antrag ein, daß
der Verein zu dem bevorstehenden Erlaß des
Herrn Reichskanzlers, betr. die Untersuchung

dänischer Schlachtrlnder, Stellung nehmen möge,

weil in Zukunft bei der Schlachtung als bedingt

tauglich oder erheblich im Nahrungs- und Genuß

wert herabgesetzt befundene Rinder dänischer
Herkunft vernichtet oder nach Dänemark zurück

gebracht werden müßten. Die Maßnahmen und

die hiermit verbundenen Weiterungen könnten

Schwierigkeiten ergeben, die bei der Bedeutung
des Imports dänischer Rinder für die Industrie

städte sehr erheblich wären. Diese Bestimmungen

würden nach den Ausführungen Schillings
gerade die Industriebezirke in wirtschaftlicher

Hinsicht viel schärfer als andere Städte treffen,

weshalb die in Aussicht stehende Verfügung

gemildert werden müßte. Mit ihm empfehlen
Klein, Levy und der Vorsitzende, eine Eingabe
an den Herrn Reichskanzler zu richten.

Die Interpellation Levy, betr. die Be
urteilung tuberkulöser Lebern, die auf dem

letzten Bezirkstag des rheinisch-westfälischen

Fleischerverbaudes zur Sprache kam, wurde dem

Vorstande zur Erledigung überwiesen und darauf

die Sitzung geschlossen.

Allen Anforderungen entsprach der gemüt
liche Teil der Tagung in den beiden Schwester
städten des Wuppertales, wo die Kollegen in

edlem Wettstreit sich gerüstet hatten, um die
Mitglieder des Vereins würdig zu empfangen.
Das Lob, alles gut vorbereitet zu haben, muß

ihnen daher uneingeschränkt zuteil werden. Vorab
sei der beiden Damen gedacht, welche die Frauen

unserer Mitglieder durch Einladungen in ihrem

gastlichen Heime erfreuten. Dann kam die

Barmer Bergfahrt mit dem lustigen Abend in

der Restauration der städtischen Anlagen. Von

den am anderen Tage gebotenen Veranstaltungen
sei die Besichtigung des neuen Rathauses in

Elberfeld erwähnt, sowie das Mittagessen an
festlich geschmückter Tafel in der dortigen
Stadtballe, wozu die dortigen Kollegen auch

noch die Musik besorgt hatten. Und wenngleich
ich nicht weiß, wie lauge das Tänzchen am

Abend gedauert hat, das eine aber weiß ich:

Uns allen werden die schönen Tage im Wupper
tale in angenehmer Erinnerung bleiben.

I. A.: Dr. Bützler, l. Schriftführer.
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Nachtrag: Auf die, Eingabe in Sachen der ' Forderung auf, die Itichtigkeitseiuer Behauptung,
Einfuhr dänischer Rinder ist folgender Bescheid

ergangen:

Berlin W.‚ den 31. Juli 1911.

Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.

Journal Nr. I. A. III. e. 7691.

Auf die an den Herrn Reichskanzler ge
richtete, von diesem an mich abgegebene Ein

gabe des Vereins vom 28. Mai d. Js. erwidere
ich ergebenst, daß ich die darin ausgesprochene

Befürchtung, die neuen Vorschriften des Bundes
rats würden zu einer die Fleischversorgung der

Industriestädte schädigenden Beschränkung der

Einfuhr dänischer Rinder führen, nicht zu teilen '

vermag.

Nach den statistischen Feststellungen für das

Jahr 1910 sind von den über die preußischen See

quarantilne-Anstalten nach öffentlichen Schlacht

häusern des Inlandes insgesamt eingeführten

81041 dänischen Rindern wegen Tuberkulose

durch die Fleischbeschau nur 54 (0,06 Proz.) als

bedingt tauglich und 313 (0,38 Proz.) als minder

wertig befunden werden. Der Prozentsatz der

minderwertig oder nur bedingt tauglich be

fundeuen Tiere betrug zusammen also nur

0,45 Proz.

Die Vorschriften über die Behandlung des

eingeführten Fleisches sind demnach nicht von

so großer wirtschaftlicher Bedeutung, wie der

Verein annimmt. I. A.: Schroeter.

An den Vorsitzenden des Vereins der rhein

preußischen Schlachthoftierärzte Herrn Schlacht

hofdirektor Brcbeck in Bonn.

Bilchcrschau.
y»» Veröffentlichungen der Robert Koch-Stiftung

zur Bekämpfung der Tuberkulose.

Heft l. Über den Typus der Tuberkelbazillen

Im Auswurf der Phthisiker von Stabsarzt Dr.

B. Müllers. Preis 3,— M.
Heft II. Untersuchungen über tuberkulöse

Infektion Im Kindesalter von Stabsarzt Dr. Rothe.
Preis 2,20 M.

Die am 23. Mai 1908 zum Andenken an das

25jährige Jubiläum der Entdeckung des Tuberkel

bazillus (24. März 1882) begründete Robert
Koch-Stiftung zur Bekämpfung der Tuberkulose

hat den Zweck, wissenschaftliche Forschungen

zur Bekämpfung der Tuberkulose zu unterstützen.

Die ersten mit den Mitteln der Stiftung aus

geführten Arbeiten, die zum Teil noch unter

persönlicher Leitung und Mitwirkung Robert
Kochs entstanden sind, sind nun erschienen.

Heft I. Auf dem Tuberkulose-Kongreß zu
Washington 1908 stellte Robert Koch die

daß die Lungentuberkulose des Menschen nicht
durch bovine, sondern durch humane Tuberkel

bazillen hervorgerufen werde, durch umfangreiche
Nachuntersuchungen zu entscheiden, und ver
i sprach selbst, Untersuchungen auf breitesten

i Grundlagen vorzunehmen. Das Ergebnis dieser

I
Untersuchungen bringt die vorliegende Ver
öffentlichung von Stabsarzt B. Müllers. In dem
i Sputum von 51 Lungenkranken, die teils

‚
drei-, teils zwei-, teils einmal auf insgesamt 106
'
Meerschweinchengruppen verimpft wurden, sind
in jedem Falle durch den Kaninchenver
suchTuberkelbazillen des humaueuTypus
nachgewiesen werden. Verfasser sagt: „Fassen
wir das Ergebnis unserer Sputumuntersuchungen
zusammen und vergleichen wir es mit den bisher
in der Literatur beschriebenen Ergebnissen der
aus Sputum gezüchteten Beinkulturen, so

können wir, wie aus unserer Anlage hervorgeht,
auf die stattliche Zahl von 632 Kulturen blicken,

welche in den Jahren 1898 bis jetzt von 20 ver

schiedenen Autoren in den verschiedensten

Gegenden der Welt in einwandfreier Weise auf

ihre Zugehörigkeit zum humanen oder bovinen

Typus geprüft sind. Diese 632 Kulturen ge»
hörten, wenn wir von dem einen nicht hinreichend

i geklärten Falle von de Jong—Stuurmann

’

absehen, sämtlich dem humanen Typus an,
und es besteht somit die Behauptung Robert

Kochs vollkommen zu Recht, daß noch
kein Fall von Phthisis bekannt ist, in
welchem für eine längere Zeit von den
1 betreffenden Menschen Perlsuchtbazillen
ausgehustet bzw. bei ihm nachgewiesen
sind.“

Heft II. Bei den Untersuchungen über
tuberkulöse Infektion im Kindesalter,
über die Stabsarzt Dr. Rothe berichtet, wurden
,' 400 Kinderleichen untersucht. Durch Verimpfung

ihrer Mesenterial- und Bronchialdri'rsen wurde in

78 Fällen == 19,5 Proz. eine tuberkulöse In

fektion festgestellt. Unter den 78 Fällen
waren 75 --= 96,15 Proz. durch den Typus
humanus bedingt, während nur in drei
.Fällen = 3,85 Proz. eine bovine In

'

fektion nachgewiesen wurde oder doch

l

mit einiger Wahrscheinlichkeit ange
nommen werden mußtc.
Erwähnt sei noch aus der Zusammenfassung

Rothes, daß ein stärkeres Hervortreten des
Darmtraktus als Infektionsweg für die Tuber

kulose im Kindesalter nicht erwiesen sei. Im

Gegenteil spreche der Ausfall der Untersuchungen

dafür, daß die Atmungsorgane häufiger die Ein.

trittspforte für die Tuberkelbazillen auch in dem

kindlichen Organismus seien. Robert Koch
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habe mithin mit seiner Ansicht recht, daß auch

für das Kindesalter die Bedeutung der Rinder

tuberkelbazillen erheblich zurücktrete gegenüber

der ihm von menschlichen Tuberkelbazillen

drohenden Gefahr. Die sichere Unterscheidung

der humanen und bovinen Tuberkelbazillen werde

durch die subkntane Verimpfung der Reinkultur

auf Kaninchen in einer Dosis von 10 mg er

reicht. Die Virulenz der Perlsuchtbazillen für

Kaninchen erleide weder durch die Meer

schweinchenpassage noch durch die Fortziichtung

auf künstlichem Nährboden eine Einbuße.

— Norges efflcislle Statistik. Veterlniirvsesent

og Kledkontrollen l909. Utgit av Direktoren for
det civile Veterinaervaesen. Kristiania 1911.
Preis 0,50 Kr.

An Seuchen kamen 1909 in Norwegen
383 Fälle von Milzbrand, 71 Fälle von Rausch
brand, 624 Fälle von Katarrhalfieber beim Rinde, i

3178 Fälle von Rotlauf beim Schweine, 616 Fälle
von Brustseuche beim Pferde, 47 Fälle von
Schweinepest, 899 Fälle von Druse, 15 Fälle
von Influenza und 193 Fälle von Bradsot vor.

AufTuberkulin haben nur 4,2 Proz. der ge
prüften Rinder reagiert (1895/6 8,4 Proz.), im

Durchschnitt der 15 Jahre von 1895 — 1910
5,7 Proz.

Die Fleischbeschau wird nach dem Ge
setz über die kommunale Fleischbeschau vom ‘

27. Juni 1892 in 30 Städten ausgeübt. Kom
munale Schlachthäuser bestehen in Kristian
sund, Lillehammer und Stavanger.*)

Neue Eingänge:

— Harrison, F. 0., Tubercle Bacilii in Oheese.

S.-A. aus „Rev. gen. du Lait“ 1911, Nr. 23.

— Hoefnagei‚ K., Verslag van den toestand en

de expieitatie der Gemeenteslachtpiaats en van het

toezicht op vee en vleesch te Utrecht. gedurendo

het jaar 1910.
— 0lt, Nein, Rehe gehen nicht an Lungenwurm

seuche ein. Antwort auf die Entgegnung der Gräfin

Prof. Dr. von Linden (Die Rehe sterben an Lungen

wurmseuchei). aus der „Deutschen Jäger
zeitung“ Bd. 57, Nr. 29.

— Tlemann, Tätigkeitshericht der Versuchs

stntion und Lehranstalt für Moikereiwesen zu Wreschen
vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.
-— Geschäftsbericht der Anstalt für staatliche

Schiachtviehvsrsichsrung im Königreiche Sachsen für

das Jahr 1910.

"‘
) Neuerdings ist hierzu das öffentliche

Schlachthaus in Kristiania gekommen.

Kleine Mitteilungen.
— .l

.

H. van t’Hofl’. In einem Nachruf für den

bekannten Mitbegründer der modernen physi

kalischen Chemie Jacobus Henricus van
t’Hoff in der „Münch. Med. Wochenschr." wird
daran erinnert, daß der große Gelehrte im Jahre
1876 seinen Lehr- und Forscherberuf als Dozent

der Physik und später der Chemie an der
Tierarzneischule in Utrecht begonnen hat.
— Experimentelle Untersuchungen über Luft

olenlslerung. Erlandsen und Schwarz (Zeit
schr. f. Hyg. und Infektionskr. Bd. 67, S

.

391)

stellten fest, daß Ozon in der für die Praxis

verwendbaren Konzentration Gerüche wohl ver

decken, die riechenden Substanzen aber nicht

zu oxydieren und deshalb eine tatsächliche

Reinigung der Luft nicht herbeizuführen vermag.
Die Luftozonisierung sei daher — in mensch

lichen Arbeits- und Versammlungsräumen -— nur

eine Aushilfsmaßnahme, die im allge
meinen nur in Verbindung mit Frisch
luftventilation angewandt werden sollte.

Der Nutzen von Veterinärlaborstorien auf

Schlacht- und Vlehhöfen und in Markthsllen. Für

den in der Zentralfleischmarkthalle in London
stationierten Tierarzt hat die Stadt vor einigen
Monaten ein bakteriologisches Laboratorium ein

gerichtet. Der Nutzen dieser Einrichtung war,

wie „The Journal of Meat and Milk Hygiene“

(Juli 1911) berichtet, augenfällig, als jüngst ein
Milzbrandfall festgestellt wurde. Dr. Colling
ridge, der „Medical Officer of Health“, wies in
seinem Monatsberichte darauf hin, daß es dank

der Einrichtung des Laboratoriums möglich ge«

wesen sei, in 15 Minuten die Diagnose sicher

zustellen und hiernach alle erforderlichen Maß

nahmen ohne Verzug zu treffen.
——Zur Oberflächensterillsierung von Drgan- und

lituskeiatücksn zwecks Ausführung der bakterie

legischen Fleischheschau empfiehlt M. Müller
(Berl. Tieriirztl. Wochenschr. 1911, S. 567) die
Ankrustung in folgender Weise: Kleinere Organ—

sti'rcke werden 10—30 Sekunden lang in 96proz.

Alkohol gelegt, worauf das ganze Organ unter
ev. Ankrustung der Oberfläche in der Bunsen

flamme abgebrannt wird. liluskelstücke werden

mit einem 19 cm langen, 4,4 cm breiten und

3 mm dicken Brennstahl angekrustet, der auf

einem passenden, für Gas- und Spiritusgasheizung

eingerichteten Apparate, den Müi i e r Myocauter
nennt, erhitzt wird. Der Myocauter ist von der
Firma Hauptner in Berlin zu beziehen.
— Kuriosum. N. Hillerbrandt (Münchener

‘

Tierärztl. Wochenschr. 1911, S. 555) fand auf

dem Schlachthof zu Guben in der Leber eines
Schweines ein 7 cm langes, 3 mm dickes,
schwach gekrümmtes Ästchen, umgeben
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von einer dünnen, bindegewebigen Kapsel. Der
Fremdkörper, der sich nach Lage des Befundes
aus dem Duodenum in den Ductus choledochus
eingebohrt haben muß, war ohne Eiterung in
die Leber eingebeilt.
— Aus der Beenetsndungsstatlstik des städtischen

Schlachthofes zu Magdeburg. Im Berichtsjahre 1910
waren mit Tuberkulose behaftet: 1536 Bullen
77 26,933 Proz., 708 Ochsen == 23,838 Proz.,
3112 Kühe -= 43,180 Proz. und 271 Jungrinder
_-‚- 11,449 Proz., zusammen
5627 Rinder 30,838 °/„ (33,1420/0)*)
91 Kälber 0,534“/„ ( 0,465°/„)
7615 Schweine == 7,509°/0 ( 8,054%)

1 Schaf —- 0,005 °/
„
( 0,014 U/„)

4 Ziegen = 0,899 O/0 ( 1,035 °‚'o)

4 Pferde = 0,361 °/0 ( 0,08 0/„)
Mithin waren von 159 282 geschlachteten

Tieren 13342 Tiere = 8,376 Proz. mit Tuber
kulose behaftet gegen 13439 = 8,814 Proz. im
Jahre 1909 und gegen 13860 : 9,196 Proz. im
Jahre 1908. Also eine deutliche Abnahme
der Tuberkulosehäufigkcit beim Rinde
und Schweine.

‘

Lebende Finnen wurden bei 214 Rindern
einschließlich der Jungrinder

;
1,214 Proz.

(0,926 Proz.) und bei 1 Kalbe = 0,006 Proz. (O)
gefunden. Das Fleisch von 124 mit nur je einer
lebenden Finne behafteten Rinder wurde nach
21 tiigigem Aufbewahren im Kiihlhause dem freien
Verkehr übergeben. Bei Schweinen wurden
Finnen in 4 Fällen ;. 0,004 Proz. (0,008 Proz.)
gefunden.

Mit/Frichinenwaren2Schweine 0,0021’r01.

behaftet. Beide Schweine waren stark trichinös
und aus der Altmark zum llfagdeburger Viethf
gebracht werden.

Verkalkte Mieschersche Schläuche
wurden bei Ausübung der Trichinenschau bei
804 Schweinen 1; 0,793 Proz. (0,87 Proz.) fest
gestellt. 52 mit verkalkten Miescherschen
Schläuchen behaftete Schweine waren ganz zu
beanstanden.

Der Gehirnblasenwurm führte bei
15 Schafen =: 0,071 Proz. (0,101 Proz.) zur Be
anstandung einzelner Teile.
-—— Amtliche Zungenheschsuer (langueyeurs

offlclels) zur Bekämpfung der Schwelneflnnsn
empfiehlt neben anderen Maßnahmen Sanitäts
tierarzt Vosgien in seiner Inaugural-Dissertatien

(Paris 1911), durch die er sich den Doktorhut
der medizinischen Fakultät zu Paris erworben
hat. Die Empfehlung einer amtlichen Zungen
beschau bei den lebenden Schweinen zum

*) Die eingeklammerten Ziffern sind die ent
sprechenden Zahlen des Vorjahres.

Zweck der Konfiskation der finnig befundenen
Tiere ist ein Anachronismus. Im Mittelalter
glaubte man auf diese Weise gegen die Schweine
finnen vorgeben zu können, und Händler suchen
sich auch heute noch durch die Zungenbeschau
bei den lebenden Schweinen gegen den Erwerb
stark finniger Schweine zu schützen. Ein Mittel
zur Bekämpfung der Sehwcinefinnen ist aber die
Zungenbeschau, ganz abgesehen von ihrer Un
durchfiihrbarkeit, nicht. Die einzige Möglich
keit, die Schweinefinne auszurotten, besteht in
der allgemeinen obligatorischen Fleischbeschau,
die Vosgien gleichfalls warm befürwortet.
— Vorkommen der Trichinen in Schweden.

Nach einer Notiz im Julibcft der „Skandinavisk
Veterinär—Tidskrift for Bakteriologi, Patologi
samt Kiltt- och Mjölkhygien“ sind in Stockholm
im Jahre 1910 105 851 ganze und 2652 halbe
Schweinekörpcr und 1660 Stück amerikanischen
Schweinefleisches untersucht werden. Es fanden
sich in den ganzen Schweinekörpern 36mal
== 0,034 Proz., in den halben 41nal und in den
amerikanischen Fleischstücken 2lmal Trichinen.
11 der trichiniisen Schweine stammten aus dem
Stockholmer „Län“ (Regierungsbezirk), 16 aus
Schonen und der Rest aus anderen schwedischen
Bezirken.

Die Zuverlässigkeit der Relßmsnnschen
Methode. Vorn 24. Mai d. J., an welchem Tage
das sogenannte Reißmannsche Verfahren im
Trichinenschauamte Nürnberg zum ersten Male
allgemein zur Anwendung kam, bis zum
15. August (das sind 12 Wochen) wurden
41400 Schweine untersucht und hiervon 4Stiick
trichinös befunden. Zum Vergleiche lasse ich

nach incl: Ausf.-Bcst. D.

Reiilmann W

-ä 212 ls 25 2 2

2 Proan ‘E

‚2 E»El€°‘fä”€‘:ää“ä”ä'5;; 2 ä “ää‘ä g

14:: 1
:: s: MM M ‘.
d

a Zw.-Pfeiler. 2 2 3 0 0 0 0 1

28. Zwerchfell. —- -- — — 0 0 0 0

JuniZunge . —————0 1 00
i\y Kehlkopf _ — :f—— v——_l_0üfi0g
b’ Zw.-Ffeiler. 83 28 30 66 21 13 26 35
14. Zwerchfell. — —- — — 34 25 28 29
Juli Zunge . —— — — — 28 29 14 43_g Kehlkopf — — ‚l —_f l _4\

c Zw.-Pfciler. ‘21 17 34 28 9 22 10 26
14. Zwerchfell. — - —— — 6 10 32

2
4Julilune..— ———3696

___Ä‘lhfi“’pf -.l:1t :.li.cl 3 5

d Zw.l?feiler. 3 3 2,1 0 1 1 0

8. Zwerchfell. — — — — 0 0 0 0Aug.Zunge..——--»OOIO
Kehlkopf . —,— — —— 0 0 1 1
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auch jetzt noch sofort nach Feststellung der

Trichinen in den mit 14 Präparaten des Zwerch

fellpfeilers belegten Originalkompressorien die
4 Proben nach Ausf.-Best. D, Anlage b des FI.G.
entnehmen und nach dieser Vorschrift unter

suchen. Nach beiden Methoden werden jedes
mal je 4 Kompressorien aufgelegt, und hierbei

ergaben sich vorstehende Tabellen.

Die Berechnung des Verhältnisses zwischen

Präparatenzahl und Trichinenzahl ergibt:
nach Re i Bin an n nachAus!.»Bost.D,

An]. b
bei Schwein a 12,6 Proz. 2,0 Proz.
„ „ n 369,6 „ 3m;,2 „
„ „ c 183,9 „ 185,4 „
„ „ d 16‚0 „ 53 „
Man ersieht aus diesen Zahlen, daß bei stark

trichinöscn Schweinen (b und c) der Unterschied
unmerklich ist, daß sich dagegen bei schwach
trichinösen (a und d) die neue Methode als

zuverlässiger erwiesen hat; denn in dem ersten
nach dem alten Verfahren belegten Kom
pressorium waren in beiden Fällen keine
Trichinen aufzufinden, und es hätten diese
Schweine, nur nach den Vorschriften der Ausf
Best. D, An]. b untersucht. als trichinenfrei
abgestempelt werden müssen.

Dr. J. Bühm-Nürnberg.
— Vorkommen und Bedeutung der Strepto

kokken in der Milch. Joseph Baehr \l.-D.
Bern 19l0) hat unter 81 Proben der aus Diissel -
dorf und Umgebung stammenden Milch nur
zweimal den Streptococcus pyogenes ge
funden. In dem einen Falle handelte es sich
um die Milch einer enterkranken Kuh, im anderen
um Handelsmilch, die bei einem Milchhiindler
gekauft worden war. In fast allen anderen Milch

proben (in 61 von 81 = 75 Proz.) ließ sich der

Streptococcus lactis nachweisen, der sich
vom Streptococcus pyogenes durch sein morpho-

'

logisches Verhalten und insbesondere durch die

Neigung, auf festem Nährboden und in Milch

bei eintretender Situcrunglnvolutionsformcn
zu bilden, unterscheidet. Es ist höchstwahrschein
lich, daß der Streptococcus lactis aus dem Kote
in die Milch gelangt.
— Regelmllige Helkzelten zur Erzielung eines

qieielunlßlgen Fettgehaltes der Milch. In England
ist nach der „Milch-Zeitung“ (19H, S. 22H) durch

Milchregulativ vom Jahre 1901 der Fettgehalt
der Milch auf 3 Proz. festgesetzt. Anfänglich

kamen viele Bestrafungen vor, weil die in den

Verkehr gebrachte Milch den geforderten Mindest

fettgchalt nicht besaß, und die Landwirte wiesen

die bekannte Tatsache experimentell nach, daß die

Morgenmilch weniger als 3 Proz. Fett aufweisen

kann. auch wenn sie nicht verfälscht ist. Sie

verlangten deshalb eine Herabsetzung der Mind est

fettgehaltgreuze auf ‘2\»‚ Proz. Demgegenüber

wird in den „Tintes“ geltend gemacht, daß die

Farmer, die nach London Milch liefern. durch

gleichmäßigere Verteilung der Melkzeiten er

reicht haben, daß auch die Morgenrnilch
mehr als 3 Proz. Fett aufweist. Bei Ver
suchen ergab sich, daß bei zwölfstiindigem
Zwischenraum die Morgenmilch 3,64 Proz.,
die Abendmilch 3,45 Proz. Fett aufwies,
während die Milch bei sechzehnstilndigem Tages
zwischenraum morgens 2,33 Proz. und abends
4,47 Proz. Fett enthalten hatte.

— Die Vermietung von Milchkühen zur Bs
ositigung der Ahmsikwlriseheften empfiehlt Ober
amtmann Görg in Gimritz bei Halle a. S.
Die Abmelkwirtschaften sind zweifellos ein
schwerer Schaden für die Viehzucht, da sie es
mit sich bringen, daß viele Kühe vorzeitig von
der Zucht ausgeschlossen und zur Schlachtbank
bestimmt werden. Der Vorschlag Görgs dürfte
aber die erwünschte Abhilfe kaum bringen können,
da das Vermietungssystem die Gefahr der
Seuchenverschieppung 1Maul- und Klauenseuche,
Scheidenkatarrh, Tuberkulose) in so hohem Grade
einschließt, daß von seiner Verwirklichung
dringend abzuraten ist. Das fragliche System
würde auch zahllose Prozesse wegen angeblicher
oder wirklicher Riicklieierung kranker Kühe im
Gefolge haben. 'l.urAbwendung des Krebsschadens
der Abnmlkwirtschaften, der gerade jetzt in den
Zeiten der Rindfleisehtenerung alle Beachtung
verdient, gibt es nur ein Mittel. den Übergang
der städtischen Abmclkwirtschaften zur
eigenen Aufzucht, mit dem einige rheinische
Abmelkwirtschaften wegen der steigenden Preise
für Milchkühe und der mit dem Ankauf fremder
Tiere verbundenen Gefahr der Seuchen
einschleppung bereits begonnen haben.

Tagesgeschichte.
— Auszeichnung. Professor Eduard Perr0n

eile in Turin ist \'0il der Akademie der Wissen
schaften zu Paris zum I.-vrrcspundiemndm .ili/ylibd
ernannt werden. lt. Blanchard bemerkt hierzu
in den „Archives de l‘nrasitologie“, die Akademie

der Wissenschaften zu Turin wisse jetzt, was

sie dem bedeutenden Gelehrten schuldig sei, den

sie bis jetzt abseits gehalten habe.
— Professor Dr. K. Wolifhilgei, der seit 19o4

an der Tierärztlichen und Landwirtschaftlichen

Hochschule zu linean Aires tätig war, ist an
die Tieriirztliche Hochschule zu Montevideo
in Uruguay berufen werden. in Montevideo, wo

Professor Backhaus, früher in Berlin, der
Landwirtschaftlichen Hochschule vorsteht, sollen

insgesamt drei deutsche Tierärzte als Dozenten an

der Tieriirztlicheu Hochschule angestellt werden
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— Berufung eines deutschen Tierarztes nach

Utrecht. Der praktische Tierarzt Dr. Heinrich
Jakob in München wurde zum Professor für
allgemeine Pathologie, Pharmakologie und Toxi

kologie und zum Vorstand der Klinik für kleinere
Haustiere an der Reichstierarzneischule in

Utrecht ernannt.

——Die Errichtung einer internationalen Kommission

für tierische Parasltologie ist in Verfolg einer An
regung, die Professor Monticelli aus Neapel auf
dem letzten Internationalen Zoologenkongreß in

Graz gegeben hat,ins Leben gerufen worden. Diese

Kommission hat die Aufgabe, die Beschlüsse des

internationalen Zoologenkongresses in die Tat um
zusetzen. In erster Linie sollen zooparasito
logische Zentralsammlnngen geschaffen
werden, um dem Mangel an leicht erreichbarem
und womöglich vollständigem Vergleichsmaterial
abzuheifen. Bereits bestehende Sammlungen,
wie die Zoologischen Museen in Berlin und
Königsberg, sollten nicht bloß die in ihnen
bereits vorhandenen Typen besitzen, sondern
durch Kotypen aus allen übrigen Sammlungen
ergänzt werden. Deutsches Mitglied der
Kommission ist Professor Lühe in Königsberg,
ihr offizielles Organ die von dem hochvcrdicnten
Förderer der Helminthologie Raphael Blan
chard in Paris herausgegebene Zeitschrift
„Archives de Parasitologie“.
— öffentliche Schlachthöfe. Der Bau öffent

licher Schlachthöfe ist geplant in Viilingen
i. liad., beschlossen in Dingolf'ing und Frielen
darf. In Elberfcld ist ein Neubau des
Schlacht- und Viehhofs beschlossen werden (vgl.
S. 333 des Julihefts); in Deggendorf i. B. soll
ein Neu— oder Umbau des Schlachthofs stattfinden.
in Dortmund wird ein neuer Viehhof mit einem
Kostenaufwande von 1050000 M errichtet. Mit
dem Bau des öffentlichen Schlachthauses in
Altona soll, nachdem die städtischen Kollegien
die erforderlichen Mittel bewilligt haben, un
verzüglich begonnen werden. Eröffnet wurden
die neu erbauten öffentlichen Schlachthöfe in

llamborn und Kenzingen i. Bad. Der Bau
des Sehlachthofs in Hamborn hat. einen Kosten—

aufwand von 1050 000 M verursacht.

Erweiterungsbauten sind beschlossen in
Bricg (Bau eines Kühlhauses, Kostenbetrag
100000 M), Leobschiitz (Bau eines Kühlhauses
und verschiedene Änderungen der bestehenden

Anlagen, Kostenbetrag 200000 M), Mtln ster i.W.
(Erweiterung des Kühlhauses, Kostenbetrag
50 000 M), Parchim (Bau eines Kühlhauses,
Kostenbetrag 40 000 M), endlich in Metz (Neubau
eines Wirtschaftsgebäudcs, Kostenbetrag 90000 M),

nachdem hier in diesem Jahre bereits fertiggestellt
und eröffnet worden sind: Kleinvichverkaufsstall,

l

l

Auslandsfleischbeschau- und Sanitätsanlage,

Metderviehstall.
——Regelung der Gehaltsverhiltnisss der städti

schen Tierärzte in München. Am 1. Juli d. Js. ist
in München die neue Gehaltsfestsetzung in Kraft
getreten, die die Gehälter der städtischen Tierärzte

in einer ihren eigenen Wünschen entsprechenden

Weise regelt. Ein sehr erfreulicher und nach
ahmenswerter Vorgang, der zeigt, welcher Wert

schätzung sich das Kollegium der städtischen
Tierärzte bei ihrer vorgeordncten Behörde er
freut. Es wurden eingereiht:
der Direktor des Schlacht- und Viehhol's in die

Klasse 1 der technischen Beamten mit

6000—10800 M Gehalt,
der städtische Bezirkstierarzt und der Obertien

arzt am Schlachthof in die Klasse 2 mit

5460—9780 M,

der erste Amtstierarzt für das Stadtgebiet und
der Obertierarzt am Viehhof in Klasse 3
mit 4920—8760 M,

die Amtstierärzte im Schlacht- und Viehhof, der

Leiter des bakteriologischen Instituts auf
dem Schlachthof, der Tierarzt für die amt
liche Milchuntersuchungsstelle der Stadt
München, der Tierarzt für die Auslands
fleischbeschau in die Klasse 4 mit 4380
bis 7740 M,

die Tierärzte auf dem Schlacht- und Viehhof in
die Klasse 5 mit 3900—6780 M.
Die städtischen Tierärzte in München müssen

das Bezirkstierarztexamen abgelegt haben. Sie
werden nach dreijähriger Probedienstzeit fest
angestellt und erhalten eine Pension, die während
der ersten 10 Dienstjahre 50 Proz. des Gehalts
beträgt und dann jährlich um 1 Proz. steigt.
Endlich ist festgesetzt, daß jeder städtische
Tierarzt ein Anrecht auf einen vierwöchigen
Erholungsurlaub im Jahre hat. Furwahr eine
Neuregelung der Anstellungsverhiiitnisse, zu der
man die Münchener Kollegen nur beglück
wünschen kann, und die anderen Städten als
Vorbild dienen mag!

——Die Verleihung des Ehrensmtscharakters an
städtische Tierärzte in Frankreich. Der Polizei
präsident von Paris hat die städtischen Tier
ärzte Villain und Bascou, die Verfasser eines
Buches über Fleischbeschan, zu „i'e‘lärinaires
düdguäs honoraires“ und Villain außerdem zum
„Chef de scrvice honomz're“ anläßlich ihres Aus
scheidens aus dem Dienste ernannt. Christian
Morot, dem früheren Schlachthofdirektor zu

Troyes sur Aube, ist von dem do_rtigen Stadtrat
der Titel „Velerz'naz're mum'cz'pal honoraz're de In
1rille de Troyes“ verliehen werden.
— Neuregelung des Veterinärreferats in Sachsen

Weimar. Dem als Professor der Tierheilkunde
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an die Universität Jena berufenen Stabsvete
riniir a. D. Dr. Hobstetter ist das Referat für
das Veterinärwesen,das bisher von dem Medizinal

referenten mit verwaltet wurde, übertragen
werden. Damit ist endlich auch der gegen die

klare Vorschrift der Ausführungsbestimmungen

bestehende Zustand beseitigt, daß der Vorsitzende

der Prüfungskommission für Fleiscbbeschauer in

Sachsen-Weimar ein Arzt war.
« lusehlsgsgebllhren für Schichtungen. Um

das Schächten möglichst einzuschränken, beschloß

das Stadtverordnetenkollegium zu Dresden, für

Schächtungen auf dem städtischen Schlachthof

eine Zuschlagsgebiihr einzuführen, die für jedes

'
um 837 584 Stück = ll—l2 Proz. — hingewiesen

über 3 Monate alte Rind milnnlichen Geschlechts l
10 M, für jedes über 3 Monate alte weibliche

Rind 6 M, für jedes unter 3 Monaten alte Rind

3 M, und für jedes Schaf und jede Ziege 2 M

betragen soll.
— 0eklsrstlen des Zlegentlelsehes. Der Ma

gistrat in Gleiwitz hat einen Beschluß gefaßt,
wonach das Ziegenflcisch zur Verhiitnng von
Unterschiebungen an Stelle von Sehafilciseh

durch einen besondern Stempel zu kenn
zeichnen ist.

Wegen Entziehung von beschlagnahmten

(Freihuk-) Fleisch aus amtlicher Verstrickung wurde

der Schlachthofmeister und Freibankverkiiufer N.

in linntzen zu 3 Monaten Gefängnis ver
urteilt.

Das erste triehiniise Schwein in der Provinz

Schleswig - Holsteln‚ das seit Einführung der

Trichinenschau daselbst ermittelt wurde, ist nach

der „Rundschau auf d. Geb. d. ges. Fleisebbesehau“

im Juni d. J. in Segeberig gefunden Wurden.
— Wirkung der Einführung des Trichlnoskops.

Der Magistrat zu Nürnberg hat, nachdem sich
die Zweckmäßigkeit der Verwendung des

’l'riehinoskops und der von Reißmann emp—

fohlenen ’l‘richincnschauproben ergeben hat, be

schlossen, den sechs dienstjüngercn Hilfe
trichincnsehauern zu kündigen, den
sechs älteren Ililfstriehinenschaucrn
aber zu eröffnen, daß sie in Zukunft nur
noch einmal wöchentlich zum Dienste
herangezogen werden können.
— Maßnahmen zur Beklmpfung der Futternot.

Die Bundesstaaten des Deutschen Reichs haben

Maßnahmen angeregt und getroffen, um den

durch die anhaltende Dürre der Viehzucht

drohenden Schädigungen entgegenzuwirken. So

hat der preußische Minister für Landwirt—
schaft, Domänen und Forsten in einem
Erlaß vom 9. August d. J.‚ in dem auf die er
freuliche Zunahme des Angebots an Schweinen
— vom l. Oktober 1910 bis Juni 1911 Ver
mehrung der Schwuim-schlachtnngcn in Preußen

und der Erwartung Ausdruck gegeben wird, daß

die Schweinehaltung noch möglichst ausgedehnt

wird, die Landwirte darauf hingewiesen, sie

milßteu in der Rindviehzncht und liimlvichhaltung

das nach der letzten Viehzählung Verlorene mög
lichst bald vollständig einholen und außerdem zur

notwendigen Steigerung gelangen. Allerdings
werde dieses Bestreben zurzeit durch die Maul

und Klauenseuche und einen infolge deranhaltcnden

Dürre drohenden Futtermangel erschwert. Am

l. Januar d. J. betrug die Zahl der von der
Manl- und Klauenseuche betroffenen Gehöfte

4091 in 1900 Gemeinden, am l. August
17699 in 32269 Gemeinden. Zur Steuerung der

Futternot wird eine vorübergehende Herab

setzung der Eisenbahntarife für Futter- und

Streumittel erwogen. Vor allem aber mllßten
die Landwirte ihren Viehbestand auch unter

zeitweiligen Opfern zu halten versuchen, indem

sie die vorhandenen Futtermittel rationell ver—
wendeten, möglichst noch Grünfutter aussilten

und Futter beziigcu; auch wurde die Abgabe

von Waldstreu aus staatlichen Forsten in Aus

sicht gestellt. Der Erlaß sagt zum Schluti: „ich
ersuche die Lameirtschaftskammcrn dringend,
im Einvernehmen mit den Verwaltungsbehörden,

insbesondere den Landräten, diesen Aufgaben

ihre volle Aufmerksamkeit zuzuwendeu und

durch ihre Vertrauensmiinner, durch die. Vereine.
durch Genossenschaften, \Vanderlehrcr und Ticr
zuchtbeamten mittelst persönlicher Einwirkung

und durch Flugschriften aufkliircnd‚ beratend,

helfend und fördernd zu wirken und damit zur

Abwendung einer Gefahr beizutragen, deren Be
deutung für die deutsche Landwirtschaft nicht

hoch genug eingeschätzt werden kann. Den

l'rovinzialvcrlfinden Iandwirtschaftlieber (ic

nosseuschaftcn in Preußen sind Abdrücke dieses

Erlasses zur Kenntnisnahme und dem l‘Irsucln-u

um Mitwirkung bei dem darin erörterten Vor

gehen übersandt worden.“

Das bayerische Ministerium des

Innern hat die Regierungen und die Di«
striktsverwaltungebehördeu angewiesen, im

Benehmen mit den Tierärzten, Tierzucht
inspektoren, Landwirtschaftsichrern und mit den

landwirtschaftlichen Vereinigungen die Land

wirte über die großen wirtschaftlichen Nachteile

einer übersttirztcn Abgabe \'Ull Vieh aufzuklären

und hiervor dringend zu warnen. Mit dem Ein

tritt von liegen wird die sofortige Ansaat von

Senf, eines (icmcnges von Senf mit Buchweizcu

und Ülrcttieh, von Erbsen, Wiekeu und Hafer.

ferner der Anbau der Stoppelriibe, Zottel\\'ir-ke‚
des Johannisroggcus und anderer schnell wachsen

der tirllufutterptianzen empfohlen. Die vor
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handenen Strohvorräte und die noch zu er—

wartenden Stroherträge sollen, wo erforderlich,

zur Fütterung mit verwendet und als Ersatz des

Strohes für die Einstreu Waldstreu, Laub, Nadel

streu, Moos, Heidekraut, Schilf, Kartoffelkraut,

Hopfenlaub, Sägspäne und Hackstreu benutzt

werden.

Auch das Künigl. sächsische Ministe
rium des Innern ist aus Anlaß des infolge
der anhaltenden Dürre eingetretenen Futter

mangelsbereitsmitden zuständigen landwirtschaft

lichen Körperschaften in Verbindung getreten.

Wenn der Landeskulturrat die beteiligten Vieh

besitzer dringend davor warnt, ihr Vieh unter

den Eindrücken des jetzigen Futtermangels vor

eilig zu verkaufen, so stimmt das Ministerium

diesem Rate unbedingt zu.

inzwischen ist für den Bereich der

preußisch-hessischen Eisenbahnen durch

das zuständige Ministerium angeordnet worden,

daß die Eisenbahnfrachtsätze für Futter

mittel in der Zeit vom 22. August 1911

bis 30. Juni 1912 um 50 Prozent herab

gesetzt werden. Das bayerische Verkehrs
ministerium hat; auf den bayerischen Staats

bahnen für den Transport von Kraftnährmitteln

in Wagenladungen gleichfalls den Nachlaß der

Hälfte der Frachtsätze zugestanden.
— Gegen die Abschlschtung der sog. nüchternen

Kälber. l“iir Schleswig-Holstein ist bekanntlich

in Abweichung von der Vorschrift des _S 40 der

Ausführnngebestimmungen zum Fleischbeschaw

gesetze nachgelassen werden, daß das Fleisch

nüchterner Kälber nicht unbedingt, sondern nur

dann als minderwertig zu behandeln sei, wenn

sich das Muskelfleisch als schlaff, stark durch

feuchtct und graurot erweist. Diese Bestimmungist

als Übergangsbestimmung getroffen werden‚weil in

Schi-H. das Schlachtenniichtcrnchltlber eine von

„altersher gebräuchliche Gewohnheit“ war. Diese

Gewohnheit steht aber, wie Breyholz in einem
sehr beachtenswerten Vortrag ausgeführt hat, der

Vermehrung der Aufzucht im Wege und ist
daher nicht mehr zeitgemäß. Vorn 1. Januar bis

31.Mai 1910 sind in Schleswig-Holstein, abgesehen

von den Haussehlachtungen, 51 581 nüchterne

Kälber geschlachtet werden, 11150 Stück mehr

als im gleichen Zeitraum des Jahres I908! Der

Schleswig-Holsteinsche Viehzüchter und Gräser
verein hat nun einen Antrag auf möglichste
Einschränkung der Abschlachtung nüch
terner Kälber gestellt, und es sollen in Verfolg
dieses Antrages vom l. Januar 1913 an die Be
stimmungen des 5 40 Nr. 5 B. B. A auch in
Schleswig-Holstein zur Anwendung kommen,
weil hiervon eine erhebliche Einschränkung der
Abschlachtung nüchterner Kälber zu erwarten ist.

— Die Eröffnung der neuen Vlehqusrsntäne

anstnlt in Slßnltl, die für die Einfuhr schwedi
scher Rinder bestimmt ist, ist zum 1. No

vember d. J. in Aussicht genommen. Die An
stalt soll zur gleichzeitigen Aufnahme von 1000

Rindern eingerichtet und in staatliche Verwaltung
genommen werden. Die übrigen preußischen

Quarantäneanstalten in Apenrade, Flensburg, Kiel

und Altona sind bekanntlich verpachtet.

— Zur Verhütung der Todesfälle bei den auf

dem Elsanhahntransporte befindlichen Tieren ist an

läßlich der verflossenen Hitzepcriode für den

Bereich der preußisch-hessischen Staatseisen

bahnen angeordnet, daß sämtliche mit Vieh be

ladenen Eisenbahnwagen, die längere Zeit auf

der Eisenbahn befördert werden müssen, auf

allen Bahnhöfen von den Begleitern durch Be

spritzen mit Wasser abzukühlen sind. Die Bahn

verwaltung liefert das Wasser und die Gerät

schaften umsonst. Bei einem in Nürnberg an

gekommenen Sehweinetransport aus Norddeutsch

land wurden beim Ausladen 118 und bei einem

Transport in Heidelberg und Mannheim,

der gleichfalls aus Norddeutschland(8tolp i. Pom.)

angekommen war, 300 Stück verendet gefunden.

r Die Bestellung besonderer Eisenbahntranspnrt
wagen für Schweine empfiehlt Schlachthofdirektor

Bayersdoerfer in Karlsruhe, um die bei der

heutigen Art des Transports zuzeiten großer

Hitze eintretenden Todesfälle bei Schweinen zu

verhüten. B. bemängelt an den heutigen

Schweinetransportwagen insbesondere, daß die

Tiere unterwegs nicht getränkt werden können.

Eine wirksame Besserung könne nur dadurch

erzielt werden, daß die Eisenbahnwagen
für den Schweinetransport an den

Längsseiten mit aus- und einschieb
baren Tränktrögen versehen werden, wie
es in Österreich-Ungarn. schon längst allgemein

der Fall und auch in Frankreich vielfach üblich

sei. Bei dieser Einrichtung kann das Tränken

der Tiere unterwegs ohne Ausladung und ohne

große Mühe erfolgen. Der Stadtrat zu Karls

ruhe besehloß, bei der Großh. Generaldirektion

der Badischen Staatseisenbahnen geeignete

Schritte zu tun, um die Gestellung derartiger

Wagen zu erwirken.

— Frachtfreie Beförderung von Eis, das Fleisch

sendungen beigegeben ist. Im Güterverkehr

zwischen Deutschland und Dänemark, Schweden

sowie Norwegen wird Eis, das I“leischsendungen
als Konservierungsmittel beigegeben ist, bis zu

5 Proz. des wirklichen Gewichts der Sendung
frachtfrei befördert.

— Errichtung

Russisch-Polen.

einer Ausfuhrechllchterol in

Nach der „Allg. Fleischer-Ztg.“
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ist mit englischem Kapital in Koropnice in
Russisch-Polen eine Ansfnhrschliichterei errichtet
werden, die wöchentlich 1000 Schweine ver
arbeiten kann.

—» Verbot der Schlachtung zu junger Kälber zur

Bekltnpfung des Viehmangeis In Ungarn. Das
ungarische Ackerbauministerium hat zur Be
kämpfung der Ursache des Viehmangels im Ver

ordnungsweg ein Verbot erlassen, demzufolge
Kälber unter vier Wochen nicht ge
schlachtet werden dürfen.
— Rückgang der Viehmaduktiaa in Ungarn. im

Jahre 1909 wurden in Ungarn gezählt

6 239 864 Rinder,

7 356 565 Schafe,

263 535 Ziegen,
4 790 379 Schweine,

d. s. durchweg weniger als im Jahre 1908.
Der Rückgang beträgt bei den Rindern 3,2, bei

den Schafen 6,5, bei den Ziegen 4,8 und bei den

Schweinen 10,6 Proz.! Als Ursache dieses Rück
ganges werden Weidenot, Ausfuhr von Zuchtvieh

nach Italien, übermäßiger Konsum von
.lungvieh, forcierte Errichtung von Molkereien
und das Herrschen der Schweinepest in cin
zelncn Teilen des Landes angegeben.

» Rückgang der Schafzucht in Frankreich. Das
Sinken der Wollpreise hat, wie (Jarl in der

„Deutsch. Landw. Presse“ ausführt, auch in

Frankreich zu einer gewaltigen Verringerung

der Schafbestände geführt. 1870 zählte man in

Frankreich noch 32 Mill., 1907 nur noch etwas

über 17 Mill. Schafe. Statt Wollschafe werden

jetzt in erster Linie Fleischschafe gezüchtet,
deren Zahl aber dem Bedarfe nicht entspricht.

Aus Algier wird jährlich etwa 1Mill. Schafe
eingeführt, und die Einfuhr beginnt auch aus

den übrigen Kolonien. Früher war auch Deutsch

land an der Einfuhr von Schafen nach Frankreich

beteiligt; im Jahre 1894 hat die Zahl der aus

Deutschland nach Frankreich ausgeführten Schafe

noch ‘}
. Million betragen.

——Einfuhr argentinischen Viehea in die Schweiz.

Nach einer Mitteilung der Österr.Wochennhr.

f. 'l'ierheilkunrle aus der „Vlehvcrkehrszeitnng“

wurden in den ersten vier Jahresmonaten

in den Kanton St. Gallen 566 Stück lebende

Ochsen mittelmäßiger bis guter Qualität aus

Argentinien eingeführt. Hiervon erwiesen sich

48 Stück mit lokaler und 1 Stück mit generali

sierter Tuberkulose behaftet.

-- Ausdehnungahsatrshungen des nordamerika

nischen Fleiaehtruataa auf Sdarneriha. Der Ver

treter des nordamerikanischen Fleischtrustes in

Buenos Aires hat den Saladero (‘ibils in
l’unta de Lobes in Uruguay angekauft, um

ihn in eine Gefrieranstalt für die Ausfuhr frischen
Fleisches umzuwandeln.- Ende der nordamerikanischen Fleischauafuhr.
An der Hand statistischer Nachweise ist in dieser
Zeitschrift schon wiederholt darauf hingewiesen
werden, daß der Schlachtvieh- und Fleischexport
der Vereinigten Staaten von Nordamerika infolge
der zunehmenden Verschiebung der Verhältnisse
zwischen industriellen und landwirtschaftlichen
Betrieben in den letzten 10 Jahren mit liber
raschender Schnelligkeit zurückgegangen ist.
Nunmehr soll, wie die „Allg. Fleisch.-Ztg.“
berichtet. dcrinhaber der ersten Fleischpaekerei
Gesellschaft in Amerika, Ugden Armour,
erklärt haben, die Vereinigten Staaten könnten

kein Fleisch mehr ausführen, da alles im Lande

selbst gebraucht werde. Die \'ich— und Fleisch

exportcnre müßtcn sich jetzt nach Argentinien

wenden und von dort aus ihre Geschäfte machen.

—- Stldtiachs lilahkuranatalt. Der Stadt

Emmerich a. Rh. wurden von einem Ehrenbürger

in hochherziger Weise 30000 Mark für den

Zweck der Säuglingsfürsorge gestiftet. Die

städtische Gesundheitskommission hat nun auf

den Vorschlag des Schlachthofdirektors Lütke
fels beschlossen, am Schlachthof eine Milchknr
anstalt zu errichten, die am l. Mai 1912 in Be
trieb genommen werden soll. Als Milchliefcrant
ist ein in unmittelbarer Nähe des Schlachthofs

wohnender Landwirt gewonnen Werden, der sich

bereit erklärt hat, seine Milchticre unter ständige

Kontrolle des Schlitchthofdirektors zu stellen.

Die Milch wird in der Anstalt nochmals filtriert,

dann zwecks Entfernung des Milchschlammcs

zentrifugiert, darauf in vorher gut gereinigte

und sterilisierte Flaschen (‘ ‚und ‘,
’, Liter inhalt)

gefüllt, mit Pappscheibeuverschluß versehen und

bis zurAbgabe im Kühlhaus untergebracht werden.

Es soll an erster Stelle Milch für Säuglinge und

Kranke zur Abgabe gelangen. Den Konsumenten

wird die Milch mittelst eisgekühlten Wagens

frei ins Haus gebracht werden. Man rechnet damit,

diese in jeder Hinsieht gute und einwandfreie

Milch zu dem hier üblichen Marktpreise \'un

‘20 I’f. pro Liter abgeben zu können.
— Typhuaveraehleppung durch Milch. In

Marienwerder ist eine 'l‘yphuscpidemie aus

gebrochen, dio durch das Trinkwasser und durch

rohe Milch verbreitet wurde.
—- Zur Überwachung des Verkehrs mit Milch

hat die am 18. Juni 1910 von der neunten Haupt—
versammlung der Freien l'rrrfniyrmy deuIsr/m‘

Nahruny.mntlrlrlmuikcr in Kiel eingesetzte

Kommission zur Aufstellung einer Re
solution über die Stellung des Nahrungs
mittelchernikers zur Überwachung des
Verkehrs mit Milch folgenden Beschluß gc‘



faßt und der zehnten Hauptversammlung der

Freien Vereinigung deutscher Nahrungsmittel

chemiker, die heuer am 26. und 27. Mai in

Dresden tagte, vorgelegt:

Vom Standpunkte der öffentlichen Gesund—

heitspflege ist eine den Ergebnissen der wissen

schaftlichen Forschung Rechnung tragende all‚

gemeine Überwachung des Verkehrs mit Milch

erforderlich, die mit der Kontrolle des Milchviehs
beginnt und mit der Abgabe der Milch an den

Verbraucher endigt. Zur Durchführung einer

derartigen Kontrolle ist es in hygienischer Hin
sicht erforderlich, daß durch Überwachung des

Milchviehs durch Tierärzte die Gewinnung
einer gesunden Milch und durch Überwachung
des Verkehrs mit Milch in seinem ganzen

Umfang durch Nahrungsmittelchcmiker der

Vertrieb einer unverfälschten, nuvcrdorbenen,
marktfähigen, ihrer Bezeichnung entsprechenden

Milch gewährleistet wird. Sobald gesundheit

liche Bedenken gegen den Genuß von Milch,

die als menschliches Nahrungsmittel in den

Verkehr gebracht wird, bestehen, ist für die

Beurteilung der Milch nach dieser Richtung der

Arzt zuständig. ‘

„Commlsslon permanente du telt.“ Der

Verein brlgischer Tierärzte hat eine permanente

Milchkommission eingesetzt, um für die Er

zeugung einer gesunden und reinen Milch und

zu diesem Zweck für eine sanitäre Kontrolle

der Milchwirtschaften zu wirken. Der General

sekretär der Kommission, Tierarzt Bredo in
Malines, fordert zum Beitritt zu der Kommission

auf. Jahresbeitrag fünf Frank, wofür die Mit

glieder die Veröffentlichungen der Kommission

unentgeltlich erhalten.

—- Für dle Abteilung „Tierheilkunde“ der vom

24.—30. September d. ls. In Karlsruhe tagenden

Naturfenchsrvemmmlung sind folgende \'orträge

angemeldet: l. S. Carl (Karlsruhe): Malignes
Ödem bei Haustieren. ‘2

.

Fr. Gmeiner (Gießen):
Die klinische Untersuchung der Mägen der

Wiederkäuer. 3
. A. Helfers (Prenzlau): Impfung

gegen Rotlauf nach Lorenz und Verbreitung
des Rotlaufs. 4

. K. B. Immisch (Bromberg):
Physiologische und pathologische Studien mit

der „optischen Methode“. 5
. A. Olt (Gießen):

Strongylideninvasionen bei Reben. 6
. M. Pier

kowski (Berlin): Ein neues Heilmittel gegen
die Kälberruhr. Die Abteilung ladet zu dem

Vortrage von Immiscb die Abteilung 17

(Physiologie) ein und ist von der Abteilung 20

(Geschichte der Medizin) zu einem Vortrage von

F. Freytag (Magdeburg) über Entwicklung der
Geschichte der Tierheilkunde eingeladen. Ein

führende der Abteilung „Tierheilkunde“ sind:

0bcrregiernngsrat Dr. H afn er, Vorholzstr. 2‘2,
Regierungsrat F e h s en m e i e r, Klauprechtstr. 7

,

Schlachthofdirektor B a y e rs d o e r f e r, Durlacher
Allee 60; Schriftführer: Direktor Eberbach‚
Ilirschstr. 120, Oberstahsveterinär S c h 0 l t z, Bahn—
hofstr. 6, sämtlich in Karlsruhe.

Personalien.
Ernennungen: Stadttierarzt Dr. E. Günther

in Landen a. N. zum Regierungstierarzt in

Deutsch-Südwestal‘rika; städtischer llilfstierarzt
Dr. Preuß in Berlin zum Regierungs
tierarzt in Deutsch—flstafrika; Tierarzt Dr.

Ruhmekorf in Leipzig zum Mitglied der Milch
hygienischen Untersuchungsaustalt der Stadt und

zum Leiter des Bakteriologischen Instituts am

Schlachthof; Dr. Adolf Seeberger in Zwickau
zum Schlachthofdirektor in Waldheim (Suche);

Schlachthofverwalter Carl Golsch in l’akosch
zum Schlachthofdirektor in Neustadt 0.-S.,

J. Klipp zum Leiter des Schlachthofs in
Ragnit; Hinneberg in Gembitz zum Schlacht
hofverwalter in Pakosch (Netze); Lotter—
moser zum städtischen Tierarzt in Bromberg;
Dr. A. Bicwald in Rawitsch zum Schlachthof
inspektor in Rummelsburg i. Pomm.; O. Huith
in Mindelbeim zum Schlachthofassistenztierarzt

in Cöthen; Tierarzt Hildebrand in Kenzingen
zum Schlachthofverwalter dasclbst; Pohl in
Canth zum Schlachthofdirektor in Neiße; Dr.

L. Liith in Laage zum Schlachthofdirektor in

Neuwied a. Rh.; A. J. Hoffmann in Strehlen
zum stellvertretenden Schlachthofdirektor in

Tarnowitz; Karl Trot.he aus Halle a. S. zum
Stadttierarzt in Weilheim a. Teck; Dr. Wörncr
in Göppingen zum wissenschaftlichenHilfsarbeiter

am Medizinalkollegium in Stuttgart; Waldemar

B 0 n atz in Dommitzsch zum Schlachthofverwalter
in 'l.nin; Jakob Sehnppert in Weierbach zum
städtischen Tierarzt in Kusel; Schlachthoftierarzt
A. Kempa in Bochum zum Grenztierarztassi
stenten in lllowo; Stadttierarzt Dr. K. Schmidt
in Chemnitz zum städt. Amtstierarzt daselbst.

Vakanzcn.
Schlachthofstellen:
Emden: Assistenztierarzt sofort. Gehalt

2400 M. Meldungen baldigst a. d. Magistrat.
Kiel: Schlachthoftierarzt, 3l00 M, steigend

um 300 M jährlich bis 4000 M. Bewerbungen an
die Schlachthofkommission.
Mainz: Assistenztierarzt zum 1

. Oktober.
Gehalt 2400 M. Bewerb. an die Schlacht- und

Viehhofdirektion.
Zittau: Schlachthofassistenztierarzt. - Be

werbungen mit Gehaltsausprllcheu sofort an den

Stadtrat. Auskunft erteilt Direktor Eneke.

Verantwortlicher Redakteur (exkl. Inseratentell): Dr. Osterug in Berlin. - Verlag von Richard Schont: in Berlin
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